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Wericht
über

die Verhandlungen
de?

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Zweite Sitzung.

Oldenburg , den 11. December 1863 . Morgens 11 Uhr.

Tagesordnung : Bericht des Ausschusses über die Geschäftsvertheilung und Wahl der Ausschüsse.

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Mmistertische der RegierungscommissairGeh. Mi-
iiisterialrath Bucholtz.

Die Protokolle über die zweite vorläufige und die erste
ordentliche Sitzung werden von dem Schriftführer Stracker-
jau III. vorgelesen uud vom Landtage genehmigt.

Eingänge:
1) Eine Adresse in der Schleswig-Holsteinischen Angele¬

genheit ans Westerstede vom 6. d. M. , unterzeichnet
von vielen Einwohnern des Ammerlandes.

2) Eine Adresse in derselben Angelegenheit von: 6. d. Ai.
Namens einer zn Abbehausen abgehaltenen Volksver¬
sammlung des Stad - und Butjadingerlandes, unter¬
zeichnet von dem Porsitzenden Noell  und den Schrift¬
führern Janßen und Carls.

3) Eine Adresse in derselben Angelegenheit ans Oldenburg
von dem in der Volksversammlung am 28. November
gewählten Ausschuß.

Diese drei Adressen werden dem Ausschuß zur Entwer-
fung einer Adresse in der Schleswig- Holsteinischen Sache
überwiesen.

4) Die Wahlakten über die Neuwahl ün 24. Wahlkreise,
nach welchen der Bürgermeister Eissel  in Birkenfeld
zum Ageordncten gewählt ist.

Auf Bericht und Antrag des Berichterstatters für die
vierte Abtheilung, des Abg. Gräpel,  wird die Wahl für
gültig erklärt.

Präsident : Da der Abg. Eissel  und der vorläufig
zugelassene Abg. de Cousser  in der Versammlung anwesend
seien, wären dieselben nunmehr zn beeidigen.

Abg. Selkmann I. : Er beantrage, die Beeidigung
des vorläufig zugelassenen Abg. de Cousser  ansznsctzen; der

Berichte . XIV- Landtag.

Punkt, welcher die Beanstandung der Wahl veranlaßt habe,
hätte bereits genügend aufgeklärt sein können und wäre heute
oder morgen diese Aufklärung zu erwarten.

Präsident : Ein Abgeordneter, der gültig mitstimmen
solle, müsse beeidigt sein; da de Cousser  als ein solcher zu¬
gelassen sei, dessen Gegenwart und Abstimmung zulässig und
gültig sei und bleibe, selbst in dem Falle, daß später die
Wähl für ungültig erklärt werden sollte, erscheine auch die
Beeidigung als nothwendig.

Die Sache wird zur Abstimmung verstellt und die Be¬
eidigung beschlossen.

Die Abgeordneten Eissel und de Cousser  leisteten
hierauf den im Art. 130. K. 1. des Staatsgrundgesetzes vor¬
geschriebenen Eid.

5) Mehrere Schreiben Großh. Regierung, bereits ange-
knndigte Vorlagen betreffend(werden nach Bildung und
Wahl an die betreffenden Ausschüsse gelangen) , näm¬
lich:
a) betreffend Abänderungen und Ergänzungen des Ge¬

haltsregulativs für den Civildienst des Großherzog¬
thums.

d) betreffend den Entwurf eines Markengesetzes.
v) betreffend eine Abänderung des Gesetzes für das

Fürstenthum Lübeck vom 23. November 1854 we¬
gen der öffentlichen Lustbarkeiten,

ä) betreffend den Entwurf eines Gesetzes, betreffend
eine Abänderung der Art. 38. und 52. der Wege-
ordmmg für das Fnrstenthum Lübeck vom 1. März
1855.

e) betreffend den Entwurf eines Gesetzes für das Für-
stenthum Lübeck wegen der Gebühren der Amts-
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unterbedienten und Gemeindediencr in Sachen , be¬

treffend die Beitreibung von Staats - und anderen

öffentlichen Abgaben , Sporteln und Brnchgeldern.

I ) betreffend den Entwurf eines Gesetzes für das Für-

ftenthum Lübeck, betreffend einige Abänderungen des

Gesetzes vom 28 . März 1857 wegen Errichtung,

Einrichtuyg und Erhaltung des Katasters im Für-

stenthnm Lübeck.

A-) betreffend die Nachträge in den Jnventarien des

Staats - und Kronguts im Fürstenthnm Lübeck.

Ir) betreffend die Fortführung der Jnventarien des

Staats - und Kronguts im Herzogthum Oldenburg,

i) betreffend den Entwurf eines Forststrafgesetzbnchs

für daö Fürstenthnm Lübeck,

ich betreffend den von den Zollvereinsregicrungen mit

der Republik Chili abgeschlossenen Freundschafts - ,

Handels - und Schifffahrtsvertrag,

l ) betreffend den Entwurf eines Nachtrages zum Ge¬

werbegesetze für das Fürstenthnm Lübeck,

in ) betreffend den Entwurf eines Gesetzes für das Her¬

zogthum Oldenburg , betreffend Bestimmungen zur

Ergänzung des Gesetzes vom 21 . August 1856 , be¬

treffend die Erfordernisse für die Zulassung als

Steuermann oder Führer eines Oldenburgischen

Seeschiffes.

n ) betreffend den Entwurf eines Gesetzes für daö Für¬

stenthum Birkenfeld , betr . die Wandelungsklage bei

Viehhändlern.

6 ) Schreiben der Staatsregierung , betr . Pensionen für

die Veteranen . ( An den zu bildenden Finanzallsschuß .)

7 ) Petition aus Eutin , das Gewerbcgesetz betr . (Anden

betr . Ausschuß .)

Es wurde sodann zur Tagesordnung übergegangen:

Bericht des Ausschusses über die Geschäftsvertheilung.

Ter Antrag des Ausschusses geht dahin , außer demPe-

titionsausschnß 12 Ausschüsse zu bilden und denselben die Vor¬

lagen Nr . 1 . bis 71 . , sowie die vertraulichen Vorlagen n.

und I>. zu überweisen , mit Ausnahme der Vorlage 83 ., welche

dem Büreau überwiesen werden soll.

Der Berichterstatter , Strack erjan  II - , hat zu dem

Anträge des Ausschusses nur zu bemerken , daß in den Ab¬

klatschen einige Schreibfehler zu korrigiren seien , und daß der

Antrag , die Quotenfrage einem Ausschuß voll 6 Personen zu

überweisen , durch die Absicht veranlaßt sei , die gleichmäßige

Vertretung der drei LandeStheile durch je zwei Ausschußrnit-

gliedcr zu ermöglichen.

Die Bildung der Ausschüsse , die Vertheilung der Vor¬

lagen unter dieselben und die Zahl der Mitglieder eines jeden

Ausschusses wird einstimmig , wie beantragt , beschlossen.

Der Antrag des Ausschusses , die Vorlage 33 . dem Bü¬

reau zu überweisen , wstd ebenfalls einstimmig angenommen.

Die Vorlage , betreffend die Ablösung des Scheldezolls

und den Beitritt Oldenburgs zu dem Preußisch - Belgischen

Literarvertrage (vertrauliche Vorlage b .) wird von dem Prä¬

sidenten als die nach Angabe der Regierung nächsteilige be¬

zeichnet.
Wahl der Ausschüsse.

Es wurde hierauf zur Wahl der Auöschnßmitglieder ge¬

schritten und in die einzelnen Ausschüsse gewählt in Gemäß¬

heit des Ausschnßantrags:

1. Petitionsausschuß:
Abgg - Ahlers , Arkenan , Eissel , Lentz , Stra-

ckerjan  III . , Strodthoff und Thöle  mit 45 , Abgg.

Dannenberg und Hoting  mit 44 Stimmen.

2 . Finanzausschuß:

Abgg . Abels , Ahlhorn , Bartel , Hardt , Mül¬

ler und Töllner  mit 47 , Abg . Pancratz  mit 46,  Abg.

Strackerjan  II . mit36 , Abg . Brockhaus  mit30 Stimmen.

3 . Ausschuß für die Vorlagen , das Staatsgut betreffend.

Abgg . Bnnnics , Görlitz , Greverns,  Rösener,

Selkmann I ., Suhren  mit 45 , Abg . Strackerjan  III.

mit 35 Stimmen.

4 . Ausschuß für die ans die Stenern sich beziehenden

Vorlagen:
Abgg . Brörnrann , Eissel , Hoting , Hnllmann,

Krahn , Oetken , Oldejohanns , Russell  mit 46 , Abg.

Strackerjan  I . mit 33 Stimmen.

5 . Ausschuß für die commerzielle Verhältnisse betreffen¬

den Vorlagen:
Abgg . Brader , Bulling , Fortmann , Stracker¬

jan  I . mit 46 , Abg . Gräpel  mit 45 Stimmen.

6 . Ausschuß für die die Verwaltung betreffenden Vor¬

lagen:
Abgg . Barleben , Huchting , Lentz , Rüdebusch,

Millers  mit 45 , Abg . SelkmannII.  mit 43 , Abg . Heye

mit 34 Stimmen.

7 . Ausschuß für die das Jnstizwescu betreffenden Vor¬

lagen :
Abgg . Ahlers , Arkenan , Bleiken , Dannenberg,

Hnllmann , Lentz , Strodthoff  mit 46 , Abgg . Becker

und Nieder ding  mit 45 Stimmen.

8 . Ausschuß für die Quotenfrage:

Abgg . Brockhaus , Greverns , Huchting , Kräh » ,

Selkmann  II . mit 43 , Abg . Kunz  mit 42 Stimmen.

9 . Ausschuß für die Gesetzvorlagen , Weideablösnugen

betreffend:
Abgg - Arkenan , Driver , Huchting , Hnllman »,

Rikdebusch , Russell , Selkmannl . und Thöle  mit47,

Abg . Struthofs  mit 46 Stimmen.

10 . Ausschuß für die Vorlage , Gewerbegesetz für Lübeck

betreffend:
Abgg . Fortmann , Greverns , Lentz , Stracker¬

jan  III . mit 42 , Abg . Windhaus  mit 40 Stimmen.



11. Ausschuß für die Vorlage, Aeudcrnug des Wahl- ,
gcsetzes betreffend:

Abgg. Ahlhorn , Brader , Selkmann  II . mit 45,
Abgg. Barl eben und Bulling  mit 34 Stimmen.

12. Ausschuß für die das Katasterwesen betreffenden
Vorlagen:

Abgg. Görlitz , Greverns , Strodthoff mit 47,
Rüdebnsch.mit 46, Heye  mit 37 Stimmen.

13. Ausschuß für die Vorlage, betr. Verordnung wegen
Erhöhung des Ersatzcontingents:

Abgg. Brörmann , Gräpel , Selkmann  II., Suh-
ren  mit 46, Abg. Knnz  mit 35 Stimmen.

Der Präsident fordert die Ausschüsse auf, Vorsitzende zu
wählen und demnächst ihre Geschäfte anzugrcifen.

Alach einer Pause von 10 Minuten theilt der Präsident
mit, daß die Schriftführer die Vertheilung der Geschäfte in
der Weise unter sich vereinbart hätten, daß der Abg. Bartel
die Registratur, Expedition und Redaktion der Landtagsver-

handlungcn, der Abg. Strackerjan  III . das Rechnungs¬
wesen und der Abg. Hullmann  die Correspondenz übernehme
und ferner, daß der Bericht des vom 13. Landtage gewählten,
ständigen Ausschusses über seine Thätigkeit in der verflossenen
Finanzperiode eingegangen sei, über welchen er sich das Wei¬
tere Vorbehalten müsse.

Nächste Sitzung: Montag den 14. Dezember Morgens
11 Uhr.

Tagesordnung:
1) Adresse an Seine Königliche Hoheit den Großherzog

und Bestimmung der Deputation und
2) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die

Pensionen für die Veteranen.
Schluß der heutigen Sitzung 12 Uhr 45 Minuten Nach¬

mittags. "

Der Berichterstatter

Rainsauer.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Dritte Sitzung.

Oldenburg , den 14 . Deeember 1863 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung : 1) Adresse an seine Königliche Hoheit den Großherzog, Schleswig-Holstein betreffend.
2) Ausschußbericht über Pensionen für die Beteranen.

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Ministertische die RegierungscommissaireBucholtz
und Meinardns.

Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Schriftführer
Bartel  das Protokoll der letzten Sitzung; dasselbe wird ge¬
nehmigt.

Der Präsident  zeigt au, daß die Deputation an Seine
Königliche Hoheit den Großherzog sich ihres Auftrags entledigt
habe und von Demselben mit gewohnter Huld empfangen sei.

Dom ständigen Landtagsausschuß sei der Bericht einge¬
gangen, welcher im Wesentlichen Folgendes enthalte:

Nach dem Tode des Abg. Noell  habe der Ausschuß sich
durch die Wahl des Abg. Brock Hans  wieder ergänzt;

er habe zu einigen kleinen Tarifändernngen seine Zustim¬
mung ertheilt;

er habe endlich gutachtliche Aeußerungen abgegeben über
verschiedene Punkte, als:

über Erstreckung der Wechselordnung auf Militärpersonen;
über eine authentische Auslegung der Weserschifffahrtsacte;
über den Vertrag, den Preußen Namens des Zollvereins

mit Frankreich abgeschlossen hat, nebst den dazu gehörigen
Anlagen;

über Handelsverträge mit der ottomanischen Pforte, mit
Siam , mit Chili und mit China;

über eine Beschränkung der Wegeordnung in Betreff des
Wasserabflusses;

über Erhöhung des Ersatzcontingentö.
Wegen dieser Verschiedenartigkeit des Inhalts werde er

diesen Bericht nicht einem  Ausschüsse übergeben, sondern es
den Vorsitzenden der verschiedenen Ausschüsse überlassen, ihn !

einzusehen, zu welchem Zweck er beim Registrator anfliegen
werde.

Außerdem habe er folgende Eingänge anzuzeigen:
1) Eine Petition aus Berne in der Schleswig-Holstein-

schen Angelegenheit. (Geht an den betr. Ausschuß.)
2) Sechzehn Petitionen, betr. die obligatorische Einführung

des Turnunterrichts in den Volksschulen. (Geht an
den .Petitionsausschuß.)

3) die Urwählerlisten der Gemeinde Rastede.
4) Schreiben der Staatsregiernng, betr. den Entwurf

eines Gesetzes zur Abänderung der Art. 38. und 52.
der Wegeordnung für das Fürstenthum Lübeck vom
1. März 1855. (Geht an den Ausschuß für Ver-
waltnngssachen.)

5) Desgleichen, betr. die Vorlegung der dccivirten Landes-
casse- Rechnungen des Fürstenthums Birkenfeld. (An
den Finanzausschuß.)

6) Desgleichen, betr. die Vorlegung der decidirten Landes-
' casse-Rechnungen des Fürstenthums Lübeck. (Geht an

den Finanzausschuß.)
7) Desgleichen, betr. das Gesetz wegen Gebrauchs der

Eide. (Geht an den Ausschuß für Justizsacheu.)
8) Desgleichen, betr. den Entwurf eines Gesetzes, betr.

Enteignungen zu Eisenbahnanlageu im Fürstenthum
Lübeck. (Geht an den Ausschuß für Justizsachen.)

9) Eine beglaubigte Abschrift des Protokolls der Staats-
regierung über die Eröffnung des Landtags am8. d. M.
(Geht sck uotn.)



Nachdem die Stimmliste der Gemeinde Rastede an den
Berichterstatter der ersten Abtheilnng abgegeben sei, ersuche er
denselben sich darüber zu erklären, ob er sofort über die Wahl
des Gutsbesitzers de Cousser  berichten könne.

Berichterstatter Strackerjan  II . erklärte sich hierzu be¬
reit, falls die übrigen Mitglieder der Abtheilnng, deren Mei¬
nung er noch nicht kenne, ihm gestatteten, in ihrem Namen
sebstständig zu berichten, und trug, nachdem die genannten
Mitglieder sich hiermit einverstanden erklärt hatten, vor:
Durch die ihm übergebene Stimmliste bestätige sich, daß in
der Gemeinde Rastede der zur zweiten Wahlklasse gehörige
Lehrer Kröger  in der dritten Wahlklasse gestimmt habe. Hier
seien der Klempner Suhren  und der Lehrer Behrens  mit
Ausschlag von nur einer Stimme als Wahlmänner aus der
Wahl hervorgegangen. Ihre Wahl sei deshalb ungültig; da¬
mit werde aber die Wahl des Gutsbesitzers de Cousser  zum
Abgeordneten ebenfalls hinfällig, da diese mit nur einer Stimme
Majorität vor sich gegangen sei. Er stelle deshalb Namens
seiner Abtheilnng folgenden Antrag:

der Landtag wolle die Wahl der von der dritten Klasse
des Wahlbezirks Rastede gewählten Wcrhlmanner Schul¬
lehrer Behrens  zu Loh uud Klempner Suhren  zu
Rastederbrink und in Folge dessen die Wahl des Guts¬
besitzers de Cousser  als Abgeordneten des fünften
Wahlkreises für ungültig erklären.

Die Frage des Präsidenten, ob der Antrag sofort zur
Verhandlung kommen solle, wird von der Versammlung be¬
jaht und die Debatte über denselben eröffnet.

Abg. Lentz : Es sei von Bedeutung zu wissen, wie das
Stimmenverhälniß in der zweiten Klasse sich heransstelle.

BerichterstatterStrackerjan  II . theilt dasselbe mit. Es
komme seines Erachtens nicht in Betracht.

Abg. Lentz : Es liege doch die Möglichkeit vor, daß
auch in der Zweiten Klasse anders gewählt worden wäre, wenn
ter LehrerKröge  r hier, wo Lr hingehörte, mitgestimmt hätte.

Abg. Selkinann I : Man müsse auch darüber be¬
stimmen, ob die Urwähler der dritten Klasse von Nenepi zu
wählen haben oder nicht. Dieselbe» dürften ihres Wahlrechts
nicht verlustig gehn.

Präsident : .Darüber sei heute nicht zu beschließen,
vielmehr ein selbstständiger Antrag abzuwarten; das Nöthige
zur Einleitung einer Neuwahl anzuordnen sei zunächst Sache
der Staatsregiernng. Heute handle es sich nur darum, ob
die Wahl des Gutsbesitzers de Cousser  gültig sei oder nicht.
Wenn kein Widerspruch erfolge, so bringe er den gestellten
Antrag zur Abstimmung.

Der Antrag wird.angenommen.
Präsident : Auf Wunsch des Gutsbesitzers de Cous¬

ser theile er mit, daß derselbe sich bereit erklärt habe, sein

Mandat vor dieser Abstimmung freiwillig niederzulegen; nur
der mehrseitig geäußerte Wunsch, eine Entscheidung des Land¬
tags über diesen Fall hervorzurnfen, habe ihn von diesem
Schritte abgehalten.

Nachdem sodann der Präsident noch angezeigt, daß der
Gesammtvorstand des Landtags die beiden anwesenden Akzessisten
Ramsauer und Hayen  mit der Entwerfung der Berichte
über die Verhandlungen beauftragt habe, ersucht er den Vice-
präsidenten Pan er atz, den Vorsitz zu übernehmen.

Dies geschieht.
Vicepräsident : Zunächst stehe die Schleswig- Hol¬

stein betreffende Adresse an Seine Königliche Hoheit den Groß¬
herzog auf der Tagesordnung. Er gebe dem Berichterstatter
darüber das Wort.

Berichterstatter Becker : lieber den Gegenstand dieser
Adresse herrsche nur eine Stimmung im Landtag, wie im
ganzen Lande. Es sei deshalb überflüssig, hier wie dem Lande
gegenüber, über diesen Gegenstand selbst sich weiter auszuspre¬
chen und handle sich nur darum, dieser Einstimmigkeit vor
dem Fürsten den geeigneten Ausdruck zu geben. Hier können
höchstens noch Nebenpunkte zur Sprache kommen, über die
man sich leicht einigen werde, so daß, wie man auch beschließe,
ein einstimmiger Beschluß zu erwarten stehe.

Der Adresse-Ausschuß stelle folgenden Antrag:
Der Landtag wolle der beschlossenen Adresse an Seine
Königliche Hoheit den Großherzog in folgender Fassung
seine Zustimmung ertheilen:

„Durchlauchtigster Großherzog!
Gnädigster Fürst und Herr!

Der Landtag des Großherzogthnms Oldenburg
spricht Namens des Landes seinem Fürsten den all¬
gemeinen tief und innig empfundenen Dank aus für
Ew. Königl. Hoheit treues Festhalten am deurschen
Recht in Schleswig-Holstein.

Jeder Deutsche, dessen Sinn für Recht und Ehre
der deutschen Nation, dessen Mitgefühl für die Leiden
seiner deutschen Brüder in Schleswig-Holstein, dessen
Empfindung für den höhnenden Uebermnth des un¬
terdrückenden Dänen nicht durch Sonderinteressen er¬
stickt ist, wartet mit uns sehnsüchrig der Stunde, wo
in den Herzogthümern Schleswig- Holstein selbst ihr
Recht auf eine ungetrennte Verbindung und in Folge
der agnatischen Erbfolge auf Trennung von Däne¬
mark verkündet wird. Wehe! .wenn diese Stunde
jetzt nicht käme! eine tiefe Wunde würde in den
Herzen der besten Deutschen Zurückbleiben, fortdauernde
Unterdrückung unserer Brüder die Schmerzen stets
erneuern, die schreiende Rechtsverletzung auch den
Besonnensten zu Handlungen der Verzweiflung treiben
können. Gegenüber einer solchen Preisgebnng der
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Herzogthümer an die Gewalt Dänemarks, welche
hoffentlich durch den höchst beklagenswerthen Bundes-
beschluß dom 7. d. MtS. noch nicht vorbereitet ist,
können wir nur auf das Recht der deutschen Nation
Hinweisen, derselben jeder Zeit und ans jede Weise
entgegen zu treten.

Wir freuen uns, in der Eröffnungsrede unser
festes Vertrauen zu Ew. Königlichen Hoheit bestätigt
gefunden zu haben, daß Höchstdieselben auch ferner
bemüht sein werden, diese traurige Zukunft abzuwen¬
den und das Recht der Herzogthümer Schleswig-
Holstein init Kraft und Nachdruck zur Geltung zu
bringen. Freudig werden wir für so hohen Zweck
die erforderlichen Mittel bewilligen.

Da in Deutschland allein der Herzog Friedrich
von Augnstenburg als Repräsentant der Herzogthümer
angesehen wird, fühlen wir uns noch zu dein Aus¬
druck unseres Wunsches verbunden, Ew. Königliche
Hoheit möchten nicht behindert sein, Ihre Ueberein-
stimumng mit dieser Ansicht auszusprechen.

In tiefster Ehrfurcht verharrt Eurer Königlichen
Hoheit getreuer Landtag des Großherzogthums.

Namens des Landtags:

Drr Präfidrnt. Drr Schrisiführrr."

Ta Niemand sich zum Worte meldet, wird dieser Antrag
zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen.

Der Präsident  übernimmt den Vorsitz wieder. Mit
dessen Vorschlag, daß die Deputation zur Ueberreichung der
Adresse aus neun Personen bestehe, deren Wahl dem Präsidium
zu überlassen sei, erklärt die Versammlung sich einverstanden.

Dem Berichterstatter über den zweiten Gegenstand der
Tagesordnung, über Pensionen für Veteranen, wird hierauf
das Wort ertheilt.

Berichterstatter Pancratz : Der Finanzausschuß sei
mit dem Inhalt des diesen Gegenstand betreffenden Schreibens
der Staatsregierung in allen Stücken einverstanden. Insbe¬
sondere billige er die Gründe, welche dort angegeben, die
Größe des Betrags der zu gewährenden Unterstützung, sowie
die Auszahlung desselben in monatlichen Raten von 2 Thlr.
Auch die Ausschließung der bereits pensiomrten, die Nicht¬
ausschließung der aus Armenmitteln unterstützten Veteranen
empfehle sich; nur sei allerdings in Betreff der Letzteren die
Erwartung auszusprechen, daß in Folge dessen keine Schmä¬
lerung der Beihülfe aus Gemeindemitteln einzutreten habe.

Der Ausschuß stelle demgemäß folgende beiden Anträge
und zwar den ersten einstimmig, den zweite» in seiner Mehr¬
heit, während die Minderheit keinen bestimmmten Antrag for-
mulirt habe:

1) der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß den dürftigen Inhabern der Feldzugsmedaille von
1815 eine Pension von monatlich2 Thlr. unter den
in dem deSfälligeu Schreiben der Staatsrcgierung
vom 7. d. Ällts. enthaltenen Modalitäten bewilligt
werde, sowie

2) der Landtag wolle 500 Thlr. zu der in dein gedach¬
ten Schreiben der Staatsregierung angegebenen Be-
wirthuug bewilligen.

Präsident : Trotzdem, daß diese Anträge nicht zwei
Tage vorher vertheilt seien, glaube er doch aunehmen zu kön¬
nen, daß die Versammlung ihre heutige Berathung genehmige.
Die Debatte darüber sei eröffnet.

Abg. Brnder : Mit Bewilligung der eireu 5000 Thlr.
und der 500 Thlr. sei er einverstanden. ES möchte aber in
Betreff der letzten Summe sich empfehlen, den betreffenden
Militärpersonen die Wahl zu lassen zwischen dem Empfang
des ihnen Zugedachten in baarein Gelbe oder in einer Mahl¬
zeit. Die Meisten würden erstereS verziehen. Jedoch wolle
er vorläufig noch keinen Antrag stellen.

Regieruugscommissair Ndeinardus : Die präsente
Mannschaft vom Feldwebel abwärts zähle 1700 bis 1800
Mann; dazu könne man auf etwa 200 Veteranen rechnen.
Es würden also ungefähr 2000 Leute auf die 500 Thlr. An¬
spruch haben. In Geld mache dies ä Mann den kaum nen-
uenSwertheu Betrag von 71/2  gs . Wolle man diesen den
Einzelnen anszahlen, so würde damit die Feier des Tages als
GesammterscheiuungWegfällen; dazu tauge ein fröhlich im
.Kreise der Genossen genossenes Mahl besser. Der .Abg. Bra-
der  kenne die Meinung der Majorität der genannten Militär¬
personen und Veteranen in diesem Punkte nicht. Die Meisten
werden ein ordentliches Traktement vorziehen.

Berichterstatter Pancratz : Es komme darauf an, den
Tag zu feiern; das geschehe am besten durch die vorgeschlagem
gemeinsame Bewirthung, um so mehr, da zu vermuthen stehe,
daß auch die höheren Militärs an diesem Tage eine Ergötz-
lichkeit haben würden.

Regierungcommissär Meiuardus Allerdings werde
das Offiziercorps den 24. Dezember durch ein nicht auf Staats¬
kosten veranstaltetes Mahl festlich begehen.

Abg. Suhren : Man dürfe die Theilnahme an der
Pension und der Bewirthung nicht von der Jnnehabung der
Feldzugsmedailleabhängig machen. Nicht jeder Veteran, der
sich 1815 um das Vaterland verdient gemacht habe, trage
eine solche. Er kennez. B. einen Nachbarn, der damals in
Frankreich mit gefochten habe, ohne, daß er jetzt im Besitze
der Medaille sei.

Regierungscommissär Meinardus Der Besitz der
Feldzugsmedaillesolle auch kein wesentliches Ersorderniß sein;
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es seien Viele , welche dieselbe früher besessen und nachher ver¬

loren hätten . Das schade nichts , da man die Berechtigten

kenne.

Der Präsident  bringt daraus die beiden Anträge ge¬

trennt zur Abstimmung . Der erste wird einstimmig , der

zweite mit großer Majorität angenommen.

Da hiermit die heutige Tagesordnung erschöpft ist , so

schließt der Präsident  um 11 ^ Uhr Vormittags die Ver¬

handlungen , ohne die Tagesordnung für die nächste Sitznng

festzusetzen . Die Gegenstände derselben , sowie Tag und

Stunde der Sitzung sollen seiner Zeit mitgetheilt werden.

Der Berichterstatter

Hayen.

- -



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Vierte Sitzung.

Oldenburg , den 19 . December 1863 . Morgens 10 Uhr.

- . . -

Tagesordnung : 1) Bericht des Finanzausschusses über den Gesetzentwurf, betreffend Acnderung und Ergänzung des
GehaltSregulativs. (Vorlage Nr. 37.)

2) Mündlicher Bericht des Staatsgntsausschusses über die Vorlagen der GroßherzoglichcnStaats-
regieruug Nr. 3., 4., 5., 7., 8., 9. und 23. des Verzeichnisses.

3) Mündlicher Bericht des Gesanuntvorstandes, betreffend eine Gehaltserhöhung für den Landtags-
Registrator Schwencke. (Vorlage Nr. 33.)

4) Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Ban eines Zufuhrweges zum Obersteiner Bahnhof.
(Vorlage dir. 12.)

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Ministertische die Regierungscommissäre Bncholtz
und Ruhstrat.

Der Schriftführer Abg. Hullmann  verliest das Pro¬
tokoll der vorigen Sitzung. Dasselbe wird genehmigt.

Der Präsident thcilt mit, daß die Deputation zur Ueber-
reichung der Adresse in der Schleswig-Holstein'schen Angele¬
genheit an Seine Königliche Hoheit den Großherzog empfangen
und derselben folgende Antwort geworden fei:

„Es gereicht Mir zur wahren Befriedigung, daß
der Landtag sich mit solcher Wärme der Rechte
Schleswig-Holsteins annimmt, und gerne bereit ist,
die zur Wahrung dieser Rechte erforderlichen Opfer
zu bringen. Empfangen Sie Meinen herzlichen Dank
für diese Ihre Kundgebung.

Schon seit einer Reihe von Jahren hat Mir keine
Angelegenheit mehr am Herzen gelegen, als die
Schleswig-Holsteinsche, und Ich bin wie Sie von
der Ueberzeugung durchdrungen, daß jetzt oder nie
die Zeit gekommen ist, die Rechte der Herzogthümer
in Deutschland unverkümmert in ihrem ganzen Um¬
fange zur Geltung zu bringen.

Gott gebe zu diesen unseren gemeinschaftlichenBe¬
strebungen seinen Segen."

Der Präsident theilt ferner mit, daß nach Mittheilung
der Großherzoglichen Staatsregierung eine Neuwahl im fünf¬
ten Wahlkreise sofort verfügt sei und zwar zunächst der be¬
treffende Wahlkreis zur Neuwahl zweier Wahlmänner an
Stelle derjenigen, deren Wahl vom Landtage für ungültig er¬
klärt sei, veranlaßt werden würde.

Eingänge:
1) Schreiben Großh. Staatsregierung, betr. Vorlegung

der Krongutskasse- Rechnungen äe 1858/60. (Vorlage
Nr. 57.) — An den Finanzausschuß.

2) Schreiben Großh. Staatsregicrung, betr. den Entwurf
eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck wegen Bei¬
behaltung der Classen- und clafsisicirten Einkommen¬
steuer. (Vorlage Nr. 65.) — Gelängt an den Aus¬
schuß für die auf die Steuern sich beziehenden Vor¬
lagen (vierter Ausschuß).

3) Schreiben Großh. Staatsregierung, betr. den Entwurf
eines Gesetzes füe das Fürsteuthmn Birkenfeld, betr.
Forterhebung der Classen- und classificirten Einkom¬
mensteuer. (Vorlage Nr. 69.) — Gelangt an densel¬
ben Ausschuß.

Adressen an den Landtag in der Schleswig-Holsteinschen
Angelegenheit, welche als mit der Ueberreichung per Adresse
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des Landtags an Seine Königliche Hoheit den Großherzog

erledigt angesehen werden , nämlich:
4) Adresse Namens einer am 13 - , Dezember 1863 in

Barel stattgefundenen , von etwa 150 Personen besucht

gewesenen Volksversammlung , unterzeichnet von dem
Vorsitzenden Kumm und dem Schriftführer Gerjes.

5) Adresse des Schleswig -Holsteinischen ComitsS für Els¬
fleth und Umgegend von Ahlers  und Genossen.

6) Petition des früheren Lehrers L. A . Benedick  zu
Bokelesch , jetzt wohnhaft zu Hagen bei Vechta , betr.

dessen Entlassung ans dem Schuldienste . — An den
Petitionsausschuß . —

Als soeben übergebene Eingänge werden von dem Präsi¬
denten bezeichnet:

7) Petition der Bauhandwerker I . Jost  zu Niederwörres¬
bach und P . Rieth  zu Herrstein , Namens sämnit-
licher Bauhandwerker des Fürstenthums Birkenfeld,
betr . Gewährung eines gesetzlichen Schutzes vor der

Ueberfluthung der Baugewerbe durch die benachbarten
Preußen . — An den PetitionsauSschnß . —

8) Petition des Lehrers Johannsen  zu Fedderwarden,
betr . Jnterpretirnng des Art . 42 , Z . 1 des Schul¬

gesetzes vom 3 . April 1855 . — Wird dem Petitions¬
ausschuß überwiesen.

Präsident : Wegen der bevorstehenden Festtage und
der am 21 . d . ZN. beginnenden Abgeordnetenvcrsammlnng zu
Frankfurt , an welcher voraussichtlich auch Abgeordnete dieses
Landtags Theil nehmen würden und in Erwägung , daß der
3. Januar ,ein Sonntag , der 6 . Januar ein katholischer Fest¬
tag sei, sei eine Sitzung des Landtags vor dem 7 . k.  M . nicht

anzusetzen; er stelle daher unter vorausgesetzter Zustimmung
Großh . Staatsregierung den Präsidialantrag , ihn zu ermäch¬
tigen, für die Zeit vom 20 . d. bis zum 6 . k. Ai . incl . ein¬

zelnen Abgeordneten auch über die Dauer von 8 Tagen und
ohne Rücksicht darauf , daß die fiir Landtagöverhandlungen er¬
forderliche Anzahl von Abgeordneten hier bleibe , Urlaub zu
ertheilen , wobei cs dann ihm überlassen bleiben würde , auf

den Fortgang der Ausschußvcrhandlungen Rücksicht zu nehmen-
Dieser Antrag wird angenommen.
Der Reg .-Commissär Bucholtz erklärt : er könne diese

Zustimmung Namens Großh . Staatsregierung sofort er¬
theilen.

Nachdem sich der Abg . Barleben,  der zum ersten
Male in der Versammlung des Landtags anwesend , vermittelst
Handschlags in die Hand des Präsidenten auf seiuen früher
geleisteten Eid verpflichtet , wird zur Tagesordnung überge¬
gangen.

1. Bericht des Finanzausschusses über den Gesetzentwurf,
betreffend Aendexung und Ergänzung des Gehaltsregulativs.
(Vorlage No . 37 .)

Auf Vorlesung des Berichtes ( Seite 38 — 42 des Ab¬

klatsches) wird verzichtet ; der Abg . Ahlhorn  hat als Be-

Berichte . XIV. Landtag.

richterstatter der Mehrheit nur zu bemerken , daß die Majori¬
tät des Ausschusses anfangs beabsichtigt habe , mehrere Anträge
zu stellen , nämlich auf Ablehnung des Entwurfs hinsichtlich
der Abänderung des Regulativs für die Angestellten bei der
Strafanstalt in Vechta und dem Gefänguiß in Oldenburg , auf
Ablehnung des Entwurfs hinsichtlich der Regulirung des Ge¬
halts der bei der Jrrenheilaustalt zu Wehnen Angestellten und
endlich auf Ablehnung des Entwurfs hinsichtlich der Aenvernng
des Regulativs für die Hebuugs - und Casse -Beamtcn . Es
sei aber im Ausschuß hervorgehoben , daß die Vorlage ein
Ganzes sei , daß auf die ganze Vorlage einzugehen sei oder
garnicht und daher nur der eine  Majoritätsantrag gestellt,
der Landtag wolle den Entwurf eines Gesetzes , betreffend Ab-

>änderungeu und Ergänzungen des GehaltSrcgulativs für den
Civildienst des Großherzogthums ablehnen.

Reg .-Commissär Ruhstrat : Die Minderheit weise mit
Recht auf den Art . 192 des Staatsgruudgesetzes hin , nach
dem der dauernde Bedarf für die Gehalte und Geschäftskosten

im Justiz - und Verwaltungsdienste durch Regulative gemein¬
schaftlich mit dem Landtage festgesetzt werden solle . Diese
staatsgrundgesetzliche Bestimmung mache eine Regelung noth-
wendig , sowohl , wo überhaupt ein Regulativ fehle als auch,

wo sich dasselbe als ungenügend erwiesen habe , in beiden Fäl¬
len sei der dauernde  Bedarf nicht festgestellt . Es dürfte
daher nicht zu vermeiden sein , auf die Vorlage einzugehen,
und im Einzelnen zu prüfen . Er müsse deßhalb dringend die

Ablehnung des Antrag 1 und die Annahme des Antrag 2,
des Antrags der Minderheit des Ausschusses : der Landtag
wolle auf die Berathuug des Gesetzentwurfs eiugehen , empfehlen.

Abg . Bruder : Er werde für den Majoritätsantrag
stimmen , da er nicht absehen könne , wohin es führen würde,
wenn die Finanzverwaltung auf dem betretenen Wege fort¬

schreite : Das Land werde von Steuern gedrückt , die Regula¬
tive würden immer höher geschraubt . Es möge sein , daß

manche Beamte sehr schlecht gestellt seien , er werde sich gegen
die Erhöhung der Regulative erklären , bis im Geist deö Staats-
grnndgesetzes eine Verminderung der Beamten , eine Verein¬

fachung des Geschäftsbetriebes herbeigeführt sei . Es seien Be¬
amte da , die füglich entbehrt werden könnten ; der Druck der
Steuern müsse und könne vermindert werden ; um ihn wenig¬

stens nicht zu vergrößern , stimme er für den Antrag der Mehr¬
heit.

Abg . Puncratz : Der Bericht der Mehrheit des Aus¬

schusses gebe zu , daß einzelne Beamte vielleicht zu schlecht ge¬
stellt seien ; derselbe erkläre sich zu einer Bewilligung innerhalb
des Regulativs oder ' über dasselbe hinaus bereit . Auf diese
Weise könne eine Aushülfe durch temporäre Bewilligungen,
Gratifikationen , aber keine dauernde Abhülse , wie durch Mil¬
derung oder Ergänzung des Regulativs , erreicht werden.

Regierungscommissär Bucholtz : Die Vorlage der
Staatsregierung sei von der Majorität des Ausschusses sehr

ungünstig ausgenommen , sonst könnte dieselbe nicht den Antrag

2
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gestellt haben, auf die Vorlage gar nicht einzugehen,  das
Einzelne nicht einmal zu prüfen.  Ob die Vorlage denn
etwas so Entsetzliches zumuthe, daß man nicht einmal die ein¬
zelnen, doch motivirten Vorschläge prüfen wolle? Er glaube,
wenn die Majorität eingetreten wäre, die Lage der Einzelnen,
um deren Gehaltsposition es sich handele, sich speziell veran¬
schaulicht hätte, sie würde zu einein anderen Anträge gekom¬
men sein. Er wolle nicht die Begründung der Staatsregie¬
rung wiederholen, sondern nur das Wesentlichste, die Aenderung
des Regulativs für die Angestellten der Vechtaer Anstalt her¬
vorheben. Diese sei früher nichts mehr gewesen als eine De-
tentionsanstalt, den Zweck, die bürgerliche Gesellschaft vor den
Verbrechern zu sichern, habe man leicht erreichen können. Spä¬
ter sei die Anstalt organisirt, man habe die Besserung der
Sträflinge angestrebt— diese Aufgabe erfordere ganz andere
Kräfte, die Kräfte erforderten bedeutendere Mittel. Um zu
zeigen, wie sich die Staatsregierung nur auf wiederholtes An¬
drängen der an der Spitze dieser Anstalt stehenden Persönlich¬
keit, des um dieselbe so hochverdienten, dem Lande durch den
Tod zu früh entrissenen Direktors Hoher,  zu der Vorlage
entschlossen habe, möge es ihm gestattet sein, ans dessen letzt¬
jährigen Berichten auszugsweise einige Mittheilnngen, das un¬
tere Personal betreffend, zu machen. 1856 schreibe der Bericht¬
erstatter, die Gehaltsverbesserungen des unteren Personals
würden immer dringender nothwendig, wenn die Aufseher nicht
von NahrungSsorgeu gedrückt bei dem lästigen Dienst allen
Muth verlieren sollten— 1857, nachdem das Einkommen
der betreffenden Beamten etwas verbessert worden sei: Der
günstige Erfolg der Anstalt hänge vorzugsweise von der Tüch¬
tigkeit der Ausseher ab; diese müßten in intellektueller und
sittlicher Bildung weit über den Gefangenen stehen. Ein sol¬
ches-Personal sei schwer zu gewinnen und könne er nur wün¬
schen und hoffen, daß die Gehaltsverbesserung dazu helfen
möge. 1858 wiederholten sich die alten Klagen, 1859 heiße
es im Jahresbericht, keine Dienststellung sei beschwerlicher und
keine werde schlechter gelohnt, 1860: in ganz Deutschland sei
das untere Personal der Gefängnißanstalten nirgends so schlecht
gestellt, wie in Oldenburg, 1861: die Auffeher wären in einer
solchen Lage, daß sie die Gefangenen um das trockene Brod
beneideten. Dieses Beispiel möge genügen, um die StaatS-
regierung vor dem Vorwurf zu rechtfertigen, daß sic eS mit
Vorschlägen der Veränderung der Regulative leicht nehme. Es
sei zwar die von der Majorität des Ausschusses erklärte Be¬
reitwilligkeit zu Bewilligungen für einzelne Falle mit Dank
auzuerkenneu, aber der Landtag werde mit der Staatsregierung
darin einverstanden sein, daß eS gelte, gesetzliche Zustände zu
schaffen; dies sei der Zweck der Regulative.

Abg. Bartel : Er wolle nur auf eine Unrichtigkeit in
den von der Majorität in ihrem Bericht aufgestellten Behaup¬
tungen Hinweisen; eS heiße darin, fast alle Beamte der Anstalt
zu Vechta hätten freie Wohnung; dies wäre nur in Bezug
auf den Direktor, zwei Inspektoren und vielleicht für die HanS- i

Meister richtig und sei nicht der Fall bei den Aufsehern. Von
diesen heiße es in der Vorlage, daß sic „Obdach" in der An¬
stalt hätten; hierunter sei nur eine Schlafstelle zu verstehen
für die Nachtwache. Im klebrigen könne er sich aus die Er¬
klärung des Regiernngscommissärs Ruhstrat  beziehen.

Abg. Ahlhorn erhält das Wort als Berichterstatter,
da sich sonst Niemand zum Worte meldet: der RegierungScom-
missär Ruhstrat .berufe  sich auf den Art. 192 des Staats-
grundgcsetzes für die Nothwendigkeit der Regulative— dies
sei ganz richtig, doch möchte er darauf Hinweisen, daß nach
dem StaatSgrundgesctz auch auf die Verminderung der Behör¬
den und Beamten Bedacht genommen werden solle. Wenn
aber der Regierungscommissär ans dem angezogenen Artikel
folgere, daß auch auf die Revision  eines vorhandenen Re¬
gulativs vom Landtage cingetreten werden müsse, so sei er als
Nichtjurist nicht im Stande, das aus dem Staatsgrundgesch
herauSzuinterpretiren.

Der Regierungscommissär Bucholtz habe von der un¬
günstigen Aufnahme der Vorlage seitens der Mehrheit des
Ausschusses gesprochen: Die heutige Tagesordnung sei eine
Prüfstein für den Landtag. Die Mehrheit des Ausschusses
habe allerdings die Vorlage ungünstig ausgenommen, sei aber
s. E. in ihrem Berichte sehr human gewesen. Sie habe der
Staatsregierung keinen Vorwurf gemacht, sie habe sich bereit
erklärt zu Bewilligungenfür einzelne Beamte. In Betreff
der Abänderung des Regulativs für die Beamten der Straf¬
anstalt habe der Regierungscommissär einige Details gegeben;
der Bericht der Mehrheit des Ausschusses habe es vermieden,
auf Details einzugehen, die Mittheilungen des Regierungscom-
missärs auS den Jahresberichten des Direktor Hoher  bezögen
sich indessen nur auf die Lage der Aufseher; die Vorlage ent¬
halte aber Erhöhungen in den Gehaltssätzen auch der höheren
Beamten, insbesondere auch nicht unbedeutende Positionen für
Geistliche. Hierüber seien Details nicht vorgelegt.

Der Abg. Bartel  habe eine Unrichtigkeit in dem Be¬
richte hinsichtlich der Behauptung, daß fast alle Beamte freie
Wohnung hätten, hcrvorgehoben. Er möge hierin Recht haben.
Daß die Hausmeister freie Wohnung hätten, stände in dein
Schreiben der Staatsregierung. Was den Direktor anlange,
so genösse dieser nicht nur eine freie Wohnung, sondern auch
freien Garten und Feuerung über  das Regulativ und wäre
wegen dieser Bezüge eigentlich Von der Staatöregiernng Vor¬
lage zu machen. Auch andere günstige Umstände für die Be¬
amten der Strafanstalt wären in Betracht zu ziehen, so na¬
mentlich die Möglichkeit, sich sehr billig Arbeitskräfte zu ver¬
schaffen und manche Fabrikate der Anstalt gegen billigen Preis
zu aquiriren. Zudem sei das Leben in Vechta überhaupt nicht
theuer. DaS Pensiousgesetz endlich gewähre ihnen, wie de»
übrigen Beamten, wesentlichen Vortheil. Alles dies wolle er
nicht als die wesentlichen Punkte der vorliegenden Frage be¬
trachten: er sei überall nicht gegen einzelne Bewilligungen
höherer Gehaltssätze. Das Motiv, welches ihn im Wescut-
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lichen leite, sei, daß der Landtag, wenn er ans die Abänderung
und Ergänzung des Regulativs eintrete, die Sache aus der
Hand gebe- Im Jahre 1857 sei vom Tische der Staats-
regienmg die Gerichtsorganisation in Frage gestellt, wenn der

Landtag auf die Abänderung der Regulative nicht eingehe, in

der vorigen Diät wäre gar eine Auflösung in Aussicht gestellt,
wem: der Landtag sich nicht für verpflichtet erkläre, die Biaxi¬
malsätze der Regulative zu bewilligen. Der Berichterstatter
der Minderheit habe die Frage als eine Rechtsfrage bezeichnet,
die im Falle eines Confliktes mit der Staatsregierung der
Entscheidung des Staatsgerichtshofes anheimfalle— eine
Rechtsfrage, zu deren Entscheidung von derselben Seite das
Judiz der Straßenjungen für genügend gehalten sei. In dem

gegenwärtigen Landtage säßen 21 Beamte, also noch einer
mehr, als 1857; das sei kein gutes Omen. Aber trotz dieses
Verhältnisses der Beamten zu den übrigen Abgeordneten hege
er die feste Hoffnung, daß der Landtag nach den mit den Re¬

gulativen gemachten Erfahrungen mit großer Majorität den
Antrag der Mehrheit des Ausschusses anuehmen werde. Denn
in jeder Finanzperiode steige die Zahl der Beamten und die
Gehaltssätze.

Wäre das Maximum erreicht, so müsse revidirt werden.

Werde aus die Revision eingegangcn, so wäre keine Aussicht,
daß niedrigere Positionen festgesetzt würden, gegen einen solchen
Beschluß würde von dem verfassungsmäßigen Recht des vako

Gebrauch gemacht werden. Die Mitwirkung des Landtags in

dieser wichtigen Finanzfrage liefe also auf ein Bewilligungs¬
recht hinaus.

Er beantrage namentliche Abstimmung.
Abg. Selkmann II - erhält das Wort zur Geschästs-

ordmmg: Der Berichterstatter habe seine Stellung benutzt, um
einen Gegensatz im Landtage zwischen Abgeordneten, die die

Ehre haben, im Staatsdienste zu stehen, und den nicht im

Staatsdienst Angestellten aufznstellen und zwar in einer Weise,
die dem Abg. Ahlhorn  weder als. Berichterstatter zustehe,
noch von den Beamten ohne Widerspruch hingenommen wer¬

den könne. Alle Abgeordnete ständen in gleicher Weise auf ^

dem Boden des Staatsgrundgesetzes, alle seien in gleicher
Weise aus der Wahl des Landes hervorgegangeu, alle hätten
denselben Eid geleistet, nach der eigenen gewissenhaften Ueber-
zeugung ohne jegliche andere Rücksicht zu entscheiden. Eine

derartige Unterscheidung, wie sie der Abg. Ahlhorn  aufge¬
stellt, halte er sich daher als Beamter verpflichtet, auf das
Entschiedenste zurückzuweisen.

Präsident : (der Abg. Ahlhorn  bittet nms Wort) :

Er habe den Abg. Ahlhorn  nicht so verstanden, als ob seine
Bemerkung über die Beamten im Landtage irgend einen Vor¬

wurf gegen dieselben enthalten solle; derselbe habe wohl nur
die seiner Ansicht nach natürliche Stellung der Beamten ins¬

besondere einer Vorlage über Gehaltserhöhungen gegenüber
hervorheben wollen. Nach dieser Bemerkung verzichte der Abg.
Ahlhorn  Wohl auf das Wort.

Abg. Ahlhorn : Er habe nur sagen wollen, daß eine

derartige Zurechtweisung auf Grund der Geschäftsordnung dem
Präsidenten zustehe und nicht dem Abg. Selkmann  II.

Der Antrag der Mehrheit des Ausschusses(Antrag 1 des

Ansschußberichts) wird hieraus zur namentlichen Abstimmung
gebracht und mit 26 gegen 21 Stimmen angenommen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Brader,

Broermann , Bulling , Bunnies , Fortmann , Hardt,
Heye , Hoting , Huchting , Müller , Oetken , Olde-
johanns , Rösener , Rüdebusch , Selkmannl ., Strut¬
hofs , Strodthoff , Suhren , Thöle , Töllner , Wil-
lers , Windhaus.

Gegen denselben stimmen die Abgeordneten:
Barleben , Bartel , Becker, Bleiken , Brockhaus,

Driver , Eissel , Görlitz , Graepel , Greverus , Hnll-
mann , Krahn , Knntz , Lentz, Nieberding , Pancratz,
Russell , Selkmann  II -, Strackerjan I. , Stracker-
jan  II ., Strackerjan  III.

Abwesend Abg. Dannenberg.
Hiermit ist der Antrag der Minderheit des Ausschusses

und dieser Gegenstand der Tagesordnung überhaupt erledigt.

Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung bildet der

mündliche Bericht des Staatsgutsausschusses über die Vorla¬
gen Großh. Staatsrcgierung No. 3, 4 , 5, 7, 8, 9, und 23

des Verzeichnisses.
Vorlage 3.
Berichterstatter Abg. Greverus : ES sei dem Landtage

bekannt, daß die Großh. Regierung sich seit längeren Jahren
bemühe, die Lage der Insten im Fürstenthum Lübeck, insbe¬

sondere durch Ueberlassung von Land gegen billige Pacht, zu

verbessern. Zum größten Theil sei diese Maßregel bereits
ausgeführt, indem geeignetes Land als Staats - oder Krongnt
vorhanden gewesen oder anderweitig angeschafft sei nnd habe

der Landtag diese Bemühungen der Regierung bereitwilligst
unterstützt. An zwei Orten, nämlich in Zarnekau im Amt
Eutin und in HopperSdorf im Amte Schwartau, habe sich erst

eine Gelegenheit geboten, geeignetes Land zu acquiriren und
bezögen sich die Vorlagen No. 3 und No. 4 auf die deshalb
abgeschlossenen Verträge. In Zarnekau sei mit dem Hufner

Joachim Hiurich Sach ein Tauschoertrag abgeschlossen, dessen
Bedingungen die Anlage 3 enthielte.

Aus den NebenanlagenI. mid II . gehe hervor, daß der

Staat nach dem Gutachten kompetenter Personen an Werth
eben so viel erhielte, als er weggebe; der Vortheil des Staates
bei diesem Geschäfte bestehe darin, daß er zu dem angegebenen

Zwecke geeignetes Land cintausche. Der Ausschuß sei daher
einstimmig der Ansicht, daß dem Anträge Großh. Staats¬
regierung zu entsprechen sei und stelle er Namens des Aus¬
schusses den Antrag:

der Landtag wolle seine Zustimmung zu der mit dem
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Hufner Joachim Hinrich Sach zu Zarnekau abge¬
schlossenen Vereinbarung ertheilen.

Dieser Antrag wird angenommen.
Vorlage 4.
Berichterstatter Abg. Greverus : Auch nach dem in

Anlage 4 vorgelegten Tauschvertrage mit dem Gastwirth Ruß
zu Schwartau erhalte der Staat an Werth reichlich so viel,
als er weggebe. Daß trotzdem zur Zeit eine Mindereinnahme
hervortrete, rühre, wie aus der angeführten Anlage ersichtlich,
daher, daß zufällig die eine tauschweise weggebene Koppel att
den jetzigen Erwerber zu einem sehr hohen Preise verpachtet
wäre. Auf die Dauer sei ans einen so hohen Pachtvertrag
um so weniger zu rechnen, als diese Koppel an Ertragöwerth
verlieren müsse, sobald der angrenzende Holzbestand des Staates
mehr herangewachsen sein würde. Der Ausschuß habe an
diesem scheinbaren Verlust keinen Anstoß genommen und habe
er Namens desselben zu beantragen:

der Landtag wolle der mit dem Gastwirth Ruß in
Schwartau abgeschlossenen Vereinbarung zustimmen.

Der Antrag wird angenommen.
Vorlage 5.
BerichterstatterAbg. Greverus : Das Staatsministerium

habe die ehemalige Hofpredigerwohnung an der Hinterstraße
der Stadt Eutin, welche ihrem ursprünglichen Zwecke längst
nicht mehr gedient, öffentlich versteigern lassen nnd aus den
in Anlage5 enthaltenen Gründen auf das Höchstgebot von
2560 Thlr. H. C. den Zuschlag ertheilt. Dieses Geschäft
sei sehr vorthcilhaft, da die Wohnung 400 Mark (133 Thlr.
16 ßl.) Micthe ahgeworfen, nach Abzug der jährlich nothwen-
digen Reparaturen und der Abgaben ncl 82 Thlr. aber unr¬
einen Reinertrag von 51 Thlr. 16 ßl. abgeworsen habe; zu¬
dem hätten in nicht gar ferner Zeit bedeutende Reparaturen
beschafft werden müssen. Der Kaufpreis von 2660 Thlr. gebe
zu 4 0/o 102 Thlr. 19 ßl. , ein Ertrag , der den bisher er¬
zielten um 100 0/0  übersteige. Der Ausschuß sei daher ein¬
stimmig der Ansicht, daß die nachträgliche Genehmigung zu
dieser Veräußerung zu ertheilen sei und stelle er den Antrag:

der Landtag wolle sich mit dem obgedachten Verkauf
und der Vereinnahmung des Kaufpreises nck 2560 Thlr.
bei der Staatsgutskapitalienkasse nachträglich einver¬
standen erklären.

Dieser Antrag wird angenommen.
Vorlage 7.
Berichterstatter Abg. Selkmunn I- Die  israelitische

Gemeinde zu Cloppenburg sei um die schenkweise Ueberlassung
eines Arnals zur Erbauung einer Synagoge auf demselben
eingekommen, nnd dieses Gesuch sei nach Vorlage 7 damit
motivirt, daß die Gemeinde durch Verkauf des bisher zu ihren
Gottesdiensten gemietheten Lokals genöthigt sei, eine eigene
Synagoge zu erbauen. Schon die Baukosten würden der kleinen
auö meist unbemittelten Personen bestehenden Gemeinde schwer
aufzubringen, so daß eine staatliche Unterstützung des Unter¬

nehmens durch unentgeltliche Ueberlassung eines Areals aus
dem Staatsgute wohl begründet sei. Der Ausschuß sei der
Ansicht, daß kein Grund vorliege, die Genehmigung zu ver¬
weigern, da auch in ähnlichen Fällen Bewilligungen an israe¬
litische Gemeinden gewährt seien. Er habe daher den Antrag
zu stellen:

der Landtag wolle seine Zustimmung dazu ertheilen,
daß ein Areal von 19 ^ Ruthen neuer Maße an der
Nordwestecke des großen Hofkamps nach Abzug eines
Streifens von 6 Fuß Breite an der nördlichen Seite
der israelitischen Gemeinde zu Cloppenburg behufs Er¬
richtung einer Synagoge unter den in der Vorlage
angegebenen Bedingungen überlassen werde.

Der Antrag wurde angenommen.
Vorlage 8.
Berichterstatter Abg. Selknrcrnn I. : In der Vorlage8

beantrage Großh. Staatsregiernng die Genehmigung des Land¬
tags zur Veräußerung zweier kleiner in den Mäschgärten bei
Vechta belegener, zum Alexanderfonds gehöriger Stücke Garten¬
land. Es bildeten diese unbedeutenden Grundstücke den letzten
kleinen Rest des im übrigen veräußerten, früher bedeutenden
Grundbesitzes des Alexanderfonds. Der , Ausschuß theile die
Ansicht Großh. Staatsregiernng, daß der Ertrag an Zinsen
des Kaufpreises den aus der Verpachtung zu erzielenden über¬
steige nnd beantrage er:

der Landtag wolle zu der Veräußerung dieser beiden
zum Alexanderfonds gehörigen Stücke Gartenland in
den Mäschgärten bei Vechta seine Zustimmung ertheilen.

Dieser Antrag wird angenommen.
Vorlage 9.
Berichterstatter StrcuLerjan 114: Er habe die Be¬

richterstattung über die Vorlage9, betreffend die Contrahinmg
einer verzinslichen Anleihe von 10,000 Thlr. für die Commende-
casse zum Zweck der Bestreitung der Kosten der im westlichen
Commendemoor projektirten Canalanlage übernommen, da in¬
dessen von verschiedenen Seiten der Wunsch geäußert sei, die
Verhandlung über diese Vorlage möchte noch auSgesetzt werden,
so beantrage er im Einvcrständniß mit den übrigen Mitgliedern
des Ausschusses,

daß dieser Gegenstand von der heutigen Tagesordnung
entfernt werde.

Dieser Antrag wird angenommen.
Vorlage 23.
Berichterstatter Abg. Greverus In Betreff des Tat¬

sächlichen beziehe er sich ans die Vorlage. Es handle sich hier¬
um die Frage, ob ein Jrrthmn , welcher dazu geführt habe,
daß die Kätner Beckmann, Druckhammer und Blunk bei der
Ablösung der Neukirchuer Hufner-, Halbhufner- und Kätner¬
weide im Fürstenthnm Lübeck zu viel Areal erhalten hätten,
in der Weise zu redressiren sei, daß ihnen das zu viel Erhal¬
tene wieder genommen, oder so, daß es ihnen gegen einen
jährlichen Canon von 1 ßl. n (D Ruthe überlassen würde.
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Der Ausschuß habe den letzten Weg für den allem richtigen
gehalten. Der Canon von 1 ßl. ä. sssj Ruthe, oder 5 Thlr.
L Tonne, stehe gleich den 4procentigen Zinsen eines Capitals
von 125 Thlr. Schlesw.-Holst. Conrant, oder 150 Thlr. nach
dem 30 Thaler- Fuße. Solcher Betrag erscheine als ange¬
messener Preis für das (uukultivirte) Land. Aber wenn dies
auch nicht der Fall wäre, müßte doch in dieser Weise verfahren
werden, da der andere mögliche Weg mit großen Unzuträglich¬
keiten verbunden sei. Die genannten Kätner hätten nicht in
dens. g- Ackerstücken, sondern in der Halbhufnerweide zu viel
erhalten. Nur hier könne ihnen daher Areal wieder genommen
werden. Dies würde aber wegen der nothwendigen neuen
Vermessung und Vertheilung nicht nur mit Kosten und Weit¬
läufigkeiten verbunden sein, sondern auch nicht ohne wesentliche
Störung und Beeinträchtigung der übrigen Interessenten, die
die ihnen zngewiesenen Stücke bereits befriedigt und bestellt
hätten, abgehen, können- Er habe daher Namens des Aus¬
schusses den Antrag zu stellen:

der Landtag wolle zu der fraglichen Veräußerung seine
Zustimmung geben.

Auch dieser Antrag wird ohne Debatte angenommen.
Mündlicher Bericht des Gesammtvorstcmdes, betreffend

eine Gehaltserhöhung für den Landtagsregistrator Schwencke
(Vorlage 33).

Berichterstatter Abg.Bartel : Der Registrator Schwencke
habe seit dem 1. Januar 1858 einen Gehalt von 320 Thlr.
bezogen— davon wären 200 Thlr. auf die Geschäftskosten des
Landtags gefallen, 120 Thlr. vom evangelischen Oberschul-
collegium bestritten, bei dem Schwencke gearbeitet, wenn die
Landtagsgeschäfte ihn nicht in Anspruch genommen hätten. 1861
wäre der Gehalt unter denselben Bedingungen um 80 Thlr-
erhöht und nun eine abermalige Erhöhung des Gehalts um
100 Thlr. beantragt. Dem Gcsammtvorstande habe diese,Be-
willigung um so gerechtfertigter erschienen, als Schwencke durch
die Verlegung des Taubstummenfonds, den er verwaltet, eine
Nebeneinnahme von 50 Thlrn. eingebüßt habe. Die Bedin¬
gungen blieben dieselben, daß Schwencke während der Dauer
des Landtags diesem ausschließlich zur Disposition stehe und

die übrige Zeit anderweitig verwandt werde und ihm die Ver¬
gütung für die Arbeit bei anderen Behörden in seinen Gehalt
eingerechnet werde. Er beantrage:

der Landtag wolle sich mit der von Großh. Staats¬
regierung für den Landtagsregistrator Schwencke bean¬
tragten Gehaltserhöhung aus 500 Thlr. vom 1. Januar
1864 an unter der Bedingung einverstanden erklären,
daß der Registrator Schwencke auch ferner verpflichtet
bleibt, für die Zeit, in welcher Landtagsarbeiten nicht

> zu erledigen sind, diejenigen Geschäfte zu übernehmen,
welche ihm vom Großh. Stnatsministeriumübertragen
werden und daß ans die vom1. Januar 1864 laufende
Diensteinnahme von 500 Thlr. alle Einnahmen in Ab¬
zug gebracht werden, welche Schwencke für anderwei¬
tige Dienftverrichtnngen beziehen wird.

Dieser Antrag wird ohne Debatte zur Abstimmung ver¬
stellt und angenommen.

Der letzte Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht
des Finanzausschusses, betreffend den Bau eines Zufuhrweges
zum Obersteiner Bahnhof (Vorlage Nr. 12).

Auf Vorlesung des Ansschußberichtes(Seite 43—45 des
Abklatsches) wird verzichtet und gelangt, da weder aus der
Mitte des Landtags noch Seitens des Berichterstatters, des
Abg. Brockhaus,  das Wort verlangt wird, der Antrag des
Ausschusses:

der Landtag beschließe:
1) sich damit einverstanden zu erklären, daß ein Zufuhr¬

weg zum Bahnhofe bei Obernstein vom oberen Ende
des Orts ans als Staatsstraße gebaut werde;

2) die für den Ausbau dieses Weges unter K. 19 des
Voranschlags aufgeführten Mittel im Betrage von
20,000 Thlr. zu bewilligen,

zur Abstimmung und wird derselbe angenommen.
Schluß der Sitzung 11 Uhr Morgens.
Die nächste Sitzung und Tagesordnung soll angesagt

werden.
Der Berichterstatter

Rainsauer.
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über
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vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Fünfte Sitzung.

Oldenburg , den 7. Januar 1864 . Mittags 12 Uhr.
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Tagesordnung : 1) Mündlicher Bericht des Staatsgutsausschusses, betreffend eme Anleihe von 10,000 Thlr. für die
Casse der Commende Bokelesch (Aul . 9 ) .

2 ) Ausschußbericht über dcu Gesetzentwurf , betreffend Prüfung für den Forstdienst (Aul : 24 ) .

3 ) Ausschußbericht über die Gesetzentwürfe , betreffend die Befugnisse der Regierungen der Fürsten-

thümer Birkenfeld und Lübeck zur Erlassung polizeilicher Befehle rc. ( Aul . 1 und 2 ).

4 ) Ausschußbericht über den Voranschlag für das Post - und Telegraphenwesen des Herzogthums Ol¬

denburg (Aul . 29 ) .

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Miuistertisch : Regierungscommissär Bucholtz.

Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Schriftführer

Bartel  das Protokoll der letzten Sitzung . Dasselbe wird

genehmigt.

Präsident : Auch das Protokoll der letzten geheimen

Sitzung solle jetzt verlesen werden , nachdem der Herr Re-

gierungsconmiissär ihm brevi innnu mitgetheilt habe , daß er

kein Bedenken dagegen trage.

Die Verlesung wird ebenfalls vom Schriftführer Bartel

vorgenommen und auch dieses Protokoll genehmigt.

Präsident : Eingegangen und an die bereits früher

dafür bestimmten Ausschüsse abgegeben seien zunächst folgende

schon länger von der Staatsregierung angekündigte Vorlage ;: :

1) der Voranschlag des Fürstenthums Lübeck pro 1864/66.

— An den Finanzausschuß.

2 ) Die decidirten Landeskassenrechnungen des Herzogthums

Oldenburg pro 1858/60 . — An den Finanzausschuß.

3 ) Schreiben , betreffend Aenderung des Art . 39 tz. 1 des

Schulgesetzes für das Fürstenthum Lübeck. — An den

Ausschuß für Verwaltungssachen.

4 ) Gesetzentwurf für das Fürstenthum Birkenfeld , Fest - '

stellung der Grundsteuer u . s. w . — An den Ausschuß

für Katasterwesen , Nr . XII.

5 ) Voranschlag für daS Fürstenthum Birkenfeld pro 1864/66.

— An den Finanzausschuß.

6 ) Entwurf einer Notariatsordnung . — An den Justiz¬

ausschuß.

7) Gesetzentwurf , betreffend die Einführung des allgemeine»

deutschen Handelsgesetzbuches . — An den Justizaus¬

schuß.

Ferner seien eingegangen und von ihm einstweilen abge¬

geben worden:

8 ) Ein Schreiben der Staatsregierung , betreffend das

Gnadenquartal für die Wittwe des Magistratspedelle»

Hülsebusch zu Jever . — An den Finanzausschuß.

9 ) Ein desgleichen mit Vorlegung eines Gesetzentwurfs,

betreffend die Aufhebung der Katasterdirektiön . — Ä"

den Ausschuß für das Katasterwesen , Nr . XII.

10 ) Ein desgleichen , betreffend gesetzliche Beordnung des

Auctiouatorwesens im Fürstenthum Lübeck. — An de»

Justizausschuß.

11 ) Ein desgleichen mit Gesetzentwurf , betreffend Abänderung
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einiger Bestimmungen der Deichordnung vom 8. Juni
1855. — An den Ausschuß für Verwaltungssachen,
Nr. VI.

12) Ein desgleichen mit Gesetzentwurf, betreffend einen Zu¬
satz zu Art. 11 des Gesetzes vom 29. August 1857,
betreffend die Gerichtsverfassung im Herzogthum Olden¬
burg. — An den Justizausschuß.

13) Ein desgleichen mit Gesetzentwurf, betreffend neue Be¬
stimmungen zur Strafproceßordnung für das Herzog¬
thum Oldenburg vom 2. November 1857. — An den
Justizausschuß.

Wenn kein Widerspruch erfolge, so sehe er diese Ver-
thcilung als genehmigt an. Ferner seien heute eingegangen:

14) Ein Schreiben der Staatsregierung, betreffend mehrere
im Veranschlage für das Fürstenthum Lübeck vorbe¬
haltene Punkte. — An den Finanzausschuß.

15) Eine Petition des Gemeinderaths zu Bakum: Vor¬
beugung und Protest gegen höheren Beitrag zum Ge¬
halte der Lehrer. — An den Petitionsausschuß.

16) Eine Petition der Gemeindevorsteher und Gemeinde-
räthe des Amts Jever, betreffend Reform des Hypo¬
thekenwesens und Verbesserung des Vormundschafts-
Wesens. — An den Petitionsansschuß.

Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bilde der münd¬
liche Bericht des Staatsgutsausschusses, betreffend eine Anleihe
von 10,000 Thalern für die Kasse der Kommende Bokelesch
(Schreiben der Staatsregierung vom 25. August 1863, An¬
lage9).

' Er eröffne über diesen Gegenstand die Berathung.

Berichterstatter Strackerjan III. : Die Ländereien der
Kommende Bokelesch, ehemals dem Maltheserorden gehörig,
seien in Folge der Rheinbundsacte vom 1. August 1>806 an
Oldenburg gekommen und befänden sich gegenwärtig im Staats-
eigenthume mit der Bestimmung, daß aus ihren laufenden
Einnahmen die Kosten des katholischen Kirchcnwesens bestritten
werden. Dazu gehören ausgedehnte Moorstrecken, die an der
östlichen Seite in den letzten Jahren durch Anlegung des Hunte-
Emskanals zum Theil der Kultur erschlossen seien. Da sich
diese Anlage als ein gutes Geschäft herausgestellt habe, so solle
nun nach dem Vorschläge der Staatsregierung auch der an
der ostfriesischen Gräuze belegene westliche Theil dieser Moore
durch Anlage eines Kanals znm Anbau gebracht werden. Dieser
Kanal solle zunächst durch das in: Privateigenthum von Ein¬
gesessenen der Gemeinden Scharrel, Ramsloh und Strücklingen
befindliche Moor, dann aber bis zu seiner Einmündung in die
Sagter Ems oder Leda, in der Nähe don Ubbehansen, das
zur Commende Bokelesch gehörige, mehrere hundert Jück große
westliche Commendemoordnrchschneiden. Die Kosten desselben,
soweit er das Commendemoor berühre, seien aus 9640 Thlr.
veranschlagt; dagegen berechne sich der ans dem Verkauf von
Colonatcn zu erzielende Gewinn auf 26,250 Thlr., wenn man

die beim Hunte-Ems-Kanal erreichten Preise zu Grunde lege,
obgleich wahrscheinlich der Ertrag noch höher ausfallen werde,
da hier die Verhältnisse noch günstiger seien. Nehme man für
die Ausgaben rund 10,000 Thlr. an, so erreiche man also
wenigstens einen Reingewinn von 16,250 Thlrn. Nach vom
Ausschuß angestellten Erkundigungen, habe sich herausgestellt,
daß die Thatsachen von der Staatsregierung nicht zu günstig
dargestellt seien. Doch selbst wenn dies der Fall sein sollte,
verspreche das Geschäft großen Nutzen, und halte der Ausschuß
die Unternehmung desselben für durchaus gerechtfertigt. Wegen
Abtragung der aufzunehmenden Schuld von 10,000 Thlrn.
seien keine bestimmten Vorschläge gemacht und könne dies auch
füglich der Staatsregierung überlassen bleiben; nur sei zu er¬
warten, daß damit nicht länger als dringend nothwendig sei,
gewartet werde. Die Verzinsung solle und könne aus den
laufenden>Einnahmen von den Commendegütern genommen
werden. Der Ausschuß beantrage daher:

der Landtag wolle sich mit der Contrahirung einer An¬
leihe von 10,000 Thlrn. für die Kasse der Commende
Bokelesch zum Zwecke der Bestreitung der Kosten der
im Commendemoor projectirten Canalanlage einverstan¬
den erklären.

Abg. Selknrann I- : In der Regierungsvorlage sei das
Commendemoor als Staatseigenthumbezeichnet. Dies sei un¬
richtig, vielmehr seien sämmtliche Commendegüter Eigenthum
der Kirchen und Schulen der katholischen Landestheile, in deren
Namen er gegen diese Bezeichnung protestiren müsse. Schon
die Fassung der Vorlage lasse durchblicken, als ob die Sache
der Staatsregierung selbst zweifelhaft gewesen sei; und in der
That seien die Bestimmungen des Lüueviller Friedens, durch
welche die geistlichen Besitzthümer säkularisirt seien, durch den
Reichsdeputationshauptschlußß- 63 dahin erläutert, daß einer
jeden Religionsgesellschaftder Genuß ihres Eigenthums ver¬
bleiben sollte. Andere Fürsten haben freilich trotzdem die so
den Kirchen und Schulen zugesprochenen Güter an sich geris¬
sen, der Herzog Peter habe aber ausdrücklich die Einkünfte
dieser Güter der katholischen Kirche erhalten. Er wolle sich
indessen auf diesen Protest beschränken, und keinen besonderen
Antrag deshalb stellen.

Abg. SclkmctNN H : Der Vorredner gehe von that-
sächlich unrichtigen Voraussetzungen aus. Es handle sich hier
nicht um die i. I . 1801 säcnlarisirten geistlichen Besitzungen,
sondern um Güter des Malteser Johanniterordens, und komme
daher der Reichsdeputationshauptschluß, auf welchem der Vor¬
redner Bezug nehme, hier nicht zur Anwendung. Der Johan¬
niterorden sei bekanntlich erst durch die Rheinbundsacte aufge¬
hoben und seine Güter denjenigen Fürsten zugesprochen, in
deren Territorien sie lagen. Bis dahin aber sei der Orden
im Besitz seiner Güter geblieben. Als der Herzog Peter dem
Rheinbund beigetreten, sei die Frage entstanden, wie es sich
mit den hier im Lande belegenen Johannitergütern verhalte.
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Sie seien inbeß nicht zu Staatseigenthumerklärt und somit,
da die bezügliche Ballei in Preußen aufgehoben, herrenlos ge¬
worden. Die Einkünfte hätten zuerst die bisherigen Rechnungs-
sührer in die Tasche gesteckt, bis die Staatsregiernng diese
Ländereien als herrenloses Gut unter Sequester gelegt und die
Einkünfte anfbewahrt habe. Später seien dieselben dann zu
Zwecken der katholischen Kirchen und Schulen bestimmt wor¬
den. Es erledigen sich hiermit die Bemerkungen des Vorredners
vollständig.

Abg. Selkmann  I . bittet ums Wort:
Präsident : Die Sache sei zur weiteren Besprechung

nicht geeignet, da sie aus die Abstimmung keinen Einfluß üben
werde. Es scheine genügend, wenn im Protokolle bemerkt
werde, daß gegen die Bezeichnung der Commcndegüter als
Staatseigenthum protestirt sei, und daß von anderer Seite
diesem Proteste widersprochen worden. Wenn kein Widerspruch
erfolge, nehme er an, daß die Versammlung damit einverstan¬
den sei.

Abg. Bruder : Er sei mit Contrahirung einer Anleihe
von 10,00,0 Thlr. zu diesem Zwecke vollständig einverstanden
und hoffe nur, daß auch an andern Stellen mit ähnlichen
Arbeiten vorangegangen werde, und daß die Staatsregierung
noch in dieser Diät Vorschläge dazu mache. Wenn die baaren
Einkünfte des Staats dazu nicht reichten, so möge mau Geld
anleihen; kein Landtag werde hierzu das Nöthige verweigern.
Hätte man früher auf dergleichen Anlagen sich gelegt, so
würde das Land jetzt weit steuertröstiger sein.

Nachdem der Berichterstatter aufs Wort verzichtet hat,
kommt der Antrag zur Abstimmung und wird einstimmig an¬
genommen. Es kommt sodann der zweite Gegenstand der
Tagesordnung, der Ausschußberichtüber den Gesetzentwurf,
betreffend Prüfung für den Forstdienst, zur Verhandlung. Eine
Vorlesung desselben wird nicht gewünscht.

Berichterstatter Lettst : Vor Beginn der Spezialdebatte
wolle er bemerken, daß in dem schriftlichen Berichte ans Ver¬
sehen ein Antrag des Ausschusses in Betreff des Art. 11 des
Gesetzentwurfs ausgelassen sei. Derselbe gehe als Antrag
Nr. 7 dahin:

den Art. 11 anzunehmen,
und solle hiermit üachträglich gestellt werden.

Die Ausschußanträge Nr. 1 und dir. 2 werden darauf
ohne weiteres angenommen. Zum Antrag Nr. 3 schlägt der
Abg. Pancratz  vor , hinter dem Worte „keine" die Worte
„nicht unentschuldbare" einzuschieben.

Präsident : Da dies nur eine redaktionelle Aenderung
sei, so könne dieselbe bei der zweiten Lesung erörtert werden
und bringe er unter Vorbehalt dieses Zusatzes den Antrag zur
Abstimmung.

Der Antrag Nr. 3. wird angenommen. Ebenso die
Anträge Nr. 4 , Nr. 5 , Nr' 6 und der nachträglich gestellte
Antrag Nr. 7.

Präsident : Die erste Lesung dieses Gesetzes sei somit

beendet. Der Auöschußbericht über die Gesetzentwürfe, betref¬
fend die Befugnisse der Regierungen der Fürstenthümer Bü-
kenfeld und Lübeck, zur Erlassung polizeilicher Befehle rc. re.
sei von der heutigen Tagesordnung entfernt auf Wunsch einiger
Mitglieder des Landtags, die in den letzten Wochen verreist
gewesen und deshalb auf die Verhandlung dieses Gegenstandes
nicht gehörig vorbereitet seien.

Regierungscommissär Bucholtz Zur Entfernung einer
Regierungsvorlage von der Tagesordnung sei die Zustimmung
des Regierungscommissärs nothwendig, die er hiermit ertheilen
wolle.

Präsident : Die Bemerkung des Herrn Regierungs¬
commissärs sei richtig. Es stehe jetzt der vierte Gegenstand
der Tagesordnung, der Ausschußbericht über den Voranschlag
des Post- und Telegraphenwesens des Herzogthums Oldenburg,
zur Verhandlung.

Eine Vorlesung desselben wird nicht gewünscht und die
Anträge des Ausschusses Nr. 1 bis dir. 12 einschließlich ohne
Debatte angenommen. In Veranlassung des Antrags dir. 13
stellt der Abg. R nssell  folgenden besonderen Antrag:

Der Landtag wolle beschließen, die Staatsregiernng
zu ersuchen, auf die Einrichtung neuer Postspedirionen
im Lande, dort, wo sie zweckmäßig erscheint, möglichst
Bedacht zu nehmen.

Präsident : Vor Verhandlung dieses Antrags und da
sich über den Antrag Nr. 13 Niemand zum Wort gemeldet
habe, bringe er diesen zur Abstimmung.

Der Antrag Nr. 13 wird angenommen.
Abg. Russell : Sein Antrag sei aus demselben Geiste

hervorgegangen, aus dem der Ausschuß— Antrag dir. 18,
der auf eine allgemeine Beförderung der Boteuposten auch an
den Sonntagen Hinziele— entständen ans dem Geiste, dem
auch der Art. 57 des Staatsgrundgesetzes seinen Ursprung
verdanke. Die Postanstalten sollen dem Nutzen des Publikums
dienstbar gemacht werden. Es würde ungerecht sein, wenn
man verkennen wolle, daß in den letzten Jahren bereits um¬
fangreiche postalische Einrichtungen zur Hebung des Verkehrs
getroffen seien, wie z. B- die Vermehrung der Postcourse und
die Erweiterung des Postboteninstituts. Aber noch bleibe viel
zu thun übrig. Ein Hauptübelstand sei der Mangel anPost-
stationcn au solchen Orten, durch welche die Posten durchfahre.
Man möge sich einmal vergegenwärtigen, welch' unerträglicher
Zustand es für die Betroffenen sei, wenn die Post durch den
Ein- oder Absteigeort durchfahre, und die Reisenden dennoch
ihre Sachen mehrere Stunden weit hinbringen oder abholen
lassen müßten. , Er habe hier besonders den Ort Steinfeld im
Auge, dessen Verhältnisse er genauer kenne. Steinfeld liege
in der Mitte zweier Poststationen, etwa zwei Stunden von
Damme und zwei Stunden von Lohne entfernt. Zweimal
komme die Post-täglich durch; trotzdem müßten alle Reisenden
ihr Gepäck entweder nach Lohne hinschicken, oder von dort
holen lassen. Ebenso ergehe es den Einwohnern Steinfelds
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mit ihren Postsendungen, denn alle Pallete und Gelder, welche
auf die Post gegeben werden sollten, müßten nach Lohne be¬
fördert und die nicht durch die Briefboten bestellbaren Pallete
und Geldsendungen von der Postspedition in Lohne abgeholt
werden. Die in Steinfeld allgemein über diesen Zustand herr¬
schende Unzufriedenheit sei erklärlich und gerechtfertigt. Wie
unangenehm müsse es sein für Denjenigen, welcher ein dringen¬
des Interesse habe, sofort ein Postpacket wegzuschicken, sofort
eins in Empfang zu nehmen, wenn der Postwagen unbarm¬
herzig vorbeifahre. Daß das anders werde, darauf hätten
die Steinfelber und die Bewohner andrer Orte in ähnlichen
Verhältnissen gerechte Ansprüche. Früher habe eine Postspedi-
twu in Steinfeld bestanden, dieselbe sei aber ausfallender Weise
aufgehoben und auf Wiedereinrichtung der Spedition gerichtete
Petitionen sei trotzdem, daß, sichern: Vernehmen nach, die Re¬
gierung dieselben befürwortet habe, von der Postdireklion ans
unbekannten Gründen nicht eingegangen. Wie cS heiße, solle
die Postdirektion sich weigern, die Spedition in Steinfeld wieder
anzulegen, weil an andern Orten mit gleichen Ansprüchen auch
keine Postspeditioncn seien und es ungerechtfertigt erscheine,
Steinfeld zu bevorzugen. Das sei aber vielmehr ein Grund,
auch an andern Orten Postspeditionen einzurichten. Die Kosten
einer solchen seien nicht erheblich und möchten sich ans 200 !
bis 250 Thlr. belaufen, wobei dann noch ein Briesbote ge¬
spart werden könne. Da die Post in der letzten Zeit so gute
Geschäfte gemacht habe, so werde sie auch diese Ausgabe leicht
ans Einnahme- Ueberschüssen bestreiten können und stehe kein
triftiger Grund seinem Anträge, die Staatsregicrung um Ein¬
richtung solcher Postspeditionen zu ersuchen, entgegen. Werde
der Antrag angenommen, so sei bei Ziffer 2 des AnSschuß-
autrags dir. 35 daö Wort „und Postspeditionen" znzusetzen,
wie auch die Annahme des Ausschnßantragö Nr. 18 einen
darauf bezüglichen Zusatz bedinge. Dadurch würde die Staats¬
regierung ermächtigt werden, die Eumahmc-Ueberschüsse für die
Permehrung der Postspeditionen zu verwenden.

Präsident  bemerkt nachträglich, daß der Antrag des
Adg. Russell  die genügende Unterstützung gefunden hat.

Abg. Pancratz : Der Antragsteller habe zur Begrün¬
dung seines Antrags nur das Bedürsniß der Orte hervorge-
hobeu, wo die Fahrpost durchpassire. Dasselbe sei aber weit
allgemeiner und betreffe eben so gut die Ortschaften, welche
nur eine Postverbindung durch Botenpost besäßen. Dem Ver¬
nehmen nach sei bis dahin von einer Vermehrung der Spedi¬
tionen nur wegen der Kosten abgesehen.

Abg. Windhaus : Er könne die Mittheilungen des
Antragstellers aus eigenen Erfahrungen bestätigen. In Essen
sei allerdings eine Postspedition, der Spediteur werde aber zu
gering besoldet. Früher sei nur die Post von Kloppenbnrg
nach Quakenbrück durch den Ort gekommen. Jetzt haben sich
durch den Postcours von Löningen nach Vechta die Geschäfte
verdoppelt und doch bekommt der Spediteur noch das frühere
Gehalt von 100 Thlrn. Er wolle deshalb eine Gehaltser-

Berichte . XIV. Landtag.

Höhung befürworten. Auch sei das Gehalt des dortigen Land¬
briefträgers nicht ausreichend.

Berichterstatter Strackerjarl II . : Es sei nicht Sache
des Landtags, ans solche einzelne Gehaltsverbesserungeneinzu-
gehcn. In dieser Position seien außer dem gegenwärtigen Be¬
darf von jährlich 13,776 Thlrn. gerade zur Verbesserung der
Gehalte und Vergütungen bei den Postverwaltungen und Post-
speditionen für 1864 500 Thlr., für 1865 600 Thlr. , für
1866 375 Thlr. ausgeworfen. Tie Bertheitung dieser Summen
könne man füglich der Staötsregierung überlassen. Gegen den
Antrag des Abg. Russell  habe er nichts einzuwenden. Nur
sehe er nicht ein,  wie das Durchfahren der Postwagen die
Errichtung von Speditionen begründen könne. Es sei doch
unmöglich, bei jedem Hause an der Postroute eine Postspedition
zu errichten. An vielen Stellen habe die Postdirektion das
Ein- und AuSsteigen der Passagiere gestattet. Ohne Zweifel
sei dies auch in Steinfcld der Fall ; wenn da nur jeder dafür
rechtzeitig Sorge trage, daß sein Gepäck aus dem Verschluß
heraus in den Wagen geschafft werde, so mache auch dieses
keine Schwierigkeit. Uebrigens werde er für den Antrag stimmen.

Abg. Russell : Es sei durchaus nicht seine Absicht ge¬
wesen, daß an jedem Orte an der Poststraße Postspeditionen
errichtet werden, sondern nur da, wo es überhaupt zweckmäßig
sei. DaS spreche der Antrag mit deutlichen Worten aus und
würden durch denselben auch die vom Abg. Pancratz  her¬
vorgehobenen Verhältnisse berücksichtigt. Die von dem Vor¬
redner erwähnte Einrichtung von Haltestellen genüge nicht.
Sehr häufig werde das Gepäck im Wagen nicht untergebracht
werden können. Wie, wenn ein Handelsreisender große Koffer
voll Proben bei sich führe? Ob die Reisenden dieselben auf
den Schooß nehmen sollten? Dagegen würde gewiß protestirt
werden.

Abg. Ahlhorn : Auch er sei mit dem Anträge des
Abg. Russell  einverstanden. Sehr anerkennenswerth sei die
Thätigkeit, welche gerade die Postdirektion für die Bequemlich¬
keit des Publikums bereits entwickelt habe und sei nur zu wün¬
schen, daß dieselbe auf alle Orte , wo die Verhältnisse dazu
berechtigen, ausgedehnt werde. Die Steinfelder Verhältnisse
kenne er nicht; wisse aber z. B., daß die Post beim Hahner-
kruge regelmäßig halte, damit einzelnen Privatpersonen die
Zeitungen und Briefe rechtzeitig zukommen. Wenn das schon
bei einem einzelnen Wirthshause geschehe, so sei die Forderung
von Postspeditionen für Orte, wie Steinfeld, gewiß berechtigt.

Berathung geschlossen.
Der Antrag des Abg. Russell  wird angenommen.
Der Antrag dir. 14 wird ohne Berathung angenommen.
Zu Antrag Nr. 15.
Regiernngscommissär Bucholtz : Der Ausschuß habe

die im Z. 6 veranschlagten Summen für 1865 und 1866 um
einige hundert Thaler heruntergesetzt. Die Staatsregierung
habe bei der Festsetzung derselben die wahrscheinliche Vermehrung
von Pensionsberechtigtenim Auge gehabt, und schon jetzt zeige

3
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sich, daß sie den Satz nicht zu hoch gegriffen habe. Er könne
eine neue Thatsache mittheilen, die jedenfalls zur Annahme der
von der Staatsregiernng vorgeschlagenen Summen führen müsse.
Ganz kürzlich sei das Pensionsgesuch eines Postbeamten ein¬
gegangen, das sich theils aus notorisch bekannte Gründe, theils
auf ärztliche Zeugnisse stütze. Es sei kein Zweifel, daß das¬
selbe bewilligt werden müsse. Rechne man nun diese Pension
zu dem gegenwärtigen Bedarf hinzu, so werde der Boranschlag
kaum reichen, indem dann bis 2000 Thlr. oder mehr erforder¬
lich seien. Es bleibe demnach zweifelhaft, ob die von der
Staatsregiernng gesetzten Positionen genügen werden. Indessen
hoffe dieselbe es; nöthigensalls müsse sie zu der Position für
außerordentlicheAusgaben ihre Zuflucht nehmen.

Abg. Ahlhorn '- Er könne dem Herrn Regierungs-
commissär nicht beistimmen, müsse vielmehr, da die Ausgaben
für Pensionen von Jahr zu Jahr sich steigerten, dringend zur
Vorsicht bei der Bewilligung derselben ermahnen. Wenn das
so fort gehe, könne man bald statt 2000, 5- bis 6000 Thlr.
bewilligen sollen. Diejenigen Leute, welche für einen Posten nicht
mehr tauglich wären, seien auf einem andern zu verwenden
und nicht sogleich zu pensioniren. Der Ausschuß habe gerade
in diesem Veranschlage fast nirgends gestrichen und selbst die
Bewilligung von Gehalten für nicht regulirte Beamten ohne
Anstand empfohlen, mit Rücksicht auf den großen Nutzen, den
die Post dem Publikum bringen solle. Hier aber habe er ge¬
glaubt, daß es gerechtfertigt sei, beim Alten zu bleiben.

Abg. Brüder : Dian solle sich davor hüten, die Pen¬
sionsetats zu hoch werden zu lassen. Wo es hinaus wolle,
wenn die Steigerung derselben so fort gehe. Mancher werde
auch pensionirt, der noch recht gilt im Dienst verwandt werden
könne. Er warne vor weiteren Zugeständnissen. Die Staats¬
regierung werde dann schon solche Beamte noch gebrauchen
können.

RegiernngScommissär Bucholtz : Das Klagen könne
nicht helfen. Nicht für die Liebhaberei der Staatsregierung,
sondern für die Verhältnisse würden Pensionen bewilligt und
müssen bewilligt werden. Die Staatsregiernng selbst beklage
die Steigerung der Last, könne aber die Verhältnisse nicht
ändern.

Berichterstatter StrackerjüN U Beklagenswerth sei
eö allerdings, wenn der Pensionsetat immer mehr anwachse.
Darauf aber könne eS hier nicht ankommen, vielmehr handle
es sich darum, ob die Pensionsansprüche gegründet seien oder
nicht. Im erstercn Falle sei die Staatsregierung gesetzlich ver¬
pflichtet, Pensionen zu geben. Es sei indessen immer so ge¬
halten, daß der Regierung hierfür zunächst nur der augenblick¬
liche Bedarf bewilligt werde. Bei etwaigem Mehrbedarf stehe
ihr die Position für unvorhergesehene Ausgaben immer noch zu.
Aus diesem Grunde werde er für den Ausschußantrag stimmen.
Für den Betrag dieser Ausgabeposition aber sei eS ganz gleich¬
gültig, ob man die Forderung der Staatsregiernng aunehme
oder nicht.

Abg. Brüder : Wenn dies auch gleichgültig sei, so sei
eö doch gut, daß das Uebermaß der Pensionslast einmal zur
Sprache komme. Immer wieder müsse man darauf Hinweisen,
daß dieselbe zu groß ist. Ihre Nothwendigkeit könne er nicht
zugeben, da es doch eine Menge Pensionirter gebe, bei denen
man vergebens nach dem Grunde ihrer Pensionirung frage.
Durch die Herabsetzung der Position möchte er die Staats¬
regierung zur Sorgfalt in dieser Hinsicht veranlasse!:. Werde
sie dann trotz aller Sorgfalt durch das Pensionsgesctz ge-
nöthigt, Pensionen zu verleihen, welche die Kräfte des Landes
übersteigen, so sei es ihre Pflicht, Vorlagen wegen Abänderung
dieses Gesetzes zu machen. Unser Land könne diese Last nicht
tragen.

Berathnng geschlossen.
Der Antrag Nr. 15 wird angenommen.
Die Mehrforderung der Staatsregierung von 200 Thlrn.

für 1865, von 400 Thlrn. für 1866, wird abgelehnt.
Sodann werden die Ausschußanträge Nr. 16 bis 29 ein¬

schließlich angenommen.
Zu Antrag Nr. 30.
Regierungscommissär Bucholtz Die vom Ausschuß

gewünschte Verbindung, mit den übrigen deutschen Telegraphen
und der Anschluß an den deutschen Telegrapheuverein seien von
der Staatsregierung schon seit mehreren Jahren in reifliche
Erwägung gezogen. Doch seien manche Bedenken, besonders
finanzielle Nachtheile, dem entgegen getreten, die in den bis¬
herigen Statuten des deutschen Telegraphenvereins ihren Grund
gehabt hätten. In neuerer Zeit seien dieselben revidirt und
so jetzt der Anschluß von Neuem zur Erwägung gekommen.

Abg. Selkmann  I . beantragt:
der Landtag beschließe, dem AuSschußantrage Nr. 30
hinznzusetzcn:

2. Die Ltaatsregierung zu ermächtigen:
rr) die Kosten zur Herstellung und Unterhaltung

einer unmittelbaren Telegrapheü-Verbindung
mit dem allgemeinen deutschen Telcgrapheunetz
in Anschluß an die Telegraphenstation i«
Kärolincusiel, oder an die in Quakenbrück
aus den Ueberschüssen der Postkasse für 1864/66
zu bestreiten, und

d) im Falle des Anschlusses in Quakeubrück eine
Telegraphenstation in Cloppenburg zu er¬
richten.

Präsident : Der Antrag sei genügend unterstützt.
Abg. SelkmüNN I. : Aus dem Ausschußberichte gehe

hervor, daß es wünschenSwcrth sei, je eher, desto besser, de«
Anschluß an das übrige deutsche Telegraphennetz zu bewerk¬
stelligen. Dazu sei vor allen Dingen nöthig, bestimmte Limen
anzugeben. Diesen: Bedürfnisse solle, sein Antrag Nachkommen.
Er lasse es indessen dahingestellt sein, ob nicht auch andere
Linien eben so zweckmäßig seien, als die vorgeschlagenen.

Da sich Niemand weiter zum Worte meldet, wird M
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Abstimmung geschritten und der Ausschußantrag Nr. 30 ange¬
nommen, der Zusatzantrag des Abg. Selkmann  I . abge-
lehnt.

Zu Antrag Nr. 31, eventuell Nr. 32 und Nr. 33.
RegierungscommissärBuchvltz : Durch den Borschlag

der Staatsregierung, das Kaufgeld für das Post-Etablissement zu
Sanderöfeld aus der Postcasse der Landescasse zu überweisen, habe
man lediglich die Verhältnisse vereinfachen wollen. Zudem sei auch
Rücksicht auf die Landescasse genommen, welche in dieser Bud¬
getperiode viele Ausgaben habe und diesen Zuschuß wohl brau¬
chen könne. Die Staatsregierung lege indessen keinen großen
Werth auf die Annahme dieses Vorschlags und überlasse die
Sache lediglich der Beschlußnahme des Landtags.

Berichterstatter Strackerjnn II : Die Ansicht des Aus¬
schusses gehe dahin, daß nach dem Vorschläge der Staatsregie¬
rung die Verhältnisse nicht vereinfacht, sondern nur verdunkelt
würden. Er verweise in dieser Hinsicht auf die im Ansschuß¬
bericht dargestellte Sachlage und habe dem Nichts weiter hin-
zuznsetzen.

Berathung geschlossen.
Der Antrag Nr. 31 wird angenommen und sind damit

die eventuellen Anträge Nr. 32 und dir. 33 erledigt.
Zu Antrag Nr. 34.
Abg. Russell : Die Stellung dieses Antrags zu den

Uebrigen sei nicht ganz klar. Nach dem Anträge dir. 35 un¬
ter Ziffer 2 solle die Staatsregierung befugt sein, etwaige
Eiimahme-Ueberschüsse für die Vervollkommnung des Postbe¬
triebs zu verwenden. Ob die beantragte Uebcrweisung von
4000 Thlr. an die Landescasse vor oder nach der erschöpfen¬
den Benutzung dieser Befugniß geschehen solle? Er meine, es
müsse sich zunächst darum handeln, die Einnahmen der Post
auch für die Post wieder zu verwenden. Eine vorgängige
Auszahlung an die Landescasse widerspreche dem Art. 57 des
Ztaatsgrundgesetzes.

Berichterstatter Strackerjan II . : Allerdings sollten
die Ueberschüsse zunächst für. postalische Zwecke verwandt
werden. Das sei schon im Ansschußbericht deutlich ausge¬
sprochen.

Berathung geschlossen.
Der Antrag Nr. 34 wird angenommen.
Zn Antrag Nr. 35.
Präsident : Vom Abg. Rüssel  sei ihm der Antrag

überreicht:

in Ziffer 2 hinter „Postconrse". einznschalten „und
Postspeditionen".

Derselbe sei genügend unterstützt.
Regierungscommissär Bucholtz Unter Ziffer 2 heiße

es: „rc. rc." und lasse diese Unbestimmtheit dem Zweifel Raum,
ob auch die Ausdehnung des Telegraphen Netzes  darunter
begriffen sei. Die Staatsregierung wünsche dies und vermuthe,
daß der Landtag diesen Wunsch theilc. Er bitte den Ausschuß,
sich darüber zu erklären.

BerichterstatterStrackerjan II . : Diese Frage sei im
Ausschüsse nicht zur Sprache gekommen; er könne deshalb, da
er mit den übrigen Ausschußmitgliedern keine Rücksprache ge¬
nommen, nur seine persönliche Ansicht aussprechen. Der Vor¬
anschlag unterscheide zwischen Post- und Telegraphenwesen und
könne er demnach die Befugniß, mit den fraglichen Ueberschüs-
sen das Telegraphcnnetzanszndehnen, in dem Wortlaut des
Antrags nicht als mit inbegriffen ansehen.

Präsident : Er beantrage:
in Ziffer 2 hinter „Landbriefbestellung" einzuschalten
„des Telegraphennetzes".

Der Antrag sei genügend unterstützt.
Abg. Brader : Er wolle diesen Zusatz bevorworten

wegen der großen Bedeutung der Telegraphen und des sich
noch immer steigenden Bedürfnisses ihrer Benutzung.

Berathung geschlossen.
Bei der Abstimmung werden zuerst die beiden Zusatzan¬

träge und darauf der ganze Antrag Nr. 35 angenommen.
Hiermit ist die Tagesordnung erschöpft.
Nächste Sitzung: Montag den 11. Januar , Vormittags

11 Uhr.
Tagesordnung:
1) Ansschußbericht über die Gesetzentwürfe, betreffend die

Befugnisse der Regierungen zu Birkenfeld und Lübeck
zur Erlassung polizeilicher Befehle rc. rc.

2) Ausschußbericht, betreffend den Voranschlag des Her¬
zogtums Oldenburg für 1864/66.

3) Mündlicher Ausschußbericht, betreffend das Gnaden¬
quartal für die Wittwe des Magistratspedellen Hülse¬
busch zu Jever:.

Schluß der Sitzung Nachmittags IH2 Uhr.

Der Berichterstatter
Hayen.
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vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Sechste Sitzung.

Oldenburg , den 11 . Januar 1864 . Morgens 11 Uhr . / ,

—. - - - - -— -

Tagesordnung: 1) Ausschußberichr über die Gesetzentwürfe, betreffend die Befugnisse der Regierungen der Fürsten-
thümer Birkenfeld und Lübeck zur Erlassung polizeilicher Befehle rc.

2 ) Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Herzog-

hums Oldenburg für die Jahre 1864 , 1865 und 1866.

3 ) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses , betreffend das Schreiben der Staatsregierung vom

18 . Dezember 1863 wegen des der Wittwe H ü lseb  u s ch zu Jever zu gewährenden Gnadenquartals.

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Ministertischc : Regierungscommissär Bncholtz , später
Regierungscommissär R n h st r a t.

Der Schriftführer Abg . Strackerjan  111 . verliest das

Protokoll der vorigen Sitzung . Dasselbe wird genehmigt.
Eingänge:

1) Ein Antrag , unterschrieben von dem Abg . Dannen¬

berg  und 6 anderen Abgeordneten , dahin lautend:

„Da einestheils die Verzögerung der Entscheidung der

Bundesversammlung über die Successiou in die Rcgiernngs-

gewalt der Herzogthümer Schleswig -Holstein die Durchführung

der Rechte dieser Herzogthümer gefährdet , anberntheilS die

Unterstützung des Herzogs Friedrich VIII . von Schleswig-

Holstein mit Geld schon jetzt die Durchführung dieser Rechte

wesentlich befördern wird , so wird beantragt , der Landtag be¬

schließe , die Großherzogl . Staatsregierung zu ersuchen:

1) ans Herbeiführung unverzüglicher Entscheidung der Bun¬

desversammlung über die Sucessionsrechte in die Re¬

gierungsgewalt der Herzogthümer Schleswig -Holstein,

unter Anerkennung des Herzogs Friedrich VIII . von

Schleswig - Holstein , in geeigneter Weise hinwirken zu

wollen;

2 ) sich bei der vom Herzog Friedrich VIII . von Schles¬

wig -Holstein ausgeschriebenen unverzinslichen Anleihe
mit 100,000 Thlrn . zu betheiligen . "

Präsident : Der zweckmäßigste Ausschuß für diesen
Antrag würde der Ausschuß für die Adresse an Se . König!.

Hoheit den Großherzog in der Schleswig -Holsteinschen Ange¬

legenheit sein ; da der Antrag aber bereits von sämmtlichen

Mitgliedern des genannten Ausschusses unterschrieben sei, nehme

er , falls kein Widerspruch erfolge , an , daß der Landtag damit

einverstanden sei, wenn dieser Antrag ohne weitere Vorbereitung

durch einen Ausschuß ans die nächste Tagesordnung gesetzt werde.

.Abg . Selkmcrnn II- : Die durch den Antrag vorgelegte

Frage erscheine ihm von großer Wichtigkeit und halte er es für

angemessen , einen andern als den vom Präsidenten erwähnten

Ausschuß niit eingehender Prüfung dieses Antrages zn betrauen,

da sämmtlichc Mitglieder des Schleswig - Holsteinschen Aus¬

schusses zugleich Antragsteller wären.

Abg . Dcnrneyberg : Der Gegenstand erscheine ihm
sehr einfach , die einstimmige Ansicht des Volkes klar vorliegend,

wenn man diejenigen abrechne , die jedes Vorgehen der Nation

mit Zittern und Zagen , jede Bewegung mit Furcht betrachteten.

Was va noch besonders zn prüfen sei , wisse er nicht , welche

besondere Rücksichten hierbei zu nehmen , in welches Detail noch

einzngehen sei, begreife er nicht . Alles , was gegen den An¬

trag mit Grund oder mit Ungrnnd vorgebracht werden könnte,

könne in öffentlicher Versammlung erörtert und zu Ende ge¬

bracht werden . Alle seien bereit , auf die vorliegende Frage
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gerüstet, die Entscheidung würde hoffentlich eine einmüthige sein.
Er stimme daher dem Präsidenten bei.

Abg. Sclkmann II- Die Bemerkungen des Vor¬
redners träfen nicht seine Bedenken, über die er sich nicht sofort
entscheiden möge. Diese bezögen sich nicht so sehr auf die
Schleswig-Holsteinsche Sache an sich, sondern auf die Frage,
ob und wie weit es angemessen und der Stellung des Land¬
tags entsprechend sei, einen Antrag auf eine bestimmte Summe
zu stellen. Dies erscheine als eine Prinzipienfrage und sei bis¬
her vom Landtage das Verfahren beobachtet, daß ohne Re¬
gierungsvorlage eine bestimmte Summe in einen Beschluß nicht
ausgenommen ffei. Es frage sich, ob die betreffenden Mittel
disponibel^ ob die Finanzverwaltnng gegenwärtig in der Lage
sei, einen solchen Betrag zu verausgaben. Seine Bedenken
seien demnach inehr formellen Characters, und da dieselben sich'
mehr auf die Finanzverwaltnng und die Beziehung des Land¬
tags zu derselben bezögen, erscheine es ihm nunmehr am Ge¬
ratheilsten, den Antrag zunächst an den Finanzausschuß zu ver¬
weisen. Er stelle demgemäß einen Antrag.

Abg. Hullmann : Die constitutionellen Bedenken des
Vorredners müsse er als unbegründet zurückweisen. Es werde
nicht eine förmliche, von der Staatsregierung nicht beantragte
Verausgabung bewilligt; vielmehr werde die Regierung ersucht,
sich zu einer bestimmten Summe an einer Anleihe zu betheiligen.
Trete sie darauf ein, so würde selbstverständlich dann eine Vor-

' läge erfolgen und erst nach dieser Vorlage werde es sich um
Bewilligung einer Ausgabe seitens des Landtags handeln.
Dieser Gang der Sache sei selbstverständlich und habe daher
iu dem Anträge nicht hervorgehoben zu werden brauchen. Sach¬
liche Bedenken müsse er eben so entschieden zurückweisen, eine
Summe von 109,000 Thlrn. sei bei jeder Finanzlage des
Landes aufzubringen.

Abg. Ahlhorn : Er sei mit keinem der Vorredner ein¬
verstanden; ihm erscheine es vielmehr am Besten, wenn ein
eigener Ausschuß, aus den verschiedenen bestehenden Ausschüssen
zusammengesetzt, für die Prüfung des Antrags gebildet werde.
Ein Aufschub werde dadurch nicht herbcigeführt. Die Finanz¬
lage sei schlecht, für einen solchen Zweck möchte die beantragte
Summe trotzdem immerhin disponel sein. In dem Antrag
eine bestimmte Samme aufzunehmen, könne er nicht für passend
halten. Die Anerkennung des Herzogs von Augustenburg
seitens der Staatöregiernug müsse jedenfalls vorangehen. Wolle

, der Landtag die Initiative in dieser Angelegenheit ergreifen, so
müsse er sich jedenfalls der Angabe einer bestimmten Summe
enthalten. Komme dann eine entsprechende Regierungsvorlage,
so werde diese dem Finanzausschuß zu überweisen sein. Der
Landtag habe die Sache dann noch immer in seiner Hand.
Er beantrage demnach die Bildung eines eigenen Ausschusses,
der ja in der heutigen Sitzung nach einer kleinen Panse sofort
gewählt werden könne.

Abg- Dannenberg : Was er zu sagen habe, sei durch
den Abg. Hnllmann  im Wesentlichen erledigt. Er wolle

nur hervorheben, daß eine Verweisung des Antrags an den
Finanzausschuß ihm durchaus nicht geeignet erscheine. Ein
Antrag, wie der gestellte, sei nicht gewöhnlich im parlamen¬
tarischen Leben, die Zustände seien aber auch außerordentlich;
cs sei ein Augenblick gekommen, wie er vielleicht nie wieder¬
kehren werde, es docnmentire sich die erste Thatänßerung der
Nation, daß sie als solche noch existire. Der Finanzausschuß
würde in Erörterungen eingehen, wie sie der Abg. Ahlhorn
jetzt schon vorbringe: ob die Mittel disponibel, ob die Steuer¬
kraft des Landes eine solche Ausgabe zulasse. Dies Geld
müsse  beschafft werben, 100,000 Thlr. sei nach der Steuer¬
kraft unseres Landes eine Summe, die Nichts zu bedeuten
habe; hier paßten die Klagen über die finanziellen Verhältnisse
nicht. Ob der, der jetzt 30 Thlr. bezahle, für diese vater¬
ländische Sache 15 Thlr. mehr bezahlen müsse, wer 10 Thlr.
bezahle, 5 Thlr. mehr, das käme überall gar nicht in Betracht.
Niemand wisse, wie lange die hier Versammelten noch tagten
als Abgeordnete eines deutschen Landes, daher möge ein Jeder
wohl Zusehen, was er thue, damit wir nicht vor Schamröthe
bei unserem deutschen Namen in den Boden versinken möchten.
Wenn der Antrag zunächst an einen Ausschuß verwiesen werden
solle, so sei die Bildung eines eigenen Ausschusses aus den
verschiedenen Wahlabtheilnngen vorznziehen. In welcher Weise
diese Frage aber noch einer Vorbereitung durch einen Ausschuß
bedürfe, könne er nicht Ansehen. Daher sei die Sache einfach
ans die nächste Tagesordnung zu setzen, die ohnehin voraus¬
sichtlich erst in einigen Tagen stattfinden würde, bis dahin
werde ein Jeder sich vollständig orientiren und zu einem Ent¬
schlüsse kommen können.

Abg. Bruder : Er wolle nur mit einem Worte be¬
merken, daß er nicht der Mann sei, gerne ans dem Beutel
des Landes zu bewilligen. Hier müsse  das Geld her und
wenn es sich sonst nicht machen ließe, sei er auch damit ein¬
verstanden, daß die Reichen es allein ausbrächten. Es frage
sich, ob wir dahin streben wollten, daß wir in Zukunft mit
Ehren den deutschen Namen tragen dürften, man müsse be¬
denken, daß eine Zustimmung zu dem Anträge, eine einmüthige
Zustimmung dem Lande in ganz Deutschland einen guten
Namen zu verschaffen geeignet sei.

Abg. Russell : Er wolle nicht gegen den Inhalt des
Antrags sprechen; sei aber mit dem Abg. Ahlhorn  ganz
darin einverstanden, datz ein eigener Ausschuß zu bilden sei.
Die Sache sei eine nationale, die Bedeutung eines Beschlusses
hänge wesentlich von dessen Einmüthigkeit ab. Eine Einig¬
keit, die erreicht werden müsse, werde angebahnt durch eine
Vorbereitung der Sache durch einen Ausschuß aus den ver¬
schiedenen Ausschüssen zusammengesetzt. Eine Verzögerung werde
durch dies Verfahren nicht entstehen.

Abg. Hullmann : Auch der von dem Vorredner vor¬
gebrachte Grund könne ihn nicht zur Verweisung der Sache
an einen Ausschuß bestimmen. Die Sache sei privatim unter
den Abgeordneten bereits so vielfach besprochen, daß von dem



Zusammentritteines Ausschusses eine Sichtung und Klärung
der Ansichten nicht mehr zu erwarten stehe.

Da Niemauo in dieser Sache mehr das Wort begehrt,
erklärt der Präsident : Es liegen drei Anträge vor; auf
Verweisung des Antrags an den Finanzausschuß, auf Bildung
eines eigenen Ausschusses für dieselben und ans sofortige Ver¬
weisung des Antrags auf die nächste Tagesordnung. Er werde
diese Anträge in der angegebenen Reihenfolge zur Abstimmung
bringen.

Abg. Selkmann II -: Er habe auf seinen Antrag —
Verweisung an den Finanzausschuß— verzichtet, denselben nicht
ausdrücklich zurückgezogen, da er darin einen Verzicht finde,
daß er den Antrag überall nicht eingebracht habe.

Präsident : Ein schriftliches Einbringen halte er bei
derartigen Anträgen nicht für erforderlich. Der Antrag 1 sei
nach der Bemerkung des Abg. Selbmann  II . erledigt, und
bringe er den Antrag auf Bildung eines eigenen Ausschusses
zur Abstimmung.

Der Antrag wird abgelehnt.
Der Antrag:

den Antrag von D a nn euber g und Genossen auf die
nächste Tagesordnung zu setzen,

wird angenommen.
Es sind ferner eingegangen:

2) Petition aus Hatten, betreffend Chausseeanlage— an
den Finanzausschuß.

4) Petition ans Godensholt, betreffend Erhaltung ihres
Weiderechts in der Loher Gemeinheit— an den Aus¬
schuß für das Weide- und Markeugesetz.

4) Petition aus Burhave, betreffend Verlegung des Amts¬
sitzes nach Stollhamm — an den Finanzausschuß.

5) Petition aus Jever, betreffend die Chansseeanlage von
der Kaiserei nach Schmidtshörne— desgleichen.

6) Petition ans Elsfleth, betreffend Betheiligung an der
Schleswig-Holsteinschen Anleihe — an den Adreß-
auSschuß.

7) Petition aus Hooksiel, betreffend Errichtung eines Amts¬
gerichts daselbst— gelangt an den Petitionsausschnß
in Gemäßheit des Präsidialantrags, nachdem der An¬
trag des Abg. Selkmann  II ., diese Petition an den
Justizausschuß zu verweisen, abgelehnt ist.

Präsident : Der Beschluß des dreizehnten Landtags,
betreffend die Arntis-Versendung der Landtagsverhandlungen an
alle Gemeinden(Gemeinde-Vorsteber) des Herzogthums Olden¬
burg und des Fürstenthums Lübeck und an alle Bürger¬
meistereien des Fürstenthums Birkenfeld, sowie an die Mit¬
glieder der Provinzialräthe, welche nicht Abgeordnete und
Bürgermeister sind, bezöge sich streng genommen nur auf die
Verhandlungen des vorigen Landtags. Da der Grund ein
allgemeiner sei, werde er, wenn kein Widerspruch erfolge, den
Beschluß auch auf die Verhandlungen dieser Diät beziehen.

Da rein Widerspruch erfolgt, erklärt der Präsident, daß
er dem Obigen gemäß verfahren werde.

Es ward sodann zum ersten Gegenstand der Tagesordnung:
Ansschußbericht über die Gesetzentwürfe, betreffend die Befug¬
nisse der Regierungen der Fürstenthnmer Birkenfeld und Lübeck
zur Erlassung polizeilicher Befehle rc. rc. (.4. zum Gesetzentwurf
für Birkenfeld), übergegangen.

Der Vicepräsideut Pancratz  übernimmt den Vorsitz.
Vieepräsident : Da Vorlesung des Ausschußberichtes

nicht gewünscht, auch keine Veranlassung zu einer generellen
Berathung vorliege, gehe er zu den einzelnen Anträgen des
Ausschusses über.

Der erste Antrag wird abgelehnt.
Zum zweiten Anträge bittet der Abg. Hullmann ums

Wort: Er habe zu diesem Anträge das Wort genommen, ob¬
gleich er gegen den Antrag selbst nichts zu erinnern habe.
Seine Bemerkungen und ein von ihm zu stellender Antrag be¬
ziehe sich-ans das Maß der Strafgewalt der Regierung, dieses
müsse vor dein zur Verhandlung stehenden Antrag, der sich
auf die Verwandlung von Geld in Gefängnißstrafe bezöge,
festgestellt werden. Er sei bedenklich, ob der Regierung eine
so ausgedehnte Strafgewalt zuzugestehen sei, wie dies der vor¬
liegende Gesetzentwurf thue, insbesondere auch wegen der allge¬
meinen Fassung in Art. 1 des Entwurfs „oder vermittelst sonst
geeigneter Zwangsmittel". Seiner Ansicht nach müsse hier wie
im Art. 2 die Strafgewalt der Regierung auf 50 Thlr. be¬
schränkt werden. Von Wichtigkeit sei ihn! diese Beschränkung
namentlich im folgenden Artikel, jedoch erscheine ihm auch im
ersten Artikel die Beschränkung ans 50 Thlr. wünschenswert^
Als im Jahre 1857 der der jetzigen Vorlage des Gesetzes für
die Fürstenthümer entsprechende Entwurf für das Herzogthum
angenommen sei, sei das neue Strafgesetzbuch noch nicht be-
rathen und beschlossen gewesen. Dieses habe bekanntlich an
vielen Orten das Strafmaß von 50 Thlrn. oder 6 Wochen
Gefängniß bestimmt, wo es sich um Uebertretnng von Vor¬
schriften der Polizeibehörde handele. Auch hier lägen polizei¬
liche Vorschriften vor, wir würden dieses Gesetzes überall nicht
bedürfen, wenn der Polizeikodex umfassender wäre. Auf das¬
selbe Maß wie im Strafgesetzbuch sei auch die Strafgewalt der
Regierungen zu beschränken; wenn das Gesetz dadurch im Gegen¬
satz mit dem für das Herzogthum bestehenden trete, so sei ihm
die Uebereinstimmung mit dem Strafgesetzbuch wichtiger. Viel¬
leicht würde auch ein Antrag auf Aenderung des Gesetzes für
das Herzogthnm in diesem Sinne zu stellen sein.

Er beantrage:
Im Art. 1 anstatt „100 Thlr ." zu setzen„50Thlr.".

Der Atnrag wird unterstützt.
Abg. Selkmann II . : Welches Blaß des auzu-

droheudeu Nachtheils uothwendig und zweckmäßig sei, um den
Anordnungen und Befehlen der Behörden den erforderlichen
Nachdruck zu geben, sei arbiträr. Im Gesetze fiir das Her-
Logthum habe man die Befugniß, bis zu 100 Thlr. auzm
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drohen, für zweckmäßig erachtet, der Ausschuß habe keinen
Grund gesehen, für die Fürstenthümer eine Herabsetzung zu
beantragen. Auf die Motive des Antragstellers habe er zu
erwidern, daß die von demselben angezogene Analogie des
Strafgesetzbuchs nicht passe. Es handle sich hier nicht aus¬
schließlich um polizeiliche Befehle, sondern auch um wichtige
andere  Befehle und Anordnungen; um ein Beispiel aus dem
Ressort dieser Regierung anzuführen, z. B . um Anordnungen
im Deichwesen, deren Nichtbefolgungdie schwersten Nachtheile
herbeiführen könne. Die Androhung einer Strafe von 50 Thlr.
möge hier vielleicht einem Einzelnen gegenüber, der ein be-
pekuniares Interesse an der Nichtbesolgung der Anordnung
habe, nicht genügen und könne daher jedenfalls im Art. 1 das
Strafmaximum von 100 Thlr. unbedenklich stehen bleiben.

Regierungscommissär Bucholtz : Er müsse sich gegen
den Antrag aussprechen, sowohl wegen der Verschiedenheit, die
dadurch zwischen der Gesetzgebung des Herzogthums und der
Fürstenthümer hevortreten würde, als auch, weil er denselben
an sich nicht für berechtigt halte. Die Beziehung des Antrag¬
stellers auf das Strafgesetzbuch komme überall nicht in Betracht.
Der vorliegende Entwurf beziehe sich auf die staatliche Regie¬
rungsgewalt, diese habe ihr ganz besonderes Gebiet. Die Re¬
gierung habe nicht immer blos Gesetze' auszusühren, sondern
auch sonst in mannichfacher Weise Hindernisse wegräumend
und fördernd ins Leben einzngreifen. Bei dieser Thätigkeit
müsse sie die Mittel haben, ihren Anordnungen Nachdruck zu
verschaffen, hierin liege das Wesen der Regierungsgewalt. Ob
eine Strafgewalt bis zu 50 Thlr. ausreiche, das hänge von
den Umständen ab, jedenfalls bestehe kein sachlicher Zusammen¬
hang zwischen dieser umfassenden Wirksamkeit der Regierungs¬
gewalt und jenen Polizeigesetzen, deren Uebertretnng keine höhere
Strafe zur Folge habe.

Abg. ZZecker Er stimme mit dem Antrag überein
und halte es für sehr wünschenswerth, daß wir des Art. 1
des Entwurfs gar nicht bedürften, daß die Befugniß der Po¬
lizei im Einzelnen gesetzlich geregelt sei, und keiner andern
Zwangsmittel bedürfe als der gesetzlichen. Letzteres sei z. B.
in Preußen der Fall, wo die Regierung nach einem Gesetz
von 1850 lediglich auf die gesetzl i chen Zwangsmittel ange¬
wiesen sei. Eine Beschränkung der Strafgewalt auf 50 Thlr.
halte er selbst den abweichenden Bestimmungen des Gesetzes
für das Herzogthum gegenüber für wünschenswerth, insbeson¬
dere für Birkenfeld. In kleinen Kreisen werde die Regiernngs-
gewalt leicht tief ins Leben eingreifend und dadurch eine ge¬
fährliche Macht.

Abg. Greverus : Er wolle sich nur gegen dieAenßer-
ung des Vorredners erklären, daß man in Preußen auf diesem
Gebiete weiter sei. Wenn in dem angezogenen Gesetze die
Negierung angewiesen sei, ihre polizeilichen Befehle durch An¬
wendung der gesetzlichen  Zwangsmittel dnrchznsetzen, so sei
dies der Zustand, den gerade der Entwurf auch bei uns an¬

bahnen wolle, indem er die Behörden mit diesen gesetzlichen
Mitteln ausrüste.

Abg- Hullmann Es sei gesagt, daß das Strafmaß
in den Polizeigesetzen nicht hierher gehöre. Er glaube genü¬
gend nachgewieseu zu haben, weshalb er die Analogie ange¬
zogen habe. Die im Art. 2. der Regierung gegebenen Be¬
fugnisse lägen eben innerhalb der Polizeigewalt, deßhalb sei
auch hier wesentlich die Competenz zu beschränken— im
Art. 1 halte er es der Uebereinstimmnngwegen für wünschens¬
werth.

Abg. Ruffel : Erwerbe für den Hullmann 'schen  An¬
trag stimmen, aber aus anderen Gründen. Die Motive des
Antragstellers vermischten Strafpolizei und Vcrwaltungspolizei,
zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte. Er werde für den An¬
trag stimmen, um einen Widerspruch in der Gesetzgebung zu
vermeiden. Bei den strafpolizeilichen Gesetzen bestehe einmal
das Verhältniß für die Verwandlung von Geld in Gefängniß-
strafe, daß 50 Thlr. Brüche6 Wochen Gefängnißstrafe gleich
kommen.

Eine höhere Strafgewalt als 6 Wochen Gefängniß
möchte er nicht statniren und müsse dementsprechend, um nicht
auf verschiedenen Gebieten der Gesetzgebung ganz, verschiedene
Strafverwandlungsbestimmungen festzusetzen, das Bruchmaxi¬
mum auf 50 Thlr. angenommen werden.

Abg. Selkmann II. : Er wolle sich nur auf einige
Aenßerungen der Vorredner erklären. Der Ausschuß habe
bereits in seinem Berichte bemerkt, daß die Rubrik des Ent¬
wurfs zu eng gefaßt sei, da der Art. 1 auch von nichtpolizei¬
lichen Befehlen handle. Die Brüche, zu deren Anwendung
die Regierung befugt sein solle, fei keine Polizeistrafe im eigent¬
lichen Sinne, der Artikel handle vielmehr von der Exe¬
kutivgewalt  und von dem Umfang der Anwendung dersel¬
ben. Wenn der Abg. Rnsscll  6 Wochen Gefängnißstrafe
stehen lassen wolle und demgemäß 50 Thlr. Geldstrafe anneh¬
men zu müssen glaube, so habe er darauf hinzuweisen, daß
diese Strafverwandlungsich auf Polizeistrafe bezöge, von der
hier eben nicht die Rede sei. Ob bei einem reichen Manne
50 Thlr. Brüche und 6 Wochen Gefängniß eine gleich nach¬
drückliche Strafbestimmung sei, erscheine ihm zweifelhaft. Ob
das Strafmaximum von 50 Thlr. genüge, darüber ließe sich
streiten, aber es lägen durchaus keine Bedenken gegen eine
höhere Competenz vor.

Der Hnllmann 'sche  Antrag wird zur Abstimmung ver¬
stellt und abgelehnt, der Ausschußantrag No. 2 wird ange¬
nommen.

Der dritte Antrag des Ausschusses wird zur Verhandlung
gestellt und bemerkt

Abg. Becker : Sein Vortrag und ein von ihm zu stellen¬
der Antrag bezögen sich nicht nur ans den zur Verhandlung stehen¬
den dritten Antrag des Ausschusses, sondern auf den ganzen
Art. 2 des Entwurfs; da sein Antrag aber weitergreisender
sei, als alle die einzelnen Ansschußanträge, habe er hier das
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Wort ergriffen , damit nicht die Beschlußfassung über die An¬

träge des Ausschusses dem seiuigen präjndizire.

Der Ausschuß zur Prüfung des vorliegenden Entwurfs

habe sich einer prinzipiellen Kritik desselben enthalten und sich

mit der Prüfung beruhigt , wie weit der gegenwärtigeEntwurf

mit dein entsprechenden Gesetz " für das Herzogthum und mit

den Aemlcrgesctzen in Uebereinstimmung sei. Das neue Da¬

tum dieser Gesetze habe bei dieser Uebereinstimmung des Ent¬

wurfs eine prinzipielle Prüfung allerdings überflüssig erschei¬

nen lassen . Es könnte von seiner (des Redners ) Seite ver¬

messen erscheinen , weiter zu gehen und er würde sich dessen

gerne enthalten haben , wenn nicht sein GeschäftSkreis im Stadt¬

rath der Stadt Oldenburg ihn auf Bedenken geführt hätte,

Heren Mittheilung und Erörterung ihm um so mehr als Ge¬

wissenspflichterscheine , als dieselben in den früheren Landtags¬

verhandlungen nicht zur Sprache gekommen seien.

DaS Staatsgrundgesetz gebe dem Landtage die Mitwir¬

kung bei der Gesetzgebung , und zwar nicht nur bei der Auf¬

hebung und Abänderung bestehender Gesetze , sondern auch bei

dein Erlaß neuer ; Art . 137 gebe der Staatsrcgierung das

Recht , Gesetze , oder wie dort der Ausdruck laute , Verordnun¬

gen von gesetzlicher Bedeutung nur unter besonderen Umstän¬

den und Vorsichtsmaßregeln ohne Zustimmung des Landtags

zu erlassen . Diese Gesetze müßten nachträglich dem Landtage

vorgelegt , und falls dessen Zustimmung nicht erfolge , sofort

außer Kraft gesetzt werden . Was nun der Art . 2 des Ent¬

wurfs der Regierung überlasse , seien ohne Frage Verordnun¬

gen von gesetzlicher Bedeutung . Dies gehe aus verschiedenen

Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes hervor , z. B . aus dem

Satze , daß Niemand anders , als auf Grund eines Gesetzes

bestraft werden solle.

Ob Staatsrcgierung und Landtag auch nur einen Theil

der gesetzgebenden Gewalt übertragen könnten , erscheine zweifel¬

haft ; er glaube wohl , daß dies thunlich sei , aber mit großer

Vorsicht ; es dürfe nicht ein ganzer Kreis der Gesetzgebung

vom Landlage aus den Händen gegeben ' werden , in dem er

aus vorgängige und nachfolgende Mitwirkung verzichte , nament¬

lich nicht , ohne daß wenigstens die Vertreter der betr . Kreise

gehört würden . Ein derartiger Entwurf läge aber vor.

Hätten wir früher den Art . 2 des Entwurfs gehabt , der

Uebertretungen betreffende letzte Theil des Strafgesetzbuchs

hätte nicht der Mitwirkung des Landtags bedurft ; mit einem

solchen Artikel höre Oldenburg rechtlich auf , ein Rechtsstaat zu

sein und werde ein Polizeistaat . Ins Leben werde das nicht

eintreten (und sei es nicht im Herzogthum , das einen ähnlichen

Artikel besitze, eingetreten ) so lange Ministerium und Regierung

blieben , wie sie jetzt seien . Aber er wolle keine Gesetze , die

auf gute Handhabung berechnet seien — ein Ministerium

Bismark könnte uns mit einem solchen Art . 2 maßregeln , daß

keine freie Bewegung mehr möglich wäre.

Was er wesentlich wolle , sei ein Zustimmungsrecht der

Vertreter der Lokalinteressen bei der Ortspolizei , des Landtags

bei der Staatspolizei — in eiligen Fällen wenigstens nach¬

träglich . Das Gebiet der Lokalpolizei könne unbedenklich der

Zustimmung der Gemeindevertretung überlassen werden . Er

hoffe , daß die Staatsrcgierung sich damit einverstanden erklä¬

ren werde , und daß die bestehenden Gesetze , so weit sie Zwei¬

fel ließen , auf Antrag des Landtags in diesem Sinne abge¬

ändert würden . Er hoffe dies nur so zuversichtlicher , als die

Staatsregierung selbst sich früher in diesem Sinne ausgespro¬

chen habe ; daß sie das gethan , glaube er durch einen Ueber-

blick über die Geschichte unserer Gesetzgebung auf diesem Ge¬

biete Nachweisen zu können.

Vorher wolle er kleiner Aendernngen deö Entwurfs durch

seine beantragte Fassung deS Art . 2 erwähnen ; in 8 - 1 haben

ihm die Worte „ oder dienstlichen Anweisungen " überflüssig

erschienen , in 8 - 2 habe er die Befugnis ; zur Strafandrohung

auf ein bestimmtes Maß znrückgcführt.

Der angegebene Grundsatz sei zunächst in einigen 88 - des

ans dem I . 1851 stammenden , vorn Staatöministerium ent¬

worfenen Organisationsgesetzes ausgesprochen . Nach tz. 34

habe in Ortspolizcisachen der Bürgermeister die Competeii ;,

polizeiliche Befehle niit Strafandrohungen bis zu 3 Thlr zu

erlassen , derselbe sei aber in der Regel an die vorherige Zu¬

stimmung des Gemeinderaths gcbnnven , in eiligen Fällen

müsse er dieselbe wenigstens nachträglich einholen und im Fall

dies nicht gelänge , die Verordnung sofort außer Kraft setzen.

Der K. 80 gebe dieselbe Befugniß den Kreisämtern , mit

einer Competenz bis zu 10 Thlr . und sei die Zustim¬

mung des Staatsministeriums erforderlich . Die Kreisämter

hätten bekanntlich nach dem Entwurf die Vcrwaltungsämter

und Regierungen vertreten und unmittelbar unter dem Mini¬

sterium stehen sollen . Den Kreisämtern hätten aber Kreis-

räthe  zur Seite gestanden ; diese Kreisabgeordneten hätten

nach tz. 105 Ziffer 6 bei Erlassung polizeilicher Befehle eine

entscheidende Stimme gehabt , nach 8 - 106 in eiligen Fällen

ganz dieselben Rechte wie die Gemeinderäthe . Was über diese

Competenz gegangen , sei Sache des Staatsministeriums und

des Landtags gewesen . Nach diesem Entwürfe sei also Alles

in bester Ordnung.
Warum man davon abgewichen sei?

Das nächste Gesetz sei die Gemeindeordnnng gewesen;

nach Art . 100 habe die Gemeinde ganz in Uebereinstinmmng

mit dem besprochenen Entwurf in Ortspolizeisachen ein Zu¬

stimmungsrecht erhalten . Die RegiernngSmotive hätten ein¬

fach zur Begründung auf den Organisationsgesetzentwurf ver¬

wiesen.
Das Aemtergesetz habe sodann den Aemtcrn wesentlich

dieselbe Befugniß gegeben , wie sie nach dem Entwurf des

Organisationsgesetzes den Kreisämtern zugestanden habe . Mi

letzteren sei aber die Zustimmung der Kreis rät he ein Er¬

forderniß gewesen . Die bedeutsamen Bestimmungen der § 8 - 105

und 106 des Organisationsgesctzentwnrfs , auf welches M

Motivirung des Aemtergesetzes wiederum hingcwiesen ist
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wären weggeblieben. Auch im Landtage sei dieser wichtige
Punkt garnicht zur Sprache gekommen; die prinzipiellen Be¬
denken gegen das Ganze des Entwurfs hätten diese Frage
wohl nicht aufkommen lassen.

Welches sei nun das gesetzliche Verhältnis; zwischen Ge¬
meinden und Aemtern in dieser Beziehung?

Die Frage sei schwierig; eine  Entscheidung sei getroffen.
Die Städte erster Klasse mit dein Stadtmagistrat an der
Spitze, stäuden theils unter der Gemeindeordnung, anderntheils,
da die an der Spitze stehende Behörde die Rechte der Aemter
habe, unter den: Aemtergesetz. Könne der Magistrat, der nach
der Gcmeindeordnnngan die Zustimmung des Stadtraths ge¬
bunden sei, nach dem Aemtergesetz ohne  Zustimmung der
Vertretung polizeiliche Verordnungen erlassen? In diesem Falle
habe das Ministerium für die Nothwcndigkeit der Zustimmung
des Stadtraths, also für die Anwendung der Bestimmung der
Gemeindeordnnug entschieden. Wie möge cs auf dem Lande
sein? könne das Amt ohne Mitwirkung der Gemeindevertre¬
tung Polizeiverordnungen für Gemeinden erlassen? Diese Frage
sei schwieriger zu beantworten und sei dem Vernehmen nach
die Praxis einiger Aemter den: Znstimmnngsrecht des Ge-
meinderaths zuwider.

Die Verordnung von 1K57 endlich enthalte die Befug¬
nisse der Regierung des Herzogthums, wesentlich in einer dem
Art. 2 des gegenwärtigen Entwurfs für die Fürstenthümer
entsprechenden Weise. Die Regierung könne polizeiliche Be¬
fehle und Anordnungen für das ganze Land, aber auch für
einzelne Theile desselben erlassein Von einem Zustimmungs¬
recht der Vertretung sei überall nicht die Rede, andrerseits
aber auch nicht von einer Begutachtung. Die Motive ver¬
wiesen auf den letzten Vorläufer in diesem Gebiete der Ge¬
setzgebung— auf das Aemtergesetz.

Könne die Regierung nach diesem Gesetz für einzelne Ge¬
meinden ohne Zustimmung des Gemeinderaths polizeiliche Be¬
fehle erlassen und Anordnungen treffen? Dies sei ganz dubiös.
In der Stadt Oldenburg sei es zur Sprache gekommen.
Hier habe der Stadtrath zu einer Menge von Statuten mit-
gewirkt, um die Ortspolizei, wem: nicht gesetzlich, doch statua¬
risch zu regeln. Man habe sich selbst über ein umfassendes
Statut, mit vielen Polizeistrafgcsetzbestimmungen, die Bauord¬
nung, geeinigt. In einem  Fall sei eine Einigung nicht er¬
zielt, da habe sich der Stadtmagistrat an die Regierung ge¬
wandt, mit der Bitte, auf dem Wege der Regierungsverord¬
nung die Bestimmungen einzuführen, zu denen die Zustimmung
des Stadtraths nicht zu erreichen gewesen. Die Regierung
sei auf dies Ersuchen nicht eiugetreten, dem Vernehmen nach
aus sachlichen Gründen; ob die prinzipielle Frage der Zu¬
lässigkeit eines solchen Verfahrens verhandelt sei, wisse er
nicht.

Diese Bedenken zu beseitigen, erscheine ihm sehr wün-
schenswerth. Er hoffe und vertraue, daß in dem Sinne die
Frage entschieden werde, daß in Lokalpolizeisachen die Bertre-

Berichte . HD . Landtag.

tung der Lokalinteressen, in Landespolizeisachcn die Landcsver-
tretung ein unbestrittenes Zustimmungsrecht erhalte — in
eiligen Sachen wenigstens nachträglich. — Von diesem Ge¬
sichtspunkte sei seine Fassung des Art. 2 ausgegangen. Was
Lokal-, was Staatspolizei sei, das stehe noch nicht so fest, daß
man diese Ausdrücke in ein Gesetz aufnehmen könne. Die
ihm bekannten Unterscheidungennach Gegenständen halte er
für mißlungen, die reine Beschränkung aus den Artikel genüge
nicht; die Regierung müsse zu Befehlen und Anordnungen
auch für einzelne Orte in: Gesammtiuteresse befugt sein. Ob
es ihm geglückt sei, den Ausdruck richtig zu treffen, ob der
Landtag einverstanden sein werde mit der Stellung, die seine
Fassung den Provinzialräthen gebe, müsse er dahingestellt sein
lassen. Ob bei dem Umfang der von ihm vorgeschlagenen
Aenderung der Landtag in der Lage sein werde, sofort zur
Berathnng seines Antrags übcrzugehen, erscheine ihn: zwei¬
felhaft.

Sein Antrag gehe dahin:
1) Der Landtag wolle den Art. 2 in folgender Fassung

annehmen:
Z. 1. Polizeiliche Vorschriften, welche den be¬

bestehenden Gesetzen und Verordnungen nicht wider¬
sprechen, können von der Regierung erlassen werden:
n) für den Bezirk einer oder einzelner Bürger¬

meistereien oder einzelner Theile derselben nach
vorgängiger Zustimmung der Bürgermeisterei
bezw. Gemeinderäthe, mit Androhung einer Geld¬
strafe bis zu 50 Thlr. , an deren Stelle im
Falle des Unvermögens die nach den Strafge¬
setzen entsprechende Freiheitsstrafe tritt;

d) für das ganze Fürstcnthum oder für einzelne
Theile desselben, wenn allgemeinere Interessen,
als nur die örtlichen solcher einzelner Theile in
Frage stehen, nach' vorgäugiger gutachtlicher
Aenßerung des Provinzialraths und Genehmi¬
gung des Staatsministeriums, mit Androhung
einer Geldstrafe bis zu 100 Thlr. , an deren
Stelle im Falle des Unvermögens die nach den
Strafgesetzen entsprechende Freiheitsstrafe tritt,
welche indessen6 Wochen Gefängniß nicht über¬
steigen darf.
tz. 2. In eiligen Fällen ist die Regierung zwar

befugt, von der vorgängigen Zustimmung bzw. gut¬
achtlichen Acußerung und Genehmigung abznsehen,
alsdann jedoch verpflichtet, im Falle des tz 1 n für
die Zusammenberufung der Bürgermeisterei— bzw.
Gemeinde-Räthe— zum Zweck der nachträglichen Ge¬
nehmigung ohne Verzug Sorge zu tragen, und im
Falle des K. 1 i> ohne Verzug die Genehmigung
des Staatsministeriums nachzusucheu, und dem Prov.-
Nath bei seiner nächsten Versammlung die erlasse?
nen Vorschriften zur Begutachtung vorzulegen.

4
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Z. 3. Wird die nachträgliche Genehmigung der
Bürgermeisterei bzw. Gemeinde- Räthe oder des
Staatsministeriums verweigerst so sind die erlassenen
Vorschriften sofort außer Kraft zu setzen. Erklärt
sich der Prov. - Rath in den Fällen, wo seine Be¬
gutachtung erforderlich ist, mit einer polizeilichen
Vorschrift nicht einverstanden, so ist dieselbe, wenn
sie erlassen ist oder wird, dem nächsten Landtage
vorzulegen, und wenn dieser seine Zustimmung ver¬
weigerst sofort außer Kraft zu setzen.

2) für den Fall der Annahme des ersten Antrags: Der
Landtag wolle die Großh. StaatSregiernng ersuchen,
ihm wegen Aenderung des Gesetzes für das Herzog-
thnm Oldenburg vom 27. April 1857, betr. die Um¬
gestaltung verschiedener Verwaltungsbehörden, und der
Gesetze, betr. Einrichtung der Aemter, im Sinne des zu
Z. 2 des Gesetzentwurfs, betr. die Befugniß der Regie¬
rung des Fürstenthum Birkenfeld zur Erlassung poli¬
zeilicher Befehle rc. rc. vom Landtage gefaßten Be¬
schlusses, sowie im Sinne der Gemeindeordnung Art.100
und des Organ. - Gesetzentwurfs von 1851 Art. 34,
80 , 105, K. 6 und 106 eine Vorlage machen zu
wollen.

Abg. Eissel : Der Antrag hebe den Art. 2 des Ent¬
wurfs fast ganz auf und stehe fast einem neuen Entwürfe
gleich. Er sei nicht in der Lage, die Tragweite des Becker'-
schen Antrags sofort zu übersehen und da er voraussetze, daß auch
Andere in derselben Lage seien, beantrage er, den Antrag an
den Ausschuß zu verweisen.

Abg. Becker : Damit sei er vollständig einverstanden.
Vicepräsident : Der Antrag von Eissel würde, falls

er angenommen werde, die Entfernung beider Entwürfe für
die Fürstenthümer von der heutigen Tagesordnung zur Folge
haben. Dies setze die Zustimmung des Äegicrungscommissärs
voraus.

Regieruugscouunissär Bucholtz : Er sei ganz damit
einverstanden. Da er auf diese Weise zum Wort gekommen
sei, wolle er aber doch noch versuchen, mit einigen Worten den
Eindruck der Rede des Abg. Becker wenigstens abzuschwächen.
Derselbe habe zwar gesagt, von der gegenwärtigen Regierung
sei nicht zu fürchten, daß die Folgen der ausgedehnten frag¬
lichen Befugnisse derselben, jede Bewegung hemmend, ins Le¬
ben treten würden. Aber auch von dem Gesetze selbst sei an
sich und unter veränderten Verhältnissen Nichts zu befürchten.
Der Hauptpunkt, wie ihn der Abg. Becker in seinem Anträge
gewahrt wissen wolle, sei der: in der Gemeinde müsst die
Staatspolizeibehörde nicht ohne Weiteres, ohne Zustimmung
der Gemeinde befugt sein, Anordnungen zu erlassen. In der
Anerkennung dieses Grundsatzes gehe aber unsere Gesetzgebung
schon so weist daß sie dasjenige, was rein örtlich sei, rein
der Gemeinde zugew Lesen habe,  die Gemeinde solle

hierin die Initiative  und die Regierung nur das Recht
der Genehmigung haben, das sei der Sinn und der Geist
unserer Gemeindeordmmg, wie sie wenigstens im Herzogthmn
und dem Fürstenthum Lübeck znm Ansdruck gekommen. Der
Gemeindevorstand, als Ortspolizeibehörde, erließ dort mit Zu¬
stimmung des Gemeinderaths polizeiliche Anordnungen, die
Regierung habe diese nur zu genehmigen, d. h. die allgemei¬
nen Interessen dabei zu wahren. Dies müsse man in Zusam¬
menhang bringen mit der Tendenz der Gcmeindcordnmig, das
der Staat mit jener fürsorgcnden Thätigkeit für das örtliche
Beste nichts zu thun haben wolle.

Wenn nun auch das Amt und die Regierung die Be¬
fugniß haben sollen, für einzelne Bezirke  des Staats An¬
ordnungen zu erlassen, so verstehe es sich von selbst, und jede
Behörde sei schon durch das Gesetz darauf hingewiesen, das
diese Befugniß sich lediglich auf Anordnungen im allgemei¬
nen Interesse  beziehe.

Um ein Beispiel anzuführen, würde für polizeiliche An¬
ordnungen in Bezug auf das Kloster Blankenburg das Ein-
holen eines Gutachtens oder der Zustimmung des Holler Ge¬
meinderaths nicht am Platze sein; eine Anordnung im Inter¬
esse der Gemeinde Holle lediglich selbst, werde von der Ge¬
meinde selbst auszugehen haben.

Auch in den Fällen, wo, und insbesondere in der Stadt
Olvenburg, Differenzen über die Zuständigkeit entstanden seien,
sei die Entscheidung des Staatsministcriums stets in diesem
Sinne ausgefallen. Daß Zweifel entstehen, ließe sich leider
nicht vermeiden; die Grenze zwischen Lokal- und Staatspolizei
lasst sich weder in Wissenschaft, noch in der Praxis so genau
feststellen.

Der Vicepräsident  bringt den Antrag auf Verweisung
des Beckerschen  Antrags an den Ausschuß, zur Abstimmung.
Derselbe wird angenommen und bemerkt der Bicepr  ä sid  ent,
eine Consequenz dieses Beschlusses sei die Entfernung des gan¬
zen ersten Gegenstandes von der heutigen Tagesordnung.

Es folgt sodann aus der Tagesordnung Bericht des
Finanzausschussesüber den Voranschlag der Einnahmen und
Ausgaben des Herzogthnms Oldenburg für die Jahre 1861,
65, 66. (Berichterstatter Ahlhorn .)

Der Präsident Becker übernimmt wieder den Vorsitz;
am Ministertische Regicrungscommissär Ruhstrat.

Abg. Brnder Er wünsche die Verlesung des Be¬
richts.

Abg. Strackerjnn II . : Die Verlesung des umfassen¬
den Berichts erscheine auch ihm überflüssig; das auch früher
beobachtete Verfahren, daß nur diejenigen Theile des Berichts
verlesen würden, die sich auf Anträge, welche von dm Po¬
sitionen der Vorlage abwichen oder auf besondere Ersuchen an
die StaatSregiernng bezögen, verlesen würden, möchte sich
empfehlen.

Abg. Brader : WkM! ejn Bericht von der Bedeutung



wie dieser vor der Verhandlung erst ein oder zwei Tage in
Händen der Abgeordneten sei, erscheine ihm die Verlesung nicht
überflüssig- Indessen müsse er die Sache anheim geben.

Der Antrag von Brader  wird abgelehnt, der von
Strackerjan  II . wird angenommen.

Präsident : Aus früheren Landtagen sei es üblich
gewesen, bei einer Reihe von Ausschnßanträgen, die der Re¬
gierungsvorlage zustimmten, wenn keine Debatte stattsinde,
mck die Abstimmung auszusetzen und schließlich über die gleich¬
artigen Anträge gemeinschaftlich abzustimmen.

Dies Verfahren sei ein eigenthümliches; es könne im
Grunde nur zur Anwendung kommen unter der stillschweigen¬
den Voraussetzung der Annahme der Anträge; bei einer solchen
Annahme erscheine die Abstimmung eigentlich als überflüssig.
Wäre dieselbe aber nicht begründet, so gebe die schließliche Ab¬
stimmung ein ganz schiefes Bild von dem Willen des Land¬
tags, denn wer auch nur gegen einen Antrag sei, müsse auf
diese Weise gegen die sämmtlichen zusammengefaßten stimmen.
Der Kürze wegen werde er trotzdem dies Berfahren zur Ab¬
wendung bringen, bitte aber bei Zurückstellung eines Antrags
zur gemeinschaftlichen Abstimmung etwaigen Widerspruch zu
erkennen zu geben, wenn auch nur in der Weise, daß die so¬
fortige Abstimmung verlangt würde.

Antrag 1 wird zur Verhandlung gestellt. Da Niemand
das Wort verlangt, wird die Abstimmung ausgesetzt.

Antrag 2, Z, 4 , 5 (zu dem der Berichterstatter einen
Druckfehler ini Berichte corrigirt), 6, 7, 9 wie zu 1.

Antrag 8, Der Berichterstatter Abg. Ahlhorn  ver¬
liest den betreffenden Passus des Berichts.

RegierungscommissärRnhstrat : Der Antrag enthalte
zweierlei. Erstens die Aufforderung an die Staatsregierung,
mit dein Verkaufe der Staatsgüter möglichst fortzufahren.
Dieser Antrag sei durch"Nichts begründet; er stütze sich ledig¬
lich ans die Vermuthung,  daß mehr zum Verkaufe ge¬
eignete Parzellen vorhanden seien, als die Staatsregierung
dazu designirt habe. Wenn solche Parzellen namhaft gemacht
waren, würde die Staatsregierung in der Lage sein, diesen
Glauben verschwinden zu lassen. Er könne nicht annehmen,
daß der Landtag einen so vagen, aus nicht motivirte Annahme
gestützten Antrag, der doch eigentlich einen Vorwurf enthalte,
zu den seinigen machen werde. — Ferner gehe der Antrag
dahin, die Staatsregierung zu ersuchen, bei allen' Verkäufen
wenigstens zwei öffentliche Aufsätze einem Verkaufe unter der
Hand vorangehen zu lassen; auch in diesem Punkte sei der An¬
trag unbegründet. Ein zweimaliger öffentlicher Aufsatz werde
sich wenigstens empfehlen, unter Umständen aber sei schon auf
ein nach dem ersten Aufsatz unter der Hand erfolgendes Ge¬
bot der Zuschlag zu ertheileu. In diesem Sinne sei bisher
Verfahren und zwar in Uebereinstimmung mit dem Landtage.
Es könne der Cammer gewiß nicht der Vorwurf gemacht wer¬
den, daß sie zu billig verkaufe; dieselbe verfahre so gewissen¬
haft, wie ein Konus patorkumilius.

Abg. Ahlhorn : Wenn der Regierungscommissär in
dem Anträge einen Vorwurf finde, so sei dies durchaus nicht
die Absicht der Antragsteller. Es habe einfach ein bereits
früher gestelltes Ersuchen wiederholt werden sollen. Wenn
die Hinweisung auf spezielle Fälle gewünscht werde, so könne
er damit dienen. Bei Großenmeerz. B . läge ein Placken,
der jährlich 1 Thlr. Pacht abwürfe und gewiß für 500 Thlr.
verkauft werden könne.

Waö den zweiten Theil des Antrags beträfe, so wäre
wahr, daß die Cammer in der Regel viel, mitunter vielleicht
sogar zu viel herausschlüge. Aber auch hier habe er einen
speziellen Fall im Auge; in der verflossenen Finanzperiode sei
an seinen eigenen Onkel, Cordes in Varel, ein Grundstück
unter der Hand verkauft, das viele Liebhaber gehabt— z. B.
Hayessenu. A. , und für das man leicht einen um 1 bis
2000 Thlr. höheren Kaufpreis habe erzielen können, als sein
Onkel bezahlt habe. Es sei ja bekannt, daß beim ersten
öffentlichen Aussatz wenig geboten würde, weil man doch nicht
erwarte, daß der Zuschlag ertheilt werde. Für Loyerberg
wären im ersten Aufsatz 2000 Thlr. geboten und dann 7 bis
8000 Thlr. gelöst. Es erscheine ihm auch nicht unbillig, der
Staatsregierung das geeignete Verfahren vorzuschreiben. Die
Cammer habe keine persönliche Sachkenntnis; und müsse sich
auf die Berichte der Unterbeamten verlassen, die zuweilen nicht
allzu zuverlässig seien. Ein Vorwurf habe auch in diesem
Theil des Antrages durchaus nicht liegen sollen.

RegierungscommissärRuhstrat : Der vom Abg. Ahl¬
horn  erwähnte Placken im Großenmeerschen gehöre nicht hier¬
her, derselbe falle unter den Art. 181 Z. 2 des Staatsgrund¬
gesetzes, und von den hierher gehörigen Grundstücken handle
es sich gegenwärtig nicht. Die Staatsregierung habe immer
als Regel daran festgehatten, wenigstens einmal öffentlich auf¬
setzen zu lassen; sich immer an diese Regel zu binden, führe
zu finanziellen Nachtheilen.

Der Antrag gelangt zur Abstimmung und wird ange¬
nommen.

Antrag 10 Verhandlung ausgesetzt.
Antrag 11 wie zu 1.
Antrag 12.
Abg. Brader : Der Antrag 15 auf Revision der Spor¬

telntaxe sei auch wegen der Sporteln beim Appellations- und
bei den Obergerichten begründet. Die Gerichtssporteln, An¬
waltstaxe und sonstige Unkosten für das rechtsuchende Publi¬
kum seien so hinaufgeschroben, daß der Credit des kleinen
Mannes dadurch untergraben würde. Der kleine Mann könne
kein Geld mehr aufnehmen, da die Gläubiger fürchten müßten,
daß, im Falle eines Concurses, Alles durch die privilegirten
Kosten absorbirt werde. Er möchte deshalb an den Ausschuß
die Frage stellen, ob der Antrag 15 sich auch hierauf be¬
zöge.

Präsident : Der Antrag 15 laute allgemein; der



Ausschuß habe ihn gelegentlich der Höhe der Einnahmen aus
Amtsgerichtssporteln motivirt, es stehe einem jeden frei, ihn
zu motiviren wie er wolle.

Abg. Ahlhorn : Er habe den Antrag 15 wie der
Abg. Br ad er allgemein gefaßt.

Abstimmung anögesetzt wie zu 1.
Antrag 13, 14 wie zu 1.
Antrag 15. Der Berichterstatter verliest den betr. Theil

des Berichtes und bemerkt, er habe mit einigen Abgeordneten dar¬
über gesprochen, daß auch die Anwaltstaxe in einigen Sätzen zu
hoch, in andern zu niedrig sei und einer Revision bedürfe.
Er wünsche daher, daß in den Antrag nach den Worten
Sportelntaxe „und Anwaltstaxe" ausgenommen werde.

Abg. Görlitz : Er habe sich zu dem Theil des Aus¬
schusses bekennen wollen, der diesen Antrag stelle; auch mit
dem Zusatz sei er einverstanden. Die Höhe der Sporteln wäre
für das rechtsuchende Publikum drückend, volköwirthschaftlich
nicht zu rechtfertigen und vom Gesetz nicht beabsichtigt. Die
Steigerung dieser Einnahmeposition sei eine enorme, in Bir¬
kenfeld auf mehr als das doppelte. Er werde daher auch bei
dem Voranschlag für Birkenfeld einen bezüglichen Antrag
stellen.

Abg. Strüekerjan II : Die Steigerung liege nicht
blos in der Taxe, die Position enthalte auch Einnahmen, die
früher unter einem anderen Titel vereinnahint, hier nur durch
die Rechnung liefen, so bei den Amtsgerichtssporteln die Jn-
sertionsgebühreu für die Anzeigen, bei den Aemtern wenigstens
die Fuhrkosteu und Tagegelder.

Abg. Brüder Er spreche aus seiner Erfahrung, die
Thätigkeit des Gerichts komme den Leuten theurer als früher,
also müsse die Taxe doch höher sein. Worin es liege, wisse
er nicht. Bei der neuen Gerichtsorganisation sei ihm von
Sachverständigen gesagt, das neue Verfahren kürze ab, es ver¬
mehre den Rechtsschutz und dergl. ; was der erhöhte Rechts¬
schutz den Leuten denn nütze, wenn derselbe so theuer gemacht
werde, Laß sie ihn nicht bezahlen könnten? Seine Erfahrung
bezöge sich vor Allem auf die kleinen Beitreibuugssachen, bei
denen gar kein Rechtsstreit vorliege, sondern beim Schuldner
Anerkennung und guter Wille vorhanden sei, wo es nur am
Können fehle.

Abg. Etrückcrjün III . : Er könne sich dem Anträge
nur anschließen, wenn die Motive auch zum Theil entschieden
unrichtig seien, die die Vorredner vorgebracht hätten. Er könne
positiv behaupten, daß die Justiz in kleinen Sachen (unter
25 Thlr.) billiger geworden sei. Was theurer geworden, das
fei das Concnrsvcrfahren und das Beitreibungsverfahren in
Auktionatorsachen. Letzteres werde der Abg. Br ad er vorzugs¬
weise im Sinne haben. Wie man gehört haben wolle, schwebe
übrigens Etwas wie Rivision der Sportelntaxe in der Luft.

Abg. Bcrrtel : Was er habe sagen wollen, habe ihm
der Vorredner vorweg genommen; er müsse ebenfalls bestimmt

behaupten: das Prozessiren bei den Amtsgerichten sei billiger
geworden.

Abg. Selkmann II. : Er könne sich im Wesentlichen
auf die Vorredner beziehen; nur eines wolle er auf die Klagen
über die verthcuerte Justiz erwidern. Wenn die Kosten fühl¬
barer würden, obgleich das Prozessiren billiger geworden sei,
so habe das seinen Grund darin, daß die Parteien bei der
raschen Erledigung der Sachen im neuen Verfahren einen Haufen
Sporteln auf einmal bezahlen müßten, während früher bei dem
langsameren Gange der Prozesse auch die Zahlungen der Kosten
sich durch Jahre hingezogen hätten. In einzelnen Positionen
möge aber wohl eine Herabsetzung der Taxe in Erwägung zn
ziehen sein, eine Revision müsse sich um so mehr als erforder¬
lich Herausstellen, als die Taxe für ein Verfahren aufgestellt
sei, mit dem man noch keine Erfahrungen gemacht habe. Dem
Vernehmen nach wären übrigens darüber nicht nur bereits
Berichte von den Staatsbehörden und der Anwaltskammer eiu-
gezogen, sondern dieselben unterlägen auch schon einer Prüfung.

Abg. Brüder : Daß die Justiz vertheuert sei, könne
er sich nicht abstreiten lassen, da er es in seinem Geschäft und
mit seinem Geldbeutel erfahren habe. Er habe eine nicht ein¬
mal bedeutende Sache beim Obergericht anhängig gemacht, mit
der er angebrachtermaßen abgewiesen sei; dies Resultat habe er
mit nicht weniger als 70 Thlrn. bezahlen müssen.

Abg. Ahlhorn : Man höre bei der Hinweisung auf
die bedeutende Einnahme immer entgegnen, in dieser Summe
stecke viel, was eigentlich nicht zu den Gerichtssporteln gehöre;
die Einnahme sei aber in dieser Finanzperiode um 19,000 Thlr.
gestiegen, die zum größeren Theil von der ärmeren Klasse
aufgebracht werden müßten. Ein rascher Gang sei nicht zu
hoch angeschlagen, aber die zu große Kostspieligkeit für das
Publikum sei auch ein großes Uebel. Er empfehle den Antrag.

Abg. Suhren : Er wolle nur bemerken, daß neuerdings
vorgekommen sei, daß Leute beim Ausbruch von Concursen aus
Scheu vor den Kosten keine Angabe gemacht hätten, wo sonst
wohl Etwas zu holen gewesen wäre.

Der Antrag 15 wird zur Abstimmung verstellt und an¬
genommen.

Antrag 16 wie zu 1.
Antrag 17.
Abg. Ahlhorn : Ein besonderes Ersuchen an die

Staatsregierung sei bei dieser Position nicht beantragt; die
Motive wiesen auf die bedeutende Differenz zwischen den Er¬
trägen der einzelnen Weggeldshebestellenhin und vertreten
einen Antrag. Er weise mit besonderem Nachdruck ans die
den Umständen nach cigenthümlich niedrigen Erträge der Hebe¬
stellen Ahlhorn und Varrelgraben hin und wiederhole seine Ansicht
von der Zweckmäßigkeitder Ausschreibung von versiegelten
Offerten vor dem öffentlichen Aufsatz.

Abg. Selkmann II-: Ein Theil des Ausschusses habe
in den Motiven seine Ansicht ausgesprochen; das könne nicht
für einen Antrag angesehen werden, dem der Landtag still-
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schweigend seine Zustimmung ertheile. Er für seinen Theil
müsse entschieden dagegen protestiren, daß er durch Zustimmung
zu dem Antrag auf Bewilligung der Position der Vorlage
stillschweigend seinen Konsens zu Motiven des Berichts ertheile.

Abg. Ahlhorn : Der Vorredner habe im Allgemeinen
Recht; die Motive könnten nicht die Stelle eines Antrags in
diesem Sinne vertreten. Er ziehe daraus die Lehre, daß es
m Zukunft gerathen sei, einen förmlichen Antrag zu fo«mu-
limi. Er selbst habe früher wohl in ähnlicher Weise gegen
die Annahme seiner Zustimmung zu Motiven Protest eingelegt.

Abstimmung wie zu 1 ausgesetzt.
Antrag 18, 19, 20 wie zu 1.
Antrag 21. Der Regierungscommissär Ruhstrat  er¬

klärt auf die desfallsige Bemerkung im Berichte, daß die Staats¬
regierung sich der Hoffnung hingebe, daß die Steuer 1866
nach der neuen Umlegung erhoben werden könne. Uebrigens
wie zu 1.

Antrag 22, 23 wie zu 1.
Antrag 24. Der Berichterstatter verliest den Bericht.
Der Präsident  bemerkt, daß der Antrag: „für das Mit¬

glied des Oberzollkollegiums an Gehalt 1600 Thlr, an Funk¬
tionszulage 600 Thlr. und an Diäten und Reisekosten 200 Thlr.
in Aussicht zu nehmen," sich auf 1865/66 bezöge.

RegierungscommissärRuhstrat : Die Staatsregierung
sei bisher davon ansgegangen, daß das Mitglied des Ober¬
zollkollegiums den ihm gleichaltrigen Mitgliedern der höheren
Verwaltungsbehörden im Gehalte gleichzustellen sei. Der
Landtag habe diesen Grundsatz niemals beanstandet und auch
der Ausschuß scheine ihn anzuerkennen. Derselbe bemerke aber,
das Mitglied des Oberzollkollegimns beziehe scbon mit andern
Beamten von demselben Alter denselben Gehaltssatz. Wenn
dies nun aber auch im gegenwärtigen Augenblicke der Fall sei,
so habe doch die Staatsregierung für die gleichaltrigen Mit¬
glieder der oberen Verwaltungsbehörden Zulagen in Aussicht
genommen, da sie sich auf dem Minimum ihres Regulativ¬
satzes(1600 bis 1800 Thlr.) befänden. Wenn diese Zulagen
erfolgen, werde man deni Mitgliede des Zollkollegimns die Zu¬
lage nicht voreuthalten können.

Das Mitglied des Oberzollkollegiums stehe außerhalb Re¬
gulativs; dies dürfe ihm doch nicht zum Schaden gereichen.
Er hoffe daher, der Landtag werde den.Ausschußantrag ab-
lchnen und dadurch die Regierungsposition stillschweigend ge¬
nehmigen.

Präsident : Er wünsche Mißverständnissen vorzubeugen;
die Ablehnung des Ausschußantrags könne nicht als stillschwei¬
gende Genehmigung einer Position, die dem Landtage als solche
nicht vorgelegt sei, betrachtet werden.

Abg. Ahlhorn : Dem Ausschuß habe ein Spezialetat
über die Position „indirekte Steuern" Vorgelegen.

Präsident : Der Ausschuß habe dieselbe dem Land¬
tage nicht vorgelegt, die Ablehnung des Ausschnßantrags könne

demnach nicht die Annahme einer Position dieses Spezialetats
involviren.

Abg. Ahlhorn  verliest den sich auf Antrag 26 (Geneh¬
migung der Regierungsvorlage in der Einnahmeposition für
indirekte Steuern) beziehenden Abschnitt des Ansschußberichtes
und bemerkt: Hieraus ergebe sich, daß eine feste Basis für die
Einnahme aus indirekten Steuern bei der Zweifelhaftigkeitdes
Fortbestandes des Zollvereins in der bisherigen Weise xro
1865 und 1866 nicht vorliege. Es sei daher vorläufig die
bestehende Einnahme in den Voranschlag ausgenommen. Unter
diesen Umständen hätte die Streichung von 100 Thlr. für das
Gehalt des Mitglieds im Oberzollcollegium für 1865 und
1866 im Spezialetat auf den Antrag in Bezug derGesammt-
position im Voranschlag keinen Einfluß haben können.

Präsident : Der Regierungscommissär habe so eben
einen eigenen Antrag, dem dem Ausschuß vorgelegten Spezial¬
etat entsprechend gestellt, dahin lautend:

„der Landtag bewillige für das Mitglied des Oberzoll¬
collegiums für die Jahre 1865/66 jährlich an Gehalt
1700 Thlr., an Funktionszulage 600 Thlr. und an
Diäten und Reisekosten 200 Thlr."

Dieser Antrag hebe die Zweifel und werde er zunächst
den Ansschußantrag zur Abstimmung bringen, so daß mit dessen
Annahme der Antrag der Staatsregierung abgelehnt sei.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Antrag 25. Der Berichterstatter verliest den betreffenden

Passus des Ausschußberichtes.
Regierungscommissär Ruhstrat : Zunächst habe er zu

berichtigen, daß eine Zulage von 200Thlrn . (nicht wie es im
Bericht heiße von 100 Thlr.) für den Stationscontrolleurbe¬
reits für die Finanzperiode 1861/63 beantragt sei. Was die
Sache selbst anlange, so scheine cs der Ausschuß für gerecht¬
fertigt zu halten, den Stationscontrolleur den Rendanten im
Innern  gleich zu stellen und denselben auf -900 Thlr. zu
bringen. Er müsse aber bemerken, daß der betreffende Beamte
nicht Rendant im Innern , sondern Hauptzol l amtsrcndant
gewesen sei und, wenn er nicht wegen seiner besonderen Tüch¬
tigkeit aus dieser Carriere herausgenommen und zum Stations¬
controlleur gemacht wäre, jetzt ohne Zweifel einen regulativ¬
mäßigen Gehalt von 1000 Thlr. beziehen würde. Die Sta¬
tionszulage dürfe gar nicht berücksichtigt werden, diese habe in
der That nur eine vorübergehende Natur und werde seit einem
halben Jahr , während welcher Zeit der Kontrolleur den Ober¬
zollrath in dessen Abwesenheit vertreten habe, überall nicht be¬
zogen. Daß der Beamte kein regnlirter sei, werde der Land¬
tag demselben nicht zum Nachtheil gereichen lassen wollen.

Er beantrage:
„der Landtag wolle für einen Stationscontrolleur jähr¬
lich an Gehalt 1000 Thlr., an Stationskosten 100 Thlr.
und für Fuhrkostenu. s. w. 230 Thlr. bewilligen."

Da Niemand sich zum Worte meldet, auch der Bericht¬
erstatter verzichtet, wird der Ausschußantrag und dann der
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Antrag der Staatsregierung zur Abstimmung gebracht; elfterer
wird angenommen, letzterer abgelehnt.

Antrag 26.
Abg. Brader : Diese Einnahme werde im Wesentlichen

von der Fortdauer oeS Zollvereins abhängen; auch in diesem
Falle werde eine Minderung der Position höchst wahrscheinlich
sein. ES sei daher hier wohl der Ort, sich nach Mitteln zur
Ersetzung dieser Mindereinnahme umznsehen, und biete sich
hierzu die höhere Besteuerung des Branntweins. Unsere
Staatsregicrnng sei allerdings durch die anderen Staaten etwas
gebunden, indessen könne die Steuer jedenfalls noch etwas leiden.
Er beantrage:

„Großherzogl. Staatsregierung zu ersuchen, die Brannt¬
weinsteuer, soweit möglich, zu erhöhen."

Abg. Slrückerjan IH- : Er sei prinzipmäßig nicht
gegen Erhöhung dieser Steuer ; sei aber im Augenblick nicht
in der Lage, beurtheileu zn können, ob dieser Industriezweig
eine Erhöhung der Besteuerung ertragen könne. Es scheine
ihm daher die Verweisung des Antrags an den Finanzausschuß
gerathen.

Abg. Brader : Dagegen habe er Nichts zu erinnern.
RegierungScommissär Ruhftrat Bereits der letzte

Landtag habe das jetzt vom Abg. Br ader  beantragte Ersuchen
bei der Staatsregierung gestellt und diese im Wesentlichen da¬
mit sich einverstanden erklärt. Sie habe den Gegenstand fort¬
während im Auge.

Abg. Brirder : Nach dieser Erklärung ziehe er seinen
Antrag zurück, er habe nur die Sache wieder in Anregung
bringen wollen.

Die Abstimmung über diesen Alltrag (26) wird ausge-
setzt wie zu 1.

Antrag 27. Der Berichterstatter verliest den darauf be¬
züglichen Theil des Ausschußberichtes.

Abg. Strcnkerjan III . : Er sei mit dem Anträge ein¬
verstanden, nicht mit den Motiven. Die Erhöhung des Er¬
trags für Stempelpapier beruhe zum Theil auf ganz anderen
Gründen, als der Ausschuß angebe. Auch halte er nicht alle
Beschlüsse des XU. Landtags für richtig, finde aber einen
richtigen Kern darin, der sich entwickeln lasse. Die jetzt be¬
stehenden Gesetze besteuerten die Beurkundung des Rechtsge¬
schäfts, bedrohten mit Strafe aber nur die Produktion von
Urkunden, zu denen nicht der vorschriftsmäßigeStempelbogen
verwandt sei; unbestraft blieben also alle ungestempelten Ur¬
kunden, die nicht producirt würden, nicht blos thatsächlich,
sondern auch von Rechtswegen. Der beim zwölften Landtag
Angebrachte Entwurf habe die Beurkundung besteuern und jede
Kontravention gegen die Verordnung über Verwendung des
Stempelpapiers unabhängig von der Produktion bestrafen wollen;
der Landtag habe nun die Produktion der Urkunde beim Ge¬
richt mit einer Steuer belegen wollen, wodurch die Steuer
mehr den Charakter von Gerichtssporteln erhalten haben würde.

Das bestehende Gesetz und die Regierungsvorlage an den

XII . Landtag hätten also dasselbe Steuerobjekt und differmen
lediglich in den Mitteln; aber ihm erscheine keiner der vor¬
geschlagenen Wege ansreichend. Der jetzige Zustand sei be¬
kannt; auf Stempelpapier werde nur geschrieben, was unmittel¬
bar zur Produktion bei Gericht bestimmt sei; wo das nicht
der Fall , verwende mail kein Stempelpapier. Würde die
Produktion bei Gericht erforderlich, so werde nachträglich ein
Stempelbogen zur Urkunde kassirt oder, wo das nicht gehe,
wisse man die Steuer und die Defraudestrafe durch Einbringung
von Abschriften und in anderer Weise zu umgehen. Im ge¬
wöhnlichen Verkehr kenne man kaum Stempelpapier, dasselbe
ließe sich eigentlich nur auf den Amtsgerichten und in den
Hypothekenämtern sehen. Er selbst habe Schuldscheine aus¬
gestellt und empfangen und sonst mit Verträgen zn thun ge¬
habt, ohne daß es ihm in den Sinn gekommen, dazu Stcinpel-
bogen zu verwenden. Ganz übertrieben vorsichtige Leute trügen
zu dieser Steuer bei und nur ganz uugcwarnte arglose kämen
zur Bestrafung wegen Defraude. So treffe die Steuer nicht,
was sie treffen wolle,  sie käme nur bei einem Bruchtheil
von Rechtsgeschäften, die sie alle treffen wolle, zur Anwen¬
dung; wo sie außerhalb der Behörden angewcndct werde, das
entscheide im Grunde der Zufall. Wenn aber, abgesehen von
den producirtcn Urkunden, nur ein geringer Proccntsatz des
SteuerobjectS, vielleicht5 Procent, zur Besteuerung kämen,
könne man von einer Steuer überhaupt nicht mehr reden. Der
Entwurf der Staatsregierung habe nun das Schreiben auf
ungestempeltem Papier bestrafen wollen; an sich sei dies freilich
richtiger, aber auch mit dieser Maßregel werde Nichts erreicht,
auch in Oldenburg gelte der bekannte Nürnberger RcchtSgrund-
satz, daß man Niemanden hänge, man habe ihn denn zuvor:
die Defraude werde nicht entdeckt werden. Haussuchungenund
ähnliche Eingriffe der Untersuchung, die der XII . Landtag
gefürchtet habe, um Urkunden ans ungestempeltem Papier auf-
znspüren, würden schwerlich vorgenommen werden, in anderer
Weise würden aber ungestempelte Urkunden nicht leicht dem
Polizeianwalt oder Staatsanwalt in die Hände fallen. Der
größte Theil der Urkunden würde nach wie vor doch auf un¬
gestempeltem Papier geschrieben werden und es würde sein
Bewenden bei dem jetzigen Zustande haben, daß der Zufall die
Steuerzahler bestimme und nur ein Bruchtheil zur Besteuerung
komme. An sich reichlich so richtig, praktisch durchführbar und
denselben Ertrag liefernd, würde die vom Landtage beabsich¬
tigte Besteuerung der Produktion der Urkunden bei einer Be¬
hörde sein. Auch ein solches Gesetz werde inan freilich durch
Beibringung von Abschriften zn umgehen suchen, und sei der
richtige Weg seiner Ansicht nach, daß gesetzlich bestimmt werde,
die Gerichte hätten nur solche Urkunden zn berücksichtigen, die
entweder auf vorschriftsmäßigem Stempelpapier geschrieben, oder
mit Stempelpapier belegt wären, oder sich als Abschriften vo»
Originalen, zu denen daö Stempelpapier verwandt wäre, aus-
weisen könnten. Aus diese Weise werde daö ganze Steuerobjeci
auch wirklich zur Steuer herangezogen und man könne sich das
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ganze Stzstem der -strafen , von denen doch nur die Unge-
ivarnten betroffen wnirden, ersparen.

Abg- Selkmann II : Der Borredner habe bereits über
die Regierungsvorlage-im zwölften Landtage berichtet. Er sei
aber nicht in der Lage, dafür stimmen zu können, daß der
Gesetzentwurf„unter Berücksichtigungder vom Landtage ge¬
faßten Beschlüsse" wieder voraelegt werde. Der zwölfte Land¬
tag habe auch andere als den vom Vorredner erwähnten Be¬
schluß gefaßt. Er (Redner) habe das Nichtzustandekommen des
Gesetzes lebhaft bedauert, da eine Herabsetzung der Stempcl-
gebührcn ihn: dringend wünschenswerth erscheine. Der jetzige
Antrag sei indessen in dem von ihm erwähnten Zusatz durch
Nichts motivirt, cs sei ein Antrag in'S Blinde, über Fragen,
die man zur Zeit gar nicht übersehen könne. Er beantrage
daher, in dem Ausschußantrage die Worte: „unter Berücksichtigung
der vom Landtag gefaßten Beschlüsse," zu streicheln

Abg. Strackerjarr III . : Er habe sich nur zu Gunsten
des einen vom zwölften Landtage gefaßten Beschlusses erklärt
and bereits ausgesprochen, daß er nicht mit allen Beschlüssen
einverstanden sei, jener sei indessen der Hauptbeschluß. Uebrigens
finde er kein Bedenken gegen die Worte des Ansschußantrags,
deren Streichung Vorredner wünsche. Berücksichtigen  werde
die Staatsregierung die Beschlüsse des Landtags unter allen
Umständen; in welchem Sinne dies geschehen solle, werde ja
nicht ausgesprochen. Wenn diese Fassung des Antrags die
StaatSrcgieruug zu einer eingehenderen Berücksichtigung ver¬
anlasse, so könne daö nur wünschenswerth sein, da nach seiner
Ansicht im Wesentlichen das Recht ans Seiten des Landtags
gewesen sei.

Abg. Sclknnrnn II . : Der Vorredner bewege sich in
einem Liderspruch zwischen empfehlen und nicht empfehlen.
Er halte daran fest, daß man in diesem Augenblick die Sache
mchl übersehen könne.

Abg. Strackerjan III . : Die Bemerkung des Abge¬
ordneten Selkmann  sei richtig, er wolle empfehlen.

Abg. Ahlhorn : Er müsse die Behauptung des Abge¬
ordneten Selkmann  II . zurückweisen, daß die Worte, deren
Streichung von demselben beantragt sei, unmotivirt seien und
ins Blinde tappten. Dieselben wären motivirt durch die Be¬
ziehung auf die Beschlüsse des zwölften Landtags. Wenn der
eine oder der andere der anwesenden Abgeordneten dieselben
nicht erlebt oder nicht im Gedächtniß habe, so hätte er sich
im Vorzimmer durch Einsicht der damaligen Verhandlungen
orientiren können. Eine Empfehlung beabsichtigten die unge¬
zogenen Worte des Antrags allerdings. Der Hauptpunkt sei
vom Abg. Strackerjan  richtig hervorgehobcn. Er persön¬
lich sei dafür, diese Steuer ganz zu streichen, .bei der gegen¬
wärtigen Finanzlage sei der Ausfall in den Einnahmen nur
nicht zu decken, der dadurch entstehen würoe. Die Steuer laste
vorzugsweise auf den kleinen Leuten. Er empfehle die An¬
nahme des AuSschußautragS mit dem Schlußsatz.

Der Antrag von Selkm ann  II . ist genügend unterstützt,
derselbe kommt zur Abstimmung und wird abgelehut.

Der Antrag des Ausschusses(27.) wird sodann ange¬
nommen.

Antrag 28, 29, 30, 31, 32 wie zu 1.
Abg. Ahlhorn : Da über den Voranschlag der Post¬

kasse nunmehr Beschluß gefaßt sei, habe er Namens des Aus¬
schusses den Antrag 33 zu stellen:

der Landtag wolle die dir Voranschlag der Einnahmen
ansgeführten, unter Z. 33 als außerordentliche Ein¬
nahmen jetzt

für 1864 mit 5075 Thlr. 18 gs.,
„ 1865 „ 5195 „ 18 „
„ 1866 „ 8875 „ 18 „

unter Vorbehalt etwaiger Aenderungen zur späteren
Abänderung der Summe in den Voranschlag aufnehmen.

Dieser Antrag, sowie die zur gemeinsamen Abstimmung
zurückgestellten Anträge des Ausschusses1—7, 9 , 10—14,
16—23, 26, 28—32 werden sodann angenommen.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung: Mündlicher Be¬
richt des Finanzausschusses, betreffend das Schreiben der Staats¬
regierung vom 18. December 1883, wegen des der Wittwe
Hülsebusch zu Jever zu gewährenden Gnadenquartals.

Am Ministertisch Regiernngscommissär Bucholtz.
Berichterstatter Strackerjan II -: Es werde den Ab¬

geordneten, die bereits früher Mitglieder des Landtags gewesen,
erinnerlich sein, daß in Veranlassung der neuen Gerichtsorga¬
nisation verschiedene Unterbeamte, unter ihnen der Pedell Hülsc-
busch in Jever, eine Entschädigung für den ihnen erwachsenden
Ausfall an Gebühren erhalten hätten. Im Jahre 1861 sei
dieser genannte Hülsebüsch pensionirt und sei auch die erwähnte
jährliche Entschädigungssummevon 250 Thlrn. in Gemäßheit
des Pensionsgesetzes ans 90chg rednzirt. Nachdem nun Hülse¬
busch im Jahre 1862 verstorben, habe die von ihm nachge¬
lassene Wittwe um Bewilligung eines Sterbequartals auch von
diesem Entschädigungsbezugeihres weiland Ehemanns gebeten.
Der förmliche Rechtsanspruch an dies Gnadenquartal sei aller¬
dings zweifelhaft, die Gründe der Billigkeit sprechen entschieden
für die Bewilligung, da die Bestimmungen des Pensionsgesetzes
zum Nachtheil von Hülsebusch auf die Entschädigungssumme
bezogen sei, also auch hier, wo sie der Wittwe Vortheil bräch¬
ten, zur Anwendung kommen müßten. Der Ausschuß habe bei
dem geringen Betrage, um den es sich handle, um so weniger
Bedenken getragen, den Antrag zu stellen:

„der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß der Wittwe des Magistratspedellen Hülsebusch zu
Jever von dem Entschädigungsbezuge des letzteren ein
Gnadenquartal znm Betrage von 56 Thlr. bewilligt
werde.

Dieser Antrag wird ohne Debatte angenommen.
Hiermit ist die Tagesordnung erledigt. Der Präswent

schließt die Sitzung Nachmittags2 Uhr, nachdem er die nächste
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Sitzung auf Donnerstag, den 14. d. M. Morgens 11 Uhr
angesetzt hat, mnt der

Tagesordnung:
1) Antrag an Großherzogliche Staatsregierung in der

Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit.
2) Ausschußbericht, betr. den Gesetzentwurf für das Für¬

stenthum Lübeck, betr. die Abänderung des Gesetzes
wegen der öffentlichen Lustbarkeiten.

3) Ausschußbericht, betr. die Entschädigung der Stadt
Oldenburg für entzogene Einnahmen an Gewerbsre-
cognitionen.

4) Ausschußbericht, betr. Zusätze zur allgemeinen Wechsel¬
ordnung.

5) Mündlicher Bericht des Justizausschusses, betreffend
Berichtigung des Art. 214 Z. 2 rc. rc. des Strafge¬
setzbuchs.

6) Ausschußbericht, betreffend den Gesetzentwurf für das
Herzogthum Oldenburg, betr. die unbestellbaren Post¬
sendungen.

7) Mündlicher Bericht des Ausschusses für commercielle
Verhältnisse, betreffend
1. Handels-Vertrag zwischen den deutschen Zollverems-

staaten und der Ottomanischen Pforte;
2. Handels- rc. rc. Vertrag zwischen den deutschen Zoll¬

vereinsstaaten und China;
3. Handels- rc. rc. Vertrag zwischen den deutschen Zoll¬

vereinsstaaten und dein Königreich Siam und
4. Handels- rc. rc. Vertrag zwischen den deutschen Zoll¬

vereinsstaaten und der Republik Chili.

Der Berichterstatter
Ramsauer.
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Siebente Sitzung.

Oldenburg , den 14 . Januar 1864 . Vormittags 11 Uhr.
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Tagesordnung : 1) Antrag an. Großherzogliche Staatsregierung in der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit.
2) Ausschußbericht, betr. den Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck, betr. die Abänderung des

Gesetzes wegen der öffentlichen Lustbarkeiten.
3) Ausschußbericht, betr. die Entschädigung der Stadt Oldenburg für entzogene Einnahmen an

Gewerbsrecognitionen.
4) Ausschußbericht, betr. Zusätze zur allgemeinen deutschen Wechselordnung.
5) Mündlicher Bericht des Ipstizausschusses, betreffend Berichtigung des Art. 214. Z. 2. rc. des

Strafgesetzbuchs.
6) Ausschußbericht, betreffend den Gesetzentwurf für das Hcrzogthum Oldenburg, betr. die unbestell¬

baren Postsendungen.
7) Mündlicher Bericht des Ausschusses für commercielle Berhältnisse, betreffend

1. Handels-Vertrag zwischen den deutschen Zollvereinsstaaten und der Ottomanischen Pforte;
2. Handels- rc. Vertrag zwischen den deutschen Zollvereinsstaaten und China;
3. Handels- rc. Vertrag zwischen den deutschen Zollvereinsstaaten und dem Königreich Siam und
4. Handels- rc. Vertrag zwischen den deutschen Zollvereinsstaaten und der Republik Chili.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Miuistertisch: die Regierungscommissäre Bucholtz
Md Li er , kurze Zeit auch der Rcgierungscommissär Mei-
nardus.

Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Schriftführer
Hullmann  das Protokoll der vorigen Sihung. Dasselbe
wird nach einer kurzen Berichtigung genehmigt.

Präsident : Eingegangen seien:
1) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Pen Nor¬

maletat für die Stärke und Verpflegung des im Für¬
stenthum Lübeck stationirtcn Detachements des Groß¬
herzoglichen Landhragonercorps an den Finanzaus¬
schuß;

2) Ein desgl. betr. Nachbewillignng zum Ceukralvoran-
schlag für 1861/63 und Erhöhung zum Centralvor¬
anschlag für 1864/66 — an den Finanzausschuß.

Berichte . XIV. Landtag.

Abg. Selkmann  II . ersucht den Präsidenten, den In¬
halt dieses Schreibens mitzutheilen.

Präsident : Nach dem Schreiben sei vom Bunde eine
Matrikularumlage von 17 Millionen Gulden angeordnet, wo¬
von ans Oldenburg circa 124,000 Gulden fielen, welche in
'zwei Raten zu entrichten seien. Der Schlußantrag gehe da¬
hin, zu diesem Zweck die Nachbewilligung einer Summe von
24,100 Thlr. zum Z. 16 des Centralvoranschlags für 1861/63
und chic Erhöhung der zum K. 16 des Centralvoranschlags
für 1864/66 vorgesehenen Summe um 50,200 Thlr. zu be¬
schließen.

Ferner seien eingegangen:
3) Eine Petition des Gemeinderaths zu Langwarden, be¬

treffend Verlegung des Amtssitzes des, Amts Stoll-
hamm nach Stollhamm — an den Finanzausschuß;

5
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-4) ein Schreiben der Staatsregieruug , betreffend Erklä¬

rung mehrerer Wege im Fürstenthum Birkenfeld zu

Staatsstraßen und Herstellung des Weges nach dem

Birkenselver Bahnhof — an den Finanzausschuß;

5 ) Petition des Gemeindevorstehers H . C . Harms zu

' Minsen , betreffend Revision des 'Gesetzes vom

16 (22 . Juli 1360 wegen der Verhältnisse der Insel

Wangerogc rc. — an den Petitionsausschnß;

6 ) Petition des LandeSauSschusses für Schleswig -Holstein

im Grcßherzogthum Oldenburg , betreffend den Beschluß

des Bundestags über die Erbfolge in Holstein — all

not «, — da sich der Gegenstand durch die heutige

Tagesordnung erledige;

7) Tie Wahlacten des 5 . Wahlkreises , betreffend die

Neuwahl im Wahlbezirk Rastede.

Zu letztgenannten Eingang:

Berichterstatter Strackerjan II- : Da die Mitglieder

der vierten Abtheilung über den Gegenstand bereits berathen

hätten , sei er zur sofortigen Berichterstattung bereit , r

Man möge sich erinnern , daß die Abgeordnetenwahl im

fünften Wahlkreise deshalb für ungültig erklärt worden sei,

weil im Wahlbezirk Rastede die Wahl zweier Wahlmänner

für ungültig erklärt , weil bei der Urwahl Regelwidrigkeiten

vorgekommen . Der Regierungscommissär habe damals die

Anordnung einer Neuwahl in Aussicht gestellt und zu diesem

Zweck sei dänn ein bei den Wahlacten befindliches Schreiben

vom Staatsministerium erlassen , dessen Inhalt er wegen seiner

Bedeutung für künftige ähnliche Fälle hier mittheilen wolle:

„Der Großherzoglichen Regierung wird hienebcn "Ab¬

schrift eines Schreibens des Landtags des Großherzog¬

thums vom 14 . d . M . in Betreff der Wahl eines

Abgeordneten des V . Wahlkreises zur Nachricht und

unter dem Aufträge zugefertigt , ohne Verzug die "Neu¬

wahl eines "Abgeordneten zu veranlassen.

Was das dabei zu beobachtende Verfahren anlangt,

so könnte in -Frage kommen , ob nicht nach Art . 44

des Wahlgesetzes das Wahlkollegium unter Ausschluß

der beiden ungültig gewählten Wahlmänner sofort zur

Neuwahl eines Abgeordneten zu schreiten habe . Da

aber diese Anwendung des Art . 44 jedenfalls nicht

ohne Zweifel ist , und da von einem Zurückgreifen auf

die beiden nächstfolgenden Wahlmänner (Art . 36 des

Wahlgesetzes ) im gegenwärtigen Falle deshalb abgesehen

werden muß , weil deren Legitimation derselbe ' Grund

entgegenstehen würde , aus welchem der Landtag die

Wahl der Wahlmänner Behrens und Suhren für un¬

gültig erklärt hat , so hat es dem Staatsministerium

richtiger geschienen , daß der betreffende Wahlbezirk ver¬

anlaßt 'werde , durch eine Neuwahl zweier Wahlmäuner

statt der ausgeschlossenen zunächst das Wahlkollcgium

zu ergänzen.

Gegenwärtige Verfügung ist den Wahlacten anzu¬
legen.

Oldenburg , den 15 . December 1863.

Staatsministerium.
Departement des Innern:

von Berg.
S egebare ."

Hiernach sei nicht , wie wohl früher , eine einfache "Neu¬

wahl des Abgeordneten unter Ausschließung der ungültig ge¬

wählten Wahlmänner , sondern eine vorhergehende "Neuwahl

der letzteren ungeordnet ; ein Verfahren , das auch die Abtei¬

lung für das richtige halte . Nachdem sodann die Bekannt¬

machung der neuen Urwahl vom 24 . Dezember bis zum

1 . Januar öffentlich angeschlagen gewesen , seien 56 Urwähler

erschienen und hätten unter Zuziehung von Urkundspersonen

und eines beeidigten Protokollführers, , sowie unter Beobachtung

aller sonstigen Formalien , mit je 30 Stimmen zum Buttel

und Hillen als Wahlmänner gewählt ; der Nächststehenle

habe 26 Stimmen erhalten.

Zu der Abgeordnetenwahl am 8 . Januar seien sämmt-

liche Wahlmänner rechtzeitig geladen , mit Ausnahme res

Rechnungsstellers Geiler , von welchem die Wahlakten dies

nicht constatirten . Diese Ungewißheit komme jedoch nicht in

Betracht , da derselbe bei der PZahl erschienen sei. Bon ren

abgegebenen Stimmen seien 15 auf den Gutsbesitzer de Cous-

ser auf Hahn , 6 auf den Hausmann Beckhusen zuRasterer-

vorwerk gefallen . Ersterer sei demnach gültig zum Abgeort-

neten des fünften Wahlkreises gewählt und stelle demgemäß

die Abtheilung den Antrag:

Der Landtag wolle sich ,mit der , von Großhcrzog-

licher Staatsregieruug angeordneten "Neuwahl zweier

Wahlmänner im Wahlbezirk Rastede einverstanden

und die Wahl des Abz . de Cousser für gültig
erklären.

Der Antrag wird angenommen , und der Abg - de Cous¬

ser unter Hinweisung auf den bereits geleisteten Abgeordnclcn-

eid mittels Handschlag vom Präsidenten verpflichtet.

Als erster Gegenstand der Tagesordnung kommt , sodann

der in voriger Sitzung Angebrachte Antrag an die Großher¬

zogliche Staatsregieruug in der Schleswig - Holsteinischen An¬

gelegenheit zur Verhandlung.
Präsident : Da der erste Theil der Adresse von

Einigen deshalb beanstandet sei , weil nicht deutlich genug

darin ausgesprochen worden , daß die Anerkennung des Herzogs

von Augustenburg auch , von unsrer Staatsregierung erfolgen

solle", der zweite Theil wegen der darin angegebenen Summe,

so sei der Antrag dahin geändert , daß hinter den Worten deS

ersten Theils „ unter Anerkennung des Herzogs Friedrich

von Schleswig - Holstein " die Worte „ von Seiten unserer

Staatsregierung " eingeschaltet , im zweiten Theil die Worte

„mit 100,000 Thlr . " gestrichen worden seiLn, unter Borbchalt,

den Betrag der Summe eventuell besonders zu beantragen.



Äbg. Russell : Er beantrqge, den vorliegenden Antrag
von der heutigen Tagesordnung zu entfernen und auf die
nächste zu setzen, weil Einstimmigkeit in dieser nationalen An¬
gelegenheit wünschenswertst sei. Die Meinungen darüber
wichen jetzt noch von einander ab; und- würden verschiedene
Anträge Hervorrufen. Es sei möglich, dieselben, da sie das¬
selbe Ziel verfolgen, ganz zum sachlichen Einverständniß zu
dringen, und ein einstimmiges Votum des Landtags herbeizu-
sühren. ES sei aber nothwendig, daß zunächst die Antragsteller
sich vereinigten und dies sei leichter zu erreichen, wenn die
Verhandlung heute auSgesetzt würde.

Abg. Dannenberg : Ohne Zweifel müsse mau in
solcher Zache Einstimmigkeit dringend wünschen. Er denke,
es könne gar nicht anders sein, als Laß alle denselben Beschluß
faßten. Wäre Gefahr vorhanden, daß dies nicht geschehe, so
würde es allerdings besser sein, den Gegenstand von der heu¬
tigen Tagesordnung zu entfernen. Das könne man aber noch
nicht beurtheilen. Man solle doch erst abwarten, wie der An¬
trag selbst begründet werde, und welcher Art die Verbesserungs¬
anträge seien, welche dazu gemacht werden. Nachher sei es
immer noch Zeit, die Beschlnßnahme anszusetzen. Zudem
werde, wenn für einen der VerbesserungSanträgedie Einstim¬
migkeit oder eine Majorität gesichert sei, der Harrpantrag zurück¬
gezogen werden müssen. Nach der Geschäftsordnung fielen
damit auch die Berbesserungsanträge und könnten dann nur
in der Form eines neuen Antrags wieder Gegenstand der
Verhandlung werden. Schon damit werde Zeit verloren ge¬
hen und doch thue rasches Handeln hier dringend noth.

Präsident : Er sei schon von der Geschäftsordnung
adgewichen, indem er über die Vertagung der Debatte eine
Erörterung zugelassen habe. Wenn die Versammlung eine
solche ferner nicht ausdrücklich verlange, so bringe er dell An¬
trag auf Vertagung einfach zur Abstimmung.

Der Antrag wird angenommen.
Als zweiter Gegenstand der Tagesordnung kommt zur

Verhandlung der Ausschußbericht, betreffend den Gesetzentwurf
für das Fürstenthum Lübeck, betreffend die Abänderung des
Gesetzes wegen der öffentlichen Lustbarkeiten.

Eine Verlesung des Berichts wird nicht gewünscht.
Zu Antrag Nr. 1 und Nr. 2.
Abg. Strackerjan HI. : Soweit der Gesetzentwurf

eine Milderung des' bestehenden enthalte, sei er mit demselben
einverstanden, sofern er dagegen das Verbot von Tanzlustbar¬
keiten während der geschlossenen Zeiten aufrecht erhalte, könne
er ihn nicht billigen. Sei ein solches Verbot überhaupt schon
überflüssig und schädlich, so müsse das besonders für das
Fürstenthum Lübeck gelten, da weder in Holstein noch in der
Stadt Lübeck dergleichen existiren. Mit einem besonderen'An¬
trag werde er indessen schwerlich durchkommen, da die Tanz-
lustbarkeiten bei den meisten Abgeordneten nicht beliebt zu sein
schienen.

Berathung geschlossen.

Beide Anträge werden angenommen.
ES folgt auf der Tagesordnung der Ausschnßbericht, be¬

treffend die Entschädigung der Stadt Oldenburg für entzogene
Einnahmen an (Jewerbsrecognitionen.

Eine Verlesung des Berichts wird nicht gewünscht.
, Zu dem Antrag des Ausschusses:

RegierungScommissärBucholtz : Wenn der Ausschuß
seinen Ablehnungsantrag in dieser, an sich unbedeutenden Sache,
zunächst dadurch begründe, daß der Anspruch der Stadt Olden- ^
bürg alles rechtlichen Grundes entbehre, so wolle er sich eines
Eingehens auf diesen Punkt enthalten, da die Staarsregierung
selbst in der Vorlage gesagt habe, daß der Rechtspunkt zwei¬
felhaft sei, obgleich er freilich die zu diesem Zweck vom Aus¬
schuß angeführte Gesetzesstelle als maßgebend nicht ansehen
könne. Dagegen ständen dem Anträge der Staatsregierung
nicht zu verkennende Billigkeitsgründe zur Seite. Grade die
Stadt' Oldenburg habe in Folge der neueren Gesetzgebung gar
manche pekuniäre Einbußen erlitten. Freilich werde sie diese
im Allgemeinen ebenso gut tragen müssen, wie jeder Privat¬
mann. Dieser conkrete Fall aber sei ein ganz besondrer: der
Vortheil, für dessen Aufgeben die Staatsregierung hier eine
Entschädigung bewilligen wolle, hänge mit der Servicelast zu¬
sammen, welche die Stadt Oldenburg für das allgemeine Beste
vorab trage, indem man ihr grade mit wegen dieser Prägrova-

' tion die Einnahme aus den Gcwerbsrecognitionen verliehen
habe. Und doch sei diese jetzt ausgehoben, während die Last
noch fortbestände. Wenn der Ausschuß diesen Ersatz für be¬
denklich halte, weil dadurch für manche andre Verletzungen
ein Präjudiz geschaffen werde, so wisse er keinen Fall, in wel¬
chem, wie hier, unter Aufrechterhaltung der Last, der Vortheil,
welcher für diese Last verliehen, aufgehoben worden sei. Er
müsse deshalb auch jetzt noch aus besondrer: Billigkeitsrücksichten
den Antrag der Staatsregierung befürworten. ,

' Abg. Selkincrnn II .: Ueber den Rechtspunkt herrsche
keine Meinungsverschiedenheit, indem die Staatsregierung nur
auf die Billigkeit Gewicht gelegt habe. Auch der Ausschuß
habe diese nicht verkannt und würde vielleicht den Antrag zur
Annahme empfohlen haben, zumal da die verlangte Summe
höchst unbedeutend und in Anbetracht der baldig zu erwarten¬
den Umlegung der neuen Gebäudestener höchstens zwei oder
drei Mal bei den Servicegeldern in Abzug kommen würde.
Der Ausschuß sei trotzdem nicht auf denselben emgegangen,
weil sich seine Cosequenzen nicht übersehen ließen. Der Aus¬
schuß habe die, Ansicht nicht gewinnen können, daß die Stadt
Oldenburg für die Uebernahme der Servicelast die Einnahme
aus den Gewerbsrecognitionen.erhalten habe. Allerdings seien
Beide in der Königlichen Resolution vom 28. November 1705
bzw. im Art. 105 der Stadtorduung vom.Jahre 1833 in
Beziehung zu einander gebracht, aber es sei nicht begründet,
daß für die Verleihung jenes Vortheils die Stadt die Service¬
last trage. Wenn das wäre, so würde freilich der Fall ein
anderer, die Scheu vor den möglichen Konsequenzen weniger
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begründet sein und auch er für Bewilligung der Entschädigung
stimmen . Das ließe sich aber im vorliegenden Fall nicht , be¬
haupten.

Berathung geschlossen.
»Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Der nächste Gegenstand der Tagesordnung , der Aus¬

schußbericht , betreffend Zusätze zur allgemeinen deutschen Wech¬
selordnung , dessen Verlesung nicht gewünscht wird , wird ohne
Debatte erledigt , indem der Antrag des Ausschusses angenom¬
men und die Uebereinstimmung des Landtags mit dein Schluß¬
satz des Berichts ausgesprochen wird.

ES folgt auf der Tagesordnung der mündliche Bericht
des JustizausschüsseS , betreffend Berichtigung des Art . 214
H. 2 rc . des Strafgesetzbuchs.

Berichterstatter Dannenberg : Der Antrag pcS Aus¬
schusses sei einfach und aus den in der Regierungsvorlage 'an¬
geführten Umständen begründet . Alles dort Gesagte könnten
insbesondre die juristischen Mitglieder der Versammlung nur
bestätigen ; nur davon , daß die bisherige Fassung des Gesetzes
bereits zu einer Auslegung geführt habe , welche mit dem , was
der Landtag und die "Staatsregierung übereinstimmend bei
den desfälligen Verhandlungen beabsichtigt haben , in offenba¬
rem Widerspruche stehe , sei keinem derselben etwas bekannt.
Soweit ihnen bekannt , sei , wo die unmittelbare Anwendung
in Frage gekommen , von den mit der Ausführung dieser Frage
betrauten Richtern der Art . 214 Z. 2 , sowie der Art . 219
Z. 3 so aufgefaßt , als stände , dort „Leib oder Löben " ; die
jetzige Fassung derselben beruhe offenbar nur auf einem Schreib¬
fehler . Deshalb habe die Staatsregierung auch keine authen¬
tische Interpretation , kein ganz neues Gesetz in Form der aus-
legenden Verbesserung beantragt ; deshalb sei auch vorn Aus¬
schuß ein schriftlicher Bericht nicht für nöthig gehalten ; deshalb
endlich werde es keiner zweiten Lesung bedürfen . Vielmehr
werbe eine einfache Berichtigung , wie sie seiner Zeit mit dem
Art . 265 desselben -Gesetzes vorgenommen worden , wo auch
ein Schreibfehler das ursprüngliche „verursacht " in „ versucht"
verändert habe , vollkommen ausveichen . Wie damals die Be¬
richtigung in dem Landtagsabschiede zugcsagt und dann im
Gesetzblatt publizier sei , so werde auch dieses Mal verfahren
werden können.

Regierungscommissär Lier : Die in der Vorlage be¬
rührte abweichende Auslegung des Gesetzes sei in dem Berichte
des Oberstaatsanwalts zur Erwähnung gebracht . Daß von
Seiten der Gerichte jemals gegen die Absicht der Gesetzgebung
geurthcilt sei , davon sei auch der Staatsregierung nichts be¬
kannt geworden.

Berathung geschloffen.

Der Ansschußantrag wird angenommen.

Demnächst steht aus der Tagesordnung der Ausschuß¬
antrag , betreffend den Gesetzentwurf für das Herzogthum Olden¬
burg , betreffend die unbestellbaren Postsendungen:

Eine Verlesung desselben wird nicht gewünscht , und der
Antrag Nr . 1 ohne weiters angenommen.

Zu Antrag Nr . 2:

Regierungscommissär ZZrlcholtz : Die beantragte Ae„-
derung sei vielleicht , wenn man in die Tiefen der Theorie
hiuabsteigc , nicht ganz unrichtig ; eine Beitreibung von Porto
und sonstigen Gebühren möge an sich Rechtssache sein . Allem
er bitte zu erwägen , wie weitläufig und kostspielig es sein
würde , wollte man hier nur der Theorie folgen . Die beizn-
trcibcnden Summen seien gewöhnlich sehr unbedeutend , dazu
rcglcmentirt und nach allen Seiten genau bestimmt . Der

Ausschuß selbst sage , daß sie in der Regel liquide sein würden;
die Regel aber müsse den Ausschlag geben Er setze dann
zwar hinzu , daß ausnahmsweise doch auch Zweifel entstehen
könnten , z. B . über Pie Identität der Person . Warum man
aber diese Fälle nicht auch der Verwaltung überlassen wolle,
der doch auch in andern weit wichtigeren Fällen die Entscheidung
zustehe ? -

Abg . Strackerjirn II . : Darin , daß die Beitreibung
auf dem Verwaltungswege in den meisten Fällen zur Ver¬
meidung unnützer Weitläufigkeiten wünschenswerth sei , stimme
er mit dem Herrn Regierurgscommissär , überein ; nicht aber
darin , daß man die streitigen Fälle der Verwaltungsbehörde
zur Entscheidung überlassen könne . So viel er wisse , würden
hier nicht die Cammer odex Regierung , denen allerdings in
Sachen von noch größerer Bedeutung die Entscheidung zustehe,
sondern die Postbchördcn competent sein , zu denen er in dieser
Beziehung kein genügendes Vertrauen habe . Es scheine ihm
deshalb eine Vermittlung der verschiedenen Meinungen ange¬
messen dahin , daß mit Wer Beitreibung auf dem Verwaltungs¬
wege angefangen werden könne , so oft aber Streitigkeiten ent¬
stehen , der Weg Rechtens beschritten werdest müsse . Er bean¬
trage :

dem Arb . 2 folgende Bestimmung hinzuznfügen:
' Z. 4 . Werden Einwendungen gegen den Betrag

deö rückständigen Portos und der sonstigen Gebühren
(Z . 3 ) , oder gegen die Verpflichtung zur Zahlung
derselben erhoben , so ist die Postbehörde mit der
Verfolgung ihrer Ansprüche auf den Weg des Civit-
processes zu verweisen.

Der Antrag wird hinreichend unterstützt.
Abg . Brader : Er sei derselben Ansicht , wie der Herr

Regierungscommissär . Bei so stnbedeutenden Sachen , wie sie
hier meistens vorliegen werden , müsse man Alles vermeiden,

! was Weitläufigkeiten machen könnet Streitigkeiten würden
I selten Vorkommen ; wenn ein O.närnlcmt einmal solche erhöbe,

so könne er sich mit dem begnügen , was die Post sage . Er
habe schon häufig im Leben die' Erfahrung gemacht , daß es
denen , welche anfänglich zu ängstlich die Dinge auf die juri¬
stische Spitze getrieben hätten , nachher bei der Ausführung,
wo sich die Uebelstände dieser theoretischen Behandlung offen¬
bart hätten , selber leid geworden sei.



Berichterstatter Hullimnm : Zum Beweise dafür, daß
es auch Fälle gebe, in denen die Erheblichkeit der beizutreiben-
den Summe die Frage, ob die Beitreibung ans dem Rechts¬
oder dem Verwaltungswege erfolgen solle, von Bedeutung er--
scheinen lasse, wolle er folgendes Beispiel anführen: Vor einiger
Zeit sei bei der Post in Ovelgönne ein unfrankirteS Packet
nach Amerika aufgegeben und abgeschickt worden. Dasselbe sei
aber wieder als unbestellbar znrückgeschickt, wahrscheinlich, weil
der Ort der Adresse nicht leserlich genug geschrieben gewesen
sei. Es sei denn gelungen, die Absenderin in einer Minder¬
jährigen zu ermitteln, und von dieser das Porto und die Aus¬
lagen, welche durch zweimaliges Hin- und Herschicken, weil
mau nach dein erste:: Male noch Hoffnung gehabt habe, das
Packet an seine Adresse abgebcn'zu können, wenn man es nach
einem andern Orts spedire, zu der micht unbeträchtlichen Summe
von reichlich5 Thlrn. angewachsen seiep, abgefordert. Durch
die Weigerung der Absenderin, diese Summe zu bezahlen, sei
die Sache bei den Verwaltungsbehörden anhängig geworden
und hier könne man nun sehen, wie diese in dergleichen Fragen
zu verfallen pflegten. Jene habe sich nämlich vorzugsweise
auf die Einrede der Minderjährigkeit gestützt und da diese
nicht zweifelhaft gewesen, seines Erachtens sofort dadurch die
Ungültigkeit der Forderung nachgewiesen, da sich ejne Minder¬
jährige der Post gegenüber ebensowenig wirksam verpflichten
könne, wie überall sonst. Trotzdem aber habe auf wiederholte
Anträge der Postdirektion,'die Regierung dem Amte die Sache
zur Beitreibung zngewiesen. Von der Betheiligten sei darauf
hin ein Kompetenzkonflikt erhoben und hänge jetzt"die Sache,
nachdem man vorher noch zweifelhaft̂gewesen' sei, ob sie sich
auch zu einem solchen eigne, bei dein Kompetenzkonflikts- Ge¬
richtshof, Hier sehe man also doch, daß diese Entscheidungen
über Mein und Dein, die man so ohne weiteres den Ver-
isalümgsbehörden znzuweisen beabsichtige, nicht immer so ganz
unbedeutend-seien. Der Strackerjan 'sche Antrag, welcher
nur zunächst das Einschreiten der Verwaltungsbehörde zulasse,
scheine ihm deshalb zweckmäßig, weil dies Verfahren, in den
häufiger verkommenden Fällen, in welchen keine Einreden ge¬
wacht würden, reichlich so wohlfeil sein werde. Er wolle des- '
halb für diesen stimmen.

Abg. Russell : Die Post sei ein industrielles, wenn
gleich vom Staat errichtetes Etablissement und könne keine
größere Berechtigung verlangen, als jedes andre industrielle
Aistitut. Lege man ihr die von der StaatSregiernng ver¬
langte Befugniß bei, so führe inan damit die Vcrwaltungs-
justiz wieder ein, die gänzlich zu beseitigen man bisher doch
stets bemüht.gewesen sei: Der Antrag Stra ckerjan 's sei
unbedenklich, laufe>aber praktisch auf dasselbe hinaus, wie der
'Ausschußantrag, indem auch nach diesen: die Postbehörden die
stressenden Personen, ehe sie die Klage gegen sie einreichten,
euifach ansfordcrn würden, die geschuldeten Summen zu be¬
zahlen. — Aus dem Beispiele des AbgeordnetenH n llmann
tchc mau, daß 'diese Summen unter Umständen bedeutend

wären, man könne sich recht gut Fälle denken, in denen sie
noch bedeutender sein würden. Man könne also mit der Ge¬
ringfügigkeit dieser Beitreibungssachen die Fassung der Regie¬
rungsvorlage nicht vertheidigen; dagegen sehe er keinen Grund,
nicht für den Strackerjan 'schen Antrag zu stimmen.

Abg. Selkmann II- : Wenn gleich es scheine, als ob
der Ausschuß selbst seinen Antrag fallen lasse, indem bereits
zwei seiner Mitglieder sich einen: andern Anträge angeschlossen
hätte:: , so könne er doch nicht umhin, seine Bedenken gegen
denselben hier zu äußern. Zunächst sei die Post .schon staats¬
grundgesetzlich, nicht ein eigentliches industrielles Unternehmen,
sondern bestehe nur in: Jntbresse des öffentlichen Verkehrs,
solle staatsgrundgesetzlich nicht znm Erwerbe, sondern zur Be¬
förderung und Erleichterung des allgemeinen Verkehrts ver¬
waltet werden, so daß man sie allen andern Staatsanstalten
durchaus gleichstellen müsse und die aus diesen: ihr fälschlich
beigelegten Charakter einer industriellen Anstalt von dem Herrn
Vorredner entnommenen Gründe rächt zutreffend genannt werden
könnten. ' Es seien freilich Fälle hervorgehoben, in denen sich
Zweifel heransstellten, z. B . ob die Person die richtige seiu. s. w.
Das könne allerdings Vorkommen; er sehe aber keinen Grund,
weshalb die Postbehvrden diese Zweifel nicht entscheiden sollten,
da ja auch eine Menge andrer Behörden, bei denen gayz>das¬
selbe Vorkommen könne, das Recht hätten, ihre Gebühren ans
dem Verwaltungswege einzittreiben. Endlich aber sei die Bei->
sorderung ans dbm Verwaltungswege auch entschieden im In¬

teresse des- Publikums; oder ob man glaube, daß da, wo es
sich, wie in der überwiegenden Regel, um einige wenige Groschen
handle, der Schuldner die hohen Kosten des Civilprocesses den
geringen Kosten der administrativenBeitreibung vorziehen
werde? Werde denn einmal der Verkehrte getroffen, so gebe
es dagegen auch noch Mittel. Ein solcher könne ja zunächst
im Wege der Beschwerde, welche bei begründeten Fällen znm
Ziele führen werde, und sonst ja auch auf Pen: Wege des
ordentlichen Verfahrens.seine Gelder zurücksordern. Bei den
Abgaben werde es ja auch so gehalten.

Abg. Lenfl : Dem Inhalt und Sinne nach entscheide er
sich für den Antrag des Abgeordneten St racker j an II. ; nur
mit der Fassung desselben sei er nicht eirverstanden, indem er
nicht recht einsehe, wer in dem Schlutzsatze: „so ist die Post¬
behörde auf den Weg des Civilprocesses zu verweisen," das
Subjekt sein solle. Die Postbehörde selbst könne sich doch nicht
verweisen; der angebliche Schuldner ebenso wenig. Wer solle
es denn thun? Er schlage statt dessen vor: „so hat die Post¬
behörde zur Verfolgung ihrer Ansprüche den Weg Rechtens zu
beschreiten."

Abg. Strcrckerjan II. : Er thcile das Bedenken des
Vorredners nicht; indessen könnten dergleichen redaktionelle
Milderungen, wenn sein Antrag angenommen sei, immer noch
bei der zweiten Lesung des Gesetzes berücksichtigt werden.

Berathnng geschlossen.
Berichterstatter Hullmann : Zunächst müsse br bemerken.



daß, als der Abgeordnete Selkmanu II . gesprochen habe,
nicht zwei Mitglieder des Ausschusses ihren Antrag hätten
fallen lassen, sondern nur er, der Redner, allein. Nachher
habe allerdings von den Ausschußmitgliederuder Abgeordnete
Lentz sich ihm angeschlossen. Was die von letzterem vorge¬
schlagene Aenderung rer Fassung des Strackerjan 'schen  An¬
trages aulange, so habe er. sich als selbstverständlichen Vor¬
behalt gedacht, daß der Ausschuß vor der zweiten Lesung noch
auf einige redaktionelle Aendernugen bedacht sein werde. Der
Abgeordnete Selkmann  habe zuerst das Staatsgrnndgesetz
zur Begründung seiner Ansicht angeführt. Dieser Grund sei
ihm vollständig unverständlich geblieben. Dort stehe, die Post
solle nicht ausgenutzt werden als industrielles Unternehmen;
dadurch schließe doch das Staatsgrundgesetz den Begriff eines
solchen nicht aus ; das könne es nicht einmal, selbst wenn es
wolle.; die Post sei und bleibe eben eine solche industrielle
Anstalt, und habe nichts vor anderen derartigen Anstalten
voraus. , Daß sie zugleich Staatsanstalt sei, andre darin nichts,
sonst könne man mit demselben Rechte verlangen', daß auch
alle übrigen Entraden des Staats auf dem Verwaltungswege
beigetrieben würden. Sodann sei gesagt, die hier beizutreiben¬
den Summen seien genau fixirt. Das gelte aber nur von:
Porto, während andere Auslagen, deren Beitreibung der Ent¬
wurf ausdrücklich sich Vorbehalte, nicht fixirt seien. — Daß
Zweifel über die Identität der Person bei allen Verwaltungs¬
und anderen Sporteln entstehen könnten, sei wohl wahr, allein
hier werde das weit seltener Vorkommen, als gerade bei der
Post. Der Staat kenne seine Leute in der Regel; die Post
aber müsse erst Nachforschungen anstellen, Briefe aufbrechen
und dergleichen. Und dann lasse sich ans den Ueberschriftcn
auch nicht mit Bestimmtheit beweisen, wer der Zahlungspflich¬
tige sei. Das Interesse des Publikums ferner daran, daß
die Beitreibung keine Kosten verursache, welche mit dem Be¬
trag der beizutreibenden Summe in keinem Verhältniß stehe,
scheine hinlänglich gewahrt, wenn der Zahlungspflichtige nur
zunächst außergerichtlich belangt werde, geschehe dies nun durch
eine einfache Aufforderung Seitens der Post, oder auf dem
förmlichen Verwaltungswege. Mache er dann Einreden, so
werde ihm selbst mehr an einer nnpartheiischen Beurtheilung
derselben als an der Wohlfeilheit des Verfahrens gelegen sein.
— Wolle man endlich den,  welcher im Verwaltungswege ge¬
zwungen sei, die verlangte Summe zu bezahlen, damit trösten,
daß er versuchen könne, dieselbe gerichtlich wieder zu erlangen,
so hieße es doch, das Recht auf den Kops stellen, wenn der,
gegen den Ansprüche erhoben würden, gezwungen sein sollte,
das Nichtvorhandensein dieser Ansprüche geltend zu machen.

Der Ausschußantrag Nr. 2 wird abgelehnt, der Antrag
des Abgeordneten Strackerjan II . vorbehaltlich redaktioneller
Aenderungen angenommen. .

Der Antrag Nr. 3 wird mit dem Anträge, „den Art. 2
mit dem beschlossenen Zusatze im Ganzen anzunehmen," eben¬
falls angenommen und ebenso die Anträge Nr. 4 und Nr. 5.

Die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs ist' damit geschlossen.
Als letzter Gegenstand folgt auf der Tagesordnung der

mündliche Bericht des Ausschusses für commerzielle Verhältnisse
über die zwischen den deutschen Zollvereinsstaaten und der
Ottomanischen Pforte, China, Siam und Chili abgeschlossenen
vier Handelsverträge.

Berichterstatter Graepel : Die Staatsregierung habe
die Zustimmung des Landtags zu den vier vorliegenden von
Preußen Namens der deutschen Zolloereinsstaaten.abgeschlossenen
Handelsverträgen beantragt. Der Ausschuß habe dieselben zu¬
sammengefaßt, da nach seiner Meinung alle vier Verträge zur
Annahme zu empfehlen seien. In allen sei das Princip ge¬
wahrt, daß die Zollvereinsstaaten dieselben Berechtigungen, als
andre meistbegünstigte Staaten , erhalten hätten ohne Uebcr-
nahme von über die Gegenseitigkeit hinausgehcnden Verpflich¬
tungen. Um auf die einzelnen Verträge einzugehen, so enthalte

' der mit der Ottomanischen Pforte abgeschlossene wesentlich eine
Aenderung des türkischen Zollsystems. Gegen einen Einfuhr¬
zoll von 5 0/o und einen Ausgangszoll von 12vch ehemals,
solle jetzt der Ansgangszoll nur 8 "ch betragen und sich jähr¬
lich um 1 cho bis aus 1 üh vermindern; der Einfuhrzoll da¬
gegen ebenfalls auf 8 "ch gesetzt, solle ohne Absetzung auch in
Zukunft so bestehen bleiben. Der Durchgangszoll solle von
3 och aus 2 Och und nach acht Jahren ans 1 herabgesetzt
werden.' Schon in dem desfallsigen Schreiben der Staats¬
regierung an den ständigen Landtagsausschuß sei bemerkt, daß
bei dem Mangel des direkten industriellen, sowie ländwirth-
schastlichen Verkehrs zwischen dem Herzogthum Oldenburg und
der Türkei, es sich bei de-r Beurtheilung dieses Vertrags wesent¬
lich darum handle, ob die genannten Tarisverändermigen
auf die Interessen der Oldenburgischen Rhederei einen nach-,
Heiligen Einfluß üben können. Die Staatsregierung habe
diese Frage verneint. Möge dies nun richtig,sein oder nicht,
jedenfalls sei Oldenburg nicht in der Lage, für sich, allein aus
das Zollsystem der Türkei einen Einfluß auszuüben, und
müsse sich deshalb den übrigen Staaten des Zollvereins an¬
schließen.

Von größerer Wichtigkeit seien die beiden Verträge mit
Siam und China, weil unsre Rhederei nach den Häfen diesfi
Reiche einen bedeutenden Verkehr unterhalte und die. oldcn-
burgischen Schisse oft Jahre lang wegbsieben, um in den ost¬
asiatischen Gewässern durch ZwischenfahrtenGeld zu verdienen.
Die wesentlichen Punkte in beiden Verträgen seien folgende:
In China seien 15 Häfen bestimmt, in denen die Bewohner
der Zollvereinsstaaten sich niederlassen dürfen,'  während der
Zutritt ihnen überall frei stehe. Schutz der Person und des
Eigenthums sei gewährleistet; Preußen habe das Recht, einen
diplomatischen Agenten am Pekinger Hof zu halten, den aueb
die übrigen Zollvereinsstaaten accreditiren könnten; sämmtlichen
Zolloereinsstaaten sei gestattet, Generalkonsule anzustellen. Ter
christlichen Religion sei Duldung zugesagt und überhaupt den
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Zotlvereinsstaaten die gleichen Privilegien mit den meistbegün¬
stigten Staaten verliehen.

Mit Siam seien wesentlich dieselben Grundsätze verein¬
bart; nur daß dort das Niederlassungsrecht auf eine Stadt,
auf Bankok, beschrankt sei, während das Reisen im ganzen
Lande gestattet sei.

Der Handelsvertrag mit Chili endlich enthalte hauptsäch¬
lich die gewöhnliche Bestimmung der Gleichberechtigungmit
den meistbegünstigten Nationen und sei damit eigentlich Nichts
Neues geschaffen, da schon im Jahre 1851 durch eine Gegen¬
seitigkeitserklärung der Oldenburgischen Flagge dieselben Rechte
wie der Nationalflagge verliehen seien.

Da sich Niemand weiter zum Wort meldet, werden
die Ansschnßanttäge zur Abstimmung gebracht und angenommen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die
Sitzung um 12h>2 Uhr Nachmittags geschlossen.

Nächste Sitzung Montag den 18. Januar , Vormittags
11 Uhr.

Tagesordnung derselben:
1) der von der heutigen Tagesordnung entfernte Antrag

an GroßherzoglicheStaatsregiernng in der Schleswig-
Holsteinschen Angelegenheit.

2) Bericht des Ausschusses für die die Verwaltung be¬
treffenden Vorlagen, betreffend den Entwurf eines Ge¬
setzes für das Fürstenthum Lübeck, betreffend die Ge¬
bühren der Amtsnnterbediersten und Gemeindediener,in
Sachen, betreffend die Beitreibung von Staats - und
anderen öffentlichen Abgaben, Sporteln und Bruch¬
geldern.

3) Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Voran¬
schlag der Central- Einnahmen und -Ausgaben des
Großherzogthums für die Jahre 1864 , 1865 und
1866.

Der Berichterstatter
Hayen.

»« ««iS



ericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Achte Sitzuttg.
Oldenburg , den 18. Januar 1864 . Bormittags 11 Uhr.

Tagesordnung : 1) Berathuug und Beschlußfassung'üb.cr den Antrag von Danncnberg  und Genossen in der Schleswig-
Holsteinschen Angelegenheit.

2) Ausschußbericht über den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck wegen der Gebühren
der Amtsnnterbedienten und Gemeindediener in Sachen, betreffend die Beitreibung von Staats - und
andern öffentlichen Abgabenu. s. w. (Anlage 47).

3) Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Voranschlag der Central- Einnahmen und -Ausgaben
deS GroßherzogthumS für die Jahre 1864/66 (Anlage Nr. 35).

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Reg. - Commissäre Bucholtz und
Meinardus.

Der Schriftführer Abg. Bartel  verliest das Protokoll
der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.

Eingänge:
1) ein Schreiben der Staatsregierung, betreffend den Post¬

etat für 1864/66 — geht an den Finanzausschuß;
2) ein Schreiben, enthaltend Mittheilüng über den Stand

der Chansseebauten im Herzogthum Oldenburg— des¬
gleichen;

3) ein Schreiben, betreffend die Beiträge der Provinzen
zu den Centrallasten— geht an den Ausschuß für die
Quotenfrage;

4) eine Petition der Hausleute der Bauerschaften Auswege
und Hollwege, betreffend Erlaß der ehemaligen Raste-
der Klosterzehntgelder— geht an den Pctitionsaus-

, schuß;
5) eine Petition der Schulacht'Dümmerlohausen, betref¬

fend Deckung der Schulumlagen— desgleichen;
6) eine Petition der Gemeindediener des Amtes Eutin,

betreffend Verbesserung ihrer Diensteinkünfte— geht
an den Finanzausschuß;

7) Eingabe des Landesausschuffes zu Oldenburg für
Schchswig-Holstein, betreffend denDannenber  g'schen
Antrag auf Betheiligung an der Schleswig-Holsteinschen

Anleihe— die Eingabe wird ihren: wesentlichen In¬
halte nach mitgetheilt und geht zu den Acten. .

Zum ersten Gegenstand der Tagesordnung verliest der
Präsident den Antrag von Dannenberg  und Genossen:,

Da einestheils die Verzögerung der Entscheidung der
Bundesversammlung über die Succession in die Re-
gierungSgewalt der Herzogthümer Schleswig-Holstein
die Durchführung der Rechte dieser Herzogthümer ge¬
fährdet,' anderntheils die Unterstützung des Herzogs
Friedrich VIII. von Schleswig- Holstein mit Geld
schon jetzt die Durchführung dieser Rechte wesentlich
befördern wird — so wird beantragt:

der Landtag beschließt, Großherzogliche Staatsregie¬
rung zu ersuchen
1) auf Herbeiführung unverzüglicher Entscheirmig

der Bundesversammlung über die Succession in
die RegiernngSgewalt der Herzogthümer Schles¬
wig- Holstein unter Anerkennung des Herzogs
Friedrich VIII . von Schleswig- Holstein von
Seiten der Großherzoglichen Staatsregierung,
in geeigneter Weise hinwirken zu wollen;

^ 2) sich bei der vom Herzog Friedrich VIII. von
Schleswig- Holstein ausgeschriebenen unverzins¬
lichen Anleihe zu betheiligen,

und sodann einen Verbesferungsantrag, dahin lautend:



41

Da die Großherzogliche Staatsregierung das Recht
. des Herzogs Friedrich VIII . zur Succession in die

Regierungsgewalt der Herzogthümer Schleswig-Holstein
bis jetzt noch nicht anerkannt hat, da ferner einesthcils
eine Verzögerung der Entscheidung der Bundesver¬
sammlung/ über das SuccessionSrccht in den Herzog-
thümern Schleswig-Holstein die Rechte dieser Herzog¬
thümer sehr gefährden wird, andcrntheilS auch eine
Unterstützung des Herzogs Friedrich VIII. durch Betheili-
gnng an der unverzinslichen Schleswig-Holsteiüischen
Anleihe die Durchführung seiner Rechte bei eintretenden
Zeitwnständen wesentlich befördern kann,so wird beantragt:

den Landtag beschließe, die GroßherzoglicheStaats¬
regiernng zu ersuchen:
1) den' Herzog Friedrich VIII. von Schleswig-

Holstein unvcrweilt anzuerkennen, auch mit allen
ihr zu Gebote stehenden Mitteln ans eine un¬
verzügliche Beschlußfassung der Bundesversamm¬
lung in dieser Richtung hinznwirken;

2) nach von Seiten der Großherzoglichen StaatS-
regiernng stattgefundener Anerkennung deS Her¬
zogs Friedrich VIII. von Schleswig-Holstein bei
der unverzinslichen Schleswig-Holsteinschen An¬
leihe' in angemessener Weise sich zu bcthciligen.

und bemerkt, dieser Antrag sei bereits von einer solchen An¬
zahl' von Abgeordneten unterzeichnet, daß derselbe darnach als
genügend unterstützt erscheine.

Auf Antrag des' Abg. Hullmann  werden die Namen
der Antragsteller verleset:; eS sind die Abgeordneten:

Ahlhorn , Oldejohanns , Hoting ., Rüdebusch,
Hetze, Hardt , Driver , Huchting Ahlers , Strodt-
hoff, Abels , Suhren , .Willens , Bunnies , Selk-
mann I., Strudthoff , Oetken , Thllner , Müller.

Abg. Dannenberg Wenn er den Antrag, den er
und seine Genossen gestellt, mit einigen Worten zu begleiten
sich erlaube, so könne es ihm nicht obliegen, denselben durch
umständliche Darlegung der Verhältnisse, welche ihn hervor-
gerufen, näher zu begründen. -Diese Verhältnisse seien Jeder¬
mann bekannt. Auch meine er, daß es nicht nöthig sein sollte,
den Antrag zur,' Annahme noch besonders empfehlen zu müssen.
Denn es wäre eine Beleidigung, wenn man bei den Abgeord¬
neten, als deutschen Männern, nicht voranSsetzen wollte, daß
in ihnen mit gleich dringender unabweisbarer Gewalt daS
Gefühl mächtig ist, welches ringsumher- in den deutschen Lan¬
den das Herz der Patrioten erfüllt und dem Ausdruck zu ge¬
ben in entschlossener Thataußerung— soweit solche an dieser
Stelle möglich— durch den Antrag die Gelegenheit geboten
werde. Alle fühlten es ja als eine unverbrüchliche heilige
Pflicht, endlich dein Bruderstamm durch die Thgt zu seinem
Rechte verhelfen zu müssen, der muthvoll in Hingabe aller
irdischen Güter für sein Recht auf Selbstständigkeit, für deut¬
sches Recht in den Nordrnarken unseres Vaterlandes ringend,

Berichte. XIV. Lvndtag.

vor 10 Jahren schmachvoll dem höhnenden Feinde zur Knech¬
tung und Schändung seines deutschen Wesens überliefert worden;
es treibe ja Alle der Drang endlich von dem brennenden
Schmerz solch bitterer Schmach sich befreit-zu- wissen, Me
ahnten, daß es sich hier um noch Größeres handelt. Jetzt
oder nie! sei bei Eröffnung des Landtags demselben zugerufen,
ist das Recht der Herzogthümer Schleswig-Holstein auHSelbst-
siändigreit in ewig ungetrennter Verbindung zu wahren; Und
jetzt oder nie! Halle cS in der deutschen Nation wieder—
muß sieb offenbaren, ob in der Nation noch die Kraft zur
Erhaltung eigner Selbstständigkeit vorhanden, ob sie noch be¬
rechtigt ist. Unter den Mächten; der Erde eine ihren geistigen
und materiellen Mitteln würdige politische Bedeutung einzu¬
nehmen; ob noch so viel Ehrgefühl und Leben in ihr vorhan¬
den, daß sie auch ferner als Träger und Förderer sittlicher
Ideen den durch die.Eigcnthümlichkeit ihrer innersten Natur
an sie von Gott ergangenen Beruf erfüllen kann. —

Man könnte aber fragen wollen, wozu bedarf es Lei uns
noch des -beantragten Beschlusses? In dem Worte unseres
Großherzogs, des langbewährten Vorkämpfers in dieser Sache,
habe man ja die sicherste Garantie, daß von seiner Regierung
hierin nichts, was zur Durchführung erforderlich, werde ver¬
säumt werden; und der Landtag hat ja bereits einstimmig
erktärt, daß er für solch hohen Zweck" freudig die erforderlichen
Mittel bewilligen werde. Ja , hinge der gedeihliche Fortgang
und Ausgang dieser Angelegenheit allein von unserm Groß-
hcrzoge und seiner Staatsregiernng ab, so bedürfte es freilich

, keiner weiteren Beschlüsse. Aber dem sei leider nicht so. Wel-
. chen Ansgang auch die Sache nehmen mag,  und wenn es

auch— was Gott verhüten wolle! — wieder ein schmach¬
voller sein sollte, hier im Lande werde man sich allerdings
wenigstens des Glückes erfreuen können, daß, .wenn das Volk
seine Schuldigkeit thue, Fürst und Volk sich frei und offen
ins Auge sehen können, im DeMßtsein treuer Pflichterfüllung
und gegenseitig bewährten Vertrauens. ' Die Schuldigkeit des
Landtags sei es aber, der Großherzoglicheu Staatsregiernng bei
ihrer Bestrebung für einen gedeihlichen Fortgang und Ausgang
muthvoll zur Seite zu stehen, durch wiederholten Ansdruck sie zn
versichern, daß sie sich bei ihren Bestrebungen in Ueberein-
stimmung mit dem fortdauernden Willen des Volkes befindet,
anszusprechen, auf welchem Wege seiner Ueberzengung nach der
Zweck zn verfolgen und das Volk ihr opferbereit folgen wird,
und namentlich auch durch einen den Landtag sofort bindenden
Beschluß sie in Stand zu setzen, dem gegenwärtigen Träger
der Sache- der sich bereits zur mannhaften Ausführung der¬
selben zu rüsten sucht, ohne Weiterungen und schon jetzt mit
Geldsubsidien zu Hülfe zu kommen, da cs vielleicht durch die
diplomatischen Künste auswärtiger und der Sache abgeneigter
einheimischer Mächte dahin kommen mag, daß für die Ent¬
faltung der bereiten Machtmittel der Staaten zur Unterstützung
desselben kein Raum gegeben wird.

Aber auch den Schleswig- Holsteinern sei man schuldig,
6



schon jetzt zu ihrer Beihülse ein wirkliches Opfer zu bringen.
Was man zur Zeit könnte, sei nur wenig. Die beantragte Summe
von 100,000 Thlr. klinge zwar hoch; die außerordentlichen
Zustände heischen aber außerordentliche Mittel, und der Steuer-
kraft unseres Landes gegenüber gehalten, verrechnet über die
Kopfzahl der Einwohner sei die Summe in der That nur
winzig. Unser Beschluß habe aber noch eine tiefere Bedeutung
und sei von weiter tragender Wirkung, als eine bloße Geld¬
unterstützung habe. — Der gegenwärtige Träger der Rechte
Schleswig-Holsteins, dem sein Volk, soweit es frei vom knech¬
tenden Drucke' anfathmen kann, einhellig huldigt und mit Be¬
geisterung begrüßt, als den Hort seines Rechtes und sicher
Freiheit vom fremden Joche, sehe sich schon seit Monaten ge¬
hindert demHülferufe seines mißhandelten Volkes in wirksamer
Weise zu entsprechen, weil die Bundesversammlung, die Reprä¬
sentantin der Macht deutscher Nation nach Außen nicht dazu
gelangen kann, ihn anzuerkennen, und ihn mit ihren bereiten
Machtmitteln zu unterstützen. Und weshalb? — weil die
gegenwärtigen Regierungen einiger deutschen Mächte, deren
Vollkraft in der Nation wurzelt, ohne welche sie nach Außen
fast ohnmächtig-sind, mit der sie aber allgebietcnd sein könn¬
ten, den apdern Regierungen das Widerspiel halten; angeblich,
weil sie sich gebunden erachten an ein mit auswärtigen Mäch¬
ten vollzogenes Protokoll, das vom deutschen Bunde nicht an¬
erkannt, auf die Preisgebung des deutschen Rechtes in Schles¬
wig-Holstein abzielt, das für sich schon keine Rechte und Ver¬
bindlichkeiten erzeugen konnte, dessen nothwendige Voraussetzun¬
gen längst hinfällig geworden sind und das ihnen durch den
Wortbruch des Dänen längst zerrissen höhnend vor die Füße
geworfen ist. Das begreife kein deutscher Mann. Daher sei
denn auch die Nation-, weit und breit, ,bei Hohen und Nie¬
deren mit dem Mißtrauen erfüllt, daß hier ein frevelhaftes
Spiel mit dem Rechte und der Ehre der Nation getrieben
werde; und schon befürchte man, daß zur Schande des deut¬
schen Namens wieder ein werthvolles Land und einer der
tüchtigsten deutschem Volksstämme ohne Noch einem übermüthi-
geu Feinde preisgcgeben; daß wieder ein kostbares Glied vom
Leibe der Nation gerissen werden solle, dem dann bald ein
anderes uuh wieder ein anderes — wer weiß, wie bald wir
selbst! folgen werde, damit die Wunde nie verharrsche, an
der die Nation allmählich dahinsterben müsse.

Einem solchen Verhalten gegenüber thue es noch, daß
in allen deutschen Landen die Vertreter des Volks, welche be¬
rufen sind-, von der Stimmung des Volks und dem in ihr
lebenden ernsten Willen Zengniß abznlegen, immer und immer
wieder hierin ihre Pflicht erfüllen, und nicht mehr bloß in
allgemeinen andeutenden und bloß verheißenden Worten, son¬
dern klar .und bestimmt, und in sofort Opfer bringender That,
damit eS immer mehr sich offenbare, daß diese Sache tief im
Herzen des deutschen Volkes wurzelt, daß für deren Durch¬
führung in ihm ein ernster, heiliger Wille waltet, der sich
nicht ermatten läßt, sondern immer mehr erstarkt.

Es seien schon in andern Orten des deutschen Vaterlan¬
des in Städten und auf Landtagen die Vertreter des Volkes
mit ähnlichen Beschlüssen vorangegangen und es sei nicht zu
bezweifeln, daß andere Nachfolgen werden. Es müsse sich immer¬
mehr vor aller Welt offenbaren, daß hier des Volkes Stimme
die Stimme Gottes ist. Wehe den Regierungen, die seinen Ruf
überhören; Schmach aber dem Manne, Schmach dem Volke,
die solchen Geist in sich verspüren und berufen ihn durch die
That zu bekennen, aus elender Schwachnnithigkeitund klein¬
lichen Rücksichten wegen ihn verleugnen.

Darum fordere er Alle aus, für diese gerechte und heilige
Sache des Vaterlandes ihre Schuldigkeit zu thnn und sich wie
ein Mann für den Antrag zu erheben.

Abg. Bleiken : Er wolle für den Antrag von Dan¬
nenberg  und Genossen sprechen und zwar in seinem ganzen
Umfang.

Der erste Theil desselben bezöge sich ans die Anerkennung;
diesen Punkt betone der Vcrbessirungsantrag schärfer und würde
er vielleicht für diesen stimmen, wenn darauf nicht das gerin¬
gere Gewicht zu legen sei.

Die praktische Seite der Frage liege in dem zweiten
Theil, in dem Antrag auf Betheiligung an der vom Herzog
von Schleswig-Holstein ausgeschriebenen Anleihe. Was hier¬
über im Allgemeinen zu sagen sei, sei sehr einfach, denn es sei
eine Ehrensache., Habe das Vblk kein Vertrauen zu sich selbst,
so möge sich der Vater auf den usurpirten Thron setzen, wie
der Sohn den Thron Griechenlands eingenommen. Der Aus¬
gang der Schleswig- Holsteinschen Sache werde sich als eine
verbesserte Auflage des Hergangs in Folge der Bewegung von
1848 Herausstellen. Aber solcher Kleinmnth, auch dies Mal
einen so schmählichen Verlauf zu erwarten, sei mit Entrüstung
znrückznwcisen. Dian müsse Vertrauen haben zum eigenen
Werk; dies Vertrauen könne man aber nicht schlagender, cigent-.
lich gar nicht anders, als durch eine Betheilignng an der An¬
leihe zu erkennen geben. Mau solle den Hohn der fremden
Nationen zu deichte machen, die mit Spott auf die Tausende
Hinweisen, die der deutsche Enthusiasmus an freiwilligen Gaben
zusammengebracht habe. Alle Gründe der 'Nützlichkeit und

.Zweckmäßigkeit müßten schweigen gegen die Erwächmg, daß
der Herzog für Regierung und Heer Geldr haben müsse. Je
allgemeiner  aber die Betheilignng an dör Anleihe sei, desto
fester und konsolidirter werde sie sein, dein Ausland gegenüber
könne nichts mehr ins Gewicht fallen, und endlich sei zu be-
denken, daß, wenn die Herzogthümer auch dies Mal mit ge¬
bundenen Händen dem Feind überliefert würden, Zeiten Herein¬
brechen würden, in denen 100,000 Thlri in der That nicht
der Rede Werth seien.

Aus denselben Gründen müsse er sich aber auch sich die
Aufnahme einer bestimmten Summe in den Beschluß aus¬
sprechen. Wäre der Antrag ursprünglich nicht darauf gerichtet,
könnte man sich vielleicht- bei der Fassung des Antrags von
Ahlhorn  und Genössen beruhigen. - Bei der jetzigen Sach-
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lffge auf diesen Verbesserungsantrag znrückgehen, das würde
einer halben Zurücknahme gleichstehen. Man habe formelle
Bedenken geltend machen wollen: wenn ein Haus brenne, frage
man nicht lange nach der Form, in der man löschen wolle,
man greife rasch zum Mittel. Die Staatsregierung selbst
habe dem Landtage zugernfen: „jetzt oder nie!" ; in solcher Zeit
seien keine konstitutionellen Bedenken am Platze; hier bleibe
kein Raum für fornielle  Bedenken, es sei mir noch Raum
für Bedenken ähnlich derjenigen, mit welcher der große Kur¬
fürst von Brandenburg im Jahre 1658 vor seinem damaligen
Einzug in Holstein sein Kriegsmanifest schließe. Dasselbe
wende sich nämlich am Schlüsse an jeden ehrlichen Deutschen
und dieser Schluß laute nach Warnstedt  wörtlich wie folgt:

„Dein edles Vaterland war leider gar jämmerlich zuge-
' richtet und an Mark und Bein dermaßen ansgesogen, daß von
dem meist so herrlichen Körper schon nichts mehr übrig ist,
als das Skelett; wem noch deutsches Blut im Herzen
warm  ist , muß darüber grimmen. Wir sind mit dem letzten
Krieg schier Dienstknechte  f r emder N a t i onen geworden.
Was' sind Rhein, Weser, Elbe, Oderstrom anders, als fremder
Nationen Gefangene? was ist unsere Freiheit und Religion
mehr, als daß andere damit spielen? Gedenke ein jeder,
der kein fremdes Brod essen will, was er für die Ehre des
deutschen  Namens zu thun habe,' um sich gegen sein
eigenes Blut  und sein einst vor allen Nationen berühmtes
Vaterland nicht zu versündigen . Gedenke , daß Du
ein Deutscher bist !"

Nur wenige Worte habe er hieran anzuknüpfen. „Ge¬
denke, daß Du ein Deutscher bist," habe er der Versammlung
zugerufen; man könnte ihm entgegenrnfen: „gedenke, daß Du
ein Schleswig-Holsteiner bist/h Er habe das bedacht und zu
crwiederu,,daß er sich freue, sich jetzt auch eiueu Oldenburger
nennen zu können, und daß die Sache Schleswig- Holsteins
mit der Deutschlands zusauuuenfiele. Endlich fühle er sich
als Schleswiger gedrungen, den Oldenburgern zu danken für
die Opfer, die' sie im Interesse seines engeren Vaterlandes be¬
reits gebracht und noch zu bringen bereit seien. Schließlich
könne er als Schleswiger nicht umhin, jener Behauptung ent¬
gegen zu treten, die sich in den Leitartikeln der Kölner Zeitung
breit mache, daß namentlich Schleswig eine Befreiung von
den Dänen nicht wolle. Daß diese Behauptung eine Lüge sei,
verbreitet nicht sowohl Von den Dänen in Deutschland, wie
sie in der Frankfurter Abgeordneten- Versammlung genannt
worden, als vielmehr theils von den vielen deutschen Eng¬
ländern, deren Organ eben die Kölnische Zeitung, diese deut¬
sche Times sei, theils von leider noch so zahlreichen geistigem
deutschen Proletariat, möge dasselbe nun auf Sträflingsbänken
oder auf ungleich höheren Bänken sitzen, bas -hätte für Hol¬
stein bereits der Jubel bewiesen/mit dem der legitime Herzog
begrüßt sei. Wären die Schleswiger erst in der Lage, ihrem
Gefühle Ausdruck zu verleihen, der Jubel würde vielleicht
weniger stürmisch, aber gewiß eben so innig  sein. Heiße

Dankesthränen würden den deutschen Brüdern geweint werden;
möchten dieselben bald auch den hier Versammelten warm aufs
Herz fallen!  Mancher Greis, dessen Haar der Kummer über
die Schmach seines Landes und Deutschlands gebleicht, würde
anSrnfen: „Herr mm lassest du deinen Diener in Frieden fahren,
denn meine Augen haben das Heil des Vaterlandes gesehen!"
Nirgends würde es aufrichtiger als in Süd- und Mittel-
Schleswig schallen: Hoch Deutschland! Deutschland über Alles,
über Alles in der Welt! (Bravo!)

Abg. .Hullmann : Er sei in einer schwierigen Lage,
er habe erwarten müssen, daß einer der Abgeordneten, die den
Verbessernngsantrag gestellt hätten, zur Motivirung desselben
das Wort ergriffen hätte, darauf hatte er erwiedern wollen.
Auch jetzt noch trete er gerne vollr Wort zurück, wenn einer
der Antragsteller zuvor reden wolle. Da dies aber. nicht der
Fall zu sein scheine, bleibe ihm nichts Anderes übrig, als eine
Beleuchtung der verschiedenen Ansichten unter den Abgeordneten
nach den stattgehabten Privatgesprächen, die ein der heutigeil
Verhandlung ganz widersprechendes Bild geben. Seit einer
Woche habe der gegenwärtige Gegenstand der Tagesordnung
einen solchen Streit lind Hader in den Landtag gebracht, wie
von dieser Sache am allerwenigsten hätte erwartet werden
dürfen. Nachdem der Gegenstand von der vorigen Tagesord¬
nung entfernt sei, in der Hoffnung, der Parteihader ließe sich
noch beseitigen, seien ehrliche Versuche gemacht, eine Einigung
zu erzielen, aber alle Versuche girier Verständigung wären von
der gegnerischen Seite mit dem Bemerken zurückgewiesen: jeder
derartige Versuch werde ohne Resultat bleiben. Daraus sei
klar geworden, man habe eine Verständigung nicht gewollt;
man lege großes Gewicht auf die Fassung des Verbesscrnngs-
antrags. Was dessen Bedeutung sein müsse, das wolle er
mm darlegen. Es habe im Interesse der Schleswig- Hol-
steinschen Angelegenheit eine Vorverhandlnng stattgefunden, an
der fast alle Mitglieder des Landtags Theil genommen. Es
sei da die Aufnahme einer bestimmten Summe, mit der sich
die Staatsregierung bei der Anleihe oetheiligen möge, in An¬
regung gebracht, schließlich sei von 100,000 Thlrn. die Rede
gewesen. Von anderer Seite sei dagegen̂vorgeschlagen, die
Summe nicht aufznnehmen. Die offenen  Gründe, die man
zum Theil nicht ohne Berechtigung gegen die Aufnahme einer
bestimmten Summe' in den Antrag geltend gemacht, wären
dahin gegangen: man müsse eine Vorlage abwarten, die Summe
müsse seiner Zeit nach dem Bedürfniß bemessen werden. Da¬
neben hätten sich aber auch andere Stimmen vernehmen lassen;
eine sei so offen gewesen, anszusprechen: sie dürften vor ihren
Wählern nicht, wieder erscheinen, wenn sie solche Summen
zu solchem  Zweck bewilligten. Diese Anschauung  hätte
leider wohl nicht vereinzelt dagestanden!

Indessen sei doch eine entschiedene Mehrheit für den dies¬
seitigen Antrag gewesen, eim bestimmte Summe namhaft zu
machen. Heber die Frage der Anerkennung wäre ohne Mühe
Einstimmigkeit erzielt, wie sie ja leicht zu erreichen sei, wo es

6 *



44

sich nicht um Geldbewilligungen handele. Man habe beschlossen,
den Mitgliedern des Adreß-Ansschusses die Formulirung eines
Antrags aufzutragen und nach Einbringung dieses' Antrags
die Verhandlung auf die nächste Tagesordnung zu setzen. Diesem
Auftrag hätten die Mitglieder des Adreßansschusses entsprochen,
in der Erwartung, daß auch über die weitere Behandlung der
Sache nach Maßgabe der getroffenen Verabredungen Beschluß
gefaßt werden würde. In der Sitzung sei dann von einer
Seite, die an den Borberathungen nicht Theil genomnwu, der
Antrag gestellt, die Sache einen: Ausschuß zu überweisen.
Hätte man ahnen köünen, welcher Zwiespalt entstehen würde,
es würde auf diese Verweisung an einen Ausschuß eingegangen
sein, so wäre-man der Verabredung treu , geblieben und die
Verhandlung sei auf die nächste Tagesordnunggesetzt. Ans
der anderen Seite sei man aber von den Beschlüssen der Vor-
berathung abgewichen. Dian hatte erwarten sollen, daß von
der betreffenden Seite Schritte gethan würden zur Austragung
der abweichenden Ansichten. So sei nicht verfahren. Ein
Theil habe unter sich Vorversammlungen abgehalten, Anträge
gestellt und Stimmen gewonnen, selbst von solchen, die sich
bereits vorher für die Mehrheit erklärt gehabt hätten. Ein
Verbessernngsantrag sei eingebracht, unterzeichnet von fast der
Hälfte der Abgeordneten. Wenn die Geschäftsordnung eine
solche Zahl nicht verlange, so liege, die Absicht am Tage, inan
habe sich Sicherheit für die Abstimmung vedschaffem wollen,
indem man eine große Zahl zur Unterzeichnung veranlaßt habe.
Hoffentlich würde aber kein Abgeordneter sich durch die Unter¬
zeichnung gebunden halten, von der andern Seite aber habe
inan dadurch einen Zwang für die Abstimmung auSüben
wollen, die doch lediglich von der gewissenhaften Ueberzeugung
geleitet werden dürfe. In den Landtag habe dieser Antrag
kommen sollen, ohne daß die mit der Leitung der Sache Be¬
auftragten vorher tnwon in Kenntniß gesetzt würden. Als dann
für die Aussetzung der Sache gestimmt sei, sei dies in der
Absicht geschehen, nochmals eine Einigung zu versuchen. Eine
Einigkeit über die Aufnahme einer bestimmten Summe habe'
man nicht erwarten können, wohl aber hinsichtlich der Form
der Fassung zum Beweise, daß man nicht ntt: Worte stritte.
Dieser Versuch sei ganz gescheitert. Damals wäre von der
.anderen Seite (jetzt schwiege sie ja) Gewicht aus die Fassung
hinsichtlich der Anerkennung gelegt. Auf Redners Seite sei
darauf nicht viel Gewicht gelegt und so sei eine Einigung er¬
zielt. Bei der Anleihe sei den: Bedeutung gegeben, erst nach
der Anerkennung dürfe man Geld bewilligen— eine Conzes-
sion gegen diejenigen, die gar kein Geld hergeben wollten. Es
sei aber von der größten Wichtigkeit, daß die Betheiligung an
der Anleihe»«verweilt geschehe; nach der Anerkennung könne
der Herzog auch' sonst Geld genug bekommen. Die Anleihe
betreffend, sei nun diesseits die Summe in dem Antrag zu¬
nächst weg'gelaffen und wegen derselben ein eventueller Znsatz-
antrag ausgestellt. Dian habe aber verlangt, von Aufnahme
einer bestimmten Summe solle ganz abgesehen werden. Als

hierauf nicht habe'eingegangen werden können, sei jede Ver¬
mittlung znrückgewiesen; ja man habe sich(ein Beweis, wie
ans Seiten der Gegner verfahren sei) nun auch an das abge¬
schlossene Ncbereinstimmen in der Anerkennungsfrage nicht mehr
gebunden erklärt.

Das sei das Bild des Haders, den diese deutsche Sache
in den Landtag hereingebracht habe gegenüber der so warm
empfohlenen Einmüthigkeit. Er habe es für seine Pflicht ge¬
halten, dieses Bild an daö Licht der Oeffentlichkeit zu stellen
und den Schleier des Schweigens, mit den: die Urheber des
Verbeffernngsantrags dasselbe zu verdecken suchten, hinweg zu
nehmen. Wenige Worte genügten, um dieses Bild zu ergänzen.
Auf der anderen Seite sei gesagt, man wolle auch im Maxi¬
mum keine Schranke— nun gut; daß eine geringere Summe
nicht geboten werden könne, stehe wohl fest, im Maximum
wolle er jede Schranke wegränmen, indem er NarnenS der
Antragsteller zu beiden Hanptgnträgen den Zusatzantrag stelle:

der Landtag beschließe ferner, in den: beschlossenen Er¬
suchen an die GroßherzoglicheStaatsregierung, betref¬
fend. Betheiligung an der Schleswig-Holsteinschen An¬
leihe, sich für eine Betheiligung mit wenigstens
100,000 Thlr. auszusprechen.

ÄZer ehrlich gebsn wolle, müsse hierfür stimmen. Die
Anträge von Dannenberg und Genossen und von Ahl¬
horn und Genossen würden wohl als Ganzes ẑur Abstim-
müng kommen, und zwar her Ahlhorn 'sche Antrag zuerst.
In diesen: Falle müsse er gegen denselben stimmen; nach Ab¬
lehnung des anderen Antrags würde er eventuell auch dem
Ahlhorn 'sche:: znstimmen. krimo loco sei er gegen den
Ahlhorn 'sche:: Antrag, namentlich weil derselbe die Sache
verschleppe. Er fordere daher die Abgeordneten auf, auch gegen
den Ahlhorn 'sche:: Antrag zu stimmen, jedenfalls aber, möge
von den Hanptauträgcn angenommen poerdcn, welcher wolle,
seine::: Zusatzäntrag beizustimmcn. Wer eS ehrlich meine, könne
nicht anders stummen, wer es nicht ehrlich meine, dem dürfe
er nur seiner selbst, nur des Landes willen nicht wünschen,
daß er fremdherrlicher Gewalt unterworfen werde, wünschen
müsse er aber, daß ein ehrlicher Krieg für' diese Interessen
entstände, der in blutiger Tagesordnung die eng zugeknüpften
Beutel öffne.

Abg. Brörincinn : Es werde ihm schwerlich gelingen,
seine und seiner Freunde Stellung in dieser Sache gegen die
geschehenen Angriffe zu vertheidigen. °Er sei keiner von den
Unterzeichnern des Verbeffernngsantrags, er wolle sich aber
verwahrt haben, daß er sich weder durch das eine noch durch
das andere eiuschüchtern lasse.

Einer der Herren Vorredner habe die gegentheilige Ab¬
stimmung schmachvoll genannt; er sei vom Gegentheil über¬
zeugt. Der Großherzog vertrete daö Großherzogthnm nach
Außen; der werde schon Sorge tragen, daß der Name unseres
Landes und Deutschlands nicht geschmälert und erniedrigt
werde. In seiner Abstimmung wolle er ganz frei sein; viel-



leicht werde er für keinen der vorliegendeil Anträge stimmen,
da er sie, im Vertrauen zu unserem Fürsten, für überflüssig
halte.

(Der Abg. Hullmann  beantragt namentliche Abstim¬
mung.)

Abg. Ahlhorn : Er wolle sich auf wenige Worte
gegen die Darstellung des Abg. Hullmann  beschränken.
Zum Wort,habe sich keiner der Unterzeichner des Verbesserungs¬
antrags gemeldet, weil man davon anSgegangcn sei, eS habe
Zeit, bis derselbe angegriffen werde, das sei aber nicht ge¬
schehen. Dre Abg. Bleiten  habe den Verbessernngsantrag
hinsichtlich des ersten Theils sogar für den präziseren erklärt;
der Abg. D a nnenb  er g habe die Summe von 100,000 Thlrn.
eine winzige genannt. Wenn auf der anderen Seite auf Pa¬
triotismus gepocht werde, so mache er und seine Freunde ganz
denselben Anspruch auf Patriotismus. Wenn ihnen Partei¬
hader vorgeworfen werde, so stelle er dein die Behauptung
gegenüber, der Hader sei nicht von seiner und stiller Freunde
Seite hervorgerufen. Führe der Abg. Hnllina  nn ein Wort,
das in den Vollversammlungengefallen sein solle, als einen
offenen Ausspruch an : „wie man vor seinen Wählern erschei¬
nen solle, wenn man solche Summen zu solchem Zweck be¬
willigt habe", so müsse er bitten, bei derartigen Anzüglichkeiten
den Namen zu nennen, da sonst ein Vorwurf auf alle  Geg¬
ner des Vorredners siele. Wenn cS in dem VerbesserungS-
antrag heiße, die Staatsregierung möge sich nach der Aner¬
kennung in angemessener Weise an der Anleihe betheiligen, so
sei das, eine Verschleppung, ein absichtliches HinauSschieben ge¬
nannt. Man solle sich die Sache doch praktisch einmal vergegen¬
wärtigen. Trete die Staatsregierung aus das Ersuchen ein,
so müsse sie jedenfalls mit einer Vorlage kommen; mit stillem
Antrag käme man daher nicht minder rasch zum Ziel, als
mit dem anderen. Die Unterzeichner de,S NerbesserungSautrags
seien der Ansicht- wenn die Zeit da sei, solle inan sich bei der
Anleihe betheiligen bis zu 100,000 Thlr., vielleicht mit mehr,
vielleicht mit weniger. Käme der rechte Zeitpunkt— und
das könne heute und morgen geschehen— wo wirklich mit.
Gelb zu helfen sei, so sei er für eine Betheiligung mit einer
viel größeren Summe. Ja , stände die Sache so, wie sie der
Ahg. Bleiken  dargestellt, daß der Herzog im Begriff stehe,
sein Land von den Dänen zu.erobern, so müsse er nach besten
Kräften mit Truppen und 'Geld unterstützt werden. Wenn
aber Oestreicher und Preußen in die Herzogthümer einrückten
und sich als Großmächte parirten, dann hälfe keine noch so
reichliche Geldunterstützung. Aus diesen sachlichen Erwägun¬
gen könne man ihnen keinen Vorwurf machen. Der Ver-
bessermigsantrag stelle die Auerkennungsfrage in den Vorder¬
grund— und mit Recht; wenn bas Recht des Herzogs nicht
anerkannt würde, dann könne inan -Nichts machen. Die
Staatsregierung sei ja auch nicht gebunden an die Entschei¬
dung des Bundes, ans diese habe sie wenig Mnfluß; diese
brauche sie aber auch nach dem Verbessernngsantrag nicht ab-

zuwärten; sie könne jeden Augenblick ihrerseits mit der Aner¬
kennung Vorgehen und könne sich dann auch betheiligen. Hier¬
auf müsse man dringen und nicht hinter dem Berge halten,
wie er schon gegen die.Fassung der früheren Adresse in den
Vorverhandlungen sich ausgesprochen habe. Praktisch sei sein
Weg also reichlich so richtig wie der andere. Er und seine
Freunde stimmten eben so gewissenhaft nach ihrer Ueberzengung
wie' die Gegner; das Zischen der Versammlung mache ans ihn
keinen Eindruck, eben so wenig wie er den Vorredner um das
Bravo der Gallerie beneide. Die entwickelten Ansichten, die
ihn und seine Freunde leiteten, seien von der anderen Seite
nicht angegriffen, geschweige denn widerlegt.

Die Darstellung von einem Parteihadcr, der ihm und
seinen Freunden zur Last gelegt werde, sei nur ein Scheinan¬
griff. Wenn man bedenk-e, daß Bremen 100,000 Thlr. aus
Privatmitteln zusammenbringen wolle und ein sehr kleines
deutsches Land sich mit 50,000 Thlrn. bei der Anleihe be-
thciligen wolle, so erscheine es präziser, praktischer und passender,
in den gegenwärtigen Beschluß nnrstine „angemessene Summe"
anfzunehmen.

Abg. Brader : Den auseinandergehenden Ansichten
gegenüber möge es ihm gestattet sein, Etwas ans seiner Er¬
fahrung mitzuthcilen, Er habe in Coburg einer Versammlung
des Nationalvereins beigewohnt, in der auch eine deutsche
Frage aus der Tagesordnung gestanden hätte.

ES hätten sich verschiedene Meinungen geltend gemacht,
jeder habe seinen Willen durchsetzen wollen, es seien 10, 12,
15 Anträge-gestellt. Da sei ein Mann aufgestauden, dessen
Name überall nur mit Hochachtung genannt werde, und habe
gesagt: „Meine Herren, lassen Sie uns nicht den Beweis lie¬
fern, daß, wo 3 Deutsche zusammen sind, 4 verschiedene Mei¬
nungen sich bilden! wir haben alle dasselbe Ziel, lassen Sie
uns zur Einstimmigkeit gelangen, gebe ein Jeder nach im In¬
teresse der guten Sache!" Auch hier handele es sich nm eine
deutsche Angelegenheit und er wolle nur dringend ersuchen,
-einmüthige  Beschlüsse zu fassen. ES möge sich Mancher
verletzt fühlen, aber darunter dürfe die gute Sache nicht leiden.
Dabei müsst er bleiben, daß die Nennung einer bestimmten
Summe festzuhalten sei, denn das allein gebe der Sache den
nöthigen Eindruck und Nachdruck.

Abg. Hullmann : Er sei aufgefordert, den 'Namen '
dessen zu nennen, von dem er eine gewisse Aeußerung aus den
Vorversammlungen mitgethcilt habe; aus diese einseitige Auf¬
forderung könne er sich nicht dazu bewogen fühlen; wenn sich
dem Andere angeschlosseu hätten, würde er der-Nennung des
Abgeordneten nicht abgeneigt sein. Uebrigens sei der Name
in der Versammlung hinreichend-bekannt/ Der Abg. Ahl¬
horn  schiene seinen Zusatzantrag nicht richtig aufgefaßt zu
haben; 100,000 Thlr. wäre in demselben nur als das Mini¬
mum der Betheiligung-bei einer Anleihe aufgeführt/ In dem
Beschlüsse, den Antrag ans Betheiligung an der Anleihe von
erfolgter Anerkennung, abhängig zu machen, das würde nicht
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viel Bedenken haben, wenn es möglich wäre, daß unsere
Staatsregicrnng mit der Anerkennung einseitig verginge. Es
sei aber vielmehr zu erwarten, daß die Entscheidung dieser
Frage seitens der Bundesversammlung abgewartet werde und
diese könne noch lange dauern. Wenn der Zusatz nicht ans
eine Verschleppungabziele, was er denn solle? Wenn der ur¬
sprüngliche Antrag so gefaßt wäre, lüge die Sache anders,
aber den bereits formulirten Antrag in der Weise abzurnnden,
dazu läge kein Grund vor. Mau .hätte von der anderen Seite
zu dem Antrag von Dannenberg  und Genossen offen das
Amendement stellen sollen, anstatt der Betheiligung zu einer
bestimmten Summe zu setzen„in angemessener Weise". So
würde verfahren sein, wenn nicht der Zweck der veränderten
Formulirung sei, die Hauptsache zu verdecken. Ein Eintreten
für die Herzogthümer mit „Gilt und Blut" würde sich viel¬
leicht einer allgemeineren Unterstützung erfreut haben, würde
aber auch weniger ins Gewicht fallen. Daß der Abg. Ahl¬
horn  sich gegen die Fassung der ersten Adresse in der Schles¬
wig-Holsteinischen Angelegenheit in den Worten „die Staats¬
regierung möchte nicht behindert sein, die Anerkennung aus-
zusprecheu", in den Vorverhandlungen geäußert habe, sei nicht
wahr. Es habe sich lediglich darum gehandelt, ob der auf
die Anerkennung bezügliche Passus überhaupt stehen bleiben
solle, oder nicht.

Abg. Ahlhorn : Auf die letzte Aeußcrnng des Vor¬
redners müsse er dabei stehen bleiben, daß er in den Vorverhand¬
lungen sich dafür ausgesprochen habe, daß die Anerkennung schär¬
fer zu betonen sei. Auf eine frühere Bemerkung-habe er noch
zu erwidern, daß der Verbesserungsautrag nicht von der Hälfte
der Landtags-Mitglieder unterzeichnet, in den Landtag gelangt
sei. Als derselbe zur Sitzung mitgebracht, hätten 15 Namen
darunter gestanden, 4 hätten hier noch unterzeichnet, mache
zusammen 19 Stimmen, von 49. Deni Vorwurf der beab¬
sichtigten Verschleppung gegenüber müsse er darauf znrückkom-
men, daß Großherzogliche Staatsregiernng, wenn sie den Her¬
zog nicht anerkenne, auch nicht niit einer Vorlage wegen Be¬
theiligung an der Anleihe an den Landtag kommen würde.

Abg. Dannenberg : Er habe vorgehabt, auf einige
Punkte einzngehen, aber er sei zu der Ueberzeugung gelangt,
daß Worte vergeblich sein würden, ja daß dadurch nur Bitter¬
keit hervorgerufen werden könne, was der Sache nicht dienlich
sei. Er wolle nur hervorheben, daß der Abg. Ahlhorn  die
Sache jetzt wiederholt so darstelle, daß die Fassung des -Ver¬
besserungsantrags aus Betheiligung au der Anleihe nach der
Anerkennung praktisch keinen andern Gang der Sache zur Folge
haben würde als den, der auch nach seinem Antrag eintreten
müsse. Er müsse fragen: warum dem; der Verbesserungsan¬
trag überhaupt noch stehen bleibe? Er, Redner, könne daraus
nichts Anderes sehen, als ein absichtliches Hinausschieben.
Einen Grund dafür könne er nicht finden- es müßte denn die
politische Weisheit sein, welche sich nicht höher erheben könne,
als bei Anträgen der Staatsregierung auf Geldbewilligung

Thaler zu streichen, oder er müsse annehtnen, daß man nichts
von dem Geist in sich spüre, der jetzt mächtig die Nation
durchwehe. Wenn dies der Fall sei, könne er seinen Gegnern
nicht, wie der Abg. Hullmann,  wünschen, daß die Geschichte
in blutiger Tagesordnung über sie dahin gehen möge, vielmehr
nur wünschen, daß sie niemals an sich und ihrer Familie er¬
führen, was eS hieße in HauS, Staat und Kirche, nicht mehr
eigener Herr, sondern ein Knecht der Fremden zu sein. Er
könne nur sagen: „Herr, vergieb ihnen, denn sie wissen nick,
was sie thun!"

Abg. Selkmann II . : Gegen den Antrag von Dan¬
nenberg  und Genossen habe er gleich bei dessen Einbringung
seine formellen Bedenken vorgetragen, da bei Geldbewilligungen
die Initiative von Großh. Staatsregiernng- auSzngehen.habe.
Aus diesen Punkt lege er jedoch' wegen der eigenthümlichen
Lage des vorliegenden Falles kein so erhebliches Gewicht, daß
er seine Bedenken bei der jetzigen Fassung „mit wenigstens
100,000 Thlrn." nicht fallen lassen könne, da er der Ansicht
sei, daß, wenn ' die  Staatsregiernng sich bei der Anleihe be¬
theiligen wolle, 100,000 Thlr. allerdings der geringste Betrag
sein würde. Da die Anträge bei der Abstimmung nicht ge-
theilt werden sollten, sei-er daher in der Lage, für den An¬
trag von Dannenberg  und Genossen zu stimmen.

Präsident : Es läge vor ein Antrag von Dannen¬
berg  und Genossen, ohne Nennung einer bestimmten Summe,
ein Verbesserungsantrag von Ahlhorn  und Genossen, ferner
für den Fall der Annahme des Dannenberg 'scheu  An¬
trags ein Zusatzantrag von demselben, die Bctheiligung mit
100,000 Thlrn. auSznsprechen; endlich zu beiden Hauptanträ¬
gen ein Zusatzantrag von Hullmann.

Der Mg . Dannenberg  erklärt sich mit dem Hull-
mannschen  Zusatzantrag einverstanden und läßt seinen Zusatz-
antrag fallen.

Präsident : Nach der Regel würde von den Haupt¬
anträgen der von Ahlhorn  und Genossen gestellte, als ei»
Verbesserungsantrag zuerst zur Abstimmung kommen, wenn
nicht anders beschlossen würde. Es scheine ihm Grund zu
einem Beschluß, in der Reihenfolge der Abstimmung von der
Regel abzuweichen, darin zu liegen, daß sonst möglicherweise
keiner der Hauptanträge angenommen würde. Es hätte sich
bereits ein Abgeordneter erklärt, daß er vielleicht gegen beide
Anträge stimmen würde; wenn nun jeder ungefähr gleichviel
Stimmen hätte und der Ahlhorn 'sche,  falls darüber zuerst
abgestimmt werde, von denjenigen, die für den Antrag von
Dannenberg  und Genossen seien, verworfen werden müßte,,
könnte möglicherweise gar kein Beschluß zu Stand.e komme«.
Dies würde vermieden, wenn zuerst über, den Antrag ve»
Dannenberg  und Genossen abgestimmt würde, da -im Fall
der Ablehnung desselben manche Stimmen voraussichtlich sich
für den Antrag von Ahlhor  n und Genossen erklären würde«.
Diese veränderte Reihenfolge, die er empfehlen möchte, setze



indessen die Zustimmung des Antragstellers des Verbesserungs-
wtrags voraus.

Abg. Ahlhorn : Er sei mit dem Motive des Herrn
Vorsitzenden einverstanden, daß ein Beschluß zustande kommen
müsse. Er sei indessen in der Lage, seinerseits eventuell dem
Dannenb  erg'schen Antrag zuznstimmen und müsse sich daher
gegen die nachträgliche Abstimmung über seinen Antrag ans-
zchrechen.

Präsident : Nach dieser Erklärung sei kein Grund
vorhanden, von der Regel abzuweichen, beide Anträge befanden
sich ganz in derselben Lage.

Abg. Dannenberg : Man wisse nicht, ob auch an¬
dere dasselbe Verfahren beobachten würden, wie der Abg. Ahl-
horn,  und stimme er deßhalb dem Präsidenten bei.

Präsident : Er habe seinen Präsidialantrag bereits
zurückgenommen, da derselbe nur gerechtfertigt erscheine durch
das eventuelle Stimmen für den Ahlhorn 'schen  Antrag.
Sowie auf der andern Seite dasselbe Verhältniß obwalte, falle
jeder Grund zu einer Abweigung weg.

Abg. Selkmann I-: Er habe nur bemerken wollen,
daß er in derselben Lage sei, wie der Abg. Ahlhorn,  daß
er nach Ablehnung des Verbesserungsantrags für den ursprüng¬
lichen stimmen werde.

Der Antrag von Ahlhorn  und Genossen wird in na¬
mentlicher Abstimmung mit 26 gegen 23 Stimmen abge-
lehnt.

, Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Barleben , Bartel , Becker , Bleiken , Bradcr,

Brockhaus, Bulling , de Consser , Dannenberg,
Eissel/ Fortmann , Görlitz , 'Graepel , Greverus,
Heye, Hullmann , Krahn , Kunz, Leutz, Nieberding,
Pancratz, Russell , Selkmann  II -, Strackerjan I.,
Strackerjan  II ., Strackerjan  III.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Broermann , Bunnies , Driver , Hardt , Hoting,

Hnchting, Müller , Oetken , Oldejohanns , Rösener,
Nüdebnsch, Selkmann I. , Strodthoff , Snhren,
Struthofs , Thöle , Töllner , Willers , Windhaus,
Abels, Uhlers , Ahlhorn , Arkenau.

Sodann wird der Antrag von Dannenberg  und Ge¬
nossen in namentlicher Abstimmung mit 45 gegen4 Stimmen
angenommen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Dannenberg , de Consser , Driver,  Eissel,

Fortmann , Görlitz , Graepelz Greverus , Hardt,
Heye, Hoting , Hnchting , Hulhmann , Krahn , Kunz,
Lentz, Müller , Nieberding , Oetken,Oldejohanns,
Pancratz, Rüdebusch , Russell , Selkmaunl ., Selk-
mannll ., StrackerjanI ., Strackerjan  II -, Stracker¬
jan  HI. , Strodthoff , Struthofs , Snhren , Töll¬
ner, Willers , Windhaus , AbelH, Ahlers , Ahlhorn,

Barleben , Bartel , Becker , Bleiken,Brader,Brock¬
haus , Bulling , Bunnies.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Rösener , Thöle , Arkenau , Broermann.
Schließlich wird der Hullmann 'sche  Znsatzantrag mit

27 gegen 22 Stimmen angenommen.
Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Dannenberg , Fortmann , Görlitz , Graepel,

GreveruS , Hardt , Hetze , Hullmann , Krahn , Kunz,
Lentz, Oetken , Oldejohanns , 'Rüdebnsch , Selk¬
mann  II ., Strackerjan I., Strackerjan .il -, Stracker¬
jan  III -, Strodthoff , Willers , Bartel , Becker,
Bleiken , Brader , Brockhans , Bulling, de  Consser.
, Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:

Driver , Eissel , Hoting , Huchting , Müller,
Nieberding , Pancratz , Rösener , Russell , Selk¬
mann I ., Struthofs , Snhren , Thöle , Töllner,
Windhans , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau,
Barleben , Brörmann , Bunnies.

Der Abg. Eissel bemerkt, er habe gegen den letzten
Antrag gestimmt, indem er die Fragestellung mißverstanden.

Der Präsident erwidert, diese Erklärung könne auf die
Stimmzählung keinen Einfluß haben, könne aber, ins Protokoll
ausgenommen werden.

Zweiter Gegenstand dex. Tagesordnung: Ausschußbericht
über den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck
wegen der Gebühren der Amtsnnterbedienten und Gemeinde¬
diener in Sachen, betreffend die Beitreibung von Staats - und
andern öffentlichen Abgabenu. s. w. (Anlage 47). — Bericht¬
erstatter Abg. Lentz.

Die Anträge des Ausschusses Nr. 1—4 werden ohne
Debatte angenommen und ist damit die erste Lesung des Ent¬
wurfs beendigt.

Es folgt auf der Tagesordnung: Bericht des 'Finanz¬
ausschusses, betreffend den Voranschlag der Central-Einnahmen
und -Ausgaben des Großherzogthums für die Jahre 1864,
1865, 1866 (Berichterstatter Abg. Bartel ).

^Die Verlesung des Berichtes wird nicht verlangt.
Antrag 1.
Es verlangt Niemand das Wort, der Antrag wird zur

gemeinschaftlichen Abstimmung mit gleichartigen Ausschußan¬
trägen (ans Bewilligung der Position dex Vorlage) zurückgesetzt.

Antrag 2 und 3 wie zu 1.
Antrag 4.
Regiernngscommissär Bucholtz : Er müsse zunächst hin¬

sichtlicht der in dem Berichte Seitens einiger Ausschußmitglieder
niedergelegten Verwahrung eine Bemerkung machen, damit das
Stillschweigen her Staatsregierung zu dem betreffenden Passus
nicht als eine Zustimmung aufgefaßt werde. Eine derartige
gelegentliche Aenßerung persönlicher Meinungen haben keine
sachliche Bedeutung und es bedürfe daheB keiner Erläuterung
des entgegengesetzten Standpunktes der Regierung. Sodann
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habe er zu dieser Position , welche zum ersten Mal die Ge¬

halte betreffe , wie zu allen ferneren desselben Inhalts , ein für

alle Mal zu bemerken , daß die Ansätze mit Rücksicht auf K. 25

des Voranschlags , des f. g . Zulageparagraphen , gemacht seien.

Im Fall dieser Paragraph abgelehnt werden solle , müsse sich die

StaatSregicrung erneute Anträge zu einzelnen Gchaltspositionen

Vorbehalten.

Abg . Ahlhorn : Rach dieser Aeußerung des RcgierungS-

commissärs müsse er auch , Verwahrung cinlegcn ; diese und

andere Positionen seien zur Annahme empfohlen ; nach der Be¬

merkung des RegiernngScommissärs müsse er beantragen , daß

der Gegenstand von der ' Tagesordnung entfernt , der Bericht

an den Ausschuß znrnckgcwiescn werde , denn bei dieser Lage

der Zache müßten andere Anträge im Ausschuß gestellt werden.

Er hoffe , der "Regiernngscommissär werde zur Entfernung des ,

Gegenstandes von der heutigen Tagesordnung seine Zustimmung

nicht versagen.

Regiernngscommissär Bvchvltz : Dis Einbringung an¬

derer Anträge müsse er ganz anheim geben ; er verstehe aber

nicht , wie seine Aeußerung hiezu habe Anlaß geben können.

Er habe lediglich die gewiß in der Sachs begründete Be¬

merkung gemacht , daß dein Ausdruck persönlicher Meinungen

im Berichte keine sachliche Bedeutung beizulcgen , und daß da - ,

her das Stillschweigen der ZtaatSrcgierung zu denselben : nicht

als eine Zustimmung zu deuten sei.

Abg . Selkmann II. : Es sei wohl noch kaum vorge¬

kommen , daß ein Mitglied des Ausschusses den Antrag gestellt

habe , den erstatteten Bericht an den Ausschuß zurückzuvcrweiscn

— zur Berichterstattung über den eigenen Bericht ! Zu einem

so abnormen Verfahren liege nicht der -mindeste Grund vor.

Daß die Staatsregiernng der Ansicht sei , der Landtag wäre

verpflichtet , das Maximum der Regulative zu bewilligen , sei

ja durchaus nichts Neues , sondern eine bekannte Thatsache.

Er sei gegen die Verweisung.

Abg . Ahlhorn : Er ziehe seinen Antrag zurück , da

derselbe keine Aussicht auf Erfolg habe . Anderweitige Anträge

könnten bei der zweiten Lesung , die er und seine Freunde für

erforderlich hielten , gestellt werden.

Abg . HmlMNNN : Da der Streit über die Regulative

einmal von - Neuem aufgefaßt sti , da über diesen Gegenstand

einmal im Landtage Berathungen stattgefundcn , und - da eine

definitive Erledigung dieses Punktes erforderlich sei, zu der der

Landtag sein Möglichstes thun müsse , so beantrage er , die

Sache an einen Ausschuß zu verweisen und zwar , da bereits

dem vorigen Landtag über dieselbe Bericht erstattet sei, an den

Finanzausschuß . '

Abg . Selkmann I - : Mit der Verweisung dieser Sache

an den Finanzausschuß könne er sich nicht einverstanden er¬

klären . Es wäre wesentlich eine Rechtsfrage , auf deren Ent¬

scheidung es ankäme , und da im Finanzausschuß wenig Juristen

vertreten seien , halte er diesen nicht für geeignet.

Abg . Bruder : Wenn die Sache wieder an einen Aus¬

schuß solle , so möchte er die Bildung eines eigenen Ausschusses

empfehlen.
Präsident : Da alles Weitere des vorliegenden Gegen¬

standes der Tagesordnung von dieser Frage nicht abhänge,

möchte er empfehlen , den selbständigen neuen Antrag des Ab¬

geordneten Hnll m a n n auf die nächste Tagesordnung zu ver¬

weisen . Da kein Widerspruch erfolge , nehme er an , daß der

Landtag hiemit einverstanden sei.
Abstimmung über Antrag 4 auSgesetzt wie . zu 1.

Antrag 5 , 6 wie zu 1.

Präsident : Er bitte zu entschuldigen, daß er die Frage
übersehen habe , ob der H u l l m a n n ' sche Antrag auch überall

unterstützt sei.

Der Antrag ist nicht unterstützt und bemerkt der Präsi¬

dent , daß derselbe demnach nicht auf die nächste Tagesordnung
komme.

Anträge 7 und <8.

Abg . Ahlhorn : Er habe den Antrag der . 8 allem

gestellt . Unser Geschäftsträger in Berlin habe bisher eine Re¬

muneration von lOOFriedrichSd 'or jährlich bezogen . Nachdem

mm an Stelle des Dr . Liebe der Dr . Gessken getreten sei,

werden 1000 Thlr . beantragt . Die hohe Position „Reise¬

kosten des Staatsministeriums " (Z. 4 ) enthielte aber hin¬

reichende Mittel , nur den Geschäftsträger für außerordentliche

Aufträge , die seinen eigentlichen Wirkungskreis doch überstiegen,

zu remunerircn . ' Auch früher ( 1860 ) habe der Geschäftsträger

in Berlin 1000 Thlr . aus dieser Position bezogen.

Regiernngscommissär Bucholh : Die Erhöhung der

Remuneration des Geschäftsträgers in Berlin hänge nicht von

Willkür ab , sondern sei geboten durch die gesteigerten An¬

forderungen , die im Interesse des Landes , insbesondere der

Finanzen , an seine Thätigkeit gestellt werden müßten , nament¬

lich aber auch durch die Art und Weise , wie die Hansestädte

sich an - der Remuneration des gemeinschaftlichen Geschäfts¬

trägers bctheiligten . Wenn auf die Pos . 4 zurückgegriffen

werden solle , so müsse diese erhöht werden ; dieselbe gehöre aber

gar nicht hierher . Er empfehle den Antrag 7 zur Annahme.

Schluß der Debatte.

Abg . Ahlhorn als Berichterstatter : Aus Pos . 4 hätte

Dr . Liebe  doch auch bezogen , die goldenen Dosen und Reise«

nach Petersburg wären aus dieser Position bestritten ; Or.

Gessken  würde daraus erhalten , selbst wenn 1000 Thlr . für

ihn bewilligt würden.

Abg . Bartel als Berichterstatter : Die Mehrheit des

Ausschusses sei davon ausgegangen , daß für bestimmte und st

kleine Summen Geschäftsträger überhaupt nicht zu engagirenseien.

Antrag 7 wird angenommen , Antrag 8 Ist damit erledigt-

Antrag 9 und 10.

Regiernngscommissär Buchvltz : , Es lägen hier rein

persönliche Verhältnisse zu Grunoe ; man möge ihm daher jede

nähere Mittheilung erlassen ; er könne nur dringend die An¬

nahme der Regierungsvorlage empfehlen.
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Abg. Ahlhorn : Nach Mittheilung der Staatsregierung
an den Ausschuß werde eine Verschmelzung des Oberappella-
tionsgerichts mit dem Appellationsgerichte beabsichtigt. Bei
der Reorganisation wären die Kosten für das Oberappella¬
tionsgericht zwei Mal abgeschlagen und erst auf die dritte Vor¬
lage bewilligt. Man habe daher Seitens der Staatsregierung
ein Entgegenkommen mit Eingehenlassen dieses theuren obersten
Gerichtshofes erwarten dürfen und möchte er den Regierungs-
conunisfär ersuchen, ob er vielleicht Mittheilnng zu machen be¬
reit sei, wie weit die Verhandlungen gediehen.

Regierungscommissär Bucholtz Er bevaure sehr, nicht
in der Lage zu sein, diesem Wunsche entsprechen zu können.

Abg. Ahlhorn : Er sei jetzt so schnell nicht in der
Lage, sonst würde er einen Antrag stellen ans Eingehenlassen
des Oberappellationsgerichts. Er wünsche nur, daßdieAenße-
rung über das Verschmelzen dieses Gerichtshofes mit dem
Oberappellationsgerichte kvnstatirt werde, dannr die Sache nicht
in Vergessenheit gerathe.

Abg. Bartel : Die dem Ausschuß gewordene Mittheilung
habe er nicht so bestimmt ausgesaßt; es habe seiner Ansicht
nach geheißen, eine Verschmelzung solle in Betracht gezogen
werden.

Abg. Ahlhorn : Er möchte wissen, wie vie Aeußerung
von den übrigen Mitgliedern des Ausschusses aufgefaßt sei;
er habe verstanden, die Hülfsrichter sollten nach Erledigung
der alten Sachen zur Vorbereitung dieser Verschmelzung ver¬
wandt werden.

Präsident : Das könne jetzt nicht tönstatirt werden;
es sei nicht am Platze, hier ein Beweisverfahren über die dem
Ausschuß gewordene Mittheilung zu eröffnen. Die Debatte
über diesen Punkr sei geschlossen.

Abg. Ahlhorn : Er sei im Begriff, einen Antrag cin-
zubringen.

Präsident : Derselbe könne als selbständiger Antrag
oder bei der zweiten Lesung gestellt werden.

Abg. Ahlhorn  beantragt namentliche Abstimmung. Der
Antrag ist unterstützt.

In namentlicher Abstimmung wird der Antrag' Nr. 10
mit 27 gegen 21 Stimmen angenommen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Fortmann , Hardt , Hehe, Hoting , Huchting,

Müller , Oetken , Oldejohanns , Rösener , Rüde¬
busch, SelkmannI .,. Strodthoff , Struthofs , Suhren,
Thöle, Töllner , Willers , Windhaus , Abels,
Ahlers, Ahlhorn , Arkenau , Brader , Brörmann,
Bullling , Bunnies , de Cousser.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Eissel , Görlitz , GrLpel , Greverns , Hullmann,

Krahn, Kunz, Lentz, Nieberding , Pancratz , Russell,
SelkmannII ., StrackerjanI ., StrackerjanII ., Stracker-
jan III. , Barleben , Bartel , Becker, Blciken, Brock¬
haus, Driver.

Berichte . XIV- Landtag.

Abwesend Abg. Dannenberg.
Antrag 11 wie zu 1.
Antrag 12.
Abg. Ahlhorn : Nach längerem Schwanken sei von

dieser Position Nichts abgesetzt, wiewohl nicht zu verkennen sei,
daß der beantragte Gehalt des Oberstaatsanwalts mit 2000
Thaler sehr hoch sei, wenn man bedenke, daß dieser Beamte
erst vor 5—6 Jahren mit 1800 Thlr . angestellt sei und daß
2200 Thlr. das Maximum der Regulative sei.

Abstimmung ausgesetzt wie zu 1.
Antrag 13, 14, 15, 16 wie zu 1.
Antrag 17.
Regierungscommissär Bucholt? : Der Grund der Er¬

höhung der Regierungsposition beruhe darin, daß jährliche
Zusammenkünfte(nicht die allgemeinen statistischen Kongresse)
der Vorstände der deutschen  statistischen Bureaux beabsichtigt
würden, um sich über allgemeine Grundlagen für statistische
Ermittelungen zu vereinigen. Von diesen Zusammenkünften
dürfe man sich einen bedeutenden praktischen Erfolg versprechen.

Abg. Bartel : Dieser Grund sei bereits in der Vor¬
lage erwähnt und vom Ausschuß berücksichtigt. Wenn zu diesem
Zwecke aber 70 Thlr. übrig blieben, so habe das dein Aus¬
schuß genügend erschienen.

Antrag 17 wird angenommen.
Die Regierungsvorlage, noch 70 Thlr. mehr zu bewilligen,

wird abgelehnt.
Antrag 18 wie zu 1.
Antrag ll ) und 20.
Regierungscommissär Bucholh : Die Verhältnisse der

Wittwenkasse wären neuerdings einer' sorgfältigen Untersuchung
unterzogen; diese habe zu der Ueberzeugung geführt, daß der
augenblicklich günstige Stand nicht als ein dauernder betrachtet
werden könne. Schon deshalb liege kein Anlaß vor, auf eine
Gesetzcsänderung einzutreten.

Abg. Russell Er wolle sich gegen den Antrag Nr. 20
aussprechen. Es sei ihm erinnerlich, daß der Anspruch der
Wittwenkasse ein rechtlicher  sei ; er würde sich aber nie dazu
verstehen können, Rechtsansprüche durch die Gesetzgebung zu
beseitigen.

Abg. Bruder : Rechtsansprüche seien in neuerer Zeit
durch die Gesetzgebung vielfach verletzt; seiner Ansicht nach
komme nur in Frage, ob die Aufhebung des Anspruchs im
Interesse des Staates sei und ohne besondere Beschädigung der
Sache ausgcführt werden könne. Daß das letzte Erforder¬
niß vorliege, glaube er nach den letztjährigen Resultaten der
Wittwenkasse annehmen zn dürfen.

Schluß der Debatte.
Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Er sei damit ein¬

verstanden, daß die Gesetzgebung Privatinteressen vielfach ge¬
kränkt habe. Die Ausgabe sei bewilligt und werde, wenn die
Casse es nöthig habe, wieder bewilligt werden. Nach den
letzten Erfahrungen, daß 50 vch Dividende gezahlt würden, halte

7
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er den Antrag, Großh. Staatsregierung möge eine Aenderung
des Gesetzes in Erwägung  ziehen, durchaus für begründet.

Abg. Bartel als Berichterstatter: Ohne sich auf die
Frage über die Beseitigung eines Rechtsanspruchs einzulassen,
wolle er nur hervorheben, daß für die günstigen Resultate erst
eine zweijährige Erfahrung spreche, aus der kein allgemeiner
Schluß zu ziehen sei.

Der Antrag Nr. 19 wird angenommen, dir. 20 wird
abgelehnt.

Antrag 21.
Abg. Bartel als Berichterstatter: Da wegen dieser

Position neue Vorlage gemacht sei, beantrage er Namens des
Ausschusses die Aussetzung der Verhandlung.

Der Landtag ist hiermit einverstanden.
Antrag 22.
Abg. Ahlhorn : Auch unter den pensionirteu und auf

Wartegeld gesetzten Civilstaatsdienern seien manche, die recht
wohl rcaktivirt werden könnten. Die Position sei allerdings
etwas vermindert, wie mit Dank anzuerkennen sei, aber durch¬
aus noch nicht genügend.

Abg. Brader : Er theile diese Ansicht und könne nur
bedauern, daß seitens des Ausschusses kein bezüglicher Antrag
gestellt sei. Da er von einem Antrag von seiner Seite sich
keinen Erfolg versprechen dürfe, wolle er sich damit begnügen,
aufs dringendste Sparsamkeit zu empfehlen.

Abg. Bartel : Er könne sich diesen Bemerkungen nicht
anschließen, da er der Ueberzeugung sei, daß eher Personen,
die längst das pcnsionsfähige Alter erreicht hätten, noch in
aktivem Dienst standen, als daß noch Diensttüchtige penfiouirt
würden.

Abg. Brader : Zur Widerlegung des Vorredners
wolle er nur einen  Mann namhaft machen, der noch arbei¬
ten könne  und gerne arbeiten wolle.  Es sei der frühere
Abgeordnete Mölliug, der selbst zu ihm gesagt habe, er hatte
sich um Reaktivirung an die Staatsrcgierung gewandt, diese
hätte aber seine Wiederanstellung nicht thunlich erachtet. Die¬
ser arbeitskräftige Mann verzehre in Amerika sein Wartegeld
und so hätten wir am Rhein, in der Schweiz und über dem
Ocean Pensionisten. Diese Last könne unser kleines Land
nicht ertragen.

Abstimmung auSgcsctzt wie zu 1.
Antrag 23, 24, 25, 26, 27 wie zu 1.
Antrag 28 wird ohne Debatte angenommen, der Antrag

der StaatSregiernng, zw dieser Position 100 Thlr. mehr zu
bewilligen, wird abgelehnt.

Antrag 29 und 30.
Abg. Ahlhorn : Der vorige Landtag habe an die

Staatsregierung das Ersuchen gestellt, die dem Personale des
Brigadestabs aus den Beiträgen der Hansestädte zu ertheilen-
den Zulagen zu reguliren. Dem entsprechend habe die Staats-
regiernng Vorlage gemacht. Nach dieser solle die Zulage für
den General 500—1000 Thlr. betragen— auf den jetzigen

General, dem eine persönliche Zulage bewilligt sei, habe das
keinen Bezug. Die Charge des Generals sei aber bereits zu
3000 Thlr. regnlirt und sei er mit einem Theil des Aus¬
schusses der Ansicht, daß dieser Ministergehalt für den Gene¬
ral genüge und nicht noch obendrein eine Zulage bis zu
1000 Thlr. in das Ermessen der Regierung zu stellen sei.
Auch der Oberstabsarzt und andere Mitglieder des Brigade¬
stabs bezögen bereits nach dem Regulativ einen bedeutenden
Gehalt, lieber das Regulativ müsse man nicht bewilligen,
insbesondere, da nach dem Abgang des jetzigen Generals ein
jüngerer Offizier diese Charge bekleiden könne, der auch, wenn
er innerhalb des Regulativs bliebe, immer eine glänzende
Karriere machen könne.

Regierungscommissär Meinwrdus Die jetzige Zeit
komme nicht in Betracht, der gegenwärtige General sei mit
einer bewilligten Zulage von 1300 Thlrn. engagirt, die Zu¬
lagen an die übrigen Mitglieder des Brigadestabs wären im
Betrage von 600 -Thlrn. bewilligt. Im vorigen Landtag
hätten über diesen Gegenstand lange Verhandlungen stattge-
sunven; schließlich sei eine Vereinbarung dahin getroffen, daß
diejenigen, welche sich augenblicklich im Besitze der Zulagen
befänden, dieselben als persönliche Zulagen behalten sollten.
Für die Zukunft habe der Landtag das Ersuchen einer Regu¬
lirung oder wie der Ausdruck laute, einer „Fixirung" an die
Staatsregierung gestellt. Diesem Ersuchen sei nachgekommen,
für die GcncralScharge sei eine Zulage von 500—1000 Thlr.
beantragt, zur Vertheilung unter die übrigen Mitglieder des
Brigadestabs 700 Thlr.. Ein Theil des Ausschusses bean¬
trage, die letztere Position auf 600 Thlr., -den augenblicklichen

! Betrag, zn ermäßigen. Dem wolle er nicht entgegentreten.
Wohl aber rem Vorschlag, die Position für den General auf
500 Thlr. herabzusctzen. Wie der jetzige nicht ohne eine Zu¬
lage von 1300 Thlrn. habe engagirt werden können, so könne
leicht der Fall eintrcten, daß mit einer Zulage von 500 Thlrn.
der geeignete Mann nicht zu gewinnen sei. Daß ein jüngerer
Mann die Charge erhalle, sei möglich;  einem solchen werde
man das Maximum gewiß nicht gleich geben, aber für eine
Nornnrung sei eine Zulage von 500 Thlrn. zn wenig. Daß
es sich um eine Bewilligung über die Regulative hinaus han¬
dele, könne überall nicht in Betracht kommen, da es keine
Bewilligung aus dem Beutel des Landes, sondern aus den
Beiträgen der Hanseestädte sei, die zu solchem Zwecke gegeben
würden. Unter welchem Titel man denn von den Hansee-
städten jenen Beitrag nehmen sollte, wenn nicht 1) zn Zulagen
für die Personen, deren Arbeitskraft in Folge der Convention
stärker in Anspruch genommen werde, 2) für Reisekosten und
3) zum Zweck von Entschädigungen an Lübeck und Hamburg
für die Marschkosten zu den Brigadeversammlnngen? Eine
solche sei lediglich deßhalb nicht abgehalten, weil die Entschä¬
digung nicht habe gegeben werden können, die nach der alten
Brigadeconvention vertragsmäßig gewesen sei, eine Entschädi¬
gung, die weit geringer sei, als die Ausgabe für Oldenburg,
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wenn vre Versammlung aus fremdem Gebiete adgeyaltcu werde-
Die Verweigerung der Entschädigung habe eine Versammlung
der Contiugente unmöglich gemacht, weil jene Städte entschie¬
den erklärt hätten, daß sie ohne die Zahlung der Entschädi¬
gungssumme sich nicht daraus einlassen wollten. Der Beitrag
der Städte in Folge des Vertrags, betreffend das Verhältniß
derselben zum Brigadestabc von 4200 Thlr. Gold oder circa
4600 Thlr. Courant komme ungefähr halb zur Ausgabe; die
andere Hälfte sei eine reine Einnahme; denn durch deren
Wegfall würde keine Ausgabeposition verringert. Diese Ein¬
nahme müßte zum Schaden des Landes wegsallen, wenn nicht
wenigstens ein Theil des Beitrags entsprechend verwandt werde;
denn unter solchen Umständen den Vertrag fortbestehen zu
lassen, sei für die Staatsregierung eine unerträgliche Position,
es würde geradezu als unanständig erscheinen.

Abg. Strackerjan II -t Der RegiermigScommissär
hebe hervor, daß der jetzige General nicht ohne eine Zulage
von 1300 Thlrn- habe engagirt werden können- In welchem
Zusammenhang das mit der Vorlage stehe? Die Brigade-
conventiou zwinge uns nicht, einen fremden General zu enga-
giren, es genüge, wenn wir überhaupt einen stellten- Es sei
aber billig, wenn dein Staate Vergütungen zuflössen, daß ein
Theil zu Zulagen an diejenigen, deren Arbeit durch die Ge¬
genleistung vermehrt werde, verwandt würde- Es erscheine
andererseits aber auch genügend, wenn für den General
500 Thlr. Zulage normirt würden, zur Vertheilung an die
übrigen Mitglieder des Brigadestabes 600 Thlr. Daß bei
der letzten Position 100 Thlr. abgesctzt seien, erscheine gerecht¬
fertigt, da der betreffende Beamte, wenn überhaupt, wohl nur
im Kriege durch das Verhältniß der Hansestädte zum Brigade¬
stabe mehr Arbeit habe..

Abg- Ahlhorn : Er könne sich dem Regierungscom-
missar nicht anschließen, wenn derselbe davon auSgehe, daß
man die Beiträge sofort wieder verwenden müsse. Denen, die
die Zulage hätten, könne nnd wolle man sie nicht wieder neh¬
men, aber man wolle sich nicht auch für die Zukunft biiwen-
Wenn in unserer Armee sich Niemand finde, der zum Com-
mandeur geeignet sei, so sei das ein Armuthszeugniß; wenn
für 3000 Thlr. ein fremder nicht zu cngagiren wäre, so
wollten wir nicht noch mehr bieten, nm einen Preußen zu be¬
kommen, Für einen tüchtigen Offizier unseres Contingents,
der die Stelle recht Wohl bekleiden könne, sei die Ernennung
M Commandeur mit einem regulirten Gehalt bis 3000 Thlr.
ein guter Sprung. Er sei der Ansicht, die 4200 Thlr. flössen in
die Casse nnd dafür hielten wir den Brigadcstab.

Die Debatte wird geschlossen; da der Negierungscommissär
Ms Wort bittet, wieder eröffnet.

RegierungscommissärMeincrrdns : An die letzte Be¬
merkung des Vorredners auknüpfeud, müsse er erwidern, daß
dir unter allen Umständen, auch wenn der Vertrag mit den
Hansestädten nicht bestände, einen Brigadestäb ganz in der¬
selben Weise halten müßten-

Der regulirte Gehalt des Generals betrüge übrigens nicht
3000, sondern 2400 Thlr. — mit Repräsentationskostenu. s.w.
allerdings 2970 Thlr. Was den Antrag Nr. 29 , auf voll¬
ständige Ablehnung der Regierungsvorlage, betreffe, so würde
der jetzige Landtag dadurch in Widerspruch mit den Beschlüssen
des vorigen Landtags treten, auf dessen Ersuchen die Vorlage
gemacht sei. Von einer Ablehnung könne demnach nicht wohl
die Rede sein, wohl von einer Abänderung. Eine Ablehnung
würde nicht eine Verwerfung der RegiernngSvorlagc, sondern
eine Zurücknahme des Ersuchens sein.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Der vorige Land¬
tag habe allerdings dies Ersuchen gestellt; aber man könne
anderer Ansicht werden - das käme leider mitunter in dem
kurzen Zeitraum von 6 Wochen vor. Er beantrage nament¬
liche Abstimmung über den Antrag 29, da derselbe von präju¬
dizieller Bedeutung sei.

Der Antrag ist unterstütz:.
Präsident : Es lägen3 Anträge vor, Antrag 29

und 30 des Ausschusses und ein Antrag der Staatsregiernng,
der zwar nicht ausdrücklich sormulirt, aber in den Motiven
des Berichtes enthalten sei. Er bringe zunächst den Antrag 29,
als den sich von der Regierungsvorlage am Weitesten entfer¬
nenden, zur Abstimmung.

Der Antrag wird in namentlicher Abstimmung mit 31
gegen 16 Stimmen angenomen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Fortmann , Hardt , Heye , Hoting , Huchting,

Hullmann , Krahn , Müller , Oetken , Oldejohanns,
Rösener , Rüdcbusch , Selkmann I., StrackerjanIII -,
Strodthoff , Snhren , Thöle , Töllner , Wicklers,
Windhans , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau,
Brader , Broermann , Bunnies , de Cousscr , Dan¬
nenberg.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Görlitz , Graepel , Greverns , Kunz , Lentz, Nieber-
ding , Pancratz , Selkmann II . , Strackerjan I.,
Strackerjan II ., Barleben , Bartel , Becker , Blei-
ken, Brockhaus , Eissel.

Abwesend die Abgeordneten: Russell und Driver.
Damit ist der Antrag 30 und der Antrag der Staats¬

regierung erledigt.
Antrag 31, 32, 33 wie zu 1.
Antrag 34, 35, 36.
Abg. Ahlhorn : Die Differenz beruhe darin, daß die

Staatsregiernng 3 Hauptleute beritten machen wolle. Die
Mehrheit im Ausschuß halte dies, abgesehen von einem Kriegs¬
fall, für überflüssig. Es sei nicht erforderlich, daß die Haupt¬
leute, anstatt in der Residenz zu gehen, in derselben umher¬
ritten. Mittel würden hierfür allerdings nicht verlangt; aber
die Gefahr lauere im Hintergrund; wenn das Prinzip der be¬
rittenen Hauptleute einmal anerkannt sei, werde dasselbe auch
bald dem Lande Geld kosten.

7 *
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Abg . Selkmann II- : Nach der Vorlage sollten die

Kosten aus Ersparnissen von regulativen Mitteln bestritten

werden . Wenn für diesen speziellen Zweck Geld verlangt

würde , hätte der Landtag die Sache ja noch immer in seiner

Gewalt . Er werde mit der Minderheit des Ausschusses stim¬

men im Interesse der Sache . Es sei nothwendig , dem Trup¬

pencorps diejenige Schlagfertigkeit zu geben , die den neueren

Anforderungen , besonders in Folge der Vervollkommnung der

Schießwaffe , entspräche . Bei unserem Avancement würden die

Hauptleute alt ', einen älteren Mann könne man aber nicht,

wenn Krieg käme , ohne Weiteres auf ein Pferd setzen. Die

jüngeren Hauptleute sollten überall nicht beritten gemacht wer¬

den , nur 2 bei jedem Bataillon.

Regierungscommissär Meinardus Die Bedenken des

Abg . Ahlhorn  seien unbegründet . Die Staatsregierung sei

davon ausgegaugen , daß die nothwendige Einrichtung , Haupt¬

leute beritten zu machen , keine neue Kosten verursachen solle.

Die Ansicht von der Nothwendigkeit dieser Einrichtung werde

sich nicht ändern . Werde dieselbe in dieser Form durch den

Beschluß des Landtags vereitelt , so sei vielmehr zu besorgen,

daß die Vorlage in gefährlicherer Form wieder auftauchen

würde . Ebenso sollten nach der Vorlage die Rationen , welche

für die Concentrirung erforderlich seien , aus Ersparnissen be¬

stritten werden , während dieselben für die vorige Concentrirung

besonders bewilligt seien . Solche umfassende Ersparungen

könnten begreiflicherweise nur durch Beschränkung der Ra¬

tionen für Cavalleriepferde ermöglicht werden , indem dieselben

früher verkauft und die Remonten später eingestellt würden.

Dies sei um so mehr anzuerkeunen , als durch jedes vakante

Pferd selbstredend auch ein Mann weniger gebraucht werde.

Abg . Brüder : Er bedaure , daß die Rechnungen , die

ihnen so große Summen zur Bewilligung vorlegten , so dun¬

kel wären . Aus den Erfahrungen des vorigen Landtags habe

er entnommen , daß entbehrt und erspart werden könne , um

anderweitig zu verwenden . Er sei diesen Ersparnissen feind,

müsse sich aber schließlich auch auf diesen Weg begeben , da

jeder sonst beabsichtigten Streichung entgegen gehalten würde,

die Buudesverpflichtungen machten die Verausgabung noth¬

wendig.
Regierungscommissär Meinardus Bei dem Vor¬

redner scheine ein Jrrthnm obzuwalten , es handele sich hier

in dem Anträge der Ausschußmehrheit nicht um Verweisung

einer Ausgabe auf Ersparnisse in anderen Positionen , sondern

um Ablehnung einer Ausgabe , die die Staatsregierung aus

Ersparnissen bestreiten wolle.

Abg . Brüder : Er habe sich allerdings geirrt.

Die Anträge 34 und 35 werden angenommen , der An¬

trag 36 ist damit erledigt.

Schließlich werden in gemeinschaftlicher Abstimmung die

Anträge 1 — 6 , 11 — 16 , 18 , 22 — 27 , 31 — 33 angenommen.

Der Präsident schließt die Sitzung Nachmittags 2 Uhr.

Nächste Sitzung : Donnerstag den 21 . d . M ., Morgens

11 Uhr.
Tagesordnung:

1) Fortsetzung der heutigen abgebrochenen Berathnng über

den Bericht des Finanzausschusses , betreffend denEen-

tralvoranschlag.

2 ) Ausschußbericht zur Anlage 15 , betreffend Zusatz zum

Art . 110 der Wegeordnung für das Herzogthum Olden¬

burg.
Der Berichterstatter

Rainsauer.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Neunte Sitzung.
Oldenburg , den 21 . Januar 1864 . Vormittags 11 Uhr.

- - - - -

Tagesordnung : 1) Fortsetzung der Berathung über den Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Voranschlag der
Central - Einnahmen und Ausgaben des Großherzogthums Oldenburg für die Jahre 1864 , 1865,
1866 . (Anlage Nr . 35 S . 145 ff .)

2 ) Bericht des Ausschusses für die die Verwaltung betreffenden Vorlagen zur Verordnung , betreffend
die Ausführung der Bestimmung des Art . 110 . Z. 1. b . der Wegeordnung ( Anlage Nr . 15 . S . 33 ff .)

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Ministertisch die Regierungscommissäre Bucholtz
und Meinardus.

Nach Eröffnung der Sitzung wird das Protokoll der

vorigen Sitzung vom Schriftführer Strackerjan  III . verlesen
und von der Versammlung genehmigt.

Der Präsident zeigt als eingegangen an:

1) Eine Petition des Magistrats und Stadtraths zu
Wildeshansen , betreffend Art . 118 ß . 1 d . der Wege-

ordnnng.

Dieselbe habe wesentlich denselben Zweck , wie der zweite
Gegenstand der heutigen Tagesordnung , sei aber von dem

Ausschuß noch nicht in Erwägung gezogen und werde deshalb
mit Genehmigung des Regierungscommissärs und des Bericht¬

erstatters des Ausschusses dieser Gegenstand von der heutigen
Tagesordnung entfernt.

2) Petition aus Goldenstedt , und

3) Petition aus Altenesch , beide Chausseeanlagen betreffend.
— An den Finanzausschuß.

4) Schreiben der Staatsregierung , betreffend eine mit den

Hemmelsdorfer Erbpachtfischern getroffene Vereinbarung.
— An den Staatsgutsausschuß.

Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung der Berathung

des Berichts über die Central - Ausgaben und -Einnahmen des

Großherzogthums Oldenburg (vom Anträge dir . 37 an ) .
Präsident : Wie früher würden nur diejenigen Stellen

des Ausschußberichts , in welchen von den Anträgen der Staats¬

regierung abweichende Ansichten vorlägen , zur Verlesung kommen.

Abg . Brader : Da der Bericht nicht sehr lang und der

Gegenstand von großer Wichtigkeit sei, so bitte er ihn ganz zu
verlesen.

Abg . Ahlhorn : Er müsse diSse Bitte unterstützen und
höre , daß von mehreren Seiten derselbe Wunsch geäußert
worden sei. Die Verhandlungen seien das vorige Mal so

rasch gegangen , daß man kaum habe folgen können , während

doch grade dieser Bericht wegen seiner großen Bedeutung der

höchsten Aufmerksamkeit bedürfe.

Präsident : Er sei damit einverstanden und ersuche
den Berichterstatter , mit der Verlesung in ,der gewünschten Weise
zu beginnen.

Der Ausschußbericht , soweit er die Anträge Nr . 37,

Nr . 38 , Nr . 39 , Nr . 40 betrifft , wird von dem Berichterstatter
Bartel  verlesen.

Die Abstimmung über den Antrag Nr . 37 wird bis zum

Schluß der Berathung über den ganzen Voranschlag ausgesetzt.

Zu den Anträgen Nr . 38 , Nr . 39 , Nr . 40.

Regierungscommissär Meinardus : Im Anträge dir . 40

habe ein Theil des Ausschusses Ausgaben , deren Nothwendig-
keit der ganze Ausschuß anerkenne , auf die Ersparnisse zu

Position I ., II . und III . des Regulativs verwiesen . Dasselbe
sei in den Anträgen Nr . 43 und Nr . 48 geschehen und wolle

er gleich hier erwähnen , daß , da dort die Verhältnisse ganz
gleich , lägen , da dort wie hier ebenfalls unbedingt nothwendige
Ausgaben aus diesen Ersparnissen bestritten werden sollten,
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dasjenige , was er auf den vorliegenden Antrag erwierere , auch

für jene Anträge Geltung habe.

Bekanntlich würden alle Militäransgabeu nach dem Re¬

gulativ auügeworfeu und der Staatsregierung zur Disposition

gestellt , so daß diese berechtigt sei, sie zu dem vollen regulativ-

mäßig festgesetzten Betrage zu verwenden . Mache sie trotzdem

darin Ersparnisse , so liege das lediglich in ihrem Ermessen

und könne nicht von ihr verlangt werden ; darauf von vorn¬

herein zu rechnen , sei ein Verfahren , welches die Staatsregierung
nickt acceptiren könne . Wolle der Landtag also Ausgaben aus

Ersparnisse verweisen , so könne er das nur unter Zustimmung

oder Bereitcrklärung der Staatsrcgiernng , wie solches noch in

der vorigen Sitzung geschehen sei, wo letztere sich bereit erklärt

habe , die kosten von 2 - bis 3000 Rationen , deren Bewilligung

behufs der CorpSconzcntrirung hätte geschehen müssen , durch

temporäre Varanthaltuug von Cavalleriepferdcn zu ersparen,

zugleich freilich mit dem Ersuchen , ans denselben Ersparnissen

die vorhandene Zahl der berittenen Compagnie -Commandcnrc

um einen per Bataillon vermehren zu dürfen . Ob , nachdem

der Landtag ersieres acceptirt , letzteres abgelelmt habe , die Re¬

gierung bei jenem noch beharren werde , darüber sei er nicht

instrnirt ; nur das stehe jedenfalls fest , ohne ein solches Er¬

bieten ihrerseits werde die Staatsregierung nicht nothwenvige

Ausgaben auf Ersparnisse verweisen lassen . Am wenigsten

Habe hier der Landtag das Recht dazu , wo in der vergangenen

Finanzperiode bereits alle Ersparnisse der Staatsrcgiernng für

den Arsenalbau durch Finanzgesetz zur Disposition gestellt seien.

Aus das in dieser Beziehung angegebene Motiv , daß es gleich¬

gültig sei, wenn die Vollendung dieses Laues auch noch etwas

verzögert werde , könne aus dem bereits entwickelten Grunde

wenig ankommen ; aber es sei auch an sich unrichtig , da der

bereits fertige Theil des Baues nicht eher in vollem Maße

nutzbar gemacht werden könne , als bis auch das Fehlende hin¬

zugefügt , das ganze Etablissement vollendet sei , und so durch

nutzloses Daliegen dieses TheilS ein reeller Verlust erwachsen

würde . Auch eine Chaussee z. B . werde , so lange sie nicht

ganz vollendet sei, wenig Nutzen bringen ; das gelte in noch höherem

Maße von einem solchen Gebäudecomplex . Er gebe anheim,

diesen ' Antrag , auf welchen die Staatsregiernng nicht eingehen

könne , fallen zu lassen . Daß sie wohl geneigt sei, Ersparnisse

zu machen , habe sie in den letzten Jahren bewiesen , wo aus

denselben zum Theil sehr bedeutende Summen zur Verwendung

gebracht seien ; nie aber werde sie von vornherein sich darauf

verweisen lassen , zumal dann , wenn die zu ersparenden Gelder

ihr schon zu einem andern Zwecke bewilligt seien.

Abg - Ahlsiorn Es sei nicht richtig , wenn der Re-

giernugscommissar den vorliegenden Antrag mit den Anträgen

Nr . 43 und vir . 48 in ein und dieselbe Kategorie bringe.

Hier stehe der Landtag vor einer regulirten Position und solle

über das Regulativ hinausgehen ; dazu sei er nicht eher ver¬

pflichtet , als bis im Wege der Gesetzgebung ein neues Regu¬

lativ erlassen wäre . Diese kleine Summe könne seines Erach¬

tens recht wohl erspart werden , wie denn die Slaatsregierung
allerdings schon öfters nicht unbedeutend gespart habe . Über¬

haupt verdiene unsre Militär - Verwaltung alle Anerkennung,

aber die Anforderungen an die Staatskasse kämen von oben,

vom Militärkommando , dem sich zu widersetzen der Regierungs-

commissär nicht in der Lage sei. Wäre er selbst Kriegsminister,
so würden diese Anforderungen vielleicht - den Kräften des

Landes mehr entsprechen und Ersparungen zum Besten des

Landes ermöglicht werden . Daß Ersparungen gemgcht werden
können , habe man in der vorigen Sitzung gesehen , wo die

Staatsregierung selbst sich erboten habe , die Ausgabe für das

Arsenal zur Summe von l08,000TH !r . aus Ersparnissen zu

bestreiten . Freilich da habe es militärischen Zwecken gegolten.

Daß der Landtag die Staatsregiernng nicht nöthigen könne

zu sparen , sei ganz recht ; hier aber könne er eS zur Bedingung

mgchen , da er zur Bewilligung dieser Position überhaupt nicht

verpflichtet sei, noch gezwungen werden könne . DaS solle man

festhalten , und sich hüten , kein Präjudiz zu geben , das zur

Annahme einer derartigen Verpflichtung berechtige . Das Land

befinde sich ohnedem schon, wie man zu sagen pflege , in einer-

bösen Zwickmühle ; von der einen Seite mache das Regulativ,

von der andern die Bundeskriegsverfassung die angemessenste»

Ansprüche . — Er beantrage namentliche Abstimmung.

Regiernngscommissär MeincrebuS : Die Behauptung

des Abgeordneten Ahlhorn,  daß für die Montirung der

Truppen eine Summe regulativmäßig auSgewvrfen sei, sei ganz

richtig . Allerdings gehe die Staatsregierung mit ihrem An¬

träge , für die Zeit der Corpsconzeuirirung wie MontiruugS-

gebührnisse der Truppen nach Maßgabe des FeldfußeS zu er¬

höhen , über das Regulativ hinaus . Doch die Ausgabe sei

nöthig , wenn eine Corpsconzentrirung stattfinden solle , da

durch eine solche eine große Anzahl von Montirungsstücken

einem stärkeren Verschleiß , wie gewöhnlich , ansgesetzt sei. Un¬

gewöhnlich sei jedem Stück eine bestimmte Tragezeit vorge¬

schriebe », wobei aber darauf gerechnet sei, daß es Jahre lang

getragen werde ; hier aber müßten mehrere tausend Mann auf

wenige Wochen eiuberufeu uno mir neuen Stücken versehe»

werden , welche dann , nachdem sie kurze Zeit getragen , in die

Vorrathe zurückgingcn , wo sie begreiflicher Weise nicht so gut

wie die ganz neuen conservirt werden könnten , so daß die

Tragezeit für diese Stücke abgekürzt oder mit andern Worte»

die Montirungskosten um die entsprechende Summe erhöht

werden müsse Die Forderung , daß eine jede Compagnie die

gehörige Anzahl von Stücken ans ihren Böden neu complet

halte , sei bisher erfüllt , ohne daß die Staatsregiernng Anträge

nach dieser Seite hin gestellt habe ; jetzt aber könne sie es nicht

unterlassen und werde in diesem Falle , wo es sich uni die

nothwendige Bekleidung handle , ihr nicht der Vorwurf gemacht

werden können , sie verlange das Geld zu Paradezwccken . Er

habe bereits in der Ausschnßsitzuüg gesagt , und darauf beziehe

sich wohl die im Bericht erwähnte „mündliche Aufklärung ",

daß die Regierung die Befugniß , auch aus dieser Position Er-



sparmsse znm Arsenalban zu verwenden , indem für jede er¬
sparten 365 Portionen auch die Montirungökosten für einen
Mann als erspart angesehen werden sollten , nicht benutzt habe,
Neil es allzu nöthig gewesen , die hier gemachten Ersparnisse

g,lch hier wieder zu verwenden . Und doch , obgleich kein
Groten aus dieser Position zürn Bau des Zeughauses aus-

gegeben sei, komme man nicht aus und sei tzenöthigt worden,
auf ein neues Reglement Bedacht zu nehmen , wonach den Ab¬
theilungen der Anspruch auf die genau bestimmte Zahl von
Stücken vermindert werden solle . Er würde dem Ausschüsse
eine dem zu Grunde liegende Berechnung mitgetheilt haben,
wenn sich derselbe nicht schon bei dieser Erklärung beruhigt

hatte. Zum Belege dessen , was er gesagt , wosie er hier nur
Folgendes anführen : der Bedarf des Militärs an Stiefeln
belaufe sich auf 3500 bis 3600 Paar jährlich ; zur Zeit , wo
die Regulativ -Satze bestimmt seien , vor 12 Jahren , habe man
den Preis eines Paars zu etwa 2 Thlr . angenommen und
jetzt könne man ein solches nicht unter 3 Thlr . bekommen
(augenblicklich genau 3 Thlr . 5 Sgr .) , mache Viertehalbtausend
Thaler mehr , als im Regulativ ausgeworsen . Nachdem sich
die Militärverwaltung davon überzeugt habe , daß daö Baum¬
wollenzeug von dem Leinen den Vorzug verdiene , bedürfe sie
dessen in diesem Jahre 40,000 Ellen ; früher habe die Elle
2 >''2 gs . gekostet , jetzt koste sie 5 gs., mache einen Mehrbetrag
von über 3000 Thlr . n . s. f . Solche Ausgaben ' zu bewilligen,
wenn sie gleich nicht im Regulativ ständen , dürfe sich der Land¬
tag nicht weigern . Die Leute müßten doch bekleidet sein . Wenn
deshalb der Abgeordnete Ahlhorn  auch Recht habe , daß die
Forderung der Regierung über - das Regulativ hinausgehc , so
andere das au dieser Verpflichtung nichts , da sie es nicht in
der Gewalt habe , diese Ausgabe zu vermeiden , so sehr sie auch
selbst die Nothwendigkeit derselben beklage ; daö Geld müsse
-eben da sein . Es könne aber nach Ahlhorn ' s  Aeußermigen
scheinen, als ob die Staatsregierung eine Erhöhung des Re¬
gulativs beabsichtige , was doch nicht der Fall sei. Wozu sonst
bei einer so unbedeutenden Summe namentliche Abstimmung?
Rur mn einen geringen Zuschliß zu dem einmaligen Bedarf
zu bekommen , habe sio hier für die Zeit der CorpSconzentrirung
den Ersatzmodus des Feldsußes einführen wollen . Das werde
ein so gut oricntirter Abgeordneter , wie Ahlh 0 r n , auch Wohl
wissen; müsse aber gesagt werden , um auch bei Anderen einen
derartigen Jrrthum nicht auskommen zu lassen . Da bei der
nachweisbaren Unzulänglichkeit der Regulativsummen die Re¬
gierung recht wohl , ohne daß sich der Landtag dem entziehen
könne, viel mehr zu verlangen berechtigt sei, so möge man doch
ihrem redlichen Bestreben , so gut es gehe , ohne neue Regulirung
fertig zu werden , entgegenkommen und nicht die Verwendung aus
Ersparnissen zur Bedingung machen , die doch nur eine andere
Form für die Ablehnung sei und so gestellt , von der Staats¬
regierung des Priucips halber nicht zugegeben werden könne.

Abg . SLrerEerjan i ! : Das Wesentliche von dem,
>vas er habe bemerken wollen , habe der Herr Regicrungs-

commissärbereits gesagt . Er sei mit Ah lhorn  einverstanden
darin , daß der Landtag zur Bewilligung dieser Summe , als
über das Regulativ hinausgehend , nicht gezwungen werden
könne . Dennoch mache die bedeutende Steigerung der Preise
die Bewilligung nothwendig . Ebenso gut als runde Summen
habe man Anfangs auch so und so viel tausend Ellen oder
Paar Stiefeln im Regulativ answerfen können und würde da¬
mit vor allen Nachbewilligungen sicher gewesen sein , indem
dann die Summen ohne weiteres gestiegen fein würden . Bei
der bestehenden Fassung des Regulativs aber müsse man das,
was den bestimmten Summen zur Deckung des nothwendigen
Bedarfs abgehe über daö Regulativ hinaus , bewilligen . Thue
man das nicht , so werde die Folge sein , daß die Montirung
nicht inr Stande sei, beim Ausrücken also erst completirt werde
und dann in der Eile viel thcnrer werde bezahlt werden müssen,
als wenn daö bei Zeiten geschehen wäre . Die sich dann
heranSstellenden Defekte würden dann zn decken sein , ohne daß
man der Militärverwaltung den Vorwurf von Unterschleifen
werde machen können.

Eine Verweisung ans die Ersparnisse sei aber keine
Bewilligung dieser Summe , sondern eine Ablehnung , da über
die Ersparnisse der Landtag bereits verfügt habe und doch nicht
mit der einen Hand geben , mit der andern werde nehmen
können oder wollen.

Berathung geschlossen.

Abg . Ahlhorn als Berichterstatter : Allerdings sei
über die Ersparnisse schon disponirt . Wenn die Mehrheit des
Ausschusses trotzdem aus Ersparnissen die verlangte Summe
bestritten haben wolle , so glaube sie einerseits , daß noch neue
Ersparnisse möglich seien , wie ja dies auch dadurch bewiesen
werde , daß die Staatsregiernng selbst , wo es militärische
Zwecke gelte , neue Ausgaben daraus bestreiten wolle ; anderer¬
seits aber wolle sie grade durch diesen Beschluß die Staats¬
regierung ermächtigen , die früher angewiesene Verwendung der
Ersparnisse einstweilen anfzuschiebcn . — Auch er habe eS so
verstanden , als ob die verlangte Summe nur einmal bewilligt
werden solle und könne deshalb die dahinzielende Bemerkung
des Herrn Regienmgscommissärs ihn nicht zn einer Aeudernng
seiner Ansicht bewegen , vielmehr bleibe er dabei , daß man
weder gezwungen werden könne , diese Summe zu bewilligen,
noch sie freiwillig geben solle . Man sehe , wie leicht die Re¬
gierung die 1640 Thlr . sparen könne ; sie brauche dazu nur
einige Leute auf einige Zeit zu beurlauben , so sei das Geld
da ; zudem sei es ihr gestattet , von einem Jahre im das andere
überzurechnen , so daß sie so leicht nicht in Verlegenheit kom¬
men werde . Wollte aber der Landtag ohne weiteres bewilli¬

gen , so schaffe er sich dadurch ein gefährliches Präjudiz für
den Fall , z. B . wenn die Regierung damit komme , der Aus¬
rüstungsetat reiche nicht mehr aus , es seien neue Anschaffun¬
gen von Flinten nöthig und dergleichen.

Der Antrag dir . 38 wird angenommen.
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Der Antrag Nr . 40 wird sodann in namentlicher Ab-

stimmnng niit 24 gegen 23 Stimmen abgelehnt.
Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:

Hardt , Hetze , Hoting , Huchting , Müller,
Oetken , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch , Selk-
mann I ., Strodthoff , Struthofs , Thöle , Töllner,

Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau,
Brader , Brörmann , Bulling , Bunnies.

Gegen den Antrag stimmen die Abgeordneten:

Hullmann , Krahn , Kunz , Lentz , Nieberding,
Pancratz , Russell , Selkmann II - , Strackerjan I .,
Strackerjan II -, Strackerjan III -, Barleben , Bartel,

Becker (unter Vorbehalt einer kurzen Motivirung ), Bl eilen,

Brockhaus , de Cousser , Dannenberg , Driver , Eissel,
Fortmann , Görlitz , Graepel , Greverus.

Der Abg . Millers ist krank , der Abg . Snhreu be¬
urlaubt.

Abg . Becker : (zur Motivirung seiner Abstimmung .)

Da die Nothwendigkeit der Ausgaben anerkannt , sei der Land¬

tag nicht weniger , wie bei einer regulativmäßigen Ausgabe

gezwungen , die Mittel zu bewilligen.
Die Anweisung auf Ersparnisse halte er , abgesehen von

der Frage , ob nicht die frühere Anweisung Vorgehen müsse,

für ungenügend , da gar nicht seststehe , ob überhaupt Erspar¬
nisse vorhanden sein würden.

Der Antrag Nr . 39 wird angenommen.

Zu Antrag Nr . 41 , 42 , 43 , nachdem der Ausschußbe¬

richt dazu verlesen.
Abg . Ahlhorn : Wenn die Minderheit des Ausschusses

im Anträge dir . 43 abermals auf die Ersparnisse Hinweise,

so sei dies doch nur das zweite Motiv zu diesem Anträge.
Vor allen Dingen hoffe sie, daß sich diese Ausgabe noch ganz

vermeiden lasse . Wenn z. B . in den Herzogthümern Schles¬

wig -Holstein jetzt, wie sehr leicht möglich , eine andre Regierung,
als die dänische , eingesetzt würde , so sei zu erwarten , daß diese
den von den Dänen gekündigten Vertrag wieder anerkennen,

und damit Alles beim Alten bleiben werde . Es sei deshalb

gerathen , für ' s Erste damit zu warten ; habe der Landtag ein¬
mal eine Summe dazu ohne weiteres bewilligt , so komme er

auch nicht wieder davon los und müsse noch außerdem , da die

Unterbringung der durch die Stellung des Brückentrains noth-

wendigen Brücken - und Balkenwagen bei dein Arsenalbau nicht
vorgesehn sein werde , zu neuen Räumlichkeiten neue Mittel
hergeben . Später sei noch immer Zeit genug , einen Brücken¬

train anzuschaffen ; die Sache habe keine Eile , zumal da unter

den gegenwärtigen unruhigen politischen Verhältnissen die

ganze Existenz des Bundes , auf dessen Vorschriften die Staats¬
regierung ihren Antrag stütze , in Frage stehe . Er bitte den

Minoritätsantrag anzunehmen.

Regierungscommissär Meinardus : Wie aus der Vor¬

lage ersichtlich , beruhe die Ausgabe , um welche es sich hier handle,
auf einem unter den drei Brigaden der zweiten Division ab¬

geschlossenen Vertrage , welcher , wenn die Staatsregierung bis

zum ersten April dieses Jahres zu seiner Ausführung nicht
die Mittel habe , als wiederaufgehoben angesehen werden müsse,

so daß dann die Verpflichtung nach der Bundeskriegsverfassung
eintrete , wonach die dritte Brigade ein Kriegsmaterial neu

anschaffen müsse , dessen Kosten sich auf mindestens 29586 Thlr.

beliefen . Auf eine Auflösung des Bundes zu rechnen , sei
nicht zulässig ; wenn in der nächsten Zeit vielleicht auch von

Holstein keine strikte Ausführung der Bundeskriegsverfassung
zu erwarten stehe , so solle der Landtag doch unsere Regierung
nicht in die Lage bringen , ihre Bundespflichten nicht erfüllen
zu können . Diesen zu genügen , sei der Pontontrain unter

allen Umständen nöthig , während der Staat durch die abge¬
schlossene Convention die Ausgabe für den Belagerungspark
wenigstens vermeiden könne . Bei der Bewilligung der Re¬
gierungsvorlage sei deshalb kein Risiko , sondern nur bei der

Ablehnung , da in diesem Fall der plötzliche Ausbruch eines

Kriegs den Staat in weit größere Unkosten stürzen werde , als

die Stellung des Brückentrains erfordere . Auch mache die
Unterbringung der Pontonsuhrwerke allein noch nicht eine Vor¬

lage zur Beschaffung neuer Räumlichkeiten nöthig , was aller¬
dings , wenn die ursprüngliche Verpflichtung einträte , sich kaum
würde vermeiden lassen . Es sei deshalb im Interesse des

Landes , daß die Staatsregierung in den Stand gesetzt werde,

an der abgeschlossenen Convention festhalten zu können.

Abg . Russell : Der Abg . Ahlhorn  sei nick sich selbst
in Widerspruch gerathen , indem er in seiner Begründung die

abgeschlossene Convention verwerfe , in seinem Anträge aber

dieselbe annehme und die erforderliche Ausgabe nur auf die
Ersparnisse angewiesen wissen . wolle . Gegen den Antrag der

Minderheit des Ausschusses spreche , daß die Ersparnisse bereits

von vornherein für den Arsenalbau in Aussicht genommen
seien und es nicht thunlich erscheine , vor Vollendung desselben,

andere Ausgaben aus ihnen bestreiten zu wollen ; so wie , daß
die abgeschlossene Convention jedenfalls vortheilhaft sein würde

und die Regierung in Stand gesetzt werden müsse , die not¬

wendigen Ausgaben decken zu können . Es sei bei der jetzigen
politischen Lage freilich eine Frage der Zeit , ob die Convention

ausgeführt werden könne , aber in diesem Falle wäre wenigstens

unsrerseits Nichts versäumt und würden die Gelder auch nicht
verausgabt werden.

Abg . Ahlhorn : Den ihm vorgeworfenen Widerspruch

könne er nicht zugeben . Vielmehr sei es durchaus korrekt,
wenn die Minorität einerseits die Vorlage nicht wohl ganz
ablehnen zu dürfen glaube , andrerseits aber verhindern wolle,

daß die bewilligte Ausgabe eher gemacht würde , als bis Roth
an den Mann komme und deshalb sie aus die Ersparnisse

verweise , welche , wie sie überzeugt sei, im Nothfall jedenfalls
gemacht werden könnten.

Berathung geschlossen.

Abg . Bcrrtel als Berichterstatter : Er wolle nur auf
die letzten Worte des Abg . Ahlhorn  erwiedern , daß es gar
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leine Frage mehr sei , ob diese Ausgabe au uns herankomme.

Der Vertrag sei bereits abgeschlossen und trete am 1 . April

in Kraft , so daß der Landtag gar nicht umhin könne , die Po¬

sition definitiv und unbedingt zu bewilligen.

Der Antrag Nr . 41 wird angenommen , der Antrag

M . 43 abgelehnt , der Antrag Nr . 42 angenommen.

Der Ansschußbericht wird weiter verlesen zu den Anträgen

Ar . 44 — 48.

Die Anträge Nr . 44 und Nr . 45 werden zurückgesetzt.

Regierungscommissür Meinardus Wegen der im

Antrag dir . 48 geschehenen Verweisung auf die Ersparnisse

enthalte er sich aller weiteren Bemerkungen unter Beziehung

auf das von ihm bei der Bcrathnng über den Antrag 'Nr . 40

Gesagte. 'Nicht mit Stillschweigen aber könne er die Strei¬

chung der an Marscheutschädigungskosten für Hamburg und

Lübeck ausgeworfenen 1900 Thlr . übergehen . Eine vertrags¬

mäßige Pflicht zu dieser Entschädigung liege allerdings nicht

vor. Wenn aber der Ausschuß hiüzusetze , es dürfte nicht ge¬

rechtfertigt sein , ans Billigkeitsrücksichten diese 1900 Thlr . zu

verwenden , so könne die Staatsrcgiernng diese Meinung nicht

thcilen, da ein Hauptzweck der Brigadeconvention in den perio¬

disch wiederkehrenvcn Brigadeversammlnngen bestehe , die ohne

Leistung der erwähnten Entschädigung nicht stattfindcu würden,

da Hamburg und Lübeck in Ermangelung derselben die Theil-

nahme entschieden abgelehnt hätten . Schlage der Landtag die

Bewilligung ab , so werde es deshalb nicht möglich sein , die Bri¬

gadeconvention länger aufrecht zu erhalten.

Der Antrag Nr . 46 wird angenommen , der Antrag Nr . 48

abgelchnt , der Antrag Nr . 47 angenommen.

Präsident : ES komme jetzt noch die Mehrforrerung

der Staatsrcgiernng von jährlich 633 Thlrn . zur Abstim¬

mung.

Abg . Brader : Dies werde nicht erforderlich sein , da

durch Annahme des Antrags dir , 46 der Antrag der Staats-

regicrung schon stillschweigend abgelehnt sei.

Präsident : Wie immer bis dahin, so müsse bei der
Abstimmung auch jetzt davon ausgegangen werden , daß durch

Bewilligung einer geringeren Summe über das xiim noch nichl

entschieden sei.

Regierungscommissar Meinardus : Er bitte zu con-

statiren , ob der Regiernngsantrag angenommen oder abge-

lehut sei.

Die Mehrfordernng wird abgelehnt.

Berichterstatter Bartel : (nach Verlesung des Ansschuß¬

berichts zu den Anträgen Nr . 49 und 50 .) Nachdem die An¬

träge Nr . 40 , Nr . 43 und 'Nr . 48 jetzt vom Landtage abgelehnt

seien, bedürfe die dritte Schlußbemerkung keiner Aendernng und

würde im Antrag Nr . 50 der Vorbehalt gestrichen werden
können.

Der Antrag 'Nr . 49 wird zurückgesetzt , der Antrag Nr . 50

Berichte . XIV. Landtag.

mit Weglassung der Worte „ unter Vorbehalt der Aendernng

der dritten Anmerkung " angenommen.

Der Anöschußbericht zu Antrag Nr . 51 wird ver¬

lesen.

Abg . Arkenau : Er halte diesen auf Beurlaubung eer

Soldaten während der Erntezeit zielenden Antrag für außer¬

ordentlich zweckmäßig und glaube , daß jeder darin mit ihm

übereinstime , um so mehr , da diese Maßregel grade den Un¬

bemittelten vorzugsweise zu Gute komme , da im Sommer bei

der Einbringung der Ernte soviel Arbeit sei, daß man überall,

wenn keine Beurlaubungen einträten , Kräfte von Außen her¬

beiziehen müsse , während im Winter , wo die Leute jetzt beur¬

laubt würden , für die ländlichen Bewohner kein Verdienst zu

finden sei ; er wolle deshalb den Antrag bestens empfehlen.

Abg . Russell : Die Zweckmäßigkeit deS Antrags sei

ohne allen Zweifel ; er wolle hier nur daran erinnern , daß

namentlich im -Mnnsterlande zur Erntezeit die Arbeitskräfte

in höchst ungenügendem Maße vorhanden wären . Da die

Heuerleute in der Regel verpflichtet seien , zunächst den Kolo-

nen zu helfen , so würde ihnen mitunter nachher zur Einbrin¬

gung der eignen Ernte die Zeit zu kurz , wenn schlechtes Wetter

eintrete . Daraus erwachse ihnen der größte 'Nachtheil . Die

Bewilligung des Gesuchs würde nicht allein dem Interesse der

Landwirthschaft entsprechen , sondern auch insbesondere der

ärmeren Klasse zum Portheil gereichen.

Berathung geschlossen.

Der Antrag 'Nr . 5l wird angenommen.

Abg . Bruder : Er bitte zu constatiren , daß der Antrag

einstimmig angenommen sei.

Präsident : Er glaube, dies sei geschehen.
Mit der Verlesung des Ansschußberichts wird fortgefahren

zu den Anträgen Nr . 52 und Nr . 53.

Abg . Brüder : Die Ausschußmotive zum Antrag Nr . 53

theile er mit vollem Herzen . Allein , als der vorige Landtag

eine ähnliches Ersuchen gestellt habe , sei gewissermaßen als

Antwort , bald darauf die Zahl der Pensionen bedeutend vcr-

vermehrt . Um nun mit Gewißheit sich überzeugen zu können,

welchen Eindruck derartige Ersuchen des Landtags auf die

Staatsregierung machen , bitte er den vorliegenden Antrag ein¬

stimmig anzunehmeu , dies zu constatiren nur dann zu sehen,

welchen Erfolg er habe.

Regierungscommissär Meinardus : Das Bedauern

über das Anwachsen des Pensionsetats theile die Regierung

mit dem Ausschüsse . Die Pensiönirgngen seien aber nicht zu

umgehen gewesen , indem sie, abgerechnet von 5 Offizieren , die

überhaupt zur Disposition gestellt worden , nur bei Solchen

vorgenommen seien , welche die vorgeschriebenen Bescheinigungen

ihrer , körperlichen Unfähigkeit beigcbracht hätten , die zu pensio-

niren die Regierung also das Recht und die Pflicht gehabt

habe . Grade aber während der letzten drei Jahre sei keine

8
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einzige Pensionirung hinzugekommen, wenn freilich auch andrer-
seits keine abgegangen sei. Die letzte Erhöhung, auf welche
der Abg. Br ad er sich beziehe, sei schon vorgenommen, wäh¬
rend das vorige Budget bereits beim Landtage gewesen. In
Betreff der Bemerkung im Ausschußbericht, daß unter den
Pensionisten 19 Stabsoffiziere seien, wolle er erwähnen, daß
7 von diesen nur Hauptleute gewesen und beim Abschiede
den Titel „ Major " ohne alle pekuniäre Lortheile erhalten
hätten.

Abg. Ahlhorn : Wenn die Pensionirungen bis zu
einer solchen Höhe gesetzlich seien, so sei das ein Beweis dafür,
daß das Peusionsgesetz, als unter den Zeitumständen nicht mehr
zulässig, einer Revision unterworfen werden müsse. Vielleicht
seien auch die Aerzte bei Ausstellung ihrer Atteste zu leicht¬
sinnig gewesen. Besonders aber bitte er die Staatsregierung,
bei der Anstellung vorsichtig zu sein. Man erzähle sich von
Offizieren, welche zweimal durchs Examen gefallen und, nach¬
dem sie es zum dritten Mal nothdürstig bestanden, angestellt
seien. Das würden nie gute Offiziere abgeben; nachdem sie
es höchstens bis zum Oberlientenant gebracht, würden sie über¬
sprungen und deshalb pensionirt. Auch Fremde habe man
in Dieust genommen, die anderswo nicht mehr' zu brauchen
gewesen wären und hier auch bald hätten pensionirt werden
müssen, oder zur Disposition gestellt seien. Da sitzez. B.
noch ein Solcher in Bayern, den man nur reaktiviren solle;
er sei überzeugt, der Mann werde gar nicht wiederko Minen
und auf die Weise das Land die Pension los werden.

Abg. Brader Nach dem, was der Regieruugscom-
missär gesagt habe, könne es scheinen, als ob seine Darstellung
unrichtig gewesen sei. Er müsse aber dabei beharren, daß von
ihm und seinen Freunden damals die Vermehrung der Pen¬
sionen, welche erst nach der bezüglichen Berathnng erfolgt sei,
als eine Antwort auf den Beschluß des Landtags anfgcfaßt
sei. — Daß die Staatsregiernng nirgends pensionire, wo es
nicht unumgänglich nothwendig sei, habe der Regicrungc-com-
missär schon im vorigen Landtage gesagt, und doch kamen Fälle
vor, wo noch ganz tüchtige Leute eine Pension erhielten. Ob
vielleicht daö Peusionsgesetz auch gestatte, ans sonstigen mili¬
tärischen Rücksichten zu peusioniren? Daß das wirklich ge¬
schehe, wisse man.

Regierungscommissär ZReinardus '- Er wisse, daß es
nicht geschehe und daß ans andern Gründen nur zur Dispo¬
sition gestellt werden könne. Auf Persönlichkeiten, wie Ahl¬
horn  sie angevcntet, sehe er sich nicht veranlaßt, näher einzu-
gehen.— Gegen den Abg. Brader  habe er nicht sagen wollen,
daß dessen Darstellung unrichtig wäre; es sei recht wohl mög¬
lich, daß die erwähnten Pensionirungen wahrend der Bera-
thung des Voranschlags stattgesunden hätten, und wisse er
nur das bestimmt, daß es nicht nach dessen Feststellung ge¬
schehen sei.

Abg. Ahlhorn : Die Persönlichkeiten habe er nur

angedeutet und keine Namen genannt. Sonst würde er auch
nicht verfehlt haben, die Namen solcher Männer hinznzufügen,
die dadurch, daß sie dem Lande ihre ganzen Arbeitskräfte, so
lange sie diensttüchtig gewesen, geopfert, die Pension redlich
verdient hätten. Solche Männer hätten ihr Wartegeld oder
Pension redlich verdient, die müsse man in Ehren halten, nicht
aber Fremde anstellen, die nach einem Jahre wieder aus den
Dienst genommen und pensionirt werden müßten. Oldenburg
habe seine Pensionisten schon am Rhein, in Bayern und in
aller Herren Länder. Nach einer Notiz, welche er sich kürz¬
lich gemacht habe, betrügen unsre Pensionen und Wartegelder
im Ganzen die Summe von 112,280 Thlr. oder fast st»Thlr,
auf den Kopf der Bevölkerung. Dafür könne man wohl das
ganze Militär unterhalten.

Berathung geschlossen.
Die Anträge Nr. 52 und Nr. 53 werden angenommen, letz¬

terer einstimmig.
Abg. Brader : Er bitte, die Einstimmigkeit zu kon-

statiren.
Präsident : Dies sei bereits geschehen.
Der Ansschußbericht zu Antrag Nr. 54 wird verlesen.
Abg. Hardt : Auf die Summe, um die es sich hier

handle, den Artikel 195 tz. 4 des Staatsgrundgesetzes zu be¬
ziehen, sei nicht zulässig. Dort sei nur gesagt, zu den Gesammt-
ausgaben, welche für alle den drei Provinzen des Großherzog-
thmns gemeinsamen Angelegenheiten und Einrichtungen geleistet
werden sollten, gehörten auch die Ausgaben für das Kriegs¬
wesen. Es handle sich hier aber nicht um das Kriegswesen,
sondern um eine Ehrengabe, zu welcher nur Angehörige des
HerzogthnmS concurrirten.

Abg. Brockhaus : Es heiße, die Interpretation zn
weit treiben, wenn die Mehrheit des Ausschusses daraus, daß
das Staatsgrnndgesetz sage, daö Kriegswesen sei gemeinsam und
die Ausgaben gehörten zu den Gcsammtansgäben, die Ver¬
pflichtung der Fürstenthümer zur Theilnahme an dieser Aus¬
gabe herleite, da dieselbe aus einer Zeit stamme, zu der man
von einem Fürstenthum Birkenfeld wenigstens noch nichts
wußte, und eine alte Schuld des Herzogthums sei, die jetzt
erst abgetragen werde. Daß nach dieser Auffassung, wie der
AnSschußbericht bemerke, das Herzogthum auch die für spätere
Militärdienste, bis 1831, wo zuerst die Wehrpflicht auf die
Fürstenthümer ausgedehnt worden, erworbenen Militärpcnsioneii
allein zu tragen haben würde, sei im Princip ganz richtig,
habe sich in der Sache aber anders gestellt, weil man früher
die durch die Verschiedenheiten der drei LandeSthcile begrün¬
deten Verhältnisse nicht so scharf wie jetzt geprüft, auch die
Pcnsionslast damals ihre jetzige Höhe noch nicht erreicht habe,
sondern verhältnißmaßig unbedeutend gewesen sei. Wolle aber
trotzdem der Landtag sich nicht darauf einlassen, diese Ausgabe
allein ans daS Herzogthmn zn übernehmen, so könne Birken-
seld aus Rcciprocitätsrücksichtcn auch verlangen, daß die Pen-
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sioncn mehrerer Militärpersonenaus den Befreiungskriegen,
welche zur Zeit aus der Landeskasse des Fürstenthums bezahlt
würden, auf die Centralkasse zu übernehmen seien. Zu diesem
Zweck stelle er, für den Fall, daß der Ausschußantrag Nr. 54
angenommen werde, folgenden Antrag:

der Landtag beschließe, daß die Pensionen, . welche im
Fürstenthum Birkenfeld an Soldaten aus der Zeit der
Befreiungskriege aus der Birkenfelder Landeskasse ge¬
zahlt werden, auf die Centralkasse zu übernehmen sind.

. Abg. Ahlhorn : Wenn die eben angeführten Gründe
irgend stichhaltig wären, so würde der ganze Ausschuß sie an¬
erkannt haben, da die Fürstenthümer von vornherein in der
Minorität seien und die Majorität gerade in solchen Verhält¬
nissen vorsichtig sein und sich hüten werde, ihre Macht miß¬
brauchend, der Minorität ihren Willen aufzuoctrohiren. Sie
habe aber keinen triftigen Grund finden können, der die Fürsten-
thümer zu einer solchen Befreiung berechtige; mit gleich gutem
Grund könne Kniphausen oder der vormals hannoversche Theil
des Amtes Damme dasselbe beanspruchen. Wie es denn mit
den am 24. Dezemberv. I . zur Bewirthung ausgeworfenen
500 Thlrn. werden solle, an denen die Eutiner und Birken-
selder doch gewiß Theil gehabt hätten? Diese müsse man
doch jedenfalls auf die Centralkasse übernehmen. Nicht minder
aber auch den anderen Theil der Summe, weil die Fürsten-
lhümer uns dankbar sein müßten, dafür, daß um Deutschland
und also auch sie von der Fremdherrschaft zu befreien, unsere
Leute verstümmelt und zu Krüppeln geschossen seien, und sich
gratuliren könnten, daß sie mit Zahlung einer kleinen Geld¬
summe davon kämen.

Abg. Eissel : Obgleich er eine principielle Verbindlich¬
keit der Fürstenthümer nicht zugeben könne, so wolle er ihre
moralische Verpflichtung doch gerne anerkennen und dem Abge¬
ordneten Ahlhorn  darin beistimmen, daß die Veteranen des
Herzogthums auch für sie mit in den Kampf gezogen seien.
Mein auch der Bro ckh aus 'sche Antrag verdiene angenommen
zu werden und wolle er nur noch erläuternd hinzufügen, daß
das Fürstenthum die PensionirunH der französischen Invaliden
gleichsam als ein Vermächtniß übernommen habe und daß der
Betrag derselben, Anfangs nicht unbedeutend, jetzt sehr redu-
M sei.

Abg. Strackerjan ll : Er beantrage, den Brock-
haus'scheu Antrag zunächst an den Finanzausschuß zu weisen,
da er, trotzdem daß er ein langjähriges Mitglied dieses Aus¬
schusses sei, noch nie etwas von dem Vorhandensein solcher aus
die Birkenfelder Landeskasse übernommenen Pensionisten wisse,
und es den meisten andern Abgeordneten wohl nicht besser gehe.

Abg. Selkmann II . : Die Darstellung des Abgeord¬
neten Eissel  sei, soweit auch er die Sache kenne, richtig,
Brockh aus aber irre, wenn er meine, die Birkenfelder aus
der dortigen Landeskassc unterstützten früheren Soldaten hätten
an den Befreiungskriegen Theil genommen. Nicht zur Be¬

freiung Deutschlands, sondern unter französischen Fahnen gegen
Deutschland seien sie zu Felde gezogen, so daß die Gründe,
welche jetzt zur Bewilligung der Pensionen für die Veteranen
geführt hätten, bei ihnen gar nicht zuträfen. Die Uebernahme
jener Birkenfelder Pensionisten auf die Landeskasse beruhe, wenn
er nicht irre, ans einer bei der Absonderung des Fürstenthums
getroffenen vertragsmäßigen Bestimmung, wonach jedes der
ehemals zum französischen Kaiserreich gehörenden Länder ver¬
pflichtet sei, den ihnen angehörigen Veteranen der früheren
französischen Armee eine angemessene Pension zu geben. Da
diese Verhältnisse noch nicht gehörig geprüft seien, so halte er
es mit dem Abgeordneten Strackerjan  auch für zweckmäßig,
wenn dieser Antrag erst an den Finanzausschuß gewiesen werde.

Wenn der Abgeordnete Hardt  sage , diese Ausgabe sei
eine Ehrenansgabe, so sei das doch kein Grund, sich ihr zu
entziehen, vielmehr gerade eine doppelte Aufforderung für die
Fürstenthümer, sich daran zu betheiligen. Wenn ferner der
Abgeordnete Bro ckh ans sie eine alte Schuld nenne, so müsse
das bestritten werden, da ein solcher Anspruch zur Zeit , als
jene Personen aus dem Felde zurückkehrten, noch nicht begründet
gewesen, sondern jetzt erst existent geworden sei, wo sie nicht
mehr erwerbsfähig wären. Es bleibe demnach kein Zweifel,
daß das ganze Großherzogthum diese Kosten tragen müsse.

Die Versammlung erklärt sich einverstanden damit, daß
dem Abgeordneten Brockhaus  noch einmal das Wort ge¬
geben werde.

Abg. Brockhaus : Ex habe vorhin nur sagen wollen,
daß die Birkenfelder Pensionisten aus der Zeit  der Befreiungs¬
kriege herrührten.

Der Antrag des Abg. Bro ckh ans ist genügend unter¬
stützt und wird durch Annahme des Strackerjan 'schen  An¬
trags an den Finanzausschuß verwiesen.

Berathung geschlossen.
Der Antrag Nr. 54 wird angenommen und sodann der

ÄnSschußbericht zu den Anträgen Nr. 56 und Nr. 57 verlesen.
Abg. Ahlhorn : Da die hier verlangten Gehalts¬

zulagen außerhalb des Regulativs ständen, so habe der Land¬
tag auch das Recht, dieselben abzulehnen. — Er beantrage
namentliche Abstimmung.

Abg. Bartel : Diese Position stehe keineswegs außer¬
halb des Regulativs, sondern sei nur für die Fälle ausgeworfen,
wenn die einzelnen Positionen nicht ausreichten und ohne daß
sie dadurch über das Regulativ hinausgingen, eines hierher
zu nehmenden Zuschusses bedürften.

Abg. Selkmann II-: Dasselbe habe er sagen wollen;
die Regierung sei demnach vollkommen berechtigt, die Bewilli¬
gung dieser Summen zu verlangen. Aber auch Zweckmäßig¬
keitsgründe sprächen dafür, sie zu bewilligen, da man durch
eine Ablehnung die Staatsregierung dazu bringen werde, jede
einzelne Position für den Fall einer darin nothwcndigen Ge-

8 *
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Haltszulage innerhalb des Regulativs zu erhöhe» und dadurch
ohne Nvth das Budget zu vergrößern. Denn bei einer Be¬
schränkung der Eventualität auf die einzelnen Positionen werde
sie im Ganzen eine größere Summe in Aussicht nehmen müssen,
als wenn es ihr gestattet wäre, aus einer allgemeinen Position
für alle derartige Fälle das Geld zu entnehmen. Es liege
deshalb lediglich nn Interesse des Landtags, diese geringere
Summe zu genehmigen, während die wirklichen Ausgaben jeden¬
falls dieselben blieben.

Abg. Ahlhorn : .Er müsse sich gegen einen allgemeinen
Zulageparagraphen erklären. Da bei den einzelnen Positionen
schon für etwaige Zulagen Fürsorge getragen sei, so müsse er
dieses wie jenes für unnöthig halten.

Abg. Töllner : Die Mehrheit des Ausschusses habe sich
bei Prüfung des Voranschlags davon überzeugt, daß die Po¬
sitionen für Gehalte schon so hoch gegriffen seien, daß Manche
von ihnen bereits das Maximum erreichten und deshalb den
Antrag auf Ablehnung gestellt, weil bei diesen Gehalten eine
Erhöhung doch nicht mehr zulässig sei, bei den klebrigen aber
eine größere Annäherung an die Maximalgehaltssätze, als ver¬
anschlagt, nicht für erforderlich halte.

Regierungscompnssär Bucholtz : In Bezug auf seine
früher bei dem Paragraphen, wo zuerst von Gehalten die Rede
gewesen, gemachte Bemerkung, daß alle Gehaltspositionen mit
Rücksicht auf den jetzt vorliegenden sogenannten allgenieinen
Zulagcparagraphen festgesetzt seien, müsse er dem Landtage be-
merklich machen, daß, falls letzterer abgelehnt würde, die
Staatsregierung genöthigt sei, ans die einzelnen Positionen
wieder zurück zu kommen und von Neuem einer Prüfung zu
unterwerfen, inwieweit dieselben einer Erhöhung bedürften.
In jedem Verwaltnngszweigc müsse die Regierung für GehaltS-
verbessernngcn eine gewisse Summe innerhalb des Regnlativs
zur freien Verfügung haben, um etwaige Mehrausgaben, deren
Rothwcndigkeit sich beim Feststellen des Voranschlags noch
nicht gezeigt habe, machen zu können. Sei ihr nun keine
Pauschsumme bewilligt und auch keine Ueberrechnung von einer
Position in die andre gestattet, so müsse sie die Eventualitäten
solcher.Mehrausgaben weit genauer erwägen und, um nicht
in Verlegenheit zu kommen, die einzelnen Positionen weit höher
stellen, als wenn ihr eine allgcmeiüe Summe zur Disposition
stände. Daß die Aufstellung einer solchen nicht gegen das
finanzielle Interesse sei, sondern zu einer Erniedrigung des
Budgets diene, sei schon gesagt; auch sei diese Position auf
allen Landtagen besonders zur Sprache gekommen und aus den
hervorgehobenen Gründen stets bewilligt. Der Landtag solle
doch nicht glauben, daß, wenn die Staatsregierung eine Summe
zur Verfügung habe, sie sofort zugreife und gleich mit deren
Verwendung vorgehe. Die gesammte Staatsdienerschaft wisse,
daß die Regierung mit Gewährung von Zulagen zurückhaltend
genug sei. Daß in dieser Beziehung Mißtrauen des Landtags
ungerechtfertigt sei, möchten folgende Zahlen beweisen: Alle

5 s. g. allgemeine Zulageparagraphen der Voranschläge, näm¬
lich der Centralkasse, der drei Landeskassen und des Post- und
Telegraphenwesens, zusammen hätten für die verflossene Finanz-
Periode die Summe von 8100 Thlrn. betragen; davon seien
wirklich verwandt 2333 Thlr. 7flz gs. , also 5766 Thlr.
22h'2 gs - In der Kasse geblieben; Beweis genug, daß einer¬
seits die Staatsregierung in diesen Paragraphen nicht ein will¬
kommenes Mittel zu willkürlichen Ausgaben sehe, andrerseits
aber auch ein solcher Paragraph durchaus nicht entbehrt wer¬
den könne. Wolle man ihn hier streichen, so werde die Staats¬
regierung nicht umhin können, die einzelnen Positionen zu er¬
höhen.

Abg. Rüssel : Nachdem der Vorredner ihm bereits
das, was er habe sagen wollen, vorweg genommen, könne er
füglich auf eine weitere Auseinandersetzung verzichten. Es
handle sich hier um eine bloße Verwaltungsmaßregel, nicht
um Bewilligung besondrer Summen; das habe auch der vorige
Landtag erkannt und die Position genehmigt, um der Staats¬
regierung für die Gehaltszulagen innerhalb der Regulative
freiere Hand zu schaffen, damit nicht für alle Gehaltspositionen
höhere Summen in Ausgabe gestellt werden müßten.

Berathnng geschlossen.
Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Er halte die

Ablehnung nicht für gefährlich, da in den einzelnen Positionen
viel mehr vorgesehen sei, als der augenblickliche Bedarf betrage,
z. B . beim Staatsministerinm circa 1500 Thlr. mehr, keim
Archiv 2400 Thlr. statt 2250 Thlr., beim statistischen Bureau
1900 Thlr. statt 1700 Thlr. und so fort auch bei allen an¬
dern Gehaltspositioncn, so daß noch immer genug Spielraum
zu etwaigen Erhöhungen vorhanden sei. Wenn aber die Staats-
regicrung für deiflFall der Ablehnung nachträgliche Anträge
auf Mehrbewilligungen in Aussicht stelle, so dürfe man dadurch
sich nicht bei der Abstimmung irre machen lassen.

Der Antrag Nr. 56 wirb sodann in namentlicher Ab-
stimmung niit 24 gegen 23 Stimmen angenommen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Müller , Oetken, Oldejohanns , Rösener , Rnde-

busch, Selkmann I., Strodthoff , Struthofs , Thöle,
Töllner , Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn,
Arkenau, Brader , Brörmann , Bullling , Bunnies,
Fortmann , Hardt , Heye, Hoting , Huchting.

Gegen denselben stimmen die Abgeordneten:
Kr ahn, Kunz, Lentz, Ni eberding, P ancratz, Russell,

Selkmann II., Strackerjan I., Strackerjan II-, Stracker-
jan III-, Barleben , Bartel , Becker, Bleiken , Broä-
haus, deCousser , Dannenberg , Driver , Eissel,Gör¬
litz, Gräpel , Greverns , Hullmann.

Der Abg.̂ Willers ist krank, der Abg. Sichren be¬
urlaubt.

Damit ist der Antrag Nr. 57 erledigt.
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Nachdem der Ausschußbericht zu Ende verlesen ist , werden
die Anträge Nr . 37 , 44 , 45 , 49 , 58 , 59 angenommen.

Präsident '- Die Tagesordnung sei hiermit erledigt.
Die nächste Sitzung und Tagesordnung solle angesagt werden.
Cr bitte diejenigen Abgeordneten , welche bei der zweiten Lesung
des Gesetzes , betreffend die Prüfung für den Forstdienst , des

Gesetzes, betreffend öffentliche Lustbarkeiten im Fürstenthum

Lübeck, des Gesetzes , betreffend die unbestellbaren Postsendungen

und des Gesetzes , betreffend Zusätze zur Wechselordnung , An¬

träge zu stellen beabsichtigten , dieselben spätestens nächsten
Montag bei ihm einzubringen.

Schluß der Sitzung Nachmittags IH 4 Uhr.

Der Berichterstatter

Hayen.
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vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Zehnte Sitzung.
Oldenburg , den 28 . Januar 1864 . Bormittags 11 Uhr.

Tagesordnung 1) Bericht des Verwaltungsausschusses über den Gesetzentwurf, betreffend das Hebamyienwesen in
Birkenfeld.

2) Ansschußbericht über den Gesetzentwurf für Birkenfeld, betreffend die Gewährleistung wegen Mängel
bei verkauften rc. Hausthieren.

3) Ausschußbericht', betreffend Gesetzentwurf für Birkenfeld, betreffend Enteignungen zu Staats -, Ge¬
meinde- und Feldwegen.

4) Ausschußberichtüber den Gesetzentwurf für das Herzogthuni Oldenburg, betreffend Enteignungen
zu den vom Staate zu erbauenden Eisenbahnen.

5) Ausschußbericht, betreffend den Gesetzentwurf für Lübeck wegen Enteignungen zu Eisenbahnen.
6) Ausschnßbericht über den Gesetzentwurf, betreffend Prüfung für den Forstdienst. (Zweite Lesung.)
7) Ausschußbericht zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs für Lübeck, betr. die Abänderung des Gesetzes

wegen der öffentlichen Lustbarkeiten.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Regierungscommissär Bucholtz.
Der Schriftführer Abg. Hullmann  verliest das Pro¬

tokoll der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.
Eingänge:
1) Schreiben der Staatsregieruug zu dem Voranschläge

für das Fürstenthum Lübeck, betreffend Bau der Mäd¬
chenschule in Eutin; —- an den Finanzausschuß.

2) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Umtausch der
Staatsgutsparzelle.Wasenheck; — an den Staatsguts¬
ausschuß.

3) Petition des Gemeinderaths in Blexen, betr. Chaussee¬
anlage; — an den Finanzausschuß.

4) Petition der Oldenburgischen Centrallehrerconferenz nebst*
Uebergabe einer Denkschrift wegen Verbesserung des
Diensteinkommens der Lehrer; — an den Petitions¬
ausschuß.

5) Zwei Petitionen mehrerer Einwohner aus Kniphausen,
betreffend Chausseeanlagen; — an den Finanzaus¬
schuß.

6) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Gesetzentwurf

wegen der Kosten der Untersuchung der Dampfkessel¬
anlagen; — an den Verwaltungsausschuß.

7) Desgleichen, betreffend Abänderungen des Vereinszoll¬
tarifs; — an den Steuerausschuß.

8) Petition des Windmühlenbesitzers Rohling und Genossen
in Berringhausen, betreffend den Erlaß von Natural-
prästationen; — an den Petitionsausschuß.

Erster Gegenstand der Tagesordnung: Ausschußbericht,
betreffend den Gesetzentwurf über das Hebammenwesen im
Fürstcnthum Birkenfeld(Vorlage Nr. 21, S . .88; Ausschuß¬
bericht im AbklatschS . 186 ff.). — Berichterstatter Abgeord¬
neter Selkmann  II.

Die Verlesung des Berichts wird nicht gewünscht.
Antrag 1.
Abg. Strackerjan II . : Er sei mit dein ganzen Ent¬

wurf, mit dem demselben zu Grunde liegenden Prinzip nicht
einverstanden, habe aber geglaubt, von einer Bekämpfung des¬
selben absehen zu müssen, da der Provinzialrath von Birken¬
feld mit diesem Entwurf des für jenes Fürstcnthum zu er¬
lassenden Gesetzes einverstanden sei. Bedenken, die er zur
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Sprache bringen wolle, errege aber der A. 3 des Art. 1 in
der vom Ansschuß vorgeschlagenen Fassung: „Nur den ange-
stellten und den im Auslande zur Praxis berechtigten Hebam¬
men, sowie den conzessionirten Aerzten, ist die Vornahme ge-
burtshülflicher Handlungen gestattet," verglichen mit Art. 182
A 1und2 des Strafgesetzbuchs, welches die Vornahme einer
geburtshülflichen Handlung Seitens einer nicht vorschrifts¬
mäßig approbirten Person gegen Belohnung,  oder einem
besonderen an die Person erlassenen polizeilichen Verbote zu¬
wider, mit Strafe bedrohe und eine Ausnahme für den Fall
der Noch statuire.

Diese Bestimmungen des Strafgesetzbuches würden seiner
Ansicht nach durch den angezogenen Satz des Entwurfs wesent¬
lich modifizirt, indem nach letzterem auch die unentgeltliche Vor¬
nahme geburtshülflicher Handlungen strafbar erscheine. Voll¬
ständig ausreichend sei der zweite Satz des K. 3, welcher den
Zweifel beseitige, ob unter den approbirten Personen des Straf¬
gesetzbuches angestellte oder auch nur im Examen tüchtig be¬
fundene zu verstehen seien. Er beantrage daher:

im Art. 3 werde der erste Satz: „Nur den angestell-
ten rc. — gestattet," gestrichen.

Abg. SelkmiNN II . : Der Ausschuß theile im Allge¬
meinen die Ansicht des Vorredners; derselbe sei aber nicht der
Ansicht gewesen, daß durch den ersten Satz des Z. 3 Art. 1
das Strafgesetzbuch irgend wie modifizirt werde und müsse er
bei dieser Ueberzengung trotz der Ausführungen des Vorredners
bleiben. Dieser Satz solle nur aussprechen, daß in der Regel
andere Personen sich nicht mit der Vornahme geburtshülflicher
Handlungen befassen sollten; sollte Jemand trotzdem derartige
Handlungen vornehmen, so würde das Strafgesetzbuch doch keine
Anwendung leiden, wenn die Vornahme eine unentgeltliche oder
durch die Noth gebotene sei. Der ij. 3 stelle die Nichtangestellten
dm nicht approbirten gleich— die Ausnahmen des Straf¬
gesetzbuchs blieben dabei in Kraft. Er empfehle daher die Bei¬
behaltung des ersten Satzes.

Der Antrag des Abg. Strackerjan  II . ist unterstützt.
Abg. Grmepel : Er sei für den Verbessernngsantrag,

aber nicht aus den Gründen des Antragstellers. Er sei viel¬
mehr überzeugt, eine Bestrafung ö̂nne nach wie vor nur ein-
treten, wenn die Vornahme gegen Belohnung und ohne Fall
der Noth erfolgt sei. Eben deshalb habe aber der Satz 1
überall keine Bedeutung; die Vornahme geburtshülflicher Hand¬
lungen sei nur bestimmten Personen gestattet, für den Fall des
Zuwiderhandelns fehle aber eine Strafandrohung und erscheine
somit die ganze im ersten Satze aufgestellte Regel als über¬
flüssig.

Verathnng geschlossen.
Abg. Selkmann II . als Berichterstatter: Der erste

^atz sei deshalb ausgenommen, um die in Birkenfcld hervor-
Metcnen Zweifel abzuschneiden. Es habe sich dort die An-
I>cht geltend gemacht, eure geprüfte Hebamme könne sich be¬
lobig zur Ausübung ihrer Kunst niedcrlassen. Wenn daher

auch auf den zweiten Satz das ganze Gewicht falle, sei der
erste doch jedenfalls unschädlich und spreche klar aus, welchen
Zustand man erreichen wolle.

Der Antrag von Strackerjan  II . wird abgelehnt, der
Ausschußantrag wird angenommen.

Auf Antrag 2 wird der Art. 2 in der vom Ausschuß
vorgeschlagenen Fassung angenommen.

Antrag 3.
Abg. Russell : Gegen die Fassung des Art. 3 durch

den Ausschuß habe er im Grunde nur redaktionelle Bedenken.
Der dem Provinzialrath vorgelegte Entwurf habe nur von
„befähigten" Lehrtöchtern gesprochen, der Provinzialrath habe
den Zusatz„und körperlich tüchtig" gewünscht. Die Staats¬
regierung habe die ursprüngliche Fassung für genügend gehalten,
da „befähigt" auch die körperliche Qualifikation wesentlich mit¬
begreife. Der Ausschuß habe dies als richtig anerkannt, aber,
um die Befähigung in beiden Hinsichten mehr zu präzisiren,
die Fassung„zur Erlernung und Ausübung der Geburtshülse
vom Phhsikns für befähigt erklärt", vorgeschlagen, j,Zur Aus¬
übung befähigt" könne aber eine Person vor Erlernung nicht
erklärt werden, der Ausdruck würde auch auf die Ausbildung
gehen, während er sich lediglich ans die körperliche Tüchtigkeit
beziehen solle. Er möchte daher die Fassung Vorschlägen: zur
Erlernung befähigt und körperlich tüchtig befunden.

Der -Antrag ist unterstützt ünd kommt mit zur Be-
rathnng.

Präsident : Die Aenderung scheine allerdings wesent¬
lich redaktionell nnd könne der Berücksichtigung vor der zweiten
Lesung überlassen werden; der Ausdruck„künftigen" vor Aus¬
übung möchte allein genügen.

Der Berichterstatter Selkmann  II . erklärt sich mit der
Aenderung einverstanden und giebt anheim, dieselbe dem Aus¬
schuß für die Redaktion des Entwurfs bei der zweiten Lesung
zu überlassen.

Der Antragsteller ist damit einverstanden.
Der Art. 3 wird sodann unter Vorbehalt redaktioneller

Aenderung angenommen.
Antrag 4, Annahme des Art. 4 in veränderter Fassung,

wird angenommen.
Die Anträge 5 und 6 (Annahme des Art. 5 in ver¬

änderter Fassung) werden auf Ersuchen des Berichterstatters
ansgesetzt, da derselbe beabsichtigt, im Fall der Ablehnung des
Art. 12 zu diesem Artikel einen Zusatzantrag zu stellen.

Antrag 7 (Annahme der Art. 6 , 7, 8) wird ange¬
nommen.

Antrag 8 (Annahme des Art. 9 in veränderter Fassung).
Abg. Eissel : Der Ausschuß habe die Worte der Vor¬

lage „ans Anordnung der Regierung" gestrichen und statt „Be¬
rns" gesetzt„Geburtshülse". In beiden Beziehungen müsse er¬
sieh für die Beibehaltung der Fassung des Entwurfs anSsprcchen.
Die Erfahrung in Birkenfeld habe gelehrt, daß leicht Confliktc
über das Recht der Anschaffung von Instrumenten entständen.
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Der Bürgermeister habe die Rechnungen anzuweisen; käme
nun der Phhsikus mit einer größeren Rechnung, so gäbe es
manchmal zwischen Phhsikus und Bürgermeister Conflikt.

Das Wort „Beruf" sei umfassender als „Gebnrtshülfe" ;
der Beruf der Hebammen erforderez. B . auch Schröpsköpfe,
deren Applizirung nicht unter die gcbnrtshülflichen Hand¬
lungen falle.

Abg. Selbmann II . : Die Bemerkungen deö Vorred¬
ners träfen die Gründe des Ausschusses nicht ganz. Dian
habe vermeiden wollen, daß in Folge der unveränderten An¬
nahme des Art. 9 jede unbedeutende Reparatur der Instrumente
einer Anordnung der Regierung bedürfe. Es sei in den Vor¬
anschlag eine Position für Anschaffung und Unterhaltung der
Instrumente anszunehmen, Rechnungen über nothwendig ge¬
wordene Reparaturen weise der Bürgermeister an. Das Ge¬
setz müsse feststellen, wer die Kosten tragen solle und lege die¬
selben ans die Bürgermeistereikasse; alles Uebrige könne aus dem
Jnstruktionswege festgesetzt werden.

Hinsichtlich der zweiten Aenderung habe er zu bemerken,
die Geburtshülfe sei eben der Beruf der Hebamme; nur für
diesen Beruf würden derselben die Instrumente geliefert.
Schröpfköpfe, deren Vorredner erwähne, wären bei Wöch¬
nerinnen häufig anzuwenden; ob die Hebamme übrigens befugt
sei, mit den ihr zur Ausübung der Geburtshülfe gelieferten
Instrumenten auch anderen Personen Schröpfköpfe zu setzen,
darauf komme es nicht an.

Negiernngscommissär Bucholtz : Die vorliegenden
Meimmgsverschiedenheitenseien nicht erheblich; er möchte dem
Präsidenten anheim geben, bei der Abstimmung die beiden
Punkte, Streichung der Worte „nach Anordnung der Re¬
gierung" und Aendcpung des Wortes „Beruf" in „Gebnrts-
hiilft" zu trennen. Der Berichterstatter halte eS für zu weit¬
läufig, wenn jede kleine Reparatur der Instrumente eine An¬
weisung und Beschlußfassungder Regierung erfordere. Das
liege seines Erachtensm den Worten keineswegs, die nicht auf,
sondern nach Anordnung der Regierung lauteten. Die Re¬
gierung habe die Sache hiernach nur zu regeln;  sie kann
z. B. auordnen, daß kleine Reparaturen durch Anweisung des
Bürgermeisters erledigt würden. Diese Bedenken des Ausschusses
erschienen ihm daher als unbegründet.

Abg. Strackerjan I : Er möchte dem Herrn Re-
gierungscommissär in Betreff einer getrennten Abstimmung über
die beantragten beiden Abänderungen des Entwurfs beitreten.
Geburtshülfe anstatt Berus zu setzen, erscheine ihm nämlich
unrichtig; hier und zweifelsohne auch in Birkenfeld brauchten
die Hebammen auch Instrumente, die zur Geburtshülfe nicht
erforderlich seien. Schröpfköpfe seien bereits erwähnt; Ziffer 12
der Gebührentaxe beziehe sich auf eine Operation, die mit der
Geburtshülfe nichts zu thun habe.

Abg. Selikmairn II - als Berichterstatter nach Schluß
der Debatte: Daß die Geburtshülse der Beruf der Hebammen
sei, stehe wörtlich im Art. 1 des Entwurfs.

Die Fassung zur,  Ausübung der „Geburtshülfe" wird
abgelehnt, ebenfalls die Beibehaltung der Worte des Entwurfs
„nach Anordnung der Regierung". Der Art. 9 wird in der
Fassung, die er durch obige Beschlüsse und durch eine Berich¬
tigung des Berichterstatters(Bürgermeisterei lasse  statt Bürger¬
meisterei) angenommen.

Antrag 9 (Annahme des Art. 10 in veränderter Fassung)
und 10 (Streichung des Art. 11 des Entwurfs) werden an¬
genommen.

Antrag 11 uns 12.
Abg. Brüder : Er hätte es am Liebsten gesehen, wenn

die Minderheit von einer Pensionirung der Hebammen ganz
abgesehen hätte und eine erforderliche Unterstützung dem guten
Willen der Gemeinde überlassen sei. Hier hätten die Hebam¬
men keine Aussicht ans Unterstützung und hätte er noch keine
Klage über den Zustand im Herzogthum gehört. Einer hütfs-
bedürstigen, im Dienste der Gemeinde alt gewordenen Hebamme
werde gewiß ohne gesetzlich begründete Ansprüche oder feile
Aussichten die nothwendige Unterstützung nicht versagt werden.
Einer Vermehrung der drückenden Peusionslasi heitre es nicht
bedurft. Jedenfalls sei aber nicht die Landeskasse zu belasten;
die Hebammen ständen im Dienst der Gemeinde und müsje
die Sache in deren Haue bleiben. Daher empfehle er even¬
tuell dringend den Minderheitsanlrag. Würden die Pensionen
aus der Landeskaffe geleistet, so liege der Gedanke nahe, es
ginge aus einer» großen Beutel, die Hebammen würden unter
irgend einein Norwande um Pensionirung einkommen; die Re¬
gierung würde dann leicht nicht mit der wünschenswertst,!
Sparsamkeit verfahren.

Abg. Lentz (Berichterstatter der Mehrheit) : brach An¬
sicht der Staatsregierung solle den Hebammen ein Recht an)
eine bestimmte Pension gegeben werden und diese Pension Mi
aus der Landeskasse bestritten werben. Die Mehrheit üw
diesen Anträgen insofern bei, als sie die Landeskasse belasten
wolle, weiche aber darin ab, daß sie den Hebammen nicht das
Recht auf eine Pension, sondern nur die Aussicht aus eine
Unterstützung gewähren wolle. Die Minderheit wolle ferm
auch nicht die Lanheskassc, sondern die Bürgermeistereikasse zurI
Bestreitung dieser Unterstützungen verpflichten.. Die MehrheitI
des Ausschusses stehe daher vermittelnd zwischen der RegierungI
und der Minderheit. Der ganze Ausschuß sei darin ei>«r- i
standen, daß den Hebammen principiell weder ein Recht ansk
Pension, noch die Aussicht ans eine Unterstützung gebühre, uuci
auch darin, daß die Kosten solcher Unterstützungen principiellI
nicht der Landeskasse, sondern der Bürgermeistereilasse zur Äs>
zu legen seien. Von diesen Prinzipien habe der ganze Aus¬
schuß das erste ausgegeben, sofern er zwar keine Pensionsberest
tigung, aber doch die Aussicht ans eine Unterstützung im Fö
her Hülfsbedürftigkeit zulassen wolle; die Mehrheit gehe iveilw
sie wolle auch die Landeskasse belasten. Hierzu habe sicĥ
Mehrheit wesentlich im Interesse der Frauen entschlossen, cü
in ihren Nöthen einer tüchtigen Hülfe so sehr bedürften,
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welche die Gebärende und das Kind der größten Gefahr auf¬
gesetzt seien. Falle aber die Unterstützung der Bürgermeisterei¬
kasse zur Last, so könne es nicht auSbleiben, daß der Bürger¬
meistereirath zur Abwendung der Kosten sich auch gegen die
Entfernung einer unbrauchbaren Hebamme sträuben würde.
Diese Schwierigkeiten der Beseitigung einer untüchtigen Hebamine
fielen weg, wenn die Landeskasse die Pensionen zahle. Im
Interesse der Frauen bitte er um Annahme des Mehrheits¬
antrags.

Abg- Eissel Von den Vorrednern seien manche Mo¬
mente, die bei der vorliegenden Frage in Betracht kämen,
bereits vvrgebracht. Er könne sich weder der Mehrheit noch
der Minderheit des Ausschusses««schließen, sondern müsse sich
für den'Entwurf entscheiden. Es sei Thatsache, daß für den
Hebammenberuf in Birkenfeld bei dem geringen Verdienst wenig
Cenkurrenz sei; man habe ans diesem Grunde die Kosten der
Ausbildung auf die Bürgermeistereikassen übernehmen müssen;
werde keine Pensionsberechtigung anerkannt, so würden sich
wenig Candidatinnen zur Ausbildung finden. Durch die Ueber-
nahme der Pensionen auf die Landeskasse werde eine wünschens-
werthe Gleichmäßigkeit erreicht, während im andern Falle
eine Bürgermeisterei, vorzüglich bei dem Versetzungsrecht der
Regierung, übermäßig belastet werden könne. Eine untüchtige
Hebamme zu beseitigen, würde große Schwierigkeit haben, wenn
die Bürgermeistereikasse die Pensionen bestreiten und der Bürger¬
meistereirath bei der Pensionirnng Mitwirken solle. Die Aus¬
gabe wäre eine unbedeutende und würde die Staatskasse nicht
sehr drücken.

Wenn man kein Recht auf Pension, sondern nur die
Aussicht auf Unterstützung im Fall der HülfSbedürstigkeitge¬
währen wolle, so ständen seiner Ansicht nach die Hebammen
den besoldeten Amtsärzten und Chirurgen ganz gleich. Die
Einnahme der Hebammen sei so gering, daß sie nicht davon
leben könnten; ohne Anspruch auf Pension wäre ihre Lage
recht traurig. Das Gesetz beziehe sich lediglich auf Birkeufeld,
dort wären alle mit dem Entwurf einverstanden gewesen und
habe man kein Bedenken getragen, die Ausgaben außdie Staats¬
kasse zu übernehmen, der man doch nicht ohne Grund Etwys
aufbürden werde. '

Abg. Kräder : Mit der Hinweisung des Abg. Lentz
auf die Wichtigkeit der Sache könne er sich ganz einverstanden
erklären; aber hier im Herzogthum bestehe kein derartiges Ge¬
setz und ihm sei keine Klage und Beschwerde zu Ohren gekom¬
men. Ein Mitglied des Obermedizinalcollegiums habe ihm
gegenüber erklärt, eine gesetzliche Regelung des Hebammen-
Mesens sei nicht erforderlich. Es könne sein, daß die Verhält¬
nisse in Birkeufeld anders lägen; aus diesem Grunde stimme
er dem Gesetz zu; aber in dieser Beziehung müsse er sich ge¬
gen den Entwurf erklären. Wenn nicht auf diesem, so doch
auf anderen Landtagen hätten die Birkenfelder Abgeordneten
übe,r die Belastung.ihrer Staatskasse mit Pensionen geklagt.
Warum man denn nun absolut in den Staatsbeutel greisen
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wolle? Äni Grunde sei es gleichgültig, welche Kasse belastet
werde; aber wenn es aus der Bürgermeistereikasse ginge, würde
man reichlich so sparsam sein und daß es im Prinzip richtiger,
erkenne ja selbst die Mehrheit im Ausschüsse an.

Regiernngscommissär Bucholtz : Anknüpfend an die
Worte des Abg. Brader  wolle er nur davor warnen, An¬
schauungen aus den Verhältnissen des Herzogthums ohne Wei¬
teres auf das Fürstenthum Birkeufeld zu übertragen; die An¬
sicht des Volkes über die Hebammen sei in den verschiedenen
Landestheilen durchaus nicht dieselbe. In Birkenfeld hielte man
die Stellung der Hebammen für viel wichtiger. Wohl wisse
man auch im Herzogthum die Bedeutung zu würdigen; aber
hier werde das, was man für diese Personen übrig habe,
mehr schenkweise gegeben, in Birkenfeld habe einmal die Ge¬
setzgebung sich des Hebammenwcsens mehr angenommen. Dort
sollten Gehalte und Zuschüsse die Lage verbessern. Daß die
Hebammen auch im Herzogthum von ihren Gebühren nicht
leben können, sei offenkundig.

Wie man dort über den Beruf von Hebammen denke,
wolle er an einein Beispiel zeigen, das ihm aus den Akten
des Staatsministeriums gerade erinnerlich sei. 'Bei den Ver¬
handlungen über das Gesetz sei die Nothwendigkeit, die Lage
der Hebammen zu verbessern, besonders deshalb betont, weil
die Hebammen von ihren jetzigen Einkünften nicht leben könn¬
ten und gezwungen sein würden, zu andern Erwerbsmitteln,
zu harter Arbeit zu greifen. Harte Arbeit mache aber harte
Hände und harte Hände machten die Hebamme zur Ausübung
ihres Berufs ungeschickt. Die meisten Hebammen auf dem
Lande im Herzogthum verrichteten bekanntlich schwere Arbeit
und doch nehme man daran durchaus keinen Anstoß.

Es sei eine Scheu hervorgetreten, die fragliche Unter¬
stützung der Landeskasse zur Last legen. Aber es bleibe sich
in Mrkenseld ziemlich gleich, ob Landes- oder Bürgermeisterei-
kaffe eine Ausgabe bestritte.' Nicht nur die Steuerpflichtigen,
sondern auch der Besteuernugsmodus sei für beide wesentlich
derselbe.

Der Abg. Brader  meine , die Regierung werde nicht
so sparsam verfahren, wie wenn die Gemeindevertreter die
Gelder aus der Gemeindekasse zu bewilligen haben. Gegen
diesen Grund käme einmal in Betracht, daß auch nach dem
Antrag der Minderheit die Regierung die Entscheidung habe,
nur nach Vernehmung  des Bürgermeistereirathes. Sodann
sei daran zu erinnern, daß durch Uebernahme der Pensionslast
auf die Land es  kaffe die Entfernung untauglicher Personen
werde erleichtert werden, und das sei im Interesse des Gemein¬
wohls mit ein Motiv des Entwurfs gewesen, ein Motiv, das
beim Proviuzialrathe keinen Widerspruch gesunden habe. Die Hin¬
weisung auf die Pensionslast des Fürstenthums Birkeufeld ver¬
liere alles Gewicht, wenn man erwäge, daß gegen diese Pen¬
sionen dort keine Stimme laut geworden sei.

Nach diesen Ausführungen müsse er den Art. 12 des
Entwurfs, eventuell den Antrag der Majorität des Ausschusses

9
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empfehlen . Letzterer würde jedoch in einer Beziehung einen

wesentlichen Mangel enthalten , über den er sich noch nicht
auszulassen brauche , da dem Vernehmen nach in dieser Rich¬
tung noch ein Antrag zu erwarten sei.

Abg . Brockhaus Mit dem Abg . Eissel , und wie
er annehmen zu dürfen glaube , auch in Uebereinstimmnng mit
den übrigen Birkenfeldern , müsse er sich für den Entwurf ans¬

sprechen . Der Zweck des Gesetzes werde nach den in Birken¬
feld obwaltenden Verhältnissen nur durch die Annahme des
Entwurfs errreicht . Der Antrag der Minderheit mache die

sehr wünschenswcrthe Entfernung untüchtiger Hebammen illu¬
sorisch , namentlich da der Bürgermeistereikasse durch dies Ge¬
setz schon , abgesehen von Pensionen , größere Kosten auferlegt

seien , und da der Betrag der zu leistenden Pensionen , an dem

jetzt schon manche nothwendige Entlassung scheitere , erhöht sei.

Mit der Mehrheit könne er nicht stimmen , da diese an Stelle

der Pensionen eilt von der Hülfsbedürftigkeit abhängige Unter¬

stützung treten lassen wolle , was in der Anwendung zu Härten
führe.

Abg . Ahlhorn : Mit Brader sei er prinzipiell für
Streichung des Artikel . , Um den Birkenfelder Verhältnissen

vollständig Rechnung zu tragen , schließe er sich dem Minder-

heitsantrage an . Was vom Ministertische und von anderer

Seite gesagt sei, die Belastung der Landeskasse würde die Ent¬
lassung erleichtern , sei richtig ; eben daher sei er dafür , die

Ausgabe bei der Bürgermeistereikasse zu belassen , um nicht die
Pensionslast zu vergrößern . Eine Gefahr könne darin nicht

liegen ; eS hieße „ von der Regierung nach Vernehmung des

Bürgermeistereiraths " . Die Entscheidung stände demnach der
Regierung zu , ohne daß dieselbe an die Zustimmung des

Bürgermeisterciraths gebunden sei. Zeige derselbe sich beson¬

ders schwierig , so werde man - in zweifelhaften Fällen von der
Entlassung absehen ; erscheine die Entfernung dringend geboten,
so werde die Regierung auch im Widerspruch mit der Vertre¬

tung der Bürgermeisterei Vorgehen . Was die . Bereitwilligkeit

der Birkenfelder betreffe , die Ausgabe auf die Staatskasse zu

übernehmen , so habe er namentlich im Finanzausschuß die Er¬

fahrung gemacht , daß die Birkenfelder immer für die hohen

Positionen seien ; dem Provinzialrath scheine das Sparen nicht
so sehr am Herzen , zu liegen.

Abg . Eissel : Daß zu viel Pensionirnngen erfolgen
würden , sei nicht zu befürchten ; wo sie wahrhaft nöthig er¬

schienen , müßten sie vorgenommen werden : gute Hebammen seien

eine Wohlthat für das Land , schlechte ein Unglück . Wenn die

Zustimmung des Provinzialraths nach dem Minderheitsantrag

auch nicht erforderlich sei , so würde doch die Vernehmung
desselben schon zu Weiterungen führen , die dein Interesse der

Sache nicht entsprächen . Ans die Schlußbemerknng des Vor¬
redners könne er nur antworten : gegen Ausgaben , von deren

Nothwendigkeit man überzeugt sei , sträube man sich nicht , wo
es noth sei, wisse der Provinzialrath wohl Maß und Ziel zu
halten.

Berathung geschlossen.
Abg . Selkman « II . als Berichterstatter der Minder¬

heit : Zunächst habe er als Berichterstatter des ganzen Aus¬

schusses denjenigen Punkt zu erörtern , in welchem derselbe

in Abweichung vom Entwurf einverstanden sei. Es frage
sich, ob eine förmliche Pensionirung der Hebammen oder eine

Unterstützung im Fall der Hülfsbedürftigkeit zu bewilligen sei.
Die Abgg . Eissel und Brockhaus  hätten sich für erstem

ausgesprochen , ohne genügende Gründe für die Pensionirung
der Hebammen nach den Grundsätzen des Pensionsrechts der
Staatsdiener anzuführen . Aus der Stellung der Hebammen

folge ein derartiger Anspruch nicht ; dieselben seien wesentlich
auf Gebühren angewiesen ; der Gehalt charakterisire sich als
ein Zuschuß der Gemeinden , der nothwendig erscheine , um die
geeigneten Persönlichkeiten zu gewinnen . Insofern seien die

Hebammen also nicht zu pensioniren , ein Staatsamt bekleideten

dieselben gewiß nicht . Wenn auf die Analogie der Amts¬

ärzte verwiesen sei, so ständen diese nicht im Gemeinde - , son¬
dern im Staatsdienst . Abg . Brockhaus  meine , eine von

der Hülfsbedürftigkeit bedingte Unterstützung sei eine Härte.

Einen Grund für diese Ansicht habe er nicht angeführt . Wenn
hülfsbedürftige Hebammen , welche wegen Dienstuntüchtigkeit

oder hohen Alters entlassen seien , entsprechend unterstützt wür¬
den , wäre jede Härte beseitigt ; einer entlassenen Hebamme , die

hinreichende Mittel zum Unterhalt , oder eine genügende Nah-
rungsqnelle , oder in Person eines Ehemanns einen Ernährer

habe , keine Pension zu geben , könne nie hart sein . Es sei

daher gerechtfertigt , in dieser Beziehung es bei dem Bestehen¬
den zu lassen , um so mehr , da nicht nur das Einkommen,

sondern auch das Maximum der zu gewährenden Unterstützung

nicht unbedeutend erhöht sei.
Was deir Punkt betreffe , in dem sich eine Minderheit

und eine Mehrheit des Ausschusses gegeuüberständen , so seien

die Gründe der Mehrheit im Bericht niedergclegt , zum Thcil

auch in der Debatte zur Sprache gekommen . Die Minderheit
habe das Gewicht dieser Gründe nicht verkannt , dieselbe könne

sich nicht verhehlet ! , daß unter Umständen die Annahme des
Mehrheitsantrags die Entfernung untauglicher Hebammen er¬

leichtern könne,,besonders habe sic- auch das Gewicht des an¬
deren Grundes anerkennen müssen , daß die Uebernahme der

Unterstützungen ans die Landeskasse diese Ausgabe gleichmäßiger

auf das ganze Land vertheile . Aber die Minderheit habe

diesen Gründen nicht das Gewicht beilegen können , daß sie

eine Entfernung von dein richtigen Prinzip durch dieselben ge¬

rechtfertigt halte . Das Gesetz lege die Sorge für die Aus¬
bildung , das angemessene Gehalt und die Instrumente der

Hebammen den Genieinden zur Last ; diese müßten consequent

auch die fernere Unterhaltung entlassener Hebammen bestreiten.
Diese Unterstützungen 'aus  die Staatskasse zu wälzen , sonne

nur aus ganz besonderen Gründen als gerechtfertigt er¬

scheinen . Die dafür angeführten Gründe seien aber nicht von

so erheblichen Gewicht . Dian habe gesagt , die Entfernung
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her untüchtigen Hebammen werde dadurch erleichtert; er könne
das in gewisser Beziehung zugeben, da ' die  Regierung der
möglichen Weiterungen des Bürgermeistereirathes enthoben sei;
man könne die Sache aber auch umdrehen. Es sei eine Be¬
schwerde der Bürgermeisterei denkbar, daß die Negierung sie
nicht durch Entlassung von einer untüchtigen Hebamme be¬
freien wolle. Hierauf lege er jedoch wenig Gewicht; erledigt
werde das gegnerische Anfuhren durch die Bemerkung des Abg.

- Ahlhorn,  daß die Regierung nicht an die Zustimmung des
Bürgermeistereirathes gebunden sei. Sei derselbe anderer,An¬
sicht, so werde die Regierung, wenn sie die Entlassung nach
gewissenhafter Prüfung im Interesse des Gemeinwohls für ge¬
boten halte, keinen Anstand nehmen, dieselbe trotz entgegen¬
stehender Ansicht des Bürgermeistereiraths zu verfügen. Im
Ganzen müsse man doch auch einiges Bertrauen in den Bür¬
germeistereirath setzen, der durch die intelligentesten Personen
der Bürgermeistereigebilvet werde, und denselben nicht für ge¬
wissenlos und einsichtslos genug halten, sich wegen der Kosten
gegen die uothwendige Entlassung einer untauglichen Hebamme
zu erklären, bei der er selbst und die Bürgermeisterei doch am
Meisten interessirt seien.

Die Minorität halte ihre Ansicht um so mehr für be¬
gründet, als die Ausgaben an Unterstützungen sich ohne Frage
höher belaufen würden, wenn die Laudeskasse sie bestreite.
Wenn der Abg. Eissel  die ganze in Betracht kommende
Summe für unbedeutend halte — so könne sie ja auch ohne
Schaden bei der Bürgermeistereikasse zur Auszahlung kommen.

Der Antrag der Minderheit (Nr. 11) wird angenommen,
der Antrag der Mehrheit (dir. 12) ist. damit erledigt.

Antrag 5.
Abg. SelkmtMN II. : Der Art. 12 des Entwurfs

habe auch die Bestimmung enthalten, daß die Regierung dienst¬
untüchtige Hebammen oder solche, die das 60. Lebensjahr be¬
reits überschritten/ auch wider ihren Willen zu entlassen befugt
sei. Von dem Regierungscommissär sei er darauf aufmerksam
gemacht, daß diese Bestimmung in dem nunmehr angenommenen
veränderten Art. 12 'fehle. Da dieselbe sich empfehle, nament¬
lich wegen der Befugniß zur Entlassung von Hebammen, die
das 60. Lebensjahr überschritten, ohne daß es dann noch eines
oft umständlichen Nachweises der Untüchtigkeit bedürfe, glaube
er diese Bestimmung wieder aufnehmen zu sollen und würde
dies seines Erachtens am Zweckmäßigstendurch einen Zusatz
WArt. 5 geschehen.

Er beantrage daher:
dem Antrag Rr . 5 werde hinzugefügt:

und auch wider ihren Willen des Dienstes von. der
Regierung entlassen werden, wenn sie dienstunfähig
geworden, oder das 60. Lebensjahr znrückgelegt
haben.

Der Antrag ist unterstützt und wird mit Art. 5 zur Be¬
mühung gestellt.

RegierungscommissärBuchvltz Durch die Ablehnung

des Art. 12 des vorgelegten Entwurfs sei eine Lücke entstan¬
den. Derselbe habe enthalten 1) Anspruch auf Pension, 2)
Befugniß der Regierung zur Entlassung gegen die Leistung der
Pension. Beide Bestimmungen seien durch Annahme des
Art. 12 in der veränderten Fassung weggefallen, nur an Stelle
der ersteren sei ein Ersatz getreten. Diese Lücke solle der
soeben gestellte Antrag ausfüllen, dessen Annahme er empfehle;
damit würden wenigstens die wesentlichsten Bedenken der Re¬
gierung gegen Ablehnung des Art. 12 wegfallen.

Antrag5 (Acnderuug des ersten Satzes des Art. 5), Zu¬
satz nach dem Anträge von Selkmann  II . und Antrag 6
(Annahme des Art. 5) werden angenommen.

Die Anträge des Ausschusses 13 (Streichung des Art. 13),
16 (Annahme des Art. 14), 17 (redaktionelle Aenderung unter
Ziffer 20 der Taxe) und 18 (auf Annahme der Taxe mit
dieser Aenderung) werden ohne Debatte angenommen.

Die Anträge 14 und 15 sind durch Annahme des An¬
trags 11 erledigt.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung: Ausschußbericht,
betreffend den Gesetzentwurf über die Gewährleistung wegen
Mängel bei verkauften und vertauschten Hausthieren. (Vorlage:
Anl. 54 S . 268).

Berichterstatter Abg. Bleiken : Antrag 1 und 3 des
Ausschusses ständen in unmittelbarem Zusammenhang, und
habe er sich überzeugt, daß der Ausschuß bei Stellung dieser
Anträge von etwas unrichtigen thatsächlichen Voraussetzungen
ansgegangen sei. Der Art. 1648 des bürgerlichen Gesetzbuchs
enthalte nämlich auch anderweitige Bestimmungen als solche
über die Gewährleistung wegen Mangel verkaufter und ver¬
tauschter Hausthiere. Zu Art. 6 sei vielleicht eine redaktionelle
Aenderung des Antrag 3 vorzunehmen, etwa dahin: sotveit
derselbe die Gewährleistung wegen Mängel bei verkauften oder
vertauschten Hansthieren betrifft. Dies könne füglich der Re¬
daktion vor der zweiten Lesung überlassen werden und würde
er, wenn die übrigen Ansschußmitglieder damit einverstanden
seien, Namens des Ausschusses nur den einzigen Antrag auf
Annahme des Entwurfs stellen.

Das Einverständniß der übrigen Mitglieder des Aus¬
schusses wird konstatirt und der Antrag angenommen.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung: Ausschußbcricht,
betreffend den Gesetzentwurf über Enteignungen zu Staats -,
Gemeinde- und Feldwegen in Birkenfeld(Vorlage: Anl. 16
S . 35). — Berichterstatter Abg. Nieberding.

Die Verlesung des Berichts wird nicht gewünscht.
Antrag 1.
Abg. Eissel : Der Provinzialrath habe sich einstimmig

für den Zusatz „und öffentliche Plätze" in den Art. 1 des
Entwurfs ausgesprochen. Wenn auch'Staatsregierung und
Ausschuß sich gegen diesen Zusatz ausgesprochen, so müsse er
denselben nach wie vor für zweckmäßig halten. Die Staats¬
regierung und der Ausschuß verwiesen wegen der öffentlichen
Plätze auf das Gesetz vom 8. März 1810. Dies behandle

c)
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Zwar wesentlich dieselbe Materie, sei aber schwer zu handhaben
und daher unzureichend. Er beantrage:

im Art. 18 - 1 hinter dem Worte: „Feldwege" ein¬
zuschalten: „und öffentliche Plätze".

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Nieberding : Oeffentliche Plätze sei ein Ausdruck,

der verschiedenen Auslegungen Raum gebe; im Uebrigen könne
er auf den Bericht verweisen, nach dem es bedenklich erscheine,
etwas anderes als Wege in den Bereich des Gesetzes zu
ziehen.

Der Zusatzantrag von Eissel wird abgelehnt, der An¬
trag 1 angenommen.

Antrag 2 (unveränderte Annahme der Art. 2, 3, 4 , 5
des Entwurfs) wird angenommen.

Antrag3 der Mehrheit des Ausschusses auf unveränderte
Annahme des Art. 6, Antrag4 der Minderheit auf veränderte
Annahme.

Abg. Bleiken : Seiner Ansicht nach habe der Ent¬
wurf wesentliche Mängel, namentlich hätte ein Zeitpunkt, der
für die Werthschätzung maßgebend sei, angegeben werden müs¬
sen, ferner hätte der Art. 9 , in dem civilprozessualisches und
administratives Bersahren durcheinander liefen, einer Klärung
bedurft und zwar sei nach seiner Ueberzengung ein rein civil¬
prozessualisches Verfahren das allein richtige. Diese Mängel
wären tief einschneidend; Verbesserungsanträge würden daher
fast den Umfaug einer vollständigen Revision gewonnen haben
und hätte er sich ungern aus diesem Grunde entschlossen, von
«iner Bekämpfung dieser Hauptmängel abzusehen. Anders
läge die Sache hier; der Verbesseruugsantrag zu Art. 4 sei
nicht so tief eingreifend und habe doch überwiegende Gründe
für sich. Es sähe in der That doch etwas merkwürdig aus,
wenn die Regierung das Recht haben solle, 2, unter Umstän¬
den gar alle 3 Sachverständigen zu wählen. Er wolle sich
gegen die Auffassung verwahren, als habe er hier Persönlich¬
keiten im Sinne. Der Provinzialrath habe sich einstimmig
für die Aenderung erklärt und dürfe dessen begutachtende
Stimme doch auch nicht ganz unberücksichtigt bleiben.

Abg. Selkinann II . : Dem VerbessernngSantrag läge
eine unbegründete Aengstlichkeit, ein seiner Ansicht nach unbe¬
gründetes Mißtrauen zu Grunde. Wenn der Entschädigungs¬
berechtigte sich weigere, einen Sachverständigen zu nennen und
die Folgen seiner Weigerung kenne, so könne er sich darüber
nicht beklagen, er habe nicht anders gewollt. Freilich ernenne
die Regierung einen zweiten Sachverständigen schon, wenn
keine Einigung erfolge; aber die Mehrheit habe schon darauf
hingewiesen, daß der Derwaltungsbeamte, der im Herzogthum
doch auch das staatliche Interesse vertrete, dasselbe Recht
habe.

Es handele sich nicht allein um Staats -, sondern auch
um Gemeinde- und Feldwege; in vielen Fällen werde also die
Regierung unparteiischer sein, als die Nachbargemeinde. Denk¬
bar wäre eine Parteilichkeit Mir bei Staatsregiernngen; aber

worin denn das Interesse der Mitglieder des Regierungskolle¬
giums läge, ob der Preis sich etwas höher oder niedriger
stelle? Jnteressirt seien wesentlich die Steuerzahler, ein Ge¬
meinderath vielleicht mehr als das Regierungskollegium. Der
vorgeschlagene Weg sei obendrein viel zu umständlich; der
Bürgermeister solle erst eine benachbarte Gemeinde bestim¬
men, in dieser müsse der Gemeinderath zusammenberufen wer¬
den und der bestimme den Sachverständigen. Wenn aber der
Gemeinderath erklärte: die Sache gehe ihn Nichts an, er wolle
Nichts damit zu thun haben, wie dann? Dann könne man
einen dritten Sachverständigen nicht erhalten.

Antrag 4 wird abgelehnt. Antrag 3 angenommen.
Antrag 5 (Annahme der Art. 7 und 8) und Antrag6

(in dem es zweite „Ermittlung" statt „Schätzung" heißen
muß) werden angenommen.

Berichterstatter Abg. Nieberdillg Er bäte nachträg¬
lich den Regierungscommissär um Aufklärung, ob die Staats-
regierung mit der im Berichte zu. Art. 9 niegergelegten Auf¬
fassung des Ausschusses einverstanden sei.

Regierungscommissär Buchvltz : Er persönlich theile
diese Auffassung vollständig; dies aber als eine festgestellte
Ansicht der Regierung auszusprcchen, sei er augenblicklich nicht
in der Lage. Doch würde vielleicht die Erklärung genügen,
daß er, falls die Staatsregierung die Sache anders auffasse,
noch vor der zweiten Lesung des Entwurfs Mittheilung
machen werde.

Antrag 7 (Annahme der Art. 10, 11 und 12) und8
(Annahme des Art. 13) werden ohne Debatte angenommen.

Antrag 9 und- 10.
Abg. Bleiken : Der von der Minderheit beantragte

Zusatz sei hier nicht wesentlich, von großer praktischer Bedeu¬
tung würde derselbe bei von Privaten angelegten Eisenbahnen
sein. Das Expropriationsgesetz für die iin Fürstenthum ge¬
baute Bahn enthalte die Bestimmung.

Abg. NicberdinH als Berichterstatter der Mehrheit:
Die Mehrheit sei gegen den Zusatz im Interesse der Entschä¬
digungsberechtigten. Die Festsetzung der Entschädigungssumme
erfolge manchmal erst spät, die Eviktalladung solle nach der
Vorlage sofort  erfolgen. Durch den Zusatz würde ein Ver¬
zögerung herbeigcführt.

Antrag 9 abgelehnt, 10 angenommen.
Die Anträge 11 (Annahme der Art. 10, 10, 17, 18,

19, 20), 12 (Annahme des.Art. 21), 13 (Annahme der Art.
22, 23, 24, 25) und 14 (Annahme des Art. 26) werden ohne
Debatte angenommen und ist damit die erste Lesung des Ent¬
wurfs beendigt.

Vierter Gegenstand der Tagesordnung: Ausschußbericht,
betreffend den Gesetzentwurf über Enteignungen zu den vom
Staate zu erbauenden Eisenbahnen in Oldenburg (Vorlage
Aul. 32, S . 123). — Berichterstatter Abg. Nicberding-

Die Anträge des Ausschusses auf unveränderte Annahme
des Entwurfs werden ohne Debatte angenommen.
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Fünfter Gegenstand der Tagesordnung: Ausschnßbericht,
betreffend den Gesetzentwurf über Enteignungen zu Eisenbahnen
in Lübeck(Vorlage Aul. 56, S . 281). — Berichterstatter Ab¬
geordneter Nieberding.

Auf Perlesung des Berichts wird verzichtet.
Antrag 1 (Annahme des Art. 1 mit einem Zusatz zum

1), Antrag 2 (Annahme des Art. 2) ohne Debatte ange¬
nommen.

Antrag3, 4, 5.
Abg. Selkmann H-: Er habe Bedenken gegen die

Anträge3 und 5 und müsse sich diesen gegenüber für die un¬
veränderte Annahme des Entwurfs aussprechen. Die Folge
der Annahme des Antrags3 würde sein, daß ein Grundbesitzer,
der, um die zwangsweisen Expropriationen zu vermeiden, frei¬
willig seinen Grund und Boden abtrete, wenn das Grund¬
stück sich nachher ganz oder zum Theil als entbehrlich erwiese,
kein Rückkaufsrecht habe; der Hartnäckige, der erst dem Zwang
weiche, sein Recht sichere. Das Rückkaufsrecht würde dadurch
zu einer Prämie eigensinnigen Widerstandes gemacht. Die
freie Vereinbarung müsse aber in jeder Weise befördert werden,
um das weitläufige, oft gehässige Expropriationsverfahren zu
vermeiden. Daher müsse auch, wie der Entwurf wolle, denen,
die ihr Grundstück' auf freiwillige Vereinbarung hergeben,' das
Mckkaufsrecht zugestanden werden.

Antrag5 sei für die Grundbesitzer ebenso gefährlich; die
Vahnverwaltung, die im Fall der Entbehrlichkeit des Grund¬
stücks zur Zurückgabe verpflichtet sei, solle selbst die Frage der
Entbehrlichkeit oder Unentbehrlichkeit entscheiden. Wolle sie
ihren Verpflichtungen nicht Nachkommen, brauche sie nur die
Entbehrlichkeit in Abrede zu stellen. Dadurch würde das ganze
Recht illusorisch.

Abg. Grevertts : Der Antrag 5 lasse das Interesse
des Rückkäufsberechtigteu nicht unberücksichtigt. Könne die
Vahnverwaltung ein Grundstück nicht gebrauchen, so werde sie
zum Verkauf bereit sein. >Die Folge davon, wenn eine andere
Behörde über die Entbehrlichkeit entscheide, werde sein, daß die
Vahnverwaltungnie im ungestörten Besitze sei, wenn nach
10, 20, 100 Jahren in Frage gestellt werden könnte, ob dies
oder jenes Stück entbehrlich geworden sei. Zu welchen Con-
sequcuzeu es führen könne, wenn die Frage nach der Entbehr¬
lichkeit den Gerichten übergeben würde, während die Expro¬
priation Sache der Verwaltungsbehörde sei, möge man sich
praktisch vergegenwärtigen: Aus Grund des Art. 4 verfüge
eine Verwaltungsbehörde die Expropriation; nach einiger Zeit
wende sich der bisherige Eigenthümer an die Gerichte mit der
Behauptung: das Grundstück sei zu den Zwecken der Bahn
nicht mehr erforderlich; die Bahnverwaltung widerspreche; auf
Antrag des Rückkäufsberechtigteu würden Sachverständige ver¬
nommen, auf deren Aussage spreche das Gericht dein Kläger
das Grundstück zu. Die Bahnverwaltung bleibe Lei ihrer
Ansicht, wende sich wieder an die Regierung und auf Grund
der Aussage der von dieser vernommenen Sachverständigen

werde das Grundstück wieder expropriirt. In ewigem Kreis¬
lauf könne das Grundstück von einer Hand in die andere
wandern; eine genügende Sicherheit werde auf diese Weise nie
eintreten. Ein gesicherter Zustand trete nur ein, wenn die
Bahnverwaltung selbst, oder eventuell dieselbe Verwaltungs¬
behörde, die auch über die Nothwendigkeitder Expropriation
zu entscheiden habe, für die Frage nach der Entbehrlichkeit
kompetent sei — keiuenfalls dürfe dieselbe den Gerichten zuge-
wicsen werden.

Abg. Selkinann H-: Der Vorredner habe keine Gründe
für den Antrag 5 , sondern nur gegen die Entscheidung der
Frage durch die Gerichte vorgebracht. Ein Recht, dessen
Geltendmachung von der Entscheidung des Verpflichteten ab-
hiuge, sei nichts Werth, es sei kein wirkliches Recht. Wenn
der Vorredner einen Widerspruch befürchte, wenn verschiedene
Behörden die Frage über die Nothwendigkeit der Expropriation
und über die eingetretene Entbehrlichkeit des Grundstücks ent¬
schieden, so theile er diese Befürchtungen nicht. Alle Streitig¬
keiten über Mein und Dein gehörten priuzipmäßig vor die
Gerichte, auch wegen Expropriationen. Bei diesen sprächen
aber überwiegende Gründe der Zweckmäßigkeit dafür, die Ent¬
scheidung der Verwaltung zu überlassen, um die lange Ver¬
zögerung durch einen Prozeß, der vielleicht durch alle Instanzen
gehe, zu vermeiden. Wo es sich um die,Ausübung desRück-
kaufsrcchtes handele, fielen diese Zweckmäßigkeitsgründe weg,
die Sache sei nicht besonders eilig. Daher könne das Prinzip
wieder zu Raum kommen nnd erkenneZ. 6 des Entwurfs mit
Recht die Competenz der Gerichte an.

Abg. Ahlhorn : Wie der Vorredner wolle er sich für
die unveränderte Annahme des Entwurfs gegenüber dein An¬
trag 3 anssprechen. Vereinbarungen aus freien Stücken seien
den zwangsweisen Expropriationen vorzuziehen; sie mußten in
jeder Weise begünstigt nnd Noch mehr als jetzt wiederholt ver¬
sucht werden. Es könne leicht Vorkommen, daß man bei An¬
legung einer Bahn auf einen starken Verkehr nnd große An¬
lagen rechne, während sich nachher ein Theil des Areals als
überflüssig erwiesen, di»Bahnverwaltungaber, die das Grund¬
stück anderweitig gut nutzen könne, den Rückkauf verweigere.
Er sei daher für den Entwurf im Interesse der Grundbesitzer
nnd weil das Expropriationsrccht möglichst zu beschränken sei.

Abg. Lentz : Durch Annahme des Antrags5 werde das
Rückkaufsrecht nicht illusorisch; die Bahnverwaltung könne das
Grundstück nicht veräußern, ohne daß das Vorkaufsrecht zur
Geltung käme.

Berathung geschlossen.
Abg. Mieberdillg als Berichterstatter: Die Bahnver¬

waltung könne bei der ihr zustehenden Entscheidung über die
Entbehrlichkeit nicht willkürlich verfahren; sie habe nicht die
Gelegenheit, das Grundstück anderweitig zu verwerthen. Uebrigens
werde das Areal von der Regierung eingegeben und diese werde
nicht zu viel einweisen.
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Die Anträge 3 und 5 werden abgelehnt und der Art . 3

unverändert angenommen.

Die Ausschußanträge 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ( in

dem es Ermittlung statt Schätzung heißen muß ) , 16 , 17 , 18,
19 , 20 werden ohne Debatte angenommen , der Antrag 10 ist

nach Annahme der Anträge 8 und 9 wegfällig , desgleichen
der Vorbehalt einer Minderheit des Ausschusses zu Antrag 18

durch die Beschlußfassung zur Vorlage 16.

Sechster Gegenstand der Tagesordnung : Zweite Lesung
des Gesetzentwurfs über Prüfung für den Forstdienst (Vorlage

Anl . 24 , S . 101 ) . — Berichterstatter Abg . Lentz . .
Die Anträge 1 und 2 des Ausschusses werden ohne De¬

batte angenommen . , '

Antrag 3.

Abg . Lentz : Damit es nicht scheine , daß die redaktio¬
nellen Aenderimgen einer Verbcssernngssncht entsprungen wären,

wolle er die Gründe kurz angeben . Art . 1 sei bei der ersten

Lesung gestrichen , damit habe der Entwurf seinen Kopf ver¬

loren ; an Stelle desselben habe der Ausschuß einen neuen

Art . 1 gesetzt, in dem gesagt werde , wer sich der Prüfung zu

unterziehen habe ; dann folge Art . 2 , der , aus Art . 2 und 6

der Vorlage das Zusammengehörige zusammcnfassend , die

Prüfnngsbehorden bezeichne ; Art . 3 sei unbedeutend verändert;

Art . 4 sei vereinfacht , mündliches und schriftliches Examen

bildeten keinen Gegensatz und seien daher die 3 Stadien:

Prüfung durch die häusliche Arbeit , durch Clausurarbeit und

Prüfung im Wald nebeneinandergestellt , wodurch die Unter;
abtheilung vermieden sei ; Art . 6 sei unter Vorbehalt redak¬
tioneller Aenderung angenommen ; bei der ersten Lesung sei die

Einschaltung der Worte „ in der Regel " vor „keine Unter¬

brechung " empfohlen ; dem Ausschuß habe die Fassung „ohne
genügenden Grund " präziser geschienen ; Art . 7 sei abgekürzt
und wie zu Art . 4 die 3 Stadien der Prüfung nebeneinander¬

gestellt.
Antrag 3 ( Annahme des Entwurfs nach der Fassung des

Ausschusses ) wird angenommen.

Siebenter Gegenstand der Tagesordnung : Zweite Lesung
des Gesetzentwurfs über öffentliche Lustbarkeiten (Vorl . Anl . 39,
S . 201 ). — Berichterstatter Abg . Lentz.

Der Präsident bemerkt , es seien Anträge zur zweiten
Lesung des Entwurfs nicht eingekonnnen.

Dem Anträge des Ausschusses gemäß wird der Entwurf

mit der in erster Lesung beschlossenen Aenderung des Undnun

angenommen . ' .
Schluß der Sitzung 1 Uhr 40 Min . Nachmittags.

Nächste Sitzung soll angesagt werden.

Der Berichterstatter
Ramsauer.
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Oldenburg , den 5. Februar 1864 . Vormittags II Uhr.

- - — - ---

Tagesordnung : 1) Ausschußbericht, betr. die Verordnung vom 24. November 1862 wegen Erhöhung des Ersatzcon-
tingents. (Anl. S . 117.)

2) Ausschußbericht, betr. einen Zusatz zum Gesetze vom 18. August 1856 wegen Messung der Schiffe.
(Anl. S . 104.)

3) Ausschußbericht, betr. Aenderungen der Deichordnung vom 8. Juni 1855. (Anl. S . 344.)
4) Ansschußbericht, betr. Aufhebung der Katasterdirection. (Anl. S . 329.)
-5) Ausschußbericht, betr. Ergänzung des Gesetzes vom 21. August 1856 über Führung Oldenburgischer

Seeschiffe. (Anl. S . 254.)
6) Ausschnßbericht über den Gesetzentwurf für Birkenfeld, betr. Feststellung der Grundsteuer rc. (Anl.

S . 333.)
7) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Zusätze zur allgemeinen deutschen Wechselordnung. (Anl.

S . 95.)

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Regierungscommissärc Bncholtz und
Meinardus,  später auch Ruhstrat.

Nach Eröffnung der Sitzung wird das vorige Protokoll
vom Schriftführer Bartel  verlesen und von der Versamm¬
lung genehmigt.

Eingänge:
1) Vertrauliches Schreiben der Staatsregierung, betref¬

fend einen Vertrag mit Hannover.
2) Schreiben der Staatsrcgierung, betreffend Aende¬

rungen zum GvilftaaMiWUWse.tz.
Auf Vorschlag des Präsidenten wird ersteres einem Aus¬

schüsse von fünf, letzteres einem Ausschüsse von neun Personen
zugewiesen, die am Schlüsse der Sitzung gewählt werden
sollen.

Ferner sind eingegangen:
3) Petition des Ausschusses der Schulacht' Eckwarden,

betreffend die Auslegung des Art. 62 tz. 2 Z. 2 des
Schulgesetzes, — geht an den Petitionsausschuß.

4) Petition der Markeninteressenten zu Damme und Hol¬

dorf, betreffend das zu erlassende Markengesetz, — geht
an den Ausschuß Nr. 9.

5) Petition dcö Gemeinderaths zu Jade , betreffend Aen-
derung der Wegordnung, — geht an den Ausschuß
-Nr. 6.

6) Petition vieler Bewohner der Küste Jeverlands, be¬
treffend Aenderung der Aemtereinrichtnng, — geht an
den Petitionsausschuß.

7) Eine Petition aus Eutin, betreffend Ertheilung einer
Concession für eine zweite Apotheke, — geht an den
Petitionsausschuß.

8) Eine Petition des Gemeinderathszu Eckwarden, be¬
treffend die Verlegung des Amtssitzes nach Stollhamm
und Petition von Einwohnern zu Altjührden und
Obenstrohe, betreffend Chausseeanlagen, — gehen an
den Finanzausschuß.

9) Petition des Gemeinderaths der Landgemeinde Olden¬
burg, betreffend Aufhebung eines durch mehrere Pre¬
diger ergangenen Verbotes an die Lehrer der Landge-
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meinve, bei Beerdigungen iin Sterbehanse Gebete
u. s. w. zu sprechen, — an den Petitionsausschuß.

10) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Aenderung
der Additionalacte zur Weserschiffsahrtsacte, — an den
commerciellen Ausschuß Nr. 5.

11) Schreiben der Staatsregierung, betreffend sofortige
Bewilligung einiger Positionen des Voranschlags—
an den Finanzausschuß.

12) Petition des Gemeiuderaths zu Sande, betreffend Con-
cessionirung einer Apotheke zu Sande — an den Pe-
titionsansschnß.

Präsident : Vor dem Uebergauge zur Tagesordnung
habe der RegierungScommissär Bucholtz das Wort erbeten.

Regierungscommissär Bucholt; : Als in der vorigen
Sitzung bei der Berathnng des Gesetzes über Enteignungen
zu Staats -, Gemeinde- und Feldwegen im Fürstenthnm Bir¬
kenfeld von dem Berichterstatter an ihn die Frage gestellt sei,
ob die Staatsregierung mit der im Ansschußbericht in Betreff
des Art. 9 uiedergelegten Auffassung einverstanden sei, habe
er nur seine persönliche Ansicht darüber äußern können; setzt
sei er in der Lage, die Uebereinstimmnng der Staatsregierung
mit der Ansicht des Ausschusses erklären zu können.

Abg. Ahlhorn (ebenfalls vor Ucbergang zur Tages¬
ordnung) : So eben sei angekündigt, daß ein Gesetzentwurf
über Aenderungen des Civilstaatsdieuergesetzes eingegangen, der
so umfangreich sei, daß er befürchte, die Landtagsarbeiten wür¬
den dadurch zu sehr aufgchalten werden. ' Schon bald zwei
Monate sei der Landtag zusammen und jetzt erst komme die
Staatöregierung mit einer so umfassenden Vorlage? — Das
könne mir dahin führen, daß, nachdem erst die übrigen Arbei¬
ten, welche schon länger vorlägen, dadurch gehemmt, das Ge¬
setz selbst nachher in der Eile an llloo angenommen werde,
wie es im vorigen Landtag mit dem Militärstrafgesetz gemacht
sei. Er stelle deshalb anheim, ob cs nicht sich empfehle, die
Vorlage zurückzuzieheu und später an einen außerordentlichen
Landtag zu bringen, dessen Einberufung ohnedem wegen des
Zollvereins nöthig werden würde. Da es indessen nicht zu¬
lässig sei, über eine Vorlage der Regierung zur Tagesordnung
überzngehcn und Lin Ersuchen an die Regierung um Zurück¬
ziehung wphl vom Ausschüsse am besten ansgehe, wolle er
keinen Antrag stellen, sondern nur erwähnen, daß der Finanz¬
ausschußz. Bt in drei bis vier Wochen fertig sein werde.
Ihm scheine eS praktischer, wenn der Landtag alle Kräfte auf
die bereits verarbeiteten Vorlagen werfe.

Präsident : Da sich bei einer Uebcrsicht des gegen¬
wärtigen Standes der Ärbeiten ergebe, daß eine große Anzahl
tüchtiger Arbeitskräfte bereits überflüssig sei und zur Verwen¬
dung stehe, so könne diese neue Vorlage diesen überwiesen wer¬
den, ohne daß dadurch der Landtag anfgehalten würde. Sollten
dann die jetzt noch beschäftigten Ausschüsse für Finanz- und
Justizsachen eher fertig werden mit ihren Arbeiten, so sei noch

immer Zeit, die Berathnng über die neue Vorlage zu ver¬
tagen.

RegierungscommiMr Bucholtz : Der vorgelegte Ge¬
setzentwurf sei nicht so umfangreich, wie es vielleicht ans den
ersten Augenblick schell« . Derselbe enthalte kein ganz.neues
Civilstaatsdienergesetz, sondern im Wesentlichen nur gewisse
Aenderungen des alten, welche durch die Erfahrung sich als
nothwendig herausgestellt. Wenn es nun auch zweckmäßiger¬
schienen sei, das Ganze neu zu redigiren, so möge der Land¬
tag davor nicht zurückschrecken, da sich seine Arbeit wesentlich
auf die Aenderungen  beschränken könne.

Präsident : Falls kein Widerspruch erfolge, nehme
er an, daß es bei der Ueberiveisnng an einen Ausschuß blei¬
ben solle.

Als erster Gegenstand der Tagesordnungkommt sodann
der Ausschußbericht, betreffend die Verordnung vom 24. No¬
vember 1862, wegen Erhöhung des Ersatzcontingents zur Ver¬
handlung.

Abg. Brörmsiin : Auf Seite 230 des Berichts finde
sich ein RechnungS- oder Druckfehler, indem es dort statt 349,
359 heißen müsse.

Die Verlesung des Berichts wird nicht gewünscht.
Abg. Bruder : Er wolle mit einigen Worten seine

, Abstimmung gegen die Regierungsvorlage motivircn. Letztere
basire nur auf die Anforderungen des Bundestags,' einer Be¬
hörde, welche durch die letzten Vorgänge in Frankfurt hinlänglich
bewiesen habc,.daß sie faktisch ausgelöst sei. Solle man ihn für be¬
deutend genug halten, uns .solche Lasten aufznbürden, so müsse
er sich auch kräftig zeigen, wenn zwei Staaten , wie Ocstreich
und Preußen, so offenbar, wie jetzt in der Schleswig-Holstei¬
nischen Sache seinen Gesetzen trotzen. Er wisse nicht, 'ob die
Staatsregierung wegen der Gebietsverletzung durch die Preu¬
ßen im Fürstenthum Lübeck sich an den Bundestag gewandt
habe; es wäre aber Pflicht des Bundes gewesen, auch ohne¬
dem sofort solche Uebergriffe zu rügen. Er habe das nicht
gethan, und könne er ihn deshalb nicht inehr anerkennen, noch
,ihm das Recht zngestehen, uns noch ferner zu belasten.

Präsident : Ob der Redner, wie aus dem Inhalt
seiner Motivjrung zu schließen, einen Antrag auf Ablehnung
des Entwurfs im Ganzen stellen wolle?

Abg. Brcrder : Da die Nichtannahme,einer Ablehnung
gleich sei, so werde ein besondrer Antrag auf Ablehnung nicbl
nöthig sein. ,

Präsident : Da man diese nachträgliche Genehmi¬
gung einer bereits erlassenen Verordnung wohl ebenso zu be¬
handeln habe, als gewöhnliche Gesetzentwürfe, so würde ein
Antrag auf Ablehnung im Ganzen zur Folge haben, daß zu¬
nächst nur eine Generaldebatte stattfinde. In Ermangelung
eines solchen Antrags eröffne er die Spezialdebatte.

Abg. Fortmann  zeigt einen Antrag auf Ablehnung
des Entwurfs im Ganzen, an.
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Präsident : Der Antrag ist unterstützt und lautet
folgendermaßen:

Zum Anträge des 13. Ausschusses wegen Erhöhung
des Ersatzcontingents wird beantragt:
a) anstatt der beiden letzten Wörter des Ausschußan-

- träges „Zustimmungertheilen" zu setzen: „Zustim¬
mung nicht ertheilen",

d) dem Schlußworte des Antrags „ertheilen" folgende,
' Wörter anzuhängen:

weil derselbe die Verlängerung der Militärdienst¬
zeit von 6 auf 7 Jahre für eine nicht gerecht¬
fertigte Belästigung der durch das Loos bestimm¬
ten Dienstpflichtigen hält;

und mit diesen beiden Zusätzen den Antrag, des
Ansschusses anzunehmen.

Mg. Fortmann : Die Militärdienstpflichtsei eine per¬
sönliche Last, die eigentlich von jedem Bürger getragen werden
müßte, und je mehr sie getheilt werde, desto leichter zu tragen
sei. Er habe deshalb einen Antrag gegen den Entwurf ge¬
stellt, weil dieser unbilliger Weise eine noch größere Belästigung
Derer, die bereits durch das Loos vor den Uebrigen belästigt
sind, herbeiführen wolle, ohne daß dies nöthig wäre, indem
stets eine größere Anzahl von Rekruten übrig bleibe, durch
deren Aushebung, soweit solche durch Erhöhung des Ersatz-
wntiiigents erfordert werde, eine tveit bessere Vertheilung er¬
reicht werde.

Abg. Suhren : Er werde hier anders als im Aus¬
schüsse stimmen, da damals Preußen und Oesterreich sich noch
nicht herausgenommen hätten, den Beschlüssen des Bundes
ungehorsam zu bleiben. Jetzt, wo der Bund sich das habe
gefallen lassen müssen, seien auch wir nicht mehr verpflichtet,
seinen Anordnungen Folge zu leisten.

Abg. Hullmann : Inden: er das Wort ergreife, habe
er nur.den Art. 2 tz. 4 des Gesetzentwurfs im Auge, wolle
aber zuvor im Allgemeinen bemerken, daß auch ihm Zweifel
darüber aufgestiegen seien, ob nicht in der beantragten Ver¬
längerung der Dienstzeit eine unbillige Ueberlastüng enthalten
sei, daß er aber sich genöthigt gesehen habe, den Gründen des
Ausschusses beizupflichten und deshalb gegen Fortmann  stim¬
men werde, obgleich er dessen Antrag, um über diese Frage
eine Abstimmung herbeizusühren, mit unterstützt habe. Lasse
man nun auch die Verlängerung der Dienstzeit für ein siebentes
Jahr zu, so müsse doch das Gesetz möglichst den Interessen der
Personen aus,der siebenten Jahresklasse gerecht werden. Der
Art. 2 H. 4 aber bestimme, daß sie den für Beurlaubte ge¬
troffenen Anordnungen msterworfen sein sollen, von welchen die
lästigste die sei, daß kein Beurlaubter ohne Konsens des Mili-
tärcommando's heirathcn dürfe und jeder zur Erlangung dieses
Konsenses nach einer Bekanntmachung vom Jahre 1831 ein
Augniß über gutes Betragen und einen Attest darüber, daß
die beabsichtigte Heirath auch ökonomisch vorteilhaft sei, bei-
bringen müsse; eine Bestimmung, die auch durch das Militär-

Berichte . XIV. Landtag.

strafgesetzbuch aufrecht erhalten und deren Umgehung dort mit
Strafe bedroht sei. Freilich sagten die Motive, sie solle hier
möglichst milde gehandhabt werden; er glaube aber, sie sei gar
nicht auf diese Personen anzuwenden. Von einem dahin zielen¬
den Anträge indessen wolle er zunächst noch absehen, da ihm
bereits privatim eine Erklärung der Staatsregierung über
diesen Punkt in Aussicht gestellt sei. Diese sei erst abzu¬
warten.

Abg. Selkmann II. : In der eigenthümlichen Lage, in
welcher sich die Berathung finde, indem von einer Seite be¬
reits spezielle Punkte besprochen würden, von der andern die
Ablehnung des Entwurfs im Ganzen beabsichtigt sei, wolle er
sich zunächst auf letzteres, als das vor Allem in Betracht
kommende, beschränken und bemerken, daß nur zwei Gründe
daflir geltend gemacht worden seien.

Einmal sei von zweien der Vorredner die Behauptung
ausgestellt, die Beschlüsse des Bundestags hätten nicht mehr
die bindende Kraft, wie bisher; der Abg. Br ad er habe so¬
gar gesagt, er erkenne, den Bundestag nicht mehr an. Auf
die Motive einer solchen Behauptung, die er keineswegs für
richtig halte, glaube er nicht eingehen, zu brauchen, da schon
unser unzweifelhaft feststehendes, durch Nichts aufgehobenes
Staatsgrundgesetz mit klaren Worten dem entgegentrete, indem
es dort im Art. 2 tz. D heiße:

„daS Großherzogthum ist ein Glied des deutschen
Staatenverbandes und theilt als solches alle aus der
Bundesverfassung hervorgehenden Rechte und Pflichten,"

und ferner im Z. 2 ausdrücklich:
„die von der deutschen Bundesgewalt gefaßten Beschlüsse
sind für das Großherzogthum maßgebend und erlangen
in demselben nach ihrer Verkündigung durch den Groß¬
herzog verbindende Kraft."

Die hier in Frage stehenden Beschlüsse seien durch den
Großhcrzog verkündigt, und sei es unbegreiflich, wie man
darüber sich hinwegsetzen wolle, da ihre Geltung so klar und
einfach durch das Staatsgrundgesetz entschieden sei, daß kein
Wort mehr darüber zu verlieren sei: die Bundesbeschlüsse be¬
ständen einmal und müßten durchgesührt werden; nur das frage
sich: auf welche Weise? ' '

Gegen die Verlängerung der Dienstzeit aüf ein siebentes
Jahr sei der Antrag des Abg. Fortmann  gerichtet, der
darin eine zu große Belästigung der bereits zu sechsjähriger
Dienstzeit Verpflichteten erblicke, ein Punkt, der bereits im
Ausschußbericht umständlich erörtert sei. Wäre es die Erhöhung
der Kosten allein, die gegen den andern Weg der Durch¬
führung, eine vermehrte Rekrutenaushebung, spreche, so könnte
man davon absehen; es komme aber als entscheidender Grund
hinzu, daß seines Erachtens durch Vermehrung der Rekruten
die Belästigung der Dienenden nicht vermindert, sondern ver¬
mehrt werde. Der Grund des 'Abg. Fortmann  gehe zu
weit; er beweise zu viel und eben deshalb gar Nichts. Ja,
wenn die Wehrpflicht durch die erhöhte Aushebung allgemein
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gemacht würde , dann würde sich eine Verlängerung der Dienst¬

zeit statt dessen nicht rechtfertigen lassen . So stehe die Sache

aber nicht ; vielmehr würden nach den bestehenden Einrichtungen

nur einige Wenige niehr ausgehoben , der größere Rest aber

doch noch frei ' bleiben , andrerseits aber die mehr Ausgehobenen

so erheblich belästigt werden , daß die durch Verlängerung der

Dienstzeit für die bereits Dienenden entstehende Belästigung

dagegen gar nicht in Betracht komme . , Die Hauptlast des

Dienstes liege in der 2 - beziehungsweise 3jährigen Präsenzzeit

und den Periodisch wiederkehrendcn Einberufungen auf einige

Wochen , da dadurch viele junge Leute aus ihrem bisherigen

Beruf ganz und gar heransgerissen und demselben oft so ent¬

fremdet würden , daß es ihnen nachher nicht möglich sei , die

frühere Stellung wieder einzunehmen . Wolle man nun die

Vermehrung des Ersatz - Contingents durch Erhöhung der Aus¬

hebung ' herbeiführen , so würden in Folge dessen noch Mehrere

eintreten , die in ihrem Beruf bleiben könnten , wenn man die

siebente Jahresklasse einführe . Welche Belästigung diese denn

für die Betroffenen niit sich bringe ? In gewöhnlichen Ver¬

hältnissen gar keine : die Heirathsbeschränkung sei für sie so

gut wie gar nicht vorhanden ^ da ihnen instrnktionSmäßig der

Konsens stets ertheilt werden solle ; die Vorschrift wegen be¬

sonderen Urlaubs für Reisen ins Ausland werde ebenfalls auf

die liberalste Weise gehandhabt ; so lange also keine Mobil¬

machung , die Gottlob nicht die Regel bilde , cinträte , stehe die

siebente Jahrcsklasse nur auf dem Papier . Deshalb wolle

man doch nicht den Entwurf ablehnen und an seine Stelle

eine weit drückendere Last der Dienenden einführen ! Er

empfehle , den Fortmann 'schen Antrag nicht anzuuehmen.

Abg . Graepel : Was zunächst die formelle Behandlung

der Vorlage angehe , so könne man hier nicht die General-

von der Spczialdebatte trennen , da es sich um eine bereits in

Kraft getretene Bestimmung handle , welche durch einzelne Ab¬

änderungen ebenso gut ungültig werde , als durch eine Ab¬

lehnung im Allgemeinen . Danach habe auch der Ausschuß

verfahren und es für ungeeignet gehalten , Zusätze zu machen.

Hier heiße cs entweder die Verordnung genehmigen oder ab¬

lehnen ; bei erst künftig in Kraft tretenden Gesetzentwürfen sei

daS allerdings anders.

In der Sache selbst könne er dem Abg . Br ad er nicht

beipflichten , indem er glaube , schon die politische Klugheit ver¬

biete es , der Negierung gegenüber den Grundsatz anSzusprcchen,

daß cs nicht länger nöthig sei , sich an die BrmdeSbeschlüsse

zu binden . Jetzt gerade gelte cs , das Ansehen des Bundes¬

tags mehr zu stärken als zn schwächen , wenn man auch kein

Verehrer desselben sei, wie sich deren überhaupt wohl Wenige

finden würden . Aber auch durch das Staatsgruudgesctz , dessen

Bestimmungen bereits angeführt , seien wir zur Befolgung

jener Beschlüsse verpflichtet ; darüber hinwegznkommen , sei

unmöglich . Man solle doch auch nicht glauben , daß man

durch Ablehnung der Vorlage die Bundesbeschlüsse umgehen

könne . TaS Mckrntirungsgesetz bestimme Art . 6:

„die Stärke des Kontingents richtet sich näch den

bundesgesetzlichen Bestimmungen ; "

ferner Art . 7:

„K . 1 . Die ordentliche Ergänzung des Kontingents

geschieht regelmäßig in jedem Jahr nach Maßgabe des

jährlichen Abgangs von der completen Stärke des¬

selben ; "

und schließlich im Art . 8:

„die zur Ergänzung des Kontingents erforderliche

Mannschaft wird jedesmal durch eine Großherzogliche

Verordnung bestimmt . "

Danach sei es nicht zweifelhaft , daß , falls der Landtag

ablehne , die Staatsregierung sofort , ohne Gesetz , durch eine

bloße Verordnung , die nöthige Anzahl von Rekruten cinbe-

rufen werde . Diejenigen , welche die .vorliegende Verordnung

ohne weiters ablehnen wollten , in der Meinung , damit die

Ausführung der Bundesbeschlüsse zu .Hintertreiben , befänden

sich demnach auf einem ganz verkehrten Standpunkte und wolle

er sie hiermit vor jener Täuschung gewarnt haben.

Die Art und Weise , in welcher man die Erhöhung des

.Ersatzcontingents herbeizuführen habe , sei eine reine Zweck-

mäßigkeitsfrage , über deren Entscheidung er anfangs selbst

schwankend gewesen sei . In Betracht jedoch , daß die Be¬

lästigung der länger Dienenden eine weit geringere sei , als

die der mehr Ansgehobenen , namentlich wenn die iin Aus¬

schußbericht aufgestellte Rechnung richtig sei , habe er sich für

den von der Staatöregierung eingeschlagenen Weg entschieden.

Auch der Kostenpunkt , wenn gleich nicht maßgebend , sei doch

nicht ganz unbedeutend , wenn man bedenke , daß nicht mir

durch eine Mehreinstellung von Rekruten dem Staate eine

Mehrausgabe von 5560 Thlrim erwachse , sondern auch an

Erwerb eine bedeutende Summe verloren gehe . Rechne inan

auch nur , daß ein Eingestellter 100 Thlr . im Jahre hätte

verdienen können , so mache das einen jährlichen Ausfall von

6500 Thlr . Indessen gebe er zu , daß darüber die Ansichten

verschieden fein könnten ; jeder müsse aber die Gründe für oder

gegen selbst prüfen . '

Anträge zn den einzelnen Paragraphen solle man doch

nur im Rothfall machen , da sie nur möglich seien , wenn man

das ganze Gesetz ablehne . Der Abg . H ullmann habe einen

solchen zum Art . 2 K. 4 , wenn auch noch nicht gestellt , so

doch in Aussicht genommen . Er habe das Vertrauen zu der

Staatsregierung , sie werde diese Bestimmung so milde hand¬

haben , wie sie es in d.en Motiven der Vorlage ausgesprochen

habe . Wem das nicht genüge , der möge die Regierung er¬

suchen , die Erklärung abzugeben , daß in der siebenten Jahres¬

klasse die für Beurlaubte geltenden Beschränkungen nicht statt¬

finden sollten.
Deffsidenb : Da über die geschäftliche Behandlung der

Sache >sich noch keine klare Ansicht gebildet zn haben scheine/

wolle er diese Frage vorweg zur besonderen Verhandlung und

Abstimmung bringen.
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Es sei zulässig, Verbesserungsanträge zu stellen; der Land¬
tag könne sagen, er sei mit der Verordnung einverstanden unter
diesen oder jenen Modifikationen; das habe allerdings den Sinn
der Ablehnung sür den Fall, daß die Staatsregiernng ans
diese Abänderungen nicht eingehe, ohne daß es deshalb nöthig
sei, eine förmliche Ablehnung zu beschließen.

Bei größeren Gesetzentwürfen sei es bei einem Anträge
auf Annahme im Ganzen nothwendig, erst über das Ganze
zu debattiren, ehe man auf Einzelanträge eingehe, weil es da¬
bei nicht möglich sei, alle Einzelheiten mit einem Male zu
übersehen. Nach Beendigung der Generaldebatte müßten hier
dann diejenigen, welche Modifikationen wünschten, sowohl gegen
die Annahme als gegen die Ablehnung im Ganzen stimmen,
um dadurch eine Spezialdebatte herbeizuführen.

Bei einem so kleinen Gesetz, als dem vorliegenden, er¬
scheine dies Verfahren zu weitläufig, besonders da die Debatte
über Annahme oder Ablehnung im Ganzen doch schon auf den
Inhalt eingehe und sich als eine Annahme oder Ablehnung
der Einzelheiten darstelle. Es seien deshalb auch Einzelan¬
träge gleich von vornherein mit einznbringen.

Abg. Dannenberg : Hinsichtlich der formellen Be¬
handlung schließe er sich dem Präsidenten an; was die Sache
selbst betreffe-

Präsident : lieber diese hätten sich bereits Andere
vorher zum Wort gemeldel. Um zunächst die geschäftliche
Frage zum Abschluß zu bringen, so nehme er an, daß, wenn
kein Widerspruch erfolge, der Landtag mit dem von ihm An¬
geschlagenen Verfahren einverstanden sei.

Regiernngscommissär Meinardus : In Betreff der
allgemeinen Frage, ob es überhaupt nöthig sei, das Ersatz-
contingent zu erhöhen, könne er auf das verweisen, was der
Abg. S elkmann II . bereits gesagt habe. Es handle sich'
nur um Ausführung der Bundesbeschlüssein einer oder der
andern Weise, durch Verlängerung der Dienstzeit oder Mehr¬
einstellung von Rekruten. Die Regierung habe den crsteren
Weg eingeschlagen aus denselben Gründen, welche im Aus¬
schußbericht niedcrgelegt seien, weil sie denselben sür entschieden
dem Lände am vortheilhaftesten gehalten habe. Lehne der
Landtag diesen Entwurf ab, so bleibe der Regierung nur die
andre Alternative, auf die Mehreinstellung einzugehen.

Auf den Wunsch des Abg. Hullmann,  die möglichsten
Erleichterungen der siebenten Jahresklasse zu präcisiren, könne
er erwiedern, daß allerdings nach einer Bekanntmachung des
Militärcommando's von 1831 zur Erlangung des Heiraths-
consenses ein Zeugniß über das Betragen, ein Leumnndsattest
der Verlobten und ein Attest über die ökonomischen Verhält¬
nisse auch von Gemeinen beigebracht werden solle. In der
Ausübung beziehe sich dies indeß wesentlich aus Unteroffiziere.

Vor ungefähr zwei Jahren sei in einem Fall , wo ein
gemeiner Soldat , der sich nicht besonders betragen, um den
Heirathsconsens nachgesucht und das Abtheilungseommandodas
Gesuch abgeschlagen habe, verfügt, daß der Konsens zu er-

theilen und jene Bekanntmachung auf Unteroffiziere und per¬
manente Dienstthuer zu beschränken sei; eine strenge Anwen¬
dung der auf Ordreurlaub entlassenen Gemeinen erscheine nicht
geboten. Thue das die Staatsregiernng schon nach Been¬
digung der zweijährigen Präsenzzeit, so werde sie weit weniger
bei denen Schwierigkeiten machen, welche bereits länger als
sechs Jahre in Dienst seien.

Abg. Brader : Daß . das Staatsgrundgesetz die Be¬
folgung der Bundesbeschlüssevorschreibe, sei richtig. Das
Staatsgrundgesetz sei aber zu einer Zeit verfaßt, wo der Bun¬
destag mehr Kraft besessen habe als jetzt, wo seine Ohnmacht
so offenkundig dargethan sei, daß wir nicht länger gebunden
seien, dieser Behörde, die uns keinen Schutz mehr gewähren
könne, zu gehorchen. Auch habe ihm ein Sachverständiger ge¬
sagt: Oldenburg habe im Militärfach schon reichlich Das ge¬
leistet, wozu es selbst nach den Bundesbytimmungen verpflichtet
sei. Es sei nicht nöthig, auch wenn man den Bund noch
anerkenne, seinen Beschlüssen stets so eilig Folge zu leisten.
Anderswo schiebe man das hinaus und der Bund sage Nichts
dazu. Ob denn nicht auch unsere Regierung einmal abwarten
wolle, was denn schließlich der Bund thun könne, um sie zu
zwingen? Er glaube, das werde wenig zu bedeuten haben.

Abg. Russell : Wenn er auch ebenfalls entrüstet sei über
die Handlungsweise einer Großmacht; die in offenbarer Rechts-
Verhöhnung sich, eine Verletzung des OldenburgischenGebiets
herausgenommen habe, so sei dadurch doch eine Sprengung
des deutschen Bundes nicht herbeigeführt. Der Bund stehe
diesem Vorgänge fern und werde vielleicht noch Schutz gegen
ihn gewähren. Mehr als das aber sei entscheidend, daß der
Bund noch existire, und daß wir an seine Beschlüsse>nach
unfern Gesetzen gebunden seien. Weiter aber, als der Bund
es erfordere, brauche man nicht zu gehen, wie es doch die
Vorlage thue, indem sie die Verlängerung der Dienstzeit des
ganzen  Contingents um ein Jahr in Aussicht nehme. Da
zur'  Erfüllung des Bundesvorschrift die Hälfte genüge, so
müsse man dann die andre Hälfte entlassen. Ganz gleichgültig
sei es doch keineswegs, ob ein Soldat nur beurlaubt oder ganz
entlassen werde; namentlich in Auswanderungsfällen können
Einzelne durch fiie Fortdauer des Dienstes schwer bettoffen
werden und auch in Betreff der Heirathen sei es hart, stets
noch um einen besonderen Konsens nachsuchen zu müssen. Man
möge deshalb dem Vorbeugen und nicht mehr Soldaten im
Dienste behalten, als nach den Bundesgesetzen unbedingt nöthig
erscheine. Indem er mit dem Präsidenten darin übereinstimme,
daß es statthaft sei, die Vorlage abzuändern und der Staats-
regierung zu erklären, unter diesen Modifikationen, sei der Land¬
tag mit der Vorlage einverstanden, zugleich aber glaube, daß
eine nach der gemachten Ausführung erforderliche Aenderung
oder Novelle am besten von dem Ausschüsse abgefaßt werden
könne, so bringe er folgenden Antrag ein:

der Landtag wolle beschließen:
die Verordnung— Anl. Nr. 30 — gehe an den

10 *



76

Ausschuß zurück, um dieselbe dahin , etwa durch eine

Novelle , abzuändern , daß nicht mehr Soldaten zum

Dienste beim Ersatzcontkngent verpflichtet werden,
als nach dem Bundesgesetze erforderlich ist.

Präsident : Der Antrag sei genügend unterstützt und
komme ohne Erörterung zur Abstimmung.

Abg . HullmaNN : Das halte er nicht für richtig ; nur
die formelle Frage werde an den Ausschuß durch diesen An¬

trag zurückgewiescn , die dadurch entstehe , daß man es hier mit
einer bereitspublizirten Verordnung zu thuu habe , zu der sich

nicht ohne weiteres Zusätze machen ließen ; nur die gesetzliche
Fassung solle der Ausschuß besorgen , ebenso wie er es auch
bei dem Anträge , den er zu stellen im Begriff sei, für nökhig

halte , die sachliche Erörterung werde dadurch nicht berührt und

könne auch im Fall der Annahme des Antrags sogleich im
Landtage weiter fortgeführt werden.

Präsident : Der Antrag auf Zurückweisung an den
Ausschuß könne doppelt verstanden werden : entweder solle er
vor den übrigen Anträgen zur Abstimmung kommen ; dann

würde die ganze bisherige Debatte vergeblich sein ; oder er
solle die Zurückweisung an den Ausschuß nur den Sinn der
Anheimgabe einer bessern Fassung für den Fall , daß der In¬

halt angenommen werde , haben . Allerdings scheine auch ihm
letzteres vom Antragsteller beabsichtigt zn sein.

Abg . Dnnnenbevch : "Nach der vorhin gemachten Be¬
merkung des Präsidenten befinde sich die Versammlung noch
in der Generaldebatte darüber , ob sie überhaript .auf den vor¬

liegenden Gesetzentwurf eingehcn wolle , oder nicht . Wolle sie

henselben im Wesentlichen geiwhmigen , nur mit gewissen Mo¬

difikationen , so sei es jetzt noch nicht an der Zeit , schon be¬
sondere SpezialantrLgc zu stellen , sondern dem , der solche be¬

absichtige , liege cs nur ob , dem Landtage zn zeigen , wie ein¬
zelne Bedenken sich bei der Spezialdcbatte erledigen könnten.
Wie der Präsident die Bedeutung der allgemeinen Berathung

präcisirt habe , handele cs sich während derselben nur um die

Frage : Halten wir den von der Staatsregierung eingeschla¬
genen Weg für so verwerflich , daß wir den ganzen Entwurf

nicht wollen , oder halten wir ihn wenigstens für so richtig,
daß wir sagen können : Ja , aber vorbehaltlich der in der
Spezialbcrathung zn machenden Modifikationen.

Präsident : Es könne entweder erst der Antrag auf
Annahme im Ganzen zur Abstimmung kommen , unter Vorbe¬

halt der einzelnen Aeudernngen , oder erst die Spezialanträge
in der Form von Amendements , worauf dann die Abstimmung

über das Ganze mit diesen Aeudernngen erfolge . In diesem

Falle werde er , falls kein Widerspruch erfolge , zunächst den
Fortmann 'schen Antrag , wann , wenn dieser abgelehnt werde,

die einzelnen Anträge zum Gesetz gleich Amendements und

dann den Ausschnßantrag mit den Einzelbeschlüssen zur Ab¬
stimmung bringen.

Es erfolgt kein Widerspruch.

Abg . Dannenberg - 3m Sinne des Präsidenten wolle
er folgenden Antrag stellen:

Der Landtag beschließe auf die Spezialbcrathung der

von Großherzoglicher Staatsregierung vorgelegten Ver¬
ordnung einzugehen.

Zwar wolle er selbst mit diesem Anträge noch nicht er¬

klären , daß er das Eingehen auf die Spezialberathung für

wünschenswerth ansehe , da aber bereits mehre Spezialanträge
eingebracht seien , so halte er es für die Behandlung der Sache
förderlich , wenn nunmehr sofort in die Spezialbcrathung ein¬

getreten werde , wonach es sich dann finden werde , ob der An¬
trag der Staatsregierung abzulehnen oder demselben im Gan¬

zen , resp . mit tvelcher Modifikation zuznstimmen sei. Als
Amendement zu den Anträgen der Staatsregierung und des

Ausschusses werde er zuerst zur Abstimmung kommen müssen.
Präsident : Dieser Antrag stehe mit dem bereits ge¬

faßten Beschlüsse des Landtags , neben der Frage über An¬
nahme des Ganzen auch die Spezialberathung eintreten zu

lassen , im Widerspruch.
Abg . Pnneratz : Auch der H. 81 der Geschäftsordnung

lasse sich nicht damit vereinigen.
Der Antrag des Abg . Dannenberg ist nicht unter¬

stützt.

Abg . Hullinann : Da die Spezialdebatte gleich .mit
der Generaldebatte zusammengefaßt sei, so wolle er schon jetzt,

obgleich der Regierungscommissär die von ihm angedeutete Er¬
klärung abgegeben habe , folgenden Antrag stellen , der bestimmt

sei , die aus der siebenten Jahresklasse Beurlaubten auch ge¬

setzlich zu sichern:
Der Landtag beschließe

1) als Zusatz zn Art . 2 K. 4 : „ jedoch bedürfen die der
Äriegsreserve angehörigen Personen , sofern sie nicht
zur Zeit zur Fahne einberufen sind , keines Heiraths-

consenses " ;

2 ) der Entwurf werde an den Ausschuß zur Begut¬
achtung der ferneren formellen Behandlung des
Beschlusses unter 1 zurückgewiescn.

Er erfahre nämlich , daß noch immer , namentlich auf das

Zeugniß über die ökonomischen Verhältnisse großes Gewicht
gelegt werde , und daß die Behörden in Ertheilung desselben
mehr oder weniger penibel seien . Auch habe die Staatsregie¬

rung nicht erklärt , daß das Erforderniß der Zeugnisse keine
Anwendung auf die Gemeinen fände , sondern nur , daß es

wesentlich  auf die Unteroffiziere beschränkt sei. Lege sie

aber so wenig Gewicht daraus , so scheine cs einerseits nnbe-
deuklich , dem M .ilitärcommando die Befngniß für Beurlaubte

der siebenten Jahresklasse solche Zeugnisse zu verlangen , ganz
zu entziehen , während es andrerseits für letztere von großer

Wichtigkeit sei , vor solchen Anforderungen , vollständig gesichert
zu sein.

Abg . Selkmann II - : Der Standpunkt des Aus¬

schusses , wonach es sich nur darum handle , ob der .Landtag
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den Entwurf, so wie er vorgelegt, annehmen oder ablehnen
wolle, dürfe auch jetzt nicht verlassen werden. Im Art 137
des Staatsgrundgesetzes heiße es:

„Die Dringlichkeit und die Zweckmäßigkeit solcher Ver
ordnungen soll dem nächsten Landtage nachgewiesen
werden. Findet dieser Bedenken, der erlassenen Ver¬
ordnung seine Zustimmung zu ertheilen, so ist dieselbe
sofort wieder aufzuhebcn."

Danach sei keine Amendiruug, sondern nur einfache An¬
nahme oder einfache Ablehnung möglich. Die Antragsteller
seien sich selbst offenbar über den Charakter der Aenderungen
nicht klar geworden. Bald .würden sie Novellen, bald Ver¬
besserungen genannt. Was denn der Ansschnß damit machen
solle? Entweder seien sie so wichtig, daß er die Ablehnung
des Entwurfs, oder nicht so bedeutend, daß er nicht trotzdem
seine Annahme empfehlen müsse; eine Amendiruug aber ŝei
in beiden Fällen unthunlich. Wünsche man Abänderungen, so
lasse sich das nicht anders machen, als daß man diesen Wunsch
in der Motivirung der Ablehnung ausspreche, worauf dann
eine ganz neue Verordnung, sollte sie auch nur in einem Punkte
von der alten verschieden sein, erlassen werden müsse. Soweit
die formelle Frage.

Von den sachlichen Einwürfen gehe der vom Abg. Bra¬
ver,gemachte am weitesten, der jetzt gegen die Bestimmungen
des Staatsgrundgesetzes durch die sehr gewagte Interpretation
geschützt werden solle, daß eine gesetzliche Anordnung hinweg¬
fiele, wenn inzwischen einzelne Voraussetzungen, welche bei Ab¬
fassung des Gesetzes vorhanden gewesen, hinfällig geworden
seien. Eine solche Interpretation habe er noch nirgends ge¬
billigt gefunden und könne er auch hier nicht zngebett. Glaube
der Abg. Br ad er , diese Bestimmungen seien nicht mehr an¬
gemessen, so möge er einen Antrag auf Abänderung ve§ Staats-
gnmdgesetzxs stellen; so lange dasselbe aber bestehe, müsse er
es auch befolgen.

Nicht allein ungesetzlich, sondern auch unpolitisch würde
es sein, wollte man diejenigen Beschlüsse des Bundes, welche
die Wehrhastmachnng dcö deutschen Volks beträfen, nicht be¬
folgen. Die ganze Welt, namentlich aber Deutschland befinde
sich in der gefährlichsten Situation; von allen Seilen liefen
Drohnotenein, um es einzuschüchtern und von der Verfolgung
gerechter Ansprüche abzuschrecken. Es lasse sich deshalb nicht
behaupten, solche, die Wehrhaftigkeit bezweckende Anordnungen
des Bundestags brauche man nicht zu beachten oder ihre Be¬
folgung habe keine Eile. Wenn je, so sei jetzt Eile geboten.
Eine solche Nichtachtung würde aber auch gegen die Interessen
unseres kleinen Staates sein, welcher, wenn er sich der Bun-
despflichtcn entziehe, den einzigen Schutz verlierenden er habe.
Ebo anders finde er eine Garantie für seine Existenz, als im
Bundestage. Deshalb sei es nicht zu billigen, wenn von dem
Bundestage in solchen Ausdrücken gesprochen werde, wie man
sie hier gehört habe; deshalb sei es schon aus politischen Grün¬
den nur zu empfehlen, die Bundespflichten gewissenhaft zu er¬

füllen. Drüber hinaus gehen wolle Niemand; daß aber Ein¬
zelne dem Bunde den Gehorsam versagten, sei kein Grund für
uns, ihnen zu folgen. Wenn der Abg. B rader sage, anderswo
habe man keine solche Eile, wie hei uns, so wolle er ihn
darauf Hinweisen, daß die vom Bund beschlossene Erhöhung
des Ersatzcontingents bereits in den am 1. Februar v. I . ein¬
zureichenden Staatslisten als vollzogen nachzuweissn gewesen
sei, die Staatsregierung also damals schon nur die Wahl ge¬
habt haben würde, entweder zn sagen, sie wolle nicht Folge
leisten, oder ihren Ungehorsam mit Unwahrheiten zn be¬
mänteln.

Die Aenderungen, welche von anderer Seite vorgeschlagen
werden, könne man allerdings berathen und dahin zielende
Anträge an die Staatsregierung stellen; wenn sie aber nicht
sehr wichtig seien, so solle man doch durch sie sich nicht ab¬
halten lassen, den Gesetzentwurf zunächst anzunehmen.

Abg. Russell : , Der Auffassung des Vorredners gegen¬
über müsse er die Zulässigkeit seines Antrags behaupten-

Präsident : Ueber die Frage der geschäftlichen Be¬
handlung könne er das Wort nicht mehr geben.

Der Abg. Russell appellirt an die Versammlung. Die¬
selbe tritt dein Präsidenten bei.

Abg. Greverus '. Er werde für den Hullmann '-
schen Antrag stimmen. Wenn auch vom RegierungStische ge¬
sagt sei, nur gegen die Unteroffiziere würden die Vorschriften
von 1831 mit ganzer Strenge gehandhabt, bei den Gemeinen
handle inan nach milderen Grundsätzen, so dürfe uns das
nicht beruhigen, da wir nicht wüßten, was vom Militärcom-
mando als milde angesehen würde. Er wisse aus eigner Er¬
fahrung, daß diese Vorschriften selbst noch bei solchen Gemei¬
nen angewandt würden,, die schon seit drei bis vier Jahren
beurlaubt seien, und daß es oft sehr schwer halte, namentlich
Atteste-darüber, daß eine Heirath in ökonomischer Hinsicht vor-
theilhaft sei, von gewissenhaften Beamten zu erlangen. ' Die
beurlaubten Soldaten der siebenten Jahresklasse.aber seien ge¬
wöhnlich in der Lage, daß man ihnen das Heirathen recht
wohl ohne militärischen Consenö gestatten dürfe.

Abg. Bruder : 'Nach der so eben gehaltenen patrio¬
tischen Rede des Abg. Selkmann II. könne man vielleicht
ans den Gedanken kommen, er sei vollständig niedergeschmettcrt.
Wer aber sbinc Vergangenheit kenne, der wisse, daß er ei::
ebenso guter Patriot alS sein Vorredner sei. Deshalb würde
er auch den Entwurf nicht zurückweisen wollen, wenn derselbe
beabsichtigte, jetzt gleich die junge Mannschaft ins Feld zn
schicken. Es stehe aber ausdrücklich darin, nur selten werde die
Zahl , um welche das Kontingent erhöht werde, zur Verwen¬
dung kommen. Sie werde also jetzt noch.nicht zum.Schutz
und Schirm von Deutschland uöthig sein und sehe er keine
Gefahr in der Ablehnung. Er hege nicht die Furcht,- daß
man ihm daraüs den Vorwurf machen werde, er si zu Osts:rr
in dieser Zeit nicht bereit.

'Nach Schluß der Debatte:
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Berichterstatter Abg . Graepel : Er bedaure , daß der

Abg . Br ad er nicht auf sein , aus dem Recrutirungsgesetz ge¬

zogenes Argument eingangen sei. Er könne deshalb nur wie¬

derholen , daß man sich täusche , wenn man glaube , durch Ab¬

lehnung der Verordnung den Bundesbeschluß beseitigen zu

können . Die Regierung werde dann einfach init der Rekru¬

tenaushebung Vorgehen . Wer also ablehnen wolle , der müsse

zugleich prüfen , ob dieser andere Weg für zweckmäßiger zu

halten sei. Gegen die Gründe des Ausschusses über diese

Frage seien keine Gegengründe angeführt , vielmehr habe die

Debatte sich mehr um die Sache herumgedreht , ohne auf den

Kern derselben einzugehen . Er habe daher keine Veranlassung,

den Antrag des Ausschusses auf Genehmigung der Verordnung

weiter zu vertheidigen.

Gegen die Anträge von Hullmann und Russell Habe

er sachlich nichts einzuwenden , nur halte er es nicht für mög¬

lich , durch sie Zusätze in der bestehenden Verordnung herbeizu-

führeu , da man diese nur so, wie sie sei , annehmen oder ab¬

lehnen könne . Die Anträge könnten nur in der Weife zur

Geltung kommen , daß die Verordnung genehmigt , durch ein

Gesetz aber das , was die Anträge bezweckten , hinzugefügt

werde . Dazu schienen ihm letztere kaum erheblich genug

zu sein.
Abg . Hullrnmnr (als persönliche Bemerkung ) : Die

Zurückweisung des Entwurfs an den Ausschuß in seinem An¬

träge könne nur so verstanden werden , daß dem Ausschüsse

lediglich die formelle Fassung der Aenderung zugewiesen wer¬

den solle.
Präsident : Es sei namentliche Abstimmung über den

zuerst zur Entscheidung kommenden Antrag , des Abg . Fort¬

mann beantragt.
Der Antrag ans namentliche Abstimmung wird genügend

unterstützt.
Der Antrag des Abg . Fortmann wird sodann mit 36

gegen 10 Stimme, : abgelehnt.
Gegen denselben stimmeü die Abgeordneten:

Lentz,Müller , Nieberding , Oetken , Oldejohanns,

Pancratz , Rösener , Rüdebusch , Russell , Selkmannl .,

SelkmannII -, Strackerjanl ., StrackerjanII -, Stracker-

jan III - , Thöle , Millers , Windhaus , Barleben,

Bartel , Becker , Bleiken , Brörmann , Bullling,

Bunnies , de Cousser , Dannenberg , Eissel , Görlitz,

Gräpel , Greverus , Heye , Hoting , Huchting , Hull¬

mann , Kr ahn , Kunz.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:

Strodthoff , Struthofs , Suhren,Tölluer,Abels,

Ahlhorn , Brader , Brockhaus , Fortmann , Hardt.

Die Abg . Ahlers und Driver sind beurlaubt ; der Abg.

Arkenau ist abwesend.

Präsident : Es folge jetzt der vom Abg. Russell
gestellte Antrag , vorbehältlich der näher vom Ausschuß festzu¬

stellenden Fassung.

Der Antrag wird angenommen.

Ebenso der Antrag des Abg . Hullmann  und schließ¬

lich der Ausschußantrag auf Annahme des Entwurfs mit de»

beiden beschlossenen Abänderungen unter Voraussetzung , daß

die Staatsregierung ihrerseits die Zustimmung zu diesen Ab¬

änderungen ertheile . ' ,

Sodann kommt der zweite Gegenstand der Tagesordnung,

der Ausschußbericht , betreffend einen Zusatz zum Gesetze vom

10 . August 1856 wegen Messung der Schiffe zur Ver¬

handlung.

Eine Verlesung des Berichts wird nicht gewünscht , und

unter Annahme eines jeden der drei Ausschnßanträge die erste

Lesung dieses Gesetzes beendet.

Eine Verlesung des dritten Gegenstandes der Tagesord¬

nung des Ausschußberichts , betreffend Aenderungen der Deich¬

ordnung vom 8 . Juni 1855 wird ebenfalls nicht gewünscht

und der Entwurf im Ganzen angenommen.

Dasselbe geschieht mit dem vierten Gegenstand der Tages¬

ordnung , dem Ausschnßbericht , betreffend Aufhebung der Ka¬

tasterdirektion.

Als fünfter Gegenstand komnst darauf der Ausschußbericht,

betreffend Ergänzung des Gesetzes vom 21 . August 1856 über

Führung Oldenburgischer Seeschiffe zur Berathuug.

Eine Verlesung desselben wird nicht gewünscht.

Antrag Nr . 1 wird angenommen.

Antrag dir . 2 ebenfalls.

Antrag dir . 3 und 4 ebenfalls.

Antrag dir . 5 ebenfalls.

Die Anträge dir . 6,7,  8 . werden durch Annahme des

Antrags 9 erledigt.

Antrag dir . 10 wird angenommen.

Antrag dir . 11 ebenfalls.

Antrag Nr . 12 ebenfalls.

Zu Antrag dir . 13 und 14.

Abg . Graepel : Das Wesentlichste zur Empfehlung

des Minderheitsantrags sei bereits im Bericht angegeben . Er

habe dem nur « och Folgendes hinzuzufügeu:

Die frühere Navigationsschule in Elfleth habe nur eine

Klasse und demgemäß auch nur ein Examen -gehabt . Wer das

bestanden , habe jeden Posten auf einem Schisse bekleiden kön¬

nen . Am ganzen Weserstrom sei die laxe Handhabung dieses

Examens bekannt gewesen ; der Besuch der Schuld habe kaum

soviel Wochen gedauert , als jetzt Monate . Jetzt beständen

eine Untersteuermanns - und eine Obersteuermannsklasse . Nach

Durchmachung der ersten müsse der Schiffer das Untersteuer-

.manusexameu -bestehen , darauf mehrere Jahre als Steuermann

fahren und erst , wenn er dann die Oberklasse besucht , das

Obersteuermannsexamen bestanden und wieder mehrere Jahre

auf der See gewesen sei, habe er die volle Besugniß ein Schiß

zu sichren . Als das Gesetz mit diesen Vorschriften in Aussicht



79

gestanden, habe eine Schaar junger Leute — Leichtmatrosen
von kaum 18 Jahren — nach einigen Wochen sick noch schnell
den Steuermannsschein verschafft . Das Gesetz vom 21 . Äug.
1856 bestimme nun , die damals bereits examinirten Seeleute

sollten bleiben , was sie seien , wenn sie aber eine ĥöhere Stel¬
lung cinnehmen wollten , hätten sie sich derPLüfung zu unter¬
werfen, wie sie jetzt allgemein vorgeschrieben sei. Ihm scheine

diese Vorschrift sehr vernünftig , und deren Beseitigung , wie der
Entwurf und die Mehrheit im Ausschuß sie wolle , durch

Nichts geboten . Er glaube in dieser Sache Gewicht .auf die
Ansicht der Behörden legen zu müssen , die den Verhältnissen
am nächsten ständen , das seien die Schifffahrtscommission und
die Commission der Navigationsschule , auf deren Gutachten

auch die Motive zum Art . >1 Bezug genommen hätten . . So¬
viel ihm bekannt geworden , hätten diese Behörden sich keines¬

wegs mit dem K. 2 des Art . 4 einverstanden erklärt ; indessen

-seien Mitglieder der Schifffahrtscommission in der Versamm¬
lung, die Gewisses darüber aussagen könnten.

Abg . Strackerjan I . : Da die anwesenden Mitglieder
der Schifffahrtscommission zu einer Aufklärung provozirt seien,
wolle er bemerken , daß man in der Schisffahrtscommission für
die ZK. 1 und 2 des Art . 4 gewesen sei , daß aber , als in

einer mit der Nävigationsschnlcommission gemeinschaftlich ab-

gehaltencn Versammlung letztere sich gegen beide KK. erklärt,
die Schifffahrtscommission den K. 2 habe fallen lassen , um

von der Schulcommission die Zustimmung zum Z. 1 . zu er¬

halten und somit einen gemeinschaftlichen Bericht absassen zu
können. Jetzt aber , wo die Regierung trotzdem auch den K. 2

an den Landtag gebracht habe , könne er nicht umhin , seine

urspnngliche Ansicht dahin zu bezeugen , daß er hierin der Re¬
gierung zustimme , da es ein reiner Zufall sei , ob einer der¬

jenigen Steuerleute, . welche das frühere Examem bestanden , vor
Erlassung des neuen Gesetzes eine Fahrt gemacht habe , oder

nicht.

Berathnng geschlossen.

Der Antrag 'Nr . 14 wird abgclehnt , der Antrag Nr . 13
angenommen.

Damit ist die erste Lesung dieses Gesetzes beendet.

Es folgt ans der Tagesordnung der Ansschußbericht über
den Gesetzentwurf für Birkenfeld , betreffend Feststellung der
Grundsteuer u . s. w.

Eine Verlesung desselben wird nicht gewünscht . '

Zu Antrag Nr 1.

Abg . Selkmann II . : Der Art . 1 des Entwurfs er¬

rege ihm ein Bedenken : durch Aufstellung des Grundsatzes,

daß die Grundsteuer 10 */z vom Katastral - Reinerträge be¬
tragen solle, werde das bisherige Grnndstencrverhältniß wesent¬

lich abgeändert . Während anfangs die Abschätzung nur ge¬

schehen sei, lim ein richtiges Verhältnis ; der Stenerquoten unter
einander, nicht aber um die Gesammtsnmme zu bestimmen und

dieser Grundsatz auch durch die später erfolgende Erhöhung

um 5 och nicht verlassen sei, sollte nach dem Art . 1 das Steuer¬
kapital nicht nur den Maßstab für die Vertheilung , sondern

auch für die Gesammtsnmme der Grundsteuer abgeben . Das
hamonirc nicht mit den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

Nach dem Gesetze von 1845 solle die Gesammtsnmme unver¬
ändert bleiben , ein aus etwaiger Verminderung des Stener-

kapitals êntstehender Ausfall solle aus dem Ilnwerthe - Fonds

ergänzt werden , wogegen der sich etwa ergebende Ueberschuß
diesem Fonds wieder zu Gute kommen solle . Darüber , daß
man durch den Art . 1 diese Bestimmnngeit aufheben wolle,

habe er Nichts gefunden weder in der Regierungsvorlage noch

im Ansschußbericht , und doch müsse man sich darüber klar
werden , um so mehr als der Art . 1 zu einer bedeutenden Er¬

höhung der Grundsteuer führen könne , die gewiß nicht beab¬

sichtigt werde . Indem nämlich die Steuer von 10 1/2  oh der
Katastralreinerträge die dermaligen wirklichen  Reiner¬
träge nur zu 5 bis . 6 vch treffe,  zugleich aber im ß . 25 des

'Gesetzes von 1845 bei Veränderungen eine Revision der Ab¬

schätzung eintreten solle , so würde in Folge einer jetzt gebotenen
Revision , wenn ' man den Procentsatz 10Hz stehen lasse , die
Grundsteuer um das . Doppelte erhöht werden . Das sei doch

wohl weder gerechtfertigt , noch beabsichtigt . Nachdem der
Grundsatz einer bestimmten Gesammtsnmme einmal verlassen

und auf einen Procentsatz znrückgegangen sei, . scheine es ihm
am gerathensten , die Frage , wie viel Procente zu erheben seien,

zu einer Budgetfrage zu machen , statt durch definitive Fest¬

setzung ans IOH '2 och die Grundsteuer der Gefahr , in Folge
einer Revision verdoppelt zu werden , auszusetzen . Er bean¬
trage deshalb den Art . 1 zu streichen und das Erforderliche

in das Finanzgesetz hineinznbringen . Wenn man datz aber

nicht wolle , so müsse dem Art . 1 wenigstens ein Zusatz hin-

zngesiigt werden , welcher bemerke , daß auch künftig die lOh ^ och

nicht nach der berichtigten , sondern nach der jetzigen Ab¬
schätzung gehoben werden . Er stelle deshalb eventuell folgen¬
den Antrag -:

der Art . 1 werde in folgender , Fassung angenommen:

die zur Landeskasse zu zahlende Grundsteuer wird

auf 10 1/2  Procent des gegenwärtig ermittelten Stener-
papitals sestgestellt.

Der Antrag wird unterstützt.

Abg . Brockhaus : Schon im Ausschüsse , der ihn bei
seiner Berathnng , über diesen Gegenstand zugezogen , habe er
diesen Punkt hervorgehoben . Es sei allerdings richtig , daß

das jetzige Steuerkapital dem wirklichen Reinerträge nicht mehr

entspreche und deshalb in Folge einer Revision eine auf Pro¬

zente gesetzte Grundsteuer sich bedeutend erhöhen werde . Er
empfehle indeß den eventuellen Antrag , da das Feststellen des
Procentsatzes in jeder Finanzperiode zu großen Weitläufigkeiten

führen werde.

Abg . Greverus : Die vorgebrachten Bedenken vermöge
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er nicht zu iheilen . Das Gesetz von 1845 über Vollendung

des Grundsteuerkatasters sage allerdings , daß eine Revision der

Katastral -Abschätzungen vorgenommen werden könne , behalte

. sich aber darüber die weiteren Anordnungen vor , so daß nur

vurch ein Gesetz  die Revision und in Folge derselben die

Steuererhöhung eintreten könne . Auch sei vom Antragsteller

ver Ausdruck „des gegenwärtig ermittelten Steuerertrages " un¬

richtig gewählt , da das gegenwärtige Steuerkapital jedes Jahr

vurch neue Bodencnltnren und Neubauten sich erhöhe und auch

von den so entstandenen neuen Steuerkapitalieü IOH 2 Procent

Grundsteuer erhoben werden sollten . Endlich sei auch die

Behauptung des Abg . Selkmann II . nicht richtig, - daß die

Gesainmtsumme der bestehenden Steuer durch den Gesetzentwurf
verändert werde . Die , Motive der Regierung wiesen nach,

daß die 10 ^ Procent die bisherige Steuersnmme ausmachen,

der nur der in den letzteren Jahren erhobene Zuschlag von

5 Procent hiuzugegangen sei , und die geringe Summe

zur Abrundung des Procentsatzes erforderlich gewesen wäre.

Er sehe darin keine Abweichung von den Bestimmungen des

Gesetzes ' von 1845.

Regierungscommissär Rullstrat : Die beabsichtigte

Aenderung sei nicht so gefährlich , wie sie nach der Ausführung

ves Abg . Selkmann II . erscheine , sondern diene mir zur

Vereinfachung der Rechnung , indem sie die -bisher , einschließ¬

lich der seit H853 erhobenen 5 och, 29,872 Thlr . betragende

Steuer auf 10 >2  och des Katastralreinertrags umsetze . Die

geringe Erhöhung , welche dadurch bewirkt werde , gleiche sich

dadurch aus , daß die Grundbesitzer in dem Art . 2 des Ent¬

wurfs von Zahlung der Fortschreibungs - und Abschätzungs¬

gebühren befreit würden.

Gegen die Furcht vor einer in Folge der Revision drohen¬

den Verdoppelung der Grundsteuer sei schon ganz richtig her¬

vorgehoben worden , daß eine Revision nur durch das Gesetz
eintreten könne.

Abg . Selkmann II- : lieber die geringe Erhöhung der

Grundsteuer , welche durch Zuwachs und Abrundung der Summe

entstehe , könne er hinweggehen , da er gegen diese Nichts ein¬

gewandt habe . Daß aber eine Revision nur durch ein Gesetz

herbeigeführt ' werden könne , stehe im K. 25 des Gesetzes von

1845 nicht ; dort heiße es nur:

„Jü der Folge soll , wenn solches nöthig befunden

wird , eine Revision der Katastral - Abschätzungen ein¬

treten , worüber die weiteren Anordnungen Vorbehalten
bleiben ."

Hiernach sei keine gesetzliche Anordnung zu einer Revision

nöthig und sehe er auch nicht ein , wie das , aus der Natur

der Sache folge , glaube vielmehr , daß es jeden Augenblick

der Verwaltung zustehe , eine neue Abschätzung vorzunehmen.

Dieser Einwand sei also nicht begründet . Den andern Punkt

betreffend , so stehe allerdings in den Motiven , daß gegenwärtig

der vorgeschlagene Procentsatz ungefähr die bisher erhobene

Summe ausmache , nirgends aber sei ausgesprochen , daß diese

auch künftig nur erhoben werden solle . Es heiße eben einfach

10 >5 och; also bei einer Revision das Doppelte der jetzigen

Steuersumme ; darum komme man nicht weg.

Das formelle Bedenken des Abg . Greverus  gegen seinen

Antrag sei richtig . , Durch Aenderungen im Stande der Im¬

mobilien im Einzelnen könne auch das Steuerkapital verändert

werden , während sein Antrag in dieser Fassung sich nur auf

den gegenwärtig ermittelten Steuerbetrug , nicht auf die stets

Möglichen kleinen Erhöhungen oder Verminderungen desselben

beziehe . Wenn der Abg . Gr e ver ns deshalb einen Zusatz

-für nöthig halte , so könne er ihn bei der zweiten Lesung be¬

antragen ; augenblicklich , während der Sitzung , sehe er sich

nicht in der Lage , einen solchen Zusatz zu formuliren und bitte,

dieser : Antrag einstweilen anznnehmen.

Regierungscommissär Ruhstrat : "Noch einmal sei dtc

Frage aufgeworfen , ob die Verwaltung nicht zur Revision -der

Abschätzung befugt sei ? Seines Erachtens könne es , wenn

das Gesetz  sage , cs werde die Anordnung der Revision Vor¬

behalten , nicht zweifelhaft sein , daß eine solche Anordnung nur

eine gesetzliche sein , dürfe . Das Gesetz habe ja doch nicht die

Anordnung der Verwaltung Vorbehalten.

Berathung geschloffen.

Abg . Greverus als Berichterstatter : Er sei ganz der

Ansicht des Regierungscommissärs ; wenn das Gesetz über das

Kataster sage , es könne eine Revision vorgenommen werden,

die Anordnung derselben aber Vorbehalte , so sei damit ohne

Zweifel eine gesetzliche  Anordnung geboten . Der Antrag

scheine deshalb unnöthig.

Der Antrag des Abg . Selkmann II . wird ange¬
nommen.

Der Antrag des Ausschusses Nr . 1 ist damit erledigt.

Der Antrag Nr . 2 wird angenommen . ..

Der Antrag "Nr . 3 ebenfalls.

Zu Antrag Nr . 4 . , ,

Abg . Brockhaus : Der Anwag der Minderheit sei

deshalb zu empfehlen , weil die wegen der Fortschreibung er¬

gangenen Konvokatiouen bedeutende Kosten verursachten, , eine

Fortschreibung auf den Eigenthürner aber mehr im allgemeinen

Interesse liege, -» als dem Eigenthürner zum Vortheil gereiche.

Verursacht sei sie durch die Bestimmung des tz. 1 des Kataster¬

gesetzes von 1845 , daß das Kataster einen Beweis des Eigen-

thurns liefern solle . Da ihm diese Beweiskraft aber bis jetzt

noch nicht wirklich ertheilt sei , so könne der Eigenthürner sich

doch nicht , auch wenn er. provozirt habe , auf das Kataster be¬

rufen . Ihm scheine überhaupt , daß man bei der Aufstellung

des Katasters zu ängstlich in der Unterscheidung zwischen Eigerr-

thümer und Besitzer gewesen sei. In Folge davorr . ständen

beide bunt durcheinander . Dies dürfe nicht länger so bleiben;

endlich rnüsse darüber beschlossen werden , ob jene Bestimmung

in 's Leben treten solle oder nicht - Er seines Theils halte die
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Schwierigkeiten für zu groß und stelle deshalb folgenden
Antrag:

der Landtag beschließe:
Großherzogliche Staatsregierung zu ersuchen, in Er¬
wägung zu ziehen, ob nicht die Bestimnumg des
tz. 1 des Katastergesetzes vom 12. November. 1845,

' daß das Kataster einen Beweis für das Eigenthum
liefern soll, zurückzunehmen und dem entsprechend
die Borschrift des tz. 7 der Instruktion für dieEr-

. Haltung und Fortführung des Katasters einer Aen-
dernng zu unterziehen sei.

Der Antrag wird genügend unterstützt.
Regierungscommissär Ruhstrat : Die, Lbraussetzung

des Minderheitsantrags sei, daß die Eigenthümer bei der Fort¬
schreibung gezwungen seien, den Eigenthumsübergang nachzu¬
weisen. Da aber nach der R-egieruugSbekanutmachungvon
1859 auch die Eintragung gestattet werde unter dem Be¬
sitztitel,  so thne derjenige, welcher provozire, das freiwillig
und nur im Interesse seines  Bodencredits und müsse billiger
Weise auch selbst die Kosten bestreiten.

Abg. Selkmann III : Er sei mit dem Abg. Block¬
haus  durchaus einverstanden. Der genannte Paragraph ent¬
halte in den Worten:

„auch ist dasselbe bestimmt, einen Beweis für das
Eigenthum zu liefern, worüber demnächst eine besondere
Verordnung das Nähere festsetzen wird."

«was nicht dahin Gehöriges, Verwirrendes und Nutzloses.
Er seinerseits habe die Abschätzung anfangs ganz anders auf¬
gefaßt, als wie dieselbe nachher sich gestaltet habe; er- habe
geglaubt, mit Errichtung dieses Grundkatastcrs solle das Ma¬
terial zu den sogenannten Grundbüchern gesammelt werden,
welche den Beweis des Eigenthums liefere. Bei der Aus¬
führung des Katcistergcsetzes habe man den Mittelweg Ange¬
schlagen, daß derjenige Besitzer, welcher eine Kouvokation er¬
wirkt habe, sich als Eigenthümer, jeder andere aber als ein
zur Steuerzahlung verpflichteter Besitzer könne eintragen lassen.
Und doch habe das Kataster keinen andern Zweck, als die
Steuerzahleuden zu ermitteln. Wolle man dagegen ein Buch,
woraus das Eigenthum ersehen werde, so müsse man ein
Grundbuch schaffen. Die Errichtung eines solchen sei auch
in Birkenfeld versucht, aber an den entgegenstehenden Schwierig¬
keiten gescheitert. Darin liege aber kein Grund, solche Sachen
in das Kataster einzumischen, das rein der Grundsteuer zu
dienen habe.

Abg. Russell : Wenn auch gegen den Antrag des Ab¬
geordneten Brockhaus  nichts cinzuwendcn sei, so müsse er
doch den Landtag ersuchen, den Antrag Nr. 4 nicht anzu-
nehmen, der denjenigen die Kosten der Konvokationen ersparen
wolle, welche deu,Vortheil davon hätten, während sie für das
Kataster gleichgültig seien. Da ferner durch diese Konvokationen
auch alle anderen Ansprüche auf die bezüglichen Immobilien aus¬
geschlossen würden, so könne man darauf gefaßt sein, daß in

Berichte . XIV. Landtag.

Folge der beantragten Bestimmung die Zahl der Konvoka¬
tionen ans Kosten des Staats sich erheblich steigern würde.
Auch der Provinzialrath wolle das nicht.

Abg. Bnrtel Er wolle zu dem eben Gesagten nur
noch hinzusügen, daß im Falle der Annahme des Antrags
Nr. 4 alle Konvokationen im Fürstenthum Birkenfeld voraus¬
sichtlich gratis erwirkt werden würden unter dem Vorwände
der Berichtigung des Katasters. '

Berathung geschlossen.
Abg. Greverus als Berichterstatter: Die Minderheit

stelle für ihren Antrag keine Gründe auf. Die entscheidende
Frage sei die: In wessen Interesse geschehen die Konvokationen?
Das Katastergesetz von 1845 verlange die Fortschreibung auf
den Eigenthümer,  Erbpächter und Nutznießer; in Ueber-
einstimnnmg damit setze die Instruktion für Erhaltung und
Fortführung des Katasters im ß. 7, Ziff. 4, fest:

„ist der frühere Eigenthümer verstorben, ausgewandert
oder verschollen, so kann dcr Uebergang auf den neuen
Eigenthümer nur' daun ausgenommen und fortgeschrieben
werden, wenn derselbe sich als solcher durch gerichtliche
Atteste vollständig-ausgewiesen hat."

Nach diesen Bestimmungen gehe das Erforderniß der
Konvokationen allerdings vom Staate aus , und könne man,
wenn nichts anderes bestimmt werde, es vielleicht für billig
halten, daß auch der Staat die Kosten eines für die Um¬
schreibung im Kataster erforderlichen Konvokationsverfahrens
trage. Allein durch eiuez im Jahre 1859 mit höchster Ge¬
nehmigung.erlassene Regierungsbekanntmachung sei gestattet
worden, auf die ligitimirenden Besitzer  fortzuschreiben, wenn
der Ermittelung des Eigenthümers  Schwierigkeiten im
Wege ständen. Seitdem liege die Feststellung des Eigen-
thums  im Kataster nicht mehr im Interesse des Staats,
sondern nur im Interesse der Grundbesitzer; in deren  In¬
teresse freilich im hohen,Grade; deshalb müßten aber auch
sie und kein andrer die Kosten des dazu nöthigen Verfahrens
tragen. Aus diesen Gründen habe die Ausschußmehrheit dem
Anträge Nr. 4 nicht beistimmen können.

Der Antrag Nr. 4 wird abgelehnt, der des Abg. Brock¬
haus  angenommen.

Die erste Lesung des Gesetzes ist dainit beendet.
Als siebenter Gegenstand steht aus der Tagesordnung die

zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend Zusätze zur allge¬
meinen deutschen Wechselordnung. Es sind zu demselben keine
weiteren Anträge eingekommen und wird er, wie aus der ersten
Lesung hervvrgegangen, angenommen.

Hiermit ist die heutige Tagesordnung erledigt.
Präsident : Er bitte diejenigen, welche neue Anträge

zur zweiten Lesung folgender Gesetze
1) für das Fürstenthum Birkenfeld, betreffend Gewähr¬

leistung yerkäufter Hausthier̂ ;
2) für das Fürstenthum Birkenfeld, betreffend das Hebam¬

menwesen;
11
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3) für das Fürstenthum Lübeck, betreffend die Gebühren
der Amtsunterbedienten,

zu machen haben, dieselben bis Montag Mittag bei ihm ein¬
zureichen.

Sodann wolle er bemerken, daß die Landtagsberichte, weil
deren Druck durch die Cirkulation bei den einzelnen. Abgeord- ,
neten zu lange aufgehalten werde, am zweiten Tage nach der
Sitzung auf zwei Tage im Vorzimmer zur Einsicht ausgelegt
werden sollten.

Nächste Sitzung: Dienstag den 9. Februar, Vormittags
11 Uhr.

Tagesordnung:
1) Uusschußbericht, betreffend das Gewerbegesetz für das

Fürstenthum Lübeck;
. 2) zweite Lesuug des Gesetzes, betreffend die unbestellbaren

Postsendungen;
3) zweite Lesung des Gesetzes sür das Fürstenthum Birken¬

feld, betreffend Gewährleistung sür verkaufte Hans-
thiere.

Auf eine Bemerkung des Abg. SelkmannII . erwiedert
der Präsident, daß die betreffenden Ausschüsse an die zur Ein¬
bringung von Anträgen für die zweite Lesung gesetzte Frist nicht
gebunden seien.

Zur Besprechung der Wahlen für die neu zu wählenden
Ausschüsse wird die Sitzung auf eine Viertelstunde ausgesetzt.

Nach Wiedereröffnungderselben kündigt der Präsident
folgende Interpellationen an:

1) von Fortmann und Genossen wie folgt:
Die Großherzogliche Staatsregierung wird von dem
Unterzeichneten ganz ergebenst ersucht, dem Landtage

- darüber eine gefällige Mittheilung machen zu wollen,
ob dieselbe sich im Einverständniß befinde mit dem'

^Landtags-Beschluß vom 18. Januar d. I ., des In¬
halts:

„Großherzogliche Staatsregierung zu ersucheu, sich
bei der von: Herzog Friedrich VIII. von Schles¬
wig-Holstein ausgeschriebenen unverzinslichen An¬
leihe mit wenigstens 100,000 Thalern zu be¬
theiligen,"

und wenn dies der Fall, ob die Großherzogliche
Staatsregierung bereits Schritte gethan habe, welche
eine baldige Betheiligung bei der genannten Anleihe''
erwarten lassen;

2) von Brockhaus und Genossen wie folgt:
Von dem im Mai 1862 versammelt gewesenen Pro¬
vinzialrath des Fürstenthums Birkenseld ist an Groß-
herzogliche Staatsregierung das Ersuchen gestellt
worden, die Frage der Errichtung eines Amtsgerichts
zu Herrstein einer Prüfung zu unterziehen, und hat
die Großherzogliche Staatsregierung diesen! Ersuchen
zu entsprechen verheißen.

Bei der großen Wichtigkeit, die diese Angelegen¬
heit für viele Gemeinden des Amtsgerichtsbe¬
zirks Oberstein hat, erlaubt sich der Unter¬
zeichnete, an Großherzogliche Staatsregierung

-folgende Fragen zu richten:
1) Ist die Frage der Errichtung eines,Amts¬

gerichts zu Herrstein einer Prüfung unter¬
zogen?

und, bejahenden Falls:
2) Welches ist das Resultat dieser Prüfung?

Beide sind genügend unterstützt.

Präsident : Da am Regierungstische Niemand mehr
anwesend sei, so bitte er den Schriftführer, sofort der Staats¬
regierung eine Abschrift der beiden Interpellationen zugehen zu
lassen, und setze zugleich die Begründung derselben als vierten
und fünften Gegenstand auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung.

Sodann wurde zur Wahl der Ausschüsse geschritten und
gewählt:

1) für die Vorlage über den Vertrag mit Hannover die
Abgeordneten: Driver mit 43 St . Arkenau mit
43 St . Strackerjan I. mit 42 St . Nieber-
ding mit 26 St . Russell mit 26 St.

2) für das Civilstaatsdienergesetz die Abgeordneten: Oei¬
len mit 41 St . Strackerjan III. mit 40 St.
Braver mit 39 St . Graepel mit 39 St . Eissel
mit 27 St . Selkmann II. mit 2.6 St . Bul-
ling  mit 24St . Greverus  mit 24St . deCons-
ser  mit 23 St.

Schluß der Sitzung Nachmittags2H4 Uhr.
»

Der Berichterstatter,

Hayen.

I
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über

die Verhandlungen
des .

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Zwölfte Sitzung.
Oldenburg , den 9. Februar 1864 . Vormittags 11 Uhr.

. . . . .

Tagesordnung : 1) Ausschußbericht, betr. das Gewerbegesetz für das Fürstenthum Lübeck.
2) Zweite Lesung des Gesetzes, betr. die unbestellbaren Postsendungen.
3) Zweite Lesung des Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld, betr. Gewährleistung für verkaufte

Hausthiere.

Vorsitzender: Präsident Becker , dann Vicepräsident Pancratz , dann wieder Präsident Becker.

Am Ministertisch Regierungscommissär Bucholtz.
Der Schriftführer Abg. Strackerjan  III . verliest das

Protokoll der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.
Eingänge:

1) Beschlüsse der Volksversammlung in Oldenburg von!
21. v. M. .

Präsident : Die bisherigen Eingaben in der Schles¬
wig-Holsteinischen Angelegenheit seien durch Beschlüsse des Land¬
tags erledigt. Die gegenwärtige Lage der Sache mache es
wahrscheinlich, daß der Landtag, wenn auch nicht gerade in
den nächsten Tagen, sich mit dieser Frage weiter zu beschäf¬
tigen haben werde. Zur Vorbereitung dieser Verhandlungen
erscheine ihm die Verweisung der vorliegenden Eingabe- an den
bei Beginn der Diät gewählten Adreßausschuß nicht angemes¬
sen. Es sei vielmehr eine Vorbereitung durch einen Ausschuß,
der vollständiger, als der Adreßausschuß die verschiedenen An¬
sichten der Abgeordneten repräsentire, wünschenswerth; als ein
geeigneter Ausschuß könne der Petitionsausschuß betrachtet wer¬
den, mehr noch scheine ihm die Bildung eines eigenen Aus¬
schusses, etwa aus 7 Personen bestehend, empfehlenswert!) zu
sein, zu dessen Bildung nach Erledigung der heutigen Tages¬
ordnung oder in der nächsten Sitzung geschritten werden
könne.

Abg. Ahlhorn : Er sei mit dein Vorschlag des Prä¬
sidenten nicht einverstanden; wenn vor einiger Zeit der aus
der Versammlung gestellte Antrag auf Wahl eines eigenen
Ausschusses für die Schleswig-Holsteinische Angelegenheit abge-
lehnt sei, so möge um so mehr die vorliegende Petition, deren

Cardinalpunkt die Anerkennung des Herzogs von Augustenbnrg
betreffe, an den bereits bestehenden Ausschuß gehen.

Präsident : Die gegenwärtige Eingabe gehe weiter,
greife namentlich in den Vorschlägen für das Verfahren der
Mittel- und Kleinstaaten bei dein jetzigen Stand der Schles¬
wig-Holsteinischen Angelegenheit so weit in das höhere poli¬
tische Gebiet ein, daß der Audreßausschuß auch der Sache
nach nicht der geeignete zu sein scheine.

Der Antrag des Abg. Ahlhorn  auf Verweisung der
Eingabe an den Adreßausschuß wird mit 23 gegen 22 Stim¬
men abgelehnt, mit derselben Majorität wird der Präsidialan¬
trag, für die Sache einen eigenen, aus 7 Personen bestehenden
Ausschuß in der nächsten Sitzung zu wählen, angenommen.

Auf Antrag des Abg. Ahlhorn  wird das oben ange¬
gebene Stimmenverhä'ltniß vom Präsidenten konstatirt und ins
Protokoll ausgenommen.

2) Anzeige des Abg. Bleiken,  daß er mit dem heutigen
Tage sein Mandat als Abgeordneter des 26. Wahl¬
kreises niederlege— ist vom Präsidenten sofort dem
Regierungscommissär eingehändjgt, zur etwaigen Ver¬
anlassung einer Neuwahl.

3) Schreiben der Staatsregierung mit Gesetzentwurf, be¬
betreffend das Güterrecht der Stadt Eutin; an den
Justizausschuß.

4) Schreiben der Staatsregierung mit Gesetzentwurf, be¬
treffend die Rechte und Pflichten der Schiffsmannschaft;
an den Ausschuß für commercielle Angelegenheiten.

5) Desgleichen mit Gesetzentwurf, betreffend Anwendung
11 *
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der Klassen- und klassificirten Einkommensteuer im
Herzogthum Oldenburg auf die Gemeindelasten; an
den,Steuerausschuß.

6) Protokoll des Ausschusses des dritten Deichbandes, be¬
treffend Abänderung des Art. 250 ß. 3 der Deich¬
ordnung; an den Verwaltungsausschuß.

Nachdem der Präsident die in der vorigen Sitzung ge¬
wählten Ausschüsse aufgefordert hatte, einen Vorsitzenden zu
wählen, geht derselbe zur Tagesordnung über, und zwar unter
Zustimmung des RegierungscommissärH zunächst zur Begrün¬
dung der Interpellation von Fort mann  und Genossen. ,

. Abg. Fortmann : Seit "nunmehr3 Wochen hoffe die
Schleswig-Holsteinische Regierung auf eine Unterstützung von,
Oldenburg durch Betheiligung au der unverzinslichen Anleihe,
der Landtag sei es ihr schuldig, dafür zu sorgen, daß sie er¬
fahre, ob sie ans diese Subvention zu rechnen habe oder
nicht — mehr aber noch sei er es sich selbst schuldig, dafür
Sorge zu tragen, daß ein Beschluß, der nicht nur von ihm,
sondern von dem ganzen Lande als ein wichtiger und dringen¬
der aufgefaßt sei, nicht so lange in den Akten begraben bleibe,
bis er seinen Werth vollständig verloren habe. Die Zögerung
in dieser Sache verstehe er nicht, das Interesse der Staats¬
regierung an emer unverzüglichen Erledigung derselben sei so groß,
ja noch größer, als das des Landtags. Unserer Staatsregiernng
müsse daran gelegen sein, daß der rechtmäßige Herrscher in
die ihm znkommende Regierung eingesetzt, daß das Legitimitäts¬
prinzip zur thatsächlichen Anerkennung gelange—, die Volks¬
vertretung könne sich damit begnügen, wenn das Volk nicht
länger von einem fremden Herrscher gedrückt, wenn es seinem
Rechte und Willen gemäß bei Deutschland bleibe; dafür wür¬
den aber die preußischen Waffen sorgen, trotz Bismark und
Genossen,

Regierungscommissär Bucholt : Er sei in der Lage,
die Interpellation sofort zu beantworten: die Staatsregierung
sehe sich, jedenfalls zur Zeit,  nicht veranläßt, sich an der
Anleihe zu betheiligen.

Präsident : Mit dieser Antwort sei die Sache zunächst
erledigt; es stehe aber Nichts im Wege, durch besondere An¬
träge dieselbe weiter zu verfolgen.

einer Medizinalordnung in Aussicht gestellt fest habe der Land¬
tag die Großh. Staatsregierung aufgefordert, bis dahin die
Gesuche um Zulassung neuer Apotheken möglichst zu berück¬
sichtigen. Ein Antrag auf baldige Erlassung einer Medizinal¬
ordnung sei auch von einem Theil des Ausschusses an den
Provinzialrath gestellt, von demselben aber mit 6 gegen
4 Stimmen abgelehnt. Die Ablehnung habe anscheinend ihren
Grund darin gehabt, daß die Antragsteller in ihrem Antrag
die Besugniß der Apotheker zur Errichtung von Filialapotheken
ausgenommen hätten. Eine solche Besugniß halte er auch
nicht für zweckmäßig, es empfehle sich vielmehr dem gegenüber
die Zulassung der Gründung neuer Apotheken. Da nun im
Fürstenthum Stimmen laut geworden, die das dort gefühlte
Bedürfniß aussprächen, hielte er einen ähnlichen Antrag für
angemessen, wie bei derselben Gelegenheit für das Herzogthum
gestellt sei, dem entsprechend der Landtag Beschluß gefaßt und
die Staatsregierung' vorgegangeu sei. . '

Er beantrage:
Großherzogliche Staatspegierung zu ersuchen, wenn
Gesuche von Korporationen oder Eingesessenen der Ge¬
meinden um Concessionirung neuer Apotheken bei den
Behörden' eingehen. sollten, denselben, soweit wie nur
irgend thuulich, zu ensprechen. .

Antrag ist unterstützt.
Abg. Groverns : Der Antrag sei vollständig über¬

flüssig; es heiße, die Regierung solle Gesuche, soweit thunlich,
berücksichtigen, anders sei auch bisher nicht verfahren. Sei
ein Gesuch abschlägig beschiedcn, so müsse man annehmen, daß
dies aus inuern Gründen, d. h. im allgemeinen Interesse ge¬
schehen sei.

Abg. Ahlhorn : Die Mehrheit im Provinzialrath, zu
der auch der Vorredner gehört habe, habe nichts gegen diesen
Antrag, sondern nur gegen die Filialapotheken vorgebracht.
Sie habe die Hoffnung ausgesprochen, daß eine Medizinalord-
nnng dem Bedürfniß bald Rechnung tragen werde; eine solche
halte die Staatsregiernng im FürstcnthumLübeck nicht für erforder¬
lich. Daher sei der von ihm gestellte Antrag nicht überflüssig.
Ob die Regierung auch jetzt schon wie im Herzogthum mit
Concessionirung von Apotheken vorschreite, wisse er nicht, daß

Ausschußbericht, betr. den Entwurf eines Gewerbegesetzes
für das Fürstcnthum Lübeck(Aul. 18 S . 47 und Anl. 47
S . 241). Berichterstatter Abg. Strackerjan III.

Die Verlesung des Berichtes wird nicht gewünscht.
Antrag 1.
Abg. Ahlhorn : Im Art. 1 tz. 2 seien die Gewerbe

aufgeführt, auf welche das gegenwärtige Gesetz, das im Allge¬
meinen die Gewerbefreiheit einführe, keinen Bezug habe, unter
ihnen 8ul>v namentlich auch die Ausübung der Heilkunde und
das Apothekerwesen, die sogenannten gelehrten Berufsstände.
Im vorigen Landtage, bei Berathung des Gcwerbegesetzes für
das Herzogthum, sei auf die Nothwendigkeit einer Regelung
des Aerzte- und Apothekerwesens hingcwicsen; da die Erlassung

ein Bedürfniß dort vorliege, habe er aus den im Provinzial¬
rath laut gewordenen Stimmen geschlossen.

Antrag von Ahlhorn  wird angenommen.
Ausschnßantrag1 zu zusammenfassender Abstimmung

gleichartiger Anträge zurückgestellt.
Anträge 2, 3, 4, 5 ohne Debatte angenommen.

- Antrag 6.
Abg. Strackerjan II- : Jur Eingänge des Art. 3

des Entwurfs heiße es allgemein, daß die arif Post- , Zoll-
und Steuergesetzenoder auf Verträgen mit anderen Staaten
beruhenden Beschränkungen des Gewerbebetriebs durch dieses
Gesetz nicht berührt würden; und dann seien im zweiten Satz
solche Ausnahmsfälle, die auf Zoll- und Steuerverträgen be-
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ruhten, aufgeführt . Ob diese , vollständig seien , erscheine zwei¬

felhaft; so viel stehe fest , daß die auf dem Postgesetz basirenden
Beschränkungen , z. B . die eingreifenden Beschränkungen des
Riethfuhrwesens , nicht aufgeführt seien . Um Mißdeutungen

vorznbeugen, halte er es für geratheu , den zweiten Satz ganz

zu streichen , indem man sonst versucht sein könnte , die nicht
aufgezählten Beschränkungen für aufgehoben zu halten . Er
beantrage:

der zweite Satz : „ Namentlich verbleibt es — - - Re-
gicrungsconcession bedürfen " werde gestrichen.

Der Antrag ist unterstützt.

Abg . Greverus : Die Frage , ob der Entwurf alle

Fälle namhaft mache , in denen Beschränkungen stehen blieben,

sei entschieden zu verneinen . Es sei aber auch eine erschöpfende
Aufzählung nicht beabsichtigt . Theorethisch erscheine der An¬
trag Strackerjans  begründet , denn der Satz 2 des vorliegen¬
den Artikels enthielte nur eine Reihe von Conseqnenzen des

ersten Satzes . Der Grund , Folgen des vorangestellten Prin¬

zips anzuführeu und gerade diese namhaft zu machen , sei die
Absicht, die weniger Kundigen nicht irre zu leiten . Die ge¬
nannten Fälle seien gerade diejenigen , die am Meisten vor¬

kämen. Blanche würden z. B . im Fürstenthum glauben , daß

mit der Gewerbefreiheit auch die Concessionspflicht für Brannt¬
weinbrennereien und andere Gewerbe im Grcuzzolldistrikte auf¬

gehoben sei. Bedenke man , daß der Grcnzzolldistrikt fast das
ganze Amt Schwartau , also fast das halbe Fürstenthum um¬

fasse, so leuchte die große praktische Bedeutung der Beschrän¬

kung, die stehen bleiben müsse , ein , und es erscheine gerathen,
durch besondere Aufzählung im Gesetz die Unkundigen über

das Fortbestehen der einzelnen , wichtigsten Beschränkungen
aufzuklären . ' '

Abg . Strackerjan ll - : Eben um nicht irre zu führen,
wolle er die Streichung . Daß diese Beschränkungen stehen
bleiben, verstehe sich ganz von selbst ; andere weniger zweifel¬

lose in Wirksamkeit bleibende Einschränkungen der Gewerbe-
srciheit seien nicht namhaft gemacht und veranlasse dies Ver¬
wirrung.

Abg. Suhren : Er müsse dem Abg . Grcverns  bei¬
pflichten. Es sei schädlich , irrelevante Bestimmungen in ein

Gesetz aufzunchmen , wie z. B . in der Gemeindeordnung die
Bestimmung des Art . 127 § . 1 nä 6 , daß Gebäude und

Grundstücke, die keinen Ertrag geben , nicht zu den Abgaben
heranzuziehen seien , eine überflüssige sei.

Erschiene die Auszählung . der wichtigsten Ausnahmsfälle

wimschenswerth , so möge man sie durch ein „ unter änderem"
"der dgl . einleiten.

Abg . Greverus Gegen den Abg . Strackerjan  II.

habe er zu bemerken , daß sich das Fortbestehen der angeführ¬

te» gesetzlichen Beschränkungen allerdings für den Gesetzeskun¬
digen von selbst verstehe , die Gesetze seien factisch aber nicht

s° bekannt, daß nicht Mancher mit der Gewerbefreiheit auch

hier die Concessionspflicht für wegsäüig halten würde . Wenn

man nun einzelne Fälle anfführe , so müsse irgend eine Grenze

stets innegehalten werden ; es empfehle sich wie geschehen , die¬
jenigen Industriezweige namhaft zu machen , die am meisten
vorkämen . Es heiße zur Ueberleitung von dem Prinzip zu

den Anwendungen „ namentlich " , nicht „nämlich " . Die Gründe
des Antragstellers paßten auch gegen den Art . 10 des Ent¬
wurfs , Art . 12 des Gewerbegesetzes für Oldenburg , wo mit

dem Worte „ insbesondere " eine Reihe von Einzelvorschriften
aufgeführt seien , die als durch dies Gesetz beseitigt , weg-
sielcu.

Abg . Russell : Die Auszählung im Entwurf könne nie
irre leiten , da ein „ namentlich " den Ucbergang von dein gene¬

rellen Satz auf die einzelne !, Fälle vermittele . Praktisch werde
der Werth des Entwurfs durch die Aufzählung vermehrt.

Entscheidend sei , daß der Provinzialrath die Fassung nicht
beanstandet habe.

Abg . Graepel : Er sei für die Beibehaltung des zwei¬
ten Satzes , hege aber den Wunsch , daß der Ausschuß zur
zweiten Lesung eine vollständige Aufzählung der in .Kraft blei¬
benden Beschränkungen einbringe , und dadurch das Bedenken
des Abg . Strackerjan  gehoben werde.

Antrag von Strackerjan  II . wird abgelehnt.
Antrag 6 wie zu 1 . -
Antrag 7 desgl.

Antrag 8 und 9.

Abg . Hardt : Es erscheine nicht als gerechtfertigt , nach
Einführung - der Gewerbefreiheit die Privilegien des in ' der

, Stadt Eutin mit der Barbier - und Musikaufwartnng Privile-
girten beizubehalten . Er beantrage daher:

den 8 - 2 des Art . 8 zu streichen und zu beschließen:
Das für die Stadt und Amt Eutin verliehene
Mnsikprivilegium und das Privilegium des Barbiers

für die Stadt Eutin , werden mit der Einführung
des Gewerbegesetzes aufgehoben.

> Abg . Greverus Man möge doch diese Frage ent¬
scheiden , wie sie der Provinzialrath entschieden habe , da es sich
um Persönlichkeiten handele , die dort richtiger beurtheilt werden

könnten . Es sei vielleicht das ' Gerücht hierhergedrungen , daß
die mit der Musik - und Barbieraufwartung privilcgirten Per¬

sonen ihre Schuldigkeit nicht thäten . 'Namentlich hinsichtlich
des ersten könnte er ans Grund des Urtheils von Sachver¬

ständigen dieses Gerücht als unbegründet bezeichnen.
Es sei eine große Härte , einem alten , bejahrten Mann

für seine letzten Lebenstage seinen Nahrungszweig zu eickziehen.

Dieser Mann sei kein gewöhnlicher Streicher , sondern ein

künstlerisch ausgebildeter Musiker . Wenn Grund zu Klagen
vorläge , warum dieselben nicht an die kompetenten Behörden

gebracht würden , die zur Entziehung des Privilegiums befugt

seien ? Bisher sei .man davon ausgegangen , daß die Entziehung
des Privilegiums nur verfügt werde , wenn der Privilegirte zu

begründeten Klagen Veranlassung gebe . Bis jetzt seien der¬
artige Klagen bei der kompetenten Behörde nicht geltend ge-
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macht. Lägen solche vor, so sei ja die Entziehung des Privi¬
legiums ans dem Verwaltungswege statthaft, eine Aufhebung
des Rechtes durch Gesetz sei nicht begründet.

Abg. Brcrder : Im Gegensatz zu dem Vorredner sei er
der Ansicht, daß es auf Persönlichkeiten hier nicht ankomme.
Es frage sich lediglich, ob es im öffentlichen Interesse sei, auch
diese Branche, der freie» Conkurreiiz zu eröffnen. Es sei sehr
zu bedauern, wenn ein Einzelner hart durch das Gesetz be¬
troffen würde, aber darauf dürfe man keine Rücksicht nehmen.
Auch mancher Handwerker habe durch das Gewerbegesetz Kund¬
schaft und Verdienst' eingebüßt. Ihm erscheine es überhaupt
eigcnthümlich, ein Gesetz zu Gunsten einer Persönlichkeit zu
modifiziren.

Abg. HMinann : 'An die letzten Worte des Vorredners
anknüpfend, bäte er den Ausschuß, womöglich darüber Auf¬
klärung zu geben, ob und wiefern die Verhältnisse hier anders
lägen, als bei dem mit der Musikaufwartnug in Jever privi-
legirten Remmers?

Abg. Russell : Die Sache läge hier anders als bei
Remmers; dieser hätte eiu Privileg auf Lebenszeit gehabt, der
Eutiner sei nur „bis auf Weiteres" privilegirt. Daher sei es
im vorliegenden Falle auch ganz korrekt, das Privileg nicht
bestehen zu lassen. Es könne diese Entziehung hart treffen,
aber andere Gesetze hätten Manche nicht minder hart getroffen,
ohne daff man Ausland genommen habe, den Schnitt zu
machen.

Abg. Strackerjan 1H-: Die Frage des Abg. Hull-
mann  könne er nicht vollständig' beantworten; das Privileg
habe dem Ausschuß in seinem Wortlaut nicht Vorgelegen. Nach
den Aufklärungen der Abgeordneten aus dem Fürstenthum habe
man augenommeu, daß das in Eutin bestehende Privileg ein
widerrufliches sei, namentlich im Fall von Beschwerden, also
nicht so kräftig wie das von Remmers in Jever. Die Mo¬
tive des Ausschusses für Beibehaltung seien einmal die Ansicht,
daß derartige Aufhebungen von Privilegien härter erscheinen,
wenn sie einen Einzelnen als wenn sie eine ganze Klasse träfen,
dann die Rücksicht auf den Beschluß des Provinzialraths, der¬
ben Antrag auf Aufhebung abgelehnt habe. Ob Klagen ge¬
führt würden über die Ausübung der in Rede stehenden Pri¬
vilegien mW ob solche begründet seien, davon wisse er Nichts.

Abg. Ahlhorn l Er wolle nur hervorheben, daß im
Provinzialrath für den Antrag auf Aufhebung des Privile¬
giums Stimmengleichheit sich herausgestellt habe (5 gegen5
Stimmen) und daß die Stimme des Vorsitzenden gegen den¬
selben den Ausschlag gegeben habe. Wenn der privilegirte
Musiker ein Künstler sei, wie der Abg. Greverns  sage —
nun so werde er ja keine Conknrrenz zu scheuen haben; gebe
er dagegen Grund zu Klagen, so hätte das Privileg längst
aufgehoben werden müssen.

Abg. Lenh : Ueber die Geschäftsführung des privile-
girten Barbiers könne er nicht berichten, über die Tüchtigkeit
und Thätigkeit des Musikers könne er aus persönlicher Be¬

kanntschaft und Anschauung urtheilen. Der Musiker sei ch
alter Mann , aber in seinem Berufe durchaus tüchtig; ins¬
besondere ertheile er guten Unterricht. Gerade dies gebe ab«
Anlaß zu Klagen; er habe in der Regel 6 bis 7 Schüler,
die er vollständig ausbilde. Unter diesen seien selbstverständ¬
lich auch solche, die in der edlen Kunst noch nicht weit ge¬
diehen. Da dieselben aber in den Conzerten verwandt würden,
ließe die Aufführung trotz des Geschicks des Meisters oft viel
zu wünschen übrig. Daß übrigens durch Aufhebung des Pri¬
vilegs für die Musik in Eutin eiu Fortschritt geinacht werde,
lasse sich nicht anuehmen. Eine tüchtige Bande würde sich in
der kleinen Stadt nicht halten können. Da er aber das allge¬
meine Interesse durch die Entziehung des Privilegs nicht ge¬
fördert halte, könne er es um so weniger über das Her;
bringen, dem alten Mann sein Privilegium zu nehmen.

Regierungseommissär Bucholh : Er sei nicht in der
Lage, den Wortlaut des betreffenden Privilegs anzugeben und
könne daher nicht sagen, in wiefern sich dieser Fall von dem
Remmers'schen unterscheide. Er wolle nur auf eins aufmerk¬
sam machen: es kämen hier wesentlich persönliche Verhältnisse
in Frage. Wenn der Abg. Braver  es für unangemessen
halte, für eine bestimmte Person eine gesetzliche Bestimmung
zu treffen, so müsse er entgegnen, daß umgekehrt die Auf¬
hebung des Privilegs als ein Spezialgesetz gegen  eine be¬
stimmte Person erscheinen würde. Ein solches Verfahren sei
aber unangemessen und hier durch die Umstände um so weniger
geboten, als eine Aufhebung des Privilegs im Verwaltungs¬
wege erfolgen könne. Ware die ausschließliche Befugmß zur
Musikanfwartung nur bis aus Weiteres zugesichert, so würde
man das Privileg nicht länger bestehen lassen, als es mit dem
allgemeinen Interesse verträglich sei.' Ob dieser Fall vorliege
oder eine Aufhebung erforderlich sei, möge man der Behörde
überlassen, die in der Lage sei, die obwaltenden Verhältnisse
genau zu untersuchen. Hier sei inan nicht in der Lage, zu
beurtheilen, ob die Eröffnung der freien Concurrenz zur Zeit
geboten sei. Man könne sich daher dabei beruhigen, daß die
Aufhebung des Privilegs jeder Zeit statthaft sei, man brauche
dieselbe nicht auf dem Wege der Gesetzgebung zu vollziehen.

Mit Zustimmung des Antragstellers wird der Antrag auf
Streichung des tz. 2 zur Abstimmung gebracht und dem
Ausschuß die Fassung eines neuen tz. 2 im Sinne des Am
träges überlassen.

Der Antrag wird angenommen.
tz. 1 des Art. 8 wird ohne Debatte angenommen.
Antrag 10 wie zu 1.
Anträge 11, 12, 13 angenommen ohne Debatte.
Antrag 14 wie zu 1.
Anträge 15, 16 ohne Debatte angenommen.
Antrag 17 wie zu 1.
Anträge 18, 19 ohne Debatte angenommen.
Antrag 20 wie zu 1.
Antrag 21.
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Der Präsident verläßt den Präsidentensitz , der Biceprä-

sident Pancratz übernimmt den Vorsitz.

Abg . Hullmann : Er sei mit der Ansicht , die der
Ausschuß im Berichte niedergelegt habe , einverstanden und habe

nur zwei Bedenken gegen die vorgeschlagene Fassung des Art . 31.
Das eine derselben sei kaum von praktischer Erheblichkeit,

sondern fast lediglich redaktionellen Charakters . Wenn es im
Antrag heiße : „können — von der Regierung Abzeichen fest¬

gesetzt werden " , so scheine das fast , gls ob die Regierung die
Unisormirung vorschreiben solle . Die Absicht gehe nur dahin,

daß der Gebrauch von Abzeichen , die auf Ausübung eines
Gewerbes durch Mitglieder einer Genossenschaft , die den:

Publikum gewisse Garantien böte , solchen Leuten nicht gestattet

sein sollte, die diese Garantie nicht böten . Ferner scheine der

Ausschuß gegen die Fassung des ersten Satzes selbst Bedenken

zu haben , da er es für erforderlich halte , in eineni Schlußsatz
ausdrücklich auszusprechen , daß diese amtliche Erlaubniß kein

ausschließliches Recht aus den Betrieb eines der erwähnten
Gewerbe gewähre . Diese Bedenken glaube er durch eine ver¬

änderte Fassung zu beseitigen . Er beantrage:

den Art . 31 in folgender Fassung anzunehmen:

die Regierung ist ermächtigt , da , wo es nach gutacht¬

licher Erklärung des Gemeinderaths die Verhältnisse

räthsich erscheinen lassen , die Anordnung zu treffen,

daß Personen , welchem s. w . wie im Anträge 21 bis be¬

reit halten , gewisse Abzeichen nicht ohne Erlaubniß des

Amts tragen dürfen . Ein ausschließliches Recht u . s. w.

wie im Anträge 21.

Nach dieser Fassung nehme die Behörde der Absicht ent¬

sprechend mehr eine verbietende als gebietende Stellung ein.

Die Art und Weise der Auswahl dev besonderen Abzeichen sei

Sache der bestimmten Genossenschaft . Vermieden werden solle

der Gebrauch von Uniformen , bei deren Trägern eine gewisse

Garantie vermuthet werde , wenn dieselbe nicht geboten würde.

Zugleich müßte das Verbot , ^wie in der beantragten Fassung
geschehe, das Tragen von ähnlichen Abzeichen , die bei einem

oberflächlichen Blick Mischten , umfassen.

Der Antrag ist unterstützt.

Abg . Becker : Er könne dem so eben gestellten Antrag

beitrcten, habe aber seinerseits einen andern Antrag zu stellen , der

den Entwurf , den Ausschußantrag und den des Vorredners

Mchmäßig modifizire , nämlich auf Streichung des Worts

»gutachtlich" . Aber nicht dieser Antrag , der sich von selbst

empfehle, habe ihn veranlaßt , das Wort zu ergreifen , sondern

die Pflicht , den Stadtrath der Stadt Oldenburg , dessen Vor¬

sitzender er sei , gegen die schiefe Auffassung , die seinem Be¬

schlüsse Seitens des Berichtes geworden sei , in Schutz zu

nehmen. Wenn es iin Bericht heiße : „ der Magistrat von

Oldenburg ging darauf ein und beantragte , nachdem er die

Zustimmung des Stadtraths im Allgemeinen eingeholt hatte,"

so sei es unbestimmt gelassen , ob der Stadtrath mit der vor¬

gelegten Fassung einverstanden gewesen sei ; wenn aber weiter

unten ausgeführt sei , daß eine höchst bedenkliche Anwendung

des Gesetzes freilich noch zurückgewiesen sei und die Frage auf¬

geworfen werde , ob die Oberhörde einem kräftigen Impulse

von unten immer solche ruhige Erwägung entgegensetzen

werde u . s, w ., so müsse er erklären , daß der Stadtrath von

Oldenburg sich gleich in seinem ersten Gutachten entschieden für,

das jetzt vom Ausschuß beantragte Verfahren ausgesprochen
habe . Der Stadtrath habe sich nur damit einverstanden er¬

klärt , daß Dienstleute , die sich durch besondere Abzeichen kennt¬

lich zur Arbeit auböten , einer Conzession bedürfen sollten . Dies

desfallsige Protokoll sei an die Regierung gegangen , ob der

Magistrat etwas anderes gewollt habe , sei dem Stadtrath nicht

mitgctheilt . Zur Vermeidung zu weit gehender Beschränkung

lege er wesentliches Gewicht ans die Mitwirkung der Gemeinde¬

vertretung . Es sei zweifelhaft , ob ' das Gesetz , wenn es sage:

„wo eine gutachtliche Erklärung des Gemeinderaths es räthlich

erscheinen lasse, " diese gutachtliche Erklärung maßgebend sein

lassen wolle . Der Magistrat sei wohl nicht der Ansicht , sonst

würde er nicht einen der Erklärung des Stadtraths nicht ent¬

sprechenden Antrag gestellt haben . Es sei entschieden im In¬

teresse des allgemeinen Wohls , daß die Gemeinden selbständig

und nicht am Gängelband des Gutachtens aufträten und scheine

daher , um alle Zweifel zu heben , die Streichung des Worts

„gutachtlich " rathsam.
Antrag ist unterstützt.

Abg . Str »rckerjcrn III - : - Dem Anträge des Abgeord¬

neten Hullmann könne er persönlich zustimmen ; der Ausschuß
sei sich wohl bewußt gewesen , daß die von ihm vorgeschlagene

Fassung nicht gut sei. Soweit er augenblicklich übersehen könne,

scheine ihm die Fassung , die jetzt vorgeschlagen , erheblich besser.

Er könne die Ansicht des Ausschusses in dieser Beziehung selbst¬

redend nicht ausshrechen , glaube aber , daß der Abg . Hull¬

mann  den Willen und die Absicht des Ausschusses glücklich

getroffen habe . Der Antrag des Abg . Becker bringe nichts

Neues , dieselbe Frage sei bei dem Gewerbegesetz für das Herzog¬

thum erwogen und sei beschlossen , das Wort gutachtlich zu

streichen : Die Staatsregierung habe nichts dagegen gehabt,

doch habe sich das Wort durch ein Versehen wieder einge¬

schlichen . Der Ausschuß habe es hier der Uebereinstimmung

in der Gesetzgebung zu Liebe stehen lassen . Er sei ganz ohne

Zweifel darüber , daß durch die Streichung sachlich nichts ge¬
ändert werde . Wo die gutachtliche Erklärung des Gemeinde¬

raths es nicht räthlich erscheinen lasse , könnte von der Re¬

gierung in der angegebenen Weise eben nicht verfahren werden.

Was die Aufklärung des Abg . Becker über das im Bericht

beregte Verfahren in hiesiger Stadt betreffe , fd müsse er sich

wegen der Darstellung des Berichts auf das Gemeindeblatt

berufen , in dem es geheißen habe : „nachdem die Genehmigung

des Stadtraths eingeholt war . " Nachher habe er allerdings

ein kurzes Protokoll des Gemeinderaths gesehen , das für die

Darstellung des Vorredners spreche . Der Magistrat habe ihn



88

zu der unrichtigen Auffassung durch seinen Berichterstatter für's
Gemeindeblatt verführt.

,Abg. Selkmann II. : Gegen die Tendenz des Aus¬
schußantrags und des Antrags des Abg. Hullmann  habe
er "Nichts einznweuden, nur gegen die Fassung des letzteren.
Wenn eS darin heiße„gewisse Abzeichen" , so scheine die Re¬
gierung dieselben festsetzen zu müssen und würden immer neue
Uniformen auftauchen. Der Ausdruck„besondere" erscheine
ihm daher besser und glaube er, der Zweck werde am Ein¬
fachsten durch eine Einschaltung zu Ziffer 1 des Entwurfs er¬
reicht, die auch den Schlußsatz überflüssig mache.

Er beantrage:
den Art. 3l zu fassen wie Art. 31 Ziff. 1 des Ent¬
wurfs mit der Einschaltung des Satzes: „und durch
besondere Abzeichen sich kenntlich machen" nack> den
Worten: „bereit halten."

Die Absicht sei, daß Diesenigen Erlaubniß haben müßten,
die unter dem Gebrauch besonderer Abzeichen ihre Dienste an¬
böten. Die Annahme des Hullmann 'schen  Antrags würde
zur Folge haben, daß die Regierung die Abzeichen bezeichnen
müsse. , ' ,

Abg. Ah lhorn : Er könne auch für den Hnll man  lo¬
schen Antrag stimmen, da der Berichterstatter ihn empfehle.
Er könne es so rasch nicht übersehen, welche Fassung vorzu-
zichen sei, augenblicklich scheine ihm die von dem Abg. Selk¬
mann II . beantragte die beste.

Entschieden müsse er sich dagegen aussprcchen, daß die
Streichung des Worts „gutachtlich" überflüssig sei; es sei der
Unterschied zwischen gutachtlicher Erklärung und Zustimmungs¬
recht genügend bekannt und noch vor Kurzem zur Sprache
gekommen. Er empfehle daher die Annahme des Beckcr'schen
Antrags.

Der Antrag von Selkmann II . ist unterstützt.
Abg. Hullmann : Ihm scheine genügend und nacb

seiner Fassung zulässig, wenn die Regierung gewisse Arten
von Abzeichen,  z . B . Mützen mit der Bezeichnung Dienst¬
mann, Schilder am Arm u. s. w. bezeichne, nicht etwa bis
ins Detail die Formen und Farben. Indessen könne er auch
für den Selkmann 'schen  Antrag stimmen. Dem Anträge
des Abg. Becker pflichte er bei.

Mg - Lenh:  Von den verschiedenem vorgeschlageuen
Fassungen scheine ihm die des Abg. Selkmann  die beste;
mangelhaft sei darin, daß man nicht erkennen könne, worauf
sich die Erlaubniß beziehe,  auf das Anbieten der Dienste
oder auf den Gebrauch der Abzeichen.

Abg. Selkmann II . : Das scheine ihm zweifellos, das
„und" sei kopulativ; die Erlaubniß sei.erforderlich für die,
welche unter Gebrauch von Abzeichen ihre Dienste anböten.

Wenn der Abg. Hullmann  meine, die Regierung solle
nur die Artikel der Abzeichen bezeichnen, so fei auch dies nicht
zweckmäßig; die Erfindungsgabe sei groß und die Negierung

würde genöthigt sein, bei jeder neuen Art von Abzeichen tbätig
zu werden.

Abg. Skrackerjan III . ? Was die verschiedenen bean¬
tragten Fassungen betreffe, so handele es sich um kleine Re¬
daktionsfeinheiten. Den Augenblick könne man sich nicht für
den einen oder anderen Antrag entscheiden. Das Bedenken
des Abg. Lentz gegen den Selkmann 'schen Antrag könne man
etwa durch die Fassung beseitigen: „daß Personen, die-7- anbieten,
wen n sic besondere Abzeichen gebrauchen, Erlaubniß bedürf¬
ten". Er halte eS für ziemlich gleichgültig, welcher Antrag,
in dieser Beziehung angenommen werdendem Ausschuß stände
das Material ja zu Gebote.

Der Antrag deö Abg. Becker wird angenommen, der
Antrag des Abg. Selkmann II . dcsgl., der Antrag des Mg.
Hullmani!  unk Äusschußantrag 21 sind damit erledigt.

Der Präsident Becker übernimmt wieder den Vorsitz.
> "Antrag 22 wie zu 1.

Antrag 23, 24 ohne Debatte angenommen.
Antrag 25.
Abg. Strackerjan III . : Die im Bericht für die

Streichung des Art. 44 angegebenen Gründe beruhten auf
Wahrheit und sei rer Antrag begründet, Indessen habe sicb
der Ausschuß entschlossen, den Art. 44 mit einer kleinen Mil¬
derung zur Annahme zu empfehlen. Es sei allerdings über-
flüssig, die Competenz der Amtsgerichte im Fürstenthum für
die angeführten Streitigkeiten auszusprechen, da dieselbe durch
den Betrag der streitigen Summe von 75 Thlrn. nicht be¬
schränkt würde/ Es sei aber wnnfchenSwerth, daß überhaupt
in diesen Sachen das einfachere, raschere, amtsgerichtlichc Ver¬
fahren vorgeschriebe» und der Anwaltszwang ausgeschlossen
werde, wo der Streitgegenstand über 75 Thlr. hinansgehe.
Statt des. Antrags 25 habe er Namens des Ausschusses daher
den vielleicht einer redaktionellen Äenderung bedürftigen Antrag
zu stellen:

den Art. 44 mit rer Äenderung auzunehmeii, daß statt
der Worte: „gehören-— Amtsgerichte" gesetzt werde:
„werden ohne Rücksicht auf den Werth des Gegen¬
standes im einfachen Verfahren, und ohne daß es ver
Zuziehung von Anwälten beharf, verhandelt." .

Präsident: Ein mit dem nunmehrigen Ausschußantrag
fast gleichlautender Amrag sei auch soeben von dem Mg . Sclk-
mann  II . eingebracht.

Abg. Selkmann -II.: Als er den Antrag gestellt,
habe er nicht gewußt, daß der Ausschuß statt des Antrags aus
Streichung des Art. 44 die modifizirte Annahme empfehlen
würde. , Er sei überzeugt, der Artikel habe das bestimmen
wollen, was sein Antrag enthaktez derselbe sei aus dem Gesetz
für das Herzogthum herübergcuommm und habe man dabei-
die CompeLeuzverschiedenhe.it, der. Gerichte im Herzogthum und
im Fürstenthum nicht berücksichtigt. Wesentlich komme es auf
das Verfahren an, in dem diese Sachem erledigt werden soll¬
ten; deßbalb sei der GcdanW. des Art. 44 beizubehalten und



89

nur zu bestimmen, daß diese Streitigkeiten im Wege des ein¬
fachen Verfahrens und ohne daß die Zuziehung eines Anwalts
verlangt würde, zu erledigen seien. Der nachträglich vom
Ausschuß gestellte Antrag weiche so unwesentlich von den seinigen
ab, daß er dem Präsidenten anheim geben könne, über welchen
abzustimmcn sei.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Antrag 26 ohne Debatte angenommen.
Anträge 27 und 28 desgl.
Antrag 29 wie zu 1.
Anträge 30, 31 ohne Debatte angenommen.
Antrag 32 wie zu 1, 33 desgl.
Anträge 34 und 35 angenommen, unter Vorbehalt redak¬

tioneller Aenderung behufs Anschluß an Art. 31 in der Fassung,
wie derselbe angenommen ist.

Anträge 36, 37, 38 ohne Debatte angenommen.
Antrag 39 desgl.
Die zur zusammenfassenden Abstimmung znrückgestellten

Anträge1, 6, 7 , 10, 14, 17, 20, 22, 29, 32, 33 werden
angenommen.

Anträge 40 und 41.
Regierungscommissär Bucholtz : Die Frage, vor der

der Landtag nun stehe, sei eine Frage nicht nur für das Für¬
thum Lübeck, sondern auch, um von Birkenfeld nicht zu reden,
für das Herzogthum. Allerdings sei das „Branntweinübel",
um es kurz zu bezeichnen, in Lübeck nicht so unheilvoll ver¬
breitet wie hier. Aber die Verhältnisse der beiden Landestheile
seien in dieser Beziehung doch nicht so wesentlich von einander
verschieden, daß die Gesetzgebung dabei von ganz verschiedenen
Grundsätzen ausgehen könne. Dian müsse daher im Auge
behalten, daß, wenn die Gesetzgebung für Lübeck die Anlegung
von Schenken nicht anders behandele als die von Bäckereien
u. dgl., daß dann auch die Gesetzgebung im Herzogthnm dem¬
nächst diesen Schritt thun müsse. Man solle sich deshalb
wohl versehen und insbesondere auch die Verhältnisse des
Herzogthums beachten. Er habe hier die Ansicht der Staats¬
regierung zu vcrtheidigen und doch sei er versucht, dem Bericht¬
erstatter der Mehrheit Glück zu wünschen für die westliche
Darlegung aller Einwendungen, die sich gegen das Conzessions-
wesen geltend machen ließen. Gerne unterschriebe er mit ihm
dm Grundsatz, daß moralische Uebcl nur durch moralische
Mittel zu heilen wären, daß durch äußeren Zwang nicht das
Laster verdrängt und die Tugend zum Siege geführt werde,
im Allgemeinen sei dies Alles wahr, aber darin gehe die Ma¬
jorität zu weit, daß sie sage, der Staat erreiche durch die
Gesetzgebung auf diesem Gebiete Nichts. Es sei anerkannt,
daß die Gesetzgebung gegen manche schlechte Einrichtungen, übele
Gewohnheiten, wenn nicht hindernd, doch hemmend wirken
könne. Das sei der Standpunkt unserer Gesetzgebung: heil¬
same Wirksamkeit sei möglich; das verderbliche Uebel, wenn
man es auch nicht durch Gesetz und Polizei ausrotten könne,
sei wenigstens heilsam zu zügeln und im weiteren Vorschreiten

Berichte. XIV. Landtag.

zu hemmen. Der Majoritätsbericht sage, man müsse unsere
Gesetzgebung über die Branntweinsstage behutsam auffasten,
da sie im Jahre 1846 entstanden sei, unter dem Einfluß der
damals einflußreichen Mäßigkeitsvercine. In dieser Beziehung
habe er zu bemerken, daß die Gesetzgebung von 1846 wesent¬
lich nur eine zweckmäßige Zusammenstellung des Bestehenden
gewesen, und daß der Einfluß der Mäßigkeitsvereine sich ge¬
rade im Sinne der Majorität dafür geltend gemacht habe,
daß nicht die Gesetzgebung, sondern Lehre und Beispiel die
Waffen gegen das Branntweinübel seien. Woher es rühre,
daß diese Vereine, die dasselbe Ziel wie die Majorität verfolgt
und eine heilsame Thätigkeit entwickelt hätten, fast ganz zu
Grunde gegangen seien? Der häufigste Widerspruch, den sie
erfahren hätten, wäre der gewesen: die Bekämpfung des Brannt¬
weinübels sei eine. Sache, für die die Gesetzgebung  ein-
schreiten müsse. Er halte diese Auffassung für ein Vorurtheil,
aber sie habe den Vereinen bei ihren Bestrebungen mit mora¬
lischen Mitteln am Meisten im Wege gestanden. Daß die
Gesetzgebung  thätig werden müsse, diese Ansicht sei nicht
nur hier, sondern auch in anderen Ländern, z. B. in Eng¬
land, verbreitet. Dort existirten viele sogenannte Mäßigkeits-
vereinej der größte mit einer Mitgliederzahl von etwa 3 Mill.
habe das ausgesprochene Ziel im Auge, im Parlament eine
Bill dnrchzubringen, nach der ein Majoritätsbeschluß in jeder
Gemeinde den Verkauf des Branntweins vollständig zu ver¬
bieten befugt sein solle. Auch in Deuschland glaube man, daß
die Gesetzgebung in der hier fraglichen Beziehung wirksam sein
könne und müsse. Bremen gewähre darin das einzige Beispiel
der vollen Freiheit — ob dort besondere Verhältnisse obwal¬
teten, könne er nicht sagen— in allen anderen Staaten , in
denen im Allgemeinen das Prinzip der Gewerbefreiheit zur
Anerkennung gelangt sei, habe man in diesem Punkt die Con-
zessionspflicht beibehalten. Ebenso sei die Ansicht bei uns.
Im Jahre 1849 habe man zur Vorbereitung eines Gewerbe¬
gesetzes von den verschiedensten Behörden, von vielen Gemein¬
den Gutachten über den etwa auszuführenden Grundsatz der
Gewerbefreiheit eingezogen und deren Ergebnisse in dem da¬
maligen veröffentlichten Entwürfe der Commission zusammen¬
gestellt. In der Hauptsache seien bekanntlich die Meinungen
auseinandergegangen, indem ein Theil sich für, ein Theil gegen
die Gewerbesteiheit ausgesprochen habe — aber alle  An¬
hänger der Gewerbefreiheit wären in dem Punkte einverstan¬
den gewesen, daß das Wirthschaftsgewerbe  jedenfalls aus
Rücksichten des allgemeinen Wohls beschränkt sein müsse; der
gegenwärtige Zustand, habe man gesagt, sei schlimm genug,
aber wenn erst die vollständige Freiheit der Wirthschasten und
des Verkaufs von Spirituosen vielleicht an allen Wegen alle
viertel Stunden eine Verlockung zum Branntweinsgenuß und
zur Unmäßigkeit bieten würde, dann müßte das vorhandene
Nebel in erschreckender Weise um sich greifen.

Wenn dies nun die allgemein in unserem Volke verbreitete
Ansicht sei, wenn man nicht sagen könne, daß von irgend einer
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Seite das Bedürfniß und der Wunsch einer Aenderung des
Bestehenden hervorgetreten, ja die Freiheit des Wirthsschasts-
gewerbes auch nur in Anregung gebracht sei, so solle man doch
in der Beseitigung der bestehenden Beschränkungen behutsam
sein. Es würde die Freiheit der Schenken kein willkommenes
Geschenk sein, das die Abgeordneten in ihre Gemeinden znrück-
brächten.

Abg. Brader : Auch er müsse sich gegen die Majorität
aussprechen, so sehr er auch mit derselben einverstanden sei,
daß prinzigmäßig auch die Wirthschaften frei sein sollten. Man
müsse aber sein Augenmerk daraus richten, wie das Volk wirk¬
lich sei und zum Theil leider nicht ohne unsere Schuld sei.
Er brauche das Leben nicht zu schildern, es wüßten alle wie
es in dieser Beziehung in unserem Volke aussähe. Man solle
daher den Majoritätsantrag nicht annehmen, man werde es
bitter bereuen. Auf dem Boden des Prinzips seien schon an¬
dere Gesetze entstanden, die großes Unheil im Leben gebracht
hätten. Er wolle nur an eins erinnern, an die Freiheit des
Rechnungsstellerwesens, deren verderbliche Folgen schon jetzt
hervortreten.

Abg. Ahlhorn : Auch er, wiewohl ein Freund der
Gewerbefreiheit, sei mit der Majorität des Ausschusses nicht
einverstanden. Aus dem vorigen Landtage bei Berathung des
Gewerbegesetzes für das Herzogthmn sei keine Stimme für die
Freiheit der Wirthschaften laut geworden; deshalb müsse man
sich jetzt bei Berathung des Gewerbegesetzes für Lübeck um so
mehr von der Ansicht des dortigen Provinffalraths leiten lassen.
Dieser habe sich einstimmig für die Beibehaltung der Conzes-
sionspflicht ausgesprochen: man solle nicht das Fürstenthum
zu einem kühnen Versuche daranwagen, man solle ihm nicht
durch Majoritätsbeschluß wider seinen Willen ein Gesetz auf-
octroyiren.

Abg. Russell : Der Berichterstatter der Mehrheit habe
alle Truppen für die Freiheit der Wirthschaften in's Feld ge¬
führt: er möge seine Theorie zum Siege gebracht haben, die
Praxis könne,er nicht besiegen. Die entwickelten Grundsätze
seien Prinzipien, die hinter dein grünen Tisch entstanden seien.
Es bleibe aber wahr, die Schenken seien die Pflanzstätten der
Trunksucht. Warum man Abends seine Häuser verschließe?
mn sich gegen Diebe zu schützen, denn Gelegenheit mache Diebe.
Ob die Gelegenheit auch nicht Säufer mache? Gerade zun:
Trünke geneigte Personeil seien schwach und müßten vor jeder
Versuchung bewahrt werden. Er kenne einen Mann, der die
Unmäßigkeit gerne von sich schütteln wolle; der habe ihm ge¬
sagt, wenn er an einer Schenke vorbeigehe und sehe das
lockende Wirthshausschild, dann zöge es ihn wie mit 10 Armen
hinein und er müsse all' seinen moralischen Muth zusammen¬
nehmen, um vorüberzugehen. Mit Recht habe der Regierungs-
Commissär gesagt, mit der Wirthschaftsfreiheit werde man ein
schlechtes Geschenk in seine Heimath bringen, man würde
Armuth in die Häuser, Zwietracht und Verderben in die Fa¬
milien tragen.

Abg. Fortmann : Er wolle sich nur dagegen ver¬
wahren, daß die Ansicht, auch das Wirthsschaftsgewerbemüsse
freigegeben werden, hinter dem grünen Tisch entstanden wäre;
es sei eine Ueberzengnng, die sich aus unmittelbarer Erfahrung
des Lebens gebildet habe. Praktisch sei es ganz gleichgültig,
ob an einem Orte 2 oder 4 Schenken seien; es werde in
zweien dasselbe Quantum consnmirt wie in vieren, der Unter¬
schied sei lediglich, daß die zwei Wirthe bessere Geschäfte machen
würden als die vier.

Abg. Selkmann II -: Er habe nicht die Absicht ge¬
habt, das Wort in dieser Sache zu ergreifen, aber dieAeuße-
rung des Vorredners veranlasse ihn zu einer Bemerkung.

In größeren Städten, wie in Oldenburg, wo der Vor¬
redner seine Erfahrungen gemacht habe, möge es für den Con-
sum gleichgültig sein, ob 8 , 10 oder 12 Wirthshäuser vor¬
handen wären, anders auf dem Lande, und die Freigebung solle
sich nicht ans die geschlossenen Orte beschranken. An jeder
belebten Landstraße, an jedem Weg, an jeglichem Orte, wo
nur überhaupt Menschen zusammenkämen, würde sich eine
Schenke aufthun. Der lockende Arm, der mit unwiderstehlicher
Gewalt von der Landstraße zum Einkehren in die Schenke
einlade, werde zu Branntweinsgenuß und Unmäßigkeit verführen,
wo sonst Nichts getrunken würde.

Die Gefahr der Freigebung bestehe noch in einem an¬
deren Punkt. Von der größten Wichtigkeit sei die Persönlich¬
keit der Wirthe: Diese könne die Conzession berücksichtigen,
sie würde nur Wirthe zulassen, die Vertrauen verdienten, deren
sittlicher Charakter Garantie böte. Fiele diese Auswahl weg,
so läge es nahe, daß heruntergekommene Menschen, die keine
Lust zur Arbeit hätten, sich in Schenken einnisteten, unerfah¬
rene Burschen einfingen, zum Lasier verlockten und eine ent¬
setzlich verderbliche Wirksamkeit entfalteten. Die Conzession
könne nicht ganz erreichen, daß nur Wirthe zugelassen würden,
deren Charakter einige Garantie böte, sie könne aber verhindern,
daß gerade anerkannt schlechte Subjekte dies gefährliche Ge¬
werbe ergriffen.

Die Majorität habe die Grenze zu eng gezogen. Die
Gesetzgebung sei nicht im Stande , ausgebildete Säufer zu
bessern, aber cS sei anerkanntermaßen ihre Aufgabe, die Sitt¬
lichkeit zu fördern, zu heben. Dies tonne sie, indem sie das
Schädliche zu hemmen, das Heilsame zu unterstützen bestrebt
sei. Das Wichtigere sei die Rücksicht darauf, Menschen nicht
zu Säufern werden zu lassen, nicht das Bestreben Säufer
zu bessern. Dahin könne man erheblich wirken durch Ver¬
minderung der Anreizung und Verführung.

Schluß der Debatte.
Abg. Strackerjan III . als Berichterstatter: Als die

Majorität ihren Antrag gestellt hahe, sei es ihr durchaus klar
gewesen, daß es sich nicht nur um Lübeck, sondern auch um
Oldenburg handele. Ja , er könne wohl sagen, man habe die
Entscheidung gerne der Vertretung des Fürstenthnms über¬
lassen, wenn man nicht überzeugt gewesen wäre, es dürfe die
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Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergelassen werden, ohne einen
Fortschritt für das Herzogthum anzubahnen.

Es sei gesagt worden, cs liege kein Bedürfniß einer Aen-
derung vor. Ein solches könne nicht in Abrede gestellt wer¬
den bei denen, die das Wirthschaftsgewerbe ergreifen möchten
und keine Conzession erlangen könnten; ein Bedürfniß seitens
des konsumireiwen Publikums werde ferner constatirt durch die
zahllosen Uebertretnngen des Wirthschaftsgesetzes; ein Bedürfniß
habe endlich er, Redner, selbst, um die untrüglichsten Polizei¬
gerichtssitzungen aus der Welt zu schaffen, in denen jene Ueber-
tretungen zur Verhandlung kämen. Das dringendste Bedürf¬
niß, ein Gesetz abzuschasfen, liege überhaupt überall vor, wo
man ein Gesetz nicht durchführen könne. Es bilde sich sonst
ein unglücklicher Gegensatz, eine Art Krieg zwischen Publikum
und Behörden, der auch die Verfolgung der richtigsten Prin¬
zipien, die Aufrechterhaltnng der heilsamsten Gesetze hemme.

Man habe ferner gesagt, die Ueberzeugung der Majorität
sei hinter dem grünen Tisch entstanden; den: sei schon von
einem Manne, der dem Leben nahe stehe, widersprochen. Der
Standpunkt des Abg. Russell  sei ein viel idealerer, er glaube
mit einigen Gesetzesparagraphen und mit einer Handvoll Dra¬
goner das Leben von einer, viertel Million in den Schranken
der Sittlichkeit halten zu können. Der Wille  lasse sich da¬
durch nicht zwingen; es tränke jeder doch so viel als er
möge.

Die einzige Gefahr, die man bei der Freigebnng ebenfalls
laufe, sei die, daß sie in einigen Nebendörsern, die bis jetzt
ohne Wirthshaus wären, eine Schenke Hervorrufen würde.
Aber wo eine Schenke bestehen könne, liege auch das Bedürf¬
niß vor, mit dem Mißbrauch Hintere man auch den erlaubten
Gebrauch, um einen  Schuldigen zu treffen, beschränke man
zehn  Gerechte.

Der Abg. Selkmann  habe die Gefahr hervorgehoben,
daß schlechte Subjekte sich des Wirthshausgewerbes bemächtigen
würden. Das sei jetzt schon der Fall ; der Bericht behaupte
es und den: Leben nahe stehende Männer bestätigten es, daß
eine Unzahl heimlicher Schenken in Stadt und Land existirten,
die gerade junge Bursche verführten, welche in solchen Ver¬
stecken mehr tränken, als sie in der Oeffentlichkeit thun würden
und leider nicht immer'beim Schnapstrinken blieben.

Mehr Einwürfe wären gegen den Majoritätsantrag nicht
gemacht und habe er auch nicht mehr zu widerlegen; der Grund
des Widerstandes sei, daß man nur zu gewohnt sei, die Hülfe
der Polizei anzurufen; daß man aus Furcht vor verderblichen
Folgen— vor welchen? das könnten die Gegner sich selbst
nicht recht klar machen— sich nicht entschließen könne, das
als richtig anerkannte Prinzip einfach. zur Anwendung zu
bringen.

Abg. Greverus als Berichterstatter der Minderheit:
Er fürchte nicht, daß der Landtag sich durch die glänzende Dar¬
stellung des Berichterstatters der Mehrheit blenden lasse. Sei¬
nes Erachtens stehe fest, daß das allgemeine Wohl eine Be¬

schränkung der Wirthschasten fordere und daß diese nur durch¬
führbar sei durch die Beibehaltung des Conzessionszwangs.

Wenn der Mehrheitsbericht die Ermittlung des Bedürf¬
nisses schwierig genannt habe, so möge das in Bremen und
anderen größeren Städten richtig sein; im Fürstenthum, wo
sich alle Verhältnisse klar überblicken ließen, sei dies nicht
schwierig— es seien zwischen Publikum und Behörden in
dieser Beziehung kaum Differenzen entstanden.

Die Prüfung der Persönlichkeit des Wirthes sei mißlich
genannt, dem könne er nicht beistimmen. Wieviel auf die Per¬
sönlichkeit des Wirthes, namentlich in einer Schnapsschenke
ankomme, sei von dem Abg. Selkmann  auseinandergesetzt.
Die Prüfung könne schwierig sein, aber auch eine mangelhafte
Prüfung sei besser als gar keine.

Wenn der Bericht ferner von der Freigebnng der Wirth¬
schasten keine Vermehrung derselben erwarte, so sei er durchaus
anderer Ansicht. Die großen Etablissements würden sich aller¬
dings vermehren, aber diese seien auch nicht die dem Gemein¬
wohl schädlichen Wirthschasten. Die kleinen Schenken auf dem
Laude dagegen würden sich in erschreckender Weise vermehren,
das bequeme Gewerbe, das kein erhebliches Anlagekapital er¬
fordere, werde Manchen anziehen. '

Endlich sage der Mehrheitsbericht, die Vermehrung der
Wirthschasten habe nicht die Vermehrung des Genusses zur
Folge: in dieser Beziehung seien überall entgegengesetzte Er¬
fahrungen gemacht. Warum auch nicht hier der Grundsatz
gelten solle, Gelegenheit macht Diebe? Die Frequenz der
Wirthschasten hänge unmittelbar mit dem Consum zu¬
sammen. Er habe selbst in seinem amtlichen Wirkungskreise
die Erfahrung gemacht, daß die Freiheit des Wirthschaftsge-
werbes eine große Demoralisation hervorgebracht habe. Brannt¬
weinsgenuß im Uebermaß und andere Laster gingen Hand in
Hand, Unmäßigkeit sei Ursache und Wirkung; mit der Ein¬
schränkung sei auch die Enthaltsamkeit gewachsen.

Diejenigen, die sich früher für Beibehaltung der Con-
zessionspflicht ausgesprochenund durch den Vortrag des Be¬
richterstatters der Mehrheit schwankend geworden seien, bitte er
zu überlegen, daß der Provinzialrath einstimmig die Beibehal¬
tung des Conzessionsweseus in dieser Beziehung befürwortet
habe — man solle dem Fürstenthum nicht wider seinen Willen
die gefährliche Freiheit aufdrängen.

In namentlicher Abstimmung wird der Antrag der Mehr¬
heit des Ausschusses(40) abgelehnt mit 35 gegen 11 Stimmen.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Nieberding , Oetken , Oldejohanns , Pancratz,

Rösener , Russell , Selkmann U., Strackerjan I-,
Strackerjan  II . , Struthofs , Thüle , Töllner , Mil¬
lers , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Barleben,
Brader , Brockhaus , Brörmann , Bulling , Bunnies,
de Cousser , Dannenberg , Görlitz , Graepel , Gre¬
verus , Hardt , Heye , Hoting , Huchting , Krahn,
Kunz , Lentz.

12 *



92

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Rüdebusch , Selkmann I . , Strackerjan  III . ,

Strodthoff , Suhren , Windhaus , Becker , Eissel,
Fortmann , Hullmann , Müller.

Abwesend:  Bartel , Bleiken , Driver.
Der Antrag der Minderheit (41) wird angenommen.
Nach diesem Beschluß und nach Annahme des Antrag 42

ohne Debatte wird zu den einzelnen Anträgen in Bezug auf
die Einschaltung zu Art. 29 eingegangen.

Anträge 43 und 44.
Abg. Lentz : Er gehöre zur Mehrheit, die den K. 4

des Art. a streichen wolle. Dieser Artikel sehe ganz unschul¬
dig aus : Gleichstellung des Branntweinschenkens ohne Ver¬
gütung, wenn sie von Krämern u. s. w. geschehe, mit der
entgeltlichen Verabreichung; er enthalte aber das vollständige
Verbot des freiwilligen Gebens von Branntwein. seitens der
Krämer und Höker an ihre Kunden, bei einer Strafe von
50 Thlr. Brüche oder 6 Wochen Gefängüiß. Man solle sich
denken: ein guter Bekannter kaufe beim Kaufmann, dieser sei
froh über das Geschäft— der Kunde klage über Uebelbefinden.
Der Krämer aus Freundschaft verabreiche ihm — unentgelt¬
lich— einen Welfenbitkern, der dem Unwohlen außerordentlich
wohl thue. Eine gewiß unschuldige Handlung! Da aber
komme die wohlweise Polizei herein mit dem Artikel so und
so und sage: hier ist ein schweres Verbrechen verübt, 50 Thlr-
Strafe oder 6 Wochen Gefängniß! das sei ganz abnorm, nur
ganz besondere Gründe könnten ein solches Gesetz rechtfertigen.
Und was führe man dafür an? die Consequenz der Conzessio-
nirnng fordere es; o, über die unglückliche Consequenzemnacherei,
die schon zu so vielem Falschen geführt habe! Der Grund
feiner Gegner könne doch nur soviel heißen: es sei sonst Ge¬
legenheit zu einer bequemen Umgehung des Gesetzes geboten.
Er könne dem nicht beistimmen. Es würden Fälle der Um¬
gehung Vorkommen, aber daran sei nichts gelegen. Was man
hindern wolle, sei das Uebermaß, dies werde im Allgemeinen
nicht befördert, wenn die unentgeltliche Verabreichung gestattet
sei. Wer bei dem Kaufmann seinen Schnaps trinken wolle
unter dem Versteck der unentgeltlichen Verabreichung, der müsse
doch erst kaufen. Wo ein Laden sei, gebe es auch eine Schenke,
worin der Durstige Branntwein trinken dürfe. Warum denn
der Laden so besonders gefährlich sei?

Eine solche Bestimmung habe man im Fürstenthum nicht
gekannt und sei ein Bedürfniß nach derselben nicht .hervorge¬
treten/ Er glaube, dieselbe ginge aus dem übermäßigen, über
das Ziel hinausschießendenMäßigkeitseiser hervor. Ob im
Herzogthum eine solche Bestimmung nicht entbehrt werden
könne, wisse er nicht zu beurteilen; dieselbe sei so übermäßig
polizeilicher"Natur, daß er oem Fürstenthum eine solche Be¬
schränkung nicht ausdriugen möge.

Regierungscommissär Bucholtz : Der Vorredner habe
die Freiheit hier als sehr unschuldig, die Beschränkung als
entsetzlich geschildert. DaS lasse sich aber umkehren. Daß

unter der Form der unentgeltlichen Verabreichung sich ein ge¬
werbsmäßiger Handel verstecken könne, habe die Minderheit
schon gesagt. Vom allgemeinen Standpunkt des Gesetzes habe erFol-
gendes hervorzuheben: Das Branntweinübel sei nicht auszurotten,
so lange die Sitte  des Branntweintrinkens herrsche. Gegen
diese sei der Kamps der Vereine gerichtet, gegen diese müsse
die Gesetzgebung in angemessener Weise zu wirken suchen. Die
Sitte sei noch so verbreitet, daß der Branntwein der Trost
im Kummer, der Beförderer der Freude sei; jedes kleine Geschenk
habe den Namen Trinkgeld, als ob Alles gleich vertrunken
werden müsse. Ob man bei dieser Neigung des Volks Ge¬
legenheit geben wolle, nun statt auch da, wo die unentbehr¬
lichsten Lebensmittel eingekauft würden, dem Hange des Brannt¬
weintrinkens zu fröhuen? Wenn ein Krämer wirklich unent¬
geltlich Branntwein an seine Kunden verabfolge, so würden
dadurch die Concurrenzverhältnisse verrückt; die andern Krätner
müßten schon die Unsitte nachmachen, um nicht die Kundschaft
zu verlieren. Die Majorität sage in ihrem Bericht, man
wolle die Gefälligkeit, die Gastfreundschaft verbieten. Man
solle doch ins Leben sehen, ob dies die Motive seien, aus
denen der äträmer Schnaps verabreichen würde. Gastfreund¬
schaft sei eine Tugend, die aus gegenseitigem Wohlwollen be¬
ruhe; die könne man in anderer Weise ausüben. Den von
einem Unwohlsein befallenen Kunden möge man in anderer
Weise, als gerade durch Branntwein erquicken; ober man
möge ihn in sein.Privatzimmer führen, und dann werde keine
Polizei für solche Fälle in irgend welcher Verabreichung be¬
liebiger Getränke eine Gesetzesübertretungfinden.

Abg. Strackerjern III -: Der K. 4 sei ein fast unleid¬
licher Eingriff in die persönliche Freiheit, aber nothwendige
Folge des Einzwängens. Er für seinen Theil könne damit
einverstanden sein, daß der Antrag der Minorität abgelehnt
werde, damit falle das ganze Gesetz hin. Aber man dürft
keine Gesetze geben, die die Gelegenheit zu strafloser Uebertre-
tung böten. Daö Branntweinschenkenbei den Krämern würde,
wenn der ß. 4 gestrichen werde, fast offen betrieben werden.
Dian kaufe ein Schwefclholz für >,2 8 !- und bekomme einen
Schnaps überher, oder mau lege das. Geld irgend wo hin,
wo der andere es zn finden wisse. Der Ankläger könne in
solche Uebertretungen nicht eindringen; komme, ein Fall zur
Anzeige, so heiße es, man habe den Schnaps umsonst be¬
kommen, ja man spiele mit dem Heiligsten und schwöre in
genauer Auslegung der Worte. Jetzt kämen hier nur noch
solche, die das Gesetz nicht kennten, mit dem Vorgeben, sie
hätten nur unentgeltlich geschenkt. Das Gesetz ohne den§ 4

, sei eine vollständige Freigebung der Wirthschaft.
Der Abg. Lentz kenne wohl die Verhältnisse im Fürsten¬

thum nicht genau; als Obergerichtsassessor kämen derartige
Sachen vielleicht vereinzelt in der Berufsinstanz an ihn, M
sozialen Verhältnisse brächten ihn auch nicht mit solchen Men
in Beziehung. Die meisten Fälle solch grober Gesctzmngehung
kämen garnicht zur Anzeige— auch hier veranlasse nur die
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hohe Denunziantengebühr und der Brodneid die Anzeige von
derartigen Übertretungen des Wirthschaftsgesetzes.

Abg. Lentz : Wenn er auch nicht beim Magistrat und
Amtsgericht sungirt habe, so habe er sich doch dein Leben nie
fern gehalten und müsse dabei bleiben, daß im Fürstenthum
das Bedürfnis; nach einer derartigen Bestimmung nicht existire.
Wenn sich unter der Form des unentgeltlichen Gebens eine
förmliche Wirthschaft bilde, so werde die Polizei schon dahinter
kommen; wenn einzelne Fälle vorkämen und ungestraft blieben,
so sei das kein Unglück.

Abg. Fortmann : Der K. 4 stelle in seinem Verbot
der unentgeltlichen Verabreichung eines im Großen und im
Kleinen gangbaren Handelsartikels eine ganze Klasse, die ge-
sammte Kaufmannschaft in unerträglicher Weise unter Curatel.
Derselbe würde eben so wenig gehalten werden, wie das Ver¬
bot des entgeltlichen Schanks.

Der Antrag ans Streichung des Z. 4 wird abgelchnt,
der Art. n ohne denselben angenommen.

Antrag 45 abgelehnt, 46 angenommen, 47 , 48 ange¬
nommen, 49 angenommen, 50 wegfällig, 51 , 52 ange¬
nommen.

Beit Zustimmung des RegierungscommissärS wird die
zweite Lesung des Gesetzes, betreffend die unbestellbaren Postsen¬
dungen, auf die nächste Tagesordnung gesetzt und zur Begrün¬
dung der Interpellation des Abg. Brockhans  und Genossen
übergegangen.

Abg. Brockhaus : Das Amtsgericht Oberstein habe
seinen Sitz zu Oberstein an der äußersten Grenze des Bezirks.
Diese Lage gereiche einem großen Theil der entfernter wohnen-
nendeu Amtseingesessenen zu großer Belästigung. Schon längst
habe man sich bemüht, ein Amtsgericht nach Herrstein zu be¬
kommen. 1864 bei der neuen Organisation sei eine zweite
Abtheilung in Aussicht gestellt. Blau habe sich an den Land¬
tag gewandt, aber ohne Erfolg. Im Fürstenthum habe man
wie im Herzogthum die Zahl beschränken wollen lind zwar
habe von den 3 Amtsgerichten in Birkenfeld Nohfelden ein-
gehen sollen. Dies sei durch eine Vorstellung abgewandt, für
Herrstein sei Nichts erreicht.

Sodann sei der Provinzialrath angegangen, dieser habe
ein Ersuchen an die Staatsregierung gestellt, welche dasselbe
in Erwägung zu ziehen versprochen habe. Später habe sich
eine Gemeindedeputation ans Obergericht gewandt.

Die früher geäußerten Bedenken hätten theils die Justiz-
Pflege selbst, theils die Finanzen betroffen. Hinsichtlich des
ersten Punktes habe die Praxis seit 1856 , wo die Trennung
von Justiz und Verwaltung durchgeführt und die Justizpslege
einem  richterlichen Beamten gegeben sei, die Bedenken als
unbegründet herausgestellt; der zweite Punkt falle auch nicht
ins Gewicht; in Herrstein sei ein geeignetes Gebäude vorhan¬
den, das mit wenig Kosten eingerichtet werden könne, das
Unterpersonal sei bereits doppelt und was den Geschäftsumfang
betreffe, so werde derselbe eben so groß sein wie in Oberstem.

Reg. - Comm. Bucholtz : Er sei in der Lage, die In¬
terpellation sofort zu beantworten: Die Sache sei bereits einer
gründlichen Prüfung unterzogen, eine schlüssige Entscheidung
aber noch nicht erfolgt.

Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes für das Für¬
stenthum Birkenseld, betr. die Gewährleistung für die Mängel
verkaufter und vertauschter Hausthiere.

Der Entwurf wird unverändert angenommen.
Anträge zur zweiten Lesung der in voriger Sitzung be-

rathenen Gesetzentwürfe bis Montag den 15. d. M . Mittags.
Schluß der Sitzung 2 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung: Montag den 15. d. M. Morgens 11 Uhr.

Tagesordnung:
1) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend die un¬

bestellbaren Postsendungen.
2) Wahl des heute beschlossenen Ausschusses.
3) Berathnng des Voranschlags für das Fürstenthum Lü¬

beck und
4) desjenigen für das Fürstenthum Birkenfeld.

Der Berichterstatter

Ramsauer.
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Dreizehnte Sitzung.
Oldenburg , den 15. Februar 1864 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung : 1) Zweite Lesung des Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betr. die mibestellbaren Postsendungen.
(Aul. 13 S . 24.)

2) Wahl eines Ausschusses für die in der vorigen Sitzung eingegangene Petition in der Schleswig-
Holsteinischen Angelegenheit.

3) Bericht des Finanzausschusses über den Boranschlag der Einnahmen lind Ausgaben des Fürsten-
thumS Lübeck 1864/66 (Nebenanlage5 . zur Anl. 58 S . 297).

4) Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Fürsten¬
thums Birkenfeld 1864/66 (Aul. 69 S . 315).

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Staatsminister v. Berg,  Regierungs-
Commissäre Bucholtz , Ruhstrat,  Licr.

Nach Eröffnung der Sitzung wird das letzte Protokoll
von dem Schriftführer Hnllmanu  verlesen und von der
Versammlung genehmigt.

Eingänge:
1) Petition des Joh . Diedr . Ripken  und Genossen zu

Jeddeloher- Langendamm, betreffend Einweisung von
Wiesenparcellen— an den Petitionsansschuß

2) Petition des Gemeinderaths der Gemeinde Zetel um
Reorganisation des Hypothekenwesens eveut. eine Ver¬
legung des Hypothekenamts für Neuenburg nach Varel
— an den Petitionsausschuß.

3) Petition ans Friesoythe, betreffend Chansseeanlage von
Friesoythe nach Oldenburg — an den Finanzausschuß.

4) Petition aus Varel, betreffend Unterhaltung der Vareler
Sielstraße — an den Petitionsausschuß.

5) Schreiben der Staatsregierung zu Z. 109 des Vor?
anschlags für Oldenburg — an den Finanzausschuß.

6) Desgleichen, betreffend den Postvoranschlag— an den¬
selben Ausschuß.

7) Desgleichen zu K. 127 des Voranschlags für Olden¬
burg — an den Finanzausschuß.

8) Antrag des Abg. Strackerjan  III -, betreffend Aus¬

führung des Art. 61 des Staatsgrnndgesetzes; durch
eine genügende Zahl von Unterschriften unterstützt und
folgenden Inhalts:

„Der Landtag beschließe,
Großherzogliche Staatsregierung zu ersuchen,
einen Gesetzentwurf zur Ausführung des Art. 61
des Staatsgrundgesetzes dem nächsten ordentlichen
Landtage vorzulegen.

Gründe.

1. Der Art. 61 des Staatsgrundgesetzes verheißt, daß
die Durchführung des Grundsatzes der Theilbarkeit alles
Grundeigenthums durch die Gesetzgebung baldigst vermittelt
werden solle.

2. Die gesetzliche Theilbarkeit des Grundeigenthums ist
nothwendig, uni das Eigenthum von der Hörigkeit, den Ei-
genthümer von der Bevormundung früherer Jahrhunderte vollends
zu befreien. Sie ist volkswirthschaftlich geboten, denn sie ver¬
bessert den landwirthschaftlichen Betrieb, vermehrt die Pro¬
duction und erhöht den Capitalwerth des Bodens. Sie ent¬
hebt den Staat einer Aufgabe, welcher er nicht gewachsen ist
und erspart eine Menge unnützer Hoffen und Arbeit, welche
die Anwendung der gegenwärtig geltenden Grundsätze den ein¬
zelnen Grundbesitzern wie dem Staate verursacht.

3. Seit dem Erscheinen des revidirten Staatsgrnndgesetzes
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sind mehr als elf Jahr verflossen, fast drei Jahre sind ver¬
flossen, seit die Großherzogliche Staatsregierung dem Landtage
inittheilte, die Berichte der Behörden über die Ausführung des
Art. 61 seien eingegangen, Frist genug, um eine Frage zu
erledigen, die an sich schon staatsgrundgesetzlich entschieden ist.
Kas in dieser Frist versäumt sein mag, läßt sich in drei
gahrm nachholen, denn die in Betracht kommenden Thatsachen
sind bekannt oder leicht zu ermitteln, die verschiedenen Wege
zum Ziele sind vermuthlich in den Berichten der Behörden,
jedenfalls aber in der Litteratur mit allen Gründen und Ge-
gengründen hinreichend erörtert — es bedarf nur noch der
Wahl."

Präsident : Wünsche Jemand über die Fragen das
Dort, ob dieser Antrag überhaupt in Betracht gezogen, even¬
tuell, ob er erst an einen Ausschuß verwiesen, oder sofort zur
Verhandlung gebracht werden solle?

Abg. Selkmann II . : Bei der Wichtigkeit dieser An¬
gelegenheit werde es am dienlichsten sein, einen Ausschuß zu
wählen, mit welchem dann der RegierungscoMinissär conferiren
könne, ehe der Antrag zur Beschlußfassung an den Landtag
komme.

Daß der Antrag in Betracht,zu ziehen sei, wird ange¬
nommen; die Verweisung an einen Ausschuß abgelehnt.

Präsident : Demnach werde er diesen Gegenstand ohne
Mgängige Begutachtung durch einen Ausschuß aus die nächste
Tagesordnung setzen.

Abg. Strnckerjan H-- Er bitte um Vervielfältigung
res Antrages durch den Druck.

Präsident : Da dies einen größeren Zeitaufwand er¬
fordere, so könne der Antrag in der nächsten Sitzung noch
nicht zur Verhandlung kommen und werde das Nähere seiner
Zeit mitgetheilt werden.

Es wird sodann zum ersten Gegenstand der heutigen
Tagesordnung geschritten, zur zweiten Lesung des Gesetzes für
das Herzogthum Oldenburg, betr. die unbestellbaren Post¬
sendungen.

Abg. Selkmann 1I-: Indem er sich aller Erörterun¬
gen über den Zweck des vom Ausschüsse gestellten Antrags
enthalte, wolle er nnr zwei Bedenken gegen seine Fassung Vor¬
bringen. Das Eine, mehr äußerer Natur, finde seinen Grund
darin, daß auch jetzt noch die vom Landtag beschlossene Be¬
stimmung in einen besonderen Paragraphen ausgenommen sei;
»ach der ursprünglichen Fassung sei dies unbedenklich gewesen,
»ach der jetzigen aber sei es zweifelhaft, worauf sich derselbe
beziehen solle; offenbar nur auf deu Z. 3; um diesen Zweifel
Mvermeiden, sei es deshalb richtiger, diese Bestimmung als
Zusatz unterß. 3 zu stellen.

Sodann habe der Ausschuß gesagt:
„so ist die Postbehörde mit der Verfolgung ihrer An¬
sprüche auf den Weg des Civilprocesses zu verwei-

' sen."
Wer denn hier zu verweisen habe? Man möge sich vor¬

stellen, wie die Sache in der Wirklichkeit sich mache: Die
Postbehörde gebe einfach ein Verzeichniß der Rückstände an
das Amt; im Fall von Einsprüchen habe das Amt die Post¬
behörde nur in Kenntniß zu setzen, worauf es dann dieser
überlassen bleibe, ob sie davon abstehen wolle oder nicht. Das
sei doch keine Verweisung. Vielmehr liege, sobald die Zah¬
lungspflicht bestritten worden sei, der Fall eines privatrecht¬
lichen Rechtsstreits vor, auf welchen der Art. 6 der bürger¬
lichen Proceßordnung Anwendung finde:

„Jede öffentliche Verwaltung nimmt in allen sie be¬
treffenden privatrechtlichen Streitigkeiten Recht vor den
ordentlichen Gerichten."

Im Anschluß hieran stelle er den Antrag:
statt des im Ausschnßbericht zum Art. 2 vorgeschlage-
uen Z. 4. werde dem Z. 3 des Art. 2 folgende Be¬
stimmung hinzugefügt:

„Wird aber die Zahlungspflicht bestritten, so hat
die Postverwaltung ihre Ansprüche vor den ordent¬
lichen Gerichten geltend zu machen."

Der Antrag wird unterstützt.
Berathnng geschlossen.
Abg. Hullmann als Berichterstatter: Wenn er gleich

den vom Vorredner dorgebrachten Bedenken kein sehr erhebliches
Gewicht beilege, so werde er sich doch für die von ihm bean¬
tragte Fassung erklären, weil dieselbe sich an die sonstige Ge¬
setzgebung anschließe. Ob man einen besondern Paragraphen
dazu nehme oder nicht, sei gleichgültig.

Der Antrag des Abg. Selkmann  II . und darauf das
ganze Gesetz in der vom Ausschuß beantragten Zusammenstel¬
lung mit der desfallsigen Aenderung wird angenommen.

Aus der Tagesordnung folgt die Wahl eines Ausschusses
für die in der vorigen Sitzung eingegangene Petition in der
Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit.

Es werden gewählt die Abgeordneten:
Dannenberg  mit 43 St . , Brader  mit 42 St .,

Greverns  mit 41 St ., Hu 14mann mit 40 St ., Becker
mit 39 St . , Fortmann  mit 39 St ., Selkmann  II . mit
35 Stimmen.

Als dritter Gegenstand steht aus der Tagesordnung der
Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der Ein¬
nahmen und Ausgaben des Fürstenthums Lübeck 1864/66.

Die Verlesung desselben wird nicht gewünscht; die Ab¬
stimmung über die mit der Regierungsvorlage übereinstimmen¬
den Anträge bis zum Schluß, der Verhandlungen ausgesetzt.

So die Anträge Nr. 1 bis Nr. 7, nachdem im Anträge
Nr. 3 ein Schreibfehler dahin berichtigt ist, daß es statt
750. Thlr ., 740 Thlr . heißen muß.

Antrag dir. 8 wird angenommen ebenfalls nach der Be¬
richtigung, daß das im Bericht erwähnte Schreiben des Re-
giernngscommissärs nicht vom 29./30. Januar v. I ., sondern
vom 29./30. Januar d. I . ist.

Die Anträge Nr. 9 bis Nr. 18 werden zurückgesetzt, der



Antrag Nr. 19 angenommen, die Anträge Nr. 20 bis Nr. 24
zurückgesetzt.

Zu Antrag Nr. 25 und Nr. 26:
Abg. Selkmann II- : Der Ausschuß schlage vor, hier

die von der Staatsregierung beantragte Gratifikation der Ge-
meiudediener von 150 Thlr. auf 250 Thlr . zu erhöhen und
somit auch im Ganzen 2220 Thlr. zu bewilligen. Müsse es
nun schon an sich bedenklich erscheinen, wenn der Landtag noch
über die von der Staatsregierung beantragte Summe hinaus¬
gehen wolle, so komme im vorliegenden Falle noch ein Um¬
stand hinzu, der im Berichte nicht erwähnt sei; nämlich der,
daß das Einkommen der Gemeindediener gerade jetzt durch den
bereits in erster Lesung angenommenen und demnach unzwei¬
felhaft zum Gesetz zu erhebenden Entwurf, betreffend die Ge¬
bühren der Amtsunterbedienten im Fürstenthum Lübeck, erhöht
werden würde. Da hiernach gerade diese Gemeindediener für
die dem Staate zu leistenden Geschäfte bedeutend mehr als
bislang erhalten würden, so sehe er keinen Grund, auch diese
Position noch zu ihrem Vortheile um 100 Thlr. zu erhöhen
und müsse deshalb empfehlen, bei dem Anträge der Staats¬
regierung stehen zu bleiben.

Abg. Hardt : Die Angabe des Vorredners, daß in
Folge der Annahme des genannten Gesetzentwurfs die Ein¬
nahme der Gemeindediener erhöht werden würde, müsse er be¬
zweifeln. Im Amte Eutin wenigstens seien dieselben schon
länger eben so hoch gewesen; theilweise würden sie sogar durch
jenes Gesetz erniedrigt.

Abg. Strackerjan II. : Das scheinbare Einverständ-
niß der Ausschußmitglieder über diesen Punkt beruhe auf einem
Mißverständnisse, da sich nach Abfassung des Antrags Nr. 26
herausgestellt habe, daß derselbe verschiedene Auffassungen zulasse
und daß jede dieser Auffassungen ihre Anhänger im Ausschüsse
habe: Während Andere die Bewilligung der 250 Thlr . auf
den Zweck der Gratifikationen für Gemeindediener hätten be¬
schränken wollen, beabsichtige er mit diesem Antrag, derStaatS-
regiernng 2220 Thlr. als Geschäftskostenbei der Regierung
zu bewilligen und zugleich sie zu ermächtigen, falls die Mittel
vorhanden seien, 250 Thlr . hiervon zu Gratisicationcn für
Gemeindediener zu verwenden.

Abg. Selkmann Hu Daß , wie der Abg. Hardt
bemerkt habe, die Gebühren der Gemeindediener im Amte
Eutin schon jetzt wenigstens eben so hoch seien, als die in dem
neuen Gesetz festgestellten, sei ihm vollkommen neu und stimme
nicht mit dem, was die Regierungsvorlage darüber ergebe,
überein. Wäre es wirklich begründet, so könne es nur auf
einem Mißbrauch beruhen und müsse er deshalb dabei bleiben,
daß, da gerade die Tendenz dieses Gesetzes eine Erhöhung
der Einnahmen sei, die Summe von 150 Thlr. in dieser Po¬
sition genügen müsse.

Staatsminister v . Berg : Die Bemerkung des Ab¬
geordneten Hardt  sei insofern richtig, als das Amt Eutin
sich mit Rücksicht auf die Auslegung der dahin schlagenden

gesetzlichen Bestimmungen für berechtigt gehalten habe, seinen
Unterbedienten in den fraglichen Fällen Gebühren zu bewilli¬
gen, das Amt Schwartau aber nicht. Die Staatsregierung
habe die Ansicht des letzteren gebilligt, zugleich aber für nöthig
befunden, eine gesetzliche Regelung eintreten zu lassen und fer¬
ner unzweifelhaft gleichmäßige Sätze für beide Theile des Für¬
stenthums herbeizuführen. Wenn demnach der durch dieses
Bedürfniß hervorgerufene Gesetzentwurf für die Gemeindediener
im Amt Eutin auch keine wesentlichen Verbesserungenherbei¬
führe, so halte die Staatsregierung es doch nach den von ihr
gemachten Ermittelungen für genügend, wenn ihr 150 Thlr.
zu besonderen Gratificationen bewilligt würden.

Der Antrag der Staatsregierung auf Bewilligung von
2120 Thlr. , einschließlich 150 Thlr. zu Gratifikationen für
Gemeindediener, wird angenommen; der Antrag Nr. 26 ab¬
gelehnt, der Antrag Nr. 25 angenommen.

Der Antrag Nr. 27 wird zurückgesetzt, der Antrag Rr.A
angenommen.

Zu Antrag Nr. 29, 30 und 31:
Staatsminister v . Berg : Man möge ihm erlauben,

einige Bemerkungen über den Antrag der Staatsrcgicrnngund
den Wunsch ausznsprechen, daß derselbe trotz der Abneigung
dagegen im Provinzialrathc und im Ausschuß vom Landtag
angenommen werde.

Das Landdragonercorps im Herzogthum Oldenburg sei
in jeglicher Beziehung ausgezeichnet. Im Interesse der öffent¬
lichen Ordnung, im Interesse der Person, im Interesse des
Eigenthunis beweise es eine Rührigkeit, wie sie kaum in irgend
einem andern Staate zn finden sein werde. Während anderswo
meistens das Publikum der Polizei so fern als möglich zu
sein wünsche, sehnten sich unsere Gemeinden darnach, daß Dra¬
goner bei ihnen stationirt würden, sodaß es nicht möglich sei,
allen dahin zielenden Anträgen mit den vorhandenen Kräften
zu genügen. Nicht immer hätten wir es so gilt gehabt; es
seien vielleicht Einige in der Versammlung, welche sich der
Zeiten noch zu erinnern wüßten, wo wir statt der Dragoner
die Polizeicorporale gehabt hätten. Ganz ähnliche Zustände,
wie sie damals bei uns , seien im Fürstenthum Lübeck durch
das Institut der .Landreuter, wie es bis jetzt bestanden, herr¬
schend geworden. Diese zu beseitigen und das Fürstenthum
der hier bereits erzielten Vortheile theilhaftig zu machen, habe
die Staatsregierung den vorliegenden Plan ausarbeiten lassen,
nachdem sie bereits einen Wechsel in den Personen der Land¬
reuter herbeigcführt,, weil die bisherigen Landreuter offenbar
nicht mehr genügt hätten. Die Persönlichkeiten derselben treffe
dabei kein Vorwurf, vielmehr liege es in der Natur der Sache,
daß solche Polizeibeamte, wenn sie ohne inneren Zusammenhang
untereinander stets auf derselben Stelle blieben, nach und nach
veralteten, wenn auch Einzelne Auszeichnungen verdient Aid
erhalten hätten. Aber auch die Neueingetretenen müsse man
vor dieser Gefahr der Stagnation bewahren durch Verbindung
mst einem größer» Corps. Der Antrag der Staatsregierung
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werde bewirken , daß durch zweckmäßigen Wechsel in den Per¬

sonen stets frische Kräfte herangezogen und so dem Fürsten-
thunie das erhalten werde , was ihm , wie allgemein anerkannt,
in der letzten Zeit geworden sei. Außerdem würde die neue
Einrichtung auch weniger kosten , als das bisherige Institut.

Der Ausschuß in seiner Mehrheit — einen Antrag der
Minderheit vermisse er — habe sich trotzdem dagegen erklärt,
ohne die von der Staatsregierung gegebenen Gründe einer
eingehenden Prüfung zu unterwerfen , aus keinem anderen
Grunde , als weil der Provinzialrath dagegen gewesen sei.
Das dürfe aber nicht entscheidend sein und stehe zu erwarten,
daß der Landtag die in der Sache liegenden Gründe und
Gegengründe erwägen werde , wobei er nur dringend daraus
aufmerksam machen könne , wie grade der Regierungsantrag dem
Interesse der Sache am besten entspreche.

Ferner erlaube er sich die -Frage an den Berichterstatter,
wie die im Antrag Nr . 31 angegebene Summe entstanden
sei; sie entspreche weder der früheren Bewilligung von 3041 Thlr .,
nachdem , was jetzt nach dem Zahlungs -Reglement wirklich
verausgabt werde.

Wenn vorhin von ihn : bemerkt sei , das neue Institut
werde weniger kosten , so glaube er , um Mißverständnisse zu
vermeiden, darauf hindeuten zu müssen , daß er dabei nicht die
augenblicklich erforderliche , sondern die auf das Regulativ
basirte Summe im Auge gehabt habe . Da diese sich auf
3040 Thlr . belaufe , die Staatsregierung dagegen jetzt nur
2554 Thlr . fordere , so fei der finanzielle Vortheil außer allem
Zweifel; daß auch für die Verwaltung und die Justiz die neue
Einrichtung äußerst wohlthätig sei , melde auch noch ein ganz
neuerdings eingegangener Bericht der Staatsanwaltschaft in
Eutin . Er wolle die Annahme des Antrags der Staats¬
regierung als des allein richtigen empfehlen.

Abg . Greverus : Nach den Ausführungen des Herrn
Vorredners und den bereits im vorigen Landtage stattgefundenen
Erörterungen wisse er kaum noch etwas hinzuzusügen.

Die Abneigung im Fürstenthum gegen die vorgeschlagene
Neuerung haben ihren Grund wohl nur darin , daß man sich
vor den größeren Kosten fürchte , die allerdings bedeutender,
als die augenblicklich erforderlichen seien . Das werde sich
aber in sehr kurzer Zeit ändern , da das Dienstalter der Land¬
reuter , denen selbstverständlich nicht nur die Dienstzeit im
Fürstenthum Lübeck , sondern auch im Herzogthum angerechnet
werden müsse , eine Erhöhung der Gehalte bald nöthig mache.
Dadurch würden die Kosten der jetzigen Einrichtung sich min¬
destens eben so hoch , wo nicht höher belaufen , als wenn der
Antrag der Staatsregierung zur Annahme käme . Dieser
würde schwerlich Widerspruch im Fürstenthum gefunden haben,
wenn sich die Sache finanziell schon jetzt so gestaltet hätte.
Freilich sei im Ausschußbericht gesagt , man sei im Fürstenthum
mit der bestehenden Einrichtung allseitig zufrieden,
allein das sei auf die Dienstleistungen der neuen Land¬
reuter , nicht auf ihre Organisation zu beziehen , sei also kein
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Gegengrund , da die Staatsregierung mit ihrer Vorlage grade
den Zweck verbinde , die Dienstleistungen der mit der Polizei¬
aufsicht Betrauten in ihrer jetzigen Tüchtigkeit zu conserviren.
Wolle man die dermalige Organisation des Landreuterwesens
bestehen lassen , so werde es unmöglich sein , die Diensttüchtig¬
keit der jetzigen Landreuter dauernd zu erhalten ; und binnen
kurzer Zeit dieselbe Erfahrung , wie früher , gemacht werden,
daß die anfänglich tüchtigen Reuter in ihrem Eifer erschlafften.
Er bitte deshalb die Versammlung im Interesse des Fürsten¬
thums dem Anträge der Staatsregierung zuzustimmen.

Abg . Hardt : Indem der Ausschuß Willens gewesen,
keine geringere Summe , als die früher bewilligte , zu bean¬
tragen , habe er die genannte aus den Verhandlungen des
Provinzialraths entnommen . Sei sie fehlerhaft , so möge man
statt ihrer die früher bewilligte Summe aufnehmen ; er glaube,
daß der ganze Ausschuß damit einverstanoen sei.

Daß der Kostenpunkt doch nicht unwesentlich sei , ergebe
sich aus den im Provinzialrath gemachten Angaben des Re-
gierungscommissärs , nach denen man durch Ablehnung der
Vorlage 200 bis 300 Thlr . sparen werde . Zudem sei die
Berechnung ans eine Anstellung von 7 Landreutern gegründet,
während man jetzt deren nur 6 habe . Dazu komme der
Wunsch und das Interesse des Landes , das eben eingerichtete
Institut zu erhalten ; wenn sich das später vielleicht ändern
würde , so sei es immer noch Zeit , im Sinne der Vorlage
vorzugehen . Warum sollte es auch in Lübeck anders wie in
Birkenfeld sein , wo auch kein Zusammenhang der Gensdarmerie
mit dem Herzogthum bestehe.

Staatsminister v . Berg : Mit dem so modifizirten
Anträge könne die Staatsregierung sehr zufrieden sein , da er
ihr mehr gebe , als sie gefordert habe . Uebrigens glaube er,
es wäre richtiger gewesen , den Antrag Nr . 31 gar nicht zu
stellen , sondern nach Annahme des Antrags Nr . 29 abzuwar¬
ten , was die Staatsregierung thun werde.

Wenn es auch richtig sei , daß die Birkenselder Polizei
mit derjenigen in dem Herzogthume nicht in Verbindung stehe,
so berechtige das doch nicht zu dem vom Abg . Hardt  ge¬
zogenen Schluffe , da man auch dort die Mängel der bestehen¬
den Einrichtung empfunden und eine Aenderung in Erwägung
gezogen habe . Er müsse es nochmals hervorheben , daß . der
jetzige Zustand nur dadurch Zufriedenheit errege , daß die Kräfte
frisch seien ; daß es aber nicht möglich sei , ihn zu erhalten,
wenn kein Wechsel stattfinde . Abgesehen davon aber müsse
die Staatsregierung schon deshalb bei ihrem Anträge beharren,
weil den jetzt im Fürstenthum thätigen Kräften die Aussicht,
auch ferner dem größeren Corps anzugehören , zugesichert wor¬
den sei.

Abg . Ahlhorn : Die Anträge des Ausschusses seien
einstimmig gefaßt worden , eine Minderheit habe sich nur in
Betreff des Punktes in der Motivirung gebildet , sin welchem
die gute Haltung des hiesigen Dragonercorps erwähnt sei.
Diese habe der Abg . Hardt  nicht gekannt und deshalb nicht zu-
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stimmen können. Daß nun unser Landdragonercorps ein ausgezeich¬
netes Institut sei, werde im ganzen Lande anerkannt. Da dies aber
mehr an dem ausgezeichneten Commandeur liege, und von Oben
komme, so falle dies Argument für Lübeck, wo die Aufficht wegen
der Entfernung des Commandeurs nicht so, wie hier, sein könne,
hinweg. Auch fürchte er die großen Reisekosten für den Com¬
mandeur und die Kosten der Versetzungen. Auch sonst sehe
man häufig, wie ein Beamter, der vielleicht drei Jahre im
Herzogthum angestellt gewesen, in eins der Fürstenthümer und
nach dreijährigem Aufenthalt wieder hierher versetzt werde,
wodurch dann jedes Mal an die 300 Thlr. Umzugskosten
erwüchsen.

Darin, daß es besser gewesen wäre, den Antrag Nr. 31
ganz wegzulassen, sei er mit dem Herrn Minister des Innern
einverstanden; er wolle dies deshalb beantragen und zugleich
folgenden Zusatzantrag stellen:

es werde im Antrag Nr. 29 hinzugesetzt:
„und die Staatsregierung zu ersuchen, dem Landtage
weitere Vorlagen zu machen".

Die in Folge dessen an den Landtag gelangenden Vor¬
lagen würden vielleicht annehmbarer sein. Ihm scheine die
Zahl von vier Landreutern, in jeder Enklave zwei, ausreichend;
auch könne man mehr Fußdragoner anstellen, die weniger
kosteten und oft bessere Dienste thäten, als berittene.

Abg. Kr,ahn : Nach seinen Erfahrungen glaube er,
daß wenigstens in dem Theile des Fürstenthums, den er kenne,
man sich freuen würde, wenn der Plan der Negierung zur
Ausführung käme. Man sei mit der jetzigen Einrichtung dort
allgemein zufrieden, allein grade, um diese Zufriedenheit zu
erhalten, sei die Verbindung nöthig. Gegen die Bemerkung,
daß die jetzige Einrichtung dazu diene, Leute als Landreuter
im Dienst zu haben, welche mit den Verhältnissen des Fürsten¬
thums genau vertraut seien, stelle er die Erfahrung, daß auch
die kürzlich Hingesandten sich bald in die Verhältnisse cinge-
lebt hätten. Ein weiteres Bekanntwerden sei gar nicht einmal
gut und könne zur Gefährdung der Gleichheit vor dem Ge¬
setze führen.

Abg. Lenh : Nach dem, was bereits gesagt sei, bleibe
ihm nicht Biel übrig und könne er sich nur mit der Staats¬
regierung vollständig einverstanden erklären. Er komme be¬
sonders im Obergericht vielfach mit den neuen Landrcntern in
Berührung und habe dort die Bemerkung gemacht, daß sie
sich vortrefflich bewährten und in allgemeiner Achturig ständen;
ein Rückfall in den alten Zustand würde sehr bedauerlich und
nur , wie bereits mehrfach gesagt, durch die Verbindung mit
dem Corps im Herzogthum zu verhindern sein. Der dadurch
bewirkte Wechsel in den Personen werde nicht schädlich, son¬
dern nützlich wirken, indem der längere Aufenthalt an ein und
demselben Orte für die Betreffenden Freundschaften, Heirathen
und andere Comrexionen herbeisühre, welche sie hindern wür¬
den, ihre Pflichten unpartheiisch zu erfüllen. Man sehe das
an den Genicindcdieuern, die, wenn auch im Ganzen zu loben,

hinsichtlich der polizeilichen Thätigkeit weit hinter den Land¬
reutern zurückständen, weil sie zu sehr gebunden seien.

Gegen eine Verminderung der . Landreuter müsse er
sich entschieden verwahren. Die jetzige Anzahl von je
drei für jedes Amt sei schon nicht ausreichend, beson¬
ders weil die Gefangentransportesie häufig in Ausübung
ihrer sonstigen Functionen hinderten. Diese seien durchaus
nöthig wegen der besonderen Verhältnisse des Fürstenthums,
das, ans zwei getrennten Hälften bestehend, rings von holstei¬
nischem Gebiet umschlossen sei und doch von dem in diesem
Lande herrschenden Vagabondenwesen frei gehalten werden
müsse. Man möge bedenken, daß in Holstein die schlechteste
Polizei ganz Europas sei. Aber auch im Verhältniß zu an¬
dern Ländern sei die Zahl nicht so groß. Das Herzogthum
könne man hier nicht herziehen, weil in den Nachbarländern
Hannover und Bremen die Polizei sehr gut sei. In Birken¬
feld aber habe man neun Polizeidiener, im Verhältniß der
Einwohnerzahl also ebenso viel als in Lübeck. Er ersuche
deshalb den Landtag im Interesse des Landes und der Justiz,
die Vorlage anzunehmen.

Der Antrag des Abg. Ahlhorn  wird hinreichend unter¬
stützt.

Der Präsident  theilt mit, daß nach der Berichtigung
die Summe im Antrag Nr. 31 sich von 2133 Thlr. auf
3041 Thlr. 32 ßl. stelle.

Abg. Strockerjan II- : Um seine Stellung zu dem
Antrag Nr. 29 zu bezeichnen, wolle er bemerken, daß, nachdem
auch ihm anfangs als wünschenswerth erschienen, die hiesigen
Einrichtungen auch im Fürstenthum Lübeck einzuführen, er doch
kein Bedenken getragen habe, sich den übrigen Mitgliedern des
Ausschusses anzuschließen, weil durch eine Einführung gegen
den Wunsch des Fürstenthums die gute Stellung, welche diese
Einrichtung durch die dort hingcsetzten Persönlichkeiten bereits
gewonnen, gefährdet werden würde, er auch kein Unglück dabei
sehe, wenn man die Sache noch eine Finanzperiode hindurch
aufschiebe.

Der Antrag 'Nr. 31 werde durch Ahlhorns  Antrag
überflüssig und werde deshalb von: Ausschuß, mit dessen Mit¬
gliedern er sich zum Theil bereits verständigt habe, zurück¬
gezogen.

Präsident : Aus der Motivirung des Abg. Ahlhorn
gehe hervor, daß sein Zusatz die Anträge 'Nr. 30 nnd 'Nr. 31
vertreten solle.

Abg. Ahlhorn : Seine Absicht sei gewesen, daß Nr. 31
wegfalle, Nr. 30 aber stehen bleibe.

Abg. Selkrnnnn II . : Aus der ganzen Sachlage gehe
deutlich hervor, daß die Gegner des RegiernngsantragS im
Fürstenthume die Vortheile unserer Einrichtung genießen woll¬
ten, ohne an ihren Nachtheilen Theil zu nehmen, daß sic sich
darauf verließen, wie sie jetzt so anerkannt tüchtige Leute von
uns bekommen haben, so würde man auch künftig, wenn es
Noth thue, Andere wieder ihnen znschicken, daß sie hofften, ans



diese Weise billiger davon zu kommen. Da es aber doch zu
viel verlangt sei, daß das Herzogthum Opfer bringen solle,
die auch dem Fürstenthume zn Gute kämen, ohne daß dieses
entsprechend dazu bezahle, so müsse man den Antrag der
Staatsregierung, der dies verhindere, annehmen.

Abg. Ahlhorn : Von den Vertheidigern der Regie¬
rungsvorlage sei er bis jetzt noch nicht überzeugt worden; er
glaube nicht, daß man rm Fürstenthum so denke, wie der Vor¬
redner angegeben, vielmehr sei es ihm unzweifelhaft, daß man
dort die Leute behalten und peusioniren wolle. Was der Abg.
Lentz über den Zustand der Polizei in Holstein geäußert,
könne er zwar nicht beurtheilen; indessen müsse man bei dem
jetzigen Stande der Dinge doch hoffen, daß es bald besser
werde. Augenblicklich sei die ganze Umgebung des Fürsten¬
thums so mit Truppen besetzt, daß für die Polizei gar kein
Raum sei und in den nächsten drei Jahren werde vielleicht
ein ganz anderer Fürst und eine andere Polizei in Holstein
sein. Auch lege er großes Gewicht auf die neue Organisation,
die, wenn sie nur erst länger bestanden hätte, die Achtung vor¬
dem Gesetz erhöhen, die Zahl der Uebertretungen vermindern
und dadurch das Bedürfniß an Polizeibeamten herabsetzen
werde, wie ja auch hier die Zahl der Straffälle in den letz¬
ten drei Jahren um die Hälfte geringer geworden sei.

. Er beantrage namentliche Abstimmung über den An¬
trag Nr. 29.

Der Antrag wird unterstützt.
Staatsmiuister v . Berg : Um dem Mißverständnisse

vorzubeugen, als könne man aus seiner vorhin gemachten Be¬
merkung folgern, er sei mit dem Anträge des Abg. Ahlhorn
einverstanden, stelle er dies ausdrücklich in Abrede und wieder¬
hole, daß die Regierung unbedingt die Durchführung der neuen
Einrichtung wünsche. Wolle indessen der Abg. Ahlhorn
den Antrag Nr. 31 zurückziehen, so sei es das Richtigste, sich
darauf ohne weiteren Zusatz zu beschränken. Die Staatsregie¬
rung werde dann schon von selbst genöthigt sein, die Lücke
auszusülleu. Alan solle aber nicht glauben, daß sie dann An¬
träge mit geringeren Summen vorlegen könne; vielmehr werde
sie höhere Summen fordern, welche bewilligt werden müßten,
um die im Fürsteuthum stationirten Lauddragoner dafür zn
entschädigen, daß sie ihrem ursprünglichen Verbände entzogen
würden.

Abg. Pancratz : Bei den Verhandlungen im Aus¬
schuß sei der Umstand für ihn entscheidend gewesen, daß kein
Grund dafür vorläge, die neue Einrichtung jetzt gleich  in
Lübeck einzuführen. Auch heute habe er viele Gründe dafür
vernommen, daß diese überhaupt vortheilhaft sei, wohin auch
seine Ansicht gehe, keinen einzigen aber für ihre Dringlichkeit.

Berathung geschlossen.
Abg. Hardt als Berichterstatter: Was der Abg. Selk¬

mann  II . vorgebracht habe, „das Fürstenthum Lübeck wolle
auf Kosten des Herzogthums Oldenburg seine Polizei halten",
sei durchaus unbegründet; gegen den Abg. Lentz müsse er

hervorheben, daß zu der Verbesserüng der polizeilichen Ver¬
hältnisse im Fürstenthum Lübeck wesentlich die neue Gerichtsorgani¬
sation beigetragen habe und daß ohne sie die neuen Landreuter
Nicht Viel gebessert haben würden.

Abg. Ahlhorn : (zur Motivirung seines Antrags.) Es
sei allerdings ganz gleich, ob sein Antrag angenommen werde
oder nicht. Erstelle es dem Präsidenten anheim, ob er darüber
abstimmen lassen wolle.

Der Antrag Nr. 29 wird in namentlicher Abstimmung
mit 34 gegen 12 Stimmen angenommen.

Mit Ja stimmen die Abgeordneten:
Oldejohanns , Pancratz , Nösener , Rüdebusch,

Selkmann I ., Strackerjan  II ., Strodthoff , Strut¬
hofs , Suhren , Thöle , Töllner , Millers , Wind¬
haus , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Bartel,
Becker , Brader , Brockhaus , Broermann , Bulling,
Bunnies , de Cousser , Driver , Fortmann , Grae-
pel , Hardt , Hoting , Huchting , Hullmann , Müller,
Nieberding.

Mit Nein 'stimmen die Abgeordneten:
Russell , Selkmann  II ., Strackerjan  I ., St racke  r-

jau  III ., Dannenberg , Eissel , Görlitz , Grcverus,
Heye , Krahn , Kunz, Lentz.

Die Abgeordneten Oetken und Barl eben  sind be¬
urlaubt.

.Der Antrag Nr. 30 wird angenommen, die Anträge
Nr. 32 bis Nr. 43 zurückgesetzt, nachdem im Anfang des
Berichts zu Z. 21 die zweite dort angegebene Summe auf
9340 Thlr . 3^ gs. Oldenb. Cour, berichtigt ist.

Zu Antrag Nr. 49 und Nr. 00 (in Folge eines Schreib¬
fehlers springen die Nummern von 43 aus 49 über).

Regierungscommissär Lier : Der Ausschuß konkludire
bei seinen Anträgen aus den im Bericht enthaltenen Erwä¬
gungen dahin, daß die Vorlagen der Staatsregierung nicht
geeignet seien, um auf ihnen einen Beschluß des Landtags zu
gründen, wolle indessen zum Bau der Schule bis 2000 Thlr.
bewilligen. Was nun diese Vorlagen betreffe, so sei der Riß
und Kostenanschlag von einem Sachverständigen angefertigt
und der Kostenanschlag von einem staatlichen Baubeamten
revidirt. Dennoch könne er vielleicht Unrichtigkeiten enthalten
und sei die Staatsregierung neuen Ermittelungen nicht ent¬
gegen. Wenn der Ausschuß besonderes Gewicht auf die Frage
lege, wie viel für die Lehrerwohnung von den Kosten in Ab¬
zug gebracht werden müsse und Bedenken hinsichtlich der Ge¬
ringfügigkeit der abgezogenen Summe äußere, so erinnere er
daran, daß schon die Staatsregierung hervorgehoben habe, wie
es richtiger gewesen sein würde, wenn bei der Berechnung
anders verfahren, wenn ein Kostenanschlag von den Räum¬
lichkeiten, zu deren Herstellung der Staat nur verpflichtet sei,
besonders aufgestellt wäre, däß sie aber, um die Sache zu be¬
schleunigen, bei dem Gutachten des Sachverständigen, welcher den
Kostenanschlag gemacht, sich beruhigt habe. In diesem heiße
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es, daß sich der Preis um 600 Thlr. ermäßigen würde, wenn
man beabsichtige, das Schulgebäude statt mit einer Lehrer¬
wohnung nur mit derjenigen eines Pedellen auszuführen, indem
dann die im zweiten Stock projektirten Wohnräume mit dem
Vorplatz nicht mehr nöthig sein würden, wogegen die untere
Wohnstube als Conferenzranm für die Lehrer aufrecht erhalten
werden müßte.

Er bitte zu erwägen, daß cs ungewiß sei, zu welchem
Resultat die weiteren Ermittelungen führen würden, ob man
mit 2000 Thlr. ausreiche, oder mehr gebrauche, daß aber auf
der anderen Seite eine vollständig klagbare Verbindlichkeit vor¬
liege, welche den Staat zwinge, die Hälfte der Kosten zu tra¬
gen. Es sei also zu fürchten, daß, falls der Landtag den
Ausschußantrag annehme, die ganze Angelegenheit ins Stocken
gerathe, während doch grade der Staat großes Interesse dabei
habe, sie zu beeilen, um die nöthigen Räume für das Gym¬
nasium disponibel zu erhalten; für dieses reiche der vorhandene
Raum schon seit längerer Zeit nicht mehr aus, indem die physika¬
lischen Apparate da, wo sie augenblicklich untergebracht, dem Ver¬
derben ausgesetzt seien, auch ein neues Conserenz-, sowie ein
Klassenzimmer für die.Quarta herzustellen sei. Da dies mög¬
lichst bald geschehen müsse, so gebe er anheim, ob nicht der
Ausschuß seinen Antrag dahin ändern wolle:

„der Landtag wolle als Zuschuß die Hälfte der Kosten
bis zu 2500 Thlr. für den Neubau einer Mädchen¬
schule ohne Lehrerwohnung für die Stadt Eutin be¬
willigen."

Eventuell stelle di« Staatsregierungdiesen Antrag: Nehme
der Landtag ihn an, so werde sich die Staatsregiernng mög¬
lichst bemühen, nicht die vollen 2500 Thlr. zu gebrauchen,
habe aber die Sicherheit, daß die Sache zu Stande komme.

Abg. Ikufsell : Obgleich er den hier vorliegenden Ver¬
hältnissen zu ferne stehe, um über den Kostenanschlagein Ur-
theil haben zu können, so wisse er doch ans allgemeiner Er¬
fahrung im Hcrzogthume, daß die von den Banbeamten für
Staatsgebände ausgestellten.Kostenanschlägestets enorm seien.
Er glaube grade, weil noch neue Ermittelungen beabsichtigt
seien, solle man nickt mehr als 2000 Thlr. bewilligen, um
die Baubeamten zu nöthigen, sich auf 4000 Thlr. zu beschrän¬
ken. So viel werde genügen; nicht mehr zu bewilligen recht-
fertige sich schon von deni allgemeinen Standpunkte ans, daß
daraus zu halten sei, die Voranschläge überhaupt möglichst zu
reduziren. Wenn auch nicht zu leugnen, daß der Staat nicht
so billig bauert könne, als Privatleute, so sei doch hier wenig¬
stens das Kostenverhältniß zwischen Privat - und öffentlichen
Gebäuden so enorm verschieden, daß eine Aenderung darin
dringend nöthig sei. .

Abg. Hireverms : Der Provinzialrath habe sich bei
Begutachtung dieser Position in Verlegenheit befunden. Da
er einerseits eine klagbare Verpflichtung des Staates zur Zah¬
lung der Hälfte der Baukosten nicht habe in Abrede stellen
können, andererseits aber überall keinen Kostenanschlag vor sich

gehabt habe, so habe er, da auch ihm eine Verzögerung der
Bausache nicht wüuschenswerth erschienen, einen kühnen Griff
gethan, die Kosten auf 3000 Thlr. angeschlagen und demnach
1500 Thlr. bewilligt. Auch der Landtag befinde sich noch
in einiger Verlegenheit, da er freilich einen Plan und Kosten¬
anschlag vor sich habe, diese aber auch eine Lehrerwohnung mit
befaßten, während der Staat nur statt dessen zu den Kosten
der Herstellung einer Pedellenwohnung beitragspflichtig sei.
Erkläre nun der Ausschußbericht es für unrichtig, daß für die

. Lehrerwohnuug nur 600 Thlr. abgezogen seien, so wäre schon
bemerkt, daß nicht für die Wohnräume des Lehrers 600 Thlr.
abgerechnet, sondern gesagt sei: 600 Thlr. würden weniger,
als für den Bau veranschlagt, erforderlich sein, wenn man
statt der Lehrerwohnung eine Pedellenwohnung herstelle. Er
sehe nicht ein, weshalb diese Rechnung nicht annähernd richtig
sein sollte, da man in solchen Sachen doch den Sachverstän¬
digen mehr vertrauen müsse, als den nicht sachverständigen
Mitgliedern des Ausschusses und des Landtags. Aber ange¬
nommen auch, die Pedellenwohnung lasse sich noch etwas bil¬
liger Herstellen, so sei zu bedenken, daß für den Bauplatz, zu
welchem der Staat auch die Hälfte der Kosten beizutragen
habe, im Kostenanschläge nichts gerechnet sei.

Außerdem möge man erwägen, daß bei der vor einigen
Jahren stattgefundenenAuseinandersetzungzwischen dem Staat
und der Stadt Eutin über die dortigen Schulverhältnisse,
letztere sich sehr anständig und ohne alle Knickerei benommen
habe; damals habe es sich um bedeutend höhere Objekte ge¬
handelt als jetzt, um ein großes, werthvolleS Schulgebäude
und um bedeutende Schulfonds, wovon die Stadt das Meiste
dem Staate überlassen; deshalb möge man hier nicht um
einige 100 Thlr. knickern, sondern bis zu 2500 Thlr. be¬
willigen.

Abg. Strackexjan II -: Er müsse sich für den An¬
trag des Ausschusses erklären.

Wer den im Vorzimmer liegenden Bauplan ansehe, mit
einem besonderen Eingang und einein zweiten Corrivor für
den Lehrer, der werde es keinen kühnen Griff neunen, wenn
der Ausschuß unter Wegfall der Lehrcrwöhnung die Rechnung
ans nur 4000 Thlr. stelle. Daß dabei die Pedellenwohnung
nicht gerechnet, werde dem Ausschuß mit Unrecht zum Vor¬
wurf gemacht, da er diesen Umstand im Bericht zwei Zeilen
vor dem Anträge erwähnt habe, dessen Berücksichtigung, wenn
auch nicht im Antrag ausgedrückt, sich also von selbst verstehe.
Eine solche Pedellenwohnung koste auch nicht viel und brauche
keine Familienwohnung zu sein. In der von ihm als Knabe
besuchten Schule sei zwar kein Pedell gewesen, sondern eine
Aufwärterin, die nur eine Stube und eine Kammer gehabt
habe und doch sei Alles immer in bester Ordnung gewesen.

Wenn ferner ermahnt sei, der Landtag solle doch nicht
knickern, uw die Stadt Eutin sich sehr anständig gemacht habe,
so müsse er bemerken, daß nach den ihm gewordenen Mittei¬
lungen es noch sehr zweifelhaft erscheine, ob die Stadt Eutin
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den Bau so sehr wünsche. Erhübe gehört, im dortigen Stadt¬
rath sei die Hälfte der Stimmen dafür, die Hälfte dagegen
gewesen; nur dadurch, daß letztere sich der Abstimmung ent¬
halten, sei Einstimmigkeit erreicht. Demnach glaube er nicht,
daß der Ausschuß der Stadt zu nahe trete.

Sachverständige machten auch hier oft zu hohe Anschläge;
er sei freilich kein Sachverständiger, glaube aber doch auch
solche Baupläne einigermaßen beurtheilen zu können, wenn
gleich die Sachverständigen so etwas übel zu nehmen pflegten;
nach seiner Ansicht sei der vorgelegte Kostenanschlag zu hoch.

Ein Antrag des Abg. Hardt  auf namentliche Abstim¬
mung findet nicht die erforderliche Unterstützung. Der Antrag
Nr. 49 wird angenommen, der Antrag der Staatsregierung,
bis zu 2500 Thlr. zu bewilligen, abgelehnt, der Antrag Nr. 50
angenommen.

Die Anträge Nr. 51 bis Nr. 59 werden znrückgesetzt.
Zu Antrag Nr 60:
Regierungscommissär Ruhstrat : Die vom Ansschuß

beantragte Summe von 400 Thlr. werde keinesfalls ausreichen,
da die Auslagen für Wohmmgsmiethe und einen Schreiber
allem 260 Thlr. betrügen. Für die Reisen und Transport¬
kosten des Katasterbeamten und andere Ausgaben blieben also
nur 140. Thlr. übrig. Damit auszukommen sei unmöglich,
da er sehr oft unterwegs sein müsse und namentlich genöthigt
sei, sich häufig längere Zeit in Schwartau auszuhalten, um
dort die Anmeldungen zur Fortschreibung in Empfang zu neh¬
men. Da er Grund habe zn vermuthen, daß der Ausschuß
von der Nothwendigkeit des Schreibers keine Kenntniß gehabt
habe, so stelle er anheim, statt der 400 Thlr. 500 Thlr. zu
beantragen. Die Nothwendigkeit, einen solchen Schreiber zu
halten, liege auf der Hand, da der Katasterbeamte zugleich
dem Wegbanwesen vorstehe und stark beschäftigt sei. Eventuell
halte er den Antrag der Staatsregierung aufrecht.

Abg. Ahlhorn : Rechne man die im Z. 20 bereits
angenommenen 440 Thlr.' noch hinzu, so nehme der betreffende
Beamte allein an Geschäftskosten über 800 Thlr. ein. Das
sei doch jedenfalls genügend, namentlich wenn man bedenke,
daß er noch so viel Zeit zu Nebenbeschäftigungenerübrigen
könne, daß er jetzt dem Staate eine von ihm verfertigte Karte
für 2000 Thlr. pfferire.

Abg. Lentz : Die Angabe, daß der Wegbauinspektornoch
so viel Zeit übrig habe, daß er eine Karte nebenher habe an-
serligen können, sei dahin zu berichtigen, daß er selbst die
Karte nur revivirt habe, während zur Verfertigung derselben
unter seiner Aussicht zwei junge Leute fortwährend auf seinem
Bureau beschäftigt gewesen seien.

Abg. StrackerMN II . : Im Ausschuß sei er derselben
Ansicht, wie der Abg. Ahlhorn  gewesen, müsse sich aber jetzt
nach den Mittheilnngen des RegierungScommissärs persönlich
für den Antrag der Staatsregierung erklären. 3n dieser Po¬
sition sei danach die Summe von 500 Thlr. jedenfalls erfor¬

derlich; halte man die im ß. 20 beantragte Summe für zu
hoch, so hätte man dort streichen sollen.

Abg. Ahlhorn : Aus die Entgegnung des Abg. Lentz
sei zu erwidern, daß wenigstens für die Zeit 1858/60 dem
Wegbauinspektor ein besonderer Gehülfe bewilligt sei, weil da¬
mals die Staatsregierung angegeben, daß er beständig unter¬
wegs sein müßte. Die bei der Abschätzung der Grundstücke
zur Anfertigung der Karte erforderlichen Arbeiten habe er
nebenbei gemacht, vielleicht mit Hülfe des ihm vom Staate
gegebenen Hülfsarbeiters.

Abg. Lentz : Der genannte Gehülfe sei eine ganz andere
Person.

Abg. Selkmann II . : Er halte die Bewilligung von
500 Thlr. für geboten. Wenn der Abg. Ahlhorn  davon
rede, daß der Mann bereits so viele Geschäftskosten genieße,
so bedenke er wohl nicht, daß solche Geschäftskosten nur Aus¬
lagen zu ersetzen bestimmt seien, nicht aber dem Wegbaubeamten
als Einnahmen zu seinem Vortheile angerechnet werden dürf¬
ten. Dieselben seien aber nothwendig, besonders der Schrei¬
ber müsse bezahlt werden, sonst stehe die ganze Umschrei¬
bung still.

Der Antrag Nr. 60 wird angenommen; der Antrag der
Staatsregierung auf ein Mehr von 100 Thlr . abgelehnt.

Zu Z. 37 ist vom Abg. Lentz ein Antrag gestellt und
durch eine genügende Zahl von Unterschriften unterstützt, fol¬
genden Inhalts:

„der Landtag wolle hohe Staatsregierung ersuchen, eine
Vervielfältigung der Uebersichtskartenvom Fürstenthnm
Lübeck(4 Blätter) durch Stich oder Druck in Er¬
wägung zu ziehen."

Gründe.

Es existirt bis jetzt keine einigermaßen genügende Spezial¬
karte des FürstenthnmS. .Der Mangel einer solchen ist
längst allgemein empsnnven. Eine Vervielfältigung der
UebersichtSkarte würde diesem Mangel abhelscn.

Abg. Lentz : Man habe im Fürstenthnme mit Aus¬
nahme der sogenannten Bruns 'schen Karte, die. aber kaum
diesen Namen verdiene, sondern mehr eine Wegeübersicht sei,
eine flüchtige, in Eutin in Steindruck erschienenen Arbeit, deren
eigner Vater sogar öfters den Wunsch geäußert habe, sie ganz
wieder zurückziehen zu können— keine Spezialkarte; man be¬
nutze deshalb wohl die holsteinische Mrte von Geertz, obwohl
dieser selbst darüber klage, daß es ihm für das Fürstenthum
an jedem sicheren Anhaltspunkte gefehlt habe; auch eine neuere
genüge nicht, weil, wenn sie gleich alle Ortschaften enthalte,
ihr Maßstab zu klein sei. Eine solche Gpezialkarte sei bereits
seit langer Zeit im Publikum, namentlich aber bei den Be¬
hörden schmerzlich vermißt. Wie die Verwaltung sie entbehren
könne, sei ihm unbegreiflich; die Justiz lasse sich Handzeich¬
nungen von den Betheiligten machen, ein kümmerlicher Noth-
behelf, der doch Verwirrungen sehr oft nicht Vorbeugen könne.

Die vier genannten Karten seien allerdings Ziemlich groß
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und würden nicht unerhebliche Kosten verursachen. Wie hoch
diese sich belaufen würden, könne er noch nicht angeben, da
ein hiesiger Buchhändler, den er darum befragt, jede annähernde
Antwort abgelehnt habe, bis er die Karten selbst gesehen.
Sie hätten ungefähr das Ansehen der oldenbnrgischeu Aemter-
karten, würden aber billiger sein, da ihr Maßstab größer sei
(1 : 20000) und die Menge kleiner Parzellen dort mehr weg¬
falle, mithin in den gleichen Raum nicht so viel hineingezeich¬
net zu werden brauche.

Er habe keinen bestimmten Antrag gestellt, wie das drin¬
gende Bedürfniß ihn eigentlich erheische, sondern nur beantragt,
die Staatsregierung zu ersuchen, die Sache in Erwägung zu
ziehen, weil ihm jede Uebersicht über den Kostenpunkt fehle.

Der "Antrag des Abg. Lentz wird angenommen, Nr. 61
lind "Nr. 62 zurückgestellt.

Zu Antrag Nr. 63 und Nr. 64:
RegierungScommissär Bucholtz : Ebensowenig dem Pro-

vinzialrathe, als dem Landtage sei es zu verargen, wenn sie
sich bei der gegenwärtigen finanziellen Lage des Fürstenthums
sträubten, außerordentliche Ausgaben zu bewilligen. Auch
würde die Staatsregierung ihnen für den vorliegenden Fall
diese Zmnuthnng nicht geinacht haben, wenn sie nicht die
Neberzeugung gewonnen, daß hier ein dringendes Bedürfniß
vorliege. Das erkenne auch der Ausschuß an, meine aber, der
Mangel würde nicht dauernd sein, eine Meinung, welche die
Staatsregierung nicht theilen rönne aus den Gründen, die sie
bereits in der Vorlage, Anlage "Nr. 71 ausführlich auseinan¬
dergesetzt habe, ohne sie vom Ausschuß widerlegt zu sehen.
Er wolle dieselben hier nicht wiederholen, sondern nur hinzu¬
fügen, daß noch ganz kürzlich ein Bericht der Staatsanwalt¬
schaft in Eutin mit dringender Bitte um Abhülse eingegangen
sei, in dem es u. A. heiße, daß seit Sept. 1862 bis zmn
1. Zau. d. I ., also 16 Monate hindurch eine dauernde Ueber-
füllung des Eutiner Gefangenhauses stattgefunden habe.

Zur Wahrung des Standpunktes der Staatsregierung
habe er geglaubt, dies mittheilen zu müssen, obgleich, da schon
der Ausschuß einstimmig sich gegen den Antrag der Staats¬
regierung erklärt habe, seine Hoffnung auf Annahme desselben
nur gering sei.

Abg. Greverus : Daß seit der Einführung der neuen
GerichtSorgauisation die Gefängnißräume im Fürstenthume
überfüllt gewesen, sei rHtig und vom Provinzialrath nicht ver¬
kannt, daß, wenn dieser Zustand als ein dauernder anzusehen
wäre, das Bedürfniß der Abhülfe ein dringendes sein würde.
Wäre er aber, wie der Provinzialrath glaube, nur vorüber¬
gehend, so geböten es die Finanzen des Fürstenthums, eine
Ausgabe von mehren Tausend Thalern, die außerdem die An¬
stellung eines Gefangenwärtergehülfen mit einem Jahresgehalte
von 200 Thlr. mit sich bringe, zu vermeiden.

Gegen die von der Staatsregierung für die Annahme der
Dauer geltend gemachten Gründe sich wendend, müsse er zu¬
nächst zugeben, daß die in Folge des Art. 39 K. 7 des Staats¬

grundgesetzes durch das neue Strafgesetzbuch ausgeführte Auf¬
hebung der Strafschärfungen zu längeren Freiheitsstrafen nur
folgeweise zu einem größeren Bedürfniß an Gefängnißrämnet,
geführt habe. Oll diese Aushebung gerechtfertigt sei, darüber
wolle er sich kein Urtheil erlauben, halte aber doch, ohne cm
Anhänger der Abschreckungstheorie zu sein, solche Strafschär¬
fungen, besonders in geringfügigen Sachen, für sehr zweckmä¬
ßig und glaube, daß sie vielleicht in Zukunft wieder eingeführt
werden könnten. Abgesehen davon, sei er überzeugt, daß im
Laufe der Zeit nicht mehr auf so lange dauernde Gefängnis¬
strafen erkannt werden würde, als jetzt in der ersten Zeit nach
Einführung des neuen Strafgesetzbuchs. Wie man auch sonst,
z. B . bei der Einführung des früheren Strafgesetzbuchs, die
Erfahrung gemacht habe, daß Anfangs die Strafen sehr hoch
gegriffen würden, so auch in Lübeck. Kaum eine  Gefängniß-
strafe werde verhängt, über deren Länge das Publikum sich
nicht wundere und auch beim Vergleich der jetzigen Strafen
mit den von der frühern Justizkanzlei erkannten finde man,
daß diese weit milder, jene weit strenger seien. Das werde
sich aber ändern und schon damit eine Verringerung der Ge¬
fängnis; -Bevölkerung eintretcn.

Ferner sage die Staatsregierung, daß nach den neue»
strafgesetzlichen Bestimmungen weit häufiger Verurtheitnngm
vorkämen, weil die Richter, nicht mehr gebunden durch die
Regeln einer positiven Beweistheorie, frei ihrer Ileberzeugmig
von der Schuld der Beschuldigten folgen könnten. Auch das
sei richtig und wisse er aus eigner Praxis , wie oft früher der
Richter Angeklagte, von deren Schuld er überzeugt gewesen,
von Strafe habe frei ansgehen lassen müssen. Das sei jetzt
anders. Schwerlich werde aber die größere Zahl von Ver-
urtheilungen dauernd  sein, indem die Erleichterung des Be¬
weises, die größere Gewißheit der dem Verbrechen folgenden
Strafe , im Laufe der Zeit zu einer Verminderung der Ver¬
brechen und folgeweise zur Verminderung der Zahl der Stras-
urtheile und der Untersuchungs- und Strafgefangenen führen
werde. Dasselbe Resultat werde aus ähnlichen Gründen der
feit dem. 1. Mai 1862 erlangte Besitz eines tüchtigen Perso¬
nals zur Wahrnehmung des Polizeidienstes haben, der aller¬
dings ebenfalls jetzt im Anfänge zu einer Vermehrung der
Untersuchungen und erkannten Freiheitsstrafen geführt habe.

Hiernach könne er sich nicht überzeugen, daß dashervor-
gehobeue Bedürfniß einer Erweiterung der Gefängnisse von
Dauer sein werde. Mau müsse sich deshalb, wie auch sonst
vielfach in einem so kleinen Gemeinwesen, wie das Fürstenthum
Lübeck, einstweilen behelfen, so gut es gehen wolle, bis die
Besserung eintrete.

Abg. Lentz : Auch er sei mit dein Ausschüsse einver¬
standen und zwar kenne er die Verhältnisse näher theils als
Mitglied des Eutiner Obcrgerichts, theils weil er während6
Jahre mit der Jnspection des dortigen Gefangenhauses beauf¬
tragt gewesen sei. Allerdings sei vor Einführung der neuen
Organisation durchschnittlich nur die Hälfte der Räume durch
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Gefangene in Anspruch genommen worden, während jetzt die
Merzahl derselben den Zustand unleidlich mache. Allein er
sei entschieden überzeugt, daß das nicht dauernd sein werde und
könne sich an die von dem Abg. Greverus  hierfür geltend
gemachten Umstände anschließen. Nur in einer Beziehung
müsse er ihm widersprechen: Daß die Strafen jetzt ungewöhn¬
lich hoch gegriffen würden, beruhe ans einem Jrrthum . Nach
seiner Ueberzeugnng seien sie vielmehr sehr milde, wenigstens
sei der Staatsanwalt gewöhnlich außer sich darüber. Das
stimme nicht mit der angeblichen Meinung des Publikums,
von welcher er übrigens auch nie etwas vernommen habe,
überein. Sonst sei das Gesagte richtig. Durch das neue
Gerichtsverfahren, durch die vermehrte und verbesserte Polizei,
so wie auch dadurch, daß jetzt manche alte Sachen hervorge-
sncht und verfolgt würden, habe sich die Anzahl der Gefan¬
genen zunächst verdoppelt. Allein bald würden die Leute,
welche zu Uebertretungen des Gesetzes hinneigten, sehen, wie
rasch die Justiz ihnen auf dem Nacken sei und sich vor der
Berührung mit derselben mehr wie früher in Acht nehmen.
M dahin müsse der unleidliche Zustand eben getragen werden.

Die Anträge Nr. 63 und 64 werden angenommen, Nr.
65 bis 68 zurückgestellt und Nr. 69 angenommen.

Zn Antrag Nr. 70:
RegierungscommissarBucholtz : Wieder stehe man hier

vor einems. g. allgemeinen Zulageparagraphen, über dessen
Character schon bei den Verhandlungen über den Central-
Vorauschlag weitläufige Erörterungen stattgesimden hätten.
Äuf diese sich beziehend, wolle er nur kurz daran erinnern,
daß der Landtag durch Ablehnung dieser Position keine Er¬
sparnis, sondern nur eine nnnöthige Erhöhung des Budgets,
zu deren Vermeidung gerade dieser Paragraph dienen solle,
erreichen werde, indem er die Staatsregierung dadurch zwinge,
in entsprechender Weise auf die speziellen Positionen zurückzn-
kommeu und diese um verhältnißmäßig größere Summen zu
erhöhen, so daß der Gesammtbetrag dieser Erhöhungen sich
weit hoher belaufen werde, als der Betrag dieses Paragraphen.
Diesen Erhöhungen, als innerhalb des Regulativs befindlich,
werde dann der Landtag seine Zustimmung nicht versagen kön¬
nen. Auch hier könne er zum Belege dafür, daß die Staats¬
regierung nur im Nothfall zu dieser Position greife, nachträg¬
lich anführen, daß, nachdem im Budget für das Fürstenthum
Weck 1861/63 in dem allgemeinen Znlageparagraphen 2000
Thlr. Holst. Cour, bewilligt gewesen, nur 260 Thlr. ver¬
wandt worden seien: Beweis genug, von welchem Geiste die
Staatsregierung durchdrungen sei und wie sie von dieser Summe
Gebrauch mache. Er sollte meinen, das müsse Anerkennung
finden statt Mißtrauen und bitte, die Position iin finanziellen
Interesse zu bewilligen.

Abg. Ahlhorn : Die Mehrheit des Ausschusses habe
be: Stellung ihres Antrags sich nicht von Mißtrauen, sondern
ton der Erwägung leiten lassen, daß etwaige Zulagen bereits

den einzelne!! Positionen vorgesehen, indem,dort im Gan¬

zen schon 1732 Thlr. Holst. Cour, zu diesem Zweck in Aus¬
sicht genommen seien; das sei doch keine ganz unbedeutende
Summe und wenn die Staatsregierung so wenig von der in
dem vorliegenden Paragraphen ausgeworfenen Summe ge¬
brauche, so werde sie sich auch bei dem Anträge der Majori¬
tät beruhigen können.

Abg. Strnckeejnn II . : Daß die in den einzelnen
Positionen vorgesehenen Znlagesummen ausreichtcn, sei nur
für den Augenblick richtig; sie bezögen sich auf diejenigen Be¬
dürfnisse, welche jetzt schon abzuschen seien, wogegen dieser
Zulageparagraphdazu dienen solle, neu eintretende Bedürfnisse
zu berücksichtigen, wie sie namentlich in Folge von Versetzun¬
gen aus einem Landestheile in den andern leicht entstehen
könnten. Wie die Staatsregierung solche Befugnisse benutze,
darüber würden einige Notizen, die er sich aus dem Finauz-
etat 1858/60 gezogen habe, Aufschluß geben. Dort seien für
fast den gesaunnten Betrag der Gehalte — er glaube init
alleiniger Ausnahme derer für das Offizialat— 25,676 Thlr.
weniger verausgabt als bewilligt gewesen; diese Position habe
etwa 2600 Thlr. betragen, wovon in den ersten beiden Jah¬
ren nichts, in dem letzten nur 562 Thlr. verausgabt, obgleich
zwei Hülfsrichter und ein Auditor beim Appellationsgericht,
zwei Hülfsrichter beim Obergericht über dem Regulativ ange¬
stellt gewesen seien. Demnach können man doch wahrlich nicht
behaupten, daß die Regierung— um einen landläufigen Aus¬
druck zu gebrauchen— zu rive mit den bewilligten Geldern
umgehe.

Abg. Selkmann II. : Aus dem vom Abg. Ahlhorn
angeführten Grunde ziehe er das entgegengesetzte Resultat.
Summen, die doch keinenfalls gebraucht würven, müsse man
im Budget möglichst vermeiden, da sie ohne Noth dazu zwän¬
gen, für Dcckungsmittel zu sorgen. Dazu komme man aber,
wenn man diese Position streiche und die Regierung nöthige,
die einzelnen Positonen innerhalb des Regulativs zu erhöhen.
Daß sie dann im Ganzen mehr fordern müsse, liege auf der
Hand, da sich nicht alle Bedürfnisse vorher übersehen ließen,
die ungewissen Summen aber durch eine solche Theilung vcr-
hältnißmäßig wachsen müßten. Daß in Bezug auf Gehalts¬
zulagen vielleicht häufig eine Uebersicht möglich sei, wolle er
zugeben; Versetzungen aber, die durch Todesfälle und andere
Umstände herbeigeführt würden, ließen sich nicht vorauösehen
und könnten sehr leicht dazu führen, daß Beamte mit höheren
Gehalten, als die ansgeschiedenen, aus dem Gesammtdicnste
an deren Stelle gesetzt würden. Unzweifelhaft vermeide man
also durch Bewilligung der allgemeinen Position eine verhält¬
nißmäßig größere Erhöhung der einzelnen. Er mache noch
besonders darauf aufmerksam, daß diese Snmme auch zu „Ge-
haltsverändernngen" ausgeworfen sei.

Berathuug geschlossen.
Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Wenn die Staats¬

regierung neue Anträge bei den einzelnen Positionen stellen
wolle, so möge sie das thmi; dazu sei sie allerdings berech-
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tigt. Trotzdem aber sehe er nicht ein, welche Nachtheile dar¬
aus hervorgehen würden, wenn der Landtag zunächst diese Po¬
sition ablehne; das könne wenigstens nicht schaden. Die Mög¬
lichkeit von Versetzungen sei kein Grund zu besonderen Bewil¬
ligungen, da dieselbe ebenso gut eine Verminderung als eine
Vermehrung des Gehalts zur Folge haben könne, da viele
Beamte in Lübeck schon das Maximum hätten, die Umzugs¬
kosten aber aus dem letzten Paragraph genommen würden.

Abg. Selkmann  II . beantragt Wiederaushebung des
Schlusses der Berathung. Der Antrag wird abgelehnt.

Da bei der Abstimmung über die Anträge Nr. 70 und
71 sich Zweifel über die Richtigkeit der Stimmenzahlen erhe¬
ben, wird namentliche Abstimmung über den Antrag Nr. 71
beschlossen.

Mit Ja stimmen die Abgeordneten:
Pancratz , Russell , Selkmann  II ., Stracker-

jan I. , Strackerjan  II ., Strackerjan  Hl . , Arkenau,
Bartel , Becker, Brockhans , Bulling , de Cousser,
Dannenberg , Driver , Eissel , Görlitz , Graepel,
Greverus , Hehe , Hullmann , Kunz , Lentz, Nie-
berding.

Mit Nein  stimmen die Abgeordneten:
Rösener , Rüdebusch , SelkmannI ., Strodthoff,

Struthofs , Suhren , Thöle , Töllner , Millers,
Windhaus , Abels , Ählers , Ahlhorn , Brader , Brör-
mann , Bunnies , Fortmann , Hardt , Hoting , Huch¬
ting , Krahn , Müller , Oldejohanns.

Die Abgeordneten Barleben und Oetken  sind be¬
urlaubt.

Da sich somit eine Stimmengleichheit von 23 gegen 23

Stimmen ergiebt, wird die nochmalige Abstimmung auf die
nächste Tagesordnung gesetzt.

Die Anträge Nr. 72 und 73 werden mit den bisher
znrückgesetzten Anträgen Nr. 1 bis 7, 9 bis 18, 20, 24, 27
32 bis 43, 51 bis 59, 61, 62, 65 bis 68 angenommen.

Der Präsident fordert diejenigen Abgeordneten, welche
Anträge zur zweiten Lesung des Gewerbegesetzentwurfs für das
Fürstenthum Lübeck zu stellen beabsichtigten, aus, dieselben bis
Donnerstag einzureichen.

Wegen Mangels an Zeit wird der vierte Gegenstand der
Tagesordnung auf die nächste Tagesordnung gesetzt.

Schluß der Sitzung Nachmittags2 Uhr.
Nächste Sitzung den 16. Februar, Vormittags 11 Uhr.
Tagesordnung derselben:

1) Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag
der Einnahmen und Ausgaben des Fürstenthums Bir¬
kenfeld 1864/66/

2) Wiederholung der Abstimmung über die Anträge Nr.
70 und 71 im Ansschußbericht über den Voranschlag
der Einnahmen und Ausgaben des Fürstenthnms Lü¬
beck 1864/66.

3) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend die Hebam¬
men im Fürstenthum Birkenseld.

4) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend Messung
der Schiffe.

5) Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der
Ausgaben des Herzogthums Oldenburg 1864/66.

Der Berichterstatter

Hayen.
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über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Vierzehnte Sitzung.
Oldenburg , den 16. Februar 1864 . Bormittags 11 Uhr.

- - - -

Tagesordnung : 1) Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Fürstenthums
Birkenfeld 1864/66.

2) Wiederholung der Abstimmung über die Anträge Nr. 70 und 71 im Ausschußberichtüber den
Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Fürstenthnms Lübeck 1864/66.

3) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend die Hebammen im Fürstenthum Birkenfeld.
4) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend Messung der Schiffe.
5) Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der Ausgaben des Herzogthums Oldenburg

1864/66.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Staatsministerv. Berg,  Regierungs-
Commissäre Bucholtz, Ruhstrat , Lier.

Der Schriftführer Abg. Bartel  verliest das Protokoll
der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.

Eingänge:
1) Schreiben des Staatsministeriums, betreffend Ernen¬

nung des Staatsraths vr , Runde  zum Regiernngs-
commissär. Dasselbe geht zu den Acten.

2) Schreiben des Staatsministeriums, betreffend den land-
wirthschaftlichen Unterricht an der höheren Privat-
Lehranstalt zu Cloppenburg. An den Finanzausschuß.

3) Petition des Ausschusses des dritten Deichbandes, be¬
treffend Aenderung des Art. 127 Z. 1 Z. 6 der
Gemeindeordnung. An den Petitivnsausschuß.

Da der Präsident es zweckmäßig erachtet, die ausgesetzte
Abstimmung zu dem Antrag 71 des Ausschußberichtes, betr.
Voranschlag für das Fürstenthum Lübeck, bis nach Erledigung
des ersten Gegenstandes der Tagesordnung zu verschieben, so
wird sofort zur Tagesordnung übergegangen und zwar

1. Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Vor¬
anschlag der Einnahmen und Ausgaben des Ftzrstenthums
Birkenfeld für die Jahre 1864, 1865 und 1866. (Vorlage
Nr. 59 S . 315 ff.) Berichterstatter Abg. Brockhaus.

Berichte . XIV. Landtag.

Antrag1 zurückgestellt zur gemeinschaftlichen Abstimmung
mit andern auf Bewilligung der von der Staatsregierung
vorgelegten Position gerichteten Anträgen.

Antrag2 angenommen.
Anträge3, 4 und 5 wie zu 1.
Antrag6 angenommen.
Präsident : Der soeben angenommene Antrag des

Ausschusses stimme fast wörtlich init dem zum Beschluß er¬
hobenen Antrag 15 des Finanzausschusses zum Voranschlag
für das Herzogthum. Zum Voranschlag für das Fürsten¬
thum Lübeck sei von dem Ausschuß ein derartiger Antrag nicht
gestellt, wiewohl die Gebührentaxe dort wesentlich dieselbe wie
in den übrigen Landestheilen sei und in gleicher Weise das
Ersuchen einer Revision derselben begründet erscheine. Wenn
kein Widerspruch erfolge, werde er in seiner Mittheilung an
die Staatsregierung einem  Ersuchen des Landtags in dieser
Richtung mit Bezug auf alle drei Landcstheile Ausdruck geben.

Antrag7, 8 wie zu 1.
Abg. Eifsel zu Antrag8: Eine Minderheit des Aus¬

schusses habe sich zwar eines besonderen Antrags enthalten,
stehe aber auf einem andern Standpunkt zu dieser Frage. Er
habe sich gegen die Ansicht, die seitens der Minderheit im Be¬
richt niedergelegt sei, aussprechen wollen. Die Chausseegeld-
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Steuer sei im ganzen Fürstenthum die unbeliebteste Steuer,
dieselbe werde als eine ungerecht vertheilte und besonders lä¬
stige Abgabe angesehen und wünsche man die Aufhebung der¬
selben nicht minder auch wegen der mit der Hebung verbun¬
denen Unzuträglichkeiten und Belästigungen. Der Beschluß
des Provinzialraths, sich gutachtlich für die Aufhebung dieser
Steuer auszusprechen, sei im ganzen Lande mit Freuden be¬
grüßt. Die Staatsregierung sei mit der Aufhebung einver¬
standen, der Ausschuß empfehle dieselbe dem Landtag und stehe
somit ein wesentlicher Fortschritt im Interesse des Fürstenthums
bevor. Als einen solchen könne er aber nur die vollständige
Aufhebung des Chausseegeldes betrachten, nicht die Verlegung
der Barrieren an die Grenzen des Fürstenthums, wofür eine
Minderheit sich ausspreche. Diese Maßregel müßte große Un-
znträglichkeiten für die Grenzbewohner des Fürstenthums her¬
beiführen, wenn die Barrieren , wie erforderlich sein würde,
an die Grenz orte  verlegt würden.

Abg. Brockhaus : Unbeliebt sei jede  Abgabe und
wenn der Vorredner sage, die Befürwortung der Aufhebung
dieser Abgabe seitens des Provinzialraths sei von dem Lande
freudig begrüßt, so würde dasselbe bei jeder anderen Abgabe,
für deren Beseitigung er sich ausspreche, der Fall sein. Was
die vom Abg. Eissel  hervorgehobeneUnzuträglichkeit, die aus
der Verlegung der Barrieren au die Grenzorte entstehen würde,
betreffe, so würde sich schon eine Form finden lassen, daß die
Grenzbewohner dadurch nicht gedrückt würden, ohne daß man
auf die Erhebung der Abgabe von den Ausländern verzichte.

Llbg. Ahlhorn : Im Allgemeinen sei er nicht für die
Aufhebung des Chauffeegeldes, hier hätten ihn die Verhältnisse
bewogen, derselben zuzustimmen. Der Provinzialrath habe
die Aufhebung gewünscht und ein Ersuchen an die Staats¬
regierung gestellt, die Staatsregierung sei darauf Angegangen
und habe sich auch der Ausschuß dem angeschlosseu.

Abg. Russell : Er sehe die Sache prinzipmäßig anders
an als der Vorredner; die Wissenschaft habe längst entschieden,
daß die Chausseegeldabgabe nationalökonomisch sich nicht recht¬
fertigen lasse. Es sei daher die Aufhebung dieser Steuer an¬
zustreben, aber auf dem Grundsatz der Reziprozität; in Bir-
kenseld empfehle sich die vollständige Abschaffung nicht, da irr
dem das Fürstenthum umschließenden Preußen die Steuer be¬
stände; so gut wie die Birkenselder ans den Preußischen, soll¬
ten die Preußen .auf den Birkenfelder Straßen Chaussecgeld
entrichten. Diesen Grundsatz, daß man die Fremden zu dieser
Abgabe heranziehen müsse, befolgten auch die anderen süd¬
deutschen Staaten , die das Chausseegeld im Lande abgeschafft
hätten, indem sie die Schlagbäume an die Grenzen verlegten,
z. B . Baiern. Wenn er sich daher dem Anträge des Aus¬
schusses anschließe, so geschehe dies wegen der einstimmigen,
dem Wunsche des Landes entsprechenden Erklärung des Pro-
vinzialrathes, der die vollständige Aufhebung ohne Schlagbäume
an der Landesgrenze wünsche.

Abg. Strackerjcrn II . : Er wolle sich nicht über die

Frage, ob die Aufhebung au sich gerechtfertigt sei, aussprechen;
er habe die Zweifel, die im Finanzausschuß sich geltend ge¬
macht hätten, berühren wollen,  ob die Hebung nicht auf ge¬
setzlicher Bestimmung beruhe, welche einer ausdrücklichen Auf¬
hebung bedürfe. Der Finanzausschuß habe diese Frage mir
beiläufig berühren wollen, ohne einen Antrag zu stellen.

Antrag 9, 10, 11, 12 wie zu 1.
Antrag 13 angenommen.
Antrag 14, 15, 16, 17, 18 wie zu 1.
Antrag 19 angenommen, 20 desgleichen.
Anträge 21 bis 36 incl. wie zu 1-
Antrag 37 angenommen.
Antrag 38 wie zu 1.
Antrag 39 angenommen.
Anträge 40—48 incl. wie zu 1.
Anträge 49 und 50:
Abg. BrockhlNls : Die Mehrheit des Ausschusses

habe sich über die hier in Rede stehende Position ablehnend
ausgesprochen, der Grund sei, daß der Provinzialrath sich ge¬
gen die Ausgabe ausgesprochenhabe. Dies sei allerdings der
Fall, während der Provinzialrath sich sonst den Vorlagen ge¬
genüber sehr entgegenkommend verhalten habe. Welches Ge¬
wicht denn dieser Beschluß des Provinzialraths verdiene? ein
erhebliches Gegengewicht liege doch jedenfalls darin, daß trotz
des Widerspruchs des Provinzialraths die Provinzial- und
die Staatsregierung die Vorlage aufrecht erhalten hätten. Ob
denn die Beschlüsse des Provinzialraths so unverletzlich seien?
in anderen Fällen, z. B- bei dem Entwurf eines Gesetzes
über das Hcbammenwesen, habe man demselben eine solche
Bedemung nicht beigelegt. Was die Nützlichkeit des projektir-
ten Kartenwerks betreffe, so sei die vom Ausschuß des Pro-
viuzialraths ausgesprochene Ansicht entschieden irrig , die Be¬
merkung, daß die Karten manchmal Annehmlichkeitbieten,
auch hie und da Nutzen gewähren könnten, sei nicht am Platze.
Was den Einwand ans der Kleinheit des Landes betreffe, so
verminderten sich damit auch die Kosten und der Nutzen sei
im Verhältniß derselbe. Werde auf die Benutzung der Preu¬
ßischen Generalstabskarte verwiesen, so sei diese für Verwal-
tungSzwecke nicht ausreichend. In Preußen selbst käme man
mit dieser Karte nicht aus , sei auf neue Karten bedacht und
lasse sich für die einzelnen Bezirke bereits speziellere Karten
anfertigen. Ferner heiße es, man könne sich in dem kleinen
Fürstenthmu leicht an Ort und Stelle begeben— wenn man
das wolle, mache sich das Bedürfniß der Karte recht fühlbar,
ohne die man sich nicht orientiren könne. Bei Gelegenheit
des Lübecker Voranschlags habe der Landtag sein Interesse an
brauchbaren Landeskarten an den Tag gelegt, dieses Interesse
solle er auch hier bewähren, indem er die Ausgaben für ein
genügendes Kartenwerk über das Fürstenthum nicht zurückweise.

Abg. Eissel : Die vorliegende Frage sei nun bereits
zum zweiten Mal an den Landtag gebracht, zwei Mal habe
sie dem Provinzialrath Vorgelegen und sei beide Male abge-
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lehnt und zwar fast einstimmig. Er stehe auf demselben
Standpunkt dort wie hier: die Gründe der Minderheit schei¬
terten an der Erwägung und Prüfung des Bedürfnisses. Ein
solches würde allerdings vorliegen, wenn nicht die General¬
stabskarte für die Preußische Rheinprovinz vorhanden wäre.
Diese sei vollständig genügend, die Gründe dafür und die
Widerlegung der von der Minderheit geltend gemachten Gründe
seien in dem Ausschußbericht uiedergelegt: ein Verkennen der
Verhältnisse werde dieser Motivirung mit Recht nicht vorge¬
worfen werden können. Die Beziehung auf die Beschlußfas¬
sung des Landtags in Bezug auf die Vervielfältigung einer
für das Fürstenthum Lübeck angefedtigten Karte sei. nicht am
Platze— dort fehle eine Karte, für Birkenfeld sei eine Spe¬
zialkarte aus dem Jahre 1856 vorhanden.

Der Antrag 49 auf Ablehnung der Ausgabeposition wird
angenommen.

Anträge 51—54 wie zu 1.
Antrag 55 angenommen, der Antrag der Staatsregierung

auf Mehrbewilligung von 50 Thlr. pro 1866 zu dieser Po¬
sition wird abgelehnt.

Anträge 56 bis 68 wie zu 1.
Antrag 69 angenommen, 70 desgleichen.
Antrag 71, 72 wie zu 1.
Abg. Eissel zu 72 : Der Provinzialrath habe einen

Antrag zur Verbesserung der Lage der älteren Lehrer gestellt
dahin, daß die Alterszulagen in Zukunft nicht mehr von dem
Gehalte abhängig sein sollten. Der Ausschuß thue dessen keine
Erwähnung. Eines Antrags in dieser Richung wolle er
sich nur in der Erwartung einer baldigen Vorlage in diesem
Sinne enthalten; diese Erwartung erscheine als gerechtfertigt,
da die Staatsregierung erklärt habe, sie werde diese Sache in
Erwägung ziehen.

Anträge 73 bis 76 wie zu 1.
Antrag 77 und 78.
Antrag 77 wird angenommen, damit 78 erledigt.
Antrag 79 wie zu 1.
Schließlich werden die zurückgestellten Ausschußanträge

1,3^ 5, 7 .̂ 12, 14—18, 21—36, 38 , 40—48 , 51—54,
56—68, 71—76, 79 angenommen.

2. Abstimmung über den in der gestrigen Sitzung zur
wiederholten Abstimmung ausgesetzten Antrag 71 des Berichtes
des Finanzausschusses, betr. den Voranschlag für Lübeck.

Die Abstimmung ergiebt Stimmengleichheit von 23 gegen
23 Stimmen und ist damit die Regierungsvorlage als abge¬
lehnt anzusehen.

3. Bericht des Ausschusses für die die Verwaltung be¬
treffenden Vorlagen, betreffend die zweite Lesung des Entwurfs
eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck, betreffend das
Hebammenwesen. (Änl. 21 S . 88.) Berichterstatter Abg.
Selkmann II.

Zu Art. 11 der Zusammenstellung ist ein Antrag der
Abg. Eissel und Kunz eingegangen, dahin lautend:

der Landtag wolle anstatt des bei der ersten Lesung
angenommenen Antrags der Minderheit Nr. 11 dem
Art. 12 des Entwurfs seine Zustimmung ertheilen,

event.
den Antrag der Mehrheit Nr. 12 zum Beschluß er¬
heben.

Der' Antrag 1 des Ausschusses wird angenommen.
Der Antrag der Abgg. Eissel und Kunz ist unter¬

stützt, wird aber abgelehnt, ebenso der eventuelle Antrag der¬
selben Antragsteller.

Antrag2 des Ausschusses wird angenommen und in Ge¬
mäßheit des Antrags 3 der Gesetzentwurf, wie er in der Zu¬
sammenstellungenthalten ist, angenommen.

4. Der Gesetzentwurf, betr. Messung der Schiffe, wurde
dem Anträge des Ausschusses gemäß wie in der Zusammen¬
stellung unverändert angenommen.

5. Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Vor¬
anschlag der Einnahmen und Ausgaben des Herzogthums Ol¬
denburg für 1864/66. (Aul. Nr. 36 S . 153 ff.) L. Aus¬
gaben.

Die Verlesung wird nicht gewünscht.
Der Berichterstatter Abg. Pancratz  verbessert einige

Schreibfehler im Berichte.
Antrag 1 und 2 zurückgestellt zur zusammenfaffenden

Abstimmung mit den übrigen einstimmigen Anträgen des Aus¬
schusses aus Bewilligung der Regiernngsposition.

Antrag 3 und 4 und Antrag der Staatsregierung:
Regierungscommissär Lier : Die Differenz zwischen den

drei Anträgen, welche zu dieser Position vorlägen, liege in der
Spezialsumme, welche für Anschaffung von Büchern ausge-
worfeu werden sollte. Die Staatsregierung habe 2754 Thlr.
in Aussicht genommen, die Minderheit des Ausschusses empfehle
die Bewilligung von 2454 Thlr., die Mehrheit von nur 2000
Thlr. zu diesem Zweck. Was den Antrag der Staatsregie¬
rung betreffe, so habe dieselbe für die vorige Finanzperiode
2454 Thlr. beantragt; von der Bibliothekscommissionsei der
dringende Wunsch geäußert, diese Position um 300 Thlr . zu
erhöhen. Zur Begründung der Erhöhung wolle er nur her¬
vorheben, daß unser Voranschlag nicht reich sei an Ausgaben
für höhere, wissenschaftliche Zwecke. Man fände in demselben
Ausgaben für Chausseen, Canäle, Förderung der Landwirth-
schast, überhaupt zur Förderung materieller Interessen, dage¬
gen wenig Positionen zur Unterstützung geistiger, wissenschaft¬
licher Interessen. In anderen Staaten würden nicht unerheb¬
liche Summen für Theater, Museen und Kunsthallen veraus¬
gabt — so etwas komme hier nicht vor und dürfe das wohl
Veranlassung geben, in der Bewilligung für die Bibliothek
wenigstens nicht karg zu sein.

Wenn indessen gegen die von der Staatsregierung bean¬
tragte Erhöhung dieser Position Bedenken obwalteten, so müsse
er doch dringend die Annahme des Minderheitsantrages auf
fernere Bewilligung der bisher für Anschaffung von Büchern
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beantragten und bewilligten Summe empfehlen. Ueber die
Rechtsverhältnisse der Bibliothek seien dem Finanzausschuß des
13tenLandtags aus Grund eingehender Untersuchungen umfassende
Mittheilungen geworden. DieBibliothek habe früher eigene Fonds,
eigene Capitalien und Einkünfte, insbesondere aus den Oldenbnrgi-
schen Anzeigen gehabt; sie habe Gelder auf den Namen der Biblio¬
thek belegt und habe eine selbstständige Verwaltung gehabt. Es sei
an die StaatsregierunK die Frage herangetreten, ob der Biblio¬
thek der Charakter einer juristischen Persönlichkeit zukomme,
eine Frage, die wichtig geworden sei wegen der Beurtheilung
der im Jahre 1847 vorgenommenen Veränderung. Zu jener
Zeit habe man der Bibliothek die selbstständige Einnahine aus
den Anzeigen genommen und ihr eine bestimmte Dotation
überwiesen. Es sei nun zweifelhaft gewesen, ob die Biblio¬
thek einen unentziehbarenRechtsanspruch auf den damals fest¬
gesetzten Betrag dieser Dotation gewonnen habe. Die Frage,
ob eine juristische Persönlichkeit vorliege, sei von der Staats¬
regierung verneint, dieselbe habe bei dieser Entscheidung aber
in ihrer damaligen Mittheilung an den Ausschuß Folgendes
hervorheben zu müssen geglaubt:

„Eine andere Frage ist min aber, ob es nach ganzer
Lage der Verhältnisse vom Standpunkte der Gerechtigkeit und
eines billig wägenden Takts für richtig zu erachten, von jenem
formellen Rechte anders als in Nothsällen Gebrauch zu machen.
Diese Frage glaubt das Staatsministerium nach dem Ergeb¬
nisse der jetzt vorgenommenen näheren Untersuchung verneinen
zu müssen. Das früher Angeführte liefert jedenfalls dafür
einen evidenten Beweis, daß man der Bibliothek eine selbst¬
ständige Stellung geben und bewahren, ihr zu ihren Zwecken
ein konstantes und sicheres Einkommen einräumen und garan-
tireu und sie nicht in den Kreis solcher Staatsanstalten hin-
eiuziehen wollte, deren Etat mit jedem Jahre von Neuem,
bald zu diesem, bald zu jenem Betrage fixirt wird. Dieses
Recht der Bibliothek ans Erhaltung einer eigenen festen Ein¬
nahme wurde insbesondere auch bei der im Jahre 1847 er¬
folgten Umwandlung der bisherigen Dotation im vollsten
Maße geachtet und gewahrt, und das Verfahren, welches man
damals beobachtete, war ganz so, als wenn man nicht mit
einer dem Staate selbst angehörenden und von seinem Willen
abhängigen, sondern niit irgend welcher privatim dem Staate
völlig unabhängig gegenüber stehenden Anstalt ein Abkommen
zu treffen gehabt hätte. Das damals getroffene Abkommen
sollte ein definitives sein, und dieser definitive Charakter dürfte
auch jetzt noch rcspektirt werden müssen, und zwar um so mehr,
als die damals neu bestimmte„Dotation" ein Ersatz für
die bis dahin der Bibliothek zugeflossenen Einnahmen aus den
Anzeigen rc. sein sollte. Ging man damals davon ans, daß
der Bibliothek eine volle Entschädigung  für den Verlust
dieser Einnahme gebühre, so scheint es von der Consequenz
nicht minder wie von. der Billigkeit erfordert zu werden, das
damals als Entschädigung Gegebene  nicht hinterher wieder
Zu schmälern. Außerdem kommt aber noch in Betracht, daß

die Staatskasse jedenfalls bei der damaligen Uebergabed;r
Anzeigen seitens der Bibliothek in finanzieller Beziehung ein
vortheilhaftes Geschäft gemacht hat, da der Reinertrag der
Anzeigen jetzt erheblich höher als derjenige ist, nach welchem
damals die der Bibliothek zu leistende Entschädigung fiM
worden."

Die Summe jenes Betrages, welche speziell auf Anschaf¬
fung von Büchern komme, sei zu 2464 Thlr . ermittelt. Ge¬
gen die Bedenken, welche gegen die jetzige Bewilligung dieser
Summe erhoben seien, wolle er nur darauf Hinweisen, daß
der Nutzen der Bibliothek, zwar nicht in harten Thalern zur
Erscheinung komme, daß aber der Vortheil, der aus dieser
Anstalt für das ganze Land erwachse, nichtsdestoweniger ein
bedeutender sei, wie doch wohl von Niemandem bezweifelt
werde. Eine Herabsetzung des bisher bewilligten Betrages
würde für die Bibliothek von den unangenehmsten Folgen sein.
Man solle nur bedenken, daß ein nicht geringer Theil für
Fortsetzungen älterer Werke, an die man gebunden sei, ver¬
wendet werden müsse; die Verminderung also eine wesentliche
Beschränkung des Etats für neu erscheinende Werke nach sich
ziehen werde. Er empfehle zunächst den Antrag der Staats-
regiernng, evenl. denjenigen der Minderheit des Ausschusses
zur Annahme; gegen den Antrag der Mehrheit müsse sich die
Staatsregierung auf das Entschiedenste aussprechen.

Abg. Pancratz : Im Voranschlag sei eine Auseinan¬
dersetzung der Position erhalten; eine Begründung insbeson¬
dere dahin, daß die für Anschaffung von Büchern für 1861/63
bewilligte Summe zu beschränkt gefunden oder einer Erhöhung
bedürfe, sei dem Ausschüsse nicht geworden. Die Minderheit
habe aus diesem Grunde die Bewilligung der bisher verwen¬
deten Summe für genügend halten müssen und sei er in der
Lage, an dieser Ansicht festzuhalteu.

Antrag der Mehrheit wird angenommen, hinsichtlich des
Minderheitsantragsliegt ein unterstützter Antrag auf nament¬
liche Abstimmung vor. Der Antrag wird niit 24 gegen 22
Stimmen angenommen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Pancratz , Russell , Selkmann  II ., Stracker-

jan I. , Strackerjan  II ., Strackerjan  HI -, Bartel,
Becker, Brockhans , Bukling , de Cousser , Dannen¬
berg , Driver , Eissel , Fortmann , Görlitz , Grae-
pel , Greverus , Heye , Hullmann , Krahn , Kunz,
Lentz, Nieberding.

Gegen  denselben die Abgeordneten:
Rösener , Rüdebusch , Strodthosf , Struthofs,

Suhren , Thöle , Töllner , Millers , Windhaus,
Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Brader,  Brör-
mann , Bunnies , Hardt , Hoting , Huchting , Müller,
Octkcn , Oldcjohanns.

Abwesend die Abgeordneten Selkmann I. und Bar¬
leben.
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Der Antrag der Staatsregierung auf weitere Bewilligung
von jährlich 300 Thlr. wird abgelehnt.
' Antrag 5 und 6 wie zu 1.

Der Abg. Strackerjan II . bemerkt, daß zu H. 5 des
Loranschlags ein nachträglicher Antrag der Staatsregierung
an den Finanzausschuß eingegangen sei; der Ausschuß habe es
sur zweckmäßig gehalten, diesen Antrag erst in dem zu erstat¬
tenden ferneren Bericht zu berücksichtigen.

Antrag 7 und 8:
Staatsminister v . Berg : Soweit die Verwaltung in

Frage stehe, habe der Ausschußbericht zu einigen Bemerkungen
Veranlassung gegeben. Seite 404 spreche die Mehrheit des
Ausschusses ihr Bedauern darüber aus , daß mit der Anstel¬
lung zweier Amtsaccessisten vorgegangen sei. Diese Anstellungen
kamen auf das Departement des Innern , eine Beeilung
der Anstellung sei darin durchaus nicht zu finden. Die eine
der besetzten Stellen sei die eines dritten Sekretärs bei Großh.
Regierung; die Stelle sei Jahr und Tag vakant gewesen und
habe er die Hoffnung gehegt, daß dieser regulativmäßige
Beamte entbehrt werden könne. Diese Hoffnung habe sich
leider als nicht begründet erwiesen, vielmehr habe sich die An¬
stellung als dringend nothwendig herausgestellt, namentlich da
der Regierung bedeutende Arbeitskräfte zur Zeit entzogen seien.
Die zweite Ernennung sei die zur Stelle eines Auditors beim
Amte Westerstede. Als die Vakanz eingetreten, sei er der An¬
sicht gewesen, mit der Wiederbesetznng könne einige Monate
gezögert werden, da die Geschäfte beim Amte im Winter we¬
niger dringend seien. Die dringenden Anträge der Justiz und
des Amts hätten aber die baldige Wiedcrbesetzung als
nochwendig erscheinen lassen. Das Interesse der Justiz
habe die Anstellung erfordert, da die vom Auditor wahrzu-
nchmendcn Geschäfte eines Polizeianwalts von großer Bedeu¬
tung seien; der Pvlizeianwalt habe die Staatsanwaltschaft in
der dortigen Gegend vielfach zu vertreten, das große Amt
gebe häufige Veranlassung zum Einschreiten des Polizeianwalts.

Ferner seien die Zulagen über das Regulativ beanstan¬
det; er wolle die Fälle vorführen, in denen die Staatsregie-
rung in der Lage zu sein wünsche, diese Zulagen zu geben.
3n dem einen Fall handle es sich darum, einen Beamten von
Iljähriger Dienstzeit von 700 auf 800 Thlr. zu bringen, ein
Anderer, für den eine Zulage in Aussicht genommen werden
müsse, sei 12 Jahre angestellt und beziehe ein Gehalt von
500 Thlr.; endlich sei wnnschenswerth, drei Beamten nach
bestandenem Examen eine Zulage von 80 Thlr. zuzuwenden.

Er müsse hier hcrvorheben, daß unter den jetzigen Ver¬
hältnissen die Candidaten sehr spät zur Anstellung kamen, in
der Regel erst in einem Alter von 26 bis 27 Jahren. Ein
ferneres Moment für die Bewilligung dieser letzterwähnten
Zulagen sei, daß der regnlativmäßige Gehalt der Auditoren
in der Verwaltung nur 420 Thlr. betrage, während die Au¬
ditoren bei den Gerichten bis 500 Thlr. regnlirt seien— eine

Verschiedenheit, die bei einer etwaigen Revision der Regulative
ausgemerzt werden müsse.

Zum ersten Punkt, der angeblichen Beeilung der Staats-
rcgiernng bei der Anstellung von Amtsaccessisten, habe er noch
hinzuzusetzen, daß die regulativmäßigen6 Auditoren nicht an¬
gestellt seien und seit Jahren nicht angestellt gewesen.

Er enipfehle schließlich die Annahme des Antrags der
Minderheit.

Schluß der Debatte.
Abg. Ahlhorn als Berichterstatter der Mehrheit: Wenn

der Minister bedauere, daß die Accessisten erst spät angestellt
würden, so könne er sich dein nur anschließen; er würde wün¬
schen, daß die Umstände eine sofortige Anstellung gestatteten.
Auf solche persönliche Verhältnisse dürfe aber der Landtag keine
Rücksicht nehmen. Die Mehrheit stände auf dem Boden des
Staatsgrundgesctzes, wenn sie nach Verminderung der Beamten
strebe; wo eine Ausgabe an Gehalt nicht dringend nothwendig
erscheine, könne sie dieselbe daher nicht befürworten. Der
dritte Amtsrichter in Jever, um den es sich hier auch handle,
sei aber nach der auf Grund Ungezogener Erkundigungen ge¬
wonnenen Ueberzeugnng überflüssig; ein tüchtiger  Beamter
könne auch in Westerstede ohne einen Auditor fertig werden.
Alle persönliche Rücksicht müsse der Landtag vermeiden und
den allgemeinen Standpunkt festhalten; dieser führe aber dazu,
daß man jede Zulage unv Gehaltsbewilligung über das. Re¬
gulativ abschneide und so die Regierung in die Nothwendigkeit
versetze, die über das Regulativ besoldeten Beamten anderwei¬
tig zu verwenden. Er beantrage namentliche Abstimmung.

Dieser Antrag wird genügend unterstützt.
Antrag 7 (der Mehrheit) wird angenommen, der Antrag

der Minderheit, dein Antrag der Staatsregiernng gemäß für
1864 600, für 1865 740 und für 1866 820 Thlr. mehr
zu bewilligen, wird in namentlicher Wstimmnng init 24 gegen
23 Stimmen abgelchnt.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Rösener , Rüdebusch , Selkmann I. , Strodthofs,

Struthofs , Sichren , Thüle , Töllner , Millers,
Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau,
Brader , Brörmann , Bunnies , Fortmann , Hardt,
Hoting , Huchting , Müller , Oetken , Oldejohanns.

Für  denselben stimmen die Abgeordneten:
Russell , SelkmannII ., Strackerjan I., Stracker¬

jan II ., Strackerjan HI. , Bartel , Becker, Brockhaus,
Bullling, de  Cousser , Dannenberg , Driver,  Eissel,
Görlitz , Gräpel , Greverus , Heye , Hullmann,
K-rah .n , Ännz , Lentz, Pancratz , Nieberding.

Abwesend: Barleben.
Antrag 9, 10 wie zu 1.
Antrag 11:
Abg. Ahlhorn : Im Ansschuß sei die Rede darauf

gekommen, ob es sich nicht empfehle, eine Anzahl von berit¬
tenen Dragonern zu nnberittenen zu machen und die dadurch
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erzielten Ersparnisse an Rationen und Remonte zu Gratifika¬
tionen und Zulagen an besonders tüchtige Dragoner zu ver¬
wenden. Es sei hervorgehoben, daß die Leistungen der Fuß¬
dragoner denen zu Pferde gleichkämen, ja häufig noch über¬
träfen; namentlich aus der Marsch könne er diese Erfahrung
bestätigen. Zur Zeit bestände das Corps aus 35 berittenen
und aus 32 unberittenen, es sei daher die Reduzirung der er-
steren zu Gunsten der letzteren wohl zu erwägen und erscheine,
falls die Aenderung durchführbar, auch insbesondere die ange¬
deutete Verwendung der Ersparnisse im Interesse des Corps
wünschenswerth. Er habe sich mit mehreren Mitgliedern des
Ausschusses besprochen und stelle im Einverständniß mit den¬
selben in diesem Sinne den Antrag:

Der Landtag beschließe:
Großherzogliche Staatsregieruug wolle in Erwägung
ziehen, ob es nicht wünschenswerth sei, daß für einige
berittene Dragoner eben so viel Fnßdragoner an
deren Stelle treten, dagegen dann aber die dadurch
ersparten Rationen und Remonte zu Gratificationen
für außerordentliche Dienstleistungen und besonders
gute moralische Aufführung zur Verwendung kämen
und falls die Staatsregierung in dieser Finanzperiode
damit Vorgehen sollte, derselben schon im Voraus
hiemit die Ermächtigung zu ertheilen, die Erspar¬
nisse bis zu 8 Alaun an Rationen und Remonte
in dieser Weise zu verwenden.

Der Antrag wird unterstützt.
Abg. Russell : Er müsse sich entschieden dagegen erklä¬

ren, daß die Reiter im Dragoner-Corptz vermindert würden.
Unser Dragoner-Corps sei überhaupt nicht so vollzählig, um
den Bedürfnissen genügen zu können. Im Amt Damme sei
man wiederholt in der Lage gewesen, um einen weiteren Dra¬
goner einzukommen, habe aber nur temporär einen zweiten
bekommen. Wenn nun gar der ständige berittene in einen un¬
berittenen verwandelt werde, so würde das Amt wesentlich zu
leiden haben. Daß ein berittener Dragoner rascher sei und
mehr Geschäfte wahrnehmen könne, läge in der Natur der
Sache; in der Marsch möchte dies bei schlechten Wegen, die
mit einem Pferde nicht zu passiren seien, anders sein. Daß
Gelder für Gratifikationen disponibel würden, halte er durch¬
aus für wünschenswerth, aber dies dürfe nicht auf Kosten des
Dienstes geschehen.

Abg. Brüder : Er habe manchmal Gelegenheit gehabt,
mit Dragonern selbst hierüber zu sprechen; diese seien der An¬
sicht, daß ein unberittener die Geschäfte eben so gut versehen
könne. Das stimme mit seinen Erfahrungen überein; in man¬
chen Fällen, z. B . bei Hausvisttationen, sei das Pferd dein
Dragoner zur Last, er müsse es ins Wirthshaus einstellen
oder an einen Baum anbinden und seine Nachsuchungen zu
Fuß fortsetzen. Die Entfernungen zu den Orten , wo Nach¬
suchungen nothwendig wären, seien in der Regel nicht sogroß,
daß die Reise dahin zu Pferde gemacht werden müßte. Für wei¬

tere Touren bliebe immerhin eine genügende Anzahl von be¬
rittenen.

Abg. Strackerjan II- : Er sei ebenfalls für den An¬
trag Ahlhorns und wolle gegen den Abg. Russell nur
bemerken, daß man den Dienst durchaus nicht benachtheiligm
wolle. Er persönlich sei der Ansicht, daß das Interesse des
Dienstes unter dieser Maßregel nicht leiden würde; jedenfalls
sei das Arrangement der Staatsregierung nur zur Erwägung
gestellt und werde die Staatsregierung schon davon absehen,
wenn der Dienst darunter leiden würde.

Der Antrag Ahlhorns  wird angenommen, die Ab¬
stimmung über Auöschußantrag 11 ausgesetzt wie zu 1.

Antrag 12, 13, 14 wie zu 1.
Antrag 15 angenommen.
Anträge 16 bis 20 wie zu 1.

' Antrag 21 angenommen.
Antrag 22:
Staatsmiuister v . Berg : Die Ablehnung des Regu¬

lativs für die Strafanstalt seitens des Landtags habe schon
dahin geführt, daß einer der tüchtigsten Beamten den Dienst
gekündigt habe, da er unter solchen Umständen seine Existenz
nicht habe für gesichert halten können. Er hoffe, daß vie
Vorschläge des Ausschusses es möglich machen würden, den
dringendsten Bedürfnissen abznhelfeu, so daß wenigstens für
die bevorstehende Finanzperiode die Klagen verstummten. Auf
der Erhöhung des Gehalts des Inspektors müsse die Staats¬
regierung bestehen und hoffe er, daß der Landtag in Gemäß¬
heit der ausführlichen Begründung eine Zulage bewilligen
werde. Die Stellung des Inspektors sei eine so bedeutende,
daß in Rücksicht auf die zufriedenstellende Führung eine Zu¬
lage im Laufe der Finanzperiode in Aussicht genommen wer¬
den müsse. Er schließe sich in seinem Anträge dem Ausschuß-
schußantrage an , wenn er beantrage, für das Jahr 1866
100 Thlr. mehr zu bewilligen als der Ausschuß zur Bewilli¬
gung empfehle, mit der Bestimmring eventuell den Gehalt des
Inspektors um diesen Betrag zu erhöhen.

Er beantrage:
zusammen pro 1864/65 jährlich 800 Thlr., für 1866
—> 900 Thlr. und zu Dienstkleidung und Grati¬
ficationen 497 Thlr. 1 /̂, 2 gs -, zusammen 8257 Thlr.
11b/i2 gs- für 1864, 8324 Thlr. I « ,.  gs. für 1865
und 8424 Thlr . I /̂̂ gs. für 1866 bewilligen.

Präsident : Mit diesem Antrag betrachte er die ur¬
sprüngliche Regierungsvorlage als zurückgezogen.

Antrag 22 wird angenommen, der Antrag, für 1866 als
Zulage für den Inspektor 100 Thlr. mehr zu bewilligen,
wird ebenfalls angenommen.

Antrag 23 wie zu 1.
Antrag 24, 25 und Antrag der Staatsregierung auf

Bewilligung von je 20 Thlr. mehr als im Minderheitsantrage
enthalten, als Gehallsverbesserung für einen Hausknecht.

Staatsmiuister v . Berg : Der Ausschuß theile sich



in eine Mehrheit und Minderheit, er glaube, die Mehrheit
würde der Minderheit beigetreten sein, wenn sie die Sachlage
vollständig übersehen hätte. Er müsse daher bedauern, daß
er nicht rechtzeitig von der Meinungsverschiedenheit im Aus¬
schuß über diesen Punkt benachrichtigt worden, da er überzeugt
sei, es werde ihm dann gelungen sein, die Mehrheit zu einer
anderen Ansicht über die Bedeutung der in Rede stehenden An¬
stalt zu bewegen. Das Oldenburger Gefängniß sei eine ganz
selbstständige Anstalt, mit einer schon wegen des beständigen
Wechsels der Jnternirten sehr komplizirten Berwaltung. Er
wolle nur darauf Hinweisen, wie stark die Anstalt benutzt
werde. Im Jahre 1859 waren 17917, im Jahre 1860:
26849, im Jahre 1861: 17564 , im Jahre 1862: 19017
Lerpflegttngstage registrirt. Aus 1863 läge ihn: die Zahl
der Berpflegckrgstage nicht vor, aber die Zahl der Gefangenen;
diese habe betragen: 279 Strafgefangene, 148 Untersuchungs¬
gefangene, 141 Polizeigefangene, 6 irr Schuldhaft befindliche
Personen- Die Gefangenen würden ähnlich wie in derVech-
taer Strafanstalt zu Fabrikarbeiter! benutzt, wodurch wiederum
die Verwaltung sich verweitläufige. Die Bedeutung dieser Arbeiten

f und das Interesse der Landescaffe an dieser Einrichtung erhelle
: daraus, daß 1863 ein Reingewinn von über 700 Thlr. erzielt
^ sei. Mit Rücksicht auf diese Daten werde die Mehrheit sich

überzeugen, daß der Umfang der Verwaltung ein bedeutender
und daß die Verantwortlichkeit der Stellung eine entsprechende
Anerkennung verdiene.

Das Vorgebrachte motivire auch theilweise die von der
Ztaatsregierung beantragte Anstellung eines Hausmeisters.

> Die Mehrheit scheine Werth darauf zu legen, daß die An-
' stelluug eines eigenen Beamten zur Vertretung  dcsJnspek-
. ' lorö nicht gerechtfertigt erscheine. Diese Rücksicht trete aber
: in der Thal auch ganz in den Hintergrund gegenüber den
?- übrigen Bestimmungen des Beamten. Der Hausmeister solle
s überhaupt den mit Geschäften überhäuften Inspektor unter¬

stützen. Bisher habe der Inspektor eine Schreibhülse gehabt,
für dje aus der Position Geschäftskosten 100 Thlr. veraus¬
gabt seien; diese Ausgabe würde mit Anstellung des Haus-

: Meisters in Wegfall kommen. Außer dieser Unterstützung des
Inspektors sei die Hauptaufgabe des Hausmeisters die Leitung

; und Beaufsichtigung der Arbeiten, die von erheblichem finan-
j Men Interesse seien, da durch den auf diese Weise erzielten
> Reingewinn die Kosten der Strafanstalten wesentlich vermin¬

dert würden; ferner die Buch- und Rechnungsführung, die von
i großem Umfang sei bei der Ausdehnung der Fabrikgeschäfte

und der Zahl der Gefangenen. Diese Arbeit werde ferner
vermehrt durch das häufig erforderliche Ausziehen der Kosten,

. die ein Gefangener veranlaßt habe, behufs Feststellung zu er-
^ setzender Untersuchungskosteuund durch den beständigen Wechsel
r der Gefangenen. Endlich müsse der Hausmeister den Jnspek-
t tor in der Bewachung in der Anstalt unterstützen. Es komme
i jetzt manchmal vor, daß säinmtliches Unterpersonal mit der
ß Aorführnng von Gefangenen bei den verschiedenenBehörden

beschäftigt sei, so daß der Inspektor allein für die gehörige
Bewachung aufkommen müßte. Hieraus erhelle, daß das In¬
teresse der Anstatt und der Landeskasse die Anstellung eines
Hausmeisters erheische und daß dem Bedürsniß nicht auf dem
von der Mehrheit vorgeschlagenen Wege abzuhelfen sei,

Abg. Ahlhorn : Nach den Ausführungen vom Mi¬
nistertische könne er sich für die Mehrbewilligung von 100 Thlr.
als Zulage an den Inspektor einverstanden erklären; gegen
die Anstellung eines Hausmeisters müsse sich die Mehrheit
entschieden anssprechen. Zur Vertretung des Inspektors könne
ein Aufseher herangezogen werden, für deren Gehalt ja ein
nicht unbedeutender Spielraum gewährt sei, Schreibhülfe möge
sich der Inspektor in. der bisherigen Weise verschaffen. Im
klebrigen sei das Verfahren neu und stehe zu hoffen, daß die
Zahl der Gefangenen sich vermindern werde. Werde aber ein
Hausmeister angestellt, so könne man den, wenn er überflüssig
werde, nicht beliebig entfernen; jedenfalls sei die Anstellung
eines solchen Beamten kein dringendes Bedürsniß.

Antrag 24 wird angenommen, Mehrbewilligung von
jährlich 100 Thlr. zur Verbesserung des Gehaltes des Inspek¬
tors desgleichen, dagegen wird der Antrag der Minderheit auf
Bewilligung von jährlich 300 Thlr für Anstellung eines Haus¬
meisters abgelehnt, desgleichen der Antrag der Staatsregierung
auf Mehrbewilligungvon je 20 Thlr. zur Verbesserung des
Gehalts des Hausknechts.

Anträge 26 bis 29 wie zu l.
Anträge 30 und 31:
Abg. Braher : Hinsichtlich dieser Position stehe er

auf dem Standpunkt der Minderheit; er glaube, man müsse
es der Staatsreregierung Dank wissen, daß sie Vorlage zur
Förderung der Landwirthschaft, die noch sehr der Aufhülfe be¬
dürfe, mache. Wenn die Landwirthschasts- Gesellschaft auch
nicht Alles richtig angefaßt habe, so habe sie doch schon viel
Gutes geleistet. Er sei überzeugt, daß die ihr gewährten
Staatsznschüsse im Interesse des Landes verwandt würden.
Wenn Einige die Ausgabe von 500 Thlr. scheuten, so sollten
sie diese Summe lieber von den für Hengstköhrung beantrag¬
ten Geldern streichen— jene Summe komme ohnehin wesent¬
lich den größeren, die Position 8- 28 den kleineren Grund¬
besitzern zu Gute.

Abg. Ahlhorn : Die Mehrheit habe den an den
vorigen Landtag gestellten Antrag wiederholt; die Motive ihres
Antrags wären weitläufig in den Verhandlungen des 13. Land¬
tags niedergelegt; von einer eingehenden Motivirung habe die
Mehrheit des Ausschusses nun so mehr abgesehen, als sie
keine Aussicht habe, daß der Landtag ihren Antrag zum Be¬
schluß erhebe.

Abg. Ikussell : Er bedaure, daß die Mehrheit des
Ausschusses die Vorlage beanstandet und eine Ermäßigung der
für den Landwirthschaftstsverein ausgeworfenen Summe von
1500 Thlr. auf 1000 Thlr. beantragt habe. Begründet habe
sie ihren Antrag durch Zweifel an der Nützlichkeit der Ver-
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Wendung und an dem Erforderniß des Zuschusses. Er müsse
demnach annehmen, daß die Mehrheit einestheils die Gesell¬
schaft angreife und anderntheils in Unkenntlich über die finan¬
ziellen Verhältnisse derselben sei.

Die Landwirthschafts-Gesellschaft sei im Jahre 1818 ge¬
gründet und im Jahre 1859 neu orgauisirt, und habe sich die
Aufgabe gestellt, das Interesse der Landwirthschast in allen
Richtungen zu vertreten, die Cnltur zu befördern und die Re¬
sultate der Wissenschaft auf diesem Gebier zum Gemeingut zu
machen. Zu diesem Zwecke erstrecke sich die Gesellschaft über
das ganze Land in ihren einzelnen Abtheilungen, die in Olden¬
burg ihren Mittelpunkt fänden. Die Wirksamkeit zeige sich
wesentlich in der Anregung des Interesses der Landwirthe an
den Fortschritten der Gegenwart, der Hauptnntzen lasse sich
nicht in Summen darstellen. Dazu müsse man die Geldbeu¬
tel der Landleute untersuchen, denen der Verein zu Gute ge¬
kommen sei, er befinde sich aber in der Lage, einige Mitthei-
lungen über die Verwendungen der Gelder der Gesellschaft zu
machen. Diese hätten seit 1859 betragen, außer den Geschäfts¬
kosten und dem Gehalt des Generalsekretärs:

Kosten der Bibliothek und Zeitschriften . . . 670 Thlr.
Zur Förderung und Hebung der Pferde- und Vieh¬

zucht . . . . 2815
- - - - - Schweinezucht. 768
- - - Schaf- und Zie¬

genzucht. - - . 208 -
- - - - - Bienenzucht. . 60 -

Für Einführung zweckmäßiger Gerüche . . . 458
- - von Sämereien und Düngmitteln 944

Förderung der Drainage . 119
- des Wiesenbaues. 188

Für landwirthschastliche Ausstellungen und Prämi-
rungen. - . 1609

Von diesen erheblichen Summen, zu reuen bedeutende
Posten an Kosten der General- und Centralausschußversamm¬
lungen (1350 Thlr.) u. s. w. hinzugingen, habe die Gesell¬
schaft selbst nicht weniger als 8963 Thlr . ausgebracht.

Die nutzenbringende Thätigkeit der Gesellschaft sei aber
auch in anderen Thatsachen ersichtlich, dieselbe stehe in engster
Verbindung mit den Organen der Staatsregierung, leiste dieser
ersprießliche Dienste durch Begutachtung von Gesetzentwürfen,
wie der Wegeordnung und Wasserordnung, von landwirthschaft-
lichen Büchern, Projekten, Erfindungen; die Landwirthschast
habe in ihrer nicht nachlassenden Anregung einen wesentlichen
Theil an der Begründung Per Neuenburger Schule, des Stanim-
registers für das Oldenburgische Kutschpferd und andern zum
Segen des Landes ins Leben gerufener Institute.

Er brauche nicht auseinanderzusetzen, daß auch die Land¬
wirthschafts- Gesellschaft von Fehlgriffen nicht frei geblieben
sei — die Unvollkommenheit klebe allen menschlichen Einrich¬
tungen an ; man müsse desto energischer das Gute, die Ten¬

denz fördern und kräftigen, dann werde das Fehlerhafte ver¬
schwinden.

Wenn das Erforderniß des Staatszuschusses in seiner
beantragten Höhe von der Mehrheit in Zweifel gezogen werde,
so könne er versichern, daß die Gesellschaft, wenn sie auf
eigenen Füßen stehen könnte, kein Gesuch um Subvention an
die Staätsregierung gestellt haben würde. Durch die Vereins-
thätigkeit hinreichende Summen disponibel zu machen, halte
schwer, da der Landmanu nicht leicht zu bewegen sei, baares
Geld, das er so sauer verdiene, auszugeben. Für andere ge¬
werbliche Institute, für Schifffahrt und Handel enthalte unser
Budget bedeutende Summen; warum man dein wichtigsten
Gewerbe des Landes die Subvention entziehen wolle? Die
finanziellen Kräfte der Gesellschaft seien durch die internationale
Hamburger Ausstellung, die zu einer Verwendung von über
1000 Thlr. für Zuchtthiere und Geräthe Veranlassung gegeben
habe, erschöpft, gegenwärtig sei die Finanzlage so trübe, daß
man auf der vor Kurzem abgehaltenen Central-Ausschuß-
Versammlung den Beschluß habe fassen müssen, die Diäten
der Vertreter der Abtheilungen wegfallen zu lassen und ein
Gesuch an Großh. Regierung um abermalige Erhöhung des
Staatszuschusses um weitere 1000 Thlr. zu richten. Er glaube
kaum, daß irgend eine Ausgabe, die der Landtag bewillige,
mehr als diese im Interesse des Landes verwandt werde.
Er empfehle dringend den Minoritätsantrag und bitte um
namentliche Abstimmung.

Abg. Brörmann : Wenn der Vorredner sein Be¬
dauern ausgesprochenhabe, daß eine Mehrheit im Ausschuß
die Regierungsvorlage beanstande, so habe auch er sich wun¬
dern müssen, wenn er die Namen derer ansehe, die im Aus¬
schuß den Minderheitsantrag und den Mehrheitsantrag gestellt
hätten. Auf der eiueu Seite stäuden Leute, die der praktischen
Landwirthschast mehr oder weniger fern ständen, auf der anderen
Seite Landwirthe selbst; ganz dasselbe sei auch in der gegen¬
wärtigen Verhandlung im Landtage zu beobachten: und doch,
solle die Bewilligung., gegen die die Landleute sich sträubten
unmittelbar in deren Interesse, erst indirekt auch zum Wohl
der übrigen Staatsbürger sein. Schon in den Verhandlungen
des vorigen' Landtags sei für die Nothwendigkcitdes Staats¬
zuschusses au die Landwirthschafts-Gesellschaft die Behauptung
aufgestellt, noch seien die Landleute nicht zu bewegen, für diese
Vereinszwecke in den eigenen Beutel zu greifen— nach der
jetzigen Lage der Gesellschaft, wie sie der Vorredner charakterisire,
scheine es noch nicht besser geworden zu sein. Handele es sich
wirklich um das Interesse der Landwirthschast, um den
pekuniären Bortheil der Landleure, warum man denn durchaus
auf die Staatscasse greifen wolle und den Betheiligten— die
man sonst mit Ausgaben doch nicht verschone— die Auf¬
bringung der Mittel nicht überlassen wolle? Wenn die Ge¬
sellschaft nicht in der Lage sei, für den Besuch ihrer Central¬
ausschußversammlungen Diäten zu vergüten und wenn die
Vertreter der Abtheilungen den Vortheil, den der Besuch dieser
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Versammlungen gewähre, nicht einmal so hoch anschlügen, daß
sie die ihnen daraus erwachsenden Unkosten aus der eigenen
Tasche zu bestreiten bereit seien— mm, so möchten sie zu
Hause bleiben. Die Landwirthe wären reif genug, auf eigenen
Füßen zu stehen, sie wollten nicht am Gängelband von Ge¬
sellschaften und Staatszuschüssen geführt werden, weßhalb man
denn so übermäßig freigebig sein wolle und wider ihren
Willen zu ihrem Besten Staatsmittel verausgaben? Wolle
man eine Unterstützung nicht für ganz überflüssig halten, so
möge man jedenfalls den Staatszuschuß nur in der von der
Mehrheit des Ausschusses beantragten, reduzirten Höhe be¬
willigen. Den Ausfall der Einnahme von jährlich 500Thlr.
werde die zahlreiche, verzweigte Gesellschaft doch ohne An¬
strengung decken können. Wenn man aber glaube, daß zum
Kesten der Förderung der Landwirthschaft Gelder disponibel
seien, so solle man lieber die Summe der Neuenburger Schule,
einem anerkanntermaßen Nutzen bringenden Institut zuwenden
und zwar in der Weise, daß das Schulgeld, wenigstens für
die Unbemittelten, herabgesetzt oder in Wegfall gebracht werde
und so die Möglichkeit einem größeren Kreise gegeben werde,
an den Vortheilen, die diese Anstalt gewähre, Theil zu
nehmen.

Abg. de Coufser : Eine Verwendung von 1500 Thlr.
aus Staatsmitteln für dasjenige Gewerbe, das in unserem
vorzugsweise ackerbautreibenden Lande an Bedeutung die erste
Stelle einuehme, erscheine ihm verhältnißmäßig gering. Er
hoffe, daß wenigstens in Gemäßheit des Minderheitsantrags
diese Summe zum Bollen bewilligt werde. Daß die Land-
wirthschafts-Gesellschaft die ihr gewährten Mittel zum Besten
des Landes verwenden werde, dürfe man nicht bezweifeln; dieser
Verein habe schon viel Gutes gestiftet.

Abg. Bruder : Er sei ganz damit einverstanden, daß
die Gesellschaft ans jede Staatshülfe verzichten müsse, wenn
sie im Staude wäre, auf dem Wege der Association, der
Selbstbesteuerung die nöthigen Mittel anfzubringen. Aber
das Vereinsleben in unserem Lande habe zur Genüge bewiesen,
daß unter unseren Landwirthen noch nicht so viel Regsamkeit
und Opserwilligkeit für Vereinszwecke vorhanden sei, um den
Staatszuschuß entbehren zu können. Durch Anregung, Weckung
des Interesses, Verbreitung der Einsicht müsse derselbe all¬
mählich sich zn dem Standpunkt emporarbeiten, daß er sich
selbst helfen könne. Er freue sich, daß der Abg. Brörmann
den Nutzen und die Erfolge der Neuenburger Schule jetzt
hervorhebe; wenn er sich recht erinnere, habe derselbe auf dem
vorigen Landtag Bedenken gehabt, ob und wie weit die För¬
derung dieser Anstalt durch Staatsmittel gerechtfertigt erscheine.
Die Neuenburger Schule werde dahin führey, daß die Unter¬
stützung der Landwirthschaft aus der Staatskasse nicht mehr
»öthig sei; dies Institut werde die Ansichten klären, die Ueber-
Mgmig von den Vortheilen eines rationellen Wirthschafts-
betriebes verbreiten und die Einsicht von dem wahren Interesse
der Landwirthe fördern, so daß sie freudig zu Opfern bereit
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sein würden zur Hebung der Landwirthschaft zu dein wohlver¬
standenen eigenen Besten.

Abg. Töllner : In manchen Theilen des Landes sei
man bereits so weit, daß man auf eigenen Füßen stehen
könne; wenigstens in der Marsch sei diese Ansicht verbreitet.
Durch geeignete Lectüre, durch belehrende Reisen wisse man
sich die Vortheile des Fortschrittes auf dem Gebiete der Land¬
wirthschaft zu Nutze zu machen, durch Anwendung verbesserter
Geräthe, durch sorgfältigere Auswahl der Hausthiere schreite
man mit der Zeit fort. Man sei überzeugt, daß die Ent¬
wicklung und Fortbildung von Innen heraus gehen müsse,
man glaube dem Ziele nicht mehr fern zu stehen, die staat¬
liche Beihülfe zur Förderung des eigenen Interesses entbehren
zu können. Die Vereine in der Marsch hätten bewiesen, daß
sie der Anregung eines Generalsekretärs und der Centralaus-
schußversannnlungenentbehren könnten.

Abg. Brörmann : -Er gestehe gerne ein, daß er in
der vorigen Diät nicht die Hoffnungen an die Neuenburger
Ackerbauschule geknüpft habe, die der Bestand und der Erfolg
dieser Anstalt rechtfertigten. Es habe ihn daher gefreut, Ge¬
legenheit zu nehmen, diesem Institute seine volle, auf Erfah¬
rung begründete Anerkennung auszusprechen.

Abg. Ahlhorn : Mit der Debatte in dieser Angelegen¬
heit werde voraussichtlich nicht viel erreicht; er wolle nnr die
eigenthümliche Erscheinung hervorheben, daß wie ans dem
vorigen Landtage Diejenigen für große Bewilligungen das Wort
nähmen, die der Sache nach Beruf und Lebensstellung mög¬
lichst fern ständen. Derartige Leute, Conduktenre, Beamte
wären auch auf der kürzlich hier abgehaltenen Centralansschuß-
versanunlung vertreten gewesen, gediegene Landleute habe man
wenig zu sehen Gelegenheit gehabt. Warum man denn von
solcher Seite einem Stande wider Willen Wohlthaten oktrohiren
wolle?

Staatsminister v . Berg : Er habe, in der Ueberzeu-
gung, daß der Minderheitsantragzum Beschluß des Landtags
erhoben werde, nicht beabsichtigt, in dieser Sache das Wort
zu ergreifen. Eine Bemerkung des Abg. Töllner  veranlasse
ihn dazu. Er begreife recht wohl, daß in der Marsch das
Bedürfniß einer staatlichen Unterstützung zur Förderung der
Landwirthschaft weniger empfunden werde als auf der Geest.
Die Marsch habe einfachere Wirthschaftsverhältnisseund reichere
Landwirthe, die leichter auf dem Wege freier Association selbst¬
ständig sortschreiteu könnten. Die Aufgabe der Landwirthschafts-
Gesellschaft liege daher auch vorzugsweise in der Geest —
eben darum sei aber auf die Aeußerung des Abg. Töllner,
die an sich gerechtfertigt erscheine, für die Entscheidung der
vorliegenden Frage kein Gewicht zu legen.

Abg. Russell : Daß das Streben des Vereins dahin
gerichtet sein müsse, durch eigene Anstrengung die Mittel auf¬
zubringen, gebe er gerne zu; zur Zeit sei aber diese Höhe der
Entwicklung noch unerreicht und es sei Aufgabe des Staates,
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die Existenz der Gesellschaft so lange zu sichern, bis dieselbe
von Staatszuschüssen unabhängig dastehen könne. Die Er¬
folge der Anregung, welche vom Vereine ausgingen, bewiese
der immer größere Anklang, der sich in der immer allgemeineren
Betheiligung; eige; seit 1859 sei die Mitgliederzahl von 568
auf 1203, die Zahl der Abtheilungen oder Zweigvereine von
11 auf 20 gestiegen.

Auf die Bemerkung des Abg. Ahlhorn  habe er zu
erwidern, daß man nicht vor demselben em Examen bestanden
zu haben brauche, uni sich mit landwirthschaftlichenGegen¬
ständen zu beschäftigen. Der Abg. Ahlhorn  spreche in
manchen Angelegenheiten, über die er sich eine Fachkenntniß
nicht beilegen könne. Die Landwirthschaft sei überdies ein so
einfaches Gewerbe, daß Jeder , der von Jugend auf Interesse
an derselben gehabt und mit offenen Augen dieselbe sich an¬
gesehen habe, wohl ein Wort mitreden könne. Er seinerseits
begrüße Jeden, möge er nun Fachkenutnisse haben oder nicht,
mit Freuden, der ein warmes Interesse an einer guten Sache
habe.

Der Mehrheitsantrag wird angenommen, der Minder¬
heitsantrag, jährlich 500 Thlr . mehr zu dieser Position zu
bewilligen, wird in namentlicher Abstimmung mit 29 gegen
14 Stimmen angenommen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Selkmann I . , Selkmanu II . , Strackerjan I,

Strackerjan II . , Strodthoff , Suhreu , Millers,
Windhaus , Ahlers , Arkenau , Bartel , Becker,
Brader , Brockhaus , Bulling, de  Cousser , Dannen¬
berg , Eissel , Fortmann , Görlitz , Greverus,  Hull-
mann , Kunz, Lentz, Nieberding , Oetken , Pancratz
Rüdebusch , Russell.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Strackerjan III . , Struthofs , Thöle , Töllner,

Abels , Ahlhorn , Brörmann , Bunnies , Graepel,
Hardt,  Haye , Krahn , Oldejohanns , Rösener.

Abwesend: Barleben , Driver , Hoting , Huchting,
Müller.

Der Präsident Becker motivirt seine Abstimmung dahin:
Er sei der Ansicht, daß der von dem Abg. Brader  betonte
Satz , der Staat müsse für die Förderung und Hebung der
Interessen des Landes wirken, sich nicht blos auf Grund und
Boden, sondern auch auf Geist und Bildung der Bewohner
beziehe und sei ihm nicht unzweifelhaft, ob solche Bewilligun¬
gen für materielle Interessen in dem richtigen Verhältmß zu
den Ausgaben des Staates für höhere Interessen, z. B. für
die Bibliothek, ständen.

Antrag 32.
Abg. Pancratz : Nach dem Berichte sei mit den

Unternehmern der Ackerbauschule ein Abkommen dahin ge¬
troffen, daß ihnen neben dem Ersatz an Unkosten und Aus¬

lagen ein Gewinn von 1200 Thlr. garantirt werden solle.
Die Gesammtsumme solle durch das Schulgeld ü 30 Thlr.
für jeden Schüler und den Zuschuß des Staats gedeckt wer¬
den. Nehme man beispielsweise an, daß neben den für Hergabe,
Reinigung rc. der Schullokale, für Unterhaltung des Inventars
rc. zur Zeit festgestellten 200 Thlr., der Gehalt der Hülfslehrer
250 Thlr. , der eines ständigen Nebenlehrers zu 350 Thlr.
anznuehmen sei, so würde der Staatszuschuß bei einer Ein¬
nahme an Schulgeld von 800 Thlr. , 1200 Thlr . betragen.
Diese ganze Summe müsse aus Staatsmitteln hergegeben
werden, wenn die Anstalt von weniger als 27 Schülern be¬
sucht werde(27 X 30 — 810 Thlr.), dagegen würden nach der
Vereinbarung bei einem Ueberschuß des Schulgeldes über die
800 Thlr . betragenden Unkosten und Auslagen von solchem
Ueberschnsse Hz den Unternehmern zu Gute kommen, Hz in dem
Staatszuschuß von 1200 Thlr. gekürzt werden. Schon bei
der jetzigen Schüleranzahl von 46 Schülern betrüge die Ein¬
nahme an Schulgeld 1380 Thlr. , also 580 Thlr mehr als
die Unkosten und Auslagen; da davon nun Hz an dem Staats-
zuschusse gekürzt werde (— 193Hz Thlr.) , so werde die Dif¬
ferenz zwischen dem bisherigen Zuschüsse und dem durch die
jetzt beantragte Bewilligung von 200 Thlr. vergrößerten Zu¬
schüsse schon bei der jetzigen Frequenz der Anstalt fast ganz
aufgehoben.

Abg. Russell : Er habe die Absicht gehabt, bei dieser
Gelegenheit einen Antrag behufs Gründung eines landwirth-
schaftlicheu Instituts für die südlichen Landestheile zu stellen;
da nach der heute angekündigten Vorlage die Staatsregierung
in derselben Richtung Schritte beabsichtige, könne er sich zur
Zeit eines Antrags enthalten.

Antrag 32 angenommen.
Antrag 33 wie zu 1.
Antrag 34:
Abg. Selkmann 1. : Er wünsche,  daß unter die

Zwecke, für welche die gegenwärtige Position von 200 Thlr.
verwendet werden sollte, noch ein anderer ausgenommen werde.
Die Verkoppelungen aus der Geest hätten noch wenig Eingang
gefunden, die Leute hätten große Scheu vor den Kosten und
machten sich auch noch keinen rechten Begriff von den Ver¬
koppelungen. Es wäre daher sehr wünschenswerth, wenn die
Verkoppelungen in irgend einer Weise angeregt würden und
auch Staatsmittel zu diesem Zwecke vorhanden wären. Die
vorliegende Position erscheine ihm geeignet, daß auch derartige
Verwendungen aus derselben vorgesehen würden. Mit der
Drainage und Berieselung ständen die Verkoppelungen in
engem Zusammenhang; in vielen Fällen könne ohne Verkop¬
pelung mit jenen Verbesserungen nicht vorgegangen werden.

Er beantrage:
„im Ausschußantrage Nr.34 werde hinter dem Worte:
Berieseluugsanlagen  eingefügt : und Ver¬
koppeln :!g."
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Mg. Pimeratz : Auch im Ausschuß sei hiervon die
Rede gewesen, man habe aber nicht eingesehen, wie darauf
hingewirkt werden könne, daß Beschlüsse, zu verkoppeln, gefaßt
würden. Das müsse gelegentlich geschehen, namentlich der
Generalsekretär der Landwirthschafts-Gesellschaft sei die geeig¬
nete Persönlichkeit, in dieser Richtung anzuregen. Es wäre
dies ein Grund mit gewesen für die beantragte Bewilligung
eines höheren Zuschusses an die genannte Gesellschaft. Durch
sie und ihren Beamten sei in der That schon mit Erfolg in
dieser Weise gewirkt. Sonst habe man nicht gewußt, in wel¬
cher Weise mit Geldmitteln diese Angelegenheit unterstützt wer¬
den könne, wem das Geld zuzuwenden sei. Wenn der Be¬
schluß zur Verkoppelung bereits gefaßt  sei, wären allerdings
Personen da, denen man Unterstützung zuwenden könne, aber
es handele sich um die Herbeiführung dieses Beschlusses, und
wie dahin mit Geld gewirkt werden könne, habe man nicht
eingesehen.

Abg. Selkrnnnn I. : Er denke sich, etwa in der Weise,
daß ein Techniker beauftragt würde, gegen Vergütung aus
Staatmitteln einen vorläufigen Plan und Kostenanschlag zu
entwerfen.

Abg. Pancratz Diese Kosten würden erforderlich,
wenn der Beschluß, die Verkoppelung vorzunehmen, bereits
gefaßt sei; dann sei aber kein Grund, dieselben aus der Lan-
descasse zu bestreiten, sondern sie müßten von den Interessenten
getragen werden. Zudem seien diese Plankosten viel zu hoch,
als daß sie nebenher aus einer Position von 200 Thlr. be¬
stritten werden könnten.

Der Antrag von Selkmaun  I . ist unterstützt, derselbe
wird angenommen, darauf auch der Ausschußantrag dir. 34
mit der beschlossenen Einschaltung.

Abg. Brader zu Antrag 33 : Die Position des 8- 30
scheine ihm zu hoch, namentlich da ein großer Theil dieser
Summe zu Hengstkvhrungen verwandt werden solle. Hengst-
köhrungen mit Prämien sei eine Einrichtung, die schon so lange
bestehe, daß eine so bedeutende Verwendung zu diesem Zwecke
nicht gerechtfertigt erscheine. Auch stieße das Meiste in die
Taschen von Leuten, die auch bei geringeren Prämien in ihrem
eigenen Interesse Hengste halten würden. Er wolle keinen
Antrag stellen, möchte aber der Staatsregierung anheim geben,
°b sich eine theilweise anderweitige Verwendung empfehle.

Stäatsminister v . Berg : Der Vorredner habe zwar
keinen Antrag gestellt, aber seine Bemerkung rufe doch eine
Entgegnung hervor. Die. Regierungsvorlage basire auf einer
mit dem vorigen Landtage vereinbarten Gesetzgebung, und er¬
scheine schon deßhalb eine so baldige Milderung nicht ange¬
messen. Die einstimmige Ansicht der speziell Jnteressirten gehe
übrigens mehr aus eine Erhöhung als auf eine Herabsetzung
der Prämien. Es sei vorgekommen, daß Hengsthalter, obgleich
sie eine Prämie erhalten, zur Veräußerung geschrillten seien,
weil der Betrag der ihnen zuerkannten Prämie ihnen nicht

genügt habe. Ulster der Veräußerung ins Ausland litten aber
weniger die Besitzer der Hengste als gerade die kleinen Leute,
die ihr Pferd nebenher zur Zucht verwendeten.

Anträge 35—39 wie zu 1.
Antrag 40:
Staatsminister v . Berg : Es sei an den Landtag ein

Schreiben der Staatsregierung mit dem Antrag beschleunigter
Beschlußfassung über die Bewilligung der vorliegenden Position
Angegangen, da es im Interesse des Hunte-Erns-Canals ge¬
boten erscheine, mit der Verwendung der für 1864 ausge¬
worfenen Summe schon jetzt zu beginnen. Mit der Bewilli¬
gung der Position habe die Staatsregierung nicht die Befugniß,
darüber zu verfügen, halte sich dazu vielmehr erst nach Fest¬
stellung des Finanzgesetzes für berechtigt. Da von dem Aus¬
schuß der spätere Antrag, diese Summe besonders zu bewilligen,
nicht berücksichtigt sei, beantrage er:

„und sich damit einverstanden erklären, daß über die
pro 1864 beantragte Summe schon jetzt, vor Fest¬
stellung des Finanzgesetzes, verfügt werde."

Abg. Strackerjan II -: Als der Antrag auf Voraus¬
bewilligung dieser Position Angegangen, sei dieser Theil des
Berichtes bereits festgestellt gewesen. Der Ausschuß habe die
Sache daher zunächst auf sich beruhen lassen; übrigens habe
er persönlich Nichts gegen den beantragten Zusatz, und werde
auch der Ausschuß wohl damit einverstanden sein.

Antrag 40 wird angenommen, der Zusatzantrag der
Staatsregierung ebenfalls.

Antrag 41 , 42 wie zu 1.
Antrag 43 , 44. Antrag der Staatsregierung:
Abg. Sbrackerjan II . : Er wolle nur bemerken, daß

er, während er im Ausschuß auf Seiten der Mehrheit ge¬
standen, sich jetzt dem Minderheitsantraganschließe.

Antrag 43 wird angenommen, 44 abgelehnt, Antrag
der Staatsregierung ist damit erledigt.

Antrag 43 wie zu 1.
Antrag der Staatsregiernng auf Mehrbewilligung abge-

lehut.
Antrag 47 angenommen.
Anträge 48 bis 54 wie zu 1.
Antrag 55:
RegierungscommissärBucholtz : Es sei keine hoffnungs¬

volle Position, einen Antrag der Staatsregierung zu vertheidigen,
dessen Ablehnung der Ausschuß einstimmig anempfehle. Er werde
sich auf wenige Worte beschränken. Es sei sehr zu beklagen,
wenn die Vorlage abgelehnt werde, da die Staatsregierung
glaubte, durch Gewährung dieser Beihülfe einen ganzen
Distrikt von bedeutendem Umfang zu erheblicher wirthschaft-
licher Verbesserung verhelfen̂ zu können. Die Gründe der
Staatsregierung seien in der Vorlage niedergelegt. Die
Gegengründe des Ausschusses liefen wesentlich darauf hinaus,
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Latz die Unterstützung nicht noth wendig  sei , da die In¬
teressenten sich selbst helfen könnten. Was in der Welt sei
nothwendig? was sei nicht möglich? Wenn die Eingesessenen
mit der äußersten Anstrengung ihrer Kräfte die Verbesserung
anstrebten, so würden sie vielleicht ohne staatliche Beihülfe
zum Ziele gelangen, aber eine solche Anspannung sei ihnen
kaum zuzumuthen und jedenfalls stehe fest, daß aus dem
ganzen Projekt Nichts werden würde, wenn ein Staatszuschnß
nicht gewährt würde. Wenn man einwände, für das Unter¬
nehmen machen sich vorzugsweise nur Privatinteressen geltend
und die Interessenten müßten daher auch die Mittel aufbringen,
so würde dieser Grundsatz, streng angewandt, zur Streichung
einer Menge von Positionen im Voranschlag führen. Der
Vortheil iin vorliegenden Fall käme allerdings zunnächst den
Eingesessenen des Distrikts zu Gute, aber er wirke auch auf
entferntere Bezirke. Es handele sich wesentlich darum, durch
den Staatszuschuß eine erfolgreiche Anregung zur Ueber-
nahme der dem Unternehmen zu bringenden noch immer
großen Privatopfer zu geben; ohne Zuschuß werde dasselbe
nicht zu Stande kommen können.

Diese„Gunst", wie er sich ausdrücken möchte, sei dem
Bezirke um so mehr zuzuwenden, als nicht nur die Ableitung
des eigenen Wassers erforderlich sei—man könnte sonst sagen,
warum bauen sich die Leute in einer so unglücklichen Niederung
an? —- sondern dieser Bezirk sei in der traurigen Lage, auch
fremdes Wasser, das eines eben so großen Gebietes aufzu¬
nehmen, und werde dieser Zufluß herbeigeführt und fort¬
während vermehrt durch die Fortschritte der Cultur.

Abg. Pancratz : Daß das Project ohne Staats¬
zuschuß zur Ausführung komme, sei allerdings nicht wahr¬
scheinlich, eben aus dem Grunde, weil das Interesse an
dem Unternehmen bei den Interessenten selbst nicht allge¬
mein sei. Einer Anregung durch staatliche Beihülfe bedürfe
es, weil ein Theil der Interessenten die Betheiligung von der
Gewährung eines bedeutenden Staatszuschusses zu den Kosten
abhängig gemacht habe. Wünschenswerth und nützlich sei das
Unternehmen; da es aber von den Interessenten aus eigenen
Mitteln ausgeführt werden könne, erscheine die Betheiligung
der Landeskasse nicht als gerechtfertigt. Das Amt habe die
Kosten bei einer Vertheilung auf eine angemessene Reihe von
Jahren zu jährlich2 Thlr. per Bonitätsjück angeschlagen,
nach Ansicht der Regierung zu hoch. 3060 Jück seien be¬
theiligt. Diese schlage das Amt zu 1800 Bonitätsjück au,
die Staatsregierung meine zu niedrig. Nach der Catastral-
abschätzuqg sei der Reinertrag per Jück3Hz Thlr., auf das
Bonitätsjück lhz mal so viel, also 5Hz Thlr. Dabei sei
hervorznheben, daß der jetzige Reinertrag, nicht der nach
Ausführung der Verbesserung wahrscheinliche, der Berechnung
zu Grunde gelegt sei.

Ausschußantrag 55 wird angenommen.
Anträge 56—66 wie zu 1.

Anträge 67, 68:
Abg. Bulling : Im Berichte der 'Mehrheit sei gesagt,

das Stedingerland habe Lösch- und Ladeplätze genug; dem
müsse er entgegentreten. Als ein solcher sei Huntebrück auf¬
geführt, dort habe er einen Lösch- und Ladeplatz nicht gesehen;
ferner Qchtum, dieser Platz liege überall gar nicht im Stedinger¬
land. Die Anlegung einer Kaje in Warfleth sei für das
ganze Stedingerland nothwendig. Die Schiffe, die die Weser
herauf- und herunterführen, legten dort an (es sei der einzige
Ort an der Ober-Weser) und brächten und holten gelegentlich,
was an Ausfuhr und Einfuhr des Stedingerlandes zu ver¬
schiffen sei. Solle dieser Verkehr und damit aller Verkehr
der Wasserstraße für das Stedingerland nicht aufhören, so
so müsse die Kaje in Warfleth angelegt werden. Nach
Huntebrück kämen die Schiffe nicht, die den Verkehr des
Stedingerlandes vermittelten. Ochtum sei schon aus dem
Grunde nicht geeignet, weil durch jedes Löschen und Laden
an diesem Platze ein ganzer Tag verloren ginge, man könne
nur mit Fluth herauf- und mit Ebbe hinunterkommen.

Staatsministerv. Berg : Im Interesse der Anlage
müsse er den Minderheitsantrag empfehlen. Wenn man das
Weserufer durchgehe, so finde man an der Unterweser eine
ganze Reihe von Häfen, die zum Theil mit bedeutenden
Kosten aus der Staatskasse angelegt wären. Das ganze
Oldenburgischc User der Oberweser habe nicht einmal einen
Lösch- und Ladeplatz. Wenn man im Sommer die Weser
mit dem Dampfschiff hinunterfahrr, müsse das auffallen.

Der einzige Anlegeplatz des Dampfschiffes sei Warfleth,
dort treffe man auch regelmäßig einen nicht unerheblichen
Verkehr. Aus diesem Grunde sei auch in Warfleth eine Zoll¬
abfertigung. Wenn man die Gebiete der Ober- und Unter¬
weser mit demselben Maße messen wolle, dann dürfe man für
diesen ersten und einzigen Lösch- und Ladeplatz der Oberweser
nicht die Mittel versagen. Die Anlage sei im Interesse des
Stedingerlandes und eines weiteren Gebietes wesentlich.

Abg. Ahlhorn : Man habe bei mehreren Stedingern
Erkundigungen eingezogen.' Diese wünschten nicht einmal die
Anlage einer Kaje in Warfleth; auch müsse es im Bericht
heißen, es sei nie eine Petition um diese Anlage an den
Landtag gekommen anstatt nur eine. Einige wenige Personen,
die unmittelbar bei Warfleth wohnten, intexessirten sich allein
für die Sache. Gegen Bulling  habe er zu bemerken, wenn
in Huntebrück auch keine Kaje sei, so werde dort doch ge¬
löscht, ebenso sei in Berne genüg Raum zum Löschen der
wenigen Haushaltungsgegenstände, die dort eingeführt würden.
Ochtum endlich sei von Warfleth nur eine Stunde entfernt.
Jn's Gewicht falle, daß eine Kaje ohne Chaussee Nichts nützen
könne; die Wege nach Warfleth seien zum größten Theil des
Jahres unfahrbar. Bewillige man das Geld für die Kaje, so
werde es heißen, mit der Kaje ohne Chausseeverbindung sei
Nichts gedient. Uebrigens habe das Stedingerland auch wenig
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Ausfuhr, Getreide fahre es noch etwas ein; die Viehaussuhr
sei das einzige; daß das Dampfschiff in Warfleth anlege,
habe mit einer Kaje Nichts zu schaffen. Die Leute, die dort
abstiegen, gingen in der Regel zu Fuß weiter. Er müsse
dabei bleiben, die ganze Ausgabe sei im Interesse Einzelner,
nicht im Interesse des Stedingerlandes.

Antrag 67 (auf Bewilligung der Position) wird ab¬
gelehnt.

Anträge 69—73 wie zu 1.
Schließlich werden die Anträge 1, 2, 5, 6, 9—14,

16—20, 23, 26—29, 33, 35—39, 41, 42, 45, 48—54,
56—66, 69—73 angenommen.

Schluß der Sitzung2 Uhr Nachmittags, nachdem die
nächste Sitzung durch Beschluß des Landtags auf Ahlhorn ' s
Antrag aus Donnerstag den 18. d. M. Morgens 11 Uhr
angesetzt ist.

Tagesordnung:
Fortsetzung des abgebrochenen vierten Gegenstandes der

heutigen Tagesordnung.

Der Berichterstatter
Rainsailer.

« « v<



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Fünfzehnte Sitzung.
Oldenburg , den 18. Februar 1864 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung : Fortsetzung der Berathung des Berichts, betreffend den Boranschlag der Ausgaben des Herzogthnms
Oldenburg 186466.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Mittisteriische: Staatsminister v. Berg , Regierungs-
Commissäre Bucholtz , Rüder , Li er.

Nach Eröffnung der Sitzung wird das letzte Protokoll
von dem Schriftführer Strackerjan III . verlesen und von
der Versammlung genehmigt.

Eingänge:
1) Schreiben der Staatsregierung vom 15. d. M. , be¬

treffend ihre Zustimmung zu den vom Landtage be¬
schlossenen Aenderungen des Gesetzentwurfs, betreffend
die Prüfung für den Forstdienst, nä nein.

2) Schreiben der Staatsregierung, betreffend die am
30. October 1861 zur Wegeordnung erlassene Ver¬
ordnung. An den Justizausschuß.

3) Petition aus Niendorf, Amts Schwartau, betreffend
die Heranziehung der Staatsländereien zu den Wege¬
lasten. An den Petitionsansschuß.

4) Petition ans Zetel, betreffend die Chaussee nach dem
Ammerlande. An den Finanzausschuß.

5) Petition ans Cloppenburg, betreffend die für die öf¬
fentlichen Wege zu leistenden Hand- und Spanndienste.
An den Verwaltungsausschuß.

6) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Ergänzung
des Staatsgerichtshofes. Der Präsident will das Wei¬
tere veranlassen.

7) Petition aus Dötlingen, betreffend Chaussee von Wil¬
deshausen nach Oldenburg. An den Finanzausschuß.

8) Petition aus Dötlingen, betreffend Aenderung des Art. 5
der Wegeordnung. An den Verwaltungsausschuß.

9) Petition aus Altenesch, betreffend den Bau einer Brücke
zu Huntebrück. An den Finanzausschuß.

Bei Fortsetzung der Berathung über den Bericht des
Finanzausschusses, betreffend den Voranschlag der Ausgaben
des Herzogthums Oldenburg 1864-66 , werden die Anträge
Nr. 74 bis 76 zunächst zurückgestellt.

Abg. Strackerjan II . : Die Staatsregierung habe in
Bezug auf den Antrag Nr. 76 um die Ermächtigung gebeten,
die durch Annahme desselben für 1864 bewilligten Mittel so¬
gleich verwenden zu können. Da ein gleicher Antrag für die
KZ. 65 und 70 vorliege, werde es am zweckmäßigsten sein,
diese drei Anträge zusammen erst mich der Verhandlung über
den Z. 70 zur Abstimmung zu bringen. Nameus des Aus¬
schusses stelle er demnach den Antrag:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß die Staatsregierung ermächtigt werde, von den zu
M. 63, 65 und 70 des Voranschlags für 1864 be¬
willigten Mitteln auch vor schlüssiger Feststellung des
FinanzgcsetzeS zu verwenden.

Präsident : Mit der vorläufigen Aussetzung sei er
einverstanden, nur halte er es für zweckmäßiger, die Abstim¬
mung bis zur Erledigung des ganzen Etats auszusetzeu.

Zu Antrag Nr. 77 und 78:
Abg. Strackerjan I . : Zur Empfehlung des Am-

derheitsantrages wolle er sich nur einige wenige Bemerkungen
ertauben. Die Mehrheit irre sich, wenn sie glaube, daß die
Straße von Golzwarden nach Brake keine größere Bedeutung
habe, als die NordermoorerHelmer. Ein Blick auf die
Karte genüge, um zu zeigen, daß diese Strecke nur ein kleines
Glied sei in der großen Lücke zwischen Golzwarden und Els¬
fleth, eine Lücke, die auf alle Fälle vom Staat ausgefüllt
werden müsse , sei es nun, daß bis Brake die Eisenbahn



gebaut würde, wo wohl Niemand daran zweifeln werde, daß
die kürzeste Verbindung dieses Endpunktes der Eisenbahn mit
dem Butjadingerlande unbedingt nothwendig sei, während dann
die Chaussee von Elsfleth nach Brake vielleicht weiter nach
Westen, am Hammelwardermoor entlang gebaut werden könnte,
sei es daß die Eisenbahn nicht zu Stande komme, in welchem
Falle die Chaussee die Communikation auf dem kürzesten Wege
zwischen Elsfleth und Golzwarden über Brake zu vermitteln
haben werde. Wenn nun setzt die Gemeinde Golzwarden sich
erboten habe, aus eigenen Mitteln 8000 Thlr. zu dieser
Strecke beizuschießen, so solle der Staat dies als ein gutes
Geschäft willkommen heißen und nicht ablehnen, da leicht, wenn
erst die Eisenbahn gesichert, die Gemeinde nicht mehr Willens
sein könnte, diese Summe dazu herzugeben. — Auch jetzt schon
sei diese Straße wichtig für den Verkehr zwischen Brake und
Barel, der für Personen durch tägliche Omnibusfahrten im
Sommer vermittelt werde, für Maaren aber besonders dadurch
sehr bedeutend sei, daß die Englischen Dampfer meistens das
für Varel Bestimmte nach Brake brächten, von wo aus es
zu Lande weiter befördert würde.

Abg. Bartel : Da er bei Feststellung des Berichts
nicht zugegen gewesen, habe sich in demselben die Unrichktigkeit
einschleichen können, daß er zu der Minderheit gehöre. Er sei aber
vielmehr von Anfang an gegen den Minderheitsantraggewesen,
weil er sich nicht habe überzeugen können, daß dessen Gründe
einen solchen Vorrang der Golzwarder Chaussee, den sie früher
bei der Entwerfung des Chausseenetzes nicht gehabt habe, jetzt
rechtfertigten; weil er ferner das von der Gemeinde Golzwar¬
den gemachte Anerbieten für so bedeutend nicht halte, zumal
da eine Strecke der dem Staat angebotenen Chaussee nicht
mehr in gutem Stande sei. Beim Zustandekommen einer
Eisenbahn würde er allerdings für diese Chaussee stimmen.

Abg. Graepel : Wenn es gewiß wäre, daß demnächst
(falls keine Eisenbahn gebaut werde) die Chaussee von Brake
nach Elsfleth in grader Richtung den Deich entlang führen
würde, so würde 'er sich der Minderheit im Ausschüsse an¬
schließen. Dies sei aber nicht der Fall , vielmehr habe ein
anderes Projekt große Chancen für sich, nach welchem die
Chaussee von Elsfleth nach dem östlichen Ende von Oldenbrock-
Niederort, dann über Hammelwardermoor führen solle und
zwischen Popkenhöge und Brake ans die Oldenburg- Braker
Chaussee stoßen würde, nicht weit von dem Einmündungspunkt
der Butjadinger Chaussee. Dadurch würde die direkte Ver¬
bindung Elsfleths mit dem Butjadingerlande schon vorhanden
sein und die Ausfüllung der Lücke Brake- Golzwarden nur
noch im Gemeinde-Interesse liegen. Diese Linie würde zwei
bedeutende Ortschaften berühren, während die am Deich hin¬
laufende nur wenigen Anwohnern zu Nutzen komme; auch
hatten sicherem Vernehmen nach die Einwohner von Hammel¬
wardermoor schon bedeutende Anerbietungen gemacht oder be¬
absichtigten wenigstens dieselben zu machen. Bei der über diese

Frage herrschenden Ungewißheit sehe er sich in der Lage, für
den Mehrheitsantrag stimmen zu müssen.

Staatsminister v . Berg : Die Ausfüllung der hier in
Frage stehenden Lücke werde so entschieden von den allgemei¬
nen Verkehrsinteressengefordert, daß es sehr zweifelhaft fei,
ob nicht die Chaussee von Brake nach Golzwarden vielleicht
bedeutender sei, als die von Hohenkirchen nach Horumersiel,
welche der Ausschuß zu bauen bereit sei. Dabei sei es gleich¬
gültig, ob die Strecke Elsfleth— Brake über Hammelwarder¬
moor oder am Deiche her geführt werde, da diese  Chaussee
durch andere Interessen geboten werde.

Nachdem von so vielen Seiten die Meinung ausgesprochen
worden, daß das Zustandekommen der Eisenbahn hier von
Einfluß sein würde, so halte er sich berechtigt, zu erklären,
daß sehr begründete Aussicht auf eine solche vorhanden, indem
ein Vertrag abgeschlossen sei, durch welchen Preußen sich ver¬
pflichte, in der nächsten Zeit seinen Verbindlichkeiten betreffs
einer Eisenbahn von Heppens nach Oldenburg nachzukommen
(Bravo), womit dann die Bedenken gegen eine Eisenbahn von
Oldenburg nach Bremen und Brake verschwänden, und ge¬
gründete Hoffnung da sei, in drei Jahren schon den Anschluß
an das deutsche Eisenbahnnetz zu erreichen. Auch aus die¬
sem Grunde also müsse der Minderheitsantrag empfohlen
werden.

Abg. Tvllner : Der Verkehr auf dieser Straße sei
bisher nicht so bedeutend gewesen, daß eine Chauffirung der¬
selben sich rechtfertigen lasse; auch glaube er nicht, daß er
nach Vollendung der Chaussee von Varel nach Rodenkirchen
sehr zunehmen werde; er habe den Weg im Sommer wohl
in einem solchen Zustande gesehen, daß er bis aus die Spuren
mit Grün überwachsen gewesen sei. Zudem seien die für diese
nur 9000 lange Strecke veranschlagten-Kosten zu hoch. Der
Staat solle 22000 Thlr. dazu hergeben, während die Gemeinde
8000 Thlr . anbiete. ' Das sei kein richtiges Berhältniß; das
ganze dürfe höchstens 22000 Thlr. kosten.

Abg. Ahlhorn : Die Aussicht auf eine Eisenbahn
könne uns jetzt noch nicht zur Bewilligung der beantragten
Summe veranlassen; die werde keinensalls vor drei Jahren
fertig, so daß in der nächsten Finanzperiode noch immer Zeit
sei an diese Chaussee zu denken. Der Beitrag ferner, welchen
die Golzwarder angeboten, könne nicht in Betracht kommen,
da sie durch die Erbauung der Chaussee von der Unterhaltung
ihrer Wege befreit würden. Anderswo, z. B . in Jahde, habe
man eine Menge von Wegen zu unterhalten und würde man
gerne Geld zu Chausseen hergeben, schon um sich diese Last
zu erleichtern, aber da komme man vielleicht in 10 Jahren
noch nicht zu einer Chaussee und habe noch nie einen Groten
Zuschuß vom Staate erhalten. Die Bewohner der Weser
seien hierin ganz besonders begünstigt: die Chaussee von Roden¬
kirchen nach Ovelgönne sei erst dann dem allgemeinen Verkehr
einigermaßen zu Nutzen gekommen, als sie weiter in das
Butjadingerland geführt sei und noch jetzt sehe man an ihren
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Zickzackwindungen, wie sehr das Interesse Einzelner bei ihrer
Anlage berücksichtigt sei. Und doch seien diese Leute viel rei¬
cher und leicht im Stande, weit größere Beiträge zu liefern.'
Die Abtretung endlich der bereits mit einem Zuschuß des
Staates von 1300 Thlr. vollendeten Chaussc, welche Golz¬
warden ebenfalls augeboten, könne gar nicht gerechnet werden,
da die Gemeinde dadurch Nichts aufopfere, sondern nur sich
der Last, dieselbe ferner zu unterhalten, entledige. Lasse der
Staat sich darauf einmal ein, so habe er gar keine Garantie
mehr dafür, daß solche Gemeindechausseen init Zuschüssen vom
Staat nur da angelegt würden, wo sie sich wirklich rentiren;
daß die Gemeinde den Beitrag von 8000 Thlr. zurückziehen
werde, wenn eine Eisenbahn gebaut würde, sei nicht anzuneh¬
men. Er bleibe dabei, daß in solchen Dingen möglichst Pari¬
tät herrschen müsse und es sich nicht rechtfertige, einen Land¬
strich so anszuzeichnen, daß fast gar keine nnchaussirten Wege
dort mehr zu finden seien. Die Gründe der Fürsprecher für
diese Chaussee hätten ihn nicht überzeugt.

Abg. Strackerjan I. : Das Opfer, welches die Ein¬
wohner von Golzwarden durch Abtretung der bereits vollende¬
ten Strecke brächten, sei allerdings nicht groß; unrichtig sei
aber die Behauptung des Vorredners, daß sie gar keine Wege
mehr zu unterhalten hätten; denn da die- Strecke Boitwar-
den—Brake bis jetzt Privatweg sei, so verliere sie nur die
kleine Strecke von Golzwarden nach Boitwarden. Sodann
sei es doch sehr zweifelhaft, ob sie noch bereit sein würden,
den jetzt zugesagten Beitrag zu geben, wenn sie nach Erbauung
der Eisenbahn wüßten, daß die Chaussee für den Staat noth-
wendig sei, mithin auch ohne ihre Hülse zu Stande kommen
müsse. Gegen den Abg. Töllner  müsse er bemerken, daß
er die Verhältnisse doch wohl genauer kenne und daß nach
seiner Erfahrung der Weg schon jetzt nur dann nicht frequent
sei, wenn das- schlechte Wetter ihn unsahrbar gemacht hätte
und die Leute nöthige, den Umweg aus der Chaussee zu
machen, daß er aber sonst schon deshalb einen bedeutenden
Verkehr habe, weil die ganze Gegend ihren Rocken aus Brake'
beziehe; wenn er erst chaussirt und auch die Chaussee von
Varel her erst fertig sei, so werde dieser Verkehr noch zu¬
nehmen. Er sei jetzt auch bereits nach der Wegordnung ein
Hauptweg, weil er' zwei größere Ortschaften mit einander
verbinde, könne aber eben wegen Unfährbarkeit bisweilen nicht
benutzt werden.

Abg. Töllner : Daß die ganze Gegend Rocken über,
Brake erhielte, sei richtig, dieser würde aber zu Schiffe trans-
portirt und hätte mit dem Wege nach Golzwarden Nichts zu
schaffen. Diesen habe man wenig nöthig, das sehe man auch
daran, daß er oft sogar im Sommer gar nicht zurecht ge¬
machtsei; das würde doch geschehen, wenn er wirklich frequen-
tirt würde.

Berathung geschlossen.
Abg. Strackerjan II- (als Berichterstatter) : Ueber

die Sache selbst sei bereits das Genügende vorgebracht. Nur

betreffs der vom Abg. Bartel  gemachten persönlichen Be¬
merkung müsse er erklären, daß ihm dessen Stellung zu dem
Regierungsantrage bei der Entwerfung des Berichts entfallen
gewesen, und daß dieser Jrrthum nachher stehen geblieben sei,
weil der Abg. Bartel  bei Feststellung des Berichts nicht
zugegen gewesen wäre.

Der Antrag Nr. 77 wird angenommen; der Antrag
Nr. 78 ist damit erledigt.

Zu Antrag Nr. 79:
Abg. Dannenberg : Das Ieverland erkenne es dank¬

bar an, daß die Staatsregierung, wie man aus dem Ausschuß¬
berichte ersehe, bestrebt sei, die Chaussee von Jever nach
Horumersiel, die bereits vor etwa 10 Jahren vom 9ten Land¬
tage als eine der dringlichsten bezeichnet sei, möglichst bald
zu vollenden. Leider sei aber bei allen jeverschen Chausseen
,ein Uebelstand: die Klagen über den Mangel an Steinen und
anderem Material, welche stets den Grund dazu hergeben, die
Geldbewilligungen einzuschränken. Auch hier wolle man aus
diesem Grunde noch einen kleinen Rest für die nächste Finanz¬
periode übrig lassen. Ob es nicht möglich sei, für diesen auch
noch die Steine herbeizuschasfen, darüber habe er noch nicht
das Erforderliche erkunden können, meine aber doch, daß die
Beschaffung so schwer nicht sein könne. So fasse er denn das
Bedauern des Ausschusses darüber, daß nicht Mehr noch im

' Jeverland für Chausseen ausgcworfen sei und den Vorbehalt
desselben, darauf zurückzukommen, so auf, daß, in der Voraussetzung
leicht möglicher Beschaffung des erforderlichen Materials, falls
spätre noch Gelder zur Disposition ständen, diese für Chausseen,
namentlich im Jeverland, verwendet werden sollten, glaube auch,
daß die Staatsregicrung damit einverstanden und bestrebt sein
werde, Steine und sonstiges, Material, wenn irgend möglich,
dazu zu erlangen. Um hiervon Act zu nehmen und einen Aus¬
druck des Landtags über diesen Gegenstand zu veranlassen,
stelle er folgenden Antrag:

der Landtag beschließe, Großherzogliche Staatsregierung
dringend zu ersuchen, die endliche Vollendung rer
Chaussee von Jever nach Horumersiel noch für die
Finanzperiode 1864/66 zu erstreben und zu dem Ende
weitere Vorlage zu machen.

Zur Motivirung desselben wolle er weiter nichts hinzu-
sügen, sondern nur um zahlreiche Unterstützung und einstim¬
mige Annahme Litten.

Der Antrag wird hinreichend unterstützt.
Staatsminister v Berg : Er halte diesen Antrag für

unnöthig, weil die Staatsregierung bereits einen Antrag ge-'
stellt habe, durch dessen Bewilligung der Landtag dasselbe Ziel
erreichen werde; denn wenn es in demselben heiße: dieselbe
werde ermächtigt, etwaige Ueberschüsse für Chausseen zu ver¬
wenden, so beziehe sich das natürlich auch auf das Jcver-
land.

Abg. Ahlhorn : Im vorigen Landtage sei der Be¬
schluß gefaßt worden, die Ueberschüsse zu Chausseebanten zu
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verwenden. Diesem Beschlüsse sei die Staatsregierung theil-
weise freilich nachgekommen, aber nicht in der Ausdehnung,
wie der Landtag es gewünscht hätte, namentlich nicht im
Jeverlande, obgleich die Ueberschüsse über 90,000 Thlr . be¬
tragen hätten. Ob die Steine gefehlt hätten, wisse er nicht
zu benrtheilen; doch wenn das auch gewesen wäre, so hätte
die Regierung doch wenigstens die Wegekörper erst Herstellen
lassen können, mit welchen sie oder ihre Techniker überhaupt
in der Regel zu spät anfingen. Diese könne man recht wohl
zwei bis drei Jahre vorher fertig machen. Die Chausseen
seien dann nachher gesicherter vor Senkungen und leichter zu
erhalten. Doch glaube er auch, daß die Steine wohl zu be¬
kommen sein würden, so daß die Staatsregierung im Stande
sei, noch in dieser Finanzperiode bis zur Vollendung mit dem
Bail sortzufahren; er habe bereits bedauert, daß nicht für die
ganze Strecke die Mittel ausgeworfen worden.

Staatsminister v . Berg : Die Ueberschüsse seien der
Provinzialregierung gemäß dem Beschlüsse des Landtags über¬
wiesen; wenn dieselben nicht zur Verwendung gekommen, so
habe das in Gründen der Nothwendigkeitgelegen. Habe aber
der Vorredner andeuten wollen, daß es an dein guten Willen
dazu gefehlt habe, so müsse er einen solchen Vorwurf ent¬
schieden zurückweiseu; noch in keiner Finanzpcriode seien größere
Summen auf Chausseebautenverwandt, als in voriger.

Abg. Dannenberg : Den guten Willen der Staats¬
regierung dankbar constatirend, könne er ihn doch nicht als
Motiv für die Ansicht gelten lassen, daß sein Antrag abgelehnt
werden müsse. Dazu reiche er nicht aus , da es angenehm
für die Regierung und erfreulich für das Jeverland sein werde,
wenn die Sympathien für das letztere in Beziehung auf diese
Angelegenheit vom Landtage im Beschlüsse zum Ausdrucke ge¬
bracht werde.

Der Antrag Nr. 79 wird zurückgestellt, der Danneu-
berg'sche Antrag angenommen.

Ebenso der Antrag Nr. 80.
Zu Antrag Nr. 81 und 82:
Abg. Ahlhorn : Er habe diese Position mit Freuden

begrüßt und bedauere nur , daß die Chaussee selbst noch nicht
in Angriff genommen werden solle, weil für das kleine Länd-
chen Landwührden bisher vom Staat mit Ausnahme einer
kleinen Kahe noch Nichts geschehen sei. Nur sei es wünschens-
werth, daß der Knotenpunkt, an dem diese Chaussee in die
hannoversche einmünden solle, mit Hannover fürs Erste fest-
gestellt werde, damit, wenn letztres auch die ihm zur Last
fallende Strecke erst in einigen Jahren baute, doch eine sichere
Basis gewonnen werde, auf welcher man unsererseits Vorgehenkönne.

Daß dies geschehe, gebiete schon die Rücksicht für einen
klandestheil, der bereits so viele Steuern in die Landescasse
bezahlt habe, ohne bisher die entsprechenden Vortheile zu ge¬
nießen.

Staatsminister v . Berg : Er freue sich, zu Horen,
Berichte . XIV. Landtag.

daß der Abg. Ahlhorn  sich für Landwührden interessire und
sei in dieser Beziehung mit ihm ganz einverstanden. Was die
Verhandlungen mit Hannover betreffe, so sei die Sache hier
dadurch in einer besonderen Lage, daß die Fortsetzung unserer
Chaussee von dein Leher Wegeverbande abhänge und die Han¬
noversche Regierung nicht eher Zusicherungen machen könne,
als sie mit diesem verhandelt habe. Außerdem werde sie frei¬
lich auch' selbst Zuschüsse geben müssen und noch fei keins von
Beiden erreicht. In Folge der letzten Mittheilungcn über die
Lage dieser Angelegenheiten seien unsererseits weitere Schritte
bei der Landdrostei in Stade zur Verständigung geschehen, von
denen er sich Erfolg verspreche, zumal da auch die südlich von
Landwührden gelegenen Theile des Amts Hagen bei dem Zu¬
standekommen dieser Chaussee, welche ein Glied in ihrer Ver¬
bindung mit Bremerhafen und Geestemünde sein würde, inter-
essirt seien.

Die Anträge Nr. 81 und 82 werden angenommen.
Zu Antrag Nr. 84:
Abg. Graepel : Obwohl die im Ausschußantrag ge¬

stellte und auch von der Staatsregierung beabsichtigte Bedingung,
daß diese Chaussee als Gemeindestraße unterhalten werde, der
Hoffnung der betheiligten Gemeinden nicht entspreche, so wür¬
den sie doch auch so für die Bewilligung dieses Zuschusses
dankbar sein, wenn dieselbe uur endlich zur Vollendung des
schon so lange ersehnten Baues führen würde. Es lägen aber
Umstände vor, nach denen man befürchten müsse, daß gerade
durch diese Bedingung das Ganze wieder scheitern werde.
Da in Bezug hierauf gvnz kürzlich ein Gesuch aus Elsfleth
an das GroßherzoglicheStaatsministerium gerichtet sei, wo¬
durch, wie er hoffe, eine weitere Vorlage der Staatsrcgierung
und das Fallenlassen der Bedingung Seitens des Landtages
veranlaßt werden würde, so habe er dieses nur vorläufig hier
bemerken wollen, halte es aber nach der jetzigen Lage der
Dinge nicht für angemessen, seinerseits einen weiter gehenden
Antrag zu stellen, sondern wolle sich solchen, soweit nöthig,
für die zweite Lesung des Gesetzes Vorbehalten.

Der Antrag Nr. 84 wird angenommen.
Zu Antrag Nr. 83:
Abg. Selkmann II . : In diesem Anträge seien für

die Strecke Bornhorst-Oldenburg die Summe von 17625 Thlr.
und 23000 Thlr. ausgeworsen, zusammen also über 40000 Thlr .,
obwohl im Bericht nur 17625 Thlr . genannt seien. Diese
Summe sei also zu hoch und nicht durch den Bericht motivirt;
vielleicht wäre etwas Anderes gemeint, stehe aber nicht in
dem Anträge.

Abg. Strackerjan II . : Der Sinn des Antrages
könne Niemandem zweifelhaft sein— und auch des Abgeordneten
Selkmann  Rede werde einen andern Zweck haben— da aus
dem Berichte deutlich hervorgehe, daß diese Summen auch für
die Umlegung der hölzernen Straße verwandt werden sollen.
Auch der Antrag der Regierung im Voranschläge habe keine
andre Fassung gehabt; wenn ihn deshalb ein Vorwurf treffe,
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so sei es nur der, daß er diesen hätte ergänzen können. Dies
lasse sich aber leicht nachholen, wenn ein rc. eingeschaltet
würde.

Abg. Ahlhorn : Auch ihm scheine der Sinn des
Antrages deutlich genug dadurch, daß eben vorher im Berichte
gesagt sei, die 23000 Thlr . sollten dazu dienen, die hölzerne
Straße mit Backsteinen zu versehen und die Feldsteine derselben
auf die Chaussee von Bornhorst nach Oldenburg zu ver¬
wenden.

Um über die Richtung der letzteren ein selbstständiges
Urtheil zu haben, kenne er die Verhältnisse nicht genau genug;
es seien verschiedene Ansichten über eine Biegung, welche sie
mache, kund geworden, er wolle indeß aus dem angeführten
Grunde die Sache der Staatsregierung überlassen und keinen
Antrag stellen.

Abg. Selkinann II. : Wenn im Anträge etwas fehle,
was der Bericht enthalte, so werde dadurch der Fehler nicht
aufgehoben, da der Antrag selbstständig zur Abstimmung
komme und nicht aus dem Bericht ergänzt werden solle. Der
Zusatz rc. werde zu ungenau sein, da der Landtag seine
Beschlüsse klar und bestimmt fassen müsse. Nach der Erklärung
des Berichterstatters glaube er , die nöthige Bestimmtheit
werde am besten dadurch erreicht, daß man vor „23000 Thlr."
die Einstige mache„zur Umlegung des Pflasters auf der sog.
hölzernen Straße."

Abg. Strackeren II . : Er bleibe dabei, daß der
Zusatz rc. vollständig genüge, da der Landtag in vielen
seiner Beschlüsse ein solches rc. angckvandt habe, der Abg.
Selkmann  sich also in dieser Beziehung im Jrrthum befinde.
Wolle Ulan indessen die beantragte Ergänzung in den Antrag
aufnehmen, so müsse sie vor „17000 Thlr." stehen, da diese
Ausgaben für beide Zwecke durch einander liefen und sich
nicht wohl trenne» ließen.

Präsident : In Erwägung, daß diese Aendcrung nur
redactioneller"Natur sei, werde er den Antrag gleich mit der¬
selben zur Abstimmung bringen.

Zu Antrag Nr. 85:
Abg. Bruder : Er woll nur die Hoffnung auösprechen,

daß die Staatsregierung schon im Jahre 1864 die ganze
Summe für die Chaussee verwenden werde; sonst bleibe nur
eine kurze Strecke, wo die Chaussirung gerade am noth-
wendigsten sei, fürs Erste noch unvollendet. Er meine: je
eher, desto besser; schon deshalb, weil dann früher das volle
Chausseegeld zur Einnahine komme.

Der Antrag Nr. 85 wird znrückgestellt, der Antrag
"Nr. 86 mit der Berichtigung, daß vor die Worte „ bereit
stelle" das Wort „nnentgeldlich" cingeschoben wird, ange¬
nommen.

Zu Antrag Nr. 87:
Abg. Russell : Mit dem Ausschußantrage einverstanden,

sei er nur zu einer Bemerkung darüber veranlaßt, daß der
Verkehr auf dieser Route im Bericht ein Lokalverkehr genannt

sei. Dies sei in gewisser Weise richtig, in gewisser Weise
aber auch unrichtig. Letzteres insofern, als das Ziel dieses
Baues der Anschluß an die bis an die Grenze geführte
hannoversche Chaussee, also die Vermittelung eines allgemeine»
Verkehrs sei. Bis jetzt freilich sei dieser noch lokal, aber
doch bedeutend genug, namentlich durch Ausführung des
Torfs ans dem Kirchspiel Damme, wie man auch aus der
Höhe der Chausseegeldsetnnahme von 161 Thlr. für diese
kleine Strecke ersehe, während dieselbe Einnahme in Ahlhorn
nur etwa 60 Thlr. betrage. Sehr viel wuchtiger aber werde
diese Straße noch werden, wenn Preußen seine Vertragstreue
bewährte und die Eisenbahn nach Minden baute, indem dann
durch sie der Verkehr zwischen der Eisenbahn und der Gegend
von Quakenbrück und Badbergen vermittelt werden würde.

Gewundert habe ihn, daß man der dürftigen Gemeinde,
die schon durch andere, besonders durch Kirchenbau veranlaßt
Lasten gedrückt werde, so schwere Verpflichtungen auferlegt
habe, da aber die Gemeinde, weil sie die Vollendung des
Chausseebaues zu sehr gewünscht, die Lasten vertragsmäßig
übernommen habe, so werde er dieserhalb keinen Antrag stellen.

Abg. Binder : Wenn der Vorredner über die der
Gemeinde Holldorf gestellten Bedingungen sich wundere, so
würde er sich auch darüber wundern können, daß man vom
Ammerland noch viel inehr verlange. Nach seiner Ansicht
aber müßte die Staatsregierung noch mehr darauf sehen, daß
bei solchen Lokalchausseen die Gemeinden das Meiste thaten.
Besonders habe aber auch der Landtag darauf zu sehen, da
er auch diejenigen zu vertreten habe, die vielleicht keinen
Schritt auf die Chausseen thäten und doch die Steuern eben
so gut als die Andren bezahlen müßten.

Ein vom Abg. Hnllm ann  gestellter Antrag ans Schluß
der Debatte wird abgelehnt.

Abg Brörmunn : Die vom Abg. Rüssel  erhobenen
Bedenken, daß die Position für die Holldorfer Chaussee ab-
gelehnt werde, theile er nicht, sei vielmehr überzeugt, daß
dieselbe bewilligt werde, müsse aber auch gegen den Abg.
Brader  hervorheben, daß seine Bemerkung auf Neu vor¬
liegenden Fall durchaus nicht passe, da zu der ganzen, dem
Verkehr übergebenen Strecke der Staat nur 700 Thlr. zuge-
schoffen habe, das klebrige die Gemeinden Damme und Holl¬
dorf allein aufgebracht haben, klebcrhanpt sei die Summe
von 10800 Thlr. Alles, was das Münsterland in der letzten
Finanzperiode zu Chansseebauten vom Staat erhalten habe.

Abg. Ahlhorn : Er sei mit dem Vorredner ganz
einverstanden. Bei der starken Betheiligung der Gemeinde
und dem großen Nutzen dieser Eaussee könne man nicht sagen,
daß der Staat hier zu viel hergebc.

Abg. Bruder : Es sei ihm nicht eingefallen, gegen
den Antrag zu sprechen, er habe vielmehr nur beabsichtigt, z»
beweisen, daß man von der Gemeinde Holldvrs hier nichts
unbilliges verlange.

Der Antrag dir. 87 wird angenommen.



Zu Antrag Nr. 88:
Abg. Avkencru : Er stelle den Antrag, diese Position

nicht zu bewilligen und hätte lieber gesehen, daß der Ausschuß,
wenigstens ein Theil des Ausschusses sie nicht empfohlen hätte.
Sie sei ein schlagendes Beispiel dafür, daß keine Parität für
alle Gemeinden herrsche, da während des vorletzten Landtags,
als eine ziemlich große Gemeinde für Brücken und Wege etwa
12000 Thlr. habe ausgeben müssen, erst bei der Staats-
regierung 4000 Thlr. als Beihülfe beantragt, diese 4000 Thlr.
von den Behörden ans 1500 Thlr. zugestutzt, unter die
Positionen aufgenouimen, aber schließlich zurückgezogen und
nie wieder zum Vorschein gekommen seien. Und hier wolle
man so ohne weiteres 2000 Thlr. bewilligen, während die
ganze Summe nur 4 bis 6000 Thlr. betrage, so daß, wenn
vortheilhaft gebaut werde, der Staat die Hälfte der Kosten
zuschieße? So etwas begreife er nicht. Und obendrein sollten
die Gemeinden noch Brückengeld erheben dürfen, bei der starken
Frequenz vielleicht ein /ehr gutes Geschäft, das ihnen einige
Hundert Thaler im Jahre einbringe! Wenn er nur dort in
rer Mhc wohnte, so würde er sich selbst dazu offcriren, wenn
nur der Staat den Bau nicht leiten wolle; denn der baue
gewöhnlich kostspieliger . Er sei sonst durchaus nicht
dagegen, unbemittelten Gemeinden von Staatswegen Zuschüsse
zukommen zu lassen; bei solchen Gelegenheiten aber komme
man unwillkührlich auf den Gedanken, daß es gewisse Schooß-
kinder gebe, denen allein solche Zuschüsse gewährt würden
und bewähre sich das Sprüchwort, daß die unverschämtesten
Bettler das Meiste erhielten. Er sei entschieden gegen die
Bewilligung.

Abg. HZancrach : In dem Berichte heiße es, daß die
hier beabsichtigte Brücke auf einem Hauptwege liege und
zur Beförderung eines bedeutenden Verkehrs diene. Dort
habe es sich, seines Wissens, nur um lokale Verkehrsmittel
gehandelt.

Abg. ArkelltlU Dies stelle er in Abrede; es sei kein
sog. Dorfschaftöweg, sondern ein Verbindungsweg mit dem
Hannoverschengewesen.

Abg. Brader : Die Ausfüllung dieser Lücke diene
nicht dem Lokalverkehr allein, sondern sei zugleich eine wichtige
Verbindungsstraße zwischen dem Saterlande mit dein betrieb¬
samen Orte Barßcl einer- und dem Ammerlande andrerseits,
voll regen Verkehrs. Schon vor Jahr und Tag, als
er einmal dort gewesen, habe man sich darüber beklagt, daß
keine Brücke über das Tief führe. Die dortigen Gemeinden
aber seien nicht wohlhabend genug, um ohne Beihülfe mit
einer solchen Brücke fertig werden zu können.

Abg. Ahlhorn : Er sei nicht der Ansicht des Abg.
Arkeuau, sondern halte es für recht, zu diesen: Zweck 40
Procent bis zu 2000 Thlr. zu bewilligen. Etwas Andres
aber sei es mit dem Brückengelds; der Ausschuß habe sich in
dieser Hinsicht auf den Art. 115 Z. 7 der Wegeordnung
gestützt und auch er dem zugestimmt, da er das Gesetz damals

gerade nicht zur Hand gehabt habe. Jetzt aber erscheine es
ihm doch sehr zweifelhaft, ob die Interpretation desselben es
möglich mache, daß die Staatsregierung hier den Gemeinden
die Erhebung eines Brückengelds gestatte. Im Z. 7 heiße es
freilich;

Ist oder wird eine Brücke auf Kosten einer Actienge-
sellschaft oder einer Gemeinde angelegt und unterhalten,
so kann derselben die Erhebung eines angemessenen
Brückengeldes ausnahmsweise gestattet werden.

Dieser Paragraph beziehe sich aber nach seiner Ansicht
nur auf die von den Gemeinden allein gebauten Brücken,
wogegen für alle Anderen durch den Eingang des Z. 4:

. Jede sonst gegenwärtig auf einem Gemeindewege aus¬
geübte Hebung eines Weg- oder Brückengeldes ist
aufgehoben, vorbehältlich der Entschädigung des bis¬
her zu solcher Hebung Berechtigten,

jedes Brückengeld aufgehoben worden. Es jetzt für eine mit
Zuschuß des Staates gebaute Brücke wieder einzusühren, lasse
sich nicht mit dem Gesetze vereinigen. Da er zudem glaube, daß
in den ersten 10 Jahren wenigstens die Gemeinden von der
Brücke keine weiteren Kosten haben würden und deshalb das
Brückengeld recht gut entbehren könnten, so beantrage er:

zwischen den Worten „ausgeführt" und „werde" cin-
zuschalten: „ und kein Brückengeld erhoben".

Staatsminister v . Berg : Die Frage, ob die Staats-
regiernng befugt sei, den Gemeinden eine Brnckeugeldserhebung
zu gestatten, sei auf Grund bestehender Gesetze zu bejahen,
indem gerade um dies da, wo es im allgemeinen Interesse
sei, zu ermöglichen, der K. 7 in den Artikel 115 der Wege-
ordnuug ausgenommen worden sei. Der fragliche Brückenbau
sei von großem Interesse für den allgemeinen Verkehr, während
cs andrerseits nach den bereits stattgefundenen Verhandlungen
nicht zweifelhaft erscheine, daß die Gemeinden ohne Gewährung
des Brückengeldes ans Len Bau nicht eingehen würden. Wolle
also der Landtag ein wirkliches Bedürfniß hier befriedigen, so
möge er den beantragten Zuschuß unbedingt bewilligen.

Der Antrag des Abgeordneten Ahlhorn  wird genügend
unterstützt.

Abg. »HullmttNN Auch er sei gegen den Ah lh orn 'schen
Antrag, weil man, obgleich der Brückenbau bei dem lebhaften
Verkehr auf dieser Straße jedenfalls ein gutes Geschäft sei,
diesen dürftigen Genieinden nicht die Zumuthung machen könne,
so bedeutende Kosten ohne Aussicht auf die Erhebung des
Brückengeldes aufzuwendcn. Dafür , daß letzteres angemessen
limitirt werde, müsse die Staatsrcgicrung sorgen.

Abg. Pancratz Daß die betheiligten Gemeinden,
wenn ihnen die Brückengeldserhebung gestattet werde, ein
lukratives Geschäft bei dem Brückenbau machten, sei nicht zu
besorgen, da die Staatöregicrung das Brückengeld nur in
solcher Höhe bewilligen werde, als es den Bedürfnissen der
Gemeinden angemessen sei.

Der Antrag des Abg. Ahlhorn  wird abgelehnt, der
16 *



Antrag Nr . 88 angenommen , die Anträge Nr . 89 bis 92
zurückgestellt.

Zu Antrag Nr . 93:
Abg . Brader : Er gebe es der Regierung anheim , ob

ob sie nicht Bedacht darauf nehmen wolle , daß die Unter¬
suchungen von Dampfkessel - Anlagen weniger kostspielig würden.
Schon auf dem vorigen Landtage sei es ausgesprochen , daß
die Kommission nicht so groß zu sein brauchte . Auch in
Preußen , wo es doch so viele Dampfmaschinen gebe , mache
die Untersuchung derselben nicht sv große Kosten , als bei uns.

Die Anträge Nr . 93 bis 98 werden zurückgestellt , die
Abstimmung über die Anträge zu den Hß. 84 und 85 wird
ausgesetzt , da nach einer Bemerkung des Berichterstatters der
Ausschuß dieselben wegen einiger Jrrthümer , die sich nicht so
rasch erledigen ließen , vorläufig zurückgezogen hat.

Der Antrag Nr . 103 u zu H. ' 86 wird angenommen,
der Antrag der Staatsregieruug auf ein plu « von 100 Thlr.
abgelehnt . Die Anträge Nr . 104 bis 106 werden zurück¬
gestellt.

Regiernngscommissär Lier : In Bezug auf die im
Bericht eben vor dem Anträge Nr . 106 vorn Ausschuß aus¬
gesprochene Hoffnung wegen einer Ermäßigung der Geschäfts¬
kosten sei er ermächtigt , zu erklären , daß die Staatsregierung
in jeder Weise bemüht sein werde , auf eine solche Ermäßigung
hinzuwirken und zu diesem Zwecke unter Berücksichtigung der
Bemerkungen des Ausschusses weitere Ermittelungen gleich
oder doch baldigst anstellen werde.

Zu Antrag Nr . 107:

Regiernngscommissär Lier : Zur Bewilligung von Zu¬
lagen für einige Hhpothekenbeamte halte die Staatsregierung
ihre bereits vom Ausschuß in den Bericht aufgenommenen
Gründe auch jetzt noch für genügend . Es würde doch unbillig
sein , gerade diesen Beamten nach einer ganzen Reihe von
Jahren keine Zulagen zu bewilligen , zumal da sie mit ihrem
jetzigen Gehalte gleich an gestellt  seien , auch eine erhebliche
Vermehrung der Geschäfte die Erhöhung wohl motivire.

Der Antrag Nr . 107 wird angenommen , der Antrag
der Staatsregierung auf ein xlus von 200 Thlr . abgelehnt,
der Antrag Nr . 109 zuxückgestellt.

Zu Antrag Nr . 110:

Regiernngscommissär Lier : Nachdem der Ausschuß sich
darauf beschränkt habe , zu bemerken , daß er von der Richtig¬
keit der Seitens der Shnode erhobenen Bedenken sich nicht
habe überzeugen können , sei es schwierig für die Staatsregie¬
rung , noch etwas Neues über diese Sache vorzubringeu.
Im Ganzen demnach Bezug nehmend auf das in der Vorlage
bereits Angegebene , wolle er besonders daran erinnern , daß
der vorige Landtag das Abkommen mit der Kirche auf Grund
einer bestimmten Aversionalsnmme an sich für richtig und
wünschenswerth gehalten habe , daß es sich also nur noch um
die damals von demselben gestellten Bedingungen handle , daß
die Kirche auf ihr Besteuerugsrecht verzichte und daß dieser

Zuschuß nicht dazu benutzt würde , Entschädigungen für auf¬
gehobene Abgabenfreiheiten zu gewähren . Gegen die erste
dieser Bedingungen habe die Kirche , abgesehen davon , daß sie
ihren grundgesetzlichen Rechten durch Eingehen auf dieselbe
etwas vergebe , doch wohl mit Recht geltend gemacht , daß sie
von vornherein nicht übersehen könne , ob sie mit der gewährten
Summe stets ausreichen würde , daß sie also durch einen solchen
Verzicht in die schwierigste Lage gerathen könne . In Beziehung
auf die zweite Bedingung aber sei nicht anzunehmeu , daß die
Shnode jemals die Verpflichtung zu derartigen Entschädigungen
anerkennen werde ; sie würde demnach schwerlich 'einen praktischen
Effekt haben . Die Staatsregierung halte aus diesen Gründen
die unbedingte - Gewährung der Aversionalsumme als im In¬
teresse beid erTheile liegend für geboten.

Abg . Strackerjan II- : Es werde noch Manchen
der , Abgeordnete » bekannt sein , daß er für Bewilligung der
Aversionalsumme gewesen sei. Der Gegenstand sei im vorigen
Landtage so ausführlich erörtert , diese Erörterungen hätten
damals so störend auf die Thätigkeit des Landtags gewirkt,
daß er jetzt einen Widerwillen habe , auf denselben Gegenstand
nochmals näher einzugehen . Er werde gegen den Antrag der
Staatsregierung stimmen.

Der Antrag Nr . 110 wird angenommen.
Zu Antrag Nr . 111:

Regierungscommissär Lier : Der Ausschuß sage im
Bericht , daß der Landtag an den Beschluß der Synode,
200 Thlr . für Offizialen des Oberkirchenraths zu bewilligen,
nicht gebunden sei. Das habe aber auch die Staatsregierung
nicht behauptet ; vielmehr handle es sich hier nur darum , ob
der Landtag das Bedürfnis anerkennen und gewissermaßen
seine nachträgliche Genehmigung ertheilen wolle.

Der Antrag Nr . 111 wird angenommen , der Antrag
der Staatsregierung aus ein plus von 200 Thlr . abgelehnt,
der , Antrag dir . 112 zurückgestellt.

Zu Antrag Nr . 113:

Regierungscommissär Lier : Auch hier müsse er wieder¬
holen , daß eine Bedürfnißfrage vorliege . Er mache darauf
aufmerksam , daß gerechter Weise auch bei Kirchenbcamten die
Ertheilung von Zulagen nicht znrückgehaltcu werden könne.

Abg . Strackerjan II . : Auch der Finanzausschuß sei
dafür , begründeten Anträgen auf Bewilligung von Zulagen Statt
zu geben , er könne nur nicht 600 Thlr . ohne Weiteres der Kirche
zur Verfügung stellen , weil er gar keine Einwirkungen ans die
Beschlüsse der Shnode über die einzelnen Verwendungen ans
dieser allgemeinen Zulageposition besitze. An Geschäftskosten
werde kein Mehraufwand erforderlich sein , da schon in der
vorigen Finanzperiode weniger gebraucht als ausgeworfen sei.

Der Antrag Nr . 113 wird angenommen , die Anträge
Nr . 114 bis 118 werden zurückgestellt.

Zu Antrag Nr . 119:
Regierungsoommissär Lier : Nach dem , was die Staats-

regiernng angeführt habe , liege die Möglichkeit , daß bis zu



10M Thlr. für diesen Zweck erforderlich würden, sehr nahe,
wenn auch immerhin nicht gewiß wäre, ob man sie ganz
gebrauche.

Abg. Strackerjan II . : Die Möglichkeit sei auch
vom Ausschuß nicht in Abrede gestellt, er habe aber geglaubt,
vaß, wenn die Nothwendigkeit eintrcte, in dem H. 106 die
Deckungsmittel zu finden seien.

Der Antrag Nr. 119 wird angenommen, der Mehran¬
der Staatsregierung auf 200 Thlr . abgelehnt. Die Anträge
Nr. 120 bis 124 werden zurückgestellt.

.Der Antrag Nr. 125 wird vom Abg. Strackerjan  II.
Namens des Ausschusses auf Antrag des Regierungscommissärs
bis zur zweiten Lesung zurückgezogen, da eine Erhöhung dieser
Position zu erwarten steht.

Der Antrag Nr. 126 wird angenommen, der Antrag
der Staatsregierung auf ein plus von 45 Thlr . abgelehnt.

Zu Antrag Nr. 127 und 128:
Regierungscommissär Lier : Schon früher habe die

Ttaatsregierung sich dafür ausgesprochen, daß die höhere
Bürgerschule zu Oldenburg eigentlich Staatsanstalt sein sollte,
da sie dem Interesse des ganzen Staates diene. Um so weniger
sei es gerechtfertigt, den ihr bis jetzt vom Staat geleisteten
Zuschuß herunter zu setzen und dadurch die Stadt Oldenburg,
die schon ohnedem von erheblichen Schullasten gedrückt werde,
noch mehr zu belasten.

Abg. Strackerjan III -: Auch er halte es für richtig,
der Stadt , wie in der vorigen Finanzperiode, 1500 Thlr.
zu den Kosten der höheren Bürgerschule zuzuschießen, selbstver¬
ständlich unter der Bedingung, daß das Schulgeld für alle
Schüler gleich bleibe. Durch dies Schwanken von einer
Summe zur andern versetze man die Gemeinde in die unan¬
genehme Lage, ihre Einnahmen und Ausgaben nicht übersehen
zu können.

Daß der Staat überhaupt einen erheblichen Beitrag zu
den Kosten liefere, sei dadurch motivirt, daß die Schule auch
eine Anstalt für das Land sei, was daraus hervorgehe, daß
daß in der letzten Zeit 52 von im Gänsen 166 Schülern vom
Lande dieselbe besucht hätten, also mehr als 300/g. lieber
die Größe des Beitrags habe die Minderheit eine Berechnung
aufgestellt, welche, im klebrigen richtig, nur einen Fehler
enthalte: es sei der Umstand vergessen, daß die Stadt auch
das Schulhans und die erste Einrichtung für zusammen etwa
8000 Thlr. aus ihrem Beutel bezahlt habe, und das die
Zinsen von dieser Summe mit 300 bis 400 Thlr. zu dem,
was sie sonst für die Schicke verwende, hinzugerechnet werden
müßten; dieses Mehr müsse die Minderheit nach ihren eigenen
Schlußfolgerungen bewilligen. Die Berechnung der Mehrheit
leide noch an anderen Unrichtigkeiten. Die Mehrheit wolle
den ursprünglich der höheren Bürgerschule zugesicherten Zuschuß
von 562 Thlr. nur um so viel erhöhen, als zur Deckung
des durch die Ermäßigung des Schulgeldes der Kinder Aus¬
wärtiger entstandenen Ausfalls an den Einahmen nöthig sei.

Da nun die letzteren früher 10 Thlr. an Schulgeld mehr als
die Stadtkinder bezahlt hätten, der Ausfall mithin bei einer
Anzahl von 52 solcher Schüler 520 Thlr. betrage, so erleide
die Stadt , wenn man ihr nur 1000 Thlr. bewillige, einen
positiven Schaden von 82 Thlr. im Jahre. Das sei aber
nicht Alles. Aus dem H. 109 sehe man, daß im Oldenburger
Gymnasium im letzten Jahre 3700 Thlr. an Schulgeld be¬
zahlt seien, gegen 2300 Thlr. vor 3 Jahren ; rechne man
von der Differenz 400 Thlr . für die neuerrichtete Sexta ab,
so blieben 1000 Thlr. , die jetzt mehr als damals von den
Eltern der Schüler bezahlt würden. Vielleicht trage auch die
erhöhte Frequenz etwas hierzu bei, ohue Zweifel aber finde
ein erheblicher Theil davon seinen Grund in dem erhöhten
Schulgelde, das schon früher das höchste im ganzen Lande
gewesen, während der Zuschuß vom Staat der kleinste, näm¬
lich nur halb so groß, wie der für das Jeversche, nur ^
so groß, wie der für das Vechtaer Gymnasium bewilligte sei.
Wenigstens die Hälfte dieser Erhöhung mit 500 Thlr. trage
die Stadt . Man könne ihr also, die schon genannte Summe
von 1082 Thlr. dazu gerechnet, 1500 Thlr. bewilligen, ohne
daß sie auch nur einen Heller Profit gegen die Zeit habe,
wo der Zuschuß 562 Thlr. betragen. Denn wenn es auch
nicht einerlei sei, ob der Gemeinde oder den Eltern der
Schüler die Erhöhung zur Last falle, so könne man doch
in beiden Fällen sagen, daß die Stadt das Geld anfbringen
müsse.

Abg. Brockhaus : Da er sich jetzt überzeugt habe,
daß ein Zuschuß von 1200 Thlr . nicht genüge, werde er für
den Regierungsantrag stimmen.

Abg. Ahlhorn : Nach dem, was der Abg. Stracker¬
jan III . soeben angeführt habe, sei er bereit 1082 Thlr . zu
bewilligen, obgleich er eine rechtliche Verbindlichkeitzur Zah¬
lung der 562 Thlr. nicht zugeben könne; Namens der Mehr¬
heit des Ausschusses modifizire er deren Antrag dahin. Auf
mehr aber könne er sich nicht einlassen, da die Stadt von den
auswärtigen Kindern manchen Vortheil genieße, auch die El¬
tern der Schüler, welche in der Stadt wohnten, sich weit
besser ständen, als die Leute auf dem Lande, die ihre Kinder
in theure Pensionen geben müßten und auch sonst so viele
Unkosten hätten, daß das Schulgeld daneben kaum in Betracht
komme. Oldenburg könne mit diesem Zuschuß Wohl zufrieden
sein, da der zweitgrößte Ort im Lande, Varel, für seine Bürger¬
schule gar Nichts erhalte.

Abg. Selkmann II . : Für den Regierungsantrag das
Wort ergreifend, wolle er, ohne die bereits vom Abg. Stra¬
ckerjan  III . genügend erörterte finanzielle Frage weiter zu
berühren, besonders darauf aufmerksam machen, daß die Bür¬
gerschule zu Oldenburg eine Anstalt sei, die um jeden Preis
dem Lande erhalten werden müsse. Als solcher Preis sei eine
Summe von 1500 Thlr. nur wenig, schon im Verhältmß zu
den übrigen Schulen im Lande. Das Gymnasium in Jever
z. B-, welches eine Realschule einschließe, erhalte 6000 Thlr.,
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wovon auf letztere etwa ein Drittel, also 500 Thlr. mehr als
hier, zu rechnen sei. Schon die Billigkeit verbiete noch we¬
niger zu geben. Aber er befürchte auch, daß in Folge der
Erniedrigung des Zuschusses, in der jetzigen Weise die Schule
nicht fortbesteheu werde, indem er von Mitgliedern des Stadt-
raths vernommen, daß die Stadt in diesem Falle nicht länger
ein solches Opfer bringen könne, und daß es ihrem  Zwecke
genüge, wenn die Schule eingeschränkt, die obersten Klassen
gestrichen und eine Mittelschule errichtet würde, wie sie auch
sonst an anderen Orten des Landes bestehe. Die Folge davon
werde sein, daß viele junge Leute, abgesehen von denen, welche
ins Ausland gingen, das Gymnasium besuchten und dadurch
eine Vermehrung der Klassen und andere Kosten verursachten,
so daß der Staat , was er hier spare, dort doppelt und drei¬
fach bezahlen müsse. Der Landtag möge, um die Existenz
einer so heilsamen Bildungsanstalt zu sichern, die Summe von
1500 Thlr. bewilligen.

Abg. Brader : Auch er müsse für diese Bewilligung
stimmen. Denn indem er dagegen sei, daß die höhere Bür¬
gerschule, wie die Staatsregierung schon öfters beantragt habe,
in eine Staatsanstalt umgewandelt werde, wünsche er doch,
daß sie dem Lande erhalten bleibe und fürchte, daß sie, wenn
der Zuschuß̂geringer werde, die Schule in dieser Weise nicht
mehr existireu könne, so daß dann der Staat genöthigt werde,
selbst eine solche Anstalt, die er einmal nicht entbehren könne,
auf Staatskosten zu errichten.

Abg. SLrackerjan II . : In Berücksichtigung des Auf¬
wandes Ber Stadt für die Baukosten und in der Ueberzengung,
daß nur so das Verhältnis; erhalten bleibe, welches durch die
letzteBennlligung begründet sei, könne auch er jetzt statt 1200 Thlr.
1500 Thlr. bewilligen.

Abg. StrsckerjrM III . : Dyß die höhere Bürgerschule
wirklich eine Landesanftalt sei, gehe vor allen Dingen daraus
hervor, daß sie von 52 auswärtigen Schülern besucht werde,
mehr also, als auf dem Vechtaer Gymnasium überhaupt
wären. Er wolle damit die Berechtigung dazu, daß Vechta
ein vom Staate unterhaltenes Gymnasium habe, durchaus
nicht bestreiten, aber dann müsse eine Schule mit so viel aus¬
wärtigen Schülern, wie diese hier, auch eine Landesanstalt
genannt werden.

Zum Belege dafür, daß die von der Stadt Oldenburg
zu tragenden Gesammtlasten für Schulzwecke enorm seien, wolle
er anführen, daß das Schulgeld für das Gymnasium und die
Bürgerschule im Ganzen 8000 Thlr. einbringe; rechne inan
davon ein Drittel für die Auswärtigen ab, so blieben 6000 Thlr.
für die Stadt , dazu komme dann noch die Stadtknabenschule,
die Mädchenschule und die Volksschule. Das Schulgeld sei
hier weit höher, der Zuschuß vom Staat weit niedriger, als
irgendwo anders.

Berathnng geschlossen.
Abg. Ahlhoxn : Daß das Schulgeld nirgends höher

sei, müsse er in Abrede stellen, da ihm grade Notizen vor¬

lägen, nach oenen in der ersten Klasse des Bremer Gymna¬
siums 40 Thlr. Gold als Schulgeld bezahlt würden.

Der Antrag auf Bewilligung von 1082 Thlr. wird
angenommen; der Mehrantrag auf 118 Thlr. ebenfalls, der
Mehrantrag auf weitere 300 Thlr. wird abgelehnt.

Präsident (zur Motivirung seiner Abstimmung): Bei
der Berechnung der geringeren Summe müsse er die große Ge¬
rechtigkeit bewundern, die darin liege, der Stadt nur einen
von ihr selbst mitzubezahlenden Zuschuß für die Kinder
vom Lande, nicht einen Groten für die Stadtkinder zu be¬
willigen.

Die Anträge 'Nr. 129 und 130 werden znrückgcstellt.
Zu Antrag Nr. 131 und 132:
Abg. Graepel : Er bitte den Minderheitsantrag an¬

zunehmen, da der Grund der Mehrheit, daß voraussichtlich
die erforderlichen Umlagen künftig geringer sein würden, nicht
Stich halte. In der mitgetheilten Berechnung sei das Gehalt
des vierten Lehrers nur zur Hälfte gerechnet, so daß hierfür
etwa 100 Thlr. jährlich zu den Ausgaben hinzukämen. Außer¬
dem hätten die drei älteren Lehrer noch nicht den höchsten'
Gehaltssatz erreicht und würden bald Zulagen erhalten müssen,
wodurch diese Ausgabe sich um 150 Thlr. erhöhen tourte.
Ferner fehlten noch die physikalischenApparate, deren An¬
schaffung für 350 Thlr. schon früher in Aussicht genommen
sei; und endlich sei das Schulgeld schon recht hoch, höher als
an den meisten andern Schulen, indem eö in der ersten Klasse
25 Thlr., in der zweiten 20 Thlr., in der dritten 16 Thlr.,
in der vierten 15 Thlr. betrage. 'Nur in Folge dieses hohen
Schulgeldes seien die Umlagen nicht größer, als in der Be¬
rechnung angenommen; daß sic sogar geringer würden, dazu
sei nach dem, was er erwähnt habe, gar keine Aussicht.

Abg. Brcröer : Die Start Elsfleth besitze einen regen
Verkehr und sei in Folge dessen eit, wohlhabender Ort , der
dem Lande viel Geld einbringc. Solche Orte müsse der
Staat im Emporkommen unterstützen. Er bitte deshalb den
von der Staatsregiernng beantragten Beitrag zu bewilligen;
zumal da es unbillig sein würde, Zuschüsse, die man anderswo
bewilligt habe, für Elsfleth abzulehnen.

Der Antrag Nr. 131 und ras pttm des Antrags Nr. lo2
werden angenommen.

Zu Antrag Nr. 133.
Abg. Strackerjan 1. : 'Nachdem rer Landtag so eben

für die Bürgerschulen in Elsfleth und Oldenburg Zuschüsse—
für Oldenburg sogar zum Betrage von 1200 Thlr. — be¬
willigt habe, brauche er darüber, ob überhaupt Brake einen
Zuschuß für seine Bürgerschule beanspruchen könne, wohl nichts
weiter zu sagen, da die Verhältnisse dieselben seien. Er könne
sich vielmehr darauf beschränken, zu bemerken, daß die im Be¬
richt ausgestellte Berechnung über die finanziellen Zustänve
Brakes nicht richtig sei. Dieselben seien leider viel schlim¬
mer. Zu dem in Brake aufgesetzten Veranschlage nämlich,
dem jene Data entnommen, hatten alle festen Anhaltspunkte



noch gefehlt, so daß man genöthigt gewesen sei, die Summen
nach Gutdünken zu greifen. In Folge davon wichen sie von
den wirklich gemachten Ausgaben weit ab; so seien für die
Bansumme 10000 Thlr.ausgeworfen, während man 11000 Thlr.
dazu habe anleihen müssen; das Inventar habe statt 50 Thlr.,
zoo Thlr. gekoster, die für Feuerung angenommenen 50 Thlr.
seien Weihnachten schon verzehrt gewesen. Zudem sei nicht
angegeben, daß die Stadt außer den genannten Umlagen auch
eine Summe von 1052 Thlr. an Schulgeld für die Bürger¬
schule aufbringe. Die Unterhaltung der Volksschullehrer sei
freilich erwähnt; es seien aber nicht sechs, sondern acht, da
»och eine Schulacht, die von Klippkanne hinzugehe. Endlich
aber habe man ganz und gär die 1200 Thlr. vergessen, welche
die Stadt an Schulgeld für die Volksschule aufbringe.

Aus alledem gehe hervor, daß die Stadt Brake einen
gerechten Anspruch auf einen Zuschuß von 500 Thlr. habe
und habe er die Bewilligung desselben um so mehr gehofft,
als der Finanzausschuß des vorigen Landtages für die Vareler
Schule einen Beitrag von 700 Thlr. beantragt habe, obwohl
die Leute dort wohlhabender seien und bedeutende Fonds be¬
säßen, während die Brater alle' öffentlichen Ausgaben durch
Umlagen decken müßten, die nur dadurch durchführbar wären,
daß der Handel und Verkehr florire. Die genannte Summe
sei nur deshalb für Varel nicht verausgabt, weil die vom
Staat gestellten Bedingungen, daß die Bürgerschule eine Ge-
meindeanstalt würde und die Gemeinde eben soviel, als der
Staat zuschieße, nicht erfüllt wären. Er bitte demnach, nach
dem Anträge der Staatsregierung 500 Thlr. zu bewilligen;
scheue sich der Landtag vielleicht vor einem regelmäßigen Bei¬
trage, so möge er wenigstens für diese Finanzperiode diese
Summe hergeben; vielleicht daß die Gemeinde sie für die
nächste nicht mehr so nothig habe.

Rcgierungscommissär Lier : Aach der ausführlichen
Darstellung des Vorredners bleibe ihm nur das Eine zu be¬
merken, daß die Staatsregicrung von jeher den Art. 90 K. 1
im Staatsgrundgesetze im Sinne der Minderheit des Aus¬
schusses so ausgefaßt habe, daß solche Zuschüsse nicht nur zur
ersten Einrichtung, sondern auch regelmäßig wiederkehrend vom
Staat, da wo es Noch thue, geleistet werden sollten.

Abg. Ahlhorn : Damit, daß, wie der Abg. Stracker-
jan I. vorschlage, ein Zuschuß nur für diese Finanzperiode
gegeben werde, sei die Mehrheit des Ausschusses ganz einver-
mstanden und werde einer desfallsigen Vorlage gerne zu-
stimmeu, wenn auch 1000 Thlr. fiir die erste Einrichtung
verlangt würden. Die jetzige Vorlage laute aber anders und
könne nicht bewilligt werden, da es eine bekannte Erfahrung
sei, daß, wenn der Landtag einmal einen jährlichen Zuschuß
gewährt habe, er auch nicht wieder davon loskomme. Ohne¬
dem fließe nach Brake schon viel Geld aus dem Lande für
die Kosten des Hafens, die dort wenigstens verzehrt würden
und so der Stadt zu Gute kämen. Mit Barel könne man
keinen Vergleich anstellen, da hier ein unbedingter Zuschuß

.bewilligt werde, während man dort Bedingungen gestellt
habe.

Abg. Strackerjan 1-: Die für Varel gestellte Be¬
dingung, daß die Stadt eben soviel beitragen solle, als der
Staat , sei für Brake gar nicht mehr nöthig: Die Stadt thue
ohnedem schon dreimal so viel. Die Lasten in Varel möchten
auch vielleicht recht groß sein, in Brake aber seien sie viel
größer. Wenn ferner der Abg. Ahlhorn  für ein Mal sogar
1000 Thlr. bewilligen wolle, so sei cs durchaus unverständ¬
lich, weshalb er einen Betrag, welcher nur für diese Finanz¬
periode gelte, von 500 Thlr. ablehne. Daß endlich schon
sonst viel Geld aus der Staatskasse nach Brake komme, sei
doch reiner Zufall, da es für den Staat finanziell ganz einerlei
sein könne, ob ein Hafen z. B . in Elsfleth oder in Brake
gebaut werde.

Der Antrag Nr. 135 wird angenommen, der Antrag
der Staatsregierung auf ein plus von 200 Thlr. abgelchnt;
die Anträge Nr. 134 bis 39 werden zurückgestellt, der Antrag
Nr. 140 angenommen, die Anträge Nr. 141 und 142 zurück¬
gestellt.

Zu Antrag Nr. 143:
Negierungscommissär Lier : Der Antrag der Staats-

regiernng auf eine Erhöhung des Gehalts des landesherrlichen
Bevollmächtigten beim Offizialat beruhe auf dessen persönlichen
Dienstverhältnissen. Die Staatsregicrung uverde deshalb,
sobald ein Wechsel der Person eintrete, auf das Regulativ
zurückgehen, müsse aber bei den angedeuteten Verhältnissen jetzt
die Erhöhung beantragen.

Der Antrag Nr. 143 wird angenommen, der Antrag
der Staatsregierung aus ein xlu>? von 200 Thlr. abgelehnt,
der Antrag dir. 144 zurückgestellt.

Zu Antrag Nr. 145:
Abg. Selknrann II . : Gegen den Vorschlag des Aus¬

schusses, nur 200 Thlr. an Stipendiengeldern statt 300 Thlr.
zu bewilligen, spreche der Umstand, daß es wünschenswerth
sei, wenigstens die Unterstützung von zwei Studircnden zu er¬
möglichen, und daß ein Stipendium von 150 Thlr. noch sehr
gering sei. Die Verhältnisse seien in dieser Hinsicht in den
katholischen Landestheilen anders als wie in den übrigen, da
sich hier meistens solche junge Leute zum Studiren entschlössen,
welche ohne eignes Vermögen von ihren Anverwandten unter¬
stützt werden müßten. Andererseits sei aber auch grade hier
die Staatsregierung dabei interessirt, daß denselben das Stu¬
dium möglich gemacht werde, um für die Schule gtzeignete
Lehrer zu erhalten, und dürfe dafür eine Summe von jähr¬
lich 300 Thlr . nicht scheuen. Wenn die älteren Lehrer sich
in das Pfarramt zurückzögen, so sei es wünschenswerth, an
ihre Stelle junge Kräfte von tüchtiger Geistesbildung herbei¬
zuziehen, was nur durch einen solchen Zuschuß gesichert wer¬
den könne. Bewillige der Landtag denselben nicht in der
Weise, daß wenigstens zwei Studirende dadurch unterstützt wer¬
den könnten, so könne an Solchen leicht Mangel entstehen,
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worunter die Schule dann leiden müsse. Der kleine Mehr¬
betrag von 100 Thlr . jährlich mache für den Staat ja nicht
viel aus und könne gewiß nicht besser angelegt werden , als
für einen die Bildung der Jugend fördernden Zweck.

Der Antrag Nr . 145 wird angenommen , der Antrag
der Staatsregiernng auf ein plus von jährlich 100 Thlr . ab¬
gelehnt , der Antrag Nr . 146 angenommen.

Schließlich werden die zurückgestellten Anträge Nr . 74
bis 76 , 79 , 85 , 89 bis 98 , 104 bis 106 , 109 , 112 , 114
bis 118 , 120 bis 124 , 129 , 130 , 134 bis 139 , 141 , 142,

144 , zugleich mit dm Anträgen Nr . 147 bis 161 und dem

im Beginn der Sitzung vom Ausschüsse betreffs der ZA. 83,
65 und 70 gestellten Antrag angenommen.

Wegen der vorgerückten Zeit wird die Verhandlung ab¬
gebrochen und die Sitzung um 2 Uhr Nachmittags geschlossen.

Nächste Sitzung morgen Vormittags 11 Uhr.
Tagesordnung derselben:
Fortsetzung der heutigen Berathung.

Der Berichterstatter

Hayen.



B e r l cy t
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vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Sechszehnte Sitzung.

Oldenburg , den 19 . Februar 1864 . Vormittags 11 Uhr.
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Tagesordnung : Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Herzog¬
thums Oldenburg für 1864/66 . (Fortsetzung .)

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Ministertische : Regierungs -Commissäre Ruhstrat,

Rüder, Bucholtz.

Nachdem die Sitzung wegen mangelnder Beschlußfähigkeit

bis 12 Uhr ansgesetzt war , verliest der Schriftführer Abg.

Hullmann  nach Wiedereröffnung der Sitzung das Protokoll

der vorigen Sitzung ; dasselbe wird genehmigt.

Eingänge:

1) Schreiben der Staatsregierung , betreffend Abschluß

einer Vereinbarung mit der lutherischen Kirche zu Wil¬

deshaufen . An den Finanzausschuß.

2) Petition der Armen -Commission in Neuende um Unter¬

stützung für einen dürftigen Zögling des Taubstum¬

meninstituts in Wildeshausen . An den Finanzaus¬

schuß.

3) Gesetzentwurf , betreffend Erhebung von Abgaben von

den au den Nebenflüssen der Ems erbauten größeren

Schiffen . Derselbe wird an den commercielleu Aus¬

schuß verwiesen.

4 ) Urlaubsgesuch des Abg . Brockhaus  vom 21 . Febr.

bis 3 . März d. I . wegen dringender Dienstge-

geschäfte.
Auf Anfrage des Präsidenten wird dem Abg . Brock¬

haus  der erbetene Urlaub ertheilt.

Es wurde sodann zur Tagesordnung übergegangen.

Ausschußanträge 162 und 163:

Regierungscommissär Ruhstrat : Er wolle einen im

Berichte vorkommenden Jrrthum korrigiren . Derselbe gehe

davon aus , daß für die verflossene Finanzperiode nur 400 Thlr.

für den 7ten Revisor bewilligt gewesen seien ; es seien vielmehr

500 Thlr . beantragt und bewilligt gewesen ; die Regierung

Berichte . XIV. Landtag.

habe von dieser Bewilligung nur keinen vollen Gebrauch ge¬

macht , indem dern Revisor ein Gehalt von 450 Thlr . beigelegt

worden sei. Gegenwärtig sei mithin eine Erhöhung  des

Gehalts nicht in Aussicht genommen und müsse er denMin-

derheitsantrag um so mehr empfehlen , als derselbe innerhalb

der bisherigen Bewilligung läge.

Abg . Bartel : Er wolle nur hervorheben , daß die

Differenz des Mehrheits - und Minderheitsantrags lediglich in

den 50 Thlrn . läge , welche die Minderheit dem Anträge der

Staatsregierung gemäß an Gehalt des 7ten Revisors mehr

bewilligen wolle , als die Mehrheit . Aus der Fassung der

beiden Anträge träte dies nicht ganz deutlich hervor.

Antrag 162 angenommen , 163 abgelehnt , 164 ange¬
nommen.

Anträge 165 — 170 Abstimmung ausgesetzt bis zum

Schluß.
Der Präsident bemerkt zu Antrag 167 , daß dieser mit

der Vorlage nur insoweit nicht übereinstimme , als der Be¬

richt über einen Theil dieser Position noch ausgesetzt sei.

Anträge , 171 und 172:

Regierungscommissär Rüder : Der praktische , Unter¬

schied zwischen dem Antrag der Mehrheit und dem der Staats¬

regierung beruhe darin , daß erstere 500 Thlr . für einen Do-

minialöeamten nur zur provisorischen Anstellung bewilligen

wolle . Ehe die Bentiuckschen Domainen an Oldenburg ge¬

kommen , habe Oldenburg einen Domainenbeamten gehabt , ein

zweiter habe die Verwaltung der Bentinckschen Domainen

geführt . Nachdem letztere in die Hände Oldenburgs gekommen,

habe dieser Beamte einen Theil derselben noch weiter verwaltet.

Dieser Beamte sei im Lauf der verflossenen Finanzperiode ver-
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storben. Es sei nun bekannt, daß der Oldenburger Beamte
vielfach anders verwandt werden müsse, in Abschätzungssachen
und namentlich in Landes- Oekonomieangelegenheiten. Daß
diese Art der Verwendung über ein Menschenalter hinausreichen
werde, zeige ein Blick auf die vielen Arbeiten, die in den ge¬
nannten Zweigen noch zu erledigen seien. Es könne daher
nicht bestritten werden, daß das dauernde Bedürfniß eines
zweiten Domainenbeamten vorliege.

Die Frage, ob dieser Beamte definitiv oder provisorisch
angestellt werden solle, sei demnach lediglich eine Personenfrage.
Der betreffende Beamte sei nun bereits sieben Jahre geprüft
und habe bei schlechtem Verdienst Eifer und Geschick bewährt;
eine abermalige dreijährige Probezeit sei daher durchaus un¬
gerechtfertigt. Das Interesse des Staates fordere, einen Mann,
der täglich die finanziellen Interessen des Staats zu vertreten
habe, nach 7jahriger Dienstzeit nicht fernerhin auf 3jähriger
Kündigung zu belassen. Er empfehle dringend den Antrag
der Minderheit.

Abg. Bartel : Er könne sich lediglich auf den Regie-
rungscommissär beziehen: es sei durchaus unthunlich, einem
Manne, der sich in 7jähriger Dienstzeit bewährt habe, die
definitive Anstellung zu versagen.

Abg. Ahlhorn : Er könne sich den Vorrednern nicht
anschließen. Der in Rede stehende Beamte habe 420 Thlr.
Gehalt bezogen, es sei eine Zulage von 80 Thlr. beantragt—
die Mehrheit habe diese Summe zur Bewilligung empfohlen
und sei in dieser Beziehung der Staatsregierung nicht ent¬
gegengetreten. Was aber die definitive Anstellung betreffe, so
habe die Mehrheit das Prinzip, daß man auf Verminderung
der Beamten bedacht sein müsse und sich vor jeder Vermehrung
hüten. Dieses Prinzip verfolge sie konseqnent. Gegen die
Person habe man Nichts zu erinnern. Was der Regierungs-
commissär von Zjähriger Kündigung gesagt habe, so sei es
kaum vorgekommen, daß man einen früher bewilligten Gehalt
später gestrichen habe. Es sei möglich, daß das Bedürfniß
eines zweiten Beamten dessen und unser Aller Leben überdauere,
es könnten aber auch Verhältnisse eintretcn, in denen derselbe
überflüssig sei. Im Interesse des Dienstes mache die provi¬
sorische oder definitive Anstellung keinen Unterschied; die Ge-
haltserhöhmig, die dafür relevant erscheine, werde zur Be¬
willigung empfohlen.

Regjerungscominissär Rüder : Der Grund der Gegner,
daß man nicht mehr Beamte anstellen müsse, möge in manchen
Richtungen seine volle Berechtigung haben; hier liege ein
Feld vor, aus dem sich die Arbeit erhöht habe und zwar eine
Arbeit, die landwirthschaftlicheSachkenntniß voranssetze, die
man bei den Beamten anderer Berwaltungszweige nicht finde.

Abg. Selkmann II . : Was der Berichterstatter sagen
wolle, sei ihm nicht klar; derselbe verwahre sich gegen die
Absicht, den Beamten auf 3jährige Kündigung anstellen zu
wollen, er wolle ihn nach Verlauf dieser Zeit nicht beseitigen
— aber er wolle auch keine Anstellung. Worin denn der

Unterschied liege? Der Mann habe lange zur Zufriedenheit
gedient, endlich müsse man ihn doch anstellen. Der Unterschied
zwischen der Anstellung und der jetzigen Verwendung gegen
Vergütung bestehe eben darin, daß inan jetzt jeden Augenblick
diese Verwendung aufhoren und den Mann gehen lassen könne'
in einer solchen Stellung müsse der Beamte aber allen Much
verlieren, es sei moralisch unmöglich, daß er die zur Ausübung
seines Berufs erforderliche Frische bewahre. Durch die An¬
stellung werde der Beamte ja noch nicht ein regulativmäßiger;
damit schwinde jedes Bedenken.

Abg. Ahlhorn : Er wisse recht wohl, daß ein defini¬
tiv angestellter Beamter noch kein regulirter sei. Dmcb die
provisorische Anstellung wolle er aber erreichen, daß man nicht j
gebunden sei, falls Umstände eintreten, die den BeamtenN
entbehrlich erscheinen ließen. Gegen den Regierungscommissär
wolle er nur bemerken, daß der Beamte auch nicht gerade
unersetzlich sei; es gebe manche Personen, die in der Land-
wirthschaft Fachkenntnisse hätten.

RegierungscommissärRüder : Von einer Unersetzlichkeit
des Beamten habe er auch nicht gesprochen, er habe nur ge¬
sagt, daß derselbe nicht aus der Zahl der gegenwärtig vor¬
handenen Beamten ersetzt werden könne.

Abg. Selkmann II- : Der Abg. Ahlhorn  sei gegen
die Anstellung nach seiner letzten Aeußerung, weil der Beamte^
überflüssig werden könnte. Dann wolle er also doch, das
man ihn, sobald er seine Schuldigkeit gethan, gehen heiße.
Nach der ersten Rede habe er ihn nicht sofort gehen lassen
wollen. Sollte übrigens der Beamte in seiner jetzigen Be¬
schäftigung überflüssig werden, so würde man ihn anderweitig
sehr wohl verwenden können. Einen in dieser Weise technisch
ausgebildeten Mann könne man in manchen Fächern gebrau¬
chen, z. B. beim Katasterwesen.

Antrag 171 angenommen, 172 damit erledigt.
Antrag 173:
Abg. Zöllner : Hier liege wohl ein Jrrthum vor, es

sei wohl die Eiveswarder, nicht die DeedeSdorfer Plate ge¬
meint; letztere könne schwerlich eingedeicht werden.

Abg. Bartel : Die Bezeichnung sei der Regierungsvorlage
entnommen.

Regierungscommissär Rüder : Die Sache sei ganz in
der Ordnung, es handele sich in der That um die Dcedes-
dorfer Plate, auch wohl Kleinensieler genannt; ein Theil der¬
selben sei hoch genug, um mit einem kleinen Deich versehen
zu werden, hinter den sich das Weidevieh zum Schutz gegen
hohes Wasser retiriren könne.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt der Regierungscom¬
missär, daß die finanzielle Differenz zwischen dem Regieruugs-
nnd Ansschußantrage ans einem Jrrthum in der Vorlage
heruhe. '

Regierungscommissär. Rüder : Die Staatsrcgierung
müsse wünschen, daß die «nb 9, 10, 11 des Berichts aufge¬
führten Beträge dieser Position derselben sofort, vor Feststellung
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des Finanzgesetzes, zur Verfügung gestellt würden-, damit die
Arbeiten beim Beginn des Frühjahrs in Angriff genommen
werden könnten. Dies sei sowohl im Interesse der arbeitenden
Klassen, denen Verdienst zu dieser Jahreszeit geboten werde,
als auch im finanziellen Interesse des Staates , der die recht¬
zeitig begonnene Arbeit billiger beschaffen lassen könne. Er
beantrage daher:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß Großherzogliche Staatsregieruug über die im Aus¬
schußberichte unter 9 , 10 und 11 bezeichnten Sum¬
men schon vor Erlassung des Finanzgesetzes verfügen
könne.

Anträge 174, 175/ 176:
Abg. Bartel : Der für den Fall der Annahme des

Antrags 175 von der Mehrheit eventuell gestellte Antrag gehe
nicht dahin, daß dem zweiten von der Staatsregierung gestell¬
ten Projekt, sondern dem von dem Deichbande vorgeschlagenen
zugestimmt werden solle. In demselben müsse eS daher statt:
„in der Begründung enthaltenen zweiten Plane" heißen: „in
der vom Vorstande und Ausschüsse des III . Deichbandes an¬
gegebenen Richtung, auf der Karte mit U., 0 ., I). be¬
zeichnet."

Abg. Huchting : Veit der Eindeichung des Fedder-
warder Grodens könne er sich nicht einverstanden erklären,
erklären, namentlich nicht mit dem von der Staatsregiernng
vorgeschlagenen Plan . Er glaube, dies Unternehmen habe
große Gefahren und wolle versuchen, diese Ansicht mit einigen
Worten zu begründen.

Nach diesem Plan solle der neue Deich an das äußerste
Ende des Anßengrodens gelegt werden, so daß an Vorland,
das zum Schutze des Deiches so unerläßlich sei, nur 20G
blieben. Dieses Borland verliere aber seine schützende Kraft
noch obendrein durch die zur Besetzung des neuen Deiches
nothwendige Absetzung. Durch die Entfernung der Grasnarbe

.werde der Sand bloßgelegt und es könne nicht fehlen, daß
dieses der fortwährenden Ebbe und Fluth ausgesetzte, Lloßge-
legte Vorland durch Abspülung vermindert werde und so die
Deichanlage gefährde. In der ganzen Strecke, welche südlich
von der Parzelle 48 gelegen sei, fände seit Jahren ein be¬
ständiger Abbruch statt, wie durch die in der Nähe wohnenden
kundigen Landleute bewiesen werden könnte. Dieser Abbruchs¬
zustand sei durch die Anlage von Schlenzen und Strohbe-
dockung nicht verändert. Die Motive, auf die sich die Min¬
derheit stütze, seien, daß sich das Watt in den letzten Jahren
um1Fuß gehoben habe. Wenn er dies auch zugeben wolle,
so könne er doch kein Gewicht darauf legen. Eine Erhöhung
des Watts trete bei jeder Schlengenanlage ein; sei die Stelle
aber eine gefährliche, so sei die Watterhöhung nur eine tem¬
poräre, bei einer ungewöhnlichen Fluth oder bei dem Eintreten
von Eisgang verliere sie sich. Eine dauernde Erhöhung zeige
sich durch Entstehung von Pflanzenwuchs; erst wenn dieser
eintrete, könne man sagen, es sei Anwachs vorhanden, erst

dann sei die Zeit gekommen, zur Bedeichung zu schreiten.
Diese Voraussetzungen träfen bei dem Federwarder Außen¬
groden nicht zu in der oben bezeichnten Strecke. Die Schlen¬
zen lägen seit zehn Jahren , die Strohbedockung sei, wenn er
nicht irre, eben so alt und noch zeige sich auf dem Watt
zwischen den Schlenzen keine Spur von Pflanzenwuchs. Man
müsse vielmehr geradezu sagen, noch jetzt liege das User in,
Abbruch, oder wie die Vorlage sich auszudrücken beliebe, „es
schäle ab". Hiernach scheine das Unternehmen gewagt, ja
äußerst gefährlich. Die Techniker seien zwar anderer Ansicht,
sie bezeichnten die Lage als eine ungefährliche, wenigstens als
nicht erheblich gefährlich, aber man habe schon vielfach die
Erfahrung gemacht, daß die Techniker sich im Wasserbau, in
Wattbegrüppung, überhaupt in Einrichtungen, die bestimmt
wären, die Strömung der See zu ändern, geirrt hätten. Dem
Ausspruch der Techniker sei daher kein Gewicht beizulegen,
wo die Erfahrung gegen sie spräche und dies sei hier der
Fall. Weiter nordwärts in unmittelbarer Nähe, in derselben
Lage zur See , aber mehr landeinwärts, stärker begrünt, mit
mehr Vorland, geschützt im vollständigem Bestick läge der
Schaudeich des Voßlappergroden. Dieser habe in dem letzten
Winter erhebliche Beschädigungenerlitten; der Neu- Pakenser-
Groden, allerdings nicht vollständig in Bestick, sei durch die
Dczemberfluthen des verwichenen Winters dem Durchbruch
nahe gewesen. Das mahne zu großer Vorsicht, das mache
die Ablehnung des Unternehmens, wenigstens zur Zeit, zur
Pflicht.

Die Rentabilitätsberechnung der Staatsregierung litte an
zwei großen Mängeln. Die Unterhaltungskosten des Deiches
bis zur Ueberstuhlung seien zu 3000 Thlr. veranschlagt; diese
Summe werde nie genügen, es würde das fünffache, vielleicht
das zehnfache erforderlich sein. Ferner widerstreite die ange¬
nommene Höhe der Pachterträge allen Erfahrungen und glaube
er nicht zu weit zu gehen, wenn er annehme, daß die Amorti¬
sation nicht, wie angenommen in 24 Jahren, sondern erst in
40 bis 50 Jahren stattsinden werde.

Er halte es aus diesen Gründen im Interesse des Staats
für geboten, von dem Unternehmen abzusehen, mindestens die
Ausführung desselben auszusetzen.

Regierungscommissär Rüber : Der Vorredner habe
den Plan der Staatsregierung eingehend kritisirt und als
verwerflich erfunden. Derselbe bezeichne die Lage wegen des
Abbruchs als gefährlich, halte die Linie als Fortsetzung des
Voßlappergrodendeichsfür riskant, glaube, die Techniker be¬
fänden sich im Jrrthum und trete der ausgestellten Berechnung
entgegen. Das seien schwere Entgegnungen, deren Widerlegung
er versuchen wolle.

Was den Abbruch beträfe, so stelle die Vorlage nicht in
Abrede, daß ein Theil in Abbruch gelegen habe. Um diesen
zu beseitigen, sei das Schlengensystem auf Staatskosten ange¬
legt, das jedenfalls— das gegenwärtige Project möge zur
Ausführung kommen, oder nicht— unterhalten werden müsse.

17 *
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Hier sei nun die erwähnte Watterhöhung eingetreten; wenn
der Vorredner sage, dieselbe könne auch wieder ausbleiben, so
erwidere er, dann komme sie auch wieder. So lange Schlenzen
vorhanden seien, setze sich der Abbruch nicht fort, außer der
überall bei Schlengenanlagen eintretenden Abschälung der Kante.
Os bildeten sich häufig beim Abbruch, wie das Weserufer
zeige, 12 ' tiefe, steile Wände, und dieser Abbruch an der
Kante setze sich noch nach ausgeführter Schlengeuanlange au
solchen Strecken fort, bis eine vollständige, naturwüchsige
Dossirung durch den vorgelagerten Anwachs und den Abbruch
der Kaute entstanden sei und das Ufer sichere. Trotz der
Abschälung an der Kante, setze sich auch hier die Watterhöhung
fort. Wenn der Vorredner eine Watterhöhung nicht anerkennen
wolle, wo kein Pflanzenwuchs sich zeige, so wüßten alle der
Meeres-Ufer-Kundigen, daß der Pflanzenwuchs erst eintrete,
wenn das Watt hoch genug sei, wenn die ordinäre Fluth ihn
nicht mehr täglich bedecke: dann zeige sich erst Quändel und
daraus Andel. Dieses Stadium sei zur Zeit allerdings noch
nicht eingetreten. In den thatsächlichen Verhältnissen sei er
also mit dem Vorredner einverstanden: Es habe Abbruch
stattgefunden, dieser sei durch Schlenzen beseitigt, das Watt
habe sich erhöht — es frage sich nur , ob diese Erhöhung,
wie er ( Redner) wünsche und glaube, von Dauer sei oder
nicht.

Wenn die Linie in Fortsetzung der Richtung des Voßlapper-
grodendeichs angegriffen werde als eine zu riskante, so wolle er
hervorheben, daß ganz Jeverland, Butjadingerland und das Land
an der Harle entstanden sei im Kampfe mit Nord- und Nord-
West-Wind. Die jetzigen Marschen seien in diesem Kampf
erobert, in welcher Richtung man denn sichere, weitere Er¬
oberungen machen wolle, als an der Ostseite? Die Lage
des dem Nordweststurm ausgesetzten Augustgrodens sei viel
gefährlicher. Die Möglichkeit einer Beschädigung sei allerdings
nicht ausgeschlossen. Glücklich würden sich die Deichbände
preisen, wenn solche Stürme, wie sie im letzten Winter ge¬
herrscht, ihnen keinen Schaden thun könnten. Wollte man die
Deiche so anlegen, daß sie allen Gefahren Trotz böten, auch
den außerordentlichsten, dann würden sie so horribel theuer
werden, daß eine Verzinsung des Anlagekapitalsdurch die
Erträge des eingedeichten Landes unmöglich sei. — Es hieße
der Deich sei in nicht gehöriger Würdigung der Gefahr zu
weit hinausgeschoben; das ganze Unternehmen sei ein Geschäft
der Staatskasse, basirt auf der Rechnung von Gewinn und
Schaden. Werde der durch die Bedeichung gewonnene Gro¬
den zu schmal, dann könne er nicht rentiren, weil die ertrag¬
bringende Fläche zu klein werde. Aus technischen und mehr
aus finanziellen Gründen müsse der Deich so weit hinaus¬
gelegt werden. Der Adelheidsgroden sei das Beispiel eines
zu schmal angelegten Grodens. Der Deich sei auf Deich-
bandsbestick gebracht, sei wegen zu weichen Terrains gesackt
und noch heute sei das Anlagekapital nicht amortisirt, obgleich
der Groden zur Zeit, also 42 Jahre nach der Eindeichung,

zu 26 bis 29 Thlr. verpachtet sei, eben weil man den Deich
auf Deichbandsbestick gebracht und somit die Kosten außer
Verhältniß zur Fläche gebracht habe. Daß die äußerste
Linie, die zulässig sei, überschritten worden, gebe er nicht zu,
das geben die Techniker nicht zu. Eine Außenberme von 100'
liefere Reservematerial, dann folgten die Pütten und dann
noch 100 ' grünes Land. Wie oft habe man schon bei An-
deichuugsarbeiten init dem die Pütten schützenden Kajedeich bis
ins Watt Vorgehen müssen, um die richtige Linie Herstellen zu
können; so nahe an's Watt hinaus, wie hier, sei man selbst
durchschnittlich bei anderen Andeichungen gegangen.

Dieses Projekt sei von dem örtlich orientirten Techniker,
dem Jeverfichen Oberinspektor aufgestellt; der Vorstand der
Weg- und Wasserbandirektion habe sich mit dem Oberinspektor
Nienburg  an Ort und Stelle begeben, um den Plan zu
prüfen. Dieser habe die Linie für gut befunden; darin liege
um so mehr die Garantie einer besonnenen Prüfung, als der¬
selbe Techniker sich gegen die Linie des Augustgrodens, als zu
weit vorgeschoben und deshalb gefährlich, ausgesprochen habe.

Was die Rentabilität betreffe, so könnten die Unter¬
suchungskosten in besonderen Unglücksfällen, wie dies der
Augustgroden leider gezeigt habe, höher belaufen. Es gebe
aber auch Beispiele genug, wo die Unterhaltung bis zur
Ueberstuhlung nicht mehr gekostet habe, als hier veranschlagt
sei, ja die Verhältnißzahl mehrerer früher ausgführter Deich¬
linien stimme mit dem Ansatz, die vorgeschobene Deichlage
begünstige die Vollsetzung der Pütten.

Wenn im Voranschläge der bisherige Ertrag des Andel¬
grodens bei deni Ertrage des bedeichten Groden in Absatz
komme, so träte nach Vollsetzung der Pütten der jährliche
Ertrag des mit circa 120Jück übrigbleibenden Vorlandes und
Deiches zu den außerdem für Unterhaltung des Deiches ver¬
anschlagten 3000 Thlr. hinzu und erscheine dies als genügend.
Er brauche nur auf den Augustgroden hinzuweifen; obgleich.
von ihm nur 34 Jück unbeschädigtesGrünland nach Schluß
der Andeichung geblieben, so hätte das Vorland mit dem Deich
doch in den letzten Jahren schon durchschnittlich 1400 Thlr.
Pacht wieder eingebracht.

Wenn eine Aussetzung der Ausführung als unschädlich
hingestellt werde, so müsse er darauf Hinweisen, daß man
deichen müsse in Zeiten hoher Pachtpreise, selbst später etwa
eintretende hohe Pachten wären nicht von dem Nutzen. Davon
sei der Adelheidsgroden ein Beispiel. Derselbe sei jetzt noch
mit 100000 Thlr. belastet, obgleich jetzt das Jück mit 28 Thlr.
verpachtet sei; das rühre daher, weil er anfangs Perioden
durchgemacht habe, in denen die Pacht 10—1.1 Thlr. betragen
habe. In den zwanziger Jahren, wo Alles gedrückt gewesen,
die Preise tief herüntergegangen, hätte der Ertrag die Zinsen
nicht gedeckt und hätten diese zur Capitalschüld geschlagen
werden müssen. Beim Augustgroden habe man auf 20—25
Thlr . Pacht gerechnet und erzielte in der ersten sechsjährigen
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Pachtperiode 33 Thlr . im Durchschnitt, während jetzt keine
Pacht auf die Anschlagssumme herabsinke. Eine Zeit wie
diese müsse man zu dauernden Anlagen benutzen. Man sage,
der Fedderwarder Groden könne solche Ertäge nicht bringen.
Zn 33 Jahren sei 7 Mal Salzwasser eingedrnngen, die Pächter
mußten den Kajedeich unterhalten und zahlten doch bei Pach¬
tungen auf 6 Jahre , bei denen sie also die Eventualitäten
von Unglücksfällen in Betracht ziehen mußten, von den 46
Zück Pflugland, das zur Zeit vorhanden sei, für 33 Jück
ZI—26 Thlr. Pacht. Der Anschlag nach der Bedeichung
nehme.20 Thlr. an; ob eine solche Zahl unbesonnen gegriffen
scheine? 65 Jahre lang bis 1829 sei ein Theil des Groden
gepflügt, dann in's Grüne gelegt; ein Boden, der dies aus¬
halte, könne so schlecht nicht sein. Der Neuwapelergroden
sei seit 1826 unter dem Pfluge, der Adelheids-Groden bereits
seit 42 Jahren und ohne Düngung; die Pacht betrage dort
26, hier 28 Thlr. Alan entgegne, das sei eine ganz andere
Bonität, hier habe man sandschiebigen Boden, im Adelheids¬
und Peters-Groden sei der Boden brillant. Der Neuwapeler¬
groden, dessen Erträge er angeführt habe, habe in der Ge¬
meinde Schweibnrg Mooruntergrund und eine geringere Krume;
der Adelheids- und Peters-Groden seien vorzüglicher an Nach¬
haltigkeit; vorläufig  sei der Ertrag des.wilden Bodens eben¬
so groß, wenn er auch nicht so nachhaltig sei wie der strenge,
dessen Produktionskraft durch Bearbeitung immer neu sich be¬
währe. Die Güte des Fedderwarder Grodens gehe ans der
jetzigen Verpachtung hervor. Der Baugroden sei von der
Spezialabschätzungskommission der drei Gemeinden unter Jans-
sens trefflicher Leitung, obgleich nur hinter einem Kajedeich
belegen, in die erste Klasse geschätzt. Diese Kniphäuser
Schätzung sei durchgängig eine so vorzügliche gewesen, daß
nur gegen ein Haus reklamirt sei. Das Abschätznngsprotokoll
wiese nach, daß 15 " tiefe, gute Klei mit wildem Untergrund
vorhanden sei. Also allerdings nicht streng und deshalb nicht
so nachhaltig wie der Peters- und Adclheidsgroden.

Abg. Suhren : ' Er glaube, der Mehrhcitsantrag, zur
Zeit die Ausführung des Projekts abzulehnen, sei wohl be¬
gründet. Der Plan erscheine ihm zu flüchtig entworfen. Ge¬
höre der Groden ihm, er würde, aufrichtig gestanden, das
Unternehmen nicht für gerathen halten. Die von dem Deich¬
band vorgeschlagene Linie halte er für die vorzüglichere; es
werde weniger Fläche gewonnen, aber die Deichlinie sei auch
kürzer und der Außengroden sei ja nicht verloren, wenn er im
Grünen liegen bleibe und vor den Einflüssen des Seewassers
geschützt werde. Wenn die Kosten des Projekts der Staats¬
regierung aber auch nicht erheblich die des vom Deichbande
empfohlenen Plans überstiegen, so errege der letztere auch nicht
die großen Besorgnisse für die Zukunft; es würde darnach
keine solche Beschädigung in der Ueberstuhlungszeit eintreten.
Eine Höhle erscheine ihm auch nicht zweckmäßig; man müsse
versuchen das Wasser rückwärts los zu werden Der Regie-
rungs-Commissär meine, es sei Anwachs vorhanden, das

müsse erst unzweifelhaft konstatirt werden. Der Natur könne
man nicht Trotz bieten.

Abg Dannenberg : Wenn er in dieser Sache das
Wort ergreife, so werde man nicht erwarten, daß er mit
Sach- und Localkentniß reden würde, es sei dies sein Fach
nicht und wäre er dazu auch nicht speziell instruirt. Er wolle
nur die Ausmersamkeit ans einige Punkte richtey, zu denen
ihm der richtige Gesichtspunkt vom Regiernngscommissär ver¬
rückt erscheine. Dieser habe sich gegen das kleinere Projekt,
gegen die andere Linie ausgesprochen. Er könne ihm darin
beistimmen, daß es geboten sei, so viel Fläche als möglich
einzndeichen, um durch den Gewinn die Kosten auszuheben.
Es sei also die Frage, ob man nach dem Regiernngsprojekt
bauen solle, oder das Unternehmen noch verschieben möge;
und da seien von dem Abg. Huchting  so erhebliche, that-
sächliche Anstände geltend gemacht, daß man wohl Bedenken
tragen müsse, diesem Unternehmen schon jetzt zuzustimmen.
Der Regiernngscommissär sei über diese Anstände ziemlich
flüchtig hinweggegangen und habe hauptsächlich nur die Ren¬
tabilität des eingedeichten Grodens zur Amortisation des An¬
lagekapitals hervorgehoben. Zu dem Ende habe er ans
die Höhe der schon jetzt erzielten Pachterträge hingewiesen.
Wenn der Groden aber schon jetzt so rentabel sei, so könne
Man vorläufig sich damit begnügen, und thäte es ja gar nicht
Noch, mit Eroberungen vorzugehen.

Wenn man erobern wolle, frage man füglich zuerst, ob
man denn auch überall erobern könne. Die Localität scheine
nun der Art , daß eine Eroberung hier zur Zeit überhaupt
nicht als thunlich angesehen werden müßte. Da der Groden
auch in oem gegenwärtige Zustande gute Erträge liefere, dränge
die Entscheidung nicht; man möge es der Zeit überlassen, uns
zu belehren, ob die Techniker, die in ähnlichen Fällen schon
so oft geirrt hätten, hier das Richtige getroffen. Der Abg.
Huchting  sage , der Groden liege im Abbruch, der Regie-
rungscommissär gebe dies zu mit der Beschränkung, daß die
seit einigen Jahren angebrachten Schlengen Watterhöhung
zwischen denselben erwirkt und nun die steile Kante im Ab¬
bruch begriffen sei. Wo dies der Fall, da sei es ein Zeichen,
daß auch dort Neigung zum Abbruch vorhanden und eine
gefahrdrohende Strömung bestehe. Man solle sich daher
wohl besinnen und der Belehrung der Zeit Raum lassen;
der Abg. Huchting  sage , die Watterhöhung zwischen den
Schlengen sei so neu, daß sich keine Spur von Pflanzenwuchs
zeige und bei jeder stürmischen Fluch wieder verschwinden
könne, der Regiernngscommissär erwiedere darauf nur, daß
zum Pflanzenwuchs das Watt noch nicht hoch genug sei: nun
so warte man so lange, bis die Watterhöhung so hoch sei.
In drei Jahren könne es sich schon ausweisen, ob das Projekt
annehmbar sei. Jetzt möge man es lieber abweisen.

Regierunscommissär Rüder : Der Abg. Suhren
,meine, man habe regierungsseitig bedächtiger verfahren müssen,
er deute sogar an, daß die Techniker so unbedacht zu Werke
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gegangen, daß sie die Linie nicht richtig angegeben hätten.
Entwässern wolle er rückwärts. Er (Redner) halte es für
unfruchtbar, hierauf einzugehen. Ein großer Theil der Oppo¬
sition entspränge aus der wohlgemeinten Fürsorge für das
Interesse des hinterliegenden Deichbandes. Ob dieser wohl
bereit sein würde, das rückwärts geleitete Wasser durch den
Schaudeich zu lassen, wenn er den äußeren neuen Deich für
so gefährlich halte? Der Abg. Dannenberg  sage , vom
Regierungscommissärsei der Groden in dem jetzigen Zustand
als so rentabel geschildert, daß die große Anlage nicht
geboten erscheine. Der Vorredner sei ihm wohl nicht genau
gefolgt. Er habe gesagt, daß der Boden nicht schlecht sei,
gehe daraus hervor, daß auch jetzt schon das wenige vorhandene
Pflugland Abnehmer zu guten Preisen finde. Die Annahme
von 30 Tblr. nach Ausführung des, Projekts erscheine nicht
zu hoch, wenn schon jetzt für das Land hinter dem Kajedeich
21—26Thlr. erzielt würden. WaS die gegenwärtige Rentabilität
betreffe, so enthalte die Vorlage die richtigen Angaben: ein
Ertrag von 21—26 Thlr. sei Ausnahme für einen kleinen
Theil, die Durchschnittssumme für den ganzen Groden betrüge
151/2  Thlr.

Abg. Suhren : Eine Flüchtigkeit habe er nicht dem
ganzen Plan,  sondern nur einzelnen Punkten desselben
zur Last gelegt; dort sei sie nachweisbar. Unter Anwachs
könne man nur Pslanzenwuchs verstehen; der sei nicht vor¬
handen— wie man es denn nennen solle, wenn in der Vor¬
lage von Anwachs die Rede sei? Dafür, daß man rückwärts
Abwässerung durchsetzen könne, seien die Deichgesetze da; er
wäre überzeugt, daß die Abwässerung durch den jetzigen Schau¬
deich in das Binnenties vorzuziehen sei. Er könne noch mehr
Punkte hervorheben, wolle sich dessen aber enthalten.

Abg. Dannenberg : Er habe nicht gesagt, der Re¬
gierungscommissär habe angedeutet, .durch die Anlage werde
der Groden nicht reutabeler, als er jetzt sei, sein Sinn sei
gewesen, der Regierungscommissär, der von der Nützlichkeit
und Ungefahrlichkeit des Unternehmens überzeugt sei, wolle es
Andern, die darüber Bedenken trügen, verlockend machen, da¬
durch, daß er hervorhebe, wie sehr rentabel der Groden schon
jetzt sei, der durch die Eindeichung noch rentabeler werden
müsse und daher die baldige Amortisation in Aussicht stelle.
Er ( Redner) habe dagegen bemerken wollen, man könne sich
mit dem gegenwärtigen Vortheil vorerst schon begnügen und
sehen, wie es nach drei Jahren aussehe, bevor man zum
Zwecke weiter Eroberung so große Summen vielleicht nutzlos
ins Meer werfe. Man thue wohl bei dieser Frage, die jeden¬
falls nicht unbedenklich, nach dem Rath sachkundiger Landleute
und Deichbandsinteressenten die Entscheidung hinauszuschieben.

RegierungscommissärRüder : Was das Verlocken
beträfe, so halte die Staatsregierung das Unternehmen für
ein gutes Geschäft und empfehle es; Lockmittel brächte er
weiter nicht in Anwendung. Was den Anwachs betreffe, so
habe die Staatsregierung in der Vorlage die Verhältnisse an¬

gegeben und etwas Anderes habe er auch nicht vertreten.
Hinsichtlich des Aufschiebens der Bedeichungsarbeit müsse er be¬
merken, daß Schlenzen vorhanden seien und unterhalten werden
müßten für einen Groden, der in seinem Andelwuchs zurückgehe,
3 Jahre würden keine Veränderung und neue Erfahrung bringen.

Schluß der Debatte.
Abg. Ahlhorn als Berichterstatter der Mehrheit: Zur

Begründung dieser Vorlage berufe sich der Regierungscommissär
auf den dauernden Auwachs, der Abg. Huchting  bezweifle
ihn und müsse er sich dem anschließen. In 3 Jahren könne
sich die Sache ganz anders gestalten. Wo 25—30 Jück weg¬
gerissen seien, könne man das weitere Wegreißen durch künst¬
liche Schlenzen verhüten, aber dadurch keinen Anwachs her¬
beiführen, auch hier sei kein Amvachs vorhanden. Die Tech¬
niker könnten sich irren, wenn sie die Unterhaltung bis zur
Ueberstühlungauf 3000 Thlr. anschlügen; beim August-
Groden wären diese Kosten auf 2000 Thlr. angeschlagen; der
9te Landtag habe für.1853 und 1854 128000 Thlr. be¬
willigt. Im Winter 1854/55 sei eine Beschädigung von
35000 Thlr. eiugctreten— dafür 2000 veranschlagt. Wenn
alle Techniker gegen dies Unternehmen gewesen, so wundere er
sich, daß die Regierung sich doch dafür entschieden habe.

(Auf die Bemerkung des Präsidenten, zur Sache zu rede»,
erwidert der Abgeordnete, dies sei der Sache nicht fremd, er
spreche von den Jrrthümern der Techniker und müsse dem
Commissar erwidern auf den Augustgroden, da er denselben
mit in die Debatte gezogen habe.) Der Außengrodeu gebe
nach Aussage des Commissärs Rüder  1400 Thlr. Pacht;
dort sei auch viel Anwachs, bei Kniphausergroden werde dies
nicht eintreten. Beim Fedderwardergroden sollten 10G im
Grünen bleiben; der Abg. Huchting  habe gar bemerkt, daß
diese Fläche durch das Aussoden die Schutzkraft verliere; eine
Fluth könne sogar den Binnengrund nehmen. Beim Fedder-
warder Groden sei das Material des Binnengrodens sehr
sandig, das des Außengrodens kenne er nicht ganz genau, habe
aber von alten, kundigen Leuten gehön, daß sich wenig Schlick
ansetze, sondern die Anspülung von Muscheln vorherrsche. Mit
denr Neuwapeler- und Petersgroden sei dieser daher nicht in
eine Linie zu stellen. Die Hauptsache sei, daß. das Material,
das zum Deich verwandt werde, zu sandig sei; dies sei auch
mit der Grund, daß beim Augustgrodendeich noch immer solche
große Beschädigungen vorkämen. Gegen den Schaden, den die
Elemente anrichten könnten, käme kein Voranschlag nur annähernd
auf. Wenn der Regierungscommissär sage, wenn man anfschieben
wolle, genügten nicht3 Jahre, es könnten 20 daraus werden,
bis Erfahrung über das Vorhandensein von Anwachs entschieden
habe, so verlange er keinen starken Anwachs, ehe er sich ent¬
scheide, sondern nur den Beweis, daß überhaupt natürlicher
Anwachs vorhanden sei, davon könne aber nicht die Rede sein,
wo man das Ufer durch Schlengen und Strohbemattung unter¬
halten müßte.

Auf dem Augustgroden wären Pachten selbst von 38 Thlr.



^zielt, aber der Regierungscommissär wisse besser als er, daß
Manche keine 10 Thlr. daraus gemacht hätten und die vielen
Concurse in der Gegend hätten zum Theil ihren Grund in
dm theuren Pachtungen von Staatsländereien.

Regierungscommissär Rüder : Er habe nicht gesagt,
sämmtliche Techniker seien gegen die ausgeführte, vorgeschobene
Knie des Angustgrodendeichs gewesen, sondern deren jetziger
Chef.

In namentlicher Abstimmung wird der Antrag der Mehr¬
heit auf Ablehnung der Position mit 34 gegen 13 Stimmen
angenommmen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Thöle , Töllner , Millers , Windhaus , Abels,

Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Brader , Brörmann,
Znnnies , de Cousser , Dannenberg , Fortmann,
Gräpel, Greverus , Hardt , Heye , Hoting , Huchting,
Hullmann , Krahn , Lentz, Müller , Nieberding,
Oetken, Oldejohanns , Nösener , Rüdebnsch , Selk-
mann I. , Selkmann H., Strodthoff , Struthofs,
Suhren.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Barleben , Bartel , Becker, Brockhaus , Bulling,

Eissel, Görlitz , Kunz , Pancratz , Russell , Stracker-
jan I., Strackerjan  II ., Strackerjan  III.

Abwesend: Abg. Driver.
Damit sind die Anträge 175, 176 erledigt.
Antrag 1.77 angenommen, das von der Staatsregierung

beantragte plu8 abgelehnt, 178 wie zu 165, 179 angenommen,
180- 184 wie zu 165.

Anträge 185, 186, 187, 188:
Abg. Oetken : Gegen den ersten dieser Anträge möchte

er die Regierungsvorlage empfehlen; das Provisorium in ihrem
Amte dauere in der That schon lange genug, die Belästigung
für den nördlichen Theil des Butjadingerlandes sei zu groß
und bedürfe dringend Abhülfe.

Regierungscommissär Bucholtz : Er habe nicht nöthig,
auf die Gründe zurückzukommen, aus denen Stollhanuu zum
Sitze des Amtes ausersehen sei: ein Blick auf die Karte ließe
über die Zweckmäßigkeit dieser Bestimmung keinen Zweifel
und überdies seien die Gründe ans dem vorigen Landtag
Wn Ueberfluß erörtert. Er sage geflissentlich zum Ueber-
fluß,  weil diese Bestimmung früher nach sorgfältiger Er¬
wägung seitens der Regierung und des Landtags getroffen sei,
weil die Einrichtung auf gesetzlicher  Bestimmung beruhe.
Die Hinweisung auf diese gesetzliche Bestimmung müsse genügen,
um sich für die Regierungsvorlage zu entscheiden. Soeben sei ein
Antrag in Betreff Eindeichung des Kniphauser Baugrodens
vom Landtage abgelehnt, durchaus in Ausübung verfassungs¬
mäßiger Rechte; hier stände dem Landtag aber nach der Ver¬
fassung das Recht der Ablehnung nicht zu, hier stehe dem
Verlangen der Regierung eine unzweifelhafteVerpflichtung
des Landtags gegenüber er brauche uur auf Art. 187 des

Staatsgrundgesetzes hinzuweisen, nach dem der Landtag die
zur Ausführung der Gesetze die erforderlichen Mittel bewilligen
müsse. Wenn er dagegen sich darauf berufe, er brauche die
Position nicht in der gegenwärtigen Finanzperiode zu bewilligen,
so sei das eine bloße Ausflucht— man werde ihm den Aus¬
druck nicht übel deuten— : was man ohne Zeitbestimmung
schulde, schulde mau sofort. Auf dem vorigen Landtag sei
empfohlen, in Erwägung zu ziehen, ob nicht von dem Ban
Abstand zu nehmen sei, ob nicht in Burhave eine Abtheilung
des Amtsgerichts eingerichtet werden könnte. Diese Erwägung
sei von Großh. Staatöregierung vorgenommen, sie habe zu
dein Resultate geführt, daß die Berücksichtigung dieser Wünsche
nicht thunlich sei. Jetzt habe der Ausschuß einen anderen
Einwand: man könne nicht wissen, ob nicht eine andere Or¬
ganisation einträte, die den ganzen Bau überflüssig machen
würde. Eine neue Organisation stehe zur Zeit nicht in Aussicht,
der Einwand beruhe daher nicht auf Wahrscheinlichkeit. Wenn
aber auch eine neue Organisation ins Leben träte, dann würde
in dem großen Gebiet der ehemaligen Aemter Burhave und
Abbchausen jedenfalls eine staatliche Bezirksbehörde fein müssen,
wenn auch nur für die Justiz. Auch jener Einwaud sei mit¬
hin hinfällig; wie man sich sträuben wolle, einer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen? Es würde ein bedenkliches Prä¬
judiz sein, wollte der Landtag mit dieser Verpflichtung in
Widerspruch treten.

Abg. Ahlhorn : Ein Theil des Ausschusses habe
denselben Antrag gestellt wie im vorigen Landtag, auf Errich¬
tung einer Abtheilung in Burhave. Der Regierungscommissär
sage, dies sei in Erwägung gezogen, aber nicht thunlich befun¬
den. Man wolle die Erwägnng wiederholt empfehlen, er
glaube, endlich werde es thunlich sein. Die Meinungen über
die Möglichkeit dieser Einrichtung ohne Aenderung des Aemter-
gesetzes gingen auseinander; er sei kein Jurist, aber z. B . der
Abg. Bödeker  hätte es in der vorigen Diät für recht wohl
ausführbar gehalten. Uni aber den Antrag 187 in jedem
Fall zur Abstimmung zu bringen, auch wenn 186 angenommen,
würde, die Erwägung aber nicht bald zum gewünschten Ziele
führe, trete er Namens des Theils des Ausschusses, der den
Minderheitöantrag Nr. 186 gestellt, auch dem Anträge
Nr. 187 bei.

Abg. Russell : Er sei nicht der Ansicht des Regie-
rungscommissärs- daß der Landtag gesetzlich zu der Bewilligung
gezwungen werden könnte und selbst wenn dies der Fall wäre,
glaube er, daß die Staatsregierung dem Lgnde nicht eine Aus¬
gabe aufbürden würde, gegen die der Landtag, das ganze Land
sich erkläre. Die Ausgabe, welche im Ganzen mit Ankauf
der Ländereien etwa 30,000 Thlr. betragen werde, sei bedeu¬
tend und fraglich, ob dieselben für ein dauernd erforderliches
Gebäude gemacht werde. Die Annahme der Position werde
auch in Widerspruch mit Antrag 189 treten, nach den: man
eine Aenderung des Äemtergesetzes wolle. Nach dem jetzigen
Stand der Gesetzgebung sei er nicht in der Lage, für den An-



trag 186 zu stimmen; aber der Wunsch einer Aenderung des
Gesetzes sei vielfach ausgesprochen und man wisse, daß eine
solche, namentlich in Verbindung mit einer Aenderung des
Prozeßgesetzes berathen werde. Deßhalb solle man weder die
Ausgabe bewilligen, noch für den Antrag 186 stimmen.

RegierungscommissärBucholtz : Was an Erinnerungen
gegen seinen Standpunkt laut geworden, treffe nicht zu; er
habe hervorgehoben, die Bewilligung beruhe auf gesetzlicher
Verpflichtung, ein Gegengrund sei nicht geltend gemacht.
Ahlhorn  wünsche, daß die Sache nochmals in Erwägung
gezogen werde, das sei nur ein Wunsch, die Regierung möchte
von ihrem Verlangen abstehen. Der Abg. Russell  glaube
nicht, daß der Landtag gesetzlich verpflichtet sei, aber das
Aemtergesetz bezeichne Stollhamm als Sitz des Amtes und die
Staatsregierung verlange die Bewilligung der zur Ausführung
der Gesetze erforderlichen Mittel. Russell  weise aus die
Möglichkeit einer neuen Organisation hin und wenn diese auch
vorgenommen würde, die Justizbehörden würden schwerlich ver¬
mindert werden; wie er schon gesagt, werde jener große Be¬
zirk des nördlichen Butjadingerlandes mindestens eine Justiz¬
behörde haben müssen.

Abg. Bartel : Gegen die vom Regierungscommissär
aufgestellte Verpflichtung des Landtags wolle er erwiedern:
.wenn in einer Verordnung stehe, Stollhamm solle der Amts¬
sitz sein, so verpflichte das nicht den Landtag, 26000 Thlr.
für ein Amthaus zu bewilligen. Die Ablehnung dieser Summe
sei ein verfassungsmäßiges Recht. Wenn der Abg. Oetken
aus Rücksicht auf die Belästigung der Amtseingesessenen die
Bewilligung der Regierungsvorlage empfehle, so sei ja nicht
zu verkennen, daß der gegenwärtige Amtssitz namentlich für
den Norden unbequem gelegen sei, aber die daraus erwach¬
sende Belästigung treffe die Einzelnen doch nur, in einzelnen
Fällen.

Regierungscommissär Bucholtz : Wenn in dem Gesetz
oder der Verordnung der Amtssitz bezeichnet sei, so folge
daraus allerdings nicht die Verpflichtung, gerade 26000 Thlr.
für ein an einem Orte zu errichtendes Amthaus zu bewilligen.
Der Landtag könne gegen die Höhe der Position Einwendun¬
gen machen; aber Ausstellungen gegen den Betrag würden ja
jetzt nicht vorgebracht. Es handele sich nur darum, das zur
Ausführung des Gesetzes Erforderliche  zu bewilligen.

Abg. Brader Wenn auch die Bestimmung des Amts¬
sitzes auf Gesetz beruhe, werde er doch gegen die Bewilligung
stimmen. Ein Gesetz könne man ändern und wenn so viele
und nachhaltige Stimmen im Lande und im Landtag für die
Aenderung laut würden, begreife er nicht, warum die Staats¬
regierung auf die Einrichtung bestehe. Jedenfalls treffe die
Regierung keine Verantwortung, wenn sie die Ausführung des
Gesetzes verzögere. Er glaube, man könne, ohne sein Gewissen
zu belasten, frei gegen die Bewilligung stimmen.

Abg. Selkmann II. : Gegen die Annahme des An¬
trags 186 wolle er warnen. Abg. Ahlhorn  sage, selbst, er

wisse nicht, ob eine solche Einrichtung nach dem Aemtergesetz
zulässig sei. Er , Redner, halte sie für ausführbar, aber mit
unverhaltnißmäßig hohen Kosten verknüpft. Solle ein Amts¬
richter nach Burhave als Abtheilung II ., so würden nicht nur
sämmtliche Geschäftslokale erforderlich, sondern auch ein voll¬
ständiges Unterpersonal; ferner müsse der Amtsrichter zur
Erledigung vieler Geschäfte mit den Akten zu seinen Kollegen
reisen. Eine solche Einrichtung könne er nicht empfehle»,
sondern müsse die gegenwärtige für zweckmäßiger halten.

Abg. iOetken : Gegen den Abg. Bartel  habe er zu
erwidern, im Bntjadingerland müsse man recht häufig auf das
Amtsgericht, bald in Vormundschafts-, bald in anderen Sachen,
im Münsterland möge das anders sein.

Abg. Ahlhorn : Er freue sich, daß der Abg. Selk¬
mann II ., der als tüchtiger Jurist bekannt sei, die Einrichtung
einer Amtsgerichtsabtheilnng in Burhave ohne Aenderung des
Aemtergesetzes für ausführbar halte und wolle diese Auffassung
konstatiren. Er habe aber dagegen den Kostenpunkt geltend
gemacht. Mit den vielen Reisen mit den Akten wäre «>wohl
nicht so schlimm gemeint; der Verkehr könne auch ein schrift¬
licher sein.

Gegenwärtig hätten die Amtmänner viel mit den Ge¬
meindevorstehern, der Amtsrichterz. B . in Curatelsachen mit
dem Staatsanwalt zu verkehren; es wäre schlimm, wenn alle
derartige Geschäfte eine persönliche Zusammenkunft erforderten.
Das Unterpersonal sei in Ellwürden bereits doppelt vorhan¬
den. Was Oetken 's Klage über die weiten Wege betreffe,
so sei diese nicht unbegründet, z. B . hinsichtlich der Eckwarder,
aber in dieser Weise seien auch andere Amtssitze ungünstig
belegen, z. B . Rastede; bis dahin hätten die Moordeicher im
Kirchspiel Schweiburg einen Weg von 6 Stunden, einer Ent¬
fernung, die im Amte Ellwürden kaum herauskäme. Die
Annahme des Antrags 186 halte er für ungefährlich, man
stelle ja nur ein Ersuchen an die Staatsregierung; halte diese
die Einrichtung der Kosten wegen für unausführbar, so könne
sie davon absehen. Man sei im Landtag nicht abgeneigt, die
Kosten daran zu wagen.

. Abg. Selkmann II- : Für das Urtheil des' Abg.
Ahlhorn  könne er sich nicht bedanken; erst in der vorigen
Diät habe er sich über seine (Redners) juristische Befähigung
ganz anders ausgesprochen. Dem Abg. Ahlhorn  könne er
in dieser Beziehung ein competxntes Urtheil nicht zugestehen,
wie auch der so rasche Wechsel in der Beurtheilung wenig Sicher¬
heit zeige. In der Sache selbst sei er im Jrrthum ; zwei Pupillen¬
schreiber seien in Ellwürden nicht vorhanden, und würde der Aktuar
für die Burhaver Abtheilung schon erheblich kostspielig sein;
auf die Kosten für Geschäftslokal scheine er kein Gewicht zu
legen. Auch darin könne er mit dem Vorredner nicht über-
einstimmen, daß man unbeschadet das Ersuchen stellen könne;
der Landtag dürfe nach seiner Stellung nicht ins Blinde Er¬
suchen stellen, sondern nur auf Grund der Ueberzeugung von
der Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit seines Wunsches.
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Äbg. Ahlhorn : Daß er in voriger Diät ein anderes
Urtheil über den Vorredner gefällt, sei ihm nicht bewußt;
er habe nicht gesagt, daß Er kein guter Jurist sei, ein so
rascher Wechsel der Ansichten, wie beim Vorredner, komme
bei ihm nicht vor. Derselbe habe noch vor 6 Jahren der
Bürgerschule in Oldenburg Nichts bewilligen wollen, gestern
habe er sich für den höchsten Antrag ausgesprochen.

Anträge 185 angenommen, 186 abgelehnt, 187 ange¬
nommen, 188 (Uebergang zur Tagesordnung — motivirt
durch Bericht und Debatte) angenommen.

Antrag 189 angenommen.
Antrag 190, 191:
Abg. Arkenau : Hinsichtlich der Bewilligung der

Achten für ein neues Nebengebäude bei dem Amthaus in
Löningen müsse er sich für den Mehrheitsantrag aussprechen;
eine Reparatur sei nicht unmöglich. Der Grund der Vorlage
sei wohl, daß das gegenwärtige Nebengebäude nicht umnittel¬
bar mit dem Hauptgebäude verbmwen sei, sondern durch einen
Weg davon getrennt. Diese Einrichtung möchte das Dienst¬
personal inlommodiren, den Beamten selbst könne sie nicht
affiziren. Eine Versetzung der bestehenden Nebengebäude
an das Amthaus sei nicht wohl zulässig, da die Gebäude dem¬
selben nicht konform seien. Auch möchte er der Regierung
zur Erwägung auheimgeben, ob es nicht besser sei, dem Ver¬
waltungsbeamtenauszugeben, rein Fuhrwerk zu halten, da
Miethfuhren überall zu haben seien.

Abg. Bartel : In der Vorlage sei ausdrücklich hervor¬
gehoben, das Nebengebäude sei einer Reparatur nicht werth;
diese Behauptung werde auf gründlicher Untersuchung beruhen
und zweifle er, ob der Vorredner so genau über den baulichen
Zustand des Gebäudes instruirt sei.

Regierungscommisfär Ruhslrat : Die Gründe der
Staatsregierung seien freilich von der Minderheit kurz ange¬
geben, da aber die Mehrheit dieselben einfach verwerfe, bleibe
ihm nichts Anderes übrig, als die dem Ausschuß bereits mit-
zetheilte ausführliche' Begründung zu .wiederholen. Dieselbe
laute:

Bereits im Jahre 1860 kam der Bau eines Stalles
beim Löniuger Amthanse in Frage, da wiederholt über den
Mangelhaften Zustand der an sich auch ungenügenden beiden
Nebengebäude geklagt worden war. Der Amtmann Flor
sagt dieserhalb in einer Vorstellung vorn 9. April 1860:

„Daß der fragliche und baldige Neubau eine Nothwendig-
keit sei, wird der Herr Bauconducteur Jnhülsen gewiß
bezeugen. Abgesehen von der Bauscilligkeit jener beiden
Nebengebäude, die so groß ist, daß z. B. der Boden über dem
Stalle für dieses Jahr ohne Gefahr nicht mehr wird zur
Lagerung des Heues benutzt werden können, weßhalb ich denn
gezwungen sein werde, desfalls andere Räume in Miethe zu
nehmen, abgesehen hiervon, so ist Großh. Cammer auch
hinlänglich bekannt, daß die beiden Nebengebäude für den regel¬
rechten Gang und die gehörige Beaufsichtigung des Haushalts
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so unzweckmäßig situirt sind, als dies nur möglich ist. Be¬
kanntlich liegen sie getrennt von demHanpthause auf der
andern Seite der 3 Baumreihen breiten Allee;
und doch enthalten sie allein nurdieStallungfürmeinViehszur
Zeit 2 Pferde und 1 Kuh) , die Wohn- und Schlafstube
für meinen Knecht, den Aufbewahrungsraum für Heu, Stroh,
Tors, Sand , Acker- und Gartengeräthschaften rc. rc. und
den Waschraum. Auch der Brunnen, aus dem ich allein
nur das nöthige Wasser schöpfen kann, weil die Pumpe
neben der Küche im Haupthause, so lange ich hier bin, noch
kein Wasser gegeben hat, liegt bei den Nebengebäuden, also
auf der anderen Seite der Allee. Diese Trennung der
vernehmlichsten Wirthschafts- und Aufbewahrungsräume und
Anstalten von dem Haupthause gereicht selbstredend zu großer
Belästigung für mich und mein Dienstpersonal, eine Be¬
lästigung, deren baldigstes Aufhören nur ein gerechter und
billiger Wunsch genannt werden kann. — Des Weitern muß
ich aber noch bemerken, daß die Räume, welche die Neben¬
gebäude enthalten, auch ungenügend und unzureichend
sind. Der Waschraum ist ein höchst wüster Ort ; die Wohn-
und Schlafstube für den Knecht ein so beschränkter Raum,
wie er kaum bei Bauern zu finden sein möchte; ebenso be¬
schränkt sind fast alle übrigen Räume und die Böden sind so
klein, daß ich das im vorigen>Jahre von der vom Staate
angepachteten Wiese geerndtete Heu, welches nicht einmal
zur vollen  Jahresfütterung für 2 Pferde und 1 Kuh hin¬
reicht, zum Theil in fremden  Stallungen für meine
Rechnung habe unterbringeu müssen. Ebenso liegt die
Düngerstelle ganz offen auf dem Brinke ohne irgend eine
Umzäunung oder Abgrenzung gegen den letztem."

Die Großh. Cammer, welche gelegentlich eine Besichtigung
der fraglichen Lokalitäten vorgenommen und die Angaben des
Amtsmanns in jeder Hinsicht zutreffend  gefunden hatte,
beantragte den Neubau eines Stalles , da eine durchgreifende
Reparatur  der durchaus baufälligen Nebengebäude für völlig
unthunlich  erklärt wurde. Das Staatsministerimn glaubte
indessen, daß die Gebäude wohl noch einige Jahre durch Re¬
paraturen hinzuhalten seien und daß der Neubau noch bis zur
gegenwärtigen Finanzperiode verschoben werden könnte. Eine
weitere Verschiebung des Neubaues war, nach der Beschaffen¬
heit der Gebäude und da derselbe einem anerkannten Be¬
dürfnisse  abhelsen soll, nicht gerechtfertigt.

Trotz dieser Begründung verwiese die Mehrheit auf eine
Reparatur, die nach Aussage der Sachverständigen unmöglich
sei. Und selbst, wenn es thunlich wäre, das Gebäude noch
etwas hinzuhalten, sei doch ein Neubau erforderlich, denn im
Nebengebäude müssen einige unentbehrliche Räumlichkeiten ge¬
schaffen werden, die zur großen Beschwerde des Bewohners
im Hauptgebäude fehlten und hier keinen Platz fänden.

Abg. Ahlhorn : Die Kosten eines Amthauses in
Stollhamm seien abgelehnt unter Hinweis auf eine Aenderung
des Aemtergesetzes— eine solche, nach der auch Löningen
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aufhöre, Amtssitz zu sein, sei wenigstens nicht undenkbar. Aber
es handele sich hier nur um einen Stall , das Bedürfniß eines
solchen ändere sich mit jedem Wechsel in der Person des Be¬
amten. Ein eleganter Stall sei nicht erforderlich, ein Raum
für Wagen, Vieh und Heu genüge. Eine Reparatur sei leicht
zu beschaffen, um so mehr, da das Gebäude von Bindwerk
sei. Zu dem Ende habe man gerne einige hundert Thaler
bewilligen wollen, aber es habe geheißen, zu Reparaturen sei
Geld genug vorhanden.

Abg. Brader : 'Rach seinen Erfahrungen in dieser
Branche des Baues könne ein Stall für zwei Pferde, Wagen,
ein Stück Vieh weit billiger als für' 1500 Thlr. hergestellt
werden. Er halte es für reichlicher, einige 100 an die Re¬
paratur zu wagen, als die 1500 Thlr. zum Neubau zu be¬
willigen. Er hoffe noch immer, daß die Staatsregierung
bald Vorlage über eine Aenderung des Aemtergesetzes mache.

Antrag 190 abgelehnt, 191 erledigt.
In znsammenfasscnder Abstimmung werden die zurückge¬

stellten Anträge 165, 170, 178, 180—184 angenommen.

Schluß der Sitzung 2 Uhr Nachmittags.

Nächste Sitzung Sonnabend den 20. Febr. Morgens
11 Uhr.

Tagesordnung:
1) Fortsetzung der heutigen Berathung.
2) Bericht des Justizausschusses über das Einfnhrungs-

gcsetz zum Deutschen Handelsgesetzbuche.
5) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend die Ge¬

bühren der Unterbedienten im Fürstenthum Lübeck.
4) Ausschußbericht, betreffend Aenderung des Wahlgesetzes.
5) Ausschußbericht, betreffend Aenderung der Wegeordnung

im Fürstenthum Lübeck.
6) Ausschußbericht, betreffend Aenderung des Unterrichts¬

gesetzes für das Fürstenthum Lübeck.

Der Berichterstatter

Ramsauer.
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vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Siebenzehnte Sitzung.
Oldenburg , den 20. Februar 1864 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung: 1) Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Her¬
zogtums Oldenburg für 1864/66. (Fortsetzung.)

2) Bericht des Justizausschussesüber das Einführungsgesetz zum Deutschen Handelsgesetzbnche.
3) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend die Gebühren der Unterbedienten im FürstenthumLübeck.
4) Ausschußbericht, betreffend Aenderung des Wahlgesetzes.
5) Ausschußbericht, betreffend Aenderung der Wegeordnung im Fürstenthum Lübeck.
6) Ansschußbericht, betreffend Aenderung des Unterrichtsgesetzes für das Fürstenthum Lübeck.

Vorsitzender: Präsident Becker.
Am Ministertisch: RegierungscommWreRüder und

Ruhstrat.
Nach Eöffnung der Sitzung wird das letzte Protokoll

vom Schriftführer Bartel  verlesen und von der Versammlung
genehmigt.

Eingänge:
1) Petition mehrerer Einwohner zu Varel, betreffend den

Schloßplatz daselbst. An den Finanzausschuß.
2) Zwei Petitionen aus Holdorf, betr. das Markengesetz.

An den Ausschuß für das Markengesetz.
3) Petition von Eingesessenen der Gemeinde Jade , betr.

Abänderung des Art. 34 Z. 1 der Wegeordnung. An
den Verwaltnngsansschuß.

1) Petition des Stadtmusikus Langenbuch,  betreffend
Schutz in seinem Musikprivilegium. An den Ausschuß
für das Lübecker Gewerbegesetz.

Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bildet die
Fortsetzung der Berathung über den Voranschlag des Herzog¬
thums Oldenburg 1864/66.

Zu Antrag Nr. 192 und 193:
- Abg. Bartel : Die Ausschußminderheit habe, ohne
dm von der Staatsregierung übergebenen speziellen Kostenan¬
schlag für eine Försterwohnuug im Streek einer eingehenden
Kritik unterwerfen zu können, die Ansicht gewonnen, daß für

eine Summe von 2000 Thlr. sich eine anständige Förster¬
wohnung bauen lasse. ,

Regierungscommissär Ruhstrat : Es handle sich um
große Differenzen: die Staatsregierung beantrage 3000 Thlr .,
die Ansschußminderheit 2000 Thlr ., die Mehrheit nur 1500
Thlr., die Summe von 3000 Thlr . beruhe auf einem An¬
schläge der Bäubeamten, die die Absicht der Regierung, nur
billig zu bauen, kennten. Mißtraue der Landtag ihnen, so
möge er doch den Antrag der Minderheit sich aneignen, da
es nicht möglich sei, für weniger als 2000 Thlr. das Haus
herzustelleu.

Als Beweis dafür möge man sich der in der vergangenen
Finanzperiode im Stühe erbauten Försterwohnung erinnern,
welche trotzdem daß ein vorhandenes altes Gebäude zum Bau
mitbenutzt worden und trotzdem, daß die Baubeamten besonders
angewiesen, so wohlfeil wie möglich zu bauen, doch über
1500 Thlr. gekostet habe. Die Annahme des Mehrheitsan¬
trages sei deshalb einer Ablehnung dieser Position gleich.

Abg. Ahlhorn : Die Mehrheit glaube, das Haus
lasse sich für 1500 Thlr . wohl Herstellen; wenn ein massiver
Bau nicht für diese Summe herzustelleu sei, so könne ja Bindwerk
angewandt werden; zumal da das Holz in jener Gegend nicht
theuer sei. Der Staat brauche den Förstern keine Wohnung
zu geben, aber leider sei der Staat hier genöthigt, dem Förster
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eine Wohnung zu verschaffen, da dieser sonst in der Mitte des
Reviers keine bekommen könne; er müsse aber auf die geringe
Miethe, welche er von solchen Försterwohnungen ziehe, Rück¬
sicht nehmen; das im Stühe errichtete Gebäude habe 2100
Thlr . gekostet und gebe nur 50 Thlr . Miethe; der Förster
Klostermann zu Littet zahle sogar nnr 30 Thlr., der Förster
-Schwertfeger in Elmendorf nur 25 Thlr., mit Inbegriff von
Ländereien, die oft allein die Pacht einbringen würden. Darauf
hin dürfe man keine kostspieligen Wohnungen erbauen. Wenn
denn auch die Summe von 1500 Thlr. etwas überschritten
werde, so bliebe der Regierung noch immer die Position für
außerordentliche Ausgaben bis zu 45000 Thlr. , woraus be¬
kanntlich solche Ueberschreitungen genommen werden, so daß
ein Diangel nicht eintreten werde.

Abg. Selkrnann II. : Gegen das vorn Vorredner in
feiner letzten Aeußerung vertretene Princip müsse er sich ent¬
schieden verwahren. Wenn die Staatsregiernng von vornherein
überzeugt sei, die Kosten würden sich jedenfalls höher als
1500 Thlr. belaufen, so dürfe inan nicht darauf los bauen
in Rechnung auf die Position für außerordentliche Ausgaben.
Daß sie aber für 1500 Thlr. keine anständige Försterwohnung
Herstellen könne, liege von vornherein auf der Hand.

Abg. Russell : Auch nach seiner Ansicht müsse der
Landtag sparen, wo es nur irgend möglich sei und besonders
auch ein scharfes Auge auf die Voranschläge der Baubeamtcn
haben; der Unterschied der Kosten von öffentlichen und
Privatbauten,sei enorm. Wo aber ein wirkliches Bedürfniß
vorliege— und das sei hier der Fall — da müsse der Staat
bauen, wie es den Verhältnissen angemessen sei. Wenn der
Regierungsantragauch so hoch griffe, so sei die von der
Minderheit des Ausschusses vorgeschlagene Summe von 2000
Thlr. doch keinen Falls , selbst für ein Gebäude von Bind¬
werk, zu viel, da es doch außer den nöhigcn Wohnstuben auch
Räume für etwas Vieh und eine kleine Wirthschaft enthalten
müsse; durch einen billigeren Bau würden nur häufigere und
früher nothwendige Reparaturen verursacht, deren Kosten den
Unterschied wenigstens ausheben würden. Die geringe Miethe
müsse sich mit dein wieder auSgleichen, was der Staat von
anderen Dienstwohnungen mehr einnehme, komme zudem
auch nicht in Betracht, da der Staat die Verpflichtung
habe, seinen Förstern eine Wohnung zu schaffen.

Abg. Ahlhorn : Gegen den Abg. Selkmann  II.
müsse er bemerken, daß er nicht gesagt habe, die Regierung
solle nur in Hinblick aus die Position für außerordentliche
Ausgaben anfangen zu bauen, wenn es auch gewiß wäre, daß
sie mit 1500 Thlr. nicht ausreiche. Die Mehrheit des Aus¬
schusses.glaube aber, daß diese Summe genüge und nur fin¬
den Fall , daß sie nicht genügte, habe er jenen Ausweg an-
gedentet. Wollte man das immer zur Richtschnur nehmen,
was die Regierung für nothwendig erklärte, so könnte man
Richts von den geforderten Summen absetzen, dies sei aber fast

immer geschehen und müsse dann man auch hier die beantragte
Summe von 3000 Thlr. bewilligen.

Abg. Selkmann II -: Er habe gesagt: Wenn die
Staatsregierung überzeugt sei und nachdem der Regierungs-
commissär im Landtage versichert habe, daß mit 1500 Thlr.
das Haus nicht hergestellt werden könnte, so sei es nicht zu¬
lässig, wenn sie anfauge zu bauen und dabei von vornherein
die Absicht habe, den Fehlbetrag aus der Position für außer¬
ordentliche Ausgaben zu decken. Dabei bleibe er; bestimmte
Ausgaben aus' dieser Position bestreiten, heiße das ganze
System auf den Kopf stellen.

Berathung geschlossen.
Abg. ZZartel als Berichterstatter der Minderheit: Er

empfehle nochmals den Antrag der Minderheit. Von Kind¬
werk zu bauen halte er nicht im finanziellen Interesse des
Staats , weil dadurch das Haus leichter dem Verfall und
häufigen Reparaturen ausgesetzt sei.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter der Mehrheit: Daß
die Staatsregierung die Summe von 1500 Thlr. nicht siir
genügend halte, könne nicht allein den Ausschlag geben; darüber
dürfe Jeder seine Ansicht haben; die Mehrheit glaube nun
einmal, daß mit 1500 Thlr. auszureichen sei, könne also
keine höhere Summe befürworten und müsse der Landtag
entscheiden.

Der Antrag dir. 192 wird angenommen; ebenso der
Mehrbetrag von 500 Thlr. , der Antrag der Staatsregimmg
dagegen abgelehnt.

Zu Antrag»Nr. 194 und 195:
Regierungscommissär Rüder : Dein früher an die

Staatsregierung gestellten Ersuchen, möglichst auf Abbrechen
der Heerdstellen und Verpachtungen in Stücken Bedacht zu
nehmen, habe die GroßherzoglicheKammer im ausgedehnteste«
Maße zn entsprechen sich bemüht; in der Regel aber ohne
günstige Resultate. So seien auf den Seefelden--Vorwerken
Rr . IV. und VII. in dieser Weise in zwei Gruppen Einzellaiit
zur Verpachtung gebracht, es seien auf dieselben aber durchaus
ungenügende Preise geboten. Ebenso sei darauf hiugewicsen:
Neuenhoven liege als Wechselland zur Einzelverpachtuug aus¬
gezeichnet, die Kammer habe deshalb, als die Pacht von
BlexersandeI. erledigt gewesen, den Pächter Frels von Neuen-
hobcn nach Blexersande versetzt und jene Stelle erst als Einzel-
laud und dann im Ganzen aufgesetzt. Der Unterschied sei so
eklatant gewesen, daß sie sich unbedingt für letzteres Gebot
habe entscheiden müssen. Wenn die Staatsregierung auf die
Erhaltung der Heerdstellen in Roddens bestehe, so könne um
ihr das nicht verdenken, da sie dort bei solchen Gelegenheiten
es erlebt habe, mit welcher Einigkeit die Einzelpächter jeder
Steigerung des Preises entgegenftreben. Wenn sie deshalb
auch die von der Minderheit vorgenommene Beschränkung dicser
Position ungern sehe, so müsse sie doch ihren Antrag zur An¬
nahme empfehlen, da sie es nicht gegen den Pächter verant¬
worten könne, daß sie ihn noch länger in einem Hause



wohnen lasse, das durch jeden Sturmwind umgestürzt werden
könne.

Äbg. Ahlhorn : Was der Herr Regierungscommissär
über Neuenhoben gesagt habe, müsse er allerdings bestätigen.
Der neue Pächter zahle die enorme Pacht von 20 bis 24 Thlr.
per Jück, während Frels nur .12 oder 13 Thlr. gegeben
habe. Der Unterschied liege darin, daß jener sich nur erst
rarin festsetzen wolle und dafür diese bedeutende Summe
gleichsam als Einkaussgeld betrachte. Er habe sich ja eine
dreijährige Kündigung Vorbehalten und wisse wohl, daß, wenn
er spater kündigen wolle, man ihn nicht fortjagen, sondern
lieber für eine geringere Pacht, vielleicht wieder für die frühere
Pacht von 12 Thlr . , behalten werde, dann werden aber die
Stückländereien schon einen höhern Ertrag liefern. DieHerd-
stcllen würden stets, wie das wohl nicht anders sein könnte,
unter der Hand für einen billigen Preis verpachtet; die Stück-
ländereien dagegen würden immer öffentlich ausgeboten und
erreichten dadurch höhere Preise. Namentlich bei Roddens sei
davon ein guter Erfolg zu erwarten, da es meist als Grün¬
land gelegen sei, während man ringsum, besonders auch nach¬
dem der Augustgroden ausgebrochen, nur Pflugland besitze
und an Grünland Mangel leide. Einen Beweis, wie stark die
Nachfrage danach sei, liefere die früher aus dortiger Gegend
eingelausene Petition des Inhalts , der Landtag möge nicht
die Gelder zu einem Neubau bewilligen, sondern befürworten,
daß das Land einzeln verpachtet werde. Wenn die Einzel¬
verpachtung des Roddenser Vorwerkes so ungünstige Resultate
geliefert habe, so komme daö von dem dortigen dünnerdigen
Boden und davon her, daß der Sommer gerade sehr trocken
gewesen und deshalb die Pächter alle großen Schaden gehabt
hätten. Im allgemeinen brächten Stückländereien einen größeren
Pachtenrag, zumal da iin andren Fall die Kapitalzinsen und
Reparatnrkosten für die Gebäude von der Pachtsumme in
Abzug zu bringen seien. Er beantrage namentliche Ab¬
stimmung.

Abg. Detken : Er sei in der dortigen Gegend genau
bekannt und könne dem Vorredner in allen Stücken beistiminen.
Das Land sei durchaus dünncrdig und eigne sich nicht zur Stelle,
weshalb schon die gräfliche Kammer die Heerdstelle abgebrochen
habe, so das jetzt nur noch eine kleine Wohnung für einen
Arbeiter da sei, der sich noch Land dazu pachten müsse. In
der Umgegend von Roddens sei wenig Grünland, so daß es
getheilt einen guten Ertrag geben werde, und halte er es
nicht für möglich, daß Stückländereien weniger Pacht geben
als ganze Stellen, besonders wenn man die Zinsen der Bau-
1»linnen noch mit in Rechnung bringe, welche auf 3 Thlr.
per Jück anzuschlagen seien, da man auf einer Fläche von
100 Jück Gebäude zu dem Preise von etwa 8000 Thlr. er¬
richten müsse.

Abg. Suhren : Rechne inan zu diesen Zinsen von
-1 Thlr. per Jück vollends noch die jährlichen Reparaturkostcn,
?v liege der Nachtheil, den die Staatskasse durch die Ver¬

pachtung von Heerdstellen erleide, auf der Hand. Man wolle
doch keine Baronate errichten.

Regierungscommissär Rüder : Die Kammer vergleiche
auch, mache auch ihre Berechnung und sehe dabei nicht auf
den ersten Einkauf, sondern ans den Durchschnitt. Es komme
ihr aber auf nachhaltige gute Resultate an. Wolle man das
bisher beobachtete Princip, die Ländereien als Heerdstellen zu
angemessenem Tnxat unter der Hand verpachten, nicht mehr
anerkennen, so werde man allerdings erst höhere Preise er¬
langen, verführe aber zugleich die Leute, sich zu ruiniren, in¬
dem sie nachher nicht dabei bestehen könnten. Der Landtag
möge überzeugt sein, daß die Kammer nicht zu wenig nehme
und Niemandem aus persönlichen Rücksichten den Vorzug gebe,
wie der Abg. Ahlhorn  angedeutet, habe. Wenn der Abg.
Octken  es bezweifele, daß für Stückländereien weniger geboten
sei, als bei der Verpachtung im Ganzen, so könne er nur
wiederholen, daß er die Wahrheit sage. Die Leute seien bei
der öffentlichen Verpachtung schon vorher alle einig; komme
man hin, so werde inan lächelnd angesehen, und ein Gebot
erfolge stets nur von Einem, so daß man zuletzt doch wieder
den alten Pächter nehmen müsse; mir wenn Einer etwa durch
Zulegung eines oder einiger Hamme an eine benachbarte
Heerdstelle ausgepachtet sei, komme Bewegung in die Sache.
Wolle also die Versammlung, daß der Staat weniger einnchme,
so möge sie diese Position ablehnen.

Abg. Oetken : Wenn einmal für Stückländcreien
weniger geboten sei, so möge das auch von der Bedingung
herrühren, die dabei gemacht würde, daß jedes Jahr geweidet
werden solle, wodurch natürlich der Ertrag kleiner werde.
Wenn ferner auf den öffentlichen Verpachtungen sich keine
Liebhaber für die Pachten einstelltcn, so liege das wohl daran,
daß das Taxat zu hoch sei und die Leute zurückschrecke. Ueber-
hanpt aber dürfe man nach dem Ergebnisse in einem Jahre
nicht das Ganze regutiren.

Abg. Suhren : Er müsse nochmals von der Be¬
willigung abrathen, auch mit Rücksicht auf die Bewohner der
Umgegend von Roddens. Die Viehzucht habe sich gegen früher
sehr gehoben, so daß die Grundbesitzer genöthigt seien, Weide¬
land zu heuern, wozu sie das, was in der Nähe liege, am
liebsten nähmen. Berücksichtige man dies und bringe andrer¬
seits Die bei Verpachtungen im Ganzen nothwendigen Baukosten
mit in Anschlag, so müsse man sich gewiß gegen letztere
erklären.

Regierungscommissär Rüder : Beim Vergleich der
Preise, welche durch die verschiedenen Arten der Verpachtung
erzielt würden, dürfe man nicht nur auf die letzten Jahre
sehen, sondern müsse, um einen richtigen Durchschnitt
zu erhalten, weiter rückwärts in die Geschichte des Landes
znrückgeheu. Wenn in der letzten Zeit vielleicht an einigen
Orten die Einzetpachten sehr gesucht gewesen seien, so könnten
auch Jahre kommen, in denen die Einzelpächter sich wieder
zurückzögen, 'während die Pächter von Heerdstellen auch in



schlechten Zeiten eine Anhänglichkeit an den Heerd bewiesen
und sich denselben zu erhalten wünschten.

Abg. Ahlhorn : In Betreff seiner vorhin gethanen
Aeußerung darüber, daß unter der Hand verpachtet würde,
habe der Regiernngscommissär ihn mißverstanden. Er habe
der Regierung keinen Vorwurf daraus machen wollen, sondern
zugegeben, daß dies bei Verpachtungen von Heerdstellen oft in
der Ordnung sei; er wünsche nur diese überhaupt nicht zu
vermehren, und habe deshalb gesagt, daß daraus, daß Neu¬
hoben jetzt eine so bedeutende Pacht gebe, noch kein Schluß
zu ziehen sei darauf, daß auch sonst die Verpachtung der
Heerdstellen mehr als die stückweise einbringe, da der Pächter
dort im Vertrauen daraus, daß er später kündigen und unter
der Hand zu niedrigeren Preisen wieder pachten könne, erst
diesen hohen Preis geboten habe.

Im klebrige» bleibe er bei seinen Behauptungen, da
seine Erfahrung, die er als Landmann doch auch wohl mit
in Rechnung bringen dürfe, ihm das Gegentheil von dem,
was der Regieruugscommissär gesagt, gelehrt habe.

Regiernngscommissär Rüder : Wenn hier ein Fall
vorliege, wo die Staatsregiernng ans Erhaltung der Heerd-
stelle bestehe, so habe sie doch sonst sich bereit gezeigt, den
Wünschen des vorigen Landtags zu entsprechen; eS sei jetzt an
der Zeit, daß der Landtag seinerseits durch Bewilligung der
Position dies anerkenne.

Der Antrag ans namentliche Abstimmung wird genügend
unterstützt und angenommen.

In derselben wird der Antrag Nr . 194 mit 28 gegen
20 Stimmen angenommen.

Mit Ja stimmen die Abgeordneten:
Millers , Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn,

Arkenan , Brader , Brvrmann , Bulling , Bunnies,
de Cousser , Fortmann , Gräpel , Hardt , Heye , Ho-
tiug , Huchting , Müller , Oetken , Oldejohanns,
Rösener , Rüdebusch , Selkmann I . , Strodthoff,
Struthofs , Suhren , Thöle , Töllner.

Mit Nein  stimmen die Abgeordneten:
Barleben , Bartel , Becker , Brockhaus , Dan¬

nenberg , Driver , Eissel , Görlitz , Greverus,
Hullmann , Krahn , Kunz , Lentz, Nieberding,
Pancratz , Russell , Selkmann II . , Strackerjan I.,
Strackerjan II -, Strackerjan Hl.

Der Antrag Nr. 195 ist hiermit erledigt.
Zu Antrag Rr . 196:
Regiernngscommissär Rüder : Auch dieses Gebäude sei

dem Zusammenstürzen nahe. Dies sei anfangs bezweifelt, doch
habe der von einem Mitglieds des Ausschusses selbst einge¬
nommene Augenschein das günstige Resultat erbracht, daß diese
Position wenigstens nicht ganz gestrichen sei und es sich nur
um die Höhe der Bewilligung handle. In Betreff der oft
gehörten Behauptung, daß die Staatsregierung zu kostspielige
Voranschläge mache, verweise er auf das in der vorigen Diät

zu Oberahn errichtete Gebäude, bei dem der Landtag die Bau¬
summe auf 8100 Thlr . beschränkt habe und in Folge dessen
die Mauern einen halben Stein dick und statt zweier Speicher,
die eigentlich Bedürfniß gewesen, nur ein Kornboden gebaut
worden sei, so daß, wenn man künftig einen zweiten darauf
setzen wolle, die Mauer nicht im Stande sein werde, denselben
zu tragen. Antworte man darauf, der Bau sei nicht billig
genug ausgeführt, so müsse er entgegnen, daß die Ausführung
durch einen in Wirthschaftsbauten der Marschen besonders er¬
fahrenen Techniker geschehen und die Material-Ausverdingungen
schon ein ganzes Jahr vorher vorgenommen seien. Wenn nun
trotzdem keine weiter herabdrückende Concurrenz sich einstellte,
was solle die Kammmer dann machen? Wenn der Landtag
stets sage, die Staatsregierung baue zu theuer, so möge er
doch auch angeben, wie es geändert werden sollte. Beschränke
er die Staatsregierung auch hier, so müsse sie allerdings auä,
so bauen, wie es durch diese Beschränkung nöthig werde; es
fielen aber uvthweiwige Theile des Baues dadurch hinweg und
werde die Construction des Gebäudes dadurch geschwächt. Der
ursprünglich von der Hochbaukommissionangelegte Plan auf
10300 Thlr. sei bereits auf 9300 Thlr . ermäßigt; ihn noch
weiter herunterzusetzen sei nicht praktisch.

Abg. Suhren : Ob die Construktion in Folge der Be¬
willigung von nur 7500 Thlr . geschwächt werde, könne er uichi
beurtheilen, meine aber, daß es nicht sowohl darauf ankomme,
daß die Mauern dick, als daß sie gerade aufgeführt würden.
Daß ferner die öffentlichen AuSverdingungen nicht billig genug
ausliefen, komme allerdings häufig vor, wie man noch vor
einiger Zeit bei den Fluththüren zu Kleinensiel erfahren habe,
wo erst um ein drittel zu hoch geboten sei. In solchem Falle
müsse man den Termin aussetzen und finde dann nachher noch
annehmbare Angebote.

Abg. Ahlhorn : Zu. den 7500 Thlr. müßten die
Steine und Pfannen des alten Hauses mit in Rechnung ge¬
bracht werden; auch das alte Holz reiche zu PferdeslAlen
wenigstens noch aus.

Regierungscommissär Rüber : Die Steine und Pfan¬
nen hätten schon einmal diese Wandelung durchgemacht und
seiner Zeit schon einem anderen, längst abgebrochenen Gebäude
gedient; das Holz sei wurmstichig und zu Nichts zu gebrau¬
chen, am wenigsten zu Pferdeställen, wo Dunst und Feuchtig¬
keit daran käme.

Abg. de Cousser : Es sei eine durchaus verkehrte
Sparsamkeit, das nicht zu bewilligen, was nöthig sei; ein
Jeder müsse das, was er für sich jedenfalls allsgeben würde,
auch da nicht verweigern, wo es das Interesse des Landes
gelte.

Abg. Burlel : Der Ausschuß habe die Summe von
7500 Thlr . gegriffen, in der Meinung, daß ein anständiges
Gebäude dafür aufgeführt werden könne; jetzt aber, nach den
Mittheiluugen über die in Oberahn gemachten Erfahrungen,



sehe er ein, daß dies zu wenig sei und werde für den Regie-
limgsantrag stimmen.

Der Antrag Nr. 196 wird angenommen, der Antrag der
Staatsregierung auf ein plus von 1800 Thlr. abgclehnt.

Zu Antrag Nr. 194:
Regierungscommissär Rüder : Da in den Marschen

bekanntlich an dem Giebelende-des Wirthschaftsgebäudes die
Pferdeställe lägen, so wüchsen bei Verlängerung des Gebäudes
die Kosten des letzten Faches um die Kosten der Pferdestall-
Einrichtnngen. Aus diesem Grunde habe die Staatsregicrung
hier nach einem zweckmäßigen vom Oberinspektor Roben  ab¬
gefaßten Anschläge 2000 Thlr. ausgeworfen. Diejenigen, welche
nur 1500 Thlr . dazu bewilligen wollten, thäten dies aus
Sparsamkeitsrücksichten. Er gebe es ihnen aber anheim, ob
es zweckmäßig sei, etwas aus einem Wege anzustreben, auf
dem man grade das Gegentheil erreiche?

Der Antrag Nr. 197 wird angenommen, der Mehraiitrag
der Regierung ans 500 Thlr. abgelehnt.

Zn den Anträgen Nr. 198 und 199:
Regierungscommissär Rüder : Bei Feststellung dieser

Position habe die Stuatsregierung sich nach den Kosten ge¬
richtet, welche für den auf Jnfeld anfgeführten Bau ausgewandt
seien. Wenn derselbe nicht auf das kleinste Maß eingeschränkt
und nicht so bescheiden, wie nur irgend möglich eingerichtet
sei, so sei das geschehen, weil die Staatsregicrung der Ansicht
sei, daß grade für die arbeitende Klasse viel darauf ankomme,
daß ihre Wohnungen gesund und wohnlich seien, namentlich
m den Marschen; sonst würde es den Pächtern bald an tüch¬
tigen Leuten fehlen. Man könne sie ja allerdings auch in
kleine erbärmliche Räume hineinschieben; das stehe dem Staat
aber am wenigsten an.

Abg. Töllner : Da er selbst öfters solche Arbeiter-
vohmmgen gebaut habe, so könne er aus eigener Erfahrung
sprechen und zwar gegen die Bewilligung der Summe von
1350 Thlr. In einem Falle hätte ihn: ein Haus mit zwei
Wohnungen und Stallung für fünf Stück Vieh 500 Thlr.
gekostet, wozu, da die Sache insofern anders gelegen habe, als
er damals ein baufälliges Gebäude abgebrochen habe, für
diese alten zum Neubau mitbenutzten Materialien, noch 50
bis 00 Thlr. hinzugingen. Das sei allerdings vor 6 bis
l Jahren gewesen. Kürzlich aber sei ihm eine Gebäude ab¬
gebrannt, die Wiedererbauung einschließlich der Fuhren auf
800 Thlr. gekommen; der Stall habe 250 Thlr . gekostet und
für die alten Steine wolle er 50 Thlr. rechnen; zu diesem
Hanse habe aber auch noch Land gehört. Darnach glaube
er nicht, daß die Arbeiterwohnung auf Osterseeseld mehr als
350 Thlr. kosten würde.

Regierungscommissär Rüder : Die vom Vorredner
ausgestellten Summen 800 Thlr. -st 250 Thlr. -st 50 Thlr.,
machten zusammen schon 100 Thlr. mehr als 1000 Thlr.
ans und doch sei hier von dem alten Gebäude kein Stück mehr
Wgebrauchen.

Der Antrag Nr. 198 wird angenommen, das von der
Ausschußminderheit beantragte plus von 160 Thlr. abge¬
lehnt.

Präsident : Zumß. 158 habe der Herr Regierungs¬
commissär folgenden Antrag gestellt:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß die für 1864 bewilligten Bausummen, soweit die
Staatsregierung deren Betrag im Einzelnen für den
bezeichneten Zweck ausreichend erachtet, auch' vor schlüs¬
siger Feststellung des Finanzgcsetzes zur Verwendung
gelangen.

Abg. Bartel : Namens des Ausschusses könne er gleich
erklären, daß dieser Nichts dagegen habe.

Dieser Antrag wird angenommen; die Anträge Nr. 200
und 201 werden zurückgesetzt.

Zn Antrag Nr. 202:
Regierungscommissär Ruhstrat : Der Ausschuß irre

sich, wenn er meine, es beruhe auf einem Versehen,  daß
hier an Fouragegeldern und Transportkosten für 4 Oberförster
ebensoviel gerechnet sei, als früher für fünf. Daß ein Ober¬
förster abgegangen, sei richtig; in Folge dessen sei der Ober¬
förster von Neuenbürg versetzt und Neuenburg dem Vareler
Oberförster zugelegt, daß dieser jetzt beide Distrikte verwalte.
Dabei sei die Frage zur Erwägung gekommen, ob er dem
mit einem  Pferde vorstehen könne und habe die Kammer,
zum Bericht ansgefordert, dies für unmöglich erklärt, weil der
Distrikt zu groß wäre und der Gesundheitszustand des Ober¬
försters zu Varel es ihm nicht gestatte, weite Touren zu
Pferde zu machen. Bewillige also der Landtag diese 120 Thlr.
nicht, so müsse jener entweder sich ein Pferd auf eigene Kosten
halten, oder sei nicht im Stande, seinen Dienst ordentlich zu
zu versehen. So unbillig das Eine gegen den Oberförster, so
nachtheilig werde das Andere für den Staat sein. Rechne
man den Umstand hinzu, daß die Erweiterung des Distrikts
den Dienstaufwanddieses Beamten vergrößere und daß er
keine Diäten auf seinen Touren beziehe, so sei die Bitte, ihm
diese Summe zu gewähren, wohl berechtigt.

Abg. Bartel : Da diese Sachlage dem Ausschuß nicht
bekannt gewesen, demselben vielmehr Nichts weiter Vorgelegen
habe, als daß für vier Oberförster ebensogut 960 Thlr. aus¬
geworfen wären, als für fünf,  so habe derselbe ein Versehen
voraussetzen müssen.

Abg. Ahlhorn : Er sei nicht dafür, wie das ehedem
auch schon imHasbruch geschehen sei, für einen  Förster zwei
Pferde zu gestatten, da dies schwerlich im Interesse des Dienstes
läge, den die Forstbeamten besser zu Pferde, als zu Wagen
versehen könnten.

Abg. de Cousser : Der Oberförster von Varel müsse
zuweilen die Waldungen bei Upjever besuchen; das sei doch
zu weit, um dahin zu reiten; selbst Neuenbnrg liege schon
reichlich weit. Man müsse ihm daher die Möglichkeit geben
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zu fahren; uw er mit dem Wagen nicht hingelangen könne,
müsse er dann zu Fuß gehen.

Abg. Selkmann II. : Die Sparsamkeit scheine hier
schlecht am Platze und könne dem Lande theuer zu stehen
kommen. Ob zu erwarten, daß ein bejahrter Mann, wie der
Oberförster in Barel so weite Wege, wie nach Upjever oder
Neuenburg zu Pferde und dann noch die vielen Wege an Ort
und Stelle im Forst zu Fuß machen könne? Ob man die
Staatsregierung nicht dadurch nöthigen könne, auf eine Stel¬
lung zur Disposition oder Pensionirung Bedacht zu nehmen,
um einen jüngeren und rüstigeren Mann Platz zu machen,
der den Anforderungen des Abg. Ahlhorn  besser entspreche?
Im Interesse der Staatskasse bitte er, die 120 Thlr. zu be¬
willigen.

Abg. Ahlhorn : Der Landtag sei sonst nicht der An¬
sicht gewesen, daß es im Interesse des Landes liege, dergleichen
ohne Weiteres zu bewilligen. Die andern Oberförster haben
theils ebenso große Distrikte und Alle nur ein Dienstpfcrd,
bewillige man hier ein 2tes Dienstpferd, so müsse man den
andern Oberförstern auch noch eins bewilligen. Auf die gegen
ihn vorgebrachten Persönlichkeiten wolle er nicht eingehen.

Präsident : Solche habe er in der Rede des Abg.
Selkmann  nicht gefunden.

Abg. Uhlhorn : Er verstehe darunter die Bemerkung über
die .von ihm gestellten Anforderungen. —

Daß der Mann wegen eines Dienstpferdes seinen Abschied
nehmen werde, sei nicht anzunehmen, da er vernrögend sei und
sich selbst zu seinen Reisen Fuhrwerk halten könne. Abgesehen
davon aber fahre nach Upjever auch Post und Omnibus und
sei dort ein eigener Forstbeamtcr, der Förster Stammer, sodaß
ein häufiger Besuch des Oberförsters gar nicht einmal Noth
thne. Die Tour nach Neuenburg andrerseits sei nicht so sehr
weit. Der Landtag habe die Konsequenzen zu Vermeiden, welche
eine solche Bewilligung nach sich ziehe, und habe derselbe
früher dem viel älteren Oberförster Erdmann das 2te Dienst¬
pferd nicht bewilligt.

Präsident : Hinsichtlich seiner Präsidialbefugniß sehe
er sich veranlaßt, zu bemerken, daß er den Persönlichkeiten
freien Spielraum zu geben Pflege, solange sie nicht beleidigend
würden. Dies sei hier nicht der Fall gewesen, und könne der
Abg. Ahlhorn  sich um so weniger beschwerlich machen, als
er selbst häufig von persönlichen Bemerkungen Gebrauch
mache.

Abg. Pancratz : Der wahre Sachverhalt sei im Aus¬
schuß nicht zur Sprache gekommen, da man die Beantragung
der fraglicheü Summen für ein Versehen gehalten habe; sonst,
glaube er, würde der Ausschuß die Zustimmung des Land¬
tags beantragt haben. Er wenigstens werde jetzt dafür
stimmen.

Abg. Strackerjan II. : Er sei hiermit einverstanden.
Abg. Selkmann H-: Der Abg. Ahlhorn  habe eine

ganz neue Theorie über die Kosten der Dienstreisen aufgestellt,

indem er es für angemessen erklärt habe, daß der Oberförster
in Varel die Transportkosten für seine Dienstreisen zum Theil
selbst bezahle, weil er vermögend sei. Ans die Reise der Ab¬
geordneten angewandt heiße das soviel, daß künftig bei jedem
Abgeordneten erst untersucht werden müsse, ob er auch unver¬
mögend genug sei, ehe man ihm die Reisekosten ausbezahlle.
Die Theorie sei ebenso neu als unbillig! — Man möge doch
die Unbilligkeit der Forderung bedenken, daß der Oberförster
zu Varel, nachdem durch Zulegung eines ganzen Distrikts
sein Geschäftskreis mehr als verdoppelt wäre, dazu auch noch
die Mehrkosten der Reisen tragen solle.

RegierungScommissärRuhstrat : Da die Staatsre¬
gierung dein Oberförster bereits das Halten von zwei Pferden
gestattet und die Fonragevergütung für beide ihm ausgezablt
habe, so würde sie durch eine Streichung in eine mißliche Lage
versetzt und vielleicht zu finanziell sehr unvortheilhaften Maß- '
regeln genöthigt werden.

Der Antrag Nr. 202 wird angenommen; der Antrag
der Staatsregierung auf ein plrm von 120 Thlr . ebenfalls
mit 24 gegen 21 Stimmen. Die Anträge dir. 203 undM
werden zurnckgestellt, der Antrag Nr. 205 angenommen, der
Antrag Nr. 206 zurückgestellt.

Zu Antrag Nr. 207:
Abg. Selkmann II-: Unter den hier ausgewerfeueu

Ausgaben befinde sich eine Position für das Jahr 1604 voi!
1200 Thlr. für zwei neue Kartenwerke, die Generalkarte zu
500 bis 600 Thlr. und die topographische Karte zu 600 bis
700 Thlr., motivirt dadurch, daß dieselben schon 1656 erschie¬
nen seien und den jetzigen Anforderungen nicht mehr genügten,
da seitdem viele Chausseen erbaut, viele Wege verändert
und die Aemter neu eingetheilt seien. Er sehe keinen Grund,
weshalb man mit dieser Erneuerung der Generalkarte schon
1664 Vorgehen solle und schlage vor, dieselbe fürs Erste aus¬
zusetzen, da noch viele Chausseen im Bau begriffen seien, so
daß, wenn man jetzt auch die Karten erneuere, sie in vier bis
fünf Jahren wieder nicht passen würden. Da zudem noä>
Abdrücke vorhanden seien, die sich vielleicht noch verkaufen
ließen, so möge man wenigstens bis dahin warten, daß die
Katasterarbeiten zum Abschluß gebracht und das Wegenetz voll¬
endet sein würden. In Hinsicht der topographischen Karte
spräche allerdings der Grund, daß sie nur lithographiri sei
und deshalb nach einer ihm zugegangenen Mittheilung hier
erneuert werden könnte, dafür, sie gleich in Angriff zu nehmen-
Denn, da die Lithographisten gegenwärtig wegen der Kataster¬
arbeiten doch schon hier seien, so würde eine spätere Berichti¬
gung schwieriger und kostspieliger werden. Für die General¬
karte dagegen sei eine Veränderung der Kupferplatte uöthig,
zu welchem Zweck diese versandt werden müsse, sodaß hinsicht¬
lich dieser die Aufschiebung sich rechtfertige; er beantrage dem¬
nach:

im tz. 166 für 1864 statt 36,000 Thlr. nur 35,500 Thlr.
zu bewilligen.



- Der Antrag wird genügend unterstützt.

Äbg . Brader : Der Landtag stehe hier vor einer Po¬
sition, hinsichtlich deren bereits in der vorigen Diät der Wunsch
einer Beschleunigung ausgesprochen sei. Mau habe sich in
diese Abschätzungsarbeiten schon so weit hineingefahren , daß
ein Zurückgehen nicht mehr möglich . Er wünsche daher eine
rasche Beendigung . Er möchte auch jetzt den Wunsch wieder¬
holen, daß die Staatsregieruug Alles aufböte , um endlich
doch in dieser Finanzperiode von den riesigen Kosten der Ein¬
richtung des neuen Abgabenwesens los zu kommen.

Regierungscommissär Rüder : Der Abg . Selkmann II.
habe ganz Recht in Betreff der topographischen Karte . Für
diese sei jetzt schon deshalb der günstige Zeitpunkt zur Er¬
neuerung, weil man sonst das sür die Anfertigung dieser Karte
eingerichtete lithographische Bureau jetzt aufhebeu und später
neu organisiren müßte . Nicht so in Betreff der Gencralkarte,
für welche kein neuer Stich , sondern nur eine Aeuderung der
Platte erforderlich sei. Weshalb solle mau damit noch war¬
ten? Die Veränderungen gingen immer fort ; die bewilligten
Chausseen ließen sich ja auf der Karte ansnehmen und als
projektirt bezeichnen . Die Staatsregierung müsse solche Kar¬
ten als Maare betrachten , welche ihre Ausgaben selber decke;
wahrend die alten nicht abgesetzt würden und deshalb keine
Einnahme brächten , würden die berichtigten sich vollkommen be¬
zahlt machen . Der Staat sei deshalb die Erneuerung dem öffent¬
lichen Interesse schuldig.

Den Abg . Brader  verweise er auf die Erklärung der
Staatsregierung , daß die Abschätzuugsarbeitcn in dieser Finanz¬
periode zum Abschluß kommen würden.

Abg . SelkmMN ! II . : Von dem noch vorhandenen
Vorrathe der Generalkarte sei nur solange Aussicht , einige
noch abznsetzen , als die Berichtigung noch nicht vorgenommen
worden; so ganz unbrauchbar sei sie doch noch nicht und
könnten die Käufer das Mangelnde leicht ergänzen lassen.
Auf der andern Seite würde die Karte , wenn später berichtigt,
jedenfalls vollständiger werden.

Abg . Brader : Er stimme dem bei und sehe keine
Gefahr darin , die Aenderung noch einige Zeit aufzuschicben.

Berathung geschlossen.

Abg . Bartel als Berichterstatter : Er sehe gar keinen
Grund zur Aufschiebung . Der Chansseebau sei allerdings da¬
für angeführt , allein der werde hoffentlich noch sehr lange
dauern. Dagegen ^ sei die Erneuerung , namentlich der topo¬
graphischen Karte , sehr wünschenswerth , da von dieser noch
viele rückständig seien und z. B - vom Münsterland erst eine
da sei.

Abg . Selkrnann II . (zur thatsächlichen Berichtigung ) :
Sein Antrag betreffe die topographische Karte nicht.

Präsident : Die Berichtigung hätte schriftlich einge¬
bracht werden müssen.

Berichte . XIV. Landtag.

Abg . Ahlhorn (zur Geschäftsordnung ) : Dasselbe habe
er bemerken wollen.

Der Antrag des Abg . S elkmann II . wird angenom¬
men ; der Antrag Nr . 207 ans ein plus von 500 Thlr . für
1864 ebenfalls . Die Anträge dir . 208 bis 210 werden zn-
rückgestellt.

Zn Antrag Nr . 211:

Regierungscommissär Ruhsirat : Bon den sür die
vorige Finanzperiode bewilligten Summen von jährlich 850 Thlr.
seien im Jahre 1862 nur 265 Thlr . , im Jahre 1863 etwa
1311 Thlr . an die Steuerstrafcasse zur Auszahlung gelangt.
Bei Aufstellung des Voranschlags habe man geglaubt , daß
diese Zuschüsse ganz zur Verwendung kommen . Es habe sich
aber kürzlich ergeben , daß diese Casse 1863 mit einem Cassen-
bestande von 4 — 500 Thlr . abgeschlossen . Dieser Cassenbestand
mache es möglich , daß in dieser Finanzperiode die ausgewor-
senen 1100 Thlr . nicht ganz gebraucht werden , und mit den
vom Ausschuß beantragten 850 Thlr . allenfalls auszureichen
sei. Da es aber zweifelhaft erschienen wäre , ob die Staats¬
regierung berechtigt sei , diesen Rest mit in die neue Periode
herüberzunehmen und sie sich sicher stellen müsse , so stelle er
folgenden Znsatzantrag zum Antrag Nr . 211:

Dem Anträge 211 werde hinzugefügt:
„welche neben dem am Schluffe des Jahres 1863
verbliebenen Cassenbestande von 4 — 500 Thlr . zur
Verwendung kommen können . "

Der Ausschuß äußere seine von der Staatsregierung ab¬
weichende Ansicht dahin , daß er nach dem ihm vorgelegten
Specialvoranschlage  die Summe von 850 Thlr . jährlich
auch jetzt noch sür genügend halte . Da der Spezialvoranschlag
mit einem Defizit von 1100 Thlr . abschließe , das nicht mit
850 Thlr . gedeckt werden könne , so müsse der Ausschuß den
Voranschlag für unzutreffend halten . Nur für zwei Positionen
desselben , eine Einnahme - und eine Ausgabeposition , komme
dies in Frage . Erstere zum Betrage von 900 Thlr . an
Strafgeldern beruhe auf Erfahrung , somit bleibe nur " noch die
Ausgabeposition : „Unterstützungen " in zwei Abtheilnngen , die
erste für Wittwen und Angehörige vormaliger Steuerbeamten,
sowie für pensionirte oder auf Wartegeld stehende Beamte,
die zweite  für aktive Beamte selbst . Letztere zum Betrage
von 1000 Thlr . sei ebenfalls schwerlich beanstandet , da sie
gegen früher ermäßigt  sei und abgesehen davon eine große
Zahl von über 100 Aufsehern , dazu noch die Amtsdiener,
daran Theil nähmen . Die Aufseher seien fast Alle in einer
bedürftigen Lage , indem sie nur ein kleines Gehalt von durch¬
schnittlich 280 Thlr . erhielten , dabei einen beschwerlichen Dienst
hätten in der Marsch , wo sie häufigen Krankheiten ausgesetzt
seien . In der ersten Abtheilung dagegen seien 900 Thlr.
gegen früher 700 Thlr . , also 200 Thlr . mehr in Aussicht
genommen ; um diese Differenz handele es sich. Streiche der
Landtag dieselbe , so werde die Staatsregierung allerdings mit
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jährlich 850 Thlr . ungefähr auskommen, aber es frage sich
doch, ob es recht sei, die Wittwen und Waisen auf solche Art
zu beeinträchtigen. Er glaube nicht, daß dies die Absicht des
Landtags sei, zumal da es sich großentheils um die Hinter¬
bliebenen solcher Steuerbeamten handle, die zur Bildung des
im Jahre 1849 zur Landeskasse gezogenen siSteuerstraffonds
wesentlich beigetragen hätten. — WennMbrigens der Ausschuß
die im Voranschlag zur Begründung enthaltene Bemerkung
in Betreff der Hinzurechnung von Zinsen und Zinseszinsen
zu dem mit der Landeskasse vereinigten Steuerstraffond für
nicht zutreffend erkläre, so müsse dagegen geltend gemacht wer¬
den, daß die Landeskasse nach Bedürfniß an Zuschüssen das
leisten müsse, was der Fond hätte leisten können, wenn er
nicht mit der Landeskasse vereinigt wäre. Dieser Fond nun,
welcher damals 18—19000 Thlr. betragen habe, würde, da
nur wenige Zuschüsse seitdem aus der Landeskasse bestritten
seien, unter Hinzurechnung der nach Abzug dieser Zuschüsse
übrigbleibenden jährlichen Zinsen, diese Zinseszinsen nicht ein¬
mal gerechnet, jetzt eine Summe erreicht haben, deren Zinsen
die ausgeworfene Summe von 1100 Thlr . bis auf einige
wenige Thaler erreichten. — Aus dem Mitgetheilten werde
der Landtag ersehen, daß die Forderung von jährlich 1100 Thlr.
keine übertriebene gewesen. Nur die Rücksicht auf den erwähn¬
ten Ueberschnß von etwa 500 Thlr. mache, daß für diese Fi¬
nanzperiode mit Bewilligung der vom Ausschuß vorgeschlagenen
850 Thlr. möge ausgereicht werden können. Er behalte aber,
der Staatsregierung vor, seiner Zeit auf die Mehrforderung
zurückzukommen.

Abg. Bartel : Die vom Regierungscommissär erwähnte
Bemerkung im Bericht gründe sich nicht auf eine tief einge¬
hende Prüfung des ganzen Verhältnisses, sondern rühre nur
daher, daß es dem Ausschüsse ausgefallen sei, daß nach der
Bereinigung des Steuerstrafsouds mit der Landeskasse noch
eine solche Berechnung von ZinS und Zinseszins verkomme.
Uebrigens könne er Namens des Ausschusses erklären, daß
derselbe mit dem Znsatzantrag der Staatsregierung einver¬
standen sei.

Der Antrag dir. 911 wird mit dem Zusatz angenommen,
die Anträge Nr. 919—914 zurückgestellt, der Antrag Nr. 915
mit 90 gegen 19 Stimmen abgelehnt.

Als zur Abstimmung über den Antrag dir. 916 geschrit¬
ten werden soll, beantragt der Abg. Ahlhorn  namentliche
Abstimmung. Der Antrag wird genügend unterstützt.

Präsident : Die Zulässigkeit dieses Antrags in dem
jetzigen Stadium der Sache erscheine ihm zweifelhaft. Da
indeß die Versammlung sie jedenfalls beschließen könne, so setze
er, wenn kein Widerspruch erfolge, ihre Zustimmung voraus.

Der Antrag auf namentliche Abstimmung wird ange¬
nommen.

In derselben stimmten mit Ja die Abgeordneten:
Ahlers , Barleben , Bartel , Becker , Bnlling,

de  Cousser , Dannenberg , Driver , Görlitz , Gräpel,
Greverus , Heye , Hullmann , Krahn , Kunz, Lentz,
Nieberding , Pancratz , Russell , Selkmann  II .,
Strackerjau I , Strackerjan  II ., Strackerjan  III.

Mit Nein  stimmten die Abgeordneten:

Abels , Ahlhorn , Arkenau , Brader , Brörmann,
Bunnies , Fortmann , Hardt , Hoting , Huchting,
Müller , Oetken , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch,
Selkmann I., Strodthoff , Suhren , Thöle , Töll-
ner , Millers , Windhaus.

Es fehlen die Abgeordneten: Brockhaus , Eissel,
Struthofs.

Der Antrag Nr. 216 ist demnach mit 23 gegen 22
Stimmen angenommen.

Abg. Ahlhorn (zur Geschäftsordnung) : Ob Derje¬
nige, welcher nach Anfang der Abstimmung in die Versamm¬
lung komme, znm Abgeben seiner Stimme noch zugelassen
werden könne? Wie er bemerkt, sei dies bei dein Abg. Heye
der Fall gewesen.

Präsident : Er habe deshalb kein Bedenken.
Abg. Heye : Er sei während der Verlesung des An¬

trags bereits im Zimmer gewesen und habe dieselbe noch mit
angehört.

Präsident : Auch Andere, wenigstens sechs ander
Zahl , seien erst während der Abstimmung hereingekommen.
Die Abstimmung derselben sei nach seiner Meinung dessen¬
ungeachtet gültig.

Der Antrag Nr. 217 wird angenommen.

Präsident : Vom Abg. Selkmann  II. sei zur Ge¬
schäftsordnung in Bezug auf die letzte Acußerung des Abge¬
ordneten Ahlhorn  ums Wort gebeten. Er glaube nicht es
ihm ertheilen zu können, da der Landtag den Gegenstand
schon verlassen habe und bereits die Abstimmung über einen
andern Antrag dazwischen liege.

Abg. Selkmann II -: Zur Geschäftsordnung könne er
noch immer das Wort erhalten.

Präsident : Er wolle die Frage, ob dem Abg.Selk¬
mann  noch das Wort gebühre, zur Abstimmung bringen.

Dieselbe wird vom Landtage verneint.

Die zurückgestetlten Anträge Nr. 200 , 201, 203, 901,
206, 208—210, 212—214 werden mit dem Antrag dir. 218
angenommen.

Als zweiter Gegenstand der Tagesordnung kommt der
Bericht des Justizausschusses über den Entwurf eines Gesetzes
für das (Zroßherzogthrnn Oldenburg, betreffend die Einführung
des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches, zur Berhand- r
lnng. '
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Abg. Gräpel (vor Uebergaug auf denselben) : Trotz¬
dem, daß der Bericht schon länger als zwei Tage in den
Händen der Abgeordneten sei, schlage er vor, diesen Gegen¬
stand von der heutigen Tagesordnung zu entfernen, da derselbe
ein eingehendes Studium verlange und vielleicht Manche, gleich
ihm, noch nicht in der Lage gewesen seien, ein solches darauf
zu verwenden. Da auch noch andre Gegenstände vorlägen,
so würde der Fortgang der Geschäfte nicht varunter leiden.

Abg. Hullmann (in Vertretung des aus dem Land¬
tage ausgetretenen Berichterstatters Bl eilen ) : Obwohl die
Aussetzung unschädlich sei, müsse er sich doch dagegen erklären.
Es liege durchaus kein Grund dafür vor, da der Bericht schon
seit fast acht Tagen vertheilt sei.

Präsident : Unter Einverständnis; des Regierungs-
Commissärs bringe er diese Frage zur Abstimmung.

Die Beibehaltung dieses Gegenstandes auf der Tages¬
ordnung wird beschlossen.

Die Verlesung des Berichts wird nicht gewünscht.

Zu Antrag Nr. 1:
Abg. Selkmann II . : Gegen die Fassung des Art. 1,

wie die Staatsregierung und der Ausschuß sie Vorschläge, habe
er wegen der darin gelassenen Lücke für den Zeitpunkt, wann
das Gesetz in Kraft treten solle, ein Bedenken formeller Na¬
tur. Einverstanden damit, daß die Bestimmung dieses Zeit¬
punkts der Staatsregierung überlassen bleibe, halte er es nur
nicht für recht, daß dies in der Weise geschehe, daß im Ge¬
setze selbst eine Lücke offen bleibe zur beliebigen Ausfüllung
nach Ermessen der Staatsregierung, statt wie stets bisher in
den Schlußartikel die Bemerkung hineinzusetzen, daß dieser
Zeitpunkt im BerordnungSwege bestimmt werden solle. Er
stelle deshalb folgenden Antrag:

1) der Art. 1 werde in folgender Fassung angenommen-:
„Das in der Anlage enthaltene allgemeine Deutsche
Handelsgesetzbuch tritt zugleich mit diesem Gesetze
in Wirksamkeit."

2) in den Art. 34 werde folgende Bestimmung ausge¬
nommen:

„Der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Kraft
tritt, wird im Verordnungswege bestimmt."

Der Antrag wird genügend unterstützt.

Abg. Hullmann ; Durch diesen Antrag werde nur
wie Frage um leere Wertformen angeregt. Daß bisher so,
wie der Abg. Selkmann  II . es hier wolle, verfahren sei,
wolle er zugeben. Bei dem vorliegenden Gesetze aber sei der
Fall insofern anders, als derselbe keinen selbstständigen Inhalt
habe, sondern nur die Einführung des Handelsgesetzbuchs be¬
zwecke, das ein allgemeines deutsches sei, mit dem auch der
Landtag sich bereits einverstanden erklärt habe. Bei einem

solchen Gesetze sei es kaum der Mühe werth, eine derartige
Aenderung vorzunehmen.

Der Antrag des Abg. Selkmann  II . wird abgelehnt;
die Anträge Nr. 1, 2 und 3 werden angenommen.

Zu Antrag Nr. 4:
Abg. Hullmann : Bei der Redaktion des Z. 2 im

Art. 3 des Entwurfs sei nicht genug daran festgehalten, daß
es sich hier darum handle, den Konsens eines Handlungs¬
unfähigen für alle Fälle zu ergänzen. Die Hinzufügung der
Minderjährigkeit von Seiten des Ausschusses genüge ebenfalls
noch nicht, da auch ein Großjähriger noch aus anderen Grün¬
den,  als die im Entwurf genannten, z. B . weil er wegen
Verschwendung unter Kuratel gestellt sei, handlungsunfähig
sein könne. Da er indessen augenblicklich keine bessere Fassung
wisse, behalte er sich zur nöthigen Vervollständigung einen
Antrag für die zweite Lesung vor.

Abg. Bartel : . Auch er habe den so eben gerügten'
Mangel bemerkt und zu seiner Abhülfe bereits einen Antrag
formulirt, in welchem auch einem andren Einwande, den man
der jetzigen Fassung machen könne, begegnet werde. Dieselbe
lasse darüber zweifelhaft, ob, falls der Vertreter die Einwil¬
ligung zu geben habe, dies ausdrücklich oder stillschweigend
geschehen müsse. Aus dem Art. 7 des Handelsgesetzbuches,
wo es über die Einwilligung des Ehemanns dazu, daß die
Ehefrau als Handelsfrau austrete, heiße:

„Es gilt als Einwilligung des Mannes , wenn die
Frau mit Wissen und ohne Einspruch desselben Han¬
del treibt,"

könnte man schließen, daß auch hier die stillschweigende Ein¬
willigung genüge. Da es aber in diesem Fall gewiß richtiger
wäre, die ausdrückliche Einwilligung zu verlangen, so bean¬
trage er:

den ß. 2 des Art. 3 zu streichen und statt dessen zu
setzen:

Z. 2. Ist der Ehemann abwesend oder hand¬
lungsunfähig, so kann die Einwilligung von den
gesetzlichen Vertretern desselben ertheilt werden, je¬
doch nur durch ausdrückliche Erklärung.

Der Antrag wird genügend unterstützt.
Berathung geschlossen.

Präsident : Der Abg. Hullmann  werde als Be¬
richterstatter den ansgetretenen Abg. Bteilen  vertreten.

Abg. Hullmann als Berichterstatter: Mit dem ersten
Theil des Antrags einverstanden, halte er den Zusatz:

„jedoch nur durch ausdrückiche Erklärung"
für unnöthig und die Analogie des Art. 7 des Handelsgesetz¬
buchs für genügend. Da er indeß den gestellten Antrag nicht
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theilen könnte, auch keinen besonderen Antrag deshalb stellen
wollte, so werde er vorläufig beistimmen.

Der Antrag des Abg. Bartel  wird angenommen, der
Antrag Nr. 4 ist damit erledigt.

Zu Antrag Nr. 5:

Abg. Selkinann II- : Der Art. 5 des Entwurfs sei
zu allgemein gefaßt und gehe zu weit. Er beziehe sich aus
den Art. 10 des Handelsgesetzbuchs, wo es heiße:

„Die Bestinunungen, welche dieses Gesetzbuch über die
Firmen, die Handelsbücher und die Prokura enthält,
finden ans Höker, Trödler, Hausirer und dergleichen
Handelsleute von geringen Gewerbebetriebe, ferner auf
Wirthe, gewöhnliche Fuhrleute, gewöhnliche Schisser,
und Personen, deren Gewerbe nicht über den Umfang
des Handwerksbetriebs hinausgeht, keine Anwendung."

und dann weiter im letzten Absätze:
„ Den Landesgesetzen bleibt Vorbehalten, zu verordnen,
daß die bezeichneten Bestimmungen auch noch für andere
Klassen von Kauflenten ihres Staatsgebiets keine An¬
wendung finden sollen. Ebenso können sie aber auch
verordnen, daß diese Bestimmungen auf einzelne der
genannten Klassen, oder daß sie auf alle Kaufieute
ihres Staatsgebiets Anwendung finden sollen."

Lon dieser letztgenannten Freiheit mache der Entwurf
den weitsten Gebrauch, indem er die Bestimmungen des
Handelsgesetzbuchs auf alle Personen, welche dort ausgenom¬
men seien; äusdehne. Wie er aus den Motiven entnommen
habe und wie es im Artikel ö selbst hätte ausgesprochen
werdet: müssen, seien hiermit freilich nicht alle Bestimmungen
gemeint, sondern nur diejenigen über Firmen, Haudlnngsbücher
und Prokura. Allein auch so beschränkt halte er diese Aus¬
dehnung für höchst gefährlich. Namentlich finde er die Be¬
stimmung unter Ziffer 2 durchaus ungenügend:

„Die Vorschriften über die Verpflichtung zur Führung
von HandclSbnchern finden auf sie nur Auwciwung,
wenn und soweit eine Buchführung in ihrem Gewcrbs-
betriebe gebräuchlich ist."

Demnach fielen alle Wirthe zum Beispiel, wenn in ihrem
Gewerbsbetriebe die Buchführung gebräuchlich sei, unter diese
Bestimmung. Ob dies der Fall, sei aber schwer zu enscheiden;
große Hotelbesitzer müssen nothwendig ein Buch führen; manche
kleinere Wirthe thäten es auch, sehr viele aber führten gewiß
keine Bücher. Wo solle man da eine Grenze finden? Ebenso
bei Fuhrleuten oder Handwerkern; behülfen sie sich in ihrem
Geschäft mit einfachen Notizen, so sei die Sache allerdings
nicht zweifelhaft. Wie aber, wenn sie einfache Bücher, keine
rechten Handelsbücher führten? Diese Unsicherheit könne sehr
gefährlich werden, da nach dem Strasgesetzbuche Diejenigen,

welche Handelsbücher zu führen unterlassen haben, obgleich
deren Führung gesetzlich vorgeschrieben oder nach der Beschaffen¬
heit ihres Geschäfts erforderlich wäre, oder diese Handelsbücher
verheimlicht, oder vernichtet, oder so unordentlich geführt
haben, daß dieselben keine Uebersicht des Vermögenszustandes
gewähren, mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft werden.
Wie viele Handwerker im Stande seien, ihre Bücher so zu
führen, daß man jeden Augenblick eine Uebersicht ihres Ver¬
mögens daraus gewinnen könne? Alan sehe also, zu welchen
Härten der Artikel5 führe. Er empfehle deshalb diese Aus¬
dehnung wieder auf eigentliche Handelsleute zu beschränken;
nur in Beziehung auf diese seien in den Motiven genügende
Gründe für die Ausdehnung geltend gemacht. Er sehe nicht
ein, weshalb man darüber hinausgehen sollte. Für kleine
Landkrämer und Höker wolle er deren Zweckmäßigkeit zngeben,
für den gewöhnlichen Handwerksbetrieb könne er sie aber nicht
empfehlen. Er beantrage:

der Eingang des Abt. 5 werde in folgender Fassung
'angenommen:

„Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs über
die Firmen, die Handelsbücher und die Procura
finden auf die im Art. 10 des Handelsgesetzbuchs
gedachten Handelsleute gleichfalls Anwendung, je¬
doch mit folgenden Ausnahmen:"

Durch diese Fassung werde bewirkt, daß alle im Artikel
10 des Handelsgesetzbuches genannten Personen mit Ausnahme
der Handelsleute von den genannten Bestimmungen ausge¬
schlossen blieben.

. Der Antrag findet hinreichende Unterstützung.

Abg. Hullrnann : Er müsse sich für den Entwurf
und gegen den Antrag des Vorredners erklären, dessen Be¬
denken gefährlicher klinge, als es wirklich sei.

Was zunächst die Aussetzung betreffe, daß im Eingang
des Artikels5 ganz allgemein die Bestimmungen des Handels¬
gesetzbuches erwähnt seien, so verstehe cs sich, da der Artikel
die Ueberschrift trage:

„Zu Artikel 10 des Handelsgesetzbuchs" .
von selbst, daß nur die dort erwähnten Bestimmungen über
Firmen, Handluugübücher und Prokura gemeint sein können.

Aber selbst die so modisicirte Ausdehnung finde nur unter
erheblichen Ausnahmen statt. Für die Prokura treffe Ziffer1
jede nur wünschenswertste Beschränkung, indem dieselbe bestimme:

„eine Eintragung in das Handelsregister ist nur dann
erforderlich, wenn sie einen Procuristen bestellen oder
einen Handlungsbevollmächtigten in das Handelsregister
Anträgen lassen wollen, oder wenn sie eine Handels¬
gesellschaft eingehen."

In Beziehung auf Handelsbücher und gegen die Auwen-
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düng des Strafgesetzbuchs gebe Ziffer 2 ebenfalls jede nur
wünschenswerthe Sicherheit , wenn man nur auf das Wort
„gebräuchlich " den Nachdruck lege und die Worte „ in ihrem
Gewerbebetriebe " nicht absolut und allgemein fasse , sondern
so, daß jeder besondre Fall entscheiden müsse , ob ein Gewerb-
treibender gewöhnlich Buch führe oder nicht . Unmöglich werde
doch für kleine Wirthe und für Hotelbesitzer die Bestimmung
gleichlauten/

Die einzigen Bestimmungen , welche unbeschränkt ausge¬
dehnt, seien demnach nur die über die Firmen , welche im
Handelsgesetzbuch nur deshalb nicht auf die im Artikel 10 ge¬
nannten Personen angewandt seien , weil man befürchtet habe,
dieselben könnten durch Veränderung in den Firmen das
Publikum irre leiten , eine Befürchtung , die in unfern einfacheren
Verhältnissen weniger zutresfe.

In der möglichen Anwendung des Strafgesetzbuches endlich
sehe er keine Gefahr , da sicher Niemand wegen mangelhafter
Buchführung verfolgt werden würde , wenn es nicht ganz klar
aus seinen Verhälnissen hervorginge , daß er Bücher führen
müßte.

Seien ' demnach die Bedenken des Abg . Selkmann II.
unwesentlich, so sprächen zwei Gründe um so entschiedener für
die Beibehaltung des Entwurfs . Einmal die Rücksicht auf
die Nachbarstaaten Bremen und Hannover , welche in den über
Abfassung eines Einsührungögesetzes gemeinschaftlich abgehaltenen
Konferenzen , dieselben Bestimmungen getroffen hätten . Strebe
man überhaupt , für alle deutschen Staaten möglichste Gleich¬
mäßigkeit für das Handelsgesetzbuch an, ' so müsse dies namentlich
in Hinsicht der einander benachbarten Staaten gelten . Außerdem
aber würde es bei uns schwierig sein , wie schon die Motive
aiiführteu , zu entscheiden , wo ein Trödler , ein Handwerker,
ein Fuhrmann zum Kaufmann werde / Wo jedes Gewerbe in
in zünstliche Schranken gehalten und durch Konzessionen ge¬
regelt werde , lasse sich diese Grenze recht gut inne halten,
nicht aber in einem Lande , wo die (Aewerbesreiheit - herrsche.
Dem sich daraus ergebenden Bedürfnisse , eine alle Gewerb-
treibenden allgemein umfassende Form zu erhalten , komme
der Entwurf in dein ersten Absätze des Artikels 5 nach , während
er andrerseits durch die Ziffern 1 und 2 die genügenden
Garantien gegen die sich ans der allgemeinen Fassung ergebenden
Gefahren biete . ,

Abg. Skrackerjan II . : Er wolle dem , was der
Vorredner sagt , nur nachfügen , daß der Abg . Selkmann
bei seinem Anträge nicht Rücksicht darauf genommen habe , daß
tiach den Artikeln 271 und 272 des Handelsgesetzbuchs auch
die im Artikel 10 genannten Personen : Wirthe , gewöhnliche
Fuhrleute , gewöhnliche Schiffer unter den Begriff „ Kaufleute"
sallen könnten , daß nach Artikel 272 Ziffer 1 der Wirth,
welcher Bier und Wein einkaufe , nur sie seinen Gasten wieder

zu verkaufen , ein Kaufmann sei ebenso gut als der Krämer,
und daß nach Artikel 271 Ziffer 4:

„Handelsgeschäfte sind - die Uebernahme der
Beförderung von Gütern oder Reisenden zur See, " —

sowie nach Artikel 272 Ziffer 3 auch alle Kommissionäre,
Spediteure und Frachtführer iin Sinne des Handelsgesetzbuchs
für Kaufleute zu halten seien , auf welche der Artikel 10 nur
diejenigen Bestimmungen nicht znr Anerkenttung bringen wolle,
welche sich aus Firmen , Handlungsbücher und Prokura be¬
ziehen , Auch er glaube aus dem bereits vom Abg . Hull-
mann  ausgesührten Gründen , namentlich weil sonst eine
Grenze schwer einzuhalten sei , daß es im höchsten Interesse
liege , diese Bestimmungen auch auf sie auszudehnen.

Abg . Selkmann II . : Anknüpfend an den letzten gegen
seinen Antrag gemachten Einwand , weise er darauf hin , daß
derselbe allerdings den erwähnten Unterschied berücksichtige,
indem er sich au den Artikel 10 anschließe , in welchem durch
den Ausdruck : „ und dergleichen Handelsleute, " alle folgenden
Personen von dem Begriff „ Kaufmann " ausgeschlossen seien.
Anders freilich , wenn auch sie kaufmännische Geschäfte machten;
thäten sie dies aber nicht , so dürften , wie sein Antrag es
wolle , auch nicht die für Handelsleute geltenden Bestimmungen
aus sie angewandt werden . Damit falle auch das zusammen,
was der Abg . Hullmann  gegen ihn eingewandt habe , daß
man Bestimmungen über den Uebergang vom Trödler n . s. w.
zum Kanfman haben müsse . Sein Antrag enthalte eine solche
Bestimmung.

Auch die übrigen Bemerkungen desselben seien nicht zu¬
treffend . Der Antrag habe einen doppelten Zweck . Der
Eine betreffe die Fassung des Artikels und hier habe er ge¬
glaubt , werde jedenfalls der Berichterstatter init ihm einver¬
standen sein , da die seine klarer und präciser sei . Der Abg.
Hnllmnnn  sage freilich , eS sei kein Zweifel , daß nur die
im Artikel 10 des Handelsgesetzbuches genannten Bestimmungen
gemeint seien . Aber wo stehe das ? Die Fassung des Ent¬
wurfs laute ganz allgemein ; er habe sie eingeschränkt . Nicht
einmal das Wort „Handesgesetzbuch " füge der Entwurf hinzu,
so daß man glauben könnte , es sei der Artikel 10 dieses
Entwurfs gemeint.

Der andre Zweck gehe aus den Inhalt und werde sein
hierauf bezügliches Bedenken gegen den Entwurf nicht durch
die Betonung beseitigt , welche der Abg . Hullmann  auf das
Wort „ gebräuchlich " lege . Die bei Wirthen , gewöhnlichen
Schiffern u . s. w . häufig gebräuchliche einfache Buchführung
sei noch keine Buchführung ' im Sinne des Handelsgesetzbuches;
deshalb sei es gefährlich , solche Leute , die keine Handelsge¬
schäfte trieben , in das Gesetz hineinzübringen.

Abg . StimekerMN II - : Er müsse das vorhin Ge¬
sagte wiederholen : jene Gerwerbtreibende fielen unter das



Handelsgesetzbuch, wenn sie auch nicht Handelsleute seien, aus
dem Grunde, daß sie Handelsgeschäftebetrieben.

Berathung geschlossen.

Abg. Hullrnann an , der Stelle des Berichterstatters:
Er bleibe bei seinen Behauptungen, indem er nur hinsichtlich
der Fassung noch bemerke, daß dieselbe ihn nicht zu einer
Aenderung veranlasse, da er den Antrag des Abg. Selk¬
mann II . nicht theilen könne, und die Sache zur Stellung
eines eigenen Antrags nicht wichtig genug erscheine. Daß nur
der Artikel 10 des Handelsgesetzbuchs gemeint sein könne, sei
Niemandem, der nur die Ueberschrift des Artikels im Entwurf
ansehe, zweifelhaft.

Der Antrag des Abg. Selkmann II . wird abgelehnt,
der Antrag Nr. 5 angenommen.

Zu Antrag Nr. 6.

Abg. Selknrann II . : Zu diesem Anträge habe er
verschiedene Bemerkungen zu machen, theilweise die Fassung
betreffend, theilweise in Beziehung äuf Birkenfeld nicht ohne
materielle Bedeutung.

In ersterer Hinsicht werde es besser sein, den doppelt
gebrauchten Ausdruck„18 Jahre alt" nur einmal zu setzen;
sodann aber sei auch dieser Ausdruck selbst zu empfehlen. Die
Statistiker hätten in ihren Listen die Bezeichnung„so und so
viele Jahre alt" als zweifelhaft beseitigt und in neueren Ge¬
setzgebungen heiße es, wenn auf das Alter Gewicht gelegt
werde, „welcher dies oder jenes Alter zurückgelegt hat."

In Beziehung auf Birkenfeld habe sich unter b ein Schreib¬
fehler eingeschlichen, indem es dort statt „entwürdigt" offenbar
heißen solle „entmündigt". Der Ooäe cks oomnmreo habe
den Ausdruck„interdizirt", der dort ganz gebräuchlich und
bekannt sei. Indessen habe er gegen die deutsche Bezeichnung
nichts einzuwenden.

Demnach rechtfertige sich folgender Antrag:
der Z. 1 erhalte folgende Fassung:

„Z. 1. Minderjährige, welche das 18te Lebens¬
jahr zurückgelegt haben, werden in Handelsgeschäf¬
ten für großjährig erachtet, wenn dieselben
n) falls sie im Herzogthum Oldenburg oder im

Fürstenthum Lübeck wohnen, von ihren gesetz¬
lichen Vertretern ausdrücklich ermächtigt sind,
das Handelsgewerbe zu betreiben, oder

d) falls sie im Fürstenthum Birkenfeld wohnen,
emancipirt und von dem Vater oder wenn die¬
ser' gestorben, entmündigt oder abwesend ist,
von der Mutter oder in Ermangelung beider
Eltern durch u. s. w."

Der Antrag wird genügend unterstützt.

Regierungscommissär Bucholtz : Die Bemerkung,
welche er machen wolle, sei sachlicher Natur, indem er wünsche,
daß der Landtag es bei dem Artikel6 des Entwurfs bewen¬
den lasse, welcher bestimme, daß die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand bei einem Minderjährigen nicht Statt finde,
wenn er Handelsgeschäftetreibe. Der ganze Zweck dieser Be¬
stimmung, den Handelsverkehr zu erleichtern, den Kredit, das
Vertrauen, die Raschheit in den Geschäften zu sichern, werde
durch die vom Ausschuß aufgestellte Schranke des 18jährigen
Alters wieder so sehr vereitelt, daß man ebensogut auf jede Ab¬
weichung vom -gemeinen Recht verzichten könnte. Solle man
denn vor dem Abschluß eines Handelsgeschäfts immer erst sich
erkundigen, ob der Betreffende über oder unter 18 Jahre alt
sei und das Einverständniß seiner gesetzlichen Vertreter vor¬
liege? Das 18jährige Alter lasse sich ebensowenig wie. das
25jährige einein Menschen ansehen. Wenn also Jemand nur
dem äußeren Anscheine nach noch keine 18 Jahre alt sei, so
könne man nnt Sicherheit keine Geschäfte mit ihn: abschließe!!.'
Der Nachtheil, den der Verkehr darüber erleide, liege aus der
Hand.

Abgesehen davon aber müsse man sich an die 'Nachbar¬
staaten, von denen besonders Bremen unzweifelhaft am Ent¬
wurf festhalten werde, entschließen. Allerdings enthalte das
Einführungsgesetz für die Preußischen Rheinlande eine solche
Beschränkung. Diese aber stamme aus dem 6o<1s <1s oow-
inoroo, welcher nur für die Rhenilande, nicht für die übrigen
preußischen Provinzen gelte, wo die Bestimmung deshalb auch
nicht angenommen sei. In derselben Lage, wie diese, seien
auch wir , da auch im Fürstenthum Birkenfeld der Oocko äe
ooininerae nicht gelte. Diese Frage berühre nur einen min¬
derjährigen Kaufmann,  mithin eine solche Person, die ge¬
werbsmäßig  Handelsgeschäfte treibe, nicht einzelne Geschäfte
von Minderjährigen. Ein minderjähriger Kaufmann  werde
in der Regel über 18 Jahre alt sein, zudem nicht leicht ohne
Zustimmung seiner Vertreter sich ctabliren. Und eben deshalb
bedürfe es keiner besonderen Bestimmung zum rechtlichen Schutze
der Minderjährigen. Fasse man dies ins Auge, so würden
die gegen den Entwurf angeregten Bedenken verschwinden. Er
empfehle deshalb, denselben beizubehalten.

Abg. -Aullmann : Er verkenne nicht, daß der Antrag
des Abg. Selkmann  II . die Fassung des Z. 1 insoweit ver¬
bessere, als die Altersbestimmung an die Spitze gestellt sei
und so nur einmal vorkomme, und würde sich demselben an¬
schließen, wenn er nicht in andrer Weise zu kleinlich wäre.
Die Bezeichnung„18 Jahre alt" sollte zweifelhaft sein? Wohl
möglich, daß die Statistiker, die mit ihren Tabellen von Haus zu
Hans.gingen und auch in die Häuser der ganz Ungebildeten kämen,
dies befürchteten. Ihm scheine, ein Jeder, welcher ein Ber-
ständniß für die deutsche Sprache habe — und nur solche
Leute würden das Gesetz lesen— wisse was „18 Jahre alt"
zu bedeuten habe.
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Der Ausdruck„entwürdigt" beruhe auf dem Vorschlag
des ausgetretenen Abg. Bleiken und möge es richtig sein,
daß er „entmündigt" hätte lauten sollen. Da indessen die
Bezeichnung„interdicirt" üblich und besser sei, beantrage er,
ohne die Meinung der übrigen Äusschußmitgliederzu kennen:

zum Ausschußantrage Nr. 6 statt „entwürdigt" zu
sagen „interdicirt".

Gegen den Regierungscommissär wolle er bemerken, daß
bei der Aenderung des Entwurfs die Altersbeschräuknngnur
ein Nebenpunkt gewesen, daß der Ausschuß die Aenderung aber
hauptsächlich deshalb vorgeuommen habe, weil er der Ansicht
gewesen sei, daß der Artikel6, so wie er im Entwurf vor¬
liege, das gar nicht erreichen könne, was er erreichen solle.
Der Gegenstand nöthige ihn, etwas weiter in das civilistische
Detail einzugehen: Die Absicht des Gesetzes sei den Minder¬
jährigen wie einen Großjährigen zu stellen; der Ausschußantrag
erreiche, aber begrenze dieselbe, der Entwurf erreiche sie nicht.
Er spreche nur von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand,
obgleich der Minderjährige, wenn er allein handele, derselben
gar nicht bedürfe, da seine Geschäfte ohnedem ungültig,wären;
erst wenn der Vormund mit oder für ihn das Geschäft ab¬
schließe, komme sie in Betracht. Der Ausschuß habe deshalb
richtiger beide Fälle besonders angeführt in 8- 1 und Z. 2,
indem er im ß. 1 die Geschäfte behandle, welche keine Wie¬
dereinsetzung in den vorigen Stand erforderten, im §. 2 aber
auch wenn der Minderjährige mit seinem Vertreter handle,
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abschaffe.

Habe er so die Gleichstellung der Großjährigen und Min¬
derjährigen erreicht, so habe er doch die'Gefahr, die in dieser
Ausdehnung derselben liege, nicht verkannt. Meistens werde
es gut gehen, es könnten aber doch Fälle Vorkommen, wo
dieselbe entschieden nicht Paßte, z. L . wenn Kinder weit unter
18 Jahren aus den Märkten mit ihrem kleinen Trödel Ge¬
schäfte inachten. Für solche Fälle habe der Ausschuß, eine
Grenze gesucht und sie zunächst für Birkenfeld, das ganz von
der Preußischen Rheiuprovinz umschlossen werde, in der für
diese gültigen Bestimmung des 18jährigen Alters gefunden.
Betreffs Oldenburgs und Lübecks sei er zweifelhaft gewesen,
ob er nicht die Gleichstellung auf diejenigen beschränken solle,
welche nach der Gewerbeordnung die Erlaubniß zum Betriebe
eines stehenden Gewerbes bekommen hätten. Um indessen noch
einen Schritt weiter zu gehen und da ein nicht stehendes Ge¬
werbe, z. B. Viehhandcl von einem Minderjährigen ohne Con-
zession betrieben werden könnte, so habe er hiervon abgesehen
und sich damit begnügt, hier dieselben Erfordernisse, wie in
Birkcnfekd mit den durch die Verhältnisse gebotenen Modifika¬
tionen anszunehmeu. So habe inan eine Grenze, aber doch
keine enge Grenze. Daß ein Kaufmann jünger, als 18 Jahre
alt, wäre, möchte doch sehr selten Vorkommen; und wer sich
bei seinen Handelsgeschäftendie Sache nicht so sicher nehme,

daß er nicht wisse, daß seine Gegenpartei jünger als 18 Jahre
sei, der möge den Schaden selbst tragen. Wenigstens diese
eine äußerste Garantie für die Rechte der Minderjährigen
müsse man aufstellen.

Präsident : Er möchte Vorschlägen, den Antrag des
Abg. Selkmann II . zur Berücksichtigung bei der zweiten
Lesung dem Ausschüsse zu überlassen.

Abg. Selkmann II -: Er würde hiermit einverstanden
sein können, wenn nicht die Aeußerung des Abg. Hullmann,
die vorgeschlageneu Redactionsändernngen seien kleinlich, ihn
befürchten lasse, daß er seinen Antrag nicht adoptireu werde.
Die von demselben dagegen angeführten Gründe seien unhalt¬
bar , da grade das Handelsgesetzbuch nicht blos für Juristen,
sondern hauptsächlich für das Leben bestimmt sei und daß der
Ausdruck„18 Jahre alt" im gewöhnlichen Leben nicht klar
sei, der Abg. Hullmann  selbst zugegeben habe. Die Be¬
zeichnung„interdicirt" habe er nicht ausgenommen, weil er
keine Aenderung des Ausschußantrages in dieser Beziehung
habe herbeiführen wollen, indem er überzeugt gewesen sei, das
Wort „entwürdigt" beruhe auf einem Schreibfehler, und sei
es ihm in der That unbegreiflich, wie der Abg. Hullmann
dieses nicht gleich eingeräumt habe.

Regierungscommissär Bucholtz : Da , wie in dem
Auöschußbericht selbst hervorgehoben sei, die Motive keinen
Zweifel darüber ließen, was die Regierung mit dem Art. 6
des Entwurfs beabsichtigt habe,, so richte sich die Bemerkung
des Abg. Hullmann:  der Entwurf drücke das nicht aus,
was er gewollt habe, nur gegen die Fassung des Entwurfs
und sei nur redaktioneller Natur. In der Hauptsache, der
Altersbeschränkung, bleibe er bei seiner Ansicht und frage die
Abgeordneten, ob sie es dem Oldenburger Publikum zumutheu
wollten, sich jedesmal zu erkundigen, ob der, mit dem sie Ge¬
schäfte abzuschließen im Begriff ständen, 18 Jahre alt und
ermächtigt sek, während das Publikum im Bremen und Han¬
nover von solchen Vorsichtsmaßregeln nichts wisse. Das grade
sei das Bedenken, welches die'Staatsregierung gegen den An¬
trag des Ausschusses habe.

Der Antrag des Ab. Hullmann  wird genügend unter¬
stützt.

Präsident : Er beantrage:
den Ausschußantrag Nr. 6 änzuuehmen unter dem
Vorbehalt, daß ihm für die zweite Lesung nach den
Anträgen der Abgg. Selkmann II . und Hullmann
eine bessere Fassung gegeben werde.

Dieser Antrag wird genügend unterstützt und ange¬
nommen.

Wegen vorgerückter Zeit wird die Berathnng abge¬
brochen.



Nächste Sitzung Dienstag den 23 . Februar 1864 Vor¬

mittags 11 Uhr.

Tagesordnung:

1) Fortsetzung der heutigen Tagesordnung und ,

2 ) Berathnng über den selbstständigen Antrag des Abg.

Strackerjan  III ., betreffend Ausführung des Art . 61
des Staatsgrundgesetzes.

Schluß der Sitzung Nachmittags 2 H4 Uhr.

Der Berichterstatter

Hayen.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Achtzehnte Sitzung.
Oldenburg , den 23 . Februar 1864 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung: 1) Bericht des Justizausschussesüber den Entwurf eines Gesetzes für das Großherzogthum, betreffend
die Einführung des allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs. (Fortsetzung.)

2) Bericht des Ausschusses für die die Verwaltung betreffenden Vorlagen zur zweiten Lesung des Ent¬
wurfs eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck, betreffend die Gebühreil der Amtsunterbedienten
und Gemeindediener in Sachen, betreffend die Beitreibung von Staats - und anderen öffentlichen
Abgaben, Sporteln und Bruchgeldern.

3) Bericht des Ilten Ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes wegen einiger Aenderungen des
Gesetzes vom 24. November 1852, betreffend die Wahl der Abgeordneten zum Landtage.

4) Bericht des Ausschusses für die die Verwaltung betreffenden Vorlagen, betreffend Entwurf eines
Gesetzes, betreffend eine Abänderung der Art. 38 und 52 der Wegeordnung für das Fürstenthum
Lübeck vom 1. März 1855.

5) Bericht des Ausschusses für die die Verwaltung betreffenden Vorlagen, betreffend den Entwurf eines
Gesetzes wegen Aendcrung des Gesetzes vom 12. September 1857, betreffend das Unterrichts- und
Erziehungswesen im Fürstenthum Lübeck.

6) Antrag des Abg. Strackerjan  III ., betreffend Ausführung des Art. 61 des Staatsgrundgesetzes.

Vorsitzender: Präsident Becker.
Am Ministertische: Regierungs- Commissär Bucholtz.
Der Schriftführer Abg. Strackerjan  III . verliest das

Protokoll der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.
Eingänge:

1) ein Schreiben der Staatsregierung, betreffend Geld¬
bewilligungen für den Augustgroden. An den Finanz¬
ausschuß.

2) eine Petition des Amtseinnehmers Teerkorn  zu
Varel um Gehaltszulage. ' An den Finanzausschuß.

3) eine Petitton aus Jever, betreffend Aenderung des
Gesetzes vom 20. Angust 1853. An den Petitions¬
ausschuß.

1) eine Petition aus Emsteck wegen Chausseeanlage. Au
den Finanzausschuß.

5) Schreiben der Staatsregierung, betreffend die Er¬
nennung des Kammerraths Heumann  zum Regie¬
rungs- Commissär.

Berichte . XIV. Landtag.

6)  Antrag von Graepel  und Genossen, betreffend den
Staderzoll.

Der Präsident bemerkt hinsichtlich des letzten Eingangs,
daß er denselben nach Schluß der Sitzung und Entfernung
der Zuhörer zur Sprache bringen werde, da mit dem ange¬
zeigten selbstständigen Antrag ein Antrag auf geheime Sitzung
verbunden sei.

Erster Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des Justiz¬
ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Groß¬
herzogthum, betreffend die Einführung des allgemeinen Deut¬
schen Handelsgesetzbuchs. (Fortsetzung.)

Ausschußanträge7 und 8 angenommen.
Antrag9 (Annahme der Artikel8 und 9 des Entwurfs) :
Abg. Selkrnann II. : Der Art. 8 des Entwurfs, der

sich auf Art. 14 des Handelsgesetzbuchs beziehe, sei ihm erst
nach längerem Nachschlagen verständlich geworden, da Art. 8
von Bekanntmachungenrede, ohne daß aus demselben zu er-
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sehen sei, was für Bekanntmachungen gemeint seien. Der
Entwurf laute: „Die Bekanntmachungen sollen jedenfalls
in den Oldenburgischen Anzeigen bezw. dem Birkenfelder Amts¬
blatt und den Anzeigen für das Fürstenthum Lübeck erfolgen.
Einer besonderen Bestimmung bedarf es nur dann, wenn
außerdem in sonstigen öffentlichen Blättern eine Bekanntmachung
geschehen soll." Diese Vorschrift nehme in der Ueberschrift
des Artikels Bezug auf Art. 14 des Handelsgesetzbuchs; letz¬
terer rede aber von zweierlei Bekanntmachungen, einmal von
den „im Art. 13 vorgeschriebenen Bekanntmachungen," zweitens
von der Bekanntmachung der Blätter, in welchen die erst er¬
wähnte Publikation erfolgen solle. Aus dem Zusammenhang
des Entwurfs und aus den Motiven habe er entnommen, daß
der Art. 8 des Entwurfs sich auf diejenigen Bekanntmachungen,
die Art. 13 des Handelsgesetzbuchs vorschreibe, beziehen solle.
Zur Vermeidung der Unbestimmtheit und möglicher Zweifel
empfehle sich eine veränderte Fassung.

Wenn es ferner heiße, die Bekanntmachung solle in den
Oldenburgischen Anzeigen bezw. dem Birkenfelder Amtsblatt
und den Anzeigen für das Fürstenthum Lübeck geschehen, so
könne dies „und" kopulativ ausgefaßt werden— gewiß der
Absicht des Gesetzes nicht entsprechend. Auch diese Unbestimmt¬
heit werde durch eine von ihm vorzuschlagende Fassung geho¬
ben. Er beantrage:

der Art. 8 werde in folgender Fassung angenommen:
Die im Art. 13 des Handelsgesetzbuchs vorge¬

schriebenen Bekanntmachungen sollen jedenfalls für
das Herzogthuni Oldenburg in den Oldenburgischen

, Anzeigen und für die Fürstenthümer Birkenfeld und
Lübeck in dem Birkenfelder Amtsblatte, beziehungs¬
weise den Anzeigen für das Fürstenthnm Lübeck er¬
folgen. Einer weiteren besonderen Bestimmung der
öffentlichen Blätter , in welchen diese Bekannt¬
machungen erfolgen sollen, bedarf es nur dann,
wenn dieselben in anderen öffentlichen Blättern ge¬
schehen sollen.

Äbg. Hullmann : Zur Orientirung über die Relevanz
der von dem Vorredner geltend gemachten Ausstellungen gegen
den Art 8 des Entwurfs erlaube er sich den ersten Absatz des
Art. 14 des Handelsgesetzbuchsvorzulesen. Derselbe laute:
„Jedes Handelsgericht hat für seinen Bezirk alljährlich im
Monat Dezember die öffentlichen Blätter zu bestimmen, in
welchen im Laufe des nächstfolgenden Jahres die im Art. 13
vorgeschriebenen Bekanntmachungen erfolgen sollen. Der Be¬
schluß ist in einem oder mehreren öffentlichen Blättern bekannt
zn machen." Im Art. 13 sei davon die Rede, daß gewisse
Eintragungen in das Handelsregisteröffentlich bekannt zu
machen seien. Beziehe sich auf den verlesenen Absatz des
Art. 14 deS Handelsgesetzbuchs der verlesene Art. 8 des Ent¬
wurfs eines Einführungsgesetzes, so erscheine es zweifellos, daß
derselbe sich jedenfalls auf die im Art. 13 vorgeschriebencn
Bekanntmachungen bezöge, mit Recht auch auf die anderen

Publikationen des Art. 14 sich erstrecke. Eine Erläuterung
durch veränderte Fassung erscheine ihm überflüssig. Wenn es
weiter heiße: die Bekanntmachungen sollen in den Oldenbur¬
gischen Anzeigen bzw. dem Birkenfelder Amtsblatt und den
Anzeigen für das Fürstenthum Lübeck erfolgen, so werde Niemand
den letzten Theil dieses Satzes anders verstehen als dahin,
daß für das Fürstenthnm Birkenfeld die Bekanntmachung im
Birkenfelder Amtsblatt, für das Fürstenthnm Lübeck in
den Anzeigen für das Fürstenthnm Lübeck vorgeschriebeu sei.
Er müsse es dem Landtage anheim geben, ob derselbe die an
sich richtigen Erläuterungen der vom Vorredner beantragten
Fassung für erforderlich erachte.

Der Antrag des Abg. Selkmann  II . ist unterstützt und
wird angenommen.

Art. 9 des Entwurfs angenommen.
Antrag 10:
Abg. Selkmann II . : Zu Art. 10 des Entwurfs

wolle er anfragen, ob bei der gestatteten Androhung und Er¬
kennung der Ordnungsstrafe von 50 Thlr. im Fall der Un-
beitreibbarkeit eine Verwandlung der Geldstrafe in Gefäugniß
beabsichtigt sei. Wäre dies der Fall, so müsse die Absicht im
Gesetz ausgesprochen werden, da die Bestimmungen des Straf¬
gesetzbuchs über die Verwandlung von Geld in Gefängnißstrafe
sich nicht auf Ordnungsstrafen bezögen.

Abg. Bartel : Äm Art. 10 des Entwurfs heiße es,
die in dem Handelsgesetzbuch erwähnten Ordnungsstrafen können
bis zu 50 Thlr. angedroht  und erkannt werden. Es werde
durch diese Bestimmung den Gerichten eine Controlle gegeben,
die nach der bestehenden Gerichtsverfassung ganz außerhalb
ihrer Sphäre läge. Es könne dem abgeholfen werden, wenn
statt der Androhung der Strafe im einzelnen Falle durch das
Gericht, die Strafe gesetzlich für alle Fälle angedroht werde,
so daß die Kompetenz der Gerichte sich auf die Erkennung der
Strafe innerhalb des Maßes der gesetzlichen Strafandrohung
beschränke. Es würden dadurch unsere Gerichte vor der Pflicht,
eine polizeiliche Controlle zu führen, bewahrt, eine Thätigkeit,
der sie durch die Gerichtsverfassung durchaus fremd geworden
seien.

Er beantrage:
den Art. 10 des Entwurfes zu streichen und statt
dessen zn setzen:

Art. 10
zu Art. 26 des Handelsgesetzbuches.

Die Nichtbeachtung der Vorschriften der Art. 19,
21 , 25 und 26 des Handelsgesetzbuchs wird mir
einer Ordnungsstrafe bis zu 50 Thlr. des 30-
Thalerfußes belegt.

Abg. Stracker ;an II . : Gegen den Antrag des Abg-
Bartel  müsse er darauf aufmerksam machen, daß der Art.26
des Handelsgesetzbuchssage: Das Handelsgericht hat die
Betheiligten zur Befolgung der Vorschriften der Nrt. 19, 21
mW 25 von Amtswegen  durch Ordnungsstrafen anzuhal-
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ten- Eine derartige Aufsichtsführung der Gerichte passe aller¬
dings nicht wohl in unsere Gerichtsverfassung und sei dies
auch, wenn er nicht irre, bei den Verhandlungen über Annahme
des Handelsgesetzbuchszur Sprache gekommen. Man müsse
aber jedenfalls an dem Prinzip der unveränderten Annahme
des Handelgesetzbuchs festhalten; ob und wie weit der Antrag
des Vorredners eine Aenderung desselben involvire, könne er
nicht ganz übersehen, es scheine ihm jedoch eine Aenderung
zu sein.

Auf die Anfrage des Abg. Selkmann II. habe er zu
erwidern, daß von einer Verwandlung der Geldstrafe in Ge-
fängnißstrafe nicht die Rede sein könne, da dies nicht ausge¬
sprochen sei — seines Erachtens sei eine solche Verwandlung
bei Ordnungsstrafe auch gar nicht am Platze, da diese stets
in Geld, nie in Gefängnißstrafe bestände.

Abg. Hullmann : Die Anfrage des Abg. Selk¬
mann  II . sei durch den Vorredner bereits erledigt: an eine
Umwandlung sei nicht zu denken, weil sie nicht vorgeschriebe«
sei und vorgeschrieben habe man sie nicht, weil man sie nicht
beabsichtige. Gegen den Antrag des Abg. Bartel  habe er
einzuwenden, daß derselbe eine Aenderung des Handelsgesetz¬
buchs enthalte; diese erkläre eben nicht die betreffenden Ver¬
säumnisse an sich für strafbar, sondern statuire eine Competenz
der Handelsgerichte, von Amtswegeu im einzelnen Falle Strafe
anzudrohen, eventuell zu erkennen. Das Einführungsgesetz
habe demnach nur das Maximum dieser Strafandrohung zu
bestimmen, wenn es dem Handelsgesetzbuchnicht derogiren
solle. Uebrigens sei er augenblicklich nicht in der Lage zu
übersehen, ob die vom Abg. Bartel  beantragte Fassung voll¬
ständig sei — Art. 8 des Entwurfs beziehe sich nicht allein'
auf Art. 26 des Handelsgesetzbuchs, sondern auch aus andere
Bestimmungen desselben, wie das „und so weiter" der Uebcr-
schrift andente.

Abg. Russell : Der Antrag des Abg. Bartel  trete
in Widerspruch niit dem Handelsgesetzbuch, das ausdrücklich

' die Androhung im einzelnen Falle vorschreibe; man müsse aber
daran festhalten, daß die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
nicht abgeändcrt werden dürften, sonst würden auch an anderen
Staaten Aenderungen beliebt werden und dadurch der wesent¬
liche Vortheil eines allgemeinen  Gesetzes für Deutschland
aufgehoben werden.

Der Antrag des Abg. Bartel  ist unterstützt, wird aber
abgelehnt.

Antrag 10 angenommen.
Antrag 11: (Annahme der Art. 11—17.)
Abg. Bartel zu Art. 11 des Entwurfs: Der Art. 11

des Entwurfs rede von der Beweiskraft ordnungsmäßig ge¬
führter Handelöbücher den Nichtkaufleuten gegenüber. Es
existire hierüber bei uns bereits ein Gesetz; der Z. 12 des
Gesetzes vom 7. Aug. 1841 laute:

„lieber die in den ordentlich geführten Schuldbüchern ge¬
werbetreibender Personen, unter Angabe des Jahres und

Tages, auf bestimmte Schuldner angemerkte Lieferungen und
Leistungen des Gewerbes und die dafür angesetzten Preise
giebt solches Buch einen zur Auflegung des Erfüllungs¬
eides genügenden Beweis, wenn zugestanden oder auf andere
Art als das Schuldbuch bewiesen ist, daß der angemerkte
Schuldner innerhalb Jahresfrist vor oder nach der bestrit¬
tenen Lieferung oder Leistung, von dem Gewerbetreibenden
in dem Gewerbe Credit genossen hat."

Die vorliegende Fassung des Art. 11 des Entwurfs
weiche nicht unwesentlich von den Worten des verlesenen Ge¬
setzes ab; es scheine ihm beabsichtigt, durch das gegenwärtige
Einführungsgesetzjene ältere Bestimmung aufzuheben und wolle
er keinen Antrag stellen, sondern nur auf die bestehende Vor¬
schrift über dieselbe Sache aufmerksam machen, auf die vielleicht
bei der-zweiten Lesung Rücksicht zu nehmen sein werde.

Abg. Selkmann II- : Der Art. 34 des Handelsge¬
setzbuchs laute im ersten Absatz: Ordnungsmäßig geführte
Haudelsbücher liefern bei Streitigkeiten über Handelssachen
unter Kaufleuten in der Regel einen unvollständigen Beweis,
welcher durch den Eid oder durch andere Beweismittel ergänzt
werden kann; wenn nun Art. 11 des Einführungsgesetzes
bestimme, daß die ordnungsmäßig geführten Handelsbücher in
Streitigkeiten gegen Nichtkaufleute zur Unterstützung anderer
Beweise dienen sollten, so frage es sich, ob Art. 11 des Ent¬
wurfs hinsichtlich der Beweiskraft der Handelsbücher Nicht¬
kaufleuten gegenüber etwas anderes bestimmen wolle als Art. 34
des Handelsgesetzuchs Kaufleuten gegenüber. Die Fassung wiche
in manchen Punkten ab: hier heiße „diene zur Unterstützung an¬
derer Beweise", dort „liefere einen unvollständigen Beweis;"
hier „sie können zur Auferlegung eines nothweudigen Beweises
Gruno geben", dort „welcher durch den Eid oder andere Be¬
weismittel ergänzt weroen kann". Gehe die Absicht nur dahin,
durch Art. 8 den Handelsbüchern Nichtkaufleuten gegenüber
die Beweiskraft zu geben, die sie nach dem Handelsgesetzbuch
Kaufleuten gegenüber hätten, so sei es vorzuzieheu, an diesem
Orte die Fassung des Handelsgesetzbuchs in Art. 34 zu wie¬
derholen. Wolle man hier etwas anderes, so habe er Vas
aus heu Motiven nicht entnehmen können und halte er es für
unbedenklich, den Handelsbüchern dieselbe Beweiskraft gegen
Nichtkanfleute wie gegen Kaufleute zu geben.

Abg. Hullmann : Auf die Bemerkung des Ab. Bar¬
tel  habe er zu erwidern, daß das vorliegende Gesetz ohne
Zweifel die Verordnung von 1841 in der fraglichen Beziehung
aufhebe; gegen den Abg. Selkmann  II ., daß der Entwurf
den Handelsbüchern Nichtkaufleuten gegenüber nicht die volle,
bis zum Ergänzungseide genügende, Beweiskraft zugesteheu
wolle, welche dieselben Kaufleuten gegenüber besäßen. Diese
Unterscheidung erscheine ihm durchaus gerechtfertigt; das Han¬
delsbuch dürfe ein so bedeutendesBeweismitel Nichtsein, wenn
es einer Partei gegenüber produzirt werde, die ihrerseits nicht
Gelegenheit habe, eine Privaturkunde mit ähnlicher privilegirrer

-Beweiskraft für den Aussteller geltend zu machen. Das Ge-
20 *



156

richt solle daher zwar befugt sein, dem Handelsbuch in Strei¬
tigkeiten zwischen Nichtkaufmann und Kaufmann solches Gewicht
beizulegen, daß es auf den Erfüllungseid erkenne, es solle aber
in der Erwägung des Werths dieses Beweismittels im einzel¬
nen Falle unbehindert sein. Bezüglich solcher Fragen, die
häufig zwischen Inländern und Ausländern der Nachbarstaaten
zur Entscheidung kommen würden, sei wesentliches Gewicht
auf die Uebereinstimmung unserer Gesetzgebung mit der der
benachbarten Staaten Gewicht zu legen; diese Bestimmung
wäre aber aus den Verhandlungen mit Bremen und Hannover
hervorgegangen.

Nach dieser Bemerkung des Abg. Hüll mann  zieht der
Abg. Selkmann  II . seinen Antrag zurück.

Abg. Selkmann  II . macht auf einen kleinen Druck¬
fehler des Art. 14 des Entwurfs aufmerksam und trägt zu
Art. 15 vor: Der Art. 15 beziehe sich nach der Ueberschrift
auf Art. 111, 164 und 213 des Handelsgesetzbuchs, der
erste handele von Handelsgesellschaften, der zweite von Com-
manditgesellschasten, der dritte von Aktiengesellschaften. Art- 15
spreche dagegen lediglich von Handelsgesellschaften und sei ein
aus Commandit- und Aktiengesellschaften bezüglicher Zusatz nm
so mehr am Platze, da nicht nur Art. 111, 164 und 213
des Handelsgesetzbuchsfast gleichlautende Bestimmungen enthiel¬
ten, sondern auch die Ueberschrift des Art. 15 alle drei Stellen
erwähne.

Abg. Hullmann Ein Zusatz erscheine ihm nicht er¬
forderlich; das Wort „Handelsgesellschaft" umfasse eben auch
Commandit- und Aktiengesellschaften; daß diese Ausdruckswcise
auch dem Sprachgebrauch des Handelsgesetzbuchs entspreche,
gehe unter Anderem aus der Definition der Aktiengesellschaft
im Art. 207 hervor: Eine Handelsgesellschaft ist eine Aktien¬
gesellschaft, wennu. s. w.

Der Abg. Selkmann  II . verzichtet auf seinen Antrag,
der Ausschußantrag Nr. 11 wird angenommen.

Antrag 12:
RegierungScommissär Bucholtz : Der Z. 3 des Art. 18

könne nicht wohl gestrichen werden, wie der Ausschuß beantrage.
Derselbe beziehe sich auf die in Art. 146 des Handelsgesetzbuchs
vorkommende besondere Verjährung der Klagen aus der Han¬
dels gesellschaft;  die gemeinrechtlichenBestimmungen über
Klagenverjährung sollten durchaus nicht alterirt werden.

Dian wolle dem Zweifel Vorbeugen, ob nicht vielleicht
durch die besondere Bestimmung, daß der Concurs in die
Handelsregister eingetragen werden müsse, auch das rechtliche
Verhältniß verändert würde.

Abg. Hullmann : Der Ausschuß sei nicht in der
Lage gewesen, sich aus den Motiven hinreichend zu instruiren
über die Bedeutung des fraglichenK. 3. Der Bericht habe
sich allerdings nicht genau ausgedrückt, indem er die „gemein¬
schaftlichen Bestimmungen" hier hereingezogeu, die in der That
nicht in Erwägung kämen.

Wenn durch die Bemerkung des Regieruugscommissärs

die beabsichtigte Bedeutung des Z. 3 auch klar geworden sei,
so halte er die Bestimmungen doch auch jetzt noch für über¬
flüssig und zwar deßhalb, weil es sich von selbst verstehe, daß
hierdurch(durch Art. 18) an den Bestimmungen des Handels¬
gesetzbuchs nichts geändert werden solle. Letztere seien an sich
vollständig; durch den Entwurf komme nur die neue Vorschrift
hinzu, daß auch die Concurse in das Handelsregister einge¬
tragen werden müßten.

Antrag auf Streichung des tz. 3 angenommen, auf An¬
nahme des Art. 18 nnt dieser Streichung desgl.

Antrag 13. (Annahme der Art. 19—23.)
Zu Art. 22 macht der Abg. Selkmann  II . für die

zweite Lesung auf einen Druckfehler in der Ueberschrift auf¬
merksam.

Antrag angenommen; 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 2g
desgl.

Antrag 21:
Abg. Strackerjan II. : Für die zweite Lesung wolle

er zwei kleine RedaktiousLnderuugen zur Erwägung verstellen:
in Z. 5 werde vor Hülfsleistungeuvielleicht„bei" zu wieder¬
holen sein, um zu vermeiden, daß die Worte„auf offener See"
auch auf Strandungen bezogen würden; in Z. 6 heiße es wohl
besser: einer unter öffentlicher Autorität„bestehender" als „an-
gestellter" Lootsengesellschast. Einen Antrag habe er zu Z. 5
zu stellen. In diesen: Paragraph sei gesagt, daß in Gemäßheit des
Handelsgesetzbuchs auch bei Strandungen verfahren werden
sollte hinsichtlich des Bergelohns. Nachß. 1 kämen für die
am Strande verunglückten Sachen die bestehenden Bestimmungen
zur Anwendung. Nach diesen Bestimmungen käme bei herren¬
losem Gut der Nettoertrag den Gemeinden zu Gute, der
Bergelohn werde über auf 1H2 des sonstigen Betrages erhöht.
Daß der Gemeinde der Ertrag des herrenlosen Strandguts
znfalle, werde nicht geändert, daß aber der Berger einen grö¬
ßeren Lohn bekomme, wenn er der Gemeinde gegenüberstehe,
als wenn er dem Eigcnthümer gegenübertrete, erscheine durch¬
aus gerechtfertigt und beantrage er demgemäß:

demß. 5 hinzuzufügen:
Bei Strandungen herrenloser Sachen im Herzog-

thnm Oldenburg ist indessen, der Bergelohn zum
anderthalbfachen Betrag? zu bestimmen.

Der Antrag wird unterstützt.
Abg. Hullmann : Er persönlich könne den Motiven

des Vorredners nur beitreten und werde für dessen Antrag
stimmen.

Der Antrag des Abg. Strackerjan  II . wird ange¬
nommen, die Ausschußanträge 21 und 22 desgl. und ist da¬
mit die erste Lesung des Entwurfs beendigt.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des Aus¬
schusses für die die Verwaltung betreffenden Vorlagen zur zweiten
Lesung des Entwurfs eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck,
betreffend die Gebühren der Amtsnnterbedienten und Gemeinde-
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diener in Sachen, betreffend die Beitreibung von Staats - und
anderen öffentlichen Abgaben, Sporteln und Bruchgeldern.

Die Ausschußanträge auf Aenderung im Art. 1, im
rubrum und auf Annahme des Entwurfs in der Zusammen¬
stellung werden ohne Debatte angenommen.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Ilten Ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes wegen
einiger Aenderungen des Gesetzes vom 24. November 1852,
betreffend die Wahl der Abgeordneten zum Landtage. (Bericht¬
erstatter: Abg. Selkmann  II .)

Präsident Becker : Es läge nur ein Minderheitsantrag
— ans Annahme des Art. 1 des Entwurfs — vor; die
Mehrheit, die für Ablehnung des Art. 1 sich ansspreche, habe
einen eigenen Antrag nicht formulirt, scheine jedoch der Ansicht zu
sein, die Ablehnung desselben stehe einer Ablehnung des Ent¬
wurfsgleich, und eröffne er daher die Debatte über Ablehnung
des Entwurfs im Ganzen.

Regierungscommissär Bucholtz : Aus der Borlage und
aus dem Ausschußbericht werde jeder Abgeordnete wissen, daß
es stets die Ansicht der Staatsregierung gewesen sei, daß die
Anzahl von Landtagsabgeordneten, die sich daraus ergeben
würde, daß auf 8000 Einwohner je ein Abgeordneter komme,
eine angemessene Größe der Versammlung Herstellen werde.
Eine Bersammlung, die nach diesem Verhältniß aus etwa 37
bis 38 Personen bestehen und sich bald auf 40 Personen
steigern würde, entspreche nach Ileberzeugung der Staatsregic-
rung unseren Verhältnissen. Weiter herunter zu gehen, sei
vielleicht bedenklich, indem alsdann der Landesvertrctung das
nöthige Gewicht fehlen könnte; aber eine Steigerung der An¬
zahl würde das Gewicht nicht steigern. In dieser Beziehung
hätten wir die Erfahrungen der Jahre 1848 und 1849. Die
Staatsregiernng habe nun annchmen müssen, der Landtag habe
sich diese, von ihr stets vertretene Ansicht angceignet, indem
der vorige Landtag ihr mit dem Ersuchen, im Sinne der Ver¬
minderung der Zahl eine Vorlage zu machen, eutgcgengekom-
men wäre. Ob der gegenwärtige Landtag aber den Beschluß
des vorigen desavouiren und der Staatsregierung jetzt eine
andere Ansicht eutgegentrageu wolle, müsse er abwarten.

Abg. Brader : Der Ausschußbericht sei so ausführlich,
daß jeder das Für und Gegen reichlich erwogen und sich be¬
reits eine Ansicht über diese Frage gebildet haben werde. Er
werde selbstredend für den von ihm mitgestellten Antrag der
Minderheit des Ausschusses stimmen, aber nur in der Voraus¬
setzung, daß die Staatsregierung einen anderen Entwurf eines
Wahlgesetzes, mit anderen Kreisen vorlegen werde. Es seien
gewiß viele in der Lage, daß sie einer Verminderung der Zahl
der Abgeordneten nicht abgeneigt, aber gegen die jetzt vorlie¬
gende Bildung der Wahlkreise seien. Wer so zu der vorliegenden
Frage stehe, müsse mit ihm für Annahme des Art. 1 stimmen
und abwarten, welche Eintheilungen in Wahlkreise die Staats¬
regierung vorlegen würde; die bisher vorgelegte werde aller¬
dings nicht genügen. Bei diesem Verfahren könne man den

Entwurf immer noch ablehnen, wenn nicht eine geeignete
Bildung der Wahlkreise mit der Staatsregierung vereinbart
werde.

Abg. Strackerjan II . : Auf dem vorigen Landtage
habe er für den Antrag des Vorredners gestimmt, weil es
ihn, wünschenswertherschienen sei, daß diese in Abgeordneten-
und Privat-Kreisen so vielfach verhandelte Frage zu förmlicher
Erörterung känie. Er meine, daß er auch damals in dieser
Weise seine Abstimmung motivirt habe. Jetzt sei er der An¬
sicht, daß es vorzuziehen sei, es einstweilen bei dem Bestehen¬
den zu belassen; eine Ausführung seiner Gründe werde man
ihm bei dieser viel besprochenen Frage erlassen; zur Motivirung
seiner heutigen Abstimmung werde das Gesagte genügen.

Abg. Ahlhorn : Er stehe ziemlich ans demselben
Standpunkt, wie der Abg. Br ad er . Er würde vielleicht
auf den Entwurf eingegangen sein, wenn die Staatsregiernng
die Bildung recht großer Wahlbezirke gleichzeitig beantragt
hätte. Nach der gemachten Vorlage sollten 11 Wahlkreise 2,
15 je einen Abgeordneten wählen. Darin liege gegen den
geltenden Zustand eher eine Verschlechterungals eine Ver¬
besserung. Gerade was man vermeiden wolle, den Einfluß
der sog. Kirchthurmspolitik und -Interessen, das beförderten
die kleinen Wahlkreise.

Regierungscommiffär Bucholtz : Da er aunehmen
dürfe, daß die Ansicht des Vorredners auch von anderen
Abgeordneten getheilt werde, sehe er sich zu der Erklärung
veranlaßt, daß die Staatsregierung an der Art und Weise
der Einthcilung der Wahlkreise durchaus nicht unbedingt fest-
halten werde. Es sei diese Aufgabe der Art, daß Jeder, der
sich eingehend damit beschäftige, zu andern Resultaten käme;
die Staatsregieruug-sei ihrerseits zu einer Verständigungdarüber
mit dem Landtage durchaus bereit.

Abg. Brader : "Nach dieser Erklärung des Regieruugs-
commissärs sei kein Grund, gegen den Minderheitsantrag zu
stimmen; werde derselbe angenommen, so würde der Entwurf
an den Ausschuß zurückgehen und es müsse sich ausweisen,
wie weit die Staatsregierung bereit sei, die Wünsche nach
größeren Wahlkreisen zu berücksichtigen. Nach dieser Auf¬
klärung habe man die Sache immer noch in der Hand.

Schluß der Debatte.
Abg. Selkmann II. als Berichterstatter: Er wolle

nicht auf Gründe und Gegengründe eingehen; diese werde ein
Jeder gehörig geprüft und sich Klarheit über diese Angelegen¬
heit verschafft haben; er wolle nur noch einmal darauf Hin¬
weisen, worauf der Abg. Brader  aufmerksam gemacht habe:
durch Annahme des Artikel1 sei man an den Entwurf nicht
gebunden, wenn man mit den zu bildenden Wahlkreisen nicht
einverstanden sei. Gegen die Veränderung der Verhältnißzahl
von 6000: 1 Abgeordneter auf 8000 : 1 Abgeordneter führe
man an, daß die Wahlkreise zu klein seien. Er sei damit
einverstanden, daß dieselben nicht den genügenden Umfang
hätten, es werde Aufgabe des Ausschusses sein, nach Annahme



des Art . 1 etwa mit dem Regierungscommissär die Wahlkreise

zu vergrößern und geeignet zusammenzulegen . Gefalle das

Resultat nicht, ' so sei man noch immer in der Lage , das Be¬

stehende beizubehalten , man könnte gegen die einzelnen Artikel

stimmen , inan könnte den Entwurf in zweiter Lesung ganz

verwerfen . Hier handele es sich lediglich darum , ob die Zahl

für genügend zu halten sei , die das Verhältniß von 8000 : 1

ergebe ; ein „ mehr " sei stets vom Uebel , und daß so viel

geeignete Persönlichkeiten vorhanden wären , könnte man auch

nicht sagen . Nebenbei wolle er den Finanzpunkt berühren . In
runder Summe werde die Minderausgabe bei der reduzirten

Zahl der Abgeordneten monatlich 1000 Thlr . betragen ; wenn
er eine Dauer von 4 Monaten für den ordentlichen Landtag

und einen Monat für einen außordentlichen Landtag rechne,

würde eine Minderaüsgabe von 5000 Thlr . für jede Finanz¬

periode resultircn — auch diese Ersparniß sei nicht in den

Wind zu schlagen . Er wiederhole seine Aufforderung , einst - !

weilen für den Minderheitsantrag zu stimmen , man halte sich

dadurch noch Alles offen.
Der Abg . Br ad er beantragt namentliche Abstimmung;

der Antrag ist unterstützt.

Präsident Becker : Da von dein Ausschuß nur ein

Antrag gestellt sei , der auf Annahme des Art . 1 von der

Minderheit , bringe er diese» zur Abstimmung.

In namentlicher Abstimmung wird der Antrag mit 28

gegen 15 Stimmen abgelehnt.
Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Barleben , Brörmann , Bulling , Bunnies,

Dannenberg , Fortmann , Görlitz , Hardt , Hehe,

Hoting , Huchting , Lentz , Nieberding , Oetken,

Oldejohanns , Pancratz , Rösener , Rüdebusch,

Russell , Strackerjan  II . , Strodthoff , Struthofs,

Thöle , Töllner , Windhaus , Abels , Ahlers , Ahl¬

horn.
Für  denselben stimmen die Abgeordneten:
Bartel , Becker , Brader , de Cousser , Eissel,

Greverus,  Hnllmann , Krahn , Kunz , Selkmann I .,

Selkmann  II . , Strackerjan Ir , Strackerjan  III .,

Millers , Arkenau.

Abwesend : Brockhaus , Driver , Gräpel , Müller,

Suhren.
Der Präsident bemerkt , daß er , wenn kein Widerspruch

erfolge , durch dieses Ergebnis ; der Abstimmung das ganze

Gesetz als abgelehnt betrachte und daß in diesem Sinne vom

Büreau an die Staatsregierung geschrieben werden werde.

Sodann wurden der fünfte und vierte Gegenstand der

Tagesordnung durch Annahme der vom Ausschuß gestellten

Anträge ohne Debatte erledigt.

Sechster Gegenstand der Tagesordnung : Antrag des

Abg . Strackerjan  III . , betr . Ausführung des Artikel 61

des Staatsgrundgesetzes.
Abg . Strackerjan III - : Man werde keine ausführ¬

liche Begründung seines Antrags erwarten ; um alle Vortheile

welche nnt der Theilbarkeit des Grundbesitzes verbunden seien,

zu entwickeln , um alle Bedenken , die dagegen geltend gemacht

werden könnten , zu widerlegen , würde es einer Ausführung,
die den Umfang eines ganzen Buches habe , bedürfen . Ein

Jeder der Abgeordneten werde die Frage hinlänglich erwogen
haben und mit sich selbst bereits in ' s Reine gekommen sein, in

welchem Sinne er sie entscheiden wolle ; eine weitere Ausführung
der Motive seines Antrags erscheine daher überflüssig . Er

wolle sich darauf beschräirken , denselben nach zwei Seiten hin
deutlich zu machen.

Sein Antrag gehe auf Durchführung des Artikels 61 des

Staatsgrnndgesetzes ; dieser laute:

„Jeder Grnndeigenthümer kann seinen Grundbesitz
unter Lebenden und aus den Todesfall ganz oder theil-

weise veräußern , insoweit nicht die künftige Gesetz¬
gebung ans Rücksichten des allgemeinen Wohles und

staatswirthschaftlrchen Gründen in einzelnen Landestheilen

des Herzogthums Oldenburg und im Fürstenthnm Lübeck

Beschränkungen bestimmen wird . Die Durchführung

dieses Grundsatzes der Theilbarkeit alles Grundeigen-

thums soll baldigst durch die Gesetzgebung vermittelt

werden ; bis dahin bleiben die bestehenden Gesetze und

Vorschriften in Kraft . "

und folgten sodann Bestimmungen über den Grundbesitz in

der sog . tobten Hand . Werde sein Antrag angenommen , so

folge daraus nach der verlesenen staatsgrundgesetzlichen Be¬

stimmung also nicht , daß man überall und unter allen Um¬

ständen die Theilbarkeit des Grundbesitzes Angeführt wissen

wolle . Wären z. B . im Fürsteuthmn Lübeck wegen der Klein¬

heit des Areals begründete Bedenken gegen die Theilbarkeit

des Grundbesitzes , so wären für diesen Theil des Großherzog¬

thums besondere Bestimmungen möglich . Halte man es für

räthlich , das Amt Deedesdorf auszuuehmen , in der Besorgniß,

daß sonst der dortige Grundbesitz in die Hände der benachbarten

Geestdistrikte Hannovers kommen würde , so gebe das Staats¬

grundgesetz und sein darauf fußender Antrag Raum , auch den

besonderen Verhältnissen dieses Theils unseres Herzogthnms

Rechnung zu tragen . Es sei nicht die Absicht seines Antrags,

derartige Ausnahmebestimmungen abzuschneiden und thue er

das auch nicht.

Ferner wolle er die Furcht beseitigen , als ob sein Antrag

die absolute Theilung im Erbgang beabsichtige . Es sei recht

wohl möglich , daß die geschlossene Vererbung beibehalten und

doch der Grundsatz der Theilbarkeit des Grundbesitzes aner¬

kannt werde . Das Stad - und Butjadingerland z. B . habe

Grunderbrecht und daneben doch die Theilbarkeit des Bodens,

ebenso finde sich im Hannoverschen lind zwar auch iu Geest¬

distrikten Theilbarkeit des Grundbesitzes mit Grunderbrecht

verbunden . Er seinerseits möchte die Theilung des Grundbe¬

sitzes auf den Todesfall freistelleu und in Ermangelung letzt¬

williger Verfügung die Vererbung der Stellen als eines ge-
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schlossenen Ganzen bestehen lassen. Wie- er sich dies etwa
denke, möchte er durch die Bestimmung eines von Privathand
entworfenen, in der Oldenburger Zeitung veröffentlichten
Gesetzentwurfs an's Licht stellen, von dem er einige Artikel,
die der Verbesserung bedürftig sein möchten, vorzulesen sich
erlaube. Der Artikel4 dieses Entwurfs laute:

„In Beziehung auf die Erbfolge und das eheliche
Güterrecht bleibt es bei den in den verschiedenen Landes-
theilen geltenden Grundsätzen, insbesondere bleibt in
denjenigen Landestheilen, wo bisher ein Grunderbrecht
zur Anwendung kam, dasselbe.in der bisherigen
Weise aufrecht erhalten, soweit nicht dieses Gesetz eine
Aenderung trifft."

und der Artikel6 H. 1:
„Die 'Zertheilnng der außer der Grunderbstelle etwa
zu einer Erbmasse gehörenden einzelnen Grundstücke
unter die verschiedenen Erben nach Verhälniß ihrer
Ertheile kann nicht verlangt werden, wenn einer der
Mitcrben widerspricht."

Die Theilbarkeit in seinem Sinne verlange keine that-
sächliche Theil u ng durch den Erbgang. Die kleine Parzellirung
des Fürstenthums Birkenfeld möchte auch ihre Vortheile haben,
seine Liebhaberei sei diese weitgehende Zerstückelung durch wie¬
derholte Realtheilung nicht. Was sein Antrag bezwecke, daß
sei nur das, den Eigenthümer zum freien Herrn seines Eigen¬
thums zu machen, was er hinsichtlich des Grundbesitzes nach
dm gegenwärtigen Gesetzen nicht wäre.

Abg. Rüdebusch : Er halte es für wünschenswerth
und thnnlich, daß die entsprechende Vorlage von der StaatS-
regieruug bereits dem nächsten außerordentlichenLandtage ge¬
macht werde und beantrage daher:

in diesem Anträge hinter „ ordentlichen" einznschalten:
„vver außerordentlichen".

Der Antragsteller Stackerjan III . erklärt sich mit
diesem Zusatzantrage einverstanden.

Abg. Wrndhaus : Bereits in dem 12ten Landtage
sei ein Gesetz in Aussicht gestellt behufs Ablösung der Weide-
bercchtigungen an Privatländereien, wie diese Ablösbarkeit für
öffentliche Grundstücke bereits durchgeführt sei. Bei Gelegen¬
heit des vorliegenden Antrags möchte er daraus Hinweisen, daß
es wünschenswerth erscheine, daß die Staatsregiernng auch in
diesem Sinne baldigst Vorlage machte.

Abg. Hullmunn : Dem Vorredner habe er zu er¬
widern, daß die von demselben gewünschte Vorlage der Staats-
regieruug bereits an den Landtag gelangt und an einen Aus¬
schuß verwiesen sei. Der Ausschuß habe auch schon die Anträge
smnulirt und den Bericht festgestcllt, so daß derselbe ehestens
M Verthcilnng kommen werde.

Abg. SelkmclNN I. : Er sei damit einverstanden, daß
es gegenwärtig noch nicht an der Zeit sei, darüber zu ver¬
handeln, ob und wie weit die unbegrenzte Theilbarkeit des

Grundbesitzes auszusprechen sei. Das Staatsgrundgesetz füge
dem Grundsatz sofort die Beschränkung hinzu:

„in so weit nicht die künftige Gesetzgebung aus Rück¬
sichten des allgemeinen Wohls und staatswirthschastlichen
Gründen in einzelnen Landestheilen des Herzogthums
Oldenburg und im Fürstenthum Lübeck Beschränkungen
bestimmen wird."

Er wolle derartige Beschränkungen auch für das Münster¬
land schon jetzt befürworten, weil er damit nur im Sinne
sämmtlicher  Grundbesitzer der südlichen Landestheile zu
handeln überzeugt sei.

Abg. Bruder : Er habe nicht geglaubt, daß gegen den
gestellten Antrag von irgend einer Seite Widerspruch erfolgen
werde. Jeder Mensch halte es für recht nnd wünschenswerth,
wenn ihm die freie Verfügung über sein Eigenthum verstattet
sei und wenn seine Dispositionsbefugnißvon den Beschränkunngen
einer staatlichen Curatel befreit würde. Es sei Aufgabe des
Landtags, dahin zu wirken, daß die Bevormundungder
Staatsbürger in ihren Privatangelegenheiten anfhöpe. Diese
Curatel sei ein Ueberrest der Leibeigenschaft, aus der sie ent¬
sprungen. Er begreife nicht, wie die Grundbesitzer des
Münsterlandes nicht in jeder Beziehung von den Fesseln des
Gutsverbandes frei zu werden sich sehnten; der Staat mit
seinen Beschränkungen der Dispositionsbefugniß sei aber nichts
anderes als eine bevormundende Gutsherrschast. Anderwärts
habe man nicht das geringste Bedenken gegen die Theilbarkeit
des Grundbesitzes gehabt. Jene Versammlung in Frankfurt
a./M. von Vertretern aller deutschen Gauen habe einen jeden
Staatsbürger auch dies Recht vindizirt, frei über seinen
Grundbesitz verfügen zu können. Wenn unsere Staatsregierung
auch noch hie und da Bedenken trage gegen die Anerkennung
dieses Princips, sie werde zu dem Grundsatz gelangen: was
eines Mannes Eigenthum sei, darüber müŝe er auch frei ver¬
fügen können, auch in Realtheilung deö Grundbesitzes.

Abg. Russell : Es sei noch nicht an der Zeit, auf
die Sache näher einzngchen, als der Antrag es thue. Das
StaatSgrundgesetz müsse freilich auch in seinem Art 61 durch¬
geführt werden, die Staatsregierung sei verpflichtet, Vorlage
zu machen. Das Staatsgrundgesetz schreibe aber nicht unbe¬
dingt vor, daß die Freiheit zur Zerstückelung des Grundbesitzes
überall eingcführt werden solle, sondern lasse Ausnahmen im
Interesse des allgemeinen Wohles zu. Welche Bestimmungen
im Einzelnen aufzunehmen seien, das müsse zunächst der
reiflichen Erwägung der Staatsregiernng überlassen, dann aber
im Landtage berathen werden. Das jetzige Verfahren könne
nicht beibehaltcn werden, weil die Genehmigung zur Zerstücklung
in alter Weise von Behörden auögehe, deren Entscheidung sich
ans eingegangene Berichte gründen müsse; und weil dies gegen¬
wärtige Verfahren außerdem viel zu kostspielig sei. Auf die
Bemerkung des Abg. Brader  wolle er nur erwidern, daß
bei jener staatsgrundgesetzlichen Bestimmung viele Abgeordnete
des Landtags eine andere Ansicht vertreten hätten— er wolle
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nur an den Abg. Lindemann  erinnern , der doch gewiß
kein Anhänger verrosteter Zustände gewesen sei. Man habe
jene Bestimmung nur deshalb ausgenommen, weil die Grund¬
rechte sie enthalten hätten.

Abg. Greverus : Für den Fall , daß der Antrag
angenommen würde nnd die Staatsregierung darauf einträte,
sei es wahrscheinlich, daß ein und dasselbe Gesetz für das
Herzogthnm nnd für das Fürstenthum Lübeck vorgelegt werde. Er
wolle daher die Bitte aussprechen, daß der Gesetzentwurf, soweit
er Lübeck beträfe, dem Provinzialrath zuvor zur Begutachtung
vorgelegt werde. Nach 8- 5 des Gesetzes, betreffend den
Provinzialrath, sei dies nur erforderlichbei  Gesetzentwürfen,
die allein oder vorzugsweise das Fürstenthum beträfen. Einen
Antrag wolle er in dieser Richtung nicht stellen, er hoffe, daß
Großherzogliche Staatsregierung betreffenden Falls den ge¬
äußerten Wunsch berücksichtigen werde.

Es liegt ein unterstützter Antrag des Abg. Brader  auf
namentliche Abstimmung vor; der Antrag des Abg. Stracker-
jan  III . mit dem Zusatzantrag des Abg. Rüdebnsch  wird
in namentlicher Abstimmung einstimmig angenommen.

Für denselben stimmen die Abgeordneten: !
de Cousser , Dannenberg , Eissel , Fortmann , !

Görlitz , Greverus , Hardt , Heye , Hoting , Huchting,
Hullmann , Krahn , Kunz , Lentz, Nieberding , Oet-
ken, Oldejohanns , Pancratz , Rösener , Rüdebusch,
Russell , Selkmann I ., Selkmann H., Strackerjan I.,
Strackerjan  II ., Strackerjan  III ., Strodthoff , Strut¬
hofs , Thöle , Töllner , Willers , Windhaus , Abels,
Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Barleben , Bartel,
Becker, Brörmann , Brader , Bulling , Bunnies.

Abwesend die Abgg. : Driver , Gräpel , Müller,
Suhren , Brockhaus.

Schluß der Sitzung 12 Uhr Mittags ; sodann geheime
Sitzung.

Nächste Sitzung: Freitag, am 26. d. M., Vormittags
11 Uhr.

Tagesordnung: die Berichte des Steuergesetzausschusses
über den Gesetzentwurf für das Herzogthum, betreffend die
Klassen- und klassiffzirte Einkommensteuer, und über die Vor¬
lagen 10, 11 , 14, 52 , 53 nnd 92.

Der Berichterstatter

Ramsauer.

--



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Neunzehnte Sitzung.
Oldenburg, den 26. Februar 1864 . Vormittags 11 Uhr.
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Tagesordnung : 1) Bericht des Ausschusses für die Steuergesetze über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthmn Olden¬
burg, betreffend die Einführung einer Klassen- und klassisizirten Einkommensteuer. (Anlage Nr. 34
S . 124.)

2) Berichte desselben Ausschusses über die Anlagen 10, 11 , 14, 52 , 53 und,92.

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Ministertische: Ncg. -Comm. Heumann;  zeitweise
Reg.-Comm. Bucholtz.

Der Schriftführer Hullmann  verliest nach Eröffnung
der Sitzung Las letzte Protokoll. Dasselbe wird genehmigt.

Präsident! Zunächst ersuche er den Berichterstatter
der dritten Abtheiluug, nachdem die Wahlakten des 26. Wahl¬
kreises eingegangen seien, über die dort stattgefundene Neu¬
wahl zu berichten.

Berichterstatter Hullmnnn : Aus der von der Ab¬
teilung angestellten Prüfung der genannten Wahlakten habe
sich ergeben, daß sämmtliche 24 Wahlmäuner, gegen deren
Rechtsbeständigkeit schon bei Gelegenheit der Wahl des bishe¬
rigen Abg. Bleiken  Nichts eingewandt worden sei, zur Ver¬
nehmung der Neuwahl rechtzeitig sowohl persönlich als durch
öffentliche Aufforderung geladen seien und daß sodann von 18
Erschienenen 17 dem Gastwirth Scriba  gültig ihre Stimme
gegeben hätten. Die Abtheilung beantrage demnach, die Wahl
des letzteren zum Abgeordneten als gültig anzuerkennen.

Der Antrag wird angenommen und leistet der inzwischen
hereingetretene Gastwirth Scriba  den Abgeordneteneid in
der vorgeschriebenen Weise.

Anderweitige Eingänge:
1) Petition des Gemeinderaths in Edewecht um regel¬

mäßige Abhaltung von Sprechtagen in Edewecht.
2) Petition des Gemeinderaths zu Berne, betreffend

Brückenbau bei Huntebrück.
3) Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung, betreffend

Berichte. XIV. Landtag.

den Voranschlag und Nachweisungen über den Bestand
der Staatsgutscapitalien- Casse.

4 ) Petition der Gemeinderäthe zu Stollhamm, Abbehausen,
Seeseld und Schwei, betreffend Chausseeanlage zwischen
Barel und Stollhamm über Schwei und Seefeld.

5 ) Petition der Gemeinde Lindern, betreffend Chaussirung
des Weges von Lindern nach Löningen.

Die Eingänge 1 bis 5 gehen an den Finanzausschuß.
6 ) Petition der Gemeinde Lindern, betreffend Aendernng

des Wahlgesetzes. Zu den Acten.
7 ) Petition des Oldenburger Turnerbundcö, betreffend

Organisation und Förderung des Volkswehrwesens.
An den Petitionsausschuß.

8 ) Petition des Amtsraths zu Jever um Abänderung des
Art. 94 86q. der Strafproceßordnung. An den Justiz¬
ausschuß.

9 ) Selbstständiger Antrag des Abg. Rüdebusch  und
Consorten, betreffend den Bau einer Chaussee von
Oldenburg nach Wildeshausen. An den Finanzaus¬
schuß.

10) Schreiben der Staatsregiernug, betreffend Guaden-
quartal der Wittwe Gerdes. An den Finanzausschuß.

Präsident : In einer der früheren Sitzungen habe er
sich in Betreff eines Schreibens der Staatsregierung über Er¬
gänzung der Mitglieder des Staatsgerichtshofs die näheren
Bestimmungen Vorbehalten, da zwei Fragen hier in Betracht
kämen, welche genauer hätten erwogen werden müssen, einmal,
ob die Ersatzrichter für die ausfallenden ordentlichen Mitglie-

21
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der in den Staatsgerichtshof eintreten und zweitens, ob ein
richterlicher Beamter, nachdem er Staatsanwalt geworden,
noch länger als Mitglied fungircn könnte. Die erste Frage
sei bereits vom vorigen Landtage bejaht worden und finde er
keinen Grund anznnehmen, daß der Landtag von seiner An¬
sicht abgehen werde. Die zweite Frage aber sei zweifelhaft
gefunden und beantrage er, um den Zweifel ordnungsgemäß
zu beseitigen, jetzt die Verweisung des betreffenden Schreibens
der Staatsregiernng an den Jnftizausschuß.

Der Antrag wird angenommen.
Präsident : Zur zweiten Lesung der Gesetzentwürfe,

betreffend Einführung des deutschen Handelsgesetzbuchs, Ver¬
änderung der Wegeordnung im Fürstenthum Lübeck und Aen-
derung des Gesetzes über Unterrichtswesen im Fürstenthum
Lübeck bitte er , Pie schriftlichen Anträge bis Montag den
29. Februar einzusenden.

Als erster Gegenstand steht auf der Tagesordnung der
Bericht des Ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für
das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Einführung einer
Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer.

Eine Verlesung desselben wird nicht gewünscht und der
Antrag 1 ohne Debatte angenommen.

Zu Antrag 2:
Abg. Selkmann II- : Im Entwurf sei gesagt wor-.

den, daß alle Angehörigen des Herzogthnms, sofern sie nicht
ihren Wohnsitz im Auslande genommen haben, oder deS Er¬
werbs wegen im Auslande leben, der Steuer unterworfen
seien. Herzogthum und Ausland seien aber keine Gegensätze
und weder die Motivirung noch der Bericht gäben Auskunft
darüber, wie es mit denjenigen Angehörigen des Herzogthnms
gehalten werden solle, welche in den Fürstenthümern Lübeck
und Birkenfeld wohnten?

Abg. Hullitttrnn Die Absicht des Gesetzes über die-'
sen Punkt sei so klar, daß er es nicht für nöthig halte, Auf¬
klärung darüber zu geben.

Reg.-Comm. Heultttttln : Das Gesetz beziehe sich nur
auf das Herzogthnm,  so daß die Eingesessenen der Für-
stenthümer dort , nicht hier die Steuer bezahlen müßten.

Antrag 2 angenommen.
Zn Antrag 3 und 4:
Abg. Hullmann : Ein Mehrheits- und ein Miuder-

hcitsantrag liege vor; jener wolle auch die inländischen Aktien¬
gesellschaften, soweit ihre Einkünfte ins Ausland flössen, zur
Steuer heranziehen, jener, welchem inzwischen auch das Ans¬
schußmitglied Eissel  beigetreten sei, erkläre sich dagegen. Er
wolle hier die Gründe, welche ihn zum Anschluß an den Min¬
derheitsantrag bewogen, kurz andeuten; es seien deren noch
mehr als die im Bericht angegebenen. Zunächst sei zu erwä¬
gen, daß bei der Ungewißheit der Erträge solcher Aktienunter-
nehmnngen die Steuer berechnet werden müßte nach der Di¬
vidende des letzten Jahres , die Aktiengesellschaft aber, welche
sie zunächst zu zahlen habe, sie erst aus die Dividende des

laufenden Jahres den Aktionären zum Abzug bringen könne,
daß also, wenn diese Dividende, wie es ja häufig verkomme,
gleich Null sei, es an jedem Gegenstände, um sich für den
geleisteten Vorschuß schadlos zu halten, fehle. Sodann wür¬
den die Dividendencoupons oft als Zahlmittel gebraucht, ohne
daß man daran denke, daß die Steuer noch abgezogen werden
müsse; geschehe dies dann beim Einwechseln, so verlören die
Coupons und mit ihnen die ganze Aktieuunternehmungihren
Kredit. Ferner zwinge der Mehrheitsantrag die Aktiengesell¬
schaften, sich über ihren Erwerb und die Vertheiluug desselben
unter die ihr Augehörenden zu deklariren und stehe hierin im
Widerspruch gegen die Absicht des Gesetzes, welches sonst überall
solche Ermittelungen dem Schätzungsansschuß überlasse. Das
größte Gewicht aber lege, er darauf, daß der pekuniäre Er¬
trag einer solchen Besteuerung inländischer Aktienunternehmungen
nur äußerst gering sein würde, weil man dann genöthigt sein
würde, die ausländischen Aktien in den Händen von Inländern
von der Steuer frei zu lassen. Denn auch auswärts unter¬
lägen solche Unternehmungen einer ähnlichen Steuer. Nur
dasjenige sei also als Mehreinnahme zu rechnen, was nach
Abzug dieses Ausfalls übrig bleibe. Endlich komme auch noch
in Betracht, daß die Befreiung der Inländer von der Steuer
für die Einnahme ans auswärtigen Aktienunternehmnngen bei
der Anwendung der Veranlagung dieser Steuer auf die Ge-
mcindeumlagen zu lästigen Weiterungen führe. Aus diesen
Gründen empfehle er die Ablehnung des Antrags.

Abg. Pancratz : Auch er müsse sich gegen diesen
Antrag erklären, und zwar vor allen Dingen im Interesse
der inländischen Steuerpflichtigen. Allerdings könne diesen die
Besteuerung der Aktiengesellschaften insofern, als ihre Einnahme
aus dem Aktienunternehmen nur einmal besteuert werden solle,
gleichgültig sein, wenn nur das Einkommen aller Inländer
wirklich znm Abzug gebracht würde. Leicht könne aber der
Fall eintreten, daß dies nicht geschehe, und daß ein inländischer
Aktieninhaber versäume, der Aufforderung an die Inländer,
ihre Aktien anzumelden, zu entsprechen, weil die Anmeldung
seinem Interesse entgegen sei. Denn wenn er die Aktie an¬
gebe, so müsse er unbedingt die Steuer von der Dividende
bezahlen, während, wenn er z. B- sie nicht angebe oder vor
der Ansetzung zur Steuer veräußert habe, die Steuer von
einem geringeren, wenn mich dem Werth der Aktie nicht ent¬
sprechenden, Betrage an die Stelle der Äktienstcuer eintretc:
die Aktie könne recht wohl 5 und mehr Prozent Dividende
eintragen und ihr Werth dennoch bedeutend unter pnii stehen,
so daß der Inhaber , wenn er sie nicht anmelde, auch nicht
so hoch besteuert werde. Dadurch werde aber die Dividenden-
steuer auf die ganze Aktiengesellschaft und somit auch auf alle
inländischen Aktionäre hinübergewälzt.

Außerdem.könne man aber den auswärtigen Aktio¬
nären die Vergünstigungder Steuerfreiheit für die Beträge
unter 50Thlr . nicht versagen, ohne eine ungerechte Ungleich¬
mäßigkeit zwischen ihnen und den andern Steuerpflichtigen her-
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beizuführen. Würde ihnen diese gestattet, so könnten sie leicht
die Dividendenscheine, die oft die Summe von SOTHlr. nicht
erreichten, einzeln produziren oder durch Andere produciren
lassen, und sich dadurch von der Steuer befreien, während die
Gesellschaft und damit auch die Inländer sie bezahlen müßten.

Endlich sei der Schaden, welche diese Steuer unserer
Industrie zufüge, größer als der Einnahme-Zuwachs, welchen
die Staatskasse dadurch erhalte. In andren Ländern bestehe
eine Steuer von Aktienunternehmungcn entweder gar nicht,
oder wenn sie bestehe, sei sie so verschieden von der unsrigen,
daß die Inländer, welche sich daran betheiligten, hier nicht in
Rücksicht auf dieselbe von der Besteuerung ihres dort gezogenen
Einkommens befreit werden könnten. Darnach könne es nicht
gerechtfertigt erscheinen, daß der hiesige Staat von den Actien,
die hiesige Eingesessene im Auslande besitzen, und von den
Actien, welche Ausländer im hiesigen Lande haben, die Steuer
nehme.

Schon der Ruf dieser ausnahmsweisen Besteuerung und
Belästigung der hiesigen Aktiengesellschaften würde, ohne näherer
Erwägung des Betrags der Steuer, unseren Unternehmungen
auf Aktien im Auslande schaden, und den gebräuchlichen Ver¬
kehr mit den Coupons und Dividendenscheinenals Zahlungs¬
mittel verhindern.

Diese Gründe schienen ihm hinlänglich, um den Antrag
der Mehrheit zu verwerfen.

Abg. Hoting : Mit wenigen Worten wolle er nur
erklären, daß er, obgleich früher mit der Mehrheit einverstan¬
den, jetzt durch die vorgebrachten Gründe bewogen sei, für die
Ablehnung des Antrags zu stimmen.

Abg. Russell : Was er vor allen Dingen von dem
Gesetz verlange, fei Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit fordere,
daß ein Ausländer, welcher durch Aktienunternehmungcn Geld
M dem Lande ziehe, ebenso gut die Steuer entrichte, wie
derjenige Ausländer, welcher aus andren gewerblichen Anlagen
oder aus dem Grund und Boden hier Einnahmen erziele.
Ans die Annahme des Antrags in der vorgelegten Fassung
lege er keinen Werth, wenn nur diese Gleichstellung als prak¬
tisches Resultat erreicht werde. Dies sei von besonderer Be¬
deutung insofern, als dieses Gesetz die Steuer dauernd sest-
stelle; denn wenn es auch im Schlußparagraphen heiße:

Für jede Finanzperiode wird durch das Finanzgesetz
bestimmt, ob und in welchem Betrage diese Steuer zu
erheben ist,

so müsse doch in Zukunft stets, wenn der Beschluß, diese
Steuer zu erheben, gefaßt sei, die Erhebung selbst nach dem
jetzt festzustellenden Gesetze vorgenommen werden. Man habe
ungewandt, der durch diese Ausdehnung erwachsende Steuer¬
mehrbetrag sei unbedeutend; das werde sich ändern, wenn un¬
sere Industrie, welche jetzt im Aufblühen begriffen sei, sich ge¬
hoben hätte. Seines Erachtens könnten die auswärtigen Ak¬
tienbesitzer sich über die Besteuerung nicht beschweren, weil ja
Mch im Anslande die dortigen Aktienuntcrnehmnngen auf die

eine oder andere Weise durch Stenern getroffen würden. Daß un¬
angenehme Weiterungen dadurch verursacht werden könnten,
wolle er zugeben; der Grund liege aber nicht an der Steuer
selbst, sondern an der complicirten Hebungsverwaltung. Er
wolle in dieser Beziehung auf einen von dem mit Oberleitung
der Angelegenheitendieser Steuer betrauten Beamten herrüh¬
renden Aufsatz im zweiten Heft des Magazins für die Ver¬
waltung, Jahrgang 1863, verweisen. Der Verfasser empfehle
dort die Besteuerung der Aktiengesellschaften als solcher und
äußere nur das eine Bedenken, daß man den Umstand dagegen
einwenden werde, daß in Folge derselben die Einzelnen bei
Veranlagung der persönlichen Gemeindelasten in eine zu nie¬
drige Klasse gesetzt würden. Dies Bedenken lasse sich aber
dadurch heben, daß man die den Einzelnen wegen seines Ge¬
winns aus Aktiennnternehmungen treffende Steuer besonders
in Anschlag bringe und es verschwinde gegenüber der Erwä¬
gung, daß es sich hier um eine Einnahme des Staats von
Ausländern handle, welche im Laufe der Zeit noch einmal sehr
bedeutend werden werde. Später werde man der Ausländer
wegen das Gesetz nicht leicht abändern. Er beantrage:

der Landtag möge beschließen, daß im Artikel2 hinter
Z. 2 zu setzen sei:

„3) Alle des Erwerbes wegen geschlossenen inländi¬
schen Actienges ells chaften."

Reg.-Comm. Heurnann : Er wolle zu dem bereits ge¬
gen den Mehrheitsantrag Gesagten nur noch Weniges hinzn-
fügen. Der Mehrheitsantrag sei unpolitisch, weil volkswirth-
schaftlich machthcilig, belästigend, unausführbar und besonders
von sehr fraglichem finanziellen Interesse, da man nothwendig,
wenn man die inländischen Aktiengesellschaften besteuere, sei es
nun, daß man die Steuer in der Art hebe, wie die Mehrheit
sie Vorschläge, sei es, daß man die ganze Gesellschaft als solche
besteuere, auch andrerseits die Dividenden, welche Inländer
aus ausländischen Aktienunternehmungen zögen, frei lassen
müsse. Es frage sich, welcher Theil mehr Einkommen ge¬
währe. Einzelne auswärtige Unternehmungen, an denen In¬
länder betheiligt seien, z. B . die Kohlenbergwerke, deren Di¬
videnden größtentheils zur Zeit gleich Null seien, gäben freilich
wenig oder gar keinen Ertrag. Andere dagegen-würfen be¬
deutenden Gewinn ab, wie die Bremer Bank, welche im letz¬
ten Jahre 5^ Prozent Angebracht habe. Ob der Ausfall
von diesen Einnahmen durch jenen Zuwachs gedeckt werde, sei
höchst zweifelhaft, zumal da die Kohlenbergwerke schon an¬
fingen, einigen Ertrag abzuwerfen.

Der Grund des Abg. Russell,  daß man Gerechtigkeit
üben müsse, treffe nicht zu, weil er zu weit gehe und auch
zur Besteuerung der Einnahmen von gewöhnlichen auswärtigem
Kapital, das im Jnlande zinslich  belegt sei, nöthigen
würde: Die Gerechtigkeit trete bei einer solchen Steuer zurück
hinter das volkswirthschaftliche Interesse des Staats . Die
Hinweisung auf andere Staaten sei unrichtig: eine allgemeine
Einkommensteuerauf Aktiengesellschaften bestehe seines Wissens

21 *
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nirgends, weder bei der Einkommensteuer in Weimar, noch
bei der Rentensteuer im Königreich Sachsen, noch endlich in
Preußen, dem Vorbilde unserer Einkommensteuer, wo freilich
eine Zeit lang die Aktiengesellschaften von dieser Steuer ge¬
troffen gewesen, aber bald wieder von derselben befreit worden
seien. Fast überall habe man die Aktiengesellschaften zwar mit
der Gew erb esteuer belegt; eine solche liege aber hier nicht
vor und könne bei Berathnng einer Einkommensteuer nicht
in Betracht kommen. Die Autorschaft des citirten Aufsatzes
im Magazin wolle er nicht leugnen; er habe indessen seine
Ansicht seitdem geändert.

Abg. Ahlhorn : , Könne auch der erste Ueberblick zum
Anschluß an die Mehrheit im Ausschüsse verleiten, so müsse
man doch bei näherer Prüfung besonders des finanziellen Theils
dieser Frage sich für die Minderheit erklären, indxm der mög¬
liche Gewinn der Staatskasse nicht im Verhältniß stehe mit
den Weitläufigkeiten, welche die Annahme des Mehrheitsan¬
trags herbeiführen werde. Aus demselben Grunde, aus wel¬
chem man das ausländische Kapital nicht besteuere, um es
dem Lande nicht zu entziehen, dürfe man auch die Aktienge¬
sellschaften nicht besteuern, nin die Kapitalisten nicht znm Ver¬
kauf ihrer Aktien zu drängen, zumal da in anderen Staaten
eine solche Besteuerung nicht existire und andererseits die Ak¬
tienunternehmungen in unserem Lande zum Theil gar nicht
einmal eine Dividende abwürfen. Er empfehle deshalb, den
Antrag abzulehnen.

Der Antrag des Abg. Russell wird nicht genügend
unterstützt.

Abg. Brader : Nach der gründlichen Erörterung der
Sache durch den Herrn Regiernngscommissär wolle er nur
gegen die Besteuerung der Aktiengesellschaften ein Beispiel
aus seiner Erfahrung auS der kaufmännischen Welt ansühren,
ans dem man ersehe, daß, wenn der Mehrheitsantrag ange¬
nommen werde, der auswärtige Kaufmann sich nicht so viel
mehr an unfern Unternehmungen betheiligen werde, nicht we¬
gen der wenigen Groschen, die er mehr bezahlen müsse, son¬
dern wegen der Weitläufigkeiten, welche ihm die Betheilignng
in Folge der neuen Besteuerung verursachen werde. Vor Kur¬
zen: habe ein angesehener Bremer Kaufmann ihm gesagt, er
werde, sobald man eine solche Bestimmung in Oldenburg au-
nehme, seine Oldenburgischen Aktien sofort verkaufen, weil er
Nichts mit einen: Lande zu thun haben möge, in welchem
man eine junge anfblühende Industrie dmch Stenern be¬
laste.

Der Abg. Russell  habe von Gerechtigkeit gesprochen.
Wo denn die Gerechtigkeit bleibe, wenn mall auswärtige Ka¬
pitalien frei lasse und Unternehmungen, welche weit größeren
Nutzen brächte, besteuere.

Berathnng geschlossen.
Abg. Russell als Berichterstatter der Mehrheit: Trotz¬

dem, daß der Mehrheitsantrag wenig Aussicht ans Erfolg
habe, nachdem sein letztgestellter Antrag so wenig Anklang

gefunden, könne er ihn doch nicht fallen lassen. Daß Jemand,
lvie der Abg. Brader  erzählt habe, unwillig werde, wenn
er höre, daß er neue Steuern zahlen solle, sei sehr erklärlich:
das Steuerzahler: sei eben keine angenehme Beschäftigung.
Dazu aber, daß die Industrie wirklich darunter leide und ge¬
lähmt werde, sei die Steuer nicht erheblich genug, wie ja auch
die Besteuerung der Bodenrente das Kultivircn von Grund¬
stücken nicht beschränke; das sehe man auch in England und
Frankreich, wo man die Industrie ebenfalls besteuere. Er
bleibe vabei, daß es ungerecht sei, den Ausländer in einem
Falle zu besteuern, in dem anderen frei zu lassen und halte
eine gleichmäßige Behandlung für eine dringende Forderung
der Gerechtigkeit. Daß der Antrag nichts Exorbitantes ent¬
halte, folge schon daraus , daß früher der Landtag sich zu
derselbe:: Ansicht bekannt habe und nur deswegen davon ab¬
gegangen sei, weil er die Unzuträglichkeitenbei der Anwendung
auf die Gemeindesteuer gefürchtet habe, deren Beseitigung so
schwierig nicht sei.

Abg. Hullmann als Berichterstatter der Minderheit:
Trotz der Bemühungen des Berichterstatters der jetzigen Min¬
derheit' für den gestellten Antrag, halte er es nicht für erfor¬
derlich, die Ablehnung noch Weller zu empfehlen, theils weil
er ohnedem derselben sicher, theils weil die Sache schon hin¬
länglich erörtert sei. Nur darauf mache er aufmerksam, daß
der Abg. Russell  den eignen Antrag nicht genng von dem
Ausschnßantrage unterscheide, da nach Annahme des letzteren
von einer Nachschätznng für die Gemeindeumlagen nicht mehr
die Rede sei.

Antrag Z angenommen, 4 abgelehnt.
Zu Antrag 5:
Abg. Brader : Im Art. 3 Ziffer 4 des Entwurfs

sei allen Denjenigen Steuerfreiheit zugesichert, deren gesummte
Verhältnisse so dürftig erschienen, daß sie ohne Druck auch
nicht einmal zur Zahlung der Steuer der niedrigsten Klasse
für fähig erachtet werden können. Da es aber viele Familien
gebe, welche 100 Thlr. oder Mehr einnähmen und doch zu
dürftig lebten, um die Steuer bezahlen zu können, so bitte er
um eine Erklärung darüber, ob der Entwurf so zu verstehen
sei, daß die Befreiung auch auf Solche ausgedehnt werden
könne- welche nicht mehr mit ihrem Einkommen in der nie¬
drigsten Klasse von 75 Thlr. ständen.

Regiernngscommissär Heumann Ob jemand 75 oder
100 Thlr. oder noch mehr einnähme, sei gleichgültig; wenn
er so dürftig sei, daß er nicht die Steuer zahlen könne,  so
sei.er frei.

Antrag 5 , 6 und 8 (nachdem. 7 durch Ablehnung von
4 erledigt ist) 9 angenommen.

Zu Antrag 10 und 11:
Regiernngscommissär Heumann Nicht ans Liebha¬

berei an theoretischen Principien habe die Staatsregicrnng die
Klassenunterscheidnngsmcrkmalewieder in das Gesetz ausge¬
nommen, sondern; weil sie geglaubt habe, in diesen Klassen-
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Unterscheidungsmerkmalen für die praktische Veranlagung der
Steuer manchmal eine brauchbare Handhabe zu bieten, für
diejenigen Fälle nämlich, in welchen das Einkommen sich der
Ermittelung entzieht, in welchen man dann nach dein Sprich¬
wort: Soweit die Decke reicht, soweit streckt man sich, einen
Schluß auf das ganze Einkommen werde ziehen können.

Der Ansschußantrag oerlange eine Feststellung des Ein¬
kommens nach seinen einzelnen Bestaudtheilen und zwar
für die Stufen über 1000 Thlr. nur insoweit, als das Ein¬
kommen dem Schätzungsausschusse von vornherein genügend
bekannt sei oder nach dem Erachten des Ausschusses imschwer
abgeschätzt werden könne. Dem gegenüber müsse man dem
Regiernngsentwurfden Vorzug geben, da die Bestimmung für
die unteren Stufen sich von selbst verstehe, die Beschränkung
aus eine Schätzung nach den einzelnen Bestaudtheilen für die
oberen Stufen aber den Ausschuß zuweilen in die Unmöglich¬
keit versetzen könne, überhaupt abzuschätzen, da auch für die
höheren Stufen Fälle Vorkommen könnten, in denen die einzel¬
nen Bestandtheile des Einkommens nicht zu ermitteln waren,
sondern nur eine allgemeine Abschätzung übrig bliebe, wie wenn

L. Einer 2000 Thlr. im Jahre verzehre, ohne daß der
Ausschuß in der Lage fei, ihm die Einnahme dieser Summe
im Einzelnen Nachweisen zu können. Er bitte deshalb von
dieser Forderung abzustehen.

Abg. Hullmernn Nachdem die Klassennnterscheidungs-
merkmale vom Regierungstisch kaum vertheidigt feien und die
Praxis bereits dahin gekommen sei, auch für die Klassensteuer
Las in seinem Betrage möglichst zu ermittelnde Einkommen
maßgebend zu machen, so daß wir in der That schon jetzt nur
noch eine Einkommensteuerhätten, halte er es nicht für er¬
forderlich, noch Mehr über diesen Punkt zu sagen. Die Fest¬
stellung des Einkommens nach seinen einzelnen Bestandtheilen
habe der Ausschuß nur deßhalb in das Gesetz hinein gebracht,
um den Gegenstand zwischen dem Verfahren bei Veranlagung
der Klasscnsteuer und der Einkommensteuer zu gewinnen, welcher
dadurch nöthig geworden sei, daß die Regierung nie so großes
Gewicht auf die Beibehaltung der Berücksichtigung der äußeren
Abensverhältnisse bei der Einschätzung zur Klassensteuer gelegt
habe, und daß in Folge dessen diese Berücksichtigung unter ^
Ziffer2 ausgenommen worden sei. So habe der Ausschuß
geglaubt, sich der Hoffnung hingeben zu können, daß die Re¬
gierung sich einverstanden erklären werde. Wolle die Regie¬
rung aber lieber diese Ziffer und den im Antrag 11 vorge¬
schlagenen Zusatz streichen und überhaupt für alle Einschätzun¬
gen der Praxis die Ermittelung überlassen, so habe auch er
nichts dagegen. Solle dagegen für die niedrigeren Einkommen
die Berücksichtigung der allgemeinen Lebensverhältniffe stehen
bleiben, so dürfe auch der Gegensatz, daß für Einkommen über
MO Thlr. nur nach den einzelnen Bestandtheilen ermittelt
iverdeu dürfe, nicht fehlen. In jenem Falle bedürfe es einer
anderen Redaktion, wcßhalb er empfehle, jetzt die Ausschuß¬

anträge, so wie sie, vorlägen, anzunehmen und die Aeudernng
bis zur zweiten Lesung zu verschieben.

Regierungscommissär Heumann Mit der vom Vor¬
redner angeregten Streichung sei er durchaus einverstanden
und halte ebenfalls dafür, daß der ganze Artikel eine bessere
Redaktion erhalten müsse. Für den Augenblick lasse sich eine
solche noch nicht gut machen, da man noch nicht wisse, welche
Ausschußanträge zur Annahme kämen und sei es allerdings
am besten, bis zur zweiten Lesung damit zu warten.

Antrag 10, 11 angenommen.
Zu Antrag 12 und 13:
Regierungscommissär Heumann Den Entwurf em¬

pfehlend, halte er es für das Zweckmäßigste, daß für die Er¬
mäßigung in Berücksichtigung der Gesammtverhältniffe die
Grenze von 1000 Thlr. Einkommen im Gesetze stehen bleibe.
Daß diese Verhältnisse auch darüber hinaus Einfluß auf die
Steuerkraft übten, sei allerdings möglich, aber selten, und werde
ihre Wirkung, je größer das Einkommen sei, desto unbedeuten¬
der. Es sei deßhalb besser, eine feste Grenze durch das Ge¬
setz selbst hinzustellen, als dem oft doch zweifelhaften, schwan¬
kenden Ermessen der veranlagenden Behörden die Bestimmung
zu überlassen, und sei dahin zu streben, das freie Ermessen
so viel, wie irgend möglich auszuschließen, um eine Verschie¬
denheit in den Einschätzungen und den Uebelstand, daß die
Eingeschätzten Grund zur Beschwerde zu haben glaubten, zu
vermeiden.

Abg. Russell : Er gehe davon aus, daß die Leistungs¬
fähigkeit des Steuerpflichtigen nur.aus den Einnahmen refultire,
welche derselbe aus Capital-, Boden- oder Arbeits-Rente erhalte.
Die Stenerkraft könne aber durch die Gesammtverhältniffe
Desjenigen, welcher Steuer zahlen solle, abgeschwächt werden.
Alle Staatsbürger müßten aber nach ihrer Leistungsfähigkeit
gleichmäßig behandelt und besteuert werden. Das fordere die
Gerechtigkeit. Weßhalb man also die Ermäßigung auö Rück¬
sicht auf die Gesammtverhältniffe nicht für die ganze Steuer
gelten lassen wolle? Da man sie doch dadurch einheitlich,
logisch und korrekt mache? Leicht lasse sich ein Fall denken,
in dem die von der Regierung vorgeschlagene Verschiedenheit
zu großen Härten führe, wie wenn z. B. ein Steuerpflichtiger
mit 1000 Thlr. Einkommen in weit schwierigeren Verhält¬
nissen lebe, durch Unglücksfälle mehr als ein Andrer, mit nur
950 Thlr. Einnahme betroffen werde und doch trotzdem bedeu¬
tend höher eingeschätzt werde: Müsse der nicht unwillig wer¬
den, wenn er sehe, daß >er trotz seiner geringeren Steuerkraft
doch mehr Steuer bezahlen müsse, als sein Nachbar? Tie
Schwierigkeiten, welche diese Berücksichtigung bei der Abschätzung
machen, seien dagegen eingewandt; wenn man diese aber für
die 7000 Klassensteuerpflichtigennicht scheue, so dürfe man
auch bei den 16 bis 1700 Einkommensteuerpflichtigen keinen
Unterschied machen. Allerdings werde hier weniger das Be-
dürfniß vorliegen, weil die Gesammtverhältniffe für höhere
Einkommen nicht dieselbe Bedeutung zu haben pflegten, wie
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für die niederen; dann habe aber auch der Ausschuß es in
seiner Hand, sie nicht zu beachten, während er andernfalls
doch auch diese Möglichkeit haben müsse. Da er keinen Grund
habe finden können, warum das gerechte Princip nicht allge¬
mein angewandt werden sollte, so bitte er den Minderheits¬
antrag anzunehmen.

Abg. Huttmann : Weitere Aufklärung zu geben, halte
er nicht für nöthig; viele Gründe sprächen für die Minderheit,
die Zweckmäßigkeit aber dafür, wie die Mehrheit eö wolle,
eine bestimmte Grenze zu setzen. Der zu diesem Zweck aufs
Geradewohl gcthane Griff habe seine Ungerechtigkiit ebenso
gut, aber auch nicht mehr, als jeder andere Griff. Nur ans
einen Punkt mache er aufmerksam, auf den Zusammenhang
dieser Anträge mit den zu Artikel9 gestellten. Bis jetzt habe
eine Verschiedenheit in der Art der Einschätzung geherrscht, so,
daß bei der Einkommensteuer die Schätzungsausschüsseselbst¬
ständig geschätzt hätten, und die Reklamationen an die Rc-
klamationscommssion— nach dem jetzigen Entwurf die Kammer
— gegangen wären, bei der Klassensteuer aber die Ausschüsse
sich nur gutachtlich geäußert und die Kammer in erster Instanz
entschieden hätte. Der Entwurf lasse es hierbei, indem er
davon ansgehe, daß wohl die objective Abschätzung des Ein¬
kommens von den Ausschüssen geschehen könne, daß aber da,
wo, wie bei der Klasscnstcuer, ein billiges Ermessen nöthig
sei, und bald so, bald so entschieden werden müsse, nnr da¬
durch eine hinreichende Garantie geboten werde, daß die Ent¬
scheidung in die Hand einer oberen Behörde gelegt sei. Da
er dieses Verfahren für durchaus richtig halte, so habe er sich
für die Fassung des Artikel9 Z. 1 im Entwurf entschieden.
Aus demselben Grunde aber müsse er auch, falls derMindcr-
heitsantrag hier angenommen werde, dort dafür stimmen, daß
die Abschätzung des Vermögens für die ganze Steuer von der
Kammer in erster Instanz geschehe. Andre Mitglieder des
Ausschusses hätten allerdings dort den Antrag gestellt, daß
auch bei der Klassensteuer die Schätzungsausschüsse entscheiden
sollten; aus diese Passe seine Folgerung nicht; Diejenigen aber,
welche diese Entscheidung in die Hand der Kammer legen wollten,
müßten ihre Abstimmung über den Artikel9 nach demResultat
dieser Abstimmung richten. Daß durch Annahme des Minder¬
heitsantrags und des eventuellen Mehrheitsanträgs zur Artikel
9 der Charakter des Gesetzes ein einfacherer werde, wolle er
zugeben.

Berathung geschlossen.
Abg. Russell als Berichterstatter der Minderheit: Das

eben sei die Folge der einen Ungerechtigkeit, daß sie die andre
nach sich ziehe. Wie die Verschiedenheit in den Grundsätzen,
so sei auch die Verschiedenheit im Verfahren der Abschätzung
ungerecht. Nehme man aber den Antrag an, nach welchem
alle Staatsbürger auf gleiche Weise besteuert würden, so müsse
man auch für Alle einer Behörde die Abschätzung übergeben,
sei es der Kammer, sei es den Ausschüssen, um überall eine
Gleichmäßigkeitherbeizuführen. Er seinerseits würde sie lieber

in der Hand der Kammer sehen, weil dies eine einheitliche
Behörde für das ganze Land sei, die ein gleichmäßiges Ver¬
fahren verbürge, halte aber auch es nicht für sehr gefährlich,
sie den Schätzungsausschüssenzu überlassen, welche doch nach
dem Entwurf auch bei der Abschätzung des Einkommens der
Klassensteucrpflichtigen in Wirklichkeit die Entscheidung hätten,
da nach ihren Vorschlägen die Kammer in der Regel verfahren
werde und höchstens die Steuer heruntersetzen könne, dieselben
aber nicht, wenn richtig nach dem Einkommen geschätzt worden,
aus Rücksichten auf die Gesammtverhältuissc zu erhöhen be¬
rechtigt sei. Jedenfalls spreche der Umstand, daß es im
Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung des ganzen
Landes sei, wenn einer Behörde die ganze Steuer überlassen
würde, für die Annahme des Minderheitsantrags.

Schluß der Berathung aufgehoben.
Regiernngscommissär Heumann : Die Bemerkung

des Vorredners, daß die Kammer nicht mehr befugt sei, über
die Vorschläge der SchätzungsausschüssehiuauSzngehen, müsse
er dahin berichtigen, daß die Kammer durch den Entwurf
nur verhindert werde, in Folge besonderer günstiger Ver-.
hältnissc  über die dem wirklichen Einkommen entsprechende
Stcuerstnse hinauszugehen, daß sie im klebrigen aber allerdings
höher, als der Vorschlag gehe, greisen könne, Wenn sie
z. B . glaube, daß das Einkommen  Jemandes um 50
Procent zu niedrig geschätzt sei, so könne und müsse sie die
Steucrstuse dementsprechend erhöhen.

Abg. Russell : Er habe nur die Fälle bezeichnet, in
denen richtig geschätzt worden sei und behauptet, daß die
Kammer die Steuer nicht wegen der Gesammtverhältuisse er¬
höhen dürfe.

Antrag 12 angenommen, 19 abgelehnt.
Zu Antrag 14:
RegierungScommissär Heumunn : Er müsse sich gegen

diesen Antrag aussprechen. Die Steuersätze des Entwurfs im
Bereich der Klassensteuer seien dieselben, welche schon seit 1859
maßgebend gewesen, ohne Jnkonvenieuzen zu zeigen, mit Aus¬
nahme der untersten Klasse, in welcher man durch Vermehrung
der Stufen eine mildere inehr der Leistungsfähigkeit entsprechende
Behandlung ermöglicht habe. Der Vorschlag, auch die lOte
und die Ute Stufe zu ändern, werde zu noch weiteren Re¬
visionen führen, z. B. dazu, daß man den Satz der zwölften
und fünfzehnten Stufe erhöhe, um eine gleichmäßige Steigerung
der Sprünge zu erreichen. Bei Annahme des Ausschußantrags
trete von der 19tcn zur 14ten Stufe wieder derselbe Sprung
ein, wie von der 12ten zur 13ten: von 2 Thlr. 20 gs-, der
schon das Doppelte von dem betrage, was der Ausschuß bei
der lOten und Ilten Stufe zu hoch befunden habe. So etwas
lasse sich nicht vermeiden, wenn man bei größer werdenden
Spielräumen zu dem Satz von 2 Procent für 1000 Thlr.
Einkommen gelangen wolle. Außerdem aber werde in Folge
der Annahme des Ausschußantragsnach seiner Berechnung,
die er sich ans den Steuerergebnissen des letzten Jahres ge-
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macht' habe , der Staatskasse eine Einbuße von 920 Thlr . im
Jahre erwachsen , indem durch einen solchen Abzug bei der
Men Stufe circa 410 Thlr ., bei der Ilten circa 510 Thlr.
weniger eingenommen sein würden . Ein solcher Ausfall sei
doch nicht ohne Bedeutung ; er empfehle deshalb , es ebenso
wie früher , wo Niemand über zu starke Bedrückung Klage

geführt habe , zu lassen.
Berathnng geschlossen.

Abg . Hullmann als Bericherstatter : Richtig sei, daß
die Heruntersetzung der Steuersätze in nur zwei Stufen nicht
vollständig consequent erscheine . Darauf aber sei es dem
Ausschuß auch weniger augekommcn , als auf Billigkeit ; denn
gerade bei diesen geringen Einkommen sei die Steuer oft sehr
drückend und müsse deshalb ein zu plötzlicher Uebergang bei
einem Spielraum von 50 Thlr . vermieden werden . Der
Ausfall , welcher dadurch in der Einnahme des Staats ent¬
stehe, werde durch das Resultat eines gleich folgenden anderen
Antrags vollständig gedeckt werden.

Antrag 14 angenommen . Zu Antrag 15 ( die unter¬
strichenen Worte fallen nach Ablehnung von Antrag 4 weg ) ,
16 und 17:

Regierungscommissär Heumann : Er empfehle die
Beibehaltung des Entwurfs . Während in der Regel das
Gesammteinkommen eines Steuerpflichtigen besteuert werde,
handle es sich hier um die ausnahmsweise Besteuerung der¬
jenigen Einnahmen , welche hier im Herzogthum erwachsen
und ins Ausland gehen . Darüber , daß diese Einnahmen
Steuern bezahlen müßten , sei man einig ; es frage sich nur,
in welcher Höhe ? Der Entwurf gehe von dem Grundsätze
aus , daß hier dieselben Sätze , wie beim Gesammteinkommen,
gellen Müßten , so daß z. B . ein Auswärtiger für eine aus
dem Jnlande gezogene Pension von 500 Thlr . denselben
Steuerbetrag zahle , wie derjenige Inländer , dessen ganzes
Einkommen sich auf 300 Thlr . belaufe . Der Ausschuß da¬
gegen -wolle stets von diesen Einnahmen 2 Procent erheben,
außer , wenn dem Schätznngsansschuß bekannt sei oder nach¬
gewiesen werde , die Verhältnisse des Steuerpflichtigen lägen
so, daß , wenn er ein Inländer wäre und solgeweise nach
seinem gestimmten Einkommen und seinen sonstigen gesumm¬
ten Verhältnissen hier zur Steuer zu veranlagen wäre , er
einen niedrigeren Procentsatz zu zahlen haben würde . Der
Entwurf verdiene hier den Vorzug , weil er an sich richtiger,
gerechter und einfacher sei . An sich richtiger , weil diese aus¬
nahmsweise Steuer eine objective , keine subjective sei, weil es
sich um einen bestimmten Theil eines Einkommens handele,
der als ein in sich abgeschlossenes , hier allein erfaßbares
Tanze gewissermaßen an die Stelle der Person trete , welche
man hier als Ganzes nicht fassen wolle , solle und könne.
Gerechter, weil sie gleichmäßiger nach allen Seiten sei und nicht
don gleich großen Summen die Eine mit Ichg , die Andere mit
H 2, die Andere mit 2sto bestenre . Einfacher , weil der Steuersatz
der Stufen ein fester sei und kein Procentsatz voni Einkommen

berechnet zu werden brauche . Der Vorwurf der Jncon-
sequenz sei unbegründet ; es könne von Consequenz bei ganz

verschiedenen Gegenständen , wie objective und subjective Steuer,
überhaupt nicht die Rede sein . Wolle man aber einmal diesen
Borwurf auch zugeben und sagen , es sei nicht richtig , einen
Satz , der aus Gesammteinkommen berechnet sei , anzuwen¬
den auf ein Einkommen , welches nur einen Theil des Gc-
sauimteinkommens bilde , so entgegne er , daß auch die 2
Procent , welche der Ausschuß wolle , ans das Gesammt¬
einkommen von 1000 Thlr . und darüber berechnet seien . Dem
vorn Ausschuß für diesen Procentsatz angeführten Grunde , daß er
die Regel des Maaßes unserer Steuer sei, müsse er jedenfalls
entgegentreten , da von circa 95000 Steuerpflichtigen — bei
der Zahl von 70000 , die vorher der Abg . Russell angegeben
habe , seien die Knechte , Mägde und Gesellen , welche nur als
Nummern zählten , nicht mit eingerechnet — nur 16 bis 1700
die Einkommensteuer , also etwa 93300 die Klassensteuer be¬
zahlten , so daß man , wenn so die Regel zur Ausnahme werde,
das Stenermaß von 20h nicht das regelmäßige,  sondern
nur das höchste  nennen könne . Wenn diese 20h aber ferner
nur dann gefordert werden sollten , wenn dem Schätzungsaus-
schusse besondere Verhältnisse des Steuerpflichtigen nicht bekannt
oder nachgewiesen seien , so heiße das die Höhe des Procent¬
satzes von Zufälligkeiten  abhängig machen , da es ja ein
reiner Zufall sei , ob der Ausschuß diese Verhältnisse kenne
oder nicht . Am leichtesten sei es möglich , -wenn der Steuer¬
pflichtige in der Nähe der Grenze wohne ; dann werde der
Procentsatz verringert ; wohne er dagegen weiter entfernt , so
trete sofort eine Besteurung von 20h ein . Oder derselbe
Ausschuß , welcher heute noch die besonderen Verhältnisse ge¬
kannt und in Folge dessen nur 14 /zOh an Steuer berechnet
habe , kenne morgen , nachdem seine Mitglieder gewechselt haben,
die Verhältnisse nicht mehr und rechne 20h . Die Möglichkeit,
sein Gesammteinkommen und seine sonstigen Verhältnisse nach-
zuwciscn , helfe da nicht viel , da allgemein bekannt sei , wie
schwierig es sei , einen Nachweis über die gesammten Ver¬
hältnisse zu geben . Was besonders die Pensionen und Warte-
gclder betreffe , so seien dieselben häufig das einzige Einkommen
derer , welche sie bezögen , so das es höchst ungerecht sein
würde , ihr Stenermaß davon abhängig zu machen , ob der
Schätzungsausschuß die Verhältnisse von Personen kennte,
welche vielleicht in fernen Welttheilen wohnten und nun bei
gleich großem und gleich geartetem Einkommen den Aus¬
wärtigen mit 20h , den im Jnlande Befindlichen mit 14h oh
zu besteuern.

Eine andere Unzuträglichkeit sei die , daß bei einer Be¬
rechnung von Procentsätzen nach dem Anträge des Ausschusses
nothwendig oft Schwarenbrüche als Steuern erhoben werden
müßten . Die 13te Stufe z. B . bezahle für 6 bis 700 Thlr.
10 Thlr . 20 gs. Steuer , also einen Procentsatz von 1 ^ /iggOH.
Beziehe nun Jemand , dessen Gesammtverhältnisse ihm einen
Platz auf der 13ten Stufe anwiesen , aus dem Hcrzoathum
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eine Einnahme von 350 Thlr . , so müsse man eine Steuer
von iO /2 - 1^ 500  Thlr . — 6 Thlr. 6 gs. 10Hz sw. von
ihm erheben. Jedenfalls müsse deshalb eventuell über eine
Abrundung etwas festgesetzt werden.

Das Resultat dieser Erwägungen sei, daß man das vom
Ausschuß beantragte Berfahren nicht billigen könne.

Zur größeren Vereinfachung schlage dann der Ausschuß
vor, die Einnahmen Auswärtiger aus dem Inlands nach
Gemeinden  zu trennen und nur diejenigen zu besteuern,
welche aus einer und derselben Gemeinde mehr als 50 Thlr.
betrügen. Auch dies halte er für unrichtig, einestheils, weil
es prinzipiell falsch sei, da nach den Grenzen von politischen
Gemeinden zu fragen, wo der Grund zur Steuerpflicht nur
in dem Entstehen des Einkommens in dem ganzen Lande liege,
wo es sich um eine Staats  steuer handele, anderntheils weil
dadurch »nieder die Stcnerhöhe von Zufälligkeiten abhängig
gemacht werde. Wenn z. B- von zwei Steuerpflichtigen der
Eine 50 Thlr. ans der Gemeinde Damme, der Andere 48 Thlr.
ans Damme, 48 Thlr. aus Holdorf und 48 Thlr. aus Reuen-
kirchcn, zusammen also 144 Thlr. aus dein ganzen Lande
beziehe, so würde dieser steuerfrei, jener steuerpflichtig sein,
obgleich er viel weniger einnehme. Auf das Land  komme
es an, nicht auf die Gemeinden. Derartige scharf ausgeprägte
Fälle würden zwar vielleicht nicht häufig Vorkommen, wenn
aber anch nur ein einziger ähnlicher Fall möglich sei, so
könne ein Gesetz,  welches solche verschiedene Bestenerungs-
resultate zulasse, unmöglich gebilligt werden. — Nebrigens sei
auch die Vereinfachung nicht so sehr erforderlich, denn »venu
auch das Zusammeusuchendes hier fraglichen, nach auswärts
abfließenden Einkommens für die erste Veranlagung etwas
»veitläufig und schwierig sein möge, so würde doch für die
ferneren Veranlagungen die Arbeit nicht bedeutend sein, »veil
dieses Einkommen in der Mehrzahl der hierher gehörigen Fälle,
nämlich da, wo es ans hiesigen» Grundbesitz stamme, wenig
veränderlich sei. Wenn aber überhaupt vielleicht verhältnißmäßig
wenige Fälle Vorkommen sollten, wo das betreffende Einkommen
des Auswärtigen aus mehr als einer hiesigen Gemeinde stamme,
dann bedürfe es auch überhaupt der Vereinfachung für die
Veranlagung nicht.

Er empfehle deshalb, es in allen Punkte»» beim Entwürfe
zu belassen.

Die Anträge 18 und 19 werden ebenfalls mit zur Be-
rathung gestellt.

Abg. Selkmann II : Rach den umfassenden Erör¬
terungen des Herrn Regiernngskommissärs sehe er sich nicht
veranlaßt, noch »veiter auf die Sache einzugehen und »volle
nur das gegen die Ausschußanträge hervorheben, daß, wenn
die Ausländer in der Regel 2 Prozent bezahlen sollten, dies
eine vorzugsweise höhere Besteuerung derselben sei, welche al¬
len Systemen, die man im Auslande kenne, widerspräche und
deshalb Maßregeln von Seiten anderer Regierungen zur Folge
haben könnte, deren Nachtheile die Bortheile des durch eine

solche Besteuerung erzielten Mehrbetrags mehr als doppelt
aufwögen.

Berathung geschlossen.
Abg. Hullmann als Berichterstatter: Er müsse die

Ausschußanträge aufrecht erhalten. Wenn der Regierungs-
kommissär die in Frage kommende Besteuerung als eine ob¬
jektive bezeichne, so stehe der Ausschuß auf demselben Stand¬
punkte. Gerade »veil den betreffenden Personen nur ein Theil
ihres Einkommens aus dem Herzogthuin zufließe, so passe das
Steuermaß nicht für sie, welches für Inländer mit ihrem Ge-
sammteinkommen gelte. Er habe' deshalb, soweit nichts An¬
deres vorliege, als der Betrag dieses Theils, den objektiven
Maßstab von 2 Prozent beantragt. Um aber doch, wo dies
möglich sei, für Ausländer dieselben Rücksichten, wie für In¬
länder, zur Anwendnng zu bringe»», und weil »»»an andrerseits
es den Schätznngsausschüssen nicht zur Pflicht machen könne,
über die Verhältnisse eines Ausländers Erkundigungen einzn-
zieheu, so »volle er eventuell auch eine niedrigere Besteuerung
eintreten lassen, »venu die Verhältnisse des Steuerpflichtigen
den» Ausschüsse bekannt oder nachgewiesen seien. Wem» dann
auch einmal in einem Jahre diese Verhältnisse dem Schätzungs-
Ausschüsse nicht bekannt wären, so würde der Betreffende im
nächsten Jahre schon Sorge tragen, daß er sie erfahre. Die
den» entgegeustehenden Schwierigkeiten in der Berechnung seien
in den Mittheilungen, welche die Staatsregierung dem Aus¬
schüsse gemacht habe, uicht so hervorgehoben, so daß dieser ge¬
glaubt habe, der Zustimmung der Staatsregierung sicher zu
sein; er halte dieselben anch für nicht so erheblich, da sich»re¬
gen der Abrundung bei kleineren Bruchlheilen leicht ein Zusatz
werde einschalten lassen.

Daß endlich nur diejenigen Einnahmen besteuert würden,
welche ans einer Gemeinde mehr als 50 Thaler betrügen, sei
einerseits doch eine bedeutende Erleichterung, während andrer¬
seits der Steuerertrag nur einen geringen Abbruch dadurch er¬
leiden werde, so daß der Nutzen größer sei als der Ausfall.
Sei doch bisher diese Steuer nur gehoben von Einkommen,
welche»»»ehr als 1000 Thlr. betragen hätten!

Präsident : Er werde über die Anträge 15 bis 19
zusammen abstirninen lassen; würden sie abgelehnt, so gelte
Art. 5 Z. 2 und Art. 6 .des Entwurfs mit der durch An¬
nahme des Antrags 14 nothwendig gewordenen Aenderung für
angenommen.

Auf den Antrag des Abg. Selkma  nu II. wird zuerst über
Antrag 16 allein abgestimmt. Derselbe, sowie nach ihm die
Anträge 15, 17, 18 und 19 werden augenommen.

Zu Antrag 20:
Reg.-Comm. Heumnnn : Die Bestimmung des Ent¬

wurfs, welche der Ausschuß hier streichen»volle, beruhe auf
der Erfahrung, daß in einem großen Theile des Landes' Ver¬
pachtungen von Betriebsganzennicht in hinlänglicher Zahl
vorkämen, um für die Grundstücke, welche nicht verpachtet
seien, den erforderlichen Pachtwerth ermitteln zu können. M
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solche Fälle auf die Grundsteuerbonitirung unter Berücksichti¬
gung der inzwischen eingetretenen Preiserhöhungen zu verwei¬
sen, sei nur zweckmäßig, da sie ein gleichmäßig für das ganze
Land geltendes Resultat gebe und speziell auf den Reinertrag
gerichtet sei. Man möge erwägen, daß es für die Veranlagung
zur Einkommensteuerauf eine minutiöse Einschätzung nicht so
sehr ankomme und daß deshalb der abgeschätzte Grundsteuer-
Reinertrag nach Erledigung der Reklamationen gegen die
Grundsteuerbonitirung noch immer einen guten Maßstab liefern
werde. Schon jetzt werde er bei der Klassen- und Eiukom-
uiensteuerschätzung vielfach zu Grunde gelegt.

Antrag 20 angenommen'.
Zu Antrag 21.
Regiernngscommissär Heumann In Betreff der

Brandkassenbeiträge beziehe er sich auf die Motive, welche
diesen Punkt weiter beleuchteten. Sie seien eben Sicherungen
gegen künftige Verluste und könnten ebensowenig abgezogen
werden,als andere Prämien für Versicherungen, z. B . gegen
Hagelschlag, Viehsterben, von Mobilien oder für Wittwen und
Waisen. Der Grund der Minderheit, daß sie eine gesetzliche
Last seien, treffe im Jeverlande nicht zu; außerdem aber wür¬
den, wenn dies ein triftiger Grund wäre, auch die Wittwen¬
kassebeiträge, zu deren Zahlung die Staatsdiener verpflichtet
seien, abgezogen werden, müssen.

Antrag 21 abgelehnt.
Zn Antrag 22 und 23:
Regiernngscommissär Heumann : Die Fassung des

Entwurfs genüge, so weit eine gesetzliche Bestimmung nöthig
sei; die speziellere Angabe der Anmeldungssrist gehöre in die
Instruktion hinein. Wolle man sie aber schon im Gesetz be¬
stimmen, so möge man wenigstens nicht den 15. Mai nehmen,
veil dadurch die Schätzung vor diesem Tage verhindert
werde.

Abg. Selkmann II -: Durch Annahme von Ziffer 2
im Anträge 22 werde die Streichung des Wortes „rechtzeitig"
gegen Ende des Satzes nothwendig; dieser Punkt könne in¬
dessen bei der zweiten Lesung berücksichtigt werden.

Abg. Strackerjan I-: Er empfehle die Annahme
der Ziffer 2 ; vor dem 15. Mai sei doch keine Schätzung
möglich, da am 1. Mai umgezogen würde, so daß bis zum
loten die Personenstandsaufnahme nicht bewerkstelligt werden
könne.

RegierungscommissärHem » Milk In Gemeinden, in
welchen nicht viele Umzüge vorkämen, pflege man die Personen¬
standslisten vor dem 1. Mai aufzunehmen und nachher
nöthigenfalls zu revidiren, so daß dort die Schätzung vor dem
löten geschehen könne. Erfahrungsmäßig werde wirklich in
manchen Gemeinden vor dem 15. Mai die Steuer veranlagt,
llebrigens sehe er durchaus keinen Nachtheil dabei, wenn statt
des löten der 3. Mai genommen werde.

Berathung geschlossen.
Abg. Hullmann als Berichterstatter: Da die An-

Berichte. XIV. Landtag.

melduugsfrist bis zum 15. Mai nicht genügend bestritten, auch
vom Regierungscommissär nicht die bestimmte Zusicherung er-
theilt sei, daß diese Anmeldungssrist in die Instruktion aus¬
genommen werden solle, so müsse er sich für die Beibehaltung
des Ausschußantrages erklären.

Anträge 22 und 23 angenommen.
Zu Antrag 24 und 25 (26 fällt wegen Nichtannahme

von 13 aus) :
Regierungscommissär Heumann : Gegen den Antrag

der Minderheit, die Steuerveranlagung ausschließlich den
Schätzuugsausschüssen zuzuweisen, hebe er ein großes Bedenken
hervor: Die Veranlagung werde in Folge dessen im ganzen
Lande höchst ungleichmäßig geschehen. Eine gewisse Garantie
liege allerdings darin, daß auch die Gemeindelasten nach dem¬
selben Maßstabe veranlagt werden würden; aber doch nur eine
Garantie innerhalb der Veranlagung für eine und dieselbe
Gemeinde, nicht für die Veranlagung der Gemeinden gegen
einander. Die Erfahrung habe gezeigt, wie verschieden die
Schätzungen der Ausschüsse für die Klassen- und Einkommen¬
steuer in den verschiedenen Gemeinden ausfielen. Wenn selbst
bis jetzt die wünschenswerthe Uebereinstimmung noch nicht
überall erreicht sei, so solle man doch die Veranlagung der
Stufe bis 1000 Thlr. wenigstens noch bei der Kammer
lassen.

Antrag 24 abgelehut, 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 ange¬
nommen.

Zu Antrag V2 und 33:
Abg. Huchting : Für den Fall, daß der Antrag 32

abgelehnt werde, stelle er folgenden Antrag:
Der Art. 14 werde in folgender Fassung ange¬
nommen:

„Für die Wahrnehmung des Amts eines Aus¬
schußmitgliedes kann in Bezug auf die Hauptjahres¬
veranlagung, nach näherer Bestimmung des Ge¬
meinderaths, eine Vergütung ans der Gemeindecasse
gewährt werden."

Der Antrag findet genügende Unterstützung.
Abg. Bruder : Er werde für Streichung des Art. 14

stimmen, da er nicht dafür sei, daß in solchen Sachen gleich
eine Vergütung gegeben werde und ein Bedürfniß nicht erkenne;
viele andere, mitunter sehr lästige Aemter müßten unentgeltlich
wahrgenommen werden, weshalb man bei diesen eine Ausnahme
machen wolle? Eventuell halte er es allerdings auch für
besser, daß die Zahlung aus der Gemeiudekasse, als aus dem
großen Beutel gehe.

Reg.-Comm. Heumann : Er empfehle die Beibehal¬
tung des Artikels. In Folge davon, daß bis jetzt keine Ver¬
gütung festgesetzt gewesen sei, hätten manche Gemeinden noth-
gedrungen eine solche auS der Gemeindekassegewährt, weil
diese Last größer sei, als sonst gewöhnlich bei derartigen Aem-
tern. Man könne aber doch den Gemeindekassen nicht zumu-
then, diese Ausgabe ganz für eine Thätigkeit zu übernehmen,

22
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die kein Gemeindeehrenamtsei, sondern zunächst nur den Staat
interessire; deshalb seien auch bei den Amtsvisitationen öfters
Anträge von den Gemeinden gestellt worden, dahin gehend,
daß der Staat diese Vergütung übernehme. Den Huchting '-
schen Antrag halte er für unnöthig, da schon ohnehin die Ge¬
meinden Vergütungen aus ihrer Kasse zahlen könnten, das
möge nun im Steuergesetz stehen oder nicht. Daß aber die
Gemeindekassen zur Tragung der Hälfte der Kosten herange¬
zogen würden, finde in der Erwägung seine Berechtigung, daß
die Gemeinden wegen der Anwendung dieser Steuerveranlagung
aus die Gemeindeumlagen, bei der Einschätzung interessirt
seien, und andrerseits auch der Staatskasse hierdurch Auslagen
zur Last fielen, wie z. B. für das Abschreiber: der Steuer¬
rollen.

Abg. Russell : Er sei ebenfalls mit der Mehrheit des
Ausschusses für Beibehaltung des Artikel 14, da diese Opera¬
tion im Interesse des Staats geschehe. Daß Ehrenämter un¬
entgeltlich verwaltet würden, sei recht, die Thätigkeit eines
Schätzungsausschußmitgliedessei aber kein Ehrenamt, sondern
ein Dienst. Es sei wichtig, die verschiedenen Klassen der Ge¬
sellschaft in den Ausschüssen vertreten zu sehen, denn nur so
könne man das Vertrauen haben auf eine richtige Schätzung;
besonders gelte das für die s. g. kleinen Leute, deren einzige
Einnahme in ihrer Arbeitskraft bestehe, welche dieselbe also,
solange die Sitzungen dauerten, vollständig einbüßten. Es sei
vorgekommen, daß 20 Tage im Jahre zur Schätzung erfor¬
derlich gewesen seien; ein armer Heuermann  könne in dieser
Zeit 10 Thlr. verdienen; ihn ohne Gegenleistung zu zwingen,
diese dem Staat zu opfern, würde zu hart sein. Dazu kämen
noch die baaren Ausgaben; man habe Beispiele, daß da, wo
eine Gemeinde solche kleine Leute mit gewählt habe, diese in
den Pausen, wo die klebrigen es im Wirthshause sich hätten
wohl sein lassen, draußen ihr karges Butterbrot» verspeist hätten.
Er glaube, der Landtag werde ihnen nicht eine solche enorme
Last aufbürden, sondern die geringe Klasse zu schützen suchen.
Gegen Huchting 's Antrag wende er ein, daß es ganz korrekt
sei, wenn der Staat die Vergütung bezahle. Für ihn werde
dieses Gesetz gemacht, für ihn die Steuer erhoben; wenn die
Gemeinden zufällig auch Vortheil davon hätten, so finde er
darin noch nicht die Nothwendigkeitbegründet, daß sie zu den
Abschätzungen beitrügen, da es früher ihnen gestattet gewesen
sei, nach ihrem Willen vielleicht auch ohne Kosten, ihre Steuern
zu veranlagen.

Abg. Eissel : Er schließe sich der Majorität an, um
so mehr als dieser Beschluß ein Präjudiz für das demnächst
zur Berathung kommende Gesetz über die Klassen- und klassi-
fizirte Einkommensteuer für das Fürstenthum Birkenfeld sein
werde. Wenn hier diese Bestimmung bereits richtig erscheine,
wie viel mehr in Birkenfeld, wo die Bezirke die ganzen Bür¬
germeistereienbefaßten, wo nicht 20 Tage, sondern zuweilen
5 bis 6 Wochen durch die Schätzung in Anspruch genommen
würden, und wo die Vertretung aller Klassen, auch der kleinen

Leute ganz besonders wünschenswerth sei wegen der Verschie¬
denartigkeit der Verhältnisse, indem es dort fast überall gelte,
neben den Landwirthen auch Gewerbtreibende, Kaufleute, Fa¬
brikanten u. A. abzuschätzen. Deßhalb habe auch der Pro¬
vinzialrath in Birkenfeld, als in der letzten Diät ein ganz
ähnlicher Antrag gestellt worden, diesen einstimmig angenommen.
Daß diese Vergütung aus der Staats - , nicht aus der Ge¬
meindekasse bezahlt werde, halte er für durchaus angemessen:
Kosten, welche durch eine Staatsstener verursacht würden,
müßten auch aus dem Staatsbeutel gedeckt werden. Gegen
den Huchting 'schen Antrag trage er außerdem das Bedenken,
daß es in demselben heiße: es könne  eine Vergütung gewährt
werden und daß in Folge dessen, wenn die eine Gemeinde
sage: Wir bewilligen die Vergütung, die Andere: Wir be¬
willigen sie nicht, eine unzuträgliche Ungleichmäßigkeit in diesem
Punkte herbeigeführt werden würde.

Abg. Ahlhorn : Er empfehle die Annahme des An¬
trags 32. Schon bisher sei in einigen Gemeinden den Mit¬
gliedern des Schätzungsausschusses eine Vergütung bezahlt
worden; der Huchting 'sche Antrag hebe das nur hervor und
bringe es in das Gesetz hinein; ihm scheine es am besten,
wenn man erst die Streichung des Art. 14 und dann die
Annahme dieses Antrags beschlösse. Die dadurch gemachte
Ungleichheit bringe keinen Nachtheil, da in einer  Gemeinde
die Leute es vielleicht nöthig hätten, in einer andern gern ver¬
zichteten. Zudem würde die Zeit, welche zur Schätzung nöthig
sei, wenn man auch im Anfang vielleicht hier und- da 20 Tage
gebraucht habe, sich von jetzt an vermindern und wenn es j
allerdings auch gesetzlich seststehe, daß die kleinen Leute gewählt j
werden konnten, so wären sie doch auch bisher schon durch ^
andere Dienste als Armenvüteru. s. w. eben' so stark belästigt
worden. Abschätzungen, die früher 3, 4 oder 5 Tage weg¬
genommen hätten, mache man jetzt in einem Tage ab und j
schließlich daure das Amt eines solchen Ausschußmitgliedes ja f
nur 4 Jahre ; nachher sei es frei.

Abg. Huchting : Das Meiste von dem, was er zur
Motivirung seines Antrages vorzubringen habe, sei schon vom
Mg . Ahlhorn  gesagt. Nur auf die Bemerkungen des Abg.
Eissel  und des Regiernngscommissärs, daß die Stenerschcitzung
im Interesse des Staats geschehe und deren Kosten also auch
vom Staat getragen werden müßten, wolle er entgegnen, daß
auch bei der Schätzung zur Grundsteuer, welche bedeutend
mehr Arbeit in Anspruch nehme, die Vergütungen aus der
Gemeindekasse flössen.

Reg.- Comm. Heumann : Die Grnndsteucrschätzung
liege wesentlich in: Interesse der einzelnen Grundbesitzer und
koste dem Staat , der keine größere Einnahme aus der Grund¬
steuer beziehe, als bisher, eine Menge Geld.

Berathung geschlossen.
Abg. Russell als Berichterstatter der Mehrheit zu An¬

trag 33 und 34 : Gegen den von ihn: vertheidigtcn Mehr-
heitsantrag sei darauf hiugewiesen, daß die Gemeindekassm diese
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Wen tragen müßten. Er sehe aber nicht ein, wie diese dazu
semmen sollten, für ein Geschäft, das der Staat allein in
seinem Interesse vornehmen lasse, Gelder zu zahlen. Der
Ausschuß wolle die ärmere Klasse, die am meisten gedrückt
werde, durch diesen Antrag vor zu großer Besteuerung schützen;
er wolle verhindern, daß Diejenigen aus ihr , welche sich am
Meisten für eine richtige Besteuerung interessirten und deshalb
in die Schätznngsausschüsse gewählt würden, gettöthigt würden,
ihre einzige Einnahmequelle, die Zeit, unentgeltlich zum Opfer
zu bringen. Die Abschätzung habe ein allgemeines Interesse,
und müßten die Kosten, wie es auch in Preußen geschehe, vom
Staat, nach dem Anträge der Mehrheit, getragen werden.
Auch würden dieselben nur wenige Hundert Thaler betragen;
der beantragte Satz von 15 gs. sei ja nur ein mäßiger Tage-
lohn, nur für die ärmere Klasse berechnet. Wer es mit an¬
gesehen habe, wie die armen Leute, Tage lang abschätzend, ihren
Arbeitslohn opfern müßten, der könne es nicht verantworten,
sie noch länger in dieser Lage zu lassen.

Abg. Hullmann als Berichterstatter der Minderheit:
Die Minderheit sei derselben Ansicht, wie der Vorredner, für
den Fall/daß die Schätzung allein für die Staatsstener vor¬
genommen werde, während sie bei einer Anwendung dieser
Schätzung auch auf die Gemeindeumlagen die Hälfte der
Kosten, wie der Entwurf, auf die Gemeindekasse anweisen
wolle. Indessen lege er kein so gewaltiges Gewicht daraus,
da in den ersten Jahren die Belästigung am größten gewesen
und die Zahl der Tage jetzt bereits abgenommen hätte, auch
der Druck nicht so groß sei, daß er nicht mit dem anderer
unbesoldeter Beamten verglichen werden könne. Gegen Huch-
ting's Antrag werde er jedenfalls stimmen, weil er vollkommen
unnöthig sei und das darin erwähnte Recht den Gemeinde¬
behörden ohne weiteres bleibe, wenn nur der Art. 14 ge¬
strichen werde.

Außerdem habe er noch berichtigend zu erwähnen, daß
der jährliche Betrag dieser Ausgabe im Bericht um einige
Hundert Thaler zu niedrig angegeben sei, weil der Ausschuß
bei Berechnung dieses Voranschlags nur das letzte Jahr im
Auge gehabt habe, in welchem nur Veränderungen in die
Steuerrolle des vorletzten Jahres eingetragen seien, während
die eigentliche Veranlagung im Jahre vorher vorgenom-
nmi sei.

Präsident :, Er werde erst den Antrag 32 zur Ab¬
stimmung bringen; werde dieser angenommen und damit der
Art. 14 gestrichen, so sei entschieden, daß Nichts über die Ent¬
schädigung bestimmt werden solle. Im Fall der Ablehnung
komme erst der Antrag 33 der Mehrheit, dann der Antrag 34
der Minderheit und schließlich der Antrag des Abg. Huchting
zur Abstimmung.

Abg. Hullmann zur Geschäftsordnung: Er halte diese
Reihenfolge nicht für richtig, würde es vielmehr für korrekter
halten, daß, da der Mehrheitsantrag nicht weiter von dem
Regierungsantrage abweiche als der Huchting 'sche,  erst der

Mehrheitsantrag, dann der Antrag des Abg. Huchting  und
endlich der Minderheitsantragzur Abstimmung komme, welcher
dasselbe wolle, wie die Staatsregierung, nur unter der aus¬
gesprochenen Bedingung, daß der Umstand eintrete, welchen die
Regierung stillschweigend voraussetze.

Präsident : Er sei mit der vorgeschlagenen Reihen¬
folge einverstanden und werde nach derselben verfahren.

Zum Antrag 32 wird namentliche Abstimmung beantragt
und dieser Antrag genügend unterstützt.

Der Antrag 32 wird in namentlicher Abstimmung mit
24 gegen 23 Stimmen angenommen.

Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Fortmann , Hardt , Heye , Hoting , Huchting,

Müller , Oetken , Oldejohanns , Rösener , Selk-
mann I. , Strodthosf , Struthofs , Suhren , Thöle,
Töllner , Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn,
Arkenau , Becker , Brader , Bulling , Bunnies.

Mit Nein  stimmen die Abgeordneten:
de Cousser , Dannenberg , Driver , Eissel,

Görlitz , Greverus , Hullmann , Krahn , Kunz , Lentz,
Nieberding , Pancratz , Rüdebusch,  Russell , Scriba,
Selkmann II -, Strackerjan I. , Strackerjan II .,
Strackerjan III . , Millers , Barleben , Bartel,
Brörmann.

Abg. Brockhaus und Gräpel  fehlen.
Der Antrag 35 wird angenommen.
Zu Antrag 36:
Abg. Arkenau : Die Streichung des Z. 4 im 16ten

Artikel halte er für durchaus zweckmäßig, da der Vorsitzende
oft in einer unangenehmen Lage sei, wenn er den Ansschlag
geben solle; bei Stimmengleichheit könne das ständige Mitglied
aus dem Gemeinderath dies thuu, der Vorsitzende aber müsse
über den Parteien -stehen und die Verhandlungen des Aus¬
schusses inehr überwachen, als thätigen Antheil daran nehmen.
Die verschiedenen Beamten würden verschieden über diesen
Punkt denken; er sei aber überzeugt, daß Manche ihm fast
unbedingt Recht geben würden. Gewähre man ihnen das
Stimmrecht und lasse sie den Ausschlag bei Stimmengleichheit
geben, so würden sie oft das Ganze fast allein übernehmen
können und die übrigen Mitglieder, indem sie qunm nur
gegenwärtig wären, sich vollständig von ihnen leiten lassen.

Antrag 36 wird angenommen.
Zu Antrag 37:
Regierungscommissär Heumann : Er empfehle die

Beibehaltung von 40/g. Der Ausschuß bemerke, er wolle
gegen die Städte billig sein; das wolle die Staatsregierung
auch; es frage sich nur: Was ist billig? Wenn der Ausschuß
sage, nur insoweit könnten die Städte für Veranlagungskosten
Vergütung beanspruchen, als ihnen selbst baare Kosten erwüch¬
sen, namentlich könnten sie für die Thätigkeit ihrer Beamten
nicht weiter eine Vergütung fordern, als auch diesen Beamten
wieder dieselbe Vergütung zufließe, so halte er das nicht für

22 *
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richtig. Ob z. B. der Stadtdirektor hier in Oldenburg auf
die Vergütung verzichte oder nicht, das könne für den Staat
gleichgültig und kein Motiv fein, weniger zu erstatten, oder
dieser Beamte werde gewiß, wenn er erfahre, daß dies der
Fall sei, bei der nächsten Abschätzung ohne weiteres zngreifen.
In den andern Städten werde die Vergütung unter alle Be¬
amten vollständig vertheilt, ohne daß man sagen könne, irgend
einer bekomme zu viel für seine Arbeit. Auch müßte der
Staat nicht nur die baaren, sondern auch die indirekten Kosten
berücksichtigen: Die Gehaltserhöhungen, auf welche zum Theil
die durch die Abschätzung vergrößerte Arbeitslast den Beamten
einen Anspruch verleihe; sowie die Entschädigungen für das
Aemterpersonal, das entweder nach Stunden engagirt worden
sei oder nach dem Umfang der Geschäfte, welche von der
Stadt als Gemeinde, nicht als Stellvertretern! einer Staats¬
behörde, zu beschaffen seien. Würden die Staatsbehörden die
Steuer zu veranlagen und zu heben haben, so würden die
Ausgaben schwerlich weniger als 4 0/g betragen. Daß die
Stadt Oldenburg augenblicklich an Erhebungskosten nur1h?
verausgabe, sei ein reiner Zufall, weil kürzlich ein jüngerer
Stadtkämmerer«»gestellt sei, der mit beiden Händen zugegrif-
sen haben werde, um die Hebung zu bekommen. Der Staat
selbst habe vordem, als er sich nach einem eignen Hebungs¬
beamten für die Steuer aus der Stadt Oldenburg umgesehen
habe, die Erfahrung gemacht, daß die Sache weit mehr kosten
könne. Der Hebnngsbeamte in Varel bekomme lh '2 och, der
in Jever gerade das, was hier beantragt werde, 2 och.

Ans der selbstständigen Organisation der Städte folge
nicht, daß die städtischen Beamten hier statt der Staatsbeamten
einzutreten hätten. Durch den Art. 220 der Gemeindeordnung
sei ihnen in Rechts- und Berwaltnngssachcn die Stellung und
Zuständigkeit der Aemter ertheilt worden; das Aemtergesetz
von 1857 mit der zugehörigen Ausführungsverordnung vom
6. Okt. 1858 habe ihnen diese Befngniß wieder genommen;
mit den Einnahmen aus der Gerichtsbarkeit seien sie damit
auch die Lasten aus den Geschäften losgewordcu. Später
hätten Zweckmäßigkeitsgründe cs erwünscht erscheinen lassen,
diese Maßregel zu modifiziren und die Einschätzung zur Klassen-
llnd klassisizirten Einkommensteuer, sowie deren Erhebung den
Städten wieder aufzucrlegen; dieser Theil aber sei der lästige,
so daß man ihnen das Günstige genommen, das Ungünstige
wiedergegeben habe. Dafür eine anderweitige Entschädigung
zu geben, sei im höchsten Grade billig, zumal da der Staat
ihre Thätigkeit in bedeutendem Maße in Anspruch nehme und
werde diese Entschädigung eher reichlich als zu kärglich zu
gewähren sein, da bekanntlich die neuere Gesetzgebung den
Städten ihre alten hergebrachten Vorrechte ohne Rücksichtnahme
genommen habe. In der Stadt Oldenburg möge diese Steuer
etwa 23000 Thlr., in Varel 6900 Thlr., in Jever 5900 Thlr.
einbringen.

Abg. Stimckerjmr 111.: Da er die Ehre habe, eine
der Städte hier mit zu vertreten, so fühle er sich gedrungen,

auch ein Wort für dieselben einzulegen. Zwar gestehe er zu,
daß die vom Oldenburger Magistrat hergegebene Berech¬
nung zu hoch greife; auch wolle er sich wohl, um nur einige
Aussicht auf die Zustimmung des Landtags zu erhalten, zu
einer Herabsetzung der Forderung der Staatsregierung ver¬
stehen, welche er an sich nicht für zu hoch halte, da er es
für vortheilhaft erachte, daß die Städte eine Hand in der
Sache behielten; aber eine Vergütung, wie der Ausschuß sie
Vorschläge, sei zu gering. Wenn für die Abschätzung auch
1i/2 0/« genügen mögen, so seien doch2 chg für die Hebung
der reguläre Satz und wenigstens da, wo nicht, wie bei der
der Grundsteuer, nur eine einmalige Hebung verkomme, son¬
dern die Verhältnisse so verwickelt seien, daß Lei 23000 Thlr.
Einnahme bisher 8600 Quittungen hätten ausgestellt werden
müssen, selbst nach der jetzigen Vereinfachung nicht zu hoch.
Zeitweilig sei es sogar unmöglich gewesen, hier für eine Ver¬
gütung von 2 0ch einen Hebungsbeamtenzu bekommen, nur
augenblicklich habe die Anstellung eines neuen Stadtkämmerers
eine geringere möglich gemacht, während sie in Jever gerade
2 o/g betrage.

Er beantrage demnach:
im Art. 15 Z. 5 statt „40,h" zu setzen: und
statt „und zwar 2 Procent" zu setzen: „1Hz
Procent."

Sollte die Sache so einfach werden, daß die Städte bei
diesem Procentsatz gewinnreiche Geschäfte machten, so habe der
Staat eS immer noch in der Hand, ihuen die Schätzung und
Hebung wieder abzunehmen:

Der Antrag wird hinlänglich unterstützt.
Berathung geschlossen.
Abg. Hullmann als Berichterstatter: Nur wenige

Worte wolle er noch hinzufügen. Als der Ausschuß eine nähere
Begründung der Vorlage gewünscht, sei ihm eine Mitthcilmig
zugestellt worden vom hiesigen Stadtmagistrat, welche 1290 Thlr.
herausgerechnet habe, während der Entwurf nur 920 Thlr.
verlange. Darin hätten ihm manche Sätze so hoch geschienen,
daß er geglaubt habe, mit viel weniger auskommen zu können.
Namentlich sei es dein Ausschuß aufgefallen in Betreff der
Veranlagungskosten, daß der Stadtdirektor in Oldenburg von
der Stadt keinen Zuschuß bekomme und habe er geglaubt, daß
deshalb vom Staat auch keine Entschädigung für dessen Thä¬
tigkeit verlangt werden könne. Und auch in den beiden andern
Städten müsse diese Ausgabe wegfallen, da sie allein in Folge
der wesentlich in ihrem Interesse getroffenen selbstständigen
Organisation im Stande seien, durch eigene Beamte die Ver¬
anlagung vornehmen zu lassen. Äus diesen und ähnlichen
Gründen habe der Ausschuß diesen Antrag gestellt; so habe
auch deshalb der Satz von l. 1/2  Procent ihm hoch genug ge¬
schienen, weil, während bisher die stattgefundenen Veränderun¬
gen wahrend des ganzen Jahres nachgesügt seien, und so die
Beamten dauernd beschäftigt hätten, künftig die Geschäfte sich
dadurch vermindern würden, daß dies von jetzt an nur halb-
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jährlich geschehen solle. Indessen sei er persönlich, nachdem
der Regierungscommissär berichtet habe, daß der Hebungsbe¬
amte in Jever 2 och Vergütung erhalte und daß der augen¬
blickliche Satz in der Stadt Oldenburg als auf vorübergehen¬
den Ursachen beruhend nicht ins Gewicht falle, nicht gegen
den Strackerjan 'schen Antrag und werde in der Erwägung,
daß der Staat die Uebernahme dieser Geschäfte auf eigne
Rechnung jeden Augenblick in der Hand habe, für denselben
seine Stimme abgeben.

Antrag 37 wird angenommen, das plus von ^ Procent
des Strackerjan 'schen Antrags abgelehnt.

Wegen vorgerückter Zeit wird die Verhandlung abge¬
brochen.

Schluß der Sitzung Nachmittags2 Uhr.
Nächste Sitzung den 27. Februar Vormittags 11 Uhr.
Tagesordnung derselben:
1. Fortsetzung der heutigen.
2. Zweite Lesung des Gewerbegesetzes für Lübeck.
3. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend Zulassung

als Steuermann.
4. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend Aufhebung

der Kataster- Direction.

Der Berichterstatter

Hayen.
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Tagesordnung : 1) Bericht des Ausschusses für die Steuergesetze über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Olden¬
burg, betreffend die Einführung einer Klassen- und klassiffzirten Einkommensteuer. (Anlage Nr. 34
S . 124.) — Fortsetzung. —

2) Bericht des Ausschusses für die Steuergesetze über die Anlagen 10, 11 , 14, 52 , 53 und 92.
3) Zweite Lesung des Gewerbegesetzes für das Fürstenthum Lübeck.
4) Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betreffend Bestim¬

mungen zur Ergänzung des Gesetzes vom 21. August 1846, betreffend die Erfordernisse für die
Zulassung als Steuermann oder Führer eines Oldenburgischen Seeschiffes.

5) Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Aufhebung der Katasterdirektion.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertische: Reg.-Comm. Heumann;  später
auch Reg.-Comm. Bucholtz.

Der Schriführer Abg. Bartel  verliest das Protokoll
der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.

Eingänge:
1) Schreiben des Staatsministeriums vom 22. Februar

1864, betreffend die im Bestände des Staats - und
Kronguts vorgekommenen Veränderungen; geht an den
Staatsgutsauschuß.

2 ) Selbstständiger Antrag des Abg. Selkmann  I ., be¬
treffend eine Chaussee von Cloppenburg nach Vechta;
an den Finanzausschuß.

Erster Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des Aus¬
schusses für die Steuergesetze über den Entwurf eines Gesetzes
für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Einführung
einer Klassen- und klassiffzirten Einkommen- Steuer (Fort¬
setzung).

Anträge des Ausschusses 38 und 39:
Abg. Ahlhorn : Zum Z. 6 habe er schon gestern um

das Wort gebeten, in der Meinung, der ganze Art. 15 stehe
zur Berathung. Nachdem der Landtag zu Art. 14 beschlossen
habe, die Mitglieder der Schätzungsausschüsse sollten keine Ver¬
gütung haben, so sei es hier wohl kaum zweifelhaft, daß der Min¬

derheitsantrag auf Streichung des die Vergütung des Beamten
normirenden Artikels6 angenommen werden müßte— eventuell
wenigstens nicht der Antrag der Mehrheit, sondern ein von
ihm einzubringender. Dieser wolle das jetzt bestehende Verfahren
beibehalten und scheine das gerechtfertigt, sofern der Vorsitzende
des Schätzungsansschussessesnicht wesentlich mehr Geschäfte
bekommen habe. Er wolle nicht in Abrede stellen, daß die
Einführung der Klassen- und klafsifizirten Einkommensteuer
den betreffenden Beamten neue Arbeit gebracht habe, aber auf
der andern Seite sei auch manches Geschäft derselben wegge¬
fallen — so führe der Gemeindevorsteher den Vorsitz in
der Spezialkommissionund seien auch manche sonstige Touren
der Beamten in Wegfall gekommen. Die Arbeit der Schätzungen
habe sich durch die gewonnene Routine wesentlich vermindert.
Er beantrage:

Artikel 15 Z. 6 werde in folgender Fassung ange¬
nommen:

„Die als Vorsitzende der Ausschüsse eintretenden
Verwaltungsbeamten des Staats erhalten in Betreff
derjenigen Hauptjahresveranlagungen, welche sie
außerhalb des Amtssitzes in den Gemeinden vor¬
nehmen, keine Tagegelder; bringen die Beamten
aber.die Nacht außer ihrem Wohnorte zu, so er-
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halten dieselben für jede Nacht 1 Thlr. Vergütung
aus der Staatskasse.

Gleiche Vergütung erhalten auch die behufs Be¬
schleunigung des Geschäfts etwa zugezogenen Aktuare
oder Amtsprotollführer.

Für eine im Interesse der Beschleunigung der Ausschuß¬
geschäfte auswärts zugebrachte Nacht wolle er den Beamten
mid den behufs Förderung rascher Erledigung zugezogenen
Aktuaren und Protokollführern1 Thlr. vergüten und zwar
aus der Staatskasse, Diäten dagegen sollten nicht gewährt
werden.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Hullmann : Er halte es an sich für billig, den

Beamten für diese Geschäfte wegen der zum Theil ungewöhn¬
lich langen Dauer derselben eine Vergütung zukommen zu
lassen; sei aber wie der Vorredner der Ansicht, daß nach der
gestrigen Beschlußfassung über die den Ausschußmitgliedernzu
gewährende Vergütung auch den Beamten eine solche nicht
beizulegen sei. Für den Fall, daß bei der zweiten Lesung des
Entwurfs von irgend einer Seite zu Art. 14 und 15 auf diese
Frage zurückgekommen werde, behalte er sich vor, für die
Gewährung einer Vergütung an die Ansschußmitglieder zu
stimmen und falls dieselbe angenommen würde, auch für eine
Vergütung des Beamten. Gegen den eventuellen Antrag des
Vorredners müsse er sich jedenfalls aussprechen, weil der Be¬
trag der beantragten Vergütung der Billigkeit nicht entspreche
und daher besser gar keine Vergütung gewährt würde.

RegierungöcommissärHeumann : Er müsse den An¬
trag der Staatsregierung empfehlen; eine Gleichmäßigkeit
zwischen den Mitgliedern der Schätzungsausschüsse und den
Vorsitzenden Staatsbeamten sei nicht zu finden. Die Persön¬
lichkeiten seien andere, die Verhältnisse verschieden; auf der
einen Seite ständen Privatpersonen, denen ein Amt obläge,
das jeden Staatsbürger treffen könnte, auf der andern Seite
Angestellte, denen die Thätigkeit vermöge ihrer Stellung zu¬
fiele. Früher hätten die Beamten keine derartige Vergütung
bezogen, der Gehalt hätte die Gesammtvergütung für sämmt-
liche Geschäfte, die ihre Stellung mit sich gebracht, enthalten.
Jetzt seien die betreffenden Beamten, er meine von 5—1700
Thlr., regulirt; bei Feststellung dieses regulativmäßigen Satzes
hätten die in Rede stehenden Geschäfte nicht berücksichtigt
werden können. Wenn man nun zugeben müßte, daß diese
theilweise lange dauernden Geschäfte mit manchen baaren Aus¬
lagen verbrmden seien, so müsse mau wegen dieser nach Fest¬
stellung der Regulative eingetretenen Veränderung auch eine
Vergütung eintreten lassen. Was den Betrag derselben an¬
lange, so müsse er Ihz Thlr . für den Tag zur Annahme
empfehlen, weil dies der im Civilstaatsdienergesetzfür ganze
Tage aufgestellte Satz sei und kein Grund vorliege, nachdem
dieses Gesetz auf das Minimum des Erforderlichen herabge-
ßangen sei, noch weiter herunter zu gehen. Den Abg. Ahl¬
horn,  der eS bei dem Bestehenden belassen wolle, müsse er

insofern berichtigen, als bisher für eine auswärts zugebrachte
Nacht nicht 1 Thlr. , sondern2 Thlr. an Vergütung gegeben
sei. Die Summe sei darnach bemessen, welcher Vortheil an
ersparten Fuhrkosten durch das nächtliche Ausbleiben des Be¬
amten erwachsen sei, diese Summe habe man vertheilt mit
der Bestimmung, daß die Vergütung für die Nacht nicht über
2 Thlr. betragen solle. Mit einem Thaler könnten die Kosten
eines nächtlichen Ausbleibens anständigerweise nicht bestritten
werden; daß der Beamte bei diesen Gelegenheiten seine Aus¬
gaben in knickeriger Weise beschränke, werde man nicht wünschen.
Dies müßte aber die Folge des Ahlhorn ' scheu  Antrages
sein. Für den Fall , daß der Antrag der Staatsregierung,
wie er im Entwürfe enthalten, nicht angenommen werden
sollte und ein Antrag in der Richtung des Ahlho  iri¬
schen mehr Erfolg verspräche, wolle er daher beantragen mit
Erhöhung der Vergütung für auswärts zugebrachte Nächte:

Falls der Antrag 38 angenommen wird, zu be¬
schließen:

Z. 6. Die als Vorsitzende der Ausschüsse cin-
tretenden Verwaltungsbeamten des Staats erhalten,
wenn sie zum Zweck der rascheren Erledigung der
Hauptjahresveranlagungen Nachts außerhalb ihres
Wohnorts zubringen, für jede auswärts zugebrachte
Nacht eine Vergütung von2 Thlr . Gleiche Vergütung
erhalten auch die behuf Beschleunigung des Geschäfts
etwa zugezogenen Actuare oder Amtsprotokollführer.

Daß Diäten nicht gewährt werden sollten, habe er
weggelassen, da sich dies von selbst verstehe, wenn das
Gesetz darüber Bestimmungen nicht enthielte. Durch das
Ausbleiben des Beamten über Nacht erwüchse der Staatskasse
ein finanzieller Vortheil; der Beamte, der sich in Abschätzungs¬
sachen ans dem Dorf befände, würde es vorziehen. Nachts
nach Hause zurückzukehren, namentlich wenn ihm sonst
pekuniärer Nachtheil erwüchse. Wäre der Ort 1 Meile vou
dem Wohnsitz des Beamten entfernt, so würde in den meisten
Fällen der Beamte auch bei Aussicht auf 2 Thlr. Nachtgeld
gewiß lieber nach Hause zurückkehren und die kürze Tour
machen. Bei weiteren Entfernungen stelle sich aber sofort die
Rechnung zu Gunsten der Landeskasse. Die Fuhrkosten be¬
trügen schon bei ^ Meile Entfernung 2 Thlr . 2 Hz gs- und
rechnete man, daß der Beamte, wenn er an Ort und Stelle
bleibe, in zwei Tagen die Geschäfte erledigte, so würde er,
falls er Abends nach Hause führe, drei Tae für die Arbeit
gebrauchen. Morgens würde er erst nach Erledigung ver¬
laufenden Geschäfte ausfahren und Abends ebenfalls zum
Zweck der Erledigung sonstiger Geschäfte früher abbrechen und
nach Hause zurückkehren. Die Fuhrkosten für 3 Touren be¬
liefen sich aber höher als die für 2 Touren und 2 Thlr.
Nachtgeld. Dazu komme das Interesse der Ausschußmitglieder,
das Geschäft möglichst rasch zu beendigen und nicht in einer
Zeit) die viel Arbeit brächte, durch die Schätzungen in An¬
spruch genommen zu werden.
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Abg. Hullmann Er wolle nur den Regierungs-
commissär in einem Punkte berichtigen) derselbe habe ange¬
führt, der Satz des Entwurfs entspräche dem des Civilstaats-
dienergesetzes. Dieses setze für den Tag allerdings IHHTHlr.
fest, für den halben Tag aber die Hälfte, der Entwurf des
vorliegenden Gesetzes enthielte für den halben Tag 15 gs.,
also einen davon abweichenden Griff. Im Ausschuß sei nun
zur Sprache gekommen, für den ganzen Tag genüge das
Doppelte des Satzes für den halben Tag, also 1 Thlr . Er
habe der Sache eine solche Erheblichkeit nicht beilegen körmen,
um von dieser Art der Berechnung abweichend einen besonderen
Antrag zu stellen.

Abg. Ahlhorn : Sein Antrag sei davon ausgegangen,
daß nicht im Interesse der raschen Erledigung der Beamte,
wenn er keiue Vergütung erhielte, Abends nach Hause fahren
würde. Eine Vergütung von 1' Thlr. für die auswärts zn-
gebrachte Nacht werde genügen, auch der Entwurf habe diesen
Ansatz. Wenn er die Ueberzeugung hätte, daß dies nicht
genüge, würde er seinen Antrag zurückziehen) gegenwärtig
müßte er denselben aufrecht erhalten und würde zunächst für
gänzliche Streichung des tz. 6 , eventuell für seinen Antrag
stimmen. Ob übrigens die Staatskasse in der Lage gewesen
sei, für die ersparten Fuhrkosten2 Thlr. Nachtvergütung zu
gewähren, könne er nicht so rasch berechnen; ob die Zahlung
dieser Vergütung, wie sie nach Aussage des Regierungscom-
missärs vorgenommen, zulässig sei, darüber könne er sich
augenblicklich nicht aussprechen.

Reg.-Comm. Heumann : Wenn der Entwurf die
Vergütung von 1 Thlr. für die Nacht habe, so stehe dieser
Satz in Verbindung mit den Tagegeldern. Wenn bis 2 Thlr.
bisher gegeben seien, so wäre dies, wie er bemerkt, das
Maximum gewesen, wo die Ersparnisse an Fuhrkosten so viel
betragen hätten.

Abg. Dldejohanns : Er habe im Ausschuß die
Stellung eines weiteren Antrages vermieden, um den Bericht¬
erstatter nicht zu belästigen, habe sich jedoch einen Antrag
Vorbehalten. Er könne nach dem Anträge des Abg. Ahlhorn
diesen empfehlen und von einem eigenen Anträge absehen.

Schluß der Debatte.

Präsident : Er werde bei der Abstimmung verfahren
wie gestern in Bezug des Art. 14; das Verhältniß werde nur
durch den im Lauf der Berathung gestellten Regierungsantrag
etwas' modifizirt. Zunächst käme Antrag 38 zur Abstimmung
und zwar in dem Sinne , daß diejenigen dafür zu stimmen
hätten, die gar keine Vergütung gewähren wollten. Mit An¬
nahme dieses Antrags wären die übrigen erledigt. Im Fall
der Ablehnung käme zunächst der Antrag des Abg. Ahlhorn,
werde dieser angenommen, das plus der Nachtvergütung nach
dem Regierungsantrag— mit Annahme dieses letzten Antrags
würde die Diätensrage erledigt, im Fall der Ablehnung käme

diese zur Abstimmung und zwar zunächst der Satz von1 Thlr.,
dann s-j Thlr. rnehr.

In namentlicher Abstimmung wird der Antrag 38 an¬
genommen mit 28 gegen 16 Stimmen; die übrigen Anträge
sind damit erledigt.

Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Driver , Hardt , Hoting , Huchting , Hullmann,

Nieberdiug , Oetken , Oldejohanns , Rösener,Rüde¬
busch, Selkmann I . , Strackerjan I-, Strodthoff,
Struthofs , Snhren , Thöle , Töllner , Windhaus,
Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Barleben,
Becker , Brader , Bulling , Bunnies, de  Cousser.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Eissel , Fortmann , Görlitz , Greverus , Krahn,

Kunz , Lentz, Müller , Pancratz , Russell , Scriba,
Selkmann  II . , Strackerjan  III -, Willers , Bartel,
Brörmann.

Abwesend die Abgeordneten: Dannenberg , Grape l,
Heye , Strackerjan  II . , Brockhaus.

Antrag 40 und 41:
Abg. Selkmann II . : ' Im K. 3 des Art. 16 des

Entwurfs und in der vom Ausschuß vorgeschlagenen Modifikation
sei gesagt:

„Jede . . . . unterlassene Angabe einer steuerpflichtigen
Person soll außer der Nachzahlung der rückständigen
Steuer mit einer Geldstrafe bis zum vierfachen
Jahresbetrage der Steuer belegt werden."

Was der Entwurf hinsichtlich der Nachzahlung beabsichtige,
sei zweifelhaft. Ohne Zweifel sollte die nach Zß. 1, 2 zur
Angabe verpflichtete Person mit einer Geldstrafe bis zum vier¬
fachen Jahresbetrage belegt werden; aber wie mit der Nach¬
zahlung? es ließe sich denken, daß Derjenige, der die Angabe
versäumt habe, außer mit der Geldstrafe bis zum vierfachen.
Betrage der Jahressteuer mit der Nachzahlung bestraft werden
solle und zwar entweder so, daß der Steuerpflichtige frei werde,
oder so,, daß die Steuer doppelt bezahlt würde; möglich sei
aber auch, daß nur die Pflicht des Steuerpflichtigen, die
Steuer nachzuzahlen, ausgesprochen werden solle. Sei elfteres
gemeint, so müsse es eigentlich nicht heißen, soll „außer der
'Nachzahlung mit", sondern„außer mit der Nachzahlung mit".
Die Stellung der Worte ließe die Absicht nicht klar erkennen;
der RegierungScommissär werde vielleicht Aufklärung geben
können; es sei besser, hier die Zweifel abzuschneiden, als ihnen
bei dem Richter, der das Strafgesetz zur Anwendung bringen
solle, Raum zu geben.

RegierungScommissär Hertmann : Der Art. 16 8- 3
sei gleichlautend mit Art- 14 K. 3 des bisherigen Gesetzes.
Seines Erachtens sei das Vierfache des Jahresbetrages der
Steuer Strafmaß für die Versäumniß; daneben bestehe die
Pflicht der Nachzahlung für den Steuerpflichtigen.
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Zum Ausschußantrage 40 habe er zu bemerken, daß eiue
allgemeine Aufforderung doch wohl genügen müsse, da eine
spezielle oft unmöglich sei. Man wisse nicht, wo man Nach¬
fragen solle, an wen man sich wenden müsse. Die Gemeinde¬
vorsteher wüßten nicht, wo eine Veränderung vorgekommen
sei; wüßten sie es, so bedürfte es einer speziellen Anfrage nicht.
Bisher habe es zu Unzuträglichkeitengeführt, daß nicht eine
allgemeine Aufforderung gesetzlich genügt habe; Mancher sei
auf diese Weise durchgeschlüpft; die Mitglieder des Landtags,
welche Gemeindevorsteherwären, würden zugeben, daß es nicht
möglich sei, Alles zu erkunden. Die allgemeine Aufforderung
habe übrigens künftig keine so wesentliche Bedeutung; es wür¬
den fortan nur einmal im Jahre die Zugänge regulirt und
würde jährlich im November diese allgemeine Aufforderung
zur Anmeldung neuer steuerpflichtiger Personen erlassen werden.
Nach dieser Aufklärung fiele vielleicht das Bedenken des Aus¬
schusses und überließe dieser das Nähere der Beordnung auf
dem Wege der Instruction; daß die allgemeine Aufforderung
alljährlich im November zu geschehen habe, werde dort gesagt
werden müssen.

Abg. Hullmann Hinsichtlich des vom Abg. Sell¬
in an  n II . angeregten Punktes ließe es sich nicht verkennen,
daß die Redaktion des Entwurfs, wie der Ausschuß sie bei-
bchalten habe, nicht ganz korrekt sei. Wie der Regierungs-
Commissär bereits bemerkt, entspreche der Passus dem Art. 14
H. 3 des bisherigen Gesetzes. Nachdem die Fassung bei Be-
rathung jenes Gesetzes keinen Anstoß erregt, auch seit dem
Bestehen des Gesetzes Zweifel dadurch nicht entstanden seien,
habe der Ausschuß die Beibehaltung zu beanstanden keinen
Grund gehabt. Als Richter würde er, wenn er das Gesetz
anzuwenden habe, keinen Augenblick zweifelhaft sein, daß es
in dem von dem Regierungscommissär angegebenen Sinne zu
interpretiren sei.

Was die Aeußerung des Regierungscommissärs über An¬
trag 40 und die Erklärung desselben über die Motive der
veränderten Fassung betreffe, so müsse er bei dem Ausschuß¬
antrag beharren. Wenn das Gesetz Strafe androhe, so müsse
die Sicherheit vorliegen, daß die Handlung einen strafbaren
Charakter habe, also, wo es sich um die Bestrafung versäum¬
ter Angabe auf geschehene Aufforderung handele, daß die An¬
frage in genügender Weise zur Kenntniß der zur Antwort ver¬
pflichteten Personen gekommen sei. Es möge richtig sein, daß
die allgemeine Aufforderung deswegen nicht von großer Be¬
deutung sein werde, weil in Zukunft nur halbjährlich revidirt
dlürde, also voraussichtlich,  nicht aber gesetzlich  von
der allgemeinen Aufforderung nicht öfter Gebrauch gemacht
tderde. Eine etwaige andere Fassung, die die Bedenken der
Staatsregierung und die des Ausschusses beseitigte, einzübrin-
M, wäre Sache des Regierungscommissärs gewesen. Im
Ausschüsse habe man sich nicht veranlaßt sehen können, etwas
Anderes als die Beibehaltung der bisherigen Fassung zu em-
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psehlen, da die Staatsregierung Motive für die Aenderung
nicht geltend gemacht habe, die Unzulänglichkeiten der bisheri¬
gen Fassung also nicht Vorgelegen hätten. Da vom Minister¬
tisch ein Antrag nicht gekommen sei, der die Bedenken des
Ausschusses beseitige und zugleich der Staatsregierung genüge,
sei aller Grund, bei dem Ausschußantrage zu beharren.

Abg. Selkmann II -: Nach der Aufklärung durch den
Regierungskommissär erscheine es ihm gerathen, den Z. 3 be¬
stimmter zu fassen; ob die bisherige Fassung bereits Zweifel
veranlaßt habe, sei ihm unbekannt. So viel er wisse, sei die
Frage überall noch nicht zu gerichtlicher Entscheidung gekom¬
men. Da nun nicht bestritten werde, daß Mißverständnisse
möglich seien, wolle er die Zweifel äbschneiden und beantrage:

§. 3. Die Unterlassung der Angabe einer steuer¬
pflichtigen Person rc. wird mit Geldstrafe bis zum
vierfachen Jahresbetrage der Steuer bestraft. Außer¬
dem ist die nicht gezahlte Steuer von dem Steuer¬
pflichtigen nachzuzahlen.

Er habe statt „rückständig" „nicht bezahlt" gesagt; von
einer rückständigen Steuer könne hier nur in ganz uneigent¬
lichem Sinne die Rede sein, wo Abschätzung und Ansetzung
noch fehlten. Rückständig nenne man eine Leistung, die-be¬
reits fällig sei.

Präsident : Er verstehe den Antrag dahin, daß die
Worte u. s. w. ausgefüllt werden sollten je nach der Beschluß¬
fassung über Antrag 40.

Der Antragsteller ist damit einverstanden; der Antrag
wird genügend unterstützt.'

Antrag 40 angenommen. Antrag des Abg. Selk-
mann  II . angenommen. Antrag 41 angenommen.

Antrag 42:
Regierungscommissär Heumann : Er wolle nur be¬

merken, daß es nicht die Absicht der Staatsregierung gewesen
sei, eine zweite Strafe zu der bereits gesetzlich bestehenden
wegen ein und derselben Unterlassung eintreten zu lassen. Die
Bestimmung sei in den Entwurf nur hereingekommen, um
auf die Strafbestimmung aufmerksam zu machen und sei er
damit einverstanden, daß sie im Gesetz besser wegbleibe und
die Hinweisung ihren Platz in der Instruction finde.

Antrag 42 angenommen, 43 desgl. , 44 , 45 und 46
(nachdem der Regierungscommissär auf einen Druckfehler des
Entwurfs aufmerksam gemacht hat) angenommen, 47 desgl.,
48 und 49 fallen weg in Folge früherer Beschlußfassungzu
Antrag 26 und 28 , 50 angenommen.

Antrag 51:
Regierungscommissär Heumann Diese Bestimmung

des Entwurfs sei mißverstanden. Die Worte „ohne Zuthun",
die der Ausschuß zu streichen beantrage, sollten nur sagen,
daß die freiwillige Versetzung einer Person in eine ungünstigere

23



178

Lage nicht zur Herabsetzung im Laufe des Jahres berechtigen
solle. Veränderungen im Einkommen sollten prinzipmäßig nur
nach Ablauf des Jahres Berücksichtigung finden; aus Gründen
der Billigkeit sollten besondere Verhältnisse, die ohne Absicht
des Steuerpflichtigen im Laufe des Jahres die Steuerkraft
minderten, eine Herabsetzung rechtfertigen. Nur dies sollten
die Worte „ohne Zuthun" ausdrücken. Ganz ähnliche Be¬
stimmungen hätten bisher gegolten. Für die Klassensteuer sage
der Art. 22 ß. 3 .-

„Haben im Laufe des Jahres die Verhältnisse eines
Steuerpflichtigen sich der Art geändert, daß er in eine
niedrigere Klasse versetzt werden zu müssen glaubt, so
wird die Cammer nach eingezogenem Gutachten des
Gemeindevorstehers das Erforderliche bestimmen."

Nach den Motiven solle diese Herabsetzung vorgenommen
werden, wenn der Steuerpflichtige durch Unglücksfälle und dergl.
in seinen Vermögensverhältnissen plötzlich zurückkomnie, nicht
etwa wenn sein Einkommen in Folge seines Unfleißes oder
dergl. Aenderungen erleide. Aehnlich die Bestimmung für die
Einkommensteuer im Art. 43 Z. 1:

„Ab- und Zugänge am Einkommen während des
Jahres , für welches die Veranlagung erfolgt ist,
ändern an der einmal veranlagten Steuer Nichts. Nur
wenn nachgewiesen werden kann, daß durch den Verlust
einzelner Einnahme-Quellen das veranschlagte Gesammt-
Einkommen eines Steuerpflichtigen um mehr als den
vierten Theil vermindert worden, darf eine verhält-
nißmäßige Ermäßigung der veranlagten Steuer gefor¬
dert werden."

also auch der Sinn , daß freiwillige Vergabung- gesteigerte
oder nachlassende Thätigkeit ohne Einfluß sein solle und nur
Unglücksfälle, exorbitante Verhältnisse, die außer dem Willen
des Steuerpflichtigen liegen, eine Herabsetzung im Laufe des
Jahres rechtfertigen sollten. Ganz dasselbe wolle der vorliegende
Entwurf in den Worten „ ohne sein Zuthun."

Abg. Hullmann Es sei nicht die Frage, ob der
Ausschuß die Worte so verstanden habe, wie sie der Entwurf
verstanden wissen wolle, sondern was sie bedeuten,  wie sie
an  sich zu verstehen seien. „Ohne Zuthun" sei ohne Zweifel
ein ganz anderer, viel weiterer Begriff als der der freiwilligen
Vergabung. Da der Staatsregierung die Gründe bekannt
gewesen seien, aus denen der Ausschuß Bedenken gegen die
Fassung deö Entwurfs hege, da sie davon hätte überzeugt sein
können, daß der Ausschuß damit einverstanden sein werde, daß
die Verringerung des Einkommens durch freiwillige Vergabmig
keine Berücksichtigung verdiene, wäre es Sache der Staats¬
regierung gewesen, eine andere Fassung vorzuschlagen. Die
bloße Versicherung des Regierungscommissärs, wie seitens der
Staatsregierung der Entwurf verstanden werde, könne nicht
genügen.

Regierungscommissär Heumann : Wenn das Miß-
verständniß trotz seiner Erklärung forbestehe, werde er zur
zweiten Lesung einen Antrag stellen, der dasselbe beseitige.

Antrag 51, 52, 53, 54, 55, 56 angenommen und da¬
mit die erste Lesung des Entwurfs beendigt.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung und zwar:

1. Zum Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum
Birkenfeld, betreffend die Klassen- und klassifizirte Einkommen¬
steuer.

Antrag 1 , 2 , 3 angenommen.

Antrag 4 , 5 , 6:

Abg. Hullmann : Er halte es für erforderlich, daß
die Steuergesetzgebung für das Fürstenthum Birkcnfeld mit
der für das Herzogthum konform sei und werde daher, nach¬
dem im Entwürfe für letzteres die Vergütung der Ausschuß¬
mitglieder abgelehnt sei, auch hier gegen die Anträge5 und
6 stimmen, von denen elfterer die Vergütung auf die Landes¬
kasse, letzterer zur Hälfte auf die Landeskasse, zur andern
Hälfte auf die Bürgermeistereikasse anweise. Er müsse sich unter
diesen Umständen aber für den vom Ausschuß nicht aufge¬
nommenen Antrag der Staatsregierung aussprechen, weil nur
durch Annahme desselben herbeigeführt werde, was im Her¬
zogthum ohne Bestimmung im Steuergesetze statthaft sei, die
Vergütung aus der Gemeindekasse, an deren Stelle in Birkcn¬
feld die Bürgermeistereikasse trete. Er sei gegen den Antrag des
Abg. Huchting  gewesen, weil dieser eine Besuguiß des Ge¬
meinderaths in diesem Gesetze habe statuiren wollen, die dem¬
selben nach der Gemeinde- Ordnung bereits zustände. Wem
er dem analogen Antrag bei dem Entwürfe für Birkeufeld
zustimme, so geschähe dies in der Voraussetzung, daß in
Birkenfeld, mit dessen Verhältnissen er nicht genau bekannt
sei, dem Bürgermeistereirath ohne Weiteres diese Dispositrons-
befugniß über die Bürgermeistereikassenicht zustehe. Erwerbe
daher gegen sämmtliche Ausschußanträge( 4 , 5 , 6) und für
den Antrag der Staatsregierung Seite 264 oben stimmen.

Abg. Eissel : Mit dem Vorredner könne er nicht in
allen Punkten übereinstimmen; wenn auch von vornherein eine
Uebereinstimmung in der Gesetzgebung für das Fürstenthum
und für das Herzogthum zu erzielen sei, so glaube er doch,
daß im vorliegenden Falle die verschiedenartigen Verhältnisse
des Fürstenthums verschiedenartige gesetzliche Bestimmungen recht¬
fertigten, ja forderten. Selbst wenn den Ausschußmitgliedern
im Herzogthum durch das Gesetz eine Vergütung nicht zuge¬
sichert werde, müsse man für das Fürstenthum dabei bleiben.
— Die Abschätzungsbezirke seien im Fürstenthum bedeutend
größer als im Herzogthum; sie umfaßten dort, nicht wie hier
eineGemeinde,  sondern eine Bürgermeisterei mit9—10 15
Gemeinden mit einer Seelenzahl bis zu 8000 Seelen. Da¬
durch werde die Abschätzung eine weit größere Last für Die-
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jemgen, die zu dieser Thätigkeit herangezogen würden. Die
Last treffe aber auch zum Theil solche, die sie weniger als
die Ausschußmitgliederdes Herzogthums tragen könnten. —
Bei den kleinen Verhältnissen des Fürstenthums müßten, wie
er bereits in der gestrigen Debatte hervorgehoben habe, Leute
«us allen Classen zu diesem Geschäft genommen werden. Das
Opfer, von Berufsgeschäften fern gehalten zu werden, sei also
„och fühlbarer; man solle wenigstens nicht noch mehr verlangen
und die Vergütung für die baaren Auslagen abschneiden, die
diese Thätigkeit veranlasse.

Daß die Vergütung aus der Staatskasse  bezahlt
werden müsse, gehe schon daraus hervor, daß das ganze
Schätzungsgeschäft im Interesse einer Staats st euer  vorge¬
nommen werde.

Habe sich gestern bei dem Entwurf des Steuergesetzes
für Oldenburg eine kleine Majorität gegen die Vergütung aus
der Staatskasse erklärt, so hoffe er, daß die besonderen
Verhältnisse des Fürstenthums Birkenfeld auch einen abweichen¬
den Beschluß des Landtags Hervorrufen würden, daß man in
llebereinstimmungmit dem einstimmigen Ausspruch des
Provinzialraths hier die Vergütung auf die Landesrasse legen
werde.

Wer nicht in der Lage sei, seinem Wunsche gemäß abzu¬
stimmen, der möge jedenfalls eventuell den von dem Abg.
Hullmann  aufgenommenen Antrag der Staatsregierung
annehmen, daß der Bürgermeistereirath eine Vergütung aus
der Bürgermeistereikasse beschließen kann. Die Gründe, die
sitr diesen Antrag sprächen, habe Vorredner richtig angegeben;
«ach der Gemeinde-Ordnung für Birkenfeld sei der Bürger-
meistereirath von vornherein nicht befugt, aus der Bürger-
Mistereikasse derartige Vergütungen zu geben — werde der
Antrag, eine solche Befugniß hier gesetzlich auszusprechen, also
nicht angenommen, so bestehe eine Verschiedenheit zwischen dem
Herzogthum und Birkenfeld und zwar in einer Richtung, in
der sie am wenigsten gerechtfertigt erscheine. Er müsse daher
dringend empfehlen, eventuell wenigstens diesem Antrag beizu¬
stimmen.

Abg. Ahlhorn : Auch er sei für den Antrag der
Staatsrcgierung; ein entsprechender Antrag des Abg. Huch¬
ting bei dem Entwurf des Gesetzes für das Herzogthum sei
zurückgezogen, nachdem er sich als überflüssig herausgestellt,
da hier ohnehin diese Befugniß des Gemeinderaths bestehe.
Wenn die Staatsregierung dasselbe für das Fürstenthum Bir¬
nfeld beantrage, so müsse er, mit den einschlägigen Gesetzen
»>cht hinreichend bekannt, annehmen, daß hier die Befugniß
des Bürgermeistereirathsbeschränkter sei. Er könne nicht so
keit gehen, daß er diese Vergütung der Staatskasse zur Last

habe man bei dem Hebammengesetz die Landeskasse nicht
>u Anspruch nehmen wollen, so solle man es auch hier nicht
thun. Was die einstimmige Ansicht des Provinzialraths an-
delange, so wäre dieser allerdings dafür gewesen, die Ver¬

gütung aus der Landeskasse zu bestreiten, sein Ausschuß habe
übrigens beantragt, der Regierungsvorlagegutachtlich beizu¬
stimmen.

Antrag 4 abgelehnt, 5 desgleichen, 6 desgleichen. An¬
trag der Staatsregierung angenommen. Anträge 7 , 8 , 9
angenommen.

Regierungscommissär .Heumann : Er könne sofort
erklären, daß es von der Staatsregierung beabsichtigt werde,
eine Revision des Gesetzes vom 18. April 1861 und dieses
Gesetzes im Anschluß an die Gesetzgebung für dasZHerzogthum
vorzubereiten.

2. Zum Entwürfe eines Gesetzes für das Fürstenthum
Lübeck, betreffend̂die Klassen- und klassisizirte Einkommen¬
steuer.

Die Ausschußanträge1 , 2 , 3 , 4 werden ohne Debatte
angenommen; zu Antrag 5 erklärt der Regierungskommissär,
er könne auch hier die Zusicherung ertheilen, daß die Staats¬
regierung die gewünschte Vorlage vorzubereiten beabsichtige.

Auf Anfrage des Präsidenten erklärt sich der Ausschuß
einverstanden, daß über den Antrag, das Ersuchens an die
Großherzogliche Staatsregierung auszusprechen, nichtsmehr
abgestimmt werde; der Landtag ist ebenfalls damit einverstan¬
den, daß nach bereits erfolgter Zusicherung auch hinsichtlich
des vorhergehenden Entwurfs ein Schreiben des Büreaus, in
dem das Ersuchen au Großherzogliche Staatsregierung aus¬
gesprochen werde, überflüssig sei.

3. Zum Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum
Lübeck, betreffend die vorläufige Aussetzung der Ausführung
des Gesetzes vom 15. August 1861, betreffend die Anwendung
der Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer aus Gemeinde¬
umlagen.

Abg. Krntin Zur weiteren Motivirung des Minder¬
heitsantrags wolle er dem Berichte Einiges hinzufügen.

Bei den Verhandlungen über diesen Gegenstand im
Provinzialrath sei hervorgehoben, daß die Anwendung der
Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer auf Gemeindeum¬
lagen mit großen Schwierigkeiten verknüpft sei; diese Ansicht
könne er nicht theilen. Bei der bisherigen Umlegung der
Gemeindesteuern sei eine besondere Einschätzung, die Aufstellung
besonderer Listen erforderlich, bei der Anwendung derKlassen-
und klassifizirten Einkommensteuer brauche man nur gegebene
Schätzungen und Listen geeignet abzuändern. Ganz neue Ab¬
schätzung und Rollenaufstellung sei doch jedenfalls schwieriger
und weitläufiger als die Anwendung angefertigter auf eine
andere Steuer. Das Herzogthum wende das Gesetz seit
einigen Jahren an; wenn sich dabei so große Schwierigkeiten
herausgestellt hätten, würde die Staatsregierung nicht die
fernere Anwendung beantragt haben. Es sei indessen möglich,
daß derartige Schwierigkeiten der Anwendung vorhanden
wären, wiewohl er sie, trotz eifrigen Snchens nicht habe

23 *
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auffinden können, jedenfalls seien dieselben nicht so groß, daß
sie nicht von den Unzuträglichkeiten des jetzigen Zustandes
übertroffen würden.

Die verschiedenen Steuern, die Armenstener, Schulsteuer
und die sonstigen Dorf- und Gemeindelasten würden fast jede
nach besonderen Grundsätzen umgelegt und zwar waren diese
Grundsätze wieder in den verschiedenen Gemeinden verschieden,
so daß man sich bei einer Reise durch das Fürstenthum ein
Verzeichniß vieler Arten von Besteuerung anlegen könnte. Die
Wünsche nach Regelung und gleichmäßiger Einrichtung seien
daher durchaus gerechtfertigt.

Die Mehrheit des Ausschusses gehe davon aus, daß man
den Bitten um Zurücknahme des Gesetzes Gehör geben müsse.
Er sei der Ansicht, daß, wenn sich herausstellte, ein Gesetz
habe unzweckmäßige Bestimmungen, nicht die Abschaffung des
ganzen Gesetzes geboten erscheine, sondern eine zweckmäßige
Aenderung. Die Gründe der Unbeliebtheit, die man geltend
gemacht habe, seien aber zwei. Einmal, und damit stimme
er vollkommen überein, daß durch das Gesetz die sog. kleinen
Leute zu sehr gedrückt würden. Dieser Uebelstand werde
durch Annahme des Minderheitsantrags vollkommen beseitigt.
Der zweite Grund sei der, daß die Realbesteuerung so sehr
beliebt sei — diesem könne er nicht beitreten. Derselbe sei
nur herbeigezogen, um doch wenigstens zwei Gründe zu haben,
die man zur Beseitigung des neuen, ungewohnten Gesetzes in's
Feld stellen könne. Bei der Berathung des Gesetzentwurfs
im Landtage fei es allgemein bekannt gewesen, daß die Real¬
besteuerung wegfallen solle; wenn diese wirklich so beliebt sei,
woher es denn rühre, daß nicht ein einziger Abgeordneter des
Fürstenthums diesen Grund gegen den Entwurf geltend
gemacht habe? auch in den Gemeinden des Fürstenthums sei
es nicht unbekannt gewesen, daß es sich um den Wegfall der
realen Besteuerung handele; wenn man diese so ungern misse,
warum nicht bei der Berathung des Entwurfs gegen denselben
petitionirt sei? Damals sei es am Platze gewesen, solche
Gründe geltend zu machen. Damals aber habe der Provinzial¬
rath einstimmig sich für den Entwurf erklärt und denselben
mit Freuden begrüßt. Der Antrag der Staatsregierung, jetzt
die Einführung des Gesetzes zu sisliren, stehe einzig in seiner
Art da.

Nachdem viele Petitionen gegen die Anwendung einge¬
gangen, nachdem die Staatsregierung auf dieselben eingetreten
sei, habe er von Anfang an wenig Hoffnung gehabt, daß der
Minderheitsantrag, dem er sich angeschlossen, von Erfolg sein
werde; aber er habe sich der Mehrheit nicht anschließen
können, da das zu sehr gegen seine Ueberzeugung sein werde.
Er habe nur die Gelegenheit wahrnehmen wollen, im Land¬
tage aussprechen, daß die jetzige Art der Umlegung der Ge¬
meindesteuern in der That nicht so befriedigend sei, wie mau
aus den Anlagen auzunehmen geneigtsein könnte.

Regierungsscomissär Vucholtz : Die Aufhebung eines

Gesetzes, das erst vor so kurzer Zeit zwischen Landtag und
Staatsregierung vereinbart sei, eines Gesetzes, das noch nicht
in Anwendung gekommen sei, von dessen Zustandekommen
man nicht sagen könne, daß es an einer gehörigen Vorprüfung
gemangelt habe, da der Provinzialrath sich einstimmig für
den Entwurf ausgesprochen habe, sei in der That ein exorbi¬
tantes Verfahren. Ein Gesetz müsse man nicht so leicht auf-
heben, das Ansehen der Gesetzgebung werde sonst erschüttert: wenn
dennoch die Staatsregierung wegen Aufhebung dieses Gesetzes
Vorlage gemacht habe, so sei daher wohl anzunehmen, daß
sie nur durch die Verhältnisse zu diesem Schritte gedrängt
sei. Diese Verhälnisse seien ausführlich in den Motiven der
Vorlage von der Staatsregierung dargelegt, und um die be¬
sonderen Eigenthümlichkeiten des FürstenthumS entschiedener
hervortreten zu lassen, sei in denselben zugleich auf die Ver¬
hältnisse des Herzogthums Bezug genommen. Diese besonderen
Verhältnisse des Fürstenthums hätten gleich, als man das
Gesetz habe zur Ausführung bringen wollen, solchen Wider¬
stand, eine derartige Opposition von Gemeinden, Behörden,
Corporationen hervorgerufen, daß die Staatsregierung mit
Recht Anstand genommen habe, init der Ausführung ohne
Weiteres vorzugehen. Sie habe die Gegengründe der Ein¬
gaben geprüft, sie habe sich an das Organ gewandt, das
verfassungsmäßig bestimmt sei, den Wünschen des Fürstenthums
Ausdruck zu geben; der Provinzialrath habe, allerdings im
Widerspruch mit einem früheren einstimmigen Beschluß, sich
ganz entschieden dahin ausgesprochen, daß das Gesetz nicht zur
Ausführung kommen möge. Eine Gesetzgebung dürfe nun
zwar nicht vor jeder Gemeindeopposition zurückschrecken; eine
solche beruhe oft auf Vorurtheil, ungenauer Kenntniß und
könne mau es ruhig der Zeit überlassen, daß der Widerspruch
sich lege; hier sei die Sache anders. Wenn auch die Gründe
der Gegner des Gesetzes auf Vorurtheil beruhten, wenn auch
das, was das Gesetz wolle, besser sei, als das bisherige
Verfahren, wenn es für die Gemeinden bequemer und manche
Nachtheile beseitige; man müsse doch durchaus im Auge be¬
halten, daß es sich hier um ein Gesetz handele, das lediglich
dem Interesse der Gemeinden  dienen solle; daß es aus¬
schließlich eine Gemcindesachesei, ob die Gemeindesteuern in
der bisherigen Weise umgelegt,werden sollten, oder ob dieselben
gezwungen werden sollten, ihre Lasten in anderer Weise auf¬
zubringen. Möge die Weise des neuen Gesetzes theoretisch
richtiger, möge sie praktisch vorzüglicher sein, wenn aber fast
alle Gemeinden dagegen seien, müsse man es bei dem Bis¬
herigen lassen. Hier könne man mit Recht sagen: warum der
Staat die Gemeinden mit Gewalt glücklicher machen wolle?
Es sei keine Veranlassung, sie gegen ihren Willen zu zwingen,
die Gemeiudeumlagen in anderer Weise zu repartiren.

Präsident : Er stelle folgenden Antrag:
„statt des Schlußsatzes und daß dasGesetz  u .s.w.
werde gesetzt: „ „und daß das Gesetz mit diesem Zu-
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satze iu denjenigen Gemeinden zur Ausführung gebracht
werde, deren Gemeinderäthe diese Ausführung be¬
schließen." "

Abg. Greverus : Es müsse ausfallen, wenn man
läse: vor drei Jahren habe der Provinzialrath das Gesetz, das
er jetzt nicht wolle, einstimmig mit Freuden begrüßt, und in
der letzten Diät habe er gegen zwei Stimmen der Suspension
zugestimmt. Dieser Widerspruch erkläre sich vielleicht daraus,
daß der Provinzialrath bei seinem früheren einstimmigen Be¬
schluß unter dem Einfluß heftiger Differenzen über die Grund¬
sätze der Armensteuerveranlagung gestanden habe, und daß er
die Tragweite des Entwurfs nicht übersehen habe.

In der ersten Beziehung sei es jetzt anders; die Diffe¬
renzen über die Grundsätze bei Veranlagung der Armensteuer
beständen nicht mehr, die Grundsätze wären festgestellt, es kä¬
men seines Wissens wenig Recurse vor über Armsteuer-
Ansetzungen.

Was den zweiten Punkt betreffe, so seien die Verhält¬
nisse und früheren gesetzlichen Bestimmungen im Herzogthum
und im Fürstenthum ganz verschieden. Die Armensteuer, um
die es sich vorzugsweise handele, sei im Herzogthum stets eine
persönliche gewesen. Durch das Gesetz, welches für das Her¬
zogthum die Ausbringung der Gemeindelasten nach dem Fuße
der Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer vorschreibe, sei
im Bestehenden wesentlich nur die Aenderung eingetreten, daß
nun das fundirte Einkommen mit dem nichtfundirten gleich¬
mäßig steuere, was bis dahin seines Wissens nicht der Fall
gewesen sei. Werde im Herzogthum über die Ueberlastung
der geringeren Klasse geklagt, so könne diesem Uebelstande ab¬
geholfen werden durch gesetzliche Zulassung einer Revision
und Heruntersetzung der Steuer in den niederen Stufen , wie
dies die Minderheit beantrage. Der Grund der Opposition
liege aber im Fürstenthum Lübeck nicht blos  in einer
Ueberlastung der sog. kleinen Leute. Im Fürstenthum sei die
Armensteuer keine persönliche, sondern eine gemischte Steuer,
theils personaler, theils realer Natur.

Der Art. 142 der Gemeindeordnung bestimme: ZK. 1,
2 a und b.

tz. 1. „Reichen die Einnahmen zur Deckung der
Ausgaben nicht aus , so sind in nachbargleicher Ver-
theilung Armenbeiträge auszuschreiben.

Z. 2. Der Beitragspflicht unterliegen:
u) Der innerhalb des Gemeindebezirks belegene

Grundbesitz, ohne Berücksichtigung der auf dem¬
selben haftenden Schulden;

d) das sonstige Vermögen, so wie das Einkommen
aller Bewohner des Gemeindebezirks"

u. s. w.

Real  sei also diese Steuer, sofern die Grundbesitzer nach
ihrem Grundbesitz ohne Berücksichtigung der Schulden zu der¬

selben herangezogen wären, personal,  sofern die Bewohner
des Distrikts nach Verhältniß ihres sonstigen Vermögens und
ihres Einkommens besteuert wären. Das Gesetzt das die
Anwendung der Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer
aus Gemeindeumlagen vorschreibe, habe also für das Fürsten¬
thum Lübeck eine ganz andere Wirkung als für das Herzog¬
thum; dort verändere es die Natur  der Steuer , setze
an die Stelle der bisherigen gemischten  Steuer eine reine
persönliche  und das sei es, womit man nicht zufrieden sei
und seiner Ansicht nach aus triftigen Gründen nicht zufrieden
sein könne.

Der Abg. Kr ahn sage, die Anwendung des neuen Ge¬
setzes habe keine Schwierigkeit, er wenigstens habe solche nicht
bemerken können. Er (Redner) wolle nur eine Frage hervor¬
heben. Das Gesetz sage, die Verpflichtung zur Steuer¬
zahlung  regele sich nach den bestehenden Grundsätzen;
es setze dabei offenbar voraus, daß die Armensteuer eine per¬
sönliche  sei. Aus den Worten des Gesetzes:

„So lange die durch das Gesetz vom 18. April 1861
eingeführte Klaffen- und klassifizirte Einkommensteuer
zur Veranlagung kommt, sollen die Ergebnisse der
Abschätzung(Steuerrollen) auch bei Veranlagung der
Armensteuer und sonstigen nach dem Einkom¬
men umzuleg ^ nden Gemeindesteuern maß¬
gebend  sein ."

gehe klar hervor, daß es von dieser irrigen Voraussetzung
ausgehe, die Armensteuer sei eine Personalsteuer. Wenn nun
das neue Gesetz unbedingt zur Anwendung kommen müsse
in seiner Bestimmung, steuerpflichtig sei Derjenige, der bisher
zu den Gemeindesteuern habe beitragen müssen, wer sei dann
als steuerpflichtig anzusehen? Nach dem bisherigen Gesetz im
Fürstenthum wären dies einmal die Bewohner  der Ge¬
meinde, zweitens aber auch der Grund und Boden. Ob diese
zweite Regel beizubehalten sei und Grund und Boden nach
den Grundsätzen der Einkommensteuer angesetzt werden
müßten?

Der Vorredner sage weiter, im Fürstenthum würden die
verschiedenen Gemeindesteuern nach verschiedenen Grundsätzen
repartirt, hier entscheide das Vermögen, dort das Einkommen,
dem gegenüber wolle man Regelung, Gleichmäßigkeit anstatt
des bestehenden Wirrwarrs. Die ganze Gemeindesteuer sei
im Fürstenthum seines Erachtens erstaunlich einfach. Wie
es mit der Armensteuer sei, habe er bereits mitgetheilt; hin¬
sichtlich der Lasten der politischen Gemeinde sage das Gesetz,
wer steuerpflichtig sei, der Fuß der Umlegung sei dem Be¬
schlüsse eines jeden Gemeinderathes unter Zustimmung der
Regierung überlassen. Eben so sei es bei der Schulsteuer.
Eine Confusion herrsche keineswegs.

Er müsse dem Landtag empfehlen, den Antrag der Min¬
derheit zu verwerfen, man würde damit, wie aus der Mit-
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Heilung hervorgehe, dem Fürstenthum ein sehr unliebsames
Geschenk machen.

Abg. Hardt : Der Hauptgrund, aus dem man im
Fürstenthum das Gesetz nicht wolle, sei der, daß man der
Ansicht wäre, dasselbe drücke die unteren Klassen zu hart.
Dieser Grund sei durch den Antrag der Minderheit gehoben
und wäre er überzeugt, daß nach Wegfall dieses Uebelstandes
die Ausführung des Gesetzes, wenn es nur gleichmäßig ge-
handhabt würde, durchaus keine Unzufriedenheit Hervorrufen
werde; der Anwendung werden auch keinerlei Schwierigkeiten
und Unannehmlichkeiten entgegen stehen.

Ganz besonders müsse er den von dem Präsidenten ge¬
stellten Zusatzantrag empfehlen, durch den jedes Bedenken ge¬
gen den Minderheitsantraggehoben würde.

Abg. Greverus Gegen den Antrag des Präsidenten
habe er zu bemerken, daß die Befugniß, den Repartitionsfuß
festzusetzen, bei den politischen und Schul-Gemeinden bereits
bestände; der Antrag sei also überflüssig. Wie unliebsam die
Anwendung der Grundsätze der Klassen- und klassisizirten Ein¬
kommensteuer sei, gehe schon daraus hervor, daß trotz jener
Befugniß keiner Gemeinde beigefallen sei, diesen Fuß der Um¬
legung anzunehmen. Wenn der Abg. Hardt  meine, die Be¬
rücksichtigung der unteren Klassen nach, dem Minderheitsantrag
hebe die Bedenken gegen das Gesetz, so müsse er nochmals
hervorheben, daß der Grund der Opposition gegen das neue
Gesetz auch darin liege, daß man die Realqualität der Ge¬
meindesteuer nicht aufgehoben wissen wolle. Der Grundsatz
sei alt hergebracht und wolle man diesen nicht aufgeben.

Abg. Strackerjan II- : Er müsse den Antrag der
Minderheit mit dem Zusatz des Abg. Becker empfehlen.
Wünschten die Gemeinden, den bisherigen Fuß beizubehalten,
wie der Abg. Greverus  ausführe , so läge das in ihrer
Hand; wünschten sie die Anwendung des neuen Gesetzes, wie
der Abg. Hardt  vertheidige, so könnten sie auch das be¬
schließen. Auf diese Weise werde jedenfalls das Interesse der
Gemeinden am Besten gewahrt.

Reg.- Comm. Bucholtz : Der Zusatzantrag des Abg.
Becker wolle es von dem Beschluß der Gemeinde abhängig
machen, ob sie das Gesetz von 1861 zur Ausführung bringen
wolle oder nicht; soweit er augenblicklich die Sache übersehen
könne, scheine ihm das höchst bedenklich. Vom Abg. Greve¬
rus  habe man gehört, daß der Steuerfuß nach den bisherigen
Gesetzen zum Theil ein realer gewesen sei, während das neue
Gesetz wesentlich eine Personalsteuer einsühre.

Wenn nun in der einen Gemeinde in der neuen, in der
andern in der alten Weise verfahren würde, dort die Personen
mit Berücksichtigung der Schulden, hier der Grundbesitz ohne
Berücksichtigung der Schulden besteuert würden, so müßte eine
große Verwirrung entstehen. Eine jede Gemeinde werde das
System annehmen, bei dem sie den meisten Borlheil habe,

Realsteuer, wenn sie viele nach auswärts gehörende Grund¬
stücke besitze. Liefen jetzt schon manche Klagen über doppelte
Besteuerung, wenigstens aus dem Herzogthum, bei dem Staats¬
ministerium ein, nach diesem Beschluß würden dieselben im
Fürstenthum Lübeck kein Ende nehmen.

Abg. Hullnrcinn : Er ' sei für den Antrag der Mehr¬
heit, gegen den Minderheitsantraginsbesondere mit dem Zu¬
satz des Abg. Becker.  Als das Gesetz die Anwendung der
Klassen- und klassisizirten Einkommensteuer auf Gemeindeum¬
lagen bestimmt habe, sei namentlich der Gedanke leitend ge¬
wesen, daß bisher die richtige Umlegung der Armenlasten
Schwierigkeiten geboten habe, daß die durch das neue Gesetz
gegebene Bequemlichkeit der Veranlagung Bedürfniß sei. Zu¬
gleich habe allerdings auch die Ueberzeugung einen Grund
mit abgegeben, daß die neuen Prinzipien an und für sich
besser seien, als die verschiedenen seither in Hebung befind¬
lichen. Richtige Grundsätze für die Besteuerung zu gewinnen,
halte aber ausnehmend schwer; was durch lange Praxis ge¬
wohnt geworden sei, das sei soweit beizubehalten, als man
nicht etwas entschieden Besseres an die Stelle zu setzen habe.
Er erinnere sich aus seiner früheren Landtagsthätigkeit nicht
ohne Scrupel daran, daß auch er, und zwar wenn er nicht
irre, als Berichterstatter, dazu gedient habe, das System der
Klassen- und klassisizirten Einkommensteuer auf Gemeindeum¬
lagen zu übertragen, ohne daß man damals die Folgen genügend
erörtert, geprüft und abgewogen habe. Er sei sehr zweifelhaft
auch hinsichtlich des Herzogthums, ob er sich für die fernere
Anwendung des neuen Systems auf Gemeindeumlagenerklären
solle. Was das Fürstenthum Lübeck betreffe, so sei er nicht
im Stande, die dortigen Verhältnisse aus eigener Erkenntnis
in Erörterung zu ziehen, das fast einstimmige Gutachten des
Provinzialraths, gestützt ans zahlreich ausgesprochene Wünsche
der Bevölkerung, leite seine Abstimmung; dagegen könne er,
ohne die bisherigen Steuerprinzipien zu verurtheilen, sich doch
dahin erklären, daß eine definitive neue Regelung der Veran¬
lagung, namentlich der Armenlasten, sehr wünschenswerth er¬
scheine. Die Anträge 2 und 3 der Mehrheit ständen daher
in der engsten Verbindung; namentlich in der letzten Richtung
werde denselben entgegengewirkt durch den vom Abg. Becker
beantragten Zusatz zum Minoritätsantrage. In einigen Ge¬
meinden würde man vielleicht das neue System einführen, in
anderen würde man, da ein genügendes Ersatzmittel nicht ge¬
boten werde, bei dem Alten bleiben. Daß diese anderen Ge¬
meinden aber die meisten sein würden, dürfe er deßhalb an¬
nehmen, weil der Abg. Krahn  auch im Provinzialrath einen
Minderheitsantrag gestellt habe, dem sich wenige, er meine
nur zwei Stimmen, angeschlossen hätten.

Abg. Brader : Namentlich auch mit Rücksicht auf die
Entscheidung der Frage für das Herzogthum, müsse man mit
der Mehrheit stimmen. Bei der Anwendung der Klassen- und
klassisizirten' Einkommensteuer auf alle Gemeindesteuern komme
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der kleine Mann durchschnittlich schlecht weg . Er würde es
für besser halten , wenn auch im Herzogthum die Armensteuer
wieder nach den früheren Prinzipien erhoben würde.

Der Minderheitsantrag mit dem Amendement des Abg.
Becker wird abgelehnt , ohne diesen Zusatz ebenfalls ab¬
gelehnt , die Anträge der Mehrheit 2 und 3 werden ange¬
nommen.

4 . Zum Gesetzentwürfe für das Fürstenthum Birkenfeld,
betreffend die Aufhebung der Bergwerksabgaben.

Der Antrag des Ausschusses auf Annahme des Entwurfs
wird angenommen.

5 . Zum Gesetzentwürfe für das Fürstenthum Lübeck,
betreffend die Aufhebung der Emolumenten - , bzw . Gagen-
und Accidentiensteuer.

Der Ausschußantrag auf Annahme des Entwurfs wird
angenommen.

6. Zum Schreiben der Staatsregierung , betreffend Ab¬
änderungen des Zolltarifs.

Der Ausschußantrag , der Staatsregierung die beantragte
Ermächtigung zu ertheilen , wird angenommen.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung.

Zu den vom Ausschuß vorgeschlagenen Redaktionsände¬
rungen will Niemand das Wort , dieselben werden angenommen.

Antrag 1:

Der Berichterstatter Abg . Strackerfan III . : Von
dem Musikus Langenbuch sei eine Petition eingekommen,
den Fortbestand seines Musikprivilegiums betreffend . Der
Petent halte durch Aufhebung des Privilegiums seine Existenz
sür bedroht ; auf die Gründe könne er hier nicht weiter An¬
gehen, der Ausschuß habe die Ansicht gewonnen , daß dem
Gesuche zu entsprechen sei.

Abg . Greverus : Er bäte die Petition zu verlesen.

Präsident : Er habe vor Beginn der Sitzung darauf
aufmerksam gemacht , daß die Petition im Vorzimmer zur Ein¬
sicht ausgelegt sei ; der Abg . Greverus wäre vielleicht noch
nicht anwesend gewesen . Er bringe den Antrag auf Verlesung
der Petition zur Entscheidung des Landtags.

Der Antrag wird abgelehnt.

Desgleichen wird der Ausschußantrag Nr . 1 in nament¬
licher Abstimmung mit 29 gegen 15 Stimmen abgelehnt.

Mit Nein stimmen die Abgeordneten:

Eissel , Fortmann , Görlitz , Hardt , Hoting,
Huchting , Krahn , Kunz , Müller , Oetken , Olde-
johanns, Rüdebusch , Scriba , Selkmannl ., Stracker¬
en II . , Strodthosf , Suhren , Thöle , Töllner,
Willers , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Bartel , Becker,
Araber , Bulling , Bunnies , de Cousser.

Mit Ja stimmen die Abgeordneten:

Greverus , Hetze , Lentz , Nieberding , Pancratz,
Rösener , Russell , Selkmann II . , Strackerjan I .,
Strackerjan HI . , Windhaus , Arkenau , Barleben,
Brörmann , Driver.

Abwesend die Abgeordneten:

Gräpel , Hullmann , Struthofs , Brockhaus,
Dannenberg.

Die Anträge 2 und 3 werden äbgelehnt.

Äbg . Strackerjan III . : Es sei hier der Ort , einer
andern Petition Erwähnung zu thuu , wozu sonst keine Gele¬
genheit gegeben wäre . Ein Ziegeleibesitzer bei Schwartau habe
um eine andere Art der Recognitionsbestimmnng bei Ziege¬
leien petitionirt , als der Entwurf sie vorschreibe . Nach diesem
richte sich der Betrag nach der Zahl der beschäftigten Arbeiter,
bei Anwendung von Maschinen fände eine Neduction auf Men¬
schenkraft statt . Petent bezeichne diesen Maßstab als einen
unbilligen , für das Fürstenthum Lübeck namentlich deshalb,
weil sich dort im Tone viel Steine und Sand fänden , was
die Bearbeitung zu Ziegelsteinen erschwere , und bringe eine
andere Besteuerung in Vorschlag . Die darüber vernommenen
Sachverständigen , die Oberinspectoren Bruns und Schmidt,
hätten erklärt , der Ton des Fürstenthums sei nicht anders
als der im Herzogthum , in ersterem möchte stellenweise etwas
mehr Sand und Stein Vorkommen . Der erste der erwähnten
Sachverständigen bringe übrigens einen anderen Modus in
Vorschlag : nach der Zahl der Brände und dem Kubikinhalt
der Oefen . Das Verfahren sei aber weitläufig und hätte der
Ausschuß bei der Gleichartigkeit der Lübecker und Oldenburger
Verhältnisse keinen Grund gesehen , eine von dem Gesetz für
das Herzogthum abweichende Ermittlung des Recognitions-
betrags in Vorschlag zu bringen . Er habe diese dem Aus¬
schuß von Großherzoglicher Staatsregierung mitgetheilte Pe¬
tition nicht unerwähnt lassen wollen ; ein Antrag knüpfe sich
daran nicht.

Der Entwurf wird in der Zusammenstellung des Aus¬
schusses in zweiter Lesung angenommen.

Vierter Gegenstand der Tagesordnung.

Der Entwurf wird in der Zusammenstellung des Aus¬
schusses in zweiter Lesung angenommen.

Fünfter Gegenstand der Tagesordnung.

Der Entwurf ist in erster Lesung einfach angenommen,
weitere Anträge zur zweiten Lesung sind weder vom Ausschuß
noch von anderer Seite gestellt und wird der Entwurf auch
in zweiter Lesung angenommen.

Schluß der Sitzung I H4 Uhr Nachmittags.

Nächste Sitzung : Donnerstag den 3 . März 1864 Mor¬
gens 11 Uhr.



Tagesordnung:
1) Ausschußbericht, betr. den Entwurf eines Markengesetzes.
2) Ausschußbericht, betr. Gesetzentwurf für das Herzogthum

Oldenburg, betr. Aenderung der Strafprozeßordnung.
3) Mündlicher Bericht des Justizausschusses über

u) die Vorlage, betr. Beordnung des Auctionswesens
im Fürstenthum Lübeck;

d) die Verordnung vom 30. October 1861, betr.
die in der Wegeordnungu. s. w. mit Strafe be¬
drohten Handlungen;

e) die Petition des jever'schen Amtsausschusses, betr.
allgemeine Haussuchungen.

4) Ausschußbericht über die Verordnung von 1862, betr.
Abänderung der Additionalacte zur Weserschifffahrts¬
acte.

5) Ausschußbericht, betreffend die Landeskasserechnungen äe
1858/60— falls der Ausschußbericht rechtzeitig eingche.

Der Berichterstatter
Ramsauer.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Einrmdzwanzigste Sitzung.
Oldenburg , den 3. März 1864 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung: 1) Ausschußbericht, betr. den Entwurf eines Markeugesetzes.
2) Ausschußbericht, betr. Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg, betr. Aenderung der Straf¬

prozeßordnung.
3) Mündlicher Bericht des Justizausschussesüber

u) die Vorlage, betr. Beordnung des Auctionswesens im Fürsteuthum Lübeck;
b) die Verordnung vom 30. October 1861, betr. die in der Wegeordmmgu. s. w. mit Strafe

bedrohten Handlungen;
o) die Petition des jever'scheu Amtsausschusses, betr. allgemeine Haussuchungen.

4) Ausschußbericht über die Verordnung von 1862, betr. Abänderung der Additionalacte zur Weser¬
schifffahrtsacte.

Vorsitzender : Präsident Becker, zeitweise Vieepräsident Pan er atz.

Am Ministertische: Die Regierungscommissäre Runde
md Bucholtz.

Die Sitzung wird eröffnet und das vom Schriftführer
Strackerjan III . verlesene Protokoll der letzten Sitzung
genehmigt.

Präsident : Als eingegangen habe er zunächst zu no-
tifiziren ein als eilig bezeichntes Schreiben der Staatsregie-
nmg, betreffend Landüberlassungen an die Altona-Kieler Eisen-
bahngesellschaft behuf Anlegung einer Eisenbahn von Neumün¬
ster nach Neustadt. Er habe dasselbe dem Staatsgutsaus-
schusse sogleich zur mündlichen Berichterstattung übergeben und
dieser habe bereits einen dahingehenden Antrag formulirt:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß der zur Anlage der Eisenbahn von Neumünster
nach Neustadt von den Gehegen Großdieksen, Kleindieksen,
Brahmberg und Schatthagen erforderliche Grund und
Boden der Altona- Kieler Eisenbahngesellschaft unent¬
geltlich überlassen werde.

Um dem Wunsche der Staatsregierung, daß diese Sache
gleich morgen zum Abschluß komme, zu genügen, werde er,
»Mn kein Widerspruch erfolge, die Berathung über diesen An-
trag auf die für morgen anzusetzende Tagesordnung bringen
und die Vervielfältigung desselben in der Art anordnen, daß

Berichte . HO Landtag.

wo möglich noch während der heutigen Sitzung die Verthei-
lung stattfinden könne.

Ferner seien eingegängen:
2) Schreiben der Staatsregierung, betreffend die Staats-

gutscapitaliencasse für Lübeck; an den Finanzausschuß-
3) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Zurücknahme

des Entwurfs eines Forststrafgesetzcs für das Fürsten¬
thum Lübeck.

4) Fünfzehn Petitionen, betreffend die Einrichtung von
Turn- und Volkswehren; an den Petitionsausschuß.

5) Gesuch des Stadtmusikus Langenbuch-  in Eutin,
betreffend Schutz in seinem Privileg; — da die Sache
erledigt ist, nä uvtu.

6) Petition aus den Dorfschaften Bosau u. s. w. um ein
Weideablösungsgesetz für das Fürstenthum Lübeck; an
den Marken- und Weidegesetz- Ausschuß.

7) Petition aus Lastrup, betreffend den Gesetzentwurf we¬
gen Abänderungen des Gesetzes über die Wahl der
Landtagsabgeordneten; als erledigt nä netn.

8) Petition aus den Gemeinden Eutin u. s. w., betreffend
die Beitragspflicht der Seen zu den Armen- und son¬
stigen Gemeindelasten; an den Petitionsausschuß.
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9 ) Petition aus Varel , die Abschaffung der Recognitionen
betreffend ; an den Petitionsausschuß.

10 ) Petition aus Varel , betreffend die Wegeordnung ; an
den Verwaltungsausschuß.

11 ) Petition aus Barßel , betreffend die Errichtung einer
Postspedition zu Barßel ; an den Finanzausschuß.

Vor dem Uebergange zur Tagesordnung habe der Regie¬
rungskommissär Bncholtz ums Wort gebeten.

Reg .- Comm . Bncholtz : Er wolle dem Landtage hier¬
mit zur Anzeige bringen , daß die Staatsregierung die Dauer
desselben bis zum 16 . April d . I . verlängert habe . Die be¬
treffende Großherzogliche Verordnung werde in einem der näch¬
sten Gesetzblätter puplizirt werden.

Abg . Ahlhorn : Es sei ihm nicht lieb , dies vom Re¬
gierungstische zu hören ; der Finanzausschuß , auf den man
sonst immer die Schuld schiebe, wenn die Dauer des Landtags
sich länger hinziche , sei schon seit 14 Tagen ohne alle Be¬
schäftigung und müsse hier seine Zeit mit NichtSthun verlieren;
auch alle andern Ausschüsse würden ohne Zweifel in der
nächsten Zeit mit ihren Arbeiten fertig sein . Ob es nicht sich
mehr empfehlen werde , die rückständigen Vorlagen dem außer¬
ordentlichen Landtage zu überlassen?

Regierungscommissär Bucholtz : Ohne auf die Einzel¬
heiten des vom Vorredner Gesagten einzugehen , wolle er nur
im Allgemeinen bemerken , daß durch die Verlängerung des
Landtags eine etwaige Vertagung keineswegs ausgeschlossen
sei , falls der Landtag dieselbe wünsche und die Geschäfte es
zuließen.

Präsident : Von Seiten des Präsidiums müsse er
erwiedern , daß dasselbe nicht im Stande sei, zu übersehen , ob
eine Vertagung wünschenswerth sei. Bis auf den Finanzaus¬
schuß , der zur Vollendung des Finanzgesetzes noch einigen Vor¬
schlägen der Staatsregiernng , entgegensähe , würden alle Aus¬
schüsse in kurzer Zeit mit dem jetzt vorliegenden Material fer¬
tig werden . Das Weitere hinge lediglich ab von den noch zu
erwartenden Vorlagen der Staatsregierung.

Abg . Strackerjan II . : Daß der Finanzausschuß in
den letzten Tagen Nichts zu thun gehabt habe , sei allerdings
richtig ; eS seien aber noch Arbeiten rückständig , weil zu einigen
Theilen des Finanzgesetzes die bezüglichen Vorschläge der Staats¬
regierung noch nicht erfolgt seien . Erst in der letzten Sitzung
sei die Vorlage , betreffend die Staatsgutökapitalienkaffe , ein-
gekommen , soeben habe der Präsident einen Rachtrag zu der¬
selben angeküudigt ; heute höre er , daß die Vorlage über den
Posthausban in Jever auf d?m Wege sei ; außerdem seien noch
manche andre in den drei Voranschlägen vorläufig ausgesetzte
Positionen festznstellen . Mau sehe daraus , daß der Finanz¬
ausschuß , wenn gleich noch Einiges für ihn zn thun sei , an
der Verzögerung keine Schuld trage.

Die Verlesung des Berichts über den ersten Gegenstand
der Tagesordnung , den Entwurf eines Markengesetzes , wird
nicht gewünscht.

Regierungscommissär Bucholtz : Er wolle nur bemer¬

ken , daß zu wünschen sei , die Petitionen , welche im Bericht
erwähnt , möchten der Staatsregierung mitgetheilt werden.

Präsident : Die Erfüllung dieses Wunsches gebe er
dem Ausschüsse anheim.

Abg . Hullriramr : Er sei der Mittheilung der Pe¬
titionen nicht entgegen , glaube aber nicht , daß die Staats-
regier,ung aus denselben Viel ersehen werde.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Vicepräsident Pancratz  übernimmt den Vorsitz.
Als zweiter Gegenstand steht ans der Tagesordnung der

Bericht des Justizausschusses , betreffend neue Bestimmungen
zur Strafprozeßordnung über das Verfahren bei Berufungen.

Eine Verlesung desselben wird nicht gewünscht.
Regierungscommissär Runde : Der Ausschuß habe im

Allgemeinen den Motiven der Regierung zugestimmt und das
Bedürfniß einer Aenderung anerkannt ; er habe nur nicht den
von der Staatsregierung eingeschlagenen Weg empfohlen , son¬
dern einen andern eingeschlageu . Zwei Wege führten also hier
zu demselben Ziel ; für beide sprächen gute Gründe , bei beiden
ließen sich Gegengründe anführen ; der Landtag habe zu wäh¬
len , welcher der passendste sei.

Die Staatsregiernng sei zunächst einem Anträge des Ap¬
pellationsgerichts , mit welchem die Oberstaatsanwaltschaft sich
einverstanden erklärt habe , gefolgt , sie habe denselben der Ge¬
setzkommission übergeben . Diese habe den Entwurf , wie er
jetzt von der Staatsregierung vorgelegt , im Anschluß an eine
hannoversche Verordnung über denselben Gegenstand ausgear-
beitct . In der Gesetzcommission hätten Männer von prakti¬
scher Erfahrung mitgewirkt . Die Juristen des Ausschusses,
welche allerdings auch Männer der Praxis seien , hielten einen
andern Weg für besser . Für den Entwurf der Staatsregie¬
rung wolle er Folgendes anführeu.

Um es kurz zu bezeichnen , handle es sich darum , ob bei
einer vom Beschuldigten eingelegten Berufung gegen Erkennt¬
nisse in Strafsachen bei Ausbleiben des Beschuldigten die
Verhandlungen ohne Weiteres vor sich gehen sollten , oder ob
ein Verzicht auf die Berufung angenommen werden solle. Die
Staatsregiernng wolle letzteres , einmal , weil die Einlegung
und das Festhalten des Rechtsmittels lediglich vom Willen
des Beschuldigten abhänge , so daß auch die Annahme einer
stillschweigenden Willenserklärung als zulässig erscheine , und
das Gesetz von vornherein bestimmen könne , daß diese im
Sinne des Verzichts aufgefaßt werden solle , sodann ,aber auch,
weil es im klebrigen dem Principe unserer Strafprozeßord¬
nung , die Erkenntnisse auf unmittelbare Wahrnehmung zu be¬
gründe , nicht entsprechend sei, zu verlangen , daß bei der Ver¬
handlung der Sache der Beschuldigte entweder persönlich er¬
scheine oder durch einen Spezialbevollmächtigten vertreten werde.
Das Gewicht , welches hierbei aus die Selbstvertheidigung und
die Erklärungen des Beschuldigten in eigner Person oder doch
durch einen Spezialbevollmächtigten zu legen sei, erlaube nicht
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eine Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten. Diese
Gründe sprächen indeß nur für den Entwurf der Staats¬
regierung. Gegen  die Vorschläge des Ausschlusses hebe er
besonders das Bedenken hervor, daß nach denselben gar keine
Restitution des nicht erschienenen Beschuldigten möglich sei,
sondern immer bei seinem Airsbleiben ohne Weiteres in der
Sache verhandelt werde. Wo in anderen Staaten ein solches
Verfahren gestattet sei, da gebe das Gesetz dem Beschuldigten
stets die Möglichkeit einer Remedur: den „Einspruch" im
hannöverschen Gesetz und ebenso nach dem Entwurf des preu¬
ßischen, eine nvMositiou^ nach dem französischen Ooäe ä'in-
ztnwtivn erimiimlltz. Nach dem Anträge des Ausschusses
werde, wenn ein Rechtsmittel eingelegt, die Ladung zugestellt,
der Beschuldigte aber plötzlich verhindert werde, der Ladung
zu folgen, das Urtheil gesprochen, ohne daß eine Aenderung
nachträglich irgendwie zu erlangen wäre; wogegen der Ent¬
wurf der Staatsrcgierung gegen unverschuldete Verhinderungen
den Weg der Restitution offen lasse. Noch mehr trete die
Unzweckmäßigkeit des Ausschußantrags hervor, wenn man sich
die Situation vorstelle, in welche der Beschuldigte durch das
zweifelhafte Präjudiz der zu erlassenden Ladung versetzt werde:
wenn er nicht erscheine, werde entweder ohne sein Zuthun wei¬
ter verfahren, oder unter Umständen seine zwangsweise Vor¬
führung, wohl gar Verhaftung verfügt; mindestens würde
doch, falls das Gericht sein Erscheinen für nothwendig erachte,
ein zweiter Termin angesetzt werden müssen und dadurch die
Sache unnöthig verzögert werden. Der Ausschuß sage, die
Fassung des Gesetzes werde aus diese Weise einfacher und eine
Mnöthige Kasuistik vermieden. Die Kasuistik im Regierungs-
mtwurfe gehe aber nicht weiter, als die Grundsätze unserer
Strafgesetzgebung erforderten und wenn es nur ans Einfach¬
heit ankäme, so möge man lieber dem Beschuldigten wie bei
der Nichtigkeitsbeschwerde nur das Recht geben, den Sitzungen
beizuwohnen. Praktischer sei jedenfalls der Antrag der Staats-
regierung.

Abg. Dannenberg : Er halte gegen den Negierungs-
commissär den Standpunkt des Ausschusses fest. Es handle
sich um die prinzipielle Frage : Ist es im Interesse der Ge¬
rechtigkeit nothwendig erforderlich, daß der Beschuldigte bei
der Verhandlung gegenwärtig ist, oder nicht? Ist sein Er¬
scheinen gesetzlich als seine Pflicht, die jedenfalls erzwungen
werden muß, aufznstellen oder verlangt die Gerechtigkeit Nichts
weiter, als daß ihm nur die Gelegenheit dazu gegeben, daß
ihm nur das Recht dazu eingeräumt werde? Die verschiedenen
Prozeßordnungen Deutschlands, namentlich der Preußische und
Hesscn-Darmstädtische Entwurf, welchem unsre Gesetzgebung
im Ganzen gefolgt sei, hielten vas Erscheinen des Beschuldig¬
ten nicht für nöthig im Interesse der Gerechtigkeit, hätten viel¬
mehr die Möglichkeit einer Verhandlung ohne Partei schon in
erster Instanz bei Polizeiübertretungen und Vergehen ange¬
nommen, für diesen Fall nur einerseits dem Beschuldigten ein*
Einspruchsrecht, andererseits dem Gerichte die Befugniß gege¬

ben, wenn es die Gegenwart des Beschuldigten für nöthig
halte, solche besonders zu verordnen. Darnach finde, wenn
seine Gegenwart nicht für erforderlich erachtet, die Verhand¬
lung der Sache statt, so daß nur noch eine Berufung gegen
das Erkenntniß möglich. Das Recht des Einspruchs beruhe
aber nur darauf, daß die Ladung, wenn sie ihm nicht persön¬
lich insinuirt wurde, nicht bekannt geworden. Diesen Fall
würde aber häufig das Gericht vermuthen können, so daß es
gewöhnlich dem Einspruch durch Vertagung und nochmalige
Ladung zuvorkommen könne.

In zweiter Instanz, nachdem schon einmal zur Erforschung
der Wahrheit unter Aufgebot aller Mittel und nach-allen
Seiten verhandelt worden, sei ein Erscheinen noch viel weni¬
ger, als in erster Instanz vonnötheu.

In Betreff der Polizeiübertretungen habe der dem Land¬
tage vorgelegte Entwurf zu unsrer jetzigen Strafproceßordnung
dasselbe Princip angenommen; hinsichtlich der Vergehen da¬
gegen bestimmt, daß, wenn der Beschuldigte, obgleich gehörig
und rechtzeitig vorgeladen, nicht erscheine, stets die Sitzung
ausgesetzt und der Nichterschienene vorgeführt werden solle,
ohne für diese Abweichung ein anderes Motiv anzuführen, als
daß diese Behandlung der Sache im bisherigen Verfahren sich
als zweckmäßig erwiesen habe. Allein dies sei das Verfahren
des Jnquisitionsprocesseö gewesen, bei dem auf eine Special-
Vernehmung des Beschnloigten über die einzelnen Punkte das
Hauptgewicht gelegt werde, während unsere neue Strasproceß-
Ordnung den Anklageproceß angenommen habe, der gerade
auch ein Erforschen der Wahrheit von Amtswegen fordere und
das Vernehmen des Beschuldigten nicht ausschließc, aber doch
in Beziehung auf die Erforderlichkeit der Letztem einen ganz
andern Standpunkt an die Hand gebe. Der Landtag habe
dann den Entwurf in diesem Punkte auch nur soweit adoptirt,
daß er eine Vorladung des Beschuldigten nur zum Zweck
seiner Vernehmung über die Beschuldigung vorgeschrieben und
dann im Art. 363 A. 3 bestimmt:

„Entfernt der erschienene Beschuldigte sich wieder wäh¬
rend der Sitzung, nachdem eine Vernehmung desselben
über die Beschuldigung bereits stattgesunden, so kann
mit der Sache sofort weiter verfahren werden".

Er sei dabei davon ausgegangen, daß das Gericht nach
der Vernehmung des Beschuldigten über die Beschuldigung
seiner nicht mehr bedürfe. Aber das Hauptinteresse bei der
Gegenwart des Beschuldigten bestehe nicht sowohl in seiner
Vernehmung über die Beschuldigung als in Beziehung auf
die nachfolgende Beweisaufnahme und weitere Verhandlungen.
Jedenfalls sei man für die zweite Instanz nicht davon aus¬
gegangen, daß die Gegenwart des Beschuldigten im Interesse
der Gerechtigkeit ein nothwendiges Erforderniß sei, vielmehr
habe man in Befolgung des preuß. und hessischen Entwurfs
durch Aufnahme der Bestimmungen des Art. 183, wornach
in der Berufungs-Instanz die Vertretung des Beschuldigten
allgemein zulässig sei, die Entbehrlichkeit derselben überhaupt,
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auch ohne Nothwendigkeit einer Stellvertretung, anerkannt.
Ob nicht schon hieraus gefolgert werden könne, daß es dem
Beschuldigten, ungeachtet des Art. 415, schon jetzt gestattet sei,
ohne weiteres wegzubleiben, wolle er dahingestellt sein lassen,
weil auch der Ausschuß dies dahin gestellt sein lasse. Wenn
nun aber auf Grund dieses Art. 415 das Bedürsniß einer
Aenderung der bestehenden Borschristen anerkannt werde, so
fragt sich, wie diese Aenderung sich am einfachsten an die
bestehende Gesetzgebung anschließe.

Die im Art. 415 angezogene Bestimmung des Art. 363,
daß der Beschuldigte erscheinen müsse, sich aber nach Ver¬
nehmung über die Beschuldigung wieder entfernen könne, ohne
daß das weitere Verfahren in der Sache dadurch gehindert
würde, beziehe sich offenbar nur auf eine Hauptverhandlung
mit Beweisaufnahme, da bei einer Verhandlung, in welcher
es nicht zur Beweisaufnahme komme, eine Vernehmung des
Beschuldigten gar nicht Vorkommen könne, und wo Alles einem
Vertreter, einem Vertheidiger, ja ohne einen solchen dem Ge¬
richte, selbst der Staatsanwaltschaft im Interesse des Beschul¬
digten überlassen werden könne. Aber für den Fall neuer
oder wiederholter Beweisaufnahme, reicht es für die Berufungs¬
instanz auch aus, wenn es in das Ermessen des Gerichts
gestellt sei, das persönliche Erscheinen des Beschuldigten zu
verordnen. Demgemäß habe der Ausschuß seiner: Antrag
formulirt. Dadurch sei dem Bedürsniß genügt, welches da¬
durch entstanden sei, daß man den Art. 363 so ausgelegt
habe, als wenn danach der Beschulvigte in allen Fällen, wo
auch sein Erscheinen nicht erforderlich sei, nöthigenfalls nach
Aussetzung der Sitzung zwangsweise vorgeführt werden müßte,
oft zu keinen: andern Zweck, als um zuzusehen, wie Recht
gepflogen werde.

Der Herr Regierungscommissärgebe dagegen zu bedenken,
daß die Annahme eines Verzichts auf die Berufung zulässig
sei. Wozu aber ein Verzicht, der den Braun, auch wo seine
Gegenwart nicht erforderlich sei, doch nöthige, zu kommen,
oder auf das Rechtsmittel ganz zu verzichten? Wozu einen
weitern Verzicht, als den aus das Erscheinen?

Sodann habe der Regierungscommissär, wenn er ihn recht
verstanden, behauptet, daß auch nach den: Anträge des Aus¬
schusses noch eine Restitution gestattet sein müsse. Das sei
aber nicht der Fall. Es komme nur darauf an : daß der
Beschuldigte gehörig und rechtzeitig geladen sei. Das Recht
des Einspruchs könne nur auf den: Umstande sich begründen,
daß die Ladung dem Beschuldigten nicht zugegangen. — Sei
das geschehen, so sei es gleichgültig, ob er komme oder nicht,
und aus welchem Grunde er wegbleibe. Der Einführung
eines solchen Einspruchsrechtes bedürfe es aber gar nicht.
Die Strafproceßordnung bestimme in: Art. 202 ganz all¬
gemein:

„Ist eine Vorladung vor ein erkennendes Gericht dem
Borzuladenden nicht in Person zugestellt worden, so
kann das Gericht, wenn Gründe zu der Annahme

vorliegen, daß der Vorznladende von der Vorladung
keine Kenntniß erhalten habe, die Wiederholung der
Vorladung, geeigneten Falls durch die von ihm zu
bezeichnenden öffentlichen Blätter , unter Bestimmung
einer angemessenen Frist anordnen".

Das Gericht habe darnach zn ermessen, ob es ohne Ge¬
fahr einer Nichtigkeit mit der Verhandlung Vorgehen könne.
Dazu werde es durch den Jnsinnationsattest genügend in den
Stand gesetzt, so daß das Bedürsniß einer Restitution voll¬
ständig wegfalle. Eine Restitution, wie unsere Strafproceß¬
ordnung kenne, Art. 208 , könne überhaupt hier nicht Platz
greifen.

Wenn der Herr Regierungscommissär ferner meine, der
Beschuldigte würde nicht wissen können, ob er durch sein Weg¬
bleiben nicht riskire, zwangsweise vorgeführt zu werden, so
meine er, daß kein Gericht diese Vorführung ohne vorhergehende
Androhung verfügen werde. Wenn das Gericht von vorn¬
herein eine Beweisaufnahme für nothwendig halte, so könne
es auch sogleich das persönliche Erscheinen anordnen; möglich,
daß es nachher andrer Ansicht werde; dann schade es aber
auch nicht viel, daß der Beschuldigte sich unnöthigerweise die
Mühe gemacht habe. Sei er «her nicht in dieser Weise ver-
abladet und dennoch in der Sitzung beschlossen, daß eine Be¬
weisverhandlung und bei derselben auch die Gegenwart des
Beschuldigten erforderlich werde, so könne, falls der Beschul¬
digte zugegen sei, sofort, falls es nur seiner Vernehmung be¬
dürfen sollte, vorgegangen werden; sonst sei allerdings neuer
Termin anzusetzen, der indeß häufig zur Herbeischasfung der
Beweismittel schon ohnehin nöthig sein werde.

So ordne sich die Sache harmonisch nach allen Seiten,
den Principien unserer Strafproceß- Ordnung sich einfach an¬
schließend— wo der Beschuldigte nicht gegenwärtig zu sein
braucht, soll er auch nicht erscheinen müssen, wo seine Gegen¬
wart aber vom Gericht für nothwendig erkannt wird, soll er
auch erscheinen— während der Regierungsentwurf eine bunte
Mannigfaltigkeit enthalte, wie sie im Ausschußbericht bereits
angedeutct worden sei.

Weitere Ausführungen gegen diese halte er nicht für
nöthig, da der Hauptpunkt darin bestehe: Wozu die ganz
unnöthige Alternative, welche die Staatsregierung dem Be¬
schuldigten stelle, zwischen Verzicht auf das ganze Rechtsmittel
oder Erscheinen?

Regierungscommissair Runde : Der Vorredner habe
ihn hinsichtlich der Restitution anscheinend mißverstanden. Daß
der nicht gehörig Geladene nicht verurtheilt werden solle, sei
eine Sache für sich und verstehe sich allerdings auch nach dem
Anträge des Ausschusses von selbst. Die Staatsregienmg
gehe aber noch einen Schritt weiter, indem sie auch eine Re¬
stitution nach Art. 208 der Strafproceßordnung zulassen wolle
für den gehörig Geladenen, aber durch dringende Umstände
am Erscheinen Verhinderten. Diese sei nach dem Anträge
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des Ausschusses nicht möglich und entspreche insofern also der
Entwurf mehr der Gerechtigkeit.

Abg. Dannenberg : Wenn der persönlich Geladene
verhindert sei, selbst zu kommen, so könne er immer noch einen
Vertreter schicken oder um Vertagung bitten lassen; thue er
das nicht, so müsse er sich die Schuld beimessen, wenn er
nicht gehört werde; gebe doch auch der Art. 208 gegen Ver¬
säumung von Frist nur dann eine Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand , wenn die Frist ohne jedes eigne Ver¬
schulden  versäumt sei, und verlange außerdem, daß daS Ver¬
säumte zugleich nachgeholt werde. Was er denn nachholen
solle, nachdem er selbst nicht gekommen sei und auch keinen
Vertreter geschickt habe, zu der in Folge dessen nun ohne ihn
schon stattgehabten Verhandlung? Seine Gegenwart bei der
Verhandlung sei eben ein Recht, welches, wenn er verhindert
werde, cs auszuüben, dahin gehe wie manches Andre; noth-
wendig sei diese Ausübung nicht.

Abg. Becker : Er wolle nur hinsichtlich dieser Frage
auf einen wesentlichen Unterschied aufmerksam machen. Auf
dem Standpunkte der Staatsregierung, welche beim Nichter¬
scheinen des Beschuldigten einen Verzicht annehmen und seine
Berufung deshalb ohne Verhandlung verwerfen wolle, sei eine
Restitution allerdings unumgänglich nöthig. Ganz anders stehe
aber der Fall nach dem Anträge des Ausschusses, welcher die
weitere Verhandlung der Sache auch in Abwesenheit des Be¬
schuldigten gestatte, grade so, wie in der ersten Instanz bei
den Polizeigerichten und im Falle einer Entfernung des An¬
geklagten nach seiner Vernehmung über die Anklage sogar vor
den Schwurgerichten. Wenn hier keine Restitution zulässig
sei, so sei sie in der zweiten Instanz noch weit unnöthiger.

Abg. Gräpel : Nur ein Moment habe er noch geltend
zu machen gegen die Absicht des Entwurfs, einen Nichterschie-
ucnen als verzichtend zu präsumiren. Dadurch werde das
Recht ans Berufung in vielen Punkten beschränkt. Denn sehr
häufig lege Jemand, besonders, wenn die Strafe nicht erheblich
sei, nur deshalb Berufung ein, weil ihm daran gelegen sei,
daß die Sache noch einmal von einem früheren Gericht ge¬
prüft werde. Verlange man aber von ihm, daß er persönlich
erscheine unter jenem Präjudiz, so werde er wegen einer ge¬
ringen Summe keinen weiten Weg zum Gericht vielleicht von
5 Meilen machen wollen und lieber von vornherein keine
Berufung einlegen. Und doch sei grade in solchen Fällen die
Gegenwart des Beschuldigten in keiner Weise erforderlich, da
die Sache sich aus den Akten schon benrtheileu lasse.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Der Präsident Becker übernimmt wieder den Vorsitz.
Zu Antrag 1:
Regierungscounnissär Runde : Ohne aus die Sache

selbst einzugehen, mache er nur aufmerksam daraus, daß es
sich hier um Aenderung eines Provinzialgesetzes handle, worüber
jedenfalls erst staatsgrundgesetzlich das Gutachten des Provin¬
zialraths eingeholt werden müsse.

Präsident Der hierauf sich beziehende Art. 16 des
Gesetzes, betreffend die Einrichtung von Provinzialräthen,
laute:

Ohne den Beirath des Provinzialraths sollen Gesetze
oder Staatsverträge, welche allein oder doch vorzugs¬
weise Angelegenheiten der Provinz betreffen und nach
den Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes der Mit¬
wirkung des Landes unterliegen, weder erlassen und
abgeschlossen, noch verändert oder aufgehoben werden.

Ob da , wo in Bezug auf ganz denselben Mangel ganz
dieselbe Verbesserung, wie in den übrigen Theilen des Groß-
herzogthnms, eingeführt werden solle, ein Gesetz vorliege, wel¬
ches „vorzugsweise die Angelegenheitender Provinz betreffe",
habe er hier nicht zu entscheiden. Wenn die Staatsregiernng
sich zn dieser Ansicht bekenne, so werde es sich empfehlen, das
beantragte Ersuchen an die Staatsregierung nicht auf die
Jetztzeit zu beziehen und zu diesem Zweck ein „demnächstig"
einzuschieben.

Abg. Dannenberg : Zunächst bemerke er, daß auch
hier die Nene Bestimmung mit einer Artikelnnmmer: 363 a
zn versehen sei. Die Sache selbst sei dieselbe, wie bei dem
letzten Gegenstände auf der Tagesordnung mit der in der
Gerichtsverfassung der Fürstenthümer begründeten Modifikation,
daß die Aenderung sich nur auf Berufungen gegen Erkennt¬
nisse der Polizeigerichte beziehe.

Den Einwurf des Regierungscommissärs angehend sei
es richtig, daß, obgleich die Uebereinstimmung der Gesetzgebung
in den verschiedenen Landestheilen ein allgemeines Bedürsniß
sei, es sich hier jedoch um eine Aenderung eines nur für die
Fürstenthümer geltenden Gesetzes handle, die deshalb den Bei¬
rath der Provinzialräthe nöthig mache. Er glaube indessen,
dem dadurch begegnen zn können, daß man die Staatsregie¬
rung ersuche, bis zur zweiten Lesung das Gutachten der Pro¬
vinzialräthe cinzuholen(Widerspruch in der Versammlung).
Doch er sehe, daß die Herren ans den Provinzialräthen, welche
hier seien, an den Provinzialrathsverhandlnngen Theil zu
nehmen wünschten, lind werde aus diesem Grunde dem Vor¬
schläge des Präsidenten sich anschließen.

Abg. Greverus : Daß der Provinzialrath vorher um
seine Meinung befragt werden müsse, sei unzweifelhaft, da,
wenn auch ein Interesse des ganzen Großherzogthums an Con-
sormität in der Gesetzgebung vorhanden sei, sich die Neue
Bestimmung zu einem Provinzialgesetz doch ausschließlich und
allein auf die Fürstenthümerbezöge. Es bleibe also nichts
anderes übrig, als den Gegenstand von der heutigen Tages¬
ordnung zu entfernen; durch eine Begutachtung der vom Aus¬
schüsse vorgeschlagenen Gesetzänderung von Seiten des Provin¬
zialraths nach dem Beschluß des Landtags werde die Stellung
zwischen Landtag und Provinzialrath verschoben.

Er beantrage deshalb:
den vorliegenden Bericht von der Tagesordnung zu
entfernen.
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Präsident : Der Antrag komme ohne Debatte zur
Abstimmung.

Der Antrag des Abg . Greverus wird abgelehnt.

Abg . Strnckerjan II- : Er sei nicht der Meinung,
daß der Art . 16 des Gesetzes über Provinzialräthe hier An¬

wendung finde , da es sich weniger um ein förmliches Gesetz
als um die authentische Interpretation eines bestehenden Gesetzes

handle . Ein Mitglied des Landtags habe schon hervorgehoben,

daß schon nach der jetzigen Strafproceßordnung so zu ver¬
fahren sei, wie der Ausschuß hier beantrage und höre er , daß
die Obergerichte in Varel und Vechta schon jetzt danach han¬
delten . Es liege demnach nur ein Zweifel vor , welcher durch

authentische Interpretation gelöst werden solle . Dazu sei der
Beirath des Proviuzialraths nicht nöthig.

Präsident : Die Entscheidung dieser Frage müsse
doch der Staatsregierung überlassen bleiben ; halte sie das

Gutachten für nothwendig , so könne der Landtag Nichts daran
ändern.

Abg . Dannenberg : Er übersehe es augenblicklich
nicht , ob nicht eine authentische Interpretation , wie ihm aller¬
dings scheine , ganz wie ein Gesetz zu behandeln sei. Jeden¬

falls könne der Landtag , für den Fall , daß die Staatöregie¬

rung der Aenderung zusiimme , einen Beschluß , unter Vorbehalt

des Gutachtens der Provinzialräthe , fassen . Dafür lägen,

wenn er sich nicht irre , bereits Präcedenzien vor . Um das

Gesetz zu Stande zu bringen , könne unter Vorbehalt nach¬

träglicher gutachtlicher Beistimmung des Provinzialraths im
Einverständnis mit der Staatsregierung das Gesetz beschlossen
werden.

Abg . Hüllmann Ob zu Antrag 1 wenigstens das
Gutachten des Provinzialraths nöthig sei , erscheine ihm sehr
zweifelhaft , da dieser Antrag , wenn gleich formell für die

Fürstenthümer bestimmt , doch eine Aenderung bezwecke, welche
für alle 3 Theile des Landes bestimmt sei und zur Noth in

ein allgemeines Gesetz gefaßt werden könne . Allein wegen

der erhobenen Zweifel habe er Nichts dagegen , daß man dem
Provinzialrath hier einmal einen größeren Spielraum ge¬

währe , halte es indessen nicht für angemessen , daß der Land¬

tag eine Bestimmung in Gesetzesform annehme unter einem

solchen Vorbehalte . Um dies zu vermeiden , stelle er zu den

Ausschußanträgen 1 und 2 folgenden Antrag:
der Landtag möge beschließen:

die Großherzogliche Staatsregierung zu ersuchen , im
Sinne der Anträge 1 und 2 dem Provinzialräthe und

dem Landtage Vorlage zu machen.

(Der Abg . Lentz verzichtet auf das Wort , das er nur

habe ergreifen wollen , um einen ähnlichen Antrag zu stellen .)
Das was der Abg . Strackerj an II . über das Verfahren

bei den Obergerichten Varel und Vechta gesagt habe , sei nicht

ganz richtig . Jene gingen durchaus nicht von der Ansicht

aus , daß die vorliegende Neue Bestimmung schon jetzt in der
Strafproceßordnung enthalten sei , eine Ansicht , die nur von

wenigen , soviel ihm bekannt sei , nur von einem einzigen
Juristen vertreten werde ; sie gestatteten vielmehr das Aus¬

bleiben des Beschuldigten in der Berufungsinstanz für Polizei¬

strafsachen , aber auch nur für diese , trotzdem , das das Gesetz
es verlange , weil sie es für vernünftiger halten , in diesem
Punkte sich über den Verlauf des Gesetzes hinwegzusetzen und
dem Bedürfniß des Lebens zu folgen . Da also über den
Sinn des Gesetzes alle Gerichte einverstanden seien , so könne
man nicht von einer authentischen Interpretation reden.

Abg . Lentz : Jedenfalls könne der Begriff einer

authentischen Interpretation nicht auf den Antrag 2 bezogen
werden.

Abg . Russell : Selbst wenn es sich , wie er nicht
glaube , um eine authentische Interpretation handelte , würde

der Provinzialrath gefragt werven müssen , da eine solche ganz
als Gesetz zu betrachten sei . Abgesehen davon halte auch er
es nicht für angemessen , daß ein Gesetz , nachdem es hier
vollständig erledigt sei, nachher noch dem Gutachten des Pro¬

vinzialraths unterliege und werde demnach für den H ul l-
mann ' schen Antrag stimmen.

Berathung geschlossen.

Abg . Dannenberg als Berichterstatter : Er halte
diese Bestimmung allerdings für eine authentische Interpretation.

Er sei übrigens der Ansicht , daß das bestehende Gesetz schon

das Erforderliche 'enthalte , mit welcher er , trotz der ihm

vindizirten Singularität , doch wohl nicht so ganz allein stehe.
Es liege hier die Sache noch weniger zweifelhaft als bei den
Polizeistraffachen im Herzogthum , und hier werde , wie

man ihm gesagt , schon jetzt ohne Erscheinen des Angeschulbigten
verhandelt bei allen Obergerichten , Varel , Vechta und
Oldenburg . Wie der Abg . Hullmann zur Behauptung der

Singularität,dieser Ansicht komme , wisse er daher nicht . —

Er sei eben nicht sehr für das Zustandekommen der Neuen
Bestimmung erwärmt . Er glaube indessen , daß ihre An¬

nahme unter Vorbehalt der gutachtlichen Zustimmung des

Provinzialraths gültig geschehen könne ; dergleichen Ver¬

fahren sei bereits früher eingehalten und passe recht wohl für
ein so unbedeutendes Gesetz.

Der 'Antrag des Abg . Hullmann wird erst zum Aus¬

schußantrag 1 , und darauf zum Ausschußantrage 2 ohne
Debatte angenommen.

Es folgt auf der Tagesordnung die mündliche Bericht¬

erstattung des Justizausschusses , betreffend eine gesetzliche Be-
ordnung des Auktionatorwescns im Fürstenthum Lübeck.

Abg . Lentz als Berichterstatter : Im 13ten Landtage

sei bei Gelegenheit der Budgetberathung zur Sprache gekommen,
daß im Fürftenthum Lübeck die Beamten bei den Auktionen

Gebühren bezögen und sei dies die Veranlassung dazu gewesen,'
daß der Landtag das dortige Auktionatorwesen überhaupt ins

Auge gefaßt und das dringende Ersuchen an die Großherzog¬

liche Staatsregierung gestellt habe , wegen gesetzlicher Be-

ordmmg desselben dem nächsten Landtage Vorlage zu machen.
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Jetzt bestehe dort vollständige Freiheit für Verkäufe von
Mobilien und Immobilien sowohl als für Verheuerungen.
Ein Auktionator oder Auktionsverwalter existire nicht; Jeder
könne öffentlich verkaufen oder verheuren, wie er wolle, mit
der einzigen Ausnahme, daß Verkäufe von Pupillengütern und
selbstverständlich auch solche zum Zweck der Exekution vom
Gerichte wahrgenommen würden. Die Staatsregierung habe
der Provinzialregierung Auftrag gegeben, dem Provinzial¬
rath Vorlage über diesen Gegenstand zu machdn und ihn zur
Erklärung darüber aufzuforderu, ob ein Bedürfniß zur Aen-
derung des bestehenden Zustandes vorhanden sei, eventuell in
welcher Weise dasselbe befriedigt werden könne. In dem Re¬
gierungsschreiben an den Provinzialrath sei darauf die gegen¬
wärtige Lage der Sache ,dargelegt, jedoch sei ein Punkt in
demselben nicht richtig aufgefaßt, indem bei gerichtlichen Jm-
mobilverkäusen ein Proclam nicht erlassen werden müsse,
sondern nur gewöhnlich erlassen werde. Der Ausschuß des
Provinzialraths habe sich einstimmig dahin erklärt, daß ein
Bedürfniß zur gesetzlichen Beordnung nicht vorliege, der Pro-
diuzialrath selbst sei dem einstimmig beigetreten, weil, wenn
gleich einige, indessen nicht sehr erhebliche Zweifel theoretisch
die Feststellung durch ein Gesetz als wünschenswerth erscheinen
ließen, ein praktisches Bedürfniß dafür nicht bestehe, das
Publikum viemehr durchaus die Erhaltung des Bestehenden
wünsche, da sonst ähnliche Einrichtungen, wie im Herzogthum
und damit das Einreißen von Spekulationsauctionen zu be¬
fürchten wäre, während jetzt ein Jeder nur nach seinem Be¬
dürfniß versteigere. Die Staatsregierung habe diesen Beschluß
in der Vorlage dem Landtage mitgetheilt und dabei bemerkt, daß
sie beantrage, die Sache unter diesen Umständen auf sich be¬
ruhen zu lassen. Der Ausschuß sei hiermit einverstanden in
der Ueberzeugung, daß man den Bewohnern des Fürstenthnms
ohne ein dringendes Bedürfniß keine Beschränkungen Wider
ihrer! Willen auflegen dürfe.

Er beantrage deshalb:
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß eine gesetzliche Beordnung des Aüctionswesens im
Fürstenthume Lübeck fiir jetzt unterbleibe.

Der Antrag wird angenommen.
Es folgt auf der Tagesordnung der mündliche Bericht

des Justizausschusses, betreffend die Verordnung vom 30.
Oktober 1861.

Abg. Nieberding als Berichterstatter: Im Militär-
strafgefetzbuch Art. 7 Absatz1 seien für militärische Gesetz¬
übertretung erklärt

„alle strafbaren Handlungen, welche von einer Militär¬
person begangen werden, während dieselbe sich bei der
Fahne befindet, unter Beschränkung des Art. 8."

Im Art.. 8 Ziffer 4 heiße es dann:
„Militärische Gesetzübertretungen sollen auch dann,
wenn sie von einer bei der Fahne befindlichen Militär¬
person begangen werden, nicht sein: im Herzogthum

Oldenburg die Handlungen, welche in Strafgesetzen
und Strafbestimmungen, die nach dem 1. Nov.
1858 bis zu dem Tage einschließlich an welchem dieses
Gesetz Geltung gewinnt, in Kraft getreten sind, mit
Strafe bedroht sind."

Das Militärstrafgesetzbuch sei am 1. November 1861 in
Kraft getreten, die vier in der Verordnung genannten Straf¬
bestimmungen aber erst später erlassen, so daß die in denselben
mit Strafe bedrohten Handlungen nicht von den militärischen
Gesetzübertretungenausgenommen seien. Die Staatsregierung
habe die Ausnahme in der Verordnung auf sie ausgedehnt und
der ständige Landtagsausschuß, der auf Grund des Art. 137
K. 2 befragt sei, soweit seine Mitglieder im Herzogthum
Oldenburg anwesend gewesen, sich dafür als durchaus sach-
entprechend ausgesprochen, weil die betreffenden Handlungen
mit demselben Rechte ausgenommen zu werden verdienten, wie
die übrigen im Art. 8 benannten. Der Justizansschuß stimme
dem bei und beantrage:

der Landtag erkläre, er gebe zu der am 30. Oclober
1861 erlassenen Verordnung, betreffend die in der
Wegeordnung und einigen andern Gesetzen mit Strafe
bedrohten Handlungen, seine Zustimmung.

Der Antrag wird angenommen.
Den nächsten Gegenstand auf der Tagesordnung bildet

die mündliche Berichterstattung des Justizausschusses über die
Petition des Amtsraths des Kreisamtes Jever, um Aenderung
des Art. 94 der Strafproceßordnung, Haussuchungen be¬
treffend.

Abg. Dannenberg als Berichterstatter: Die in Be¬
tracht kommende Petition, welche die Wiedereinführung der
generellen Haussuchungen, wie sie vor der Einführung
unsrer neuen Strafproceßordnungin Hebung gewesen seien,
bezwecke, könne er, da sie im Vorzimmer ausliege, ihrem
Inhalte nach im Einzelnen als bekannt voraussetzen.

Früher, nach der Strafproceßordnung von 1814, seien
die Haussuchungen an bestimmte Bedingungen und Formen
gebunden gewesen. Die Beamteninstruktion aber habe dem
Amtmann unter andren richterlichen Obliegenheiten auch vor¬
geschrieben, zur Verfolgung und Entdeckung von Verbrechern
schleunige Anstalten zu treffen. Eine bald darauf erschienene
Regierungsbekanntmachung habe dann zuerst den Begriff der
generellen Haussuchung eingeführt, welche als Polizeimaßregeln
über einen ganzen Strich Häuser auszudehnen und nicht nur
durch den Amtmann, sondern auch durch Kirchspielsvögteund
Bauervögte, Ämtsboten und Feldhüter selbst ohne Auftrag der
Beamten hätten ausgeführt werden können. Die Praxis habe
davon ziemlich weitgreifenden Gebrauch gemacht, so daß man
oft in gewissen Distrikten, in denen man Diebstahlsbeflissene
gewittert habe, eine Razzia vorgenommen und durch solche
generelle Haussuchungen, die dann doch ziemlich speziell aus¬
geführt worden, turbirt habe. Als im Jahre 1848 die Idee
des Rechtsstaats sich Geltung verschaffte, habe man Angesehen,
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daß diese generellen Haussuchungen einen ; der ersten Grund¬

sätze des Rechtsstaats , der Heiligkeit der Wohnungen , wider¬

spreche . Da zu ihrer Beseitigung umfassende Erörterungen
hätten in Aussicht genommen werden müssen , so sei zunächst
im Staatsgrundgesetz unter Anerkennung des Grundsatzes , daß die

Wohnung unverletzlich sei , bezüglich dieser polizeilichen Haus¬

suchungen nur eine Revision und Beordnung durch die künftige Ge¬
setzgebung vorgeschrieben . Dies sei durch die jetzige Strafproceß-

ordnnng erfolgt , welche im Art . 94 die Vornahme genereller

Haussuchungen ohne richterlichen Befehl nur gestatte bei Verfol¬
gung auf frischer That und wenn Gefahr im Verzüge sei. Nach
den Erkundigungen , welche er bei andern richterlichen Beamten

eingezogen habe und nach eigenen Erfahrungen sei diese Be¬

stimmung ausreichend ; auch die Staatsanwaltschaft hielte sie

für ausreichend . Das Bedürfniß zu generellen Haussuchungen

zeige sich meistens da , wo nach der Begehung von Verbrechen
Vermuthungen erweckt worden seien , zu deren Bewahrheitung

es eines raschen Zugreifens bedürfe ; dann aber sei auch

meistens Gefahr im Verzug , so daß ein tüchtiger Polizeibe¬
amter vor der Verantwortlichkeit nicht zurückzuschrecken brauche.

Bis jetzt habe man auch noch sonst nirgends Beschwerden

darüber gehört , weder daß die Polizei ihre Machtbefugniß

überschritte , noch daß Erhebliches versäumt sei in Folge einer
zu eng gefaßten gesetzlichen Bestimmung . Deshalb und damit

nicht wieder das grenzenlose Ausüben von Razzien , wie sie
vor dem Staatsgrundgesetze im Strafverfahren gewöhnlich

gewesen , wieder einreiße , beantrage der Ausschuß:
der Landtag wolle über die Petition zur Tagesordnung

übergehen.
Der Antrag wird angenommen , ebenso die beiden An¬

träge des letzten Gegenstandes der Tagesordnung , des Berichts
über die Verordnung vom 13 . November 1862 , betreffend

die authentische Auslegung bezw . die Abänderung einiger Be¬
stimmungen der Additionalacte vom 3 . Sept . 1857 zur

Weserschiffahrtsacte.

Präsident : Er wünsche die zweite Lesung des Ge¬
setzentwurfs , betreffend Enteignungen zu Eisenbahnen in Lübeck,

mit auf die Tagesordnung der morgen stattsindenden Sitznng
zu setzen. Da indessen noch zwei Anträge eingekommen seien,
die erst am Nachmittag zur Vertheilung kämen , so sei eine

Ansnahme von der Regel nöthig , zu welcher er , falls kein
Widerspruch erfolge , um so mehr die Zustimmung des Land¬

tags präsumiren zu können glaube , als der Gegenstand

der Anträge derselbe sei , wie derjenige des vom Ausschüsse
neu gestellten Antrages.

Schluß der Sitzung Nachmittags 12 ^ Uhr.

Nächste Sitzung den 4 . März Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung derselben:

1) Mündlicher Bericht des Staatsgutsausschusses , betr.

Ueberlassung von Land an die Altona - Kieler Eisen¬
bahngesellschaft rc.

2 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das Fürsteuthum
Lübeck, betr . Enteignungen zu Eisenbahnen.

3 ) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses , betr . Gna-
denqnartal für die Wittwe Gerd  es.

4 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr . Abänderung
der Art . 38 und 52 der Wegeordnung für das Für¬

stenthum Lübeck.

5 ) Desgl . des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Bir¬
kenfeld , betr . Feststellung der Grundsteuer rc.

6 ) Mündlicher Bericht des Justizausschusses , betr . Ergän¬

zung des Staatsgerichtshoses.

7 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr . Abänderung

einiger Bestimmungen der Deichordnnug vom 8 . Juni
1855.

Der Berichterstatter

Hüyen.
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Zweimtdzwanzigfte Sitzung.
Oldenburg , den 4. März 1864 . Bormittags 11 Uhr.
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Tagesordnung : l) Mündlicher Bericht des Staatsgutsausschusses, betr. Ueberlassung von Land an die Altona-Kieler
Eisenbahngesellschaft rc.

2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das Fürstenthnm Lübeck, betr. Enteignungen zu Eisenbahnen.
3) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. Gnadenquartal für die Wittwe Gerd  es.
4) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Abänderung der Art. 38 und 62 der Wegeordnung für,

das Fürstenthnm Lübeck.
5) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birkenfeld, betr. Feststellung der Grundsteuer rc.
6) Mündlicher Bericht des Justizausschusses, betr. Ergänzung des Staatsgerichtshofes.
7) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Abänderung einiger Bestimmungen der Deichordnüng vom

8. Juni 1855.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Die RegierungscommissäreBucholtz
und Ruh ft rat.

Der Schriftführer Abg. Hullmann  verliest das Protokoll
der vorigen Sitzung; dasselbe wird nach einer kleinen Berich¬
tigung genehmigt.

Der Präsident bemerkt, in das Protokoll sei als Gegen¬
stand der heutigen Tagesordnung die zweite Lesung des Ge¬
setzentwurfs, betr. das Unterrichtswesen im Fürstenthnm Lübeck,
ans Versehen nicht ausgenommen; da dieser Gegenstand auch
in der Mitheilung der Tagesordnung an Großherzogliche
Staatsregierung fehle, setze er denselben auf die nächste
Tagesordnung.

Eingänge:
1) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Veräußerung

des bei der Burg Kniphausen belegenen sog. Ochsen¬
hamms. An den Staatsgutsausschuß.

2) Petition des Amtsraths Berne, Eisenbahnbau und
Ueberbrückung der Hunte betreffend.

Da die Petition sich wesentlich auf den Eisenbahnbau
bezieht und um Berücksichtigung, im Fall wegen des Baues
einer Eisenbahn Vorlage gemacht werde, bittet, wird dieselbe

Berichte . XIV. Landtag.

zurückgelegt zur demnächstigen Abgabe an den Eisenbahnaus¬
schuß.

Gegen Dienstag Abend sind etwaige schriftliche Anträge
zur zweiten Lesung folgender Gesetzentwürfe einzureichen:

betreffend Enteignung zu Wegeanlagenu. s. w. im Fürsten¬
thum Birkenseld;

betreffend Klassensteuer für das Herzogthmn Oldenburg;
betreffend die Vorlagen 10, 11, 14, 52 , 53;
betreffend Aenderung der Strafproceßordnung in Berufungs¬

sachen für das Herzogthum Oldenburg.
Erster Gegenstand der Tagesordnung.

Berichterstatter Abg. Bunnies : Das Schreiben der
Staatsregierung, betreffend den Bau einer Eisenbahn von
Neumünster nach Neustadt durch das Fürstenthum Lübeck sei
in Abschrift den Landtagsmitgliedern mitgetheilt und könne er
sich im Wesentlichen darauf beziehen. Die Altona- Kieler
Eisenbahngesellschaft beantrage, daß ihr ein Areal von 6
Tonnen 80 Ruthen Gesammtfläche vom Staatsgute unent¬
geltlich abgetreten werde, wie dies von der dänischen Regierung
auf Holsteinischem Gebiete ebenfalls geschehen sei. Das betr.
Areal gehöre zu den Gehegen von Großdieksen, Kleindieksen,
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Brahmberg und Schatthagen und werde vorher abgeholzt
werden. Die Abtretung geschehe unter demselben Vorbehalt,
den die dänische Regierung in der Resolution vom 29. Sept.
1860 gemacht habe. Die Staatsregierung halte es für un¬
bedenklich, zur Förderung des Eisenbahnbaues, aus dem dem
Fürstenthum Lübeck nicht unerheblicher Bortheil erwachsen
werde, das verhältnißmäßig geringe pekuniäre Opfer zu bringen,
der Ausschuß sei derselben Ansicht und beantrage:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß der zur Anlage der Eisenbahn von Neumünster
nach Neustadt von den Gehegen Großdieksen, Kleindieksen,
Brahmberg und Schatthagen erforderliche Grund und
Boden der Altona- Kieler Eiseubahngesellschast unent¬
geltlich überlassen werde.

Der Antrag wird angenommen.
Zweiter Gegenstand der Tagesordnung.
Präsident : Der Ausschuß beantrage zum Art. 3 ß. 1

den Zusatz:
„Jedoch kann das Wiederkaufsrecht so lange nicht
geltend gemacht werden, als die Bahnverwaltung das
Grundstück zu Zwecken der Bahn benutzt."

Der Abg. Greverus  chabe die unterstützten Anträge
eingebracht, zunächst:

Anstatt des vom Ausschüsse für die zweite Lesung vor¬
geschlagenen Zusatzes zu Art. 3 ß. 1 werde dem Z. 6
dieses Artikels hinzugefügt:

„jedoch steht die Entscheidung darüber, ob ein
Grundstück zu Zwecken der Bahn entbehrlich ge¬
worden (Z. 1) , lediglich der Bahnverwaltnngzu."

Im Falle der Ablehnung des obigen Antrags:
Anstatt des vom Ausschüsse vorgeschlageneu Zusatzes
zu Art. 3 tz. 1 werde dem Z. 6 des Artikels hinzu¬
gefügt:

„jedoch steht die Entscheidung darüber, ob ein Grund¬
stück entbehrlich geworden ist (K. 1) der Regierung
und im Falle der Berufung dem Staatsministerium
zll.

Der erste dieser Anträge sei gleichlautend mit dem bei
erster Lesung vom Ausschuß gestellten und durch Beschluß des
Landtags abgelehnten Antrag; nach der Geschäftsordnung sei
daher eine Debatte über denselben nicht zulässig. Da es sich
jedoch nicht vermeiden lassen würde, daß bei der Debatte über
die anderweitigen, neuen Anträge auch aus diesen eingegangen
würde, stelle er alle drei Anträge znr Berathung.

Berichterstatter Abg. Nieberding : Der Z. 1 des
Artikel 1 lasse sich vielleicht besser so fassen, daß die Worte
„für"  und „ neuen Wcgeanlagen oder Ueberfahrten erforder¬
liche" gestrichen würden. Es könne zweifelhaft sein, ob die
Redaktion die Expropriationen für Wegeanlagen,und Ueber¬
fahrten sichere; die Absicht gehe dahin, dieselben zu befassen
und sei zu erwägen, ob diese Absicht erreicht werde.

Präsident : Ein Antrag könne in zweiter Lesung als
Redaktionsvorschlag des Ausschusses zur Berathung komme»,
indem er als Ergänzung des Berichtes zur Sprache gebracht
werde. Dies müsse aber in anderer Weise geschehen, als
Vorredner es thue, der Antrag müsse bestimmt gestellt werden
und nicht unter Vorbehalt weiterer Erwägung, denn mit der
zweiten Lesung habe die Thätigkeit des Landtags ihr Ende er¬
reicht. Wenn der Antrag daher nicht bestimmt gebracht werde,
könne derselbe nicht Berücksichtigung finden.

Abg. Greverus : Nach dem H. 1 des Artikel3 des
Entwurfs, wie derselbe in erster Lesung angenommen: -

„Ist ein nach Artikel1 der Enteignung unterworfenes
„Grundstück entweder in Folge einer Enteignung oder
„durch freien Vertrag zu Zwecken der Bahn abgetreten,
„so findet in Beziehung auf dasselbe sowohl ein Wie-
„Verkaufs- als auch ein Verkaufsrecht statt, wenn und
„soweit das Grundstück zu den Zwecken der Bahn
„entbehrlich wird."

verglichen mit dem ß. 6 desselben Artikels:
„Alle Streitigkeiten über Wieder- und Verkauf gehören
„zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte,"

gehöre auch die Frage, ob ein Grundstück zu Zwecken der
Bahn entbehrlich sei, zur Competenz der Gerichte. Zu diesem
Paragraphen habe der Ausschuß in Uebereinstimmung mit dem
Provinzialrath einstimmig den Zusatz beantragt:

Jedoch steht die Entscheidung darüber, ob ein Grund¬
stück zu Zwecken der Bahn entbehrlich geworden(H. 1.),
lediglich der Bahnverwaltung zu.

Dieser Zusatz sei bei erster Lesung des. Entwurfs abge¬
lehnt und bliebe darnach die im Z. 6 aufgestellte Competenz
der Gerichte auch hinsichtlich dieses Punktes bestehen. Nach dem
modifizirteu Ausschnßantrag zur zweiten Lesung solle eS darauf
ankommen, ob die Bahnverwaltung das Grundstück faktisch
benutze. Darin, daß der thatsächliche Zustand das Entscheidende
sein solle, könne er eine Verbesserung nicht finden. Durch
diese Bestimmung werde vielmehr das Recht des Rückkaufsbe-
rechtigten illusorisch gemacht. Die Bahuverwaltung wünschez. B.
ein Grundstück, das in der That entbehrlich sei, sich zu erhalten,
etwa uni später einen Gasthof auf demselben anzulegen rc., so
wende sie das Wiederkaufsrecht dadurch ab, daß sie das Areal
bis weiter, vielleicht ganz ohne Noth, zu Bahnzwecken ver¬
wende, etwa zur Aufbewahrung von Schienen rc. , durch diese
Vereitelung der Geltenmachuug des Wiederkaufsrechts mache
sie den Berechtigten mürbe, der endlich, des vergeblichen
Harrens müde, gegen eine geringe Entschädigung auf sein
Recht ganz verzichte Dem gegenüber verdiene die vom Aus¬
schuß in erster Lesung vorgeschlagene Bestimmung, welche die
Entscheidung lediglich dem gewissenhaften Ermessen  der
Bahnverwaltunganheim gebe, entschieden den Vorzug. Zu¬
nächst habe er daher diese Antrag wieder ausgenommen, über
den jedoch, da er kein neuer Antrag sei, nicht weiter discutirt
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werden könne. Für den Fall der Ablehnung dieses Antrages
habe er einen zweiten Antrag gestellt, der die Frage der
Entbehrlichkeiteines Grundstückes der Regierung zur Ent¬
scheidung verstelle.

Nach Artikel 4 des Entwurfs sei die Frage, ob ein
Grundstück, das die Bahnverwaltungzu erhalten wünsche, zu
Zwecken der Bahn nothwendig sei, der Verwaltung  zu¬
gewiesen, nicht den Gerichten; ohne Zweifel deshalb, weil
diese Frage ganz außerhalb der Sphäre der Gerichte liege
und recht eigentlich in der Sphäre der Verwaltung. Was für
die Zwecke der Bahn nothwendig sei, darüber könne und solle
also das Gericht nicht  entscheiden. Wenn dies richtig sei,
müsse die Verwaltung aber eben so die Frage entscheiden, ob
ein Grundstück, welches die Bahn zu ihren Zwecken erworben
habe, derselben zur Erreichung ihrer Zwecke noch fernerhin
uöthig sei oder nicht. Das Wiederkaufsrecht sei in der That
nichts anderes als eine Rück-Expropriation. Die Prüfung, ob
der Anspruch darauf begründet sei, beruhe ganz auf denselben
Erwägungen, wie bei der Expropriation und führe dies konse¬
quent zur Conipetenz derselben  Behörde. Werde die Frage
der Nothwendigkeit der einen, die der Entbehrlichkeit der
anderen Behörde anheiingegebcn, so entständen daraus die
Consnsionen, welche er bei der Berathung der ersten Lesung
an einem Beispiel hervorgehoben habe; durch Entscheidung
des Gerichts komme das Rückkaufsrecht zur Anwendung, durch
Entscheidung der Verwaltung werde auf Grund ves Art. 4
wieder expropriirt. Der Ausschuß berufe sich für die Com-
hetenz der Gerichte auf die Gesetze anderer Länder; von diesen
kennten nur wenige das Rückkaufsrecht in Beziehung auf von
Eisenbahnverwaltungenerworbenen Grundstücke. Die Ueber-
einstmunung einiger weniger Eisenbahngesetzefiele nicht ins
Gewicht. In Sachsen sei das Rückkaussrecht anfänglich ge¬
stattet, später wieder aufgehobe worden, vielleicht gerade des¬
halb, weil die Einmischung der Gerichte zu Unzuträglichsten
geführt habe. Die ConsePienz führe zur Competenz derselben
Behörde, die auch die Expropriation auszusprechen habe.

Er empfehle seinen ersten, eventuell seinen zweiten Antrag
zur Annahme.

Abg. Selknmnn II. : Der Vorredner habe zwei An¬
träge gestellt, den zweiten eventuell für den Fall der Ableh¬
nung des ersten. Diesem ersten Antrag gebe der Antragsteller
den Vorzug vor dem jetzigen Ausschußantrag aus Gründen,
die noch viel mehr gegen seinen eigenen Artrag sprächen. Er
habe ausgführt, wie die Bahnverwaltung, blos um zu chika-
mren, ein Grundstück in Gebrauch behalten und das Rück-
kaussrecht ausschließen könne, um den Berechtigten mürbe, zur
Verzichtleiflung auf sein Recht geneigt zu machen, gleichwohl
wolle er der Bahnverwaltung ein viel weiteres Recht geben—
sie solle nicht an den faktischen Gebrauch gebunden sein, son¬
dern einfach selbst die Entscheidung haben, ob das Grundstück
entbehrlich sei oder nicht. Bei seinem Antrag Nr. 1 spreche

er allerdings von einer gewissenhaften  Entscheidung der
Bähnverwaltung; beim Ausschußantrag setze er also Gewissen¬
losigkeit, bei seinem eigenen Antrag Gewissenhaftigkeit derselben
voraus. Wäre die Bahnverwaltung gewissenhaft, so sei ja
der Ausschußantrag besser, denn die ausgeführten Bedenken
fänden nicht statt, wäre sie gewissenlos, so sei der Antrag
von Greverus  und Genossen weit gefährlicher, denn die
Verwaltung sei nicht einmal an thatsächliche Benutzung gebun¬
den, sondern entscheide selbst.

Wenn der zweite Antrag die Entscheidung der Regierung
gebe, so sei er mit dem Vorredner darin nicht einverstanden,
daß der Grund der im Art. 4 ausgesprochenen Competenz
der Verwaltung in Expropriationssachen darin liege, daß die
Gerichte zur Entscheidung der Frage nicht geeignet seien; der
wesentliche Grund sei, daß man die lange Verzögerung, die
eine gerichtliche Entscheidung durch mehrere Instanzen herbei-
sühren könne, vermeiden wolle. Wenn später nach Ausführung
des Baues behauptet und nachgewiesen würde, daß mehr, als
zu den Zwecken der Bahn erforderlich, expropriirt sei, dann
träten die Gerichte ein, da eine Verzögerung zu keinem Nach¬
theil führe. Au sich seien die Gerichte in allen Fragen über
Eigenthumsverhältnisse kompetent, nur ans den überwiegendsten
Gründen gestatte man Ausnahmen von diesem Prinzip; wo
die Günde nicht zu Raum kämen, trete die Competenz der
Gerichte wieder in ihre Stelle. Hier müsse das an sich
Richtige um so mehr Platz greifen, als es bedenklich erscheine,
der Verwaltungsbehörde den Ansspruch zuzumuthen: sie habe
früher zu viel gegeben, das und jenes Grundstück sei entbehr¬
lich und müsse zurückgegeben werden. Wie in den neueren
Expropriationsgesetzenüberall werde diese Entscheidung daher
mit Recht den ordentlichen Gerichten überwiesen. Der Vorredner
mache,wie bei den Verhandlungen bei der ersten Lesung auf den
möglichen Widerspruch in den Entscheidungen verschiedener Be¬
hörden aufmerksam; ein solcher sei allerdings denkbar;  das
sei er auch bei den Entscheidungen verschiedener Gerichte—
bedenklich und gefährlich sei dies indessen nicht. Die gericht¬
liche Entscheidung sei insbesondere durch den jetzigen Ausschuß¬
antrag, der das Kriterium in den faktischen Zustand verstelle,
sehr einfach geworden; es könne nicht angenommen werden,
daß, nachdem ein Gericht ausgesprochen, das Areal werde zu
Zwecken der Bahn wirklich nicht benutzt, die Verwaltung ent¬
schiede, dasselbe sei zu Zwecken der Bahn nothwendig.

Er empfehle daher gegen beide Anträge von Greverus
und Genossen zu stimmen.

Regierungscommissär Bucholtz : Der Standpunkt der
Staatsregierung zu dieser Frage sei der, daß sie mit dem von
Greverus  und Genossen unter 1 gestellten Anträge nicht
einverstanden sein könnte; gegen den Antrag Nr. 2 , sowie
gegen den jetzigen Ausschußantrag habe sie Nichts zu erinnern
und könne die Wahl zwischen beiden Vorschlägen nur dem
Landtage anheim geben.
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Abg. Lentz : Als Mitglied des Justizausschusses habe
er die vom Abg. Greverus  eingebrachten Anträge mit ge¬
stellt und zwar sei er prinzipiell für den 2teu Antrag. Die
Verhandlungen über diese Frage hätten ihn zu der Ueberzeugung
gebracht, daß es am zweckmäßigsten sei, die Entscheidung der
Verwaltung zu geben. Zwar theile er die Bedenken des
Abg. Greverus  nicht , daß das Gericht nicht im Stande
sei, diese Frage zu entscheiden; für solche Fälle, wo die Prü¬
fung nicht im Bereich der Rechtskenntniß liege, habe man eben
das Institut der Sachverständigen, aber durch die Entscheidung
der Verwaltungsbehörde, die die nöthige Sachkenntniß von
vornherein habe, werde die Sache wesentlich einfacher und
erheblich billiger. Er habe auch das Vertrauen zu der Ver¬
waltung, daß sie gewissenhaft und interesselos entscheiden
werde.

Abg. Hullmann Äm Lauf der Debatte sei wieder¬
holt von Anträgen von Greverus und  Genossen die Rede
gewesen; dies veranlasse ihn zu der Erklärung, daß er seinen
Namen lediglich zur Unterstützung der Anträge hergegeben
habe. Für Antrag 2 könne er nie stimmen; Antrag 1 halte
er an sich für richtig, werde aber nach der Erklärung vom
Ministertische auch dagegen und nur für den Ausschußantrag
stimmen.

Schluß der Debatte.

Abg. Nieberding als Berichterstatter: Der Ausschuß¬
antrag sei bereits von dem Abg. Selkmann II . vertheidigt;
er wolle nur noch hervorheben, daß es nicht zu denken sei,
daß die Bahnverwaltung ein Grundstück benutze, um, wie es
ausgedrückt sei, den Wiederkaufsberechtigten„mürbe" zu machen.
Daß der Ausschußantrag, sofern er die Entscheidung den Ge¬
richten gebe, der richtigste sei, erscheine ihm unzweifelhaft;
statuire man die Competenz der Regierung, so vereinige man
Partei und Entscheidung in einer Hand, und zwar um so
mehr, als in Eutin das zu Bahnzwecken zu verwendende Areal
vorzugsweise Krongut sei. Nachdem der erste Antrag von
Greverus  zurückgenommen, solle man den zweiten ablchnen
und für den AuSschnßantrag stimmen.

Präsident : Die Bemerkung, daß der erste vom Abg.
Greverus  gestellte Antrag zurückgenommen sei, sei irrthüm-
lich; es kämen vielmehr beide Anträge und der Ausschußantrag
zur Abstimmung. Was die Reihenfolge der Abstimmung be¬
treffe, so schreibe der Abg. Greverus ein solche vor;  dies
halte er durchaus für unzulässig, da diese Frage nach der Ge¬
schäftsordnung und nach der Natur der Sache zu entscheiden
sei. Es würde große Verwirrung bringen, wenn jeder Antrag¬
steller die Reihenfolge der Abstimmung vorschreiben wolle.
Aus sachlichen Gründen habe er indessen Nichts gegen die
vom Abg. Greverus  vorgeschlagene Reihenfolge. Zwar be¬
antrage der Ausschuß einen Zusatz zum ß. 1 des Art. 3, der
Abg. Greverus  zu ß. 6 und würde darnach der Ansschuß¬
antrag zuerst zur Abstimmung kommen, indessen entferne sich

der Antrag 1 des Abg. Greverus  am Weitesten von der
Vorlage und dem in erster Lesung gefaßten Beschluß; weiter
könne es zweifelhaft sein, ob der Antrag2 oder der Ansschuß¬
antrag kämen, er habe jedoch Nichts dagegen, daß der Aus¬
schußantrag die letzte Stelle einnehme und werde, da kein
Widerspruch erfolge, hiernach verfahren.

Antrag 1 des Abg. Greverus  wird abgelehut, für den
Antrag2 stellt sich Stimmengleichheit von 24 gegen 24 Stim¬
men heraus und wird derselbe zur wiederholten Abstimmung,
und zwar, da die Sache eilig ist, am Schluß der heutigen
Sitzung, ausgesetzt.

Präsident : Er wolle seine Abstimmung gegen den
Antrag 2 dahin motiviren, daß er die Bestimmung desselben
theils für unauwendbar halte, wenn der Staat Expropriant
sei, namentlich aber für unvernünftig, wenn, wie es im Für¬
stenthum Lübeck der Fall sei, der Staat vorzugsweise der
Expropriat  sei. Man dürfe die Bahnverwaltungvernünf¬
tiger Weise nicht in eine so unsichere Lage versetzen, daß man
die Partei in Wiederkaufs- und Verkaufsrechten zum Richter
mache.

Der Äusschußantrag komme übrigens nur jetzt nicht zur
Abstimmung, werde bei der wiederholten Abstimmung über
den zweiten Antrag des Abg. Greverus  dieser abgelehnt, so
müsse über den Ausschußantrag abgestimmt werden.

Abg. Greverus  erhält auf schriftliche Eingabe das Wort
zu einer thatsächlichen Berichtigung der Bemerkung des seine
Abstimmung motivirenden Präsidenten, daß im Fürstenthum
Lübeck in fast allen Fällen der Staat Expropriat sei und be¬
merkt: Der Präsident habe in seiner Motivirung gesagt, fast
alle Expropriationenzu Eisenbahnen im Fürstenthum Lübeck
beträfen Staatsgut;  dies wäre allerdings bei einem großen
Theil der Fall, der weit größere Theil des zu expropriirenden
Grund und Bodens befinde sich dagegen in Privathandel:.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung.
Berichterstatter Abg. Strackerjan II- : Die Land¬

tagsmitglieder würden aus dem Schreiben der Staatsregierung
ersehen haben, daß der LaudgerichtspedellGerd es  in Jever
hinsichtlich seines Diensteinkommens auf Gebühren angewiesen
gewesen sei, aus denen ihm ein jährliches Einkommen von
288 Thlr . garantirt sei.

Der genannte Gerd es  sei verstorben und habe dessen
nachgelassene Wittwe ein Gnadenquartal, wie solches für die
Hinterlassenen von Staatsdieneru bestehe, beantragt. Die
Staatsregierung habe Bedenken getragen, diesem Anträge statt
zu geben, da ein Gnadenquartal gesetzlich nur von festen Be¬
zügen aus der Staatskasse, nicht von Gebühren und sonstigen
Einnahmen gewährt werde. In Folge dessen habe die Wittwe
Ger des gar kein Gnadenquartal. Dies erscheine derStaats-
regiernng unbillig, indem dadurch die aktiven Staatsdiener
gegen die pensionirten wesentlich im Nachtheil ständen. Wäre
Gerd  es vor seinein Tode pensionirt, so wäre ihm eine Pen-
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sion mindestens nach Maßgabe des garantirten Betrages seines
Einkommens und seiner Wittwe von dieser Pension ein Gna¬
denquartal zugekommen. Diesen Billigkeitsrücksichten müsse der
Finanzausschuß um so mehr beitreten, als die Wittwe Gerd es
in ungünstigen pekuniären Verhältnissen lebe und habe er zu
.beantragen:

der Landtag wolle sich mit der Bewilligung eines Gna¬
denquartals an die Wittwe des Landgerichtspedellen
Gerd es einverstanden erklären und dazu 72 Thlr.
bewilligen.

Der Antrag wird angenommen.
Vierter Gegenstand der Tagesordnung.
Der Bericht beschränkt sich auf eine Zusammenstellung

der bei erster Lesung gefaßten Beschlüsse; der Gesetzentwurf
wird in dieser Zusammenstellung in zweiter Lesung ange¬
nommen.

Fünfter Gegenstand der Tagesordnung.
Zur zweiten Lesung ist vom Ausschuß eine Aenderung

des Art. 1, vom Regiernngscommissär Herstellung des Art. 1
(H. 1 im Entwurf bezeichnet) der Regierungsvorlage bean¬
tragt.

Der Regiernngscommissär Ruhstrat zieht seinen Antrag
zurück, da die Staatsregierung gegen die nunmehr vom Aus¬
schuß beantragte Fassung des Art. 1 keine Bedenken habe.

Der Art. 1 in der vom Ausschuß vorgeschlageneu Aen¬
derung, sowie der Gesetzentwurf in der Zusammenstellung des
Ausschusses werden angenommen.

Sechster Gegenstand der Tagesordnung.
Berichterstatter Abg. Meberding Nach dem Schrei¬

ben der Staatsregierung vom 17. Februar sei die Wahl dreier
Ersatzrichter des Staatsgcrichtshofs beantragt. Die früheren
vom Landtage gewählten ordentlichen Mitglieder des StaatS-
gerichtshofs seien Kitz, Dannenberg und Gräpel , Ersatz¬
richter Lentz, Tappenbeck und Drost gewesen. Durch den
Eintritt von Dannenberg in den dreizehnten'Landtag sei
Lentz ordentliches Mitglied geworden, Hnllmann als Er¬
satzrichter gewählt. Durch den Eintritt von Lentz, Gräpel
und Hnllmann in den Landtag werde nicht nur die Wahl
dreier neuer Ersatzrichter, sondern auch die eines ordentlichen
Mitgliedes erforderlich, da Tappenbeck als Staatsanwalt
zur Zeit als ordentlicher Richter nicht anzusehen sei, und dem¬
nach nur Kitz und Drost als ordentliche Mitglieder vor¬
handen wären. Im Einverständniß mit Großh. Staatsregie¬
rung beantrage der Jnstizansschuß daher:

Der Landtag beschließe, zu den bleibenden von ihm
gewählten Mitgliedern des Staatsgerichtshofes:

dem ordentlichen Mitglieds Obergerichtsdirektor Kitz
in Birkenseld und dein als Ersatzrichter gewählten,
als ordentliches Mitglied eintretenden Justizrath
Drost in Ovelgönne,

ein neues ordentliches Mitglied und 3 Ersatzrichter zu
wählen.

Der Antrag wird angenommen.
Siebenter Gegenstand der Tagesordnung.
Der Gesetzentwurf wird in zweiter Lesung in der unter

I und 3 kleine Redaktionsänderungen enthaltenden Zusammen¬
stellung angenommen.

Nach einer kleinen Pause wird der Antrag 2 des Abg.
Greverus  zum zweiten Gegenstände der Tagesordnung an¬
genommen.

Präsident : Er sei inzwischen darauf aufmerksam ge¬
macht, daß der Ausschußantrag neben dem so eben angenom¬
menen Antrag bestehen könne: die Regierung würde darnach
dann die Frage nach der Entbehrlichkeit des Grundstücks we¬
sentlich darnach zu entscheiden haben, ob das Areal von der
Bahnverwgltnng benutzt werde. Da der Ausschuß jedoch in
diesem Sinne seinen Antrag nicht gestellt habe, betrachte er
den Ausschnßantrag mit der Annahme des Antrags 2 vom
Abg. Greverus  als beseitigt.

Der Landtag ist mit dieser Auffassung einverstanden.
Berichterstatter Abg, Nieberding : Nach Rücksprache

mit den übrigen Ausschußmitgliedernsei der K. 1 des Art. 1
etwas anders formulirt und habe die Fassung erhalten:

„Die zur Anlegung von Eisenbahnen und zu deren
Betriebe, sowie zur Herstellung der durch die Eisen¬
bahn abgeschnittenen Communicationen erforderliche Ab¬
tretung von Grundstücken, Gebäuden und Rechten jeder
Art gegen vorgängige gerechte Entschädigung kann nicht
verweigert werden."

Der Gesetzentwurf wird sodann in zweiter Lesung mit
dieser Aenderung der Redaktion des Art. 1 Z. 1 und mit dem
zu K. 6 des Art. 3 beschlossenen Zusatz angenommen.

Reg.-Comm. Bucholtz : Er sei in der Lage, sofort
die Zustimmung der Staatsregierung zu den bei diesem Ge¬
setzentwurf gefaßten Beschlüssen des Landtags auszusprechen.

Schluß der Sitzung 12 Uhr Mittags.
Nächste Sitzung Mittwoch den 9. März Morgens

II Uhr.
Tagesordnung:

1). Bericht/ des Justizausschusses über den Gesetzentwurf,
betreffend das in Eutin geltende Recht.

2) Zweite Lesung des Einführungsgesetzes zum Handels¬
gesetzbuche.

3) Mündlicher Bericht des Staatsgutsansschusses, betref¬
fend die Veräußerung der Staatsgutsparcelle Wasen-
Heck.

4) Bericht des Verwaltungsausschusses, betreffend die
Petition des 3ten Deichbandes wegen Abänderung des
Art. 250 der Deichordnung.

5) Bericht des commerciellen Ausschusses über, den Gesetz¬
entwurf wegen Abgaben von den an den Nebenflüssen
der Enis erbauten Schissen.
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6) Bericht des Verwaltungsausschusses, betr. Art. 110
der Wegeordnung und die desfällige Petition ausAZil-
deshausen.

7) Bericht des Ausschusses über den Entwurf eines Weide¬
ablösungsgesetzes.

8) Bericht des Ausschusses, betreffend 2te Lesung des
Unterrichtsgesetzes für Lübeck(heute von der Tages¬
ordnung entfernt).

9) Wahl eines ordentlichen Richters und dreier Ersatzrich¬
ter für den Staatsgerichtshof.

10) Wahl des ständigen Landtagsausschusses.
11) Bericht des Petitionsausschusses über mehrere Peti¬

tionen.

Der Berichterstatter
Rarnsauer.



Ir ericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Dreiundzwanzigste Sitzung.

Oldenburg , den 9. März 1864 . Bormittags 11 Uhr.

Tagesordnung: 1) Bericht des Justizausschusses über den Gesetzentwurf, betreffend das in Eutin geltende Recht.
(Anlagen Nr. 99 S . 462.)

2) Zweite Lesung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuche. (Anl. S . 346.)
3) Mündlicher Bericht des Staatsgutsausschusses, betreffend die Veräußerung der Staatsgutsparcelle

Wasenheck. (Anl. 84 S . 409.)
4) Bericht des Verwaltungsausschusses, betreffend die Petition des III . Deichbandes wegen Abänderung

des Art. 250 der Deichordnung.
5) Bericht des commerciellen Ausschusses über den Gesetzentwurf wegen Abgaben von den an den

Nebenflüssen der Ems erbauten Schiffen. (Anl. Nr. 112 S . 516.)
6) Bericht des Verwaltungsausschusses, betreffend Art 110 der Wegeordnung und die desfällige Petition

aus Wildeshausen. (Anl. 15.)
7) Bericht des Ausschusses über den Entwurf eines Weideablösungsgesetzes. (Anl. 17 S . 43.)
8) Bericht des Ausschusses, betreffend 2te Lesung des Unterrichtsgesetzes für Lübeck.
9) Wahl eines ordentlichen Richters und dreier Ersatzrichter für den Staatsgerichtshof.

10) Wahl des ständigen Landtagsausschusses.
11) Bericht des Petitionsausschusses über mehrere Petitionen.

Vorsitzender: Präsident Becker, zeitweise Vicepräsident Pan er atz.
Am Ministertische: Die Regierungscommissäre Ruude

und Bucholtz.
Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Schriftführer

Bartel  das letzte Protokoll. Dasselbe wird genehmigt.
Eingegangen sind:

1) Schreiben des Staatsministeriums, betreffend Revision
des Gesetzes, betreffend Austritt der Militärpersonen
aus dem Dienst.

Präsident : Da sich diese Revision wesentlich an die¬
jenige des Civilstaatsdienergesetzesanschließe, so beantrage er,
sie dem für letztere bereits gewählten Ausschuß zu übergeben
und habe zu dem Zweck bereits die Vervielfältigungdes
Schreibens für die neun Ausschußmitglieder angeordnet.

Abg. Brader : Er meine, diese Gesetzvorlage müsse,
wenn sie überhaupt jetzt noch zur Berathung kommen solle, an
einen besonder» Ausschuß gehen, da sie etwas ganz Anderes
enthalte, als das Civilstaatsdienergesetz. Man stehe hier vor

einem Gegenstände, der eines tiefen Einschnitts in das Be¬
stehende, einer ernsten und eingehenden Berathung bedürfe.

Präsident : Weil mehrere Aenderungen in beiden Vor¬
lagen, und zwar gerade die wesentlichsten, durchaus gleichmäßig
seien, so werde es richtig sein, wenn Beide von demselben
Ansschuß bearbeitet würden. Es würde doch wunderbar her¬
auskommen, wenn die Berathung durch zwei verschiedene Aus¬
schüsse zu verschiedenen Resultaten führte und die Anträge für
so gleichartige Gegenstände von einander wesentlich abwichen.
Dabei verstehe sich von selbst, daß diese Vorlage, wenn der
für das Civilstaatsdienergesetz bestimmte Ausschuß nicht die
Zeit mehr haben würde, zurückgelegt werden müßte.

Abg. Ahlhorn : Der letzten Bemerkung des Präsi¬
denten schließe er sich vollkommen an. Er halte es für ge¬
fährlich, noch jetzt, gegen Ende der Landtagsverhandlungen,
ein so tief eingreifendes Gesetz zu berathen, da man nicht mehr
die Muße habe, welche die Wichtigkeit des Gegenstands ver-
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lange . Es sei nicht zn rechtfertigen , daß die Staatsregierung

erst jetzt , wo der Landtag schon länger als ein Viertel Jahr

bei einander sei, diese Vorlage mache . Deshalb empfehle er,

daß sie an den Ausschuß für das Civilstaatsdienergesetz abge¬

geben werde uno daß dieser dann nicht mehr darauf eingehe.

Regierungscommissär Bucholtz : Der Landtag möge

sich nicht zu große Vorstellungen von dieser Revision machen.

Sie sei keineswegs etwas Selbstständiges , für sich Bestehendes,

sondern nur zu dem Zweck angeregt , um in das Civilstaats¬

dienergesetz und das Militärpensionsgesetz die erforderliche

Gleichmäßigkeit hineinzubringen . Nur diejenigen Punkte des

letztren sollten geändert werden , welche mit den zu revidiren-

den Stellen des Civilstaatsdieuergesetzes in sachlichem Zusam¬

menhänge ständen.

Abg . Ahlhorn : Daß die Staatsregierung sich hierauf

beschränken wolle , habe er wohl vorausgesetzt . Der Landtag

aber dürfe sich , wenn er einmal an diesen Gegenstand heran¬

trete , nicht auf eine unbedeutende Revision beschränken , sondern

müsse bei dieser Gelegenheit die Initiative zu weiter gehenden

Anträgen ergreifen , um dem Staate die immer höher anwach-

sende Pensionslast zu verringern . Er müsse darum damit

warten , bis er aufs Neue zusammenkomme , um sich daun mit

frischen Kräften darüber her zu machen.
Der Antrag des Präsidenten wird angenommen.

Fernere Eingänge:

2 ) Schreiben des Staatsmiuifteriums , betreffend Alterszu¬

lagen für Unteroffiziere.

3 ) Desgleichen , betreffend Position 55 des Voranschlags

für das Herzogthum Oldenburg.

4 ) Desgleichen , betreffend die Ablösuugsgelder für den

- Scheldezoll.
Die Nrn . 2 , 3 , 4 sind an den Finanzausschuß bereits

abgegeben , was genehmigt wird.

5 ) Desgleichen , betreffend Einverständniß mit den vom

Landtage zum Gesetzentwürfe über die unbestellbaren

Postsendungen gefaßten Beschlüssen.

6 ) Desgleichen in Betreff des Gesetzentwurfs über Messung

der Schiffe u . s. w.

7 ) Petition aus Strückhausen , betreffend Chausseeanlage

von Petershörne über Strückhausen an die Varel-

Strohauser Chaussee ; au den Finanzausschuß.

8 ) Petition von Eingesessenen der Gemeinden Delmenhorst,

Ganderkesee und Hude , betreffend Herstellung einer

Chaussee von Deichhorst bis Bookholzberge ; desgleichen.

9 ) Eingabe des Gewerbe - und Handels - Vereins zu

Oldenburg , betreffend Uebersendung von Eisenbahu-

Brochüren . Die Brochüren sind vertheilt.

10 ) Schreiben der Staatsregierung , betreffend Einver¬

ständniß mit den Beschlüssen des Landtags zum Ge¬

setzentwurf für das Fürstenthum Lübeck , betreffend

Gebühren der Amtsunterbedienten in Verwaltungs¬

fachen.

Auf der Tagesordnung steht zunächst der Bericht des

JustizauSschuffes , betr . den Entwurf eines Gesetzes für das

Fürstenthum Lübeck , betr . das im Bezirke der Stadt Eutin

geltende Recht.

Die Verlesung desselben wird nicht gewünscht.

Zu Antragi (Ablehnung der Artikel 1 bis 6 ) des Ent¬

wurfs ) :
Abg . Greverus : Aus den Nebenanlagen 0 . und I) .

zur Anlage 99 ersehe man , daß der Lübecker Provinzialrath

sich für Annahme der Artikel 1 bis 6 des Entwurfs , welche
vorzugsweise die Ausdehnung des Lübischen Rechts auf alle

Theile der jetzigen Stadt Eutin bezweckten , ausgesprochen habe.

Dürfte er (Redner ) hier im Namen des Provinzialraths spre¬

chen , so würde er erklären zu können glauben , daß der Pro¬

vinzialrath nur mit Widerstreben diesen Beschluß gefaßt habe,

weil ihm die Mangelhaftigkeit des Lübischen Rechts nicht ent¬

gangen sei . Das erhelle schon daraus , daß er einzelne Be¬

stimmungen desselben ausgemerzt wissen wolle . Auch er Habe

nu Provinzialrath für die Annahme dieser 6 Artikel gestimmt,

jetzt aber nach einer näheren durch den Ausschußbcricht veran-

laßken Erwägung sich eines Anderen entschlossen und werde

dem Ausschußantrage beitreten . Nur hätte er gewünscht , daß

der Ausschuß sich nicht nur negativ verhalten , sondern auch

etwas Positives vorgeschlagen hätte . Aus dem Inhalt der

Vorlage sehe man , daß die Erweiterung des Lübischen Rechts

nur Mittel zum Zweck sei , daß der eigentliche Zweck in der

Herbeiführung eines einheitlichen Rechtszustandes in der Stadt

Eutin bestehe . Wenn nun dieses  Mittel als unrichtig er¬

kannt werde , so möge man doch den an sich lobenswerthen

Zweck nicht aus dem Auge verlieren und die Einheit des

Rechts ans einem anderen Wege zu erreichen suchen . Dieses

Streben in Fluß zu erhalten , stelle er folgenden Verbesserungs¬

oder Zusatzantrag:
Großherzogliche Staatsregierung zu ersuchen , in

Erwägung zu ziehen , ob nicht die Aufhebung des

in der Stadt Eutin geltenden Lübischen Rechts sich em¬

pfehle und dieserhalb dem Provinzialrath und dein

Landtag baldthunlichst eine Vorlage zugehen zu lassen.

So bezwecke er , dasselbe , was die Staatsregierung durch

Verallgemeinerung des Lübischen Rechts anstrebe , auf dem

entgegengesetzten  Wege der Aufhebung  dieses Rechts

zu erreichen . Ob dieser Weg der . richtige sei , darüber könne

er augenblicklich selbst noch nicht schlüssig , entscheiden , sondern

müsse eine nähere Prüfung von Seiten der Staatsregierung
abwarten.

Das Lübische Recht sei bisher wohl den meisten Mit¬

gliedern des Landtags unbekannt gewesen ; doch könne mau,

so viel hier für jetzt zu wissen Noth thue , hinlänglich aus dem

Ausschußberichte kennen lernen . Daraus ersehe man , daß ein

großer Theil bereits theils durch die neuere Gesetzgebung,

theils durch Gewohnheit aufgehoben sei. In Betreff eines

großen andren Theils beständen Zweifel , - ob er noch gültig
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sei oder nicht. Ein dritter Theil sei in der Auslegung zwei¬
felhaft; die Gelehrten stritten sich darüber, was seine Bestim¬
mungen zu bedenken hätten und erklärten sie für äullinö in-
terprvtntionis. Ein letzter Theil des Lübischen Rechts end¬
lich sei nicht mehr zeitgemäß und enthalte Bestimmungen, die
für andere Zeiten — zweihundert Jahre schon seien seit der
ersten Abfassung verflossen— und andere örtliche Verhältnisse
bestimmt seien. Er wolle in dieser Hinsicht die Vorschrift
hervorhcbeu, daß Niemand eine Thür oder ein Fenster in sei¬
ner Wand anlegen dürfe, wenn vorher keins dagewesen, ohne
Genehmigung des Nachbarn. Es seien in Folge dessen eine
Menge von Fenstern auf Revers, bittweise, hergerichtet. Der¬
gleichen und noch viele andere Vorschriften seien nicht mehr
zeitgemäß und hätten nur für die engen Verhältnisse der alten
Reichsstadt Lübeck gepaßt. Der Ausschuß sei damit einver¬
standen, indem er das Lübische Recht, wie es in Eutin bestehe,
für ein Uebel erkläre. Wenn der Ausschuß weiter sage, es
sei im Absterben begriffen und die Zeit habe nur ihre zer¬
setzende Wirkung auf dasselbe geübt, so sei dies freilich ganz
recht, indessen halte er nicht dafür, daß man sich dabei be¬
ruhigen könne, es dieser zersetzende;: Wirkung bis zur gänz¬
lichen Auflösung zu überlassen, insbesondere weil dadurch die
Zahl derjenigen Bestimmungen, bei denen es zweifelhaft sei,
ob sie noch zu Recht bestehen, nur vermehrt würde.

Sei das Fortbestehen des alten Lübischen Rechts an sich
schon ein Uebel, so werde dies noch dadurch gesteigert, daß
daneben in der kleinen Stadt ein andres Recht bestehe, mit
derselben Gültigkeit, nach Straßen, ja nach Häusern von jenem
Recht geschieden. Freilich lese man im Ausschußbericht, daß
weder das Obergericht, noch das Amtsgericht zu Eutin in
dieser Hinsicht über Uuzuträglichkeiten zu klagen hätten, und
allerdings seien die territorialen Grenzen beider Rechte bis
jetzt nicht zweifelhaft und würden es vielleicht lange Zeit hin¬
durch nicht werden; aber wenn auch der Jurist , der Richter,
sich leicht in diesen Zustand finde, wie solle der einfache Bür¬
ger es sich erklären, daß er, wenn er bei seiner Verheirathung
das Haus Nr. 1 beziehe, in Lübischer Gütergemeinschaft, wenn
Nr. 2, nach gemeinem Recht mit seiner Ehefrau lebe, oder
daß dasselbe Testament, welches, wenn in dem Hause Nr. 101
errichtet, rechtsgültig sei, durch Errichtung in Nr. 102 un¬
gültig oder anfechtbar werde, oder, daß die Erben aus einem
in dem Hause Nr. 101 errichteten Testamente ganz andre
Rechte und Pflichten haben, als die Erben aus einem im
Hause Nr. 102 errichteten Testamente, oder daß ein in dieser
Straße verlorner Gegenstand nach. dem Grundsatz: „ wo ich
mein Eigenthum finde, kann ich es vindiciren", behandelt
werde, während bei einem in jener Straße verlorenen die
Rechtsparömie: „ Hand muß Hand wahren" gelte. Ein
Jurist könne so etwas wohl verstehen, nicht aber der schlichte
Bürger. Deshalb möge man die Einheit des Rechts herbei¬
führen durch thätiges Handanlegen, nicht dadurch, daß man,
wie der Ausschußbericht wolle, die Zeit walten lasse. Dies

Berichte. XIV. Landtag.

werde die Zahl der Bestimmungen, deren Rechtsgültigkeit
zweifelhaft sei, nur immer größer machen, ein Uebelstand, der
desto mehr sich fühlbar machen werde, je mehr der Verkehr
in der Stadt Eutin in Folge der Gewerbefreiheit und der
neuen Eiscnbahnanlage sich steigere. Daß das Lübische Recht,
wie der Ausschuß sich ausdrücke, erkrankt sei, sei nur zu wahr,
daraus folge aber keineswegs die Hoffnung, daß es bald gänz¬
lich ab sterben werde, sondern vielmehr die Furcht vor dem,
was der Dichter in den Versen ausvrücke:

„Es erben sich Gesetz' und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort;
Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechts
Und rücken sacht von Ort zu Ort."

Die Altersschwäche des alten Lübischen Rechts werde noch
manchen gesunden Menschen überleben und unsren Enkeln und
Urenkeln noch Fesseln anlegen, wenn wir ruhig zusehend die
Zeit wallen ließen. Er enipfehle daher seinen Antrag zur
Annahme.

Abg. Russell : Nicht nur einfache Staatsbürger, son¬
dern die Richter grade am meisten seien überzeugt von der
Nothwendigkeit eines einheitlichen Rechtsznstandes; in ganz
Deutschland seien ihre Bestrebungen darauf gerichtet; auf jeder
Juristenversammluug werde dieses Bedürfniß anerkannt. Auch
im vorigen Landtage sei besonders die Kodifikation des ehelichen
Güterrechts im Herzogthuine für wünschenswerth erklärt und
einstimmig ein dahin gehendes Ersuchen an die Staatsregierung
gestellt. Leider habe bis jetzt dieselbe den Wünschen des Land¬
tags noch nicht entsprochen, doch gebe er die Hoffnung nicht
verloren, daß dies in nicht zu langer Zeit geschehen werde.
Für die Einführung eines einheitlichen Rechts in Eutin halte
er den vom Abg. GreveruS  Angeschlagenen Weg für richtiger
als die Vorschläge der Staatsregierung; führe man das ge¬
meine Recht allgemein ein und hebe das Lübische Recht, wel¬
ches keinen Boden zur gesunden Entwicklung hahe, gänzlich
auf, so entferne man dadurch eine Quelle verkümmerter Rechts¬
zustände. Er halte es für nicht gefährlich, den schwachen
Lebensnerv des Lübischen Rechts vollends abzuschneiden und
das Abgestorbene zu den Todten zu legen.

Regierungscommissär Runde : Die Staatsregierung
habe die Vorlage lediglich im Interesse der Stadt Eutin, in
Veranlassung eines Antrags des dortigen Stadtmagistrats
und Obergerichts und nach der Zustimmung des Provinzial¬
raths gemacht. Wenn jetzt die Ansichten sich in Eutin so
geändert hätten, wie nach den Ausführungen des Berichter¬
statters, so wie des Abg. Greverus  anzuuehmen sei, so habe
die Staatsregierung auch keinen Grund mehr, das Zustande-
kommmen des bisher für zweckmäßig gehaltenen Gesetzes be¬
sonders zu wünschen und werde er daher den Anträgen des
Ausschusses und des Abg. Greverus  nicht entgegen treten.

Präsident : Der Antrag des Abg. Greverus  brauche
nicht grade als Verbesserungsantrag zum Ausschußantrag an-
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gesehen zu werden, er komme besser neben dem Ausschußantrag
zur Verhandlung.

Der Antrag des Abg. Greverus wird genügend un¬
terstützt.

Berathung geschlossen.
Abg. Lentz als Berichterstatter: Was die Bemerkung

des Regierungscommissärs anbetreffe, so sei allerdings zuerst
von Eutin aus, und zwar von der früheren Justizkanzlei, die
Frage angeregt, ob nicht die Herbeiführung einer Einheit des
Rechts zweckmäßig sei. Seines Wissens aber habe das Eutiner
Obergericht dieses Ziel nicht aus dem von der Staatsregierung
eingeschlagenen Wege erreichen wollen, sondern sei geneigter
gewesen, dazu mit der Aufhebung des Lübischen Rechts vor¬
zugehen.

Gegen den Antrag des Abg. Greverus  habe er nichts
einzuwenden. Der Ausschuß sei hauptsächlich davon ausge¬
gangen, daß das Lübische Recht so unpassend und seine Aus¬
dehnung so wenig wünschenswerth sei, daß man die 6 ersten
Artikel des Entwurfs ablehnen müsse. Auch darin seien sich
alle Mitglieder einig gewesen, daß eine Einheit des Rechts
wünschenswerth sei, als Hauptsache aber sei das betrachtet,
daß diese Einheit nicht auf diesem Wege angestrebt werden
dürfe. Er , für seine Person, glaube auch, daß die Erreichung
dieses Ziels durch Aufhebung des Lübischen Rechts weit we¬
niger Schwierigkeiten machen werde. Nur dürfe dies vielleicht
nicht unbedingt geschehen, indem er z. B . zweifelhaft sei, ob
nicht die Gütergemeinschaftdes Lübischen Rechts besonders für
die Kaufleute den Vorzug vor dem Totalshstem des gemeinen
Rechts verdiene, weil dadurch der Kredit erhöht werde. Da
der Antrag indeß die Sache nur der Erwägung der Staats¬
regierung überlasse und noch Nichts Bestimmtes festsiellc, so
könne er sich einverstanden mit ihm erklären.

Der Antrag 1 und der Antrag des Abg. Greverus
werden angenommen; ebenso die Anträge 2, 3 und 4.

Damit ist die erste Lesung dieses Gesetzes beendigt.
Es folgt auf der Tagesordnung die zweite Lesung des

Einführungögesetzeszum Handelsgesetzbuch.
Die Redaktionsänderungen des Ausschusses werden ge¬

nehmigt und die Anträge 1 und 2 angenommen.
Zu Antrag 3:
Abg. Hullrnann : Da er daraus aufmerksam gemacht

sei, daß die Form des Ausschußantrages vielleicht zu der Miß¬
deutung Veranlassung geben könne: Der Ausschuß wolle die
Einrichtung von Handelsgerichten bestimmt empfehlen, so füge
er erläuternd hinzu, daß der Ausschuß nicht in der Lage ge¬
wesen sei, die Frage, ob eine solche Einrichtung überhaupt
passend sei, näher zu prüfen und sich eine bestimmte Meinung
darüber zu bilden; daß er vielmehr nur durch Stellung dieses
Antrags habe bewirken wollen, daß der Landtag auch seiner¬
seits dafür sorge, eine weitere Verhandlung darüber, ob Han¬

delsgerichte wünschenswerth, eventuell wie sie einzurichten seien,
herbeizuführen.

Abg. Fortmann : Auch er sei mit dieser Auffassung
einverstanden, hoffe aber doch, die Staatsregierung werde eine
Form finden, welche dem Bedürfnisse nach Handelsgerichten,
sei es auch nur als Schiedsgerichten, entspreche.

Der Antrag 3 wird ebenfalls angenommen.
Der mündliche Bericht zum dritten Gegenstände der

Tagesordnung, betreffend die Veräußerung der Staatsguts¬
parzelle Wasenheck, fällt wegen Krankheit des Berichterstatters
Abg. Bunnies  aus ; der Antrag des Ausschusses wird an¬
genommen.

Es folgt aus der Tagesordnung der Bericht des Ver¬
waltungsausschusses, betreffend die Petition des dritten Deich¬
bandes, Wegen Abänderung des Art. 250 der Deichordnung.

Abg. Huchting : Nach Art. 250 Z. 3 der Deichord¬
nung könnten die Interessenten eines neu eingedeichten Grodens
die Ueberstuhlung des alten aus den neuen Deich verlangen,
wenn der letztere5 Jahre lang im vorschriftsmäßigenBestick
gelegen habe. Die Petition verlange eine Ausdehnung dieser
Frist auf 20 Jahre. Wenngleich der Ausschuß dies für zu
Viel gehalten habe, so glaube er doch eine 10jährige Frist
empfehlen zu können. In diesem Zeitraum werde jeder neue
Deich, der überall haltbar sei, genügend bedichtet und vor
Senkungen sicher sein, eine Sicherheit, welche nach 5 Jahren
noch nicht vorliege. Ein solches Zugeständniß habe der Aus¬
schuß um so mehr geglaubt, den Deichbänden machen zu
müssen, da eine jede Bedeichung nur zum alleinigen Vortheil
der Grodensinteressenten gereiche und es nicht in der Absicht
liegen könnte, diesen Vortheil auf Kosten des betr. Deichbands
zu vergrößern.

Abg. Selkmunn II . : Als Mitglied des Ausschusses
habe auch er den Antrag mit gestellt, aber nur deßhalb, weil
die Staatsregierung darin ersucht werde, die Sache in Er¬
wägung zu ziehen. Er könne sich noch nicht positiv für die
Ausdehnung der Frist auf 10 Jahre erklären, weil er kein
Urtheil darüber habe, ob nicht schon5 Jahre genügten, um
einem Deiche die gehörige Festigkeit zu geben. Daß aber die
Staatsregierung diese Frage in Erwägung ziehe, könne jeden¬
falls nur empfohlen werden.

Abg. Suhren : Er habe es sich nicht erklären können,
weshalb der Ausschuß nicht gemäß der Petition des dritten
Deichbandes eine Frist von 20 Jahren empfohlen habe, da
doch im klebrigen die Deichbandsinteressentenohne irgend ein
Widerspruchsrecht ganz von dein Belieben der Unternehmer
von Eindeichungen abhängig seien; wo die Verhältnisse ungün¬
stig seien, mutheten letztre ihnen die Ueberstuhlung zu, wokeine
Gefahr sei, wollten sie nicht überstuhlen. Wenn mithin die
Vorschrift des Art. 250 nur zum Bortheil der Unternehmer
da sei, so müsse den Deichbandsinteressentenwenigstens so viel
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Zeit gelassen werden , daß sicher anzunehmen sei , es werde
durch die Ueberstuhlung keine gar zu große Belastung eintre-
ten. Es sei gesagt , wenn nicht 5 , so genügten doch jedenfalls
10 Jahre . Die Erfahrung lehre , daß dieser Zeitraum noch

lange nicht ansreiche und daß sich die Unzulänglichkeit eines
Deichs oft viel später herausstelle . So Leim Seefeldergroden¬

deich, wo nach und nach das ganze Vorland weggespült wor¬
den sei , so daß wegen der immer stärker hervortretenden

Wasserbewegungen sehr bedeutende Reparaturen hätten gemacht
werden müssen ; und doch liege vor dem Seefeldergroden ein

langes Watt ; wo die Strömung größer sei , könne man die

möglicherweise eintretenden Veränderungen gar nicht absehen.
Im Anfang der zwanziger Jahre , in einem tüchtigen Winter,

sei das Eis in der Jahde aufeinander getrieben und ein Block
so hoch und groß , wie in Grönland , entstanden , der bei Nord¬
westwind das Ellenserdammer Außentief hinanfgetrieben sei

und das Wasser des Tiefs gezwungen habe , sich einen andren

Weg zu suchen . Auf dieselbe Weise möchten wohl manche der
in der Jahde liegenden Platen entstanden sein . — Man sehe

also, daß den Deichbandsinteressenten aus einer Ueberstuhlung

nur Gefahr , kein Vortheil erwachse , während die Unternehmer

den ganzen Gewinn für sich behielten . Er sehe deshalb nicht

ein , weshalb man ihnen nicht wenigstens das Recht ein-
räumen wolle , die Last solange abzuwehren , als nöthig sei,

um die Festigkeit des Deichs einigermaßen benrtheilen zu

können. Er halte 20 Jahre für nicht zu Viel ; da er indeß
fürchte, mit dieser Frist nicht durchzukommen , so wolle er

einen Antrag stellen , der präciser als der Ausschußantrag die
Staatsregierung um Einführung einer 10jährigen Frist er¬

suche.

Präsident - Der durch Unterschriften bereits genügend
unterstützte Antrag laute folgendermaßen:

der Landtag wolle anstatt des Antrages des Berwal-

tungsausschusses beschließen:

Die Großherzogliche Staatsregiernng zu ersuchen,
sich damit einverstanden erklären zu wollen , daß im

Art 250 Z. 3 der Deichordnnug die Worte „ fünf

Jahre " abgeändert werden in : „ zehn Jahre " und

diese Abänderung baldthunlichst mit den von der

Großherzoglichen Staatsregierung unterm 23 . De-

cember v. I . beantragten und vom Landtage zuge¬
stimmten Abänderungen promulgirt werde.

Regierungscommissär Bucholtz : Wenn der Landtag
diesen Antrag zum Beschluß erheben wolle , so werde die Staats¬

regierung selbstverständlich die Sache in Erwägung ziehen.

Uebrigens scheine keine Veranlassung zu einem Solchen vorzu¬
liegen, da dieselbe Frage , wie sich Alle erinnern würden , erst

vor 8 Jahren nach den weitläufigsten Vorprüfungen die auf

eine lange Reihe von Erfahrungen und die Ansicht rein tech¬

nischer Sachverständiger gestützte Entscheidung gefunden , daß

ein Zeitraum von 5 Jahren genüge , um die Sicherheit eines

bestickmäßigen Deichs zu erproben und den Verhältnissen ent¬

spreche.

Davon jetzt schon abzugehen , liege durchaus kein Grund
vor , weder in den seitdem gemachten Erfahrungen , noch in

den heutigen Verhandlungen , denn , daß eine Verlängerung
dieses Zeitraums im Interesse des Deichbands liege , sei aller¬
dings ganz richtig , dem stehe aber das Interesse der Landes¬

kasse mit demselben Rechte gegenüber , weil der Staat fast

ausschließlich im Besitz der Grodenländereien sei.

Abg . Suhren : Gegen die Bemerkung des Herrn
Regierungscommissärs mache er darauf aufmerksam , daß nicht
alle Vorprüfungen zu Gunsten der . jetzigen Fassung des Art.

250 ausgefallen seien . Auf der Vorberathung zu Varel seien
damals ganz andre Anträge gestellt , namentlich habe mau den

Antrag des Bevollmächtigten Bargmann,  nach einer fünf¬
jährigen Frist erst dann den Grodensinteressenten das Recht

zu geben die Ueberstuhlung zu verlangen , wenn sich heraus¬

gestellt , daß die vor lieg enden Umstände  genügende Sicher¬

heit böten , mit einer Majorität von ^ Stimmen angenommen.

Als die Deichordnung nachher aus dem Landtage zur Ver¬
handlung gekommen , sei dieser Passus nie berührt worden,
obgleich man sich in anderen Punkten so oft auf die Vareler

Versammlung berufen habe . Vielmehr sei auf den Antrag des

Abg . Bulling  II . — er müsse hier einschieben , daß es

allerdings auch Privatinteressenten an Grodenländereien gebe
— die Bestimmung angenommen , daß , wenn die Interessenten

des Grodens die Eindeichung beschlössen , dem Deichband kein
Widersprnchsrecht zustehen solle und damit die Eindeichung für

jene zu einem Recht , für diesen zu einer Last gemacht . Mit

Unrecht habe man damals zur Rechtfertigung dieses Artikels

sich darauf berufen , daß eine solche Begünstigung der Unter¬

nehmer bereits zu Recht bestände , da doch Alles dafür Ange¬

führte nur auf Uebergriffen der Letzteren beruht habe.

Abg . Töllner : Er halte besonders auch deshalb den

Zeitraum von 5 Jahren für zu kurz , weil ein Deich oft Jahre
lang keinem Angriffe ausgesetzt sei und erst viel später bedeutende

Beschädigungen erleiden könne ; wie z. B . der Augustgroden¬

deich, nachdem er ungefähr 5 Jahre lang unbeschädigt bestanden

habe , durch die Sturmfluthen des vorigen Winters so mit¬

genommen sei, daß es dem Deichbande zum größten Nachtheil
gereicht haben würde , wenn er ihn schon übernommen gehabt

hätte . Durch einen Zeitraum von 10 . Jahren werde wenigstens

etwas  Garantie geboten.

Abg . StrackerjtM I . : Er werde gegen denSuhren  -

schcn Antrag stimmen , da es sich nicht rechtfertigen lasse , schon
jetzt ohne weitere Untersuchungen , blos auf das Gutachten

einiger Mitglieder des Landtags hin einen anderen Zeitraum

bestimmt festzustellen . Durch den Ausschußantrag werde man,

falls die angestellten Untersuchungen die Meinungen des Abg.
Suhren  bewährten , ganz dasselbe erreichen ; erkläre sich da-

' 26  *
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gegen der Landtag schon jetzt bestimmt für die zehnjährige Frisst
so entbehre sein Beschluß der nöthigen Begründung.

Abg . Pancratz : Das vom Abg . Töllner  aus den
Beschädigungen des Augustgrodendeichs geschöpfte Argument
komme bei dieser Frage nicht in Betracht , weil der Art . 250
Z. 3 verlange , daß der Deich 5 Jahre lang in bestickmäßigen
Stande gelegen habe und der Augustgrodendeich überhaupt noch
keinen vollständigen Bestick gehabt habe.

Der Augustgrodendeich würde zum Ueberstuhlen noch nicht
gekommen sein , wenn auch die Beschädigungen nicht vorgekom¬
men wären . Daraus werde für Abänderung des Deich¬
rechts eine Motivirung nicht entnommen werden können , wie
auch nach dem Vorgetragenen für die Abänderung aus der
Erfahrung nichts vorgebracht sei.

Der Antrag des Abg . Suhren  wird abgelehnt , der
Ausschußantrag angenommen.

Sodann wird zur Berathung des fünften Gegenstandes
der Tagesordnung geschritten , zum Bericht des commerciellen
Ausschusses in Betreff der Gesetzesvorlage über Erhebung einer
Abgabe von den an den Nebenflüssen der Ems erbauten größeren
Schiffen.

Die Verlesung desselben wird nicht gewünscht.

Abg . Brcrder als Berichterstatter : Die im Bericht
erwähnte Brückenerweiternng sei von großer Wichtigkeit für
unsere Industrie . Besonders bei Edewecht befänden sich viele
Schiffswerste , auf denen schon jetzt sehr viel größere Schiffe,
als früher gebaut würden ; noch größere zu bauen , werde nur
durch die Enge einiger aus hannoverschen Gebiet liegenden
Brücken , besonders der Brücke zu Stickhausen , verhindert,
Bisher sei die Hannoversche Negierung allen Versuchen , größere
Schiffe dnrchzubriugeu , hindernd in den Weg getreten . Wes¬
halb ? wisse man nicht ; man glaube aber , um den Aufschwung
unseres Schiffsbaues zu Hintertreiben . Endlich sei durch Ver¬
handlungen unserer Staatsregierung die Erweiterung jener
Brücken ermöglicht und bedaure er dabei nur , daß die zum
Thcil nicht vermögenden Schissszimmerleute die Kosten der¬
selben nach dem Regieruugsentwurf tragen sollten . Da sie
sich aber dazu erboten hätten , sei er nicht veranlaßt , einen
anderweitigen Antrag zu stellen und wolle er hier nur die
Hoffnung aussprechen , daß die Staatsregierung baldmöglichst
auch eine Erweiterung der Wasserstraßen in Bedacht nehmen
und zur Ausgleichung , zu dieser wenigstens einen angemes¬
senen  Beitrag aus der Staatskasse hergeben werde.

Der Ausschußantrag wird angenommen.

ES folgt ans der Tagesordnung der Ausschußbericht über
die Verordnung , betr . die Ausführung der Bestimmung des
Art . 110 Z. Ist der Wegcordnung , sowie der Bericht über
eine Vorstellung des Stadtmagistrats und Gemeinderaths zu
Wildeshausen , denselben Gegenstand betreffend.

Abg . Fyxtmcrnn : Wie die Vorstellung ans Wildes¬

hausen ergebe , habe die Ausführung des Art . 110 ß . Ist der
Wegeordnung sich als sehr schwierig herausgestellt . Wenn nnn
auch die Staatsregiernng durch die Verordnung vom 10 . Sep !.
1862 diese Schwierigkeiten habe heben wollen , so sei ihr dies doch
nicht vollständig gelungen , weil sie in Beziehung auf die
Städte nicht genüge . Die Bestimmung , daß einzelne Gbund-
besitzer eine Ausnahme beantragen könnten , würde eine für
die Städte nicht passende Ungleichheit herbeiführen . Deshalb
und da die Unanwendbarkeit des Art . 110 Z. Ist der Wege¬
ordnung doch nur in einzelnen größeren Orten vorkomme,
werde eS besser sein , diesen selbst die Beordnung der Sache
auf statutarischem Wege zu überlassen . Zu diesem Zweck be¬
antrage er:

Der Landtag wolle der Verordnug , betr . die Nns-
sührnng der Bestimmung des Art . 110 Z. Ist der
Wegeordnnug in der vorgelegten Form seine Zustimmung
nicht ertheileu , dagegen an Großherzogliche Staats¬
regierung das Ersuchen zu stellen:

den folgenden Nachsatz zu der genannten Wegeordnung
zu genehmigen:

Für ganze Gemeinden kann eine Ausnahme von
der Vorschrift des Art . 110 Z. Ist der Wege¬
ordnung gestattet werden , wenn durch statutarische
Bestimmungen , so weit thunlich , der genannten
Vorschrift entsprochen wird.

Abg . Bartel : Dieser Antrag , erscheine ' ihm bedenklich,
weil es sich hier nur um unbedingte Genehmigung der Ver¬
ordnung handle , wenn man nicht wolle , daß der Art . 110
ohne Weiteres wieder in Kraft trete.

Abg . Selkurann II. : Dasselbe habe auch er dagegen
einzuwenden . Der Antragsteller werde dadurch ganz das
Gegeutheil von dem erreichen , was er »volle , da , wenn der
Landtag der zu Gunsten des Bedürfnisses erlassenen Verord¬
nung nicht zustimme , die strengere Bestimmung der Wcge-
ordnung wieder an ihre Stelle trete . Glaube er , daß . die
Verordnung nicht weit genug gehe , so möge er beantragen , daß
man die Staatsregiernng um noch weiter gehende Modifikationen
ersuche , nicht aber die Zustimmung zu der Verordnung davon
abhängig machen , daß sie auf dies Ersuchen eintrete.

Abg . EtL ' ack ' evMN HI - : Die Form des F ortmann-
schen Antrages möge nich die richtige sein ; da eS, sich indessen
um einen Gesetzentwurf handle , so werde es genügen , bei der
zweiten Lesung eine Form festzustellen , welche die einstweilige
Aufrechterhaltung der Verordnung möglich mache , zugleich aber
sie als Shell eines demnächst zu erlassenden Gesetzes betrachte.
Sachlich aber könne er den Antrag nur empfehlen . Die außer¬
ordentlich strenge Vorschrift des Art . 110 .Z.  Ist , welche alles
und jedes Abfließen von Schmntzwasser . auf die Straße ver- .
biete , sei vieler Orts nicht nur in Bezug auf einzelne Grund¬
besitzer , sondern für ganze Gemeinden gradezu undurchführbar,
so daß zwischen den Beiheiligten und der Behörde oft ein.
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stillschweigender Vertrag zur Umgehnng des . Gesetzes gleichsam
vorausgesetzt werde . So lasse z. B . der Magistrat in der
Stadt Oldenburg den Abfluß des Schmutzwassers auf die
Straße zu, halte aber darauf , daß ein Sieb davor angebracht
und dadurch die festeren Bestandtheile zurückgehalten würden;
das verstoße schon gegen das Gesetz und ohne Zweifel würden
solche Gosscnsteine , trenn vor das Gericht gebracht , eine Be¬
strafung zur Folge haben . Ebenso sei es im Lande ; überall
habe sich gezeigt , daß die Dursührung dieser Vorschrift eine
Unmöglichkeit , daß eine Aenderung des Gesetzes nothwendig
sei. Dazu biete der F ortm a n üsche Antrag eine gute Hand¬
habe ; namentlich halte er die dadurch den Localbehvrden über¬
tragene Befugniß nicht für gefährlich , glaube vielmehr im
Gegensatz - zum Ausschußoericht , daß wenn irgendwo , dann
hier der Gemeinde die Selbstbestimmung in ihren Angelegen¬
heiten überlassen werden könne.

Abg . Fortmann : Er glaube , in der Sache werde
ein Jeder mit ihm einverstanden sein , da es sich um einen
Gegenstand handle , welchen man besser wie irgend etwas
den Gemeinden anvertrauen könne . Habe er in der Form
nicht das Rechte getroffen , so möge mau das seiner Unkenntniß
zu Gute halten . Er habe versucht , in dieser Hinsicht sich
Rath zu holen ; Niemand aber habe ihm eine bestimmte Form,
welche neben der Verordnung einen Zusatz ermögliche , angebcn
können. So habe er denn , um die Sache zunächst zur Ver¬
handlung - zu bringen , diese Form gewählt.

Präsident ( zur Geschästsbehandlnng ) : Der Zusatz-
antrag lasse eine zweifache Behandlung zu ; in der einen wie
in der andern habe er die Bedeutung eines Gesetzentwurfs,
welcher der Verordnung hinzntrete und deshalb zur zweiten
Lesung komme ; entweder könne er in dem Sinne gestellt werden,
daß , wenn die Staatsrcgiernng ihm nicht zustimme , eS bei
der Verordnung bleiben solle , oder so , daß der Landtag in
diesem Falle der Verordnung seine Genehmigung versage . Das
Letztere sei in dem Fortmann ' schcn Anträge klar ausge¬
sprochen.

Abg . Fortmann : Er sei damit einverstanden , daß
der Antrag so gefaßt werde , daß wenigstens die Verordnung
bestehen bleibe.

Regicrnngöcommissär Bucholtz : Die Staatsregierung
habe, die nachträgliche Genehmigung der Verordnung vom
10. September 1862 beantragt , die noch von Niemandem
bekämpft sei. Der vorliegende Antrag scheine nur als die
Initiative  zu einer gesetzlichen Bestimmung aufgefaßt wer¬
den zu müssen . Die Frage , ob diese Bestimmung mit der
genehmigten Verordnung vielleicht in ein Gesetz gefaßt werden
könne, würde allerdings am besten bei der zweiten Lesung zur
Erwägung gebracht werden . Uebrigens werde regierungsseitig
vorausgesetzt , daß die nachträgliche Genehmigung zu der Ver¬
ordnung jedenfalls nicht versagt werde . Wie die Staatsregie¬
regierung sich zu dem Anträge des Abgeordneten Fort mann
stellen werde , könne er noch nicht bestimmt angeben.

Abg . Selikmann II . : Nach der letzten Erklärung des
Abg . Fortmann,  durch welche die Bedeutung seines An¬
trags als Bedingung zur Genehmigung hinfällig geworden,
seien beide Punkte selbstständig zu behandeln . Er schlage des¬
halb vor , daß über die Verordnung allein erst abgestimmt
und der Fortmann 'sche  Nachsatz an den Ausschuß für Ver¬
waltungssachen übergeben werde.

Präsident : Mit der vorgeschlagenen Trennung sei
er einverstanden , halte es aber für besser , den Nachsatz heute
in erster Lesung passiren zu lassen , da er doch zur zweiten
Lesung an den Ausschuß gehen werde ; noch heute sei der An¬
trag des Abg . Suhren  ebenso behandelt.

Abg . Selkmann II . : Der Antrag sei , da er kein
Amendement zum Ausschußautrag sei , als selbstständiger An-
zu behandeln und dürfe als solcher nach der Geschäftsordnung
nicht ohne weiteres zur Berathung kommen.

Präsident : Streng genommen allerdings nicht ; doch
sei bisher so verfahren ; ebenso wie der Suhren ' sche  Antrag
sich der Petition des III . Deichbands angeschlossen habe , so
dieser , an die Wildshäuser Petition ; weshalb man denn hier
anders , wie dort verfahren wolle ? Er halte die sofortige
Berathung für zulässig.

Berathung geschlossen.

Der Antrag des Äbg . Selkmann  II . auf vorläufige
Verweisung des Fortmann 'schen  Antrages an den Ausschuß
wird abgelehnt ; der die Verordnung betreffende Ausschußautrag
und der Antrag des Abg . Fortmann,  soweit er nicht diesen
Ausschußantrag ansschließt und sodann der Ausschußantrag zu
der Petition ans Wildshausen wird angenommen , der Antrag
des Abg . Fort mann  geht zur Vorbereitung für die zweite
Lesung an den Verwaltungsausschuß.

Den folgenden Gegenstand der Tagesordnung bildet der
Bericht über den Gesetzentwurf , betreffend die Ablösungen der
Weideberechtignngcn.

Eine Verlesung desselben wird nicht gewünscht und der
Antrag 1 angenommen.

Zu Antrag 2:

Abg . Pancvatz : Der Artikel 1 errege in ihm ein
zweifaches Bedenken . Einmal halte er den ' Zusatz im K. 2
„deren Ablösbarkeit durch das Markengesetz zu beordnen ist"
für durchaus überflüssig ; eine solche Hinweisung sei nur ein
Motiv zur Ausnehmung der Marken und gehöre nicht in das
Gesetz . Sodann aber habe der Ausschuß , um die Ausnahme
der Gemeinheiten von diesem Gesetz entbehrlich zu machen,
nnter Z. und d am Ende Bestimmungen getroffen , die
theils an sich, theils durch unsre bestehende Gesetzgebung über¬
flüssig seien , indem hiernach schon das nach dem Entwürfe
Bestimmte erntrcte . Er halte die Ausnahme der Gemeinheiten
ganz allgemein für gerechtfertigt . Wenn von solchen , insbe¬
sondere neben Marken von Gemeinheiten die Rede sei, so ver¬
stehe man darunter diejenigen uncultivirten Grundstücke im
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alten Herzogthum Oldenburg , an denen dem Staat , nicht als

an einem Domanialvermögen , sondern nach seinem Hoheits¬

rechte das Eigenthum und die Verfügung zustehe , um diese

Flächen zum allgemeinen Wohle durch Ausweisung oder

sonst nutzbar zu machen , und so in das Privateigenthum über¬

gehen zu lassen.
An diesen Flächen haben die Gemeinheitsinteressenten , und

als solche werden alle Anwohner angenommen , das Recht zur

Nutzung und auf Abfindung . So lange die Gemeinheit un-

getheilt sei, werden jedem Interessenten Ausweisungen bewilligt;

bei einer Theilung erhalte er die seinen Verhältnissen ent¬

sprechende Abfindung ; in beiden Fällen werde er genügend

durch die Gesetzgebung geschützt ; eine vorherige Ablösung werde

fast nie Vorkommen . Und trete wirklich einmal der Fall ein,

so frage es sich noch sehr , ob die Ablösung nach diesem Ge¬

setze für die Interessenten vortheilhaster sein werde , als wenn

der Staat nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und

dem Herkommen verfahre . Die Anwendung des projectirten

Gesetzes auf die Gemeinheiten sei hiernach wenigstens überflüssig,

wenn nicht gar nachtheilig.
Wenn der Ausschuß diese Bestimmungen deshalb für

nöthig erachtet habe , weil es im Münsterlande Gemeinheiten

besonderer Art , die sog . Brinke , gebe , so sei ihm völlig

unbekannt , daß es Brinken gebe , welche nicht zu den

Marken gehörten oder gehört haben , außer insofern , als etwa

vor einem Halbjahre das Amt Löningen eine solche Ansicht

geäußert habe . Früher sei dies nie vorgekommbn ; weder die

Mitglieder der Kammer , noch die der Regierung wüßten sich

dergleichen zu entsinnen und auch dem Gemeinheitscommissär

Osthofs , ein Mann , der lange Jahre bei den GemeinheitS-

theilungen sungirt , sei eine solche Ansicht sonst nie vorgekommen.

Es komme allerdings vor , daß bei der Theilung einige Theile

der Mark zu öffentlichen Plätzen in den Ortschaften — die sog.

Brinke — ganz oder theilweise liegen blieben , wie zu öffentlichen

Wegen und zur Wegerde , sowie zu Lehm - oder Sandgruben,

zu Rothekuhlen , Viehtränken und ähnlichen allgemeinen Ge¬

brauchszwecken , Markengründen verwendet werden . Bei den

Theilungen seien die Brinke immer als Theile der Mark an¬

gesehen , behandelt und verwendet , und auch im Amt Löningen

sei so verfahren ; das Gegentheil hätte doch jedenfalls bei

Theilungen zur Sprache kommen müssen , da dann eine Unter¬

scheidung zwischen Marken und Brinken , auch häufig eine Grenz¬

scheidung , gewiß erforderlich gewesen wäre . Das sei aber nie

geschehen . Entweder seien die Brinken mit vertheilt , oder zu

öffentlichen Nutzen ohne Aufhebung des Eigenthums der Mark¬

genossenschaften mit dem Rechte des Staats auf die ttzitig.

waroAli8 liegen geblieben , vielleicht auch ausnahmsweise be¬

sonders darüber verfügt . Das Amt Löningen habe vielleicht

früher so verfahren , als ob die Brinken eine besondere Art

von Gemeinheiten seien , scheine sich jetzt aber doch bei der ent¬

gegengesetzten Ansicht beruhigt zu haben . Hiernach fänden

seines Erachtens die Bestimmungen des Art . 1 ß . 3u und b

auf Brinke keine Anwendung , weil diese keine Gemeinheiten

seien , und falle jeder Grund , die Gemeinheiten nicht auszu¬

nehmen , hinweg.

Die Ausnahme bezüglich der uucultivirten und nicht

eingefriedigten Grundstücke halte er ebenfalls mit der Staats¬

regierung für angemessen , da er nicht glaube , daß ein Be-

dürfniß zu Ablösungen bei ihnen sich jemals einstellen werde.

Jndeß könne man sich in dieser Hinsicht dabei beruhigen , daß

wenn der Fall einmal eintreten sollte , wie es im Bericht heiße,

der Staat der Berechtigte sei , so daß gar keine Besorgniß

vorliege , daß diese Befugniß mißbraucht werden könne . Er

beantrage:

Im Art . 1 ß . 2 werde nach „Marken " hinzugefügt : „und

Gemeinheiten " und der übrige Inhalt des Z. 2 sowie

der ganze Inhalt des K. 3 gestrichen , snkv . reck, in

2ter Lesung.

Präsident : Der Abg. Selkmann II. habe soeben
folgenden Antrag , wesentlich übereinstimmend mit dem des

Abg . Pancratz,  cingebracht:

Anstatt der KZ. 2 und 3 des Art . 1 werde folgende

Bestimmung angenommen:

„Z . 2 . Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden

auf Marken und Gemeinheiten keine Anwendung " .

Der Abg . Pancratz  zieht seinen Antrag zurück . Der

Antrag des Abg . Selkmann  II . wird unterstützt.

Abg . Selkmann II . : Er schließe sich in allen Stücken

dem Abg . Pancratz  an . Der Ausschuß befinde sich insofern

im Jrrthum , als er den Begriff der Gemeinheiten unrichtig

anwende und Sachen darunter bringe , welche nicht dahin ge¬

hörten , wie die Brinken . Gemeinheiten seien die im alten

Herzogthum Oldenburg befindlichen uucultivirten Flächen , deren

Eigenthum dem Staate zustehe und an welchen die Gemein¬

heitsinteressenten Benutzungsrechte hätten ; sie seien den Marken

bis auf den Punkt , daß dort die Markgenossenschaft auch

Eigenthümerin sei , vollständig gleich und müßten gleichmäßig

alle Ausnahmen von diesem Gesetze hingestellt werden , weil

dazu bei Beiden derselbe Grund vorliege . Darüber , daß die

Anwendung des Gesetzes auf sie nachtheilig werden könne , habe

schon der Abg . Pancratz  Einiges gesagt . Er wolle nur noch

hervorheben , daß die Weideberechtigten hier auch stets die

Gemeinheisinteressenten sein würden , und deshalb ruhig Alles

beim Bestehenden belassen werden könne . Nehme man die

Bestimmung unter b an , so möge man bedenken , wie sehr

die Staatsverwaltung dadurch bei Ausweisungen zur Kultivirung

behindert werden würde , indem dann bei einer jeden Aus¬

weisung erst die Weideberechtiguugen abgelöst werden müßten.

Da eine solche Hinderung der Kultur durch Nichts motivirt

werde , gebe er dringend anheim , diese Bestimmung nicht an¬

zunehmen.

Was aber die Brinke in den Münsterschen oder Osna-

brückischen Landestheilcn betreffe , so seien dieselben entweder



207

Markengrund/ dann fielen sie unter das Markengesetz, und
bildeten, wo die Marken bereits getheilt seien, einen noch
fortbestehenden ungetheilten Markengrund. Seien sie aber
nicht Markengrund, so ständen sie als öffentliche Plätze im
Besitz ver Ortsgemeinden und fielen unter das vorliegende
Gesetz. Sie für ein Zwischending zu erklären, welches zwischen
Markengrund und Eigenthum der Ortsgemeinde als „Gemein¬
heit" gleichsam in der Mitte liege, sei bisher noch Niemandem
eingefallen und könne nur zu Unklarheiten und Verwirrungen
führen. Aus diesen Gründen habe .er seinen Antrag gestellt;
er habe darin die beschränkenden Worte „dieses Gesetzes"
ausgenommen, weil es sonst nach dem Inhalte des Z. 1
zweifelhaft erscheinen könne, ob die Weideberechtigungenan
Marken überhaupt ablösbar sein sollten; durch diese Fassung
bleibe es für sie einfach bei den bestehenden Gesetzen.

Abg. Hullmann : Es sei dem Ausschuß Unkenntniß
der Verhältnisse vorgeworfen; da er sich dazu bekenne, wolle
er die Widerlegung dieses Vorwurfs Anderen überlassen. Die
Ausschüßmitglieder aus dein alten Herzogthum hätten wegen
der hiesigen Verhältnisse eine Ausdehnung des Gesetzes auf
die Gemeinheiten— der Name Passe auch auf die Münster-
scheu Marken — nicht für nothwendig gehalten; da aber von
mehreren Mitgliedern aus dem Münsterlande hervorgehoben,
daß es auch noch andere Gemeinheiten, die sog. Brinke, gebe,
bei denen der Verwendung zu Kulturzwecken häufig die Weide¬
berechtigungen entgegenständen und großes Gewicht aus diesen
Punkt gelegt sei, auch der Ausschuß keine nähere Aufklärung
darüber durch die Staatsregiernng habe erhalten können, so
habe er diese Bestimmung ausgenommen in dem Glauben,
wenigstens nichts Schädliches dadurch festzusetzen. Es sei ihm
dabei nicht eingefallen, ein Widerspruchsrecht gegen Veräuße¬
rungen oder sonstige Ausscheidungen denen zu geben, welchen
ein solches vorher nicht zugestanden; er sei vielmehr davon
ausgegangen, daß es ein solches Widerspruchsrecht gebe und
und habe nur für diesen Fall die Ausdehnung für wünschenS-
werth gehalten; seinen  Kenntnissen nach bedürfe es allerdings
der Bestimmungen unter Z. 3 nicht.

Abg. Selknurnn I-: Von den Brücken sei gesagt
worden, sie gehörten stets zu den Marken; er selbst aber kenne
ein Beispiel, wo dies nicht der Fall sei; wenn bei einem Andren
Falle im Amte Löningen Zweifel erhoben seien, so liefere das.
einen Beweis mehr, daß dieser Punkt nicht ganz klar sei.
Wolle man die Brinke in diesen Fällen unter das vorliegende
Gesetz bringen, so sei er befriedigt; werde aber doch, um
alle Zweifel zu beseitigen, für die Beibehaltung von Z. 3
stimmen.

Abg. Selkmann II. : Nachdem der Berichterstatter
selbst soeben sich einverstanden damit erklärt habe, daß der
8- 3 wegfallen könne und müsse, da der Ausschuß die Bezie¬
hung desselben auf die altoldenbnrgischen Gerneinheiten nicht
beabsichtigt habe, so werde auch der Landtag ihn nicht änneh-
meu wollen. Uebrigens habe er nicht gesagt, daß die Brinke

immer zu den Marken gehörten, sondern daß sie außerdem
auch im Eigenthum der Ortsgemeinden stehen könnten.

Abg. Russell : Wenn hier Unkenntniß vorliege, so
könne sie nur auf thatsächliche Verhältnisse sich beziehen. Dar¬
über zunächst, daß unter Gemeinheiten in der Regel die Ge¬
meinheiten im alten Herzogthum verstanden würden, seien wohl
Alle einverstanden, und sei es unrichtig, diese grade so zu be¬
handeln, wie die Marken des Münsterlandes, da das Rechts-
verhältniß Beider von Grund aus verschieden sei und auch
die Ablösungen der Rechte Dritter nach verschiedenen Grund¬
sätzen ausgeführt würden. Diese Gemeinheiten habe der Aus¬
schuß allerdings nicht treffen wollen, sondern, wie ein Vorredner
richtig bemerkt habe, nur diejenigen, welche bei der Auftheilung
der Marken übrig blieben. Brinke, die zu noch ungetheilten
Marken gehörten und in und bei den Dörfern sich befänden,
kämen bei der Auftheilung der Marken regelmäßig mit zur
Vertheilung unter die Markengeuossen. Er kenne nur solche
Brinke in Marken, die noch nicht getheilt worden. Von
anderer Seite sei ihm aber mitgetheilt, daß in einigen Fällen
die bei der Vertheilung der Marken übrig gebliebenen Brinke
in das Eigenthum einer andern Genossenschaft, z. B . einer
Wiek, übergegangen seien und auf diese noch nicht gecheckten
Grundflächen, welche man ebenfalls mit dem Namen„Gemein¬
heiten" bezeichne, solle der Z. 3 sich beziehen. Das Amt
Löningen, welches doch auch die Verhältnisse kennen werde,
habe über diesen Punkt Zweifel erhoben, und daß auch für
Weidebcrcchtignngenan solche Brinke eine Ablösung nöthig
werden könne, falls sie zu öffentlichen Plätzen und dergleichen
benutzt werden sollten, sei nicht zu bestreiten. Dürfe man
aber mit dem Abg. Selkmann II . annehmen, daß kein Zwei¬
fel obwalte, daß das vorliegende Gesetz werde ohne weiteres
auf sie angewandt werden können, so sei auch er mit der
Streichung des Z. 3 einverstanden; der Ausschuß habe dies
nicht geglaubt -und diese Fassung jedenfalls für unschädlich
gehalten.

Abg. Pancratz : Wenn der Abg. Selkmann II.
behauptet habe, die Gemeinheiten seien wie Marken zu behan¬
deln, so glaube er, daß das insofern habe gesagt sein sollen,
wie es richtig sei, als die Umänderung des vorliegenden Ge¬
setzes in Betracht komme. Im klebrigen seien Beide allerdings
sehr verschieden. Der Abg. Russell  gebe zu, daß die Brinke
vor der Theilung stets zu den Marken gehörten, meine aber,
daß sie nachher öfters zu Gemeinheiten würden. Letzteres
glaube er nicht. Denn entweder würden bei der Theilung
besondere Bestimmungen über das Eigenthum an den Brücken
getroffen, wo es dann bei diesen sein Bewenden habe, oder
sie seien auf andere Korporationen übergegangen; auch in die¬
sem Falle sei der Z. 3 nicht nöthig, um das projectirte Gesetz
zur Anwendung zu bringen. Der Name „Gemeinheit" für
Brinke sei unglücklich gewählt. Gemeinheiten seien eben aus¬
schließlich die uncultivirten Flächen im alten Herzogthum, welche
im Eigenthmn des Staats ständen.
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Abg . Bartel Auch ihm sei nur diese Anwendung

des Worts „ Gemeinheit " bekannt . Auch ihm scheine deßhalb

im Anschluß an die Aeußerungen der Abgg . Pancratz und
Selkmann II . , daß der Z. 3 ganz wegfallen müsse , weil

es bei den Brinken sich stets um die einfache Alternative

handeln werde : Gehören sie zur Mark oder nicht ? Im ersten

Fall seien sie nach den Grundsätzen des zu erwartenden Mar¬

kengesetzes zu behandeln , im zweiten nach denen des vorlie¬

genden.
Präsident : Vom Abg. Selkmanu II. sei folgende

thatsächliche Berichtigung eingegangen : Er habe nicht , wie

der Abg . Russell bemerkt , die Gemeinheiten den Marken

ganz gleich gestellt , .sondern nur , daß sie gleichmäßig als Aus¬

nahmen dieses Gesetzes zu behandeln seien.

Bcrathung geschlossen.

Abg . Hullnrann als Berichterstatter : Nur einige

Worte noch wolle er sich erlauben . Der Ausschuß sei davon

ansgegangen , daß bei den Gemeinheiten des alten Herzogthums
den Interessenten kein Widersprnchsrecht bei Veräußerungen

und dergleichen zustehe , daß für sie also die thatsächlichcn

Voraussetzungen des tz. 3 fehlten . Als einzigen Gegenstand

desselben habe er nach den Aeußerungen der im Ausschuß vor¬

handenen Münsterländer die Brinke im Auge gehabt . Aus

der heutigen Verhandlung aber gehe hervor , daß sie entweder

zu den Marken gehörten , oder Ueberbleibsel der Marken nach

der Theilung seien . Für letztre werfe sich die Frage auf , ob

sie noch länger Eigenthum der bisherigen Markgenossenschaft

blieben ? Er glaube , daß sie wesentlich mit dem Areal dasselbe

seien , welches nach Art . 4 H. 2 des zurückgelegten Mar-

kengesetzeö schließlich den Gemeinden zugesprochen werde , in

deren Bezirken es belegen sei- Da die Motive dazu aussag¬

ten , daß es bisher an jeder Bestimmung darüber fehle , wenn

das Eigenthum des hier erwähnten Areals nach der Theilung

der Mark zufalle , so halte er diese Frage für rechtlich zweifel¬

haft . Da sie indeß nur durch Las Markengesetz werde gelöst

werden können , so werde er hier dem Antrag des Abg . Sell¬
in an n II . beitreten.

Der Antrag des Abg . Selkmann II . und darauf der

Z. 1 des Ausschußentwurfs mit - diesem Zusatze werden ange¬
nommen.

Der Vicepräsident Pancratz  übernimmt den Vorsitz.

Die Anträge 3 , 4 , 5 , 6 , 7 werden angenommen.

Zu Antrag 8 (Annahme der Arr . 8 des Entwurfs ) :

Abg . Selkmann II . : Der Ausschuß habe die Be¬

stimmung im Art . 5 der Regierungsvorlage für ungenügend

erklärt , weil sie sich nur aus Weideberechtigungen derselben

Art beziehe und im Art . 8 seines Entwurfs den Fall hinzu¬

gedacht , daß die Weideberechtigungen nicht derselben Art seien.

Hiermit sei er einverstanden , glaube aber nicht , daß der Art . 8

dem entspreche . Dieser , indem er von Triften spreche , welche

nöthig seien , um nach anderen , von den Weideberechtigten zu

behütenden Weideräumen zu gelangen , denke nur an den Fall,

wo wirklich Triftberechtigungen rieben der Weideberechtig,mg

beständen , während doch, wenn die Weideberechtignngen gleich¬

artig seien , keine besondere Triftbdrechtigung da zu sein brauche,
sondern der Berechtigte ans das andre Grundstück schon in

Folge seiner Weideberechtigung gelangen könne . Für diesen

Fall müsse bei der Ablösung eine besondere Triflberechtignng
constituirt werden , die früher nicht nöthig gewesen sei und

doch habe der Ausschuß ihn weder iin ersten , noch im zweiten

Absatz berücksichtigt , welcher letztre stets nur die auf den vor¬

zubehaltenden Triften vorhandene Weidenutzung den : Berech¬
tigten auf die Entschädigung abrechnen wolle . Dies sei, wenn

der Weideberechtigte erst bei der Ablösung eine Triftberechtigung

erhalte , die er früher nicht gehabt habe , eine offenbare Unge¬

rechtigkeit gegen den Weideverpflichteten , welcher mit Recht

dann eine Entschädigung dafür bzw . eine entsprechende Kürzung
in der Ablösungssumme beanspruchen könne . Der Art . 8

müsse daher geändert werden ; ein Vorbehalt von Triftbcrech-

tiguugen , da , wo sie schön beständen , sei überflüssig , nur der

Fall bedürfe einer besonderen Bestimmung , wenn vorher kein

Tristrecht vorhanden gewesen sei und jetzt in Folge der Ab¬

lösung der Wcideberechtigung eine Trist cingeränmt werden

müsse.
Er beantrage deshalb:

der Art . 8 werde , wie folgt , angenommen:

„Einräumung von Triften " .

„H. 1 . Bei der Ablösung der Weidebcrechtiguiig

sind die vermöge derselben bisher ausgeübteu

Triften , welche nöthig sind , um andere dem Weide-

berechtigten zustehende Weideberechtignngen auszu-

übeu oder nach den Ihm gehörenden Grundstücken

zu gelangen , in zweckmäßiger Richtung einzuräumen.

Z . 2 . Der Werth der eingeränmten Triftbcrcchti-

gung ist in der Ablösungscntschädigung zu kürzen , jedoch

im Falle des Aufhörens der Tristberechtigung nach¬

zuzahlen " .

Noch einen Punkt wolle er dabei hervorheben : im Z. 1

habe er ausdrücklich gesagt , daß nur denen die Triftberechtigung

eingeräumt werden solle , welchen andere Weideberechtignngen

zuständen , oder denen die hinterliegenden Grundstücke gehörten.

Der Ausschußantrag aber gehe weiter und umfasse , was doch

gewiß nicht beabsichtigt werden könne , auch die Pächter.

Präsident Becker übernimmt wieder den Vorsitz.

Der Antrag wird genügend unterstützt.

Abg . Hullnrann : Die Fassung des Art . 8 habe in

zwei Erwägungen ihren Grund . Die Zweifel , welche der

'Vorredner gegen den ersten Absatz erhoben habe , seien nur

redaktioneller Natur ; denn daß auch der Ausschuß nicht nur

von vorzubehaltenden Tristen habe sprechen wollen , werde er

ihm zntraue » ; cs sei klar , daß , wenn der Berechtigte neben

seinem Weiderecht eine besondere Triftberechtigung habe , durch

die Ablösung hieran nichts geändert werde . Der Ausschuß

habe diese Fassung dem Hauuöverscheu Gesetze entnommen und
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wolle er zugeben , daß die vom Abg . Selkmann gewählte

korrekter sei , namentlich in der Begrenzung der „von dem

Weideberechtigten zu behütenden Weideräume " und in der Ab¬

änderung des „ Vorbehalts " in der Ueberschrift in „ Einräu¬

mung " . Wolle er deshalb seinen H. 1 als besonderen Antrag

stellen , so werde er ihm beistimmen ; sonst müsse man diese
Verbesserungen bei der zweiten Lesung anbringen.

- Anders hinsichtlich des H. 2 . Er halte es nicht für

Recht , daß Jemanden , dem nur das Weiderecht an einem

Grundstücke zustehe , der aber thatsächlich dabei die Triftberech-

tigung , um auf ein zweites Grundstück zu gelangen , ausgeübt

habe , bei der Ablösung zwar eine Trift eingeräumt , der

Werth derselben aber in der Entschädigungssumme gekürzt

werde . Vielmehr müsse ihm dasselbe ohne alle Kürzung ein¬

geräumt werden , da er es thatsächlich und unentgeltlich bis

dahin ausgeübt habe und durch die Kürzung eine Einbuße in

seinem bisherigen Ertrage erleiden würde . Nur insoweit be¬

dürfe es einer Kürzung in der Entschädigungssumme , als das

Vieh auf dieser Trift noch nach der Ablösung Weidenntzung

finde ; das sei auch im zweiten Absätze des Art . 8 ausgespro¬

chen. Er werde deshalb gegen die ganze Fassung des An¬

trags des Abg . Selkmann oder gegen dessen Z. 2 stimmen,

je nachdem eine Trennung der beiden Theile des Antrags statt¬

finde oder nicht.
Abg . Selkmann II . : Mit dieser Trennung erkläre

er sich einverstanden , und da der Berichterstatter sich mit dem

Z. 1 seines Antrages einverstanden erklärt habe , so bleibe nur

noch die Differenz zwischen dem zweiten Absatz des Ausschusses

und seinem Z. 2 . Der Vorredner sei gegen die Entschädigung

des Weideverpflichteten für die einznräumende Trift , weil der

Berechtigte sie thatsächlich bereits mit dem Weiderecht ausge¬

übt habe , während er diese thatsächliche Ausübung für einen zu¬

fälligen Vortheil halte , welcher mit dem Weiderechte sortfalle,

ohne daß der Weideberechtigte verlangen könne , ihn noch ferner

zu behalten . Da er nun für das abgelöste Weiderecht die

volle Entschädigung erhalte , so müsse auch der Verpflichtete

andrerseits für die Einräumung der Triftberechtigung vollstän¬

dig entschädigt werden.

Abg . Russell : Er werde gegen den Selkmann ' schen

Antrag stimmen , weil der Berechtigte entweder das Weiderecht

und das Recht der Trist habe , oder nur das Weiderecht und

im letzten Falle der Verpflichtete das Durchtreiben des Viehs

auf ein andres Grundstück nicht zu leiden brauche . Habe da¬

her bisher der Besitzer des ersten Grundstücks die Trift ge¬

stattet , so müsse man auch annehmen , daß ein Recht dazu

vorhanden sei , so daß eine besondre Entschädigung des Ver¬

pflichteten dafür , daß der Berechtigte die Trift bdhalte , un¬

billig erscheine.

Abg . Paueratz : Die Auslassung des Vorredners
müsse er bestreiten ; er halte es nicht für nöthig , daß der

Weideberechtigte , um sein Vieh auf ein benachbartes Grundstück

zu treiben , auch immer ein Triftrecht haben müsse . Denn

Berichte . XIV. Landtag.

wenn Jemand ein Weiderecht auf dem einen Grundstücke habe,

könne er schon vermöge dieses Weiderechts und ohne eigentliche
Tristberechtigung mit seinem Vieh auf das hinterliegende Grund¬

stück gelangen ; in diesem Falle würde es ungerecht sein , den

Werth der neu zu constituirenden Triftberechtigung nicht in
der Ablösungssumme zu kürzen.

Berathung geschlossen.

Abg . »Hullmann als Berichterstatter : Er empfehle

nochmals den Antrag des Ausschusses . Bei diesen zwangs¬

weise im Interesse des Verpflichteten vorgenommenen Ent¬

äußerungen müsse eine vollständige Entschädigung geleistet

werden ; nur so sei eine solche Anomalität zu rechtfertigen.

Nur wenn der Berechtigte , um auf das zweite Grundstück zu

gelangen , die Trist nöthig habe , solle sie ihm , dann aber auch

unentgeltlich eingeräumt werden , weil er vor der Ablösung

beide Berechtigungen so ansgeübt habe , daß er für die Trift

Nichts gegeben.

Statt des Absatz 1 des Entwurfs wird der Z. 1 des

Abg . Selkmann II . angenommen ; sodann der Z. 2 des

Abg . Selkmann abgelehnt und der Absatz 2 des Entwurfs
angenommen.

Die Anträge 9 , 10 und 11 werden angenommen.

Zu Antrag 12:

Abg . Selkmann II . : Zu Art . 13 wolle er sich eine

kleine Bemerkung erlauben ; derselbe laute:

Die Größe des abzutretenden Landes wird durch Sach¬

verständige bestimmt , welche zu bemessen haben , wie

viel von dem zur Entschädigung bestimmten Lande

nach Lage und Güte desselben erforderlich ist , um für

die Aufhebung der Berechtigung einen genügenden Er¬

satz zu bieten.

Er glaube den Sinn des Ausschusses zu treffen , wenn

er hinter dem Worte Berechtigung die Worte „nach Maßgabe

des Art . 7 " einfüge , der Sicherheit wegen , damit man nicht

vielleicht denke , daß hier anders als in jenem Artikel nicht

nach dem gezogenen Nutzen , sondern nach dem Werthe abge¬

löst werden solle . In der Voraussetzung , daß dies bei der

zweiten Lesung berücksichtigt werde , sehe er von einem beson¬

deren Anträge ab.

Abg . Hullmann : Er sei damit einverstanden ; die

Sache verhalte sich hier grade so, wie beim Art . 10 und seien

die erwähnten Worte nur übersehen ; bei der zweiten Lesung

könnten sie nachgefügt werden.
Die Anträge 12 und 13 werden angenommen.

Zu Antrag 14:

Abg . Strackerjan II - : Zur zweiten Lesung empfehle er

als redaktionelle Aeuderung , daß der Art . 18 , der sich offenbar

nicht auf Art . 17 H. 1, sondern nur ans Art . 17 K. 2 be¬

ziehe , dem letzten Paragraph als Zusatz hinzugefügt werde.

Abg . Hullmann : Dies sei richtig . Der Ausschuß

habe den Artikel wörtlich dem bisherigen Gesetz entnommen.

Der Antrag 14 wird angenommen.

27
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Zu Antrag 15:
Abg. Pancratz : Im Art. 24 weiche der Ausschuß

insofern vom Entwürfe der Staatsregiernng ab, als er der
Ablösungscommissionzwei Landwirthschastskundige beiordne und
die Revisionsbehörde aus diesen außerordentlichen Mitgliedern
und dem Vorstande zusammensetze, so daß die ordentlichen
Mitglieder fehlen. Hiergegen verweise er zunächst ans die
Motive zum Regierungsentwurf, welche dies Verfahren als
weitläufig und kostspielig bezeichnten. Zudem sei es über¬
flüssig, daß die Sachverständigen in den Behörden selbst Sitz
und Stimme hätten, da sie bei allen wichtigen Gelegenheiten,
wo man sie wirklich brauche, doch zugezogen werden müßten.

Er stelle deshalb zu Art. 24 den Antrag:
die KZ. 2 und 3 zu streichen.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Selkmann II . : Er sei ebenfalls dafür, die bei¬

den Landwirthschaftskundigenin die Ablösungscommissionnicht
auszunehmen. Habe man das bei dem Forstablösungsgesetze
gethan, so Liege dort die Sache auch anders, indem es sich
dort um einige wenige, aber sehr umfassende Berechtigungen
gehandelt habe, während hier umgekehrt die Berechtigungen,
abgesehen von denen an Gemeinheiten und Marken, nach dem
Berichte der Aemter nux klein, aber sehr zahlreich seien. Da¬
für stets zwei Sachverständige am Platz zu haben, würde im
Berhältniß zum Gegenstände zu viel Kosten verursachen. Außer¬
dem sei es aber unnöthig, da die Ablösungsbehörden aus
Mitgliedern der Regierung und der Katasterdirektion zusammen-
-gesetzt seien, welche grade schon durch ihre sonstige Thätigkeit
mit der Landwirthschast vertraut seien; bedenke man zu dem,
daß bei den wichtigsten Fragen die Zuziehung von Sachver¬
ständigen gesetzlich vorgeschrieben, sowie daß bei unbedeutenden
Gelegenheiten der Gang der Verhandlungen, namentlich in den
Terminen, durch die Zuziehung der Sachverständigen sehr
schwerfällig gemacht werde, so werde mau von dieser Forderung
absehen.

Abg. »Hullmann : Der Ausschuß habe den größeren
Kostenaufwand nicht übersehen, sei aber davon ausgegangen,

daß da , wo der gegenseitige gute Wille vorhanden sei, ohne
Entscheidung abgelöst werden würde, daß aber da, wo es fehle,
eine besondere Stütze durch die Kunde der Fachmänner wün-
schenswerth erscheine. Ob diese die höheren Kosten aufwiege,
müsse ein Jeder selbst ermessen.

Der Antrag des Abg. Pancratz  wird abgelehnt. Die
Anträge 15 und 16 werden angenommen.

Hiermit ist die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs be¬
endigt.

Auf der Tagesordnung folgt die zweite Lesung eines Ge¬
setzentwurfs wegen Aenderung des Gesetzes über das Unter¬
richtswesen im Fürstenthum Lübeck.

Der Gesetzentwurf wird nach der Zusammenstellung des
Ausschusses angenommen.

Wegen vorgerückter Tageszeit werden die Verhandlungen
abgebrochen.

Nächste Sitzung Freitag den 11. März 1864 Vormittags
11 Uhr.

Tagesordnung derselben:
1) Fortsetzung der heutigen.
2) Bericht des Finanzausschusses, betreffend die Staats¬

kassenrechnungen 1858/60.
3) Desgl., betreffend die Krongutskasserechnungen 1858/60.
4) Desgl., betreffend den Voranschlag für das Post- und

Telegraphenwesen.
5) Bericht des Ausschusses für die Schleswig-Holsteinische

Angelegenheit.
Die Petitionen sollen auf den Wunsch des Berichterstat¬

ters Dannenberg  und mit Zustimmung des Regierungs-
commissärs zu der am besten passenden Zeit verhandelt
werden.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr Nachmittags. ,

Der Berichterstatter

Hayen.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Merundzwanzigste Sitzung.
Oldenburg , den 11. März 1864 . Bormittags 11 Uhr.

Tagesordnung: l) Wahl eines ordentlichen Richters und dreier Ersatzrichter für den Staatsgerichtshof.
2) Wahl des ständigen Landtagsausschnsses.
3) Bericht des Petitionsausschusses über mehrere Petitionen.
4) Bericht des Finanzausschusses, betreffend die Staatscasserechnungen für 1858/60.
5) Desgl. , betreffend die Krongutscasserechnungenfür 1858/60.
6) Bericht des Ausschusses für die Schleswig- Holstein'schen Angelegenheiten.
7) Fernerer Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Voranschlag für das Post- und Telegraphen¬

wesen und das Schreiben der Staatsregieruug vom 14. Januar 1864, sowie eine Petition aus
Barßel um Errichtung einer Postspedition.

Vorfitzender: Präsident Becker, während eines Theils der Sitzung Vicepräfident Pancratz.
Am Ministertische: Regierungscommissäre Bucholtz

und Ruhstrat.
Der Schriftführer Strackerjan  III . verliest das Pro¬

tokoll der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.
Eingänge:

1) Gesuch des Stadtmagistrats zu Elsfleth, betreffend den
Bau einer Brücke zu Huntebrück; an den Finanz¬
ausschuß.

2) Petition aus Heckeln und den benachbarten Ortschaften
wegen Chaussirung der Harmenhauser Hellmer; an den
Finanzausschuß.

3 ) Drei Petitionen von Turn- unb Schützenvereinen wegen
Volksivehr, welche sofort an den Petitionsausschuß, zur
Berücksichtigung bei seinem heutigen Berichte, abge¬
geben werden.

4) Gesuch der Versammlung der OldenburgischenSchles-
Wig-Holstein-Ausschüsse, betreffend die Annahme der
jetzigen Ausschußanträge; dasselbe wird verlesen.

Der Präsident kündigt an, daß bis Montag Abend(den
l4. d. M. ) Anträge zur zweiten Lesung folgender Gesetzent¬
würfe einzubringen seien:

1) betreffend das Eutiner Recht.
2) betreffend Abgaben von den an den Nebenflüssen der

Ems erbauten Schiffen.

3) betreffend Zusatz zu Artikel 110 der Wegeordnung bzw.
zu der Verordnung vom 13. October 1862 zu diesem
Gesetz.

4 ) betreffend die Weideablösungeu.
Tagesordnung:
I . Wahl eines ordentlichen Richters und dreier Ersatz¬

richter für den Staatsgerichtshos.
Zum ordenlichen Richter wird gewählt der Obergerichts¬

präsident von Buttel  in Oldenburg mit 47 Stimmen, eine
Stimme ist auf den Oberappellationsrath Becker gefallen.

Zu Ersatzrichtern werden gewählt: Appellationsrath
Bödeker  und Obergerichtsassessor Bulling  in Oldenburg
und ObergerichtsassessorSchmedes  in Eutin, der erste mit
47 , der zweite mit 46 , der dritte mit 39 Stimmen; außer¬
dem sind Stimmen gefallen auf den Amtsrichter Harbers,
den Obergerichtsdirektor Ruhstrat  und dieObergerichtsräthe
Wieting , Hattenbach und Both 'e.

II . Wahl eines ständigen Landtagsausschusses.
Es werden gewählt zum Vorsitzenden Appellationsrath

Dannenberg (außerdem sind Stimmen gefallen auf den Ober¬
appellationsrath Becker;  einige abgegebene Stimmen find ungül¬
tig) mit 25 Stimmen; zu Mitgliedern die Abgg. Ahlhorn  mit
31, Lentz  mit24, Brockhaus  mit21 , Strackerjan II . mit
23, Brad er  mit 17 Stimmen. Demnächst haben die meisten
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Stimmen: aus den Abgg. für das Fürstenthum Lübeck der
Abg. Greverus  22 , von den Abgg. für das Fürstenthum
Birkenfeld der Abg. Scriba  19 , von den Abgg. für das
Herzogthum Oldenburg die Abgg. Arkenau und Pancratz
je 16 Stimmen; die übrigen Stimmen haben sich auf ver¬
schiedene Abgeordnete zersplittert,

III. Bericht des Petitionsausschusses über mehrere
Petitionen:

1. Gesuch des Jacob Jost , Zimmermeister zu Nieder¬
wörresbach, und Philipp Rieth, Maurermeister zu Herrstein,
um gesetzlichen Schutz gegen Andrang Preußischer Bauhand¬
werker.

Berichterstatter Abg. Eissel : Jacob Jost , Zimmer¬
meister zu Niederwörresbach, und Philipp Rieth, Maurer¬
meister aus Hcrrstein, beschwerten sich, angeblich im Namen
sämmtlicher Bauhaudwerker des Fürstenthums Birkenfeld,darüber,
daß Bauprofessionisten aus dem Preußischen, namentlich aus dem
Regierungsbezirk Trier, einerlei, ob sie viel oder wenig von ihrem
Geschäft verständen, jederzeit ungestört im Fürstenthnm Birken¬
feld selbstständige Arbeiten verrichten dürften, während Bau¬
handwerkern aus dem Fürstenthum Birkenfeld dies in Preußen
nur gestattet, wenn sie sich dort einer Prüfung unterzogen
hätten, die immerhin zeitraubend und kostspielig sei. Sie
klagten weiter darüber, daß durch diese ungleiche Gewerbe¬
bestimmungen den Gewerbetreibenden aus dem Fürstenthum
Birkenfeld der 'Nachtheil entstehe, daß Preußische Professionisten
sich in Masse im Birkenfeldischen einsänden und ihnen, obgleich
daselbst an Bauhandwerkern durchaus kein Mangel sei, viel¬
mehr, wie es in der Petition heiße, solche in Hülle und Fülle
vorhanden seien, den Verdienst wegnähmen, so daß es Petenten
an Arbeit fehle. Sie wünschten deshalb Schutz gegen diese
Uebersluthung des Fürstenthums durch Preußische Bauhand¬
werker und bäten um eine gesetzliche Bestimmung, wonach nur
den Bauhandwerkern derjenigen Staaten es gestattet sei, im
Fürstenthum Birkenfeld selbstständige Arbeiten zu übernehmen,
in denen auch den Birkenfeldischen Handwerkern dasselbe Recht
eingeräumt sei, eventuell, daß nur geprüfte preußische Meister
im Fürstenthum Birkenfeld selbstständig Bauarbeiten übernehmen
und ausführen könnten.

Was nun die Benrtheilung dieser Eingabe anlange, so
müsse bemerkt werden, daß im Fürstenthum Birkenfeld die
unbeschränkteste Gewerbefreiheit zur Betreibung von Handwerken
bestehe. Jeder, sowohl Inländer wie Ausländer, könne da¬
selbst ein Handwerk selbstständig je nach Belieben betreiben,
ohne gesetzlich gezwungen zu sein, seine Geschicklichkeit durch
eine Meisterprüfung oder dergl. vorher nachznweisen, wie denn
eine Gewerbeordnung für das Fürstenthum Birkenfeld gar nicht
bestehe. In der Preußischen Rheinprovinz sei dagegen nach
der dort geltenden Gewerbeordnung die Erlangung der Meister¬
schaft von dem Ausfall einer Meisterprüfung abhängig. Dies
sei der Grund, weshalb den Oldenburgischen Bauhandwerkern
die Verpflichtung auferlegt werden könne, falls sie im Preußischen

selbstständig arbeiten wollten— was ihnen nie verwehrt werde
— sich ebenfalls einer Meisterprüfung zu unterwerfen. Sei es
nun auch durch diese verschiedene Gesetzgebung den Preußischen
Handwerkern sehr erleichtert, im Fürstenthnm Birkenseld Ar¬
beiten auszuführen, den Oldenbnrgischen dagegen das Arbeit¬
suchen in Preußen immerhin erschwert, so beschränke sich diese
Belästigung doch ans das Unterwerfen unter eine Meisterprüfung.
Den tüchtigen Oldenbnrgischen Professionisten könne und werde
dies nicht abhalten, sofern er Arbeiten im Preußischen über¬
nehmen wolle; in nicht seltenen Fällen werde sogar Preußischer
Seits von diesen Prüfungen dispensirt, sofern der Handwerker
aus dem Fürstenthum Birkenfeld Nachweise, daß er in seinem
Heimathland längere Zeit als Meister gearbeitet habe. Daß
es den Oldenbnrgischen Handwerkern durch das Zulassen der
Preußischen Professionisten an Arbeit fehle, könne nur als eine
Uebertreibung bezeichnet werden, wie sich denn die Supplikanten
selbst ein Armuthszeugniß gäben, wenn sie darüber klagten,
daß sie in ihrem Fortkommen besonders durch Preußische
Psuscherprofessionisten, die selbst nicht einmal in Preußen eine
Prüfung bestehen könnten, beeinträchtigt würden — denn daß
ein tüchtiger Handwerker die Concurrenz eines Pfuschers nicht
zu fürchten habe, darüber sei der Ausschuß nicht zweifelhaft.
Die Preußischen Professionisten im Fürstenthum Birkenfeld
nicht mehr zuzulassen oder ihnen eine Meisterprüfung aufzu¬
legen, widerspreche total den Prinzipien der dortigen Gewerbe¬
freiheit. Motive zur Beschränkung der bestehenden Gewerbe¬
freiheit liegen zur Zeit nicht vor, wohl aber die Aussicht, daß
Preußen seine Gewerbeordnung in nächster Zeit einer Prüfung
unterziehe und dem Anträge der Kammer gemäß ihr eine
freiere Bewegung gebe, auch hinsichtlich der Meisterprüfungen,
die jetzt doch nur der Form nach beständen und in der That
die Finanzquelle gewisser Beamten seien, Abänderungen vor¬
nähme. Bei dieser Sachlage könne der Ausschuß, ganz so,
wie sich der Birkenselder Provinzialrath auf eine ähnliche Ein¬
gabe derselben Supplikanten kürzlich ausgesprochen haben solle,
dem Landtag nur empfehlen, über das vorliegende Gesuch zur
Tagesordnung überzugehen.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
2. Petition des GemeindevorstehersH. B. Harms  zu

Minsen auf Revision' des Gesetzes vom 16. Juli 1860,
betreffend die Verhältnisse der Insel Wangerooge(Ges. Samml.
XVII. , 437 ).

Berichterstatter Abg. Strackerjan III . : Als die
Verhältnisse der Insel Wangerooge der Art geworden, daß
man den Einwohnern derselben die Aufrechterhaltung einer
selbstständigen Gemeinde nicht mehr habe zumuthen können,
sei zwischen Staatsregierung und Landtag ein Gesetz verein¬
bart, wodurch die Gemeinde aufgehoben und Wangerooge als
Bauerschaft der Gemeinde Minsen zugelegt sei. Gegen dieses
Gesetz sei die vorliegende Petition gerichtet. Dieselbe beklage
sich zunächst darüber, daß die Gemeinde Minsen über diese
Zulegung von Wangerooge nicht zuvor befragt sei. Der Aus-



schuß habe es nicht für nothwendig erachtet, Erkundigungen
eiuzuziehen, ob die Gemeinde Minsen über die beabsichtigte
Zulegung vorher gehört sei; wenn dies nicht geschehen, so
verdiene das Verfahren keine Nachfolge, sondern eher Tadel;
auf den Bestand des Gesetzes könne dieser Umstand nicht von
Einfluß sein. Sodann beklage sich Petent über die Wirkungen
des Gesetzes; Wangerooge sei sehr arm, nachdem durch das
Eingehen des Bades die Hauptnahrungsquelle weggefallen sei
und bedrohe die Gemeinde Minsen mit einer großen Armen¬
last, um so mehr, da zu erwarten stände, daß manche auf
das Festland übergesiedelte Wangerooger wieder aus die Insel
ziehen würden. Das Gesetz gehe aber sehr vorsichtig zu
Werke, indem cs bestimme, daß die Unterstützungen, -die
Minsen für die ihrer Gemeinde zugelegten Wangerooger auf¬
bringen müßte, 6 Jahre lang aus der Staatskasse erstattet
werden sollten. Das Gesetz sage, die Wangerooger sollten
Angehörige der Gemeinde Minsen sein, ihnen zu gewährende
Unterstützungen sollten 6 Jahre lang aus der Staatskasse er¬
stattet werden,, es sei denn, daß die Insulaner auf andere
Weise das Gemeindebürgerrecht von Minsen erworben hätten,
insbesondere durch dauernden, Wohnsitz ohne Unterstützung aus
der Armenkasse. Aber auch für diesen Erwerb des Gemeinde¬
bürgerrechts würden für diesen Fall anstatt der sonst üblichen
3 Jahre 6 Jahre erfordert.

Der Ausschuß des Landtags, auf dem das Gesetz berathen,
sei der Ansicht gewesen, daß der Rest der Bevölkerung der
Gemeinde Minsen nur eine kleine Last bereiten würde; er theile
diese Ansicht, die Bevölkerung bestände gegenwärtig aus 70 bis
80 Seelen, unter diesen der Pastor und einige Stenerauf-
seher mit Familie. Es sei allerdings möglich, daß nach dem
Festland übergcsiedelte Insulaner nach Wangerooge zurückkehrten
und auf diese Weise aus der erwähnten gesetzlichen Beordnung
der Gemeinde Minsen eine größere Belästigung erwüchse. Diese
Eventualität ruhe noch im Schooße der Zukunft, von den 6
Jahren seien erst 3 verflossen und sei noch nicht abzusehen,
wie sich die Sache gestalten werde. Einen besonderen Antrag
habe der Ausschuß daher nicht stellen wollen, wiewohl er der
Ansicht sei, daß das über Wangerooge hereiugebrocheue Unglück
von dem ganzen Lande zu tragen sei und daß daher, wenn
sich eine übermäßige Belastung der Gemeinde Minsen Heraus¬
stellen sollte, die Staatskasse auch ferner zur Tragung dieser
Last beisteuern müßte. Vorläufig beantrage der Ausschuß
Uebergang zur Tagesordnung,

Dieser Antrag wird angenommen.
3. Petition mehrerer Gemeindevorsteher und Gemeinde-

räthe. des Amts Jever, betreffend beschleunigte Ausarbeitung
von Gesetzen zur verbesserten Einrichtung des Hypothekenwesens
und zur Verbesserung des Vormundschaftswesens.

Berichterstatter Abg. Stracker ;an III. : Der Artikel
215 des Staatsgrundgesetzes bestimme:

„Die Einführung deö Notariats, die Verbesserung des
Bormundschaftswesens, namentlich durch Betheiligung

der Familie, und des Hhpothekenwesens nach dem
Grundsätze der Spezialität, sowie des Armenwesens
bleibt der Gesetzgebung Vorbehalten."

Gestützt auf diese staatsgrundgesetzliche Bestimmung bean¬
tragten mehrere Gemeindevorsteher und Gemeinderäthe des
Kreisamts Jever dringend Beschleunigung der Gesetzesbe¬
arbeitung, soweit sie sich auf das Hypotheken- und das Vor-
mnndschaftswesen bezöge. Das Bedürfuiß nach einer verbesser¬
ten Einrichtung des Hhpothekenwesens sei in der That ein
dringendes, die Uebelstände der gegenwärtigen Einrichtung
seien bekannt: Unsicherheit des Grundeigenthums, das nur
durch Convocationen vor Belastung mit Hypotheken sicher ge¬
stellt werde, Schwierigkeit auf Grundstücke anzuleihen, da der
Beleger die größte Sorgfalt den erlassenen Convokationen
widmen müßte, Unsicherheit der Gläubiger, die sich wiederum
nur durch ein Provocationsversähren vergewissern könnten, daß
ihnen nicht ältere Hypotheken vergingen. Das Bedürfuiß' einer
Verbesserung dieses Zustandes sei schon länger empfunden und be¬
reits ausgesprochen. Es sei nun nicht zu verkennen, daß die Staats-
rcgierung unseres kleinen Landes nicht die Kräfte haben könne,
gleichzeitig allen Anforderungen an die gesetzgeberische Tätig¬
keit zu genügen. Der gegenwärtige Zeitpunkt erscheine indessen
gerade als ein günstiger, das Katasterwesen sei neu beordnet,
und ließe sich an diese Grundlage die neue Einrichtung des
Hypothekenwesens mit dem Grundsätze der Spezialität ankmipfen.
Was das Vormnndschaftswesenbetreffe, so erscheine eine Re¬
vision desselben vielleich weniger dringlich, insbesondere möge
es fraglich sein, ob der Gesichtspunkt, den das Staatsgrund¬
gesetz hervorhebe, die Betheiligung der Familie, bei näherer
Prüfung sich nicht als wenig praktischer Herausstellen werde.
Indessen seien einige Theile der Revision jedenfalls sehr be¬
dürftig, ein Theil hänge auch mit dem Hypothekenwesen,so
eng zusammen, daß gemeinschaftliche Bearbeitung möglich er¬
scheine. Bei Gelegenheit der neuen Gerichtsverfassung habe
der Landtag zuletzt in dieser Richtung einen Beschluß gefaßt,
seitdem seien einige Jahre verflossen, ohne daß die Sache
weiter gediehen und möchte es daher wohl an der Zeit sein,
der Staatsregierung die Beordnung dieser Rechtssphären ein¬
mal wieder dringend anzuempfehlen.

Der Antrag des Ausschusses:
der Landtag wolle die Petition der Großherzoglichen
Staatsregierung zur Berücksichtigung dringend em¬
pfehlen,

wird angenommen.
4. Petition des Gemeinderaths zu Zetel, betreffend die

Neubildung der Hypothekenämter eventuell die Verlegung des
Hypothekenamts für den früheren Kreis Nenenburg nach
Varel.

Berichterstatter Abg. Strackerffan III- : Sofern Pe¬
tenten allgemein den Wunsch einer Reorganisation des Hypo¬
thekenwesens aussprächen, finde ihr Gesuch durch die Beschluß¬
fassung zu 3 seine Erledigung, sofern sie ihr Petitum
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auf die Neubildung der Hypothekenämter beschränkten, erscheine
es nicht rathsam, unter Beibehaltung des gegenwärtigen Systems
einen Theil aus der jetzigen Einrichtung herauszureißen und
neu zu gestalten; was schließlich insbesondere die Berlegung
des Hhpothekenamts für den früheren Kreis Neuen bürg nach
Barel anlange, so wäre eine solche Maßregel einestheils mit
nicht unerheblichen Kosten verknüpft, anderntheils wohl kaum
der Mehrzahl der Kreisbewohner erwünscht. Der Ausschuß
beantrage daher Uebergang zur Tagesordnung.

Abg. Suhren : Er wünsche, wenn es irgend möglich
sei, wenigstens die Verlegung des Hypothekenamts für das
frühere Amt Bockhorn nach Varel; es würde dies eine große
Erleichterung für die kleinen Anbauer bei Zetel, Grabsteder¬
felds u. s. w. sein, denen aus der gegenwärtigen Einrichtung
die erheblichsten Schwierigkeiten entgegenständen, wenn sie Geld
anzuleihen beabsichtigten.

Er beantrage:
der Landtag wolle beschließen, anstatt des vom Petitions-
ausschusse gestellten Antrags:

Die Großherzogliche Staatsregierung zu ersuchen,
in Erwägung zu ziehen, ob nicht dem Hhpotheken-
amte zu Varel die Bücher der Pfandprotokolle des
früheren Amts Bockhorn können übergeben werden.

Der Antrag des Abg. Suhren  ist nicht genügend un¬
terstützt, der Antrag des Ausschusses wird angenommen.

5. a . Petition des Ortsvorstehers Wenkebach  zu
Hooksiel und Genossen, und

k>. Petition des Gemeindevorstehers Fi mm en zu Pakens
und Genossen, betreffend Verlegung eines Amtes oder Amts¬
gerichts nach Hooksiel, eventuell doch Abhaltung regelmäßiger
Gerichtstage zu Hooksiel.

Berichterstatter Abg. Strackerjan HI-- Beide Petitio¬
nen gingen auf die Einrichtung eines Amtes zu Hooksiel, die
elftere bitte eigentlich nur um ein Amtsgericht,  aus der
Begründung gehe aber hervor, daß sie auch ein Vcrwaltnngs-
amt am Ort zu haben wünschten. Die Ortsgemeinde bitte
ferner, falls die Verlegung einer Abtheilung von Jever nach
Hooksiel nicht zweckmäßig erscheine, um die Abhaltung von
Sprechtagen an ihrem Orte , etwa ein oder zwei Mal im
Monat. Zur Begründung des Gesuches würden geltend ge¬
macht: der rege Schifffahrtsverkehr mit Strandungs- und
Havariefällen, die Nothwendigkeit der steten Beaufsichtigung
von Deichen und Sielen durch die Behörde. Diesen Bedürf¬
nissen genüge das entfernte Amt in Jever nicht, der Weg da¬
hin sei so weit, daß manche wichtige Schisffahrtsangelegenheit
nicht erledigt werden könnte, wodurch erheblicher Schaden ver¬
ursacht würde.

Als Beleg enthalte eine Anlage statistische Nachrichten
aus 1863, nach denen in diesem Jahre 3 Strandungen vor¬
gekommen und in drei Jahren 6 Schiffe mit Havarie in den
Hafen eingelaufen seien. Der Ausschuß habe sich nicht be¬
wogen gefunden, das Gesuch, um ein Amt oder auch nur um

ein Amtsgericht zu befürworten. Die Nähe eines Gerichtes
sei namentlich für einen Ort mit Schifffahrtsverkehr gewiß
sehr angenehm, die Beaufsichtigung der Deiche und Siele lassen
die Anwesenheit eines Amtmanns wünschenswerth erscheinen;
überhaupt sei es vortheilhaft und bequem für manche Geschäfte,
die Behörde in unmittelbarer Nähe zu haben. Diese Rücksicht
würde indessen zu weit führen, man würde dahin kommen,
an allen größeren Ortern mit irgend nennenswertstem Verkehr
Aeinter errichten zu müssen. Das Amt Jever, wenn man die
weitesten Entfernungen nach den Sielörtern ins Auge fasse,
einerseits von Hooksiel, andererseits von Horumersiel nach dem
Sitze des Amtes, scheine keinen zu großen Umfang zu haben und
auch nicht unbequem gelegen. Auf der Geest kämen viel grö¬
ßere Entfernungen vom Amtssitze vor. Die Kosten einer
anderen Einrichtung würden nicht im Verhältniß stehen mit
den Unzuträglichkeiten oder doch Unbequemlichkeiten des jetzigen
Zustandes.

Ueberhaupt erscheine die Wiederherstellung der kleinen
Aemter bedenklich; er wolle in dieser Hinsicht nur auf einen
Punkt aufmerksam machen, darauf, daß der von allem wissen¬
schaftlichen Verkehr abgeschnittene Beamte selbst an Arbeits¬
frische und Leistungsfähigkeit Einbuße erleiden müßte. Hin¬
sichtlich der Bitte um Abhaltung von Sprechtagen sei der
Ausschuß allerdings der Ansicht, daß die Einrichtung von
Sprechtagen an geeigneten Orten zweckmäßig sei; im Allge¬
meinen habe aber bereits der Landtag sich in dieser Richtung
ausgesprochen und ob gerade Hooksiel ein geeigneter Ort sei,
das habe der Ausschuß nicht beurtheilen können. Es würden
jedenfalls z. B . auch die Orte Tettens und Hohenkirchen in
Frage kommen. .Der Ausschuß gehe überdies davon aus, daß
ein derartiges Arrangement am Einfachsten in der Weise ge¬
troffen werde, daß die betr. Gemeinde sich an das Amt wende,
von dem ohne Zweifel das Nöthige erfolgen werde. Aus die¬
sen Gründen werde Uebergang zur Tagesordnung beantragt.

Abg. Brader : Er stehe nicht aus dem Standpunkt
des Ausschusses und des Berichterstatters, sei vielmehr der
Ansicht, es müsse alles Mögliche geschehen, um die beschwer¬
lichen, weiten Wege zum Amte abzukürzen. Er wisse es aus
Erfahrung, wie sauer es namentlich dem kleinen Mann werde,
in Sturm und Regen auf schlechten Wegen 3 bis 4 Stunden
unterwegs sein zu müssen, um vielleicht über eine Kleinigkeit
vernommen zu werden. Er habe daher gehofft, der Ausschuß
werde eine Einrichtung in Vorschlag bringen, die dem Bedürf-
niß der Petenten möglichst abhelfe. Eine solche Einrichtung
erscheine im Jeverlande besonders leicht, das Amt habe drei
Amtsrichter mit dem nöthigen Unterpersonal, die sämmtlich
in der Stadt Jever ihren Sitz hätten. Es möge für die
Beamten angenehm und erwünscht sein, an einem größeren
Orte, der auch wissenschaftliche Anregung böte, zu leben, aber
es gebe manche Orte, die noch einsamer und doch der Wohnsitz
von Beamten seien, die in gewissenhafter Pflichterfüllung ihrem
Berufe vollständig genügten.
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Sollte es nicht zweckmäßig sein, eine Abtheilung des
Amtes aus der Stadt Jever nach einem andern Ort zu ver¬
legen, so möchte er doch der Staatsregierung zur Erwägung
verstellen, ob nicht überhaupt die Amtsrichter an geeignete
Orte ihres Bezirks zur regelmäßigen Abhaltung von Sprech¬
tagen zu schicken seien. In Zwischenahn habe man aus dem
Wege der Vereinbarung durch die Güte, der Amtsrichter Runde
und HarberS eine solche Einrichtung ins Leben gerufen;
man wisse es diesen Richtern Dank, daß sie dem Wunsche
Zwischenahns entsprochen hätten, obgleich die Kosten von der
Kirchspielskassegetragen werden müßten. Man glaube, das
Opfer der Gemeiudekasse sei nicht zu groß, um denZwischcn-
ahnern Zeitverlust und saure Wege zu ersparen. Daß eine
solche Einrichtung auf der Geneigtheit der Amtsrichter beruhe,
sei gewiß nicht am Platze.

Er beantrage:
Der Landtag stelle an die Staatsrcgiernng das Er¬
suchen, an den Orten des Landes, an welchen es der
weiten Entfernung vom Gerichtsorte halber erforderlich
erscheinen mochte, durch die betreffenden Amtsgerichte
Gerichtstage abhalten zu lassen.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Strackerjcnr lll. : Der Ausschuß sei nicht der

Ansicht und glaube er, das äuch nicht gesagt zu haben, daß
die Abhaltung von Sprechtagen in den vom Amtssitze ent¬
fernteren Orten unzweckmäßig sei. Vielmehr habe sich der
Landtag bereits für ein solches System ausgesprochen und
könne der Ausschuß dem nur beitreten. Die Abhaltung von
Sprechtagen in Hooksiel habe nur nicht befürwortet werden
können, da der Ausschuß nicht in der Lage gewesen sei, zu beur¬
teilen, ob Hooksiel gerade ein solcher passender Ort sei. Das
vom Vorredner angeführte Beispiel Zwischenahns spreche für
die Auffassung des Ausschusses; diese Gemeinde habe sich als
thätig und entschlossen bewiesen, habe sich ans Amt gewandt
und ohne Landtag die Einrichtung ins Leben gerufen. Stelle
sich im Jeverland ein ähnliches Bedürsniß heraus, so möge
man dies Beispiel nachahmeu; er sei überzeugt, das Amt Jever
werde den Wünschen eben so bereitwillig entgegenkoimnen, wie
das Amt Westerstede.

Gegen den Antrag des Abg. Br aber sei nicht viel zu
sagen, er müsse denselben aber für überflüssig halten, eben
weil man die Regelung den betreffenden Gemeinden getrost
überlassen könnte. Wären dieselben bereit, die Kosten mit zu
tragen— und mehr geschehe seines Wissens auch nicht von
der Gemeinde Zwischenahn— so sei dies der beste Maßstab
sür das Vorhandensein eines Bedürfnisses.

Abg. Brader : Der Vorredner habe ihn nicht eines
Anderen belehrt. Er sei überzeugt, daß es Oertlichkeiten gebe,
wo die in Rede stehende Einrichtung zweckmäßig, die Bestrei¬
tung der Kosten aus der Gemeindekasse aber unthunlich sei.
Hier müsse die Staatskasse eintreten. Er sei überzeugt, man
werde schließlich dahin kommen, die Kosten von Sprechtagen

außerhalb des Amtsgerichtssitzes an allen irgend erheblichen
Orten aus der Staatskasse zu bewilligen und diese Last nicht
der Gemeinde aufzubürden.

Die Bewilligung aus der Gemeindekasse zu diesem Zwecke
sei praktisch eine eigene Sache. Der Nutzen der Einrichtung
komme wesentlich dem kleinen Manne zu Gute, der dadurch
der vielen zeitraubenden, mühsamen Wege, überhoben werde;
der Wohlhabende, den Geschäfte nach dem Amte riefen, könne
anspannen lassen und erleide durch den Zeitverlust nicht so
unmittelbar eine Einbuße-an seinem Erwerb, wie derjenige,
dessen Haupterwcrbsquelle seine eigene Arbeitskraft,sei. Nun
sei es.aber bekannt, daß in den Gcmeinderäthen vorzugsweise
die Wohlhabenden säßen, auf die der größere Theil der Kosten
siele, während ihr Interesse an der Einrichtung geringer sei.
Daher erscheine es zweckmäßig, daß die Staatsregierung die
Anordnung treffe und gerechtfertigt, daß die Staatskasse die
Kosten trüge. In Zwischenahu sei die Gemeindevertretung
so zusammengesetzt gewesen, daß man einen derartigen Beschluß
habe durchbriugen können, in andern Orten sei dies vielleicht
nicht der Fall und liege darin kein Grund, von der Abhaltung
von Sprechtagen zu abstrahiren.

Abg. Selkmann II . : Die Kosten der Abhaltung von
Sprechtagen der Staatskasse aufzulegen, wie Vorredner wolle,
dem könne er nicht beitreten und halte die dafür geltend ge¬
machten Gründe nicht für stichhaltig. Hauptsächlich sei darauf
hingewiesen, daß die kleinem Leute, denen mühsame und zeit¬
raubende Wege durch diese Einrichtung erspart würden, ein
Interesse hätten, während der Wohlhabende mit eigenem Ge¬
spann nach dem Amtssitze hinfahreu könnte. Das Hinfahren
verursache gewiß mehr Kosten, als das Hingehen. Dem
Wohlhabendenkomme seines Erachtens gerade umgekehrt
die Einrichtung mehr zu Gute, als den Unbemittelten. Es
liege in der Natur der Sache und sei hinlänglich bekannt,
daß mit dem Vermögen sich auch die Geschäfte, die man bei
den Behörden zu verrichten habe, steigerten; mit den Geschäf¬
ten vermehre sich verhältnißmäßig das Interesse an der Mög¬
lichkeit, dieselben an Ort und Stelle abzumachen. Jeder Weg
nach dem Amtssitze erfordere einen nicht unbedeutenden Auf¬
wand an Zeit, Arbeitskraft, Fuhrkosten.

Es sei daher kein Grund, auf die Staatskasse zurückzu¬
greifen. Würden die Kosten aus der Gemeindekasse bestritten,
so sei die Geneigtheit der Gemeinden, dies Opfer zu bringen,
wie der Berichterstatter bereits bemerkt, der richtige Messer
für das Bedürsniß. Nähme man die Kosten aus der Staats¬
kasse, dann würden beim nächsten Landtag Petitionen aus
allen Gemeinden des Landes einlaufen; diese provozire man
durch einen derartigen Beschluß und gebe den einzigen Maß¬
stab für das Vorhandensein eines wirklichen Bedürfnisses aus
der Hand. Für den Beamten bringe die Einrichtung Ge¬
schäftsstörung und Zeitverlust mit sich; dies könne man ihm
zumuthen., wenn sich in der Opserwilligkeit der Interessenten
das Bedürsniß dokumentire. Verlange man von der Gemeinde
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kein Opfer, dann würden statt einer Petition Dutzende ein-
laufen.

Der Antrag Brader 's sei übrigens garnicht ausführbar,
das Budget sei bereits Lerathen und darin seien die für die
vorgeschlagene Einrichtung erforderlich werdenden Mittel nicht
vorgesehen. Ohne eine außerordentliche Geldbewilligung zu
diesem Zweck seitens des Landtags sei also die Staatsregierung
garnicht in der Lage, in der im Anträge bezeichneten Richtung
vorzugehen.

Es wäre allerdings ein Fall vorgekommen, wo die Kosten
für Abhaltung von Sprechtagen aus der Staatskasse bewilligt
wären. Wie den Abgeordneten, die Mitglieder des vorigen
Landtags gewesen, erinnerlich sein werde, sei dies Verfahren
damals als ein ausnahmsweises, durch außerordentliche Um¬
stände gebotenes angesehen worden. Es habe diese Einrichtung
im Amte Stollhamm getroffen werden sollen und habe es
billig erscheinen müssen, die Kosten auf die Staatskasse anzu¬
weisen, weil Stollhamm zuin Sitze des Amtes bestimmt, der
Amtssitz aber in den alten Lokalitäten zu Ellwürden geblieben
sei, das einem großen Theil der Amtseingesessenen weit unbe¬
quemer läge. Ein solcher Ausnahmsfall könne nicht als Norm
dienen, als Regel müsse man dabei stehen bleiben, wie eS in
Zwischenahn gehalten werde, wo die Gemeindekasse die Kosten
bestritte.

Abg. Russell : Er müsse sich für den Brader 'schen
Antrag aussprechen; die Einrichtung sei keine Sache, die zwi¬
schen einzelnen Gemeinden und Amt zu vereinbaren sei, son¬
dern eine Sache, die im Landesinteresse allgemein beordnet
werden müßte. Wenn die Belästigung der einzelnen Bewohner
verringert, Zeit , Geld und Arbeitskraft gespart würden, so
habe der ganze Staat ein Interesse an der Einrichtung— und
meine er, daß dies wohl einen Grund abgeben könne, die Be¬
streitung der Kosten aus der Landeskasse zu rechtfertigen. Im
Jeverland, glaube er, liege Veranlassung zu einer solchen Ein¬
richtung vor. Daß der Amtsrichter, der es redlich meine,
auch ohne dazu verpflichtet zu sein, sich gerne auf die Abhal¬
tung von Gerichtstagen außerhalb des Amtssitzes einlassen
werde, daran sei kein Zweifel; aber die Sache dürfe nicht von
dem guten Willen des Einzelnen abhängen, sie müsse im all¬
gemeinen Interesse organisirt werden. Daß von allen Seiten
Petitionen einlaufen würden, sei nicht zu befürchten; die Re¬
gelung werde von der Staatsregiernng nach Erwägung der
Verhältnisse und des Bedürfnisses der in Frage kommenden
Orte ausgehen.

Abg. Selkrnann II . : Der Vorredner wolle nicht eine
derartige Einrichtung von der Gefälligkeit des jedesmaligen
Amtsrichters abhängig sein lassen; damit sei er ganz einver¬
standen— es handele sich hier aber wesentlich um den Kosten¬
punkt. Der Amtsrichter könne von der Vorgesetzten Dienstbe¬
hörde beauftragt werden und wünsche er, daß dies geschehe,
wo die Gemeinde bereit sei, die Kosten zu tragen. Er wolle
mw die Belastung der Staatskasse nicht, auf die von allen

Seiten angestürmt werde; man solle bedenken, daß die Er¬
fahrung gelehrt habe, daß es besser und weniger kostspielig
sei, solche Ausgaben der Gemeindekasse zuzuweisen. Daß ein
Petitionssturm in Folge der Annahme des Antrags eintreten
werde, sei unzweifelhaft. Wenn erst in 3 oder 4 Orten die
Einrichtung auf Staatskosten getroffen sei, dann würden Dutzende
kommen und dasselbe Recht beanspruchen. Unzufriedenheit und
Klagen über Ungerechtigkeit in der Auswahl der Orte würden
die unausbleibliche Folge sein. ,

Der Abg. Brader  bittet ums Wort.
Der Präsident ertheilt ihm das Wort nicht, da er bereits

zweimal gesprochen habe.
Der Abg. Brader  bittet ums Wort zur Geschäftsord¬

nung; der Präsident bemerkt, daß es dazu eines schriftlichen
Antrages bedürfe.

Abg. Ahlhorn : Er bitte ums Wort zur Geschäfts¬
ordnung: Es bedürfe keines schriftlichen Antrags, um das Wort
zur Geschäftsordnung zu erhalten.

Der Präsident verliest die betreffende Bestimmung der
Geschäftsordnung, nach der die Bitte ums Wort zur Ver¬
weisung auf die Geschäftsordnung eines schriftlichen Antrages
bedarf.

Abg. Russell : Es stehe nicht in dem Anträge des
Abg. Brader,  daß die Kosten der Einrichtung absolut aus
der Staatskasse zu bestreiten seien. Die Staatsregierung solle
nur ersucht werden, in Erwägung zu ziehen, ob nicht an ge¬
wissen Orten Sprechtage einzuführen seien; wo es thunlich
erscheine, möge die Staatsregierung zur Bedingung machen,
daß die Gemeindekasse zu den Kosten beilrage. Im Allgemeinen
sei die Einrichtung im Landesinteresse, wie die Organisation
der Gerichte überhaupt, und könne man daher der Gemeinde
nicht zumuthen, daß sie die Kosten trüge. Er verweise auf
das Beispiel Preußens, wo die gewünschte Einrichtung allge¬
mein, und zwar auf Staatskosten bestehe.

Durch Beschluß des Landtags erhält der Abg. Brader
das Wort:

Da er nur noch wenige Worte für seinen Antrag vor¬
zubringen habe, würde er nicht znm dritten Mal um das
Wort gebeten haben, wenn es nicht bereits früher mehrfach
vorgekommen sei, daß der Präsident auch Solchen, die bereits
zwei Mal gesprochen, ohne Weiteres das Wort gegeben hätte.
Der Abg. Selkrnann  habe geäußert, eine solche Einrichtung
bestehe sonst nirgends auf Staatskosten— im Fürstenthmn
Birkenfeld sei es z. B. der Fall. Der Gesichtspunkt sei noch
immer nicht allgemein genug und praktisch angelegt worden,
daß die Behörden des Volks wegen und nicht das Volk der
Behörden wegen da seien. Die Mögligkeit, Recht zu suchen und zu
finden, dürfe nicht an weite Wege, an Aufwand von Zeit und
Geld geknüpft werden. Es sei vielmehr Alles aufzubieten,
so weit das Interesse des Staats es nur irgend zulasse, daß
es den Leuten leicht gemacht werde, den Rechtsschutz in An¬
spruch zu nehmen. Was die Bereitwilligkeit der Amtsrichter
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anlange, so werde diese in vielen Fällen vorhanden sein, es
sei aber auch die Antwort zu erwarten: ich will nicht und das
Gesetz zwingt mich nicht.

Präsident : Was die Bemerkung des Abg.B rad er
anlange, es sei schon mehrfach vorgekommen, daß er (Präsident)
einen Abgeordneten zum dritten Mal zum Wort gelassen habe,
so könne er nur erwiedern, daß er seines Wissens die Bitte
ums Wort in solchen Fällen jedesmal zurückgewiesen habe;
ein Mitglied des Bürealls stimme ihm hierin bei, das andere
sei zweifelhaft, erinnere sich aber auch keines speziellen Falles,
wo von ihm anders verfahren sei.

Durch Beschluß des Landtags erhält der Abg. Selk-
mann II- zum dritten Male das Wort: Er wolle nur
einige thatsächliche Verhältnisse den Bemerkungen des Abg.
Russell gegenüber constatiren. Derselbe habe auf Preußen
Bezug genommen, ohne zu bezeichnen, welche dortige Einrich¬
tung eine Analogie bieten sollte. In Rheinpreußen sei die
unterste Instanz der Gerichte mit Einzelrichtern besetzt wie bei
uns; die sog. Friedensrichter hätten dieselbe Competenz wie
unsere Amtsrichter. Dort bestände die Einrichtung, daß außer¬
halb des Gerichtssitzes Gerichtstage abgehalten würden, überall
nicht. Etwas Aehnliches finde sich in den übrigen Theilen
der Monarchie, aber im Zusammenhang mit einer wesentlich
anderen Gerichtsorganisation. Dort gäbe es keine Einzelrichter,
die unterste Instanz sei ein Collegialgericht, und die Mitglieder
dieses Collegialgerichts reisten als Comittirte für Bagatell¬
sachen; jene Kreisgerichte mit großem Gerichtsbezirk seien also
mit unseren Obergerichten in Parallele zu stellen, nicht mit
den Amtsgerichten zu vergleichen. — Uebrigens sei er weit
entfernt, gegen die Einrichtung zu sprechen, er wolle nur nicht,
daß dieselbe auf Staatskosten getroffen werde. Wenn der Abg.
Russell meine, das liege in dem Anträge nicht nothwendig,
so ergebe die Rede des Antragstellers, daß derselbe in diesem
Sinne aufgefaßt, interpretirt und motivirt werde. Durch Zu-
stümnung zu dem Anträge erkläre man daher auch sein Ein-
verständniß zu der Entscheidung der Kostenfrage im Sinne des
Antragstellers. Solle die Einrichtung aber nicht auf Staats¬
kosten geschehen, dann sei der Antrag überflüssig, es genüge
ein Auftrag der Vorgesetzten Dienstbehörde an den Amtsrichter
und daß ein solcher nicht ertheilt wäre, wo die Gemeinde
zur Tragung der Kosten bereit gewesen, davon sei ihm kein
Fall bekannt.

Abg. Bartel : Er wolle nur darauf aufmerksam machen,
daß der Nutzen solcher auswärtiger Gerichtstage— Sprech¬
tage, wie der Antrag und die Debatte sie bezeichne— nicht
zu hoch anzuschlagen sei; die Auskunft, die das Publikum
wünsche, sei in der Regel eine solche, die aus den Akten zu
entnehmen sei; um den Fragstellern zu genügen, müßte der
Amtsrichter daher seine ganze Registratur bei sich führen.

Schluß der Debatte.
Abg. Strackerjan III . als Berichterstatter: Er wolle

nur noch einmal darauf Hinweisen, daß die Annahme des An-
Berichte. XIV. Landtag.

trags eine Menge Petitionen Hervorrufen werde; man fordere
die Staatsregierung auf, zu erwägen, wo derartige Sprechtage
einzurichten seien, jeder Ort , der diese Einrichtung bei sich
wünsche, werde nicht verfehlen, in Gesuchen seinen Wünschen
Ausdruck zu geben. Man möge ferner bedenken, auch der
Tag eines Amtsrichters habe nur 24 Stunden und ein Theil
seiner Zeit werde durch Geschäfte außerhalb seines Berufes
absorbirt; wenn der Amtsrichter viel unterwegs sein sollte,
werde er nicht wissen, woher die Zeit nehmen. Wenn Jever,
wie man sage, Z Amtsrichter vollständig beschäftige, so würde,
wenn ein Theil ihrer Zeit durch Reisen in Anspruch genom¬
men würde, vielleicht ein vierter nothwendig sein. Man könne
im Augenblick die Tragweite dieses Antrags nicht übersehen
und solle sich hüten, etwas einzuleiten, was Einem über den
Kopf wachsen könnte.

Der Ausschußantrag auf Ucbergang zur Tagesordnung
wird angenommen, der Antrag des Abg. Brader  wird
ebenfalls angenommen. ^

6. Petition des Gemeinderaths der Landgemeinde Olden¬
burg, betreffend Aufhebung eines von den Pastoren an die
Schullehrer der Landgemeinde ergangenen Verbots, bei Be¬
erdigungen im Sterbehause Gebete oder ein Wort der Erbauung
zu sprechen.

Berichterstatter Abg. Dcrnnenberg : Die Petition des
Gemeinderaths der Landgemeinde Oldenburg enthalte die Bitte:
„derLandtag wolle ihnen möglichst zu ihrem Rechte verhelfen
und, wenn thunlich, für die Aufhebung des betreffenden Ver¬
bots Sorge tragen." Petenten stützten sich zunächst auf den
Artikel des Staatsgrundgesetzes, welcher laute:

„Jeder Staatsbürger ist unbeschränkt in der gemein¬
samen häuslichen und öffentlichen Uebung seiner Religion
und deren Gebrauch."

Diese staatsgrundgesetzliche Bestimmung solle verletzt sein
dadurch, daß von den Pastoren den Schullehrern der Land¬
gemeinde der Befehl zugegangen sei, im Sterbehause keine
Gebete oder Worte der Erbauung zu sprechen, also durch,ein
Verbot, kein geistliches Amt zu verwalten. Der Ausschuß
könne nicht finden, wie durch solchen Befehl die Gemeinde
oder die Schullehrer in der Freiheit ihrer Religionsübung
verletzt seien. Es sei nach wie vor, trotz des Verbotes, einem
Jeden unbenommen, wie und nach welcher Religion er seine
häusliche Andacht verrichten wolle. Jenes Verbot könne seinen
Grund nur haben in einem dienstlichen Verhältniß, in welchem
die Lehrer zu den Pastoren ständen-— wäre das nicht der
Fall, so würden die Lehrer sich nicht daran kehren. Handele
es sich aber nm einen kirchlichen Act, wo die Pastoren be¬
rechtigt seien, ihr Amt zu wahren, dann gehe die Frage die
innere Ordnung der Kirche an, mit der der Landtag Nichts
zu schaffen habe. Petenten müßten sich, wenn sie sich beschwert
fühlten, an die kirchlichen Behörden wenden und wenn dies
ohne Erfolg sei, an die Synode. Der Fall könne nur so
liegen, daß es sich darum handele, ob die Lehrer der Land-
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gemeinde, welche bei kirchlichen Beerdigungen Küsterdienste zu
verrichten schienen, befugt wären, bei kirchlichen Beerdigungen
statt der Geistlichen, zu deren Amt solches gehöre und die
selbst dies ihr Amt wahrnehmen wollten, Gebete zur verrichten
und zu predigen. Dies sei ohne Zweifel eine Frage der
Kirchenordnung; der Landtag könne in der Sache nichts An¬
deres thun, als , wie er Namens des Ausschusses beantrage,
über dieselbe zur Tagesordnung überzngehen.

Abg. Hullmann : Seiner Ansicht nach werde die
Sache vom Ausschuß und von dessen Berichterstatter nicht ganz
richtig aufgefaßt. Nach dem, was er von Hörensagen und
auf Grund gelegentlicher Erkundigungen davon wisse, sei durch¬
aus nicht davon die Rede, daß die Lehrer, da wo der Pfarrer
selbst gegenwärtig sei, sich an dessen Stelle zur Leitung einer
Andacht Vordringen wollten, sondern es handele sich darum,
ob die Lehrer bei Beerdigungen entfernter wohnender Leute,
in Fällen, wo der Pfarrer schon aus Rücksicht auf die Kosten
nicht gerufen sei, am Sarge auf Wunsch der Angehörigen und
in Gemäßheit alter Sitte ein Gebet oder ein Wort der Er->
bauung sprechen dürften. Er stimme damit überein, daß der
Landtag in dieser Angelegenheit nichts thun könne, als zur
Tagesordnung überzugehen, aber er sei auch überzeugt, daß
die Petenten weder bei der Synode noch bei anderen kirchlichen
Organen Recht zu suchen brauchten— sie sollten, unbekümmert
um Befehle und Anordnungen von inkompetenten Behörden,
die weder mit einem Recht zur Erlassung noch mit einer
Handhabe zur Aufrechterhaltung derselben ausgerüstet seien, in
der alten Sitte nach wie vor sortfahren. Es handele sich hier
um die Stellung der Lehrer und der Hausherren zu der
Geistlichkeit. Der Lehrer sei kein Untergebener des Pfarrers;
es komme allerdings vor, daß der Lehrer kirchliche Funktionen
verrichte und dafür eine Vergütung beziehe, die nicht zu seinem
Einkommen als Lehrer gerechnet werden könnte. Ein derartiger
Kirchendienst der Lehrer komme namentlich auch bei Beerdi¬
gungen vor; wollten sich die Lehrer an daö in Rede stehende
Verbot der Pastoren nicht kehren, so setzten sie sich allerdings
der Eventualität aus, daß ihnen diese Funktion mit dem Ein¬
kommen für dieselbe entzogen würde. Diese Gefahr sei nicht
hoch anzuschlagen, cS würden sich kaum andere geeignete Per¬
sönlichkeiten zur Uebervahme dieser Funktionen finden.

Was den Hausherrn betreffe, so könne dieser ohne Frage
in seinem eigenen Hause reden, beten und predigen lassen,
wann und wen er wolle, auch der Oberkirchenrath könne ihm
diese Befugniß nicht schmälern. Rede also der Lehrer am
Sarg auf Wunsch des Hausherrn, so könne jenes Verbot dem
Hausherrn nichts anhaben, aber auch dem Lehrer nicht, denn
dieser sei den Pastoren nicht unterworfen. Was den Lehrer
abhalten könne, dem Wunsche des Hausherrn zu entsprechen,
das sei die Furcht, daß er durch die Geistlichkeit in seiner
Carriere Nachtheil erleide, auf die dieselbe durch die von ihr
eingeholte Beurtheilung nicht von Einstuß sei; er glaube aber

das Vertrauen aussprechen zu dürfen, daß ein so ungerechter
Einfluß nicht zur Geltung kommen werde.

Abg. Qldejohanns : Er sei mit dem Vorredner
ganz einverstanden und sehe wohl ein, daß es nicht richtig
gewesen sei, sich an den Landtag um Abhülfe zu wenden. Er
hoffe, die Schullehrer würden schon wieder Muth bekommen
und die Landgemeinde Oldenburg brauche nicht auf die Aus¬
übung der alten Sitte zu-verzichten. Man werde selbst wissen,
wie man es in seinen eigenen Häusern zu halten habe und
brauche sich auch nicht an die Synode um Schutz zu
wenden.

Schluß der Debatte.
Abg. Dannenberg als Berichterstatter: Da von den

Vorrednern kein Antrag gestellt sei, würde er auf das letzte
Wort verzichten können, wenn er nicht auf die Darstellung
des Abg. Hullmann  einige berichtigende Worte zu erwidern
hätte. Es könne sich hier nur handeln um einen kirchlichen
Akt, also um eine Frage kirchlicher Ordnung. Wäre es eine
stille Beerdigung, wollten die Leute mit kirchlicher Ordnung
und Geistlichkeit Nichts zu thun haben, dann habe kein Mensch
ein Einspruchsrecht. Der Küsterdienst gehöre zu den „ Ergötz-
lichkeiten" der Lehrer der Landgemeinde Oldenburg und bezögen
dieselben für diese „Hülfsküsterei", soviel er erfahren, seit
langen Jahren bestimmte Spesen. Die früheren Geistlichen
hätten es nun geschehen lassen, daß die Lehrer bei Beerdigungen
auch Gebete und ein Wort der Erbauung gesprochen hätten,
sie hätten sich weiter um die Sache nicht bekümmert; ob sie
keine Lust zu diesen Predigten gehabt, ob es ihnen an Dienst¬
eifer gefehlt, ob sie die Lehrer für befähigter gehalten hätten,
daö wisse er nicht. Jetzt, müsse er annehmen, wollten die
Pastoren ihres Amtes warten und die Leute, die eine kirchliche
Beerdigung haben, die ihre Angehörigkeit zur Kirche nicht
verleugnen wollten, müßten sich der kirchlichen Ordnung fügen.
Das Amt dcS Wortes komme den Pastoren zu, das Amt des
Küsters sei, die niederen Dienste zu leisten; so sei es nach
allgemeiner Ordnung der Kirche. Der Küster habe dabei den
Weisungen des Geistlichen, als Dienstthuender, Folge zu
leisten. Ob in dem vorliegenden Falle die Geistlichen ihre.
Befugniß überschritten, darüber könne und wolle er nicht
urtheilen, dahinein habe sich der Landtag nicht zu mischen.
Wäre eS geschehen, so hätten die Verletzten Abhülse in der
Kirche zu suchen. So sei es hinsichtlich derjenigen Personen,
die sich zur Kirche halten wollten, und von der Landgemeinde
Oldenburg sei er überzeugt, daß sie sich als ein Glied der
evangelisch- lutherischen Landeskirche fühle — wer nicht zur
Kirche gehören wolle, der brauche sich an kein Verbot der
Geistlichen zu kehren, an keine kirchliche Ordnung zu binden.

Der Abg. Oldejohanns  bittet ums Wort ; vom
Präsidenten darauf aufmerksam gemacht, daß er, da die De¬
batte geschlossen sei, nur durch Beschluß des Landtags das
Wort erhalten könne, verzichtet derselbe.

Der Ausschußantrag wird sodann angenommen.
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7. Vorstellung und Bitte des früheren Lehrers* von
Bokelesch, Leopold Anton Benediek, zu Hagen bei Vechta,
betreffend dessen Entlassung aus dem Schuldienste.

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Petent sei provi¬
sorisch angestellter Lehrer gewesen und als solcher —
wie es in der dein Berichte angelegten Resolution heiße:
„wegen mangelnder Befähigung". Später habe er sich ein
Zeugniß erwirkt, wonach ihm bescheinigt werde, daß er zwar
theoretisch genügend ausgebildet, praktisch aber unbrauchbar sei.
Diese Entlassung habe schon zu einer Petition an den vorigen
Landtag geführt, über welche zur Tagesordnung übergegangey
sei. Die Beschwerde habe sich einestheils auf verschiedene
Bestimmungendes Schulgesetzes bezogen, um deren Auslegung
gebeten sei, andererseits in Bezugnahme auf das Staatsgrund¬
gesetz daraus, daß dem Petenten der Bericht, auf Grund
Lessen er entlassen sei, nicht zur Rechtfertigung sei mitgetheilt
worden. Er wiederhole setzt seine Bitte, daß ihm die Gründe
seiner Entlassung zur Rechtfertigung mitgetheilt würden und
beziehe sich zunächst ans das Staatsgrundgesetz Art. 47:

Dieser Artikel bestimme:
K. 1. Jeder hat — das Recht zu Anträgen,

Vorstellungen und Beschwerden, sowohl bei den zu¬
ständigen Behörden als bei dem Landtage.

K. 3. Bei abschlägigen Verfügungen der Ver¬
waltungsbehörden sollen die EntschcidungSgründe
angeführt'werden.

ß. 4. Die von den Unterbehörden zum Zweck
der Entscheidung Ungezogenen Berichte sollen Dem¬
jenigen, welcher gegen die abgegebene Entscheidung
Beschwerde erhoben hat, auf Verlangen mitgetheilt
werden.

Die vorgeschriebene Mittheilung der Entscheidungen und
der Berichte beziehe sich also auf letztere nur insofern, als die
Resolution aus denselben als auf ihrem Entscheidungsgrunde
beruhe. Nach Art. 32 des Schulgesetzes müsse sich jeder
provisorisch Angestellte sofortige Entlassung ohne Weiteres ge¬
fallen lassen; — wenn nun dem aus dem provisorischen Schul¬
amte entlassenen Benediek  angegeben sei, er wäre unfähig,
so erscheine das als genügender Grund der Entlassung und
als eine genügende Angabe des Entscheidungsgrundes. Wenn
sich Petent jetzt ferner unter Berufung auf Art. 35 Z. 2 des
Schulgesetzes darüber beschwere, daß er über den seine Ent¬
lassung veranlassenden Bericht nicht vernommen sei, so komme
dies Gesetz hier nicht zur Anwendung, da es sich eben um
Entlassung, Kündigung des provisorischen Dienstes handele,
nicht um Erkennung einer Disciplinarstrafe, von der jener
angezogene Artikel rede.

Der Ausschuß beantrage daher Uebergang zur Tages¬
ordnung.

Dieser Antrag wird angenommen.
8. Bitte des Gemeinderaths zu Sande, betreffend Er¬

richtung einer Apotheke zu Sande.

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Die Gemeinde
Sande habe bei Großherzoglicher Regierung die Concessionirung
einer Apotheke in Sande beantragt, ihr sei zur Resolution erfolgt,
zunächst sei der, allerdings schwer zu erbringende Nachweis
zu liefern, daß eine Apotheke in Sande bestehen könne. Was
dann in der Sache weiter erfolgt, sei nicht näher zu ersehen,
am 4. Juni 1863 sei von der Regierung resolvirt, daß die
Errichtung einer Apotheke in Sande mit Rücksicht auf die
bestehenden benachbarten Apotheken nicht genehmigt werde.

Es hätten durch das Amt Jever veranlaßte Verhandlungen
mit dem Amte Wittmund stattgefunden— was da verhandelt
sei, ergebe die Petition ebenfalls nicht. Bei dieser letzten
Resolution glaube nun die Gemeinde Sande, obgleich ihr die¬
selbe als Entscheidung der Staatsregierung eröffnet sei, sich
nicht beruhigen zu können. Sie glaube, der Entscheidungs¬
grund, daß eine Apotheke in Sande nicht bestehen könne mit
Rücksicht auf die nur 1^ Stunde (so heiße es in der Petition
wohl in Folge eines Schreibfehlers, die Entfernung betrage
nur 3/4  Stunde ) von Sande entfernte Apotheke zu. Neustadt-
Gödens sei nicht ausreichend, da nur die Möglichkeit des
Bestehens neben den inländischen  Apotheken in Frage komme.
Letztere könnten aber dnrch die Errichtung einer Apotheke in
Sande nicht leiden; die zu Jever sei zu weit entfernt und
auch Fedderwardensei weiter als Neustadt- Gödens und er¬
wüchse beiden benachbarten Apotheken des Inlandes also keine
Concurrenz. Zum Beweise des Bedürfnisses berufe sich die
Petition daraus, daß Sande jährlich 1500 Thlr. für Medi¬
kamente verausgabe, eine Summe, die fast zum vollen Betrage
iuö Ausland fließe und für eine Apotheke in Sande ein ge¬
nügendes Einkommen auömachen werde. Von diesem in Sande
für Arzneimittel verausgabten Gelde werde nun ohne Zweifel
ein Theil, vielleicht die Hälfte, der Apotheke in Sande zu¬
fließen; denn ob die Kranken und Hülfesuchenden die Landes¬
grenze respektiren würden, siehe dahin und sei zll vermuthen,
daß die Entfernung entscheiden werde. Der Ausschuß beantrage
indessen in Rücksicht auf die früheren Beschlüsse des Landtags,
daß die Regierung überall, wo Gesuche um Errichtung von
Apotheken gestellt würden, thunlichst auf dieselben eingehen
möge: —

der Landtag beschließe: die Bitte sei Großherzoglicher
Staatsregierung zur thnnlichen Berücksichtigung zu
empfehlen,

Abg. Brader : Mit der Empfehlung der Bitte zur
Berücksichtigung sei er einverstanden, er wünsche nur , daß
das Wort „ thunlich" gestrichen wäre. Die Bedürsnißfrage
sti hinlänglich untersucht, und wenn man das Prinzip fest-
halten wolle, daß mit Errichtung von Apotheken überall vor¬
gegangen werden müsse, wo die Anlage nützlich und nothwendig
sei, dann habe Sande gewiß Anspruch auf eine Apotheke.
Dem Vernehmen nach habe auch der Arzt in' Sande erklärt,
wenn keine Apotheke nach dem Ort komme, werde er denselben
wieder verlassen, so daß die Nichtgewährung der Bitte für die
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Gemeinde von doppeltem Nachtheil sein würde. Daß Sande
einen eigenen Arzt habe und nähre, sei hinlänglicher Beweis,
daß dort auch eine Apotheke bestehen könnte.§ Er hoffe, daß
die veralteten Privilegien der Apotheken bald ganz aufgehoben
würden; daß dies unbeschadet des Gemeinwohls geschehen
könne, habe das Beispiel größerer Staaten gezeigt, die sich
nicht gescheut hätten, diesen Schritt , zu thnn. Er setze dabei
voraus, daß nach wie vor der Staat eine Controlle über die
Apotheken ausübe und daß die Pharmazeuten einer Staats¬
prüfung unterworfen blieben.

Abg. Hoting : Eine Ausgabe von reichlich 1500 Thlr.
für Medikamente habe die Gemeinde Sande Nachweisen können.
Wenn der Berichterstatter in Zweifel ziehe, welcher Theil
dieser Einnahme der Sander Apotheke zufließen werde, und
annehme, daß ein Theil nach wie vor nach Neustadt gehen
würde, so könne er dem nicht beitreten. Wenn man sich die
Lage der beiden Orte vergegenwärtige und in Betracht ziehe,
daß die hannöverschen Apothen einen um 25 och höheren Preis'
für Medikamente hätten als die Oldenburgischen, so sei eher
anzunehmen, daß die Sander Apotheke Hannöversche Kunden
haben werde, als daß Einwohner der Gemeinde Sande sich
nach Neustadt wenden würden. Im klebrigen pflichte er dein
Abg. Br ad er bei.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
9. Vorstellung des Gemeinderathsmitgliedeö Lanken¬

beck  in Eutin , des Bauervogts Schuhmacher  in Fissau
und des Banervogts Druckhammer  in Meinsdorf mit der
Bitte : die Anlage einer zweiten Apotheke in Eutin , durch
Ertheilung einer Concession an den Pharmacenten Kirchmann,
dem Großherzoglichen Staatsministerium zur baldigen Gewäh¬
rung zu empfehlen.

(Der Vicepräsident Pancratz  übernimmt den Vorsitz.)
Berichterstatter Abg. Dannenberg : Die vorliegende

Petition sei von den drei Petenten unterschrieben, deren Namen
unter drei an Großh. Regierung eingereichten Gesuchen aus
Eutin und Umgegend, denselben Gegenstand betreffend, obenan
gestanden haben sollen. Die Petition führe aus, daß der Er¬
trag der Euliner Apotheke ein so reicher sei, daß recht gut
zwei Apotheken am Ort bestehen könnten. Mehrfache Ein¬
gaben um Conzessionöertheilung, zuletzt von dem Pharmazeuten
Kirchmann,  seien trotzdem abschlägig beschieden und wende
man sich nunmehr an den Landtag mit der Bitte, nach Er¬
wägung der Sachlage die Anlage einer zweiten Apotheke in
Eutin durch Conzessionsertheilung an den im Publikum be¬
kannten und Vertrauen genießenden Pharmazeuten Kirchmann
der Staatsregierung zu empfehlen. Der Ausschuß habe
Anstand nehmen müssen, dem Landtag die Empfehlung der
Conzessionsertheilung an eine bestimmte Person vorzuschlagen,
da derselbe den Mann nicht kenne und nicht in der Lage sei,
zu beurtheilen, inwiefern bei der Ertheilung einer Conzession
andere Persönlichkeitenzu berücksichtigen seien.

Er beantrage daher.Uebergang zur Tagesordnung. Uebri-

gens sei in der Petition behauptet, daß die Apotheke in Eutin
vor Kurzem für die Summe von 40000 Thlr. H. C. verkauft
sei und einen jährlichen Reingewinn von 4000 Thlr. abwerfe.
Dem Ausschüsse scheine darnach, daß in Eutin eine zweite
Apotheke recht wohl bestehen könne und die Errichtung der¬
selben auch im Interesse des Publikums sei;' da indessen die
Petition nicht auf die Ertheilung einer Conzession überhaupt
gerichtet sei, und in dieser allgemeinen Fassung auch ein Gesuch
an die Regierung nicht gerichtet zu sein scheine, habe der Aus¬
schuß sich nicht veranlaßt gesehen, in dieser Richtung einen
besonderen Antrag zu stellen.

Abg. Ahlhorn : Er würde mit dem Berichterstatter
einverstanden sein, wenn die Gründe, aus denen die Petition
nicht berücksichtigt werden könnte, im Bericht kurz angegeben
wären und daran der Antrag auf Uebergang zur motivirten
Tagesordnung geknüpft sei. Eine bestimmte Person könne der
Landtag zur Conzessionsverleihungnicht empfehlen; sofern die
Petition darauf gerichtet fei, enthalte sie also einen Formfehler;
sofern sie auf Conzessionirung überhaupt gerichtet sei, verdiene
sie Berücksichtigung.

Er beantrage daher, daß man den Ausschußantrag auf
Uebergang zur einfachen Tagesordnungablehne, dann würde
die Petition an den Ausschuß zurückgehen, mit einem kurzen
Bericht und dem der Sachlage entsprechenden Antrag auf Ueber¬
gang zur motivirten Tagesordnung wieder eingebracht werden.
— Die Eutiner hätten dasselbe Recht auf Berücksichtigung
wie Sande.

Auf Anfrage des Vorsitzenden, ob Vorredner einen An¬
trag auf Zurückweisungder Sache an den Ausschuß oder auf
motivirte Tagesordnung stellen wolle, erwidert derselbe, er
halte einen Antrag nicht für erforderlich; werde der Ausschuß¬
antrag abgelehnt, so ginge die Sache seiner Ansicht nach selbst
an den Ausschuß zurück.

Abg. Dannenberg : Er halte der Ausführung des
Abg. Ahlhorn  gegenüber für ausreichend, wenn der Bericht
Auskunft über die Gründe des Antrags auf Uebergang zur
Tagesordnung gebe.

Der Ausschußantrag wird abgelehnt.
Vorsitzender: Es frage sich jetzt, ob die Sache nun¬

mehr einer anderweitigen Erledigung bedürfe; und ob der
Landtag damit einverstanden sei, daß die Petition an den Aus¬
schuß zur weiteren Berichterstattung zurückgehe?

Abg. Dannenberg : Worüber der Ausschuß noch be¬
richten solle? er habe seinen Bericht erstattet und müßte ihm
doch ein Antrag vorliegen, über den er berichten solle.

Abg. Selkmann II- : Es wäre vom Abg. Ahlhorn
ein Gegenantrag zu stellen gewesen, jetzt liege in der That
Nichts vor, worüber Bericht erstattet werden könnte.

Abg. AhlhorN : Ein solches Zurückgehen einer Sache
an den Ausschuß zur weiteren Berichterstattung wäre sonst
auch schon vorgekommen; schriftliche Anträge könne man so
rasch nicht formuliren. Es werde genügen, wenn der Ausschuß
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das in seinem schriftlichen Bericht sage, was der Abg. Dan¬
nenberg so eben mündlich als Berichterstatter vorgetragen
habe.

Vorsitzender: Ein Antrag auf Uebergang zur moti-
virten Tagesordnung sei nicht gestellt; wenn der Landtag nicht
dahin Beschluß fasse, werde die Sache von selbst seiner Ansicht
nach nicht an den Ausschuß zurückgehen.

Abg. Dannenberg : Die Sache liege so, daß der
Landtag durch seine Abstimmung gezeigt, er wolle nichts be¬
schließen. Das sei aber in Wirklichkeit: Uebergang zur Tages¬
ordnung. Wie nun, wenn ausdrücklich Uebergang zur Tages¬
ordnung beschlossen wird, jeder Abgeordnete eine Verhandlung
über den betreffenden Gegenstand durch einen selbständigen
Antrag herbeiführen kann> so sei dies auch jetzt zulässig. Ueber
die Petition sei der Landtag aber in Wirklichkeit schon zur Tages¬
ordnung übergegangen.

Vorsitzender: Der Abg. Ahlhorn habe einen An¬
trag eingebracht, daß die Petition an den Ausschuß zur weiteren
Berichterstattung, zurückgehe. (Der Antrag ist unterstützt.) Er
fasse denselben als einen selbständigen Antrag auf und werde
darnach verfahren, wenn kein Widerspruch erfolge.

Abg. Hullnrnnn : Er möchte doch empfehlen, den
Antrag als zu dem bis jetzt noch immer besprochenen Gegen¬
stand gehörig, und nicht als selbständigen Antrag aufzu¬
fassen.

Vorsitzender: Er könne sich von der Auffassung,
daß der Antrag als ein selbständiger aufzufassen sei, nicht
trennen und bringe die Frage zur Entscheidung des Land¬
tags.

Der Landtag beschließt, den Antrag als zur Sache gehörig
zu behandeln und wird derselbe sodann angenommen.

10. n. Petitionen verschiedener Turngemeinden aus 16
Orten des Herzogthumö, betreffend Aufnahme des Turnens
in die Reihe der unbedingt nothwendigen Unterrichtsgegenstäude
für alle Schulen, und Anstellung tüchtiger Turnlehrer an den
Seininarien( namentlich in Vechta).

b- Petition des Turnvereins zu Oberstein und Birken¬
feld, unter Anschluß an die obigen Petitionen, mit der be¬
sonderen Bitte, dahin zu wirken, daß in Zukunft die Schul¬
aspiranten im Fürstenthum nur auf solche Seminare geschickt
werden, wo ihnen auch Gelegenheit geboten wird, sich als
Turnlehrer auszubilden.

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Die Sache sei
einfach und brauche er zur Begründung der Ausschußanträge
nicht viel mitzutheilen. Eine Menge von Turnvereinen im
Herzogthum hätten das Gesuch an den Landtag gestellt, das
Turnen für einen obligatorischen Unterrichtsgegenstandzu er¬
klären und für die Ausbildung der Seminaristen im Turnen
Sorge zu tragen, der Obersteiner und Birkenfelder Turnverein
schlosse sich diesem Anträge an und beantrage noch insbesondere
in Bezug aus die Birkenfelder Verhältnisse, daß die Schul¬
aspiranten nur auf solche Seminare geschickt würden, wo ihnen

Gelegenheit geboten werde, sich als Turnlehrer auszubilden.
Diese Petitionen bezögen sich auf die auf dem Turntag des
Weser-Ems-Gaus gefaßten Resolutionen über das obligatorische
Turnen. Dort seien folgende Resolutionen angenommen:

1. Das Turnen ist ein nothwendiges Glied der
Jugenderziehung und sollte daher als obligatorischer
Unterrichtsgegenstand in den Lehrplan aller Schulen
ausgenommen werden.

2. Jeder Verein des Weser-Emsgaus hat in seinem
Heimathstaate dahin zu wirken, daß diese Erkenntniß
sich immer mehr verbreite und endlich zu gesetzlicher
Feststellung der ersten Forderung sichre.

3. Schließt die gesetzliche Verpflichtung zum Turn¬
unterricht die Verpflichtung für die Gemeinden in sich,
den Schulen die nöthigen Mittel zur Ausführung die¬
ses Gebots zu gewähren, so hat doch auch seinerseits
der Staat durch tüchtige Vorbildung der Lehrer die
Verwirklichung seiner Forderung zu ermöglichen.

4. Jeder Verein des Weser-Emsgaus hat in seinem
Kreise dahin zu wirken, daß die oben, angegebenen
Mittel zur Einführung des Turnens an den Schulen
zur Anwendung kommen, und hat, wenn es die Um¬
stände seiner Mitglieder irgend gestatten, den zu Turn¬
lehrern geeignete Lehrer entbehrenden Schulen aus
seiner Mitte Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen.

Daß das Turnen eine Sache sei, die nicht blos den
Körper, sondern auch den Geist kräftige und stärke, und daß
eine tüchtige Kräftigung von Körper und Geist die Grundlage
eines gesunden Staatsbürgerthums sei, daß es daher Aufgabe
des Staates sei, namentlich der Volksvertretung, dahin zu
wirken, daß das Turnen, soweit nach den vorhandenen Mitteln
möglich, gefördert werde: das alles seien Wahrheiten, die
hier keiner Begründung mehr bedürften. Dem entsprechend
stelle der Ausschuß den Antrag:

der Landtag wolle Großherzogliche Staatsregierung
dringend ersuchen:

1. das Turnen in die Reihe der unbedingt noth¬
wendigen Unterrichtsgegenstände für alle Schulen,
an denen die erforderlichen Lehrkräfte vorhanden,
aufzunehmen;

2. für die Schulen, an denen es zur Zeit an
den erforderlichen Lehrkräften fehlt, die Beschaffung
derselben, soweit thunlich, zu bewirken und zu dem
Ende namentlich auch in Erwägung zu nehmen, ob
von dem Erbieten der Turnvereine, aus ihrer Mitte
Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen, etwa Gebrauch
zu machen sei;

3. Sorge zu tragen, daß an den Seminarien,
wo kein Turnuntericht ertheilt wird, solcher ertheilt
werde, und daß überhaupt die Schulaspiranten
Ausbildung im Turnen erhalten.

Der Ausschuß halte sich in seinen Anträgen durchaus
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auf dem Gebiet des Erreichbaren. Daß dort, wo die Lehr¬
kräfte vorhanden, das Turnen obligatorisch eingesührt werde,
verursache nicht viel Kosten und Umstände; Reck, Barren und
die wenigen anderen erforderlichen Geräthe seien leicht anzu¬
schaffen. Daß man empfehle, wo zur Zeit die Lehrkräfte
fehlten, solche, soweit thunlich , zu gewinnen, sei gewiß auch
nicht gefährlich. Das , Streben werde hauptsächlich dahin zu
richten sein, beim Abgang eines Lehrers, der keinen Unterricht
geben könne, einen au dessen Stelle zu setzen, der auch in
diesem Fache Unterricht zu ertheilen im Stande sei. Ein
Mittel , dies zu ermöglichen, sei vorzugsweise die Ertheilung
des Turnunterrichtsaus den Seminarien, dadurch setze man
alle Volksschullehrer in den Stand , später selbst wieder im
Turnen zu unterrichten. Darauf ziele der dritte Antrag.

Der Allsschußantrag wird angenommen.
11. Petition verschiedener Turn - und Schützeuvereine,

betreffend Organisation und Förderung des Volkswehrwesens.
Der Präsident Becker , übernimmt wieder den Vorsitz.
Berichterstatter Abg. Dannenberg : lieber diesen Ge¬

genstand seien eine Menge von Petitionen von verschiedenen
Turn-, Wehr- und Schützenvereineneingelaufen. Zu den bis¬
her eingegangeneu, die dein Ausschuß Vorgelegen, wären heute
noch drei hinzugekommcu und ihn: vom Präsidenten überwie¬
sen, nämlich vom Stollhammer Turnverein, vom Landwührder
Schützenverein und vorn Wildeshauser Turnverein. Dem Aus¬
schuß zeige er arr, daß diese3 Eingänge mit den übrigen Pe¬
titionen wörtlich übereiustimmten, und daß er dieselben füglich
gleichzeitig mit den früheren erledigen könne. Die überein¬
stimmenden Anträge gingen dahin:

„Hoher Landtag wolle in geneigte Erwägung ziehen:
1) welche Einrichtung zur Förderring des Turn-, Wehr¬

und Schützen-Wesens zu treffen seien?
2) welche Erleichterung den Mitgliedern von Turn-,

Wehr- und Schützen- Vereinen im Oldenburger
Bundcscontingente, insonderheit durch Abkürzung
der Präsenzzeit , zu gestatten sei?

3) Bedacht zu nehmen auf eine allgemeine Organisa¬
tion der Volkswehrkraft in einer Nationalgarde.

Es werde in der Begründung ausgeführt, daß es an der
Zeit sei, das Volkswehrwesen zu fördern, die stehenden Heere
überflüssig zu machen und die enorme, immer wachsende Mili¬
tärlast, die mit denselben verbunden sei, zu reduziren. An
dem Beispiel der Schweiz werde gezeigt,- daß das bewehrte
Volk eine billigere, nach Innen und Außen Achtung gebietende
Macht repräsentiren könne. Die Kosten würden namentlich
geringer durch die ermöglichte Verringerung der Präsenzzeit,
die in Würtemberg bereits auf 9 Monate reduzirt sei. Der
Ausschuß sei überzeugt, daß' Nichts erwünschter sein könne,
als ein durch und durch bewehrtes Volk, das die Militärlast
verringere, die jetzt große Summen verschlinge, die man sonst
für geistige und materielle Interessen des Landes verwenden
könne. Wünschenswerth sei, daß endlich einWandel in dem immer

unerträglicher werdenden Zustande eintrete. Daß Einhalt ge¬
schehe in der immer fortschreitenden Steigerung der Militärlast,
und in dem Bestreben, aus dem Soldaten ein Geschöpf zu
machen, das sich nicht mehr fühle als ein Sohn seines Volks;
der ein besonderes Wesen, und kein Bürger des Staates sein
wolle. Die Kluft zwischen Soldat und Bürger müsse sich
schließen und es müsse aufhören, daß das Militär immer
mehr aus und über die bürgerliche Gesellschaft hinausgeschroben
werde. Zur Zeit, bei uns, die wir, umgeben von Militär¬
staaten, den Buudespflichteu unterworfen, seien das fromme
Wünsche; jenen Zustand herbeizuführen, gehe über unsere Kräfte.
Nur zur ernstlichen Erwägung könne man es der Staats¬
regierung stellen, ob und wie man den Forderungen des Vol¬
kes und der Zeit endlich gerecht werden könne.

Daher beantrage der Ausschuß:
der Landtag ersuche die Großherzogliche Staatsregiernng,
den Gegenstand in nähere Erwägung zu nehmen.

Abg. Bvaöer : Er wolle nur wenige Worte über diese
ihm so wichtige Wache sage,:. Er sei damit einverstanden,
daß es mit dem Soldatenwesen nicht so fortgehen könne, sei
aber auch überzeugt, daß durch Petitionen und Annahme der¬
selben zur Zeit Nichts zu erreichen sei. Wenn aber die Volks¬
vertreter sich dem Wunsche des Landes anschlössen, wenn sie
ihn einstimmig zu dem ihrigen machten, so mache das doch
einen kleinen Eindruck; in anderen Ländern habe man der¬
artige Petitionen in derselben Weise erledigt.

Wenn gleichlautende Petitionen in derselben Anzahl an
den nächsten Landtag kämen und der Landtag sich ihnen wie¬
der anschlösse, wenn die Sache wieder und immer wieder zur
Sprache gebracht und durch einstimmige Beschlüsse im Land¬
tag erledigt werde— zuletzt müsse und werde eS helfen. Er
bäte, den Ausschußautrag einstimmig auzunchmen und diese
Einstimmigkeit im Protokoll zu konstatiren.

Der Ausschußantrag wird einstimmig angenommen.
12. Vorstellung und Bitte der Besitzer der Windmühle

zu Börlinghausen, betreffend Wegfall, der von ihrer Mühle zu
prästirenden Abgaben von 6 Malter Roggen.

Berichterstatter Abg. Danneyberg : Es werde vor¬
gestellt, daß die Unterzeichneten Besitzer' der Windmühle zu
Börlinghausen von ihrer Mühle eine Abgabe von 6 Malter
Roggen prästiren müßten. Sie hätten nun gemeint, als der
Mühlenbetrieb ein freies Gewerbe geworden, diese Abgabe
werde zum Wegfall kommen. Darin hätten sie sich geirrt
und würde durch die nach wie vor geforderte Prästation fast
ihr ganzes Einkommen verschlungen.

Sie hätten sich an die Verwaltungsbehörde gewandt, von
der Kammer aber die Resolution erhalten, daß es ihnen über¬
lassen werden müsse, ihre Sache vor den ordentlichen Gerich¬
ten oder vor der Ablöstmgsbehvrde zum Austrag zu bringen.
Da die Sache vor den kompetenten Behörden noch nicht aus¬
getragen sei, beantrage der Ausschuß über die gegenwärtige
Bitte der Petenten, der Landtag 'wolle die Staatsregierung



ersuchen, ihren Anspruch fallen zu lassen: — Uebergang zur
Tagesordnung.

.Der Ausschußantrag wird angenommen.
13. Vorstellung für den Schulachtsausschuß der Schul¬

acht Eckwarden, betreffend die Auslegung des Art. 62 Z. 2
Ziffer 2 des Schulgesetzes vom 3. April 1855.

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Petentin fei mit
demselben Gegenstand schon einmal an den Landtag gekommen,
die Petition sei der Staatöregierung zur Berücksichtigung em¬
pfohlen, aber keine Remedur erfolgt. Die Sache sei nach der
früheren Vorstellung folgende: In Eckwarden sei bis vor
60 Jahren der Organisten- und Lehrerdienst getrennt gewesen,
im Jahre 1805 bei Ableben des Organisten seien unter Ge¬
nehmigung des Cousistoriums beide Aemter vereinigt und
vom ganzen Einkommen ein Organist und Hauptlehrer und
ein Nebenlehrer gehalten. Das Gesammteinkommen sei dein
Hauptlehrer belassen mit der Verpflichtung, den Nebenlehrer
in Kost zu nehmen und mit 30 Thlr. zu besolden. Auf
Grund deS Schulgesetzes sei der'ganze Betrag zu 376 Thlr.
ermittelt, 285 Thlr. für Organist und Hauptlehrer und 91 Thlr.
für die Schulkasse, zur Unterhaltung eines Gehülfen. Dieser
Hauptlehrer sei abgegangen und ein neuer an seine Stelle
getreten; das Oberschulkollegium verlange nun, daß der neue
Hauptlehrer das ganze Einkommen, aus dem bisher zwei
^Lehrer gehalten seien, erhalte und daß ein Nebenlehrer beson¬
ders zn honoriren sei. Die Behörde berufe sich auf das Schul¬
gesetz, die Gemeinde könne sich dabei nicht beruhigen, da sie
im Gesetz eine Bestimmung wegen Erhöhung des Gehaltes
nicht finde. Der Landtag habe sich damals auf Grund des
ausführlichen Berichtes des Ausschusses für die Schulacht ent¬
schieden und die Petition der Staatsregierung zur Berücksich¬
tigung übergeben. Schulbehörde und Staatsministeriumhätten
die Sache einer nochmaligen Prüfung unterzogen und sei sei¬
tens des OberschulkollegiumS an die Schulacht die Resolution
erfolgt, daß eins abermalige reifliche Prüfung zu dem Resul¬
tat geführt habe, daß die frühere Entscheidung aufrecht zu
erhalten sei und daß es in Betreff der Entscheidungsgründe
nicht unangemessen erscheine, wegen Auslegung der betreffenden
Stelle des Schulgesetzes auf die Abhandlung im 4ten Heft
des 2ten Bandes des Magazins zu verweisen. Die Differenz
zwischen der Auffassung der Gemeinde und der Schulbehörde
liege darin: ob die Vereinigung des Einkommens der Orga¬
nisten- und Küsterstclle mit der Schulsteüe als Erhöhung
des Einkommens dieser Schulstelle und der Nebenlehrer nur
als eine persönliche Last des zeitigen Hauptlehrers anzusehen
gewesen, wie die Ansicht des Staatsministeriums sei. Die
Gemeinde dagegen gehe davon aus, es sei das nicht als Do¬
tation einer Schulstelle geschehen, sondern es sei das die Ein¬
richtung von 2 Lehrerstellen gewesen— ein Hauptlehrer und
ein Nebenlehrer, von denen ersterer das ganze Einkommen
bezogen, aber mit der Bestimmung, 91 Thlr. für den Nebeu-
lehrer abzugeben. Da die Sache vom Landtag bereits unter¬

sucht sei, dieser seine Rechtssicht ausgesprochenhabe, die Pe¬
tition zur Berücksichtigung übergeben habe, die Staatsregierung
aus Grund dessen eine nochmalige reifliche Erwägung habe
eintreten lassen und trotzdem bei ihrer Auffassung beharre,
glaube der Ausschuß, daß es nicht abzusehen sei, wie der Land¬
tag zwischen die sich entgegenstehenden Ansichten eintreten könne
und beantrage Uebergang zur Tagesordnung.

Der Antrag wird angenommen.
14. Bitte des Lehrers Johannson  um Jntcrpretirung

des Art. 42 Z. 1 des Schulgesetzes.

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Der Petent wünsche
eine Interpretation dahin, daß Art. 42 Z. 1 des Schulge¬
setzes aussprechen wolle, daß' ein Lehrer, wenn er den Anfor¬
derungen entspreche und das gesetzliche Diensteinkommen nicht
habe, berechtigt sei, nach 10 Jahren seit seiner definitiven An¬
stellung 25 Thlr . , nach 20 Jahren 50 Thlr. und nach
25 jähriger Dienstführung 75 Thlr . Alterszulage zn er¬
warten.

Der Artikel laute:
„Der Lehrer, dessen Leistungen an der Schule den zu
machenden Anforderungen entsprechen, erhält nach Ab¬
lauf von 10 Jahre«' seit seiner definitiven Anstellung,
nach Ablauf fernerer 10 Jahre und nach Ablauf ferne¬
rer 5 Jahre jedesmal eine Alterszulage von jährlich
25 Thalern, wenn und insoweit er nicht nach Ablauf

der ersten 10 Jahre seit seiner definitiven Anstellung
wenigstens 200 Thlr. , bzw. in den Fällen des
Art. 37 ß. 2 — 250 Thlr.,

der folgenden 10 Jahre wenigstens 250 Thlr.,
bzw. 300 Thlr.,

der ferneren 5 Jahre wenigstens 300 Thlr.,
bzw. 350 Thlr.

Diensteinkommenbezieht."
Der Vortrag deS Petenten sei nicht ganz klar und durch¬

sichtig; er scheine anzunehmeu, daß ein Lehrer, wenn er überall
in der Lage sei, Zulage zu beanspruchen, bei lOjähriger An¬
stellung 25 Thlr., bei 20jähriger Anstellung 50 Thlr. , bei
25 jähriger Anstellung. 75 Thlr. erhalten müsse. Wenn er
also nach lOjähriger Anstellung keine Zulage bekomme, weil
er das gesetzliche Einkommen habe, daß er dann nach 20 Jah¬
ren, wenn er dann so weit unter dem gesetzlichen Einkommen
sei, nicht 25 Thlr . , sondern 50 Thlr. haben müsse. — Die
Staatsregierung fasse das Gesetz so auf,  daß die jedesmalige
Zulage nur 25 Thlr. betrage; wenn also ein Lehrer nach
lOjähriger Anstellung keine Zulage erhalte, weil er das in
Aussicht gestellte Einkommen von 200 Thlr. beziehe, daß er
dann nach Verlauf fernerer 10 Jahre bei demselben Gehalt
nicht 50 Thr., sondern nur 25 Thlr. Zulage beanspruchen
könne, wiewohl er 50 Thlr. unter dem gesetzlichen Einkommen
stehe.

Der Ausschuß könne die Auslegung der Gesetzesbestimmung,
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wie sie die Staatsregieruug vertrete, nur richtig finden und
beantrage Uebergang zur Tagesordnung.

Der Antrag wird angenommen.
15. Vorstellung und Bitte des Gemeinderaths der Ge¬

meinde Bakum um Vorbeugung und Protest gegen höheren
Beitrag zum Gehalte der Lehrer.

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Der Gemeinde¬
rath zu Bakum lege zunächst Protest ein gegen höhere Belastung
durch Gehaltserhöhung der Lehrer, ferner finde er sich be¬
schwert dadurch, daß vom Oberschulkollegiumder Gemeinde
die Anstellung eines dritten Lehrers auferlegt sei, während
der Ueberschnß von Kindern über die Zahl , für welche zwei
Lehrer genügten, nur 20 betrage. Die Kinderzahl werde sich
ohne Frage verringern, wenn erst nach Beendigung des Ameri¬
kanischen Krieges die Auswanderung wieder zunähme. Im
klebrigen werbe die Gemeinde durch die obliegenden Lasten
sehr gedrückt; unter den Pflichtigen seien 20 Vollerben in den
Händen adliger Besitzer, die zu den ordinären Lasten nicht
beitrügen; außerdem hätten sie jetzt Brücken und Höhlen allein
zu unterhalten, zu denen früher auch eine andere Gemeinde
beitragspflichtig gewesen.

Was 'den ersten Punkt — die Gehaltsverbesserung der
Lehrer — betreffe, so sei das eille Sache, die bei einer allge¬
meinen, aus Gehaltserhöhung von Seiten der Lehrer gerich¬
teten Petition zur Sprache kommen werde.

Was die Reduzirung der Lehrer von 3 auf 2 betreffe,
so sei der Ausschuß ganz außer Stande, darüber ein Urtheil zu
fällen. Er wisse nicht, was die Schulzwecke erforderten und
kenne die dortigen Verhältnisse nicht, vielleicht sei eine Remedur
durch die kompetente Behörde zu erreichen; ob dies versucht,
sei aus der Petition nicht zu ersehen.

Abg. Bartel : Die Zahl der Lehrer im Verhältniß
zur Schülerzahl sei gesetzlich bestimmt; aus 100 Schüler solle
ein Lehrer kommen und wenn die Schülerzahl ein volles
Hundert übersteige, so sei ein weiterer Lehrer erforderlich,
wenn hie größere Frequenz der Schule anscheinend von Dauer

sein werde. Hier betrage der Ueberschuß, wie vom Bericht¬
erstatter angegeben, 20 Schüler.

Der Ausschußantrag, auf Uebergang zur Tagesordnung,
zu dem der Präsident bemerkt, daß sich die Fassung des An¬
trags auf die ganze Petition, die Motivirung des Bericht¬
erstatters eigentlich nur auf den zweiten Punkt beziehe, wird
angenommen.

16. Gesuch der Schulacht Dümmerlohausen, betr. die
Deckung der Schulumlagegelder.

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Petentin stelle
vor, daß die Schullasten sehr drückend seien, trotz eines Zu¬
schusses von 120 Thlr. aus der Staatskasse müsse die Schul¬
acht bei einer Grundsteuer von 240 Thlr . — 130 Thlr.
Schulumlagen aufbringen— diese Ueberlastung führe nament¬
lich zu Reibungen mit dem Schulmeister. Petentin beantrage,
die Schulumlagegelder entweder ganz aus der Staatskasse zu
bestreiten oder einen Maximalbeitrag von jedem Thaler Grund¬
steuer festzusetzen und den Rest auf die Staatskasse zu ver¬
weisen.

Das Gesuch erscheine nicht hinreichend motivirt und be¬
antrage der Ausschuß Uebergang zur Tagesordnung.

Dieser Antrag wird angenommen.
Schluß der Sitzung 2 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung Sonnabend den 12. d. M. Morgens

lll /2  Uhr.
Tagesordnung:

1)  Fortsetzung der heutigen Tagesordnung.
2 ) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betreffend

eine Petition aus Linswege wegen Aufhebung von
Zehntgeldern.

3 ) Mündlicher Bericht des Staatsgutsausschusses, be¬
treffend den Vertrag wegen Fischerei im Hemmelsdorfer
See.

Der Berichterstatter
Ramsauer.
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Fünfundzwanzigste Sitzung.
Oldenburg , den 12 . März 1864.  Vormittags 11 ^ Uhr.
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Tagesordnung: 1) Bericht des Finanzausschusses, betreffend die Staatscafferechnungen für 1858/60.
2) Desgl. , betreffend die Krongutscafferechnungenfür 1858/60.
3) Bericht des Ausschusses für die Schleswig- Holstein'schen Angelegenheiten.
4) Fernerer Bericht des Finanzausschusses, betreffend den Voranschlag für das Post- und Telegraphen¬

wesen und das Schreiben der Staatsregierung vom 14. Januar 1864, sowie eine Petition aus
Barßel um Errichtung einer Postspedition.

5) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betreffend eine Petition aus Linswege wegen Aufhebung
von Zehntgeldern.

6) Mündlicher Bericht deö Staatsgutsausschnsses, betreffend den Vertrag wegen Fischerei imHemmels-
dorfer See.

Vorsitzender: Präsident Becker.
Am Ministertisch: die Neg. - Comissäre Bucholtz und

Ruhstrat.
Nach Eröffnung der Sitzung wird das Protokoll der

letzten Sitzung vom Schriftführer Hullmann verlesen und
von der Versammlung genehmigt.

Eingegangen ist ein Gesuch des Hausmanns Dierk Wil¬
len zu Driefel, Kirchspiels Zetel, betreffend Vervollständigung
seiner Stelle —- geht an den Petitionsausschuß.

Auf der Tagesordnung steht zunächst der Bericht des
Finanzausschusses, betreffend die Staatscafferechnungen für die
Finanzperiode 1858/60.

Abg. Strackerjan II - als Berichterstatter: In Be¬
ziehung aus die Prüfung der Rechnungen erlaube er sich Fol¬
gendes mitzutheilen: Wenn im Bericht gesagt sei, daß die
gedachten Rechnungen zunächst von einzelnen Mitgliedern des
Ausschusses unter Benutzung der vom Großherzoglichen Staats¬
ministerium mitgetheilten Revisionsverhandlungen einer Prü-
!mig unterzogen seien, so sei hiermit keine kalkulatorische Prü¬
fung gemeint, indem der Ausschuß die Anstellung einer solchen
Meder für seinen Beruf noch für seine Pflicht gehalten und
andererseits kein Mißtrauen gegen die Revisionen gehegt habe,

Berichte . XIV. Landtag.

wie denn überhaupt anerkannt werden müsse, daß das ganze
Rechnungswesen in guter Ordnung sei. Die Prüfung .habe
sich vielniehr auf die Durchsicht der einzelnen Ausgaben und
ans die Untersuchung darüber beschränkt, ob dieselben unter
die richtigen Positionen verrechnet und ob sie an sich gerecht¬
fertigt seien. Die Richtigkeit der Zahlenangaben in dem Be¬
richte habe er allein zu verantworten, da eine Prüfung der- '
selben durch den ganzen Ausschuß zu lange aufgehalten haben
würde; er hoffe, daß man keine Unrichtigkeiten darin finden
werde.

'Sämmtliche Anträge des Ausschusses werden nacheinander-
angenommen; ebenso der Ausschußautrag zum zweiten Gegen¬
stand der Tagesordnung, dem Bericht, betreffend dieKronguts-
casserechnungen für 1858/60.

Es folgt auf der Tagesordnung der Bericht des Aus¬
schusses für die Schleswig- Holsteinischen Angelegenheiten.

Der Abg. B rad er wünscht die Verlesung des Berichts;
der Landtag spricht sich dagegen aus.

Zu Antrag 1:
Abg. Lentz : Er werde für den Antrag stimmen; vor¬

her aber fühle er sich, zur Beruhigung seines Gewissens, ge-
29
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drangen, sich darüber zu erklären, wie er ihn verstehe; denn
die Fassung erscheine etwas diplomatisch. Dagegen, daß der
Landtag seine Ansicht dahin ausspreche, daß es für die deut¬
schen Mittel- und Kleinstaaten dringend geboten sei, sich den
beiden deutschen Großmächten gegenüber möglichst eng anein¬
anderzuschließen, habe er Nichts einzuwenden. Wenn ferner
dieser Anschluß den Großmächten gegenüber im Anschluß an
das Rechtsgefühl des deutschen Volks für drei Punkte, für das
Recht Schleswig- Holsteins, für die schleunigste Anerkennung
des Herzogs Friedrich VIII . und für die Wahrung der Un¬
abhängigkeit aller Bundesglieder gefordert werde, so sei gewiß
sowohl, daß das Streben des deutschen Volks in dieser drei¬
fachen Hinsicht vom Rechtsgefühl getragen werde, als daß
dies Rechtsgefühl auf dem unzweifelhaften Recht beruhe, in¬
sofern es die Rechte Schleswig-Holsteins und die Selbststän¬
digkeit der deutschen Bundesglieder betreffe. Insofern es aber
sich auf die Anerkennung des Herzogs Friedrich VIII. beziehe,
könne er nicht unterlassen, einiges Bedenken zu äußern. Es
sei zweifelhaft, was der Ausschuß damit habe sagen wollen;
solle es so viel heißen, daß das Rechtsgefühl des deutschen
Volks sich für die Anerkennung ausgesprochen habe, so sei er
mit ihm einverstanden; solle aber damit gesagt sein, daß dies
Rechtsgefühl in den Rechten begründet sei, so müsse er dagegen
erklären, daß das Recht über diesen Punkt nichts weniger als
fest stehe. Wer nur etwas dem letzten Gang der Dinge in
dieser wichtigen Angelegenheit gefolgt sei, werde gefunden ha¬
ben, daß die Entscheidung über das Erbfolgerecht in den Her-
zogthümern ihre großen Schwierigkeiten habe und daß zwischen
den Erbrechten der Augustenburger und der Gottorper eine
Menge von Verträgen und Vergleichen liegen, deren eingehende
Würdigung und Beurtheilung vor der Entscheidung unbedingt
nothwendig sei. Die beiden Punkte allerdings seien unzwei¬
felhaft, daß Christian IX . höchstens in Betreff Lauenburgs
und vielleicht auch des ehemals Schaumburgschen Antheils
von Holstein Successionsrechte geltend machen könne, und daß

,das Londoner Protokoll nicht rechtsbeständig sei» Ob aber
Friedrich VIH. erbberechtigt sei, ob er ein Recht ans ganz
Holstein habe, ob auf Holstein mit Ausnahme des Schaum¬
burgschen. oder Gottorpschen Antheils, darüber habe er wenig¬
stens kein Urtheil. Insofern also sein alleiniges Recht durch
die Resolution ausgesprochen werden solle, könne er ihr nicht
beitreten, weil ihm die zur Entscheidung dieser Frage nöthigen
Studien abgingen. Wolle der Ausschuß aber nur sagen —
und er glaube, daß dies seine Absicht sei — daß die politi¬
schen Bewegungen uns dazu trieben, auf die Anerkennung von
Friedrich VIII. als Herzog von Schleswig-Holstein hinzuwir¬
ken, so sei er durchaus einverstanden mit ihm. Ein solches
Streben sei in Deutschlands und Schleswig-Holsteins Interesse
politisch richtig. Möge das Recht des Herzogs auch zweifel¬
haft sein, nachdem die allgemeine Stimme nicht allein in
Deutschland, sondern auch— und darauf lege er das größte Ge¬

wicht— in Schleswig-Holstein ihn anerkannt habe, sei nur
auf diesem Wege eine befriedigende Lösung der Dinge zu er¬
warten. In diesem Sinne werde er für die beantragte Re¬
solution stimmen.

Abg. Hullmann : Der Ausschuß habe keine gelehrten
Untersuchungen über das Erbrecht angestellt, sondern geglaubt,
die Frage über das Recht der Herzogthümer auf agnatische'
Erbfolge und die Ansprüche des Herzogs Friedrich auf den
Schleswig-Holsteinschen Thron als politische, nationale Sache,
nicht als civilrechtliche Gegenstände vor dem Civilgericht be¬
handeln zu dürfen. Das Rechtsgefühl des deutschen Volks
solle das Gefühl bedeuten, welches einerseits den Herzogthü-
mern ihre nationale Selbstständigkeit gegen Dänemark wieder¬
zugeben, andererseits aber die Zerstückelung zu verhindern
trachte, welche besondere Erbrechte zum Gegenstand haben
könnten. Dieses Streben habe Friedrich VIII. als Träger
der Idee eines von Dänemark getrennten deutschen Herzog¬
thums Schleswig-Holstein aufgefaßt und mit Recht, da kein
Anderer ihm gegenüberstehe, als der dänische Christian IX.,
welcher jedenfalls nicht berechtigt sei. Ohne civilistische Un¬
tersuchungen habe das nationale Rechtsgefühl in ihm den Ver¬
treter der deutschen Interessen gefunden.

Weiteres hinzuzufügen halte er nicht für erforderlich,
sondern verweise aus den Ausschußbericht. In der Ueberzeu-
gung, daß die Resolution einstimmig angenommen werde, wolle
er von einem Anträge auf namentliche Abstimmung absehen,
bitte aber den Präsidenten, die Einstimmigkeit zu Protokoll
nehmen zu lassen.

Abg. Fortmann : Ohne auf die Resolution selbst
weiter einzngehen, wolle er bei dieser Gelegenheit auf eine
Gefahr aufmerksam machen, welche uns in Folge der Behand¬
lung, die diese Sache bisher erfahren, bedrohe. Er meine
nicht etwa einen Krieg mit auswärtigen Großmächten, sondern
die Gefahr, welche darin liege, daß in dieser Frage viele Re¬
gierungen von dem Volke sich trennten. Die Preußische Re¬
gierung nehme unbekümmert den Spott und Hohn Englands
entgegen und räume auswärtigen Mächten das Recht ein, über
deutsche Lander zu verfügen, während sie zu Hause mit der
constitutionellenVolksvertretung auch in dieser Angelegenheit
zerfallen sei und ihre Aeußerungen mit Nichtachtung beantwor¬
tet habe. Aehnlich verführen andere Regierungen, und doch
achte das deutsche Volk seine Regierungen, doch hänge es an
der constitutionellen Verfassung, wie irgend ein Anderes; nir¬
gends in Deutschland habe das republikanische System An¬
hänger. Wenn aber der Bundestag noch länger, wie bisher,
sich den gerechten Forderungen des Volks verschließe, so werde
er es dahin bringen, daß eine republikanische Partei entstehe,
immer mächtiger werde und zuletzt eine Revolution herbeiführe,
um die Unabhängigkeit von Schleswig- Holstein zu erringen,
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welche der Bundestag nicht durchsetzen wolle oder nicht durch¬
setzen könne. Noch könne dies verhindert werden und er sei
überzeugt, daß die Großherzogliche Staatsregierung beim Bun¬
destage dahin wirken werde. Er habe es aber für seine Pflicht
gehalten, auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, weil die
meisten deutschen Regierungen sie nicht hoch genug anschlügen;
sie sei gefährlicher, alß ein Krieg mit auswärtigen Mächten,
den Deutschland nicht zu scheuen habe, wenn Regierungen
und Volk zusammenstehen.

Die Anträge 1, 2 und 3 werden nach einander ange¬
nommen, und zwar der Antrag 1 gegen eine, der Antrag 2
gegen drei stimmen.

Reg.-Comm. Bucholtz : Nachdem der Landtag die An¬
träge des Ausschusses angenommen habe, sei er in der Lage
und autorisirt, die Erklärung der Großherzoglichen Staats¬
regierung darauf sofort mitzutheilen. Wegen der großen Be¬
deutung der Angelegenheit erlaube er sich dieselbe zu verlesen:

Zu 1.

„Die Großherzogliche Regierung hat nie verkannt,
daß zur Förderung der nationalen Interessen in der
Schleswig-HolsteinischenFrage ein enges Aneinander¬
schließen der Mittel- und Kleinstaaten Deutschlands
und ein möglichst übereinstimmendes Verfahren derselben
am Bundestage wünschenswerth sei. Ihr Streben ist
auf dieses Ziel immer gerichtet gewesen, und sie be¬
klagt es mit dem Landtage, daß bis jetzt ein die
nationalen Interessen befriedigender Erfolg dadurch
nicht erreicht worden ist.

Zu 2.

Die Großherzogliche Regierung muß sich in Be¬
treff der Erbfolgeflage auch jetzt noch ans die Erklä¬
rung beschränken, welche sie bereits dem Ausschüsse
gegeben hat , da die in dieser Erklärung angegebenen
Gründe gegen eine erschöpfende Darlegung ihrer Rechts¬
anschauungen noch fortbestehen, auch es jedem Sach¬
kundigen klar sein muß, daß Se . Königliche Hoheit
der Großherzog als Mitglied des Gottorpischen Hauses
zur Erbfolge in den Herzogthümern Schleswig-Holstein
sich keineswegs schon berechtigt halten können, sondern
der geltenden Erbfolgeordnung gemäß ein solcher Erb¬
fall noch in weitester Ferne steht. Weil jedoch in
letzter Zeit aus Anlaß der Schleswig-Holsteinischen
Erbsolgeflage sich mannigfaltige Gerüchte verbreitet
haben, welche das Land beunruhigen, indem sie mit
dieser Frage Projekte von einem Austausch des Groß¬
herzogthums oder einzelner Großherzoglichen Länder
in Verbindung bringen, so findet sich die Staatsregie¬

rung bewogen zu erklären, daß sie derartigen Projekten
vollständig fremd ist und auch weder an sie selbst, noch
unmittelbar an Se . Königl. Hoheit den Großherzog
jemals daraus bezügliche Vorschläge von irgend einer
Seite her gelangt sind."

(Lautes Bravo !)

Die Anträge zum vierten Gegenstand der Tagesordnung,
zum ferneren Bericht des Finanzausschusses, betreffend den
Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Post- und
Telegraphenwesen und das Schreiben der Staatsregierung vom
14. Januar 1864, sowie eine Petition der Gemeindevertretung
in Barßel um Errichtung einer Postspedition, werden ohne
Verlesung des Berichts sämmtlich genehmigt.

Es folgt auf der Tagesordnung der mündliche Bericht
über eine Petition mehrerer Hausleute der Bauerschaft Lins¬
wege und Hollwege um Aufhebung der von ihnen an das ehe¬
malige Kloster Rastede, jetzt an die Landescasse zu entrichten¬
den Zehntgeldern.

Abg. Strackerjan II . als Berichterstatter: Mehrere
Hausleute aus den Bauerschaften Linswege und Hollwege im
Amt Westerstede stellten in dieser Petition das Ersuchen an
den Landtag, beim Großherzoglichen Staatsministerium den
Wegfall von Zehntgeldern, welche sie früher an das Kloster
Rastede und seit dessen Aufhebung an die Landeskasse zu ent¬
richten hätten, zu befürworten, indem sie als Grund des Weg¬
falls anführten, daß diese Abgabe dadurch entstanden sei, daß
in alten Zeiten in Folge eines Hagelschlags sämmtliche Ein¬
gesessenen der beiden Ortschaften mit Ausnahme zweier Witt-
wen dem Kloster Rastede diese Abgabe zugesagt hätten, wenn
dort für sie gebetet werde; die Gebete seien längst weggefallen,
also seien sie auch nicht mehr verpflichtet, die Zehntgelder zu
entrichten. Der Ausschuß sei der Ansicht, daß diese Tat¬
sachen, auch wenn sie — was nicht der Fall sei — erwiesen
wären, nicht genügten, um das Gesuch zu bewilligen. Die
nachträgliche Aufhebung des einem Rechte zu Grunde liegen¬
den Motivs hebe nicht auch dieses Recht auf. Wollten die
PeteUten sich also von dieser Pflicht befreien, so müßten sie
dieselbe ablösen, wie manche Andere, deren Verpflichtung auf
ähnliche' Weise entstanden,sei.

Der Ausschuß könne demnach ihre Bitte nicht empfehlen
und beantrage:

der Landtag wolle über die gedachte Petition zur Da-
gesorduung übergehen.

Der Antrag wird angenommen.

Den letzten Gegenstand der Tagesordnung bildet der
mündliche Bericht des Staatsgutsausschusses über die Vorlage

29 *
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der Großherzoglichen Staatsregierung vom 18 . Januar 1864,

Betreffend den mit den ehemaligen Erbpachtfischern Roggen-
tamp und Dummersdorf zu Hemmelsdorf abzuschließenden

Vertrag . ( Anl . 78 S . 393 .)

Abg . Greverms als Berichterstatter : IM Amte

Schwartau , in der Nähe der Ostsee , sei der Hemmelsdorfer
See , ein Binnensee von etwa 1000 Tonnen Fläche , gelegen.

Derselbe sei Eigenthum des Staats . Am 31 . März 1786

habe das Domkapitel zu Lübeck , die damalige Landesherrschaft,
einen Vertrag mit den Gebrüdern Roggenkamp zu Hemmels¬

dorf abgeschlossen , durch welchen letzteren die Fischerei in dem

genannten See , der Aalfang in dem Ausflusse desselben nach
der Ostsee , sowie einige kleine Grundstücke , zwei Wohnungen
und ein Garten , in Erbpacht gegeben , auch ein jährliches

Holzdeputat zugesichert sei. Nachdem das Staatsgrundgesetz
die Fischereigerechtigkeiten in fremden Gewässern , wie die Jagd¬

gerechtigkeiten aus fremdem Grund und Boden ohne Entschä¬
digung aufgehoben , habe die Staatsregierung von den Fischern
verlangt , sich der Ausübung der Fischerei zu enthalten . Diese
hätten die fernere Ausübung beansprucht , weil sie der Ansicht

gewesen , daß sie die Fischerei nicht als Berechtigung , sondern

in Folge eines nutzbaren Eigenthums am See ausgeübt hätten.

Es sei darüber zum Proceß gekommen , welchen die Fischer in
allen drei Instanzen verloren hätten . Dies Resultat habe

ihnen einen bedeutenden Vermögensverlust zugefügt und beson¬
ders den Einen derselben , dessen Besitzthum ziemlich ver¬

schuldet sei , dem Konkurse nahe gebracht . Der Vortheil da¬
gegen , den der Staat davongetragen , sei nicht so groß , als

dieser Nachtheil , weil die Fischerei in den Händen der ehemals

Berechtigten mehr werth gewesen sei, als in den Händen des
Staats , indem jene im Besitze einer im See gelegenen Insel

und eines Ufergrundstücks seien , welche beide zur Ausübung

der Fischerei benutzt werden müßten und weil die Fischer das

vererbliche Recht des Schilfschnitts im See hätten , wodurch,
wenn es zur Unzeit ausgeübt werde , der Fischerei , namentlich

durch Störung der Brut , sehr geschadet werden könne . Diese
Umstände , sowie rechtliche Bedenken darüber , inwieweit die

Aufhebung der Fischerei - Gerechtigkeit Einfluß auf andere
Punkte des Erbpacht - Vertrags , namentlich auf die verliehenen

Wohnungen und das Holzdeputat habe , hätten zu mehrfachen
Verhandlungen mit den Fischern und schließlich zu einer Ver¬

einbarung geführt , deren nähere Bestimmungen in der Neben¬
anlage zur Anlage 78 enthalten seien . Dieselbe sei für beide

Theile vortheilhast ; für die Fischer , indem ihnen die früheren

Befugnisse auf lange Zeit gegen eine Zeitpachtsumme  wie¬
der ertheilt seien , welche an Größe dem Betrage des bisheri¬

gen Erbpachtcanons gleichstehe ; für den Staat , indem es einer¬
seits mehr als zweifelhaft sei , ob bei einer anderweitigen Ver¬

pachtung eine so hohe Summe erreicht werden würde , eben
weil die bisherigen Inhaber im Besitz jener Insel und jenes

Ufergrundstückö , sowie des Schilfschnittrechts seien , andererseits
deshalb , weil durch diesen Vertrag gerade das Eigenthum an

den genannten beiden Grundstücken an den Staat zurückfalle
und die Fischer außerdem auf ihr Recht des Schilfschnitts ver¬

zichteten . Hinsichtlich eines  Punktes nun sei die Betheiligung

des Landtags an diesem Vertrage nöthig . Insofern nämlich
durch denselben den Fischern an den beiden Wohnungen und

dem Garten , an denen ihnen bisher nur ein Erbpachtsrecht,
dem Staat dagegen das Obereigenthnm zugestanden habe , das

volle Eigenthum zugesprochen werde , liege eine Veräußerung

von Staatsgut vor,  welche staatsgrundgesetzlich der Geneh¬
migung des Landtags bedürfe . Wegen der Geringfügigkeit des

Objekts sei der Ausschuß nicht -zweifelhaft darüber gewesen,
die Genehmigung zu befürworten . Ihm persönlich sei bekannt,

daß die zu veräußernden Grundstücke selbst von sehr geringem Werth

seien ; das bloße Obereigenthum daran sei also kaum anzu¬

schlagen , zumal da einen besonderen Erbpachtscanon der Staat

davon nicht beziehe ; im Erbpachtvertrage stehe , es würden den

Fischern die beiden Wohnungen rc . „ ohne dafür etwas zu er¬

legen , mit in Erbpacht eingethan . " Wolle man nun auch
annehmen , daß ein Theil des ihnen sonst auferlegten Canons

auf diese Nutzung falle , so sei dieser Theil jedenfalls nur höchst

unbedeutend und könne nicht in Betracht kommen gegen die

Vortheile , welche der Staat im Uebrigen durch diese Ueber-

einknnft erreiche.

Der Ausschuß stelle deshalb den Antrag:

der Landtag wolle zu der fraglichen Veräußerung seine

Zustimmung ertheilen.

Der Antrag wird angenommen und mit diesem Beschluß

die heutige Tagesordnung erledigt.

Nächste Sitzung : Dienstag den 15 . März , Vormittags
11 Uhr.

Tagesordnung derselben:

1) Bericht des Verwaltungsausschusses über die Gesetz-
Entwürfe , betreffend die 1786 gegründete Ersparungs¬

kasse und die Errichtung von Ersparungskassen durch
Gemeinden.

2 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betreffend neue Be¬

stimmungen zur Strafproceßordnung des Herzog¬

thums Oldenburg über das Verfahren bei Beru¬
fungen.

3 ) Desgleichen , betreffend Enteignungen zu Wegen in
Birkenfeld.

4 ) Mündlicher Bericht des Verwaltungsausschusses über
drei Petitionen.



5) Bericht des Ausschusses über den Entwurf eines re-
vidirten Civilstaatsdienergesetzes, soweit dazu die Zeit
genügt, um am Schluß der Sitzung

6) den Ausschußbericht über einen Staatsvertrag mit
Hannover in vertraulicher Sitzung zu berathen.

Schluß der Sitzung Nachmittags 12^ Uhr.

Der Berichterstatter

Hayen.



Ir ericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Sechsundzwanzigste Sitzung.

Oldenburg , den 15 . März 1864 . Bormittags 11 Uhr.

Tagesordnung : 1) Bericht des Verwaltungsausschusses über die Gesetzentwürfe, betreffend die 1786 gegründete Erspa¬
rungskaffe und die Errichtung von Ersparungskassen durch Gemeinden.

2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. neue Bestimmungen zur Strafprozeßordnung des Herzog¬
thums Oldenburg über das Verfahren bei Berufungen.

3) Desgleichen, betreffend Enteignungen bei Wegen.
4) Mündlicher Bericht des Verwaltungsausschusses über drei Petitionen.
5) Bericht des Ausschusses über den Entwurf eines revidirten Civilstaatsdienergesetzes.
6) Vertrauliche Sitzung: Ausschußbericht über einen Staatsvertrag mit Hannover

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertische: Regierungscommissäre Bucholtz
und Li er.

Schriftführer Abg. Bartel  verliest das Protokoll der
vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.

Eingänge:
1) Gesuch des ObergerichtsanwaltsGether  zu Olden¬

burg, betreffend Unterstützung aus Staatsmitteln behuf
einer zu unternehmenden Entdeckungsreise nach dem
Nordpol der Erde; wird auf Antrag des Präsidenten
zu den Acten genommen.

2) Schreiben des Staatsministeriums vom 11. März,
betreffend Gesetzentwurf zur Grenzregulirung zwischen
den Gemeinden Strücklingen und Barßel; an den Ver¬
waltungsausschuß.

3) Schreiben der Staatsregierung, betreffend die Beschlüsse
- des Landtags zu den Voranschlägen; ist an den Finanz¬

ausschuß abgegeben.
Erster Gegenstand der Tagesordnung.
Präsident : Seitens Großherzoglicher Staatsregierung

sei beantragt, den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Er¬
sparungskasse, bis zur ersten Sitzung nach Ostern von der
heutigen Tagesordnung zu entfernen. Hierzu sei die Zustim¬
mung des Landtags erforderlich.

Diese Zustimmung wird ertheilt.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung.
Der Entwurf wird in der Zusammenstellung des Aus¬

schusses angenommen.
Dritter Gegenstand der Tagesordnung.
Der Entwurf wird in der Zusammenstellung des Aus¬

schusses angenommen.
Vierter Gegenstand der Tagesordnung.
1. Zum mündlichen Bericht des Verwaltungsausschusses

über die Vorstellung des Gemeinderathes zu Jade und mehrerer
Eingesessenen der Gemeinde Jade, beide betreffend die Abän¬
derung des Art. 34 Z. 1 der Wegeordnung.

Berichterstatter Abg. Vorleben : Die beiden Petitionen
aus Jade, eine des Gemeinderaths und eine von einer großen
Zahl von Gemeindemitgliedern unterzeichnet, beträfen denselben
Gegenstand, die Abänderung des Art. 34 §. 1 der Wege¬
ordnung und zwar dahin, daß die Gemeindeweglasten nach
der Bonität der steuerpflichtigen Grundstücke vertheilt würden,
eventuell daß die in der angezogenen Gesetzesstelle zugelassene
Ausnahme von der Regel, der Bertheilung nach der Größe
der Grundstücke, erweitert werde auf diejenigen Gemeinden,
deren Grundstücke theils Marsch, theils Geestboden hätten,
wenn dieselben die Reparation der Umlagen unter Berücksich¬
tigung der Bonität im Gemeinderath beschlossen und bei der
Provinzialregierung die Genehmigung dieses Beschlusses ein-
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geholt hätten. Petenten hätten sich an Großherzogliche Regierung
gewandt, aber den Bescheid erhalten, daß das von ihnen ge¬
wünschte Verfahren eine Aenderung des Gesetzes unter Mit¬
wirkung des Landtages erheische, welche sie übrigens nicht
empfehlen könnten. Der Entwurf einer Wegeordnung, wie
derselbe dem vorigen Landtag vorgelegt sei, habe die Umlegung
der Wegelasten lediglich nach der Größe der Grundstücke vor¬
geschrieben; bei den Verhandlungen im Landtage hätten sich
verschiedene Ansichten herausgestellt, es sei gewissermaßenein
Streit zwischen den Marsch- und Geestbewohnern entstanden,
indem erstere mit der Staatsregierung die Bestimmung des
Entwurfes angestrebt, letztere die Vertheilung der Lasten nach
der Bonität verfochten hätten. Die Gründe für und wider
seien ausführlich in dem Ausschußbericht und in den Ver¬
handlungen des Landtags erörtert. Nach wiederholten Ver¬
handlungen und Abstimmungen sei eine Vereinbarung zwischen
den Vertheidigern der verschiedenen Ansichten und der Staats¬
regierung erzielt, wie sie gesetzlich jetzt bestehe. Darnach ent¬
scheide in der Regel ausschließlich die Größe der Grundstücke,
eine Vertheilung nach der Bonität sei ausnahmsweise in den
Geestgemeinden gestattet, wenn von dem Gemeinderath dieses
Verfahren beschlossen und von der Regierung genehmigt sei.
Die Petition enthalte keine neuen Gründe; selbst der eventuelle
Antrag, die Ausnahmebestimmung auf die Gemeinden gemischter
Bodenart auszudehnen, sei bereits im vorigen Langtag gestellt,
erörtert und abgelehnt worden. Einzelne Mitglieder des
Ausschusses neigteu sich zu der Ansicht der Petenten hin, der
ganze Ausschuß sei aber darin einverstanden, daß in Rücksicht
auf die stattgehabten Verhandlungen und auf die kurze Dauer
des erst vor einigen Jahren in Kraft getretenen Gesetzes eine
Erneuerung des Streits , eine wiederholte Erörterung der
Frage zu vermeiden sei, und beantrage Uebergang zur Tages¬
ordnung.

Dieser Antrag wird angenommen.
2. Ueber die Petition des Gemeinderaths von Dötlingen,

betr. Aenderung des Art. 5 der Wegeordnung.
Berichterstatter Abg. Barleben : Petenten bäten um

einen Zusatz zum Art. 5 der Wegeordnung, wonach die Bennen
und Wegerdestreifenan Gemeindewegenfür Zubehör der Ge¬
meindewege, mit andern Worten für Eigenthum der Gemeinden
erklärt würden. Dieselben wären mit einer Vorstellung an
die Regierung um Verleihung dieses Eigenthums zrückgewiesen
unter Bezugnahme auf die entgegengesetzte Bestimmung der
Wegeordnung. Petenten begründeten ihr Gesuch einmal damit,
daß die Wegerde aus getheilten Gemeinheiten genommen sei,
andrerseits durch Hinweis auf die Analogie der Staatswege,
deren Bermen Staatseigenthum wären. Letzteres sei nicht ganz
richtig; nur die Behandlung und Verwaltung der Wegerde¬
streifen geschehe wie die der Staatswege selbst. Eben so wenig
könne das Gesuch dadurch begründet erscheinen, daß nach Ab¬
findung der Berechtigten gewisse Theile der Gemeinheiten für
Wegerde liegen geblieben seien. Alan habe vielmehr ange¬

nommen, daß durch die Gestattung der Benutzung zu dem
bestimmten Zwecke das Eigenthumm des Staates nicht aufge¬
geben sei, und werde dies dadurch bestätigt, daß die zur
Benutzung für Wegerde reservirten Theile der Gemeinde nicht
zu- und Angewiesen seien. Im Art. 74 Z. 5 werde sogar
die Dispositionsbefugniß des Staates ausdrücklich Vorbehalten.
Die Abtretung dieses Eigenthums an die Gemeinden sei durch
Nichts motivirt, zumal da die Benutzung im Interesse der
Gemeinde nach Art. 74 gesichert erscheine. Der Ausschuß
beantrage daher Uebergang zur Tagesordnung.

Abg. Rüdebusch : Er sei mit den Auffassungen des
Ausschusses nicht einverstanden; er sei wohl nicht bei der
Ausschußberathung und Feststellung des Berichtes zugegen ge-
gewesen und beruhe es daher auf einem Versehen, wenn sein
Name unter den Ausschußanträgen stehe. Einen eigenen An¬
trag habe er indessen nicht zu stellen.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
3. Ueber die Petition des dritten Deichbandes, betreffend

Abänderung des Artikel 127 ß. 1 Z . 6 der Gemeinde¬
ordnung.

Berichterstatter Abg. Barleben : Petenten stellten die
Ansicht auf, daß die Bestimmung der Gemeindeordnung, nach
welcher zu öffentlichen Zwecken benutzte Grundstücke, welche
keine Erträge lieferten, nicht zu den Lasten herangezogen
werden sollten, sich auch auf solche erstreckte, die, wie Haupt¬
deiche, keinen Reinertrag abwürfen und werde bemerkt, daß
die Deiche in ihrer Gesammtheit aufzufassen wären und nicht
in Betracht komme, wenn einzelne Ertrag lieferten. Solche
Auslegung sei zweifelhaft und wünschten Petenten einen Zu¬
satz: „als Grundstücke, die keinen Reinertrag liefern, sind die
Schaudeiche zu betrachten." Der Ausschuß habe von einer
Prüfung der Interpretation abgesehen, da Petenten nicht den
richtigen Weg eingeschlagen hätten. Wenn Gemeindebehörden
die Schaudeiche mit zu den Lasten heranzögen und Petenten
glaubten, daß dies Verfahren nicht gesetzlich sei, so müßten sie
sich zunächst an die kompetenten Behörden wenden, um eine
richtige Anwendung des Gesetzes zu veranlassen. Es sei in
dem Gesuch aber nicht einmal behauptet, daß die Schaudeiche
in der That zu den Lasten herangezogen würden. Namens
des Ausschusses habe er daher auch hier Uebergang zur Tages¬
ordnung zu beantragen.

Abg. Suhren : Die Petition des Jever'schen Deich¬
bandes sei dadurch veranlaßt, daß einige Schulachten die
Schaudeiche zu den Lasten,ansetzten, andere dieselben nicht
heranzögen.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
Fünfter Gegenstand der Tagesordnung. Berichterstatter

Abg. Strackerjan III.
Die Verlesung des Berichtes wird nicht gewünscht.
Antrag 1 und 2:
Abg. Lentz : Mit Streichung der Worte des Entwurfs

„wohin insbesondere— Dienste verrichten," wie sie der Aus-
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schuß beantrage, sei er insofern nicht einverstanden, als er es
des Verständnisses wegen für zweckmäßiger gehalten hätte, nicht
nur dieses, sondern auch die übrigen in dem bisherigen Gesetz
ausgeführten Beispiele beizubehalten. In dieser Beziehung wolle
er sich jedoch eines Antrags enthalten. Ferner beantrage der
Ausschuß das Wort „ gewöhnlich" zu streichen, es würde
demnach der Entwurf folgende Fassung erhalten:

„Zu dem im Civilstaatsdienst Angestellten gehören
nicht (b.) Diejenigen, welche zum Staate in dem Ver-
hältniß eines privatrechtlichen Contraktes stehen, ins¬
besondere" u. s. w.

Damit sei Nichts gesagt; auch die Staatsdiener ständen
in dem Verhaltniß eines privatrechtlichenContraktes; es fehle
also der Gegensatz. Das unterscheidende für die Staatsdiener
sei, daß sie neben  dem Verhaltniß eines privatrechtlichen
Contraktes in einem staatsrechtlichen Verhaltniß zum Staat
ständen. Dieser Gegensatz müsse ausgedrückt werden. Das
Wort „gewöhnlichen" im Entwurf sei allerdings nicht passend;
richtiger und bezeichnender sei die Fassung:

„welche lediglich in dem Verhältniß eines privatrecht¬
lichen Contraktes zum Staate ständen."

Er beantrage daher:
vor: „in dem Verhältnisse" einzufügen: „ lediglich."

Abg. Straekerjan III .: Er persönlich könne sich
mit diesem Antrag nur einverstanden erklären; das Wort
„gewöhnlich" sei nicht am Platze, die vorgeschlagene Fassung
des Vorredners hebe die Unterscheidung deutlich hervor.

Der tz. 2d wird in der vom Abg. Lentz vorgeschlagenen
Fassung, im übrigen der Artikel in Gemäßheit des Ansschuß¬
antrages angenommen.

Antrag 2 und 3 angenommen.
Antrag 4:
Abg. Graepel : Mit einem Theil des Art. 12, wie

der Ausschuß ihn sormulirt, sei er nicht einverstanden; erwerbe,
als im Ausschuß, dessen Mitglied er sei, der bezügliche Be¬
schluß gefaßt worden, an der Theilnahme an der Sitzung
verhindert gewesen sein. Nach dem Entwurf sollten dieEassen-
und Hebnngsbeamten, sowie in der Regel solche Civilstaatsdiener,
welche öffentliche  Gelder verwalten, Caution leisten, nach
der vom Ausschuß beäutragten Fassung alle Civilstaatsdiener,
welche vermöge ihres Dienstes Gelder zu verwalten haben;
hiernach würden auch die Gerichtsdepositare cautionspflichtig sein
für die unter ihrer Verwaltung befindlichen Privatgelder;
also die Sekretaire bei den Obergerichten, die Aktuare bei den
Amtsgerichten. Diese Beamten würden in der Regel nicht im
Stande sein, eine Caution im Verhältniß zu den unter ihrer
Verwaltung befindlichen Privatgeldern zu leisten. Die Folge
würde also die Nothwendigkeit einer ganz anderen Einrichtung
sein. Soviel ihm bekannt, haben die Depositenkassen, seit sie
von den Sekretairen der Obergerichte ohne Caution verwaltet
würden, keinerlei Einbuße erlitten; das jetzige Verfahren sei
seines Erachtens im Interesse des Dienstes beiznbehalten.

Er beantrage daher:
statt der Worte: „vermöge ihres Dienstes" zu setzen:
„öffentliche."

Abg. Selkmann H- : Was die Verwaltung der
Depositenkassen betreffe, so seien3 Auditoren oder Obergerichts-
sekretaire Depositare, mit Einrechmmg der Fürstenthümer 5.
Die überwiegende Zahl der Depositare gehöre nicht zu dieser
Classe von Beamten; es seien dies die Aktuare, auf welche
die Motive des Vorredners nicht paßten. Der Ausschuß lasse
in seinem Art. 12 ausdrücklich Ausnahmen zu, und würden
die Bedenken des Vorredners durch die Besngniß der Staats¬
regierung, hinsichtlich der Sekretaire eine Ausnahme zuzulassen,
beseitigt. Ob der Abg. Graepel  alle Aktuare cautionsfrei
wissen wolle, sei ihm fraglich. Nach dem Ausschußantrag
werde es der Staatsregierung anheimgegeben, ob und welche
Depositare sie zur Cautionsleistung anhalteu wolle, nach der
Fassung des Vorredners könne Keiner, der Privatgelder ver¬
möge seines Amtes verwalte, zur Sicherheitsstellung gezwungen
werden. Die Bedenken des Abg. Graepel  seien daher un¬
begründet und verdiene der Ausschußantrag den Vorzug.

Abg Strackerjan III. : Er persönlich sei mit dem
Anträge des Abg. Graepel,  wonach auch die Aktuare, der
größere Theil der Depositare, keine Caution für die unter
ihrer Verwaltung befindlichen Privatgelder zu leisten hätten,
einverstanden. Diese Beamten müßten ohnehin für die Ge¬
richtskasse Sicherheit stellen, die Vergrößerung der Cautions-
pflicht würde es schwer machen, geeignete Leute zu gewinnen.
Außer Sekretairen und Aktuaren seien ihm keine Personen
bekannt, die in Folge ihres Amtes Privatgelder verwalteten.
Wolle man hinsichtlich dieser Personen eine Ausnahme machen
in Folge der vorgebrachten Bedenken, so würde also die Aus¬
nahme zur Regel. Es sei daher besser, in dieser Beziehung
aus den Entwurf zurückzugehen.

Abg. Selkmann II. : Den Gründen des Vorredners
könne er in dieser Allgemeinheit nicht beitreten. Ob noch
andere Beamte als die angeführten in Folge ihres Amtes
Privatgelder zu verwalten hätten, sei ihm unbekannt, er glaube,
daß es vorkomme, namentlich auch bei der Administration.
Jedenfalls könnte  es künftig leicht Vorkommen, insbesondere
bei Verwaltung von Corporationsvermögen. In allen solchen
Fällen würde nun die Staatsregierung nach dem Anträge des
Abg. Graepel  gesetzlich eine Sicherheitsstellung nicht verlangen
können. Ob bei den Aktuaren die jetzt zu leistende Caution
nicht ans die Privatgelder unter ihrer Verwaltung zu erstrecken
sei, scheine ihm fraglich. Hinsichtlich der Geschäftskasse seien
sie der Caution unterworfen, warum nicht bezüglich des De¬
positums? Die Erhöhung der Cautionssumme werde nicht
von Bedeutung sein, da die Deposita bei den Amtsgerichten
keinen hohen Betrag erreichten. Es sehe doch etwas eigen-
thümlich aus , wegen jeder Verwaltung öffentlicher Gelder
Caution zu verlangen, Privatleuten aber nicht dieselbe Sicher¬
heit wie der Staatskasse zu gewähren. An sich sei unzweifel-
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hast das Prinzip richtig, daß so gut wegen der Privat- wie
wegen der öffentlichen Gelder, die der Beamte zu verwalten
habe, Cantion geleistet würde— auch bei den Aktuaren möge
man, wenn die Persönlichkeiten genügende Garantie böten
oder wenn man sonst in der Wahl der Beamten zu sehr be¬
engt sei, Ausnahmen machen, wie es der Ausschußantrag
gestatte.

RegierungscommissärLier : Er möchte den Regierungs¬
antrag befürworten; .was der Abg. SelkmannII.  beabsichtige,
werde hinlänglich durch den Schlußsatz des Artikel im Entwurf
gesichert:

„Ob auch andere  Civilstaatsdiener wegen ihrer
Obliegenheiten eine Caution zu leisten haben, bleibt,
insofern nicht gesetzlich etwas darüber bestimmt ist, der
Bestimmung des Staatsministeriums überlassen."

Abg. Graepel : Nach der Erwiederung, die der Abg.
Selkmann  II . bereits erhalten habe, habe er nur noch
hervorzuheben, daß sich die Staatsregierung seines Erachtens
nicht im Einklang mit dem Gesetz befinden würde, wenn sie,
während das Gesetz in der Regel eine Sicherheitsstellung ver¬
lange, bei sämmlichen Obergerichtssekretairen, also bei einer
ganzen Elaste der in Frage kommenden Beamten, eine Aus¬
nahme machen wollte. Die Ausnahme würde dann zur Regel.
Befreie man aber die Depositare bei den Obergerichten von
der Cautionspflicht, so sei es ganz unpassend, von den De¬
positaren der Amtsgerichte die Sicherheitsstellung zu verlangen.
Diese ungleichmäßige Behandlung würde gerechten Anstoß
erregen.

Schluß der Debatte. >
Präsident : Wenn es auch mit der Geschäftsordnung

nicht harmonire, so sei es sachlich doch einerlei, welcher An¬
trag zuerst zur Abstimmung gebracht werde. Es erledige sich
aber die Sache am Besten, wenn unter Zustimmung des
Landtags der Antrag des Abg. Graepel  zuerst zur Ab¬
stimmung komme, wiewohl dieser sich nicht so weit wie der
Ausschußantrag von der Vorlage entferne. Da kein Wider¬
spruch erfolge, werde er in dieser Weise verfahren.

Der Antrag des Abg. Graepel  und im Uebrigen der
Artikel 12 in der Fassung des Ausschusses werden ange¬
nommen.

Antrag 5 angenommen.
Antrag 6:
Regierungscommissär Lier : Die Bestimmung des

Entwurfs sei aus dem früheren Gesetz entnommen; dieses
beruhe auf älteren Rescripten und reglementarischenBestim¬
mungen. Die vom Ausschuß vorgeschlageneFassung lasse
dem Zufall weniger Spielraum und sei als eine entschiedene
Verbesserung anzusehen.

Anträge 6 und 7 angenommen.
Antrag 8:
Abg. Fortmann : Er könne den Art. 20 , sofern

nach demselben nur Hz des Gehalts mit Arrest belegt' oder
Berichte. XIV. Landtag.

in den Concurs gezogen werden könne, nicht für gerechtfertigt
halten; es sei kein Grund ersichtlich, weshalb der Staatsdieuer
anders als jeder andere Staatsbürger behandelt werden sollte.
Nach dem Staatsgrundgesetze gelte die Regel: „Jeder ist vor
dem Gesetze gleich." Diesen Standpunkt müsse man ohne
erhebliche Ursachen, nicht verlassen; der Staatsdiener be¬
zöge ein regelmäßiges Einkommen und möge darnach, wie
jeder Staatsbürger , seine Ausgaben bemessen.

Er beantrage:
den Art. 20 zu streichen.

Abg. Strackerjan III . : Er wisse nicht, ob der Vor¬
redner schon die Erfahrung gemacht habe, daß der Lohn eines
seiner Arbeiter mit Arrest belegt sei; die unfehlbare Folge
davon sei, daß der Mann am ersten Sonnabend aus der
Arbeit ausscheide. Es sei allgemein( nicht für den Civil-
staatsdieuer allein) unmöglich, zukünftige Arbeit mit Arrest zu
belegen. Der Staat wie jeder Privatmann werde von Dem
keine guten  Dienste , ja überhaupt keine Dienste mehr er¬
halten, dem die Früchte seiner Arbeit im Voraus genommen
seien. Er glaube, der Vorredner habe den Grund der an¬
gegriffenen Bestimmung mißverstanden.

Der Antrag des Abg. Fortmann  wird nicht unter¬
stützt.

Der Abg. Selkmann  II . verzichtet aus das vordem
erbetene Wort; die Anträge 8 und 9 werden angenommen.

Anträge 10, 11 , 12:
Regierungscommissär Lier : Die Differenzen im Aus¬

schuß über den Vorschlag der Staatsregierung hätten ihm
Veranlassung gegeben, die Entstehungsgeschichte der hier frag¬
lichen Bestimmung zu studiren. Das Resultat dieser Unter¬
suchung sei gewesen, daß er zweifelhaft geworden, ob nicht
das Gesetz von 1855 schon dasselbe habe bestimmen wollen,
was der Entwurf enthalte. In dem im Jahre 1855 von
der Staatsregierung vorgelegten Entwürfe (NebenanlageX
der Anlage 16 der Verhandlungen des neunten Landtags)
heiße es:

„Art. 26 Z. 3:
3) Die Beamten (Amtmann, Amtsassessor, Amts¬
auditor) erhalten bei Dienstreisen, bei welchen Diä¬
ten zu berechnen(xnK. 42 der Amtssportelutaxe),
oder welche in Folge von Commissarieu der Gerichte
zu machen sind, diejenigen1 Thlr. 24 gr. Tagegelder,
welche bisher der Amtssportelntaxe zuflosseu."

Auf der augezogenen Seite der Sportelntaxe heiße es:
„Uebrigens wird noch Ksneralitsi- bestimmt:

1. Bei allen Geschäften, die der Amtmann oder
Amtsauditor in Angelegenheiten einzelner Privat¬
personen oder ganzer Communen außerhalb seines
Wohnorts verrichtet, sind zum Besten der Sporteln-
Aasse an Diäten zu berechnen:
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a.) Für den Oberämtmann oder Amtmann täg¬
lich 1 Thlr. 24 gr.

b) Für den Amtsanditor täglich 1 Thlr.
Die Staatsregierung habe damals also schon ganz dasselbe

gewollt, was sie jetzt in Vorschlag bringe.
Der damalige Ansschußbericht sage nun zu Art. 26:

„Hier haben wir zu Z. 3 zu bemerken, daß der Pro¬
vinzialismus „Beamten" zu vermeiden ist; daß daö
Citat MA. 42 unnöthig und, weil für die Fürsten-
thümer nicht Passend, wegzulassen ist" ;

und sei dann vom Ausschüsse folgende Fassung beantragt:
„Ein Amtmann, Amtsassessor oder Amtsauditor erhält
bei Dienstreisen in Angelegenheiten von Privaten und
Sporteln zahlenden Communen oder Reisen, welche
in Folge von Commissarien der Gerichte zu machen
sind, Ihz Thlr. Tagegelder."

Im Landtag habe keine Discussion stattgefunden, der
Ausschnßantrag sei ohne Debatte angenommen.

Wegen der Auslegung sei man daher auf die Motive
des Ausschusses, die soeben verlesenen Worte, hingewiesen.
Diese sehen nun garnicht darnach aus , als habe man eine
materielle Aenderung vornehmen wollen, vielmehr machten sie
durchaus den Eindruck der Empfehlung einer redaktionellen
Verbesserung. Wenn man den jetzigen Wortlaut in Betracht
ziehe, könne rnan allerdings wieder zweifelhaft werden hin¬
sichtlich der Auslegung. Eine Erklärung erscheine möglich;
der Ausschuß sei vielleicht von der Auffassung ausgegangen,
daß die nach der Amtssportelntaxe zu berechnenden Diäten als
Sporteln anzusehen seien, da sie bisher ebenso wie andere
Sporteln zur Staatskasse vereinnahmt seien, und habe derselbe
daher bestimmen wollen, daß, wenn und soweit bisher eine
Verpflichtung zur Zahlung solcher Diäten in die Staatskasse
bestanden habe, die' Diäten künftig dem Beamten zükommen
sollten. Sonst sei nicht abzusehen, wie in derselben Session
bei Berathung der Deichordnung habe festgesetzt werden können,
daß der Vorstand der Wasserbangcnossenschaften, die doch keine
Sporteln zahlten, Diäten beziehen solle.

Aber ganz davon abgesehen, wieweit eine Veränderung
des Bestehenden in der Regierungsvorlage enthalten sei oder
nicht, spreche für diese Bestimmung eine Reihe selbständiger,
innerer Gründe.

Zunächst komme in Betracht, daß die Diäten zu den
sogenannten baaren Auslagen gehören— in allen älteren und
neueren Gesetzen seien die Diäten hierhin gerechnet. Zu den
baaren Auslagen gehörten nun insbesondere auch die Trans¬
portkosten; diese habe die Gemeinde, auch die nicht sporteln¬
zahlende, bisher ersetzt— ganz in gleicher Weise müßten die
Diäten behandelt werden.

Für den Entwurf spreche ferner die Stellung der Ver-
waltnngSbeamtenbei den Aemtern; nach dem MinderheitSantrag

würden dieselben im Verhältniß zu den Justizbeamten erheblich
im Nachtheil stehen. Letztere machten kaum eine Reise, ohne
Diäten zu beziehen— der Verwaltnngsbeamte beim Amte
müsse schon alle Touren in Staatsangelegenheiten aus eigenen
Mitteln bestreiten; wenn er auch für Communen und Genossen¬
schaften ohne Diätenbezug reisen sollte, so werde er überhaupt
sehr selten in der Lage sein, Tagegelder zu erhalten, denn die
sportelnzahlenden Gemeinden und Genossenschaften seien wenige.
Der betreffende Beamte stehe aber nicht nur hinter dein
Justizbeamten, sondern auch hinter den bei den höheren Be¬
hörden angestellten Verwaltungsbeamten und hinter den Tech¬
nikern zurück, die auf ihren Dienstreisen stets Diäten bezögen.
Die Mehrheit wolle wenigstens die Schulgemeinden ex uexn
lassen— es sei nicht zu verkennen, daß diese oft dürftig wären;
aber was die Auslage denn betrage? Zwei Touren jährlich
würden genügen, also ein Aufwand von 2 Thlr. 20 gs. an
Diäten entstehen. Zudem würden in der Regel die Dienst¬
reisen zu 3 bis 4 Schulgemeinden verbunden, so daß obige
Summe sich auf mehrere repartire. Es komme fast komisch
heraus, wenn nach dem Minderheitsantragder Verwaltungs¬
beamte Diäten beziehen solle „in Angelegenheiten der sporteln¬
zahlenden Gemeinden und Genossenschaften" ; man müsse darnach
erwarten, daß der Beamte doch auf seinen Dienstreisen oft
Diäten erhalten werde; faktisch würde er aber fast nie Diäten
erhalten, sportelnzahlende Gemeinden gebe es kaum, von den
Genossenschaften zahlten nur die schon halb dem Untergang
geweihten Markgenossenschaften Sporteln.

Er empfehle die Annahme des Entwurfs, eventuell doch
den Antrag der Mehrheit des Ausschusses.

Abg. Bradev : Er wolle garnicht in Abrede stellen,
daß Manches, was der RegierungScommissär für den Ticiten-
bezug der BerwaltungSbeamteu bei den Aemtern vorgebracht
habe, seine Berechtigung haben möge. Die Minderheit des
Ausschusses, zu der auch er gehöre, sei vorzugsweise von dem
Gedanken geleitet, daß wenigstens die alten Gesetze nicht dahin
verändert werden dürften, daß die Kosten, deren Vermin¬
derung  man anstrebe, vermehrt  würden. Gerade gegen
das Diätcnwescn sei an manchen Orten, wenn auch nicht ge¬
rade Beschwerde erhoben, doch ein gewisser Widerwille hervor¬
getreten. Alan sei im Lande der Ansicht, daß die Dienstreisen
nicht so eingerichtet würden, daß man ans Ersparung von
Kosten zu Gunsten der Ersatzpflichtigen Bedacht nehme und,
habe die Minderheit geglaubt, daß sie wenigstens nicht zu
einer Erhöhung dieser unbeliebten Abgabe die Hand bieten
dürfe. Wenn es bisher gesetzlich so habe bestehen können,
wie die Minderheit es gehalten wissen wollte, so könnte ein
Unrecht unmöglich darin gefunden werden, es beim Alten zn
belassen. Sollte sich der Landtag indessen nicht veranlaßt
sehen, der Minorität des Ausschusses beizutreten, so solle man
doch wenigstens mit der Mehrheit eine Ausnahme zu Gunsten
der znm Theil sehr dürftigen Schulgemeinden machen; die
Reisen in Schulangelegenheitcn, bei denen es sich oft um
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wenige Thaler handele, vermehrten bei dem Diätenbezug des
Beamten die Kosten nnverhältnißmäßiz. Man gehe doch all¬
gemein davon aus, daß der Betrag der Kosten im Verhältniß
stehen müsse mit der Erheblichkeit des Geschäftes; hier seien
die Geschäfte des Amtmanns mitunter höchst geringfügig, so
daß die Erhöhung der Kosten durch Tagegelder nicht gerecht¬
fertigt werden könnte. Man solle daher jedenfalls dem An¬
träge Nr. 11 und nicht dem Entwürfe beistimmen.

Abg: Selkinann II : Der erste, für den Minderheits¬
antrag geltend gemachte Grund, würdp in seiner Consequenz
dahin führen, daß die Civilstaatsdiener für Dienstreisen überall
keine Tagegelder bezögen, daß man ihren Gehalt entsprechend
erhöhe und sie die Kosten der Amtstouren aus eigener Tasche
tragen ließe. Da ein solcher Antrag nicht gestellt und seines
Erachtens auch nicht durchführbar sein würde, müßte man sich
auf den Standpunkt des Bestehenden stellen und sich fragen,
was darnach als richtig angesehen werden müßte.

Es sei nun kein Grund abzusehen, weßhalb die bei den
Aemtern angestellten Verwaltungsbeamten nicht ebensogut für
Reisen in,Angelegenheitenvon Gemeinden uno Genossenschaf¬
ten Tagegelder beziehen sollten, wie wenn sie für Privatpersonen
Touren machen müßten; es sei ferner kein Grund vorhanden,
weßhalb die Verwaltungsbeamten in dieser Beziehung schlechter
gestellt sein sollten als die Justizbcamten. Man könnte sagen,
die Verwaltungsbeamten erhielten in ihrem Gehalte einen
Ersatz für den durch Dienstreisen erforderten Aufwand. Dies
sei aber nicht der Fall; in den Regulativen seien bekanntlich
die Berwaltnngöbeamten durchgängig mit denselben Sätzen
normirt, wie die Justizbeamten.

Der Vorschlag der Minderheit, daß der betreffende Be¬
amte Diäten beziehen solle in Angelegenheiten der sportcln-
zahlenden Gemeinden und Genossenschaften, sei nach der Aus¬
führung vom Regierungstische ziemlich illusorisch; sie würden
in der Regel dann eben keine Diäten beziehen, sofern nicht
gesetzlich, wie bei den Wasserbaugenossenschaften, ein Anderes
ausnahmsweise festgestellt sei. Sporteln zahlten von den Ge¬
nossenschaftennur die Markgenossenschaften; solche existirten in
1 Aemtern— in allen andern Aemtern wäre also der Diä-
tenbezug in Genossenschastsangelegenheiten gestrichen, in jenen
7 Aemtern würde in seltenen Fällen der Beamte für seine
Diensttouren Tagegelder erhalten. Die Minderheit würde
also richtiger sagen: Der Amtmann soll keine Diäten für
Dienstreisen in Genossenschastösachen beziehen, wo dies nicht
gesetzlich, wie bei den Wasserbaugenossenschaften, vorgeschrie¬
ben ist.

Der Mehrheitsantrag sei überdies nicht so gefährlich;
es komme überhaupt nur in Betracht: Die-Wasserbaugenossen-
schaften— diese zahlten schon in Folge.gesetzlicher Vorschrift
Diäten; die Markgenossenschaften— auch diese zahlten die
Diäten schon nach dem Minderheitsantrag, da sie sporteln¬
zahlende Genossenschaften seien; die Kirchengemeinden(die
katholischen nämlich, denn bei diesen führe der Beamte den

Vorsitz im Kirchenvorstand, in den evangelischen Gemeinden
habe er überall keine Geschäfte) — hier sei kein Grund, weß¬
halb man die Gemeinde nicht verpflichten wolle, dem Beamten
seine Auslagen, die er in ihrem Interesse gemacht, zu erstatten.
Dann kämen in Betracht die politischen Gemeinden, — auch
hier könne man nicht verlangen, daß der Beamte ans eigene
Kosten reise;ßendlich handele es sich um die Schulgemeinden.
An und für sich sei bei diesen die Erstattung der Reisekosten
nicht minder begründet, doch stimme er dem Abg. Br ad er
bei, daß eine Ausnahme wegen der Kleinheit der Gemeinden
gemacht werde und hoffe, daß durch eine veränderte Regulirung
des Geschäftsganges, die er durchaus für ausführbar halte,
die jetzt so häufig nothwendigen Reisen vermindert würden.

Demnach müsse er den Antrag der Mehrheit zur An¬
nahme empfehlen.

Abg. Brader : Er stehe allerdings aus dem Stand¬
punkt, daß er wünsche, alle Diäten und Reisekosten würden
aufgehoben und der Beamte beziehe seine Vergütung für diese
Auslagen aus der Staatskasse. Die Berechnung dieser Kosten
rufe Mißtrauen zwischen dem Beamten und den Amtseiuge-
sessenen hervor und das sei nicht gut. Er könne es auch nicht
für unbillig halten, daß die Frage in einer Sache so, in der
anderen anders beordnet werde.

Er halte daran fest, daß die bisherigen Kosten nicht ver¬
mehrt werden sollten. Die Mehrheit stelle sich bei den Schul¬
gemeinden auch auf den praktischen Boden — er stehe mit
der Mehrheit daher in einer Linie; diese wolle eine Ausnahme
bei den Schulgemeinden, er wolle in den Ausnahmsbestimmun¬
gen weiter gehen.

Neg.-Comm. Lier : Das Entscheidende bei dieser Frage
sei die Rücksicht auf die Gerechtigkeit in der Behandlung der
Verwaltungsbeamten; hiergegen sei Nichts vorgebracht. Dieser
Gesichtspunkt müsse aber der leitende sein, nicht das nackte
Prinzip, man wolle die Kosten nicht vermehren. Sollte es
vorgekommen sein, daß sog. Diäteujägerei geübt worden, so
sei das der Staatöregierung nicht bekannt geworden, dieselbe
würde ein derartiges Verfahren im höchsten Grade bedauern
müssen. Jedenfalls könnten es nur einzelne Ausnahmsfälle
sein und nur sehr wenige Beamte, die sich etwas derartiges
hätten zu Schulden kommen lassen. Gegen den Minderheits¬
antrag spreche noch, daß durch die Zulassung von Ausnahmen
für eine ganze große Klasse von juristischen Personen das als
Regel hingestellte Prinzip vom Gesetze selbst gleich wieder
durchlöchert werde. Wenn die Gewährung einer Aversional-
summe aus der Staatskasse für sämmtliche durch Dienstreisen
veranlaßten Ausgaben auch denkbar sei, so würde es doch
unmöglich sein, die Höhe dieser Summe für den eiuzelnen
Beamten zu bemessen.

Abg. Ahlhorn : Er sei niit der Minderheit einver¬
standen, daß das Bestehende beizubehalten sei; wenn die Ver¬
waltungsbeamten die Diäten, um die es sich handele, bereits
bezögen, würde er es auch dabei vielleicht belassen; etwas
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Neues in dieser Sache zu beschließen, halte er nicht für korrekt.
Wenn auf das Prinzip hingewiesen werde, daß der Beamte
für seine Auslagen Ersatz erhalte, so sei dies schon nach dem
Mehrheitsantrag durch Zulassung einer Ausnahme hinsichtlich
der Schulgemeinden durchlöchert.

Mit dem Abg. Selkmann II . sei er darin einverstan¬
den, daß es präziser und bestimmter sein würde, wenn das
Gesetz sage, es würden keine Diäten vergütet, mit Ausnahme
der Dienstreisen in Angelegenheitenderjenigen Genossenschaften,
bei denen gesetzlich eine Diätenvergütnng vorgeschrieben sei.
Was den möglichen Mißbrauch des Diäteninstituts betreffe,
so habe er zu der Mehrzahl der Beamten das Vertranen,
daß sie keine Diätenjägerei, wie es der Regierungscommissär
genannt habe, üben würden; die Möglichkeit dazu sei aber
entschieden gegeben, so könnten namentlich die Beamten nach
der Wegeordnung viel Schauungen vornehmen und große
Kosten den Gemeinden verursachen, wenn sie Tagegelder be¬
anspruchen könnten und in ihren Dienstreisen nicht das richtige
Maß innehielten.

Antrag 10 wird angenommen; da der Abg. Selkmann II.
dies Resultat bezweifelt, läßt der Präsident eine Zählung vor¬
nehmen, die für den Minderheitsantrag eine bedeutende
Mehrheit ergiebt. Antrag 11 ist damit erledigt, 12 wird
angenommen.

Antrag 13 angenommen, 14 desgl.
Antrag 15, 16, 17:
Abg. Strackerjan III. : Er wolle zur Vertheidigung

des Antrags Nr. 15 Nichts sagen, sondern,nur darauf auf¬
merksam machen, daß der 8- 3 nicht weitgreifender Natur sei,
da nach 8- 1 derselbe nur zur Anwendung komme, soweit
nicht gegenwärtig ein anderes besonders bestimmt werde; dies
sei aber hinsichtlich der Verwaltungsbeamten bei den Aemtern
der Fall. Ein Ersatz an Transportkostenbei unfahrbaren
Wegen werde daher nur zur Anwendung kommen, wenn etwa
das Obergericht Varel Touren nach dem Butjadingerland zu
machen habe oder einzeln Verwaltungsbehörden(nicht Aemter)
bei »»fahrbaren Wegen an Deiche oder ins Moor müßten.

Der Antrag 15 wird angenommen, 16 und 17 sind
damit erledigt.

Antrag 18:
Abg. Ahlhorn : Im 8- 15  des zur Annahme em¬

pfohlenen Art. 29 heiße es: „Es ist indeß eine besondere
Vergütung nicht ausgeschlossen, falls die Thütigkeit durch
Nebengeschäfte außerordentlich in Anspruch genommen wird."
Er glaube, wenn der Nachsatz unter Z. 2 stehen bleibe: „Der
durch Ausführung übertragener Nebengeschäfte veranlaßte Auf¬
wand soll erstattet werden. Bei erheblicher Erweiterung
des Geschäftskreises kann ebenfalls der vermehrte
Aufwand erstattet werden ", könne der verlesene Passus
unter -K. 1b  wegfallen. Jener Schlußsatz reiche vollkommen
aus. Wenn ein Beamter täglich 4 Stunden zu thun habe
und es werde ihm eine Nebenbeschäftigung aufgetragen, die

ihn täglich eine Stunde in Anspruch nehme, so sei die Staats¬
regierung nach dem Entwurf in der Lage, dafür sofort eine
besondere Vergütung eintreten zu lassen. Dies erscheine nicht
als gerechtfertigt, der Beamte müsse für den Gehalt, den er
beziehe, dem Staat seine ganze Thätigkeit widmen; wenn ein
aufgetragenes Nebengeschäft einen erhöhten Aufwand an Ge¬
schäftskosten zur Folge habe, so müsse er dafür natürlich Ersatz
haben. Dies sei aber in Z. 2 genügend vorgesehen. Die
Bestimmung im 8- 1 b des Entwurfs dagegen führe indirekt
die Funktionszulagen wieder ein, ein Institut , mit dem man
aus gutem Grunde gebrochen habe. Die Staatsregieruug
würde in der Lage sein, einen wenig beschäftigten Beamten für
ein aufgetragenes Nebengeschäft Zulage zn geben, ein durch
sein Amt stark in Anspruch genommener Civilstaatsdiener be¬
ziehe dagegen keine Extravergütung.

Er beantrage:
im Art. 29 Z. 1 b den Schlußsatz: „ Es ist indeß
u. s- w." zu streichen.

Regierungscommissär Lier : Er müsse den Entwurf
empfehlen; der Unterschied der Bestimmungen unter 8- 2 und
unter ß- 1 b liege auf der Hand und werde auch vom Vor¬
redner vollständig erkannt. Elftere Bestimmung handele vom
Ersatz vermehrten Geschäftsaufwandes, letztere von einer be¬
sonderen Vergütung, also über den Ersatz hinaus. Der Vor¬
redner habe ein Schreckgespenst heraus beschworen von einem
Beamten, der täglich 4 Stunden zu thun habe und für die
5te durch Nebengeschäfte in Anspruch genommene Stunde eine
besondere Vergütung erhalte. Die Phantasie könnte noch
größere Schrecknisse in Aussicht stellen. Man solle zur Staats¬
regierung das Vertrauen haben, daß sie das Gesetz im richtigen
Geist anwenden werde; das bisher beobachtete Verfahren gebe
zu Verdacht und Mißtrauen wahrlich keine Veranlassung.
Eine besondere Remuneration für außerordentliche Thätigkeit
zu ertheilen, müsse in der Befngniß der Staatsregierung lie¬
gen, die bisher von diesem Rechte sehr selten Gebrauch gemacht
habe. — Der ganze Passus sei im Interesse des Dienstes,
indem die Möglichkeit vorhanden sei, gegen besondere Vergütung
eine tüchtige Arbeitskraft stärker in Anspruch zu nehmen, als
sonst zulässig erscheine, nicht im Interesse der Beamten ge¬
geben.

Abg. Selkmann II. : Der Entwurf wolle nichts
Neues, sondern nur das Bestehende beibehalten. Der von
Ahlhorn  zu streichen beantragte Passus finde sich im Art.33
8- 11> des bestehenden Gesetzes. Diese Bestimmung müsse
man beibehalten, sie sei nicht, wie der Abg. Ahlhorn  anzu¬
nehmen scheine, aus Rücksicht auf die Civilstaatsdiener zu
empfehlen, sondern im Interesse des Dienstes und der Kasse.
Nicht Derjenige, dem ein Nebengeschäft aufgetragen werde, das
er vermöge des geringen Umfangs seiner Geschäfte mit ver¬
sehen könne, solle die besondere Vergütung erhalten, wie denn
seines Wissens augenblicklich kein einziger Beamter eine solche
Zulage bezöge, sondern Derjenige, der bei hinreichender Be-
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schäftigung in Folge außerordentlichen Fleißes oder außerge¬
wöhnlicher Arbeitskraft noch mehr leisten könne. Der Staat
könne die Arbeitskraft nicht bis aufs Aeußerste auspressen und
dem, der wie jeder Andere beschäftigt sei, auch ein kleines
Nebengeschäft ohne besondere Vergütung nicht zumuthen. Wäre
man nicht in der Lage, diese zu gewähren, so würde eine be¬
sondere Person zu gewinnen sein, die selbstredend viel theurer
komme. Man solle daher die Bestimmung, für welche nicht
das Interesse des Dieners maßgebend sei, sondern das des
Dienstes und der Kasse, beibehalten.

Abg. Ahlhorn : Das alte Gesetz habe diese Bestim¬
mung allerdings; bei der Classenstener sei die Rede darauf
gekommen, weil die Staatsregie.rung nach diesem Passus für
die vermehrte Thätigkeit eine Vergütung habe eintreten lassen.
Wenn die Geschäftskosten sich steigerten, z. B . ein weiterer
Schreiber erforderlich würde, so müßte der Beamte dafür na¬
türlich Entschädigung haben; aber ihm sei unter Anderem ein
Fall bekannt, wo ein Beamter, der 1100 Thlr. Gehalt be¬
zogen, ohne daß seine Geschäftskosten vermehrt worden, für
die Thätigkeit in Classensteuerangelcgenheitcn100 Thlr. Zu¬
lage erhalten hätte. Das sei eine Anwendung des Prinzips
der Funktionszulage und damit werde jedenfalls die Mehrheit
im Landtage nicht einverstanden sein.

Artikel 28 wird angenommen, der Antrag des Abg. Ahl¬
horn  desgleichen und im klebrigen der Art. 29 des Ent¬
wurfs.

Antrag 19:
Abg. Ahlhorn : Zum Art. 30 habe der Ausschuß

einen Antrag nicht gestellt; wenn man die Ausführung des
Berichtes zu diesem Artikel lese, denke man,  es werde ein
entsprechender Antrag Nachfolgen. Er halte es für sehr er¬
wünscht, wenn im Sinne der Motive des Ausschusses auch
ein Antrag gestellt und ein Beschluß gefaßt würde und be¬
antrage:

statt des zweiten Satzes: „Ohne Erlaubnis;" zu setzen:
„Namentlich darf derselbe kein besoldetes Nebenamt
neben seinem Dienstgeschäfte ansüben lind an der Ver¬
waltung industrieller Unternehmungenkeinen Theil
nehmen."

Zur Begründung könne er sich lediglich auf den Ans¬
schußantrag beziehen. Daß Unzuträglichkeitenaus der Bethei¬
ligung der Staatsdiener an Erwerbsgesellschaften Hexvorgehen
könnten  und daß sich solche in der That herausgestellt zu
haben schienen, das sei hinlänglich bekannt und auch in diesem
Saale genügend erörtert, so daß er nicht nöthig zu haben
glaube, in dieser Beziehung noch etwas hinzuzusetzen. Erhübe
anstatt„Erwerbszweig" „besoldetes  Nebenamt" gesetzt, um
nicht littcrarische Thätigkeit zu treffen. Er halte die Beschrän¬
kung, die er beantrage, für eine durch das Interesse der Ver¬
waltung und der Civilstaatsdiener selbst gebotene. ,

Reg. - Comm. Lier : Den Staatsdienern absolut die
Möglichkeit abzuschneiden, auch bei vorhandener Erlaubniß der

Staatsregierung sich bei der Verwaltung von Aktiengesellschaf¬
ten zu betheiligen— das gehe ohne Frage zu weit.

Abg. Strackerj «rn III . : Der Antrag gehe zu weit;
im Ausschuß sei davon gesprochen, daß eine derartige Bestim¬
mung wünschenswerth erscheine; am Ende des Berichts zu
Art. 30 sei der Grund, weshalb mau von einem Anträge
absehen zu müssen geglaubt habe, angegeben. Er wolle nur
ein Beispiel anführen: die Borschußvereine, wie sie hier, in
Brake und an anderen Orten beständen. Diese ohne Zwei¬
fel höchst nützlichen Institute, denen mau den Charakter von
Erwerbsgesellschaftennicht ab sprechen könne, würden in man¬
chen Fällen ohne Mitwirkung des Beamten nicht haben ins
Leben treten können, und dieselben seien gewiß so ungefährlich,
so wenig ins Großartige gehend, daß weder die Thätigkeit der
Staatsdiener durch Betheiligung an der Verwaltung zu sehr
in Anspruch genommen werde, noch das Vertrauen in dessen
Unparteilichkeit dadurch in Frage gestellt werden könnte. Man
dürfe nicht das Unschädliche und sogar Zweckmäßige verbieten,
um die möglichen Unzuträglichkeiten einer derartigen Bctheili-
gung an solchen Unternehmungen, wie man sie im Lande habe,
abzuschneiden.

Abg. HullmclNN : Er wolle den Antrag des Abg. Ahl¬
horn  empfehlen wegen der Beargwohnungenund Verdäch¬
tigungen, die aus der Betheiligung an Erwerbsgesellschaften
seitens der Beamten entnommen werden könnten und entnom¬
men würden.  Er gebe zu, daß z. B . die Vorschußvereine
nicht der Art wären, daß die Betheiligung an denselben'be¬
schränkt werden müßte, hoffe aber, daß es dem Ausschuß ge¬
lingen werde, einen richtigen Ausdruck zu finden für daS, was
mau wolle.

Präsident : Er beantrage:
in dem Anträge des Abg. Ahlhorn  die Worte: „und
an der Verwaltung" u. s. w. zu streichen.

Abg. Brader : Man könne nicht übersehen, ob nicht
eine Betheilignng des Beamten an industriellen Unternehmun¬
gen, wie sie der Antrag des Abg. Ahlhorn  ausschlösse, un¬
ter Umständen sogar, wegen der Rechtskenntniß des StaatK-
dieners oder aus sonstigen Gründen, geradezu wünschenswerth
erscheine. Er glaube es genüge, wenn man der Staatsregie-
rung mit Rücksicht auf die Vergangenheit Vorsicht in der Er-
theilung der Erlaubniß zur Ergreifung von Erwerbszweigen
empföhle. Ein absolutes Verbot, wie der Abg. Ahlhorn
beantrage, habe kein Staat ; er kenne viele derartige Unter¬
nehmungen in fremden Staaten, immer befände sich auch der
eine oder andere Beamte in der Verwaltung. Man solle da¬
her beim Entwurf stehen bleiben und der Staatsregierung bei
Ertheilung der nach demselben erforderlichen Erlaubniß größere
Vorsicht auempfehlen in allen Fällen, wo Konflikte denkbar
erschienen.

Reg.-Comm. Buchvltz : Man könne sich bei der Be¬
stimmung des Entwurfs beruhigen, daß kein Stagtsdiener eine
Beschäftigung betreiben dürfe,, wodurch der Würde oder den
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Obliegenheiten seines Amtes Eintrag geschehen könnte— hier¬
auf beschränke sich das öffentliche Interesse. Litte weder die
Würde der. ganzen Stellung, noch die Obliegenheit des Amtes
irgend welche Einbuße, warum denn noch eine Beschränkung?
Werde die Theilnahme an industriellen Unternehmungen ver¬
boten, so riefe dieselbe ein ganzes Heer von Zweifeln hervor.
Dian solle einmal annehmen, ein Beamter sei Grundbesitzer
und eine industrielle Anlage, z. B. eine Ziegelei oder Bren¬
nerei, erschiene ihm rathsam; warum er sich nicht an der Ver¬
waltung dieser Anlage für sich oder mit Anderen betheiligen
solle? Es sei nicht möglich, diejenigen Fälle, die vielleicht
der eine oder andere Abgeordnete im Auge habe, zu fassen,
ohne zu weit zu gehen. Von anderer Seite sei die Beschrän¬
kung auf daü Verbot der Uebernahme eines besoldeten Neben¬
amtes beantragt — was damit gesagt sei? Warum nicht ein
Beamter, wenn seine Dienstgeschäfte es gestatteten, z. B. für
einen Gehalt von vielleicht 100 Thlr. der juristische Rathgebcr
einer privaten oder juristischen Person sein solle? Erlaubniß
müsse er stets ja dazu einholen, da nur die Staatsregierung
ein Urtheil darüber haben könne, ob die Würde des Amts,
die Dienstobliegenheiten nicht darunter litten. Wenn dies nicht
der Fall sei, fehle jeder Grund, die Erlaubniß zu untersagen.
Ferner kämen Fälle vor, wo ein Beamter ein besoldetes Ne¬
benamt eines-anderen Staates bekleide und wo die Gestattung
dieser Verbindung im Interesse des Dienstes sei. Auch dies
würde der Antrag auSschließeu. Er empfehle daher die Ab¬
lehnung des Antrags in seinem ganzen Umfang, da derselbe
nur Zweifel und Unzuträglichkeitennach sich ziehen würde.

Der Abg. Hullmann  bringt folgenden Antrag ein:
statt des letzten Satzes des Art. 30 zu setzen: „Na¬
mentlich darf derselbe kein besoldetes Nebenamt neben
seinem Dienstgeschäfte ausüben, sowie keine besoldete
Stellen in der Direktion und den Verwaltungsräthen
industrieller Gesellschaften übernehmen."

Der Präsident verliest auf Antrag des Abg. Selk¬
mann II . die vorliegenden Anträge, zieht dann seinen Antrag
zurück und tritt der Abg. Ahlhorn dem Hnllmannschen
Anträge bei.

Abg. Selkmunn II : Der Antrag des Abg. Ahl¬
horn  beziehe sich in seiner Allgemeinheit auch auf besoldete
Nebenämter unseres Staats ; die Uebernahme solcher Neben¬
ämter könnte nicht verboten werden, ohne erheblich das In¬
teresse des Dienstes zu verletzen. "Es existirten viele kleine
Aemter, die keine vollständige Beschäftigung für einen Beam¬
ten abgeben. Die Verbindung mehrerer derartiger besoldeter
Aemter in einer Person sei daher im Interesse des Dienstes
und der Casse. So sei z. B. der Cassirer für die Landeskasse
zugleich Cassirer für die Centralkasse,, und derartige Verbin¬
dungen kämen zweckmäßigerweise vielfach vor. Das Staats¬
grundgesetz setze eine derartige Verbindung voraus, indem es
im Art. 105 nur bei den Richtern bestimme, daß ihr Neben¬
amt kein besoldetes nichtrichterliches Amt sein dürfe. In allen

anderen Fällen, also bei sämmtlichen nichtrichterlichen Beamten,
sei die Verbindung mehrerer Staatsämter in einer Person
ganz frei. Der Abg. Ahlhorn  beabsichtige auch gar nicht,
dies auszuschließeu, er habe etwas ganz anderes im Sinne,
die Fassung seines Antrags ergreife aber auch ein besoldetes
Nebenamt innerhalb des CivilstaatSdienstes unseres Staates.

Abg. Hullmann Die Ausführung des Vorredners
treffe den Antrag nicht, eben weil  derselbe das nicht wolle,
was der Abg. Selkmauu II . bekämpfe. Es gehöre nicht
zum Gegenstand des Art. 30 des Entwurfs und der Verhan-
lungeu über denselben, wieweit ein Staatsdiener neben einem
Amt ein anderes  besoldetes Amt desselben Staats bekleiden
dürfte, sondern wieweit er befugt sein solle, n i cht staatliche,
mit Besoldung verbundene Stellungen einzunehmen. Wäre
der Ausdruck des Antrags wcitdeutiger, so werde es zweck¬
mäßig der Redaction für die zweite Lesung überlassen, die
Fassung auf nichtstaatlichc Nebenämter zu beschränken.

WaS seine Einschaltung betreffe, mit der sich der Antrag¬
steller einverstanden erklärt habe, so ergreife diese nur einen
Theil der industriellen Unternehmungen, aber gerade den wich¬
tigsten und denjenigen, hinsichtlich dessen die gerechtesten Be¬
fürchtungen für das Interesse der Stellung und des Dienstes
hervorträtcn. Allgemeiner zu fassen, auf jeden außeramtlichen
Erwerb, empfehle sich nicht bei der großen Mannigfaltigkeit
der ErwerbSartcn. Nach gesetzlichem Ausschluß der Betheili¬
gung an Erwerbsgesellschaften, welche am gefährlichsten er¬
scheine, genüge eS, im klebrigen oas-Ergreifen eines Erwerbö-
zweiges von der Genehmigung der Staatsregierung abhängig
zu machen.

Abg. Uhlhorn : Er wolle nur noch hervorheben, daß
die beantragte Beschränkung im Interesse der Civilstaatsdiener
selbst sei. — Richtern sei die Uebernahme derartiger besoldeter
Aemter und Funktionen nicht gestattet; die Verwaltungsbeam¬
ten wären aber nicht schlechter und auch nicht besser zu stellen
als die richterlichen Beamten. Er .wolle nicht Zweifel gegen
den ehrenwerthen Charakter unserer Beamten erheben, aber
auch sie seien keine Engel und könnten fehlen. Im vorigen
Sommer habe man sich im ganzen Lande unwillig darüber
ausgesprochen, als in öffentlicher Verhandlung ein Fall erör¬
tert wäre, dem Conflikte, wie sie sein Antrag vermeiden wolle,
nicht fern gelegen hätten. Wolle man das Interesse der Be¬
amten wahren, so müsse man ein für alle Mal die Betheili¬
gung an solchen Unternehmungen in einer Weise, wie Unzu¬
träglichkeiten und Conflikte des Privatinteresse und des Dienstes
möglich wären, gesetzlich abschneiden. Er sei im Lande wohl
bekannt und wisse, wie man über diese Frage denke.

Abg. Russell : Der Vorredner befinde sich im Jrrthurn,
wenn er meine, den richterlichen Beamten sei im Art. 105
des Staatsgrundgesetzes die Uebernahme eines besoldeten Reben¬
amtes absolut verboten; in dieser Stelle sei nur von staat¬
lichen  Nebenämtern die Rede. Er sei kein Freund davon,
daß der Civilstaatsdiener ein Nebengeschäft betreibe, aber der
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H ul lman  n'sche Antrag gehe entschieden zu weit. Er schneide
die Möglichkeit ab, daß ein Beamter unter gewissen Verhält¬
nissen, die es zulässig und wünschenswerth erscheinen ließen,
sich in der angegebenen Weise an industriellen Unternehmungen
betheilige. Dian solle nur bedenken, daß die Bestimmung
auch auf Civilstaatsdiener, die zur Disposition gestellt seien,
Anwendung leide, nicht nur auf solche, die im aktiven Staats¬
dienst ständen. Bei ersteren könnte eine Thätigkeit, wie sie
der Antrag des Abg. Hullmann  ausfchließen wolle, ganz
gut am Platze sein, ohne Verletzung des staatlichen Interesses.
In gewisser Weise erleichtere derH ullmann 'sche  Antrag dem
Staatsdiener die Ergreifung eines Erwerbszweiges, indem er
dieselbe nicht von der Erlaubniß der Staatsregierung abhängig
mache. Ob die Beschäftigung mit der Würde und den Ob¬
liegenheiten des Amtes vereinbar sei, darüber stehe lediglich
der Staatsregierung die Entscheidung zu; die uothwendige Folge
werde sein, daß der Beamte, schon um sicher zu gehen, sich
im Voraus die Erlaubniß einhole. Um von vornherein
Streitigkeiten abzuschneiden, halte er es für gerathen, die
Einholung der Erlaubniß vorznschreiben. Hiermit sei aber
seines Erachtens das öffentliche Interesse auch genügend ge-
gewahrt, er sei iiberzeugt, daß die Staatsregierung die Erlaubniß
nicht ertheilcn würde, wo die Beschäftigung mit der Stellung
des Beamten oder mit seinen Berufsgeschäften nicht verein¬
bar sei.

Abg. Selkmann II . : Der Abg. Ahlhorn  beziehe
sich nur auf den letzten Theil des Hullmann 'schen  Antrags;
der Abg. Hullmann  erwidere auf seine ( Redners) Aus¬
führungen, dieselben träfen überall nicht zu. Er habe sich
wundern müssen, mit solcher Bestimmtheit diese Behauptung
ausstellen zu sehen, da doch der Abg. Hullmann  gleich daraus
habe zugeben müssen, daß der Antrag auch staatliche Nebenämter
begreife, aus die er sich nicht beziehen solle. Ueberhaupt
glaube er, der Abg. Hullmann  thue besser, wenn er richtige
Ausstellungen gegen seine Anträge als begründet anerkenne,
anstatt denselben mit unhaltbaren Behauptungen entgegen zu
treten. Die Bemerkung, man könne den Antrag für die
zweite Lesung verbessern, sei eine schlechte Empfehlung, nament¬
lich wenn die Fassung der Art sei, daß sie Dinge in sich
begreife, die nicht in der Absicht des Antragstellers lägen.
Werde aber zur zweiten Lesung die Bestimmung so formulirt,
Laß staatliche Nebenämter nicht ausgeschlossen würden, so werde
auch das nicht genügen— z. B. müßten auch Gemeindeämter
ausgenommen werden. Er wolle nur daran erinnern, daß
der AmtSeinnehmcr durchaus zweckmäßiger Weise zugleich
vielfach Gemeindeeinnehmer sei.

Der ganze erste Theil des Antrags, in der Fassung wie
er vorliege, sei unannehmbar.

Regierungscommissär Bncholtz, : Verschiedene Zweifel
gegen den Ahlhorn - Hullmann 'schen  Antrag wären von
den Vorrednern bereits zur Sprache gebracht; man sehe, eine
Bestimmung der fraglichen Art werde von Zweifel und Dunkel

umlagert. Etwas Klarheit sei aber jetzt iu die Sache gekom¬
men durch das Amendement des Abg. Hullmann;  dadurch
werde der Antrag konkreter und richte sich besonders gegen die
besoldete Theilnahme an Verwaltungsräthen und Direktionen
von Aktiengesellschaften— aber dadurch werde der Antrag
auch so konkret, daß es scheinen könnte, als ob derselbe gegen
bestimmte Personen gerichtet sei. Dies sei in der That un¬
angemessen, der Würde des Gesetzes entspreche es nicht, trenn
dasselbe gegen bestimmte Personen gerichtet sei, es habe nur
allgemeine Beziehungen zu wahren und zu beachten. Man
könne sich bei der Ueberzeugnng beruhigen, daß das dafür
verantwortliche StaatSministerium einen Beamten nicht die
Betreibung eines Geschäftes gestatten würde, das mit der
Würde und den Obliegenheiten des Amtes unverträglich sei;
wäre dies aber nicht der Fall , so solle man den Civilstaats¬
diener in der Wahl seiner Beschäftigung so frei und unbcengt
lassen, wie jeden anderen Staatsbürger.

Der Abg. Hullmann erhält durch Beschluß des Land¬
tags zum dritten Mal das Wort: Er würde nicht noch
einmal um das Wort gebeten haben, wenn er nicht von dem
Abg. Selkmann II . in etwas überraschender Weise persönlich
angegriffen wäre. Er habe gesagt, die Ausstellungen des
Abg. Selkmann II . träfen nicht zu, weil derselbe in dem
Anträge Etwas bekämpft habe, was dieser nicht wolle, weil
er in dieser Weise im Widerspruch mit dem klaren Sinn des
Antrags gesprochen habe — man nenne das einen Kampf
gegen Windmühlen. Hätte der Abg. Selkmann II. die
Fassung  des Antrags kritisirt, hatte er seine Ausstellungen
als redaktionelle  hingeflellt, dann würde er nicht gesagt
haben, daß sie nicht znträfcn. Wenn der Abg. Selkma  nn II.
auch im klebrigen sein ( des Redners) Auftreten in diesem
Saale charakterisier— solle wohl so viel heißen, als sein
Auftreten den Anträgen des Abg. Selkmann II . auf
redaktionelle Aeuderungcn gegenüber, die er ( er sähe sich ver¬
anlaßt, es zu wiederholen) sehr kleinlich  gefunden habe —
so könne er das Urtheil darüber getrost der Versammlung über¬
lassen.

Abg. SLraskerjan II . : Er wolle nur seine Abstim¬
mung in dieser Sache motiviren — mit der Tendenz der
Anträge sei er einverstanden, die Fassung  sei aber, wie von den
Vorrednern bereits hervorgehoben, im ersten Theil zu weit,
im zweiten Theil zu speziell. Eine bessere Fassung der zweiter!
Lesung zu überlassen, halte er für bedenklich, es scheine ihm
gerathener, abzuwarten, ob zur zweiten Lesung ein annehmbarer
Antrag gestellt werde.

Schluß der Debatte.
Abg. Strackerjan III - als Berichterstatter: Die

Debatte beweise, daß etwas wie ein Bedürfniß vorliege. Die
Staatsregierung habe ihre Befugniß, zu Erwerbszweigen den
Staatsdienern Erlaubniß zu ertheilen, nicht im Sinne des
Publikums geübt. Dian wolle eine Beschränkung im Wege
der Gesetzgebung;  der Ausschuß habe- nach einer Fassung
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gesucht und keine geeignete gefunden— dem Landtage sei dies
ebensowenig gelungen. Daß in der vorliegenden Fassung von
dem Verbot der Uebernahme eines besoldeten Nebenamtes ein
anderweitiges staatliches Amt auszunehmen sei, habe man
bereits zugegeben; daß die Uebernahme eines besoldeten Ge¬
meindeamtes zulässig sein müsse, sei wenigstens nicht bestritten;
daß unter Umständen auch ein Nebenamt im Dienst von
Privatpersonen unbedenklich sei, z. B . das Amt eines im
Staatsdienst angestellten Försters, eine benachbarte Privatforst
zu überwachen, werde man vermuthlich nicht bestreiten wollen.
Die Betheiligung an industriellen Unternehmungen habe sich
anfangs auch nicht fassen lassen, bis der Abg. Hullmann
einen Antrag Angebracht habe, der nun andrerseits so speziell
sei, daß man die Namen der Personen anfzählen könnte, auf
die eine solche gesetzliche Bestimmung Anwendung finden
würde. Nehme der Landtag den Antrag an, so müsse er sich
auch die Form gefallen lassen— eine Aenderung dem Ausschuß
zu überlassen, führe zu Nichts, nachdem dieser bereits erklärt
habe, er könne keine geeignete Fassung finden.

Der Antrag des Abg. Hullmann wird abgelehnt, der
Antrag 19 wird sodann angenommen.

Antrag 20:
Abg. Hullincnrn : Dein Art. 45 des Entwurfs ent¬

spreche der Art. 49 des bisherigen Gesetzes. Die Voraus¬
setzungen für die Versetzung eines Richters seien jetzt etwas
anders gefaßt, indem es heiße snb l> „ans sonstigen dienst¬
lichen Rücksichten für gerechtfertigt hält", während der
Passus bisher gelautet „ aus sonstigen erheblichen Rück¬
sichten des Dienstes ". Durch die veränderte Fassung solle
wohl nichts Anderes bestimmt werden, als das bisher Geltende.
Jetzt erscheine das kaum zweifelhaft, später könnte man leicht
daraus kommen, in dieser Veränderung der Fassung solle eine
Abschwächung der zur Versetzung erforderlichen Gründe liegen.
Diesem wolle er Vorbeugen, indem er, da jedenfalls ein Grund
der Aenderung bei der Revision des Gesetzes nicht vorliege,
beantrage, die bisherige Fassung beizubehalten.

Er stelle den Antrag:
den Art. 45 H. 2 sull li zu fassen: „aus sonstigen
erheblichen Rücksichten des Dienstes."

Der Präsident bemerkt, daß ein fast gleichlaütender An-
Antrag des Abg. Russell eingegangen sei.

Regierungscommissär Lier : Die Entscheidung, ob die
Gründe, aus denen die Staatsregierung die Versetzung wolle,
hinreichend seien, sei Sache des höchsten Landesgerichts; es
erscheine daher nicht am Platze, diesem vorzuschreiben, daß es
nur aus erheblichen Rücksichten des Dienstes die Versetzung
für gerechtfertigt zu halten habe.

Abg. Russell : Er stimme ganz mit dem Abg. Hull¬
mann  überein und könne seinen fast gleichlautendenAntrag
zurückziehen. Nach der soeben erfolgten Erklärung des Re-
gierungscommissärs halte er den Antrag sogar für nothwen-
dig,  denn jetzt höre man (aus den Motiven wäre nicht

ersichtlich, weßhalb die Aenderung vorgenommen), das Wort
„erheblich" wolle man weg haben; aus Rücksichten des Dien¬
stes überhaupt  solle eine Versetzung für gerechtfertigt erklärt
werden müssen. Der Art. 107 des Staatsgrnndgesetzes laute:
„Kein ordentlicher Richter darf wider seinen Willen, außer
durch gerichtlichen Beschluß in den durch das Gesetz bestimm¬
ten Fällen und Formen, zu einer anderen Stelle versetzt oder
in Ruhestand versetzt werden." Diese Bestimmung sei hervor¬
gegangen aus dem Bedürfniß, dein Richter eine möglichst
unabhängige Stellung zu geben, da nur unter dieser Voraus¬
setzung volles Vertrauen in seine Rechtssprechung gesetzt werde.
Man müsse die gesetzlichen Bestimmungen, die dieses Prinzip
wahren, streng festhalten und keine Abschwächung zulasftn.
Wie der Abg. Hullmann  sei er bei seinem Antrag davon
ausgegangen, nur den möglichen Zweifel abzuschneiden, ob in
der veränderten Fassung eine Abschwächung liegen solle; die
Erklärung des Regiernngscommissärs ergebe, daß allerdings
eine Abschwächung beabsichtigt sei.

Regierungscommissär Lier : Er wisse nicht, ob der
Abg. Russell  die Motive zum Entwurf gelesen habe; wenn
dies der Fall, so schienen ihm dieselben gänzlich wieder aus
dem Gedächtnis; entschwunden zu sein.

Zu Art. 45 heiße es: Die Voraussetzungen, unter denen
daS höchste Landesgericht einer Versetzung von richterlichen
Beamten zuzustimmen hat , sind etwas anders als bisher ge¬
faßt. Die Entbehrlichkeit einer Stelle braucht nicht gerade
auf einer veränderten Staatseinrichtung,  welchen Aus¬
druck man zunächst auf eine totale Umgestaltung des bisheri¬
gen Behördenorganismnsbezieht, zu beruhen, und erscheint
ferner bei der Absicht, welche der vom Staatsgrundgesetze
sanktionirten Jnamovibilität der Richter zu Grunde liegt, die
Bestimmung genügend, daß die Versetzung nur durch dienst¬
liche  Rücksichten gerechtfertigt werden kann. Beide Aenderun-
gen des bisherigen Art. 49 Z. 2 werden um so unbedenklicher
sein, als das höchste Landesgericht nach vollständig freiem Er¬
messen darüber zu entscheiden hat, ob der Grund der Entbehr¬
lichkeit der Stelle oder eines sonstigen dienstlichen  Inter¬
esses für die beabsichtigte Versetzung im einzelnen Falle
zutreffend und hinreichend erscheine.

Das höchste Landesgericht habe zu prüfen, ob die dienst¬
liche Rücksicht für die Versetzung hinreichend,  also
hinlänglich erheblich  sei. Die Änderung des Entwurfs
sei ohne Frage eine Verbesserung. Die Absicht des allgezo¬
genen Artikels des Staatsgrundgesetzes sei, die Versetzung aus
anderen als dienstlichen, namentlich aus politischen Gründen,
zu verhindern; derselbe wolle nicht den Eigensinn eines Rich¬
ters begünstigen, der am Orte bleiben wolle, während das
Interesse des Staats und der Landeskasse eine Versetzung er¬
heische. Solche Rücksichten könnten namentlich eintreten, wenn
man eine besonders tüchtige Arbeitskraft an einen Ort haben
wolle, wo sonst zwei Beamte nothwendig wären. DieStaats-
regiernng habe nur die Befugniß, dem Richter die beabsichtigte



241

Versetzung anzukündigeu; diesem stehe es frei, das höchste
Landesgericht anzurnfen, welches zu entscheiden habe, ob die
dienstliche Rücksicht, aus der die Staatsregierung die Versetzung
wolle, zutreffend und hinreichend sei.

Abg. Strackerja » III . : Auch im Ausschuß sei diese
Aenderung der Fassung des bisherigen Gesetzes zur Sprache
gekommen, wenn man sich auch nicht so lange dabei aufge¬
halten habe, wie im Landtage geschehe. Man habe darin
übereingestimmt, daß das Gesetz und der Entwurf ganz dasselbe
sagten; fiele das Wort „erheblich" als überflüssig auch rich¬
tiger weg, so werde er, da einmal der Antrag auf Beibehal¬
tung des bisherigen Wortslauts gestellt sei, kaum dagegen
stimmen.

Abg. Russell : Der Entwurf wolle etwas anderes
als das bisherige Gesetz; von jetzt an solle jede Rücksicht des
Dienstes genügen. Politische und dienstliche Rücksichten könn¬
ten konfundirt werden; dienstliche Rücksichten könne man aus
politischen Gründen hervorsuchen und bei dem Vorhandensein
der geringsten dienstlichen Rücksicht müsse die Versetzung vom
höchsten Landesgericht für begründet erklärt werden. Dies
üwolvire eine Abschwächung der unabhängigen Stellung des
Richters, die das Staatsgrundgesetz durchaus gewahrt wissen
wolle.

Eine Unzuträglichkeit, die aus der bisherigen Fassung
hervorgegangen sei, habe man von keiner Seite geltend ge¬
macht.

Reg.-Comm. Lier : Die Garantie der Unabhängigkeit
liege in 'der Befugniß, eine Entscheidung des höchsten Landes¬
gerichts herbeizusühren. Finde dieses, daß die von der Staats¬
regierung geltend gemachten Rücksichten des Dienstes die Ver¬
setzung nicht rechtfertigten, so habe es dabei sein Bewenden.
Diesem höchsten Landesgericht aber vorzuschreiben , daß
nur aus erheblichen Rücksichten des Dienstes die Versetzung
für gerechtfertigt zu erachten sei, erscheine nicht am Platze.

Antrag 19 angenommen.
Antrag 20:
Abg. Brockhaus : Im tz. 1 sei bestimmt, daß die

Wartegelder und Pensionen für Beamten, die dem Gesammt-
dienst angehörten, aus der Centralkasse zu bestreiten seien.
Die Einrichtung des Gesammtdienstes sei eine zweckmäßige,
die Bestreitung der Pensionenn. s. w. für die dem Gesammt-
dienst angehörigen Beamten erscheine als gerechtfertigt, voraus¬
gesetzt, daß die in Betracht kommende Kategorie von Beamten
in allen Landestheilen vorkäme. Dies sei nicht der Fall bei
den Amtmännern; seit dem Jahre 1856 gebe es in Birken-
seld bekanntlich keine Aemter mehr, an die Stelle derselben
seien die Bürgermeistereien mit Bürgermeistern an der Spitze,
die nicht zum Gesammtdieust gehörten, getreten. Darum er¬
scheine es aber auch nicht als gerechtfertigt, tvenn die Amt¬
männer aus der Centralkasse Pensionen und Wartegelder
bezögen. Man könne sagen, in Folge der Aenderung in ven
untersten Verwaltungsbehörden des Fürstenthums Birkenfeld
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sollten die Amtmänner nicht mehr zum Gesammtdieust gehören;
darin würde aber eine wesentliche Beuachtheiligung des Für¬
stenthums Lübeck liegen; der richtige Ausweg sei daher, daß
man die Pensionen und Wartegelder dieser Beamten nicht auf
die Centralkasse auwiese.

Er beantrage:
Der Z. 1 des Art. 50 erhalte am Schlüsse folgenden
Zusatz:

„mit  Ausnahme jedoch derjenigen Wartegelder,
welche an zur Disposition gestellte Verwaltungsbe¬
amte bei den Aemtern des Herzogthums Oldenburg
und des Fürstenthums Lübeck gezahlt werden.

Abg. Selkmann II- : Der Grund, daß die Warte¬
gelder und Pensionen der dem Gesammtdieust angehörigen
Beamten aus der Centralkasse bestritten würde, liege darin,
daß gewisse Kategorien von Beamten nicht auf einen Landes¬
theil beschränkt seien, sondern eine Versetzung aus dem einen
LandeStheil in den andern gestattet sei. Wenn die Staats¬
regierung in solchem Versetzungsrechtnicht beengt sein solle,
so müßten auch die Pensionen und Wartegelder aus der Ceu-
tralkasse bestritten werden, denn sonst würden bald aus diesem
oder jenem Landestheil Beschwerden kommen, daß man ihnen
ältere und schwächliche Beamte sende, die sie nach kurzer
Amtsthätigkeit mit Pensionei: und Wartegelderu belasteten.
Wie dies im Allgemeinen bei den Beamten des Gesammtdienstes
richtig sei, so treffe es auch bei den Amtmännern zu.

Wenn es in Birkenfeld keine Aemter gebe, so sei dies
kein Grund zu einer Bestimmung, wie sie der Vorredner be¬
antrage, da die Anordnung im Ganzen im Interesse des
Fürstenthums getroffen sei. Wenn inan das Verhältniß der
im Fürstenthum Birkenfeld zum Gesammtdieust gehörigen Be-,
amten zu denen im Herzogthum vergleiche mit der Beitrags-
quote des Fürstenthums und des Herzogthums zu der
Centralkasse, so stelle sich für das Fürsteuthum Birkenfeld,
wiewohl es keine Aemter habe, aus der Einrichtung noch ein
Vortheil heraus.

Abg. Brockhaus : Die Richtigkeit der letzten Be¬
hauptung des Vorredners müsse er bestreiten; er habe eine
genaue Berechnung augestellt und das Resultat erhalten, daß
das Fürstenthum Birkenfeld nach der Bestimmung des Ent¬
wurfs namentlich gegen das Fürstenthum Lübeck im Nach¬
theil sei.

Abg. Selkmann II . : Er müsse darauf aufmerksam
machen, daß er ausdrücklich von dem Verhältniß des Fürsten-
thums Birkenfeld zum Herzogthum Oldenburg und nicht von
dem znm Fürstenthum Eutin gesprochen habe.

Der Antrag des Abg. Brockhaus  wird abgelehnt, die
Ausschußanträge 20, 21 und 22 werden angenommen.

Die Tagesordnung wird abgebrochen; der Präsident zeigt
an, daß nach einer kurzen Pause eine vertrauliche Sitzung
stattfinden werde und daß nach dem Schluß derselben in
öffentlicher Sitzung ein inzwischen eingegangener Antrag des
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Abg. Bartel , betreffend die Vertagung des Landtags vom
18. Marz bis zum 4. April, beide Tage einschließlich, zur
Berathung kommen werde. . Die nächste Sitzung werde Don¬
nerstag, den 17- März Morgens 11 Uhr, stattfinden und
setze er aus die Tagesordnung, außer der Fortsetzung der heute
abgebrochenen Tagesordnung, den Ausschußbericht, betreffend
Vergleich mit der Kirche zu Wildeshausen, den Ausschußbericht,
betreffend den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Schiffs¬
mannschaften, die zweite Lesung der Entwürfe des Classen-
steuergesetzes für Oldenburg und Birkenfeld und der übrigen
Steuervorlagen. /

Nach kurzer Pause und vertraulicher Sitzung wird die
öffentliche Sitzung wieder eröffnet.

Präsident : Der Abg. Bartel  habe eine Vertagung
vom 18. d. M. (also nach der nächsten, am 17ten stattfin¬
denden Sitzung) bis zum 4. k. M. (dem Montag nach deyr
Ostermontag, diesen Tag einschließlich) beantragt; vorbehältlich
der Arbeiten des Eiseubahnausschusses. Dieser Vorbehalt sei
zu eng gefaßt; seines Erachtens müßten alle Ausschüsse, die
noch Geschäfte zu erledigen hätten, bis zur Fassung der Be¬
schlüsse zusammenbleiben, so daß der Berichterstatter in der
Lage sei, den Bericht fertig zu machen und vertheilen zu lassen,
und nach Wiedereröffnung der Session sämmtliche Berichte
sich sti den Händen der Abgeordneten befänden.

Abg. Bartel : Zur Empfehlung seines Antrags, der
unter den Mitgliedern des Landtags genügend besprochen sei,
habe er Nichts vorzubringen; er wolle nur bemerken, daß er
mit der Erweiterung des Vorbehals der Vertagung im Sinne
des Präsidenten einverstanden sei.

Abg. Selkmann II . : Er habe nicht recht verstanden,
ob alle Ausschüsse, die noch Geschäfte zu erledigen hätten, zu¬
sammen bleiben sollten; dies wäre seiner Ansicht nach eine
große Zahl , so daß die Vertagung überhaupt nur Wenigen
zu Gute kommen würde.

Präsident : Vor vollständiger Erledigung hätten noch
zu thun: Der Steuerausschuß, der Verwaltungsausschuß, der
Justizausschuß, der Quotenausschuß, der Petitiousausschuß, der

Finanzausschuß; die Geschäfte dieser Ausschüsse wären aber
meist von so geringem Umfang, daß sie noch im Laufe dieser
Woche vollendet werden könnten.

Abg. Strackerjan II- : Der Finanzausschuß werde
ohne Zweifel mit der Durchberathung noch im Lause dieser
Woche zu Ende kommen; während der Vertagung könnte der
Berichterstatter weiter arbeiten, so daß der Bericht beim Zu¬
sammentritt vorgelegt werden könnte.

Abg. Dannenberg : Auch der Petitionsausschuß könne
in dieser Woche, wenn die Mitglieder desselben nicht durch
die Sitzungen anderer Ausschüsse verhindert würden, fertig
werden.

Abg. Selkmann II. : Er möchte anheim geben, hin¬
sichtlich des Fortarbeitens der Ausschüsse dem Ermessen des
Präsidenten einen weitern Spielraum zu lassen.

Der Antrag auf Vertagung des Landtags vom 18. d. M.
bis zum 4. k. M . vorbehältlich des Zusammenbleibeus und
des früheren Wiederznsammentretens der Ausschüsse nach Rück¬
sprache mit dem Präsidenten wird angenommen.

RegierungscommissärBucholtz : Regierungsseitig könne
er zu diesem Beschluß sofort zustimmen, ohne daß es eines
weiteren Schreibens in dieser Angelegenheit bedürfte.

Schluß der Sitzung 2 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung: Donnerstag den 17. März Morgens

11 Uhr.
Tagesordnung:

1) Fortsetzung der heutigen.
2 ) Zweite Lesung der Steuergesetze.
3 ) Ausschußbericht wegen eines Vertrages mit Wildes-

hauseu, betreffend geistliche Gebäudeu. s. w.
4 ) Ausschußbericht., betreffend den Gesetzentwurf für das

Herzogthum Oldenburg, betreffend die Schiffsmann¬
schaftenu. s. w.

Der Berichterstatter

Ramsauer.
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Siebenurr - zwanzigfte Sitzung.

Oldenburg , den 17 . März 1864 . Vormittags 11 Uhr.
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Tagesordnung : 1) Bericht des Ausschusses über den Entwurf eines revidirten Civilstaatsdienergesetzes. (Fortsetzung.)
2 ) Zweite Lesung der Steuergesetze.

3 ) Ausschnßbericht wegen eines Vertrages mit Wildeshausen , betr . geistliche Gebäude u . s. w.

4 ) Ausschußbericht , betreffend den Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg , betr . die Schiffs¬

mannschaften u . s. w.

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Miuistertische : Die -Regierungscommissäre Bucholtz,

Heumann  und Li er.

Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Schriftführer

Strackerjan  III . das Protokoll der letzten Sitzung . Dasselbe

wird genehmigt.

Eingänge:

1 ) Nachträge zu der vertraulichen Eisenbahn - Vorlage.

2 ) Schreiben der Staatsregierung , betr . . Vorschüsse der
drei Lanvestheile für außerordentliche Militär -Ausgaben

aus den Jahren 1832 bis 1848 ' an den Finanzaus¬

schuß.

3 ) Schreiben der L -taatsregierung , betr . das Gesetz , betr.

Enteignungen für Eisenbahnen für das Herzogthum

Oldenburg ; an den Justizausschuß.

4 ) Petition des Schützenvereins zu Birkenfeld , betr . die

Organisation des Volkswehrwesens ; als durch den

Beschluß des Landtags über die ähnlichen früheren

Petitionen erledigt , uä uotu.

5 ) Petition aus Hohenkirchen , betr . die Abhaltung von

Gerichtstagen daselbst ; auf Vorschlag des Präsidenten

wird beschlossen , dieselbe nachträglich der Großherzog¬

lichen Staatsregierung zum Ersuchen wegen der Ein¬

richtung auswärtiger Gerichtstage der Amtsgerichte,

vorzulegen.

6 ) Petition aus Edewecht wegen Verbesserung des

Fahrwassers nach Ostfriesland ; an den Finanzaus¬

schuß.

7 ) Petition der Gemeindevertreter von Neuende und

Heppens , betr . die Fortificationen an der Jade ; an
den Eisenbahnausschuß.

Präsident : Aus der bevorstehenden Vertagung des
Landtags nehme er Anlaß , eine Uebersicht über die Geschäfte

der Ausschüsse , soweit dieselben noch rückständig seien , zu geben.

Fünf Ausschüsse hätten ihre Arbeiten schon vollständig erledigt.

Von den Uebrigen bedürfe der Petitionsausschuß  nur

noch einer Sitzung ; der Vorsitzende aber , welchen er dringend

ersucht habe , dieselbe noch vor der Abreise der Mitglieder

anzusetzen , weil zu befürchten sei , daß diese bei dem Wieder¬

zusammentritt des Landtags nach Ostern nicht die gehörige

Zeit und Ruhe finden würden , habe ihm erklärt , daß dies

nicht möglich sei , weil einige der Mitglieder schon heute ab-

reisen wollten , die andren aber bereits durch ändere Ausschuß¬

sitzungen in Anspruch ĝenommen seien.

Der Finanzausschuß  werde noch heute eine Sitzung

halten , in welcher er mit Allem , was noch rückständig sei,

fertig zu werden hoffe ; der die Staatsgutskapitalienkaffe be¬

treffende Bericht sei bereits in Expedition.

Ebenso werde der Steuerausschuß  in einer am Freitag

abzuhaltenden Sitzung seine allein noch rückständige Arbeit,

betreffend die Anwendung der Klassensteuerveranlagung auf

Gemeiudeumlagen , beenden.

Der co mm erzielte Ausschuß  habe über den selbst¬

ständigen Antrag des Abg . Graep el  bereits Beschluß gefaßt,

so daß der Berichterstatter den Bericht in den Ferien nach



einer Besprechung mit dem Regierungscommissär werde fertig
machen körmen. Zu dem in erster Lesung durchberathenen Ge¬
setzentwurf über eine den Schiffen im Flußgebiet der Ems
aufzuerlegendeAbgabe seien keine neuen Anträge eingebracht,
und werde er die zweite Lesung desselben gleich jetzt auf die
nächste Tagesordnung setzen, während der Gesetzentwurf über
die Rechte und Pflichten der Schiffsmannschaften erst heute zu
Ende kommen könne und nicht zu verlangen sei, daß dessen
zweite Lesung während der Vertagungszeit vorbereitet werde.

Im Verwaltungsausschuß  sei der Bericht über die
Vorlagen, betreffend die Befugniß der Regierungen zu Eutin
und Birkenfeld zur Erlassung polizeilicher Befehle u. s. w-,
betreffend die Kosten der Untersuchung von Dampfkesselanlagen,
sowie über den erst in der letzten Sitzung eingegangenen Ent¬
wurf zu einer Grenzregulirung zwischen den Gemeinden Strück¬
lingen und Barßel, noch nicht festgestellt, werde aber wie der
zweite Bericht, betreffend Abänderung des Art. 110 der
Wegeordnung, in einer heutigen Sitzung fertig werden.

Im Justiz aus sch usse  sei der Bericht zur zweiten
Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend das in der Stadt Entin
geltende Recht, bereits zum Druck gegeben, während dies mit
dem Bericht zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfsüber Ent¬
eignungen zu Eisenbahnen im Herzogthum Oldenburg nur
deshalb nicht habe geschehen können, weil erst heute Abände¬
rungsanträge Seitens der Staatsregierung eingekommen seien.
Außerdem lägen noch die Notariatsordnung und der Gesetz¬
entwurf über den Gebrauch der Eide vor, zu denen die Be¬
schlüsse bereits gefaßt seien und die Berichte in den Ferien
beendet werden würden.

Der Ausschuß für die Quotenfrage  habe seinen
Bericht fertig bis ans das Minoritätsgutachteu eines Mitglieds,
das von letzterem von.Hause her eingeschickt würde. Der
Bericht des Ausschusses für das WeideablösungS-
gesetz  sei festgestellt; der des StaatSgutSausschnsses
über die Veräußerung des Ochsenhamms bei Kniphausen
gleichfalls; der des Katastern ns sch usse  s über die Vorlage,
betreffend Aenderung des Katastergesetzes in Lübeck, sei dem
Druck übergeben, während der Ausschuß für das Gesetz,
betreffend Erhöhung des Ersatzcontingents,  Freitag
den Bericht zur zweiten Lesung zu Ende bringen werde. Da
der Landtag erst heute die erste Lesung des revidirten Civil-
staatSdienergesetzes  schließe, so werde der Bericht des für
diese Vorlage gewählten Ausschusses zur zweiten Lesung erst
später zu Stande kommen; mit der Feststellung des Berichtes
über das Militärpensionsgesetz hoffe derselbe Ausschuß in einer
heute abzuhaltenden Sitzung fertig zu werden. Die Eisen¬
bahnangelegenheit endlich werde in der heutigen vertraulichen
Sitzung des Landtags zur Sprache kommen.

Abg. Dannenberg : Er könne jetzt Seitens des
PetitionsauSschussesmittheilen, daß sich eine genügende Anzahl
der Mitglieder zu einer auf morgen angesetzten Sitzung bereit

erklärt hätten, so daß auch dieser Ausschuß seine Geschäfte
schon jetzt erledigen könne.

Auf der Tagesordnung steht zunächst die Fortsetzung der
Berathung über das revidirte Civilstaatsdienergesetz.

Der Antrag 23 ( Annahme der Artikel 51—62) wird
angenommen.

Zu Antrag 24 , 25 und 26:
Abg. Eissel : Zur Motivirung des Minoritätsantrags

Nr. 24 weise er zunächst darauf hin, daß derselbe nichts Neues,
sondern nur die Aufrechterhaltung des Bestehenden bezwecke,
indem er dieses, so wie es sich bisher bewährt habe, für
genügend und richtig ansehe. Die Gründe, welche die Staats¬
regierung für die Streichung von 10 Och beziehungsweise 5chg
bei den niederen Gehaltssätzenangeführt, hätten ihn nicht
überzeugt; er glaube vielmehr, daß diese Aenderung die unteren
Beamten benachtheilige. Die Berechnung des Ausschusses zeige,
daß ein Aktuar, ein Revisor oder ein Copiist mit 400 bis
800 Thlr . Gehalt, wenn derselbe nach 20 Dienstjahren dauernd
erkranke, z. B . , grade in Folge seines Dienstes erblinde,
nach dem Entwurf mit 220 bis 440 Thlr. pcusionirt werde,
oder daß ein Förster, ein Gerichtsboteu. s. w., welcher in
demselben Dienstalter durch irgend einen Unglücksfall dienst¬
untüchtig werde, statt eines Gehaltes von 300 bis 350 Thlr.
eine Pension von 165 bis 192 Thlr. erhalte. Nehme man an,
daß sie dies Unglück in einem Lebensalter von 45 bis 50 Jahren
treffe, wo ihre Familie am größten, ihre Bedürfnisse am
bedeutendsten seien, so werde es einlcuchten, daß sie unmöglich
mit Frau nud Kind von einer solchen Summe ihre Existenz
fristen könnten, daß der Entwurf das Unglück der Pensionirung
an sich noch durch äußerste Noth, durch die Sorge um das
tägliche Brod vermehre. Denn wenn das Mehr von 30 bis
40 Thlr., welche das jetzige Gesetz ihnen bewillige, Manchem
auch nicht so bedeutend erscheinen möge, so mache eine solche
Summe für diese Leute doch schon einen großen Unterschied.
Die Scheu der Staatsregiernung von dem Prinzipe, daß die
Pension im correlaten Verhältnisse zu der Größe der bisher
bezogenen Besoldung stehen müsse, eine singuläre Ausnahme
zu begründen, halte er für nicht gerechtfertigt, da das richtige
Prinzip das sei, dem Beamten eine solche Pension auSzusetzeu,
daß er, ohne Noth zu leiden, davon leben könne, nicht aber
die Höhe der Pension absolut, auch bei den niedrigst Besoldeten,
von der Große der Besoldung abhängen zu lassen. Erscheine
ferner die Bestimmung des jetzigen Gesetzes deshalb der Staats¬
regierung nicht unbedenklich, weil die verhältnißmäßige Höhe
des Ruhegehalts im Vergleich mit dem Betrage der bisherigen
Besoldung leicht ein besonders wirksamer Grund für Nach-
suchung der Pensionirung sein könne, so würden solche vor¬
zeitige Pcnsiousgesuche doch immer zu den Ausnahmen gehören,
denen sich leicht durch eine strengere Prüfung von Seiten der
Staatsregisrnng begegnen lasse. Er sehe nicht ein, weshalb
die letztere nicht entscheiden könne, ob solche Gesuche sich auf
triftige Gründe oder auf bloße Simulation stützten. Auch



habe er derartige Klagen über Unterbeamten seines Bezirkes
noch nicht gehört, wohl über höher Besoldete, namentlich aus
dem Militärstände.

Die Majorität des Ansschusses erkenne freilich an, daß
es einem Beamten, welcher bei einem Gehalt von 400 bis
600 Thlr. im lOten Dienstjahre pensionirt werde, geradezu
unmöglich sei, seine Familie mit 40 Och der Besoldung dnrch-
zubriugen und gleiche durch ihren Antrag auf einen Satz von
Anfangs 50 och die Härte bis zum lOten Dienstjahre voll¬
ständig, bis zum 15ten trotz der ans 1 och jährlich verringerten
Steigerung doch noch einigermaßen aus; im 25ten Jahre aber
sei der Unterschied vom Entwurf schon nicht mehr erheblich
und falle vom 30ten an ganz weg und doch sei gerade für
dieses Dienstalter unverkennbar, daß schon die jetzigen Pensionen
kaum genügten. Die Unterbeamten hätten in der Regel wenig
Vermögen und große Familien, für welche dann die Pension
die einzige Einnahmequelle bilde; auf ihre Kosten Ersparnisse
zu machen, stehe dem Staat nicht an. Häufig schon sei in
diesem Saale ausgesprochen, die Unterbcamten müßten besser
gestellt werden; jetzt sei es au der Zeit, dies zu bewahrheiten
und durch Annahme des Minoritätsantrags zu zeigen, daß
man sie wenigstens nicht schlechter stellen wolle.

Abg. Töllner : Insofern der Majoritätsantrag die
Pension bis zum lOten Dienstjahre auf 50 och von der Be¬
soldung festsetze und von da an sie mit 1 "ch jährlich steigen
lasse, sei er mit ihr einverstanden, insofern er aber diese
Steigerung bis zu dem Satz von 90 och sortsetzen wolle, müsse
er sich dagegen erklären, da in dieser Weise die Aenderung
der Staatskasse eine zu geringfügige Entlastung verschaffe.
Und doch sei die Klage über die nicht mehr zu ertragende
Pensionslast allgemein, doch zeige gerade die letzte Vergangenheit
auf eine nicht zu verkennende Weise, daß es so nicht weiter
gehen dürfe. Weder der Entwurf der Staatsregiernng, noch
der Ausschnßantrag bringe dagegen eine befriedigende Abhülfe.
Er habe geglaubt, diesem Ziele durch Heruntersetznng des
PensionSmaximmns naher zu kommen, indem er beantrage:

Dem Anträge der Ausschußmehrheit dir. 25 des Be- ,
Achtes werde nach dem Worte „erhöht" unter Weg¬
lassung des Schlußsatzes, „ jedoch kann u. s. w.",
folgendes hinzugesetzt:

und darf im Maximalbetrage bei einer Besoldung
bis 600 Thlr . inol. . . . 90 Procent,
von 600 bis 1000 Thlr. iiml. 85
von 1000 Thlr . und darüber 80 -

derselben nicht übersteigen.
Der Antrag wird genügend unterstützt und gelangt mit

zur Berathnng.
Abg. Selkmann II. : Indem er sich zunächst gegen die

Aenßerung des Abg. Eissel in Bezug auf den Art. 63 wende,
wolle er sich aus das gegen den Majoritätsantrag Gesagte
beschränken, da die Bestimmungen des Regierungsentwurfes auch
dem ganzen Ausschüsse nicht genügten. Wenn der Abg. Eissel

hervorhebe, daß die Majorität des Ausschusses für diejenigen
niedrig Besoldeten, welche nach 20 Jahren dienstuntüchtig
würden, nicht gehörig sorge, so seien hier zwei Verhältnisse
zu unterscheiden. Einmal könne die Pensionirung, und das
sei der gewöhnliche Lauf der Dinge, durch das Alter herbei¬
geführt werden; hier würde auch nach dem Majoritätsantrage
der Pensionirte genug bekommen, um sorgenfrei leben zu
können, da er in diesem Fall so viele Dienstjahre hinter sich
habe, daß in Folge der Steigerung nm jährlich 1 vch die
Pension dem früheren Gehalt sich beträchtlich nähere. Daß
aber die Pension auf diese Weise höher steige als die Pension
jüngerer Beamten, sei dadurch gerechtfertigt, daß man bei
der Pensionirung von dem Grundsatz ausgehe, daß ein Staats¬
diener während seiner Dienstzeit, nicht, wie es bei anderen
Erwerbszwcigen möglich sei, Ersparnisse znrücklegen könne
mW daß die Pension deshalb als ein Zuschuß von Seiten
des Staats zu betrachten sei, der an die Stelle dieser mit der
Zeit stets wachsenden Ersparnisse trete. — Zweitens könne die
Pensionirung in Unglücksfällen ihren Grund finden, wo sie
dann möglicherweise schon früher eintrete, wie z. B . in dem
vom Abg. Eissel erwähnten Fall , daß ein Copiist in Folge
seiner Dienstthätigkeit erblinde. Ein solcher Fall werde weit
seltener Vorkommen und sei, wenn er einmal vorkomme, ein
Unglück, welches der Betroffene zn tragen habe, wie jeder
Andere, der von seiner Hände Arbeit lebe; ein Grund für
die besondere Berücksichtigungdesselben Seitens des Staats
liege hier nicht vor, weil der Vergleich mit Anderen nicht zu
dem Resultat führe, daß diese bei einer ähnlich herbeigeführtcn
Arbeitsunfähigkeit vermögender sein würden. Wenn gleichwohl
der Ausschußantrag für diese Fälle Einiges gewähre, so könnten
die Beamten sich dabei recht wohl beruhigen, da der Staat
nicht aus dem Standpunkt stehen könne, daß die Pension
auch nach kürzerer Dienstzeit schon den Angestellten sorgenfrei
machen solle.

Der Antrag des Abg. Töllner  sei besonders deshalb
unzweckmäßig, weil seine Abstufung der Pensionen nach den
Gehaltssätzen bis 600. Thlr . , von 600 bis 1000 Thlr . und
über 1000 Thlr . höchst ungleich wirke, indem danach ein
Beamter mit 600 Thlr . Gehalt höher pensionirt werde, als
Einer mit 620 Thlr. Gehalt, ein mit 1000 Thlr . Besoldeter
höher als ein Beamter, welcher 1100 Thlr. gehabt habe. Es
sei aber auch gar kein Grund vorhanden, die Maximalsätze
in Beziehung auf die Gehalte verschieden zu bestimmen, da
selbst der Satz von 80 och nur bei einer sehr hohen, nicht
sehr häufig erreichten Anzahl von Dienstjahren vorkomme und
es doch, wenn einmal ein Beamter so lange im Dienst ge¬
standen, daß er nach dem Ausschußantrage ein Pensiott von
90 vch erhalten würde, hart erscheine, einen ganz alten Mann
in seinen letzten Lebensjahren zwingen zu wollen, seine Lebens¬
weise zn ändern und sich einzuschränken. Gefährlich für die
Staatskasse könne dieser Procentsatz ohnehin nicht werden, da
solche alte Pensionisten nur wenige Jahre noch lebten, lieber-
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Haupt möge man nicht glauben , daß durch diesen kleinen Ab¬

zug dem Staat eine nur irgend nennenswerthe Erleichterung

verschafft werde . Diese könne nur dadurch erreicht werden , daß

weniger Pensionen nöthig seien — und er hoffe dies für die

Zukunft — nicht dadurch , daß man für solche seltene Fälle

die Pensionen um 10 "ch oder um 5 «/g heruntersetzc.

Regierungscommissär Buchvltz : Der Antrag des

Abg . Töllner  mit seinen verschiedenen bald 90 bald

85 o/o , bald 80 Och betragenden Maximalsätzen sei nicht ohne

Bedenken . Abgesehen von dem , was schon der Abg . Lett¬

in an n II . dagegen eingewandt habe , sei der Antrag auch an

sich unbillig , weil er mit dem hier festzuhaltendcn 'Grundsätze

der Verhältnißmäßigkeit nicht harmonire . Ebenso wie das

Gehalt eines aktiven Staatsdieners so abgemessen werde , daß

eS seinen Verhältnissen entspreche und mit einer höheren

Stellung im Dienst und folgeweise auch in der Gesellschaft

auch eine höhere Besoldung verbunden sei, ebenso und in dem¬

selben Verhältnisse müßten auch die Einkommen der in Ruhe¬

stand Versetzten je nach der Stellung gleichmäßig bald höher,

bald niedriger sein . Daß man für die höher Besoldeten we¬

niger Procente bestimme , davon auszugehen , daß von größeren

Gehalten mehr abgezogen werden könne , sei ein Grundsatz,

der , auf andere Verhältnisse übertragen , zu gefährlichen Kon¬

sequenzen führe . Dasselbe Princip nöthige iin Steuerrecht

z. B - zu Progressivsätzen , da derjenige Staatsbürger , welcher

mehrere 1000 Thlr . im Jahre einnehme , weit höhere Procente

von seinem Einkommen als Steuer bezahlen könne , als Der¬

jenige , welcher seine Einnahme nur nach Hunderten zähle , und

doch glaube er , daß alle Abgeordneten sich sträuben würden,

dergleichen zu bestimmen . - Der Landtag möge sich nicht auf

ein so unsicheres Gebiet begeben , wo man gleich dem Schiffer

ohne Compaß auf einem Meere sich bewege.

Abg . Töllner : Dem Abg . Selkmann II . gebe er

zu , daß nach seinem Vorschläge die Beträge einiger Pensionen

für verschieden Besoldete bei den Abstufungen Zusammentreffen

könnten , glaube aber , daß dieser Ucbelstand durch einen kleinen

Zusatz leicht zu vermeiden sei . Die von demselben Abgeordneten

ausgesprochene Hoffnung , daß die Staatsregierung künftighin

nicht so leicht mehr pensioniren werde , theile auch er . Seit

dem 12ten Landtage , sei die Pensionslast um 40000 Thlr . in

den verschiedenen Voranschlägen gestiegen ; ein Jeder müsse

einsehen , daß es so nicht weiter gehen dürfe ; man möge des¬

halb auch diesen Antrag annehmen , welcher Dem , wenn auch

nur etwas , abzuhelsen beabsichtige.

Abg . Selkmann II . : Daß er die Hoffnung ausge¬

sprochen haben solle , man werde künftig nicht so leicht pensio¬

niren , sei ein entschiedener Jrrthum ; er wisse nicht , daß jemals,

im Ctvilstaatsdienst wenigstens , ein Pension zu leicht verliehen

sei , wohl aber habe er gehört ; daß sehr wünschenswerthe

Pensionirungen unterblieben und Beamte länger im Amt ge¬

blieben , als es im Interesse des Dienstes vortheilhaft gewesen

sei. Er erinnere sich mit vollkommener Gewißheit , gesagt zu

haben , er hoffe , daß in Zukunft die Pensionirungen nicht so

häufig uothwendig  sein würden , weil augenblicklich in

Folge der neuen Organisation viele Staatsdiener , welche nicht

mehr im Stande gewesen , in den veränderten Geschäftsgang
sich hinein zu finden , in Ruhestand hätten versetzt werden

müssen ; eine solche außerordentliche Veranlassung aber werde

so bald nicht wiederkehren . — Der Abg . Töllner müsse selbst

zugeben , daß nach seinem Anträge ein Beamter mit höherem

Gehalt eine geringere Pension erhalten würde , als Einer mit

geringerem Gehalt und beweise dadurch selbst die Unzweck¬

mäßigkeit seines Antrages . Denn wenn er hinzufüge , der

Uebelstand werde sich leicht beseitigen lassen , so wisse er nicht,

wie dies geschehen solle und meine doch , daß es Sache des

Antragstellers sei , einen dahin gehenden positiven Vorschlag

zu machen . So lange dies nicht geschehe , sei der Antrag
unannehmbar.

Der Antrag 24 wird abgelehnt , 25 angenommen , der

Antrag des Abg . Töllner  abgelehnt , 26 , 27 und 28 , 29,

29 n angenommen.

- Zu Antrag 30:

Regierungscommissär Bucholtz : Der Ausschuß schlage

hier vor , die Befugnisse des Staatsministeriums zu erweitern,

ein Vorschlag , welchen dieses bei anderen Gelegenheiten wohl

bestens acceptiren würde , auf dessen Vortheile es hier aber

gern verzichte , weil eS ihn für unangemessen , prinzipwidrig

und unbillig halte . Dian müsse sich hier den Unterschied

zwischen einem auf Wartegeld stehenden und einem in Ruhe¬

stand versetzten Beamten recht klar machen . Jener stehe zur

Verfügung , warte noch auf fernere Aufträge oder auf Wieder¬

eintritt in den Dienst ; dieser sei in den Stand der Ruhe

versetzt , er solle und dürfe ruhen und das sei sein Recht . Schon

aus den Rubriken , unter welche die betreffenden Bestimmungen

im Gesetz gestellt seien , lasse sich diese Verschiedenheit ersehen,

indem die Pensionirung unter der Ueberschrift „ Austritt

aus dem Dienst " , die,Stellung zur Disposition unter den

Bestimmungen über aktiven Dienst stehe . Allerdings habe auch

der Pensionär dem Staate gegenüber noch gewisse Verbindlich¬

keiten , er genieße gewisse Ehrenrechte , beziehe seine Einnahme

auS der Staatskasse , und sei insofern noch ein gewisser Ver¬

band zwischen dem Staat und ihm , allein er stehe doch nicht

mehr im dienenden  Verhältnisse , und könne nicht genöthigt

werden , dienstliche Aufträge zu übernehmen . Außerdem aber

widerspreche eine solche Zumuthung auch der Billigkeit . Aller¬

dings lassen einzelne Fälle sich denken , wo , wie der Ausschuß

bemerkt , ein pensionirter Civilstaatsdiener , obwohl unfähig in

regelmäßiger Weise seinen Dienst zu versehen , doch zu Aus¬

führung einzelner Aufträge tüchtig und geeignet bleibe . So

mag z. B - ein pensionirter Richter , ein Greis von 70 Jahren,

oft noch so viel geistige Kraft besitzen , um in Ruhe und

warmer Stube ein juristisches Gutachten abzufassen , oder , um

ein Beispiel aus dem Subalterndienste anzuführen , es mag

ein , Bote in diesem Alter einzelnen Falls in den geheizten



Zimmern eines Gerichtsgebäudes noch Botendienste verrichten
können-— aber frage sich doch sehr, ob man diese alten ge¬
dienten Männer einem solchen Zwange anssetzen, ob man sie
billigerweise so geniren dürfe, daß sie jeden Augenblick ge¬
wärtig sein müßten, vom Staat zu neuen Diensten aufgefor-
dert zu werden. Manche zögen nach ihrer Pensionirung ins
Ausland, vielleicht zu ihren entfernt wohnenden Verwandten.
Eben jetzt beabsichtige ein noch ganz vor Kurzem Pensionirter
nach Amerika zu seinen Angehörigen sich zu begeben. Sollten
nun alle diese noch fortwährend in Gefahr stehen, bei Strafe
des Verlustes ihrer Pension zu einzelnen Dienstleistungen auf¬
gefordert zu werden? Allerdings sei diese Gefahr nicht so
groß, allerdings dürfe man mit Recht annehmen, das Staats¬
ministerium werde-diese Befugniß nicht in unbilliger Weise
handhaben, allein die Möglichkeit eines Zwanges liege doch
immer vor und verhindere die in Ruhestand Versetzten, sich
mit einer solchen Freiheit zu bewegen, wie sie Leuten, die
bleibend zum Dienst unfähig oder über 70 Jahre alt seien,
wohl zu wünschen wäre. Er ersuche deshalb den Landtag,
diesen Antrag abzulehnen.

Abg. Selkmann II : Der Ausschuß sei zu diesem
Anträge veranlaßt durch die Vorlage der Staatsregierung über
das Militärpensionsgesetz, wo sich wörtlich dieselbe Bestimmung
finde, und habe keinen Grund gesehen, weshalb das, was dort
für zweckmäßig gehalten werde, hier unbillig sein solle, da sich
recht wohl denken lasse, baß Einzelne in Ruhestand versetzte
Staatsdiener zu einzelnen Geschäften noch geeignet seien und
insofern manchmal als eine Aushülfe benutzt werden könnten,
welche sonst zu besonderen Ausgaben führen würde. Freilich
glaube der Ausschuß, daß dies doch im Ganzen immer vom
guten Willen der Pensionirten abhänge, da sie bei schlechtem
Willen keine brauchbare Arbeit liefern würden, er habe aber
die Staatsregierung da, wo der gute Wille zu erwarten stehe,
in den Stand setzen wollen, die Uebernahme von Aufträgen
als ein Recht zu verlangen, anstatt darum bitten zu müssen.
Das Bedenken, daß eine Härte darin liege, habe er nicht
gehabt, weil er das Vertrauen in die Staatsregierung setze,
sie werde da, wo es hart erscheine, von ihrer Befugniß keinen
Gebrauch machen. Die vom Regierungscommissär angeführten
Beispiele aber von Solchen, welche im Auslande ihr Warte¬
geld bezögen, sei keineswegs zutreffend, da ein zur Disposition
Gestellter sowohl nach dem bestehenden Gesetze, als nach dem
Entwürfe dienstliche Aufträge zu jeder Zeit ansführen müsse.
Indessen lege der Ausschuß aus diese Bestimmung kein großes
Gewicht, sondern habe sie, wie gesagt, nur deshalb ausge¬
nommen, um die Gleichmäßigkeit dieses Gesetzes mit dem
Militärpensionsgesetz herzustellen.

Reg. - Comm. Bucholtz : Wenn die Staatsregierung
bei zwei solchen gleichzeitig gemachten Vorlagen, wie das
Cwilstaatsdienergesetzund das Militärpensionsgesetz, dort etwas
b'eglasse, was sie hier bestimmt habe, so würde sie das gewiß
nicht ohne bestimmte Gründe gethan haben. Die Verhältnisse

beider Zweige des Staatsdienstes seien in dieser Beziehung
durchaus verschieden. Der Militärstand solle ein Bild körper¬
licher Rüstigkeit darstellen; nur dadurch erfülle er seinen Zweck;
dabei könne es also sehr leicht Vorkommen, daß Jemand, trotz¬
dem, daß er ganz und gar zum Felddienst untüchtig sei, andere
militärische Dienste noch verrichten könne. Auch habe der
Ausschuß und der Abg. Selkmann  II . nicht bemerklich ge¬
macht, daß nach jenem Gesetze beim Militär nur gegen be¬
sondere Vergütung  solche Aufträge übernommen werden
sollten, im vorliegenden Ausschußantrage sei aber von einer
Vergütung überall keine Rede, so daß also durch Annahme
des Antrags eine sehr verschiedene Behandlung zum Nachtheil
des CivilstandeS herbeigeführt werde.

Abg. Slrackerjirn III . (Berichterstatter) : Der Abg.
Selkmann  II . habe bereits angegeben, daß der Ausschuß
kein großes Gewicht auf diesen Antrag gelegt, sondern ihn
nur als eine Konsequenz des andern Gesetzes angesehen habe.
Er für seine Person müsse jetzt zugeben, daß er diesen Punkt
nicht genügend überlegt habe, und dem Regierungscommissär
darin Recht geben, daß ein Unterschied darin liege, ob ein
CivilstaatSdiener oder eine Militärperson pensionirt worden
sei, weil jener vollständig verbraucht sein werde, während diese
nur nicht mehr selddiensttüchtig zu sein brauche. Behalte ein
höher besoldeter CivilstaatSdiener noch Kraft zur Wahrnehmung
einzelner Geschäfte, so werde er auch ohne solchen Zwang sich
nicht weigern, dieselben zu übernehmen; die niedrig Besoldeten
dagegen erhielten eine so geringe Pension, daß man ihnen
solche Aufträge kaum zumuthen dürfe.

Abg. Hullmann : Nachdem soeben der Berichterstatter
den Antrag habe fallen lassen, habe er es kaum nöthig, das
Wort für die Ablehnung desselben zu ergreifen; die bereits
genugsam erörterte Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in bei¬
den Gesetzen lasse eine Konsequenz des Einen aus dem Andren
in dieser Beziehung nicht zu.

Die Ausschnßmitglieder Gräpel und Greverus  er¬
klären ebenfalls, daß sie von dem Ausschußantrage aus dem¬
selben Grunde zurücktreten.

Derselbe wird abgelehnt. Die Anträge 31, 32,33,34,
35 bis 37, 38, 39 werden angenommen.

Zu Antrag 40:
Abg. Lentz : Mit dem vom Ausschuß beantragten

Art. 78 sei er dem Inhalte nach einverstanden, wünsche aber
eine andere Fassung desselben. Denn wenn es dort heiße:

„Wird jedoch die Oeffentlichkeit durch Gerichtsbeschluß
als die Interessen des Staats oder die öffentliche
Sittlichkeit gefährdend bezeichnet, so ist sie ausge¬
schlossen."

so komme das so heraus, als ob das Gericht seinen Beschluß
nur dahin zu fassen habe, daß die Interessen des Staats oder
die öffentliche Sittlichkeit gefährdet sei und als ob die Aus¬
schließung der Oeffentlichkeit dann die gesetzliche Folge des
Beschlusses sein solle, während eS doch wohl richtiger sei,
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wenn das Gericht gleich darüber beschließe, ob die Oeffentlich-
keit aus diesen Gründen auszuschließen sei oder nicht.

Er beantrage deshalb:
den Art. 78 in folgender Fassung anzunehmen:

Die Hauptverhandlung ist mündlich und auf Antrag
des Angeklagten öffentlich. Die Oeffeutlichkeit ist
jedoch durch Beschluß des Dienstgerichts anszuschlie-
ßen, wenn sie die Interessen des Staats oder die
öffentliche Sittlichkeit gefährdet.

Der Antrag wird genügend unterstützt.
Berathung geschlossen.
Abg. Strackerjan III . als Berichterstatter: Er für

seine Person halte diese Fassung allerdings für richtiger.
Der Antrag des Abg. Lentz wird angenommen.
Zu Antrag 41:
Abg. Lentz : Wenn der Ausschuß beantrage, dem Art. 78

den Satz hinzuzufügen:
„Im klebrigen finden die Bestimmungen des Titel XX.
der Strafprozessordnung analoge Anwendung."

so habe er dabei außer Acht gelassen, daß es sich hier um ein
Gesetz handle, in welchem bekanntlich drei verschiedene Sraf-
prozeßordnungen Geltung hätten. Da hier ohne Zweifel die
für das Herzogthum Oldenburg geltende gemeint sei, so be¬
antrage er:

in dem Anträge 41 hinter „Strafproceßordnuug" ein¬
zuschalten„für das Herzogthum".

Abg. Hnllmann : Er mache darauf aufmerksam, daß,
wenn dieser Antrag angenommen würde, die Leute in den
Fürstenthümern allerdings erführen, welcher Titel der Olden¬
burger Strafproceßordnung zur Anwendung komme, aber nicht
wüßten, welchen Inhalt er habe, daß man deßhalb unsere
Strafproceßordnuugdort auch publiciren müsse, eine Konse¬
quenz, welche der Antragsteller sich gewiß nicht klar gemacht
habe. Es werde sich besser empfehlen, auf die entsprechenden
Artikel in allen drei Strafprozeßordnungen hinzuweisen.

Abg. Selkmann II . : Der Herr Vorredner scheine
übersehen zu haben, daß das Dienstgericht stets in Oldenburg
seine Sitzungen haben werde, da nach Art. 73 des Entwurfs
der Vorsitzende stets der Präsident des höchsten Landesgerichts,
die übrigen Mitglieder stets Mitglieder"aus Behörden in der
Stadt Oldenburg seien, und genüge es daher für dieses nur
hier fungirende Gericht, auch nur das hiesige Gesetz zu zitiren,
und trage er demnach kein Bedenken, dem Anträge des Abg.
Lentz, als dem schärfer bestimmten, den Vorzug zu geben.

Der Antrag des Abg. Lentz und darauf der Antrag 41
mit dieser Aenderung werden angenommen, ebenso die An¬
träge 42, 43, 44, 45, 46. Damit ist die erste Lesung dieses
Gesetzentwurfs beendigt.

Es folgt auf der Tagesordnung die zweite Lesung des
Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die
Einführung einer Klassensteuer und klassifizirten Einkommen¬
steuer.

Nach Genehmigung der redaktionellen Aenderungen wer¬
den der Antrag 1 abgelehnt, die Anträge 2, 3, 4, 5 und 6
angenommen.

Zu Antrag 7:
Reg.-Comm. Heumann : Er möchte zu diesem Anträge

nur hervorheben, daß die Staatsregierung, indem sie im Ent¬
würfe die Stufenzwischenräume bis zu 1000 Thlr . steigen
lasse, beabsichtigt habe, Beschwerden über zu hohe Veranlagung
entgegenzutreten und den Schätzungsausschüssen ihre Arbeit
zu erleichtern; es komme nur darauf an, ob der Landtag
glaube, die Ausschüsse würden auch bei einem Spielraum von
höchstens 500 Thlr. in den Stufen über 1000 Thlr. so genau
schätzen können, daß sie das Richtige träfen und keine Ver¬
mehrung von Reklamationen herbeiführen.

Die Anträge7, 8 werden angenommen, 9 mit 22 gegen
21 Stimmen abgelehnt, 10 fällt wegen Ablehnung von 1
weg; 11, 12, 13, 14, 15, 17 werden abgelehnt, 16 ange¬
nommen, 18 und 19 fallen weg, weil 9 abgelehnt und 10 in
Folge der Ablehnung von 1 nicht zur Abstimmung.gekommen
ist. Schließlich wird unter Berücksichtigung der heute gefaßten
Beschlüsse der ganze Gesetzentwurf in der vom Ausschuß zu¬
sammengestellten Fassung angenommen, ebenso der Gesetzent¬
wurf über denjelben Gegenstand- für das Fürstenthum Lübeck,
sowie derjenige für das Fürstenthum Birkeufeld; letzterer uach
Ablehnung der zur zweiten Lesung gestellten Anträge1 und 2.

Die Gesetzentwürfe, betreffend die Anwendung der Klassen-
und klassifizirten Einkommensteuer auf Gemeindeumlagen im
Fürstenthum Lübeck, betreffend die Aufhebung der Bergwerks¬
abgaben im Fürstenthum Birkenfeld, und betreffend die Auf¬
hebung der Emolumenten- bzw. Gagen- und Accideutien-Stmer
im Fürstenthum Lübeck, welche sämmtlich bereits in erster
Lesung ohne Aenderung angenommen sind, werden auch in
zweiter Lesung genehmigt.

Den nächsten Gegenstand auf der Tagesordnung bildet
der Bericht des Finanzausschusses, betreffend die bisherigen
staatlichen Leistungen an die lutherische Kirchengemeinde in
Wildeshausen.

Zu den Anträgen 1 und 2:
Regierungscommissär Lier : Die faktische und rechtliche

Lage der Sache sei in der Vorlage und in der dem Ausschüsse
mitgetheilten Begründung so ausführlich dargestellt, daß er
sich darauf beziehen könne, und es ihm nur übrig bleibe, den
Einwürfen des Ausschusses zu begegnen. Zunächst wolle er
die im Bericht nur «»gedeuteten Gründe der Minorität, welche
sie bewogen hätten, zu beantragen, daß der Landtag überhaupt
nicht auf den vorliegenden Vergleich eintrete, zu zergliedern
suchen. Wenn dieselbe bemerke, sich mit der Auffassung der
Staatsregierung nicht einverstanden erklären zu können, indem
sie überall einen Rechtsanspruch der Gemeinde, auch soweit
dieser von der Staatsregierung aufrecht erhalten werde, nicht
annehme, so müsse die Staatsregierung ihrerseits bei ihrer in
der Vorlage dargelegteu Ansicht beharren, die sich auf das
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Studium älterer und neuerer Akten , sowie auch auf einge-
zogene Rechtsgutachten stütze ; die Regierung stehe mit ihrer
Ansicht ungefähr in der Mitte zwischen der Minorität des
Ausschusses und den anderseitigen Paciszenten , deren Ansprüche
an den Staat viel weiter gingen . Wenn die Minorität nun
aber ferner diesen Grund der von ihr angenommenen Nicht¬
existenz eines Rechtsanspruches für genügend halte , um dem
Vergleiche die Genehmigung nicht zu ertheilen , so müsse er
sich gegen eine solche Einseitigkeit verwahren , da doch jedenfalls
eine eminente Billigkeit oer Gemeinde auf Grund des fast
zweihundertjährigen Herkommens zur Seite stehe , und es der
Stellung der Staatsregierung nicht entspreche , derartige Billig¬
keitsrücksichten einfach zu ignyriren und sich solcher moralischer
Verbindlichkeiten zu entschlagen . Auch damit , daß bei diesem
Vergleich nicht einmal ein namhafter Vortheil angenommen
werden dürfe ; könne sich die Staatsregieruug in voller Ueber-
eiustimmung mit der Kammer nicht einverstanden erklären.
Der Vergleich sei durchaus günstig für den Staat , und mache

,er besonders darauf aufmerksam , daß die §rste Anregung dazu
vom Staate ausgegangen sei, daß die Gemeinde lange wider¬
strebt habe , und daß es erst dem fortgesetzten Andrängen des
Staats gelungen sei , den Vergleich zu Stande zu bringen.
Allerdings habe auch die Gemeinde allerlei Vortheile dabei,
welche ihre pekuniäre Einbuße wohl aufwögen , indem das
Verhältniß gegenüber dem Staat , welches bisher stets schwan¬
kend und ungewiß gewesen , gesichert werde und sie die Aussicht
auf eine jährlich einkommende Summe habe , welche sie in den
Stand setze , sich nach der Decke zu strecken . Der Vergleich
sei aber für beide Theile vortheilhaft.

Meine die Minorität hiergegen , daß die Staatsregierung die
Leistungen des Staats so viel wie möglich auf das nothwendigste
Maß zurückführen müsse und , wenn dies geschehen , der Staat bei
dem vorliegenden Vergleich eher einen Nachtheil , als einen Vor¬
theil zu erwarten habe , so möge zugegeben werden können , daß,
wenn der Staat rigoreuszu  Werke gehen wolle , möglicherweise
noch einige von den bisher geleisteten Ausgaben entfernt wer¬
den könnten . Dies aber auch zugegeben , würde der Vergleich
doch immer noch durchaus im Interesse des Staats bleiben.
Bei ihren Bemerkungen habe übrigens die Minorität ganz
und gar das außer Acht gelassen , was in der Vorlage über
die Unterhaltung der Gebäude gesagt sei . Er erlaube sich
daher , die Stelle vorzulesen.

. Es heiße dort , Seite 520 der gedruckten Verhand¬
lungen :

„Die Staatsregierung konnte nicht verkennen , daß , wenn
man sich auch in Zukunft streng daraus beschränken wolle,
die Unterhaltung der Gebäude aus eine anständige Hinhal¬
tung des einmal Vorhandenen und Bestehenden zu beschrän¬
ken , doch in der Ausführung das Festhalten dieses Stand¬
punkts mit großen Schwierigkeiten verbunden sein werde.
Es konnte nicht übersehen werden , daß der Begriff einer

Berichte . XIV. Landtag.

bloßen Unterhaltung ein ziemlich vager sei und es sich oft
nicht abgrenzen lasse , wo der Begriff der Unterhaltung
cessire und derjenige der, Verbesserung mittelst eingentlicher
Neuerungen und Abänderungen des Bestehenden an die
Stelle trete . Im Zweifel werde regelmäßig der Staat solche
Fragen in dem für die Staatskasse ungünstigeren Sinne
zu beantworten haben , da es der Stellung des Staates
nicht entsprechen und auch bei der bisherigen langjährigen
Auffassung des Umfanges der Reparatnrpflicht nicht wohl
angemessen und thunlich erscheine , das Princip der bloßen
Unterhaltungspflicht des Bestehenden in seinen äußersten
Consequenzen mit einer Schroffheit , welche nur zu leicht
den Eindruck gesuchter Subtilität machen werde , zur An¬
wendung zu bringen . Das Bedürfniß von Reparaturen
sei zudem oft ein sehr relatives ; die bisherige Erfahrung
habe herausgestellt und werde es auch künftig Herausstellen,
daß die Gemeinde manchmal Reparaturen verlange , gegen
deren Angemessenheit der Staat an und für sich nichts ein¬
wenden und deren Vornahme derselbe sich daher nicht ent¬
ziehen könne , obwohl mit Grund gemuthmaßt werden könne,
daß , wenn die Gemeinde aus eigenen  Mitteln die Re¬
paraturkosten stehen müßte , dieselbe sich mit einem immer¬
hin mangelhaftem Zustande noch längere Zeit behelfen oder
sich doch begnügen werde , für die einstweilige Beseitigung
der schlimmsten Mängel nothdürftig Sorge zu tragen . "

Besonders mache er auf den jetzt folgenden Passus auf¬
merksam.

„Die Staatsregierung konnte sich ferner der Erwägung
nicht verschließen , daß mit dem zunehmenden Alter der
Gebäude auch eine beständige Steigerung der vom Staate
aufzuwendenden Reparaturkosten verbunden sein werde , wie
auch , daß die gesteigerten Bedürfnisse der Gegenwart auf
die von der Gemeinde rücksichtlich der inneren Ausstattung
und Einrichtung der Kirche wie auch der sonstigen Gebäude
zu stellenden Anforderungen mehr und mehr ihren Einfluß
ausüben wüden . "

Diesen Bemerkungen habe er nur das noch hinzuzusetzen,
daß nach der ganzen Lage der Sache die Staatsregierung
nicht kleinlich knickern und knausern dürfe ; der Landtag möge die
Lage derselben als ausführende Behörde berücksichtigen und
erwägen , in welche peinliche Stellung sie durch die Nichtan¬
nahme des Vergleichs gebracht werde ; welche Weiterungen er
ihr dadurch verursache.

Die Mehrheit des Ausschusses habe mit gegen eine Be¬
stimmung des Vergleichs ein Bedenken gefunden , nämlich da¬
gegen , daß nach 8 - 11  die jährlich vom Staat zu leistenden
Zuschüsse in eine Ueberlassung an Ländereien umgewandelt
werden könnten . Indessen sei der dafür angeführte Grund,
daß der für letztere zu berechnende Kaufpreis zu niedrig sei,
nicht stichhaltig . Es seien über diesen Punkt ausführliche
Verhandlungen geführt ; die Gemeinde habe großen Werth auf
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Landentschädigung gelegt und zuerst vorgeschlagen , den capitali-

sirten Pachtdurchschnitt mehrerer Jahre als Kaufpreis anzu¬

nehmen ; die Regierung habe auf eine solche Werthabschätzung
als dem wahren Werth nicht entsprechend , nicht eingehen

können , und die ganze Verhandlung sei auf dem Punkt gewesen,

sich zu zerschlagen , bis zuletzt von der Staatsregierung die im

H. 11 enthaltene Proposition gemacht sei. Die Staatsregie¬

rung gebe zu , daß der hiernach zu berechnende Preis nur

mäßig sei , halte ihn aber in Anbetracht , daß die fraglichen

Ländereien schlecht verpachtet seien und daß es schwerlich ge¬

lingen werde , sie zu einem dem Anschlagswerthe entsprechenden

Kaufpreise zu veräußern , nicht für nachtheilig.

Abg . Pancrntz : Nach den von der Staatsregierung
vorgelegten Vergleichsbestimmungeu würden sich die Preise für

die nach Z. 11 der Vergleichsbestimmungen abzutretenden Grund¬

stücke unter Zugrundelegung der katastralen Reinerträge stellen

wie folgt : für Ackerländereieu betrügen danach ä Katasterjück

in der ersten Klasse 150 Thlr . , in der zweiten 125 Thlr .,

in der dritten 75 Thlr ., in der vierten 50 Thlr . und in der

fünften Klasse 25 Thlr . ; für Wiesenländereien ä. Katasterjück

in der ersten Klasse 250 Thlr . , in der zweiten 200 Thlr .,

in der dritten 125 Thlr . Wenn nun auch diese Preise viel¬

leicht höher seien , als die jetzt dort üblichen oder nach den

jetzigen Pachterträgen zu bemessenden Kaufpreise , so habe der

Ausschuß es doch nicht gerathcn finden können , zu den ge¬

dachten Preisen die Ländereien des Staats jetzt abzutreten.

Es werde von kundigen Leuten gesagt , die Einwohner Wildes¬

hausens besäßen bei ihren kleinen Wirthschaften verhältnißmäßig

zu viel Ländereien , um das gute Land so bewirtschaften zu

können , daß es so hohe Erträge bringe , wie anderswo von

Ländereien selbst geringerer Güte erzielt werden . Dieser Um¬

stand solle auch bei der Abschätzung nicht ohne Einfluß ge¬

wesen sein und zur Annahme geringerer katastraler Reinertrags-

sätze geführt haben , als diese nach der Güte des Landes

vergleichsweise zu andern Distrikten anzunehmen gewesen sein

dürften . Es stehe aber zu erwarten , daß sich dies ändern

werde , daß größere Oekonomien sich bilden und die kleineren

Wirthschaften sich vervollkommnen , und daß in Folge dessen

die Erträge der Grundstücke , also auch die Pacht - und Kauf¬

preise sich steigern würden . Die Meinung des ganzen Aus¬

schusses gehe deshalb auch nicht dahin , die Ländereien schon

jetzt zu verkaufen , sondern abzuwarten , ob man sie nicht künf¬

tig besser verwerthen könne.

RegierungScommissär Heumann : Er glaube , der

Ausschuß habe daS Gewicht des ß . 11 überschätzt . Es stehe

dort nur Zeitpachtcapittelland  und auch solches nur

insoweit  in Frage , als der Staat selbst es nicht zu seinen

Zwecken gebrauchen müsse . Zum Zeitpachtscapittellande ge¬

hörten nach dem Staatsgutsiuventar und nach der in Wildes¬

hausen gebräuchlichen Bezeichnung zunächst keine Wiesen , sondern

nur die angeführten 62 bis 63 Jück Ackerland , von diesen
werde aber wieder die Hälfte etwa im Interesse des Staats

zurückzubehalten dringendes Bedürfniß sein . Für das Amt¬

haus mit seinen Stallungen , das Tanbstummeninstitut mit

seinem Bedürfniß für etwa 20 bis 25 Zöglinge , das Gefan¬
genhaus , für Alles dies müsse der Staat in einer Stadt , wo

Jeder auf den eignen landwirthschaftlichen Betrieb angewiesen

sei, wenigstens ein Areal von 33 Jück zur Benutzung Vorbe¬

halten . Somit blieben für den Austausch nur circa 30 Jück

Ackerstücke übrig . Der für diese im 8 - 11  deö Vergleichs

berechnete Preis werde wahrscheinlich nicht wesentlich niedriger

sein , als ein anderweitig zu erzielender Kaufpreis ; denn wenn

auch vor einigen Jahren der Scheffel Saat zu 29 Thlr . 46 gr.

gekauft worden sei , während nach dieser Schätzung nur etwa

22flz Thlr . , also ein minus von 7ftz Thlr . per Scheffel

Saat dafür erlangt werde , so sei damals auch ein weit grö¬

ßeres Bedürfniß vorhanden gewesen , das jetzt befriedigt sei.

Wenn der Staat jetzt auf einmal 30 Jück Ackerland ans den
Markt Werse, in einein Ort , wo die Gemeinde , wie der Vor¬

redner hervorgehoben , bereits zu viel Land besitze , so sei zu

fürchten , daß man sie weder jetzt, noch künftig zu hohen Prei¬

sen werde verkaufen können , da in Wildeshausen Alles stabil

und an ein besonderes Aufblühen nicht zu denken sei. Die

im Z . 11 unter Berücksichtigung der Grundsteuerreinerträge

angestellte Berechnung ergebe einen mittlereil billigen Preis,

nicht übertheuer , aber auch nicht zu billig , den die Gemeinde

noch nicht angenommen habe , weil sie nicht wisse , ob er ihr

zum Nachtheil oder zum Vortheil gereichen werde ; während

sie, wenn er wirklich dem Staat so nachtheilig wäre , wie der

Ausschuß meine , mit beiden Händen zugegriffen haben würde.

Ein Vorwurf also werde die Staatsregierung nicht treffen

dafür , daß sie ihn in den Vertrag ausgenommen habe.

Die den ganzen Vertrag verwerfende Minorität bleibe

sich nicht konsequent , wenn sie einmal behaupte , der Staat sei

rechtlich zu Nichts verpflichtet , so daß er in einem Proceß

obsiegen werde — nur Schade , daß die Minorität nicht selbst

das richterliche Colleg bilde , welches den etwaigen Proceß zu

entscheiden hätte — >und später der StaatSregiernng den Rath

ertheile , die Leistungen des Staats auf das Nothwendigste

zurückzuführen ; denn wenn der Staat rechtlich zu Nichts ver¬

pflichte ! sei, so sei das Nothwendigste eben Nichts . Er rache

dringend , den Vertrag anzunehmen , da es mißlich sei, dierGee

meinde wieder in die Lage zu bringen , freie Hand zu haben.

Man könne nicht wissen , was sie dann thun werde . Pie

Kirche sei freilich groß und massiv gebaut ; ein so großes Ge¬

bäude erfordere aber an sich schon viele Reparaturen , zudem

sei es auch schon in den Grundmauern schadhaft.

Abg . Ahlhorn : Der Herr Regierungöcommissär habe

erklärt , eS sei Schade , daß die Ausschußminorität kein richter¬

liches Collegium sei , werde aber auch doch Niemandem zu-
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nmthen, daß er das Ministerium für kompetent zur Entscheidung
der Rechtsfrage ansehe; ganz anders würde die Sache stehen,
wenn ein Gutachten vom Oberappellationsgericht eingeholt
worden wäre. Daß der Staat zu Nichts verpflichtet sei, habe
die Minorität so bestimmt wohl nicht ausgesprochen, sondern
nur gesagt, daß sie einen Rechtsanspruch der Gemeinde nicht an¬
nehme, soweit dieser von der Staatsregierung aufrecht
erhalten werde,  das heiße doch nicht, sie erkenne gar
Nichts an, sondern nur , sie erkenne nicht soviel an, als die
Staatsregierung. Sie sei über die rechtliche Sachlage sehr
zweifelhaft gewesen, weil sie keine Juristen unter sich zähle;
vielleicht würde sie besser haben urtheilen können, wenn dem
Ausschüsse die Akten Vorgelegen hätten. So aber habe sie
keinen andern Grund für diese Ansprüche gefunden, als die
Einschleichung durch Verjährung, und habe Anstand genommen,
diese als rechtsbegründend anznerkennen; wenn die Staats¬
regierung künftig in solchen Fällen ein richterliches Gutachten
vorlege, so werde für solche Zweifel kein Raum bleiben.

Der Regierungscommissär behaupte ferner, daß die Gemeinde
nicht mit beiden Händen zugegriffen habe, sei ein Beweis dafür,
daß der Vertrag ihr nicht vortheilhaft sei. Er sei anderer
Ansicht. Zunächst freilich ergebe ein Vergleich der bisherigen
Leistungen des Staats gegen die nach dem Vertrage künftig
emtreteuden Leistungen einen dem Staate erwachsenden Nutzen
von 133 Thlr. ; er glaube aber, daß die Gemeinde, wenn sie die
Unterhaltung der Gebäudeu. s. w. allein in der Hand habe,
anstatt daß dies jetzt aus dein großen Beutel bezahlt werde, gar
keinen Nachtheil bei diesem Arrangement haben würde. Wenn
nun das Land noch dazu käme, so würden sie jedenfalls Bor-
thcil haben. Es sei aber entschieden billig, daß eine Gemeinde
den Nachtheil der Unterhaltung von Kirche und Schule trage,
und unbillig, daß sie ganz frei komme, während alle anderen
Gemeinden die ganze Last dieser Ausgaben tragen müßten.
Jetzt da der Regierungscommissär selbst erklärt habe, daß der
Gemeinde in Wildeshausen kein Nachtheil aus dem Vergleich
erwachse, werde auch— so hoffe er — die Majorität des
Ausschusses für die Verwerfung des ganzen Vergleiches
stimmen.

Abg. Pcrncratz : Daß die Wiesen nicht zu den Zeit-
pachtkapittelländereiengerechnet würden, habe der Ausschuß
nicht gewußt; auf sein Ersuchen habe der Landesökonomierath
Rüder  ein Verzeichniß der in Betracht kommenden Ländereien
mit Einbegriff der Wiesen hergegeben, so daß der Ausschuß
diese dazu rechnen zu müssen geglaubt habe. Fielen diese weg
und bedürfe der Staat die Hälfte der Ackerländereienzu seinen
Zwecken, so werde seines Erachtens der Vertrag in diesem
Punkte nicht so bedeutend nachtheilig mehr sein, daß man ihn
nicht ungeachtet dessen annehmen könne, da er in jeder
andren Beziehung sehr wünschenswertsterscheine. Er werde
deshalb unter der Annahme, daß diese Umstände richtig

dargestellt seien, für den Antrag der Staatsregierung
stimmen.

Regierungscommissär Lier : In Betreff der rechtlichen
Lage der Sache habe er bereits vorhin auf die Vorlage ver¬
wiesen und sehe er sich nicht veranlaßt, auf die vom Abg.
Ahlhorn  in dieser Beziehung gemachten Bemerkungen näher
einzugehen. Das Oberappellationsgericht werde sich dafür
bedanken, ein Gutachten in einer Sache abzugeben, in welcher
es selbst vielleicht noch einmal Recht zu sprechen habe; im
Uebrigen sei bereits gesagt, daß die Staatsregierung rechtliche
Gutachten Ungezogen habe. Wiederholt müsse er aber darauf
zurückkommen, daß die dringendste Billigkeit für die Beibe¬
haltung der staatlichen Leistungen spreche, in deren Besitz sich
die Gemeinde seit 200 Jahren befinde; Oldenburg stehe hier
als Successor von Schweden und Hannover, welche sich der
Gemeinde gegenüber stets sehr liberal gezeigt hätten. Die
Oldenburgische Regierung habe manche Anforderungen der
Art , welche von den früheren Regierungen aus Grund dieser
Liberalität bewilligt seien, zurückgewiesen; die Leistungen
noch weiter einzuschränken, erscheine durchaus unbillig.

Abg. Ahlhorn : Er habe schon ausdrücklich gesagt,
daß auch nicht die geringste Billigkeit dafür sei, daß der Staat
für die Unterhaltung der Kirche und Schule in Wildeshausen
etwas hergebe; habe sich das mißbräuchlich eingeschlichen, so
sei es auch ganz in der Ordnung, daß diese Einnahme den
Wildeshäusern jetzt wieoer geschmälert werde, da die anderen
Gemeinden im Lande gar keinen Zuschuß zu solchem Zweck
vom Staate erhielten. Daß das Oberappellationsgericht die
Ertheilung eines Gutachtens ablehnen würde, glaube er nicht;
den Versuch hätte die Staatsregierung wenigstens machen
können; wäre er mißlückt, so gebe es auch noch mehr Gerichts¬
höfe, an die man sich wenden könne.

Der Antrag 1 wird angenommen, der Antrag 2 mit 22
gegen 21 Stimmen abgelehnt.

Da es zu spät ist, um den letzten Gegenstand der Tages¬
ordnung, die Berathung über den Gesetzentwurf, betreffend die
Schiffsmannschaften, zu beenden und der Nachmittag schon
durch die fürs Erste wich.igeren.Ausschußsitzungen in Anspruch
genommen ist, wird dieser Gegenstand bis nach Ostern auf¬
geschoben.

Schluß der Sitzung: Nachmittags Ist? Uhr; sodann
vertrauliche Sitzung.

Nächste Sitzung: Dienstag den 5. April d. I ., Vor¬
mittags 11 Uhr.

Tagesordnung derselben:
1) Bericht des kommerziellen Ausschusses über den Gesetz¬

entwurf, betreffend die Schiffsmannschaften.
2 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend eine von
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den in den Gewässern der Ems fahrenden Schiffen zu

entrichtende Abgabe.

3 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr . Veränderung

des Rechts in der Stadt Eutin.

4 ) Bericht über den Gesetzentwurf , betr . die Ersparungs
kasse im Herzogthum Oldenburg.

Der Berichterstatter

Hayen.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

MehtundzwanMste Sitzung.
Oldenburg, den 5. April 1864 . Vormittags 11 Uhr.

-— . ' . .

Tagesordnung : 1) Ausschußbericht, betreffend den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betr. die
Schiffsmannschaften und andere auf Oldenburgischen Schiffen fahrende Personen. ,

2) Desgl. , betr. die Ersparungskasse.
3) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Lübeck, betr. das im Bezirke der Stadt

Eutin geltende Recht. (Anlage 162 S . 714.)
4) Desgl. des Gesetzentwurfs über Erhebung einer Abgabe von den an den Nebenflüssen der Ems

erbauten größern Schiffen.

Borsitzender : Präsident Becker.

Am Ministertisch: Regierungscommissär Bucholtz.
Der Schriftführer Abg. Hullmann  verliest das Pro¬

tokoll der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.
Eingänge:

1 ) Eingabe des Lehrers Benediek,  mit Bezugnahme
ans seine frühere Petition, nebst Anlagen. Die Sache
ist bereits erledigt.

2 ) Eingabe des vr . Ho per mit 49 Exemplaren einer
Nummer der Wehrzeitung; letztere sind vertheilt.

3 ) Viele ( 17) Petitionen von Gemeinderäthen und ein¬
zelnen Personen, betr. die Eisenbahn; sind dem Eisen¬
bahnausschuß bereits übergeben.

4 ) Petition der Gemeinde Atens, betr. Chausseeverbindung
von Nordenhämm mit der Butjadinger Chaussee; ist
an den Finanzausschuß abgegeben.

5 ) Schreiben der Staatsregierung, betr. Kirchenstuhl in
der Neuenbroker Kirche; an den Staatsgutsausschuß.

6 ) Mehrere Schreiben der Staatsregieruug, betr. Zu¬
stimmung zu den Landtagsbeschlüssen.zu folgenden
Gesetzen:

ll) betr. Feststellung der Grundsteuer im Fürsten¬
thum Birkenfeld;

st) betr. Aenderung der Wegcordnug im Fürstenthnm
Lübeck;

o) betr. die Einkommensteuer im Herzogthum

Oldenburg, desgl. im Fürsteuthum Lübeck, desgl.
im Fürstenthum Birkenfeld;

ä ) betr. Aenderung der Deichordnung; dieselben
werden zu dm Acten gelegt.

7 ) Ein Schreiben der Staatsregierung, betr. Ernennung
des Oberappellationsraths Plate  zum dritten Ersatz¬
richter des Staatsgerichtshofs; zu den Acten.

8 ) Ein vertrauliches Schreiben der Staatsregierung, betr.
eine Anleihe zu Eisenbahnzwecken; ist an den Eisen-
bahnausschuß abgegeben.

9 ) Schreiben der Staatsregierung, betr. Erstreckung der
Grundsteuergesetze auf Kniphausen; geht an den Ver¬
waltungsausschuß.

10) Petition der Gemeinde Tossens und Langwarden gegen
die Bewilligung der Neubaukosten für die Gebäude
auf dem Vorwerk Roddens II .; an den Finanzaus¬
schuß.

11) Schreiben des Regierungscommissars mit der Bitte
um Uebersendung der Petitionen um Abhaltung von
Gerichtstagen außerhalb des Amtsgerichtssitzeszu dem
allgemeinen, vom Landtage gestellten Ersuchen; der
Landtag ist mit Abgabe der Petitionen an den Regie-
rungscommissär einverstanden.

12) Schreiben des Regierungscommissars, betr. den vom
Landtage bereits in zweiter Lesung angenommenen
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Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Birken¬
feld, das Hebammenwesen Letr. , mit dem Bemerken,
daß im Art. 6 wohl aus Versehen die Worte „ ohne
Pension" stehen geblieben, während dieselben, da den
Hebammen kein Anspruch auf Pension, sondern nur
Aussicht auf eine Unterstützung in Fällen der Bedürftig¬
keit gegeben sei, wie im Art. 11 hätten gestrichen
werden müssen.

Der Präsident verliest den Art. 6 des Entwurfs und
erklärt die Bemerkung des Regierungscommissärs für begründen¬
der Landtag ist damit einverstanden, daß die Worte in dem
Entwürfe nachträglich br. m. gestrichen werden.

13) .Schreiben des Regierungscommissärs, betr. den vom
Landtage bereits in zweiter Lesung angenommenen
Entwurf eines GewerbegesctzeS für das Fürstenthum
Lübeck mit theils redaktionellen, theils sachlichen Aen-
dernngsvorschlagen— an den Ausschuß für das Ge¬
werbegesetz(Nr. 10).

14 ) Petition der Lehrer des Fürstenthums Birkenfeld,
Gehaltserhöhung betr. — an den Petitionsausschuß.

Abg. TtrclckevjMi I . : Die Vorlage wegen Ausdeh¬
nung der Grundsteuer auf Kniphausen sei seines Erachtens
nicht dem Steuerausschuß, sondern dein Ausschuß für die die
Verwaltung betreffenden Vorlagen zu übergeben; ersterer habe
sich bisher nur mit den Entwürfen, die persönlichen
Steuern betr-, beschäftigt.

Auf Vorschlag des Präsidenten erklärt sich der Landtag
mit der Abgabe an den Verwaltungsausschuß einverstanden.

Der Präsident theilt mit, daß den Abgg. Bartel und
Buntiies  wegen Verhinderung durch Krankheit bzw. Familien¬
verhältnisse ein kurzer Urlaub ertheilt sei.

Es wird sodann zur Tagesordnung übergegangen und
zwar:

1. AnSschußbericht, betr. Entwurf eines Gesetzes für das
Herzogthum Oldenburg, betr. die Schiffsmannschaften und
andere auf Oldenburgischen Schissen fahrende Personen. —
Berichterstatter Abg. Graepel.

Eine Verlesung des Berichtes wird nicht gewünscht und
da ein Antrag auf Ablehnung des Entwurfs im Ganzen nicht
vorliegt, die Spezialberathung begonnen.

Anträge des Ausschusses1 und 2 werden angenommen,
3 desgl. , 4 deSgl. , 5 desgl.

Anträge 6 und 7:
Abg. Strackerjan II . : Er müsse den Antrag Nr. 7

empfehlen, nach dem der Schiffsmann strafbar sei, wenn er
beim Nachsuchen um ein neues Dienstbuch sich über den Ver¬
lust des alten nicht genügend anöweisen könnte. Sonst wür¬
den eben viele Fälle Vorkommen, wo das Dienstbuch so zu
sagen absichtlich verloren sei, beseitigt, ohne daß man eine
derartige Absicht Nachweisen könnte und der Nutzen der Dienst¬
bücher werde illusorisch. Die praktische Wichtigkeit ergebe die

Notiz, daß im vorigen Jahre in Bremen 45 wegen Verlust
des Schisfsdienstbuchs bestraft seien. Erscheine es nur irgend
wahrscheinlich, daß der Schiffsmann ohne sein Verschulden
um sein Dienstbuch gekommen sei, so werde der Musterungs¬
beamte oder Wasserschout keine Anzeige behufs Bestrafung
machen. Zudem könne das Gericht aus die geringe Brüche
von 15 oder gar nur 10 gs. erkennen, wo es eine höhere
Strafe nicht gerechtfertigt finde.

Abg. Grerepel : Hinsichtlich des Absatzes unter ä sei
der Ausschuß zunächst darin einverstanden, daß der Ausdruck
„vernichtet" zu eng,  nnd in „ beseitigt" umzuändern sei;
ferner auch darin, daß die Beseitigung nicht unter allen Um¬
ständen strafbar sein müsse, sondern nur, wenn die Ausfertigung
eines neuen Dienstbuches verlangt werde. Für den Schisfs-
mann, der diesen Beruf ansgeben wolle, liege kein Grund
vor,  ihm die Aufbewahrung seines Dienstbuches zur Pflicht
zu machen. Die Meinungsverschiedenheitinnerhalb des Aus¬
schusses beschränke sich auf die zweite Alternative des Absatzes
<1. Die Minderheit wolle eine Strafe statuiren für den, der
sich über den Verlust nicht genügend ausweisen könne. Mit
einer solchen Strafbestimmung könne man leicht einen Unschul¬
digen treffen. Es werde leicht der Fall eintreten, daß der
Schiffsmann in einem Unglückssall sein Dienstbuch verlöre,
phne in der Lage zu sein, sich über den Verlust genügend ans-
zuweisen. Der Vorredner meine, es werde von der Prüfung
des Wasserschouts abhangen, ob er eine Bestrafung beantragen
wolle. Der Beamte, der Kunde von einem gesetzlich strafbaren
Falle erlange, sei aber verpflichtet,  einen Strafantrag zu
stellen, das Gericht, die Strafe zu erkennen, wenn die Vor¬
aussetzungen des Gesetzes zuträfen. Er könne sich nie damit
einverstanden erklären, eine Strafbestimmung zu statuiren, nach
welcher eine Strafe ohne subjectives Verschulven eintreten könne
nnd empfehle daher den Antrag der Mehrheit.

Antrag6 wird abgelehnt, Antrag7 angenommen, Anträge
8, 9, 10, 11 angenommen, 12 desgl.

Anträge 13 und 14:
Abg. Gräpel : Die Differenz zwischen dem Anträge

der Mehrheit und dem der Minderheit, der von ihm mitge¬
stellt sei, beziehe sich nur auf den Z. 3 des Art. 15 des
Entwurfs. Nach der Vorlage solle der Schiffsmann, der sich
zu spät zum Antritt des Dienstes stelle, wenn das Schiss ab¬
gegangen sei, mit der Strafe der Desertion belegt werden,
wenn er nicht sofort bei dem Musterungsbeamten Meldung
thue und das etwa erhaltene Handgeld znrückgebe. Der Be¬
griff und die Strafe der Desertion sei im Art. 17 gegeben.
Wenn die Voraussetzungen der Desertion vorlägen, verstehe
es sich von selbst, daß die Strafe des Art. 17 zur Anwen¬
dung komme. Die Absicht des Art. 15 Z. 3 im Entwurf
gehe vielmehr dahin, in dem darin behandelten Falle, auch
wenn die Handlung nicht unter den Begriff der Desertion
fiele, die Strafe der Desertion eintreten zu lassen. Dies



wolle die Minderheit als ungerecht ausschließen. Es könne
sein, daß d̂er Schiffsmann durch rechtzeitig angemeldete
Krankheit an dem Antritt des Dienstes verhindert sei und daß
das Schiff unterdessen abginge. Gehe dieser Schiffsmann nuu
nicht sofort zu dem vielleicht entfernt wolMnden Musterungs¬
beamten lind liefere das Handgeld ab, sei es aus Nachlässig¬
keit oder auch aus Leichtsinn, so dürfe man noch nicht die
Absicht einer rechtswidrigen Aneignung des Handgeldes an¬
nehmen; es genüge eine polizeiliche Strafe und erscheine un¬
gerecht die schwere Strafe der Desertion von Gefängniß bis
zu einem Jahre eintreten zu lassen. Die Minderheit wolle
daher den Fall des Art. ko Z. 3, wenn in oonereto eine
Desertion nicht anznnehmen sei, dem des Z. 2 gleichstellen.

Antrag 14 wird abgelehnt, 13 angenommen.
Antrag 15 und 16:
Abg. KAullmann : Nach Art. 532 des Handelsgesetz¬

buchs könne der Schiffer den ungehorsamen Schiffsmann, der
sich dem Dienste entziehen wolle, zwangsweise zur Erfüllung
seiner Pflicht anhalten. Der Art. 16 des Entwurfs schreibe
die Art und Weise, wie dieser Zwang zu realisiren fei, vor;
der Schiffer, der durch Vorzeigung des Schisfdienstbuchesoder
der Musterrolle den Abschluß des Dienstvertrages Nachweise,
solle die zwangsweise Auslieferung des Schisfmannes an Bord,
vorbehaltlich gerichtlicher Entscheidung verlangen können. Es
sei klar, daß der gewöhnliche Gang des Civilprocesseö mit
Klage, Ladung, Urtheil und Vollstreckung zu lange dauern,
zumal da die Execution selbst gegen den abwesenden Schiffs¬
mann noch einige Tage in Anspruch nehmen könne, wenn
bereits ein vollstreckbares Urtheil vorläge. Die Mehreit trete
daher in Uebereinstiimnung mit der Vorlage dem Handelsge¬
setzbuch bei und wolle auf den durch Schiffsdienstbuch und Muster¬
rolle begründeten Antrag sofort die zwangsweise Auslieferung
des Schiffsmanns an Bord eintreten lassen.

Die Minderheit halte es in Rücksicht aus den Rechtsschutz
des angeblich Ungehorsamen nicht für gerechtfertigt— weder
im Prinzip noch für den einzelnen Fall — daß der Beklagte
sofort zwangsweise an Bord gebracht werde. In der Regel sei
an der Verpflichtung des angeblich Ungehorsamen zum Antritt des
Dienstes allerdings nicht zu zweifeln. Aber trotz Dienstbuch,
und Musterrolle könne der Dienstvertrag wieder aufgehoben
sein, es könne ein Jrrthum in der Person vorliegen, der nur
durch eine gerichtliche Verhandlung aufzuklären sei. Wenn
aber der verfolgte Schiffsmann einmal an Bord gebracht sei,
ohne rechtskräftige Entscheidung, dann erscheine dessen Rechts¬
schutz in der Thal gefährdet. Er habe ein Verfahren zu be¬
antragen, daß sowohl für daö Interesse von Schiff und Rheder,
als für die Wahrung der Rechtssicherheitdes SchiffSmanus
auszureichen scheine. Gegen Vorzeigung des Schiffsdienstbuchs
oder der Musterrolle könne der Schiffer eine sofortige zwangs¬
weise Vorführung verlangen, aber nur an das Gericht, das
die Sache sofort zu verhandeln eventuell zu entscheiden habe

und zwar, wie vom Ausschuß zu Art. 44 beantragt sei, ohne
daß eine Appellation gegen das Erkenntniß die Vollstreckung
hemme, so daß also, wenn die Entscheidung zu Gunsten des
Schiffers ausfalle, der Schiffsmann sofort an Bord gebracht
werde. Werde die Entscheidung verzögert, so fei der angeblich
Ungehorsame bis zur Erledigung der Sache gefänglich fest zu
halten, falls er nicht vorzöge, sich provisorisch freiwillig an
Bord zu begeben. Könne das Schiff auf den Ausfall der
gerichtlichen Entscheidung nicht warten, so sei es besser, dem
Interesse von Schiff und Rheder zu genügen, als den Mann
der Gewalt des Schiffers zu überlassen.

UebrigenS halte er es für zweckmäßiger, die Art und
Weise, wie der Zwang realifirt werden solle,' gleich hinter
Art. 13, der dem Schiffer das Recht gebe, eine zwangsw.eise
Anhaltung des Schiffsmanns zur Erfüllung seiner Verbindlich¬
keit zu verlangen, zu setzen.

Er beantrage demnach:
den Art. 16 zu streichen und statt -dessen zwischen
Art. 13 und Art. 14 folgenden Artikel einzuschalten:

K. 1. Der Antrag, einen Schiffsmann zur
Erfüllung seiner Pflicht zwangsweise anzuhalten
(Art. 13 K. 1, 2) , ist bei dem zuständigen Civil-
gerichte zu stellen. Demselben ist nur stattzugeben,
wenn der Abschluß des Dienstvertrags durch Vor¬
zeigung des gehörig ausgefüllten Schiffsdienstbuchs
(Art. 10 Z. 2) oder der Musterrolle (Art. 11)
nachgewiesen wird.

H. 2. Die Vollstreckung des Zwangs >erfolgt
in der Weise, daß das Gericht einen möglichst nahen
Termin zur Verhandlung der Sache ansetzt, die
zwangsweise Vorführung des beklagten Schiffs¬
manns zu diesem Termine anordnet und danach,
wenn der Antrag des Schiffers für begründet er¬
kannt wird, Pen Schiffsmann zwangsweise an Bord
bringen läßt, wenn aber daö Erkenntniß nicht sofort
abgegeben wird, ihn bis zur Entscheidung gefänglich
festhält, es sei denn, daß derselbe vorzieht, sofort
vorläufig unter Vorbehalt der Entscheidung, zur
Erfüllung der behaupteten Verpflichtungen an Bord
gebracht zu werden.

Der Antrag ist unterstützt.
Schluß der Debatte.
Abg. Graepel als Berichterstatter der Minderheit: Er

empfehle den Antrag der Minderheit auf Streichung des
Art. 16; auf die im Bericht genügend erörterten Gründe
brauche er nicht zurückzukommen. Der Entwurf habe so aus¬
schließlich das Interesse der Schiffer und Rheder im Auge,
daß der Schiffsmann vollständig rechtlos gestellt werde. Der
Vorredner habe insofern nicht Recht, als er annehme, daß
der Art. 532 des Handelsgesetzbuchs auf den Art. 13 des
Entwurfs sich beziehe, einen Zwang gegen den Schiffsmann
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zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit aus dem Dienstvertrag
vor Entscheidung der Sache  wolle . Nach einer ihm
vorliegenden Note zu diesem Artikel gehe die Absicht des Han¬
delsgesetzbuchs nur dahin, für diesen Fall in allen Staaten,
auch wo dies als Regel nicht rechtens sei, eine exeeutio nci
Lvienäum anznordnen. Für un s habe die Bestimmung daher
überall keine praktische Bedeutung. Eventuell könne er sich
mit dem Hullmann 'schen  Anträge einverstanden erklären,
halte indessen eine besondere Bestimmung überall nicht für
erforderlich. Bisher habe bei uns dergleichen nicht existirt,
in anderen Staaten, wie Bremen, Hamburg und Lübeck, habe
man eben so wenig eine solche Vorschrift gehabt, noch in den
neuen Entwürfen in Vorschlag gebracht. Unzuträglichkeitein
müsse der Mangel einer besonderen Bestimmung demnach nicht
hervorgerufen haben. Das amtsgerichtliche Verfahren garantire
eine hinlängliche Beschleunigung, zumal wenn der Suspensiv¬
effekt der Appellation gegen das Erkemstniß erster Instanz
ausgeschlossen werde.

Abg. StreuEerjan I. als Berichterstatter der Mehr¬
heit: Die Bedenken gegen den Entwurf, daß der Schiffsmann
begründete Einreden haben könne und ohne deren gerichtliche
Erledigung gezwungen werde, an Bord und in See zu gehen,
ließen sich allerdings nicht beseitigen. Nach seinen Erfahrungen
könne ein Verfahren, wie der Entwurf es Vorschläge, oder
ein ähnliches nicht entbehrt werden. Es kämen Falle vor,
wo das Schiff segelfertig sei und nicht abfahren könne, weil
die Matrosen sich noch im Wirthshaus umhertrieben. Der
Hullmann 'sche  Antrag , nach dem sofort ein gerichtlicher
Termin, zu dem der angeblich Ungehorsame zwangsweise vor¬
geführt werde, abzuhalten sei, helfe dem Bedürfnisse ab und
genüge auch, um den Schiffsmann gegen Willkür zu schützen.
Er persönlich könne sich daher mit diesem Anträge nur ein¬
verstanden erklären.

Präsident : Die Minderheit beantrage Streichung des
Art. 16, der Abg. Hullmann  ebenfalls, wolle aber etwas
Anderes an die Stelle setzen. Er wolle zunächst den Min¬
derheitsantrag auf Streichung des Art. 16 in dem Sinne zur
Abstimmung bringen, daß im Fall der Annahme auch der
Hullmannsche  Antrag erledigt sei.

Antrag 16 wird abgelehnt, der Hullmannsche  Antrag
wird angenommen, der Antrag 15 ist damit erledigt.

Antrag 17:
Abg. Graepel : Für die zweite Lesung behalte er sich

eine Redaktionsänderung vor; am Schluffe des beantragten
Art. k7 sei vielleicht der Z. 1 und die betreffende Stelle des
Strafgesetzbuchs zu zitiren.

Antrag 17 wird angenommen.
Antrag 18:
Abg. Strackerjan II- zu Art. 18 H. 3: Der Schiffs¬

mann solle, wenn das Schiff innerhalb eines geschützten Ha¬
fens liege, nur „in Nothfällen" schuldig sein, länger als 12

Stunden zu arbeiten. Es sei zweifelhaft, ob diese Bestim¬
mung ausreiche. Nehme man z. B. den Fall , das Schiff sei
segelfertig, es wehe ein günstiger Wind und man könne ab¬
fahren, wenn die Mannschaft vielleicht noch eine halbe Stunde
länger arbeite. Von Nothfällen könne man hier nicht sprechen
und doch sei es gewiß wünschenswerth, wenn dieselbe hier an¬
gehalten werden könne, länger bei der Arbeit zu bleiben. Er
beantrage:

im Art. 18 K.-3 statt „in Nothfällen" zu setzen„in
dringenden Fällen".

Abg. Graepel : Er sei mit diesem Anträge einver¬
standen— derselbe sei im Ausschuß zur Sprache gekommen,
als nicht mehr alle Mitglieder zusammen gewesen; die Mehr¬
heit sei dafür gewesen. ,

Artikel 18 wird mit dieser Aenderung angenommen, Ar¬
tikel 19 angenommen.

Antrag 19, 20, 21:
Abg. Hullmann : Anstatt des vom Ausschüsse vor¬

geschlagenenZ. 4 des Art. 20 beantrage er folgende Fassung:
Z. 4. Wenn eine der im Z. 2 bezeichneten Hand¬

lungen von zwei oder mehreren Personen, welche sich
dazu verabredet haben, begangen wird, so ist die
Strafe Zuchthaus bis zu 8 Jahren.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden
sind, so tritt Gefängniß nicht unter 6 Monaten ein.

tz. 5. Haben zwei oder mehrere Personen sich ver¬
abredet, eine der im §. 2 bezeichneten Handlungen zu
begehen, ohne daß es schon zum Beginne dieser Hand¬
lungen gekommen ist, so sind dieselben mit Gefängniß
bis zu 5 Jahren zu bestrafen.

Die Gründe dieses Antrags beruhten wesentlich darauf,
daß der Z. 4 , wie er vom Ausschuß vorgeschlagen sei, einige
technische Ausdrücke in anderem Sinne gebrauche, als das
bürgerliche Strafgesetzbuch und auch in den Strafbestimmungen
von letzterem abweiche. Der Ausschnßantrag unterscheide zwi¬
schen Anstiftern und Theilnehmeru und normire gesetzlich die
Strafe verschieden. Das Strafgesetzbuchhabe, außer vielleicht
in einer  Stelle , das Wort Theilnehmer nicht in dem Sinne,
in dem es hier gebraucht sei, für Mitthäter.  Im Straf¬
gesetzbuch nehme der Theilnehmer bei der That gewissermaßen
einen zweiten Rang ein, er unterscheide sich von Urheber,
sofern er diesen durch Beredung, Hülfeleistung nur unterstützt
habe. Bei dem Verbrechen der Meuterei sei der Begriff
„Theilnehmer" im Strafgesetzbuch vielleicht wie hier gefaßt,
die anderen im Bericht angezogenen Artikel paßten nicht, den
Sprachgebrauch des Ausschusses als einen im Strafgesetzbuch
vorkommenden zu rechtfertigen, da in demselben das „Theil-
nehmen" und „Stiften" zum Begriff, zum Thatbestand des
besonderen Verbrechens gehöre.

Das Strafgesetzbuch überlasse ferner die Strafzumessung
für den einzelnen Fall ganz dem Ermessen des Richters, ohne
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zwischen den: Anstifter nnd anderen Miturhebern zu unter¬
scheiden. Die vom Bericht angezogenen Artikel enthielten in
dieser Hinsicht keine Ausnahme— es wären die Fälle der
strafbaren Verbindung, nnd hier ständen sich die Theilnahme
(Mitgliedschaft) an einer solchen Verbindung und die Vor-
standschast gegenüber. Stifter, Vorsteher, Beamter einer ver¬
botenen Verbindung zu sein sei ein selbstständiges Verbrechen,
schwerer als das der bloßen Mitgliepf̂ aft. In dem militä¬
rischen Strafgesetzbuch komme allerdings ein ähnlicher Sprach¬
gebrauch vor wie der, dessen sich der Ausschuß bediene. Diese
Terminologie des Ausschusses, Theilnehmer für Miturheber,
könne Zweifel erregen, ob die allgemeinen Bestimmungen des
Strafgesetzbuchs auf Art. 20 des Entwurfs anzuwenden seien,
weil elfteres den Ausdruck in anderem Sinne gebrauche.

Der ß. 4d des Entwurfs lasse zweifelhaft, was mit den
Worten „wenn die Handlungen nicht zur Ausführung gekom¬
men" gesagt werden solle. Er stimme dem Ausschuß hei,
daß hierin wie in Art. 60 des Strafgesetzbuchs eine Strafe
für die bloße Verabredung bestimmt sein solle. Ein skrupu¬
löser Ausleger könnte aber den Ausdruck auf den Versuch be¬
ziehen, der schon nach ß. 4 u strafbar sei.

Die von ihm beantragte Fassung unterscheide nicht zwi¬
schen dem Anstifter und Miturheber, das eine  höchste Straf¬
maß käme dann auf 8 Jahre Zuchthaus, als Minimum
ergebe sich von selbst2 Jahre Zuchthaus. Für den Fall, daß
mildernde Umstände angenommen würden, habe er 6 Monate
Gefängniß ausgenommen. Als Minimum sei dies bei dem
so schweren Verbrechen nicht zu hoch und wäre auch seines
Wissens, wo Zuchthausstrafe angedroht sei, bei mildernden
Umständen keine Strafbestimmung niedriger. Er bemerke, daß
der Wortlaut des K. 5 sich genau an Art. 60 des Strafge¬
setzbuchs anschlösse.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Graepel : Auch er habe die von dem Vorredner

geltend gemachten Zweifel gehegt nnd im Ausschüsse erörtert,
habe aber geglaubt, dieselben fallen lassen zu dürfen, weil die
übrigen Mitglieder des Ausschusses, mit dem Schifffahrtswesen
mehr vertraut als er, in dieser Beziehung auf den Entwurf
Werth gelegt hätten. Daß der angewandte Gebrauch von
„Theilnehmer" nicht dem Art. 30 des Strafgesetzbuchs ent¬
spreche, sei richtig, indessen kenne das Strafgesetzbuch den
Sprachgebrauch des Entwurfes doch auch und gerade meinem
ähnlichen Falle, bei der Meuterei im Gefangenhaus, wo Ge-
fängniß gegen die „Theilnehmer" im Sinne von„Miturheber"
nicht unter 6 Monaten angedroht sei.

Was die Bezugnahme auf Art. 95 und 96 betreffe für
die Statuirung einer höheren Strafe rücksichtlich der Anstifter,
so habe damit nicht gesagt sein sollen, daß es sich in den zitir-
tm Stellen um Anstifter in demselben Sinne handele, wie sie
im vorliegenden Art. 20 vorkämen, sondern man habe nur
ein Beispiel anführen wollen, daß auch sonst eine besondere
Klasse von Miturhebern strenger bestraft werde. Persönlich

Berichte . XIV. Landtag.

habe er gegen den Hnllmann 'schen  Antrag Nichts, halte aber
auch die Fassung des Ausschusses für unbedenklich.

Der Antrag des Abg, Hullmann  wird abgelehnt, die
Ausschußanträge 19—23 werden angenommen.

Antrag 24:
Abg. Gräpel : Zu Art. 21 habe er die Stellung

eines Ausschußantrages vergessen und beantrage nunmehr:
in Z. 3 hinter „sofort" einzuschalten: „an das nächste
Amt oder", dagegen die Worte „oder dessen Vertreter"
zu streichen.

Im H. 2 behalte er sich eine veränderte Redaktion vor;
statt „verhaften" werde es heißen müssen„vorläufig festnchmen".
Verhaftung geschehe auf gerichtliche Verfügung.

Der Art. 21 wird mit der nachträglich beantragten Aen-
derung angenommen.

Abg. Strackerjan II - zu Art. 27 : Wenn die Rück¬
reise nicht im Heimathshafen endete, habe der Schiffsmann
die Wahl zwischen freier Rückbeförderungund einem Abstands¬
gelds, das im tz. 5 je nach dem Orte der Entlassung aus die
Heuer von 2 , 3 und 4 Monaten normirt sei. Diese Be¬
stimmung sei aus der Bremer Verordnung entnommen, die
sich aber auf den Fall beziehe, wenn die Entlassung ohne
rechtlichen Grund erfolge. Dieser Fall sei in den Artikeln 32
und 33 vorgesehen. Die Scala des tz. 5 passe nicht zu den
übrigen Bestimmungen des Art. 27, nach denen die Rückreise
nur im Canal, oder zwischen Canal und Elbe endigen könne.
Nach tz. 2 könne also der H. 5 nie zur Anwendung kommen.
Er beantrage, den H. 5 zu streichen, wie dies auch in dem
Bremer Entwurf geschehen sei. Nach dem Handelsgesetzbuch
sei eine entsprechende Vergütung zu gewähren; sei eine gütliche
Vereinbarung nicht zu erreichen, so müsse über den Betrag
der Consul, vorbehältlich des Rechtsweges, entscheiden.

Der Abg. Gräpel  erklärt sich mit der Streichung ein¬
verstanden und wird der Antrag des Abg. Strackerjan  II.
angenommen.

Abg. Strackerjan II . zu Art. 28 : Im ß. 2 heiße
es: „Geht das Schiff in dem letzten Falle nach einem anderen,
als dem Heimathshafen, so ist dem Schiffsmann bei Entlassung
in dem Bestimmungshafen außer der verdienten Gage freie
Rückbeförderung nach dem Heimathshafen des Schiffs nebst
Fortbezug der Gage während der Reise zu gewähren oder
nach seiner Wahl eine entsprechende Vergütung". Ganz die¬
selbe Bestimmung, aber in andern Worten, enthalte der Art. 27
Z. 3 verbis : „Endet die Rückreise nicht in dem Heimaths-
hafen, so hat der Schiffsmann Anspruch auf freie Zurückbe¬
förderung nach dem Hafen, wo er geheuert worden ist, und
auf Fortbezug der Heuer während der Reise oder nach seiner
Wahl auf eine entsprechende Vergütung". Die Wiederholung
derselben Bestimmung in verschiedener Fassung könne zu dem
Zweifel Veranlassung geben, der Art. 28 wolle etwas Neues
verordnen und empfehle sich daher statt des verlesenen Passus
im Art. 28 die Bezugnahme auf Art. 2? ß. 3.

33
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Er beantrage:
im zweiten Satze werde statt der Worte : „Heimath-

hafen , so ist dem Schiffsmann u . s. w . bis — ent¬

sprechende Vergütung " werde gesetzt : „Heimathhafen,

so kommt die Bestimmung des Art . 27 Z. 3 zur An¬

wendung " .
Die Artikel 22 — 29 incl . mit den vom Abg . Stracker-

jan  II . beantragten Aenderungen werden angenommen.

Anträge 25 und 26:

Abg . Brclder : Er empfehle den von der Minderheit

beantragten Zusatz ; derselbe sei der Bremer Verordnung ent¬

nommen und solle man den dort gemachten Erfahrungen

folgen.
Antrag 26 wird angenommen.

Antrag 27:

Abg . Strackerjan II . : Nach Art . 31 Z. 3 erlösche

der Anspruch auf freie Zurückbeförderung oder auf eine ent¬

sprechende Vergütung , wenn der Mannschaft mit Genehmigung

des Consuls eine entsprechende Heuer auf einem nach dem

Reviere , wo er geheuert worden ist , bestimmten deutschen

Schiffe nachgewiesen werde . Diese Fassung könne unter Um¬

ständen die Nachweisung sehr erschweren ; namentlich in den

Ostiudischen Gewässern seien die Schiffe vielfältig nach Eng¬

land oder nach einem Hafen zwischen Havre und Hamburg

bestimmt . Andere Gesetze , namentlich das Bremer , sowie der

Bremer und Hamburger Entwurf gestatteten auch den Nach¬

weis einer Heuer auf solchem Schiffe . Dies trete nicht in

Widerspruch mit dem Handelsgesetzbuch , es werde sogar noch

mehr als freie Zurückbeförderung gewährt , indem dem Schiffs¬

mann zugleich Gelegenheit geboten werde , etwas zu verdienen.

Selbstredend müßte von dem Bestimmungshafen des Schiffes,

auf dem die Heuer nachgewiesen sei , freie Weiterbeförderung

nach dem Hafen , wo der Mann geheuert sei, geleisiet werden.

Er beantrage:

statt der Worte : „Heuer auf einem rc . nachgewiesen

wird " werde gesetzt : „ Heuer auf einem , nach einem

Hafen Großbritanniens oder des Contingents zwischen

Havre und Hamburg , beide Häfen eingeschlossen , be¬

stimmten deutschen Schiffe nachgewiesen und eine ent¬

sprechende Vergütung für die weitere Zurückbeförderung

(H. 2 ) gewährt wird . "

Der Antrag ist unterstützt , der Abg . Gräpel  erklärt

sich mit demselben einverstanden.
Der Antrag wird angenommen.
Antrag 28:

Abg . Gräpel : Nach der Beschlußfassung zum vorigen

Artikel beziehe sich das Zitat im Art . 32 nunmehr auf den

veränderten ß . 3 des Art . 31.

Antrag 27 uttd 28 angenommen , 29 desgl ., 30 bis 34

ebenfalls.
Antrag 35:

Abg . Selkmann II . : Der Art . 44 Z. 1 des Ent¬

wurfes statuire eine Ausnahme von den gewöhnlichen Compe-

tenzverhältnissen , indem die Entscheidung von Streitigkeiten

zwischen dem Schiffer oder Rheder und der Schiffsmannschaft

über Ansprüche aus dem Schiffsdienstverhältnisse , ohne Rück¬

sicht auf den Werth des Streitgegenstandes , den Amtsgerichten

zugewiesen werde . Der Grund dieser Ausnahme beruhe in

der Natur des Verhältnisses , wonach ein umständliches Ver¬

fahren abgeschnitten werden sollte ; ein solches sei namentlich

deßhalb nachtheilig , weil der Schiffsmann keine Zeit habe , aus

den Ausgang eines lang aussehenden Prozesses zu warten.

Die Gründe , welche für die Ausnahme sprächen , fielen aber

weg , wenn der Anspruch erst lange nach Beendigung des

Dienstverhältnisses gerichtlich geltend gemacht werde . Habe

der angeblich in seinem Recht Verletzte 12 Monate mit An¬

stellung der Klage gewartet , dann sei kein Grund vorhanden,

nicht die Regel der bürgerlichen Prozeßordnung eintreten zu

lassen , nach der das Amtsgericht nur bei einem Streitgegen¬

stand bis zu 75 Thlr . entscheiden könne . Er halte es daher

für richtiger , den Entwurf stehen zu lassen und nicht die Be¬

schränkung der Competenzerweiterung auf eine bestimmte Zeit

zu streichen.

Abg . Gräpel : Einen Grund , die Kompetenz der

Amtsgerichte in diesen Sachen auf eine bestimmte Zeit zu be¬

schränken , sehe er nicht ein ; der frühere Entwurf hätte eine

derartige Beschränkung nicht enthalten . Auch das Gewerbegesetz

enthalte die Competenzerweiterung des Amtsgerichts ohne Rück¬

sicht auf den Betrag des Streitgegenstandes und ohne Be¬

schränkung auf eine bestimmte Zeit der Geltendmachung des

Anspruchs nach Auflösung des Verhältnisses . Unzweckmäßig

sei die Beschränkung auf die Zeit von 12 Monaten nach Auf¬

lösung des Dienstverhältnisses namentlich deshalb , weil sie

leicht zu Weiterungen führe , indem in jedem Falle untersucht

werden müßte , ob der Zeitraum bereits verflossen sei oder

nicht.

Schluß der Debatte.

Der Abg . Selkmann  II . bittet ums Wort , der Schluß

wird wieder aufgehoben.

Abg . Selkmann II . : Gestatte man die Entscheidung

der Amtsgerichte unabhängig von der Zeit der Geltendmachung

des Anspruchs , dann entstehe namentlich die Frage , ob es an¬

gemessen sei, dasjenige Amtsgericht , in dessen Bezirk das Schiff

oder der Heimathshafen des Schiffes liege , wie im K. 2 ge¬

schehe , für competeut zu erklären . Werde der Anspruch in

ziemlich naher Zeit geltend gemacht , dann sei diese Bestimmung

am Platze , nach Ablauf von 12 Monaten , wo Parteien viel¬

leicht in ganz andern Verhältnissen lebten , sei es nicht ange¬

bracht , den Kläger jenes , dem Beklagten nun vielleicht höchst

unbequem gelegene , Gericht aufsuchen zu lassen . Werde daher

die Zeitbestimmung im K. 1 gestrichen , so müsse man auch

jene Bestimmung des K. 2 fallen lassen . Er müsse dabei

bleiben , es rechtfertige sich nicht , die Ausnahme weiter auSzu-
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dehnen, als die Natur des Verhältnisses dies erforderlich
mache.

Die angezogene Analogie des Gewerbegesetzes passe nicht,
Schiffer und Schiffsmann seien stets unterwegs und sei daher
namentlich die dauernde Competenz des Amtsgerichts, in dessen
Bezirk der HeimathShafen liege, unzweckmäßig. Die Compe¬
tenz des Amtsgerichtes 12 Monate nach Auflösung des Dienst¬
verhältnisses dauern zu lassen, genüge allen Anforderungen
der Zweckmäßigkeit; die Idee des Art. 44 sei mehr, unmittel¬
bar nach Auflösung des Verhältnisses alle Weiterungen abzu¬
schneiden.

Abg. Russell : Er sei für die Streichung der Beschrän¬
kung. Eine fernere Analogie für die Competenz des Amts¬
gerichtes in einer Classe von Fällen ohne Zeitbeschränkung
böte die Gesindeordnnng. Der vom Vorredner zuletzt ange¬
führte Grund gehe zu weit; darnach müßte schon nach kürzerer
Zeit die regelmäßige Competenz eintreten. Er halte die Be¬
schränkung der Competenz auf 12 Monate nach Auflösung des
Verhältnisses für inkorrekt, da die Natur der Forderung sich
nicht ändere.

Abg. Strackerjan - Die vom Vorredner geltend
gemachte zweite Analogie der Gesindeordnung beruhe auf einem
Jrrthum; dies Gesetz enthalte gerade eine Zeitbeschränknng für
die amtsgerichtliche Competenz, indem es verlange, daß der
Anspruch innerhalb6 Monaten nach Auflösung des Dienst¬
verhältnisses geltend gemacht werde. Demungeachtet stimme
er dem Ausschuß bei; es sei kein Grund, den Schiffer nach
12 Monaten mit seiner Klage an das Obergericht zu verwei¬
sen, die er nach 11 Monaten beim Amtsgerichte hätte geltend
machen können. Sehe man die Bestimmung als eine Erleich¬
terung, eine Wohlthat an, und das sollte sie doch sein, so
würde diese Wohlthat durch eine  Reise , die recht wohl
12 Monate und länger dauern könne, verloren gehen.

Abg. Strackerjan II.: Gegen den Abg. Selkmann II.
wolle er nur auf Art. 455 des Handelsgesetzbuchs verweisen,
wornach der Rheder wegen jeden Anspruches, ohne Unterschied,
ob er persönlich oder nur mit Schiff,  und Fracht hafte, vor
dem Gerichte des Heimathshafens belangt werden könne.

Antrag 35 angenommen, 36, 37 angenommen, 38 an¬
genommen, 39 angenommen, 40 angenommen, 41 ange¬
nommen und ist damit die erste Lesung des Entwurfs be¬
endigt.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung:
Bericht des Ausschusses für die, die Verwaltung betreffenden

Vorlagen, über die Gesetzentwürfe, betreffend die durch die
Landesherrliche Verordnung vom 1. August 1786 gegründete
Ersparnngskasse und die Errichtung von Ersparungskassen durch
Gemeinden. — Berichterstatter Abg. Selkmann II.

1) betr. die durch Landesherrliche Verordnung vom
1. August 1786 gegründete Ersparungskasse.

Antrag1 angenommen, 2 desgl. , 3 desgl. , 4 desgl.,
5 desgl.

Antrag 6:
Abg. Brader : NachZ. 2 erhalte der Verwalter die

Rechte und Pflichten eines Civilstaatsdieners; ob er dadurch
auch Anspruch auf Pension erhielte? und wenn dies der Fall
sei, ob die Pension der Casse oder dem Staat zur Last falle?
Er sei der Ansicht, daß die Pension so gut wie der Gehalt
von der Ersparungskasse zu tragen sein würde.

Abg. Selkmann II-: Daß der Verwalter pensions¬
berechtigt sei, da er die Rechte eines Civilstaatsdienershaben
solle, erscheine als eben so unzweifelhaft, wie, daß er die Pen¬
sion aus der Ersparungskasse bezöge. Einer besonderen Be¬
stimmung in diesem Sinne bedürfe es so wenig, wie bei der
Wittwen- , Waisen- und Leibrentenkasse, aus deren gesetzlicher
Beordnung der vorliegende Passus wörtlich entnommen sei.
Seines Wissens bezöge ein Beamter schon jetzt die Pension
aus der Ersparungskasse.

Abg. Brader : Er habe nur seine Zweifel anregen
wollen, durch diese Aufklärung sei er vollständig beruhigt.

Antrag6 wird angenommen, 7 desgl.
Antrag 8:
Regierungscommissär Bucholtz : In der vorliegenden

Prinzipienfrage habe die Staatsregierung gewünscht, daß der
Ausschuß ihrer Auffassung beitrete. Die Staatsregierung halte
durch die dem Gesetzentwürfe gegebene Grundlage die Sicher¬
heit der Einleger, sowie die sonstigen dabei in Betracht kom¬
menden Rücksichten und nach wie vor auch ohne Garantie des
Staates für vollständig gewahrt; der Ausschuß sei nun anderer
Ansicht. In Betreff der Ansicht der?Staatsregierung, genüge
die Verweisung auf die ausführlichen Motive, und es wolle
die Staatsregierung den Beschluß des Landtags lediglich ab-
warten.

Abg. Brader : Nach seinem Standpunkt zu der vor¬
liegenden Frage müsse er sich für den Entwurf aussprechen.

Die Ersparungskasse sei im Jahre 1786 gleichzeitig mit
der Organisation des Armenwesens ins Leben gerufen; das
Institut habe zur Abwendung der Armuth dienen sollen, von
der Ausdehnung, die dasselbe jetzt gewonnen, habe man damals
keine Ahnung gehabt. Die jetzigen Einleger seien nicht die
Leute, die man bei der Gründung der Kasse im Auge gehabt
habe, daher rühre die große Zunahme. Der Staat dürfe
nicht die Garantie für die Zahlung eines Instituts übernehmen,
das auf viele Millionen anwachsen könnte. Die Einleger
müßten sich selbst überlegen, ob der Reservefonds, die controllirte
Verwaltung ihnen genügende Sicherheit böte; hielten sie sich
für gefährdet, so könnten sie ihr Geld anderweitig unterbringen.
Wie in den Motiven gesagt sei, garantire kein Staat für eine
derartige Kasse. Er habe zwar nicht die Befürchtung, daß
der Staat in die Lage kommen würde, zahlen zu müssen; die
Kasse selbst böte eben eine große Sicherheit, mehr wie manches
ähnliche Institut, dessen Verwaltung nicht von den Staats¬
behörden controllirt werde. Jedenfalls übernähme man aber
durch eine solche Garantie eine große Verantwortung; es könne
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eine Zeit kommen , wo es die bedenklichsten Folgen haben
könnte , wenn der Staatscredit auch nur leise angezweifelt
werde . Mit dem Credit sei es aber eine eigene Sache ; wenn
einmal die Einleger stark zur Auszahlung sich andrängten , so
daß die Kasse , wenn auch nur augenblicklich , ihren Verpflich¬
tungen nicht Nachkommen könnte , und der garantirende Staat
der von den Einlegern sofort in Anspruch genommen werde,
müßte die Zahlungen auch nur aufschieben , so könne der Credit
dadurch einen gefährlichen Stoß erhalten . Er sei gewiß zu
Opfern im Interesse des kleinen Mannes bereit ; aber die
Uebernahme einer solchen Garantie sei durchaus überflüssig,
da die Kasse ohnehin genügende Sicherheit böte . Er empfehle
die Ablehnung des Ausschußantrags.

Abg . Ahlhorn : Er sei mit dem Vorredner nicht einver¬
standen . Nach seiner Auffassung sei die Ersparungskasse viel¬
leicht das beste und nützlichste Institut im ganzen Herzogthum.
Dies müsse man aufrecht erhalten , und zwar , wie es jetzt
bestehe , unter Garantie des Staates . Die Befürchtungen des
Vorredners , daß bei einem plötzlichen Andrang die Kasse
periodisch den Einlegern nicht genügen könne und dem Staate
aus seiner Garantie Verlegenheit entstehen könne , Heile er
nicht ; ihm scheine das Institut durchaus sicher . Er könne
sich mit der Motivirung des Ausschusses ganz einverstanden
erklären ; entweder Staatsgarantie oder ein reines Privatinsti-
Int ohne Controlle des Staates und Verfügungsrecht über die
Ueberschüsse . Aus dem Grunde der Staatsgarantie sei das
Institut von seinem früheren und jetzigen Vorstande groß ge¬
zogen , die Entziehung dieser Garantie würde demselben einen
höchst empfindlichen Stoß geben . Die Annahme des Entwurfs
werde er im Interesse seiner Gegend und im Interesse des
Instituts , dessen Gedeihen ihm sehr am Herzen liege , höchst
bedauern müssen.

Abg . Russell : Er glaube , er interessire sich für die
Ersparungskasse eben so lebhaft wie der Vorredner und finde
es doch unbedenklich , die Staatsgarantie nicht zu gewähren.
Die Garantie des Institutes böten die Reservefonds und die
Aufsicht der Staatsbehörden . Wenn er der Ansicht wäre,
dasselbe würde durch Annahme des Entwurfes leiden , dann
würde er entschieden dem Ausschüsse zustimmen . Die Vortheile
einer staatlichen Aufsicht und eines so bedeutenden Reservefonds
würden bei andern Instituten nicht geboten , daher sei nicht zu
befürchten , daß die Leute ihre Ersparnisse anderweitig unter-
brächteu . Die Gefahr für den Staat aus der Uebernahme
der Haft sei darum so groß , weil es sich um eine Garantie
von unbestimmtem Betrage handele . Man könne zur Zeit
gar nicht beurtheilen , zu welchen Summen der Betrag der
Einlagen und damit der Umfang der staatlichen Verbindlichkeit
erwachsen könne . Schon jetzt belaufe sich das Gesammtcapital
auf etwa l h/4  Millionen — in Jahren könnten daraus viel¬
leicht mehrere Millionen werden . Auch für die Wittwen - und
Waisenkasse , die auch ein Capital über eine Million besitze,
habe der Staat die Haft übernommen - Es sei bekannt , daß

Nichts so sehr den Credit erschöpfe , als Bürgschaften für un¬
gewisse Summen . Habe man doch gerade aus diesem Grunde
dem Vormunde das Recht gegeben , den Betrag des Pupillar-
vermögens beim Jngrossate bemerken zu lassen . Wenn man
glaube , die Einleger seien ohne Staatsgarantie nicht voll¬
ständig sicher gestellt , so möge man den Reservefonds erhöhen;
nicht aber unnöthiger Weise durch solche Haft den Staatscredit
schwächen . In vielleicht nicht ferner Zeit werde man Gelegen¬
heit haben , zu sehen , wie sehr man durch derartige Bürgschaf¬
ten den Credit schwäche . Diejenigen , die dem Staate leihen
sollten , würden nicht verfehlen , auf derartige vom Staat über¬
nommene Verpflichtungen Rücksicht zu nehmen.

Abg . Binder : Dem Abg . Ahlhorn  müsse er ent¬
gegentreten , es ständen hier eben Ansichten gegenüber und keiner
sei competeut zu entscheiden , welche die richtige sei . Er sei
sehr dafür , daß die Ersparungskasse nach wie vor gedeihe und
glaube auch , daß sie in erfreulicher Weise sortbestehen könne
und werde , wenn auch der Staat nicht hafte . Ungerne würde
er es aber sehen , wenn der Staat überflüssigerweise eine so
große , weitgehende Verpflichtung übernähme . Ein Reservefonds
von 100/o böte hinreichende Garantie und werde ohne Bürg¬
schaft des Staates das auf sicherer Grundlage beruhende In¬
stitut nach wie vor seinen Segen über das Land verbreiten.
Der Staat möge fortfahren , die Verwaltung zu controlliren
und die Ueberschüsse verwenden — aus letzteres werde er selbst
gerne verzichten und dies den Einlegern überlassen , wenn er
damit die Staatsgarantie abwenden könnte.

Abg . Selkmann II- : Die Vorredner , die gegen den
Ausschußantrag gesprochen , hätten aus die Folgen desselben
für den Staatscredit hingewiesen ; namentlich der Abg . Bra-
der  lege Gewicht daraus , daß schon bei vorübergehender Zah¬
lungsunfähigkeit der Kasse dem Staat Verlegenheiten erwachsen
könnten . Diese Bemerkung beruhe auf einem Mißverständlich
des Beantragten . Daß die Einleger plötzlich andräugten , so
daß die Kasse sie nicht befriedigen könne und daß sodamnwider
Vermuthcn der Staat in Anspruch genommen werde , der , zu
einer solchen Ausgabe nicht gerüstet , die Zahlung ausschieben
müsse und seinen Credit untergrabe : ein solcher Fall könne
nach der von : Ausschuß beantragten Bestimmung nicht ein-
treten . Der Staat hafte nicht dafür , daß die Kasse an den
Fälligkeitsterminen zahle , eine solche Garantie würde allerdings
Verlegenheit bereiten können , aber das wolle man auch nicht,
wie der Bericht weitläufig ausführe . Die Zahlungsverbind-
keit des Staates trete erst ein , wenn die Ersparungskasse nicht
zahlen könne und ihr ganzes Vermögen erschöpft sei . Dann
müsse der Staat das Defizit decken. Bis das ganze  Ver¬
mögen der Kasse realisirt sei , könne der Staat nicht in
Anspruch genommen werden ; eine vorübergehende Insolvenz
der Kasse affizire ihn also nicht . Sollte sich aber daö Unglück
ereignen , daß nach der Realisirung des Gesammtvcrmögens
ein Rest der Anlagen ungedeckt bleibe , dann werde der Staat
dies lange vorausgesehen und Ulittel und Wege gesunden
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haben, seiner Verbindlichkeit sofort nachznkommen. Uebrigens
setze der Abg. Br ad er selbst voraus, daß dieser Fall nicht
eintreten werde, halte vielmehr einen Reservefonds von lOOch
durchaus für genügend; dann sei mit Uebernahme der Garantie
aber auch keine Gefahr verbunden. Wenn das aber nicht der
Fall sei, dann verdiene der Ausschußantrag gewiß den Vorzug,
weil überall die Garantie des Staates , der Gemeinden oder
Bezirke zur Befestigung des vollsten Vertrauens für sehr wün-
schenswerth gehalten werde. Man solle sich nur nicht an dem
Worte Staatsgarantie stoßen. Das Großherzogthum über¬
nähme keine Garantie, sondern nur die Provinz Oldenburg;
hätten wir noch die Kreiseintheilung und in diesen Ersparungs-
kassen, so würde es eine Garantie der Kreise sein. Daher sei
auch auf die Bemerkung in den Motiven kein Gewicht zu legen,
daß nirgends eine Staatsgarantie für derartige Institute be¬
stände. In ganz Preußen würde keine Ersparungskasse ge¬
duldet, für die nicht Gemeinden oder Kreise garantirten; ein
großer Preußischer Kreis und das Herzogthum Oldenburg,
das mache keinen Unterschied. 1838 sei es in Preußen be¬
stimmt und 1854 vom Ministerium ausdrücklich ausgesprochen,
daß die Garantieleistung Bedingung der Begründung von
Ersparungskassen sein müsse. Was eine Praxis von 16 Jah¬
ren in der Monarchie als im Interesse der Ersparungskassen
für nothwendig erkannt habe, das könne nicht so bedenklich
sein, namentlich nicht, wenn man in Betracht zöge, daß nur
die Deckung des Restes der Einlagen, der nach vollständiger
Erschöpfung des Vermögens der Kasse als Defizit sich heraus¬
stelle, garantirt werde.

Wenn der Abg. Russell meine, daß schon die Haftung
für eine unbestimmte Summe, die im Lauf der Jahre aus
3—4,W0,000 anwachsen könne, den StaatScredit untergraben
werde, so würde er (Redner) einen solchen Anwachs als ein
freudiges Ereigniß begrüßen, als einen Vortheil, zu dessen
Erreichung durch die Staatsgarantie auch nur elwas beige¬
getragen zu haben, keine Gefahr zu groß sei. Wenn übrigens
der Staatscredit in größerem Umfang in Anspruch genommen
werden sollte, dann werde Jeder, der sein Geld sicher anlegen
wolle, sich genau nach den Verhältnissen erkundigen und wenn
er erführe, daß die Ersparungskasse, für die der Staat eine
Haftpflicht übernommen habe, einen Reservefonds von lOOch
besitze, so werde eine solche Garantie das Vertrauen in die
Zahlungsfähigkeit des Staates nicht alteriren.

Die Abgg. Br ad er und Russell glaubten nicht, daß
eine Hast des Staates erforderlich sei, sie seien überzeugt, daß
die Benutzung nicht geringer werden würde, wenn ausdrücklich
ausgesprochen werde, der Staat garantire die Rückzahlung
nicht. Der Ausschuß sei vom Gegentheil überzeugt; überzeu¬
gende Gründe könne keine Ansicht für sich Vorbringen. Wohl
aber könnte der Ausschuß für seine Ueberzeugung die vielfach
gehörte Aeußerung von Einlegern ins Gewicht legen: sie
brächten das Geld zur Ersparuugskasse, denn da haste ihnen
für die Sicherheit der Staat . Wissenschaftliche Autoritäten,

namentlich Rau , erklärten es für äußerst wünschenswerth, daß
Gemeinden oder andere Korporationen eine Gewährleistung
übernehmen, weil diese Kassen für eine Klasse von Leuten be¬
stimmt seien, die nicht in der Lage seien, die Garantie, die
in der Einrichtung des Instituts geboten werde, genügend zu
schätzen und deren unbedingtes Vertrauen bei dem Argwohn,
den sie bei dem Anlegen des Geldes an den Tag zu legen
pflegten, in anderer Weise zu gewinnen sei. Der Staat besitze
dies volle Vertrauen der im Kleinen erwerbenden Klasse, seine
Garantie sei eine wünschenswerthe, ja nothwendige Grundlage
zum gedeihlichen Fortbestehen des Instituts. Es genüge aber
eine in der Weise beschränkte Garantie, wie sie der Ausschuß
beantrage; diese solle man annehmen.

Abg. Pwncrwtz : Gegen den Ausschußantrag sei auf
die Gefahr aufmerksam gemacht, die für den Staat ans einer
solchen Garantie entstehen könnte; dabei sei man von einer
falschen Auffassung der vom Ausschuß beantragten Garantie
ausgegangen. Er habe dies berichtigen wollen, könne aber
nach den gründlichen Ausführungen des Vorredners auf das
Wort verzichten.

Abg. Russell : Der Staat gehe immerhin eine Ver¬
pflichtung ein, eine unbestimmte Bürgschaft; und es werde
heißen, man könne nicht absehen, wie weit dieselbe reichen
würde, und gerade dies schade dem Credit. Ueberzeuge man
sich, daß bei dem großen Reservefonds keine Gefahr vorhanden
sei, so wäre es überflüssig, noch größere Sicherheit zu bieten.
Etwas Ueberflüsstges solle man aber nicht einführen. Er
glaube, daß die Einleger auch ohne Haft des Staates nach
wie vor kommen würden und habe für diese Ansicht gute
Gründe. Die Casse habe aber großen Personal- und Real-
credit; wo eine solche Controlle herrsche, wo so bedeutende
Reservefonds vorhanden wären, da werde genügende Sicher¬
heit geboten und die Sparer , die ihre kleinen Capitalien
nirgends so bequem und sicher unterbringen könnten, würden
sich von der Casse nicht abwenden. Er sei gegen die Garantie
des Staates , weil sie überflüssig sei und nachtheilig werden
konnte.

Abg. Ahlhorn : Auch er könne aus das Wort ver¬
zichten; er wolle nur hervorheben, daß er noch einen Schritt
weiter gehe, als der Ausschuß. Wenn ein Defizit entstände,
so werde er kein Bedenken tragen, den Ersatz aus der Staats¬
kasse zu bewilligen, selbst wenn eine r echt l i cheVerpflichtung
des Staates zur Deckung der Forderungen nicht vorläge.
Jedenfalls würde der Staat moralisch verpflichtet sein, den
Einlegern den sauer verdienten, bei Kleinen ersparten Noth-
pfennig zu ersetzen, den sie in einer von ihm begründeten und
unter siiner Controlle verwalteten Casse angelegt und verloren
hätten. Bei dem Abg. Russell falle ihm aus, daß derselbe hier
die Staatsgarantie bekämpfe, die er bei der Wittwen-Casse so
unbedenklich gehalten hätte. Was die Wirkung betreffe, die
die Aushebung der Staatsgarautie haben werde, so könne er
versichern, daß er schon jetzt von kleinen Leuten gefragt sei,
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wie es damit stände. Es sei, um das Vertrauen der Leute
zu erhalteu, das zum segensreichen Fortbestand des Instituts
erforderlich sei, auf die Beibehaltung der Staatsgarantie das
größte Gewicht zu legen.

Schluß der Debatte.
Abg. Selkmann II. als Berichterstatter: Er habe

vorhin sehr bestimmt hervorgehoben, daß die Kasse für kleine
Leute bestimmt sei, die nicht in der Lage wären, zu prüfen,
welche Garantie die innere Einrichtung des Instituts böte und
daß aus diesem Grunde die Wissenschaft, um das Vertrauen
dieser Klasse zu erwerben, die Garantie seitens einer Corporation,
an deren Solvenz kein Zweifel aufkomme, für erforderlich
halte. Der Abg. Russell habe sich nun wieder darauf be¬
rufen, daß-die Gewährung einer ferneren Sicherheit als die
bestehende der controllirteu Verwaltung und des großen Re¬
servefonds überflüssig fei und dabei ganz unberücksichtigt
gelassen, daß es sich nicht um Geschäftsleute, sondern um die
ärmste und ungebildetste Klasse der Bevölkerung handele. Bei
dieser wirke das Wort „ der Staat haftet uns." Wenn der
Abg. Russell ferner geltend mache, daß die Sparer sonst
nirgends eine größere Sicherheit fänden und sich daher auch
ohne Staatsgarantie nach wie vor an die Casse wenden wür¬
den, so habe er eben unberücksichtigt gelassen, daß sie ihre
kleinen Summen todt liegen lassen würden. Die Erfahrung
habe aber gelehrt, daß den Leuten Summen, die sie ungenutzt
liegen hätten, leicht zu unnöthigen, ja schädlichen Ausgaben
durch die Finger gingen. Die Staatsgarantie solle sie an¬
treiben, die kleinen Ersparnisse nicht unbenutzt liegen zu lassen.
Im Interesse der kleinen Leute, für die das ganze Institut
ins Leben gerufen und die heilsamste Wirkung geübt habe,
empfehle er den Antrag des Ausschusses.

Der Abg. Russell erhält das Wort zu einer persönlichen
Bemerkung hinsichtlich der Aeußerung des Abg. Ahlhorn
über seine Stellung zur Frage wegen der Staatsgarantie für
die Wittwenkasse: Die Wittwenkasse sei mit der ErsparungS-
kasse in dieser Beziehung nicht auf eine Stufe zu stellen; erstere
sei ein Zwangsinstitut, dem man sich oft gern genug entziehen
würde.

Präsident : Er könne nicht umhin, zu bemerken, daß
das keine persönliche Bemerkung sei.

Der Ausschußautrag wird mit großer Mehrheit ange¬
nommen.

Die Anträge 9—13 werden angenommen.
Antrag 14:
Abg. Selkmann II . : Er sei daraus aufmerksam ge¬

macht, daß ohne einen Zusatz das Gutschreiben der Zinsen
als verzinsliches Capital vielleicht die umständliche Einsendung
des Einlegebuchs erfordern würde. Er habe mit mehreren
Mitgliedern des Ausschusses Rücksprache genommen und bean¬
trage mit deren Einverständniß:

hinter: „Zinsen werden" einzufügen: „ auf dem bei
der Casse geführten Conto des Einlegers" und dem

ß. 5 nachzufügen: „Einer Production des Einlege-
buchs zum Zwecke der Hinzuschreibung bedarf es
nicht."

Hiernach würden die Zinsen ohne Einsendung des Ein¬
legebuchs auf dem Cassenconto gutgeschrieben und wieder ver¬
zinst. Dies Verfahren genüge vollständig; der Einleger könne
sich die Zinsen selbst ansrechnen und wenn er es wünsche,
gelegentlich gutschreiben lassen.

Abg. Ahlhorn : Die neue Bestimmung der Verzinsung
der Zinsen ohne besonderen Antrag sei gewiß sehr praktisch;
der Ausfall von 1700 Thlr . werde durch vermehrte Einlagen
leicht gedeckt werden. Der soeben beantragte Passus erscheine
ihm ebenfalls sehr annehmbar.

Der Antrag 14 wird mit der vom Abg. Selkmann II.
vorgeschlagenen Aenderung angenommen.

Antrag 15:
Abg. Ahlhorn : Die Fassung des K. 1 sei ihm etwas

ausgefallen; man sehe nicht, ob Derjenige, der über 50 Thlr.
eingelegt habe, um 50 Thlr. zu erhalten, erst kündigen müsse,
oder ob er z. B . eine größere Summe in Raten von je 50
Thlr . ohne Kündigung abholen könne.

Den Z. 2 des Ausschußantrages habe er dahin sormukirt:
der Art. 7 K. 2 werde in folgender Fassung ange¬
nommen:

Wenn das Capital die Summe von 500 Thlr.
erreicht hat, so ist die Direktion befugt, dasselbe zu
kündigen. Drei Monate nach der Kündigung hört
die Verzinsung auf.

Es werde nicht leicht Vorkommen, daß Leute, deren Er¬
sparnisse über 500 Thlr. sich angesammelt hätten, ihr Capital
zu dem niedrigen Zinsfuß von 3 i/z , den die Ersparungs¬
gebe, stehen ließen. Indessen könne der Fall doch Vorkom¬
men, daß sie dies wünschten und die Kasse könne in der Lage
sein, das Geld gut zu verwerthen. Zudem würden Ueber-
schüsse zu wohlthätigen Zwecken verwandt. Er halte es nun
zur Erleichterung der Ueberschreitung des Maximalgüthabens
für zweckmäßig, daß der Casse das Recht gegeben werde, zu
kündigen, anstatt, daß die Kündigung als Regel vorgeschrieben
werde und nur „unter besonderen Umständen" ausnahmsweise
gestattet werde, davon abzusehen.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Selkmann II -: Wenn er das Bedenken des

Abg. Ahlhorn zu Z. 1 recht verstehe, erscheine es demselben
nach der von dem Ausschuß vorgeschlagenen Fassung zweifelhaft,
ob der Einleger eines Capitals von über 50 Thlr., 50 Thlr.
jeden Augenblick fordern könne oder zuvor kündigen müsse. In
dieser Beziehung sei der Entwurf nicht geändert, 50 Thlr.
könne man, einerlei wie hoch sich die Einlage belaufe, jeden
Augenblick verlangen; einer Kündigung bedürfe es nur, wenn
man aus einmal  mehr ausbezahlt haben wolle. Daß sich
jeder Einleger größerer Summen auf Grund, dieser Bestimmung
ohne Kündigung heute 50 Thlr. und morgen wieder 50 Thlr.
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hole, sei nicht ausgeschlossen und lasse sich auch nicht hindern.
Was die beantragte Fassung des ß. 2 betreffe, so sei er persönlich
damit einverstanden; er habe dieselbe im Ausschuß selbst vor¬
geschlagen, da sie indessen keinen Anklang gefunden, habe er
sie wieder fallen lassen, da sie ihm nicht wichtig genug er¬
schienen, um einen Minderheitsantragzu stellen. Wenn die
Finanzlage es wünschenswerth erscheinen lasse, die höhere
Summe nicht zu kündigen, so sei dies allerdings unter „den
besonderen Umständen" mit einbegriffen. Es unterliege jedoch
keinem Zweifel, daß nach der Ahlhorn 'schen Fassung nicht
so leicht werde gekündigt werden, wie nach der des Ausschusses.
Er finde in dem Stehenbleiben der größeren Summen keine
Gefahr; wünschenswerth könnte es erscheinen, wenn ältere
Dienstboten durch langjähriges Sparen sich ein größeres
Capital angesammelt hätten, dessen unsichere Belegung bei der
mangelhaften Geschäftskunde solcher Personen zu fürchten sei,
wenn die Ersparuugskasse das Geld kündige. Werde dieGe-
sammtsnmme zu groß, so könne die Verwaltung ja von dem
Kündigungsrecht Gebrauch machen. Da der Antrag von
anderer Seite eingebracht sei, so werde er für denselben
stimmen.

Äbg. Brader : Auch er sei für den Ahlhorn 'schen
Antrag; der Unterschied sei klar — nach der Fassung des
Ausschusses sei das Kündigen die Regel, nach dem Amende¬
ment das Stehenbleiben die Regel. Daß es aber wünschens¬
werth sei, daß die Kasse ohne strenge Prüfung auch höhere
Capitalien behalte, sei ihm nicht zweifelhaft. Nach seiner
Erfahrung komme es nicht so ganz selten vor, daß die Ein¬
lagen den Betrag von 500 Thlr . überstiegen.

Abg. Lentz : Die Mehrheit im Ausschuß habe dem
Institut seinen ursprünglichen Charakter wahren wollen. Es
solle dasselbe kleinen Leuten Gelegenheit bieten, kleine Summen
sicher zu belegen, nicht dazu dienen, eine vorzüglich sichere
Belegung größerer Capitalien zu ermöglichen. Große Capitalien
seien überall gut und sicher anzulegen. Regel müsse daher die
Kündigung bleiben. In der Wirkung werde es ziemlich auf
eins hinauskommen.

Der Antrag des Abg. Ahlhorn  wird angenommen.
K. 1 des Ausschußantrags desgl.

Antrag 16:
Abg. SelklNtMN II- : Er sei darauf aufmerksam ge¬

macht, daß bei der gerichtlichen Anzeige die Ersparungskasse
nicht sicher zahlen könne, wenn ihr nicht die Nummer des
Einlegebuchs mitgetheilt sei; mit dem bloßen Namen sei ihr
nicht gedient.

Er beantrage:
vor „ gerichtliche Anzeige" einznfügen: „unter Angabe
der Nummer des Einlegebuchs erfolgte."

Abg. Strackerjan III -: Den vom Ausschuß vorge¬
schlagenenZ. 3 des Art. 9 könne er nicht empfehlen; der erste
Theil sei eine bessere Redaktion des Entwurfs, über der Nach¬
satz werfe denselben vollständig über den Haufen. Mit einer

solchen Befugniß habe es der Einleger in der Hand, die Aus¬
zahlung an den Inhaber zu verhindern. Wenn die Leute
dahinter kämen, sei es recht gut möglich, daß alle von dieser
Befugniß Gebrauch machen würden.

Die Weitläufigkeiten, die daraus für den Einleger er¬
wüchsen, werde und müsse dieser sich gefallen lassen, aber auch
die Verwaltung werde, wenn ein solches Verfahren zur Sitte
würde, sehr  belästigt werden und würde sich möglicherweise
gezwungen sehen, aus diesem Grunde das Personal zu Ver¬
stärkern. Er halte es daher für geboten, den ganzen Satz
„wenn nicht — geschehen solle", der in seiner Wirkung die
Eingangsbestimmung vollständig aufheben könne, zu streichen.
Es bleibe als besonderer Fall der im Art. 10 behandelte,
wenn das Einlegebuch verloren sei und der des gerichtlichen
Arrestes, der Zwangsvollstreckung und des Concurses, der im
Art. 11 erörtert sei und hier keiner Erwähnung bedürfe.

Er beantrage:
im Art. 16 den Satz : „ wenn nicht" u. s. w. zu
streichen.

Abg. Selkmann II. : Bei den zahlreichen Ersparungs¬
kassen in Deutschland, und namentlich in der Schweiz, herrsche
in dieser Beziehung die verschiedenartigste Beordnung. Die
Einlegebücher seien bald aus den Inhaber ausgestellt, bald
aus einen bestimmten Namen. 2m letzteren Falle verlange
man zur Erhebung von Geld bald eine vollständige Legitima¬
tion des Einlegers, oder eine gehörige Vollmacht, bald be¬
trachte man den Inhaber des Buchs als zur Empfangnahme
der Gelder berechtigt. Während das Erforderniß der Legiti¬
mation namentlich für die Einleger selbst sehr lästig sei, habe
man bei uns die Einrichtung, daß dem Inhaber ausgezahlt
werden könne und überhebe den Einleger durch diese Bestim¬
mung aller Weitläufigkeiten. Wolle aber der Einleger bei
der Auszahlung den Beweis führen, so müsse man ihm dies
gestatten. Es lasse sich nicht leugnen, daß das regelmäßige
Verfahren mit großen Gefahren verknüpft sei. Wie leicht
könnez. B- ein Mitkuccht das Einlegebuch au sich nehmen
und den Einleger um seine Ersparnisse bringen. Die Be¬
fürchtung, daß die Befugniß des Einlegers, zu erklären, daß
eine Zahlung nur an ihn oder an einen gehörig legitimirten
Bevollmächtigten geschehen solle, zur Sitte werde und für die
Verwaltung Weitläufigkeiten herbeiführe, theile er nicht. Vom
diesem Rechte würden voraussichtlich nur einzelne besonders
vorsichtige Personen oder solche, die den betreffenden Beamten
persönlich bekannt wären, Gebrauch machen.

Der vom Abg. Strackerjan  II . beantragte Zusatz sei
zu empfehlen.

Der Antrag des Abg. Strackerjan  III . wird nicht ge¬
nügend unterstützt.

Der Antrag 16 wird mit der von dem Abg. Stracker¬
jan II . vorgeschlagenen Aenderung angenommen.

Die Anträge 17—23 werden ohne Debatte angenommen.
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2) Entwurf, betreffend die Errichtung von Ersparungs¬
kassen durch die Gemeinden.

Die Ausschußanträge 24 bis 30, die sich auf diesen Ent¬
wurf beziehen, werden sämmtlich ohne Debatte angenommen.

III . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das Fürsten¬
thum Lübeck, betreffend das im Bezirke der Stadt Eutin gel¬
tende Recht.

Anträge zur zweiten Lesung sind nicht eingekommen, zu
den kleinen Redaktionsäuderungen des Ansschusses wird das
Wort nicht begehrt. Der Entwurf wird sodann in zweiter
Lesung unter der zu dem letzten Artikel beschlossenen Voraus¬
setzung, daß das Gesetz erst mit oder nach der Jnkrafttretung
des Gewerbegesetzes für das Fürstenthum Lübeck in Kraft
treten werde, in der Zusammenstellung des Ausschusses ange¬
nommen.

IV. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs über Erhebung
einer Abgabe von den an den Nebenflüssen der Ems erbauten
größeren Schiften.

In erster Lesung ist der Entwurf unverändert angenom¬
men, Anträge zur zweiten Lesung sind nicht eingegangen und
wird der Entwurf auch in zweiter Lesung angenommen.

Bis Donnerstag Abend(den 7. d. Nt.) sind Anträge zur
zweiten Lesung der Gesetzentwürfe, betr. Civilstaatsdienergesetz,
Enteignungen in Oldenburg für Eisenbahnen, Reorganisation
der Ersparungskasse, Errichtung von Ersparungskassen durch
die Gemeinden und Schiffsmannsordnung einzubringen.

Der Präsident bemerkt, daß er alles hinreichend vor¬
bereitete Material auf die nächste Tagesordnung gesetzt habe;
dieselbe könne keineswegs in einer Sitzung absolvirt werden,
biete aber eine Uebersicht über die Reihenfolge der in den
nächsten Sitzungen zu erledigenden Geschäfte.

Schluß der Sitzung 2 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung: Donnerstag den 7. d. M. Vormittags

11 Uhr.
Tagesordnung:

1) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses über 5
verschiedene Petitionen.

2) Mündlicher Bericht des Verwaltungsausschusses über
die Petitionen mehrerer Interessenten des äußeren
Wegebezirks der Stadtgemeinde Varel , betreffend die
Unterhaltung der Vareler Sielstraße.

3) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend die Ab¬
lösung der Weideberechtigungen auf fremden Grund¬
stücken,

und
4) mündlicher Bericht des Ausschusses für das Weide¬

ablösungsgesetz über die Petition verschiedener Grund,
besitzen, betreffend Erlaß 'eines Gesetzes für das Für¬
stenthum Lübeck wegen Ablösung der Weideberechtigungen
auf fremden Gründen.

5) Bericht des Staatsgutsausschusses, betreffend Verkaris
des s. g. Ochsenhamms bei Kniphausen.

6) Bericht des Finanzausschusses über eine Petition von
Eingesessenen der Stadt Varel , betreffend den Bau
eines Obergerichtsgebäudes daselbst rc.

7) Bericht des Justizausschusses über den Entwurf einer
Notariatsordnungfür das Herzogthum Oldenburg.

8) Fernerer Bericht über die Vorlage wegen Erhöhung
des Ersatzcontingents.

9) Ausschußbericht über den Gesetzentwurf, betreffend Ab¬
änderungen des Gesetzes wegen Errichtung, Einrich¬
tung und Erhaltung des Katasters im Fürstenthum
Lübeck.

10) Desgl. über den Gesetzentwurf, betreffend Anwendung
der Klassen- und klassifizirteu Einkommensteuer auf
Gemeindeumlagen.

11) Desgl. , betreffend einen Zusatz zum Art. 110 der
Wegeordnung.

12) Desgl., betreffend den Gesetzentwurf wegen Abände¬
rung der Grenze zwischen den Gemeinden Strücklingen
und Barßel.

13) Desgl. über den Gesetzentwurf, betreffend den Ge¬
brauch der Eide.

14) Desgl. über den Gesetzentwurf, betreffend das Bei-
tragsverhältniß zu den Gesammtausgaben des Groß¬
herzogthums.

Der Berichterstatter

Ramsauer.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
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Tagesordnung : 1) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses über5 verschiedene Petitionen.
2) Mündlicher Bericht des BerwaltungsauöschusseS über die Petition mehrerer Interessenten des

äußeren Wegebezirks der Stadtgemeinde Varel, betreffend die Unterhaltung der Vareler Sielstraße.
' 3) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend die Ablösung der Weiveberechtigungen auf fremden

Grundstücken,
und

4) mündlicher Bericht des Ausschusses für das Weidcablösungsgesetz über die Petition verschiedener
Grundbesitzer, betreffend Erlaß eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck wegen Ablösung der
Weideberechtigungenauf fremden Gründen.

5) Bericht des Staatsgutsausschusses, betreffend Verkauf des s. g. Ochsenhamms bei Kniphaufen.
(Anlage 163 S . 715.1

6) Bericht des Finanzausschusses über eine Petition von Eingesessenen der Stadt Varel , betreffend
den Bau eines Obergerichtsgebäudes daselbst rc. (Anl. 164 S . 716.

7) Bericht des Justizausschusses über den Entwurf einer Notariatsordnung für das Herzogthum Ol¬
denburg. (Anl. 167 S . 723.)

8) Fernerer Bericht über die Vorlage wegen Erhöhung des Ersatzcontingents. (Anl. 165 S . 717.
9) Ausschußbericht über den'Gesetzentwurf, betreffend Abänderungen des Gesetzes wegen Errichtung,

Einrichtung und Erhaltung des Katasters im Fürstenthum Lübeck.
10) Desgl. über den Gesetzentwurf, betreffend Anwendung der Klassen- und klassifizirteu Einkommen¬

steuer auf Gemeindeumlagen. (Anl. 166 S . 719.)
11) Desgl. , betreffend einen Zusatz zum Art. 110 der Wegeordnung. (Anl. 168 Ŝ . 727.)
12) Desgl., betreffend den Gesetzentwurf wegen Abänderung der Grenze zwischen den Gemeinden

Strücklingen und Barßel. (Anl. 169 S . 728.)
13) Desgl. über den Gesetzentwurf, betreffend den Gebrauch der Eide. (Anl. 170 S . 728.)
14) Desgl. über den Gesetzentwurf, betreffend das Beitragsverhältniß zu den Gesammtausgaben des

Großherzogthums. (Anl. 171 S . 733.)

Vorsitzender: Präsident Becker , zeitweise Vicepräfident Paneratz.

Am Ministertisch: Die Regierungscommissäre Bucholtz,
Ruhstrat und Lier.

Die Sitzung wird eröffnet; der Schriftführer Stracker-
jan III . verliest das Protokoll der vorigen Sitzung; dasselbe
wird genehmigt.

Berichte . XIV.  Landtag.

Eingänge:

1) Schreiben der Staatsregierung, betr. Nachbewilligung
zum Militäretat; an den Finanzausschuß.

2) Schreiben der Staatsregierung, betr. , Zustimmung
. 34
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zum Gesetze, Letr. das Unterrichtswesen im Fürstenthum
Lübeck; aä nein.

3 ) Beschwerde des Schneiders Mangels  zu Brake
wegen Verweigerung der Einleitung gewisser Unter¬
suchungen; an den Petitionsausschuß.

4 ) Petitionen der Gemeinderäthe zu Wiarden, Schwei¬
burg, Tettens und Oldorf, betr. den Eisenbahnbau;
an den Eisenbahnausschuß.

5 ) Petition der protestantischen Einwohner zu Goldenstedt,
betr. das dortige Armenwesen; an den Petitions¬
ausschuß.

6 ) Petition aus Oldenburg, betr. das Volksschullehrer¬
wesen; an den Petitionsausschuß.

Auf der Tagesordnung steht zunächst der Bericht des
Petitionsausschusses über 5 verschiedene Petitionen:

1. Petition der Dorfschaft Niendorf im Amte Schwartau,
betr. Heranziehung der in der Feldmark Niendorf belogenen
Staatsländereien zu den öffentlichen Wegelasten.

Abg. Lentz als Berichterstatter: Im Dorfe Niendorf,
im Amte Schwartau, besitze der Staat viele Ländereien, welche
bisher zu den Gemeindewegelasten nicht beigetragen hätten,
obgleich die Dorfschaft sich verschiedentlich bemüht habe, die¬
selben dazu heranzuziehen. Zum Theil bestehen sie in Wiesen¬
gründen, den größten Theil derselben bilde aber der Niendorfer
Strand , längs dem ein Weg laufe, zu dessen Unterhaltung
die Dorfschast zunächst den Staat allein für verpflichtet er¬
kläre, eventuell aber wenigstens die Mitwirkung des Staats
verlange; letzteres unter Berufung auf Art. 40 Z. 4 der
Wegeordnung:

Bon unbehauseten Grundstücken zur Größe von wenig¬
stens 10 Tonnen ist zur Instandsetzung und Unter¬
haltung der Wege derjenigen Gemeinde, in welcher sie
liegen, nach Verhältniß ihrer Größe beizutragen, auch
wenn der Besitzer einer andern Gemeinde angehört,

weil der Strand größer als 10 Tonnen sei. Die betreffenden
staatlichen Behörden haben ein dahin gestelltes Gesuch in allen
Instanzen verworfen aus dem Grunde, weil der citirte tz. 4
überhaupt nur für den Fall unbchauste Grundstücke zum Bei¬
trag nöthige, wenn auf ihnen Spannkraft gehalten werden
könne. Die Dorfschaft habe sich darauf mit einer Petition
an den 13ten Landtag gewandt, in welcher sie sich hauptsächlich
über die Unrichtigkeit dieser Auslegung beschwert habe. Der
Landtag habe damals, nachdem der Petitionsausschuß die Sache
gründlich geprüft und ausführlich darüber berichtet habe, die
Petition für begründet erklärt, weil es zur Anwendung des
§. 4 nicht erforderlich sei, daß auf dem betreffenven Grund¬
stücke Spannwerk gehalten werden könne, und demgemäß den
Gegenstand der Staatsregierung zur nochmaligen Erwägung
empfohlen. Das Resultat dieser wiederholten Erwägung sei
eine Resolution an das Amt Schivartau des Inhalts gewesen,
daß die Staatsregiernng nach wie vor die Herbeiziehung des

Ostseestrands zu der Wegelast nicht für richtig halte; auch im
Oldenburger Magazin für die Verwaltung sei die Sache in
einem besonderen Aufsatze von Neuem geprüft und in diesem
Sinne entschieden. In der vorliegenden Petition mm verzichte
die Dorfschast auf einer weiteren Erörterung dieser Frage und
gehe davon aus, daß der Staat zu sämmtlichen  Wegelasten
in der Gemeinde beitragen müsse, selbst dann, wenn sein
Standpunkt, daß es auch daraus ankomme, ob auf seinen
Grundstücken Spannwerk gehalten werden könne, richtig sei.
Daß letzteres der Fall sei, suche sie zu beweisen durch ein
nach der kürzlich vorgenommenen Bonitirung ausgestelltes Gü-
terverzeichniß der hier fraglichen Grundstücke, das der Petition
anliege. Danach besitze der Staat ein Areal von circa
140 Tonnen oder fast >/z der gesammten Ländereien in der
Gemeinde mit einem Ertrage von fast 500 Steuereinheiten.
Beitragspflichtig zu den Wegelasten— heiße es dann weiter—
seien 6 Stellen, darunter die Kleinsten zwei Käthnerstellen,
die Kröger 'sche oder Lange'sche mit einem Ertrag von etwa
143 Steuereinheiten, die Röper 'sche mit einem Ertrage
von etwa 180 Steuereinheiten; beide seien deshalb zur Wege¬
last herangezogen, weil auf ihrem Lande Spannwerk gehalten
werden könne und auch gehalten werde. Wenn man nun
auch davon ausgehe, daß nicht alle Ländereien des Staats bei
der Berechnung, ob Spannwerk darauf gehalten werden könne,
zusammengerechnet werden dürfen, so betrage doch schon die
Einnahme von einem dem Staat gehörigen Grundstücke 235
Steuereinheiten, also 100 mehr als der Ertrag von der
Lange 'schen Stelle, 55 mehr als der der Röper 'schen. Es
sei daraus klar, daß auf dem Besitzthum des Staats wenig¬
stens ebensogut Spannwerk gehalten werden könne, als auf
jenen Stellen.

Diese Argumentation scheine allerdings richtig zu sein;
da aber zugleich aus der Petition erhelle, daß die Dorfschast
mit einem derartig motivirtem Anträge zur Heranziehung des
Staats zu sämmtlichen  Wegelasten sich noch nicht an die
Behörden gewandt habe, so scheine es für den Landtag noch
nicht an der Zeit, schon jetzt die Petition zu berücksichtigen;
vielleicht werde ein so gestelltes Gesuch schon ohne Weiteres
bewilligt. Für's Erste stelle demnach der Ausschuß den An¬
trag :

Landtag beschließe: Uebergang zur Tagesordnung.

Abg. Krahn : Da er in unmittelbarer Nähe der pe-
titionirenden Dorfschast wohne, so sei er im Stande, die in
der Petition enthgltenen Angaben ans eigener Anschauung zu
bestätigen. Die Wegedienstpflichtigen in Niendorf haben aller¬
dings eine bedeutende Wegelast, bedeutender als in den meisten
andern Gemeinden, zu tragen, so daß ihnen eine Erleichterung
derselben wohl zu gönnen sei. Trotzdem sei er aus dem vom
Vorredner angeführten Grunde einverstanden damit, daß die
vorliegende Petition jetzt noch nicht zu berücksichtigen sei.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
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2 . Petition der Gemeinden Eutin , Bosau ^ Timmdorf

und Neukirchen , betr . die Beitragspflicht der Seen zu den

Armen - und sonstigen Gemeindelasten.

Abg . Dannenberg als Berichterstatter : Die Ge¬
meindevorsteher der genannten Gemeinden stellen vor , daß die

Seen auch zu den Gemeindelasten beizutragen hätten ; die

Staatsregierung sei anderer Ansicht , indem sie die Seen zu

den uncultivirten Flächen rechne , auf welche Art . 112 der

Gemeindcordnung Anwendung finde.

Derselbe laute:
Besteuerung der Forsten , Moore u . s. w.

In wie weit zum Staatsgut gehörige Forsten , so

wie Moore und noch nicht in den Besitz von Pri¬

vaten übergegangene uncultivirte Flächen , welche der

Gemeindebesteuerung im Allgemeinen nicht unter¬

worfen sind , zu denjenigen Gemeindeausgaben , deren

Verwendung auch ihnen zum Vorthcil gereicht , bei¬

zutragen haben , beschließt der Gemeinderath.

Danach sollen die Seen nur zu den Gemeindeumlagen

herangezogen werden können , deren Verwendung auch ihnen

zum Vortheil gereiche.

Die Supplikanten bäten , der Landtag möge ihrer Auf¬

fassung beitreten und die Staatsregierung ersuchen , von dem

bisher eingehaltenen Wege abzusehen und die Seen für zu

allen Gemeindelasten beitragspflichtig zu erklären/

Dem Ausschuß sei es zunächst allerdings auffallend ge¬

wesen , daß in dem Art . 112 von Forsten und Mooren , aber

nicht von Seen die Rede sei, die doch offenbar hinsichtlich der

Gemeindelasten in dieselbe Kategorie gehören , um so auffallen¬

der , als es im Fürstenthum Lübeck eine nicht unbedeutende

Menge von Seen gebe . Die Supplikanten glaubten , daß zu

den dort erwähnten unkultivirten Flächen sie deshalb nicht ge¬

rechnet werden könnten , weil sie dem Zweck des Fischfangs

und des Rethwuchses dienen und weil der Artikel nur von

solchen unkultivirten Grundstücken rede , welche noch nicht in

den Besitz von Privatleuten übergegangen seien , welche also

noch einmal kultivirt werden können , während es doch Nie¬

manden einfallen werde , einen See unter den Pflug zu brin¬

gen . — Da aber auch der Seen nicht Erwähnung gethan

sei in den die beitragspflichtigen Gegenstände bezeichnenden

Artikeln 110 und 111 , so sei der Sache nach die Lübecker

Gemeindeordnung nicht ohne Zweifel . Der entsprechende

Art . 112 in der Oldenburger Gemeindeordnung laute fast

ganz gleich , nur daß dort bei „ unkultivirten Flächen " in Pa¬

renthese hinzugefügt sei (Gemeinheiten , Marken , Moore u . s. w .)

während vorher statt der Moore die im Fürstenthum nicht in

Betracht kommenden Außengroden und Inseln genannt seien.

Nach der Fassung dieses Artikels der Oldenburgischen Ge¬

meindeordnung scheine es kein Bedenken zu haben , unter dem

„u . s. w . " auch die Seen zu verstehen , welche hinsichtlich der

Zuziehung zu den Gemeindelasten mit den Gemeinheiten , Diarien,

Mooren in gleichem Verhältnisse ständen . Da nicht zu ersehen,

daß man bei der Fassung des Art . 112 der Lübecker Gemeinde¬

ordnung etwas Anderes gewollt , die Ueberschrist : Forsten,

Moore u . s. w . ebenfalls eine solche Auslegung zulasse , so

scheine dem Ausschüsse , daß auch im Fürstenthum Lübeck die

Seen unter diesen Artikel fallen.

Demnach stelle er den Antrag:

Landtag beschließe : Uebergang zur Tagesordnung.

Abg . Groverns : Er sei anderer Ansicht und müsse

den Petenten Recht geben . Die Annahme , daß die Seen zu

den unkultivirten Flächen gehören , sei rein willkürlich ; Seen

seien eben weder kultivirte , noch unkultivirte Flächen , sondern
Seen.

Es frage sich also , ob sie in andrer Weise von der Ver¬

pflichtung , zu den Gemeindelasten beizutragen , ausgenommen

seien . Der Ausschuß schließe dic^ aus dem „ u . s. w . " in

der Ueberschrist zum Art . 112 ; er (Redner ) gebe diesem

„u . s. w ." keine so weit gehende Bedeutung , sondern fasse darunter

nur die im Inhalt des Artikels noch genannten „ noch nicht

in den Besitz von Privaten übergegangenen unkultivirten

Flächen " . Auf die weitere Frage , ob überhaupt Bestimmun¬

gen über die Beitragspflicht der Seen vorhanden seien , ant¬

worte der K. 2 Art . 56 des Schulgesetzes:

Von Tragung der Schullasten sind befreit die im

Besitz des Staats befindlichen Forsten , Moore , Seen

und sogenannte Jnstenparzellen , ingleichen die zum

Krongut gehörenden Seen und Jnstenparzellen.

Offenbar habe man hier weiter gehen wollen , als im

Art . 112 der Gemeindeordnung , oder man müsse schon das

„u . s. w . " des letzteren auch auf die Jnstenparzellen des

Schulgesetzes beziehen wollen . Ferner heiße es im Art . 1 des

Gesetzes , betreffend die Ermittelung der Größe und des Rein¬

ertrags der Grundstücke im Fürstenthum Lübeck, daß zur Aus¬

führung einer neuen Umlegung der Grundsteuer und zu der

desfalls erforderlichen Ermittelung des Steuerkapitals die

Größe und der Reinertrag aller Grundstücke ermittelt wer¬

den solle und dann weiter im Art . 13:

Der Ertrag von Seen und Fischteichen durch Fischerei

und Gewinnung von Rohr u . s. w . ist nach Abzug

aller Gewinnungskosten als Reinertrag abzuschätzen

und damit in die Ertragsklassen einzutragen.

Daraus gehe klar hervor , daß die Seen in der Sprech¬

weise des Gesetzes den Grundstücken beizuzählen seien . Da

nun die Seen gesetzlich nur von der Heranziehung zu Schul¬

steuern befreit seien , so müßten sie zum Beitrag zu sonstigen

Gemeindesteuern für Pflichtig erachtet werden . Es folge dies,

von allem andern abgesehen , dann aus der rücksichtlich der

Schulsteuern gemachten Ausnahme . Aus diesen Gründen

beantrage er:

der Landtag beschließe , die hohe Staatsregierung zu

ersuchen , von ihrer in der Verfügung vom 13 . Jan.

34 *
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d. I . ausgesprochenen Ansicht abzüsehen und die Seen
für pflichtig zu erklären, zu den Armen- und sonstigen
Gemeindelasten, mit Ausnahme der Schnllasten, bei¬
zutragen.

Der Antrag wird genügend unterstützt und gelangt mit
zur Berathung.

Abg. Hullmann : Ohne aus die Sache selbst weiter
einzugehen, wolle er bei dieser Gelegenheit den bei dem jetzigen
vorgerückten Stande der Landtagsverhandlungen allerdings
reichlich spät kommenden allgemeinen Wunsch aussprechen, daß
künftighin bei solchen Sachen, die nicht ohne Zweifel seien,
die Mitglieder des Landtags durch einen kleinen schriftlichen
Bericht zeitig in den Stand gesetzt werden, dieselben vorher
gehörig zu überlegen.

Abg. Pancratz : Wenn der Abg. GrevernS aus
dem Umstande, daß die Seen abgeschätzt seien, die Schluß¬
folgerung ziehe, daß sie Grundstücke seien, welche zu den
Gemeindelasten herangezogen werden müssen, so müsse er da¬
gegen bemerken, daß dieser Grund nicht ausreiche, indem im
Herzogthum auch alle Marken, Moore u. s. w. abgeschätzt
seien, ohne zu den steuerpflichtigen Grundstücken zu ge¬
hören.

Abg. Grcverus Der Vorredner müsse ihn mißver¬
standen haben. Nur die Qualität der Seen als Grundstücke
habe er tms dem Art. 13 des Gesetzes über die Ermittelung
der Größe und des Reinertrags der Grundstücke, die Wichtig¬
keit, zu den Gemeindelasten beizutragen, dagegen daraus
deduzirt, daß die Seen nirgends ausgenommen seien.

Abg. Pancratz : Keinenfalls könne daraus,, daß man
die Seen als Grundstücke auffasse, ein Grund zur Unter¬
stützung des Greverus 'schen Antrages hergenommen werden.

Regierungskommisfär Bucholtz : Wie schon die bis¬
herige Verhandlung ergebe, stehe man hier an einem außer¬
ordentlich streitigen Punkte, vor einer Frage, die, so oft sie
ausgeworfen, stets verschieden beantwortet sei. Der Abg.
GrevernS meine, die Seen gehörten weder zu den cultivirten
noch zu den uncultivirten Flächen, sondern seien eben
Seen ; er ( Redner) könne eben so gut behaupten, die Seen
feien keine Grundstücke, kein Grund und Boden, sondern
Wasser, der Grund und Boden fange erst an, wo das Wasser
aufhöre. Darauf , daß nach dem Katasterczesetze die Seen
als Grundstücke aufzufassen seien, komme es weniger an, als
darauf, in welchem Sinne die Gemeindeordnung sie ausfasse,
und diese unterscheide zwischen cultivirten und uncultivirten
Flächen; zu Eins von Beiden müsse man die Seen rechnen,
und da sie zu den cultivirten sicher nicht gehörten, bleibe nichts
übrig, als sie als uncultivirte Flächen zu behandeln. Auch
sei ja für letztere nicht bestimmt, daß sie gar keine Gemeinde-
abgabcn zu zahlen haben, sondern nur, daß sie nicht zu den¬
jenigen Abgaben herangezogen werden können, bei welchen sie

nicht iyteressirt seien, wie z. B . zu den Armenlasten; mit
den Wegelasten verhalte es sich vielleicht schon anders.

Abg. Ahlhorn : Der Herr RegiernngSkommissär zahle
die Seen unter die uncultivirten Flächen. Er sehe nicht ein,
weshalb nicht eben so gut das Gegentheil behauptet werden
könne. Seines Erachtens handle es sich bei der Beantwortung
der Frage, welche Fälchen cultivirt, welche uncnltivirt seien,
darum, ob eine Fläche Reinertrag abwerfe oder nicht. Die
uncultivirten Flächen seien nur deshalb von-der Steuerpflicht
ausgenommen, weil sie keinen Reinertrag abwerfen. Bekannt¬
lich aber liefern die Seen im Fürstenthum Lübeck an Fischen
und Schilf einen bedeutenden Ertrag , und seien deshalb zu
den Gemeindeabgaben heranzuziehen, ebenso wie sie im Her¬
zogthum abgeschätzt und der Steuer unterworfen seien. Er
werde deshalb für den Antrag des Abg. GrevernS stimmen.

RegiernngSkommissärBucholtz : Wie er bereits be¬
merkt habe, komme es darauf an, zu welcher Kategorie die
Seen an sich nach der Gemeindeordnung zu rechnen seien, ob
zu den cultivirten oder den uncultivirten Flächen. Ob sie
Reinertrrag liefern, sei nicht so wesentlich; auch uncultivirte
Flächen können Etwas einbringen und lieferten auch in der
Regel einen Ertrag . Der Vorredner habe sich auf die Ver¬
hältnisse im Herzogthume bezogen; er (Redner) ergreife diese
Gelegenheit, um davor zu warnen, nicht durch Annahme des
Greverus 'schen Antrages für das Herzogthum ein sehr be¬
denkliches Präjudiz zu schaffen. Denn wenn man die Seen
zu den cultivirten, mithin nachbargleich steuerpflichtigen
Grundstücken rechnen wolle, so müssez. B- der Zwischenahner
See nachbargleich zu allen Wegelasten herangezogen werden,
indem bei Tragung dieser Kosten im Herzogthum in der Regel
nicht die Bonität der Grundstücke entscheide, vielmehr die
Wegelast als Regel über die Grundstücke als solche vertheilt
werde.

Berathung geschlossen.

Abg Donnenberg als Berichterstatter: Er habe nur
wenig Worte noch zu sagen. Ans allen hier gemachten Er¬
örterungen gehe soviel mit Sicherheit hervor, daß die Seen
nicht zu den cultivirten Flächen gehören. Da sie aber doch
unter das Gesetz gebracht werden müssen, und da sie den
Marken, Mooren und Forsten ganz gleich zu stehen scheinen,
man sie auch unter keine andere Rubrik subsummiren könne,
so bleibe kein anderer Weg als der, sie unter die Ausnahmen
des Art. 112 zu rechnen. Mit den Seen im Herzogthum
werde es, so viel wisse er, ebenso gehalten.

Der Antrag des Abg. GrevernS wird abgelehnt, der
Ausschußantrag angenommen.

3. Petition einiger Bewohner Varels , betr. Beseitigung
der Recognition.

Abg. Dannenberg als Berichterstatter: Die Petenten
bitten, der hohe Landtag wolle nochmals die Initiative zur
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Beseitigung der Recognition ergreifen, besonders auch, falls
von Seiten der Staatsregierung nochmals darauf hingewiesen
werden sollte, daß der Staat die Einnahme nicht entbehren'
könne, auf anderweitige Mittel zur Deckung dieses Ausfalles
Bedacht zu nehmen. Unter den Gründen' werde hauptsächlich
angeführt, daß diese Abgabe eine durchaus veraltete Einrichtung,
und daß auch für die mit Recognition belegten Gewerbe eine
freie Konkurrenz wünschenswerth sei. — Nach dem Art. 63
der Gewerbeordnung seien zur Zahlung von Recognitionen
verpflichtet Mühlen, Ziegeleien, Kalkbrennereien, Wirthschafts-
betrieb, Kleinhandel mit Branntwein und Tanzmusik. Ueber
diesen Punkt sei schon bei Berathung des Gesetzes im 13ten
Landtage eine eifrige Debatte entstanden; der Landtag habe die
gänzliche Aushebung der Recognitionen beschlossen, die Staats¬
regierung darauf diesen Beschluß unter die Gründe ausgenom¬
men, aus denen sie das ganze Gesetz beanstandet. In Folge
dieser scharf ausgesprochenen Meinungsverschiedenheiten seien
gemeinsame Conferenzen anberaumt, in denen man sich durch
gegenseitiges Nachgeben in der Weise geeinigt habe, daß die
eine Seite daS zugegeben, woran die andere unter allen Um¬
ständen sesthalten zu wollen geschienen habe. Dies Dergleichs-
resultat sei sodann vom Landtage angenommen. Eine aus
diese Art zu Stande gekommene Bestimmung glaube der Aus¬
schuß nicht schon jetzt wieder durch besondere Anträge zu Debatte
bringen zu dürfen, und beantrage deshalb:

Langtag beschließe: Uebcrgang zur Tagesordnung.

Der Antrag wird angenommen.

4. Petition des Hausmanns Dierk Willen zn Driefel,
betr. Befreiung seiner Hansmannsstelle von nntheilbaren
Lasten.

Abg. Dannenberg als Berichterstatter: In dieser
Petition stelle der Hausmann Willen vor, daß vor etwa40
Jahren von dem damaligen Besitzer seiner Stelle ein kleiner
Theil derselben in der Größe von 1 Jück 123 ffst Ruthen mit
Kammerconsens verkauft sei unter Beibehaltung der nntheilbaren
Lasten für die Stelle. Später sei dieses abgetrennte Grund¬
stück zu einem öffentlichen Wege verwandt worden, woraus
Petent folgere, daß deshalb nun auch die untheilbaren Lasten
zu dem Theile, den jenes von der ganzen Stelle gebildet habe,
von letzterer nicht mehr getragen zu werden brauchten. Als
er sich dieserhalb an die Kammer gewandt, habe ihm diese
am 1. Nov. 1851 zur Resolution ertheilt, daß sein Rekurs
unbegründet sei, indem, so lauge eine Stelle ihre registerliche
Qualität behalte, der Stellbesitzer fämmtliche untheilbaren
Lasten zunächst tragen müsse, unbeschadet der etwaigen Regreß¬
ansprüche gegen Dritte, welche Theile der Stelle besitzen; die
Kammer halte sich auch wegen der Abgaben, welche auf solche
abgetrennte Theile fielen, an ihn allein und sei es seine Sache,
dieselben von den Betreffenden wieder beigängig zu machen.

Da der Ausschuß diese Auffassung für vollkormnen richtig
erachte, beantrage er:

Landtag beschließe: Uebergang zur Tagesordnung.
Der Antrag wird angenommen.
5. Weitere Berichterstattung in Befolgung Beschlusses

des Landtags vom 11. März , betr. die Vorstellung des Ge-
meinderathömitgliedes Lankenbeck  in Eutin, des BauervogtS
S ch uhm acher in Fissau und des Bauervogts Drückhammer
in Meinsdorf mit der Bitte : die Anlage einer zweiten Apotheke
in Eutin durch Ertheiluug einer Coucession an den Pharma-
ceuten Kirchmann,  dem GroßherzoglichenStaatsministerium
zur baldigen Gewährung zu empfehlen.

Abg. Dannenberg als Berichterstatter: lieber diese
Petition habe der Ausschuß früher bereits ausführlich berichtet,
den Inhalt derselben dem Landtage mitgetheilt und seinen An¬
trag auf Uebergang zur Tagesordnung gründlich motivirt, wie
dies Alles jetzt in den Landtagsberichten zu lesen sei. Ohne
daß ein besonderer Antrag Vorgelegen hätte, sei der Ausschnß-
antrag damals abgelehnt worden; erst nachträglich sei der
Antrag gestellt und angenommen, daß die Petition an den
Ausschuß zur weiteren Berichterstattung znrückgehe. Nachdem
der Ausschuß sich dem — zu neuen Exerzitien— gehorsam
unterzogen, habe er kein anderes Resultat erzielt und müsse
sich für geistig bankerott erklären, wenn ein anderer Antrag,
als der auf Uebergang zur Tagesordnung, von ihm verlangt
werde.

Abg Hullrnann : Bei der ersten Berichterstattung sei
dem Landtage mitgetheilt, daß das Verlangen der Eutiner
nach Conzessionirungeiner zweiten Apotheke überhaupt durch¬
aus berechtigt sei und daß der Ausschuß deshalb eine Berück¬
sichtigung dieses Verlangens aus die vorliegende Petition hin
nicht empfehle, weil letztere die Conzessionsertheilung an eine
bestimmte Person .Vorschläge, deren Qualifikation er nicht
beurtheilen könne. Ihm ( Redner) scheine, daß man recht
wohl trotz dieses letzten Umstandes dem berechtigten Verlangen
nach Conzessionirung einer zweiten Apotheke im Allgemeinen
habe Rechnung tragen können, und daß der Ausschuß, wenn
er einfach Uebergang zur Tagesordnung empfehle, zu formell
verfahre. Die damals vorgebrachten Motive eines Theils
dafür, daß der Wunsch der Eutiner an sich berechtigt sei,
andererseits dafür, daß der Landtag nicht in der Lage sei,
über die Personensrage eine Ansicht zu äußern, sich aneignend,
beantrage er:

der Landtag beschließe:
die Petition hinsichtlich des darin ausgesprochenen
Wunsches, daß in Eutin eine zweite Apotheke con-
cessionirt werde, unter dem Bemerken, daß der
Landtag über die Person des zuzulassenden Apothekers
sich nicht zu äußern habe, der Großherzoglichen
Staatsregierung zur Berücksichtigung zu empfehlen.
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Der Anträge wird genügend unterstützt.

Abg . Lentz : Er glaube nicht , daß bei der ersten Be-

richterstattnn g das Gesuch zur Anlegung einer zweiten Apotheke

in Eutin vom Ausschuß so entschieden befürwortet sei, wie der

Vorredner behaupte , erinnere sich vielmehr nur , das gehört

zu haben , daß eine solche dort existiren könne und zur größeren

Bequemlichkeit des Publikums gereichen werde . Diese Ansicht

habe er auch ; nicht so unzweifelhaft aber scheine die Frage,

ob man ans diesen Gründen eine zweite Apotheke conzessiouiren

solle . Außerhalb der Stadt , im Amte Eutin , existiren zwei

Aerzte , der Eine in Bosau , der Andere in Neukirchen ; von

beiden Orten sei ebenfalls , und zwar an die Negierung,

dringend um Conzessionirung von Apotheken petitionirt wor¬

den . Sollen diese Wünsche berücksichtigt werden , so könne

man schwerlich noch die Anlegung einer zweiten Apotheke in

Eutin empfehlen , da man dadurch statt einer mit einem Male

vier Apotheken haben würde , welche kaum würden existiren

können . Was vorzuziehen sei , die Conzessionirung je einer

Apotheke in Bosan und Neukirchen , oder die einer zweiten in

Eutin , sei zweifelhaft . Von Neukirchen nach Eutin betrage die

Entfernung ^ Meilen , von Bosau nach Entin ebenfalls , und

glaube er , daß , wenn nur an jedem dieser Orte eine Apotheke

existiren .könne , dies den Vorzug verdiene vor Anlegung einer

zweiten Apotheke in Eutin , weil ohnedem schon Aerzte an

diesen Orten seien und die Bewohner derselben dadurch leichter

ihren Bedarf an Medizin bekämen . Er habe nun allerdings

gehört , daß die Staatsregierung Bedenken trage , an beiden

Orten eine Apotheke zuzulassen und wisse noch nicht , ob die

Frage bereits entschieden sei ; jedenfalls könne er nicht unbe¬

dingt für Eutin stimmen , obgleich er damit einverstanden sei,

daß , so wie die Verhältnisse jetzt liegen , eine zweite Apotheke

dort recht gut existiren könne und deren Anlegung im Interesse

des Publikums sei.

Abg . Greverus : Nur zur Motivirung seiner Ab¬

stimmung wolle er bemerken , daß er mit der Ausführung des

Abg . Lentz vollständig einverstanden sei , und daß ihm die

Anlegung einer neuen Apotheke gerade in der Stadt Eutin

sehr bedenklich erscheine . Viel - zweckmäßiger sei es , eine solche

im Amte zu bewerkstelligen , und dann werde eine zweite

Apotheke in der Stadt nicht existiren können.

Abg . Hullmann : Nicht im Stande , selbst die Ver¬

hältnisse im Fürstenthum zu beurtheilen und sich über die

Frage aus eigner Erfahrung zu äußern , erinnere er sich be¬

stimmt , beim ersten Bericht gehört zu haben , daß das Ver¬

langen der Petenten in allgemeiner Fassung ein berechtigtes

sein würde . Komme daneben auch noch das Amt Eutin in

Betracht , so werde die Annahme seines Antrags der Berück¬

sichtigung dieses Punktes nicht präjudiziren , da derselbe nicht

definitiv ausspreche , daß in der Stadt Eutin eine zweite Apo¬

theke angelegt werden solle , sondern die Frage nur der Staats¬

regierung zur Erwägung stelle.

Abg . Bvader : Aus den vom Abg . Hullmann her¬

vorgehobenen Rücksichten wolle auch er im Interesse des

Publikums dessen Antrag empfehlen . Der Landtag müsse der

Regierung wiederholt zu erkennen geben , daß er dringend

wünsche , man möge mit der Conzessionirung von Apotheken

nicht zu ängstlich Vorgehen . Es gebe noch viele Orte , wo

dieselbe ein dringendes Bedürfniß sei.

Abg . Selkmann II - : Nach des Abg . Hullmann eigner

Erklärung könne er nicht für dessen Antrag stimmen . Die

Petition gehe ausschließlich und allein auf Conzessionirung

einer Apotheke in der Stadt Eutin ; empfehle also der Land¬

tag dieselbe der Staatsregierung zur Berücksichtigung , so em¬

pfehle er auch nur die Berücksichtigung der Stadt Eutin . Es sei

unmöglich , einen solchen Beschluß auch auf das Amt Eutin

zu beziehen und halte er es für durchaus unstatthaft , einen

Antrag anzunehmen , der etwas Anderes ausspreche , als er

beabsichtige.

Abg . Dannenberg : Da er den Bericht über die

Landtagsverhandlungen bei Gelegenheit der ersten Berichter¬

stattung noch erwarte , so bitte er , vor ihm dem nächsten

Redner das Wort zu geben.

Abg . Ahlhorn : Er werde es vorziehen , zu warten,

bis der Abg . Dannenberg gesprochen habe.

Präsident : Der Abg. Dannenberg habe jedenfalls
als Berichterstatter das Recht , zuletzt das Wort zu -nehmen.

Abg . Ahlhorn : Damit , daß der Abg . Dannen¬

berg als Berichterstatter einstweilen zurücktrete , müsse er aller¬

dings einverstanden sein.

In der vorliegenden Frage schließe er sich ganz und gar

dem Abg . Br oder an . Eine neue Apotheke könne nur zweck¬

mäßig sein , da dadurch die Konkurrenz zum Vortheil des

Publikums vermehrt werde . Daß die Existenz derselben ge¬

sichert sei , könne man schon aus dem bedeutenden Kaufpreise

und der enormen Höhe des Reinertrags der jetzigen Apotheke

schließen , welche der Berichterstatter früher genannt habe.

Auch im Herzogthume fehle es noch vielerwärts an Apotheken,

und halte er auch in dieser Beziehung die Annahme des

Hullmann 'schen Antrags für wünschenswerth , um dadurch

die Vermehrung der Apotheken überhaupt in Fluß zu bringen.

Der Abg . Lentz stellt mit Hinweisung auf die bereits

von ihm angegebenen Gründe folgenden Antrag:

die Petition der Staatsregierung mit dem Ersuchen zu

übergeben , die Anlegung einer zweiten Apotheke in

Stadt oder Amt Eutin in Erwägung zu ziehen.

Regierungscommissär Bucholtz : Von der Annahme

des Hullmann 'schen Antrags müsse er jedenfalls abrathen.

Denn , bezwecke derselbe , die Staätsregierung von der Petition

in Kenntniß zu setzen , so' könne er mittheilen , daß dieß voll¬

ständig überflüssig sei , indem an dieselbe schon mehrmals , er
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stellt und in Erwägung gezogen sei. Sollte aber der Landtag
durch Annahme dieses Antrags die bestimmte Ansicht aus¬
sprechen wollen, daß die Gewährung der Bitte wünschenswerth
sei, so halte er es doch für recht bedenklich, ohne genauere
Kenntuiß der vorliegenden Verhältnisse hier ein solches Urtheil zu
fällen. Der Abg. Brader  habe im Interesse des Publikums
zu sprechen geglaubt; es sei aber noch sehr fraglich, ob es
nicht weit mehr im Interesse des Publikums liege, im Amte
Eutin eine neue Apotheke anzulegen, als in der Stadt Eutin
lediglich eine Konkurrenz zu schaffen. Es empfehle sich des¬
halb, wenn man überhaupt auf die Sache eingehen wolle,
wohl nur der Antrag des Abg. Lentz.

Abg. Dannenberg : Ans die Bemerkung des Abg.
Hüll mann,  daß früher vom Ausschuß die Berechtigung der
Eutiner zur Anlage einer zweiten Apotheke anerkannt sei, müsse
er erwidern, daß er sich dessen durchaus nicht erinnere, son¬
dern bestimmt glaube, nur das gesagt zu haben, was in den
Berichten über die Landtagsverhandlungen vom 11. März
dieses Jahres angegeben sei:

„Uebrigens sei in der Petition behauptet, daß die
Apotheke in Eutin vor Kurzem für die Summe von 40000
Thlr. H. C. verkauft sei und einen jährlichen Reingewinn
von 4000 Thlr. abwerfe. Dem Ausschüsse scheine darnach,
daß in Eutin eine zweite Apotheke recht wohl bestehen
könne, und die Errichtung derselben auch im Interesse des
Publikums sei."

Der Antrag des Abg. Lentz wird unterstützt.
Der Abg. Hullmann  ändert seinen Antrag dahin:

die Petition in der Beziehung, daß in Stadt oder Amt
Eutin eine zweite Apotheke concessionirt werde, der
Großherzoglichen Staatsregierung zur Berücksichtigung
zu empfehlen.

Der so gefaßte Antrag findet ebenfalls hinreichende Un¬
terstützung.

Abg. Ahlhorn : Dadurch, daß, wie der Regierungs-
commissär angebe, schon zehn Mal bei der Negierung um
Ertheilung der Konzession petitionirt worden sei, werde die
Sache nicht besser. Grade darum sei er noch entschiedener
für den Antrag des Abg. Hullmann,  damit der Landtag
doch auch einmal seine Ansicht über die Sache ausspreche und
würde er es lieber gesehen haben, wenn der Antragsteller es
bei der ersten Fassung gelassen hätte, zumal da die eben ver¬
lesene beträchtliche Größe des Kaufpreises von 40,000 Thlr.
und des Reinertrags von 4000 Thlr. bei der jetzigen Apo¬
theke einen genügenden Beweis dafür liefere, daß daneben
recht gut eine zweite bestehen könne. Habe der Landtag bei
der Berathung über das neue Gewerbegesetz für das Fürsten¬
thum Lübeck erst kürzlich den Antrag an die Staatsregiernng

gestellt, die Ersuchen wegen Konzessionirung neuer Apotheken,
soweit thunlich, zu berücksichtigen, so müsse er dem auch in
diesem besonder« Falle konsequent bleiben und nicht auf einen
bloßen Formfehler, weil die Petenten zugleich eine bestimmte
Person ins Auge gefaßt haben, ein so großes Gewicht legen.

Abg. Lentz : Nicht deshalb habe er seinen Antrag
gestellt, weil die Petenten eine bestimmte Person bezeichnet
haben, sondern weil er glaube, daß es besser sei, auf dem
Lande neue Apotheken anzulegen, welche passender für die
Landbewohner lägen, als dieselben auf einen Ort zu häufen.

Berathung geschlossen.
Abg. Dannenberg als Berichterstatter: Dem Aus¬

schüsse habe nicht weiter, als eine Petition zur Konzessions-
ertheilnng für eine zweite Apotheke in Eutin an den
Pharmazeuten Kirchmann Vorgelegen.  Weiteres sei
durch die Petition nicht an den Landtag gebracht, ob ein Be-
dürfniß nach einer zweiten Apotheke in Eutin allgemein gefühlt
werde, wisse man nicht, eine Berücksichtigung der allgemeinen
Interessen sei gar nicht an ihn herangetreten; man wisse
gar nicht, ob ein Gesuch solcher Art schon an die Staats¬
regierung gelangt sei; deshalb möge man es bei dem von
ihm gestellten Anträge belassen.

Der Antrag des Abg. Hullmann  wird angenommen;
die klebrigen sind dadurch erledigt.

Zum mündlichen Bericht des Verwaltungsausschusses über
die Petition mehrerer Interessenten des äußeren Wegebezirks
der Stadtgemeinde Varel, betreffend die Unterhaltung der
Vareler Sielstraße, ergreift zunächst der Berichterstatter Abg.
Lentz das Wort: Von der Stadt Varel zum Vareler Hafen
führe ein kurzer Weg von höchstens Stunde Länge, welcher
früher von einzelnen Pflichtigen unterhalten worden sei. Im
Anfang der dreißiger Jahre sei derselbe gepflastert und die
die dadurch verursachten Kosten theils durch Abkauf seitens der
Pflichtigen, theils durch eine Anleihe gedeckt. Auch sei von
der Regierung ein Weggeld bewilligt und von 1831 bis 1863
erhoben. Durch Einführung der neuen Wegeordnung habe
sich das geändert, indem, nach Aufhebung des Weggelds durch
Verfügung der Großherzoglichen Regierung, der Vareler Ge¬
meinderathbeschlossenhabe, daß dieser Weg, Sielstraße genannt, zu
denjenigen Wegen gehören solle, deren Unterhaltung dem äußeren
Wegebezirke der Stadtgemeinde obliege. Dieser Beschluß sei
nachher von der Staatsregierung genehmigt, obgleich es nach
der vorliegenden Petition so scheine, als ob die Provinzial-
regiernng ihre Genehmigung nicht ausgesprochen habe. Die
Petenten als Interessenten dieses Bezirks bäten den Landtag,
anzuerkennen, daß es sich nicht rechtfertige, ihm diese Last
aufzubürden, eventuell dieselbe dadurch zu erleichtern, daß er
beim Staatsministeriumdie Genehmigung zur Erhebung eines
Weggeldes nach Art. 115 H. 1 der Wegeordnung befür¬
worte.
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Letzteres könne der Ausschuß nicht empfehlen . Die be¬

treffende Straße führe nach einem frequenten Hafen und werde
auf die mannigfaltigste Art benutzt , von den Fabrikanten und

Kaufleuten oder andern Bewohnern der Stadt Varel , von
den anwohnenden Mitgliedern der Weggemeinde , aber auch

von Auswärtigen , besonders von Ziegel -, Schlenzen - und

Steinkohleufuhren . Augenscheinlich habe sie deshalb den

Charakter ' einer Staatsstraße , welche weniger den Lokalverkehr

zwischen zwei Orten , als die Verbindung eines öffentlichen

Hafens mit dem ganzen Lande vermittele ; gewissermaßen sei
dieselbe auch früher als Staatsweg angesehen worden , indem
das Amt auf die Verbesserung gehalten , deren Kosten aus

dem Wegeldsertrag bestritten seien , auch dazu gehörige Steine

ohne Weiteres für den Hafen benutzt habe . Jetzt sei allerdings

die Auffassung eine andere und solle diese Straße als Ge¬
meindeweg angesehen werden . Es scheine aber doch jedenfalls

unbillig , die Unterhaltung eines Weges , welcher die Natur
einer Staatsstraße habe , einigen Mitgliedern der Stadtgemeinde

Varel aufzulegen , welche die Steine nur wieder wegnehmen
können , da sie den Weg doch wenig benutzen . Vielleicht sei

es deshalb das Beste , ihn zum Staatsweg zu erheben . Da¬

gegen müsse der Ausschuß sich wegen der Kürze des Weges
gegen Bewilligung eines -Weggelds erklären , welches auch der
Staat , wenn er den Weg übernehme , auf einer so kurzen

Strecke nicht erheben werde.

Der Ausschuß beantrage:

der Landtag beschließe , Großherzoglicher StaatSregie-

rung die Petition zu übergeben , mit dem Ersuchen:
in Erwägung zu ziehen , wie der unbilligen Belastung
des äußeren Wegebezirks der Stadtgemeinde Barel

durch die Unterhaltung der Vareler Sielstraße abzu¬
helfen sei,

und gebe es dadurch der Regierung anheim , zu entscheiden,

wie diese Unbilligkeit gehoben werden könne , ob dadurch , daß

die Unterhaltung dem Staat zufalle , oder der Stadt Varel,

oder der ganzen Gemeinde.

Abg . de Couffer : Er halte es für ganz gerechtfer¬
tigt , daß der Staat diese Last übernehme , da wie Straße
außerordentlich viel und von den verschiedensten Leuten benutzt
werde.

Abg . Suhren : Ganz ähnlich , wie hier , liege das
Verhältniß beim Ellenserdamm , wo ebenfalls von der Haupt¬

chaussee bis zum Hafen nur eine kurze Strecke sei . Dort
habe gar kein gepflasterter Weg bestanden und habe der Staat

nicht gezögert , die Strecke als Staatsweg zu chaussiren ; die
Vareler können deshalb jedenfalls verlangen , daß der Staat

die Unterhaltung der Sielstraße wenigstens übernehme.

Der Ausschußantrag wird angenommen.

Im dritten Gegenstände der Tagesordnung , der zweiten

Lesung des Gesetzentwurfs , betreffend die Ablösung der Weide-
berechtignngen aus fremden Grundstücken , wird nach Genehmi¬
gung der vom Ausschuß vorgenommenen redaktionellen Aen-

deruugen der Antrag des Abg . Selkmann  II . :

anstatt der in erster Lesung angenommenen ZZ . 2 und

3 des Art . 24 werde folgende Bestimmung ange¬
nommen :

„Z . 2 . Der AblösungScommission werden außer¬
ordentliche Mitglieder nicht beigeordnet,"

und „ Z. 4 " werde in „ Z. 3 " verwandelt.

abgelehnt und der ganze Entwurf in der Zusammenstellung
des Ausschusses angenommen.

Es folgt auf der Tagesordnung der mündliche Bericht
des Ausschusses für das Weiveablösungsgesetz über die Petition

verschiedener Grundbesitzer aus den Dorsschaften Bosan , Klein-
Neudorf , Loja , Bichel und Wöbs , betreffend Erlaß eines Ge¬

setzes für das Fürstenthum Lübeck wegen Ablösung der Weide¬
berechtigungen auf fremden Gründen.

Abg . Hullmann als Berichterstatter : Pie Petition

aus den genannten Dorsschaften stelle vor , daß auch im Für¬

stenthum Lübeck vielfach Weideberechtigungen auf fremden

Grundstücken Vorkommen , deren Ablösbarkeit dort ein eben so

dringendes Bedürsniß sei , wie im Herzogthum Oldenburg.
Der Landtag werde deshalb gebeten , auf Erlassung eines
ähnlichen Gesetzes , wie das vor Kurzem hier vereinbarte , für

das Fürstenthum hinzuwirkeu . Der Ausschuß müsse die Gleich¬
heit der Motive eines solchen Gesetzes für beide Landestheile

anerkennen und beantrage , indem er die in der Petition her-
vorgehobeneu Spezialitäten , besonders den Wunsch , daß die

Entschädigungen möglichst niedrig gestellt werden mögen , weil

die meisten der Berechtigungen durch Mißbrauch entstanden
seien , der Entwerfung des Gesetzes selbst Vorbehalte:

der Landtag beschließe , die Petition der Großherzoglichen

Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung zu
empfehlen.

Der Antrag wird angenommen.

Den fünften Gegenstand der Tagesordnung bildet der

Bericht des Staatsgutsausschusses , betreffend Verkauf des sog.
Ochsenhamms bei Kniphansen.

Eine Verlesung desselben wird nicht gewünscht und An¬
trag 1 angenommen.

Zu Antrag 2:

Abg . Ahlhorn : Er ergreife bei Gelegenheit dieses

Antrags das Wort , um darauf aufmerksam zu machen , daß

sich später vielleicht , wenn der Eisenbahnvertrag zur Verwirk¬

lichung gekommen sein werde , ein weitergehender Antrag auf

den Verkauf von noch mehreren solcher Grundstücke empfehle,
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welche unter den Art . 181 Z. 1 des Staatsgrundgesetzes fie¬

len . Der Staat gewinne dadurch ein Doppeltes ; nicht nur,
daß er die Verwaltungskosten dadurch spare , sondern er könne

auch Schulden mit den Kaufpreisen abtragen , deren Zinsen

sich bedeutend höher belaufen , als die Pachterträge der zu
verkaufenden Grundstücke . Er glaube auch , daß man die

Hindernisse , welche sich dem Verkauf der Bentink 'schen Vor¬
werke insbesondere entgegenstellen , daß dieselben für die Ben¬

tink 'schen Forderungen haften und daß die Einnahme aus
denselben an die Stelle der abgelösten Ordinärgefälle treten

sollen , werde beseitigen können . Für jene Forderungen biete
der Staat an sich Sicherheit genug und die Ordinärgefälle

werden , nach den bisher gemachten Erfahrungen , wohl nie

abgelöst werden . Einen speziellen , dahin zielenden Antrag

behalte er sich für die Zeit vor , wenn der Eisenbahnvertrag

zu Stande gekommen sei.
Was den vorliegenden Antrag betreffe , so könne er aus

eigner Kenntniß bestätigen , daß das zu verkaufende Grundstück
mitten zwischen den Ländereien liege , welche der Graf von
Inn - und Kniphausen bereits angekauft habe und daß zu ver-

muthen stehe , der Graf werde die darauf stehenden .Bäume

zu erhalten suchen.

Reg .- Comm . Ikuhstrat Wenn es die Absicht des

Vorredners sei > den Verkauf von größeren Komplexen solcher

Ländereien , welche unter den Art . 181 Z. 1 des Staatsgrund¬

gesetzes fallen , zu beantragen , so verweise er ihn darauf , daß
der an der Spitze stehende Grundsatz dieses Paragraphs darin

bestehe , „das Staatsgut in seinen wesentlichen Bestandtheilen zu
erhalten " . Es würde also eine nicht zu rechtfertigende Abwei¬

chung vom Staatsgrundgesetz sein , wenn man größere Komplexe
der Art verkaufen wolle , um Schulden damit zu decken.

Antrag 2 wird angenommen.

Es folgt auf der Tagesordnung der Bericht des Finanz¬

ausschusses über eine Petition von Eingesessenen der Stadt
Varel , betr . den Bau eines Obergerichtsgebäudes daselbst.

Abg . Müller (Mitglied der Minorität des Ausschusses ) :

Da er sich davon überzeugt habe , daß der Wunsch der Pe¬
tenten möglichste Berücksichtigung verdiene , so werde er für

den Mehrheitsantrag stimmen.

Abg . Hullmann : Auch er stimme der Mehrheit bei;
man brauche nur einmal durch die Stadt Varel zu gehen,

um sich zu überzeugen , einen wie traurigen , trümmerhaften
Eindruck das alte , halbabgebrochene Schloß jetzt mache ; ein

Jeder , der einmal in dem Obergerichtsgebäude verkehrt habe,
werde damit übereinstimmen , daß ein Gebäude , in dem jede

Thür so niedrig sei , daß man beim Eintritt in dieselbe den

Kopf bücken müsse , in dem jeder Schritt auf dem schwankenden
Fußboden den Einsturz desselben befürchten lasse , keine für das

Obergericht passende Lokalität sei- ' Daß man auch dasselbe
nicht dauernd darin habe behalten wollen , zeige das Weg¬

brechen des andern Flügels des Schlosses , das , solange nicht

Berichte . XIV. Landtag.

auch der übrige Theil ebenfalls abgebrochen werde , nicht nur
Nichts nütze , sondern das ganze Gebäude zur Ruine mache.

Berathung geschlossen.

Abg . Strackcrjcrn II - als Berichterstatter für die

Minorität : Die Minorität habe geglaubt , daß es nicht Sache
des Landtags sei, die Initiative zur Erbauung eines Gebäudes,

dessen Kosten auf 30,000 Thlr . veranschlagt seien , zu ergrei¬
fen . Wenn die Zustände wirklich so betrübt seien , wie die

Petition sie schildere , so n erde dies auch der Staatsregierung

nicht entgehen , welche vollkommen in der Lage sei, ihre Ansicht
darüber zur Geltung zu bringen . Daß der Verkauf der Bau¬
plätze einen nennenswerthen Theil der Kosten decken werde , sei

nicht zu vermuthen , da , soviel er gehört habe , die Preise nicht
sehr hoch kommen würden , die - Stadt Varel vielmehr einen

Vortheil dabei zu machen und theilweise die Kosten der Pfla¬
sterung des Marktplatzes zu decken hoffe.

Abg . Ahlhorn als Berichterstatter der Mehrheit : Die

letzte Bemerkung des Vorredners stelle er in Abrede ; wie er

höre , werden die Preise , welche man ehemals beim Verkaufe
des Marienlustgartens erzielt habe , und welche sehr bedeutend

gewesen seien , maßgebend sein . Er glaube deshalb , daß die.

Baukosten durch Verwerthung der überflüssigen Bauplätze
größtentheils gedeckt werden würden und daß dem Staat aus

Gewährung der Peütion kein Nachtheil erwachse.
Der Mehrheitsantrag wird angenommen.

Demnächst folgt die Berathung über den Entwurf einer
Notariatsorvnung für das Herzogthum Oldenburg.

Der Vicepräsident Pan er atz übernimmt den Vorsitz.
Zum Antrag 1 ( auf Ablehnung des Entwurfs im

Ganzen ) .

Reg .-Comm . Lrep : Von der Hälfte des Ausschusses
sei die Ablehnung des Entwurfs irn Ganzen beantragt und

dabei von einem Mitglieds in einer ausführlichen Begründung
hauptsächlich daraus hingewiesen , daß nach dem neuesten Stande

der Wissenschaft es sich empfehle , aus Einrichtung eines selbst¬
ständigen Notariats Bedacht zu nehmen . Hiergegen sei er

beauftragt , zu erklären , daß die Staatsregierung zwar nicht
diese Idee von vornherein von sich weise , ebensowenig aber
schon jetzt für die Einführung eines selbstständigen Notariats

sich bestimmen könne , besonders insoweit , als damit auch die

freiwillige Gerichtsbarkeit den Gerichten  ganz genommen
werden solle . Jedenfalls lasse sich eine so radicale Umänderung
nur in Verbindung mit einer veränderten Gerichtsorganisation

ins Auge fassen . Unter diesen Umständen sei es richtig und

nicht bedenklich , zunächst ein Notariat in der von der Regie¬

rung vorgeschlagenen Form ins Leben zu rufen ; die Erfahrung
werde dann -lehren , inwieweit dieses Institut sich bei uns be¬

währt -habe und sei es dann noch immer möglich , unter Zu-

ratheziehung dieser inzwischen gemachten Erfahrungen zu einem

sog . selbstständigen Notariat fortzuschreiten.
Abg . Brüder Er werde für die Ablehnung stimmen,

da , so viel er wisse , im ganzen Lande , mit Ausnahme der

35



274

Städte, kern Bedürfmß zum Notariat vorhanden sei, und weil
er fürchte, daß unter Umständen mehr Nachtheil als Vortheil
dabei herauskommen werde, weil die neuen Notare doch leben
müßten, und, wenn ihr Amt nicht genug eintrage, leicht zum
Mißbrauch derselben getrieben würden. Außerdem werde in
Folge dessen die Staatskasse an Sporteln für die freiwillige
Gerichtsbarkeit bedeutende Einbußen erleiden, obgleich der
Staat das Geld nicht entbehren könne und es sich nicht recht-
fertige, Tausende wegznwerfen, um ein Institut zu schaffen,
das entschieden kein Bedürfmß sei.

Abg. Becker : Darin, daß das selbstständige Notariat
nicht sofort bei uns eingeführt werden könne, sei er mit dem
Regierungscommissär einverstanden, weil die von ihm(Redner)
angeregte Frage hier noch nie zur eingehenden Prüfung ge-
kommmen sei, einer solchen also vorerst noch bedürfe; er selbst
habe, ehe er auf dem vorigjährigen Jnristentage die Sache
habe verhandeln hören, keine Einsicht in das Wesen eines
selbstständigen Notariates gehabt. Auch glaube er , daß man
recht gut diese nähere Prüfung vornehmen und mit voreiligen
Schritten warten könne, da das Bedürfmß kein dringendes sei.
In wie weit man Erfahrungen aus dem Bestände des jetzt
vorgeschlagenen Instituts dabei benutzen könne, darauf werde
er am Schluß zurückkommen, wo er aus die von dem andern
Theile des Ausschusses vorgebrachten Gründe antworten wolle.
Zunächst wolle er bitten, bei Erwägung seiner Ansicht ganz
von den Ideen abzusehen, welche uns von Hörensagen über
das Notariat des alten deutschen Reichs, oder das im Anfang
dieses Jahrhunderts oder in Deutschland und Frankreich herr¬
schende geläufig seien. Das selbstständige Notariat, wie er
es wmrsche, sei eine Einrichtung der neueren Zeit, das selbst
am Rhein, erst nach und nach mit Hülfe der seit 1856 er¬
scheinenden Notariatsordnung von mannigfachen An - und
Auswüchsen gereinigt sei, wenngleich sein Werth schon früher
begriffen sei. Daß man es im Nachbarlande Hannover nicht
eingeführt habe, obgleich man dort seit 1850 in anerkennungs-
werther Weise mit der Verbesserung der rechtlichen Zustände
vorgehe, lasse sich vielleicht daraus erklären, daß dort durch
Conzentrirung der Obergerichte in wenigen Orten und dadurch,
daß in Folge dessen viele Anwälte an andern Orten zurück¬
geblieben seien, das Bedürfmß entstanden sei, diesen Beschäfti¬
gung zu verschaffen. Aus den Landtagsverhandlungen der
vorigen Session habe er ersehen, daß auch hier dieser Umstand
auf den Antrag des Landtags eingewirkt habe.

Die große Glinst, deren sich das selbstständige Notariat
in einem großen Theile Deutschlands erfreue, habe den
StadtgerichtsrathOr. Eberth in Berlin veranlaßt, die Frage
für den Jnristentag aufzuwersen, ob das Notariat von der
Anwaltschaft zu trennen sei? Vier Gutachten seien darüber
eingegangen von Faber in Stuttgart, von Krapp in Wien,
von Vissering in Aurich und von Euler in Düsseldorf;
von diesen haben drei sich entschieden zu Gunsten eines selbst¬
ständigen Notariats ausgesprochen und die aufgeworfene Frage

bejaht, wogegen über die Frage der ausschließlichen Zuwendung
der freiwilligen Gerichtsbarkeit an die Notare keine Entschei¬
dung abgegeben sei, weil man darüber keine spezielle Frage
aufgestellt habe. Das vierte Gutachten von Vissering habe
auf lokale Interessen hingewiesen, und lasse sich überhaupt auf
die Frage nicht tiefer ein. Der Referent in dieser Sache,
Obertribnnalrath Sternfels in Stuttgart, habe sich ebenfalls
entschieden für das selbstständige Notariat und Trennung
desselben von der Advokatur mit einer kleinen Modifikation,
aus welche er später kommen werde, erklärt. Sein Resums
fasse die Gründe dafür so kurz und treffend zusammen, daß
er sich erlaube, dasselbe der Versammlung vorzulesen.

Es laute folgendermaßen:
Die Notare haben bei der Aufnahme von Urkunden die

für dieselben vorgeschriebenenoft sehr minutiösen Formen,
welche eine beständige und in Folge der großen Verantwort¬
lichkeit doppelt aufregende Wachsamkeit erfordere, zu be¬
obachten. Ganz verschieden davon seien die prozessualischen
Formen, welche besonders für den Anwalt eine drückende,
zeitraubende Last bilden. Beide BerufSthätigkeiten erfordern
verschiedene Fähigkeiten und Neigungen, die sich in einer
Person selten vereinigt finden und von denen jede für sich
einen ganzen Mann in Anspruch nehme. Der Beruf der
Advokaten gestatte es nicht, zu jeder Zeit zur Verfügung
der Parteien zu stehen und deren Anforderung auf rasche
Vollziehung der Urkunden zu genügen. Die Amtshandlung
des Notars beanspruche allgemeinen öffentlichen Glauben,
sie fordere als ihr Recht das Vertrauen nicht blos des
Einzelnen, sondern Aller. Die Verrichtungen der Advoka¬
tur hingegen tragen den Charakter entschiedener Partei¬
nahme an sich. Wenn der Advokat von seinen Klienten
anfgefordert werde, einen Vertrag zu entwerfen, so sei es
seine Pflicht, dabei das Interesse seines Klienten möglichst
zu wahren, und dieser werde es ihm verübeln, wenn er
den anderen Kontrahenten, statt ihm die Erhebung von
Einwendungen zu überlassen, auf die gesetzlichen Folgen,
auf die praktische Tragweite der gewünschten Bedingungen
aufmerksam mache und so die Erfahrungssätze derKautelar-
Jurisprudenz in beiderseitigem Interesse zur Geltung
bringe. Würde das Publikum es in Ordnung finden, wenn
der Mann , welcher im Gerichtssaale als erklärter Diener
der Parteiinteressen austrete, in seiner Amtsstube in einen
Träger der obrigkeitlichen Gewalt sich verwandele? Das
Publikum müsse unbedingt darauf bauen können,, daß die
auf Antrag der Partei beurkundeten Thatsachen und Vor¬
gänge unter,dem Schutze unverbrüchlicher Amtsverschwiegen¬
heit stehen und daß die Protokolle, Registraturen und
Depositorien des Notars Dritten weder mittelbar noch un¬
mittelbar zugänglich seien. Könne dieses Vertrauen bestehen,
wenn der Notar, der Kenner so vieler intimen Familien-
nnd Geschäftsverhältnissc, der Bewahrer so vielerbedeutender
Urkunden, täglich in seinem Advokatenberufc den einseitigen
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Parteiinteressen seine Dienste zu leisten befugt sei? Die
schützenden Verbote gegen Advokatendienste, welche mit den
Funktionen als Notar collidiren, seien nicht ausreichend.—

Trotz dieser Gründe habe aber der Referent, weil aus
Hannover jene eine Stimme zur Berücksichtigungder Lokal¬
umstände aufgefordert habe, folgende beiden Sätze vorge¬
schlagen:

1) „Das Notariat soll von der Advokatur getrennt wer¬
den".

2) „Für diejenigen Orte soll eine Ausnahme hiervon
gemacht werden, wo jede dieser Funktionen für sich
ein genügendes Auskommen nicht gewährt."

von welchen der erste angenommen, der zweite abgelehnt sei.
Ueber dies Resultat habe er (Redner) gestutzt, weil er

von hier aus die Idee mitgebracht habe, daß bei uns kein
Notar selbstständig zu cxistiren im Stande sei. Man habe
ihm geantwortet, er wisse noch gar nicht, was ein Notar sei;
wie es denn unsere Leute machen, wenn sie in dem heutzutage
so sehr gesteigerten Kultnrverhältnissen, bei einem so vielge¬
staltig entwickelten Rechtsorganismus, das Bedürfniß empfin¬
den, zu erfahren, was Recht sei; an wen sie sich wenden?

Worauf er(Redner) erwiedert: „Das sei verschieden; am lieb¬
sten gehe man zu einem Freunde, der Jurist sei, sonst vielfach zum
Amtsrichter, der namentlich in den Distrikten, wo er nicht
sehr beschäftigt sei, als Vertrauensmannvollkommen genüge;
wo aber der Amtsrichter die Zeit nicht habe oder sich sonst
nicht eigne, da suche man andere Hülfe, einen Advokaten" .

„Ein solcher sei aber, nicht in allen Fällen passend oder
zu haben".

„Dann nehme man einen Rechnungssteller".
„Was man denn unter Rechnungsstellern verstehe?"
„Das seien bei uns Leute, die fast mit denselben Ge¬

schäften sich befaßten, welche man anderswo den Notaren
übergebe, mit den Ausnahmen, daß sie keinen öffentlichen
Glauben beanspruchen können und daß sie nicht studirt
haben."

„Das seien freilich sehr unzuverlässige schlechte Notare;
anderswo sei man grade bei diesen besonders vorsichtig, so daß
manz. B . die Advokatur, aber nicht das Notariat frei gebe;
wahre Notare werden diese Rechnungssteller ersetzen."

So habe er sich überzeugt, daß diese Frage bei uns
durchaus einer tiefer eindringenden Prüfung bedürfe und könne
sich nicht enschließen, auf den vorliegenden Entwurf einzugehen.
Er habe nur zwei Gründe ausfindig machen können, welche
man für denselben anführe. Einmal solle die beschränkte Ein¬
führung des Notariats dazu dienen, „in für manche Fälle
wünschenswerther Weise die Herbeiziehung eines das besondere
Vertrauen genießenden Notars statt des richterlichen Beamten
zu ermöglichen"; das widerspreche aber doch aller Erfahrung
und sei er überzeugt, daß der Richter stets mehr Vertrauen
genießen werde, als der Notar des Entwurfes: Dafür , daß
die freiwillige Gerichtsbarkeit ausschließlich bei dem Richter

bleibe, erheben sich doch noch Stimmen, z. B. die von Nöll-
ner in Hessendarmstadt(die deutschen Juristen S . 235), für
die Verbindung des Notariats mit der Advokatur Niemand.
Als zweiter Grund werde geltend gemacht, daß mit Hülfe
des Entwurfs Erfahrungen zur Einführung des selbstständigen
Notariats gesammelt werden sollen. Darauf müsse er aber
entgegnen: Wolle man das Institut kennen lernen, wolle
man es bei unserer Bevölkerung bekannt und beliebt machen,
so möge man etwas Gutes, nicht etwas von Wissenschaft
und Erfahrung Verworfenes einführen, das nur abschrecken
könne.

Abg. Ahlhorn : Er wolle nur mit wenigen Worten
seine Abstimmung rnotiviren. Nach langem Zweifeln und
reiflicher Ueberlegung habe er sich endlich für die Ablehnung
entscheiden müssen, theils, weil kein dringendes Bedürfniß vor¬
liege, theils, weil, wie der Vorredner ausgeführt, die Sache
noch einer reiflichen Prüfung bedürfe. Daß, wenn man schon
jetzt Notare haben wolle, das Notariat für's Erste mit der
Advokatur verbunden sein müsse, darin sei er mit der Staats¬
regierung bis aus einzelne Ausnahmen einverstanden, da die
neuen Notare sonst nicht werden bestehen können. Grade die
Advokatur müsse ihre Hauptbeschäftigung bilden; daß sie Nichts
anderes, als gerichtliche Beglaubigungen vorzunehmen haben,
werde nicht ansreichen. Auch glaube er, daß mau die Spor¬
teln für die Notare recht wohl erhöhen könne, ohne befürchten
zu müssen, daß sie nicht mit den Gerichten konkurriren können,
da meistens das Vertrauen zu einem besonderen Rathgeber
die Scheu vor der größeren Ausgabe überwinden werde.
Schon jetzt komme es oft vor, daß z. B. Testamente von
solchen Vertrauensmännern, besonders Advokaten, abgefaßt und
dann erst zum Amtsgericht gebracht werden. Da indessen
der Juristentag sich so entschieden für die Trennung des No¬
tariats von der Advokatur erklärt habe, für eine solche aber
bei uns die Zeit noch nicht gekommen sei, da andrerseits kein
dringendes Bedürfniß vorliege, so gebe auch er lieber das
Schlechte auf, um später das Gute zu verlangen.

Abg; Hullmann : Wenn er gleich den Werth und
die Bedeutung der vom Abg. Becker angeführten Gründe
nicht verkenne, so glaube er doch, daß wir, da bisher die
freie Gerichtsbarkeit bei uns ganz in den Händen der Behör¬
den gelegen habe, sobald nicht zu dem entscheidenden Schritte,
sie diesen ganz zu nehmen, kommen werden. Wolle man sie ganz
den Notaren zuwenden, so müsse das Notariat vorher populär
gemacht werden; das könne nur allmählich geschehen, wie der
Entwurf es bezwecke. Dabei dürfe man indeß keineswegs
annehmen, daß dieser nur solche Notare Hervorrufen werde,
welche zugleich Advokaten seien. An Obergerichtsorten werde
dies allerdings in den meisten Fällen eintreten; werde aber
der Art. 9 des Entwurfs, nicht wie die Regierung, sondern
wie der Ausschuß ihn Vorschläge, angenommen, so sei auch
die Möglichkeit gegeben, daß auch auf dem Lande Notare
existiren können, ohne Advokaten zu sein. So werde man

35 *
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sich selbst die Materialien zur Verbesserung des Instituts

sammeln und zugleich den Rechnungsstellern entgegen wirken,

welche jetzt , ohne Garantie und ohne Vertrauen zu ver¬

dienen , die Notariatsgeschäfte vornehmen . Dagegen , daß so

viel Gewicht ans die Trennung des Notariats von der Advokatur

gelegt werde , weise er darauf hin , daß , wie schon der Abg.

Ahlhorn gesagt , schon jetzt das Publikum manchmal anders¬

wo , als beim Richter , im glücklichen Fall , wenn eö gut be-

rathen sein wolle , bei einem tüchtigen Anwälte seine rechtlichen

Urkunden entwerfen lasse . Jedenfalls könne man durch An¬

nahme des Entwurfs den jetzigen Zustand nur erheblich ver¬

bessern und nicht verschlechtern , während man einen noch

vollkommneren Zustand vorbereite.

Abg . Russell : Er müsse in jeder Beziehung mit dem

Abg . Becker sich einverstanden erklären und könne es nicht

rechtfertigen , mit einem solchen Gesetze , wie nach der Erklärung

des Regierungscommissärs beabsichtigt werde , zu experimentiren.

Seines Erachtens müsse man kein Gesetz einführen , wenn nicht

die Verhältnisse es erfordern ; daß dies nicht der Fall ser,

sehe man schon daraus , daß im Publikum noch keine einzige

Stimme für die Notariatsordnung laut geworden sei. Früher

allerdings habe man auch in uuserm Lande , in dem alten

Osnabrücker Theile , schon Notare gekannt , deren Andenken

freilich nicht sehr ruhmvoll sei . Wenn aber jetzt auch der¬

gleichen , wie damals vorgekommen , von den Notaren nicht zu

befürchten sei , so werde mau doch höchstens für die größeren

Orte ein Institut schaffen , welches , wie ausführlich bewiesen,

an sich zu vernrtheilen sei. Das Publikum werde schon ohne¬

dem , wie auch der Abg . Ahlhorn bemerkt habe , sich daran

gewöhnen , bei anderen Vertrauensmännern sich Rath für seine

Rechtsverhältnisse zu holen ; deshalb möge man abwarten , ob

nicht bald eine allgemeine Veränderung in der Gerichtsorgaui-

sation die Einführung des selbstständigen Notariats ermögliche,,

und nicht ein verkümmertes Institut ohne allen Boden ins

Leben rufen.

Regieruugscomissär Kjer : Er müsse sich gegen die Be¬

merkung des Vorredners , daß er gesagt habe , die Regierung

wolle mit dem Gesetz experimentiren , entschieden verwahren.

Er habe vielmehr nur dazu geratheu, . man möge den Entwurf

jetzt aunnehmen ; dann könne man die in Folge dessen gemachten

Erfahrungen später benutzen , während es nach dem Vorwurf

des Vorredners so klinge , als wolle die Staatsregierung die

Notariatsordnung deshalb einführen , um damit zu experi-
mentireu.

Abg . Strackerjmr III . : Er sei für die Annahme

des Entwurfs , weil er das Bedürfniß nach "Notaren in seiner

Praxis empfunden habe . In größeren Städten sei der jetzige

Zustand für das Publikum höchst unbequem , da die Amtsrichter

und der Aktuar nur wenige bestimmte Stunden in der Woche für

die Aufnahme von Urkunden ansetzen können . Und wenn es

auch wohl dann und wann verkomme , daß der Amtsrichter

ans Gefälligkeit auch außer der Zeit die Leute annehme , so

sei doch Niemand stets so sehr Herr über sich selbst , daß er

nicht zuweilen einem solchen Anträge , wenn er ihm gerade

ungelegen komme , entweder nur mit mürrischer Miene Folge

gebe oder auch manchmal ihn ganz zurückweise . Eine ganz

andere Sache und vortheilhaft für das beabsichtigte Geschäft

werde es sein , wenn der Betreffende zu einem Notar gehen

könne , der stets zugänglich sei und ihn mit freundlichem Hände¬

druck empfange , weil dadurch , daß der Mann sich an ihn

wende , ihm selber ein Gefallen geschehe . In den Städten,

wo ein so bedeutender Rechtsverkehr sei, wo täglich manchmal

7 bis 8 Wechsel protestirt werden müssen , sei es dem Amts¬

richter nicht möglich , den Ansprüchen des Publikums gerecht

zu werden.
Allerdings bekenne er , daß der Abg . Becker durch die

soeben vernommene Rede ihn zweifelhaft gemacht habe ; aber

was könne er uns anstatt des beschränkten Notariats Besseres

bieten ? Die Realisirung seiner Wünsche liege noch in weiter

Zukunft ; wie mau soeben von Seiten der Staatsregierung

gehört habe , sei an die Einführung des reinen Notariats

keinenfalls vor Einrichtung einer neuen Gerichtsorganisation

zu denken ; das könne noch lange dauern ; bis dahin möge man

sich hiermit begnügen.
Der Grund , daß durch Zulassung von Notaren der

Staat an Sporteln verliere , treffe nicht zu , da einmal der

Betrag nicht erheblich sei und andererseits auch die richterlichen

Geschäfte so sehr im Zuwachs begriffen seien , daß es sich nur

empfehle , einen Theil derselben den Richtern abznnehmen , wenn

man nicht das Personal noch vergrößern , und hier in Olden¬

burg z. B - einen dritten Amtsrichter anstellen wolle.

Abg . Selkmann II . : Er müsse die Ablehnung der

Vorlage aus zwei Gründen empfehlen , einmal weil dieselbe

kein dringendes Bedürfniß sei, und dann , weil das Notariat,

welches sie einführe , positive Nachtheile mit sich bringe.

Daß man vielleicht in der Hauptstadt das Bedürfniß

empfinde , möge sein , allein dies könne doch keinen Grund

dazu geben , für das ganze Land in so bedenklicher Weise das

neue Institut eiuznführen ; an allen andren Orten werde der

Richter diese Geschäfte wohl besorgen können ; er würde es

deshalb verziehen , zur Befriedigung dieses Eiuzelbedürsnisses

lieber einen dritten Amtsrichter hierher zu setzen. Auch ver¬

danke die Vorlage nicht dem Drang der Geschäfte seine Ent¬

stehung , sondern der früher verbreiteten Ansicht , daß bei den

Aemtern die freiwillige Gerichtsbarkeit nicht in den besten Hän¬

den sei. Seitdem aber dieselbe den älteren Verwaltungsbe¬

amten genommen und den Amtsrichtern übergeben sei , welche

sich lediglich mit dem Rechte beschäftigen und die zur Vermei¬

dung von Processen erforderlichen Cautelen kennen , sei dieser ^

Grund weggefallen ; neben den Amtsrichtern noch Notare zu¬

zulassen , sei , wie gesagt , kein Bedürfniß . Später , gerade in

Folge der neuen Organisation , sei daS Institut von anderer

Seite befürwortet , nur den dadurch überflüssig gewordenen

älteren Advokaten eine Beschäftigung znzuweisen ; allein dies



schon an sich ungenügende Motiv habe sich bereits durch die
Zeit erledigt. »

Diesen in Nichts zerfallenden Gründen gegenüber stehen
sehr beachtungswerthe Gefahren. Schon der Abg. Becker
habe mitgetheilt, für wie nachtheilig man überall die Ver¬
bindung des Notariats mit der Advokatur halte und wenn
der Abg. Hüll mann  meine, es würden such va Notare sich
niederlassen, wo keine Advokaten stehen, so könne er diese
Ansicht nicht iheilen. Die jetzige Gebührentaxe sei sehr niedrig;
überall wo schon jetzt Notare bestehen, stehe sie erheblich höher
und müsse höher stehen, wenn die Notare davon eristiren
sollen. Bei uns könne man sie für die Notare aber nicht
höher stellen, als für die Amtsgerichte, weil man sich dann
in der Regel an die Amtsgerichte wenden werde, die Notare
also noch ungenügender beschäftigt sein würden. Ob sich ein
tüchtiger  Mann für solche Geschäfte finden würde, deren
Ertrag so ungenügend sei und in den meisten Fällen kaum
die Arbeit lohne? Finden werde sich wohl mitunter Jemand;
aber das seien dann Leute ohne alle sonstigen Aussichten, welche,
nachdem sie ihre Absicht, in den Staatsdienst einzutreten,
nicht haben erreichen können, diese Beschäftigung als das letzte
Mittel ergreifen. Ob in solchen Händen ein solches wichtige
Amt gut ausgehoben sei, könne jeder sich selbst beantworten.
Um nun die Notare pekuniär besser zu stellen, wolle man
ihnen allerlei Nebengeschäfte zuweisen, als Abhaltung von
Auktionen, Negoziirung von Darlehen u. s. w., eine Ver¬
bindung, über welche man überall, wo sie existire, die nach¬
theiligsten Urtheile vernehme. Wer die Assisenverhandlungen
in Frankreich oder auch am Rhein verfolgt habe, werde einver¬
standen damit sein, daß dies das Gefährlichste von Allem sei.
Schon über die jetzigen Rechnungssteller werde in dieser Hin¬
sicht vielfach Beschwerde geführt und die Gerichtsverhandlungen
der letzten Jahre liefern den Beweis, wie leicht ein solcher
Rechnungssteller zum Blutsauger des Publikums werde; ganz
ebenso werde eS mit Notaren gehen, wenn man sie durch
derartige gefährliche Nebenbeschäftigungen von ihrem Notariats¬
beruf abziehe und ans so bedenkliche Wege führe. Ein Mann,
der von den Gebühren nicht leben könne, müsse sinken und
dem Publikum gefährlich werden; solle er aber das erforder¬
liche Einkommen haben, so müsse man auf die Verbindung
des Notariats mit solchen Nebengeschästen Bedacht nehmen.
Könne man aber das nicht, so werden nur da Notare existiren
können, wo sie zugleich Gelegenheit haben, die Advokatur
auszuüben, also in den drei Obergerichtssitzen Oldenburg,
Varel und Vechta; in letzterein Orte herrsche kein Bedürfuiß,
und. das Bedürfuiß in Oldenburg lasse sich besser durch An¬
stellung eines dritten Amtsrichters befriedigen; keinenfallS aber
empfehle sich die Einführung eines so bedenklichen Notariats,
wenn den Notaren nur ein so kleiner Wirkungskreis zugewiesen
werden könne.

Abg. Russell : Aus die gegen ihn gerichtete Bemerkung
des RegierungscommissärS erwidere er, daß er ihm nicht, wie

behauptet, den Ausdruck„ experimentiren" in den Mund ge¬
legt, sondern nur behauptet habe, daß nach der Erklärung des
Herrn Regierungscommissärs ein„Experimentiren" anzunehmen
sei. Der Herr Regierungscommissär habe hervorgehoben, daß
man das Gesetz nie einführen könne, um Erfahrungen darüber
zu sammeln, ob dasselbe sich bewähre. Das sei aber experi¬
mentiren.

Ein Bedürfuiß sei das Notariat nur in der Stadt
Oldenburg; auf dem Lande seien alle Amtsrichter einverstanden
damit, daß sie Zeit genug haben, um allen durch die freiwillige
Gerichtsbarkeit an sie gestellten Anforderungen gerecht zu wer¬
den;  wenigstens könne er das vom Münsterlande, wo man
die Rechnungssteller nicht einmal kenne, bestimmt behaupten.

Berathung geschlossen.
Abg. Becker als Berichterstatter: Er habe nur noch

wenig hinzuzufügen. Gegen den Abg. Hüll mann  bemerke
er, daß er das allmählige Einfuhren da für bedenklich halte,
wo das zunächst Einzuführende kein Theil des Ganzen, son¬
dern ein schädlicher Auswuchs sei; und andrerseits, daß die
Hoffnung, mancher Notar werde aus dem Lande ohne Ad¬
vokatur sich niederlassen, der Erfahrung in Hannover wider¬
spreche. In Betreff des vom Abg. Strackerjan  III . her¬
vorgehobenen Bedürfnisses der Stadt Oldenburg sei schon vom
Abg. Selkmann  II . hervorgehoben,' daß dem auf andere
Weise, z. B. durch Anstellung eines dritten Amtsrichters, ab¬
geholfen werden könne.

Abg. Hullrnann als Berichterstatter: Man habe ihm
eingewandt, die Gebühren seien für die Notare zu gering, und
allerdings glaube auch er , daß man sie erhöhen müsse. Es
stehe dem aber auch kein' Hinderniß im Wege, weil dem
Publikum noch immer daneben das Amtsgericht offen bleibe
und es in dem freien Ermessen eines Jeden stehe, sich zu
wenden, an wen er wolle. Ferner sei gesagt, ein Notar, der
nicht zugleich Advokat sei, könne gar nicht oder wenigstens
nur höchst mangelhaft existiren, wenn er nicht die Befugniß,
Auktionen abzuhalten und Darlehnsgeschäfte zu vermitteln, in
unredlicher Weise ausbcute; die Ertheilung dieser Befugniß
sei deshalb zu verdammen. Allein die schlechten Erfahrungen
in Frankreich, auf welche dabei hingewiesen sei, beruhen mehr
auf Börsenspekulationenund gewagten Handelsgeschäften, als
auf Darlehnsvermittlungeu und auf Auktionen.

Der Ablehnungsantrag wird angenommen und der Gegen¬
stand dadurch erledigt.

Präsident Becker übernimmt den Vorsitz.
Die Ausschußanträge zu den fünf folgenden Gegenständen

der Tagesordnung werden sämmtlich angenommen.
Zu einem derselben, einen Zusatz zum Art. 110 der

Wegeordnung betreffend, bemerkt der Präsident, daß eine
zweite Lesung desselben nicht erforderlich sei, weil der Landtag
schon frühet diese Ansicht gebilligt habe, daß der diesen Zusatz
einleitende Antrag des Abg. Fortmann  als erste Lesung an¬
gesehen werden könne.
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Nächste Sitzung : Freitag den 8 . April , Vormittags
11 Uhr.

Tagesordnung  derselben:

1 ) Fortsetzung der heutigen.

2 ) Bericht des Finanzausschusses , betreffend die Staats¬
gutscapitalienkassen und die Voranschläge der Einnahmen
und Ausgaben dieser Kasten für 1864/66.

3 ) Bericht des Finanzausschusses zu dem Schreiben der
* Staatsregierung , betreffend die im Bestände des

Staats - und Kronguts vorgekommenen Veränderun¬
gen.

Schluß der Sitzung Nachmittags 1 ^ Uhr.

Der Berichterstatter

Hayerr.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Dreißigste Sitzung.
Oldenburg , den 8. April 1864 . Vormittags 11 Uhr.

— - - ' - -

Tagesordnung : 1) Ausschußbericht über den Gesetzentwurf, betreffend den Gebrauch der Eide. (Anl. 170 S -728.)
2) Desgl. über den Gesetzentwurf, betreffend das Beitragsverhältniß zu den Gesannntausgaben des

Großherzogthums. (Anl. 171 S . 733.)
3) Bericht des Finanzausschusses, betreffend die Staatsgutskapitalienkassen und die Voranschläge der¬

selben.
4) Bericht des Finanzausschusses zu dem Schreiben der Staatsregierung, betreffend die im Bestände

des Staats - und Kronguts vorgekommenen Veränderungen.

Borfitzender : Präsident Becker.
Am Miuistertische die Regierungscommissäre Bucholtz

und Ruhstrat.
Der Schriftführer Abg. Hullmanu  verliest as Protokoll

der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.
Eingänge:

1) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Pensionen
^ für die nicht zum oldenburgischen Regiment gehörigen

Krieger aus den Befreiungskriegen; an den Finanz¬
ausschuß.

2) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Zustimmung
zu den Beschlüssen des Landtags zum Gesetzentwürfe,
betreffend neue Bestimmung zur Strafprozeßordnung
für das Herzogthum Oldenburg; zu den Akten.

3) Petition des Amtsraths zu Elsfleth, betreffend die
Eisenbahn; an den Eiseubahnansschuß.

4) Petition mehrerer Eingesessenen zu Frieschenmoor, be¬
treffend Verbindung der Oldenburg- Braker mit der
Varel-Strohauser Chaussee; an den Finanzausschuß.

5) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Vertrag mit
Preußen wegen Herstellung einer Etappenstraße; an den
Finanzausschuß.

Erster Gegenstand der Tagesordnung: Ausschußbericht
über den Gesetzentwurf, betr. den Gebrauch der Eide. (Be¬
richterstatter Abg. Hullmann .)

Präsident : Es sei nicht angegeben, ob das Gesetz
für das Herzogthum oder für das Großherzogthum beabsich¬
tigt sei; das Rubrum werde in entsprechender Weise zu er¬
gänzen sein. Den Motiven nach beziehe, sich der Entwurf
offenbar nur aus das Herzogthum— werde die Ausdehnung
desselben auf die Fürstenthümer von der einen oder andern
Seite gewünscht, so seien Anträge in dieser Richtung zu.er¬
warten.

Die Ausschußanträge1 bis 6 werden ohne Debatte an¬
genommen.

Antrag 7:
Abg. Strackerjan III . : Er wünsche eine andere

Fassung des ß. 2 des vorliegenden Artikels. Die Sache
werde den Meisten bekannt sein, möglicherweise dem einen
oder anderen Landtagsmitgliede aber nicht und erlaube er sich
daher eine kurze Erläuterung. Nach Römischem Recht, das
auch bei uns als gemeines Recht zur Anwendung komme, be¬
stehe die Bestimmung, daß Frauenzimmer für andere Perso¬
nen, insbesondere für ihren Ehemann gültige Verpflichtungen
nicht eingehen könnten; in unserem Lande sei es namentlich
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aber Rechtens , daß derartige Verpflichtungen der Frauenzim¬

mer gültig seien , wenn sie vor Gericht , nach erfolgter Rechts¬

belehrung und Verzichtleistung auf die s. g . weiblichen Rechts¬

wohlthaten , eingegangen würden . Zur Zeit , als jener Grund¬

satz , daß Weiber fremde Verbindlichkeiten nicht auf sich nehmen

dürften , entstanden , sei dieselbe vielleicht am Platze gewesen;

die Frauen hätten damals überhaupt eine viel weniger geach¬

tete Stellung eingenommen — so wären dieselben namentlich

nicht fähig zum Zeugniß gewesen . Seitdem habe sich die

Stellung des weiblichen Geschlechts wesentlich geändert , na¬

mentlich wo irgend eine Art von Gütergemeinschaft unter

Eheleuten herrsche , könne die Frau , wenigstens nach dem

Tode des Gatten , ganz so wie der Mann handeln . Die ganze

Sache sei jetzt eine unnatürliche , in den Augen der Frauen,

zu deren Gunsten sie sein sollte , selbst ein unverständliches

Ding . Würde eine Frau über die Bedeutung dieser Rechts-

wohlthat belehrt , so wäre sie am Ende dummer als zuvor;

der Richter könne sich nicht einmal überzeugen , ob er verstan¬

den sei oder nicht . Gewissermaßen zur Verzierung , als eine

Floskel , figurire im Protokoll dann etwas von einer Beleh¬

rung und einem Verzicht auf die Rechtswohlthaten ex 80to

Veilejnuo und ex nntii . Ä csnn mutier — Diejenigen , von

denen die Urkunde gelesen werde , würden durch diese Lateini¬

schen Brocken auch nicht klüger . Das Ganze sei ein Zopf,

der für unsere Zeit nicht Passe . Unsere Gesetzgebung sei in¬

dessen äußerst zaghaft , in das Gebiet des Privatrechts ändernd

einzugreifen ; in der Ueberzeugung , daß eine Abschaffung des

ganzen Instituts nicht durchzuholen sei , wünsche er zur Zeit

nur das Zopfartige abzuschneiden . Er empfehle die Bestim¬

mung , daß die Frauenzimmer derartige Verbindlichkeiten gültig

nur dann eingehen könnten , wenn dieser Act gerichtlich beur¬

kundet werde . Rechtsbelehrung und Verzicht wenigstens könne

man unbedenklich fallen lassen . Es sei nicht zu befürchten,

daß Frauenzimmer zu leichtsinnig fremde Verbindlichkeiten über¬

nähmen , wenn dies gültig nur vor Gericht geschehen könne;

der Entschluß , vor Gericht zu erscheinen und dort eine Er¬

klärung abzugeben , sei schon ein Schritt , der zu ernster Er¬

wägung veranlasse . Obendrein sei ja der Richter im Allge¬

meinen verpflichtet die Frauenzimmer wie überhaupt alle

Personen , die vor ihm Rechtsgeschäfte abschlössen , auf den

Inhalt und Umfang der von ihnen einzugehenden Verpflich¬

tungen aufmerksam zu machen , wenn er nicht die Ueberzeugung

habe , daß eine genügende Einsicht bereits vorhanden sei.

Er beantrage:

im Ausschußantrage Nr . 7 werde der Z. 2 so ge¬

faßt:

„Die weiblichen Rechtswohlthaten der Frauenzimmer

können gegen Jntercessionen , welche gerichtlich beur¬

kundet sind , nicht geltend gemacht werden . Verzicht¬

leistungen dex Frauenzimmer auf eine künftige Erb¬

schaft sind rechtsgültig , wenn sie zu gerichtlichem

Protokolle beurkundet werden . "

Abg . Hullrnann : Er persönlich sei mit dem Anträge

durchaus einverstanden ; über die Ansicht der übrigen Ausschuß¬

mitglieder sei ihm Nichts bekannt , da im Ausschuß eine so

weitgehende Fassung nicht erörtert sei . Mit den Motiven des

Antragstellers sei er nicht ganz einverstanden ; er möchte nicht

allen Schutz , der den Frauenzimmern dadurch geboten werde,

daß ihre Jnterzessionen an besondere Formen gebunden seien

und sie sich , wenn diese nicht angewandt , auf die s. g . weib¬

lichen Rechtswohlthaten berufen könnten , aufheben ; wenn es

aber bestehen bleibe , daß eine solche Erklärung von Frauen¬

zimmern nur vor Gericht gültig geschehen könne , so sehe er

darin Schutzes genug . Der Hinweisung auf das Institut des

Römischen Rechts , das den Frauenzimmern und dem Publikum

überhaupt fremd sei , sowie eines ausdrücklichen Verzichts nach

dieser Belehrung bedürfe es nicht ; es genüge , wenn das Ge¬

schäft überhaupt nur zu gerichtlichem Protokoll vorgenommen

werde ; bei dem hierin liegenden Schutz müsse man es aber

auch dauernd belassen.

Abg . Brüder : Auch er sei der Meinung , daß das

bisherige Verfahren ein lästiges und obendrein den jetzigen

Verhältnissen nicht entsprechendes sei . Nach seiner Erfahrung

Voerde mit jenen fremdartigen Worten kein Begriff im Publi¬

kum verbunden , die ganze Rechtsbelehrung und Verzichtleistung

habe keinen praktischen Erfolg . Um vor Uebereilung zu schützen,

dazu genüge die vom Abg . Strackerjan  III . vorgeschlagene

Bestimmung und solle man wenigstens diese acceptiren . Er

für seine Pdrson werde auch damit einverstanden sein , das

ganze Institut der weiblichen Rechtswohlthaten abzuschaffeu,

denn was den Leichtsinn der Frauenzimmer in Uebernahme

von Verbindlichkeiten betreffe , so gebe es auch Männer genug,

die einen ähnlichen Rechtsschutz eben so Wohl bedürften.

Abg . Russell : Auch er könne aus seiner Erfahrung

bestätigen , daß den Frauenzimmern die eigentliche Bedeutung

der weiblichen Rechtswohlthaten selten klar zu machen sei.

Wenn der Richter durch seine Belehrung den allgemeinen Ein¬

druck hervorgerufen habe , daß eine Rechtsvorschrift im Interesse

der Weiber existire , so müsse er sich oft damit beruhigen , «im

Protokoll den Verzicht zu vermerken , ohne sich überzeugt zu

haben , ob ein Verständniß für die gesetzliche Bestimmung vor¬

handen . Es sei ihm nie vorgekommen , daß eine Frau vor

Gericht erschienen sei , um ein Geschäft abzuschließen , das sich

als Jnterzeffion charakterisire , nach stattgehabter Belehrung von

ihrem Beschluß zurückgetreten sei . Einen praktischen Erfolg

habe dieselbe nicht und genüge es daher jedenfalls , die Ein¬

gehung der Verbindlichkeit zu gerichtlichem Protokoll zu sta-

tuiren . Seiner Ansicht nach sei es unbedenklich , die Frauen

in dieser Beziehung den Männern ganz gleich zu stellen ; na¬

mentlich nach der Natur des Verhältnisses zwischen Ehegatten

werde es selten Vorkommen , daß die Frau sich weigere , für

den Mann zu interzediren , möge dies nun vom Recht an be¬

sondere Formen geknüpft sein oder nicht — und mit Grund,

denn das ganze Geschäft liege der Regel nach im beiderseitigen
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Interesse. Da es nicht zu erwarten stehe, daß ein solcher
Schnitt durch das gemeine Recht durchgesetzt werde, müsse
man sich zunächst mit dem Strackerjan ' schen Antrag be¬
gnügen.

Abg. Dannenberg : Er sei der Ansicht, daß es nicht
wohlgethan sei, hier eine Bestimmung zu treffen, die eine
wesentliche Abänderung des gemeinen Rechtes enthalte. Er
halte es überall für bedenklich, bei Gelegenheit der Beordnung
anderer Rechtsmaterien an dem großen Ganzen des gemeinen
Privatrechtes hier und da zu flicken. Es handle sich hier um
Rechte zum Schutze der Frauen, welche von jeher als noth-
wendig anerkannt seien. Die Vorschrift, daß ein Verzicht der
Weiber auf diese Rechte nur nach vorheriger Rechtsbelehrung
erfolgen könne, habe den Nutzen, daß die Frauenzimmer häufig
erst vor Gericht erführen, daß überall ein Rechtssatz existire,
uach dem derartige Rechtsgeschäfte für sie eigentlich nicht ver¬
bindlich seien. Was die Art und Weise der Belehrung be¬
treffe, so sei weiter Nichts erforderlich, als daß man einfach
sage: eigentlich fei ein derartiges Geschäft nicht verbindlich,
ein Frauenzimmer könne jeden Augenblick davon zurücktreten;
sie sollten sich dabei wohl bedenken, wozu sie sich verpflichten
wollten und wissen, daß, wenn sie nun vor Gericht auf dies
Rücktrittsrecht verzichteten, sie auch daran gebunden seien und
blieben. Was für Gesetze das seien, aus denen sich diese
Wohlthaten herschrieben, wie sie benannt würden in der
Wissenschaft, daß sie aus dem Römischen Recht stammten,
mit welchen Anfangsworten sie zitirt zu werden pflegten. Alles
das gehörte nicht zum Inhalte der erforderlichen Belehrung
und brauche nicht gesagt zu werden. Der Zopf bestehe nicht
in dem Institut, sondern in dem Verfahren der Behörden, die
mit der Handhabung desselben betraut seien. Die Sache sei
nützlich, es sei ein Rechtsschutz gegen die Schwäche der Weiber.
Sage mau, daß sie diesen Schutz genössen, wenn sie nicht
darauf verzichteten, so sei dem Rechte genügt. Wie der Ver¬
zicht auf künftige Erbschaft zu gerichlichem Protokolle geschehen
müsse, so solle man auch das Erforderniß des protokollarischen
Verzichtes nach stattgehabter Belehrung bei der Aufgabe des
im Rechte begründeten Vortheils der Weiber bei Jnterzesstons-
geschästen beibehalten.

Abg. Hullmann Der Vorredner führe aus , daß
der Antrag des Abg. Strackerjan III . etwas vom gemeinen
Rechte so sehr Abweichendes enthalte. Dies sei seiner Ansicht
nach nicht der Fall. Die Frauenzimmer hätten gemeinrechtlich
die Wohlthat, daß ihre Jnterzessionen nicht gültig seien, wenn
etwas Besonderes hinzuträte. Bisher habe man auch die ge¬
meinrechtliche Form gehabt, daß die Gültigkeit durch Verzicht
zu gerichtlichem Protokoll nach erfolgter Rechtsbelehrung ge¬
leistet werde. Die Handlung vor Gericht wolle man beibe¬
halten, es solle nur eine andere Form eintreten. Es solle
genug sein, daß sie vor Gericht erschienen und die Verbindlich¬
keit übernähmen, nur das Erforderniß des ausdrücklichen
Verzichtes wolle man aufgeben. Bei außergerichtlich über-
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nommenen Verbindlichkeiten für andere Personen, in den
Ausnahmefällen von der Ungültigkeit der Jnterzession( z. B.
wenn das Frauenzimmer Geld dafür empfangen habe) bleibe
es bei dem Bestehenden— nur die gerichtliche Erklärung ge¬
nüge an sich anstatt der gerichtlichen Erklärung unter Verzicht
nach Rechtsbelehrung. Das gemeinrechtliche Institut bleibe
also im Wesentlichen bestehen und sei die beantragte Aenderung
kein erheblicher Eingriff in dasselbe. Was man den Frauen¬
zimmern gewähren wolle, Schutz gegen übereilte Erklärungen,
das bleibe wie zuvor. Denn daß eine Person in Folge der
Rechtsbelehrung von dem Geschäft zurückgetreten sei, das sei,
wie er glaube, kaum vorgekommen. Komme man einmal zum
Gericht, dann sei der Entschluß auch so sest gefaßt, daß es
eine größere oder geringere Anwendung von Formvorschriften
denselben nicht wankend mache. Auch in dieser Beziehung
würden also die Weiber nicht schlechter gestellt. Ein Fall, in
dem die Frauenzimmer bisher prositirt hätten, falle allerdings
weg. Der Richter habe aus Versehen den Verzicht nicht
protokolliren lassen, die Verpflichtung sei dadurch nicht rechts¬
verbindlich zu Stande gekommen und nachher mache sich
das Frauenzimmer diesen Umstand zu Nutze, um sich der
Zahlung zu entziehen. Einen solchen unberechtigten Vortheil
brauche man nicht zu schützen. Uebrigens mache er darauf
aufmerksam, daß etwa Aehnliches, wie jetzt beantragt sei, nach
Butjadinger Landrecht bereits zu Rechte bestehe, was von der
frühem Eidesverordnung aufrecht erhalten sei und dessen fernere
Aufrechterhaltung vom Ausschuß wohl nur aus Versehen nicht
ausdrücklich ausgesprochen sei. Es genüge nach jenem Parti¬
kularrecht die Willenserklärung zu gerichtlichem Protokoll ohne
Verzicht Md Belehrung, wenn die Frau mit ihrem Manne
vor Gericht erscheine. Was hiernach für einen speziellen Fall
bestimmt sei, das wolle der Abg. Strackerjan III . allge¬
mein. Der Grund der verschiedenen Fassung des Antrages
hinsichtlich der Jnterzessionen und des Verzichtes auf eine
künftige Erbschaft, sei in der Sache begründet; hinsichtlich des
ersten Pnnktes habe man die Berufung auf die weiblichen
Rechtswohlthaten ausschließen müssen, weil diese unter Um¬
ständen nicht zu Raum kämm und dann also auch außergerichtliche
Jnterzession rechtsbeständig sei.

Abg. Graepel : Er müsse sich doch gegen den Antrag
des Abg. Strackerjan III . erklären, wenn auch zugegeben
.werden müßte, daß derselbe materiell keine wesentlichen Aen-
derungen enthalte. Es sei Gewicht darauf gelegt, daß die
Erklärung zu gerichtlichem Protokoll erforderlich bleibe und
daß damit stillschweigenderforderlichen Falls die Belehrung
durch den Richter beibehalten werde. Er lege nun aber auf
die Vorschrift der Belehrung Gewicht und könne aus seiner
Praxis bestätigen, daß die Annahme des Abg. Hullmann,
daß kaum ein Frauenzimmer in Folge der Belehrung zurück¬
treten werde, unrichtig sei; ihm seien derartige Fälle mehrfach
vorgekommen. Sei die Belehrung als gesetzliches Erforderuiß
der Rechtsbeständigkeit beizubehalten, so müsse sie auch im

36
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Protokoll bekundet werden. Ob das durch den lateinischen
Ausdruck geschehe, woran Anstoß genommen sei, erscheine als
unwesentlich. Dieser werde nur der Kürze halber gewählt,
und habe der Richter es in der Hand, denselben zu um¬
schreiben.

Abg. Dannenberg : Von einzelnen Ausnahmsfällen
abgesehen, sei nach gemeinem Recht zur Eingehung einer gül¬
tigen Verbindlichkeit für fremde Personen seitens eines Frauen¬
zimmers der Verzicht erforderlich. Wenn nun nach dem
vorliegenden Antrag die gerichtliche Beurkundung des Jnter-
zessionsgeschäfts ohne Verzicht dasselbe gültig machen solle, so
sei das ohne Frage eine Abänderung des gemeinen Rechts,
indem dem gerichtlichen Akt selbstwirkend  die Folge des
ausdrücklichen  Verzichts gegeben werde. Alle solche Ab¬
änderungen halte er für sehr bedenklich, wenn sie auf den
Stutz und bei Beordnung eines anderen Gegenstandes beschlossen
werden sollten Man solle es daher bei dem Bestehenden
lassen, der Zopf sei wahrlich nicht so arg, als daß man da¬
gegen in solcher Weise zu Felde ziehen müsse. Er bestehe nur
darin, daß man zu den Frauen, die ein derartiges Geschäft
abschließen wollten, sage: wenn es sie später gereue, brauche
sie dies nicht gelten zu lassen, es sei denn, daß sie darauf
verzichte, von diesem Vorrecht der Frauen Gebrauch zu machen.
Die Frauen möchten wohl über dies Recht belehrt werden;
geschehe es hinterher, daß sie das Geschäft bereuten, wenn es
ans Zahlen ginge und andere Leute sagten: das war auch
dumm von Dir , eigentlich gelten solche Geschäfte nicht, so
werde sie sich darüber beschweren, daß man sie auf dem Amt
nicht darauf aufmerksam gemacht habe.

Abg. Strackerjckn III. : Der Abg. Gräpel  stehe
mit seinen Erfahrungen gewiß sehr vereinzelt da; er habe
persönlich nie einen Erfolg von diesen Belehrungen gesehen
und sich an verschiedenen Seiten darnach erkundigt, aber ledig¬
lich dieselbe Erfahrung, die er gemacht, bestätigt gefunden.
Es sei ihm wohl vorgekommen, daß eine Person zurückgetreten
sei, nachdem sie auf den ganzen materiellen Umfang der Ver¬
bindlichkeiten, die sie eingehen wolle, aufmerksam gemacht sei,
aber nicht in Folge dessen, daß sie erfahren, sie habe weibliche
Rechtswohlthaten. Die Wirkung über die Belehrung dieses
Rechtsinstituts sei stets nur gewesen, die Personen zu ver¬
wirren, so daß sie das Geschäft mit geringerer Klarheit ab¬
geschlossen hätten, als wenn die ganze Belehrung und Ver¬
zichtleistung heraus geblieben wäre; und zwar seien es nicht
nur die lateinischen Worte, die diese störende Wirkung aus¬
übten, sondern das Fremdartige des ganzen Aktes. Wenn
vergessen sei, Belehrung und Verzicht ins Protokoll zu bringen
und die Sache, nähme einen ungünstigen Verlauf, so daß die
Jnterpedentin zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeit angehalten
werde, dann komme ein Advokat hinter das Versehen und die
Geltendmachung der Rechtswohlthaten sei in der Regel Chikane.
Gefährlich>sei die Äenderung nicht, das wirkliche Recht komme
besser zur Geltung, wenn der Zopf abgeschnitten werde.

Abg. Russell : Gegen die Bemerkung des Abg. Grä¬
pel  und die Mittheilung aus dessen Praxis müsse er consta-
tiren, daß die Frauen sich nach seiner Erfahrung geradezu
verletzt fühlten, daß sie besonders darauf verzichten sollten,
eine übernommene Verbindlichkeit später nicht von der Hand
zu weisen; sie begriffen nicht, wie es einen Rechtssatz geben
könne, nach dem eine Frau gegen die Erfüllung geleisteter
Versprechen geschützt werde.

Der Antrag des Abg. Strackerjan III . wird ange¬
nommen.

Da aus der Mitte des Landtags Bedenken über das
Resultat der Abestimmung geltend gemacht werden, läßt der
Präsident, wiewohl das Büreau nicht zweifelhaft ist, noch
einmal abstimmen— der Antrag ist angenommen. Im Uebrigen
wird der Ansschußantrag angenommen.

Antrag 8:
Abg. Ruffell : Mit der von einem Theil des Aus¬

schusses vorgeschlagenen Strafbestimmung könne er sich nicht
einverstanden erklären. Die Ableistung eines Eides sei ihrer
inneren Natur nach ein religiöser Akt; der Schwörende rufe
Gott zum Zeugen, als den Rächer der Unwahrheit. Der
Staat lasse diesen Akt in seinem Interesse vollziehen, um die
Wahrheit zu ermitteln. Der Staat sei dazu gewiß berechtigt,
wie zur Anwendung jedes rechtlichen Mittels, um seinen Zweck
zu erreichen. Aber er sei nicht berechtigt, die Vollziehung des
religiösen Aktes außerhalb seines Gebietes zu verbieten.

Das Verbot des PrivateideS sei aber das Verbot eines
religiösen Aktes. Der Ausschuß sei mit dieser Auffassung
einverstanden; ein Theil wolle aber eine Strafbestimmung- zum
Schutze der Minderjährigen. Worin  man diese schützen wolle?
Die Eidesverordnung von 1758 enthalte ein Verbot, aber
dieses beschränke sich auf Rechtsverhältnisse und habe seinen
Grund darin, daß diese nach kanonischem Rechte durch eid¬
liche Bekräftigung der Minderjährigen Gültigkeit erlangen
könnten. Diese Richtung habe der Ausschußantrag nicht, denn
der bereits angenommene Art. 2 des Entwurfs enthalte be¬
reits die Bestimmung, daß kein Rechtsgeschäftdurch eidliche
Bekräftigung mehr Wirksamkeit erlange, als es den Rechten
nach schon an sich habe. In dieser Beziehung bedürfe also
der Minderjährige keines besonderen Schutzes. Der Antrag
scheine weiter zu gehen, er verbiete die eidliche Verpflichtung
eines Minderjährigenin allen  Angelegenheiten. Wenn diese
Vorschrift dem rninor zum Schutz, zum Vortheil gereichen
solle, so müsse er hervorheben, daß sie ihm eben so leicht zum
Nachtheil ausschlagen könne. Z. B. Jemand wolle einem
Minderjährigen ein großes Vermögen zuwenden, aber nur,
wenn er schwöre— etwa ein Geheimniß zu bewahren. Was
überhaupt ein neues Gesetz zum Schutze der Minderjährigen
solle, zu einer Zeit, wo die Tendenz der ganzen Gesetzgebung
bestrebt sei, sie mehr ünd mehr den Großjährigen gleich zu
stellen, z. B. das Handelsgesetzbuch, indem es ihnen den Ab-



schluß von Handelsgeschäften gestatte . Die durch den Eid
begründete Verbindlichkeit könne nach Art . 2 lediglich eine
moralische sein ; wolle man den Minderjährigen vor Ein¬
gehung solcher Verbindlichkeiten schützen, so müßten auch gegen
Ehrenscheine , Verpflichtungen auf Ehre und Gewissen u . dgl.
Strafbestimmungen erlassen werden . Der beantragte Artikel
reiche also nicht aus . In der Abnahme des Eides oder ähn¬
licher Verpflichtungen könne etwas Unmoralisches liegen . Da¬
gegen müßten überall gesetzliche Strafbestimmungen nicht erlassen
werden , auf dem Gebiete der Moral müßten andere Kräfte
wirken.

Wenn aber der Antrag eine andere Tendenz verfolge,
dann könne er anch nur versichern , daß er zum Nachtheil ge¬
reichen und seines Zweckes verfehlen werde.

Abg , Hullmann : Er wolle den Ausschußantrag doch
empfehlen . Eine religiöse Handlung wolle man nicht ver¬
bieten , aber den Mißbrauch derselben . Ein Mißbrauch des
Eides liege aber in allen Fällen vor , wo derselbe von Jemand
anders als von der nach dem Gesetze dazu kompetenten Be¬
hörde abgenommen werde . Dieser Mißbrauch sei allerdings
vorwiegend ein moralisches Unrecht . DaS Strafgesetz sei nicht
im Stande , diesen Mißbrauch überall zu verfolgen , aber doch
da , wo die dem Mißbrauch ausgesetzte Person ein Minder¬
jähriger sei ; hier müsse die gesetzliche Strafe angedroht wer¬
den , ohne Rücksicht auf die Angelegenheit , in der der Eid
gefordert und geleistet sei. Die Bestimmung entspreche der
Eidesverordnung , der Art . 2 ersetze dieselbe nicht , da man
auch den moralischen Zwang beseitigen wolle , den die eidliche
Verpflichtung auf den Minderjährigen ausübe.

Der Ausschußantrag wird angenommen.

Sämmtliche übrige Ausschußanträge 9 bis 16 incl . wer¬
den ohne Debatte angenommen und ist damit die erste Lesung
des Entwurfs beendigt.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung : Ausschußbericht
über den Gesetzentwurf , betreffend das Beitragsverhältniß zu
den Gesammtausgaben des Großherzogthums.

Präsident : Da eine Verlesung des Berichtes nicht
gewünscht werde , verstelle er alle 3 Anträge in dieser Sache
hiemit gleichzeitig zur Berathung.

Abg . Greverus , als Berichterstatter , bittet im Berichte
folgende Druckfehler zu verbessern : Es sei zu lesen auf Seite 741
Spaltei Zeile 7 von oben statt : sodann „ so kann " ; Seite 742
Spalte 2 Zeile 2 von oben stall : gleichzeitig „ gleichheitlich " ;
Seite 744 Spalte 1 Zeile 11 von oben statt : 8016 Thlr.
„7481 Thlr . " und daselbst statt : 8819 >/z Thlr . „ 8977 Thlr . " ;
ferner seien ans Seite 743 Spalte 1 unter III . Zeile 4 die
Worte : „ zu den Gesammtausgaben der Provinzen " zu
streichen.

Regierungskommissär Ruhstrat : Bei der umfassenden
Prüfung und eingehenden Erörterung dieser Frage seitens des

Ausschusses könne er sich kurz fassen und wolle seinen Bemer¬
kungen zu einzelnen Punkten des Ausschußberichtcs nur einige
allgemeine vorausschicken.

Wenn das Staatsgrundgesetz im Art . 195 K. 3 , um
dessen Auslegung es sich hier handele , sage:

„Von 6 zu 6 Jahren soll diese Beitragsbestünmung
ans den alsdann zu berufenden ordentlichen Landtagen
einer abermaligen Prüfung unterzogen und in Berück-

. sichtigung derSteuerkräfte so wie des Domanialvermögens
(Art . 180 ) jeder Provinz nach den inzwischen ge¬
machten Erfahrungen im Wege der Gesetzgebung
von neuem geordnet werden " .

so frage es sich zunächst : worin diese in den letzten 6 Jahren
gemachten Erfahrungen beständen . Diese seien , sowohl hin¬
sichtlich des Domanialvermögens als hinsichtlich der Steuer¬
kräfte der Provinzen — die Momente , deren Berücksichtigung
das Staatsgrundgesetz hervorhebe , in der Vorlage uiedergelegt.
Das Domauialvermögen habe sich im Fürstenthum Lübeck um
1,1 o/o vermindert , im Fürstenthum Birkenfelb um 10/„ ver¬
mehrt , während es im Herzogthum Oldenburg im Wesent¬
lichen gleich geblieben sei. Was die Steuerkräfte anlange , so
habe man früher angenommen , daß das Fürstenthum Lübeck
eine nicht geringe Steuerkraft besitze , daß es mindestens eben
so steuerkräftig sei wie Birkenfeld . Die Erfahrung habe die
Unrichtigkeit dieser Annahme ans Licht gestellt ; die Steuerkrast
Birkenselds betrage von 100 — 10 -/,g , die Lübecks nur 7st,gl
Oldenburg ferner erhebe sich nicht unerheblich über den Durch¬
schnitt ; während die Bevölkerung 81 o/g, betrage die Steuerkraft
82,7 o/o. Die Erfahrungen weisen also auf das Entschiedenste
auf eine Verminderung der Quote für Lübeck , auf eine Er¬
höhung derselberi für Birkenfeld und endlich , wenn auch mit
weniger Entschiedenheit , auf eine Erhöhung für Olden¬
burg hin.

Gehe er nunmehr zu dem Ausschußbericht über , so finde
er Seite734 in den Motiven zu dem von den Abgg . Brock¬
haus und Kunz gestellten Antrag die Ansicht ausgesprochen,
daß das fundirte Einkommen höher als das nichtfundirte zu
besteuern sei und daß der stärkeren Heranziehung des fnndirten
Einkommens auch keineswegs unüberwindliche praktische Schwie¬
rigkeiten entgegenständen . Wolle man nach diesem Grundsatz
verfahren , so verliere man allen Boden . Man wisse nicht,
wie das fundirte Einkommen sich zu dem nichtfundirten ver¬
halte , die Steuerrollen geben darüber keine Auskunft . Bei

Annahme der Klassen - und klas ^ fizirten Einkommensteuer sei
man darüber einverstanden gewesen , daß die Ergebnisse dersel¬
ben zur Bemessung der Steuerkraft der Provinzen behufs Fest¬
stellung des Beitragsverhältnisses benutzt werden sollten . Alle
drei Gesetze für die drei Landestheile stimmten in den Beziehungen
überein , welche auf das Ergebniß von Einfluß seien und böten
somit eine feste Grundlage zur Beurtheilung der Steuerkraft,
die man nicht verlassen solle , um jeden festen Anhaltspunkt zu
verlieren.

36 *
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Dieselbe Minderheit halte es bei der Berechnung des
Domanialvermögens nicht für richtig , wenn die Schulden der
einzelnen Landestheile in Anrechnung gebracht wurden ; dies

lasse sich ihrer Ansicht nach höchstens bei denjenigen Schulden

rechtfertigen , die das Staatsvermögen vermehrt oder in seinem
Ertrage gesteigert hätten , im Uebrigen halte sie es für unge¬

recht , den einen Landestheil für die Schulden des andern in
Mitleidenschaft zu ziehen . Diese Berücksichtigung der Schulden
sei aber in der Natur der Sache begründet , sie sei eine reine

Nothwendigkeit . Es heiße : bona von iutelliAUntur uisi
äeckuoto usre ulieno , wolle man das Vermögen Jemandes

berechnen , so müsse man von den Aktivis die Passiva in Ab¬
rechnung bringen . So verfahre jeder Private , für den Staat

könne es auch nicht anders sein , da es eben in der Natur
der Sache , im Begriff des Vermögens begründet sei . In

dieser Weise sei bei Feststellung des Beitragsverhältnisses stets

verfahren und nie sei gegen dieses Prinzip irgend ein Wider¬
spruch erhoben . Was die Behauptung betreffe , es müsse

zwischen den Schulden unterschieden werden nach den Zwecken,
zu denen die Gelder verwandt seien , so sei dies im Allgemeinen

nicht möglich . Schulden würden in der Regel nicht zu einer
bestimmten Ausgabe , sondern zur Deckung des bei Feststellung

des Voranschlags resultirenden Fehlbetrages koutrahirt , so daß

man nicht sagen könne , wegen welcher Ausgabeposition , ob

wegen Chausseebauten , Eindeichungen n . s. w . zu einer An¬
leihe geschritten sei. Wenn die Minderheit bei dieser Gelegen¬

heit auf die Eisenbahn Hinweise und berechne , um wieviel

dadurch die Schuld steigen und die Quote des Herzogthums
hernntergedrückt werde , so sei nicht berücksichtigt , daß die Eisen¬

bahn auch etwas einbringen werde . Es verstehe sich von
selbst , daß die Einnahmen aus der Eisenbahn , die selbst

Staatsgut werde , von der Schuld in Abzug kämen . Er be¬

zweifele nicht , daß die Einnahme aus der Eisenbahn die Aus¬

gabe decken werde ; wenn dies nicht der Fall sein sollte , so
werde die Eisenbahnstraße ohne Zrage die Steuerkraft des

Herzogthuins in einer Weise erhöhen , daß durch diese Anlage

Oldenburg in seine Quote herauf und die Fürstenthümer
herunter kommen würden.

Auf Seite 737 finde sich eine Berechnung der Ausgaben
und Einnahmen des Fürstenthums Birkenfeld . Unter Annahme

der Quote von 8 o/g werde die ordentliche Gesammtausgabe
auf 179,000 Thlr . gebracht und ein Fehlbetrag im Vergleich

zu der ordentlichen Einnahme von 4600 Thlr . herausgerechnet.
Er habe diese Rechnung geprüft und müsse deren Richtigkeit

bestreiten . Nach dem Voranschlag für 65/66 betrage die Ge¬
sammtausgabe 353,000 Thlr . , also pro uuuo 176,500Thlr.

und könne also nicht eine dauernde Ausgabe von 179,000 Thlr.

angenommen werden . Nach dem berichtigten Ansatz ergebe sich
allerdings ein kleines Defizit von 2 — 300 Thlr . im Vergleich
zu der ordentlichen Einnahme , aber man müsse in Betracht

ziehen , dies Alles sei nur voranschlagsmäßig . In Wirklichkeit

werde die Einnahme die Ausgabe nicht nur erreichen , sondern
voraussichtlich noch übersteigen ; gerade in Birkenfeld habe

man die Erfahrung gemacht , daß die Wirklichkeit sich regel¬
mäßig weit günstiger gestalte , als der Voranschlag.

Die Minderheit , Selkmann II . , sage auf Seite 738,
es sei nicht klar , in welcher Beziehung das Moment der Be¬

völkerung von der Staatsregierung geltend gemacht werde , ob
als Moment für die größere Steuerkrast oder als Moment
für die Veranlassung eines größeren Theils der Centralaus-

gaben . Eine größere Bevölkerung sei bei gleicher Steuerkrast
des ganzen Landes gewiß nicht für größere Leistungsfähigkeit
geltend zu machen ; wohl aber wirke die Bevölkerung etwas

auf die Centralausgaben ein . Daß die Staatsregierung in
diesem Sinne die Bevölkerung habe berücksichtigen wollen,

gehe daraus hervor , daß die Vorlage in dieser Bestehung ans
die von 1857 Hinweise und dort ausdrücklich auf den Einfluß

der Bevölkerung auf die Centralausgaben aufmerksam gemacht
werde . Dieselbe Minderheit bemerke unten auf der Seite,

wenn der Einfluß der Bevölkerung auf die Centralausgaben,
insbesondere die für das Militär gemeint sei , so sei dabei

übersehen , daß in dieser Beziehung nicht das jetzige , wirkliche
Bevölkeruügsverhältniß in Betracht komme , sondern das in

der Matrikel angenommene . Das sei richtig , das jetzige Be-
völkerungsverhältniß sei nicht von Einfluß , aber das der Ma¬

trikel und dieses übe seinen Einfluß noch jetzt . Dort sei die

Bevölkerung des Herzogthuins zu 83 von der des Groß¬

herzogthums angenommen , also zu , 2 ^ o/̂ mehr als seine
Quote betrage , die des Fürstenthums Lübeck zu 8 'chg, also

40/0  geringer als sein Beitrag zu den Centralausgaben , die

des Fürstenthums Birkenfeld zu 9 o/g, also um I h ^ chg höher
als seine Quote . Dies Moment weise also auf eine Erhöhung

der Quote für Oldenburg und Birkenfeld , auf eine geringere

. Ansetzung von Lübeck hin , als das Resultat der Berücksichtigung

von Domanialvermögen und Steuerkraft ergebe.

Aus Seite 739 wolle diese Minderheit sud 3 kein Ge¬

wicht auf den Umstand legen , daß die Centralausgaben
wesentlich in Oldenburg verwandt würden . Seines Erachtens

sei hierauf ein nicht unerhebliches Gewicht zu legen . Er
wolle nur darauf aufmerksam machen , daß in Folge dieses

Umstandes von Militärpersonen , Mitgliedern des Oberapella-

tionsgerichtes , Angestellten des Ministeriums , des Archivs
u . s. w . hier einige 1000 Thlr . Einkommensteuer erhoben

würden und außerdem etwa Million im Herzogthum ver¬

zehrt werde . Man solle die Centralbehörden - und Anstalten
den FürstenthüMern einmal anbieten , er zweifele nicht , daß sie

gegen dieses Geschenk sich gerne eine Erhöhung ihrer Quote

um A— 3 — 4 0/0  gefallen lassen würden.

Er wolle nur noch hervorheben , daß die Staatsregierung
nach sorgfältiger Erwägung aller in Betracht zu ziehender
Umstände >zu der vollen  Ueberzeugung gelangt sei , daß das
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Fürstenthum Lübeck seit einer Reihe von Jahren durch dieFeststellung
des Beitragsverhältnisses erheblich überlastet sei und empfehle
dringend die Annahme der Vorlage.

Abg . Lentz : Er beabsichtige nicht eine umständliche
Erörterung der vorliegenden Frage , könne sich vielmehr im
Ganzen auf die Ausführungen im Bericht zur Begründung
des von den Abgg . Greverus und Krahn gestellten Antrags
beziehen . Er halte diese umständlichen Ausführungen für
gründlich und überzeugend , wolle daher nur einige Punkte
hervorheben , die seiner Ansicht nach bisher eine genügende
Berücksichtigung nicht gefunden hätten.

Zunächst hinsichtlich der Domanialrente . Der Beitrag
des Fürstenthums Lübeck sei außerordentlich hoch , wenn man
es in Beziehung auf Bevölkerung und Steuerkraft mit den
übrigen Landestheilen vergleiche . Düs rühre daher , weil man
vorzugsweise die Domanialeinkünfte in Betracht gezogen habe.
Im Ganzen habe er gegen dies Verfahren Nichts einzuwen¬
den , doch müsse auf diesen Umstand nicht zu viel Gewicht
gelegt werden . Wenn bei der Abmessung dem Domanialver-
mögen derselbe Einfluß gegeben werde , wie dem anderen im
Staatsgrundgesetz angeführten Faktor , der Steuerkraft , so halte
er das nicht für richtig . Einmal nicht wegen der Vorschrift
im Staatsgrundgesetz , das äomunium solle den betreffenden
Provinzen zu Gute kommen . Wenn das Domanialvermögen
aber bei Feststellung der Quote vorzugsweise berücksichtigt
werde und den Beitrag zu den Centralausgaben so bedeutend
steigere , dann werde jene Bestimmung des Staatsgrundgesetzes
illusorisch . Wenn er aber auch das (loinuninm vorzugsweise
in Betracht ziehen wolle und müsse , dann sei dies doch nur
derjenige Theil , der nicht direkt aus den Taschen der Unter-
thanen in den Staatssäckel flösse . Von dem Ertrage des
äoimmium , das zum größeren Theil ans Forstei : bestehe , zur
Summe von 7000 Thlr . , kämen aber etwa 3000 Thlr . auf
die Einkünfte aus gutsherrlichen Gefällen . Es sei ein alter
Streit , daß letztere nicht zu den Steuern zu rechnen seien;
theoretisch möchte das richtig sein , aber in der Wirkung sei
es kein Unterschied , ob die Leistung den Namen Grundsteuer
oder Grundgefälle habe . Der Landesherr und Bischof des
Fürstenthums sei zugleich der Gutsherr gewesen ; alle Prästa¬
tionen hätten den Charakter gutsherrlicher Gefälle gehabt ; bei
der späteren Sonderung der staatsrechtlichen und gutsherrlichen
Stellung des Oberhauptes wären dieselben theils Steuern,
theils privatrechliche Leistungen geworden . Die Wirklichkeit
sei nun , daß diese gntsherrlichen Abgaben ganz in derselben
Weise wie staatliche Steuern virekt aus der Tasche der Unter-
thanen in die Staatskasse flössen . Daß der Staat erstere
nicht als Staat , sondern als Gutsherr einkassire , mache die¬
selbe nicht weniger drückend.

Ferner sei bisher die Bevölkerung zu wenig maßgebend
gewesen . Die Wohlthaten des Staates kämen jedem Unterthan
gleichmäßig zu Gute ; darnach müßte eigentlich auch jeder

gleichmäßig zu den Kosten beitragen . Wenn man diesen Grund¬
satz annehme , würde sich das Fürstenthum bedeutend besser
stehen ; dasselbe zahle 30,000 Thlr . mehr als ihm nach einer
Repartition auf die Köpfe beglichen , nach dem Vorschläge der
Staatsregierung noch 24,000 Thlr . mehr . Er sei weit ent¬
fernt , zu behaupten , daß die Quote lediglich nach der Bevöl¬
kerung bestimmt werden müßte ; wie im privaten , so sei es
auch im staatlichen Leben in der Ordnung , daß , wer mehr
habe , auch mehr gebe . Nur müsse dies nicht so weit gehen,
daß der Vermögendere so viel für andere zahlen müsse , daß
es ihn selbst drücke . '

Mit Oldenburg verglichen , sei Lübeck entschieden im Nach¬
theil . Das Herzogthum sei sehr bevorzugt , cs habe noch
große uncultivirte Flächen , Handel , Schifffahrt und Industrie
ständen in Blüthe . Das Fürstenthum Lübeck besitze kein Land,
das zur Cnltur eingewiesen werden könnte ; Industrie habe es
gar nicht , da daö erforderliche Brennmaterial (die Steinkohlen)
so theuer seien , daß derartige Anlagen mit denen in günstiger
gelegenen Gegenden nicht concurriren könnten . Mit Birken¬
feld verglichen , wolle er zugeben , daß Lübeck im Ganzen
wohlhabender sei, aber nicht so erheblich , als man bisher an¬
genommen habe . Die Steuerkraft Birkenfelds habe sich im
Ganzen als eine größere , als erwartet , herausgestellt ; dazu
komme die günstige Lage in der Nähe von Kohlenbergwerken,
die industrielle Anlagen ermögliche und die glückliche Verthei-
lung des Grundbesitzes . In Lübeck gebe es einige wenige
Grundbesitzer , die man als einigermaßen wohlhabend bezeichnen
könne , die Masse der Insten sei vollständig besitzlos und ohne
die mindeste Aussicht , sich Grundbesitz erwerben zu können,
ohne Gelegenheit , ihre Lage zu verbessern . Während der Be¬
sitzlose im Herzogthum sich Land zur Cnltur einweisen lasse,
während er in Birkenfeld in der Industrie ein Mittel habe,
zu verdienen und empor zu kommen , sei er in Lübeck lediglich
auf die Unterstützung der Grundbesitzer angewiesen.

Fasse man diese von ihm geltend gemachten Gründe zu¬
sammen , prüfe man die von den Lübecker Abgeordneten im
Ausschuß geltend gemachten Motive ihres Antrags , lasse man
die unparteiische Darstellung des Abg . Huchting ans sich
wirken und erwäge die Eingangs des VortragS vom Minister¬
tisch hervorgehobenen Momente : daß sich das äomnuium in
Oldenburg und Birkenseld vermehrt , in Lübeck vermindert
habe und daß , während das Resultat der Klassen - und klassi-
fizirten Einkommensteuer in den beiden anderen Landesheilen
günstiger gestaltet , als man erwartet , für . Lübeck sich eine
geringere Steuerkraft bewiesen habe , als man ihm zugetraut,
dann müsse gewiß Jeder , dem es gelinge , sich ans parteilosen
Standpunkt zu stellen , wenigstens mit der Staatsregierung
dem Fürstenthum Lübeck 1 och abnehmen.

Abg . Brockhaus : Er könne zunächst auf die unter
den Landtagsmitgliedern vertheilte Brochüre und auf den Aus¬
schußbericht verweisen . Das Staatsgrnndgesetz lege Gewicht
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auf Steuerkraft und Domauialvenuögeu zur Feststellung der

Quote ; diese beiden , neben einander gestellten Momente seien

gleichmäßig zn berücksichtigen . Daß das fundirte Einkommen

steuerkräftiger sei , als das nichtfundirte , darüber herrsche

in der Wissenschaft kein Streit mehr . Der Landtag sei

dieser Auffassung erst durch den gestern gefaßten Beschluß,

nach dem er das fundirte Einkommen zu den Gemeindelasten

stärker herangezogen wissen wolle , beigetreten . Aber der Re-

gierungscommissär glaube , dieser Grundsatz sei praktisch nicht

durchführbar . Verschiedene Gesetze brächten ihn doch zur An¬

wendung und müsse er also ausführbar sein . Das fundirte

Einkommen sei nicht zu ermitteln : dem müsse er auf das

Bestimmteste widersprechen . In allen drei Landestheileu habe

inan Cataster und das fundirte Einkommen sei größtentheils

aus Grund und Boden fundirt . Alan sage ihm nun , die

Birkenfelder Schätzung des Catastralreinertrages sei zu niedrig;

das gebe er zu , aber nicht in dem Maße , wie es behauptet

worden . Der beste Preismesser sei der Roggen ; bie der

Schätzung sei der Scheffel zu 1 Thlr . 15 gs. angenommen,

der setzt 2 Thlr .. koste . Das ergebe einen Mehrbetrag des

wirklichen Reinertrages von 33  Hz wenn er mir 25 »ch

angenommen habe , so rühre das daher , daß er auch die ge¬

steigerten Produktionskosten habe in Anschlag bringen müssen.

Für die größere Steuerkraft Birkenfelds sei die gleich¬

mäßige Vertheilung des Grundbesitzes geltend gemacht . Wenn

aber Einer 1000 Thlr . habe , so könne er leichter 10Thlr.

geben , als 10 . Personen , die jeder 100 Thlr . hätten , je

1 Thlr . . Das Fürsteuthum Lübeck sei eben so stenerkräftig

wie Schleswig -Holstein . Welche Opfer dieses in den Jahren

1848 und 1849 gebracht und wie schnell es sich davon erholt

habe ! An solchen Schlägen würde das Fürstenthum Birken-

seld lange Jahre zu tragen haben . Die Lübecker suchten einen

Ausweg , um aus ihrer ungünstigen finanziellen Lage zu kom¬

men ; dieser liege ganz nahe : man solle die Grundsteuer ex¬

höhen . Diese betrage in Lübeck nur 2,89 , in Birkenfeld 6 och

des Reinertrages . Bei Einführung der Grundsteuer im Für¬

stenthum Birkenfeld in französischer Zeit sei man davon aus¬

gegangen , daß der Grundbesitz eine Grundsteuer von 20 Och

des Catastral -Reinertrages tragen solle ; von dieser äußersten

Grenze sei Lübeck noch weit entfernt . Ferner habe Birkenfeld

eine Gebäudesteuer , Oldenburg desgleichen , Lübeck nicht , man

solle dazu schreiten . Die Classen - und Einkommensteuer sei

in Lübeck um hg niedriger als in den anderen Landestheilen;

man solle sie erhöhen . Ueberall Gelegenheit , die Finanzen

auszubessen , die Einkünfte zu vermehren . Um eine niedrigere

Quote für Lübeck zu erlangen , sei geltend gemacht , daß sich

dort viel Land in Erbpacht befinde . Diesen Umstand zu be¬

rücksichtigen , dafür werde sich wenig Stimmung finden . Auch

die Zeitpachtgelder für Staatsländereien flössen direkt aus der

Tasche der Unterthanen in den Staatssäckel . Erbpacht sei

nationalökonomisch ein glücklicher Zustand ; der Erbpächter

wirthschafte besser als der Zeitpächter und könne nicht wieder

Eigenthümer den Grundbesitz mit Schulden überlasten . Alan habe

ans die Höhe des Gcsammtbetrages der Privatschulden in Lübeck

hingewiesen . Drei Millionen seien declarirt — von diesem

Betrage werde ein Theil auf das Gewerbe fallen , übrigens

könne die ganze Summe von dem dortigen Grundbesitz recht
wohl getragen werden.

In den anderen Landestheilen werde das Nationalver¬

mögen auch durch Schulden vermindert ; der Betrag könne

nur nicht angegeben werden , sonst werde Birkenfeld gewiß mit

einer eben so großen Summe figuriren können , und wenn es

nicht eine eben so große Schuldenlast haben sollte , so werde

dies daher rühren , weil es nicht so reich sei , als die andern

Landestheile , denn nur wenn man Vermögen habe , könne man

auch Schulden machen . Der Reinertrag des Grundbesitzes

im Fürstenthum Lübeck ergebe 300,000 Thlr . , dem entspreche

ein Kaufpreis von 10 Millionen , dazu Gebäude zu 4 Millionen

veranschlagt , gebe 14 Millionen Aktiva ohne die Sachgüter,

namentlich das Inventar . Dazu ständen 3 Millionen Schulden

in einem nicht ungünstigen Verhältnis ; .

Vergleiche man Oldenburg und Lübeck (letzteres kenne er

nicht aus eigener Anschauung , aber ans zuverlässigen Berich¬

ten ) mit Birkenfeld , so spiele letzteres eine traurige Rolle.

Was die landwirthschaftlichen Verhältnisse betreffe , so suche

man in Birkenfeld große Güter vergebens , wie sie die anderen

Landestheile aufzuweisen hätten . In Birkenfeld heiße es : jeder

sei sein bester Knecht ; die Grundbesitzer wären nur Zwerg-

wirthe , die nur durch großen Fleiß und noch größere Genüg¬

samkeit ihre Existenz fristeten . Große Güter aber nährten

ihren Mann , kleine Güter zehrten sich selbst auf . Man

brauche nur im Amtsblatt die Anzeigen von den Versteigerungen

in Birkenfeld zu lesen , um einen Begriff von dem beständigen,

durch die Noch gezwungenen Güterwechsel zn erlangen . Gewiß,

der Eutiner Inste sei besser daran , als der kleine Birkenfelder

Grundbesitzer . Hier im , Saale sähe man Landwirthe aus

beiden anderen Landestheilen , ob Birkenfeld je einen Land-

wirth als Abgeordneten in den Landtag gewählt habe . Was

das Gewerbe in Birtenfeld betreffe , so stehe es auf einer

niedrigen Stufe und böte nicht mehr als den Erwerb von der

Hand in den Mund . Die Obersteiner Industrie , der wesent¬

lichste Bestandtheil , stehe auf schwachen Füßen , eine Krisis

könnte dort das traurige Schauspiel der Schlesischen Weber

wiederholen . Der Steuerdruck laste auf der arbeitenden Klasse,

auf der Arbeit , der befruchtenden Kraft , die Capital und

Grundrente zum Fließen bringe . Ueberall dränge sich die

Arbeiterfrage in den Vordergrund ; mit ihr werden sich bald

alle weisen und denkenden Köpfe beschäftigen . Vermehre man

wenigstens in Birkenfeld nicht den schweren Druck , der auf

dem Arbeiterstande laste.

Abg . Strackerjan 111 : Zn den vielen , bereits vor¬

liegenden Anträgen wolle er noch einen ferneren stellen.
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Er beantrage:
„der Landtag beschließe, daß zu den Gesammtausgaben
des Großherzogthums das Herzogthum Oldenburg
81 Procent, das Fürstenthum Lübeck 11^ Procent,
das Fürstenthum Birkenfeld 7^ Procent beizntragen
haben."

Man solle Lübeck noch 1/2  och abnehmen, dies aus Olden¬
burg legen und Birkenfeld lassen, wie es sei. ES handele
sich hier um Aenderung eines bestehenden Fußes, der mit
Mühe festgestellt sei. Die wesentlichste Erfahrung, die seit jener
Feststellung gemacht sei, sei gewiß der Ausfall des Ergebnisses
der Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer in Lübeck, die,
wie er gestehe, weit unter seinem Erwarten geblieben sei. Er
glaube allerdings, daß auf das Domanialvermögenmehr
Gewicht zu legen sei. Lübeck sei daher wohl Genüge geschehen,
wenn ihm stz O/g abgenommen werde. Ob man dieses Olden¬
burg oder Birkenfeld zulegen solle?

Oldenburgs Lage sei viel besser als die der beiden an¬
deren Provinzen, seine ganzen Verhältnisse gesunder, seine
Verwaltung verhältnißmäßig billiger. Oldenburg sei vollkom¬
men so steuerkräftig, wie die beiden anderen Laudestheile, es
habe von der Verwendung der Central-Ausgaben den meisten
Nutzen und so halte er, schließlich mit Rücksicht auf die Große
des Herzogthums und die Wahrung der unpartheiischen Stellung
den Fürstenthümern gegenüber, seinen Antrag für gerecht¬
fertigt.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Bim der : Er wolle nur mit wenigen Worten

seine Abstimmung motiviren. Er stehe auf dem Standpunki,
daß er glaube, Birkenfeld könne eine Erhöhung seiner Quote
nicht wohl tragen und habe diese Ansicht vorzugsweise aus der
im Bericht enthaltenen Thatsache gewonnen, daß zur Bei¬
treibung der Steuern jährlich etwa 5500 Executiouen noth-
wendig seien. Das sei ein Beweis, daß dort viel Noth
herrschen müsse; dahin sei es seines Wissens in Oldenburg
nie und nimmer gekommen, selbst nicht in den schlimmsten
Zeiten. Ferner sei Birkenseld überhaupt in einer gedrückten
Lage, weil die Industrie, von der die kleinen Leute leben
müßten, darnieder läge und selbst unter günstigen Conjunkturen
noch Jahre bedürfe, um sich ganz wieder zu erholen. An¬
fangs habe er es bei dem Bestehenden belassen wollen; da der
Antrag gekommen sei, auf Oldenburg zu Gunsten Lübecks
1/2  Och zu übernehmen , so wolle er dem gerne beitreten . Er
glaube, man tappe hier im Dunkeln und Jeder suche ein
Urtheil zu gewinnen, was das billigste sein möchte. Denn
von Recht könne hier nicht wohl die Rede sein. Der Antrag
des Abg. Strackerjan III . entspreche aber seiner Ansicht nach
der Billigkeit am Meisten.

Abg. Groverns : Es sei das erste Mal , daß man
in dieser Sache klarer sehe; vor 6 Jahren habe man noch

im Finstern getappt, um das Rechte zu finden. Man habe
daher alle Ursache, dies Mal mit Umsicht und Genauigkeit
die in Betracht kommenden Verhältnisse zu prüfen, nicht wie
der Abg. Strackerjan III . davon auszugehen, den bisherigen
Fuß, als einen mühsam gefundenen, möglichst beizubehalten,
vielmehr nach allseitiger Prüfung das als richtig Erkannte
festzusetzen. Es handele sich aber vorzugsweise um dieFürsten-
lhümer Birkenseld und Lübeck, da Oldenburg den Zuschlag
von 1/2 0/0  zu seiner bisherigen Quote wohl nicht beanstanden
werde.

Man habe bisher Birkenseld für außerordentlich unkräftig,
Lübeck dagegen wenigstens eben so steuerkräftig gehalten, als
das an Land und Leuten um die Hälfte größere Birkenfeld.
Im Bericht sei seine Ansicht klar anseinandergesetzt, daß dem
Fürstenthum Lübeck noch nicht genug geschehe, weun man ihm
1 Och abnehme, die Erleichterung müsse noch viel bedeutender
sein. Von einem weitergehenden Anträge hätten die Lübecker
Abgeordneten im Ausschuß nur abgesehen, da die Staats¬
regierung, die nnpartheiisch über den Interessen stehe, eine
weniger günstige Vorlage gemacht habe unp nicht zu erwarten
stehe, mehr als von dieser beantragt, zu erreichen.

Birkenfeld behaupte, es selbst strenge feine Steuerkraft
energisch an , Lübeck zahle wenig Steuern und müsse mit
neuen Steuern und Erhöhung der alten Vorgehen. Diese
Darstellung könne er aus voller Ueberzeugung als einen Jrr-
thum bezeichnen. Birkenfeld zahle keine hohen Steuern. Die
Grundsteuer, und das fei die einzige Grundabgabe , die
überall auf dem dortigen Grundbesitz laste, sei erst in dieser
Diät festgestellt und zwar auf 10^ "ch des Catastralreiner-
tragcs. Dieser Betrag laute schon nach Etwas , wenn man
noch die Communalabgaben, die der Grundbesitz zu tragen
habe, hinzurechne. Aber man habe aus der unbefangenen
Mittheilung der Provinzalregierung ersehen, daß diese 10^ o/^
des Catastralreinertragesgleich kämen einer Belastung des
wirklichen Reinertrages mit 5—6 stch Man könne daraus
entnehmen, wie uiedrig catastrirt sei. Dies sei auch ganz
erklärlich, da die Schätzung bereits vor einer Reihe von Jahren
vorgmLMinen und man Preise zu Grunde gelegt habe aus der
billigen Zeit , zum Theil aus den zwanziger Jahren. Im
Vergleich mit der jetzigen Rente zahle Birkenfeld also keine
hohe Grundsteuer. Aber Lübeck werde vorgeworfen, es zahle
jedenfalls noch geringere Steuer , durch Erhöhung derselben
hätte man die Contrahirung von Anleihen vermeiden können,
noch jetzt könne man durch energische Anstrengung aus den
Schulden herauskommen. Es sei wahr, Steuern d. h. Ab¬
gaben, die mit diesem technischen Namen belegt würden, trage
Lübeck weniger als der Birkenfelder und selbst als der Olden¬
burger Grundbesitz, aber andere Abgaben in einer Höhe, daß
zu einer weitere;: Belastung von Grund und Boden zu schreiten,
als absolut unmöglich angesehen werden müsse. Der Abg.
BrockhanS  habe gemeint, die auf dem Grundbesitz hastenden
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Privatschulden seien nicht so sehr erheblich . Ein Theil der

zum Betrage von 3 Millionen declarirten Gesammtsumme

werde vom Gewerbe getragen . Lübeck habe , wie vom Abge¬

ordneten Lentz ausgeführt sei, kein anderes Gewerbe als das

landwirthschaftliche ; die ganze Privatschuld des Fürstenthums,

mit Msnahmen ; deren Anrechnung nicht der Mühe Werth sei,

ruhe auf dem Grundbesitz , so daß dessen Gesammtlasten an

Zinsen , Steuern und Abgaben die enorme Höhe von fast 60 och

des Katastral - Reinertrages erreichten . Vergleiche man dies

mit Birkcnfeld , so ergebe sich , daß dieses geringere Grund-

belasiungen habe und den Grundbesitz stärker heranziehen könne.

Sei dies im Fürstenthum Lübeck möglich , ,so läge darin der

größte Vorwurf gegen die Staatsregierung , daß sie nicht mit

Erhöhung der Grundsteuer längst vorgegangeu sei , um zu

verhindern , daß sich das kleine Land mit einer viertel Million

Schulden belaste . Diese Schulden seien nicht , wie in Olden¬

burg , gemacht , um den Wohlstand zu erhöhen , sondern zum

großen Theil , um den gewöhnlichen laufenden Staatshaushalt

sortführen zu können ; 15,864 Thlr . von den aufgenommenen

Geldern hätten zur Deckung der ordentlichen Ausgaben ver¬

wandt werden müssen.

Bei solcher Lage der Fürstenthümer sei eine Erhöhung

der Quote Birkenfelds gerechtfertigt ; Birkenfeld mit 9 stZMei-

len und 34,000 Einwohnern zahle per Kopf 18 ^ 2 gs - Classen-

und Einkommensteuer , Lübeck mit 6 M̂eilen und 21,000

Einwohnern zahle 21 gs. Wenn der Unterschied in der Clas-

senstener keine 3 gs. betrage , der Birkenfelder also nur um

ein Geringes weniger steuerkräftig sei als der Eutiner , dann

müßten 34,000 Birkenfelder doch weit mehr zahlen können

als 21,000 Eutiner . Birkenfeldö Bodenrente sei groß ; in

früherer Zeit habe man nach einem allgemeinen Bilde geur-

theilt , es habe Birkenfeld stets das arme , felsige Land ge¬

heißen , Lübeck das gesegnete Land mit ertragreichem Boden.

Man brauche jetzt sein Urtheil nicht aus allgemeinen , unklaren

Bildern zu schaffen ; man habe die Bonitirung und Catastri-

rung in allen drei Landestheilen und könne mit festen Zahlen

operiren und vergleichen.

Der Catastralreinertrag des gesammten staatsgrundsteuer¬

pflichtigen Grundbesitzes betrage

im Herzogthmn Oldenburg 2,958,955 Thlr.

im Fürstenthum Lübeck . 305,040 Thlr.

im Fürstenthum Birkenfeld 248,593 Thlr.

Der Bonitirung in Birkenfeld , die älter sei , lägen aber

sehr niedrige Bodenproductenpreise zum Grunde , und müßten

hier die Catastralreinerträge fast um 90 pCt . , nach der ge¬

legentlichen Aeußerung der Provinzialregierung , erhöht werden,

um dem dermaligen wirklichen Reinertrag gleich zu stehen.

Das Fürstenthum Birkenfeld übertreffe das Fürstenthum

Lübeck somit an Reinertrag des Grundbesitzes , der Eutiner

Grund und Boden sei weit mehr beschwert mit Staats - und

Communalsteueru , mit Erbpachten und anderen Debitis , Bir¬

kenfeld sei in der Lage gewesen , seine früheren Schulden bis

auf den geringen Rest von 10,625 Thlr . zu tilgen , Lübecks

Schulden seien von Jahr zu Jahr gewachsen bis auf die er¬

schreckende Höhe von 275,084 Thlr . — Und bei solcher

Sachlage schlügen die Birkenfelder Abgeordneten eine Feststel¬

lung der Quote für Lübeck auf 12 Hz PCt . , für Birkenfeld

auf 6 ^ 2 PCt . vor ; das hielten die Birkeufelder der ausglei¬

chenden Gerechtigkeit entsprechend — das begreife , wer es

könne.

Er fordere den Landtag auf , nicht dem Anträge der Bir¬

kenfelder , nicht dem des Abg . Selkmaun  II ., der festhalten

wolle , was zu einer Zeit bestimmt sei , in der man die Ver¬

hältnisse noch nicht Habe klar übersehen können , nicht endlich

dem des Abg . Strackerjan  III . beizutreten , sondern dem

der Staatsregierung , durch dessen Annahme nach seiner festen

Ueberzeugung Lübeck noch nicht so aufgeholsen werde , wie es

nach Recht und Gerechtigkeit verdiene.

Schluß der Debatte.

Abg . Selkmann II - als Berichterstatter : Er wurde

um das Wort nicht mehr gebeten haben , wenn er nicht Eini¬

ges auf die Aenßerungen des RegierungscommissärS zu er-

wiedern habe , der nicht auf ganz richtigen Grundlagen zu

stehen scheine.

Der Reg .- Commissär finde einen Grund , die Quote Lü¬

becks um 1 pCt . herabzusetzen , die der anderen Landestheile

um je ^2  PCt . zu erhöhen , weil sich in Lübeck das Domanial-

vermögen vermindert und in den anderen Landestheilen das

Ergebniß der Klassen - und Einkommensteuer für die Steuer¬

kraft ein günstigeres gewesen sei . Dies führe aber nicht dahin,

von der bestehenden Quote ab zu ziehen,  sondern zu prüfen,

ob die Grundlage , von der man bei der vorigen Feststellung

ausgegangen sei, richtig erscheine , und darnach das Verhältniß

zu bemessen.

Der jetzige Zustand sei nach den Erfahrungen der Zwi¬

schenzeit zu prüfen , und nach dem Resultat dieser Prüfung

sei das Beitragsverhältniß der Provinzen zu den Central-

Ausgaben zu fixiren . Schlage man aber diesen richtigen Weg

ein , dann komme man , mit den in der Vorlage  angegebenen

Daten , zu ganz anderen Resultaten . Im Allgemeinen sei die

Grundlage festzuhalten , daß Steuerkraft und Domamalvermögen

gleich stark in Ansatz kamen ; mit diesem Grundsatz , unter

Zugrundelegung der von der Staatsregierung ausgestellten

Daten , komme man für Oldenburg auf 78,9 pCt ., für Lübeck

auf 13,1 pCt . und für Birkenfeld auf 8  pCt.

Der Vorredner habe hervorgehoben , das Verhältniß,

welches er beibehalten wolle , sei vor 6  Jahren gefunden , zu

einer Zeit , wo das Material zur Entscheidung dieser Frage

noch nicht wie jetzt Vorgelegen habe . Die Bemerkung sei rich¬

tig , aber in einer ganz anderen Richtung als der Vorredner
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meine. Jetzt, wo man richtig und klar sehen könne, gelange
man für Oldenburg auf 78,9 och, für Lübeck auf 13,1 och,
für Birkenfeld auf 8 och. Sage man nun, man wolle für
Oldenburg, als den größten Theil im Interesse der beiden
Fürstenthümer den bisherigen hohen Beitrag beibehalten, so
sei dem Herzogthum gewiß von keiner Seite ein Vorwurf zu
machen.

Das Stehenbleiben bei dem bisherigen Verhältniß be¬
rücksichtige die schlechte Finanzlage des Fürstenthums Lübeck
zur Genüge, indem es, anstatt 13,1 och, wie ihm nach Steuer¬
kraft und Domanialvermögen begleiche, auf 12 herabgesetzt
werde. Weiter zu gehen, liege kein Grund vyr.

Was die Bevölkerung betreffe, so werde hierauf vom
RegierungScommissär nur Gewicht gelegt, sofern sie Einfluß
auf die Centralausgaben habe, also komme das in der Ma¬
trikel angenommene Verhaltniß der Bevölkerung der drei
Landestheile zu einander in Betracht von 83 o/g für Oldenburg,
9 O/y für Birkenseld und 8 och für Lübeck. Er könne sich
nicht auf die Grundlage stellen, daß die Quote sich nach den
veranlaßten Ausgaben  richte. Das Staatsgrundgesetz biete
hierfür keine Handhabe, es weise gerade auf das Entgegen¬
gesetzte hin. Die Hauptsache sollten Steuerkraft und Doma-
malvermögen sein, also solle die Frage nach der Leistungs¬
fähigkeit  entschieden werden, nicht darnach, wieviel
Centralausgaben der einzelne Landestheil veranlasse. Dies
staatsgrundgesetzliche Prinzip sei auch das allein richtige; wie
innerhalb jedes einzelnen Theils die Leistungsfähigkeit das
Beitragsverhältniß bestimme, so auch für die Ausgaben des
Großherzogthums die Leistungsfähigkeit der Provinzen. Der
Faktor der Bevölkerung führe zu weit, seine Berücksichtigung
sei undurchführbar.

Vom RegierungScommissär sei wieder darauf hingewiesen,
daß die Centraläusgaben hier verwandt wurden, daß ^ Mil¬
lion durch die hier concentrirten Centralanstalten in Cirkula-
tion gesetzt werde. Die Summe werde man erheblich reduziren
müssen. Ein Theil, und ein nicht unbeträchtlicher, gehe zu
den Bundesausgaben nach Frankfurt, ein Theil komme in den
Fürstenthümern zur Verwendung, namentlich in Lübeck eine
nicht unerhebliche Summe. Für Lübeck bringe Oldenburg das
nicht unerhebliche Opfer, daß dort ein Theil des Militärs
stationirt sei, woraus eine Mehrausgabe von 43,000 Thlr.
jährlich erwachse, zu der Oldenburg 80 Och beitrage. Ebenso
trüge Oldenburg seine hohen Procente zu den Kosten der
Pwvinzialräthe, eines lediglich im Interesse der Fürstenthümer
bestehenden Institutes, bei. Durch Alles dies werde der Vor¬
theil, daß hier die Centralausgaben zum Theil in Cirkulation
gesetzt würden, genügend ausgewogen und sei weiteres Gewicht
darauf nicht zu legen.

Wenn man die Sache nach Recht und Billigkeit beur-
theilen wolle, dann könne man sich bei seinem Anträge voll¬
ständig beruhigen; er habe mit vollem Bewußtsein Oldenburg
um 2 och stärker belastet als ihm nach strenger Rechnung

Berichte. UV. Landtag.

beglichen— dafür sei es die größte Provinz, die unabhängig
und unparteiisch den Fürstenthümern gegenüber stehen müsse.

Oldenburg aus einer gewissen Gutmüthigkeit oder Groß-
müthigkeit wieder 1/2  chg znzulegen, damit könne er sich nicht
einverstanden erklären. Mit einem solchen Prinzip könne
Oldenburg nach eister Reihe von Jahren hoch hinauf kommen
in seiner Quote. Die Billigkeit sei seines Erachtens vollstän¬
dig inne gehalten, wenn man es bei dem jetzigen Verhaltniß
lasse. .

Wenn Lübeck auf seine ungünstige, finanzielle Lage Hin¬
weise, so sei diese nicht zu verkennen— er habe dieselbe aber
bereits berücksichtigt und lasse sich, wenn man Lübeck und
Birkenseld vergleiche, nicht leugnen, daß Eutin den gegenwär¬
tigen Zustand seiner Finanzen zum Theil selbst verschuldet
habe, indem es sich nicht genügend angestrengt, während Bir¬
kenfeld seine Kräfte bedeutend mehr angespannt habe. Für
die geringere Steuerkraft Birkenfelds sprächen manche Momente;
wenn der Abg. Lentz die dortige Vertheilung des Grundbe¬
sitzes als eine günstige bezeichnet habe, so möge dies in mancher
Hinsicht richtig sein, aber nicht für die Beurtheilung der
Steuerkraft. Wo, wie er aus eigener Anschauung in Birken¬
feld wisse, der Grundbesitz so getheilt sei, daß ein Mann seine
ganze Heuernte in einem Tuch auf dem Nacken nach Hause
trage, da könne von einem steucrkräftigenGrundbesitz nicht
mehr die Rede sein.

Halte man die vom Abg. Greverus  gegebenen Zahlen
fest und schlage zu den Birkenselder Katastralreinerträgen i/z
hinzu, so komme man auf 30,000 Thlr. und erreiche noch
nicht die Katastralreinerträge Lübecks. Lübeck habe sich nicht
genügend angestrengt, es habe auch keine Gebäudesteuer. Wäre
die finanzielle Lage hauptsächlich durch geringe Steuern ver¬
ursacht und müsse dieselbe durch energische Anspannung der
Steuerkraft verbessert werden, dann' falle die Quote als
drückend ins Gewicht. Man müsse es nur nicht so darstellen,
als ob Lübeck seinen Beitrag durch Steuern aufbringen müsse;
es könne denselben fast ganz durch die Einkünfte aus dem
Domanialvermögen decken. Das Fürstenthum Birkenseld aller¬
dings, das müsse die Quote durch Steuern aufbringen. Er
empfehle die Annahme seines Antrages; eventuell werde er
in der Lage sein, für den Antrag des Abg. Stracke rj an III.
zu stimmen, weil nach seiner festen Ueberzeugung Lübeck im
Verhältniß zu Birkenseld durchaus nicht zu schwer belastet
sei, unv eine größere Belastung Birkenfelds ganz entschieden
sich nicht rechtfertigen lasse.

Abg. Brockhaus als Berichterstatter: Was die Be¬
merkung betreffe, Oldenburg werde in seiner Quote höher
und höher hinauf koiümen, so werde wenigstens in den nächsten
Jahren schon die Eisenbahn dafür sorgen, daß es herunter¬
gedrückt werde in seinem Beitrag, wenn man das Verfahren
beibehalte, die Schulden der einzelnen Landestheile zu berück¬
sichtigen. Wenn der Abg. Greverus,  um den Reinertrag
des Grundbesitzes in Birkenseld zu ermitteln, zu den Katastral-

37
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Reinerträgen 90 0/g Zuschlägen wolle , so lasse sich das nicht

annähernd rechtfertigen.
Er habe vermöge seiner Berufsthätigkeit die genaueste

Kenntniß in diesen Verhältnissen und müsse einen so großen

Abstand zwischen dem wirklichen Reinertrag und dem katastrir-

ten entschieden in Abrede stellen . Habe die Provinzialregierung

gelegentlich eine solche Aeußerung fallen lassen , so sei dieselbe

doch nichtsdestoweniger nach genaueren Ermittlungen falsch und

lasse sich durchaus nicht mo^iviren . Wenn bei den Lasten des
Eutiner Grundbesitzes namentlich ans die auf privatrechtlichem
Titel beruhenden hingewiesen werde , so frage er , ob aller

Grundbesitz mit derartigen Abgaben behaftet sei . Jedenfalls

werde sich eine Erhöhung der Grundsteuer für den Grund

und Boden rechtfertigen , der aus privatrechtlichem Titel keine
Prästation leiste.

Wenn Birkenfeld in der Lage gewesen sei, seine Schulden

zum Theil abzutragen , so sei das dadurch ermöglicht , daß die
Einnahme aus den Sporteln sich um über 100 hh gesteigert

habe , also eine Einnahme , die von der Klasse der Bevölkerung

getragen werde , die am schlimmsten gedrückt sei . Man habe

sich in die Nothwendigkeit versetzt gesehen , eine Salzsteuer , die
für den kleinen Mann äußerst drückend sei, einzuführen . Wenn
der Abg . Greverus sich wundere , wie es möglich sei , zu
einem Anträge zu gelangen , nach dem Lübeck 1210 , Bir¬

kenfeld 6 H2 o/o beizutragen habe ; so sei dies vom Standpunkte
des Abg . Greverus , der allein auf die Steuerkraft den

Schwerpunkt lege , begreiflich ; lege man aber auf das Doma-
nialvermögen das gebührende Gewicht , so stelle sich dieses

Verhältniß als das richtige heraus.
Abg . Greverus als Berichterstatter : Es sei ein Jrr-

thum , wenn der Abg . Selkinann II . sage , die Grundsteuer

sei in Birkenfeld sechs mal so hoch als in Lübeck. Er habe
vorhin schon darauf hingewiesen , daß es nicht allein auf die

Grundsteuer , sondern eben so gut auf die anderen auf
Grund und Boden lastenden Abgaben ankomme , aber selbst

wenn man sich auf die Steuern im eigentlichen Sinne des

Wortes beschränke , sei das Verhältniß nicht wie 1 zu 6 , son¬
dern etwa wie 1 zu 3 ; nach dem vom Abg . SelkmannII.

Angegebenen müßte Birkenfeld fast 54,000 Thlr . bezahlen , es

zahle aber nur etwa 29,000 Thlr . , gegen 8977 Thlr . , die
Lübeck zahle . Wenn der Abg . Brockhaus die Nothwcndig-

keit der Einführung einer Sazsteuer in Birkenfeld beklage , so

bestehe auch in Oldenburg seines Wissens eine Salzsteuer und

auch die Eutiner müßten ihr Salz versteuern ; wenn auch nicht
in der Weise , wie in Birkenfeld ; sie bezögen ihr Salz größ-
tentheils von Außen und müßten eine Eingangssteuer von

ungefähr 1 Thlr . Preußisch per Tonne , wenn er nicht irre,

entrichten.

Abg . Huchting als Berichterstatter : Nach den aus¬
führlichen Erörterungen , die dieser Gegenstand in Vorlage,

Ausschußberichten und in der Debatte erfahren , namentlich

nach den eingehenden Ausführungen des Regierungscommissärs,

dem er sich vollständig anschließen könne , habe er Nichts hin¬

zuzusetzen . Er empfehle dringend die Annahme der Vorlage
und beantrage namentliche Abstimmung.

Der Abg . Eissel beantragt namentliche Abstimmung
für sämmtliche vorliegende Anträge.

Der Antrag ist unterstützt.

Präsident : Es komme zunächst der Antrag Nr. 1
zur Abstimmung , da derselbe von der Vorlage am Weitesten

abweiche , indem er um 1 (0 chg differire , dann der Antrag 2,
dann der des Abg . Strackerjan III ., dann der der Staats¬

regierung.

Der erste Antrag wird mit 43 gegen 5 Stimmen ab¬
gelehnt.

Gegen denselben stimmen die Abgeordneten:

Dannenberg , Driver , Fortmann , Gräpel,

Greverus , Hardt , Hetze , Hoting , Huchting , Hull-
mann , Krahn , Lentz , Müller , Nieberding , Oetken,

Oldejohanns , Pancratz , Rösener , Rüdebusch , Rus¬
sell , Scriba , Selkmann I ., Selkmann II ., Stracker¬

jan I ., Strackerjan II ., Strackerjan HI -, Strodthoff,

Struthofs , Suhren , Thöle , Töllner , Millers,

Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau,
Barleben , Becker , Brader , Brörmann , Bulling,
Bunnies.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:

de Cousser , Eissel , Görlitz , Kunz , Brockhaus.

Abwesend : Abg . Bartel ( beurlaubt ) .

Sodann wird der Antrag 2 mit 30 gegen 18 Stimmen

abgelehnt.
Gegen denselben stimmen die Abgeordneten:

Fortmann , Greverus , Hardt , Heye , Hoting,
Huchting , Hullmann , Krahn , Lentz , Müller , Nieber¬

ding , Oetken , Oldejohanns , Rüdebusch , Selkmann I -,
Strackerjan I . , Strackerjan II . , Strackerjan III .,

Strodthoff , Struthofs , Suhren , Töllner , Millers,
Abels , Ahlers , Ahlhorn , Becker , Brader , Bulling,

Bunnies , de Cousser.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:

Dannenberg , Driver , Eissel , Görlitz , Grä¬

pel , Kunz , Nieberding , Pancratz , Rösener , Russell,

Scriba , SelkmannII ., Thöle , Windhaus , Arkenau,

Barleben , Brockhaus , Brörmann.

Abwesend : Abg . Bartel.

Bei der Abstimmung über den Antrag des Abg . Stra¬

ckerjan III . ergab sich Stimmengleichheit : 24 gegen 24 Stim¬
men.

Für - den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Eissel , Görlitz , Graepel , Hullmann , Kunz,

Pancratz , Rösener , Sriba , Selkmann  II ., Stra¬

ckerjan I ., Strackerjan  II ., Strackerjan  III -, Suh¬

ren , Thöle , Töllner , Windhaus , Arkenau , Bar-
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leben , Becker, Araber , Brockhaus , Bulling , de
Cousser , Dannenberg.

Gegen den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Fortmann , Greverus , Hardt , Heye , Hoting,

Huchting, Krahn, Lentz, Müller , Nieberding , Oetken,
Oldejohanns , Rüdebusch, Russell , Selkmann I.,
Strodthoff , Struthofs , Millers , Abels , Ahlers,
Ahlhorn , Broermann , Bunnies , Driver.

Abg. Bartel beurlaubt.
Der Präsident bemerkt, daß in der nächsten Sitzung die

Abstimmung zu wiederholen sei.
Abg. Ahlhorn : Da noch ein Antrag vorliege, der

der Staatsregierung, so sei seines Erachtens über diesen ab-
züstimmen.

Präsident : Er bleibe entschieden bei seiner Auffassung,
daß der Antrag der Staatsregierung erst zur Abstimmung
verstellt werden könne, wenn der demselben ausschließende An¬
trag des Abg. Strackerjan erledigt sei.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Finanzausschusses zu den Schreiben der Staatsregierung, be¬
treffend die im Bestände des Staats - und Kronguts vorge¬
kommenen Veränderungen.

Sämmtliche Ausschußanträge werden ohne Debatte an¬
genommen.

Vierter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Finausschusses, betreffend die Staatsgutscapitalienkassen und

die Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben dieser Kassen
für 1864/66.

SämmtlicheMusschußanträge werden ohne Debatte an¬
genommen.

Damit ist die Tagesordnung erledigt.
Der Präsident bestimmt, daß Anträge zur zweiten Lesung

einiger Gesetzentwürfe bis Montag Abend einzureichen sind.
Schluß der Sitzung Nachmittags2 Uhr.
Nächste Sitzung: Sonnabend den 9. d. M. Morgens

11 Uhr.
Tagesordnung:

1) Ausschußbericht über den Gesetzentwurf, betreffend die
dem Unternehmer von Dampfkessel- Anlagen zur Last
fallenden Kosten der Untersuchung derselben.

2) Desgl. , betreffend den Austritt der Militärpersonen
aus dem Dienst rc.

3) Desgl. über die Petition der Centralconferenz des
Oldenburgischen Lehrervereins um Verbesserung des
Diensteinkommens der Lehrer.

4) Wiederholung der Abstimmung über den Antrag des
Abg. Strackerjan  III . in Betreff des Beitragsver¬
hältnisses zu den Gesammtausgaben des Gcoßherzog-
thums, event. über den Ausschußantrag Nr. 3.

Der Berichterstatter

Ramsauer.
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die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Cimm- dreisiigste Sitzung.
Oldenburg , den 11. April 1864 . Vormittags 11 Uhr.

- —— -

Tagesordnung : 1) Ausschußbericht über den Gesetzentwurf, betreffend die dem Unternehmer von Dampfkeffel- Anlagen
zur Last fallenden Kosten der Untersuchung derselben.

2) Desgl., betreffend den Austritt der Militärpersonen aus dem Dienst rc.
3) Desgl. über die Petition der Centralconferenz des Oldenburgischen Lehrervereins um Verbesserung

des Diensteinkommens der Lehrer.
4) Wiederholungder Abstimmung über den Antrag des Abg. Strackerjan  III . in Betreff des

Beitragsverhältnisses zu den Gesammtausgaben des Großherzogthums, event. über den Ausschuß¬
antrag Nr. 3.

Vorsitzender: Präsident Becker.
Am Ministertische: Die RegierungscommissäreM einar-

dus  und Bucholtz.
Der Präsident eröffnet die Sitzung; das Protokoll der

vorigen Sitzung wird von dem Schriftführer Strackerjan  III.
verlesen und von der Versammlung genehmigt.

Präsident : In Veranlassung eines Ersuchens der
Staatsregierung, die Verhandlung des Militärpensionsgesetzes
nicht schon am 9. April stattfinden zu lassen, habe er die
auf diesen Tag angesetzte Sitzung auf heute umgesetzt.

Eingänge:
1) Petition aus Minsen wegen der Eisenbahn-Vorlage;

an den Eisenbahnausschuß.
2) Petition aus Rastede wegen der Eisenbahn; desgl.
3) Petition des Lehrers Müller  zu Horumersiel wegen

Erhöhung seiner Pension; an den Petitionsausschuß.
4) Petition der Gemeinde Hammelwarden wegen Chaussee¬

anlage; an den Finanzausschuß.
5) Petition ans Wiefelstede wegen Chausseeanlage; des¬

gleichen.
6) Eingabe des Vorstands des germanischen Museums

in Nürnberg wegen Unterstützung; desgl.

7) Petition des Lüder Plump  zu Stollhamm wegen
Pachtermäßigung; an den Petitionsausschuß.

8) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Zustimmung
zu dem Gesetzentwurf wegen des Hebammenwesens in
Birkenfeld; aä acta.

Es steht zuerst zur Verhandlung der Bericht des Ver¬
waltungsausschusses zu dem Gesetzentwurf, betreffend die dem
Unternehmer von Dampfkessel-Anlagen zur Last fallenden Kosten
der Untersuchung derselben.

Die Ausschußanträge1 und 2 werden angenommen.
Zu Antrag 3 ( Ermächtigung der Regierung, die Ge¬

bühren zu ermäßigen) :
Abg. Ahlhorn : Der Antrag scheine ihm zu weit zu

gehen, indem er ohne alle Beschränkung der Regierung die
Befugniß gebe, an die Stelle der jetzt durch ein bestimmtes
Gesetz genau normirten Gebühren, andere, geringere treten
zn lassen. Damit , daß die Gebühren die Auslagen,
des Staates decken sollen, sei er einverstanden; diese Be¬
schränkung finde er aber nur in den Motiven, während der
Antrag, seines Erachtens, der Regierung vollständige Freiheit
gebe. Er sehe sich deshalb gcnöthigt, gegen diesen Antrag
zu stimmen und gebe es dem Ausschuß anheim, bei der zweiten



Lesung einen andern einzubringen, welcher die nach der
Motivirnng zu beschränkende Besugniß präciser ausdrücke.

Abg. Selkmann II- : Der Satz, daß die Gebühren
dazu bestimmt seien, die Kosten der Untersuchung zu erstatten,
sei die Grundlage des ganzen Gesetzes; er sei von der Staats¬
regierung an die Spitze des Entwurfs gestellt und vom Aus¬
schuß dnrchgehends festgehalten. Es seien demgemäß auch die
bestimmten Gebührensätze nach den Kosten berechnet; da es
indcß nicht ganz unwahrscheinlich sei, daß diese Kosten mit der
Zeit sich verringern werden, so habe es ihm unbedenklich ge¬
schienen, für diesen Fall der Staatsregierung die Besugniß zu
geben, auch die Gebühren entsprechend zu ermäßigen, ohne
dabei der Landeskasse einen Profit in irgend einer Weise zu¬
wenden zu wollen. Die Besorgniß des Abg. Ahlhorn,  die
Staatsregierung könne diese Besugniß mißbräuchlich über das
Prinzip des Gesetzes hinaus ausdehnen, theile der Ausschuß keines¬
wegs; glaube aber ver Abg. Ahlhorn,  daß der Wortlaut
des Ansschußantrages zu weit gehe, so würde es seine Sache
gewesen sein, einen darauf bezüglichen Antrag zu stellen, an¬
statt das dem Ausschuß für die zweite Lesung, wie er es schon
öfters gethan habe/ anheim zu geben. Der Ausschuß könne
nichts Besseres bringen und halte den Antrag, in Berücksich¬
tigung der Grundlage des ganzen Gesetzes, für durchaus richtig
gefaßt.

Abg. Ahlhorn : Er habe schon hervorgehoben, daß
er zunächst gegen den Antrag stimmen werde; dadurch sei es
nicht ausgeschlossen, daß er selbst in der zweiten Lesung einen
Antrag auf eine ähnliche Bestimmung in besserer Fassung ein¬
bringe. Uebrigens habe er auch Nichts dagegen, den ganzen
Artikel zu streichen und es der Staatsregierung zu überlassen,
seiner Zeit dem Landtage, der ja alle drei Jahre wenigstens
zusammenkomme, Vorschläge zu etwaigen Herabsetzungen der
Gebühren zu machen. Er werde deshalb beantragen, den
Art. 3 zu streichen.

Abg. Selkmann II- : Ein solcher Antrag sei durch¬
aus überflüssig, da man durch Ablehnung des vom Ausschuß
gemachten Vorschlages genau dasselbe erreiche. Statt desselben
aber die Regierung darauf zu verweisen, jedes Mal , wenn
eine Herabsetzung der Gebühren wünschenswertst sei, dem Land¬
tage eine besondere Vorlage zu machen, halte er für unzweck¬
mäßig, weil schon längst darüber geklagt werde, daß dem Landtage
zu viel ins Detail der Verwaltung gehende Vorlagen zugehen.
Gewiß liege es nicht in dessen Interesse, da, wo er unbedenk¬
lich der Staatsregierung die Entscheidung überlassen dürfe, die
ohnehin schon bedeutende Reihe solcher kleiner Gesetze auf diese
Weise noch zu vermehren.

Regierungscommisfär Buchvltz : In dem Art. 1 der
Regierungsvorlage:

Z. 1. Die dem Unternehmer von Dampfkessel-An¬
lagen - zur Last fallenden Kosten der Unter¬
suchung der Dampfkessel-Anlagen sollen aus der Lan¬
deskasse bezahlt werden und derselben durch eine von

dem Unternehmer zu entrichtende Gebühr erstattet
werden.

Z. 2. Die Regierung bestimmt- die Ge¬
bührensätze und zwar in der Weise, daß der Ertrag
der Gebühr annähernd derjenigen Summe gleichkommt,
welche nach ß. ' 1 aus der Landeskasse zu bezahlen
ist,

sei das Prinzip des ganzen Gesetzes enthalten: durch die Ge¬
bühren solle soviel,  als die Landeskasse gezahlt  habe, er¬
stattet  werden. Deshalb habe auch die Staatsregierung die
Höhe der Sätze im Gesetz nicht bestimmen, sondern der Erfahrung
in der Weise überlassen wollen, daß man bei der Ausführung
des Gesetzes vorläufig gewisse Sätze annehme und dann be¬
achte, inwieweit diese genügen, um die Durchführung jenes
Prinzips zu ermöglichen. Sie habe gewünscht, freie Hand zu
behalten. Wenn trotzdem der Ausschuß es für besser halte,
bestimmte Sätze schon in das Gesetz selbst aufzunehmen, so sei der
Antrag 3 nur eine Konsequenz, damit, falls es sich zeige, daß
mau von den Unternehmern der Dampfkesselanlagen zu viel
fordere, das erwähnte Prizip durch Heruutersetzung der Ge-
Gebühren bewahrt werden könne. Eine, schon an sich unbe¬
gründete Besorgniß, wie sie der Abg. Ahlhorn  geäußert habe,
die Regierung könne die ihr ertheilte Besugniß mißbrauchen,
werde durch den Art. 1 ausgeschlossen. Jedenfalls sei der
Art. 3 nicht zu entbehren, wenn man an gesetzlich bestimmten
Gebührensätzen festhalte.

Der Antrag 3 wird angenommen, ebenso Antrag 4.
Zu Antrag 5:
Abg. Ahlhorn : Schon einmal sei es hier im Saale,

wenn er nicht irre vom Abg. Brader,  zur Sprache gebracht,
daß die Kosten der Untersuchungen von Dampfkesseln im
Königreich Preußen sich dadurch niedriger stellen, daß die
Commission dort aus nur zwei Mitgliedern bestehe. Erhalte
es deshalb auch bei uns für zweckmäßig, auf eine Verminderung
der Commissionsmitglieder hinzuwirken, obgleich der Abg.
S elkmann II., der ja jede Aenderung einer durch die Staats¬
regierung einmal festgesetzten Bestimmung durch den Landtag
für schädlich halte, anderer Ansicht sein werde.

Abg. Selkmann II- : Der Abg Ahlhorn  befinde
sich in einem Mißverständnisse, dessen Berichtigung er aber
nicht für nöthig halte, da jeder Andere seine Worte in anderm
Sinne verstanden haben werde.

Antrag 5 wird angenommen.
Es folgt auf der Tagesordnung der Ausschußberichtüber

den Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Austritt der Mili¬
tärpersonen aus dem Dienst, die Versetzung derselben in den
Ruhestand und die Stellung derselben zur Disposition.

Der Antrag 1 wird angenommen.
Zu Antrag2 (Verbot der Pensionirung aus Anciennitats--

rücksichten) :
Regiernngscommissär Meinardus Schon von der

Minorität deS Ausschusses sei hier daraus aufmerksam gemacht,
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daß dieser Zusatz an dieser Stelle , wo von der Versetzung in

den Ruhestand die Rede sei , nicht nur überflüssig , sondern

auch bedenklich sei . Die Staatsregierung theile diese Ansicht.

Einerseits gestatte der Entwurf überhaupt nur bei denjenigen

Militärpersonen die Versetzung in den Ruhestand , welche blei¬

bend zum Dienst unfähig seien und schließe schon dadurch jede

Berücksichtigung der AucieunitätSrücksichten aus ; deshalb er¬

scheine der Zusatz überflüssig . Andererseits lassen sich noch

viele Gründe denken , aus welchen die Versetzung in den Ruhe¬

stand nicht erfolgen dürfe , so daß man , wenn dieser Eine

besonders hervorgehoben werde , der Vermuthung Raum gebe,

daß jene anderen Gründe nicht so hinderlich sein sollen.

Im Art . 17 , zu welchem der ganze Ausschuß einen

ähnlichen Zusatz beantragt habe , liege die Sache insofern

anders , als dort die Gründe , ans welchem eine Stellung

zur Disposition erfolgen solle , spezialisirt worden und es dort

unter v. heiße:
Eine Militärperson kann zur Disposition gestellt wer¬

den , wenn ihr Verbleiben im Dienst diesem zum

Nachtheil erachtet wird.

Durch diese Worte werde eine Berücksichtigung von

AnciennitäLSverhältnissen nicht direkt ausgeschlossen , so daß

dort ein solcher Zusatz , wenn man diese Beschränkung beab¬

sichtige , durchaus am Platze sei. Allein er mache daraus

aufmerksam , daß eine solche allgemeine Bestimmung doch nur

zur Erwägung der Regierung stehen könne und daß es un¬

passend sei , durch das Gesetz in die Berwaltungsbefugnisse

der Staatsregierung einzugreifen ; . zumal da man durch einen

solchen Zusatz doch nicht das erreicht , was mau beabsichtige.

Denn selbst dann , wenn zunächst kein anderer Grund vor¬

handen sei , das Verbleiben einer Mititärperson im Dienst

diesem für nachtheilig zu erachten , als der , daß dieselbe von

einem Jüngeren übergangen sei, und demnach die Staatsregie¬

rung , falls der Ausschuß seinen Antrag durchsetze , sie nicht

zur Disposition stellen dürfe , lassen sich doch Folgerungen aus

diesem Verhältnisse ziehen , welche die Stellung zur Disposition

verlangen . Der Fall , daß ein Offizier im Interesse des

Dienstes dem Anderen vorgesetzt werden müsse , könne Vor¬

kommen und sei es in einem solchen Falle sehr Wohl denkbar,

daß die einmal im Militär obwaltende Ansicht , es könne ein

älterer Offizier unter einem jüngeren , dem er früher vorgesetzt

gewesen , nicht dienen , so nachtheilig aus die Thätigkeit des

Uebergangenen wirke , daß nicht zu erwarten sei , daß dieselbe

noch irgendwie ersprießlich sein werde . Was denn überhaupt

durch diese Bestimmung erreicht werden könne ? Selbst wenn

die Staatsregierung sie mit rücksichtsloser Gewissenhaftigkeit

befolgen wolle ? Meine man eine Verminderung der Warte-

geloer , so weise er darauf hin , daß im Ganzen nicht mehr

als vier Offiziere zur Verfügung stehen und daß diese wohl

sämmtlich , selbst dann , wenn schon früher eine solche Bestim¬

mung gegolten hätte , zur Disposition hätten gestellt werden

müssen . Vermindern werde man also die Pensionslast dadurch

schwerlich . Ob es denn bei der geringen praktischen Bedeutung

dieses Zusatzes einerseits und bei den wesentlichen Ver¬

minderungen , welche der Entwurf anderseits in Aussicht nehme,

gerathen sei , diesen Erleichterungen gegenüber an diesem An¬

träge festzuhalten ? Zunächst freilich schließe sich der Entwurf

an das neue Civilstaatsdienergesetz an und verfolge den Zweck,

die Bestimmungen über den Austritt ans dem Dienst für

Zweige des Staatsdienstes in Uebereinstimmung zu bringen;

außerdem aber hebe er den Procentzuschlag bei Pensionen bis

400 beziehungsweise bis zu 1000 Thlr . auf , verringere die

Zahl der anzurechnenden Dienstjahre und ermögliche die Ver¬

wendung der Peusionirten nicht nur im Militär - sondern auch

im Civilstaatsdienste , so daß eine nicht unbedeutende Vermin¬

derung der Pensiouslast zu erwarten stehe . Von vier Minder¬

heiten des Ausschusses seien in Beziehung auf die Größe der

Pension verschiedene , vom Entwurf abweichende Anträge ge¬

stellt , auf welche zum Theil die Staatsregierung eintreten

werde , obgleich die Vorschläge des Enrwurss das Resultat

reiflicher Erwägungen seien . Bekanntlich sei die Pension von

Mililärpersonen bisher so berechnet , daß sie von 40 "ch vom

lOten Dienstjahre an jährlich um M /2  chg wachse und daß

diese Steigerung sich auch nach dem LOten Dienstjahre in

gleicher Weise fortsetze , während sie für Civilstaatsdiener vom

LOten Jahre an nur 1 "ch betragen habe . Das sei geschehen,

weil der Militärdienst die für ihn nölhigen Kräfte so viel

rascher verbrauche , als der Civildienst , daß die Dienstzeit der

Militärpersonen durchschnittlich um 10 Jahre kürzer angenom¬

men werden müsse und weil die Militärgehalte überhaupt

schlechter seien , als die Gehalte der Civilstaatsdiener . Für

diese Nachtheile biete die Mehrberechnung von siz vom

LOten Dienstjahre an nur einen geringen Ersatz , der durch

die Beschränkung auf die Zeit vom Ilten bis zürn löten

Dienstjahre , wie die Minderheit I . sie Vorschläge , noch mehr

verringert werde . Trotzdem sei er ermächtigt , zu erklären,

daß die Staatsregierung auch dem Anträge der Minderheit II-

beitreten werde , welche das Militär den Civilstaatsdienern

ganz gleich stellen wolle . Da nun außerdem die übrigen

Aenderungen des Entwurfs nicht so erheblich seien , daß nicht

eine schließliche Uebereinstimmung des Landtags und der Regie¬

rung darüber zu erwarten sei, so gebe er dem Landtage anheim,

dem gegenüber diesen unpraktischen Antrag aufzugeben . Denn

das stehe fest , daß die Staatsregierung die Annahme des

Antrags 19 als Ablehnung des ganzen Entwurfs anzusehen

genöthigt tein werde.

.Abg . .Brüder : Wenn der Regiernngscommissär auch

gesagt habe , der Zusatz sei überflüssig , so sehe er dennoch keine

Veranlassung , den Antrag zurückzuzixhen ; vielmehr werde der

Ausschuß dabei bleiben , weil er fühle , daß das Militär¬

pensionswesen eine so drückende Last sei , daß das Land sie

nicht mehr tragen könne und daß es ein dringendes Ledürsniß

des Landes sei , demselben Wandel zu schaffen . Diesem

Zwecke werde der Antrag dienen , indem er der StaatSregie-



rung Vorsicht bei der Pensionirung ans Herz lege. Man hege
einmal im Lande das Mißtrauen, daß auch aus anderen
Gründen, als wegen Dienstunfähigkeit, pensionirt werde.

Regierungscommissär MeinarduS : Die Höhe der
Pensiouslast lasse den Theil des Ausschusses, welchem der
Vorredner angehöre, nach einem Mittel suchen, sie zu
erniedrigen, ohne darauf zu achten, ob dasselbe sich recht-
fertige oder nicht. Wenn aber gesagt werde, es sei die
Ansicht im Lande verbreitet, daß die Staatsregierung auch
aus andern Gründen, als wegen Dienstunfähigkeit, pensionire,
so heiße das so viel, als : die Regierung pensionire aus un¬
gesetzlichen Gründen. Er könne versichern, daß nur derjenige
in den Ruhestand versetzt werde, dessen Dienstunfähigkeit durch
ärztliche und dienstliche Atteste constntirt sei; auf Wartegeld
stehen überhaupt nur 4 Offiziere und schon aus dieser geringen
Anzahl möge man schließen, daß die Regierung nur im
äußersten Nothfall zur Disposition stelle. Es sei nicht gut,
wenn Einer länger diene, als er die Kräfte dazu habe. Man
stelle so oft den Vergleich mit den Civilstaatsdienern an und
weise darauf hin, daß die Civilisten so viel länger im Dienst
bleiben, als die Militärpersonen, ohne daran zu denken, daß
der Dienst der Letzteren eine ganz andere körperliche Rüstigkeit
erfordere. Man möge nur einmal die älteren Civilstaatsdiener
der Reihe nach durchgehen, ob man da noch viele finden werde,
die felddiensttüchtig genannt werden könnten? Kein Staat sei so
ängstlich bei der Pensionirung, als der unsrige. Wolle man
streng nach der Vorschrift der Bundeskriegsverfassung gehen,
welche bestimme, daß nur felddiensttüchtige Offiziere im aktiven
Dienst behalten werden sollen, so werde man bei genauer
Untersuchung gleich wenigstens noch ein Dutzend pensioniren
können.

Abg. Ahlhorn : Durch die Auslassungen des Regie-
rungscommissärs lasse er sich nicht abhalten, für den Antrag
2 zu stimmen. Allerdings frage es sich, ob eine solche Be¬
stimmung hier noch nöthig sei; er meine aber, wenn sie auch
überflüssig sei, so könne sie doch nicht schaden; und wenn die
Worte des Regiernngscommissärs darauf schließen lassen, daß
eine Pensionirung aus Anciennitätsrücksichten jetzt einzeln vor¬
komme, so könne dergleichen künftig öfter Vorkommen. Für
den Fall sei der Antrag jedenfalls zweckmäßig. Die übermäßig
drückende Militärpensionslast von 40 bis 50000 Thlr. rühre
größentheils daher, daß man aus solchen Gründen pensionire.
Er mache auch besonders darauf aufmerksam, daß die Staats¬
regierung im Offiziersexamen ihre Ansprüche an die jungen
Leute nicht hoch genug stelle. Da werde denn, Einer zuge¬
lassen, der es höchstens bis zum Oberlieutenant bringe, der
dann nicht weit avanciren könne und weil Andere ihm vor¬
gesetzt werden, seinen Abschied nehmen müsse.

Wenn die Anträge 2 und 19 nicht angenommen werden,
so sei ihm der übrige Theil des Entwurfs nicht so wichtig,
daß er die Zurückziehung des ganzen Gesetzes, mit welcher
der Regierungscommissär drohe, sehr bedauern werde. Der

Vergleich mit den Civilstaatsdienern gehöre hier nicht her; auch
unter den Offizieren seien Manche nicht felddiensttüchtig, die
im Frieden ihren Dienst recht gut erfüllen können, während
man sie, sobald es gelten werde, auf dem Felde der Ehre zu
kämpfen, zu Dutzenden werde entlassen müssen.

Regierungscommissär Meinardus : Die letzte Be¬
merkung des Vorredners würde, wenn sie zuträfe, ein
Zeugniß dafür sein, daß die Staatsregierung nicht früh genug
pensionire. Den Vergleich mit den Civilstaatsdienern habe er
gezogen, weil so häufig die Höhe der Militärpensionslast mit
derjenigen der Civilpensionen verglichen werde. In Betreff
der Anträge 2 und 19 wiederhole er, daß nur im Falle ihrer
Ablehnung die Regierung sich in der Lage sehe, dieses Gesetz
zu erlassen, weil dieselben einen Eingriff in ihre Verwaltungs-
bcfugnisse enthalten, weil sie überzeugt sei, eines solchen An¬
triebes nicht zr bedürfen, indem bisher nur äußerst selten ein
Offizier zur Disposition gestellt worden sei. Es sei deshalb
auch die Bemerkung des Abg. Ahlhorn , daß die größte Zahl
der Militärpersonen aus solchen Gründen pensionirt werde,
durchaus unrichtig.

Abg. Graepel Auch er müsse bei dem Anträge,
welchen er als Mitglied des Ausschusses mit gestellt habe,
beharren. Thatsache sei es, daß im Lande die Ansicht allge¬
mein verbreitet sei, daß das Militärpensionsgesetz nicht streng
genug gchandhabt werde, daß auch andere Rücksichten, als
die bleibende Dienstunfähigkeit, sich dabei geltend machen. Ob
die Ansicht begründet sei, können die Antragsteller nicht con-
statiren, man höre aber von Fällen aus früherer und neuerer,
ja aus der neusten Zeit, wo wenigstens der äußere Schein zu
einer solchen Annahme wohl habe Veranlassung geben können.
Sei die Annahme berechtigt, so sei auch die beantragte Be¬
schränkung nur angemessen, um eine strengere Anwendung des
Gesetzes zu sichern, wo nicht, so werde sie dahin wirken, daß
künftighin anch nicht irrthümlich eine solche Auffassung im
Lande noch möglich sei. Man müsse auch dem im Militär
herrschenden Vorurtheile, daß ein älterer Offizier, dem ein
jüngerer vorgesetzt worden, seinen Abschied nehmen müsse,
dadurch entgegenwirten, daß man es ausdrücklich durch die
Gesetzgebung für unberechtigt erkläre. Aber selbst dann, wenn
dieser Zweck nicht erreicht werden sollte, wie denn der Regie¬
rungscommissär selbst dieses Vorurtheil in gewisser Weise für
berechtigt erklärt oder wenigstens gesagt habe, daß Dienstun¬
fähigkeit die Folge desselben sein könne, so halte er gerade
deshalb es für unthunlich, daß der Landtag jetzt die Anträge
nicht annehme, weil darin die Billigung einer solchen Aus¬
legung des Gesetzes liegen würde.

Regierungscommissär Meinardus : Wenn es einmal
gegen die allgemein herrschende militärische Ansicht sei, daß
ein Offizier dem anderen vorbeiavancire, so werde es wenig
verschlagen, ob diese Bestimmung im Gesetze stehe oder nicht.
Dem Landtage müsse es genügen, wenn die Regierung erkläre,
sie werde diesem Mißbrauche keine Rechnung tragen; ein Be-
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weis dafür, daß sie dies nicht thue, sei die geringe Zahl der
auf Wartegeld Stehenden. Auf die Pensionirten finde die
Beschränkung ohnedem keine Anwendung, weil sie fämmtlich
nur auf die geeigneten Atteste hin pensionirt seien. Welche Vor¬
theile man also von diesen Anträgen erwarte gegenüber den prakti¬
schen Vortheilen, welche der Entwurf in seinem übrigen Theile
biete? Man möge bedenken, daß, wenn der Landtag die
Anträge annehme, Alles beim Alten bleibe. Wolle man also
die Verbesserungen, welche die Staatsregierung Vorschläge, so
möge man die Anträge des Ausschusses ablehnen.

Berathung geschlossen.
Abg. Strackerjan III . als Berichterstatter der Mi¬

norität: Sachlich sei die Minorität mit der Mehrheit ein¬
verstanden; sie glaube nur nicht, daß die be beantragte Be¬
schränkung hier am Platze sei. Ueber der ganz allgemein
lautenden festen Bestimmung im Art. 6 der Vorlage nehme
sie sich gleichsam als fünftes Rad am Wagen aus und störe
den Zusammenhang des legalen Baues. Im Art. 17 dagegen
werden die Gründe, aus welchen eine Militärperson zur Dis¬
position gestellt werde, spezialisirt; da gehöre auch eine solche
Bestimmung hin, weshalb dort auch der ganze Ausschuß sie
empfehle.

Antrag 2 wird angenommen; Antrag 3 ist dadurch er¬
ledigt; Antrag 4 wird angenommen.

Zu Antrag 5:
Abg. Ahlhorn : Im Art. 8 laute der Z. 2a:

Zur Besoldung gehört das regelmäßige mit einer
Charge verbundene Diensteinkommeu, namentlich also
die Löhnung, das Ouartiergeld und die mit der Charge
verbundene, bleibende Functionsznlage.

Im Civilstaatsdienergesctze sei aber die Mitberechnung
der Functionszulage weggefallen, und wenn der Fall auch
insofern anders liege, daß nur die bleibende Functionszulage
zur Besoldung gerechnet werden solle, so rönne auch das be¬
denkliche Resultate herbeiführen. Wennz. B. Einer Jnfanterie-
bataillonscommandeur werde mit einer Functiousznlage von
150 Thlr. und nur ein halbes Jahr auf diesen Posten bleibe,
so müsse die Pension unter Hinzurechnung dieser FunctionS-
zulage normirt werden. Das scheine ihm nicht gerechtfertigt,
und wolle er deshalb einen Antrag darauf stellen, daß oie
Functionszulage außer Rechnung bleibe.

Präsident : Obgleich er nur den Antrag5, der sich
auf H. 2ä des Art. 8 beziehe, zur Berathung verstellt habe,
so habe er doch den Abg. Ahlhorn,  dessen Antrag sich auf
Z. 2a beziehe, ausreden lassen. Der Antrag komme später
in Betracht und bitte er nur, jetzt die Debatte auf tz. 2ä zu
beschränken.

Der Antrag 5 wird angenommen.
Zu Antrag 8:
Abg. Ahlhorn : Er wolle diesen Antrag, den er für

den wichtigsten halte, ganz besonders empfehlen. Nehme man
ihn nicht an, so werde nicht nur der vorhergehende Antrag

nicht recht mehr passen, sondern auch überhaupt die ganze Re¬
vision fast gar keinen Werth haben.

Abg. Selkmann II .: Im Anträge 8 werde das
Maximum auf 80 Procent und 1500 Thlr. reduzirt- Er
theile in Beziehung darauf die Ansicht des Abg. Ahlhorn,
daß derselbe entscheidend für das Ganze sei; nur thue er das
nach entgegengesetzter Richtung, indem er glaube, daß mit
einer solchen Bestimmung der ganze Entwurf nicht zum Gesetz
erhoben werden könne. Es fehle an jedem Grunde zu einer
so willkürlichen Herabsetzung; er wenigstens habe vergebens
danach gesucht; denn der Umstand, daß man die Leistung der
Staatskasse mit Militärpensiouen zu vermindern wünsche,
könne doch unmöglich als Grund dafür gelten, Sätze, welche
an sich gerecht und auch im Civilstaatsdienergesetzfür richtig
befunden seien, hier herabzusetzen. Man möge bedenkeff, daß
man damit eine sehr erhebliche Klasse von Staatsdienern treffe,
deren Einkommen nicht so bedeutend sei, daß sie eine solche
Verminderung der jetzt gesetzlich bestehenden Pensionssätze ver¬
tragen können. Wenn ein Civilstaatsdiener mit einer Pension
bis zu 90 Procent seiner Besoldung pensionirt werden könne,
weshalb man denn einen alten Offizier, der dem Lande lange
Zeit hindurch ehrenvoll gedient habe, mit einer niedrigeren
Pension abspeisen wolle? Bei den niedrig besoldeten Militär¬
personen sei nach langer Dienstzeit 80 Procent zu wenig.
Weshalb grade bei dem höhern Offizier, wenn er nun einen
so hohen Gehalt bezogen habe, daß er auf eine Pension von
über 1500 Thlr. Anspruch habe, diese Summe herabsetzeu?
Da es doch eine einfache Forderung der Gerechtigkeit sei, bei
ihm grade so zu verfahren, wie bei allen Andren. Ob man
denn Aussicht habe, durch diese Herabsetzung die Gesammt-
summe der Militärpensionen auch nur uennenswerth zu ver¬
ringern? Es dienen überhaupt uur wenige Offiziere, welche
eine höhere Pension als 1500 .Thlr . erhalten können, und
lasse sich doch nicht vermutheu, daß diese alle pensionirt wür¬
den. Es sei ungerecht, wenn mau verlange, ein Offizier solle
mit Weniger ausreichen, als ein Civilstaatsdiener. Was die
andre Frage augehe, ob es richtig sei, das Maximum von
90pCt . auf 80pCt . herabzusetzen, so sehe man aus der vom
Ausschuß ausgestellten Skala, daß nach dem von der Minder¬
heit II . gemachten Vorschläge, dem auch die Staatsregierung
Leistimmen zu können erklärt habe, ein Pensionssatz von 80 pCt.
erst nach 40 jähriger, ein Pensionssatz von 90 pCt. erst nach
50 jähriger Dienstzeit eintrete, so daß die Anwendung dieser
Herabsetzung selten in Frage kommen werde, während es
andrerseits, da, wo sie in Frage komme, wiederum außer¬
ordentlich ungerecht sei, Jemandem, der im Militärdienste so
alt geworden, 20pCt . von seiner Einnahme abzuzieheu, wäh¬
rend ein Civilstaatsdiener in gleicher Lage nur 10 pCt. ein¬
büße. So sei dieser Antrag in jeder Beziehung unannehmbar.
Sollte dennoch der Landtag ihm seine Zustimmung erchcilen,
so hoffe er, daß wenigstens die Staatsregieruug um einen
solchen Preis lieber das ganze Gesetz zurückziehe.
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Abg . Brnder : Wenn der Abg . Selkmann  meine,
die beantragte Herabsetzung entbehre alles Grundes , so frage
er dagegen : Was denn die Regierung für einen Grund habe,
die niedrig besoldeten Militärpersonen in ihren Pensionsein¬
nahinen zu beschränken ? Auch sie wolle uur die Pensionslast
vermindern ; der einzige Unterschied liege darin , daß sie von
oben , der vorliegende Ausschußantrag dagegen von unten damit
ansangen wolle . In unsrem Lande seien eben die Ausgaben
für das Militär bis zu einer Höhe getrieben , welche uns
zwinge , alle nur erdenklichen Mittel zur Erleichterung zu er¬
greifen . Wenn die Regierung sich in dieser Beziehung auf
die Vorschriften des Bundestags berufe , so glaube er trotzdem,
daß die Staatsregierung , wenn sie nur ernstlich wolle , nament¬
lich in den höheren Chargen eine solche Erleichterung herbei¬
führen könne . Durchschlagende Beweise könne er für diese
Ansichten nicht angeben , aber das ganze Land fühle , daß es
so sei und in diesem Gefühl habe er diesen Antrag mit gestellt.
Falle durch dessen Annahme das ganze Gesetz , so habe er das
nicht zu verantworten.

Regicrungscommissär Meinardus : Auf den Vorwurf
des Abg . Brader,  daß die Regierung von unten zu sparen
anfange , könne er nur erwidern , daß dieser Punkt des Gesetz¬
entwurfs einfach die Folge der Revision des Civilstaatsdiener-
gesetzes sei und daß die Negierung , um beide Gesetze in
Uebereinstimmnng mit einander zu bringen , den Zuschlag , der
dort gestrichen sei, auch hier streichen wolle , ein Abstrich , der
beiin Militär um so geringere Bedeutung habe , als die meisten
Unteroffiziere später in den Civildienst treten und den Militär¬
dienst nur als Dnrchgangsstufe betrachten . Wie aber der
Abg . Brader  es mit der Gerechtigkeit vereinbaren wolle , an
sich richtige Sätze zu erniedrigen , um die Militärlast zu er¬
leichtern , sei ihm unbegreiflich . Die Folgen eines solchen
Verfahrens würden nicht ansbleiben . Der Abg . Ahlhorn
habe gesagt , die Staatsregiernng sei schon jetzt nicht vorsichtig
genug bei der Auswahl der Offiziere und solle das Examen
verschärfen . Die Auswahl aber richte sich nach dem Angebot
und wenn man auf diese Art die Aussicht auf eine Alters¬
versorgung nach langjähriger treuer Dienstzeit schmälere , so
werde immer weniger ein geeignetes Material für diesen Zweig
des Staatsdienstes sich finden . Besser , wie sie sich anbieten,
könne die Staatsregierung die Offiziere nicht schaffen ; jeden¬
falls trage der vorliegende Antrag nicht dazu bei , den Reiz
zu erhöhen.

Abg . Selkmann II - : Der Abg . Brader  habe jetzt
allerdings einen Grund für seinen Antrag angeführt . Er
wolle die höheren Chargen dadurch einschränken . Allein es
sei ihm (Redner ) unverständlich , wie man durch die Herab¬
setzung der Pensionen die höheren Chargen cinschränken könne,
La dieses doch nur höchstens die Folge haben könne , daß es
schwieriger werde , bei solchen Aussichten die geeigneten Leute
für diese Chargen zu finden . Das werde der Abg . Brader
Loch nicht wollen . Ob diese Chargen zahlreicher besetzt seien,

Berichte . XIV- Landtag.

als die militärischen Rücksichten verlangen , könne er nicht be-
urtheilen , so viel stehe aber fest , daß die bestehende Anzahl
bundesgesetzlich sei. — Der Antrag 8 treffe mit der Herab¬
setzung auf 80 pCt . aber nicht nur die höhere , sondern auch
die niederen Chargen . Für diese sei der Abg . Brader  den
Grund schuldig geblieben.

Abg . Ahlhorn : Durch die bisherige Debatte sei er
nicht von seiner Absicht , für Annahme des Antrag 8 zu stim¬
men , abgebracht , sondern lege nach wie vor das größte Ge¬
wicht auf diesen Antrag . Spezielle Gründe für denselben habe
er allerdings nicht ; desto mehr aber sei man im Allgemeinen
davon überzeugt , daß die Pensionen geringer sein können.
Man wisse z. B ., daß Militärpersonen 14 bis 15 Jahre hin¬
durch eine Pension von 1000 Thlr . erhalten haben , was sich
recht gut würde haben vermeiden lassen , wenn man sie nicht
vorher unter die höheren Chargen ausgenommen hätte ; es sei
deshalb klar , daß nicht immer durch dringende militärische
Grünve die Höhe der Pensionssumme herbeigeführt werde.
Daß man den Anforderungen des Bundestags Nachkommen
müsse , sei freilich richtig ; aber die Staatsregierung sei mit
der Höhe der Besoldungen , wenn auch nicht mit der Zahl,
der höheren Chargen , über diese Anforderungen hinausgegangen.
Auch sei er überzeugt , daß , wenn die Regierung nur einmal
einige Vakanzen lasse , der Bundestag hiergegen keine erheblichen
Einwendungen machen werde . Zeige sie doch da , wo es ihr
vortheilhaft sei, daß es ihr auf strenge Befolgung der Bundes¬
pflichten nicht so genau ankomme , indem sie, um den Arsenal¬
ban zu Stande zu bringen und einige Offiziere beritten zu
machen , sich zu sehr bedeutenden Ersparungen bereit erklärt
habe . Daran sehe man , daß die Befolgung der Bundesvor¬
schriften nur von dem guten Willen der Regierung abhänge.
(Unruhe im Zuhörerraum .)

Abg . Selkmann II . (zur Geschäftsordnung ) : Es sei
schon mehrmals im Zuhörerraum geklatscht worden ; er bitte
den Präsidenten , die Versammlung gegen dergleichen Demon¬
strationen zu schützen.

Präsident : Er habe den Lärm nicht für erheblich
genug gehalten , um dagegen einznschrciten ; da es indeß ge¬
wünscht werde , so bitte er um Ruhe im Znhörerranm.

Regierungscommissär Meinardus Er müsse es ent¬
schieden in Abrede stellen , daß nur , um die Mittel zum Bau
des neuen Zeughauses zu erlangen und nicht auch unter an¬
deren Umständen Ersparnisse gemacht worden wären . Allen,
welche schon an den vorigen Landtagen Theil genommen , und
dem Abg . Ahlhorn,  der stets Mitglied des Finanzausschusses
gewesen sei, besonders , müsse bekannt sein , daß von jeher recht
erhebliche Ersparnisse in der Kasse geblieben seien , ohne zu
militärischen Zwecken verwandt zu werden . Was ferner die
Compagnie -Commandcure anbetreffe , welche mit Hülfe von
Ersparurigen beritten gemacht werden sollen , so sei bei diesem
Vorschläge von Seiten der Staatsregierung ausdrücklich gesagt,
daß dies dadurch ermöglicht werden solle , daß man die Ab-

38



298

setzer etwas eher verkaufe , als die neuen Remouten eingestellt
würden.

Abg . Brader : Der Abg . Selkmann  habe ihm

Ungerechtigkeit vorgeworfen , trotzdem , daß er selber im Aus¬

schüsse gesagt habe , daß man dadurch sparen würde , daß man
bei den Pensionssätzen der unteren Chargen Etwas absetze.

Es sei doch nicht wohl abzusehen , weßhalb seine (des Redners)

Ansicht , daß man bei den oberen Chargen sparen könne , mehr
den Borwurs der Ungerechtigkeit verdiene . Er habe dies nicht
als Grund anführen wollen , sondern habe , wie bereits bemerkt , gar

keine speziellen Gründe für diesen Antrag ; er gründe sich eben

auf die allgemein verbreitete Ueberzeugung , daß die Pen¬

sionen eingeschränkt werden müssen und eingeschränkt werden
können.

Abg . Ruffell : Der Regierungscommissär habe gesagt,
das Militär stehe den Civilstaatsdienern hinsichtlich der Höhe
der Gehalte nach und müsse dieser Unterschied für die Pen¬

sionen durch erhöhte Pensionssätze ausgeglichen werden . Wenn
er aber berücksichtige , wie viel später die Civilbeamten ange¬

stellt werden , und welches Kapital sie zu ihrer Vorbildung

anlegcn müssen , so werde er zu einer andern Ueberzeugung
kommen . Es entspreche der Gerechtigkeit , daß diese beiden

Klassen und Staatsdienste in Gehalt und Pension gleich stän¬
den . Nach dem Anträge der Minderheit III . trete aber diese

Gleichheit nicht ein , indem die Militärpersonen gegen die

Civillisten benachtheiligt werden sollten . Kein Mitglied dieser
Minderheit habe Gründe dafür angeführt . Denn .daß die

Pensionslast überhaupt zu hoch sei , könne uicht als Grund

für diese Ungleichheit gelten . Er sei mit dem Abg . Br ad er
ganz einverstanden darin , daß sie vermindert werden müsse,

halte aber einen solchen  Antrag nicht für den rechten Weg dazu.
Der Antrag 8 wird in namentlicher Abstimmung mit

27 gegen 21 Stimmen angenommen.
Dafür  stimmen die Abgeordneten:
Fortmann , Hardt , Heye , Hoting , Huchting,

Krahn , Müller , Oetken , Oldejohanns , Nösener,
Rüdcbnsch , Scriba , Selkmann I . , Strodthosf,

Struthofs , Suhren , Thöle , Töllner , Willers,

WindhauS , Abels , Ahlers, . Ahlhorn , Arkenau,
Brader,  Bulling , Bunnies.

Dagegen  stimmen die Abgeordneten:
Görlitz , Gräpel , Greverus , Hnllmanu , Kunz,

Lentz , Nieberding , Pancratz , Russell , Selkmann  II .,
Strackerjan I - , Strackerjan  II ., Strackerjan  III .,
Barleben , Becker , Brockhaus , Brörmann , de Cous-

fer , Dannenberg , Driver , Eissel.
Der Abg . Bartel  ist beurlaubt.

Der Antrag 6 wird abgelehnt , Antrag 10 von der Min¬

derheit I . zurückgezogen.
Der Antrag 7 wird , nachdem der Abg . Ahlhorn  den

unterstützten Antrag auf namentliche Abstimmung gestellt hat,

mit 26 gegen 20 Stimmen angenommen.

Dafür  stimmen die Abgeordneten:

Hardt , Heye,  Hoting , Huchting , Müller , Oet-

keu , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch , Scriba,
Selkmann I . , Strodthosf , Struthofs , Suhren,
Thöle , Töllner , Willers , Windhans , Abels,

Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Brader , Bulling,
Bunnies , Fortmann.

Dagegen  stimmen die Abgeordneten:

Görlitz , Gräpel , Greverus,  Hullmaun , Krahn,
Kunz , Lentz , Nieberding , Pancratz , Russell , Selk¬

mann  II ., Strackerjan I ., Strackerjan  II ., Stracker¬

jan  III ., Barleben , Becker , Brockhaus, de  Cousser,
Driver , Eissel.

Abwesend sind die Abgeordneten : Bartel - Brörmann,

Dannenberg.

Der Antrag 9 ist damit erledigt.

Präsident : Zugleich mit dem Anträge 11 komme
auch der vom Abg . Ahlhorn  gestellte und bereits vorher
motivirte Antrag zur Verhandlung . Derselbe laute:

im Art . 8 H. 2 unter n werde „ und die mit der

Charge verbunden bleibende Funktionszulage " ge¬

strichen und in der 2 . Zeile vor : „ das Quartiergeld"
das Wort : „ und " gesetzt.

Dieser Antrag wird genügend unterstützt und angenom¬
men . Ferner werden die Anträge 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

und 18 angenommen.

Der Antrag 17 ist durch Annahme des Antrag 16 er¬

ledigt.
Der Antrag 19 wird in namentlicher Abstimmung mit

47 Stimmen (einstimmig ) angenommen.
Abwesend sind die Abgeordneten Bartel und Görlitz.

Die Anträge 20 , 21 , 22 werden angenommen.

Zu Antrag 23:

Abg . Ahlhorn : 'Nachdem der Antrag der Minorität
Brader - Bulling - Oetken (Antrag 8 ) zu Art . 8 ange¬

nommen , müsse es jetzt im Art . 22 Absatz 2 statt 80 pCt.

wohl 70 pCt . heißen , weil sonst die Bestimmung des Ab¬
satzes 2 im Entwurf:

Das Ruhegehalt kann nicht mehr  als 80 pCt . be¬

tragen , ausgenommen , wenn dasselbe zur Zeit der er¬

folgten Dispositionsstellnng sich aus mehr als 80pCt.
belaufen haben würde,

nicht mehr passe , indem jetzt das Ruhegehalt überhaupt im
Maximum 80 pCt . der Besoldung betragen solle . Er erlaube

sich deshalb , den Antrag zu stellen:
iin Artikel 22 Absatz 2 werde statt 80 Procent ge¬

setzt : 70 Procent.
Präsident : Da der Antrag 23 in Folge der Annahme

des Antrags 8 den Absatz 2 im Art . 22 ganz streichen wolle,

so werde er erst den Antrag 23 zur Abstimmung bringen und
dann , falls dieser abgelchnt sein sollte , das Amendement deS

Abg . Ahlhorn;  falls auch dieser abgelchnt werden sollte,



endlich den Regierungsvorschlag , den sich der Ausschuß im
Antrag 24 , freilich nur für den Fall , daß der Antrag 8 nicht
angenommen sein sollte , angeeignet habe.

Abg . Selkmann II : Dafür , daß , wie der Abg . Ahl¬
horn  bezwecke , bei den zur Disposition Gestellten das Ruhe¬
gehalt nur höchstens 70 pCt . betrage , könne er nirgends einen
genügenden Grund entdecken ; keinenfalls Passe der vom An¬
tragsteller angeführte , daß das Ruhegehalt überhaupt nach dem
Antrag 8 sich jetzt nur auf 80 PCt . im Maximum belaufen
solle . Ob die Versammlung glaube , daß hier ein Maximum
von 70 pCt . nur irgend genüge , gebe er ihr anheim , wolle
sich aber auf diesen Punkt nicht Weiler einlassen , da er doch
alle weitere Verhandlung über diesen Gesetzentwurf für ver¬
lorne Mühe halte.

Abg . Ahlhorn : Wenn der Entwurf , welcher als
Maximum überhaupt 90 pCt . angenommen habe , im Artikel 22
80 pCt . annehme , so sei es nur konsequent , daß der Landtag,
nachdem er die 90 pCt . in 80 pCt . verwandelt habe , auch
hier das Maximum um 10 pCt . heruntersetze . Wenn der
Abg . Selkmann  die 70pCt . für ungenügend halte , so ver¬
weise er ihn daraus , daß er (der Abg . Selkmann)  den
niedrig Besoldeten , die es am allerwenigsten leiden können,
die Pension habe verkürzen wollen.

Der Antrag des Abg . Ahlhorn  wird unterstützt.
Abg . Selkmann II . : Die letzte Aeußerung des Abg.

Ahlhorn  nöthige ihn , doch noch einmal das Wort zu er¬
greifen . Dieselbe sei durchaus unzutreffend , da der vom Abg.
Ahlhorn  gestellte Antrag sich auf niedrig Besoldete eben
sowohl beziehe , als auf höher Besoldete.

Sämmtliche drei aus diesen Punkt sich beziehende Anträge
werden abgelehnt.

Antrag 25 wird angenommen und ist damit die erste
Lesung des Gesetzentwurfs beendet.

Es folgt auf der Tagesordnung der Bericht des Petitions¬
ausschusses über die Petition der Centralconsereuz des Olden-
burgischen Lehrcrvercins um Verbesserung des Diensteinkom-
menS der Lehrer.

Der Ausschuß beantragt:
die Petition Großherzoglicher Staatsregierung mit dem
Ersuchen zu übergeben , auf eine baldige gründliche
Besserung unseres Volksschulwesens , namentlich auch
durch Anbahnung einer Erhöhung des Diensteinkom¬
mens der Lehrer , ernstlich Bedacht zu nehmen.

Abg . Arkenau : Dem Berichte und Anträge zu die¬
ser Petition , bei deren Berathung im Ausschüsse er nicht an¬
wesend gewesen sei , könne er nur insofern beistimmen , als er
sich aus Städte und die Marschen beziehe ; für die Bezirke
des Müusterlandes dagegen trete er ihm nicht bei , und habe
nicht diese Ueberzengung , weil das Bedürfniß dafür dort nicht
vorliege , da er fast gar keine Klagen über den in dieser Hin¬
sicht bestehenden Zustand gehört habe . Weil er nun auch von
mehreren seiner Herren Kollegen aus dortiger Gegend , mit

welchen er über diesen Punkt gesprochen , gehört habe , daß
auch ihnen dergleichen Klagen fast gar nicht vorgekommen
seien , so nehme er an , daß im Münsterlande die in der Pe¬
tition hervorgehobenen Uebelstände nicht empfunden werden,
wenn von Keinem Widerspruch erhoben werde . — Auch der
Mangel an Schulamtscandidaten treffe für das Seminar in
Vechta nicht zu, so daß dort auch keine Stellen vakant bleiben
müssen . Man habe auf der Lehrerconferenz im Amte Löningen
im vorigen Jahre , ob sonst deren abgehalten seien , wisse er
nicht , die hier vorliegende Frage speziell verhandelt ; eine wei¬
tere Folge habe diese Verhandlung aber nicht gehabt und sei
schon deshalb anzunehmen , daß die Mehrzahl der Lehrer ein
Bedürfniß zu Aenderungen im Münsterlande nicht annehmen
zu sollen geglaubt habe . In den übrigen LandeStheilen möge
dies mitunter der Fall sein und werde er deshalb für den
Ansschußantrag stimmen ; jedoch sei und bleibe er der Ansicht,
daß die Gehaltserhöhungen keinenfalls aus der Staatskasse
bestritten werden dürfen.

Reg . - Comm . Bucholt ; Der Gegenstand der vorlie¬
genden Petition sei von der Staatsregierung bereits in die
ernsteste Erwägung gezogen und werde sie bestrebt sein , eine
Verbesserung des Volksschulwesens überall , wo ein Bedürfniß
anerkannt werden müsse , zunächst auf Grund der bestehenden
Gesetzgebung herbcizuführen ; dann aber auch , wenn damit
eine genügende Abhülfe nicht zu erreichen sein sollte , auf eine
genügende Aenderung der Gesetzgebung Bedacht zu nehmen.

Abg . Bruder : Es sei ihm eine wahrhafte Freude
gewesen , den Bericht zu lesen und zu sehen , wie warm der
Ausschuß die Sache in die Hand genommen habe . Auch er
meine , es müsse  Etwas für die Schulen geschehen . Es
kommen Fälle vor,  wo ein Lehrer 120 Kinder unterrichten
müsse , nur deshalb , weil es .an  Lehrern fehle , und dieser
Mangel rühre von der schlechten Besoldung her . Er sei über¬
zeugt , die Staatsregierung , wenn sie die Sache in Erwägung
ziehe -, werde finden , daß die Lehrerstellen verbessert werden
müssen und hoffe deshalb , der Landtag werde den Antrag ein¬
stimmig annehmeu und dadurch zu erkennen geben , daß ihm
das Wohl der Kinder am Herzen liege.

Abg . Oldejohunns : Auch er sei mit dem Berichte
des Ausschusses einverstanden , bis auf einen Punkt , den näm¬
lich , daß das Hinwirken auf eine größere Selbstständigkeit
der Schulgemeinden dort nur ein Gedanke genannt werde , der
im Ausschuß aufgetaucht sei . Da es mehr als das,  ein all¬
gemeiner , berechtigter Wunsch sei , so halte er es für zweck¬
mäßig , diesen Punkt auch in der Empfehlung an die Staats¬
regierung besonders zu erwähnen und beantrage:

zwischen „durch " und „Anbahnung " werde eingeschaltet:
„größerer Selbstständigkeit der Schulgemeinden insbe¬
sondere bei Besetzung der Lehrerstellen und " .

Berathung geschlossen.
Abg . Strackerjan III - als Berichterstatter : Das,

was der Abg . Arkenau  hcrvorgehoben habe , daß im Mün-

' 38 *
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sterlande das Bedürfniß nicht empfunden werde, sei im Be¬
richt bereits gesagt und folge daraus schon, daß ein Einschreiten
dort nicht nothwendig sei. Mit dem Abg. Oldejohanns
könne er sich für seine Person vollkommen einverstanden erklä¬
ren, ohne indeß die Ansichten der übrigen Ansschußmitglieder
zu kennen.

Der Antrag des Abg. Oldejohanns wird genügend
unterstützt und angenommen; ebenso der Antrag des Ausschusses
mit diesem Zusatze.

Sodann wird zur wiederholten namentlichen Abstimmung
über den Antrag des Abg. StrackerjanIII . in der Quoten¬
frage geschritten.

Derselbe wird mit 25 gegen 23 Stimmen abgelehnt.
Dagegen stimmen die Abgeordneten:
Krahn , Lentz, Müller , Oetken , Oldejohanns,

Rüdebusch , Russell , Selkmann I. , Strodthoff,
Struthofs , Töllner (unter Vorbehalt der Motivirung),
Millers , Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn,
Brörmann , Bunnies , de Cousser , Fortmann , Gre-
verus , Hardt , Heye , Hoting , Huchting.

Dafür stimmen Wie Abgeordneten:
Kunz , Nieberding , Pancratz , Rösener , Scriba,

Selkmann H. , Strackerjan I. , Strackerjan II . ,
Strackerjan IH., Suhren , Thöle , Arkenau , Barleben,
Becker, Brader , Brockhaus , Bülling , Dannenberg,
Driver , Eissel , Görlitz , Gräpel , Hullmann.

Der Abg. Bartel ist abwesend.
Präsident : NachZ. 75 der Geschäftsordnung könne

dem Abg. Töllner daS Wort zur Motivirung seiner Ab¬
stimmung nicht ertheilt werden.

Der Antrag der Staatsregierung wird in namentlicher
Abstimmung mit 24 gegen 23 Stimmen angenommen.

Dafür stimmen die Abgeordneten:
Lentz, Müller , Oetken , Oldejohanns , Rüde¬

busch , Selkmann I., Strackerjan III ., Strodthoff,
Struthofs , Töllner , Millers , Abels , Ahlers,
Ahlhorn , Bunnies , de Cousser , Dannenberg,
Fortmann , Greverus , Hardt , Hche , Hoting,
Huchting , Krahn.

Dagegen stimmen die Abgeordneten:
Nieberding , Pancratz , Rösener , Russell,

Scriba , Selkmann II ., Strackerjan I-, Stracker¬
jan II . , Thöle , Windhaus , Arkenau , Barleben,
Becker , Brader , Brockhaus , Brörmann , Bulling,
Driver , Eissel , Görlitz , Gräpel , Hullmann,
Kunz.

Der Abg. Suhren enthält sich der Abstimmung.
Der Abg. Bartel ist abwesend.
Damit ist die Tagesordnungerledigt.
Nächste Sitzung: Dienstag, den 12. April, Vormittags

11 Uhr.
Tagesordnung derselben:

1 ) Ausschußberichtüber die Petition des Amtsrathcs des
Amts Jever, betr. die Verpflichtung zum Tragen
der Kosten medicinalpolizeilicher Anordnungen gegen
die Verbreitung ansteckender Krankheiten.

2 ) Mündlicher Bericht über die Petition der Lehrer des
Fürstenthums Birkenfeld um Gehaltserhöhung.

3 ) Desgleichen des Finanzausschusses über verschiedene
Petitionen.

4 ) Ausschußbericht, betr. die zu den verschiedenen Voran¬
schlägen ausgesetzten Positionen rc.

Schluß der Sitzung IH4 Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter

Hayen.
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vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

AweiunddreWgste Sitzung.
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Tagesordnung : 1) Ausschußbericht über die Petition des Amtsratheö des Amts Jever, betreffend die Verpflichtung zum
Tragen der Kosten medicinalpolizeilicherAnordnungen gegen die Verbreitung ansteckender Krank¬
heiten.

2) Mündlicher Bericht über die Petition der Lehrer des Fürstenthums Birkenfeld um Gehaltserhöhung.
3) Desgl. des Finanzausschusses über verschiedene Petitionen.
4) Ausschußbericht, betreffend die zu den verschiedenen Voranschlägen ausgesetzten Positionen rc.

Vorsitzender: Präsident Becker.
Am Ministertisch: Ministerpräsident von Rössing,

Staatsminister von Berg , Regierungscommissäre Bucholtz,
Meinardus , Rüder.

Der Schriftführer Abg. Strackerjan III . verlieft das
Protokoll der vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.

Erster Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Petitionsausschusses über die Petition des Amtsrathes des
Amtes Jever, betreffend die Verpflichtung zum Tragen der
Kosten medicinalpolizeilicher Anordnungen gegen die Verbreitung
ansteckender Krankheiten. -— Berichterstatter Abg. Stracker¬
jan  III.

Abg. Eissel : Dasselbe Gesetz, um dessen Aenderung
Petenten eingekommen seien, bestehe auch im Fürstenthum
Birkenfeld und habe sich dort nach allen Richtungen als
praktisch bewährt. Gerade die Bestimmung über die Ver¬
pflichtung zum Tragen der Kosten trage wesentlich dazu bei,
dem Umsichgreifen der Seuchen eine Schranke zu setzen, da
sie zur äußersten Vorsicht Diejenigen ansporne, welche in dem
Gebiet und in der Nachbarschaft der ausgebrochenen Krankheit
wohnten. Würden die Kosten der Staatskasse zur Last gelegt,
so würden die Vortheile des Gesetzes nicht in dem bisherigen
Maße erreicht werden- Es unterliege keinem Zweifel, daß
durch die jetzige Einrichtung Gemeinden ganz unverschuldeter
Weise in Unkosten gerathcn könnten und möchte sich daher vielleicht

der auch vom Ausschuß angedeutete Mittelweg empfehlen, daß
ein Theil der Kosten aus den Gemeindekassen, ein Theil aus
der Staatskasse bestritten werde. Uebrigens lägen die Ver¬
hältnisse in Birkenfeld insofern anders, als dort die Kosten
nicht von den Gemeinden, sondern von den Bürgermeistereien,
also von je 12 bis 15 Gemeinden, getragen würden. In
dieser Richtung, in der Bildung größerer Verbände für die
Tragung derartiger Kosten, möchten sich vielleicht am geeig¬
netsten die Uebelstände beseitigen, die nach der vorliegenden
Petition und nach Ansicht des Ausschusses im Herzogthum bei
Anwendung des Gesetzes hervorgetreten seien.

Der Ansschußantrag wird angenommen.
Zweiter Gegenstand der Tagesordnung: Mündlicher

Bericht des Pctitionsansschusses über die Petition der Lehrer
des Fürstenthums Birkenfeld um Gehaltserhöhung.

Berichterstatter Abg. Eissel : Die Birkenfelder Lehrer
hätten sich mit einer Eingabe an den Landtag gewandt um
Erhöhung ihres Gehaltes. Die für die Ausbesserung der
Lehrergehalte in diesem Gesuche geltend gemachten Gründe ent¬
sprächen im Wesentlichen den in der Petition der Oldenburger
Lehrerconferenzaufgestellten, nur komme noch hinzu, daß in
Birkenfeld die den dortigen Lehrern durch das Gesetz von
1856 gebotenen Vortheile durch das Gesetz von 1861 wieder
um etwas eingeschränkt und geschmälert seien. Die Frage



über die Gehaltsverbesserung der Lehrer sei im Fürstenthum
Birkenfeld eine so dringliche, daß der dortige Provinzialrath,
ohne Veranlassung von Außen, dieselbe in Berathnng gezogen
und einstimmig beschlossen habe, daß eine Aufbesserung noth-
wendig erscheine, namentlich durch Gewährung von Altcrszu-
lagen eventuell Gleichstellung mit den Lehrern des Herzogthnms
Oldenburg. Der Ausschuß habe sich zwar nicht so speziell,
wie der Birkenselder Provinzialrath, in dieser Sache aussprechen
wollen, habe aber doch seinen Antrag, weil die Lehrer in
Birkenfeld noch schlechter gestellt seien als in Oldenburg und
eine größere Dringlichkeit vorliege, mehr präzisirt als hinsicht¬
lich der entsprechenden Petition aus dem Herzogthnm geschehen
sei, indem er beantrage:

der Landtag erkennt die Nothwendigkeit der Aufbesse¬
rung der Lehrergehalte im Fürstcuthum Birkenfeld an
und beschließt, Großherzogliche Staatsregieruug dringend
zu ersuchen, eine dahin zielende Vorlage dem Landtage
baldmöglichst machen zu wollen.

Regierungscommissär Bucholt ; : Die Sache liege in
Birkenfeld nicht wesentlich anders als im Herzogthum Olden¬
burg; er könne daher ans dasjenige Bezug nehmen, was
gestern regierungsseitig bei der Berathung der Petition der
Oldenburgischen Lehrcrconferenzerklärt sei.

Soweit auch in Birkenfeld eine Verbesserung der Lehrer¬
gehalte sich als nothwendig erwiese, werde die Staatsregieruug,
falls die bestehenden Gesetze sich zur Befriedigung des Be¬
dürfnisses als unzureichend erweisen, nach Begutachtung des
ProvinzialratheS auf eine Vorlage Bedacht nehmen.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
Dritter Gegenstand der Tagesordnung: Mündlicher

Bericht des Finanzausschusses über verschiedene Petitionen. —
Berichterstatter Abg. Strackerjan II.

1. Petition des Gemeinderathes zu Edewecht um regel¬
mäßige Abhaltung von Sprechtagen Seitens des Amtsgerichtes
zu Westerstede im Orte Edewecht und Berücksichtigungder
Kosten der Sprechtage bei Aufstellung des Voranschlags.

Der Antrag des Ausschusses:
„ Der Landtag wolle, im Hinblick auf den auf den
Antrag des Mg . Brader in der 24sten Sitzung ge¬
faßten Beschluß wegen Abhaltung von Gerichtstagen
außerhalb des Amtssitzes, über die vorerwähnte Petition
zur Tagesordnung übergehen."

wird ohne Debatte angenommen.
2. Petition des Anbauers Joh. Diedr. Ripken und

Herm. Wilken zu Jeddeloher- Langendamm um Einweisung
von Wiesenparzellen auf Canon oder Erbpacht.

Berichterstatter Abg. Strackerjan II- : Er glaube,
es genüge das in dem Anträge über die Motive für den
Uebergang zur Tagesordnung Gesagte und erlaube sich nur
noch, auf den vorliegenden Gegenstand aufmerksam zu machen.

Der Ansschußantrag:
„Der Landtag wolle, in Erwägung, daß nach der Vor¬

lage der Staatsregieruug, betreffend den Voranschlag
der StaatSgutscapitalien- Kasse, die AuSgebung der
Jeddeloher Wiesen gegen Canon versucht werden soll
und dadurch dem Anträge der Petenten entsprochen
werden würde, über die Petition zur Tagesordnung
übergehen,

wird angenommen.
3. Petition des SchiffsbaumeisiersH. L- Kramer zu

Edewecht und Genossen, betreffend die Verbesserung des Fahr¬
wassers von Edewecht nach Ostfriesland.

Berichterstatter Abg. Strackerjan II . : Die Petenten
stellten vor, daß in Edewecht ein nicht unbedeutender Schiffs¬
bau betrieben werde; die gebauten Fahrzeuge stromab zu
schaffen, biete wegen der Kleinheit der Aue, die durch Wehre
erst aufgestaut werden müßte, um das nöthigc Wasser zu ge¬
winnen, große Schwierigkeit. Einige Wehre hätten die In¬
teressenten bereits auf eigene Kosten hergestellt, die Anlegung
der weiter erforderlichen überstiege ihre Kräfte und werde da¬
her um Ausführung dieser Anlagen auf Staatskosten gebeten.
Im Jahre 1848 seien aus Staatsmitteln bereits 10,000 Thlr.
zur Verbesserung des Fahrwassers von Edewecht nach Ostfries¬
land bestimmt gewesen. Ob und wieweit letztere Behauptung
richtig sei, habe der Ausschuß zu prüfen nicht nothwendig ge¬
halten, da auf diesen Umstand kein Gewicht zn legen sei.
Die Frage, ob die Aue mit verhältnißmäßigeu Kosten schiff¬
bar gemacht werden könne, bedürfe einer näheren Untersuchung;
wenn diese das Projekt als ein ausführbares, finanziell zu
rechtfertigendes ergebe, würden demnächst die erforderlichen
Mittel zu bewilligen sein. Zur Zeit habe der Ausschuß einen
spezielleren Anträge nicht am Platze gehalten, weil die Aus¬
führung von dem zu ermittelnden Betrage der Kosten und von
dem Verhältnisse derselben zu dem zu erreichenden Zwecke ab-
hänge.

Der Ausschuß beantrage:
„Der Landtag wolle die Petition der Großherzoglichen
Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung über¬
geben."

Abg. Brcrder : Er halte sich für verpflichtet, in dieser
Sache im Interesse des Gesuches das Wort zn ergreifen.
Vor 16, 17 Jahren sei bei der Staatsregierung das Be-
dürfniß, welches von den Bittstellern geltend gemacht werde,
bereits anerkannt und die Hoffnung geweckt, daß von Staats-
Wegen dem Uebelsiande, daß die in Edewecht gebauten Fahr¬
zeuge nicht nach Ostfriesland herunter könnten, abgeholsen
werde. Das Jahr 1848 sei dazwischen gekommen und das
Projekt nicht zur Ausführung gelangt. Später seien wieder¬
holte Bitten und Vorstellungen an Regierung und Landtag
gerichtet, dem dringenden Bedürsniß auch nur nothdürftig ab-
znhelfen. Von der Regierung sei das Vorhandensein eines
Bedürfnisses nicht verkannt, die Kosten der'Ausführung seien
wiederholt in Voranschläge aufgenommen, aber aus ihm un-
bekanten Gründen auch jedesmal wieder abgesetzt. Die Geld-



summe, um die es sich hier handele, sei verhältnißmäßig
gering, der aus der Verwendung für Edewecht sich
ergebende Vortheil von großer Wichtigkeit. Die Edewechter
seien zu ihrem Erwerbe ans den bekanntlich sehr unsicheren
Buchweizenban angewiesen; für den kleinen Mann in einer
ausgedehnteren Industrie eine sichere Erwerbsquelle zu schaffen,
sei von großer Bedeutung. Jetzt schon arbeiteten manche klei¬
nen Leute auf den Wersten; wenn die Hindernisse beseitigt
würden, die gebauten Fahrzeuge nach den Orten ihrer Be¬
stimmung herunter zu schaffen, dann werde der Schiffsbau
und mit ihm die Gelegenheit lohnender Arbeit an Ausdehnung
gewinnen. Die Edewechter Baumeister seien in ihren Ver¬
hältnissen nur sehr beschränkt; er würde sie sonst auf den
eigenen Säckel zur Förderung der Sache verweisen. Durch
daö Gesetz wegen Erweiterung der Brücken, die aufHanover-
schen Gebiete bisher die Herunterschasfung der Schiffe gehemmt,
habe man zu erkennen gegeben, daß ein Bevürfuiß vcrliege,
dem Abhülse'werden solle. Durch Brückenerweiterung geschehe
etwas zur Hebung des Edewechter Schiffsbaues; cs müsse
hinzukommeu, daß etwas an der Wasserstraße geschehe. Die
Schiffbarmachung der Aue werde nicht einmal verlangt, nur
Verbesserung des Fahrwassers in der Strecke, welche die neu-
erbauteu Schiffe passiren müßten. Er hoffe, die Staatsre-
giernng werde daher diesem Bedürfnisse schon in der gegen¬
wärtigen Finauzperiode abhelfen; bereits der vorige Landtag
habe derselben diese Angelegenheit und zwar dringender empfohlen,
als dies Mal vom Ausschuß beantragt sei. Der Grund dieser
Fassung des Ausschußantrages möge darin liegen, , daß nicht
zur Sprache gekommen sei, wie diese Sache schon früher zu
Ersuchen an die Staatsregiernng Veranlassung gegeben habe.

Abg. Hnllrnann : Er könne sich den Ausführungen
des Vorredners ganz anschließen und finde sich in Hinblick auf
die früheren Verhandlungen dieser Angelegenheit im Landtage,
namentlich in dem vorigen, veranlaßt, einen Verbesserungsantrag
zu stellen.

Er beantrage:
Der Landtag wolle die Petition der Großhcrzoglichcn
Staatsregierung zur besonderen Berücksichtigung em¬
pfehlen.

Zwar trete er nur ungern dem Ausschußantrage mit
einein eigenen Anträge gegenüber, glaube es hier aber der
Sache schuldig zu sein, weil bereits der vorige Landtag mit
denselben Worten, wie er beantragt, dieselbe der Staatsregie¬
rung empfohlen habe und diese Angelegenheit doch gewiß
nicht dazu angethan sei, auch vom Landtage abgeschwächt und
allmählig der Vergessenheit anheim gegeben zu werden.

Schluß der Debatte.
Abg. Strnckerjnn II . als Berichterstatter: Er habe

Nichts dagegen, die Sache der Staatsregiernng in der drin¬
genderen Weise zu empfehlen, wenn nicht daraus eine Ver¬
pflichtung, die zur Ausführung des Projektes erforderlichen
Mittel zu bewilligen, gefolgert werde. Ob das nöthige Geld

bewilligt werden solle, werde immer von dem Verhältniß der
Mittel zu dem zu erreichenden Zwecke abhängen.

Der Abg. Brader  bittet ums Wort, der Präsident be¬
merkt, daß die Debatte bereits geschlossen sei.

Der Hullmann 'sche  Antrag ist unterstützt und wird
angenommen.

4. Petition der Armen- Commission von Neuende um
Zuschuß zu den ErziehungS- und Unterrichtskosten eines dürf¬
tigen Zöglings ihrer Gemeinde in dein Taubstummen-Jnstitute
zu Wildeshausen.

Berichterstatter Abg. Strnckerjan H>: Die in vor¬
liegendem Gesuche belegten Verhältnisse seien folgende: In
Neuende sei ein taubstummer Knabe, dessen Vater kein oder
wenigstens nur ein geringes Vermögen besitze. Die Unter¬
bringung des Knaben in dem Institute zu Wildeshansen würde
jährlich 65 Thlr. kosten. 10 Thlr. seien aus dem Wildes¬
hauser Fonds, 10 Thlr. von der Regierung ans der Jeverschen
General-Armenkasse bewilligt, der Vater sei nicht im Stande,
mehr als etwa 10 Thlr. beizusteuern. Es handele sich also
um die Deckung eines Fehlbetrages von jährlich 05 Thlr.
auf 6 Jahre. Die Armencommission sei nicht abgeneigt ge¬
wesen, diese Summe aus der Gemeindearmenkasse zu bewilligen,
doch habe der Vater eine Unterstützung aus Armenmitteln
abgclehnt. Der Ausschuß halte cs allerdings für wünschens-
werth, daß der Knabe in dem Wildeöhauser Institute Erziehung
und Unterricht erhalte, habe aber eine Erhöhung der bereits
bewilligten Mittel direkt nicht beantragen wollen, da von den
Mitteln des Fonds und den Grundsätzen, die für eine Be¬
willigung aus demselben maßgebend seien, die Gewährung
einer größeren Unterstützung abhängen müsse.

Der Ausschußantrag gehe daher dahin:
„Der Landtag wolle bei Uebergabe der vorerwähnten
Petition der Großh. Staatsregierung anheim geben,
ob unter den vorliegenden Verhältnissen eine Erhöhung
des Zuschusses thunlich und gerechtfertigt sei."

Dieser Antrag wird angenommen.
Vierter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des

Finanzausschusses zu dem Schreiben Großh. Staatsregierung
vom 0. März 1864, betreffend die zu den Voranschlägen der
Centralkasse und der drei Landeskassen gefaßten Beschlüsse,
sowie zu einigen ausgesetzten Positionen jener Voranschläge
bezw. einigen nachträglich von Großh. Staatsregierung gestell¬
ten Anträgen.

Eine Verlesung des Berichtes wird nicht gewünscht.
Die Ausschußanträge1 und 2 werden ohne Debatte

angenommen.
Antrag 3:
Ministerpräsidentv . Rössing : Er wolle nicht unter¬

lassen, für den, der Vorlage entsprechenden Antrag der Min¬
derheit des Ausschusses das Wort zu ergreifen, da er seinerseits
Alles thun zu müssen glaube, um einer Ausgabeposition, die
nach seinem Erachten und dem der Staatsregierung auf Bil-
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ligkeit beruhe , Ausnahme in das Budget zu verschaffen . Die

Verhältnisse , um die es sich hier handele , seien im Allgemeinen

bekannt ; es handele sich um die Zulage an 2 Hülfsrichter

des Oberappellationsgerichtes , die denselben , falls sie in unter¬

geordneterer Stellung arbeiteten , nicht versagt werden könnte.

Daß an sich die Billigkeit dafür spräche , diese Beamten nicht

darunter leiden zu lassen , daß sie nicht regulirte Stellen be¬

kleideten , bedürfe keines Nachweises . Die gegen die Bewilligung

vorgebrachten Gründe seien auch keineswegs stichhaltig.

Wenn auf die Möglichkeit des Eingehens des obersten

Gerichtshofes hingewiesen werde , so könne dies kein Grund

sein , Personen , die jetzt an demselben arbeiten , den Gehalt zu

versagen , den sie beziehen würden , wenn sie sonst plaöirt

wären . Wenn Gewicht darauf gelegt werde , daß diese Hülfs¬

richter möglicherweise entbehrlich werden könnten , so werde

ein Gehalt derselben von 100 Thlr . mehr oder weniger nicht

darauf influireu , ob die Stellen ganz eingezogen würden.

Sobald vielmehr die fraglichen Hülfsrichter als entbehrlich

erscheinen würden und Gelegenheit sich biete , dieselben ander¬

weitig zu placiren , werde das höhere Gehalt einer anderen

Verwendung nicht entgegcustehcn.
Er wolle nur noch einen allgemeineren Gesichtspunkt

geltend machen . Es hänge ganz von dem Beschlüsse des

Landtags ab , bei der beantragten Gehaltserhöhung für die

nichtregulirten Hülfsrichter auch die schärfsten Billigkeitsgründe

zu negiren . Aber er müsse darauf aufmerksam machen , daß

die Zahl der nichtregulirten Beamten verschwindend klein sei

gegenüber der Zahl der regulirten . Sei bei jener geringen

Anzahl der Landtag in seinem formellen Recht , jede Mehr¬

bewilligung zu verweigern , so habe andererseits die Staats - ,

regierung bei den regulirten Beamten ein weites Ermessen,

sie sei in ihrem formellen Rechte , möge sie die Bewilligung

von tausenden Thalern mehr oder weniger verlangen . Die

Staatsregierung habe von dem ihr zustehenden formellen Rechte

niemals Mißbrauch gemacht . Bei Vertheilüng und Zumessung

der Zulagen seitens der Staatsregierung werde unter den

Beamten mancher Stoßseufzer laut über die Kargheit der

Regierung , manche Klage , daß die Steigerung in den Preisen

aller Lebensbedürfnisse nicht genügend berücksichtigt werde.

Trotzdem wäge die Staatsregierung aus das Sorgfältigste und

Gewissenhafteste die Zulagen ab ; das Interesse der Angestell¬

ten einerseits und die Forderung der Sparsamkeit andererseits

müßten nach sorgfältiger Prüfung über die Nothwendigkeit der

Zulagen entscheiden . Das aber heiße die Sparsamkeit der

Staatsregierung zu sehr auf die Probe stellen , wenn der

Landtag in den wenigen Fällen , wo die Gehaltserhöhung in

sein Ermessen gestellt sei , aus die schlagendsten Gründe der

Billigkeit kein Gewicht legen wolle . Er gebe sich der festen

Hoffnung hin , daß der Landtag der Erhöhung der vorliegen¬

den Position seine Zustimmung nicht versagen werde.

Abg . Ahlhorn : Die Ausführungen des Minister¬

präsidenten hätten ihn nicht überzeugt , daß der Landtag von

dem mit 27 gegen 21 Stimmen in namentlicher Abstimmung

gefaßten Beschluß , die in Rede stehenden 2M Thlr . nicht zu

bewilligen , abgehen müsse . Es sei bemerkt worden , daß die

Billigkeit für diese Bewilligung spreche ; das könne er in ge¬

wisser Weise zugeben . Die Staatsregierung habe aber dem

Landtage gegenüber ein billiges Verfahren nicht bewiesen . Alle

Positionen innerhalb des Regulativs seien bewilligt — dazu

sei der Landtag nach Ansicht der Staatsregierung aller¬

dings verpflichtet , nach seiner Ansicht nicht ; aus welcher

Seite die richtige Auffassung liege , das sei noch eine offene

Frage . Der sog. allgemeine Zulageparagraph sei abgelehnt;

die Staatsregierung habe gesagt , derselbe sei nicht von großer

Wichtigkeit , da wenig aus demselben zur Verwendung käme;

trotzdem sei die Bewilligung zu jenem Paragraphen oder die

Nachbewillignng zu verschiedenen einzelnen GeschäflSpositionen

zum zweiten Mal regierungsseitig beantragt . Dort sei die

Staatsregierung ihrer Ansicht nach im formellen Recht und

habe sich nicht in billiger Weise dem Landtage gegenüber ent¬

gegen kommend bewiesen . Hier sei jedenfalls der Landtag in

seinem formellen Rechte und könne man ein billiges Entgegen¬

kommen auch nicht erwarten . Er beantrage namentliche

Abstimmung unv werde seinerseits gegen die Bewilligung

stimmen.

Abg . Selkmann II . : Alan habe gehört , daß , wenn

hier eine Gehaltserhöhung für die Hülfsrichter beantragt sei,

dies wesentlich aus Gründen der Billigkeit gegen die Hülss¬

richter geschehe. Der Abg . Ahlhorn habe die Forderung der

Billigkeit anerkannt , wolle aber gegen die Bewilligung stim¬

men , nicht ans Gründen , die gegen die Billigkeit den Hülfs-

richtern gegenüber , sondern der Staatsregierung gegenüber

geltend gemacht würden . Wenn man die Motive höre , welche

den Landtag verpflichteten , den Hülfsrichter » nicht zu versagen,

was sie nach der Billigkeit ansprecheu könnten , worin dann

ein Grund liegen könne , aus Rücksichten auf das Verfahren

der Staatsregierung die Erhöhung der Position abzu-

lehnen?

Es sei die Rücksicht auf die Hülfsrichter , welche der

Bewilligung das Wort rede und müsse ' es unbegreiflich er¬

scheinen , wenn der Abg . Ahlhorn die für jene Beamten an¬

erkannten Billigkeitsgründe nicht entscheiden lassen wolle , weil

er nicht der Staatsregierung zu Gefallen stimmen möge.

Einen sonderbareren Grund für eine Ablehnüng habe er noch

nicht gehört . Wenn der Abg . Ahlhorn sich darauf berufe,

daß er und seine Freunde die regulativmäßigen Positionen be¬

willigt hätten , wozu , sie sich doch nicht verpflichtet erachten , so

müßte er diesen Grund bezweifeln . Die Erfahrung bei den

nichtregulirten , wo man keinen Grund der Billigkeit gelten

lasse , während man innerhalb des Regulativs weiter gehe,

spreche dagegen . Dies sei ein stillschweigender Beweis , daß

man bewillige , wo man nicht ablehnen könne;  wo man ab¬

lehnen könne , sich auf das formelle Recht stütze und keinen

anderen Gründen Raum gebe . Durch dies Verfahren des
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Abg.  Ahlhorn  und seiner Freunde sei die Nothwendigkeit
der Regulative klar ans Licht getreten.

Von Denjenigen, die bei ihrer Abstimmung von dem
Wunsch, zu sparen, geleitet würden, möchte wohl erwogen
werden, ob man durch die Nichtbewilligung dieser 200 Thlr.
seinen Zweck erreiche. Er fürchte, dies Verfahren werde in
das Gegentheil Umschlägen. Wenn die Forderung der Billig¬
keit so groß sei, daß die Staatsregierung derselben Rechnung
tragen müsse, dann werde sie gezwungen, jene Hülfsrichter
auf regulirte Stellen zu setzen, für die im Budget die erfor¬
derlichen Summen vorgesehen seien, und jüngere Beamte auf
jene nichtregulirten Posten zu setzen. Ob dies im Interesse
des Dienstes und der Finanzen sein werde, müsse er anheim
stellen.

Es sei nicht immer das Billigste, eine Ausgabe zu ver¬
weigern; auch er sei für das Sparen, aber man müsse am
rechten Orte sparen. Durch die Ersparung dieser geringen
Ausgabe könnten weit erheblichere Kosten erwachsen.

Im Interesse der Billigkeit, des Dienstes und der Finan¬
zen empfehle er daher dringend die Annahme des Minderheits-
antrags.

Abg. Ahlhorn : Zunächst habe der Abg. Selkmann
ihn mißverstanden, wenn er sage, er(Redner) habe die Billig¬
keitsgründe anerkannt; er habe ausdrücklich gesagt, dieselben
möchten„theilweise" oder „einigermaßen" berechtigt sein.
Zwischen einer so beschränkten und einer unbedingten Aner¬
kennung sei ein großer Spielraum. Ob der Vorredner ihn
zufällig oder absichtlich mißverstanden, müsse er dahin gestellt
sein lassen.

Präsident : Er müsse den Abg. Ahlhorn  ersuchen,
Persönlichkeiten zu vermeiden, da er sonst genöthigt sein werde,
ihn zur Ordnung zu rufen.

Abg. Ahlhorn : Der Abg. Selkmann  habe von
ihm und seinen Freunden gesprochen; der Abg. Selkmann
wisse nicht, ob er Freunde habe und wie dieselben stimmen
würden. Was das Interesse des Dienstes betreffe, so sei er
ganz entgegengesetzter Ansicht; er halte es für viel besser,
wenn zu den jüngeren Kräften einige ältere, erfahrenere Rich¬
ter an das Obergericht Varel versetzt würden. Dringend
empfehlen wolle er weder die eine, noch die andere Abstim¬
mung; er werde gegen die Bewilligung seine Stimme ab¬
geben.

Ministerpräsidentv . RöfflNg : In die Rollenverthei-
lung im Staatsdienste habe der Abg. Ahlhorn  sich garnicht
einzumischen; ob jüngere Beamte ans Oberappellationsgericht,
ältere an das Obergericht Varel zu setzen seien, welche spezielle
Stelle überhaupt für einen Staatsdiener geeignet sei, darüber
müsse er dem Abg. Ahlhorn  alles und jedes Urtheil ab¬
sprechen.

Die Beurtheilung dieser Verhältnisse stehe ausschließlich
der Staatsregierung zu und könne er mit Sicherheit behaupten,

Berichte. XIV- Landtag.

daß der Abg. Ahlhorn  über diese Fragen gar kein Ur¬
theil habe.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter nach Schluß der
Debatte: Eine Einmischung und ein Urtheil über diese Ver¬
hältnisse könne und wolle er sich nicht anmaßen, er wolle aber
seine Ansicht aüssprechen, das stehe ihm so gut zu wie dem
Ministerpräsidenten und werde er dies an dieser Stelle stets
thun.

Der Antrag3 wird in namentlicher Abstimmung mit
25 gegen 23 Stimmen abgelehnt.

Gegen  den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Müller , Oetken , Oldejohanns , Nösener , Rü¬

debusch, Scriba , Selkmann I., Strodthoff , Strut¬
hofs , Suhren , Thöle , Töllner , Willers , Wind¬
haus , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau, Brader,
Brörmann , Bunnies , Hardt , Hetze, Hoting , Huch¬
ting.

Für  den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Nieberding , Pancratz , Russell , Selkmann II.,

Strackerjan I., Strackerjan II., Strackerjan HI., Bar¬
leben , Bartel , Becker , Brockhaus , Bulling , de
Cousser , Driver , Eissel , Fortmann , Görlitz, Grä¬
tzel, Greverus , Hullmann , Krahn , Kunz, Lentz.

Abwesend der Abg. Dannenberg.
Anträge4 und5 werden angenommen.
Antrag 6:
Regieruugscommissär Meinardus : Die Frage der

Hanseatischen Zulage sei mündlich und schriftlich so oft er¬
örtert, daß er sich enthalten könne, auf die Gründe, die bis¬
her geltend gemacht seiep,. zurückzukommen. Er wolle nur
einige Punkte, die im Erwägungsschreiben nicht berührt und
dies Mal vielleicht überhaupt nicht hervorgehoben seien, vor¬
führen.

Es handele sich einmal um Zulage für einen General,
der einen Gehalt bezöge, welcher, wie von dem ganzen Aus¬
schuß anerkannt werde, für ihn nur als Oldenburgischen
General regulirt sei. Wenn derselbe nun auch im Dienst der
Hanseestädte stehe, in dieser' Beziehung einen Revers unter¬
zeichnen müsse, ein Patent erhalte, so scheine es geboten, ihm
auch eine Zulage zu geben aus den Geldern, die die Städte
vertragsmäßig speziell mit zu diesem Zwecke bezahlten. Letz¬
teres sei nicht zweifelhaft, da sowohl in der alten Brigade¬
convention der dreißiger Jahre als in der neuen, auf Grund
welcher das jetzige Verhältnis bestände, dem damaligen General
eine Zulage von 1000 Thlr. (9.00 Thlr. Gold) paziszirt sei.
Es sei ausdrücklich erwähnt, daß mit zur Bestreitung dieser
Zulage die Zahlung der Hauseestädte geschehe. Die weiteren
600, Thlr. sollten auf das übrige Personal von 7 Personen,
welches einem mehr oder weniger häufigen Wechsel unterworfen
sei, vertheilt werden. Wenn diese Zulage nicht normirt werde,
sei die Staatsregierung also nicht in der Lage, bei einem

39
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Wechsel in der Person dieselbe von dem Vorgänger auf den
Nachfolger zu übertragen. Das von der Mehrheit beabsich¬
tigte Verfahren, das eine jedesmalige Bewilligung für die
bestimmte Person erfordere, müsse also die Staatsregierung
bei jedem Personenwechsel in der Zwischenzeit zwischen dem
Zusammentritt des Landtags in die größte Verlegenheit ver¬
setzen. Eine Einberufung des Landtags zur Bewilligung der
Zulage für die neu eingetretene Person werde sich doch schwer¬
lich rechtfertigen lassen.

Die Zulage sei aber nicht blos dazu bestimmt, die Per¬
sonen für die vermehrte Mühe und Arbeit zu entschädigen,
sondern gleichzeitig einen Ersatz zu bieten für die vermehrten
Büreaukosten und Auslagen, deren Bestreitung aus der Zulage
bei der Bewilligung ausdrücklich zur Pflicht gemacht werde.
Wolle man ihnen im Interesse der Städte Arbeit zumuthen,
für die sie nur durch das Einkommen aus dem Oldenburger
Dienst entschädigt würden, so werde man doch nicht so weit
gehen wollen, ihnen selbst Unkosten ohne Ersatz zuzumuthen.
Die Oldenburger(regulirten) Büreaugelder seien aber so knapp
zugemessen, daß schon wiederholt unter Nachweis der Ausgaben
durch Quittungen und Bescheinigungen um Erhöhung ange¬
tragen sei. Solche Anträge seien abschlägig beschicken, weil
die Oldenburger Büreaugelder regulirt, um so weniger werde
man den Personen vermehrte Büreaukosten für Thätigkeit in
fremdem Interesse zumuthen dürfen. Unter diesen Personen
befänden sichz. B . zwei Schreiber des Brigadestabes, Stellen,
in denen ein häufiger Personenwechsel eintrete, so daß in der
Gewährung der schwer zu entbehrenden Zulage oft Unter¬
brechung eintreten müßte. Aus diesen speziellen Gründen, die
er zur Erwägung verstellen müsse, solle man der Staatsregie¬
rung die Verlegenheit sparen, die mit der Ablehnung des
Antrags verbunden sein würde.

Im Landtage, jedenfalls im Ausschuß, sei schon verschie¬
dentlich hervorgehoben, wie die Staatsregierung nach Ablehnung
ihres Antrags nicht im Stande sein werde, anständigerweise
den Vertrag mit den Hanseestädten aufrecht zu erhalten, weil
der Beitrag der Städte von 4—5000 Thlr. zu keinem anderen
Zwecke, als zu den in Rede stehenden Zulagen und zu den
Jnspektionskosten, die kaum zu flz verausgabt würden, gezahlt
werde. Entschiedene Billigkeit gegen die Städte und das be¬
treffende Personal verlange die Verwendung zu Zulagen. Jetzt
sei er zu der Erklärung ermächtigt, daß die Staatsregierung
den Vertrag zu kündigen genöthigt sein würde, wenn ihre
Anträge in dieser beschränkten Weise, wie sie jetzt gestellt, ab¬
gelehnt würden. Mit Aufhebung der Convention fiele aber
nicht nur der Beitrag der Hanseestädte von 4 — 5000 Thlr.,
sondern auch deren Verpflichtung, zu den Kosten der Mobil¬
machung des Brigadestabes und dessen Unterhaltung auf dem
Feldfuße die Hälfte beizutragen. Diese wesentlichen Bortheile
fielen mit der Kündigung des Vertrages und zu einer Kün¬
digung sehe sich die Staatsregierung im Fall der Ablehnung

ihres Antrags genöthigt, wie er hiemit im Auftrag derselben
erkläre.

Abg. Ahlhorn : Es handele sich jetzt nur noch um
die Zulage von 500 Thlr. für den General. Früher habe
für diesen eine Zulage von 500—1000 Thlr. und 700 Thlr.
für das übrige Personal in Frage gestanden. Die Minderheit
des Ausschusses habe 500 Thlr. für den General und 600 Thlr.
für die übrigen Personen als Zulage beantragt. Mit diesem
vom Landtage abgelehnten Anträge habe die Staatsregierung
sich einverstanden erklärt, hauptsächlich um über 500 Thlr.
Zulage für den neuen  General disponiren zu können; denn
der gegenwärtige General beziehe die Zulage und könne man
sie diesem nicht nehmen. Wenn derselbe in dieser Finanzperiode
abgehen sollte und eine Zulage für den neuen nothwendig sei,
so könne dem Landtage, der voraussichtlich 1865 zu einer
außerordentlichenDiät zusammentreten werde, Vorlage gemacht
werden. Er hoffe aber, es werde nicht wieder ein Fremder
für diesen Posten engagirt, sondern es lasse sich eine geeignete
Persönlichkeit in unserem Offizier-Corps finden; das sei sein
und Anderer Wunsch und Ansicht, ein Urtheil, wie er nur
gleich befürworten wolle, maße er sich in dieser Sache nicht
an. Der General sei bis' 2950 Thlr. regulirt und stehe zu
erwarten, daß für einen solchen Gehalt eine geeignete Persön¬
lichkeit zu gewinnen sei. Er erinnere noch daran, daß der
vorliegende Minderheitsantrag bei der vorigen Berathung mit
31 gegen 16 Stimmen abgelehnt sei und beantrage nament¬
liche Abstimmung.

Regierungscommissär Meinardus : Es sei ein Jrr-
thum, daß es sich nur um die 500 Thlr. für den General
handele; es handele sich eben sowohl um 600 Thlr. für die
7 anderen Personen des Brigadestabes, bei deren häufigem
Wechsel die vorhin angedeutete Verlegenheit durch Ablehnung
des Antrags eintreten werde. Ob die Gewährung der Zulage
an einen etwaigen neuen General sofort nöthig sein werde,
stehe im Ermessen der Regierung, mit der Bewilligung sei
die Verwendung noch nicht entschieden. Wenn der gegenwär¬
tige General abgehen sollte, wovon ihm, der den Verhältnissen
doch näher stände, übrigens nichts bekannt sei, so werde auch
das lediglich Sache der Regierung sein, ob ein Nachfolger
aus dem hiesigen oder aus einem fremden Corps zu engagiren
sei. Wenn der Abg. Ahlhorn  sich über die Sache kein
Urtheil anmaßen wolle, so hätte er dieselbe besser ganz uner¬
wähnt gelassen. Er (Redner) enthalte sich jeden Urtheils und
glaube auch, die Versammlung werde es nicht am Platze
finden, ein Urtheil hierüber zu äußern.

Der Antrag wird in namentlicher Abstimmung mit 33
gegen 16 Stimmen abgelehnt.

Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Nieberding , Pancratz , Russell , Selkmann  II-,

Strackerjan I., Strackerjan II., Barleben , Bartel,
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Becker , Brockhaus , de Cousser , Dannenberg,
Eissel , Görlitz , Greverus , Kunz.

Gegen denselben stimmen die Abgeordneten:
Oetken , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch,

Scriba , Selkmann I . , Strackerjan III - , Strodt-
hosf , Struthofs , Suhren , Thöle , Töllner , Mil¬
lers , Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn,Arkenau,
Brader , Brörmann , Bulling , Bunnies , Driver,
Fortmann , Gräpel , Hardt , Hehe , Hoting , Huchting,
Hullmann , Krahn , Lentz , Müller.

Präsident : Zur Motivirung seiner Abstimmung
wolle er nur kurz bemerken , daß er bei der früheren Verhand¬
lung über diese Angelegenheit gegen den Antrag gestimmt
habe , auch in der Sache selbst eine andere Anschauung nicht
gewonnen habe , weil seiner Ansicht nach die Gelder für die
Arbeit unseres Personals im Interesse der Hanseestädte nicht
wohl von Großh . Staatsregierung so angerechnet werden
könnten , daß die Entschädigung der Personen in ihrem sonstigen
Gehalte enthalten sei und der Staat einen Ersatz für deren
verminderte Arbeitskraft , die ganz dem hiesigen Dienst zu wid¬
men sei, in Oldenburgischem Interesse beziehe . Wenn er hier
dennoch für den Antrag gestimmt habe , so sei das geschehen,
weil regierungsseitig erklärt sei , daß die Staatsregierung die
Sache anders auffasse und sich durch Ablehnung des Antrags
zu einer Kündigung der Convention bewogen finden werde.
Eine solche halte er aber für nachtheilig und wolle nicht zu
denjenigen gehören , die , um augenblicklich zu sparen , größere
Ausgaben veranlaßten , einem schlechten Hanshalter gleich , der
seine Pferde schlecht füttere und seine Sparsamkeit theuer
büßen müsse durch Verlust derselben und die Kosten neuer
Anschaffung.

Antrag 7 wird angenommen.

Anträge 8 und 9:

Regierungscommissär Meinardus : Bei der ersten
Berathung habe er bereits darauf aufmerksam gemacht , wie
die Staatsregierung ihre Forderung einerseits nur in der
Aeberzeugung von deren Nothwendigkeit gestellt habe , anderer¬
seits durch die Art des Antrags gezeigt habe , wie sie die
Ausgabe ohne besondere Mittel ermöglichen wolle . Die
Staatsregierung habe auch nicht die Absicht gehabt , künftig
außerordentliche Mittel für diese Einrichtung zu beantragen
und da jetzt von der Minderheit die Bewilligung unter dieser
Bedingung beantragt sei , so sei er Namens der Staatregie¬
rung befugt , sich mit dieser Bedingung einverstanden zu er¬
klären.

Der Abg . Bartel  bemerkt , daß er nunmehr auch für
den Antrag Nr . 8 stimme.

Artrag 8 wird angenommen , 9 damit erledigt.

Antrag 10:

Abg . Ahlhorn : Er bemerke , daß der Ausschuß bei

dieser Position in erster Lesung einstimmig Ablehnung beantragt
habe , jetzt wolle eine Minderheit die Summe bewilligen , die
Mehrheit ablehnen . Er werde gegen den Antrag Nr . 10
stimmen.

Abg . Brader  beantragt namentliche Abstimmung.

Regierungscommissär Meinardus : Er brauche den
vorliegenden Antrag nicht weiter zu motiviren , da es hinrei¬
chend bei der vorigen Berathung geschehen . Die geltend ge¬
machten Billigkeitsgründe seien nicht anerkannt . Für die
Bewilligung der Zulagen hätten noch dringendere Billigkeits-
gründe gesprochen als für diese Position , da eine Brigadever¬
sammlung nicht bestimmt in Aussicht stehe.

Da die Convention in Folge der Beschlußfassung zu
Antrag 6 nicht aufrecht erhalten , werde und folglich eine
Brigadeversammlung zur Zahlung der fraglichen Marsch¬
kosten - Entschädigung keine Veranlassung geben könne , ziehe
er den vorliegenden Antrag 'Namens der Staaatsregierung
zurück.

Anträge 11 und 12:

Abg . Ahlhorn : Die Mehrheit habe geglaubt , der
eventuelle Antrag der Staatsregierung auf Erhöhung zu den
einzelnen Positionen , wenn der Gesammtbetrag auch den des
beantragten Zulageparagraphs in Etwas übersteige , sei vor¬
zuziehen , man könne besser übersehen , wohin die Zulagen
fallen sollten . Früher , wenigstens im Ausschuß , habe es
geheißen , es lasse sich nicht die Eventualität einer größeren
Verwendung in den einzelnen Positionen im Voraus übersehen,
da mitunter 20 — 30 Personen unter einen Paragraphen fielen.
Jetzt sei sogar zu Z- 8 eine Zulage beantragt von 100 Thlr .,
in dem es sich um eine einzelne Person , den Oberstaatsan¬
walt , handele . Dieser sei bis zu 2200 Thlr . regulirt , sei
vor 8 Jahren mit 1800 Thlr . in den Staatsdienst getreten
und sei bereits eine Erhöhung seines Gehaltes auf 2000 Thlr.
in Aussicht genommen und bewilligt . Bei dieser einzelnen
Person habe es sich nicht übersehen lassen , ob nicht bereits
nach einem Jahr eine fernere Zulage von 100 Thlr . erforder¬
lich sein werde . Er werde für den eventuellen Antrag Nr . 12
stimmen . »

Abg . Selkmann II. : Er sei durchaus entgegengesetzter
Ansicht wie der Vorredner . Aus dem Anträge 12 ersehe man,
daß derselbe 200 Thlr . für 1864 - 200 für 1865 und 100
Thlr . für 1866 mehr im Budget in Ausgabe stelle , als
Nr . 11 . Diese Summen würden wahrscheinlich nicht gebraucht;
das sei um so mehr Grund , sie nicht zu bewilligen , um nicht
unnöthige Ausgaben ins Budget zu bringeg , da man sich dann
auch nach Deckungsmitteln umsehen und die Beträge viel¬
leicht nothwendigen Ausgaben entziehen müsse.

Ein irgend haltbarer Grund sei von dem Abg . Ahl¬
horn  nicht geltend gemacht ; im Bericht sei gar keiner ent¬
halten und iü seiner Rede sage er nur , es sei besser , wenn
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man sehe, bei welcher Behörde die Angestellten Zulage haben
sollten. Welches Interesse man daran haben könne, sehe er
nicht ein; jedenfalls werde vom Landtage darauf kein Gewicht
zu legen sein; dieser habe nicht zu prüfen, für welche Behör¬
den und welche Personen eine Zulage disponibel fein solle,
sondern er habe zuzusehen, ob die beantragte Summe inner¬
halb des Regulativs liege und sein Augenmerk darauf zu
richten, daß ins Budget nicht unnöthige Ausgabeposten aus¬
genommen würden. Da der Antrag 11 ans eine niedrige
Summe gerichtet, sei dieser vorzuziehen.

Schluß der Debatte.
Abg. Bartel als Berichterstatter: Er wolle sich auf

die früher eingehend erörterte Frage nicht speziell einlassen,
sonder nur bemerken, daß er die Auffassung des Abg. Ahl¬
horn,  wenn derselbe sich wundere, daß bereits für das nächste
Jahr für den Oberstaatsanwalt eine Zulage in Aussicht ge¬
nommen sei, für unrichtig halte. Er fasse das so auf,  daß
nicht für die jetzige Person, sondern für einen Wechsel in der
Person, oder andere Eventualität die Summe disponibel sein
solle.

Präsident : Zunächst komme Antrag 11, dann, im
Fall der Ablehnung desselben, 12, als ein eventueller, zur
Abstimmung.

Abg. Ahlhorn  beantragt namentliche Abstimmung über
den zuerst zur Abstimmung verstellten Antrag, nimmt diesen
Antrag aber wieder zurück.

Der Antrag Nr- 11 wird mit 24 gegen 23 Stimmen
angenommen.

Antrag 12 damit erledigt.
Antrag 13 angenommen.
Abg. Ahlhorn zur Geschäftsordnung: Bei der

Stimmzählung zu Antrag 11 müsse ein Jrrthum unterlaufen
sein, die Summe ergebe 47 Stimmen, während sämmtliche
49 Abgeordnete im Saal anwesend gewesen seien.

Präsident : Zwei Mitglieder des Büreaus seien un¬
zweifelhaft; er würde übrigens gegen eine wiederholte Abstim¬
mung Nichts zu erinnern haben, wenn nicht LandjagSmitglieder
seitdem den Saal verlassen hätten und von der jetzigen Ab¬
stimmung Nichts wüßten.

Abg. Ahlhorn : Nur der Abg. Pancratz  sei hinaus¬
gegangen; wenn sich ein Mißverhältnis; herausstelle, glaube
er, sei der Zweifel durch wiederholte Abstimmung zu be¬
seitigen.

Aus der Versammlung wird bemerkt, daß nach Zählung
von verschiedenen Seiten 26 als für den Antrag stimmend
gezählt seien, wonach sich unter Zunehmung der Minderheit
von 23 Stimmen die Gesammtzahl ergebe.

Präsident : Er sei über das Resultat nicht zweifel¬
haft ; nachdem die Verhandlungen bereits weiter vorgeschritten,

lasse sich die Sache nicht mehr constatiren. Sonst würde er
gegen eine wiederholte Abstimmung Nichts haben. Wenn
in dieser Sache kein Antrag gestellt werde, gehe er weiter.

Die Anträge 14 bis 18 incl. werden angenommen.
Anträge 19 und 20:

Ministerpräsidentv . Rössing : Die Sache läge hier
wesentlich so, wie bei den Hülfsrichtern des Oberappellations¬
gerichts, wenn auch faktisch im Einzelnen anders. Die
Hauptgründe, die entschiedenste Forderung der Billigkeit, seien
hier dieselben so wie dort. Bei den Amtsrichtern, die hier
in Frage ständen, komme der fernere Grund hinzu, daß die¬
jenigen, welche durch die Ablehnung der beantragten Zulage
betroffen würden, nicht die jüngsten unter der Gesammtzahl
seien. Die Ablehnung werde daher eine Veränderung im
Dienste zur Folge haben, die nicht nur dem Interesse des
Dienstes, sondern, wegen der durch die Versetzung nothwendig
werdenden Reisekosten, auch dem finanziellen Interesse zuwider
laufe.

Weiteres habe er nach den gemachten Erfahrungen nicht
hinzuzusetzen.

Es liegt ein unterstützter Antrag des Abg. Ahlhorn
auf namentliche Abstimmung vor.

Präsident : Bei verschiedenen Anträgen, die lediglich
in der zur Bewilligung empfohlenen Summe disferirten, werde
er, wie bisher verfahren sei, erst die geringere Summe und
dann das in dem anderen Anträge enthaltene plus zur Ab¬
stimmung bringen. Die namentliche Abstimmung werde dem
entsprechend über das im Antrag 20 enthaltene Mehr statt¬
zufinden haben.

Antrag 19 angenommen, die im Antrag 20 enthaltenen
480 Thlr. für 1864, 640 Thlr . für 1865 und 720 Thlr.
für 1866 werden in namentlicher Abstimmung mit 25 gegen
23 Stimmen bewilligt.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Pancratz,  Russell , SelkmannII ., Strackerjaul .,

Strackerjan II . , Strackerjan  III . , Willens , Bar-
lebeu , Bartel , Becker , BrockhauS , Bnlling , de
Cousser , Dannenberg , Driver,  Eissel , Fortmann,
Görlitz , Gräpel , Greverus , Hullmann , Krahn,
Kunz , Lentz, Nieberding.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Oetken , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch,

Selkmann I., Strodthoff , Struthofs , Snhren,
Thöle , Tölluer , Windhaus , Abels , Ahlers , Ahl¬
horn , Arkenau , Brader , Brörmann , Bunnies,
Hardt , Heye , Hoting , Huchting , Müller.

Abwesend: Abg. Scriba.
Antrag 21 angenommen.



Antrag 22 , 23 und Antrag der Staatsregierung:

Staatsminister v . Berg : Eine überwiegende Mehrheit
im Ausschüsse habe zwar die Bedürfnißfrage bejaht , iuvem
sie mit der Staatsregierung die Anstellung eines besonderen
Anstaltsgeistlichen für erforderlich halte . Ein Theil dieser
Mehrheit bemerke freilich , daß die nachtheilige Wahl eines
Bauplatzes für das Weibergefängniß dies Bedürfnis hervorge¬
rufen habe . Er möchte diese, die Abgg . Müller und Tö llner,
fragen , welches denn der geeignete Bauplatz sei ? Die Staats¬
regierung habe einen passenderen nicht ausznfinden vermocht.
Die Anträge der Ausschußmitglieder , die das Vorhanden¬
sein eines Bedürfnisses anerkannt hätten , genügten indessen
nicht zur Befriedigung desselben . Wie man einem Geistlichen
gegen einen Zuschuß von 200 Thlr . zumuthen könne , für die
Funktionen in der Anstalt einen Hülfsgeistlichen zu halten,
wenn die Besoldung des Anstaltsgeistlichen aus der Staats¬
kasse in muximo 150 Thlr . betrage ? Man müßte demselben
geradezu Opfer ex proprüs abverlangen . Aber auch die im
Antrag 23 empfohlene Bewilligung genüge nur vorläufig und
könne damit unbedingt nicht das erreicht werden , was man
wünschen müsse , nämlich im Interesse der Anstalt und ihrer
Bewohner , deren geistige Pflege und Besserung man anstreben
wolle und solle , eine geeignete Persönlichkeit dauernd zu ge¬
winnen.

Antrag 22 angenommen , 23 abgelehut , Antrag der
Staatsregierung damit erledigt.

Antrag 24:

Staatsminister v . Berg : Bei der ersten Verhandlung
über diese Angelegenheit sei er bemüht gewesen , nachzuweisen,
daß ein Bedürfniß , das Personal zu vermehren , vorliege . Die
Staatsregierung habe einen Hausmeister beantragt , und , wie
früher die Ausgabe dieses Postens angegeben sei , sich in dem
Erwägungsschreiben bemüht , die Nothwendigkeit dieses Beamten
nachzuweisen.

Derselbe solle nicht , wie der Ausschuß gemeint habe,
wesentlich zur Vertretung , sondern hauptsächlich auch zur Be¬
wachung der Gefangenen dienen . Dazu könne man nicht , wie
vorgeschlagen , einen Dienstmann nehmen , sondern müsse eine
Persönlichkeit gewinnen , über die man dauernd disponiren
könnte und die unter der Aufsicht der Regierung stände.
Wesentliches Gewicht sei seitens der Staatsregierung ans das
Urtheil des Vorstandes gelegt , und gewiß mit Recht , denn
dieser widme der Anstalt seine volle Arbeitskraft und sei mit
Anträgen nicht eher hervorgetreten , als er sich habe sagen
müssen , ohne Vermehrung des Personals könne er die Ver¬
antwortung nicht länger tragen . Auch dies Mal habe der
Ausschuß vorzugsweise die Frage nach der Nothwendigkeit einer
Person zur Vertretung erörtert , während doch die Staats¬
regierung auf die erforderliche Vermehrung des Schutzpersonals
Gewicht gelegt habe . Noch neuerdings sei ihm ein Bericht

zugegangen , mit der positiven Behauptung , deren Richtigkeit
von der Regierung nicht bezweifelt sei , daß eine Vermehrung
des Schutzpersonals durchaus unentbehrlich sei . Wenn der
Landtag mit dem ursprünglichen Anträge der Staatsregierung
nicht einverstanden sei, so könne dem Bedürfniß einiger Maßen
auch durch die Anstellung eines vierten Aufsehers abgeholfeu
werden.

Er beantrage:

Der geehrte Landtag wolle zur Anstellung eines vierten
Aufsehers bei der Gefängnißanstalt in Olbenburg
pro 1864 166 "/z Thlr . und pro 1865/66 jährlich
240 Thlr . bewilligen.

Abg . Pancratz : Namens des Ausschusses könne er
sich über diesen Antrag nicht aussprechen , da derselbe nicht
zur Berathnng gelegen habe , er persönlich sei mit demselben
einverstanden.

Der Antrag der Staatsregierung wird mit 25 gegen 23
Stimmen abgelehnt.

Antrag 25:

Staatsminister v . Berg : Es sei eine auffallende Er¬
scheinung , daß in einem Lande wie Oldenburg die Anträge
der Staatsregierung im Interesse der Landwirthschaft , zur
Förderung der materiellen Interessen , vom Landtage nicht mit
freudiger ZMmmung ausgenommen würden . Man solle ein¬
mal die Budgets anderer Länder , namentlich unseres Nachbar¬
landes Hannover , vergleichen , wo ähnliche Verhältnisse , nur
vielleicht nicht so schlimm , wie bei uns , obwalteten , und man
werde dort bedeutende Summen zu diesem Zwecke ausgeworfen
finden . Die Culturverhältnisse Oldenburgs seien so ungünstig,
wie kaum anderswo ; die Hebung und Förderung derselben
müßte die Staatsregierung daher nicht aus den Augen ver¬
lieren und , wenn auch mit bescheidenen Forderungen , ans der¬
artige Bewilligungen zurückkommen . Die Behauptung von
der Nothwendigkeit , eine Hebung der Cnltur zu fördern , wolle
er nur durch eine Angabe begründen : Unser Land habe noch
über 41 pCt . , also fast die Hälfte uncultivirte Ländereien.
Der Landtag habe , wenn er nicht irre , in Folge eines An¬
trages anS seiner Dritte , für die verflossene Periode Mittel
zu Stipendien fiir den Besuch auswärtiger landwirthschastlicher
Lehranstalten bewilligt . Die Mehrheit des Ausschusses em¬
pfehle jetzt die Ablehnung dieser Position . Es liege auf der
Hand , wie nachtheilig es in allen Richtungen wirken müsse,
wenn der Landtag bald dieses , bald jenes Prinzip anerkennte;
wie Leute , die auf fernere Bewilligung gerechnet , durch die
Ablehnung in die größte Verlegenheit gebracht werden könnten.
Von den Dritteln , die der Landtag in voriger Diät bewilligt,
sei nur ein Stipendium verliehen , der Betreffende werde , so
wie die Ablehnung der Position seitens des Landtags erfolge,
ohne seine Studien zu vollenden, , in die Heimath znrückkehren
müssen . Solche Schwankungen in der Verwaltung müßten
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durchaus vermiede» werden; daß die Staatsregierung mit der
Verwendung der Gelder nicht leicht verfahre, gehe schon dar¬
aus hervor, daß von den größeren disponiblen Mitteln nur
ein Stipendium ausgegeben sei. Er hoffe, daß der Landtag,
in richtiger Würdigung der Interessen des Landes, dem An¬
träge 25 beitreten werde.

Abg. Bruder : Er werde für den Antrag stimmen,
wiewohl er es lieber gesehen hätte, daß mehr für die Acker¬
bauschule und die Vermehrung der Lehrkräfte an dieser Anstalt
geschehe. Für das ganze Land halte er die Förderung der
Neuenburger Schule für nutzbringender, als die Ausbildung
Einzelner auf auswärtigen Anstalten, welche die erworbenen
Kenntnisse vielleicht im Auslande verwendeten. Weil die Ver¬
wendung aber zur Hebung der Landwirthschaft, wenn auch
nur wenig, beitragen werde, so stimme er für dieselbe, denn
er stehe aus dem Standpunkte, daß er Alles aufbieten zu
müssen glaube, was zur Förderung der Cultur, die in unserem
Lande noch so weit zurück sei, gereiche. Es liege seiner An¬
sicht nach aber nicht nur au der niedrigen Bildungsstufe un¬
serer kleineren Landwirthe, daß Oldenburg noch so reich an
uncultivirten Flächen sei, sondern auch daran, daß der Staat
nicht genügend mit Anlagen an Entwässerung, Wegen und
dergleichen vorgehe. Er glaube, zu solchen Unternehmungen
ließe sich eine Anleihe wohl rechtfertigen und werde reichliche
Zinsen bringen.

Antrag 25 wird angenommen.
Antrag 26:
Abg. Töllner : Er glaube, wenn die landwirthschast-

liche Lehranstalt zu Neuenburg weiter ausgebildet und mit
mehr Lehrkräften ausgerüstet würde, so daß sie die Concurrenz
mit auswärtigen Anstalten aushalten könne, so werde das mehr
Nutzen schaffen, als die Verwendung für eine zweite Lehranstalt
im Herzogthum. Daß die Neuenburger Schule aus denMün-
sterschen Landestheilen aus confessionellen Gründen nicht be¬
sucht werden sollte, dies Bedenken könne er nicht theilen.

Abg. Brader : Auch er halte es für besser, wenn die
Ackerbauschule zu Neuenburg, mit größeren Lehrkräften aus¬
gerüstet und erweitert, die Zöglinge des ganzen Landes ver¬
einige. Eine größere Anstalt biete namentlich auch mehr Ge¬
legenheit, die jungen Leute durch den Verkehr mehr abzuschleifen.
Für den Antrag 26 werde er trotzdem stimmen, weil er sich
den Uebelstand nicht verhehlen könne, daß die Münsterländer
gar zu leicht abgehalten werden könnten, ihre Söhne in einen
District zu senden, wo sie in konfessioneller Beziehung keine
Ausbildung empfangen könnten. Zudem sei die beantragte
Summe nicht hoch; entwickle sich auch die Anstalt nicht in der
gewünschten Weise, so werde sie doch Bildung verbreiten und
so die Ausgabe reichlich zinstragend machen.

Abg. Selkmann II. : Er empfehle die Annahme des
Antrags; die vom Abg. Töllner  gegen denselben geltend
gemachten Gründe würden bei genauerer Prüfung nicht Stich

halten. Vom Abg. Br ad er sei es bereits ausgesprochenund
könne von ihm mit der vollsten Ueberzeugung wiederholt wer¬
den, daß Neuenburg von den Söhnen des Münsterlandes we¬
nig, fast garnicht werde besucht werden; und zwar nicht nur
aus confessionellen Rücksichten, sondern auch deshalb, weil die
Neuenburger Schule ihnen noch zu fern liege. Es komme
darauf an , zunächst anzuregen, daß die jungen Landwirthe
weiter gingen; ihnen nahe zu legen, daß eine höhere Ausbil¬
dung für sie nothwendig sei. Müsse man es vor Allem bequem
machen, so werde dem am Besten entsprochen, wenn zunächst
in Cloppenburg an der schon vorhandenen Anstalt ein Lehrer
der Landwirthschaft augestellt werde. Der Abg. Töllner
wolle Neuenburg zu einer höheren Lehranstalt erheben; in ge¬
wisser Beziehung sei er damit einverstanden, aber eine höhere
Lehranstalt setze auch eine höhere Vorbildung voraus, die nicht
in den Volksschulen gewonnen werde. Schon jetzt stellte sich
in Neuenburg manchmal heraus, daß die jungen Leute aus
dem Besuche der Anstalt nicht den vollen Nutzen hätten ziehen
können, weil sie nicht genügend vorgebildet gewesen. Ein
äußerst zweckmäßiges Mittel solcher Vorbildung werde in
Cloppenburg geboten, wo eine Realschule da fortfahre, wo die
Volksschule aufhöre. Werde zunächst in der Nähe diese Vor¬
bildung geboten und durch die Anfangsgründe die Ueberzeugung
in den Schülern wach gerufen, wie wenig sie wüßten und wie
viel sie wissen müßten, dann würden sie leicht weiter gehen,
die höhere Anstalt in Neuenburg besuchen und,.genügend vor¬
bereitet, von dem dortigen erweiterten Unterricht den schönsten
Nutzen ziehen. So , glaube er , werde das in Cloppenburg
Bezweckte eine wesentliche Beförderung der Neuenburger Acker¬
bauschule werden.

Abg. Windhaus : Er könne sich den Vorrednern an¬
schließen und wolle nur noch hervorheben, daß die Gründung
einer zweiten Anstalt in den südlichen Landestheilen sich auch
wegen der verschiedenen Bodenbeschaffenheitempfehle.

Abg. Russell : Worauf es hauptsächlich ankomme, das
sei, die weitere Ausbildung der Landwirthe durch die Acker¬
bauschule allgemeiner  zu machen; das geschehe hauptsächlich
durch den Anschluß dieser Institute an den Bildungsgang der
Volksschule. Die Ackerbauschule in Neuenburg nehme diesen
Standpunkt nicht ein und sei es schon vorgekommen, daß
Schüler, die keine besondere Vorbildung erhalten, die Schule
in Neuenburg mit Nutzen nicht hätten besuchen können. Die
Schule in Cloppenburg, um deren Unterstützung es sich hier
handle, schließe sich mehr dem Unterrichte in den Volksschulen
an, werde also die Schüler für das Institut in Neueuburg
vorbereiten und dadurch zum wahrhaft nutzbringenden Besuche
dieser Lehranstalt wesentlich beitragen.

Antrag 26 wird angenommen.
Antrag 27 :
Staatsminister v . Berg : Der Ausschuß sei mit der

Staatsregierung darin einverstanden, daß die im A. 31 n.
ansgenommenen Mittel zu folgenden Zwecken verwandt werden
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sollen: Beförderung der Drainage, der Rieselanlagen, Ver¬
koppelungen und Wirthschaftsregulirungen. Wenn alle diese
Zwecke mit 400 Thlr. erreicht werden sollten, so könne in
jeder Richtung nur wenig geschehen. Selbst mit den von der
Staatsregierung beantragten 700 Thlr. sei die Verwendung
noch mehr beschränkt, als es seines Erachtens im Interesse
des Landes sei; auf diese Summe habe sich die Forderung
beschränken müssen wegen der großen Ansprüche, die von allen
Seiten auf die Landeskasse gemacht würden. Beanstandet sei
eine Verwendung„zur Unterstützung kleiner Grundbesitzer bei
besserer Einrichtung ihres Landwirthschaftsbetriebes", sie sei
vom Ausschuß anscheinend deshalb nicht befürwortet, weil
man es nicht klar erkannt habe, was die Staatsregieruug
hierbei im Auge habe. Es sei dies einfach Folgendes: Die
Staatsregierung wünsche einzelnen intelligenten kleinen Leuten
in verschiedenen Landestheilen mit Rath und materiellen Mit¬
teln in einer Weise zu Hülfe zu kommen, daß ihre Wirth-
schaften als Beispiele eines verbesserten Landwirthschaftsbetriebes
dienen könnten. Diese Anregung durch eine Art von Muster-
wirthschaften unter Ihresgleichen werde in dem zahlreichsten
Stande der kleinen Leute wohlthätig wirken. Alles, was wün-
schenswerth, könne man mit den geringen Mitteln von 700 Thlr.
nicht erreichen, er empfehle dringend, wenigstens diese Summe
zu bewilligen.

Abg. Brader : Er sei für den Antrag der Staats¬
regierung, da er glaube, daß Verwendungen in den angedeu¬
teten Richtungen von Wichtigkeit seien und eine Summe von
400 Thlr. für die verschiedenenZwecke doch gar zu gering
erscheine. Wo man Drainirungen durch unentgeltliche Abgabe
von Drains befördert habe, sei dieser Verbesserung Vorschub
geleistet, da das neue Verfahren bald Nachahmung unter den
Nachbarn gefunden habe. Die wenigen hundert Thaler, um
deren Bewilligung eö sich handle, drückten die Steuerzahler
nicht, ihre Verwendung kräftige ven kleinen Mann zur Tragung
der Steuern. Die Abgeordnetenans den Fürstenthümeru
kennten den Zustand aus unserer Geest vielleicht nicht, diese
sollten es ihm glauben, daß es geboten sei, dem kleinen Mann
unter die Arme zu greifen, und mit ihm für den Antrag der
Staatsregierung stimmen.

Abg. Pancratz : Der Ausschuß wolle eine Verwendung
„zu Wirthschaftsregulirungen" nicht; die zu dieser Auffassung
Veranlassung gebenden drei ersten Zeilen des ersten Absatzes
ans Seite 1013 des Abklatsches seien irrthümlich stehen ge¬
blieben, während sich aus den weiteren Ausführungen des Be¬
richtes ergebe, daß der Ausschuß diesen Zweck nicht empfehlen
könne. Daß die Verausgabung auch hier dem kleinen Manne
zu Gute kommen sollte, habe man vernommen; der Ausschuß
glaube aber, es werde sich ein richtiges Maß nicht finden
lassen.

Abg. Rüdebusch : Er könne ganz auf den Abg.
Br ad er Bezug nehmen, um seine Abstimmung für den An¬
trag der Staatsregicrung zu motiviren.

Antrag 27 wird angenommen, die Bewilligung fernerer
300 Thlr. für 1864/66 nach dem Anträge der Staatsregierung
wird angenommen.

Anträge 28 und 29 angenommen.
Antrag 30:
Abg. Strackerjan II. : Von der Staatsregierung

werde Werth darauf gelegt, daß ihr die Verwendung dieser
Gelder vor Feststellung des Budgets gestattet werde, da am
1. Mai bereits Zahlungstermin sei. Im Ausschuß habe er
die Sache nicht mehr zur Sprache bringen können, glaube
jedoch davon überzeugt sein zu dürfen, daß dieser damit ein¬
verstanden sei, wenn er beantrage, diese Gelder der Staats¬
regierung sofort zur Disposition zu stellen.

Der Antrag 30 wird angenommen, der des Abg.
Strackerjan II. deSgl.

Antrag 31 angenommen, 32 desgl.
Antrag 33 und 34:
Ministerpräsidentv . Rössing : Die Sache verhalte sich

hier gerade so, wie bei den Hülfsrichtern des Oberappellations¬
gerichts und bei den nichtregulirten Amtsrichtern; er habe
seinen zu jenen Positionen gemachten Bemerkungen Nichts
hinzuzufügen, nur das Gewicht der Billigkeitsgründehervor¬
zuheben.

Antrag 33 angenommen, das in Antrag 34 beantragte
Mehr mit 25 gegen 23 Stimmen abgelehnt.

Abg. Russell : Es liege ein Versehen in der Zählung
vor; die Abstimmung habe Stimmengleichheitvon 24 gegen
24 Stimmen ergeben.

Präsident : Solche Einnerungen gegen die Nichtig¬
keit der Zählung müßten durchaus sofort vorgebracht werden,
so lange sich das Resultat noch constatiren ließe.

Abg- Bartel : Als Büreaumitglied habe er bei sorg¬
fältiger Zählung 25 Sitzende herausgebracht. Wenn Jemand
sich so mangelhaft von seinem Platze erhöbe, daß man ihn
unter die Sitzenden rechne, so sei das seine Sache.

Aus der Versammlung werden Zweifel geäußert und
nochmalige Abstimmung gewünscht.

Aus Vorschlag des Präsidenten ist der Landtag damit
einverstanden, wiewohl es gegen die Geschäftsordnung verstoße,
noch einmal abstimmen zu lassen und zwar'namentlich.

In namentlicher Abstimmung wird der Antrag 34 mit
25 gegen 24 Stimmen abgelehnt.

Gegen  den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Rösener , Rüdebusch , Scriba , Selkmann I.,

Strodthoff , Struthofs , Snhren , Thöle , Töllner,
Millers , Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn,
Arkenau , Brader , Brörmann , Bunnies ., Fort¬
mann , Hardt , Hoting , Huchting , Müller , Oetken,
O ldejo Hanns.

Für  den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Pancratz , Russell , SelkmannII ., StrackerjanI .,

Strackerjan II., Strackerjan HI., Barleben , Bartel,
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Becker, Brockhaus , Bulling , de Cousser , Dannen¬
berg, Driver , Eissel , Görlitz , Graepel , Greverus,
Heye , Hullmann , Krahn , Kunz, Lentz, Nieber-
ding.

Antrag 35 wird angenommen.
Antrag 36 uno 37:
Ministerpräsidentv . Rössing : Don der Wiinderheit

des Ausschusses werde ein Ausfall für die Deckung der Ge¬
schäftskosten ohne Weiteres aus das Schulgeld verwiesen, obgleich
dasselbe in dem hiesigen Gymnasium bereits höher sei, als in
den entsprechenden Lehranstalten unseres Landes. Ein solcher
Antrag habe seines Erachtens überall keine Aussicht auf Erfolg
und enthalte er sich daher der Ausführung der weiteren Gründe
für den mit der Position der Staatsregierung übereinstimmenden
Mehrheitsantrag.

Antrag 36 angenommen, das im Anträge 37 enthaltene
plus wird gleichfalls angenommen.

Antrag 38:
Ministerpräsidentv . Rössing : Der vorliegende Ge¬

genstand sei von der höchsten Bedeutung. Die Gründe der
Billigkeit sprächen auf das Entschiedenste für die Bewilligung
der von der Staatsregierung beantragten Suinme. Die
Gründe für und wider seien bereits so gründlich erörtert, daß
er lediglich auf die Ausführungen des Erwägungsschreibens und
des Minderheitsberichtes verweisen könne. Er glaube nicht, daß
der Landtag diese von der Staatsregierung beantragte Position
ablehnen werde.

Antrag 38 und 39 werden angenommen.
Antrag 40:
Abg. Strackerjan II.: Vom Regierungscommissär

sei folgender Antrag gestellt:

Für den Fall, daß während der jetzigen Finauzperiode
eine Erledigung der Nebeneinnehmerstellen in Varel
oder in Jever eintritt, ermächtigt der Landtag die
Großherzogliche Staatsregierung, dem Nachfolger im
Dienste die beim Voranschläge vorgesehenen Gehalte
und Geschäftskosten zu gewähren.

Mit einem correspondirenden Antrag für Jever sei der
Ausschuß einverstanden gewesen und habe sich bei Besprechung
des eben verlesenen Antrags für die Empfehlung desselben ent¬
schieden. Man sei damit einverstanden gewesen, daß ein
wesentliches Moment für die Bewilligung über das Regulativ
in dem großen Umfang der Geschäfte liege.

Dieser Antrag und sodann die Anträge 40 und 41 wer¬
den angenommen.

Die Berathung wird hiermit abgebrochen.

Schluß der Sitzung gegen IH2 Uhr Nachmittags.

Nächste Sitzung: Mittwoch, den 13. d. M., Morgens
11 Uhr.

Tagesordnung:
1) Fortsetzung der heutigen Berathung.
2) Bericht des Berwaltnngsausschussesüber die Gesetz¬

entwürfe, betreffend die Befugnisse der Regierungen
der Fürstenthümer Birkenfeld und Lübeck zur Erlassung
polizeilicher Befehle und allgemeiner polizeilicher Vor¬
schriften.

Der Berichterstatter

Ramsauer.
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über
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des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Dreiunddreißigste Sitzung.

Oldenburg , den 13. April 1864 . Vormittags 11 Uhr.
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Tagesordnung : 1) Fortsetzung der vorigen.
2) Fernerer Bericht des Verwaltungsausschusses über die Gesetzentwürfe, betreffend die Befugnisse der

Regierungen der Fürstenthümer Birkenfeld und Lübeck zur Erlassung polizeilicher Befehle und all¬
gemeiner polizeilicher Vorschriften.

Vorsitzender : Präsident Becker.

Am Ministertische: Die Regierungscommifsäre Bucholtz,
Ruhstrat , Rüder , Lier.

Nach Eröffnung der Sitzung verlieft der Schriftführer
Bartel  das Protokoll der letzten Sitzung. Dasselbe wird
genehmigt.

Eingänge:
1) Schreiben der Staatsregieruug, betreffend Beitrag der

Stadt Friesohthe zu den Kosten der Chaussee von
Friesoythe nach Cloppenburg; an den Finanzaus¬
schuß.

2) Mittheilüng des RegierungscommissärsBucholtz,
betreffend Verlängerung des Landtags.

In Forschung der Berathung über den noch unerledigten
Theil der gestrigen Tagesordnung im Berichte des Finanz¬
ausschusses zu dem Schreiben Großh. Staatsregierung vom
9. Marz 1864 werden die Anträge 41 und 42 ange¬
nommen.

Zu Antrag 43:
Regierungscommissär Ruhsiat : Er sei überzeugt, der

Ausschuß würde' diesen Antrag nicht gestellt haben, wenn ihm
die Gründe, welche die Staatsregierung bewogen haben, die
Hebungen in Hohenkirchen abzuschaffeu, näher bekannt gewesen
wären. Dieselben seien im Jahre 1859 nach Aufhebung der
Aemter Tettens und Minsen eingeführt, weil man geglaubt
habe, es liege im Interesse der dortigen Gegend, die Abgaben
in Hohenkirchen zu bezahlen. Die Erfahrung habe aber ge-

Berichte . XIV. Landtag.

zeigt, daß man sich hierin geirrt habe und daß die Leute in
der bedeutend größeren Mehrzahl lieber das Geld gelegent¬
lich  in Jever selbst, wohin ihre sonstigen Geschäfte sie führten,
bezahlen. Zum Beweise hierfür mögen einige Notizen dienen,
die er sich zur Uebersicht über die Theilnahme in den 8 Kirch¬
spielen des nördlichen Jeverlandes, die hier in Betracht kom¬
men, aus den Akten entnommen habe. Dieselbe habe für
das Kirchspiel Tettens 20 pCt. , für Middoge 25, für Min¬
sen 25, für Wüppels ebenfalls 25 und für Oldorf sogar nur
10 pCt. der Steuerzahlenden betragen. In den Kirchspielen
Hohenkirchen und Wiarden sei die Zahl allerdings etwas be¬
trächtlicher, was sich für Hohenkirchen daher erkläre, daß die
Hebung am Orte selbst geschehen sei. Im Vergleich mit die¬
sem unbedeutenden Resultat, sei die Sache zu umständlich
gewesen. In den 48 Hebungstagen, welche der Amtseinnehmer
habe ausetzen müssen, habe er nur soviel zu thun gehabt, daß
die Contribuenten in 5 bis 6 Tagen hätten abgefertigt werden
können und er habe die übrige Zeit unthätig dagesessen. Zu¬
dem habe die Einrichtung nicht unerhebliche Ausgaben an
Reisekosten und dergleichen verursacht. Er hoffe, der Ausschuß
werde nach dieser Erklärung den Antrag zurückziehen.

Abg. Abels : Nachdem der Landtag soeben jährlich
1182 Thlr . als Geschäfts- und Reisekosten bewilligt habe,
werde er auch darauf hinwirken, daß dieses Geld für das
Interesse des Publikums benutzt werde. Denn in diesen: liege
es jedenfalls, daß die Hebungen in Hohenkirchen abgehalten
werden, wenn auch die Betheiligung nur so gering sei, als
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der Regierungscommissär behaupte. Er empfehle deshalb den
Antrag zur Annahme.

Regierungscommissär Ruhstrat : Er habe noch ver¬
gessen zur Begründung der Ablehnung des Antrags hinzuzu¬
fügen, daß, soviel dem Staatsministerium bekannt geworden,
in den 4 Jahren, seitdem die Hebungen in Hohenkirchen
aufgehoben, ans keinem einzigen Kirchspiele auch nur entfernt
der Wunsch sich kund gegeben habe, sie wiederherzustellen, was
doch zu erwarten gewesen wäre, wenn sie wirklich im Inter¬
esse des Publikums wären.

Der Antrag 43 wird abgelehnt.
Zu Antrag 44:
Regierungscommissär Rüder : Wie der Landtag noch

durch seine gestrigen Beschlüsse bethätigt, daß die Förderung
landwirthschaftlicher Interessen hier im Lande immer mehr
Anerkennung finde, so bitte er ihn, auch hinsichtlich der An¬
stellung des betreffenden Domanialbeamten zu zeigen, daß ihm
diese Interessen am Herzen liegen. Eine Reihe von 7 Jahren
habe gezeigt, daß die vorhandenen ordentlichen Kräfte nicht
ausreichen; endlich möge man den Mann aus dieser Ungewiß¬
heit Herausreißen und ihm die Ermuthigung zu Theil werden
lassen, daß man seine provisorische Stellung in eine definitive
verwandele.

Abg. Ahlhorn : Der Finanzausschuß habe es an
einer Ermuthigung nicht fehlen lassen, indem er bereitwillig
eine Zulage von 80 Thlr. empfohlen habe. Eine definitive
Anstellung aber dürfe er solange nicht gewähren, als er noch
nicht überzeugt sei, daß der zweite Beamte nicht künftig noch
einmal entbehrt werden könne. Er beantrage namentliche
Abstimmung.

Der Antrag auf namentliche Abstimmung wird unterstützt
und der Antrag 44 mit 25 gegen 24 Stimmen abgelehnt.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Pancratz , Russell , Scriba , Selkmann II.,

Strackerjan I. , Strackersan II. , Strackersan III.,
Willers , Barleben , Bartel , Becker, Brockhaus,
de Cousser , Dannenberg , Driver , Eissel , Görlitz,
Gräpel , Greverus , Hnllmann , Krahn, Kunz, Lentz,
Nieberding.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Rösener , Rüdebnsch , Selkmann I. , Strodt-

hoff , Struthofs , Suhrcn , Thöle , Töllner , Wind-
Haus , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Bra-
der , Brörmann , Bulling , Bunnies , Fortmann,
Hardt , Heye , Hoting , Huchting , Müller , Oetken,
OldejohannS.

Antrag 46 wird angenommen.
Zu Antrag 46:
Regierungscommissär Rüder : Pei der Ausführlichkeit

der von der Staatsregiernng gegebenen Begründung werde
er nur wenige Worte noch hinzufügen: Noch einmal habe die
Staatsregierung genau untersuchen lassen, wie es mit dem

nominellen Abbruche des Kniphauser Baugrodens stehe; an
jeder Schlenge sei nachgemessen und das Resultat dieser Prü¬
fung, wenn man die Begriffe von Abbruch und Anwachs wie
eine so anerkannte Autorität, wie Hunrichs,  sie aufstelle,
zu Grunde lege, folgendes: Statt eines Abbruchs finde sich
überall Anwachs und zwar grüner Anwachs zwischen den
obersten vier Schlenzen, nutzbarer nordwärts von der ersten
undr zwischen der ersten und zweiten Schlenge. Derselbe setze
sich überall fort und werde jedenfalls von Dauer sein, so daß
die Deichanlage sicher rentabel sei und die Rentabilität sich
in Zukunft bedeutend steigern werde.

Dazu komme ein Zweites. Die Erfahrung, welche die
Pächter des Grodens in diesem Jahre, wo viermal Salzwasser
darauf gewesen sei, gemacht haben, werde sie veranlassen, bei
der neuen Pachtung nicht so Viel zu bieten, als sie bis jetzt
gezahlt haben. In Folge dessen werde, wenn der Landtag die
Kosten der Bedeichung nicht bewillige, eine Verstärkung des
Kajedeichs nothwendig, worüber dann neue Vorlage mit einem
Kostenanschläge von 7000 bis 12,000 Thlr. gemacht werden
müsse; auch verderbe man durch die in Folge dieser Verstär¬
kung nothwendigen Absodnngen und Püttwerke den Boden zur
künftigen Bedeichung.

Abg. Huchting : Der von der Staatsregierung neu
vorgelegte Plan unterscheide sich nicht wesentlich von dem
früheren. Daß wirklich Abbruch vorhanden sei, habe er schon
bei der ersten Verhandlung genügend erörtert. Die so eben
zur Ausbesserung des Stollhammer Augustgrodendeichs be¬
willigten 17,050 Thlr. müßten den Landtag aufmerksam
machen, wie vorsichtig er bei solchen Genehmigungen zu ver¬
fahren habe. Als der Plan desselben dem Landtage Vorge¬
legen, sei auch eine Rentabilitätsberechnung aufgestellt, nach
welcher die Reparaturen des einen Deichs nur 3000 Thlr.
kosten sollten und doch habe der Landtag in dieser Finanz¬
periode für das Jahr 1864 die enorme Summe von über
17,000 Thlr. und für die Jahre 1865/66 3600 Thlr. ge¬
nehmigen müssen, während kurz nach der Bedeichung schon
namhafte Summen, er glaube eben so groß, wie die letztge¬
nannte— haben nachbewilligt werden müssen. Und damit
sei man noch lange nicht zu Ende. Wo da irgend eine
Sicherheit sei, wenn einzelne Positionen durch solche Berechnungen
um das 10- oder 20fache überschritten werden? Er halte
dieselben für sehr gefährlich, weil sie zu gefährlichen Unter¬
nehmungen Veranlassung geben, von denen man sich, wenn
man sich einmal darauf eingelassen habe, nachher nicht wieder
zurückziehen könne. ^

Die von der Staatsregierung beabsichtigte Abrundung
an der südöstlichen Ecke des projektirten Deichs mindere aller¬
dings die Gefahr in Etwas, nütze aber für die übrigen langen
Abbruchsstrecken gar nichts und sei deshalb zu unwesentlich,
mn in Betracht zu kommen. Im klebrigen beziehe er sich ans
das, was er bereits früher über die Sache gesagt habe; nur
ein in der neuen Begründung hervorgehobener Punkt nöthige
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ihn noch zu einer Widerlegung. Es sei dort von Rücksichten
auf den Deichband die Rede. Er meine, das dürfe uns nicht
kümmern, da das Verfahren dem Deichbande gegenüber durch
die Deichordnung bestimmt werde. Der Landtag habe nur
die Interessen des Landes zu vertreten, und daß diese gefähr¬
det seien, das allein sei der Grund, weshalb er die Position
ablehnen müsse.

Abg. Suhren : Im Wesentlichen den Punkten des
Berichtes folgend, habe er Verschiedenes in demselben zu
widerlegen. Die unter1 und 2 gemachte Andeutung, daß
die zur Reparatur des Kajedeichs erforderliche Erde aus dem
später zu bedeichenden Außengroden genommen werden müsse
und dieser dadurch verschlechtert oder gefährdet werde, könne
man nach den Mittheilungen, welche ein Freund aus der
dortigen Gegend ihm gemacht habe, auf sich beruhen lassen,
da der Kajedeich von den Pächtern schon wieder hergestellt
sei. Unter3 wolle die Regierung den Behauptungen gegen¬
über, daß die Bedeichung ein ungenügendes Vorland von'mir
200" behalte, das ausgepüttete Land zum Vorland rechnen,
obgleich dasselbe nicht besser als Watt sei. Wenn unter4
daraus verwiesen werde, daß man, wenn der zum Reserve¬
material nächst der äußern Berme gelassene Streifen bei einer
außerordentlichen Beschädigung nicht ausreichen würde, die
nöthige Erde und die Roden durch Fuhren anderswoher, als
aus dem Schutzstreifen schaffen könne, so frage er, wo künftig
noch solches Material zu haben sein werde, wenn man, wie
vorgeschlagen, überall mit der Bedeichung vorgehe? und hin¬
sichtlich der unter5 erwähnten sandigen Beschaffenheit des
Grodens sei der für die Rentabilitätsberechnung sehr wichtige
Punkt außer Acht gelassen, daß diese Beschaffenheit dahin
führen werde, den eingedeichten Groden baldigst mit Land-
wirthschaftsgebäuden zu versehen, wie denn im Jeverland,
worauf die Begründung sich berufen, alle Groden, die be-
deichet, mit Häusern bestanden seien. Die Baukosten dieser
Gebäude kommen also noch zu den übrigen Kosten hinzu.
Unter6 sei ferner bemerkt, der Meeresstrom sei durch die
Schlenzen abgewiesen und die erwartete Erhöhung des Watts
eingetreten; dies sei nicht an dem. Es finde sich nur an einer
Stelle, bei der ersten von der Gräflich Bentin  fischen Ver¬
waltung angelegten Schlenge, bemerkbare Watterhöhung; die
Staatsregierung hätte nach dieser Seite hin mit mehr Schlen-
genanlagen fortfahren sollen, um dadurch den weiter nach
Norden hin entstandenen Abbruch zu verhindern. Man finde
lange Strecken vor, wo das steile Ufer drei Fuß unterhöhlt
sei, wo man die grünen Abbruchstücke noch unten liegen sehe;
Beweis genug dafür, daß stets noch Abbruch stattfinde. Denn,
der Rasen, welcher schon längere Zeit im Salzwasser gelegen,
nehmen bald eine gelbe. Farbe an. Die unter7 angestellte
Berechnung, daß durch die vom Deichbandsausschussebeantragte
Lage des Deichs reichlich ein Sechstel der Grodenfläche ver¬
loren gehe, könne nicht richfig sein; von der Flächengröße gehe
Nichts verloren; es werde nur etwas Weniger eingedeicht und

diese nicht eingedeichte Fläche, da sie fortwährend gemäht wer¬
den könne, indem sie durch hohe Winterfluthen immer wieder
neu gekräftigt, sei mehr werth, als das Pflugland, von dem
die ferner Wohnenden doch nicht prositiren können, sondern es
mehr nützlich sei, wenn sie was zum Mähen pachten könnten,
welches aus staatsökonomischen Rücksichten auch wohl zu
empfehlen sei. Auch sei bei dieser Berechnung unberücksichtigt
geblieben, daß, wenn8IH2 Jück weniger eingedeicht werden,
die Bedeichungskosten sich um etwa 12 bis 15000 Thlr. nie¬
driger stellen werden; das sei auch mit in Rechnung zu bringen.
Wenn die Belegenheit des Deichs dadurch vortheilhafter werde,
so sei kein Grund vorhanden, mit ein Paar Jück Land zu
geizen. Gebe es doch im Jeverland unbedeichte Groden von
über 1000 Jück Fläche; warum man denn hier gleich Alles
bedeichen wolle, wo das Mähland so viel nöthiger sei.

Die von der Regierung gemachte Abänderung in dem
Eindeichungsplane könne man nur beurtheilen, wenn man an
Ort und Stelle gewesen sei. Er habe ihn bereits früher
reiflich geprüft und könne ihn auch so nicht für vortheilhaft
ansehen. Dies Urtheil, hoffe er, werde um so mehr richtig
sein, als er schon seit mehr als 50 Jahxen mit den Deich¬
verhältnissen bekannt sei.

RegierungscommissärRüder : Wenn es dem Abg.
Huchting  ganz einerlei sei, ob ein Deich dem Nordweststurm
oder nur dem Oststurm ausgesetzt sei, so möge er die Be¬
deichung des Augustgroden zum Vergleich hierher ziehen; er
seinerseits aber meine, daß da, wo die Lage so verschieden
sei, auch die Gefährdung des Deichs eine ganz andere sei.
Wenn er ferner der Staatsregierung die für jenen Deich auf¬
gestellte Rentabilitätsrechnung vorrücke, so möge er bedenken,
daß ebenso gut günstigere als ungünstigere Umstände eintreten
können und daß von den Kosten des Augustgrodendeichs trotz
der ungünstigsten Verhältnisse, doch bereits ein bedeutender
Theil habe amortisirt werden können, so daß dessen Gesammt-
kosten von 248,000 Thlr. incl. Zinsen aus 175,500 Thlr.
bereits wieder amortisirt seien.

Immer wieder höre er die Behauptung, es sei doch Ab¬
bruch an dem Groden. Alle Mühe also solle nicht gelten,
obgleich die Staatsregierung die gründlichsten Untersuchungen
über diesen Punkt angestellt habe, obgleich sie den Unterschied
zwischen dem Maifeld des Grodens und dem Meeresgrund
in Fußen angegeben, obgleich sie nachgewiesen habe, daß die
Strohbemattung um mehr als ein Drittel geschwunden sei.
Das seien doch Thatsachen, denen gegenüber ein Anwachs gar
nicht zu wiederlegen sei.

Abg. Huchting : Was den Abbruch betreffe, so habe
noch im vorigen Herbst in Gegenwart des Amtes Jever, als
der Groden besichtigt worden, vom Oberinspektor Hullmann
nicht bestritten werden können, daß solcher vorhanden sei. Daß
aber die Lage des neuen Deichs, obgleich nicht dem Nordwest¬
sturme ausgesetzt, eine sehr gefährliche sei, werde dadurch be¬
wiesen, daß die Deiche des Jeverlandes, welche nördlich von
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dem projektirten in derselben Lage sich befinden, noch im vorigen
Jahre sehr erhebliche Beschädigungen erlitten haben; so er¬
heblich, daß der Eine seinem Durchbruche nahe gewesen.

Regierungscommissär Rüder : Schon früher sei be¬
sprochen, daß der Deich, welcher dem Durchbruch nahe gewesen,
nicht auf vollen Bestick gelegen habe. Auch habe er keine
500 Vorland gehabt, wie dieser, so daß ein Vergleich ganz
unzulässig sei. Wolle man aber Deiche suchen, welche in den
Stürmen des vorigen Winters ganz ohne Beschädigung ge¬
blieben seien, so könne man gar keine finden.

Abg. Suhren : Um an die letzten Worte des Vor¬
redners anzuknüpfen, so sei das „ohne Beschädigung" wohl von
Niemanden so wörtlich gemeint; wenn aber in einer Fluth
so bedeutende Beschädigungen stattfinden, wie kürzlich an den
neu gelegten Deichen, so sei die Lage mit Recht eine sehr ge¬
fährliche zu nennen. Ueber den Anwachs werde ihm von dort
geschrieben: Daß sich in der Mitte zwischen einigen Schlen¬
zen circa 1 Fuß hoch Aufschlämmung befinde, welche aber
sofort wieder verschwinden würde, wenn die Schlengen nicht
erhalten werden.

Der Herr Domäneninspektor habe behauptet, ein großer
Theil der Strohbemattung habe sich von einer bedeutenden
Breite auf wenige Fuß reduzirt; er (Redner) aber habe gesehen,
daß noch jetzt die Strohbemattung30 breit sei, obgleich teil¬
weise auch wohl nur 10 ; solche Angaben seien überhaupt nicht
durchgehend, wie er denn auch seiner früheren Bemerkung, die
steile Kante sei O tief, hinzufügen wolle, daß es nicht überall
so schlimm sei und daß auch Stellen da seien, an denen die
Tiefe nur IfiO beantrage.

Abg. Dannenberg : Nur mit wenigen Worten wolle
er den Standpunkt wieder zu gewinnen suchen, den der Land¬
tag eingenommen habe, als er zuerst die Position ablehnte:
Die Sache habe keine so große Eile; man könne damit war¬
ten und möge es den Zweifeln gegenüber, welche doch wirklich,
wenn so bestimmt gesagt werde, es sei Abbruch da, begründet
zu sein scheinen. Der Regierungscommissär bestreite dies auch
nicht direkt, er nenne es nur nicht Abbruch. Irgendwo, er
wisse im Augenblick nicht, ob in der früheren oder in der
neuen Begründung, sage die Staatsregierung selbst, daß früher
entschieden Abbruch vorhanden gewesen, welcher jetzt dadurch
gemindert sei, daß man durch Schlengen die Strömung in Etwas
abgewiescn habe, so daß zwischen den Schlengen eine Erhöhung
entstanden sei. Eine solche Erhöhung aber solle nach dem Aus¬
spruch von Sachverständigen immer zwischen mehreren Schlen¬
gen eintreten, so daß sie noch keinen Beweis liefere dafür, daß
das Ufer außer Gefahr sei. Irgendeine unheimliche Strömung
müsse doch wohl da sein, da sich sonst jedenfalls Quendel auf dem
erhöhten Boden zeigen würde, der überall da sogleich aufkomme,
wo er nur etwas Ruhe vor den Meereswogen habe. Deshalb
möge inan warten mit der Eindeichung, bis durch den Qucn-
delwuchs sich gezeigt habe, daß einigermaßen Sicherheit für
den neuen Deich da sei. Wo es gelte, für die Ewigkeit

Etwas zu schaffen, möge man sich zuvor gehörig versichern,
daß man nicht auf Sand baue. Wollen die sachverständigen
Beamten auch muthig und kühn Vorgehen, so vertraue er mehr
auf das Urtheil der Leute, welche das Meer von Jugend auf
kennen, an seinen: Ufer groß geworden seien und denen als
Nachkommen von Männern, welche Jahrhunderte lang gegen
das Element gekämpft haben, die Erfahrungen ihrer Vorfahren
zur Seite stehen. Diese mahnen zur Vorsicht; also warte
man noch einige Zeit! Seien die Verhältnisse wirklich so,
wie die Staatsregiernnng meine, so werde sich das in
drei Jahren schon besser ausweisen. Dann möge man mit
der Bedeichung Vorgehen und nicht jetzt schon aus Gier nach
einem großen Gewinn ein so gewagtes Spiel treiben.

Regierungscommissär Rüder : Ein Jeder von den
am Ufer des Meeres ausgewachsenen Söhnen werde dem Vor¬
redner sagen können, daß sein geheimnißvoller Strom nichts
weiter als der gewöhnliche Wellenschlag sei. Dieser allein
habe den früheren Abbruch bewirkt und sei jetzt durch die
Schlengen, die mit bedeutenden Mitteln unterhalten werden
müssen, abgewiesen, obgleich er auch da, wo Schlengen an¬
gebracht seien, die unangenehme Eigenschaft besitze, hin und
wieder ein Stückchen abzureißen. Quendel zeige sich schon
jetzt; wolle man aber drei Jahre noch warten, so warte man
lieber gleich 15 oder 20 Jahre, bis Alles grün geworden, und
unterhalte währenddem die Schlengen ohne erhöhte Rente
vom bedeichten Groden.

Abg. Dannenberg : Daß an den gefährlichen Stellen
kein Quendel vorhanden sei, habe er den eigenen Erklärungen
des Regierungscommissärs in der früheren Sitzung ent-
nommmen.

°Berathung geschlossen.
Abg. Bartel als Berichterstatter der Minderheit: Zur

Empfehlung des Antrag 46 weise er darauf hin, daß die
Nothwendigkeit, das Ufer unter allen Umständen durch künst¬
liche Schutzwerke zu halten, ebenso unzweifelhaft sei, als daß
es gelingen werde, dem Abbruch ein Ziel zu setzen. Dann
aber gelte' es auch, das so zu schützende Land so schnell als
möglich nutzbar zu machen.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter der Mehrheit: Er
sei gegen den Antrag und weder durch die Debatte noch durch
die sehr unbedeutende Aenderung des Bauplans von seiner
Meinung abgebracht. Anwachs scheine doch nicht da zu sein,
da die Ufer noch durch Strohbemattung geschützt werden
müssen; wenn aber auch wirklich etwas Anwachs sich finde,
warnm man denn nicht noch einige Zeit wolle; der Herr
Regierungscommissär habe von 15 oder 20 Jahren gesprochen,
er acceptire dies und werde gerne so lange warten, bis Alles
begrünt sei. Der Kajedeich, auf dessen Reparaturkosten die
Regierung so großes Gewicht lege, sei nach den Mittheilungen,
welche der Abg. S uh ren aus dortiger Gegend erhalten, wie¬
derhergestellt und komme also nicht mehr in Betracht. Er
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nehme an, daß diese Mittheilungen richtig seien, da der Re-
gierungscommissär sie nicht erwähnt habe.

Er beantrage namentliche Abstimmung und hoffe, daß
der Antrag ebenso, wie das erste Mal, wo 34 gegen 13
Stimmen dagegen gewesen seien, mit großer Majorität abge¬
lehnt werde.

Regierungscommissär Rüder ( zn thatsächlichen Berich¬
tigung) : Die angebliche Wiederherstellung des Kajedeichs be¬
schränke sich darauf, daß die Pächter die Löcher selbstverständlich
wieder zugemacht haben; der Bestick sei der Alte; wolle man
aber nicht wieder dieselben Erfahrungen, wie im letzten Winter
machen, so müsse er bedeutend verstärkt werden.

Der Antrag auf namentliche Abstimmung wird unter¬
stützt und in derselben der Antrag 46 mit 34 gegen 14
Stimmen abgelehnt.

Dagegen stimmen die Abgeordneten:
R.ösener , Rüdebnsch, Scriba , Selkmann I.,

Strodthoff , Struthofs , Suhren , Thöle , Töllner,
Willers , Windhaus , Abels , Ahlers , Uhlhorn , Ar-
kenau, Brader , Brörmann , Bunnies , de Cousser,
Dannenberg , Driver,Fortmann , Grapel , Greverus,
Hardt , Hetze, Hvting , Huchting, Hnllmann , Krahn,
Lentz, Müller , Oetken, Oldejohanns.

Dafür stimmen die Abgeordneten:
Russell, Selkmann II., Strackerjan I., Stracker-

jan II., Strackerjan III. , Barleben , Bartel , Becker,
Brockhans, Bulling , Görlitz, Kunz, Nieberding,
Pancratz.

Der Abg. Eissel ist abwesend.
Antrag 47 wird angenommen.
Zu Antrag 48:
Regierungscommissär Ruhstrat : Da der Antrag der

Staatsregierung schon früher ausführlich begründet worden sei,
so wolle er sich jetzt darauf beschränken, den Landtag daran
zu erinnern, daß es sich hier um den gerechten Anspruch
eines Beamten handle, der gezwungen sei, das Löninger
Amthaus gegen die sehr hohe Miethe von 196 Thlr. zu
bewohnen.

Abg. Arkenau : Auch er könne wesentlich auf seine
früheren Ausführungen über den vorliegenden Gegenstand sich
beziehen. Bequemlichkeitsrücksichtenlassen allerdings den Neu¬
bau für den Beamten wünschenswerth erscheinen, sonst liege
aber kein Grund vor. Er empfehle deshalb die Ablehnung.

Berathung geschlossen.
Abg. Bartel als Berichterstatter der Minderheit: Nach¬

dem die Staatsregierung die Nothwendigkeit des Baues so
bestimmt behauptet habe und nach dem dringenden Schreiben
des Amtmann Flor , daß die Nebengebäude so baufällig seien,
daß man nicht einmal Hen für ein Pferde unterbringen könne,
halte die Minderheit die Annahme der Position für gerecht¬
fertigt und habe demgemäß den Antrag darauf gestellt.

Abg. Uhlhorn als Berichterstatter der Mehrheit: Habe

er schon das erste Mal gegen diese Position gestimmt, so sei
er jetzt noch mehr darin bestärkt, daß er nicht Unrecht habe
durch in dortiger Gegend eingezogenen Erkundigungen, nach
welchen ein Neubau nicht zweckmäßig erscheine. Zu einer
Reparatur habe auch die Mehrheit sich bereit erklärt, die erforder¬
lichen Mittel zn bewilligen. Dies Anerbieten sei aber von
der Staatsregierung mit dem Bemerken abgelehnt, daß sie
dazu das nöthige Geld ans anderen Positionen nehmen könne.
Dieser Amtmann halte zufällig Dienstpferde; wie leicht könne
ein Anderer dorthin gesetzt werden, wo das nicht der Fall
und der neugevaute Stall mit Scheune überflüssig sei. Uebri-
gens beantrage er auch hier namentliche Abstimmung; da wo
es sich um einigermaßen bedeutende Summen handle, werde
er dies in Zukunft immer thun, da sich bei einigen einfachen
Abstimmungen in der gestrigen Sitzung gezeigt habe, daß mit¬
unter nicht genau genug gezählt werde.

Präsident : Die letzte Bemerkung des Abg. Ahl¬
horn sei ihm unverständlich.

Abg. Uhlhorn Sein Antrag auf namentliche Ab¬
stimmung Haber früher mehrmals Gelächter hervorgerufen, als
ob er den Antrag ans Ironie gestellt habe. Nur um dies
zu widerlegen, nicht um dem Präsidenten oder dem Bürcau
einen Vorwurf daraus zn machen, habe er jenen Grund an¬
geführt.

Der Antrag auf namentliche Abstimmung wird unter¬
stützt unnd der Antrag 48 mit 31 gegen 17 Stimmen abge¬
lehnt.

Dafür stimmen die Abgeordneten:
Strackerjan I. , Strackerjan II., Strackerjan III.,

Barleben , Bartel , Brockhans, de Consser, Dannen¬
berg, Görlitz , Grapel , Greverus , Hullmann , Krahn,
Kunz, Lentz, Pancratz, Russell.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneien:
Scriba , Selkmann I. , Strodthoff , Strut¬

hofs , Suhren , Thöle , Töllner , Willers , Wind¬
haus , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau,  Becker,
Brader , Brörmann , Bulling , Bunnies , Driver,
Eissel , Fortmann , Hardt , Hetze , Hoting , Huch¬
ting , Müller , Nieberding , Oetken , Oldejohanns,
Rvsener , Rüdebusch.

Der Abg. Selkmann II. ist abwesend.
Zu Antrag 49:
Abg. Bartel als Berichterstatter: Bei diesem Anträge

sei zugleich über zwei Petitionen, welche inzwischen eingelaufen,
zu verhandeln. 'Dieselben seien unterzeichnet von den Gemeinde¬
vertretungen in Langwarden und Tossens und erklären sich
gegen den Neubau des Vorwerksgebäudesauf Roddens II.,
indem sie aus wirthschaftlichen Gründen die stückweise Ver¬
pachtung der Ländereien empfehlen.

Regierungscommissär Rüder : Die Staatsregierunghabe
nochmals dem Ausschüsse sehr ausführliche Mittheilnngen ge¬
macht, in denen der Nachweis dafür geführt geworden, daß die
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Angaben, welche sie bei der vorigen Verhandlung über die
schlechten Ergebnisse von vier vorgenommenen Einzelverpach-
tnngen und den dagegen bei der Verpachtung der Herdstellen
erreichten Mehrertrag gemacht habe, richtig nachgewiesen seien.
Damit aber nicht wieder gesagt werde, die Verhältnisse seien hier
anders oder die Taxe sei hier zu hoch, wolle er nur noch hinzufügen,
daß in der früheren Bentink 'schen Verwaltung für das Einzel¬
land eine Pacht von 3421 Thlr . erreicht sei, während im
von 3 zu 3 Jahren zweimal wiederholten öffentlichen Aufsatz
die Pächter, als welche auch die Petenten bekannt seien, übrigens
sehr achtbare Leute, soviel weniger geboten haben, daß der Staat
im Falle des Zuschlages beim ersten öffentlichen Anfsatz in den
sechs Pachtjahren im einen Termin einen Verlust von 4084
Thlr . nnd im anderen Termin von 2626 Thlr. erlitten hätte,
wahrend bei der Verpachtung unter der Hand, nach Hinzu-
lcgung einiger Hämme an die Herdstellen, der alte Ertrag
der Gräflich Bentink 'schen Verwaltung nicht völlig wieder
erreicht sei.

Jndeß wolle die Staatsrcgierung noch einmal einen Ver¬
such machen und gebe er hiermit die Erklärung ab, daß sie
nicht eher bauen werde, als bis sie noch einmal den Oekonomen
der dortigen Gegend Gelegenheit gegeben habe, annehmbare
Preise für Stückländereien zu bieten. Da die Summe zum
Neubau erst für 1866 verlangt werde, so sei Zeit genug da¬
zu gegeben und hoffe er, daß der Landtag in Hinblick auf
diese Erklärung so viel Vertrauen in die Staatsregierung setze,
daß er die Position bewillige.

Abg. Ahlhorn : Er setze ebensoviel Vertrauen in die
Pächter, welche tüchtige und ehrenhafte Männer seien, als in
die Staatsregierung, und glaube, daß es in des Staates
Interesse liege, nicht zu bauen, da es ihm unzweifelhaft fest¬
stehe, daß man bei Einzelverpachtungen immer mehr "Nutzen
habe, als bei Verpachtungen großer Stellen. Denn bei diesen
müsse auch der Pächter von dem gepachteten Lande leben und,
wenn er einmal in einem Jahre Unglück habe, so müsse man
ihm einen Nachlaß in der Pacht bewilligen. Das komme bei
bei Einzelländereien nicht vor. Auch nach der im Bericht
mitgetheilten Berechnung der Staatsregiernug sei für die
Roddenser Einzelländereien bis 1856 eine Pacht von 20 Thlr.,
18 Thlr., 17 Thlr., 16 Thlr., 15 Thlr. und 14 Thlr. per
Jück erzielt worden, oder durchschnittlich 15^ Thlr. lieber'
den Pachtpreis der ganzen Stellen sei hier Nichts angegeben;
jedoch wisse er, daß für die ganze Stelle zu Roddens II.
121/2  Thlr . psr Jück bezahlt sei . Dies für die Verpachtungen

von Stückländereien so vortheilhafte Verhältniß gehe allerdings
nur bis 1856. Allein die ungünstigen Resultate der Einzel¬
verpachtung im Jahre 1858 seien nur vorübergehend. Bei der
Dürre dieses Jahres habe man das Vieh während des Sommers
im Stalle mit Korn füttern müssen. Wenn die Pächter nach
solchen Erfahrungen erst scheu werden, so könne man ihnen
das nicht verdenken; sicher werden sie aber künftig wieder mehr
bieten. Auch müsse man erwägen, daß die Pächter auch bedeutende

Verbesserungen machen müssen und überhaupt die Stückländereien
' unter so erschwerenden Bedingungen übernehmen, wie sie

Privatleute niemals stellen dürfen, während andererseits bei der
§ Verpachtung als Herdstelle die vom Staat auszubringende

Bausnmme von 7500 Thlr. in Rechnung gezogen werden
müsse. Und wenn dann endlich die Verhältnisse auch gleich
wären, warum man denn nicht den Leuten den Gefallen thun
wolle, die Ländereien einzeln zu verpachten? Er sehe keinen
Grund, den Neubau zu genehmigen und beantrage auch hier
namentliche Abstimmung.

Regieruugscommissär Rüder : Er erlaube sich die
Frage an den Abg. Ahlhorn,  ob er sich irre, oder ob das
Expose der Staatsregierung in seinen Händen gewesen sei?
(Die Frage wird vom Abg. Ahlh 0 rn bejaht). Freilich habe
eigenthümlichcr Weise dasselbe nicht im Vorzimmer ausgelegen,
allein er begreife nicht, wie Jemand, der es eingesehen habe,
behaupten könne, daß es keine Auskunft über die Verpachtung
der Herdstellen gebe. Er möge in dieser Schrift Nachsehen,
so werde er die Pachtprcise dort einzeln unter Angabe der
Qnälität des Landes aufgeführt finden; allein so lasse sich ein
richtiger Vergleich ziehen, da unter dem Einzelland die besten
Weiden von Roddens seien und deshalb nicht Jück gegen Jück
gerechnet werden könne. Er habe es hier nicht näher anzu-
gebcu, was es sei, aber recht sei es gewiß nicht, daß diese
Mittheilungen nicht näher geprüft seien; wäre das geschehen,
so würde der Staatsregierung der Vorwurf nicht gmacht sein,
daß sie nicht die genügenden Materialien gegeben habe. Ob
es zu rechtfertigen sei, daß der Vertreter des Finanzausschusses
die Aufklärungen der Staatsregierung bei sich liegen lasse,
anstatt sie durch Auslegung im Vorzimmer den Abgeordneten
bekannt zn machen? Die Staatsregierung habe gethan, was
in ihren Kräften stehe und könne nicht mehr thun, als noch
einmal die Annahme der Position dringend empfehlen.

Abg. Suftren Es sei dort zu Lande ein gebräuch¬
liches Sprichwort, daß die Häuser auf dem Lande ein noth-
wendiges Uebel seien. Ein solches Uebel müsse man vermeiden,
wo man könne und daß die Vorwerksgebäude nicht nothwendig
seien, habe man bei Neuenfelde gesehen. In der Vorberathung
über einen gleichartigen Gegenstand in Betreff der Garmser
Vorwerke habe er besonders hervorgehoben, die Südseite eigne sich
nach seiner Ansicht auch dazu, als Weideland verpachtet zu werden,
dann sei das nothwendige Uebel zu vermeiden, an der Nord¬
seite aber sei der Boden so sandig, daß dort nie Wechselwirth-
schaft eintreten könne. Hier wolle er nur noch hinzufügen,
daß man doch möglichst Viel von dem, was sich als Grün¬
land eigne, einzeln verpachten möge, da sich dafür stets ein¬
zelne'Anfänger finden, die sich dabei einüben könnten.

Abg. Ahlhorn : Zur thatsächlichen Berichtigung eines
Mißverständnisses müsse er erklären, daß er nicht behauptet habe,
die Vorlage der Staatsregierung sei mangelhaft, sondern nur,
daß im Ausschußberichte  freilich die in der Vorlage an¬
gegebenen Pachtpreise für Einzelländereien wiedergegeben seien,
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daß er aber die Pachtpreise ganzer Stellen dort vermisse.
Wen der Regierungscommissärunter dem Vertreter des Finanz¬
ausschusses verstehe, wisse er nicht; bei ihm ( Redner) sei die
Schrift der Staatsregierung nicht liegen geblieben. Meine
er den Berichtestatter dawit, so möge er sich an den Abg.
Bartel  wenden.

Daß das beste Weideland sich bei den Stückländereien
befinde, sei richtig; dafür gehören zu der Stelle auch die
besten Pflugländereien; das werde sich also ungefähr aufhebcn.
Er seinerseits sei bei der Sache nicht iuteressirt, aber seine
Ueberzeugung sei nie gewisser gewesen, als gerade hier.

Regierungscommissär Rüder : Was in den Ansschuß-
bericht aufzunehmen sei, habe die Regierung nicht in der Hand,
in dem Expose, welches der Abg. Ahlhorn  gesehen habe,
finden sich die Mittheilungen speziell genug angeführt. Der
Unterschied in der Bonität bleibe; wenn auch bei den Herd¬
stellen das beste Pflugland sei, so seien bei demselben auch
Ländereien von der V. bis zur VIII . Marschlandsklasse, und
blieben so die Einzelländereien doch immer besser als die ganzen
Stellen. Wenn der Landtag also kein Gewicht darauf lege,
2000 Thlr . zu verlieren, so möge er den Neubau ablehnen.
Jndeß werde, auch für den Fall, daß die Summe bewilligt
werde, die Staatsregierung noch einmal den Versuch mit
Einzelverpachtungen machen.

Abg. Selkmann II. : Er werde für den Minderheits¬
antrag stimmen, weil er das Vertrauen zu den Männern,
deren ganze Ausgabe es sei, dergleichen Domanialbesitznngen
zu verwalten, hege, daß sie das Rechte treffen werden. Wenn
diese nach wiederholten Erwägungen diesen Neubau für 7500
Thlr. Vorschlägen, so thun sie das gewiß doch nicht aus bloßer
Liebhaberei für solche Bauten und die dadurch' veraulaßten
Kosten. Es möge wirklich im Interesse Einzelner liegen, daß
die Ländereien nicht zusammengelegtwerden und diese mögen
den lebhaften Wunsch haben, daß sie stückweise verpachtet
werden. Das sei aber für den Landtag kein Grund, sich
dafür zu erklären. Nach der ausdrücklichen Erklärung der
Staatsregierung, daß die Verpachtung der ganzen Stelle
vortheilhafter für den Staat sei, scheine ihm, der Landtag
müsse auf den Neubau eintreten, da das Interesse der Finanz¬
verwaltung und des Landtags ein und dasselbe sei.

Abg. Töllner : Er sei der Ansicht, daß solche Ländereien
auf die Dauer sich besser stückweise verpachten lassen; der
Ertrag halte sich bei beiden Verpachtnngsarten ungefähr die
Waage; dann falle aber noch für die Herdstelle die Bausumme
ins Gewicht mit etwa 3 Thlr . Zinsen pro Jück und endlich
müsse man doch, wo der Staat keinen Schaden dadurch leide,
das Wohl der Eingesessenen im Auge behalten.

Bcrathung geschlossen.
Abg. Bartel als Berichterstatter: Vom Regierungs¬

commissär sei gesagt, eS sei nicht Alles, was die Staats¬
regierung über diesen Punkt mitgetheilt habe, dem Landtage
vorgelegt. Da er der Berichterstatter sei, so würde ihn dieser

Vorwurf treffen. Degegen müsse er bemerken, daß das
Wesentliche aus jenen Mittheilungen im Bericht wiedergegeben
sei und daß, wenn das Expose selbst nicht ausgelegen habe,
dies nicht seine Schuld sei, da er beurlaubt gewesen und erst
an den: Tage zurückgekehrt sei, an welchem dieser Gegenstand
auf der Tagesordnung gestanden habe.

Der Antrag 49 wird in namentlicher Abstimmung mit
32 gegen 12 Stimmen abgelehnt.

Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Barleben , Bartel , Brockhaus , Görlitz , Hull-

manu , Kunz , Nieberding , Pancratz , SelkmannII .,
Strackerjau I., Strackerjan  II ., Strackerjan  III.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Thöle , Töllner , Millers , Windhaus , Abels,

Ahlers , Ahlhorn , Arkenau , Becker , Brader,
Brörmanu , Bulling , Bunnies , de Cousser,
Dannenberg , Eissel , Fortmann , Gräpel , Hardt,
Heye , Hoting , Huchting , Müller , Oetken , Olde-
johanns , Rösener , Rüdebnsch , Scriba , Selk-
mann l ., Strodthofs , Struthofs , Suhren.

Abwesend sind die Abgeordneten: Drioer , Greverns,
Krahn , Lentz, Russell.

Zn Antrag 50:
Regierungscommissär Rüber : Wolle der Landtag, daß

etwas Genügendes geschaffen werde, so möge er die Nach¬
bewilligung annchmen; lehne er sie ab, so erhalte man etwas
Unzureichendes.

Der Antrag 50 wird abgelehnt; ebenso Antrag 51;
Antrag 52 angenommen; Antrag 53 fällt weg. Die An¬
träge 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 werden angenommen, das
zu dem letztgenannten Anträge von der Staatsregierung be¬
antragte Mehr von 200 Thlr. für 1865 abgelehnt; ebenso
Antrag 61.

Der Antrag 62 wird angenommen.
Abg. Hardt als Berichterstatter: Es werde hier der

passende Moment sein, um über ein Schreiben, welches in
Betreff des Voranschlags für das Fürstenthum Lübeck an den
Finanzausschuß gelangt sei, an den Landtag zu berichten.
Vom Stadtmagistrat zu Eutin sei darum eingekommen, daß
der Stadt , ebenso wie im Herzogthume den Städten erster
Klasse, eine Entschädigung für die Erhebung der Einkommen¬
steuer vom Staat gewährt werde und schlage die Staatsregie¬
rung vor, diese Entschädigung zu bewilligen, da dort dieselben
Gründe, wie hier, zutreffen. Der Ausschuß könne diesen
Vorschlag aus zwei Gründen nicht empfehlen, einmal, weil
eine solche Ausgabe in den Voranschlag, welcher dem Provin¬
zialrath in Eutin Vorgelegen habe, noch nicht ausgenommen
gewesen sei und ferner, weil er nicht glaube, daß dieser damit
einverstanden sein werde, da der dortige Stadteinnehmer die
Hebung recht wohl mit besorgen könne. Er beantrage dem¬
nach Ablehnung.

Regierungscommissär RuWrat : Es sei doch nicht
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zweifelhaft, daß in Eutin dieselben Gründe wie im Herzog-
thume für eine derartige Entschädigung sprechen. Diese Stadt
befinde sich in ganz der nämlichen Lage, wie hier die drei
Städte erster Klasse, indem sie ebenso sämmtliche mit der
Veranlagung verbundenen Arbeiten besorge; dennoch erhalte
sie bis jetzt nicht das Geringste dafür. Bisher sei die Hebung
vom Kämmerer für 2 pCt. Vergütung vorgeuommen; außer¬
dem beantrage jetzt die Staatsregierung eine Vergütung von
1 pCt. für die Arbeiten des Stadtdirektors als Vorsitzenden
des Schätzungsausschnsses und der übrigen dabei thätigen
Offizialen. Augenblicklich handele es sich nur um dieses Mehr
von 1 pCt.

Abg. Selkmann II . : Da der Antrag des Ausschusses
nicht auf der heutigen Tagesordnung stehe und die Sache dem
Landtage vollständig unbekannt sei, auch kein schriftlicher Be¬
richt vorliege, so scheine es ihn: bedenklich, den Gegenstand
jetzt gleich zu verhandeln und schlage er vor, die Verhandlung
darüber einstweilen auszusetzen, um den Abgeordneten Zeit zu
geben, sich besser zu instruiren.

Präsident : Hiermit sei er einverstanden. Bei einem
so leicht zn übersehenden Anträge habe die sofortige Verhand¬
lung zwar an sich kein Bedenken; da aber die Regierung bei
ihrem Vorschläge beharre, der Ausschuß andrer Ansicht sei
und zudem von einer Seite ein Aufschub gewünscht werde, so
möge heute davon abgesehen werden.

Zu Antrag 63:
Abg. Brockhaus als Berichterstatter: Bei den auf

die Fortschreituug sich beziehenden Anträgen 63, 68 und 69
wolle er gleich hier bemerken, daß denselben die Voraussetzung
zu Grunde liege, das Gesetz, betreffend Feststellung der Grund¬
steuer und Aushebung der Anmeldungs- und Abschätzungs¬
gebühren, trete erst mit dem 1. Januar 1865 in Kraft. Diese
Voraussetzung treffe jetzt nicht mehr zu, indem die Aufhebung
der genannten Gebühren schon im Jahr 1864 eiutrete, wo¬
durch verschiedene Punkte einer Modifikation bedürfen, welche
indeß nur die Anträge 68 und 69 betreffen, während 63
unverändert stehen bleiben könne, indem es sich hier noch um
die aus dem Jahre 1863 herrührenden, in 1864 erst zur
Erhebung kommenden Fortschreibungsgebühren handle. Ob¬
gleich dies in der Ausschußsitzungnoch nicht zur Sprache
gekommen, so glaube er doch das Einverständniß der einzelnen
Ausschußmitglieder voraussetzen und Namens des Ausschusses
beantragen zu dürfen:

Im Antrag 68 werde statt 1900 Thlr . gesetzt 2750 Thlr.
und im, Antrag 69 statt 1800 Thlr. 1100 Thlr.

Die Anträge 63 , 64 , 65 , 66 , 67 werden ange¬
nommen.

Zu Antrag 68:
Präsident : Jetzt würde der Brockhaus'sche An¬

trag zur Verhandlung kommen; indeß halte er es für zweck¬
mäßiger, denselben auszusetzen, weil er gegenüber dem ursprüng¬
lichen Anträge eine recht erhebliche Erhöhung enthalte.

Abg. Strackerjnn II -: Er halte die sofortige Ver¬
handlung für weniger bedenklich, da die Staatsregiernng mit
der Aenderung einverstanden sei.

Regierungscommissär Ikuhstrat : Der neue Antrag
sei nur eine Consequenz der verfrühten Jnkrafttretung des be¬
treffenden Gesetzes.

Abg. Brockhaus : Die im Antrag 68 vorgenommene
Erhöhung gleiche sich ungefähr durch die für den Antrag 69
beantragte Herabsetzung wieder aus.

Abg. Ahlhorn : Auch er könne sich so schnell nicht
orientiren und sei jetzt für die Aussetzung, da der Landtag
dem Fürstenthum gerecht werden und die Sache gehörig über¬
legen müsse.

Präsident : Wenn kein Widerspruch erfolge, so gehen
die Anträge 68 und 69 mit dem Brockhaus 'schen  Anträge
zunächst an den Ausschuß zurück.

Widerspruch erfolgt nicht.
Antrag 70 wird angenommen.
Zu Antrag 71:
Abg. Brockhaus als Berichterstatter: Nachträglich

habe er die Mittheilung zu machen, daß von der Staats¬
regierung, für den Fall , daß Antrag 71 abgelehnt werde, zu
Antrag 72 beantragt worden sei, den Betrag des Z. 31 des
Voranschlags um jährlich 50 Thlr. zu erhöhen. Da diese
Erhöhung innerhalb des Regulativs bleibe, so trage der Aus¬
schuß kein Bedenken, dieselbe in den eventuellen Antrag mit
aufzunehmen.

Antrag 71 wird abgelehnt, 72 mit der beantragten Aen-
deruug angenommen.

Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung bildet der
fernere Bericht des Verwaltungsausschusses über die Gesetz¬
entwürfe, betreffend die Befugnisse der Regierungen der Für-
stenthümer Birkenfeld und Lübeck zur Erlassung polizeilicher
Befehle und allgemeiner polizeilicher Vorschriften.

Die Anträge 1, 2, 3 und 4 werden angenommen.
Präsident (unter Zustimmung des Berichterstatters):

In der jetzt folgenden Verhandlung über den Gesetzentwurf
für das Fürstenthum Lübeck falle der Antrag 11 des früheren
Berichts aus und kommen zunächst die dort gestellten Anträge
12 und 13 zur Berathung. Sodann sei über den ganzen
Art. 1 des Regierungsentwurfes abzustimmen und darauf zu
dem heutigen Ausschußbericht überzngehen.

Die Anträge 12 und 13, sowie der ganze Art. 1 mit
diesen Aenderungen werden angenommen; ebenso Antrag5 im
neueren Bericht.

Zu Antrag 6:
Abg. Greverus : Die beantragte Aufhebung der Be-

fugniß der Aemter zu allgemeinen Verboten und Geboten
erscheine ihm doch bedenklich nicht nur, weil immer noch Fälle
Vorkommen können, in denen die Aemter in der Lage seien,
solche allgemeine Ver- und Gebote rasch erlassen zu müssen,
sondern auch weil es sich hier um die Aenderung eines für das
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Fürstenthum Lübeck bestehenden Gesetzes handle , welche nicht
ohne vorherige Begutachtung Seitens des Provinzialraths be¬
schlossen werden dürfe . Er werde deshalb gegen den Antrag 6
stimmen und für den Fall , daß er abgelehnt werde , einen
Verbesseruugsantrag zum Antrag Nr . 7 stellen , welcher das
in diesem Anträge ausgesprochene Ersuchen an die Staats¬
regierung auf den Art . 7 Z . 2b des Gesetzes vom 15 . Aug.
1861 , betreffend die Einrichtung der Aemter im Fürstenthum
Lübeck, ausdchne.

Abg . Selkmann II . : Nach dem genannten Art . 7
K. 2b sei es den Aemtern gestattet , nicht regelmäßig , sondern
nur ausnahmsweise in eiligen Fällen solche allgemeine Ge-
und Verbote zu erlassen , jedoch unter der Verpflichtung , die¬
selben sofort der Negierung vorzulegen und , wenn diese die
Genehmigung versage , sie wieder aufzuheben.

Da nun nach der Lübecker Gemeindeordnnng für Lokal¬
polizeiangelegenheiten die Gemeindevorsteher derartige Vor¬
schriften zu erlassen haben , für Landespolizeiangelegenheiten
aber nach dem soeben gefaßten Beschlüsse des Landtags der
Regierung diese Befugniß ertheilt werden solle , so habe der
Ausschuß geglaubt , daß für solche Befugniß der Aemter kein
Platz mehr sei und daß die Bestimmung des Art . 7 Z. 2b
deshalb unbedenklich wegfallen könne . Bei dem geringen Um¬
fange des Fürstenthums werde stets die Regierung zeitig genug
benachrichtigt werden können , um selbst das Nöthige zu be¬
stimmen ; für das Amt Eutin , welches mit ihr an demselben
Orte sitze , sei dies unzweifelhaft , aber auch für das Amt
Schwartau sei die Entfernung nach Eutin nicht so groß , daß
da , wo es sich um Erlassung einer allgemeinen  polizeilichen
Vorschrift handle , sofort vorgegangen werden müsse und keine
Zeit dazu vorhanden sei , die Regierung , etwa , wenn es sehr
eilig sei , durch einen reitenden Boten , in Kenntniß zu setzen.
Ein so dringender Fall lasse sich nicht denken und sei vom
Vorredner auch nicht angeführt worden . Einzelfälle  können
allerdings Vorkommen ; für diese reiche aber der Art . 7 Z . 2a
des Aemtergesetzes , welcher den Aemtern die Befugniß gebe,
gegen bestimmte Personen uöthigenfalls Befehle unter An¬
drohung einer Geldstrafe bis zu 100 Thlr . zu erlassen , voll¬
ständig aus . Wo es sich aber um allgemeine Vorschriften
handle , werde immer die Regierung zu Eutin dieselben zeitig
genug erlassen können.

Das andere Bedenken des Vorredners in Betreff des
Provinzialraths gehe entschieden zu weit . Solle der Grund¬
satz der vorherigen Begutachtung durch den Provinzialrath in
einer solchen Consequenz zur Geltung kommen , so würde der
Landtag in keinem Gesetzentwurf auch nur die kleinste Ver¬
besserung vornehmen können und dadurch die ganze Thätigkeit
desselben lahm gelegt werden . Das sei auch nicht der Sinn
dieser Vorschrift , daß , wenn einmal dem Landtage ein Gesetz¬
entwurf vorliege , bei jedem kleinen Verbesserungsantrage erst
der Provinzialrath gefragt werden solle , obgleich ein jeder
Verbesserungsantrag die Abänderung des bestehenden gesetz-

Berrchte . UV . Landtag.

lichen Zustandes bezwecke. Dieses Bedenken halte er deshalb
nicht für stichhaltig.

Abg . Greverus : Der Vorredner werfe ihm vor,
daß er keinen Fall angeführt habe , in welchem die Befugniß
der Aemter zur Erlassung allgemeiner Vorschriften von Belang
sein könne . Derartige Fälle lassen sich aber sehr leicht denken,
z. B . der Ausbruch einer Epidemie unter Menschen oder
Vieh , wo man oft keine Stunde warten dürfe , um durch all¬
gemeine Verfügungen der Gefahr vorzubengen . Befehle gegen
bestimmte Personei : seien da unter Umständen keineswegs aus¬
reichend , z. B . wenn eine solche Krankheit die schleunige
Sperrung der Grenze uöthig mache , wo es doch eine höchst
unzweckmäßige Verzögerung sein würde , erst nach Eutin zu
schicken. Die andere Behauptung des Vorredners , daß es zu
weit führen würde , wenn bei jedem Verbesserungsantrage , der
bestehende Gesetze aufhebe , das Gutachten des Provinzialraths
eingezogen werden solle , sei nur für die Fälle richtig , wo diese
Aufhebung eine nothwendige Folge anderer Landtagsbeschlüsse
sei . Das sei hier aber nicht der Fall , weil man den Art . 7
H. 2 b des Aemtergesetzes neben dem Art . 2 -des vorliegenden
Gesetzes recht gut bestehen lassen könne.

Abg . Selkmann II - : Ein Widerspruch zwischen beiden
Gesetzen bleibe immer insofern , als nach Art . 7 Z . 2b des
Aemtergesetzes nur die Genehmigung der Provinzialregiernng
erforderlich sei , während die so eben beschlossene gesetzliche
Bestimmung eine Garantie darin finde , daß alle allgemeinen
polizeilichen Vorschriften der Genehmigung des Staatsministe¬
riums bedürfen . Jene Bestimmung möge man also um so
mehr aufheben , als sie entbehrlich sei , denn nach dem vom
Vorredner soeben für die Beibehaltung angeführten Fall zu
schließen , scheine hier mehr eine Verwechselung , als eine Mei¬
nungsverschiedenheit vorzuliegen . Es handle sich um allge¬
meine polizeiliche Vorschriften mit Strafandrohungen bis zu
10 Thlr - , mit denen eine Grenzsperre Nichts zu thuu habe.
Die Befugniß , eine solche anzuordnen , werde dem Amte nicht
genommen , es dürfe nur nicht bestimmen , daß derjenige,
welcher die Grenzsperre brsche , mit Geldstrafe belegt werden
solle.

Der Abg . Greverns erhält nach dem Beschluß der
Versammlung zun : dritten Mal das Wort : Im Falle einer
Epidemie bestehe die Anordnung der Behörde nicht darin , daß
sie ringsum auf der Grenze Wachen ausstelle , sondern darin,
daß sie verfüge , es dürfe kein Vieh eingeführt werden , eine
Verfügung , welche ohne Strafandrohung wirkungslos sein
werde . Immer also seien hierzu allgemeine Verbote und Ge¬
bote nöthig und das sei die Befugniß , um die es sich hier
handle.

Die Anträge 6 und 7 werden angenommen und ist damit
die erste Lesung des Gesetzentwurfs beendigt.

Präsident : Zur zweiten Lesung des Gesetzes über
die Kosten der Untersuchung von Dampfkesselanlagen , des
Militärpensionsgesetzes , des Gesetzes über die Quotenfrage
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und des heute angenommenen Gesetzentwurfs- betreffend die
befugnisse der Regierungen zu Eutin und Birkenfeld zur Er¬
lassung polizeilicher Befehle, bitte er die schriftlichen Anträge
bis zum Freitag Abend einzureichen.

Nächste Sitzung: Freitag, den 15. April, Vormittags
11 Uhr.

Tagesordnung derselben:
1) Ausschußbericht über den Gesetzentwurf, betreffend Er¬

streckung der Grundsteuer auf Kniphausen.
2) Ausschußbericht, betreffend das Lübecker Gewerbegesetz.
3) Ausschußbericht über die Petition aus Varel zur Wege¬

ordnung.
4) Desgl. über die Petition des B. I . Brüning  aus

Cloppenburg.

5) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend Errich¬
tung, Einrichtung und Erhaltung des Catasters in
Lübeck.

6) Desgl. , betreffend Aenderung der Grenze zwischen
Barßel und Strücklingen.

7) Desgl-, betreffend das Heirathen der nicht bei der
Fahne befindlichen Militärpersouen.

8) Desgl. der Gesetzentwürfe, betr. die Ersparnngskassen.
Schluß der Sitzung Nachmittags II 4 Uhr.

Der Berichterstatter

Hayen.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Dierunddreisiigste Sitzung.
Oldenburg , den 15. April 1864 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung : 1) Ausschußbericht über den Gesetzentwurf, betr. Erstreckung der Grundsteuer auf Kniphausen.
2) Ausschußbericht, betr. das Lübecker Gewerbegesetz.
3) Ausschußbericht über die Petition aus Varel zur Wegeordnung.
4) Desgl. über die Petition des B. I . Brüning  aus Cloppenburg.
5) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Errichtung, Einrichtung und Erhaltung des Catasters in

Lübeck.
6) Desgl., betr. Aenderung der Grenze zwischen Barßel und Strücklingen.
7) Desgl., betr. das Heirathen der nicht bei der Fahne befindlichen Militärpersonen.
8) Desgl. der Gesetzentwürfe, betr. die Ersparungskassen.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: RegierungscommissäreBucholtz und
Ruhstrat.

Der SchriftführerStrackersan  III . verliest das
ProtokollIder vorgestrigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.

Eingegangen ist ein Schreiben der Staatsregierung mit
der Zustimmung' zu den vom Landtage beschlossenen Aende-
rungen des Gesetzentwurfs, betr. Zulassung als Steuermann
auf Oldenburgischen Schiffenu. s. w.

Erster Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des Ver¬
waltungsausschusses, betreffend den Entwurf eines Gesetzes
für das Herzogthum Oldenburg, betreffend einen Zusatz zum
Art. 4 H. 2 des Gesetzes vom 29. April 1856 wegen Er¬
streckung der Grundsteuergesetze vom 18. Mai 1855 auf
die Herrschaft Kniphausen. — Berichterstatter Abg. Selk¬
mann  II.

Der Antrag des Ausschusses auf unveränderte Annahme
des Entwurfs wird ohne Debatte angenommen.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Ausschusses für das Lübecker Gewerbegesetz, betr. Schreiben
der Staatsregierung vom 31. März 1864. -— Berichterstatter
Abg. Strackerjan  III.

Präsident : Von der Großherzoglichen Staatsregie¬

rung seien drei Aenderungen des vom Landtage in zweiter
Lesung angenommenen Entwurfs vorgeschlagen, deren Annahme
der Ausschuß in einem  Anträge empfehle. Da er nun in
Erfahrung gebracht habe, daß gegen einzelne der vorgeschlagenen
Aenderungen Bedenken erhoben werden würden, empfehle es
sich, den Antrag des Ausschusses zu theilen  und jede der
drei von von demselben zur Annahme empfohlenen Aenderungen
gesondert zur Berathung und Abstimmung zu verstellen. Diese
Theilnng setze indessen die Zustimmung des Landtags voraus
und werde er, wenn kein Widerspruch erfolge, in der ange¬
gebenen Weise verfahren. Da kein Widerspruch erfolge, stelle
er zunächst den Antrag zur Berathnng:

„im Art. 12 Z. 2 nach dem Worte„Waarenverkäuse"
einzuschalten„und zur Musikaufwartung".

Dieser Antrag wird angenommen.
Präsident : Die Staatsregierung beantrage ferner,

den gestrichenenH<2 des Art. 3 in folgender Fassung wieder¬
herzustellen:

„Das für die Stadt und das Amt Eutin verliehene
Musikprivilegium, ingleichen das Privilegium des
Barbiers für die Stadt Eutin, soll für die jetzigen
Inhaber noch auf 5 Jahre, vom Tage der Publikation
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des gegenwärtigen Gesetzes an gerechnet, aufrecht er¬
halten werden,"

Diese Aenderung werde sodann die redaktionelle Aendernng
zur Folge haben, daß Ziffer 15 des Art. 10 gestrichen und
Ziffer 4 des Art. 2 in folgender Fassung wiederhergestellt
werde:

„4 . Für die Musikaufwartung in Stadt und
Amt Eutin das Regulativ vom 12. April 1858 (Ver¬
ordnungssammlung Band 8, Seite 29) so lange das
betreffende Privilegium ( Art. 3 tz. 2 ) in Kraft
bleibt."

Die folgenden Ziffern würden sich selbstredend entsprechend
ändern.

Auch diese Aenderung empfehle der Ausschuß zur An¬
nahme.

Abg. Hardt : Der Antrag der Staatsregierung sei
zwei Mal .(bei erster und zweiter Lesung des Entwurfs) vom
Landtage abgelehnt. Jetzt sei derselbe zum dritten Mal ge¬
bracht und werde gegenwärtig motivirt durch Mitleid mit
den jetzigen Inhabern der Privilegien. Er glaube nicht, daß
denselben aus der Aufhebung der Privilegien bedeutender Nach¬
theil erwachsen werde, halte auch den geltend gemachten Grund
nicht für einen triftigen und empfehle dem Landtage, bei seinen
früheren Beschlüssen zu beharren.

Abg. Strackerjan III- : Er wolle nur berichtigen,
daß eine Wiederaufnahme früherer, vom Landtage abgelehnter
Anträge nicht vorliege. Der frühere Antrag sei auf Aufrecht¬
erhaltung der Privilegien auf Lebenszeit gegangen, der jetzige
wolle dieselben nur fernere5 Jahre bestehen lassen.

Regierungscommissär Bucholtz : Er wolle den Land¬
tag mit dieser bereits eingehend verhandelten Sache nicht auf¬
halten, müsse gegen die Bemerkung des Abg. Hardt  aber
eines erwidern. Man könne das Motiv des vorliegenden An¬
trags nicht als persönliches Mitleid bezeichnen, derselbe sei
vielmehr, wie auch in dem Schreiben der Staatsregierung
gesagt, aus Billigkeitsrücksichten gestellt. Wie die Verwaltung
sich in solchen Sachen den Rücksichten der Billigkeit nicht ver¬
schließen würde, so habe auch die Gesetzgebung denselben
Rechnung zu tragen. Die Gründe, die für den Antrag
sprächen und anch in dem Schreiben der Staatsregierung
geltend gemacht seien, wären demnach sachliche , nicht die
persönlichen  Mitleids.

Abg. Ahlhorn : Auch Billigkeitsrücksichten verdienten
bei solchen Gesetzen keine Beachtung und seien auch sonst bei
der Gesetzgebung nicht zu Raum gekommen. Durch das Ge¬
werbegesetz für das Herzogthnm seien größere Vorrechte über
den Haufen geworfen. Hier handele es sich nur um einzelne
Personen und könne er auch dem vorliegenden Vermittlungs¬
antrag — das sei er, wie der Abg. Stracke rj an III . mit
Recht hervorgehoben habe — nicht beitreten. Um derartige
Kleinigkeiten könne sich die Gesetzgebung nicht kümmern; einzelne
Personen müßten sich dem Ganzen fügen.

Abg. Hardt : Durch den ersten Beschluß, der heute
in dieser Sache gefaßt sei, daß Auswärtige ohne Zustimmung
der Regierung die Musikaufwartung nicht betreiben dürften,
sei für den jetzigen Inhaber hinreichend gesorgt, daß ihn,  so
weit thunlich, kein Nachtheil betreffe.

Regierungscommissär Bucholtz : Er müsse die Ent¬
scheidung dein Beschlüsse des Landtags anheim geben; die
Aufhebung ausschließlicher Rechte einzelner Personen sei übri¬
gens im Oldenburger Gewerbegesetz nicht vorgekommen. Der
einzige derartige Fall , der in Frage gekommen sei, habe das
Musikprivilegium in der Stadt Jever betroffen und dies sei
bekanntlich bis zur Lebenszeit des Privilegirten aufrecht er¬
halten.

Der Abg. Hardt  beantragt namentliche Abstimmung;
dieser Antrag ist genügend unterstützt.

Der Antrag des Ausschusses auf Annahme der regierungs¬
seitig vorgeschlagenen zweiten Aenderung wird sodann in nament¬
licher Abstimmung mit 25 gegen 22 Stimmen abgelehnt.

Gegen  den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Abels , Ahlers , Ahlhorn , Bartel , Brader,

Bulling , Bunnies,  Eissel , Hardt , Hehe , Hoting,
Huchting , Krahn , Kunz , Müller , Oetken , Olde-
johanns , Rüdebusch , Scriba , Selkmann I., Strodt-
hoff , Struthofs , Suhren , Thöle , Töllner.

Für  den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Windhaus , Arkenau , Barleben , Becker, Brock¬

haus , Brörmann , de Cousser , Driver , Fortmann,
Görlitz , Gräpel , Greverus , Hullmann , Lentz, Nie-
berding , Pancratz , Rösener,  Russell , SelkmannII .,
Strackerjan I. , Strackerjap II -, Strackerjan III.

Abwesend die Abg. Millers , Dannenberg.
Präsident : Die dritte von der Staatsregierung

vorgeschlagene, vom Ausschuß zur Annahme empfohlene Aen¬
derung sei nur redaktioneller Natur. Sie gehe dahin:

im Art. 2 vor der Ziffer6 die Worte: „Ferner bleiben
in Kraft" einzuschalten.

Dieser Antrag wird angenommen.
Präsident : Es verstehe sich wohl von selbst, daß

es wegen der soeben vorgenommenen, nachträglichlichen Aen-
derungen einer zweiten Lesung nicht bedürfe.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung: Mündlicher
Bericht des Verwaltungsausschusses über eine Petition aus
der Stadt Varel, betreffend die Wegeordnung für das Herzog¬
thum Oldenburg vom 21. Jnli/6 . August 1861.

Berichterstatter Abg. Selkmann II- : Der Gegenstand
dieser Petition, die als „von mehreren Einwohnern der Stadt
Varel" herrührend überschrieben, aber nur von einer  Person
unterschrieben sei (— ob  deshalb, weil dieselbe keinen Anklang
gefunden, oder aus anderen Gründen, lasse er dahingestellt)
betreffe den mehrfach vom Landtage erörterten Art. 110 der
Wegeordnung und sei durch den früher gefaßten Beschluß und
den zu jenem Artikel beantragten gesetzlichen Zusatz als erledigt



anzusehen. Soweit das Gesuch von Abflüssen auf die Straße
handele, falle es mit dem Gegenstände des beantragten Zusatzes
zusammen, soweit es Vorschläge über die Beordnung anderer
Punkte, insbesondere das Niederlegen von Dünger auf die
Schlagbahu enthalte, habe der Ausschuß nicht näher darauf
eingehen zu müssen geglaubt und beantrage demnach Uebergang
zur Tagesordnung.

Dieser Antrag wird angenommen.
Vierter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des

Verwaltungsausschusses, betreffend die Petition des Beruh. I.
Brüning  in Cloppenburg wegen einer vom Gemeinderathe
zu Cloppenburg beschlossenen, ungleichen Vertheilung der
Wegelast. -— Berichterstatter Selkmann  II.

Der Antrag des Ausschusses:
„der Landtag wolle zur Tagesordnung übergehen,"

wird ohne Debatte angenommen.
Fünfter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des

Ausschusses für das Catasterweseu, zur zweiten Lesung des
Gesetzentwurfs, betreffend einige Abänderungen des Gesetzes
vom 28. März 185? wegen Errichtung, Einrichtung und
Erhaltung des Catasters im Fürstenthum Lübeck. — Bericht¬
erstatter Abg. Greverus.

Der Entwurf ist in erster Lesung, abgesehen von der
Berichtigung eines Druckfehlers, ungeändert angenommen
und wird vom Landtage auch in zweiter Lesung angenommen.

Sechster Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Verwaltnngsausschusseszur zweiten Lesung des Entwurfs eines
Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Ab¬
änderung der Grenze der Gemeinden Barßel und Strücklingen.
— Berichterstatter Abg. Selkmann  II.

Der Entwurf ist in erster Lesung nur unwesentlich ver¬
ändert, für die zweite Lesung sind Anträge nicht eingekommen,
der Ausschuß schlägt nur eine redaktionelle Aendernng vor.
Der Entwurf wird in der Zusammenstellung des Auschusses
in zweiter Lesung angenommen.

Siebenter Gegenstand der Tagesordnung: Zweite Lesung
des Gesetzentwurfs, betr. das Heiratheu der nicht bei der
Fahne befindlichen Militärpersonen.

Der Entwurf ist, von dem Ausschüsse beantragt, in erster
Lesung unverändert angenommen, Anträge zur zweiten Lesung
sind nicht eingekommen und beschließt der Landtag auch in
zweiter Lesung die Annahme des Entwurfs.

Achter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des Ver¬
waltungsausschusses zur zweiten Lesung der Entwürfe der
Gesetze für das Herzogthum Oldenburg, betr. die Reorgani¬
sation der Ersparungskaffe und betr. Errichtung von Er¬
sparungskassen durch Gemeinden. Berichterstatter Abg.
Selkmann  II.

Zur zweiten Lesung hat der Ausschuß nur redaktionelle
Aenderungen vorgeschlagen, Anträge sind nicht eingekommen
und werden beide Entwürfe in der Zusammenstellung des
Ausschusses vom Landtage in zweiter Lesung angenommen.

Präsident : Hiermit sei die Tagesordnung erledigt;
die nächste Sitzung setze er an auf Montag den 18. d. M.,
Morgens 11 Uhr. Gegenstand vertraulich.

Abg. Huchting : Da am Montage mehrere Mitglie-
verhindert seien, rechtfertige die Wichtigkeit des zur Verhandlung
stehenden Gegenstandes vielleicht eiue Aussetzung der Sitzung
bis zum Dienstag.

Auf Vorschlag des Präsidenten ist der Landtag hiermit
einverstanden.

Abg. Selkmann II. : Der Verwaltungsausschuß werde
voraussichtlich heute noch seinen Bericht über einen anderen
vertraulichen Gegenstand— die Etappen-Convention— sest-
stellen und empfehle sich vielleicht, da auf Dienstag schon eine
vertrauliche Sitzung angesetzt sei, diesen Gegenstand mit zu
erledigen.

Präsident : Für den Fall, daß der Bericht rechtzeitig
vertheilt werde, setze er auch diesen Gegenstand aus die nächste
Tagesordnung.

Schluß der Sitzung: Gegen 12 Uhr Mittags.
Nächste Sitzung: Dienstag, den 19. d. M. , Morgens

11 Uhr; vertraulich.

Der Berichterstatter

Ramsauer.
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über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Fünfunddreißigste Sitzung.

Oldenburg , den 20 . April 1864 . Vormittags 11 Uhr.

- - - -—

Tagesordnung : 1) Mündliche Berichte des Petitionsausschusses.
2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Erstreckung der Grundsteuergesetze auf Kuchhausen.
3) Desgl. , betr. Kosten der Dampfkesseluntersuchung.
4) Desgl., betr. Anwendung der Einkommensteuer auf Gemeindeumlagen.
5) Desgl. der Gesetzentwürfe, betr. Befugnisse zur Erlassung polizeilicher Befehle in Lübeck und

Birkenfeld.
6) Mündlicher Bericht des Staatsgutsausschusses, betr. den Kirchenstuhl in der Neuenbroker Kirche.
7) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. Zuschuß für das germanische Museum in Nürnberg.
8) Bericht des Finanzausschusses zu den Voranschlägen für Lübeck und Birkenfeld.
9) Desgl., betr. Auseinandersetzung der 3 Provinzen zum Militär - Etat.

10) Bericht des achten Ausschusses zur zweiten Lesung des Entwurfs eines Gesetzes für das Großher¬
zogthum, betreffend das Beitragsverhältniß zu den Gesammtausgaben des Großherzogthums.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Regierungscommissär Bucholtz und
Ruhstrat.

Eingänge:

1) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Einverständ-
niß mit den Landtagsbeschlüssen zum Einführungsgesetze
zu dem Handelsgesetzbuche— geht zu den Men.

2) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Fehlbetrag
im Voranschläge der Centralausgaben in Folge Kün¬
digung der Brigadeconvention mit den Hanseestädten;
an den Finanzausschuß.

3) Selbstständiger Antrag des Abg. Eissel  und Genossen,
betreffend Einführung von Geschwornengerichtenim
Fürstenthum Birkenfeld.

4) Eingabe des Schneiders Mangels  zu Brake, betr.
Nachtrag zu seiner früher eingegebenen Petition; an
an den Petitionsausschuß.

Präsident : Der verlesene selbstständige Antrag des
Abg. Eissel  und Genossen betreffe einen Gegenstand, der eine
reifliche Prüfung erfordere, wenn man denselben nicht mit
einem allgemeinen Ersuchen erledigen wolle, das keine prak¬
tische Bedeutung haben würde. Zu einer eingehenden Er¬
örterung der Frage sei augenblicklich aber keine Zeit mehr
vorhanden und hätte der Antrag seines Erachtens früher ge¬
bracht werden müssen. Er schlage daher vor, den Antrag
wegen Mangel an Zeit nicht mehr in Berathung zu ziehen.

Abg. Eissel : Der Antrag enthalte nichts Neues; der
Landtag habe sich bereits über diese Frage in dem Sinne
seines Antrags früher ausgesprochen, der Birkenselder Pro¬
vinzialrath habe ebenfalls einen entsprechenden Beschluß gefaßt.
Er glaube daher, daß trotz der vorgerückten Zeit sein Antrag
in der Allgemeinheit, wie er gestellt sei, noch in Berathung
gezogen werden könne. Wolle man denselben nicht in der
heutigen Sitzung erledigen, so sei auch noch thunlich, den
Antrag zur Vorbereitung einem Ausschuß zu überweisen.
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Präsident : Da ein anderer Antrag nicht gestellt
werde , bringe er seinen Vorschlag zur Abstimmung.

Der Präsidialantrag wird angenommen.
Erster Gegenstand der Tagesordnung : Mündliche Berichte

des Petitionsausschusses.
1 . Ueber die Petition mehrerer Bürger der Stadt Olden¬

burg , betreffend Verbesserung des Schulwesens.
Berichterstatter Abg . Strackerjan III - : Die vor¬

liegende Petition sei den Mitgliedern des Landtags ihrem
wesentlichen Inhalte nach bereits durch die Oldenburger Nach¬
richten zugegangen . In dieser Zeitung sei der Abdruck nicht
ganz fertig geworden , aber er glaube , das in dieser Weise
Mitgetheilte sei der beste Theil des Gesuchs . Das Ersuchen
concentrire sich schließlich in sieben Punkten , die nach Ansicht des
Ausschusses theils zweckmäßig und angemessen , theils von
zweifelhaftem Werthe , theils entschieden nicht zu billigen , son¬
dern geradezu unrichtig seien . Eine eingehende Prüfung der
einzelnen Vorschläge sei nach Ansicht des Ausschusses weder
die Aufgabe des Petitionsausschusses gewesen , noch sei es zur Zeit
Sache der Berathung und Beschlußfassung seitens des Land¬
tags . Vielmehr werde der Petition ihr Recht , wenn sie, wie
beantragt , der Staatsregierung übergeben werde , welche zu-
sehen möge , was mit den einzelnen Vorschlägen der Petenten
zu machen sei. Er wolle jedoch nicht verfehlen , die einzelnen
Punkte hier hervorzuheben . Das Gesuch enthalte folgende
Vorschläge:

Erstens : „ Die Schule wird unter Aufsicht von Fach¬
männern gestellt " — es solle die Schule ihren konfessionellen
Charakter verlieren , die über derselben stehenden Behörden , in
unterster wie oberster Instanz , sollten eigentliche Schulbehörden
sein und nicht durch Geistliche gebildet werden . Dieser Punkt
habe bekanntlich früher schon im Landtage heftige Debatten
verursacht und werde man nicht geneigt sein , bei dieser Ge¬
legenheit den Streit wieder aufzunehmen.

Zweitens : „ Der Schulbesuch wird durch Bildung von
Schulcommissionen in jedem Kirchspiel zu fördern gesucht " —
eine Förderung des Schulbesuches sei ohne Frage wünschens-
werth ; wie sich das Mittel , zu dem angegebenen Zwecke in
jedem Kirchspiel eine eigene Commission niederzusetzen , praktisch
gestalten werde , das lasse sich zur Zeit nicht übersehen.

Drittens : „ Alle Schulen werden mit den erforderlichen
Lehrmitteln versorgt " — Petenten dächten hier vorzugsweise
an Landkarten , Globen und ähnliches Material für den Un¬
terricht ; eine Ausstattung der Volksschule mit solchen Lehrmitteln
sei gewiß zweckmäßig.

Viertens : „ Die Neben - und Hülfslehrer werden so
gestellt , daß sie im Stande sind , selbst für ihren Unterhalt
zu sorgen . Die Hauptlehrer werden von der Verpflichtung ent¬
bunden , die Nebenlehrer für 50 bis 60 Thlr . zu unterhalten . "
Diese Frage der Gehaltsverbesserung sei ein Hauptpunkt der Peti¬
tion der Oldenburgischen Lehrerconferenz gewesen , über die bereits
im Landtage Bericht erstattet und verhandelt sei. Das Bedürfniß

einer Aufbesserung der Gehaltssätze sei gelegentlich jener
Verhandlungen wenigstens für die meisten Gegenden aner¬
kannt.

Fünftens : „ Die Alterszulagen sind nicht vom Dienst¬
einkommen abhängig zu machen " — dies sei ein spezieller
Vorschlag über die Art und Weise , in der jene Gehaltsver¬
besserung zu geschehen habe und werde derselbe in Betracht zu
ziehen sein.

Sechstens : „ Das Minimum des Gehalts eines definitiv
angestellten Hauptlehrers muß 300 Thlr . betragen . Das
Alter der Lehrer , die abweichenden Verhältnisse unseres Landes
machen Steigerungen nöthig , welche näher zu bestimmen sind"
— ob diese Sätze , insbesondere der angegebene Minimalsatz
richtig seien , werde eine nähere Prüfung der Frage Heraus¬
stellen müssen.

Siebentens werde empfohlen , den Beitrag der Gemeinden
zu den Schullasten aus das Schulgeld , welches nach der Pe¬
tition in Städten 2 bis 3 Thlr ., auf dem Lande 1 bis 2 Thlr.
zu betragen habe , zu beschränken und im Uebrigen die Staats¬
kasse eintreten zu lassen . Mit diesem Vorschlag könne sich
der Petitionsausschuß unter keinen Umständen einverstanden
erklären . In seinem Bericht über die Petition der Lehrercon¬
ferenz habe derselbe weiter ausgeführt , wie bedenklich er die
Ueberwälzung der Gemeindeschullast auf die Staatskasse halte
und könne er auf die dort geäußerte Ansicht und Begründung
verweisen.

Bei dieser Sachlage halte der Ausschuß seinen Antrag
für gerechtfertigt:

„Der Landtag beschließe : die Petition unter Bezug¬
nahme auf den Beschluß des Landtags , betreffend
Petition der Centralconferenz des Lehrervereins , der
Großh . Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung
zu übergeben . "

Dieser Antrag wird ohne Debatte angenommen-
2 . Ueber die Beschwerde des Schneidermeisters W . Man¬

gels zu Brake , wider die mit Untersuchungssachen betrauten-
Behörden und Bitte um Erfüllung des Staatsgrundge¬
setzes.

Berichterstatter Abg . Dannenberg : Zu der sehr
umfangreichen Beschwerde sei heute noch eine fernere Eingabe
gekommen , die lediglich ein Beförderungsgesuch unter Bezug¬
nahme auf die bedrängte Lage des Petenten enthalte . Dieses
laute:

„Beförderungsgesuch für den Schneidermeister W . Man¬
gels in Brake.

Den Geehrten Landtag muß ich dringend bitten , da
ich in einer sehr bedrängten Lage bin;

um Resolution!

Zudem bitte ich noch : (was ich in die Beschwerdeschrist
vom 4ten d . M . vergessen habe)

Das Großh . Staatsministerium zu ersuchen , daß der
Herr - den Auftrag erhält ; so lange wie die in fragestehende



Angelegenheiten noch nicht beendigt sind, Herr — —
in allen was uns in unser Famielie unentbehrlich ist, da¬
für sorgt.

In diese Roth dürftige Lage.können wier nicht länger
in Leben, und zudem auf Mai noch keine Wohnung, als
das Armenhaus!"

Aus dieser Probe möge der Landtag den Stil und die
Begriffsfähigkeiten des Petenten kennen lernen. Das ganze
Gesuch sei verworren und enthalte die gröbsten Injurien. Der
Bittsteller sage, daß er bereits bei allen Behörden gewesen
und ebenso erfolglos durch Privatschreiben an verschiedene
Personen die Einleitung von Untersuchungen wegen einer Reihe
von Verbrechen gegen verschiedene Personen angestrebt habe
und schließe mit der Bitte:

„So bitte ich den Geehrten Landtag, wolle Großh.
Staatsmiuisterium ersuchen, das die ohne Verzug die Staats¬
anwaltschaft zu Varel Befehl ertheile, die im Obergerichte
vorliegenden Akten über meine Angelegenheiten, betreffend:

Unschuldige Verhaftung, falsche Anklage, Meineid,
Verleitung zum Meineide, öffentliche Ehrenbeleidigung und
Urkundenfälschungwider den - eine gerichliche Unter¬
suchung sofort einzuleiten.

Und die gemachte Anzeige von Nov. v. I . wegen
Eigenthum Beschädigung und 168tägige Bettelein von meine
Kinder ebenfalls sofort eine Gerichtliche Untersuchung einzu¬
leiten.

Ich vertraue auf unfern geehrten Landtag, das die mir
helfen werden."

Da Petent bei allen Behörden wiederholt sein Recht
gesucht habe, aber überall zurückgewiesen sei, da andrerseits
dem Ausschuß nicht bekannt sei, daß unsere Behörden so hart
seien, Recht zu verweigern, wo der Anspruch nur einigermaßen
begründet erscheine, so empfehle derselbe Uebergang zur Tages¬
ordnung. Eine Abgabe der Beschwerdeschrift an die Staats¬
regierung sei überdies wegen der gröblichen Injurien, die sie
enthalte, nicht wohl thunlich. Nach von ihm (Redner) Un¬
gezogenen Erkundigungen beruhe diê ganze Angelegenheit auf
einem Vorfall vor der Armencommission, der dem Petenten
„wegen ungebührlichen Betragens" eine dreitägige GefLngniß-
strafe zugezogen habe, ein Urtheil,. das von dem damaligen
Landgericht bestätigt worden. Die Sache werde dem einen
oder andern Abgeordneten aus dortiger Gegend bekannt sein
und bitte er um Berichtigung, falls die Sache sich anders
verhielte.

Der Antrag des Ausschusses ans Uebergang zur Tages¬
ordnung wird angenommen.

3. Ueber das Gesuch der protestantischen Eingesessenen
der Gemeinde Goldenstedt, das Armenwesen betreffend.

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Die protestan¬
tischen Eingesessenen der Gemeinde Goldenstedt stellten vor,
daß sie, an Zahl nur ein Drittel der Gemeindeangehörigen,
im Armenwesen eine durchgreifende Stellung einznnehmen nicht

vermöchten. Eine anderweitige Beordnung des Armenwesens
der Gemeinde auf dem Wege des Statuts sei nicht zu errei¬
chen, da das Stimmenverhältniß stets zu ihrem Nachtheil
entscheide. Es sei wichtig, daß die Armenpflege auf religiöser
Grundlage geübt werde, dies sei in der Gemeinde Goldenstedt
bei deren Zusammensetzung aus Protestanten und Katholiken
nicht durchführbar, vielmehr laufe das ganze Armenwesen, auf
Geldzahlen hinaus und würden die mit demselben zu verbin¬
denden höheren Zwecke verfehlt. Auf diese Ausführung könne
der Ausschuß nur bemerken, daß es sich hier um die öffent¬
liche Armenpflege handele, neben welcher den Petenten die
kirchliche Armenpflege für ihre Confessionsgenossen auf reli-
giös-confessioneller Grundlage unbenommen bleibe.

Petenten stellten ferner vor, daß sie, ehe sie an Oldenburg
gekommen, eine Art selbstständiger Verfassung gehabt hätten.
Dies habe, als Goldenstedt Oldenburgisch geworden, aufgehört;
anfangs habe man auf sie Rücksicht genommen und Protestan¬
ten in die Armencommission gewählt, später habe man sie
ganz,ausgeschlossen, dann zwar den Protestanten wieder Rech¬
nung getragen und 4 aus ihrer Mitte in die Armencommis¬
sion gewählt, aber keinen in den Vorstand. Diese Abhnlse
sei indessen nur eine scheinbare gewesen, indem dem protestan¬
tischen Pfarrer und den Mitgliedern der Armencommission
nicht einmal Nachricht über die Zeit angesetzter Sitzungen
zugegangen sei, ein Verfahren, das erst kürzlich durch das
Amt Vechta abgestellt worden. Diese Verhältnisse veranlaßen
Petenten, nachdem sie sich vergeblich an die Regierung gewandt,
zu der Bitte:

„Der Landtag möge:
1) Eine gesetzliche Bestimmung beantragen, dahin,

daß Religionsgenossen einer aus verschiedenen Reli-
gionsgeuossen bestehenden politischen Gemeinde, wenn
deren Anzahl mindestens 500 Seelen beträgt, und sie
also eine hinlängliche Garantie für die dauernde Ver¬
waltung einer geregelten und ordentlichen Armenpflege
geben, berechtigt sein sollen, eine eigene selbstständige,
von ihren Religionsgenossen zu verwaltende Armen¬
pflege zu verlangen und einzurichten; oder

2) eventualiter diese Petition der Großh. Staats¬
regierung zur geeigneten Berücksichtigung empfehlen."

Der Ausschuß sei der Ansicht, daß eine Uebergabe der
Petition an Großh. Staatsregierung zur geeigneten Berück¬
sichtigung nur die Bedeutung haben könne, daß man eine
Scheidung der Armengemeinde nach Consessionen auf dem
Wege der Gesetzgebung befürworte. Eine solche Scheidung
glaube aber der Ausschuß nicht empfehlen zu dürfen; so weit
die Armenpflege kirchlicher Natur, sei eine Trennung nach
Confession vorhanden und könne diese auf religiös-confessioneller
Grundlage von den Protestanten unter ihren dürftigen Glau¬
bensgenossen ausgeübt werden; so weit die Armenpflege einen
öffentlichen, staatlichen Charakter trage, sei es nicht gerecht¬
fertigt, den confessionellen Widerstreit in dieselbe hinein zu
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tragen. Auf diesem Gebiete solle auf das religiöse Bekenntniß
keine Rücksicht genommen werden, der Staatsbürger solle nach
seinen: Gewissen den staatlichen Verpflichtungen Nachkommen,
ohne nach dem Glaubensbekenntniß zu fragen. Dieses Prinzip
müsse nach Ansicht des Ausschusses aufrecht erhalten werden
und beantrage derselbe:

„Der Landtag beschließe Uebergang zur Tagesord¬
nung."

Dieser Antrag wird angenommen.
4. Ueber die Petition des Lohgerbers Lüder Plump  zu

Stollhamm, betr. Ermäßigung einer Pacht.
Berichterstatter Abg. Dannenberg : Petent stelle vor,

daß er im Jahre 1857 durch den in Aussicht stehenden hohen
Ertrag zu einer Pacht im Augustgroden bewogen sei. In
seiner Hoffnung sei er, wie alle Anderen, getäuscht; der Ab¬
schlag sei aber so groß gewesen, daß das geheuerte Land gar
keinen Ertrag ergeben habe, so daß die Pächter zum Theil
an den Bettelstab gerathen seien, zum Theil wenigstens ihre
Bürgen hätten eintreten lassen müssen. Die Kammer habe
die Leute dann auch ausfordern lassen, ob sie von ihrer Pacht
zurücktreten wollten und habe vor dem Amte in Folge dessen
ein Verfahren stattgesunden und sei für verschiedene Pächter
eine Ermäßigung eingetreten. Ihm sei eine Ermäßigung nicht
zu Theil geworden, während eine andere namhaft gemachte
Person, die nach Ansicht des Petenten viel vermögender sei,
Erleichterung erhalten habe Wie es dieser gelungen sei, bei
dem Amte eine Ermäßigung durchzusetzen, wisse Petent nicht.
Derselbe beantrage daher:

„Hohe Versammlung wolle die vorgetragene Bitte,
die Herabsetzung der Pachtgelder für 5 Parzellen des
August-Grodens zu dem Pachtpreise von 20—25Thlr.
per Jück in Erwägung ziehen, den vorgetragenen Um¬
ständen nach für gerechtfertigt erklären und die ge¬
wünschte Herabsetzung genehmigen und bei der Großh.
Staatsregierung befürworten."

Der Ausschuß sei nun der Ansicht, daß prinzipiell auf
ein derartiges Gesuch um Erwmäßigung von Pacht nicht ein-
zutreteu sei; wer pachte, müsse die Folgen seines Unternehmens
vorher in Rechnung ziehen und ungünstige Resultate selbst
tragen. Wolle man einen anderen Grundsatz zur Geltung
bringen, so würde des Bittens und Bettelns kein Ende sein.
Wenn trotzdem nicht Uebergang zur Tagesordnung beantragt
werde, so geschehe dies mit Rücksicht aus die Behauptung des
Petenten(deren Wahrheit dahingestellt sei) , daß ein neben
ihm stehender, wohlhabenderer Pächter eine Brücksichtigung
gefunden, die ihm versagt sei. Die Wahrheit dieser Behaup¬
tung vorausgesetzt, verdiene das Gesuch befürwortet zu werden
und beantrage der Ausschuß:

Landtag beschließe: die Petition zur etwaigen Berück¬
sichtigung Großh. Staatsregierung zu übergeben."

Abg. Selkmann II-: Er möchte an den Berichter¬
statter die Frage richten, ob Petent bereits den Jnstanzenzug

Berichte . XIV- Landtag.

über nicht ertheilten Pachterlaß innegehalten habe; wenn dies
nicht der Fall sei, werde derselbe auf den regelmäßigen Weg
zu verweisen sein und der Landtag zur Tagesordnung über¬
zugehen haben.

Abg. Dannenberg : Petent drücke sich nur in fol¬
gender Weise aus:

„Seine letzte Zuflucht ist die, der hohen Versammlung
seine traurige Lage vorzustellen und dieselbe um geneigte
Befürwortung seiner Bitte anznflehen,"

und an einer anderen Stelle:
„nur  des Unterzeichneten Bitte wurde trotz aller Schritte
nicht berücksichtigt."

Da eine Verhandlung vor dem Amt auf Veranlassung
der Kammer stattgefunden habe und Petent sage, daß eine
Verwendung des Landtags seine einzige Zuflucht sei, scheine
derselbe den Instanzenweg betreten zu haben. Weil dies nicht
klar aus der Eingabe hervorgehe, habe der Ausschuß geglaubt,
das Gesuch zur etwaigen  Berücksichtigung zu übergeben, be¬
antragen zu dürfen. Es liege hierin nach Ansicht des Aus¬
schusses eine Befürwortung noch weniger als in der Uebergabe
zur geeigneten Berücksichtigung. Auf diese Weise gelange das
Gesuch an die Staatsregierung und werde sich ausweisen, ob
dasselbe zu berücksichtigen sei.

Abg. Selkmann II. : Art. 134 Z. 1 des Staats¬
grundgesetzes berechtige den Landtag nur, Gesuche zur geeigneten
Berücksichtigung der Staatsregierung zu übergeben, wenn die
gesetzliche Berufung bis an die oberste Behörde erfolglos ge¬
blieben sei. Da nun der Petent selbst nicht behaupte, bei der
höchsten Instanz Hülfe gesucht zu haben, sei seitens des Land¬
tags zur Tagesordnung überzugehen. Der regelmäßige Weg
sei ohne Zweifel zunächst an die Kammer, und wenn diese
das Gesuch um Pachterlaß abschlage, so müsse der Petent sich
zunächst mit einer Beschwerde über die abschlägige Verfügung
an das Staatsministerium wenden. Wenn der Landtag auf
die Beschwerden der Leute über Verfügungen der unteren Ver-
waltnngsinstanzen eintreten wolle, so trete er in den Kreis
einer Thätigkeit, die gewiß nicht für ihn die richtige sei.
Um so mehr müsse er Uebergang zur Tagesordnung bean¬
tragen.

Regiernngscommissär Ruhstrat : Er wolle nur be¬
merken, daß es ihm Persönlich nicht bekannt geworden sei,
daß Petent sich an das Staatsministerinm gewandt habe.
Wäre hierüber seitens des Ausschusses eine Frage an die
Staatsregierung gerichtet, so würde er in der Lage sein, be¬
stimmte Auskunft zu geben.

Präsident : Der angezogene Art. 134 ß. 1 des
Staatsgrundgesetzes laute:

„Der Landtag ist ferner berechtigt, von Privatpersonen,
Gemeinden und anerkannten Genossenschaften, Bitten oder
Beschwerden entgegen zu nehmen, auch der Staatsregierung
zur geeigneten Berücksichtigungvorzulegen, wenn die Be-
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schwerden zuvor den Weg der gesetzlichen Berufung bis an
die oberste Staatsbehörde gegangen sind . "

Schluß der Debatte.

Abg . Dannenberg als Berichterstatter : Er wieder¬
hole , daß der Petent nur die Bitte ausspreche , daß der Land¬
tag seine Empfehlung in die Waagschale lege , damit auch
ihm zu Theil werde , was die Milde der Behörden Anderen
habe zu Theil werden lassen . Ob die Bitte sachlich begründet
sei , könne der Ausschuß nicht beurtheilen . Der angezogene,
vom Präsidenten verlesene Art . 134 H. 1 des Staatsgrund¬
gesetzes stehe der Annahme des Ausschußantrages nicht entgegen,
da derselbe eine vorhergängige gesetzliche Berufung an die
oberste Staatsbehörde nur bei Beschwerden vorschreibe , während
hier eine Bitte vorliege . Zudem wolle der Ausschuß nur zu
etwaiger , nicht einmal zu geeigneter Berücksichtigung vor¬
legen.

Der Antrag des Abg . Selkmann  II . auf Uebergang
znr Tagesordnung ist genügend unterstützt , wird aber abge¬
lehnt , der Ausschußantrag wird sodann angenommen.

5 . lieber die Bitte des pensionirten Schullehrers I . C.
Müller  zu Horumersiel , jetzt zu Sillenstede , um Erhöhung
seiner Pension.

Berichterstatter Abg . Dannenberg : Der Lehrer
Müller sei pensionirt vor Erlaß des Civilstaatsdienergesetzes.
Dieses enthalte bekanntlich den Schlußparagraphen , daß es
auch aus die bereits pensionirten Staatsdiener Anwendung
finden solle mit Ausnahme der Bestimmungen über Ruhege-
gehalte und Pensionen . Dabei sei jedoch der Staatsregierung
die Ermächtigung ertheilt , die auf früheren Pensionirungen
beruhenden Pensionen nach Befinden bis zu dem nach dem
neuen Gesetze fixirten Betrage zu erhöhen . Ob eine Erhöhung
der Pension des Petenten bis zu diesem Betrage bereits ein¬
getreten sei, könne man aus dem Gesuche nicht ersehen . Dasselbe
sage nur:

„Gehorsamst Unterzeichneter wurde im Jahre 1849 mit
einem kleinen Ruhegehalte aus dem Schulfache entlassen.
Dieses Gesuch wurde von Sr . Kgl . Hoheit dem Großherzog
vom 1. April 1855 au auf 94 Thlr . Cour , erhöht . "

Petent beziehe eine Pension von nur 94 Thlr . jährlich
und habe eine Familie von 5 Personen , unter denen eine
kränkliche Tochter , zu ernähren . Der Pfarrer von Sillenstede,
Pastor Schmidt,  sage unter beigedrucktem Siegel folgendes:

„Der pensionirte frühere Lehrer , Herr Rechnungsführer
Müller,  ein anspruchsloser , fleißiger , untadelhaft lebender
Mann , hat außer der kleinen Pension nur wenig einzunehmen.
Als Gemeiuderechnungsführer bezieht er 10 , als Armen¬
rechnungsführer 15 und als zeitweiliger Schulrechnungs¬
führer 10 Thlr . Gehalt . Seine Versuche , auch als Kirchen¬
rechnungsführer und als Gemeindeprotokollist angestellt zu
werden , sind nicht geglückt . Ersteres nicht , weil er die
geforderte hohe Bürgschaft nicht zu stellen vermochte . So

hat er im Jahre nicht mehr als 129 Thlr . einzunehmen,
eine Einnahme , die für die Bedürfnisse einer aus 5 Per¬
sonen bestehenden Familie , worunter eine zwar erwachsene,
aber kränkliche Tochter , nicht ausreicht , zumal da hier in
der Nähe von Jever und Heppens nicht billig zu leben ist ."

„Der gehorsamst Unterzeichnete kann deshalb nicht umhin,
obiges Bittgesuch zu geneigter Berücksichtigung angelegentlichst
zu empfehlen ."

Wenn der Lehrer M üller  bereits das höchste Maß der
Pension , das er nach jener Bestimmung erhalten könne , be¬
ziehe , so bleibe nichts übrig , als Uebergang zur Tagesordnung,
da dann vom Standpunkte des Landtags nicht abzusehen sei,
was zur Verbesserung seiner Lage geschehen könne . Da über¬
dies aus der Petition nicht zu ersehen sei und zwar vielleicht
deshalb nicht , weil der Bittsteller nicht wisse , was er znm
Höchsten beanspruchen könne , und indem ferner nicht zu ersehen,
ob Petent sich bereits an die oberste Staatsbehörde gewandt habe,
beantrage der Ausschuß mit Rücksicht auf die äußerst bedrängte
Lage des Lehrers Müller:

„Landtag beschließe : Großh . Staatsregierung die thun-
lichste Berücksichtigung zu empfehlen . "

Dieser Antrag wird angenommen.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung : Zweite Lesung
des Gesetzentwurfs , betreffend Erstreckung der Grundsteuer
auf Kniphausen.

Der Entwurf wird in erster Lesung unverändert ange¬
nommen , Anträge zur zweiten Lesung nicht gestellt und wird
der Entwurf auch in zweiter Lesung angenommen.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung : Zweite Lesung
des Gesetzentwurfs , betreffend die Kosten der Dampfkessel¬
untersuchung.

Anträge zur zweiten Lesung sind nicht eingekommen ; der
Entwurf in der Zusammenstellung der Beschlüsse erster Lesung,
welche der Ausschuß vorgelegt hat , in zweiter Lesung ange¬
nommen.

Vierter Gegenstand der Tagesordnung : Zweite Lesung
des Gesetzentwurfs , betr . Anwendung der Einkommensteuer
auf Gemeindeumlagen.

Abg . Selkmann II . : Im Art . 1 Zeile 2 der Zu¬
sammenstellung des Ausschusses sei das Datum nicht ansge¬
füllt , wiewohl das Einkommensteuergesetz bereits unter dem
6 ./8 . d . M . publizirt und der Bericht vom 14 . d . M . sei. Es
liege hierin wohl ein Versehen seitens des Ausschusses und
werde die Lücke auszufüllen sein

Präsident : Es habe wohl kein Bedenken, das Datum
nunmehr mit dem 6 . April 1864 auszufüllen.

Der Entwurf wird mit dieser Verbesserung in der
Zusammenstellung des Ausschusses in zweiter Lesung ange¬
nommen.
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Fünfter Gegenstand der Tagesordnung: Zweite Lesung
der Gesetzentwürfe, betr. die Befugnisse zur Erlassung polizei¬
licher Befehle in Lübeck und Birkenfeld.

Anträge zur zweiten Lesung sind nicht eingekommen, die
Gesetzentwürfe werden in den Zusammenstellungen des Aus¬
schusses in zweiter Lesung angenommen.

Sechster Gegenstand der Tagesordnung: Mündlicher
Bericht des Staatsgutsausschusses, betr. den Kirchenstuhl in
der Neuenbroker Kirche.

Berichterstatter Abg. Bunnies Der Staat habe in
der alten Neuenbroker Kirche einen Stuhl gehabt; derselbe
habe sich in der neuen Kirche nicht wohl Herstellen lassen und
hätten die Neuenbroker gebeten, auf den Stuhl zu verzichten.
Da derselbe doch nicht verpachtet gewesen sei und der Staat
zur Herstellung des neuen Stuhles würde beitragen müssen,
halte der Ausschuß es für gerathen, dem Anträge der Staats¬
regierung gemäß, Verzicht zu leisten und beantrage:

„Der Landtag wolle aus den im Schreiben der
Staatsregierung angeführten Gründen sich damit ein¬
verstanden erklären, daß auf Ersatz des dem Staate
in der alten Neuenbroker Kirche zuständig gewesenen
Kirchenstuhls Verzicht geleistet werde."

Dieser Antrag wird angenommen.
Siebenter Gegenstand der Tagesordnung: Mündlicher

Bericht des Finanzausschusses, betr. Zuschuß für das ger¬
manische Museum in Nürnberg. — Berichterstatter Abg.
Strackerjan  II.

Der Antrag des Ausschusses:
„Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬

klären, wenn Großherzogliche Staatsregierung auch
für die gegenwärtige FinanMeriode dem germani¬
schen National-Museum den bisherige;: Zuschuß von
100 fl. aus den zu Z. 26 des Voranschlags der
Central- Ausgaben bewilligten Mitteln gewährt."

wird ohne Debatte angenommen.
Achter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des

Finanzausschusses zu den Voranschlägen für Lübeck und Birken¬
feld.

Antrag 1:
RegierungscommissärRuhstrat Nachdem für die

Hebung dieser Steuer in Lübeck2 Och bewilligt seien, fehle
nur noch die Bewilligung von 1 Och Entschädigung der Stadt
Eutin für die derselben erwachsende Arbeit, namentlich die
des Vorsitzenden des Schätzungausschusses. Es würde hart
sein, während den Städten des Herzogthums diese Entschädi¬
gung zugebilligt sei, dieselbe der Stadt Eutin, wo das komplizirtere
Verfahren des alten Gesetzes mehr Arbeit mache, zu versagen.
Dazu komme, daß die Städte des Herzogthums diese Ver¬
gütung schon in der früheren Finanzperiode genossen, während
Eutin noch keine Entschädigung zu Theil geworden sei.

Wenn der Ausschuß Bedenken trage, eine dauernde Aus¬

gabe in den Lübecker Etat aufzunehmen, so müsse er bemerken,
daß, wenn die Stadt und ihre Offizialen, dauernd für den
Staat arbeiteten, ihnen auch ein dauernder Ersatz begliche.
Mit der Arbeit werde selbstredend die Entschädigung wegfallen.
Bewilligt solle die Ausgabe nur für die bevorstehendeFinanz¬
periode werden, das nächste Mal werde ein neuer Beschluß
erforderlich sein. Damit erledige sich auch das zweite Be¬
denken des Ausschusses, daß der Provinzialrath nicht gehört
sei. Daß im Voranschlag Etwas ausgenommen sei, was dem
Provinzialrath nicht Vorgelegen, sei übrigens häufig vorgekommen;
eine Ausgabe von 25—26 Thlr. sei nachträglich gewiß wie¬
derholt in das Lübecker Budget hineingebracht. Entscheidend
scheine, daß es recht unbillig sein würde, der Stadt Eutin
zu versagen, was unter gleichen Verhältnissen den Städten des
Herzogthums bereits früher gewährt sei.

Abg. Lentz : Er müsse die Annahme der Regierungs¬
vorlage empfehlen, da er keinen Grund absehe, die Stadt
Eutin mit einer anderen Elle zu messen, als die Städte des
Herzogthums. Die Finanzen Eutins würden den kleinen
Zuwachs aii Einnahmen recht wohl gebrauchen können; nach
den erheblichen Verlusten, die die Stadt durch Aufhebung der
Gerichtsbarkeit erlitten habe, werde die kleine Einnahme nur
willkommen sein:

Abg. Strackerjan II-: Die Vorredner veranlaßten
ihn, auf diese höchst unbedeutende Sache einzugehen— es
handele sich nur um 26—30 Thlr. Der Ausschuß habe
gegen die Bewilligung Bedenken gehabt, weil das gegenwärtige
Verhältniß in Eutin seit Jahren bestehe und zu keinem An¬
träge des Magistrats oder der Regierung Veranlassung gegeben
habe. Wäre die Sache irgend dringlich, so würde sie bereits
früher in Anregmig gebracht sein und dann auch dem Provinzial¬
rath zur gutachtlichen Erklärung Vorgelegen haben.

Regierungscommissär Ruhstrat : Wenn die Stadt
Eutin erst kürzlich in diesem Sinne einen Antrag gestellt
habe, so rühre das daher, daß derselben nicht eher bekannt
geworden sei, daß die Städte des Herzogthnms eine solche
Entschädigung bezögen. Auf das Verhältniß im Herzogthum
sei das Gesuch gestützt.

Abg. Greverus : Vor einigen Tagen habe er die
Ansicht vertheidigt, daß vor einem Beschluß über eine gesetz¬
liche Feststellung im Landtage der Provinzialrath gehört werden
müsse, sei damals mit dieser Auffassung aber nicht durchge¬
drungen. Hier liege die Sache anders, der Voranschlag habe
dem Provinzialrath Vorgelegen, das dieß mit jeder Position
der Fall sein müsse, sei nirgends vorgeschrieben. In dieser
Weise sei vom Landtage stets verfahren und empfehle er den
Antrag der Staatsregierung.

Abg. Selkmann II.: Er sei mit dem Vorredner
freilich darin nicht einverstanden, daß die Sache hier anders
liege, als vor einigen Tagen. Der Vorredner lege jetzt Ge-

42 *
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wicht darauf, daß der Voranschlag im Ganzen dem Provinzial¬
rath Vorgelegen habe, das sei bei jenem Gesetzentwurf auch der
Fall gewesen. Die Fälle lägen also ganz gleich. Gleichwohl komme
er zu demselben Resultat wie der Abg. Greverus . Der Landtag
sei nicht gehindert, kleine Positionen, die ihm gerechtfertigt erschie¬
nen, in den Voranschlag aufzunehmen, wenn sich der Provinzial¬
rath auch nicht gutachtlich darüber geäußert habe. Sonst würde die
Thätigkeit des Landtags viel zu sehr beengt sein. Das formelle
Bedenken des Ausschusses theile er also nicht, ein anderer
Grund für die Ablehnung sei nicht vorgebracht, vielmehr spreche
die Billigkeit entschieden für die Bewilligung. Er trete daher
dem Anträge der Staatsregierung bei.

Der Ausschußantrag wird abgelehnt, der der Staats¬
regierung angenommen.

Die Ausschußanträge2 und 3 werden angenommen.
Neunter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des

Finanzausschusses, betr. Auseinandersetzungder drei Provinzen
zum Militär-Etat.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
Zehnter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des

8ten Ausschusses zur zweiten Lesung des Entwurfs eines Ge¬
setzes für das Großherzogthum, betr. das Beitragsverhältniß
zu den Gesammtausgaben des Großherzogthums.

Präsident : Der Beschluß in erster Lesung sei dahin
gegangen: für Oldenburg 81, Lübeck 11 und Birkenfeld8 "/g.
Zur zweiten Lesung seien die früheren Anträge wiederholt:
Oldenburg 80^ Lübeck 12 , Birkenfeld7'/2"/g und
Oldenburg 81 o/g, Lübeck 11^2^8, Birkenfeld7^ Neu
sei der Antrag: Oldenburg 810/g, Lübeck 12  Birkenfeld
7 o/g, welcher theilweise den früheren Antrag: Oldenburg 81
Lübeck 12 1/20/0, Birkenfeld6 /̂2  wiederhole . Da sich der
neue Antrag von dem früher am weitesten gehenden Anträge
sachlich garnicht unterscheide und keine Gründe für den neuen
Antrag denkbar wären, die nicht ebenso gut für den früheren
Antrag gesprochen hätten, so sei seines Erachtens eine Debatte
überall nicht zulässig und werde er zur Abstimmung schreiten,
wenn kein Antrag auf eine andere Behandlung gestellt werde.

Abg. Selkmann II. : Er müsse einen solchen Antrag
stellen; der neue Antrag müsse auch als solcher behandelt
werden; es werde eine neue Bertheilung vorgeschlagen, für
die neue Gründe möglicherweise geltend zu machen seien.

Präsident : Er bleibe entschieden bei seiner Auffassung;
neue Gründe erschienen ihm nicht möglich, da die jetzt bean¬
tragte Vertheilung Zahlen greife, die zwischen früher zur Be-
rathung gestandenen Anträgen in der Mitte lägen. Er bringe
den Antrag des Abg. SelkmannII.  indessen zur Entscheidung
des Landtags.

Der Antrag auf weitere Berathuug wird abgelehnt.
Der Abg. Brockhans  zieht Namens der Minderheit

Brockhaus -Kunz  den von dieser gestellten Antrag zurück.

Präsident : Am Weitesten von dem in erster Lesung
gefaßten Beschluß entferne sich der erste Antrag und bringe er
diesen zunächst zur Abstimmung.

Der Abg. Huchting  beantragt namentliche Abstimmung,
dieser Antrag ist unterstützt.

Der Antrag1 wird sodann in namentlicher Abstimmung
mit 30 gegen 18 Stimmen abgelehnt.

Dafür  stimmen die Abgeordneten:
Driver , Eissel , Görlitz, Gräpel , Kunz,  Nieber-

ding, Pancratz , Rösener, Russell , Scriba , Selk¬
mann  II ., Thöle , Windhaus , Arkenau , Barleben,
Bartel , Brockhaus , Brörmann.

Dagegen  stimmen die Abgeordneten:
de Cousser, Dannenberg , Fortmann , Greverus,

Hardt , Hehe, Hoting , Huchting, Hullmann , Krahn,
Lentz, Müller , Oetken, Oldejohanns , Rüdebusch,
Selkmann I., Strackerjan I , Strackerjan  II . ,
StrackerjanIII ., Strodthoff , Struthofs , Töllner,
Millers,  Abels , Ahlers , Ahlhorn , Becker, Brader,
Bulling , Bunnies.

Der Abg. Suhren  enthält sich der Abstimmung.
Für den Antrag2 stellt sich in namentlicher Abstimmung

Stimmengleichheit von 24 gegen 24 Stimmen heraus und
setzt der Präsident die wiederholte Abstimmung auf die nächste
Tagesordnung.

Dafür  stimmen die Abgeordneten:
Dannenberg , Driver , Eissel , Görlitz , Kunz,

Nieberding , Pancratz , Rösener , Russell , Scriba,
Selkmann  II . , Strackerjan I. , Strackerjan  II .,
Strackerjan  III ., Thöle , Windhans , Arkenau,
Barleben , Bartel , Becker, Brader , Brockhaus,
Brörmann , Bulling.

Dagegen  stimmen die Abgeordneten:
Fortmann , Gräpel , Greverus , Hardt , Heye,

Hoting , Huchting , Hullmann,Krahn,Lentz,Müller,
Oetken, Oldejohanns , Rüdebusch, Selkmann I.,
Strodthoff , Struthofs , Töllner , Millers , Abels,
Ahlers , Ahlhorn , Bunnies, de  Cousser.

Der Abg. Suhren  enthält sich der Abstimmung.
Schluß der Sitzung: 12^ Uhr Mittags.
Nächste Sitzung: Sonnabend, den 23. d. M., Morgens

11 Uhr.
Tagesordnung:

1) Zweite Lesung des Civilstaatsdienergesetzes.
2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. den Austritt

der Militärpersonen aus dem Dienst rc.
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3 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Schiffs¬
mannschaften rc.

4 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. den Gebrauch
der Eide.

5) Zweite Lesung des Gesetzentwnrfs, betr. Enteignungen
zu Staatseisenbahnen im Herzogthum.

6) Abstimmung über den Antrag des Abg. Strackcr-

jan  III ., betr. das Beitragsverhältniß zu den Central¬
lasten.
Vertraulich:

7) Ausschußbericht über den selbstständigen Antrag des
Abg. Gräpel  und Genossen, betreffend den Stader
Zoll.

Der Berichterstatter
Ramsauer.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

SechsirnddreiGigste Sitzung.

Oldenburg , den 23 . April 1864 . Bormittags 11 Uhr.

Tagesordnung: 1) Zweite Lesung des Civilstaatsdienergesetzes.
2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. den Austritt der Militärpersonenaus dem Dienst rc.
3) Desgl., betr. die Schiffsmannschaften rc.
4) Desgl., betr. den Gebrauch der Eide.
5) Desgl. , betr. Enteignungen zu Staatseisenbahnen im Herzogthum.
6) Abstimmung über den Antrag des Abg. 'Strackerjan  III ., betr. das Beitragsverhältniß zu den

Centrallasten.
7) Vertraulich: Ausschußbericht über den selbstständigen Antrag des Abg. Gräpel  und Genossen,

betr. den Stader Zoll.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Die Regierungscommissäre Bucholtz
und Lier.

Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Schriftführer
Strackerjan  UI . das Protokoll der vorigen Sitzung; das¬
selbe wird genehmigt.

Präsident : Er habe die Mittheilung zu machen, daß
er den durch die öffentlichen Blätter bekannten Protest gegen
jede Verfügung über die Herzogthümer Schleswig- Holstein
ohne oder wider ihren Willen, von fast allen Landtagsmit¬
gliedern unterzeichnet, an das geschäftsleitende Comitä für die
Schleswig-Holsteinische Angelegenheit in Frankfurta. Di. ein¬
geschickt habe.

Es kommt zunächst zur Verhandlung die zweite Lesung
des Civilstaatsdienergesetzes.

RegiernngScommissär Bucholtz : Bei dem Art. ol¬
der neuen Zusammenstellung komme eine vom Ausschuß als
redaktionell bezeichnte Aenderung des Entwurfs in Betracht,
welcher von der Staatsregiernng eine sachliche Bedeutung
beigelegt werde. Es möge daher auch dieser Punkt zur Ab¬
stimmung kommen.

Präsident : Er sei einverstanden damit, später auf
diesen Punkt zurückzukommen.

Die Anträge 1 und 2 werden abgelehnt.
Zu Antrag 3:
RegiernngScommissär Bucholtz : Es wäre zu wünschen

gewesen, daß auf diese Beschränkung nicht wieder zurückge¬
kommen wäre, da die weitläufigen Verhandlungen bei der
ersten Lesung herausgestellt haben, daß der Gegenstand voll
von Zweifeln sei, und daß das fragliche Gebiet auf keine
andere Weife beherrscht werden könne, als dadurch, daß die
Staatsregierung ermesse, ob und wie die erwerbliche Neben¬
beschäftigung eines Staatsdieners im einzelnen Falle mit der
Würde und den Obliegenheiten seines Dienstes vereinbar sei.
Eine solche Nebenbeschäftigung generell ganz ausschließen heiße:
das Kind mir dem Bade ansschütten. Man habe deshalb
auch in der ersten Lesung eine derartige beschränkende Be¬
stimmung fallen lassen. Wenn jetzt trotzdem einige Abgeord¬
nete darauf zurückkommen mit der Aenderung, daß eine Schei¬
dung nach den Personen  eintreten, subalterne und technische
Beamte eines unbedingten Verbots nicht bedürfen, nur bei
gewissen Beamten die Erlaubniß zu einer Nebenbeschäftigung



nie ertheilt werden solle, selbst dann, wenn sie mit der Würde
und den Obliegenheiten des Dienstes vereinbar  sei, so sehe
er doch in der That keinen Grund zu einer so verschiedenen
Behandlung. Was dem Einen recht sei, sei dem Andern
billig. Auch von den Antragstellern sei kein Grund angegeben
und halte er es überhaupt nicht für möglich, einen solchen
Antrag zu begründen. Die Verhältnisse des Lebens seien so
vielgestaltig, daß es weit zweckmäßiger sei, dem Staatsministe¬
rium die Beurtheilnng des einzelnen Falls zu überlassen. Um
z. B. einen konkreten Fall anzuführen, so bestehe hier im
Herzogthume die sehr bedeutende Vermögensverwaltung einer
hohen fürstlichen Person, welche gewünscht habe, juristische
Mitglieder bei derselben mit zu verwenden; diesem Wunsche
sei Folge gegeben und beziehen mehrere dem höheren Staats¬
dienst angehörige Personen für diese Thätigkeit eine Vergütung.
Das solle nun nicht mehr erlaubt sein? Die Staatsregierung
solle gezwungen sein, es zu verhindern? Und weshalb? Mit
der Würde und den Obliegenheiten des Amts sei diese Thä¬
tigkeit vereinbar, und andere Gründe? Die Antragsteller sind
sie schuldig geblieben. Aus diesem Beispiele sehe der Landtag,
wie unzweckmäßig der Antrag und wie viel richtiger es sei,
der Regierung die Entscheidung der einzelnen Falle anzuver¬
trauen. Dian werde einwenden: Die Regierung könne Miß¬
griffe machen; die Möglichkeit  liege allerdings vor; sie sei
aber .eine, allen menschlichen Einrichtungen anklebende Unvoll¬
kommenheit. Er rathe deshalb von der .Annahme dieses
Antrags ab.

Abg. Ahlhorn : Der bei der ersten Lesung über
diesen Gegenstand gestellte Antrag, sei in dem vorliegenden
so modifizirt, daß man kaum sachliche Gründe dagegen werde
ansühren können. Denn wenn auch zugegeben werden müsse,
daß es nicht möglich sei, durch eine allgemeine Bestimmung
alle Diejenigen zu treffen, bei denen die 'Nebenbeschäftigung
unpassend sei, so enthalte der beantragte Zusatz doch wohl
das Richtigste. Sei in einem Falle, wie der Herr Regierungs-
commissär ihn angeführt habe, das Vermögen so bedeutend,
daß Juristen bei der Verwaltung zugezogen werden müssen,
so seien ja die Anwälte da, die sich dazu verwenden lassen.
Er halte auch den Antrag besonders im Interesse derSlaats-
diener für annehmbar; im Lande höre man nur zu oft von
Unzulässigkeiten reden, welche ein solcher Nebenerwerb mit sich
führe. Indessen wolle er hier keine Persönlichkeiten nennen,
sondern nur darauf Hinweisen, wie nachtheilig solches Gerede
den Beamten selbst sei.

Abg. Strackerjan HI. : Er theile die Bedenken gegen
diesen Amrag, welche schon der Regierungscommissär hervcr-
gehoben habe. Wolle mau stets, wenn einmal ein Mißgriff
seitens der Regierung oorgekommen sei, sofort einen neuen
Gesetzparagraphen schaffen, so höre alle Verwaltung auf,
indem da, wo keine Freiheit der Bewegung mehr herrsche,
eine Stagnation unvermeidlich sei. Man könne nicht alle Fälle
vorsehen, wie es denn in dem vom Regierungscommissär

angeführten Beispiele ganz unbedenklich sei, den betreffenden
Beamten die Erlaubniß zu ertheilen; es lassen sich recht wohl
andere Fälle derselben Art denken; z. B. wenn es für zweck¬
mäßig befunden würde, einen Mediziner oder Landwirth bei
den höheren Verwaltungsbehörden zuzuziehen und als Beam¬
ten anzustellen; ob man solche Männer zwingen wolle, ihre
Praxis oder landwirthschaftlichen Betrieb aufzugeben, wenn
ein großer Theil ihrer Zeit ihnen noch dazu übrig bleibe?
Wenn auch einzeln einmal Etwas vorgekommen sei, was im
Lande Anstoß errege, so berechtige das doch nicht, gleich zur
Gesetzgebung Zuflucht zu nehmen.

'Antrag 3 wird mit 24 gegen 23 Stimmen abgelehnt.
Zu Antrag 4:
Regierungscommissär Lier : Schon von der Mehrheit

des Ausschusses sei angedeutet worden, zu welchen Konsequen¬
zen der Antrag führen könne; Konsequenzen, welche der An¬
tragsteller selbst sich schwerlich ganz klar gemacht haben werde.
Dafür , daß eine höhere Belastung der Staatskasse in Folge
dessen unvermeidlich sei, lassen sich manche Beispiele anführen,
er wolle nur das eine nehmen: Der Oldenburgische Bundes¬
gesandte in Frankfurt sei zugleich Bundestagsgesandter für
Anhalt und die Leiden Schwarzburgs und erhalte 5/g seines
Gehalts von diesen Staaten , /̂g von Oldenburg. Die be¬
antragte Bestimmung aber mache dies Verhältniß unzulässig
und nöthige uns das Gehalt, welches wir zu geben haben,
bedeutend zu erhöhen, ohne daß ein Vortheil davon abzusehen
sei, daß wir einen besonderen Bundestagsgesandten halten.

Abg. Ahlhorn : Da in einzelnen Fällen der erhobene
Einwand zutreffen könne, so wolle er folgenden Verbesserungs¬
antrag stellen, welcher solche Personen ausnehme:

„mit Ausnahme von Gesandten, Post- und Zollbe¬
amten."

In dieser Weise hoffe er, werde der Antrag, den er im
Allgemeinen für vollkommen begründet halte, keinen Anstoß
mehr erregen. Denn zu welchen Unzuträglichkeiteneine solche
Doppelstellung führe, habe man erst im vorigen Landtage
gesehen, wo ein preußischer Amtmann mitberathen und mit¬
gestimmt habe.

Der Berbesserungsantrag des Abg. Ahlhorn  wird ge¬
nügend unterstützt.

Regierungscommissär Lier : Ob die gemachten Aus¬
nahmen genügen, scheine ihm doch recht zweifelhaft. Es sei
unmöglich, sich alle Fälle im Voraus klar zu machen; um
ein anderes Beispiel zu wählen, möge man daran denken,
wie sehr es im Interesse des Staats liegen könne, Eisenbahn¬
beamte mit einem andern Staare, B . mit Preußen, gemein¬
schaftlich zu besolden.

Unter Einwilligung des die antragstellende Ausschuß-
minderheir bildenden Abg. Oetken  wird über den Antrag
und den Verbesserungsantrag zugleich abgestimmt. Beide
werden in namentlicher Abstimmung mit 25 gegen 22 Stim¬
men angenommen.
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Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Hardt , Heye, Hoting , Huchting , Müller , Oet-

ken , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch , Scriba,
Selkmann I ., Strodthoff , Struthofs , Suhren,
Thöle , Töllner , Millers , Wiudhaus , Abels , Ah-
lers , Ahlhorn , Arkenau , Brörmann , Bunnies,
Fortmanu.

Gegen denselben stimmen die Abgeordneten:
Görlitz , Gräpel , Greverns , Hullmann , Krahn,

Kunz , Lentz, Nieberding , Pancratz , Russell , Selk-
mannll ., Strackerjanl ., Strackerjan II ., Stracker-
jan III . , Bar leben , Becker , Brader , Brockhaus,
Bulling , de Cousser , Dannenberg , Eissel.

Die Abgg.  Bartel und Driver sind abwesend.
Antrag 5 wird vom Antragsteller ( Abg.  Töllner)

zurückgezogen.
Zu Antrag 6 :
Abg. Töllner : Zur Stellung dieses Antrags habe

ihn einerseits das bewogen, daß die Fälle des Art. 59 Z. 1
überhaupt selten seien und daß der Fall , wo ein Beamter,
welcher in Folge der Erfüllung seines Berufs dienstunfähig
geworden sei, schon so lange gedient habe, daß er eine Pension
von 80 pCt. seines Gehalts bekommen könne, noch seltener
Vorkommen werde. Andererseits aber werde es in der Regel
ein jüngerer Staatsdiener sein, welcher auf diese Weise dienst¬
unfähig werde und für einen solchen genüge das Maximum
von 80 pCt.

Abg. Strackerjan III -: Er halte diese ganze Be¬
stimmung nicht für sehr weittragend, weil sie allerdings nur
sehr selten Anwendung finden werde; selbst ein junger Beamter
werde nicht oft durch seine Berufsthätigkeit dienstunfähig wer¬
den. Dafür aber, daß, wenn einmal dieser Fall eiutrete, die
Pension um 10 pCt. im Maximum erniedrigt werde, sehe er
durchaus keinen Grund.

RegierungscommissärLier : Im Anschluß an den Vor¬
redner bitte er den Landtag dringend, von der Herabsetzung
abzusehen, um so mehr, als , wie der Abg. Töllner  selbst
heroorgehoben habe, diese nur selten praktisch in Anwendung
kommen werde.

Abg. Ahlhorn : Er freue sich, daß der Abg. Töll¬
ner  den ersten Antrag habe fallen lassen, den zweiten aber
ausrecht erhalten habe. Denn, wenn ein Beamter in Folge
seines Alters abgehen müsse, so sei ein Maximum von 90 o/g
dadurch gerechtfertigt, daß er schon zu alt sei, um sich noch
durch einen Nebenerwerb außer seiner Pension etwas zu ver¬
dienen. Wenn aber einer pensionirt werden müsse, der
beispielsweise seinem Alter nach nur 60pCt . bekommen könne
und der noch gar nicht sehr alt zu sein brauche, da die Pen¬
sionen mit 50 pCt. aufangen, so sei ein Maximum von ^5
des Gehalts ausreichend, während der Entwurf bestimme, daß
die Staatsregierung bis zu 90pCt . solle gehen können. Dies
schneide der Töllner 'sche  Antrag ab und vermindere so den

der Willkür der Staatsregierung gelassenen Spielraum. Wenn
dergleichen Fälle selten Vorkommen, so sei es um so bedenk¬
licher, ihn anzunehmen. Er beantrage namentliche Abstim¬
mung.

Der letzte Antrag wird unterstützt, und der Antrag 6
in namentlicher Abstimmung mit 26 gegen 21 Stimmen an¬
genommen.

Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Hardt , Heye , Hoting , Huchting , Müller , Oet-

ken , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch , Scriba,
Selkmann I ., Strodthoff , Struthofs , Suhren,
Thöle , Töllner , Millers , Windhaus , Abels , Ah-
lers , Ahlhorn , Arkenau , Brader , Brörmann,
Bunnies , Fortmann.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Hullmann , Krahn , Kunz , Lentz, Nieberding,

Pancratz , Russell , Selkmann  II ., Strackerjan I.,
StrackerjanII ., StrackerjanIII ., Barleben , Becker,
Brockhaus , Bulling , de Cousser , Dannenberg,
Eissel , Görlitz , Gräpel , Greverns.

Die Abgg. Bartel und Driver  sind abwesend.
Präsident (zur Motivirung seiner Abstimmung) : Er

würde lieber die Pension derjenigen, welche nur des Alters
wegen pensionirt werden, auf 80 pCt. heruntersetzen, als der
Beamten, welche durch den Dienst selbst untüchtig werden.
Unter den Civilbeamten sei dies zudem, soviel er wisse, noch
nie vorgekommen; beim Militär aber würde er eine solche
Herabsetzung erst recht unverantwortlich finden; da müsse man
eher 100 pCt. als 90 pCt. geben.

Die Anträge 7, 8 und 9 werden angenommen.
Zu dem Antrag des Ausschusses, den Art. 55 so, wie in

der Zusammenstellung zur zweiten Lesung, anzunehmen:
Regierungscommissär Bucholtz : Man möge ihm

einige Worte gegen die dem Art. 55 in der Zusammenstellung
hinzugefügte Anmerkung erlauben. Als bei der ersten Lesung
in Frage gekommen sei, ob der Staat einem in Ruhestand
Versetzten noch die Besorgung spezieller Aufträge zumuthen
dürfe, habe er darauf aufmerksam gemacht, daß die Staats¬
regierung ihn nicht mehr als in Dienst stehend betrachte und
nur insoweit einen Verband mit der Staatsregiernung noch
annehme, als dies im Gesetz bestimmt ausgesprochen sei. Aus
diesem Grunde seien auch die Bestimmungen über den Ruhe¬
stand in den Abschnitt „ Austritt aus dem Dienst" in
den Entwurf ausgenommen und sei dieser Punkt bei den Vor¬
bereitungen des Entwurfs ausdrücklich zur Sprache gekommen
und diese Stellung absichtlich von der Staatsregierung ge¬
wählt, weil der in den Ruhestand versetzte Beamte nicht mehr
im Dienste sei. Der Ausschuß aber wolle jetzt unter dem
Titel einer redaktionellen Aenderung die Bestimmungen aus
diesem Abschnitte ausscheiden und sie nach anderen Abschnitten
verlegen, welche die Verhältnisse der Staatsdiener im aktiven
Dienst betresse.
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Die Aenderung sei also nicht redaktioneller , sondern
sachlicher Natur , insofern als aus derselben zu folgern sei,
daß der in den Ruhestand versetzte Staatsdiener eine andere
Stellung habe und auch in anderen Beziehungen , als den

'ausdrücklich erwähnten , im dienstlichen Verbände stehe,
Folgerungen , die um so näher liegen , als in einigen anderen
Staaten bei den in Ruhestand Versetzten eine solche Fortdauer
des Dienstes angenommen und z. B . für dieselben zum Ein¬
tritt in den Landtag eine Urlaubsnachsuchung verlangt werde.
Dies wolle die Staatsregierung nicht ; ein in den Ruhestand
Versetzter solle eben zur Ruhe kommen und mit den Dienst¬
behörden nichts weiter zu thun haben , als in den Punkten,
in welchen das Gesetz es ausdrücklich vorschreibe . Da sie
demnach diese Aenderung nicht für unbedenklich ansehe , so
bitte er den Präsidenten , über die Annahme oder Nichtannahme
derselben ausdrücklich abstimmen zu lassen.

Abg . Selkmann II- : Der Ausschuß sei allerdings
der Ansicht , daß aus dem Inhalt der Bestimmungen des
Gesetzentwurfs über den Ruhestand die Stellung schon folge,
welche er ihnen jetzt gegeben habe . So z. B . seien die in
Ruhestand Versetzten schon nach dem Entwurf der Staats¬
regierung dem Dienstgericht unterworseu . Daraus folge , daß
sie im dienstlichen Verbände stehen . Denn es liege ein Wider¬
spruch darin , wenn der Staat Jemanden wegen unwürdigen
Betragens als Civilstaatsdiener vor das Dienstgericht ziehe,
welcher kein Civilstaatsdiener mehr sein solle . Sodann solle
es ihnen nicht gestattet sein , ohne spezielle Erlaubniß , Auf¬
träge und Remunerationen und dergl . von fremden Regierungen
anzunehmen ; auch das habe keinen rechten Sinn , wenn sie
nicht mehr im dienstlichen Verbände ständen . Der in den
Ruhestand Versetzte also sei und bleibe Staatsdiener und
werde nur von seinen Dienstgeschäften , von den Arbeiten be¬
freit , während er Alles Andere , was den Civilstaatsdiener
eigenthümlich sei, die Verpflichtung zu Treue und Verschwiegen¬
heit , zu einem würdigen Lebenswandel , das Dienstgericht
u . s. w . behalte , wie er ja auch berechtigt sei , die Uniform
zu tragen ; wer aber kein Civilstaatsdiener sei, der dürfe aber
anch die Uniform eines Civilstaatsdieners nicht tragen . Auch
der Entwurf der Staatsregierung sage nicht : „ Der pensionirte
Civilstaatsdiener trete aus dem .Dienst heraus " , sondern : Er
werde in den Ruhestand versetzt . Aus alledem folge , daß die
vom Ausschuß gewählte Stellung des Gegenstands die richtige
sei. Noch mehr würde freilich der soeben gefaßte Beschluß
dafür sprechen.

Regierungscommissär Lier : Die voni Vorredner an¬
geführten Gründe seien nicht zutreffend , da sie von speziellen
Ausnahmebestimmungen sich herleiten , in Betreff derer das
Civilstaatsdienergesetz die in Ruhestand Versetzten den aktiven
Staatsdienern gleich stelle . Im klebrigen treten sie aus den
Dienst heraus . So seien sie dem Dienstgericht nur in sehr
beschränktem Maße unterworfen , indem ihrem Rechte auf
Ruhegehalt gewisse Verpflichtungen , namentlich die Verpflich-

Berichte . XIV. Landtag.

tung zu sittlichem Wohlverhalten , entsprechen und die Folge
der Verletzung dieser Pflichten die Entziehung des Ruhegehalts
durch das Dienstgericht sei. Daraus sei noch nicht zu schlie¬
ßen , daß sie Staatsdiener seien . Wenn aber die vom Aus¬
schuß beabsichtigte Aenderung eintrete , so können hieraus
möglicherweise mehr Folgerungen gezogen und der neuen
Stellung des Gegenstands im Gesetze eine weitergehende Be¬
deutung gegeben werden . Deshalb habe die Staatsregierung
geglaubt , daß es besser sei , von dieser Aenderung abzusehen.
Wenn übrigens vom Abg . Selkmann  II . darauf aufmerk¬
sam gemacht sei , daß die Staatsregierung selbst im Entwurf
nicht sage : „ Der in den Ruhestand Versetzte tritt aus dem
Dienst heraus " , so übersehe er wohl , daß dort die Bestim¬
mungen über den Ruhestand unter das Rubrum: „Austritt
aus dem Dienst " gestellt seien.

Abg . Selkmann n. : Das habe er durchaus nicht
übersehen , es handle sich ja bei der jetzigen Verhandlung ge¬
rade darum , die betreffenden Bestimmungen aus diesem Rubrum
weg und unter ein besonderes Rubrum zu bringen.

Abg . Strackerjan III . : Er müsse gestehen , daß er
die Aenderung nur für redaktionell gehalten habe . Wenn
Konsequenzen daraus zu ziehen seien , was er für den Augen¬
blick nicht übersehe , z. B . daß Urlaub genommen werden
müsse , so würde er dagegen stimmen . Das aber glaube er
auch , redaktionell passe die Stellung , welche der Ausschuß dem
Gegenstand angewiesen habe , besser.

Regierungscommissär Bucholtz : Wenn der Ausschuß
die Aenderung nur als redaktionell ansehe , so werde ihm nicht
viel daran gelegen sein , sie fallen zu lassen , während die
Staatsregierung auf die Beibehaltung des Entwurfs in dieser
Beziehung Gewicht lege . Möge auch , wie der Abg . Selk¬
mann  II . gesagt habe , der in Ruhestand Versetzte , welcher
nach wie vor die Uniform tragen dürfe , als zur Staatsdiener¬
klasse gehörig anzusehen sein , so sei er doch Staatsdiener
außer  Dienst . Und daraus allein komme es an , ob er in
anderen Fällen , als in den vom Gesetz besonders bestimmten,
im Dienstverbande , insbesondere noch im Subordinationsver¬
hältnisse stehe , oder nicht . Die Staatsregierung gehe davon
aus , daß dies nicht der Fall sei nnd wolle deshalb die Stel¬
lung dieser Bestimmungen unter dem Abschnitt „ Austritt aus
dem Civilstaatsdienst " beibehalten.

Die vom Ausschuß beantragte Stellung der Bestimmun¬
gen über den Ruhestand , und darauf die Zusammenstellung
zur zweiten Lesung mit den darin beschlossenen Aenderungen,
werden angenommen.

Es folgt auf der Tagesordnung die zweite Lesung des
Gesetzentwurfs , betreffend den Austritt der Militärpersonen
aus dem Dienste u . s. w.

Antrag 1 wird abgelehnt , Antrag 7 angenommen , An¬
trag 2 abgelehnt ; ebenso in namentlicher Abstimmung mit
27 gegen 19 Stimmen der Antrag 3.

43
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Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:

Kunz , Lentz , Nieberding , Pancratz , Rüffelt,

Selkmann II ., Strackerjan I ., Strackerjan II .,

Strackerjan III -, Barleben , Becker , Brockhaus , de

Cousser , Dannenberg , Eissel , Görlitz , . Graepel,

Greverns , Hullmann.

Gegen den Antrag stimmen die Abgeordneten:

Krahn , Müller , Oetken , Oldejohanns , Rö-

sener , Rüdebusch , Scriba , Selkmann I ., Strodt-

hoff , Struthofs , Suhren,Thöle,Töllner,Millers,

Windhaus , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Arkenau,

Brader , Bulling , Bunnies , Fortmann , Hardt,

Heye , Hoting , Huchting-

Die Abgg . Bartel , Brörmann , Driver sind ab¬

wesend.

Die Anträge 4 und 5 werden abgelehnt , Antrag 8 an¬

genommen , Antrag 6 , so weit er ' den zweiten Absatz des

Art . 22 betrifft , abgelehnt.

Sodann wird zur ferneren Verhandlung in der wegen

Stimmengleichheit bei der Abstimmung über den Antrag des

Abg . Strackerjan III . ausgesetzten zweiten Lesung des

Gesetzentwurfs , betreffend das Beitragsverhältniß der einzelnen

Landestheile zu den Centralausgaben des Großherzogthums

geschritten und der Antrag des Abg . Strackerjan III.

(Herzogthum Oldenburg 81 pCt ., Lübeck 11 ^ pCt ., Birken¬

feld 71/2  PCt .) in namentlicher Abstimmung mit 27 gegen

19 Stimmen abgelehnt.

Mit Ja stimmten die Abgeordneten:

Nieberding , Pancratz , Rö jener , Russell , Scriba,

Selkmann II -, Thöle , Windhaus , Arkenau , Bar¬

leben , Becker , Brader , Brockhaus , Broermann,

Bulling , Dannenberg , Eissel , Görlitz , Kunz.

Mit Nein stimmten die Abgeordneten:

Lentz , Müller , Oetken , Oldejohanns , Rüdebusch,

Selkmann I - , Strackerjan I . , Strackerjan II -,

StrackerjauIII -, Strodthoff , Struthofs , Töllner,

Millers , Abels , Ahlers , Ahlhorn , Bunnies , de

Cousser , Fortmann , Graepel , GreveruS , Hardt,

Hetze , Hoting , Huchting , Hullmann , Krahn.

Der Abg . Suhren enthält sich der Abstimmung ; die

Abgg . Bartel und Driver sind abwesend.

Der Antrag der Staatsregierung (Herzogthnm Olden¬

burg 81 pCt . , Lübeck 11 pCt . , Birkenseld 8 PCt .) wird in

namentlicher Abstimmung mit 28 gegen 17 Stimmen ange¬
nommen.

Dafür stimmen die Abgeordneten:

Oetken , Oldejohanns , Rüd ebnsch , Selkmann I .,

Strackerjan I . , Strackerjan II . , Strackerjan III .,

Strodthoff , Struthofs , Töllner , Abels , Ahlers,

Ahlhorn , Becker , Bulling , Bunnies , de Cousser,

Dannenberg , Fortmann , Greverns , Hardt,

Hetze , Hoting , Huchting , Hullmann , Krahn,

Lentz , Müller.

Dagegen stimmen die Abgeordneten:

Nieberding , Pancratz , Rösener , Russell,.

Scriba , Selkmann II -, Thöle , Windhaus , Arke¬

nau , Barleben , Brader , Brockhaus , Brörmann,

Eissel , Görlitz , Gräpel , Kunz.

Der Abg . Suh reu enthält sich der Abstimmung ; die

Abgg . Bartel , Driver , Millers sind abwesend.

Unmittelbar nach der Abstimmung kommt eine „ Moti-

virung meiner Abstimmung in der Quotenfrage " vom Abg.

Strackerjan III . zur Vertheilung , folgenden Inhalts:

„Ich muß wünschen , daß mein Abfall von einem

Anträge , den ich in einer wichtigen , lange vorbereiteten

Frage selbst gestellt und durch drei Abstimmungen festge¬

halten habe , nicht mißdeutet werde . Da nun eine münd¬

liche Motivirung mir nicht mehr gestattet ist , bin ich

gezwungen , eine schriftliche Rechtfertigung zu versuchen.

Bei Behandlung der Quotenfrage ist mau allgemein

davon ausgegangen , daß das Verhältniß der Domanial-

erträge und das Verhältniß der nach der Klassen - und

Einkommensteuer bemessenen Steuerkraft etwa eine gleiche

Berechtigung bei Feststellung der Quoten hätten . Man hat

also die ans beiden Verhältnissen gefundenen Procentsätze

als gleiche Größen behandelt und einen arithmetischen

Durchschnitt daraus gezogen . Die Verschiedenheit der Re¬

sultate stammt theils daher , daß man die Verhältnisse,

wie sie von der Staatsregierung aufgegeben waren , je nach

seinem Standpunkte berichtigen zu können glaubte , theils

gründet sie sich auf die Heranziehung von Billigkeits - und

anderen Rücksichten . Auch ich habe bei meinem Anträge

ein ähnliches Verfahren beobachtet.

Dies Verfahren ist aber grundfalsch , wie sich sofort

ergiebt , wenn man mit den abstracten Procentsätzen an die

wirklichen Summen Hinantritt.

Die nach Quoten zu vertheilende Summe beträgt nach

den Voranschlägen für 1864/66 ( Anl . S - 148 ) durchschnitt¬

lich rund 532,000 Thlr . , außerdem an Gebührnissen des

Großherzogs 170,000 Thlr ., zusammen 702,000 Thlr . Die

Reinerträge sämmtlicher Domänen nach Abzug der Zinsen

für Staatsschulden belaufen sich nach Anl . S - 392 auf

327,860 Thlr . , also nicht auf die Hälfte . Dennoch wird

mit einem ganzen ProcentDomanialerträge noch kein halbes

Procent Centrallasteu gedeckt. Daraus folgt ferner , daß

jedes Domanialeinkommen bei dem bisherigen Verfahren

nicht nur hingegeben werden muß , sondern auch noch posi¬

tiven Schaden bringt , daß also eine Provinz , welche ihr

ganzes Domanium an eine andere verschenkte , damit ein

sehr gutes Geschäft gemacht hätte , während die beschenkte

ihre Finanzen verschlechterte.
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Zum Beispiel. Nach den Procentsätzen, welche sich
aus den Vorlagen der Staatsregierung ohne Berücksichti¬
gung anderer Momente ergeben, hat Oldenburg zu zahlen
78.9 0/o, Lübeck 13.l o/o, Birkenfeld8 0ch. Hiernach hat
beizutragen: Oldenburg 553,878 Thlr . und deckt davon
durch Domänen 246,364 Thlr. , durch Steuern u. s. w.
307,514 Thlr. Lübeck 91,962 Thlr-, davon deckt es durch
Domänen 62,650 Thlr., durch Steuern u. s. w. 29,312 Thlr.
Birkenfeld 56,160 Thlr. , davon deckt es durch Domänen
18,846 Thlr., durch Steuern u. s. w. 37,314 Thlr. —
Schenkten nun Oldenburg und Lübeck ihre Domänen an
Birkenfeld, so würde das Verhältnis werden: Olden¬

burg: '̂ ,̂ 0 ^ 4^ 35 ^ . Lübeck --- 3,55 o/g,

Birkenfeld ^ 55,1 0/0. Hiernach hätten zu
zahlen Oldenburg 290,277 Thlr., Lübeck 24,921 Thlr.,
Birkenfeld 386,802 Thlr . , und zwar durch Domänen ge¬
deckt 327,860 Thlr., durch Steuern aufzubringen 58,942
Thlr. Durch das Verschenken hätten gewonnen Oldenburg
17,237 Thlr., Lübeck 4391 Thlr ., dagegen durch Annahme
des Geschenkes Birkenfeld eingebüßt jährlich 21,628 Thlr.

Wollte man aber auch mit der Minderheit Brockhaus-
Kunz durch theilweise Nichtanrechnung der Zinsen den
Domanialertrag auf mehr als die Hälfte der Centralaus¬
gaben hinaufschrauben, so bliebe die Verkehrtheit dieselbe,
daß nämlich die Provinzen Oldenburg und Lübeck(und
letzteres verhältnißmäßig meisten) nicht nur ihre ganzen
Domanialerträge hergeben, sondern auch von dein Fehlbe¬
träge grade deswegen mehr übernehmen müßten, weil sie
schon so viel hergegeben hätten.

Die Domanialerträge eignen sich so lange nicht zur
Benutzung als gleichartiger Faktor neben der Steuerkraft,
als sie nicht einen Ueberflnß über die Centrallasten hinaus
gewähren oder mindestens diesen gleichkonnnen.

Bei der jetzigen Sachlage enthalte ich mich des Ver¬
suchs, eine richtigeQuotenvertheilung, die ohnehin unmög¬
lich ist, aufzustellen, denn es handelt sich nur noch darum,
zwischen meinem und dem Anträge der Staatsregierung zu
wählen. Nach der Einsicht, die ich gewonnen habe, daß
nämlich auf das Domanialvermögen bisher viel zw viel
Gewicht gelegt und dadurch namentlich das Fürstenthum
Lübeck dem Fürstenthum Birkenfeld gegenüber sehr benach-
theiligt worden ist, muß ich für den Antrag der Staats¬
regierung stimmen.

22. April 1864. Strackerjan  III.

Es folgt auf der Tagesordnung der Bericht des com-
merciellen Ausschusses zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs
für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Schiffsmann¬
schaften und andere auf Oldenburgischen Schiffen fahrende
Personen.

Die Anträge 1 , 2 , 3 und der genügend unterstützte
Antrag des Abg. Hullmann:

Statt des Z. 4 folgende Paragraphen zu beschließen:
K. 4. Wenn eine der im Z. 2 bezeichneten

Handlungen von zwei oder mehreren Personen,
welche sich dazu verabredet haben, begangen wird,
so ist die Strafe Zuchthaus bis zu 8 Jahren.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vor¬
handen sind, so tritt Gefängniß nicht unter sechs
Monaten ein.

H. 5. Haben zwei oder mehrere Personen sich
verabredet, eine der im §. 2 bezeichneten Hand¬
lungen zu begehen, ohne daß es schon zum Beginn
dieser Handlung gekommen ist, so sind dieselben
mit Gefängniß bis zu fünf Jahren zu bestrafen,

werden angenommen; Antrag 4 abgelehnt.
Zu Antrag 5 und 6 :
Abg. Brader : Dem, was die Minderheit zur Be¬

gründung ihres Antrags im Bericht niedergelegt, habe er nur
noch wenige Worte hinzuzufügen. Am Schluffe des Mehr¬
heitsberichts sei darauf hingewiesen, daß der Schiffer, welcher
das Schiff im Auslande verkaufe, wenn der Antrag der
Minderheit durchginge, gewöhnlich die Mannschaft an den
neuen Eigenthümer übergehen lassen werdee, und daß darin
eine Unbilligkeit gegen die Mannschaft liege. Dem müsse er
widersprechen; ein solcher Verkauf von Schiffen werde in der
Regel in China oder Ostindien, nach welchen Ländern vor¬
zugsweise die Oldenburgische Rhederei in den letzten Jahren
Geschäfte gemacht habe, stattfinden; bei einem chinesischen
Schiffseigenthümer aber werde ein deutscher Matrose schwer¬
lich im Dienste bleiben können, während andrerseits durchaus
nicht die Humanität gegen den Matrosen bei Seite geschoben
werde, wenn man ihn nöthige auf einem andern europäischen
Schiffe Dienste zu nehmen, da es ihm ziemlich gleichgültig
sein könne, ob er auf einem oldenburgischenoder anderen
europäischen Schiffe fahre.

Abg. Selkmann II . : Die Sache liege hier doch anders,
als in den in der ersten Lesung angenommenen gesetzlichen
Fällen. Da, wo Unglücksfälle oder Krieg u. s. w. der Reise
in den Weg t'-eten, möge der Matrose es sich gefallen lassen,
wenn er gezwungen werde, auf andern Schiffen Dienste zu
nehmen; wenn aber das Schiff aus reiner Spekulation ver¬
kauft werde, so sei es unbillig, ihm den Anspruch auf freie
Zurückbeförderung oder eine entsprechende Vergütung abzu¬
schneiden, wenn er sich weigere, auf einem beliebigen Schiffe
Dienste zu nehmen. Der Vorredner widerspreche sich selbst,
wenn er sage, es könne dem Schiffsmann einerlei sein, auf
welchem Schiffe er fahre, und auf einem chinesischen Schiffe
werde er nicht in Dienst bleiben- Auch müsse er doch be¬
merken, daß es unfern Matrosen durchaus nicht einerlei sei,
auf welchem europäischen Schiffe sie dienen, daß sie vielmehr

43 *
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Manche, z.B. englische und russische, vermeiden und auch die
amerikanischen Schiffe in keinem guten Ruf stehen. Sie
dann, wenn nach dem Belieben des Eigenthümers aus Spe¬
kulation das Schiff verkauft sei, zu zwingen, sich einer schlech¬
teren Behandlung auf solchen fremden Schiffen auszusetzen,
sei doch gewiß nicht billig. Er empfehle deshalb, dem bean¬
tragten Zusatze die Zustimmung nicht zu geben.

Abg. Strackerjan n . : Auch er werde dagegen stim¬
men; die Hauptgründe seien schon angeführt; es komme noch
hinzu, daß auch im Bremer Entwurf eine solche Bestimmung
sich nicht finde und ebensowenig— wenn Jemand einwenden
wollte, der Bremer Entwurf habe noch keine gesetzliche Kraft
— in dem Hamburger Entwurf, der von der Kommerzdepu¬
tation bereits angenommen sei.

Abg. Brader : Der Abg. Selkmann  werfe ihm
einen Widerspruch mit sich selbst vor; er glaube aber, daß
da, wo es sich um den praktischen Standpunkt handele, er
ebensoviel Erfahrungen in Rhedereisachen habe, wie der Abg.
Selkmann  und daß es noch recht lange dauern werde, bis
chinesische Schiffe hierher kommen. An den Bremer Entwurf
habe man sich früher auch nicht gekehrt, sondern eine dort
aufgenommene Bestimmung hier abgelehnt.

Abg. Selkmann II. : Da es ihm weder eingefallen,
die praktischen Erfahrungen des Abg. Brader  zu bestreiten,
noch sie mit seinen eigenen zu vergleichen, so sei ihm die be¬
treffende Bemerkung des Vorredners ein Räthsel. Wenn
derselbe sich aber auf seine praktischen Erfahrungen berufen
wolle, so könne man das in Betreff der Interessen der Rheder
gelten lassen, der Landtag aber habe auch die Interessen der
Schiffsmannschaftenzu wahrer: und müsse diese vor der Alter¬
native schützen, entweder auf Schiffen Dienste nehmen zu
müssen, auf denen sie nicht dienen wollen, oder auf die ent¬
sprechende Vergütung zu verzichten. Von chinesischen Schiffen
habe der Abg. Brader  selbst zuerst gesprochen; aber auch
auf europäischen Schiffen finde sich oft so viel Rohheit und
eine so brutale Behandlung der Schiffsleute, daß ein Olden¬
burger auf ihnen keine Dienste nehmen möge. Er glaube
nicht, daß nur im Interesse der Rheder der Landtag die Ma¬
trosen zwingen wolle, auf solchen Schiffen, wider ihren Willen,
zu dienen.

Berathung geschloffen.
Abg. Gräpel als Berichterstatter: Gehe man davon

aus, daß das Gesetz auch das Interesse der Schiffsmannschaft
zu wahren habe, so könne man die Minderheitsanträge nicht
annehmen. Außerdem führen dieselben auch zu einem geradezu
unsinnigen Resultat. Denn, wenn die Minderheit die Be¬
stimmung des Art. 36 H. 1 in der Zusammenstellung, daß
der Schiffsmann seine Entlassung fordern könne, wenn das
Schiff ins Ausland, d. h. hier im Hafen in das Ausland
verkauft werde, streichen wolle, so daß der Schiffsmann nie,
der Schiffer aber nur dann den Vertrag solle kündigen können,
wenn das Schiff im Auslande verkauft werde, so werde,

wenn das Schiff ins Ausland verkauft werde, Keiner kün¬
digen können, und die Mannschaft, da das Verhältniß auch
von selbst nicht aufhöre, müßte bleiben. — Uebrigens treffe
der Antrag nicht nur Matrosen, von denen der Abg. Brader
allein gesprochen habe, sondern auch Steuerleute.

Antrag5 wird abgelehnt; Antrag 6 ist dadurch er¬
ledigt.

Schließlich wird der ganze Gesetzentwurf, wie er vom
Ausschuß zusammengestellt ist, mit den heute beschlossenen
Aenderungen im Ganzen angenommen.

Den nächstfolgenden Gegenstand der Tagesordnung bildet
die zweite Lesung eines Gesetzes für das Herzogthum Olden¬
burg, betreffend den Gebrauch der Eide.

Der Entwurf nach der Zusammenstellung des Ausschusses
und Antrag2 werden angenommen; ebenso die Anträge1
und 2 zum letzten Gegenstand der Tagesordnung, zur zweiten
Lesung üben den Gesetzentwurf für das Herzogthum Olden¬
burg, betreffend die Enteignungen zu den vom Staat zu
erbauenden Eisenbahnen.

Nächste Sitzung: Montag den 25. April, Vormittags
11 Uhr.

Tagesordnung derselben:
1) Bericht des Finanzausschusses, betr. Nachbewilligung

zu den Kosten des Bundescontingents.
2) Desgl., betr. die Veteranenpensionen.
3) Desgl. , betr. Petitionen und Anträge für Chaussee¬

bauten.
4) Desgl., betr. Kündigung des Vertrags mit den Hansee-

städten vom 28. Febr. 1855.
5) Desgl., betr. einige ausgesetzte Positionen des Vor¬

anschlags der Ausgaben des Herzogthums Oldenburg
für 1864/66. ,

6) Desgl., betr. Erstattung von Chausscebaukosten an die
Stadt Friesoythe.

7) Desgl., betr. die auf Erbauung einer Brücke zu Hunte¬
brück sich beziehenden Petitionen.

8) Desgl. , betr. Form und Inhalt des Finanzgesetzes
für 1864/66.

Abg. Strackerjan II : Es sei gestern in der Eisen¬
bahnausschußsitzung zur Sprache gekommen, daß die von
diesem Ausschuß gestellten Anträge sich wörtlich im Bremer
Courier abgedruckt finden. Er gebe dem Präsidenten anheim,
ob Etwas dagegen zu thun sei, daß Nachrichten über einen
vertraulich zu behandelnden Gegenstand, welche noch dazu,
da die Anträge nicht in dieser Fassung angenommen, falsch
seien, in dieser Weise im Publikum verbreitet werden.

Präsident : Er sehe augenblicklich kein Mittel, wie
einer solchen Indiskretion begegnet werden könne. Sehr
zweckmäßig sei es aber, daß der Vorsitzende des Ausschusses
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Gelegenheit genommen habe, in der öffentlichen Sitzung zu
bemerken, daß die Anträge nicht so, wie veröffentlicht, ange¬
nommen seien.

Schluß der öffentlichen Sitzung 12 Hz Uhr Nachmittags.
Es folgt die geheime Sitzung zur Berathung über den

selbstständigen Antrag des Abg. Gräpel  und Genossen, betr.
die Ablösung des Stader Zolls.

Der Berichterstatter

Hayen.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Siebenunddreitzrgste Sitzung.

Oldenburg , den 25 . April 1864 . Bor mittags 11 Uhr.

- —- - ü,, " -— -

Tagesordnung: 1) Bericht des Finanzausschusses, betr. Nachbewillignng zu den Kosten des Bundescontingents.

2) Desgl. , betr. die Veteranenpensionen.
3) Desgl., betr. Petitionen und Anträge für Chausseebauten.
4) Desgl., betr. Kündigung des Vertrags mit den Hanseestädten vom 28. Februar 1855.

5) Desgl-, betr. einige ausgesetzte Positionen des Voranschlags der Ausgaben des Herzogthums Olden-

für 1864/66.
6) Desgl., betr. Erstattung von Chausseebaukosten an die Stadt Friesoythe.

7) Desgl., betr. die auf Erbauung einer Brücke zu Huntebrück sich beziehenden Petitionen.

8) Desgl-, betr. Form und Inhalt des Finanzgesetzes für 1864/66.

Vorsitzender: Präsident Becker.

AmMnistertische: Staatsminister v. Berg , Regierungs-
conunissäre Bucholtz und Meinardus.

Der Schriftführer Abg. Hullmanu  verliest das Pro¬
tokoll der vorigen öffentlichen Sitzung; dasselbe wird genehmigt,
nachdem auf Wunsch des Abg. Ahlhorn  eingefügt, daß der
bei der zweiten Lesung des Entwurfs eines Civilstaatsdiener-
gesetzes gefaßte erste Beschluß nach dem Ergebniß der Stim¬
menzählung mit 24 gegen 23 Stimmen gefaßt sei.

Eingänge:
1) Gesuch der Grundbesitzer aus Ihorst und der Gemeinde

Dinklage, betr. Erlaß eines Entwässerungsgesetzes; an
den Petitionsausschuß.

2) Petition des Gemeinderaths zu Zetel um Uebernahme
der Chaussee von Zetel nach Blauhand von Seiten
des Staats ; an den Finanzausschuß.

3) Petition des Gemeinderaths zu Eckwarden um An¬
legung einer Chaussee von Burhaver Mitteldeich nach
Tossens und Eckwarden; an den Finanzausschuß.

4) Petition des Rechnungsstellers Janßen zu Abbehausen
um Abänderung des Gebührengesetzesvom 28. Juni

- 1858 ; an den Petitionsausschuß.

Präsident : Es verstehe sich wohl von selbst, daß
bei dem voraussichtlich baldigen Schluß des Landtags die
Petenten, deren Gesuche erst jetzt eingingen, auf eine Erledi¬
gung derselben in dieser Session mit Sicherheit nicht rechnen
könnten. Was wegen Mangel an Zeit nicht erledigt werden
könnte, werde bis zum Wiederznsammentritt des Landtags zu
den Akten gehen.

Erster Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Finanzausschusses zum Schreiben der Staatsregierung vom

5. April 1864, betr. Nachbewilligung zu den Kosten des

Bundescontingents für 1861/63.
Anträge 1 und 2:
Regierungscommissär Meinardus : Der Ausschuß

gehe davon aus, daß die in dem Regulative für die Remonte
ausgeworfene Summe das Maximum des zum Ankäufe be¬

stimmten Betrages enthalte und daß der Landtag daher zu

einer Nachbewilligung nicht verpflichtet sei. Diese Auffassung
könne die Staatsregierung als richtig durchaus nicht aner¬

kennen; das Regulativ gebe eine bestimmte Anzahl von
Pferden  an und zu deren Anschaffung müsse das' erforder¬
liche Geld bewilligt werden, selbst wenn die regulirte Summe
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nicht ausreiche . Das Regulativ enthalte eben nicht nur die
Summe , sondern bestimme zugleich , daß 36 Cavallerie - und
8 Artilleriepferde angeschasft werden sollten ; den Marktpreis
habe die Staatsregierung nicht in der Hand , sie müsse den
Preis bezahlen , den der Markt mit sich bringe und aus der
regulirten Anzahl der Pferde und dem jeweiligen Marktpreise
ergebe sich die Summe , die bewilligt werden müßte . Die
Summe des Regulativs habe nur die Bedeutung einer Ver¬
anschlagung , um die Qualität der Pferde zu bestimmen , wobei
man natürlich die Marktpreise der damaligen Zeit zu Grunde
gelegt habe . Zur Zeit der Feststellung habe der in die Re¬
gulative aufgenommene Preis von 22 Pistolen dem Markt¬
preise für die Qualität von Pferden , die man im Sinne ge¬
habt habe , entsprochen . Seitdem seien aber die Preise um
50 pCt . gestiegen ; so daß ein Pferd derselben Qualität statt
22 Pistolen jetzt 30 bis 33 Pistolen koste. Die Staatsregie¬
rung glaube daher , daß der Landtag die geforderte Summe
nachbewilligen müsse , die nothwendige Zahl der anzuschaffen¬
den Pferde sei im Regulativ bestimmt , und für diese An¬
schaffungen das erforderliche Geld zu bewilligen sei der
Landtag verflichtst.

Dieses scheine der Ausschuß auch gefühlt zu haben , wenn
derselbe die Bewilligung beantrage ; es geschehe dies aber in
doppelter Weise . Die Minderheit beantrage einfach die Nach¬
bewilligung , die Mehrheit wolle die Mehrausgabe für Remonte
auf Ersparnisse anweisen . Es sei dies ein abermaliger Ver¬
such, die Ersparnisse dem Zeughausbau , dem sie bereits durch
Beschluß des Landtags überwiesen seien , wieder zu entziehen.
Eine Anweisung dieser bereits zu einem bestimmten Zwecke
überwiesenen Ersparnisse zu einer anderen Ausgabe sei nur
in Uebereinstimmung mit der Staatsregierung möglich . Mit
einem solchen Verfahren sei die Staatsregierung dem Land¬
tage entgegengekommen , indem sie beantragt habe , auf Erspar¬
nisse die Mittel , um 3 Capitains beritten zu machen , anzu¬
weisen . Zu jenem Anträge , der schließlich vom Landtage
angenommen sei , habe die Staatsregicrung sich veranlaßt
gesehen , da sie überzeugt gewesen , baares Geld werde zu dem
angegebenen Zwecke nicht bewilligt werden . Hier liege die
Sache anders ; wie die Staatsregierung bisher nicht damit
einverstanden gewesen sei/ Summen , deren Nothwendigkeit an
sich nicht zu bestreiten sei, auf Ersparnisse anweisen zu lassen,
so sei sie damit in Bezug auf den vorliegenden Antrag nicht
einverstanden . Die Bewilligung könne nicht vermieden wer¬
den , die Staatsregierung könne und werde sich dieselbe nicht
auf Ersparnisse auweisen lassen , sie könne dies schon prinzip¬
mäßig nicht . Die Nothwendigkeit der Ausgabe lasse sich nicht
bestreiten , um so weniger , als eine Verminderung derselben
dadurch bewirkt worden , daß bei der Artillerie der Termin
von Herbst auf das Frühjahr verlegt und dadurch eine Jahrs-
Anschaffung umgangen sei . Daß solche Ausgaben auf die
Ersparnisse , welche für den Zeughausbau unangegriffen bleiben
sollten , angewiesen würden , das werde die Staatregierung nicht

zugeben und der Landtag möge bedenken , daß er Summen,
die er einmal zu einem bestimmten Zwecke überwiesen habe,
nicht noch einmal zu einem anderen Zwecke überweisen
könne.

Abg . Ahlhorn : Mit den Ausführungen des Vor¬
redners sei er nicht einverstanden ; der Ausschuß habe ein¬
stimmig angenommen , daß die Staatsregierung einen Rechts¬
anspruch auf die beantragte Nachbewilligung für Remonte
nicht habe . Der Regierungscommissar bestreite diese Auffassung,
er sage , die Regulative nehme die Anschaffung einer bestimm¬
ten Anzahl von Pferden in Aussicht . Die Regulative sage
ausdrücklich:

„Zum Ersatz für jährlich 6 Pferde der Artillerie und
36 Pferde der Cavallerie werden ansgeworfen 5082 Thlr.
und kann außerdem , so weit nöthig , dazu dasjenige verwen¬
det werden , was für ausrangirte Pferde mehr gelöst
wird , als durchschnittlich 50 Thlr . für jedes Pferd.

Ausdrücklich sei also eine bestimmte Summe  normirt;
5082 Thlr . seien regulirt und kämen nach dem Artilleriever¬
trag hinzu 2 Pferde L 121 Thlr . , woraus die angegebene
Gesammtsumme von 5324 Thlr . resultire . Die Staatsregie¬
rung sage nun , in Folge von Sterbefällen sei sie mit dieser
Summe nicht ausgekommen — das sei möglich , aber der
Landtag habe in der Regulative mit der Staatsregierung
einmal einen Contrakt abgeschlossen , sich gänzlich mit derselben
über diese Ausgabe abgefunden und könne demnach von einer
Verpflichtung des Landtags , einem Rechtsanspruch der Staats¬
regierung auf die Nachbcwilligung nicht die Rede sein . An¬
dererseits könne der Landtag die Staatsregierung nicht zum
Sparen zwingen ; Ersparnisse mache dieselbe nur , um sie zu
ihr genehmen Zwecken zu verwenden . Wenn es sich darum
handele , ein Zeughaus aufzubauen , Capitains beritten zu
machen , dann könne durch späteres Einstellen der Remonte
oder in anderer Weise das Geld erspart werden ; wenn aber
Gelder nachbewilligt werden sollten , daun heiße es , Ersparun¬
gen seien nicht möglich . Bei den Montirungcn bedürfe die
Staatsregierung einmal mehr , als sie rechtlich fordern könne;
seitens des Landtags könne da von Billigkeit keine Rede sein
— man möge die Staatsregierung auf weitere Ersparnisse
durch Beurlaubungen oder wie es sonst thunlich erscheine,
anweiseu , eventuell auf ein Ausschieben des Zenghausbaus.
Außerdem werde bereits eine Nachbewilligung von fast
32,000 Thlr . verlangt , der man sich nicht entziehen könne
und wolle , aber darüber hinaus werde er nicht gehen.

Regierungscommissar Meinardus : Er wolle ganz
bei dein Gegenstände bleiben , um den es sich handele , bei der
Remonte . Hieb könne die Regierung nicht unterlassen , auszu-
sprecheu , daß sie mit der Auffassung des Ausschusses nicht
einverstanden sei. Daß die Regulative eine Geldsumme für
die Remonte enthalte , sei von ihm durchaus nicht geleugnet,
aber daneben normire -sie die Zahl der anzuschaffenden Pferde,
welche nach damaligen Preisen für die angegebene Summe
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habe acquirirt werden können . Es sei nicht möglich gewesen,
zu sagen , so und so viel Pferde sollten eingestellt werden , ohne
eine Summe dafür zu veranschlagen . Sonst hätte die Qua¬
lität der Pferde eines Weiteren beschrieben werden müssen,
denn nach der Güte schwanke bekanntlich der Preis zwischen
20 und 100 Pistolen . Um nun anzugeben , was für Pferde

gemeint seien , habe man nach damaligen Preisen das Kaufgeld
angegeben.

Die normirte Zahl der Pferde sei nothwendig , wenn der

Pferdebestand nicht herunterkommen solle . Wie überall mehr
oder weniger geschehen , sei die Zeit der Brauchbarkeit eines
Pferdes auf etwa 9 Jahre angenommen.

Wolle man unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht
mehr als nach dem damaligen Anschlag bewilligen , so könnten
nur halb so viel als nothwendig angeschafft werden . Daß
wir aber eine elende Reiterei und elendes Fuhrwerk bei der

Artillerie erhalten würden , wenn ein Pferd 18 Jahre Dienst
thun solle , das fei den meisten Abgeordneten besser bekannt,
als ihm selbst . Mit solchen Pferden sei es unmöglich , den
Bundesvorschriften zu genügen . Nicht umsonst gebe daher das
Regulativ ausdrücklich die Zahl der neu anzuschaffenden Pferde
an ; diese dürfe nicht vermindert werden , das erforderliche Geld
zur Anschaffung müsse bewilligt werden und könne - der Land¬
tag diese Ausgabe nicht auf Ersparnisse verweisen , über die
bereits in Uebereinstimmung mit der Staatsregierung ander¬
weitig verfügt sei . Wie er ( Redner ) seien auch mehrere der
Abgeordneten , vom Abg . Ahlhorn  erinnere er sich dessen
bestimmt , bei Feststellung der Regulative thätig gewesen . Er
möchte an diese Herrn die Frage richten , ob damals die Ab¬
sicht dahin gegangen sei , daß auf ewige Zeiten , bis zu einer-
etwaigen Aenderung des Gesetzes , die Anschaffungen zu den
nach damaligen Preisen veranschlagten Summen geschehen
müßten ; eine so unsinnige Bestimmung könne Niemandem
eingefallen sein . Der Abg . Ahlhorn  sage , ein Rechtsanspruch
der Staatsregierung liege nicht vor , er (Redner ) sei so wenig
Jurist wie der Abg . Ahlhorn,  aber er möchte doch fragen,
ob ein Richter , wenn derselbe aus die Absicht der früheren
Vereinbarung zurückgehe (und das sei Aufgabe des urtheilenden
Richters ) , bei einer Entscheidung dieser Frage die Regulative
anders auslegen werde , als daß der Betrag habe normirt
werden sollen , der zur Anschaffung der angegebenen Anzahl
von Pferden nothwendig sei.

Abg . Selkmann II : Der Abg . Ahlhorn  habe
die Regulative , um deren Bedeutung es sich hier handele , in
einer Weise ausgelegt , mit der er sich nicht einverstanden
erklären könne . Wenn die Anzahl der Pferde normirt sei,
so habe dies dieselbe Bedeutung , wie die Regulirung der An¬
zahl der nothwendigen Portionen und Rationen . Würden die
Pferde theurer , so müsse wie bei einer Preissteigerung für
Rationen und Portionen nachbewilligt werden bis zu der
Summe , für welche Pferde der erforderlichen Qualität ange¬
schafft werden könnten . Es sei ganz unzweifelhaft , daß die

Anzahl  maßgebend sei, daß es sich also nur darum handele,
ob die ausgeworsene Summe nach den jetzigen Preisen für
die Anschaffung der nach Zahl nnd Güte erforderlichen Pferde
genüge , dies werde dem Landtage so wenig zweifelhaft sein,
wie dem ganzen Ausschuß , denn dieser beantrage ( auch die
Mehrheit ) die Bewilligung der Summe . Die Nothwendigkeit
der Bewilligung sei auch von der Mehrheit anerkannt , sonst
dürfte dieselbe nicht empfehlen , die Ausgabe auf Ersparnisse
anzuweisen . Ob man auf Ersparnisse oder auf andere Ein¬
nahmen anweisen wolle , das habe auf die rechtliche Be-
urtheilung keinen Einfluß ; auch die Ersparnisse flössen in die
Staatskasse und dürften nicht zu unbegründeten .Ausgaben
verwandt werden . Wenn dies richtig sei , erscheine aber der
Antrag der Mehrheit als vollständig unzulässig . Es sei ein
eigenthümliches Verfahren , eine Summe , die man zum Zeug¬
hausbau zur Disposition gestellt habe und über die die Staats¬
regierung zu diesem Zwecke bereits verfügt habe , zurückziehen
und zu einer anderen Verwendung zur Verfügung stellen zu
wollen . Zu einem solchen Verfahren sei jedenfalls die Ein¬
willigung der Staatsregierung erforderlich , und diese sei nicht
gegeben . Der Antrag der Ausschußmehrheit sei demnach voll¬
ständig unannehmbar ; es handele sich hier nicht um Erwägung
von Zweckmäßigkeitsgründen , wie sie der Abg . Ahlhorn
geltend zu machen versuchte , sondern um die rechtliche Beur-
theilung der Sache.

Abg . Russell : Gegen den Antrag der Mehrheit wolle
er noch einen anderen Gesichtspunkt hervorheben . Die Regie¬
rung habe ans die Bundesverpflichtungen hingewiesen , diese
seien die Grundlage der Regulative . Wenn der Bund vor¬
schreibe , so nnd so viel Soldaten müsse Oldenburg halten , so
sei Oldenburg verpflichtet , Vorsorge für deren Unterhaltung
zu treffen . Der in der Regulative veranschlagte Geldbetrag
könne also nicht maßgebend sein , reiche derselbe nicht aus in
Folge einer Preissteigerung , so könne man die Leute nicht auf
halbe Rationen setzen und hungern lassen , sondern müsse das
Erforderliche nachbewilligen . Ein Beschluß nach dem Anträge
der Mehrheit würde einen Conflikt mit dem Bundesbeschluß
Hervorrufen und bedauerliche Folgen nach sich ziehen . Daß
die Ausgabe nicht auf die Ersparnisse angewiesen werden
könne , habe der Vorredner überzeugend nachgewiesen . Wenn
über die Verwendung derselben bereits beschlossen sei , sei es
nicht einmal honett , auf diese Position zurückzukommen ; von
einer Berechtigung , diese Ersparnisse wieder der Verfügung der
Staatsregierung zu entziehen , könne nicht die Rede sein . Die
Mehrheit des Ausschusses scheine die Ersparnisse für die reichste
Einnahmequelle zu halten . Wenn die Ausgabe nothwendig
sei , und das werde von keiner Seite bestritten , erscheine
es auch im Interesse des Landes , für Deckungsmittel zu
sorgen.

Der Antrag 2 (der Mehrheit ) wird mit 22 gegen 20
Stimmen abgelehnt , der der Minderheit ( Antrag 1) mit dem¬
selben Stiinmenverhältniß angenommen.



Zweiter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Finanzausschusses zu dem Schreiben Großh. Staatsregierung
vom 7. April 1864, betreffend die Veteranenpensionen.

RegiernngScommissär ZUeinardus : Er erinnere daran,
daß unter die Bedingungen für die Erlangung der in Rede
stehenden Beteranenpension auch die gehöre, daß die betr. Per¬
sonen nicht bereits anderweitige Pensionen bezögen. Nun
lägen ein paar Fälle vor, in denen diese Bedingung zu Härten,
zu führen scheine, indem Bewerbern nach den vereinbarten
Bestimmungen die Pension nicht habe gewährt werden können,
weil sie bereits eine kleine Pension (in dem einen Fall monat¬
lich etwas über 2 Thlr., in dem andern Falle monatlich
3 Thlr.) bezögen. Durch eine Pension von 20 bis 30 Thlr.
jährlich werde die Hülfsbedürftigkeit nicht ausgeschlossen, wenn
nun in den vorliegenden Fällen dieselbe nachgewiesen werde,
so erscheine die Zurückweisungder Bittsteller auf Grund jener
Bedingung nicht gerechtfertigt.

Er habe daher folgenden Antrag formulirt:
der Landtag erkläre sich einverstanden, daß bei nach¬
gewiesener Hülfsbedürftigkeit der Bezug einer ander¬
weitigen Pension nur dann von der Bewilligung der
sogenannten Veteranenpension ausschließen soll, wenn
jene andere Pension über 36 Thlr . beträgt.

Die Tragweite des Antrags sei nicht groß, er glaube
nicht, daß sich vielmehr als die beiden zur Kenntniß gekom¬
menen-Fälle ereignen würden und wenn auch noch ein oder
der andere Pensionsberechtigte sich in Folge dessen mehr mel¬
den sollten sollte, so würde dies den Landtag von der Annahme
seines Antrags nicht abhalten. Es unterliege wohl keinem
Zweifel, daß die ansfgcworfene Summe wie zu der vom
Ausschuß empfohlenen, so auch zu dieser Erweiterung aus¬
reichen würde. Einer der Fälle, den er bei dem so eben ge¬
stellten Anträge im Auge habe, betreffe einen Veteranen, der
unter Tettenborn und Walmoden gekämpft, an dem Gefecht
bei der Göhrde Theil genommen, schließlich in Brake eine
kleine Bedienung als Polizeiwächter erhalten und mit einer
Pension von 2 Thlr. und einigen Groschen monatlich in
Ruhestand versetzt sei. Er meine, das mindeste Alter eines
Pensionsberechtigten könne 70 Jahre sein, seit der kurzen Zeit
der Bewilligung seien bereits ungefähr 10 als verstorben an¬
gemeldet und könne es nicht fehlen, daß diese Veteranen bald
ganz auSsterben würden. Das Risiko für die Staatskasse
sei also nicht groß.

Abg. Russell : Er möchte den Antrag der Staats-
regierung unterstützen, da er glaube, daß derselbe der Tendenz
der ganzen Bewilligung entspreche. Die Unterstützung sei nur
eine geringe; daß nicht alle Veteranen die Oldenbnrgische
Medaille erhalten, sei nicht ihre Schuld; sie seien Oldenburger
geworden und in den anderen Staaten sei für die dortigen
Veteranen Sorge getragen. Nichts sei für den Patrioten be¬
schämender, als wenn er einem Greis begegne, der einst sein

Berichte. XIV. Landtag.

Leben für die Freiheit des Vaterlandes eingesetzt habe und
nun in dürftigen Umständen darbe.

Abg. Selkmunn II -: Er sei mit dem Anträge der
StaatSregiernng vollständig einverstanden. Danach solle eine
jährliche Pension bis zu 36 Thlr. von dem Bezüge der
Veteranenpension nicht ausschließen. Diese letztere betrage
24 Thlr. jährlich — gewiß ein geringer Betrag; während
nun jene, die der Antrag des Regierungscoünnissärs im Auge
habe, 36 Thlr . anderweitige und 24 Thlr . Veteranenpension
beziehen könnten, wäre der Maximalbetrag der Veteranenpen¬
sion, also das, was für alle, die die Bewilligung zunächst im
Auge gehabt habe, bestimmt worden, nur 24 Thlr. Mehrere
Pensionisten seien bereits gestorben, die bewilligte Summe
werde voraussichtlich zu den beantragten Erweiterungen bei
weitem nicht ganz erforderlich sein. Er möchte daher noch
eine fernere Erweiterung Vorschlägen, dahin, daß die Veteranen¬
pension von 2 bis auf 3 Thlr . monatlich den Umständen
nach erhöht werden könnte— selbstredend nur, wenn und
soweit die bewilligte Gesammtsumme dazu ausreiche. Wenn
die Pension im höchsten Satze 36 Thlr . jährlich betrage, so
sei das gewiß nicht zu viel; diese Erhöhung würde das äußerste
sein, im Fall des Abgangs eines Theils der Pensionsberech¬
tigten und würde Manchen zu einer sehr wesentlichen Unter¬
stützung gereichen können.

Regierungscommissär Meinardus : Daß der Pen-
sionsbctrag nach dem Ermessen der Staatsregierung in ihrem
Maximalbetrage auf jährlich 36 Thlr. erhöht werden könne,
erscheine ihm augenblicklich ein unbedenklicher Antrag; er fürchte
indessen, daß diese Erweiterung in ihrer Anwendung schwierig
sein werde. Es handele sich um etwa 100 Pensionisten, die
nach und nach zu einem höheren Satze Heraufrücken sollten;
das richtigste Prinzip bei der Bertheilung werde zwar sein,
den Grund der Hülfsbedürftigkeit entscheiden zu lassen. Sei
es aber schon schwierig, zu entscheiden, ob Hülfsbedürftigkeit
überhaupt anzuuehmen sei, eine Frage, die in den Berichten
der Aemter nach sehr verschiedenen Auffassungen beantwortet
werde, so sei es weit schwieriger, unter den Hülfsbedürftigen
graduelle Unterschiede zu statuiren. Vielleicht lasse sich jedoch
der einfache Modus anwenden, daß die Erhöhung eintrete,
wenn die Zahl der Pensionisten so zusammengeschmolzen sei,
daß alle  den höheren Satz beziehen könnten. Jedenfalls sei
es keine ungerechte Bertheilung, wenn Leute, die bereits bis
36 Thlr. anderweitige Pension bezögen, 24 Thlr. Veteranen¬
pension erhielten, da alle andern Pensionisten irgend einen
kleinen Nebenerwerb als Handwerker oder Landleute hätten.

Der Antrag des Abg. Selkmann  II . ist genügend
unterstützt.

Abg. Selkinann II -: Die Bedenken gegen seinen
Antrag würden sich leicht erledigen. Zunächst würden einzelne
gewiß so eclatant hülföbedürftig sein, daß man ihre Pension
gerne um etwas erhöhe. Demnächst würde sich das Bedenken
erledigen, wenn die bewilligte Summe zur Erhöhung aller
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Pensionen genügte. Vielleicht möchte es zweckmäßig sein und
gebe er dem Präsidenten anheim, seinen Antrag in diesem
Sinne zu ändern, daß die Pension, wenn nicht die Erhöhung
sür alle auf 36 Thlr. jährlich durch die vorhandenen Mittel
ermöglicht werde, für alle ohne Auswahl eine Erhöhung, soweit
möglich, etwa von 2 auf 2H2 Thlr . monatlich eintreten zu
lassen.

Der Ausschußantrag wird angenommen, der Antrag des
Regierungscommissärs und der des Abg. Selkmanu II-
desgleichen.

Dritter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Finanzausschusses, betr. die in Beziehung auf Chausseebauten
eingegangenen Petitionen und die auf Chausseebauten bezüg¬
lichen Anträge der Abgeordneten Rüdebusch und Selk¬
mann  I.

Anträge 1 und 2:
Staatsminister v . Berg : Die Petitionen aus den

Gemeinden Wüppels und St . Jost bezögen sich auf den Bau
einer Chaussee, die fast parallel laufen würde mit der im
Bau begriffenen Chaussee in nördlicher Richtung durch das
Jeverland mit dem Endpunkte Horumersiel. Er sei mit den
Petenten darin einverstanden, daß der Ban der Chaussee, um
welche dieselben einkämen, wünschenswert!) sei, sei aber anderer¬
seits auch der Ansicht, daß die Gemeinden sich wesentlich bei
den .Kosten betheiligen müßten. Da der Ausschuß dies nicht
berühre, habe er insbesondere mit Rücksicht hierauf das Wort
erbeten. Auch das Jeverland müsse sich daran gewöhnen, bei
Chausseen pon der Bedeutung der beantragten selbst Opfer zu
bringen. So weit er sich erinnere, hätten die zunächst Be¬
theiligten im Jeverland bisher noch zu keiner Anlage Beiträge
gegeben, noch sich, wie dies in den Gesuchen aus anderen
Landestheilen geschehe, zu solchen erboten. Auch hierauf habe
er bei dieser Gelegenheit Hinweisen wollen.

Die Ausschußanträge werden angenommen.
Antrag 3:
Staatsminister v . Berg : Der Ausschuß berühre in

seinem Berichte den Plan einer Chausseeverbindungnach Nor¬
denhamm auf dem Deiche. Die Provinzialregierunghabe
darauf hingedeutet, daß sich so vielleicht am Billigsten eine
Verbindung mit Nordenhamm, dessen Wichtigkeit er nicht ver¬
kenne, Herstellen lasse und sei deshalb eine speciellere Prüfung
dieses Planes veranlaßt. Wie der Ausschuß richtig voraus¬
gesetzt, habe das Projekt sich als unausführbar erwiesen und
habe er in Folge dessen verfügt, daß die Kosten einer Chaussee
von Ellwürd'en nach Atens speziell veranschlagt würden.

Abg. Töllner : Die Bitte habe vorzugsweise Blexen
und Nordenhamm im Auge. Der letztere Ort trete in seiner
Bedeutung iiümer mehr hervor; vom 1. Mai würden alle
Dampfschiffe, auch die zu Großensiel Station machten, dort
anlegen, die Briefbeförderung gehe bereits über Nordenhamm,
das Fährschiff fahre von dort täglich drei Mal . Zur Her- j

Vorhebung der Bedeutung jenes Platzes möge es ihm gestattet
sein, einige Zahlen anzuführen:

Im Jahre 1863 kamen au in Nordenhamin von London
und Hüll 150 Seedampfschiffeü 300 Lasten Größe, löschten
daselbst und wurden beladen nach London und Hüll zurück
expedirt. Mit diesen Seedampfschisfen wurden befördert:
5268 Stück Hornvieh, 3399 Schaafe, ferner 1000 Last Ge¬
treide. An Arbeitslöhnen wurden circa 9000 Thlr. bezahlt,
welche fast sämmtlich hiesigen Arbeitern zu Gute kamen. Mit
der Dampffähre wurden befördert 15,987 Personen, 420
Pferde, 2121 Stück Hornvieh, 3186 Schaafe', 340 Kälber
und Schweine.

Hieraus erhelle, welche Bedeutung Nordenhamm für das
Land, namentlich für die Wesermarschen habe; daß es eine
bleibende Station sein würde, gehe schon daraus hervor, daß
der Llohd die nicht unerheblichen Kosten einer Brücke ange¬
wandt habe. Dies möge zur Begründung und Empfehlung
des Ausschußantrags genügen.

Der Ausschußantrag wird angenommen. Der Antrag4
desgleichen.

Antrag 5:
Abg. Heye : In der Petition sei die Zweckmäßigkeit

dieser Chaussee umständlich hervorgehoben; bei der anerkannten
Nothwendigkeit des Baus , bei der zweifellosen Rentabilität
der Anlage, bei ver beispiellosen Opferwilligkeit der Interessen¬
ten lasse sich auf ein Eintreten des Landtags auf das Gesuch
mit Sicherheit rechnen.

Der Ausschußantrag Nr. 5 , desgl. ohne Debatte die
Anträge 6, 7, 8 und 9 werden angenommen.

Antrag 10:
Abg. Suhren : Die vorliegende Petition sei ihm zur

Zeit, als für die Chaussee von Westerstede vom Ausschuß das
Geld beantragt und vom Landtage genehmigt sei, nicht bekannt
gewesen. Jetzt sei es allerdings zu spät, ans die Richtung
näher einzugehen, sonst würde er zur Erwägung gegeben haben,
ob nicht eine Verbindung mit der Altjührdeuer Chaussee—
von Altjührden über Linswege und Conneforde nach Varel —
vorzuzieheu sei und ein Anschluß der Zeteler in Moorburg.

Der Ausschußantrag wird angenommen. Antrag 11
desgleichen.

Antrag 12:
Abg. Hullman « : Der Finanzausschuß scheine ihm

in Beurtheilung dieses Gesuches etwas hart zu verfahren;
Petenten höben mit Recht hervor, daß die jetzige Richtung der
Chaussee ihnen einen früher lebhaften Verkehr entzöge und
erböten sich im Verhältniß zu ihrer Dürftigkeit zu nicht un¬
erheblichen Opfern. Er wolle in seinen Hoffnungen und
Wünschen nicht zu weit gehen und beantrage nur:

der Landtag beschließe, die hier fragliche Petüiou der
Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung zu
übergeben.
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Der Antrag wird nicht genügend unterstützt , der Ausschuß¬
antrag wird angenommen.

Antrag 13 angenommen.
Antrag 14:

Abg . Rüdebusch : Er könne sich im Ganzen mit
dem Ausschnßantrage zufrieden geben , wenn er auch gewünscht
habe , daß die Dringlichkeit mehr hervorgehoben sei.

Antrag 15 angenommen.
Antrag 16:
Abg . Arkenau : Hinsichtlich der vorgeschlageuen Rich¬

tung sei er damit einverstanden , daß die Chaussee von Clop¬
penburg über Cappeln und Bakum nach Vechta den Vorzug
verdiene vor einer nördlicheren Verbindung . Im Ganzen
würde er eine noch mehr südliche Richtung empfehlen , weil
der Vortheil der Chaussee dann noch mehr Gemeinden zu
Gute käme — nicht nur Cloppenburg und Cappeln , sondern
auch Lastrup und Lindern und weil von da bis an die han¬
noversche Grenze fertig gebaut und somit der Anschluß an die
Westbahn hergestellt sei . Er empfehle daher den Ausschuß¬
antrag nach dieser Richtung hin und verstelle seine Bemer¬
kungen über die zweckmäßigste Richtung zur Erwägung der
Regierung.

Abg . Selkmann I : Das Schreiben der Staats¬
regierung vom 13 . Januar über den Stand der Chausseebauten
habe ihn zu seinem Anträge veranlaßt , weil er die nach dem¬
selben projektirte Richtung über Emsteck und Schneiderkrug
zur Verbindung von Cloppenburg und Vechta für unzweck¬
mäßig halte und zwar einmal , weil diese Chaussee an der
einen Seite fast parallel und nur etwa 1 Stunde entfernt,
die Chaussee von Cloppenburgnach Ahlhorn haben würde,
an welcher Seite aber nur Wüsteneien liegen , und sodann , weil
die ganze Gemeinde Emsteck mit Ausnahme des Kirchdorfs
unmittelbar einestheils von der Cloppenburg -Ahlhorner , andern-
theils von der Ahlhorn -Vechtaer Chaussee unnnttelbar berührt
werde . Es handele sich aber nicht nur darum , welcher Weg
der bequemere sei , sondern wesentlich darum , in welcher
Richtung besser bebaute und bevölkerte Gegenden durchschnitten
würden . Aus diesem Gesichtspunkt empfehle sich die südliche
Richtung . Anderntheils führe die Verbindung über Cappeln
mid Bakum durch eine niedrige und im Winter kaum fahrbare
Gegend — dies rühre theils von der mangelhaften Ent¬
wässerung , theils von dem schlechten Wege -Material her . Vor
einigen Tagen habe er mit Freuden vom Ministertische die
Erklärung vernommen , daß in Folge des Eisenbahnbaus der
Chausseebau nicht eingestellt werden solle , sondern hoffentlich
erst recht belebt und gehoben werden würde ; man erwarte
also , daß die nöthigen Mittel vorhanden sein würden . Wenn
es zu einer Südbahn käme , sei es über Vechta oder über
Cloppenburg , so würde jedenfalls eine direkte Verbindung dieser
Punkte durch einen der bevölkertsten Theile des Münsterlandes
ein großer Gewinn sein.

Abg . Selkmann II : Daß eine nähere Chausseever¬

bindung zwischen Cloppenburg und Vechta hergestellt werden
müsse , erscheine ihm garnicht zweifelhaft . Er würde es aber
lieber gesehen haben , wenn die spezielle Richtung dieser Chaussee
nicht in solcher Weise in die Berathung gezogen sei . Denn
man werde mit ihm einverstanden sein , daß im Landtage
hierüber Beschlüsse zu fassen nicht angemessen und daß es besser
sei, diese Frage , wie auch in den anderen Fällen , der Staats¬
regierung zu überlassen , deren Aufgabe es sei , die verschiedenen
Interessen und den Kostenpunkt in Betracht zu ziehen . Da
aber einmal über diesen Punkt hier Ansichten ausgesprochen
seien , so müsse auch er seine bestimmte Ueberzeugnng dahin
aussprechen , daß nach Erwägung aller Umstände die Richtung
über Emsteck vorzuziehen sei. Werde die Chaussee über
Cappeln nach Bakum geführt , so erreiche sie die Oldenbnrg-
Vechtaer erst in Vechtas Nähe , die Strecke sei doppelt so
lang als über Emsteck bis zum Schneiderkrug und werde bei
dem niedrigen Terrain über - das Doppelte kosten . Wenn der
Zweck , die Verbindung von Cloppenburg und Vechta , erreicht
werde , falle der Kostenpunkt aber erheblich ins Gewicht.
Außerdem sei Emsteck ein verhältnißmäßig bedeutender Ort,
dem durch die von ihm empfohlene Richtung der Chaussee
die Vortheile einer Verbindung mit Cloppenburg und Vechta
zu Theil werde . Endlich sei auf die Fortführung der Chaussee
in gerader Richtung nach Visbeck Gewicht zu legen , wozu
dem Vernehmen nach die Gemeinde Visbeck nicht unerhebliche
Beiträge zu gehen bereit sei.

Abg . Selkmann I. : Trotz der Ausführungen des
Vorredners müsse er bei seiner Ansicht beharren . Es sei be¬
kannt , daß namentlich bei Chausseebauten für die Richtung
der Bortheil der Gegenden , durch welche dieselbe führe , von
Bedeutung sei. Andererseits müsse er hervorheben , daß nament¬
lich Cappeln zu so bedeutenden Opfern bereit sei, wie sie noch
in seltenen Fällen von Gemeinden geleistet seien , und daß
dieser Umstand die Beurtheilung des Kostenpunktes wesentlich
modifizire.

Schluß der Debatte.
Abg . Strackerjan II - als Berichterstatter : Wenn

er noch das Wort ergreife , so geschehe dies , um , falls es
überhaupt noch erforderlich sein sollte , den Ausschuß zu ver-
theidigen , daß derselbe in seinem Antrag Bezug genommen
habe auf die vom Abg . Selkmann  I . beantragte Richtung.
Es sei dies in so unverfänglicher Weise geschehen , daß der
Antrag späteren Beschlüssen durchaus nicht präjudizire . Wenn
es heiße : „ der Landtag wolle zugleich die Staatsregierung
ersuchen , in nähere Erwägung zu nehmen , ob bei einer
Chansseeverbindung zwischen Vechta und Cloppenburg die
Richtung über Cappeln und Bakum nicht den Vorzug verdient
vor derjenigen über Emsteck und Schneiderkrng, " so identifizire
weder der Ausschuß durch den Antrag , noch der Landtag durch
Annahme desselben seine Ansicht mit der des Abgeordneten,
der jene Richtung in einem selbstständigen Anträge empfohlen
habe . Was übrigens seine persönliche Ansicht betreffe , sp

44 *
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stehe er eher auf dem Standpunkte des Abgeordneten aus dein
Wahlkreis Cloppenburg, der zuerst gesprochen, als desjenigen,
der gegen die Ausführungen des ersten das Wort ergriffen
habe.

Der Ausschußantragwird angenommen. Der Antrag
Nr. 17 desgleichen.

Vierter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Finanzausschusses zu dem Schreiben Großherzoglicher Staats-
regiernng vom 16. April 1864, betreffend die Kündigung des
Hanseatischen Vertrages vom 28. Februar 1855.

Antrag 1:
Abg. Russell : Die Nothwendigkeit der von der Staats-

regiernng beantragten und voni Ausschüsse empfohlenen Be¬
willigung sei eine Folge des nenlichen Landtagsbeschlusses, die
regierungsseitig im Voraus in sichere Aussicht gestellt sei.
Er wolle jenen Landtagsbeschluß nicht kritisireu, könne nur
sein Bedauern aussprecheu, daß durch die Kündigung des
Hanseatischen Vertrages für das Land ein Vortheil von
mehreren tausend Thalern wegfalle. Aus diesem Grunde
würde er es auch für gerechtfertigt halten, eine Verständigung
durch Conserenzen anzubahnen und würde er in diesem Sinne
einen Antrag stellen, wenn nicht die Laudtagssession zu Ende
ginge und er sich der Hoffnung hingebe, daß die Staatsre¬
gierung unter Erreichung ihres Zieles durch den Abschluß
neuer Verträge ein Mittel finden werde, der Landeskasse den
bisherigen Vortheil wieder zuznwenden.

Der Ausschußantrag wird angenommen/
Antrag 2:
Regierungscommissär Meinardus : Bei Gelegenheit

der Verhandlungen über die Zulagen sei eS wiederholt zur
Sprache gekommen, ob Oldenburg nach der Bundcskriegsver-
fassung einen General halten müsse, oder ob ein Stabsoffizier
etwa von Oberst' Rang genüge. Nach der Bundeski iegsver-
sassung könne nun allerdings ein Offizier jener niedrigeren
Charge die Commandostelle bekleiden; die Gründe, welche die
Staatsregiernng veranlaßten, einen General zn uormiren, seien
mancherlei Art, und zwar wichtiger und entscheidender als die
daraus erwachsende Mehrausgabe von einigen Thalern. Er
wolle diese Gründe hier nicht wiederholen, da ein Theil des
Ausschusses trotz der Ausführung derselben in seiner Meinung
und Auffassung unbeirrt zu beharren scheine. Er befürchte,
daß die von der Mehrheit des Ausschusses empfohlene. Maß¬
regel nicht geeignet sein würde, dem Wunsche des Abg.
Ahlhorn gemäß es möglich zu machen, daß nur solche
Offiziersaspiranten ausgenommen würden, die zur späteren
Bekleidung aller Grade qualifizirt seien. Er wolle nicht daraus
eingehen, wie eine solche Maßregel bei den ohnehin geringen
Avancementsaussichten auf die Coucurrenz für den Offiziers¬
stand einwirken müßte. Nnr einer thatsachlicheu Unrichtigkeit
im Ansschußbericht müsse er entgegentreten, der Bemerkung,
„daß die regulirte Gencralsstelle wohl mit aus der abge¬

schlossenen Brigadeconventionentstanden sei." Dies sei um

so auffallender, als dem Abg. Ahlhorn,  vielleicht auch
anderen Ansschußmitgliederu, urkundlich Vorgelegen habe, daß
schon 1830, als an einen Hanseatischen Vertrag noch garnicht
gedacht sei, ein General mit demselben Gehalte wie jetzt ange¬
stellt gewesen sei.

Der Abg. Ahlhorn  beantragt namentliche Abstimmung;
dieser Antrag ist unterstützt.

Der Antrag der Ausschußmehrheit wird sodann in nament¬
licher Abstimmung mit 24 gegen 20 Stimmen angenommen.

Dafür  stimmen die Abgeordneten:
Oetken , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch,

Scriba , Selkmaun I., Strodthoff , Suhren , Thöle,
Töllner , Millers , Windhaus , Abels , Ahlhorn,
Arkenau, Brörmann , Bulling , Bunnies , Hardt,
Heye, Hoting , Huchting , Krahn , Müller.

Dagegen  stimmen die Abgeordneten:
Pancratz, Russell , Selkmaun II., Strackerjan I.,

Strackerjan II. , Strackerjan III-, Barstet , Becker,
Brockhaus , de Cousser , Dannenberg , Driver,
Eissel , Fortmann , Gräpel , Greverus , Hnllmann,
Kunz, Lentz, Nieberding.

Abwesend: Ahlers , Barleben , Brader , Görlitz,
Struthofs.

Fünfter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des
Finanzausschusses, betreffend einige ausgesetzte Positionen des
Voranschlags der Ausgaben des Herzogthums Oldenburg für
1864/66.

Anträge1 und 2 und Antrag der Staatsregierung auf
eine Mehrbewilligungüber den Antrag der Minderheit(Nr. 2)
von 24400 Thlr. für Erweiterung der Kaje und von 5300
Thlr. für Vollendung des großen Krahns.

Abg. Graepel : Nach den gemachten Erfahrungen
könne er nyr ungern noch wieder das Wort nehmen, eine
Ausgabe, welche das Interesse der Schifffahrt fördern solle,
hier zu empfehlen; er halte sich trotzdem dazu verpflichtet,
dringend zu ersuchen, wenigstens dem Mindcrheitsantragebei¬
zutreten, namentlich die Kosten für Anschaffung eines Dampf¬
baggers nicht zu versagen. Der Besitz eines Dampfbaggers
werde nicht nur für Brake von Vortheil sein, sondern auch
den Interessen Elsfleths und der Regelung des Flußbettes
überhaupt dienen. Er halte es. daher auch für richtiger,
den Dampfbagger nicht speziell für die Hafenanstalt Brake,
sondern allgemein zumK. 55 (Hafenanstalten) zu bewilligen.
Die Mehrheit des Ausschusses führe für die Verwerfung der
Ausgabe eines anzuschaffenden Dampfbaggers unter Anderem
als Grund an, daß das Vorhandensein eines eigenen Dampf¬
baggers zu Baggerarbeiten veranlassen würde, die vielleicht
wünschenswertst, aber nicht nothwendig seien. Dies scheine
ihm eine wunderliche Motiviruug, er habe ganz dasselbe als
Grund für die Bewilligung geltend machen wollen. - Wenn
jene Arbeiten als wünschenswerth anerkannt würden, so em¬
pfehle es sich doch gewiß, die Mittel zu ihrer Ausführung zu
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bewilligen . Der Landtag habe den Bewohnern des Weserufers
einen harten Schlag versetzt , indem er ihnen die projektirte
Eisenbahnverbindung von Brake nach Hude verweigert habe;
es sei bei dieser Gelegenheit hauptsächlich auf die vorhandene
Wasserstraße hingewiesen — diese befinde sich an vielen Stellen
in einem traurigen Zustande und solle man daher nicht auch
die Mittel versagen , die vorhandene Berkehrsstraße in einen
brauchbaren Stand zu versetzen . An Stelle des Minderheits¬
antrages habe er zwei andere Anträge formulirt ; dieselben
lauteten:

1 . der Landtag wolle zu ß . 55 des Voranschlags zur
Anschaffung eines Dampfbaggers für 1864 15,000
Thlr . undZür 1865 14,405 Thlr . bewilligen;

2 . der Landtag wolle für die Braker Hafenanstalt
19,860 Thlr . für 1864 , 10,845 Thlr . für 1865 und
3745 Thlr . für 1866 bewilligen.

Der Unterschied dieser Anträge von vem Ansschnßantrag
Nr . 2 beruhe wesentlich darin , daß er die für einen Dampf¬
bagger geforderten Mittel abgesondert habe , so daß vielleicht
der eine oder der andere in der Lage sein werde , die Mittel
für den Bagger zu bewilligen , wahrend er genöthig sei, gegen
den Minderheitsantrag zu stimmen , da er das außerdem in
demselben enthaltene plus beanstande . Er hebe nochmals
hervor , daß der Beschluß des Eisenbahnbaues die Weserbe¬
wohner hart getroffen habe , man solle mm Gerechtigkeit walten
lassen und die Mittel bewilligen , um die Wasserstraße in Stand
zu setzen.

Der Antrag des Abg . Gräpel  ist unterstützt.

Staatsminister v . Berg : Die Staatsrcgiernng habe
sich nur ungern dazu verstanden , die ursprünglich zur Ver¬
vollständigung und Erweiterung des Braker Hafens gestellten
Anträge zu modifiziren ; sie sei dazu gezwungen durch die
Ueberzeugung , daß die Bereinigung des Eisenbahnbaues mit
der Hasenerweiterung die Kosten dieser Anlagen erheblich billiger
stellen werde . Die modifizirten Anträge der Staatsregiernng
hätten zu einer ganz erheblichen Ermäßigung der ursprünglichen
Forderung geführt ; statt eines Zuschusses von 200,000 Thlr.
würden kaum 100,000 Thlr . beantragt . Diese Summe ganz
zu bewilligen , liege um so mehr Grund vor , nachdem der
Landtag den Bau einer Eisenbahn nach Brake beanstandet habe.
Der geschlossene Hasen in Brake habe Oldenburg noch nicht
den vierten Theil der Summe gekostet, ' die Hannover auf
Geestemünde verwandt habe ; es sei vielleicht von Interesse,
die Gesammtsumme , die der Braker Hafen bisher gekostet
habe , zu erfahren ; dieselbe belaufe sich bis jetzt etwa auf
210,000 Thlr . — Mit dem Abg . Gräpel  sehe er in dem
Umstand , daß - der Beschluß des Landtags gegen die Braker
Eisenbahn ausgefallen sei , eine Veranlassung , jenen Hafen
durch andere Bewilligungen zu heben , sonst würden die uach-
theiligen Folgen der Ablehnung der Eisenbahn für den Be¬
stand und die Entwickelung des Hafens doppelt ins Gewicht
fallen . Der Verkehr ziehe sich rasch zurück , wenn der Kauf¬

mann und der Schiffer nicht einen Hafen fände , der ihm
einen angenehmen und billigen Aufenthalt gewähre . Mit dem
Abg - Gräpel  theile er aber auch die Ansicht , daß es nach den
gemachten Erfahrungen eine vergebliche Aufgabe sein würde , die
modifizirten Anträge die Staatsregiernng eingehend zu vertreten,
da der ganze Ausschuß der Ansicht sei, daß zur Zeit von der Er¬
weiterung der Kajen abznsehen und daß die Vollendung des großen
Krahns ohne Nachthcil noch eine Finanzperiode anfznschieben
sei , für welche , beiläufig bemerkt , die Mittel bereits früher
bewilligt seien . Er wolle sich daher wesentlich auf die vor¬
liegenden Anträge beschränken und den Minderhcitsantrag
dringend zur Annahme empfehlen . Die AuSschnßanträge gingen
auseinander : Erstens hinsichtlich der Kosten für die Pflasterung der
Anfahrten zu den Ladebrücken und Instandsetzung der Hafen¬
straße . Die Staatsregierung beantrage diese Mittel , um eine
stets brauchbare Verbindung mit den Ladebrücken herzustellen;
der Ausschuß sei über die Nothwendigkeit der Herstellung
einer solchen Verbindung einverstanden , aber nur ein Theil
wolle die zu diesem Zwecke beantragten Mittel zum vollen
Betrage bewilligen , ein Theil dagegen wolle die Kosten theil-
weise auf Minderverwendungcn in den für die ordentlichen
Ausgaben ausgeworfenen Positionen verweisen . Eine Summe,
deren nothwendige Verausgabung anerkannt werde , auf Ein¬
nahmen , welche ungewiß und unwahrscheinlich seien , anzuweisen,
sei gewiß unzulässig . Zweitens handele es sich um die
Pflasterung an der Nordwestseite des Hafens . Nach den
Motiven deb Staatregierung sei es wesentlich , einen größeren
Raum zu schaffen , um den Verkehr zum Hafen von allen
Seiten zu erleichtern . Nur die Minderheit empfehle die Be¬
willigung der hierfür beantragten Summe , die Mehrheit
spreche sich dagegen aus . Er müsse bedauern , daß die aus¬
führliche Begründung dieser Position in der früheren Vorlage
der Staatsregiernng nicht in die Hände aller Landtagsmit¬
glieder gelangt sei , da er überzeugt sei , daß eine nähere
Prüfung derselben zur Anerkennung der Nothwendigkeit dieser
Ausgabe geführt habe . Dies gelte auch hinsichtlich der Kosten
für Anschaffung eines Dampfbaggers . Er könne zunächst auf
die von dem Vorredner geltend gemachten Gründe verweisen.
Eine genügende Baggerung sei mit einen : Handbagger nicht
ausführbar ; wo man über 2 (0 tief baggern müsse , sei ein
Dampfbagger unentbehrlich . . Die Minderheit bemerke in ihrem
Berichte mit Recht , daß es fraglich sein werde , ob inan einen
Dampfbagger miethweise werde erhalten können ; sei dies nicht
thunlich , so würden aus dem Mangbl eines eigenen Dampfbaggers
erhebliche Uebelstände zu erwarten sein . Daß der Bagger auch
anderweitig ,verwandt werde , sei gewiß ein Vortheil und sei es ihm
mit dem Abg . Gräpel  sehr ausfallend gewesen , daß die Mehrheit
des Ausschusses vor wünschenswcrthe Ausgaben einen Riegel
schieben wolle . Solche Prinzipien , die den Antrag auf Ab¬
lehnung dadurch motivirten , daß zu besorgen sei , daß der
Bagger auch zu nur wünschenswerthen und nicht blos noth-
wendigen Arbeiten verwandt werden würde , müßten konsequent
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dahin führen, alle Chausseeneubauten zu streichen, denn auch
diese seien keine nothwcndigen, sondern nur nützliche Anlagen.
So weit werde man aber nicht gehen wollen, er sei vielmehr
überzeugt, es werde die Zeit kommen, wo man mehr als in
dem jetzigen Landtage geneigt sein werde, das WünschenS-
werthe zu fördern, in der Ueberzeugung, daß man mit
aller Energie vorwärts müsse, um nicht zurück zu kommen.

Er übersehe augenblicklich nicht, in wiefern der Antrag
des Abg. Gräpel  von den Ausschußauträgen abweiche.

Abg. Strackerjan II- : Er dürfe zur Aufklärung
bemerken, daß der Abg. Gräpel  den Mehrheitsantrag wie¬
derhole und davon für 1866 1200 Thlr . absetze an Miethe
für den Dampfbagger, indem er in einem besonderen Antrag
die Bewilligung der Kosten für Anschaffung des Baggers
empfehle.

Staatsminister v . Berg : Er gelange zu einem ferneren
Anträge, indem er zu den von der Mehrheit zur Bewilligung
empfohlenen Summen 3650 Thlr. zusetze, nämlich 2900 Thlr.
für Herstellung einer Straße an der Nord-Westseite des Hafens
und 750 Thlr . , die für die Pflasterung der Anfahrten von
der Mehrheit abgesetzt seien.

Er beantrage:
der Landtag wolle für die Braker Hafenanstalten
19,860 Thlr . für 1864, 10,845 Thlr. für 1865
und 4945 Thlr. für 1866 bewilligen.

Allerdings habe er den dringenden Wunsch, daß der
Antrag der Minderheit angenommen werde, eventuell, daß
wenigstens der Mehrheitsantrag so weit vervollständigt werde,
daß die beantragten Pflasterungskosten bewilligt würden.

Abg. Strackerjan ^ - Er habe einen ähnlichen An¬
trag im Sinne gehabt; in der Voraussetzung, daß zuerst die
niedrigsten Summen zur Abstimmung gebracht würden und in
der Hoffnung, daß die Mehrheit vie Pflasterung der Anfahr¬
ten zum Vollen bewilligen werde, habe er diese 750 Thlr.
trennen wollen von den Pflasterungökosten an der Nordwest¬
seite des Hafens. Die Nothwendigkeit der Pflasterung der
Anfahrten und der Instandsetzung der Hasenstraße erkenne die
Mehrheit an, wolle aber nur .870 Thlr. bewilligen und 750
Thlr. auf Ersparnisse verweisen. Dies erscheine durchaus
nnthunlich. In einer Position, für die 1000 Thlr. ausge¬
worfen, sei durch Eisgang bereits eine Beschädigung von 821
Thlr . eingetreten. Da die Nothwendigkeit der Ausgabe an¬
erkannt werde, gebe er sich der Hoffnung hin, daß auch die
Mehrheit mit Bewilligung der ganzen erforderlichen Summe
von 1620 Thlr . einverstanden sein werde— in diesem Falle
werde der erste von ihm beabsichtigte Antrag wegfallen. Was
die unter Nr. 7 von der Staatsregierung beantragte Pflaste¬
rung betreffe, so sei eS ohne dieselbe kaum möglich, den Holz¬
hafen zu nutzen, da schwere Frachten auf dem ehemaligen
Anßengroden bei regnichten Wetter nicht gefahren werden könnten.
Hinsichtlich des Baggers wolle er nur darauf Hinweisen, in wie
große Verlegenheit man ohne den Besitz eines eigenen Baggers

durch die Abhängigkeit von dem Willen eines Privatmannes
gerathen könne. Der Eigenthümer, ein Bremer Kaufmann,
könne anderweitig über, den Bagger disponiren, er könne aus
beliebigen Motiven die Vermiethung in Zukunft weigern, er
habe auch die Bestimmung des Miethpreises ganz in seiner Hand.
Bisher habe er den Bagger billig hergegeben; wenn er aber
erführe, daß die Anschaffung eines eigenen Baggers abgelehnt
sei, könne er den Nothstand benutzen und den Miethpreis von
1200 auf 1800 Thlr. hinaufschranben. Dadurch könne
Schaden entstehen, die Anschaffung sei kein Schaden, da sich
das Ankaufskapital durch die ersparte Miethe verzinse und
außerdem an anderen Stellen der Weser und unteren Hunte im
Interesse anderer Hafenanstalten und des ganzen Landes der
Bagger benutzt werden könnte.

Abg. Ahlhorn : Zunächst wolle er dem letzten Vor¬
redner erwiedern, von den Pflasterungskosten der Anfahrten
seien 750 Thlr. abgcsetzt im Hinblick auf die große Bewilligung
und die hohen Anschläge in den übrigen Positionen. Die
Ausschußmehrheit wolle gern entgegenkommen und die Kosten
zum Vollen mit 1620 Thlr . zur Bewilligung empfehlen.
Was die Motivirung im Berichte betreffe, daß man den
Bagger nicht wolle, da er zn anderen wünschenswertsten aber
nicht nothwcndigen Arbeiten verwandt werden werde, so habe
er und andere Ausschußmitglieder bei Feststellung des Berichtes
diesen Passus überhört. Ein solches Prinzip wolle man nicht
vertreten. Wenn der Abg. Gräpel  meine, die Bewilligungen
zur Förderung der Schifffahrtsinteressen hätten keine Aussicht
im Landtag, so wisse er nicht, wo der Abg. Gräpel  diese
Erfahrung gemacht habe. Seines Wissens sei von der Aus¬
schußmehrheitund vom Landtag in den Positionen für Schiff¬
fahrt wenig oder nichts abgesetzt-— vielleicht beziehe sich aber
diese Aeußerung auf den selbstständigen Antrag des Abg.
Gräpel,  das könne er nicht ermessen. Im klebrigen könne
eS den Brakern ganz einerlei sein, ob das Baggern mit einem
gemietheten oder mit einem eigenen Bagger geschehe, es müßte
denn schon sein, daß miethweise keiner zu bekommen wäre.
Der Kaufpreis betrage 29,405 Thlr ., so daß die Zinsen dem
Miethpreise von 1200 Thlr. etwa gleich kämen. Dazu komme
aber für den Staat die Kosten der Unterhaltung, der Reparatur,
der endliche Verbrauch — aus diesen Gründen habe man
das Miethen zum bisherigen Preise für vortheilhafter gehalten.
Geld sei für den Braker Hafen viel bewilligt, der Staats¬
minister sage, kaum ein Viertel so viel, wie Geestemünde ge¬
kostet, etwa 210,000 Thlr. Das möge richtig sein; hinzu
kommen 30,000 Thlr., die man der Braker Sielacht für Um¬
leitung des Tiefes, die nach seiner Auffassung im Interesse
des Braker Hafens geschehen sei, gegeben habe. Das mache
jährlich 8000 Thlr. Zinsen, die gewöhnlichen Unterhaltungs¬
kosten betrügen 7000 Thlr., also zusammen 15,000 Thlr. Daß
der Hafen einmal die Zinsen decke, stehe garnicht zu erwarten,
während z. B . in England derartige Anlagen aus Aktien des
pekuniären Gewinnes wegen gemacht würden. Die jetzt von
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der Mehrheit zur Bewilligung empfohlene Summe belaufe
sich aus 32,000 Thlr. für die bevorstehende Finanzperiode;
das etscheine ihm nicht viel. Beurtheilen könne er die Sache
nicht und sei daher der Staatsregierung entgegen gekommen;
wenn die Ausschußmehrheit nun noch weitere 750 Thlr. zur
Bewilligung empfehle, so glaube er, sei man den Brokern
vollkommen gerecht geworden.

Abg. Selknrann kl-'- In den Ausführungen des
Vorredners höre er wieder Aenßerungen, wie „die Leute in
Brake können sich damit begnügen" ; er mache doch darauf
aufmerksam, daß es sich gar nicht darum handele. Es handele
sich vielmehr nur Unterhaltung eines Staatshafcns , den Ol¬
denburg nach seiner ganzen Lage und seinen Verkehrsverhalt¬
nissen besitze und besitzen müsse.

Daß sich bei dem Hafen eine Stadt anbaüe und ver¬
größere, sei natürliche und wünschenswerthe Folge des Hafens,
dadurch würden aber nicht die Vewendnngen für den Hafen
Verwendungen für die Bewohner der Stadt Brake. Die
Bemerkungen gegen die Anschaffung eines Baggers zeigten
ausfallend, daß der Vorredner die von anderer Seite vorgc-
brachten Gründe der erforderlichen Würdigung nicht unterzogen
habe. Der Abg. Ahlhorn  habe zwar ein Rechenexempel
gemacht, aber der Abg. Stracke rjan  habe bereits gesagt,
wenn der Eigenthümer es fordere, müsse man vielleicht im
nächsten Jahr 1800 Thlr. Miethe geben. Ob Concurrenz in
der Vermischung eintreten werde, sei höchst zweifelhaft. Außer¬
dem sei ganz übersehen, daß man einen eignen Bagger auch
zu andern Arbeiten verwenden könne, die als wünschenSwerth
angesehen werden müßten, der Kosten wegen aber bei einem
gemietheten Bagger unterblieben. An anderen Stellen der
Weser und Unterhunte im Fahrwasser und bei den Mündungen
der Siele würde die Anwendung des DampsbaggerS großen
Nutzen bringen. Die Anschaffung erscheine in jeder Beziehung
finanziell vortheilhaft und sei daher dringend geboten. Ein
gemietheter Bagger würde so hoch oder unbedeutend niedriger
zu stehen kommen als die Zinsen des Kaufpreises eines eignen
und dabei lasse der letztere anderweitige wünschenswerthe Ver¬
wendungen zu. Auffallend sei die Berechnung des Vorredners
über Zinsen des zum Braker Hafen angelegten Kapitals.
Die Schifffahrt nutze die Wasserstraße, andere Gewerbe nutzten
die Chausseen. Wer nur von letzteren verlange, daß sie an
Chausseegeld die Unterhaltungskosten und Zinsen des Anlage¬
kapitals aufbrächten? Welcher Grund denn aber vorliege, an
die Wasserstraße so ganz andere Forderungen zu stellen? Den
Grund sei der Abg. Ahlhorn  schuldig geblieben; er müsse
glauben, daß der Abg. Gräpel  Recht habe, wenn er der
Ansicht sei, daß die Interessen der Schifffahrt bei einem Theile
des Landtags auf Förderung keine Aussicht hätten.

Abg. Strackerjan I. : Zur Berichtigung der Angaben
des Abg. Ahlhorn  wolle er nur bemerken, daß der Staat
der Braker Sielacht zur Umlegung des alten Braker Siels
nur 25,000 Thlr. gezahlt habe, 3000 Thlr . habe die Stadt

Brake bezahlt, 2000 Thlr . habe die Sielacht fallen lassen.
Ferner sei auch die Einnahme aus Benutzung des Braker
Hafens nicht zu gering anznschlagen. Keine Chaussee bringe
die Unterhaltungskosten auf,  die Hafenkasse habe trotz einer
Ausgabe von 1600 Thlr . in Folge des ungewöhnlichen Schlick¬
falls, der in Geestemünde eine Verwendung von 35,000 Thlr.
erforderlich gemacht habe, mit einem Ueberschnß von 2000 Thlr.
abgeschlossen.

Abg. Uhlhorn : Daß man bei Chausseen eine Ver¬
zinsung deS Anlagekapitals nicht verlange und daß man diesen
Maßstab auch bei anderen Anlagen nicht absolut anlegen
dürfe, damit sei er ganz einverstanden. Oldenburg sei aber
vorzugsweise ein Ackerbau- und Viehzucht treibendes Land,
nicht ein Land des Handels und der Fabriken. Wenn man
dieses in Betracht ziehe, ständen die Verwendungen im Inter¬
esse der Schifffahrt zu denen, welche die Landwirthschaft för¬
derten, in keinem Verhältnis Auf den Chausseen fahre nicht
nur der Sandmann, sondern Andere nicht minder; die Ein¬
nahmen würden um ein Erkleckliches höher sein, wenn Alles
zahlte, was jetzt frei führe.

Er wolle sich übrigens mir d̂agegen verwahren, daß von
seiner Seite bei Bewilligungen im Interesse der Schifffahrt
knickerig verfahren sei; er habe schon vorhin gefragt, in wel¬
chen Positionen man etwas abgesetzt habe.

Abg. Graepel : Er hebe hervor, daß sein Antrag 1
die Summe allgemein zu Z. 55 beantrage; der Dampsbagger
solle nicht Inventar des Braker Hafens und unter der Ver¬
fügung der dortigen Behörden stehen, sondern ein Inventar
des ganzen Landes werden, das überall im Interesse des
Landes gebraucht werden könne. Eine andere Beordnnng
würde leicht Conflikte Hervorrufen, wenn der Bagger an ver¬
schiedenen Orten gewünscht würde.

Abg. Strackerjan II . : Ob der Vorredner einen be¬
sonderen Paragraph für diese Position wolle?

AbgHGräpel: Er beantrage, die Summe in die
vorhandene Position „Z, 55 Hafenanstalten" auszunehmen.

Präsident : Es empfehle sich, die einzelnen beantrag¬
ten Ausgaben für sich zur Abstimmung zu bringen. Er würde
zunächst den Dampfbagger zur Abstimmung verstellen, da
diese Position die Eigenthümlichkeit habe, daß sich in Folge
der Annahme oder Ablehnung in anderen Anträgen die Summe
pro 1866 um 1200 Thlr . ändere.

Der Antrag auf Bewilligung von 15,000 Thlr . für
1864 und 14,405 Thlr. für 1865 zur Anschaffung eines
Dampfbaggers wird in namentlicher Abstimmung mit 24 gegen
19 Stimmen angenommen.

Mit Ja stimmten die Abgeordneten:
Pancratz,  Russell , Selkmann  II ., Strackerjan I.,

Strackerjau  II ., Strackerjan  III ., Barleben , Bar¬
tel , Becker, Brockhaus , Bulling, de  Consser , Driver,
Eissel , Fortmann , Görlitz , Gräpel , Greverus,
Hoting , Hnllman n, Krahn , Kunz, Lentz, Nieberding.



Mit Nein stimmten die Abgeordneten:
Rösener , Nüdebusch , Selkmannl . : Strodthoff,

Suhren , Thöte , Töllner , Millers , Windhaus,
Abels , Ahlhorn , Arkenau , Brörmann , Bunnies,
Hardt , Huchting , Müller , Oetken , Oldejohanns.

Abwesend:  Ahlers , Brader , Dannenberg , Heye,
Scriba , Struthofs.

Präsident : Jetzt ändere sich der Mehrheitsantrag,
mit dem die Minderheit einverstanden sei, dahin , daß für die

Hafenanstalt (ohne Pflasterung der Nordwestseite des Hafens)
für 1864 — 16,210 Thlr . , für 1865 — 10,850 Thlr .,
für 1866 — (statt früher 4945 Thlr .), 3745 Thlr . beantragt
würden . Außerdem gingen nach der Bemerkung 'des Abg.
Ahlhorn,  mit der sich die übrigen Mitglieder der Ausschuß¬
mehrheit einverstanden erklärt hätten , hinzu 750 Thlr . pro
1864 zu den in dem früheren Mehrheitsantrage empfohlenen
870 Thlr . für Pflasterung der Anfahrten und Instandsetzung
der Hafenstraße . Die Amrahme dieser Summe werde in dein
Minderheitsantrag ebenfalls empfohlen.

Die Anträge auf Bewilligung der 16,960 Thlr . für
1864 , 10,850 Thlr . für 1865 , 3745 Thlr . für 1866 werden
angenommen.

Präsident : Ferner liege der Antrag vor, 2900 Thlr.
zur Pflasterung der Nordwestseite des Hafens für 1864 zu
bewilligen ; es sei namentliche Abstimmung beantragt.

Der Antrag auf namentliche Abstimmung ist unterstützt
und werden obige 2900 Thlr . pro 1864 in namentlicher
Abstimmung mit 22 gegen 21 Stimmen bewilligt.

Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Russell , Selkmann II ., Strackerjan I ., Stra-

ckcrjan II . , Strackerjan III . , Barleben , Bartel,
Becker , Brockhaus , Bulling , de Cousser , Driver,
Eissel , Görlitz , Gräpel , Greverus , Hullmann,
Krahn , Kunz , Lentz , Nieberding , Pancratz.

Gegen  den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Selkmann I ., Strodthoff -, Suhren , Thöle,

Töllner , Millers , Windhaus , Abels , Ahlhorn,
Arkenau , Brörmann , Bunnies , Fortmann , Hardt,
Hoting , Huchting , Müller , Oetken , Oldejohanns,
Rösener , Rüdebusch.

Abwesend : Ahlers , Brader , Dannenberg,  Hohe,
Scriba , Struthofs.

Präsident : Es blieben über die nun von der Staats¬
regierung beantragten Summen , 24,400 Thlr . für Erweiterung
der Kajen , und 5300 Thlr . für Vollendung des großen Krahns,
die er zusammenfasse.

Dieser Antrag wird abgelehnt.
Der Ansschußantrag Nr . 3 wird in namentlicher Ab¬

stimmung mit 26 gegen 18 Stimmen abgelehnt.
Für denselben stimmen die Abgeordneten:
Barleben , Becker , Brockhaus , de Cousser,

Eissel , Görlitz , Greverus , Hullmann , Krahn,

Kunz , Lenz , Nieberding , Pancratz , Russell , Selk¬
mann II ., Strackerjanl ., Strackerjan II ., Stracker¬
jan III.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Thöle , Töllner , Millers , Windhaus , Abels,

Ahlhorn , Arkenau , Bartel , Brörmann , Bulling,
Bunnies , Driver , Fortmann , Gräpel , Hardt,
Hoting , Huchting , Müller , Oetken , Oldejohanns,
Rösener , Rüdcbusch , Scriba , Selkmannl ., Strodt¬
hoff , Suhren.

Abwesend : Ahlers , Brader , Dannenberg , Heye,
Struthofs.

Sechster Gegenstand der Tagesordnung : Bericht des
Finanzausschusses zu dem Schreiben der Staatsregierung wegen
theilweiser Erstattung von der Stadt Friesoythe getragenen
Chausseebaukosten.

Antrag der Minderheit auf theilweise Bewilligung (zum
Betrage von 1200 Thlr .), der Mehrheit auf Ablehnung , der
Staatsregierung aus Bewilligung von 3300 Thlr.

Abg . Pancratz : Die Billigkeit spreche entschieden für
eine Erstattung an die Stadt Friesoythe . Dieselbe habe die
Lieferung der Steine zur Chaussee von Cloppenburg nach
Friesoythe ursprünglich zu einen: „angemessenen" Preise über¬
nehmen sollen und habe man nach dem Anschläge 12 H2 gs-
als solchen angenommen . Später habe sich herausgestellt , daß
dieser Preis zu niedrig veranschlagt sei und habe die Staats¬
regierung 1857 schon den Preis von 18 Hz gs- per Tonne
als angemessen anerkannt . Später , nachdem die Sache eine
Zeit liegen geblieben, sei vereinbart , die Stadt solle die Mehr¬
kosten der Steine über 18 ^ gs. tragen , hiernach sei ein Vor¬
anschlag gemacht , nach welchem die Stadl 7200 Thlr . in
Gemäßheit der früheren Bedingung zu dem veranschlagten
Bedarf von 26,300 Thlr . gezahlt habe , indem man bei der
Berechnung des städtischen Beitrags auf Grund der früheren
Bedingung , davon ausgegangen sei, daß die Steine 25 bis
30 gs. kommen würden . In Wirklichkeit seien nur 20 gs.
und für einen Rest 22 gs. verausgabt . Es sei also bei
Weitem nicht daS bezahlt , wozu der Beitrag ans 7200 Thlr.
normirt sei und würde dieser weit niedriger gestellt sein, wenn
man vorher gewußt hätte , daß die Steine so billig zu acqui-
riren sein würden . Ans Billigkeitsrücksichten rechtfertige sich
daher die Rückerstattung von 1200 Thlr . nach dem Minder¬
heitsautrage , ja die Billigkeit scheine selbst für eine Erstattung
zu dem von der Staatsregierung beantragten Betrage von
3300 Thlr . zu sprechen.

Präsident : Er bringe den Minderheitsantrag in dem
Sinne zur Abstimmung , daß mit dessen Ablehnung die Sache
erledigt sei, mit der Annahme noch der weiser gehende Antrag
der Staatsregierung zur Abstimmung komme.

Es liegt ein unterstützter Antrag des Abg . Huchting
auf namentliche Abstimmung vor.



353

Der Minderheitsantrag wird in namentlicher Abstimmung
mit 27 gegen 18 Stimmen abgelehnt.

Für den Antrag stimmen die Abgeordneten:
Barleben , Bartel , Becker , Brockhaus , Driver,

Eissel , Görlitz , Greverus , Krahn , Kunz , Lentz,
Nieberding , Pancratz , Russell , Selkmann  II .,
Strackerjan I ., Strackerjan II ., Thöle.

Gegen  denselben stimmen die Abgeordneten:
Töllner , Wallers , Windhaus , Abels , Ahl¬

horn , Arkenau , Brörmann , Bulling , Bunnies,
de Cousser , Dannenberg , Fortmann , Gräpel,
Hardt , Hoting , Huchting , Hullmann , Müller,
Oetken , Oldejohanns , Rösener , Rüdebusch, Scriba,
Selkmann I ., Strackerjan III ., Strodthoff , Suhren.

Abwesend:  Ahlers , Brader , Heye , Struthofs.
Siebenter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des

Finanzausschusses, betreffend die aus Erbauung einer Brücke
zu Huntebrück sich beziehenden Petitionen.

Der Mehrheitsantrag:
Die Petition zur geeigneten Berücksichtigung zu über¬
geben,

wird angenommen.
Abg. Gräpel : Er glaube, die Art der Abstimmung

sei mißverstanden, indem davon ausgegangen sei, der weiter
gehende Antrag: „die Petition zur besonderen Berücksichtigung
zu empfehlen", werde auch noch zur Abstimmung verstellt
werden.

Präsident : Ein Mißverständnis möge vorliegen, er
habe den Mehrheitsantrag in dem Sinne zur Abstimmung
verstellen wollen, daß durch dessen Annahme der Minderheits¬
antrag erledigt sei. Man könne nicht wohl zur geeigneten
-Berücksichtigung übergeben und gleichzeitig zur besonderen Be¬
rücksichtigung empfehlen. Wenn kein Widerspruch erfolge,
wiederhole er die Abstimmung, da es gewünscht zu wer¬

den scheine, in dem Sinne , daß die Anträge einander aus¬
schlössen.

Abg. Ahlhorn : Abstimmung über beide Anträge
nebeneinander, das ginge doch nicht; gegen ein solches Ver¬
fahren niüsse er protestiren.

Präsident : Er beabsichtige nicht, jetzt den Minder¬
heitsantrag zur Abstimmung zu bringen, sondern den Mehr¬
heitsantrag zunächst zum zweiten Mal zur Abstimmung zu
verstellen.

Abg. Ahlhorn : Damit sei er einverstanden.
Der Mehrheitsantrag wird angenommen, der Minder¬

heitsantrag ist damit erledigt.
Achter Gegenstand der Tagesordnung: Bericht des

Finanzausschusses, betreffend Form und Inhalt des Finanz¬
gesetzes für 1864/66.

Der Ausschußantrag:
Der Landtag wolle den-nachstehenden Entwurf eines
Finanzgesetzes für 1864/66 in erster Lesung anneh¬
men,

wird angenommen.
Anträge zur zweiten Lesung sind bis Dienstag Abend

einzubringen.
Schluß der Sitzung: gegen2 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung: Mittwoch den 27. d. M. , Morgens

11 Uhr.
Tagesordnung:
Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses über die

Petition des Langenbeck in Eutin u. s. w., Anlegung einer
zweiten Apotheke in Eutin betr., eventuell mündliche Berichte
über andere Petitionen, falls die Anträge auch noch nicht
vertheilt sein sollten.

Sodann vertrauliche Sitzung über die Eisenbahnange¬
legenheit.

Der Berichterstatter
Namsauer.
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Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Achtunddreißigste Sitzung.
Oldenburg , den 27 . April 1864 . Vormittags 11 Uhr.

— - - r— -

Tagesordnung : 1) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses über drei Petitionen aus Eutin, Abbehausen und Dink¬
lage, betr. Anlegung einer zweiten Apotheke in Eutin, Abänderung des Gebührengesetzes vom 28. Juni
1858 und Erlassung eines Entwasserungs- resp. Bewässerungsgesetzes.

2) Mündlicher Bericht des Eisenbahnausschussesüber eine Petition aus Rastede, betr. möglichst nahe
Anlegung der Bahn an Rastede, Errichtung einer Haltestelle daselbst und Erbauung einer Zweig¬
bahn Rastede- Brake.

Vorsitzender: Präsident Becker.

Am Ministertisch: Staatsminister v. Berg und die Re-
gierungscommissäre Bucholtz und Ruhstrat.

Nachdem der Präsident die Sitzung eröffnet, verliest der
Schriftführer Bartel  das Protokoll der letzten Sitzung-
Dasselbe wird nach einer kleinen Berichtigung Seitens des
Abg. Strackerjan  I . genehmigt.

Eingänge:
1) Schreiben der Staatsregierung, betreffend Einverständ-

niß mit den Landtagsbeschlüssenzum Gesetzentwurf
wegen Enteignungen zu Staats - und Gemeindewegcn
für das Fürstenthum Birkenfeld; zu den Akten.

2) Petitionen der Gemeinderäthe zu Neuenbrok und Bar¬
denfleth zum Gesetze vom 20. August 1853, betr. die
Tragung der Kosten medicinalpolizeilicher Anordnungen
bei ansteckenden Krankheiten; gehen an den Petitions¬
ausschuß.

3) Petition des Gemeinderaths zu Brake, betr. Anlegung
einer Chaussee von Petershörne nach der Varel-Roden-
kirchcner Chaussee; ist durch Landtagsbeschluß vom
25. d. M . bereits erledigt, die Petition ist der Staats¬
regierung mit zu übergeben.

Auf der Tagesordnung steht zuerst der mündliche Bericht
des Petitionsausschusses über die wiederholte Bitte des Ge¬
meinderathsmitgliedes Langenbeck  in Eutin, des Bauervogts

Drückhammer in Meinsdorf und- des Bauervogts S chuh-
machcr in Fissau um Concessionirung und Anlage einer zweiten
Apotheke in Eutin.

Abg. Dannenberg als Berichterstatter: Dieselben
Petenten, welche schon einmal wegen Errichtung einer zweiten
Apotheke in Eutin und Concessionsertheilungan den Pharma¬
zeuten Kirchmann bei dem Landtage eingekommen, wiederholen
ihre Bitte in Betreff der Errichtung einer Apotheke nochmals,
indem ihnen bereits der Inhalt des auf ihre erste Petition
erfolgten Beschlusses des Landtags, dahin gehend, daß diese
Petition der Staatsregierung in dem Sinne zur Berücksich¬
tigung empfohlen werde, ob nicht etwa in Stadt oder Amt
Eutin eine zweite Apotheke concessionirt werden solle, zur Kunde
gekommen sei. Sie sagen, daß sie, da eine zweite Apotheke
in Eutin nicht gut bestehen könne, gehofft haben, durch ihre
Petition eine dem Publikum vortheilhafte Concurrenz herbci-
zuführen, daß ihre Hoffnung aber durch den betreffenden Land-
tagsbcschluß vom 7. d- ZN., in welchem sie eine Abweisung
ihrer Bitte erblicken müssen, gescheitert seien. Es werde darin
die Errichtung einer Apotheke im Amte Eutin empfohlen; hier
kommen aber nur die Orte Neukirchen und Bosau in Betracht;
jeuxr liege eine Diertelmeile von der nördlichen, dieser hart
an der westlichen Grenze und noch dazu unmittelbar am Plöner
See, so daß einer dortigen Apotheke von der Sceseite her
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keine Kundschaft zukommen könne; beide Orte liegen 1^2  Mei¬
len von der Stadt Eutin entfernt; nur in Nenkirchen sei seti
etwa einem halben Jahre ein Arzch nachdem der früher dort
wohnende Arzt die Stelle, als eine Hungerstelle, schon vor
längerer Zeit anfgegeben habe, so daß noch abzuwarten sei,
ob der jetzige Arzt sich halten werde. Außerdem werde die
Einrichtung von Apotheken an diesen beiden Orten weniger
der Eutiner Apotheke, als den Apotheken in Lützenburg und
Plön Concurrenz machen, während die Einnahme der Eutiner
Apotheke, wenn dort keine zweite angelegt werde, sich immer
mehr erhöhen werde. Daher rechtfertige sich die Bitte , der
Landtag möge auch für den Fall , daß in Neukirchen und
Bosau Apotheken angelegt werden, die Concessionirung einer
zweiten Apotheke in Eutin bei der GroßherzoglichenStaats¬
regierung empfehlen. Der Ausschuß halte in Beziehung auf
den ersten Beschluß des Landtags ein weiteres Borgehen in
dieser Angelegenheit nicht für geboten, glaube vielmehr, daß
die Bestimmung darüber, an welchem Ort eine neue Apotheke
angelegt werden solle, am besten dem Ermessen der Staats¬
regierung zu überlassen sei, da der Landtag nicht genügend
instruirt sei, um diese Frage zu entscheiden. Der Ausschnß-
antrag gehe daher auf Uebergang zur Tagesordnung.

Abg. Ahlhorn : Der Antrag der Petenten sei nicht
neu, sondern schon einmal hier verhandelt, damals aber unter
Anerkennung seiner Berechtigung im Allgemeinen, wegen eines
bloßen Formfehlers abgelehnl worden; obgleich er keine Lokal¬
kenntnisse habe, sei es ihm doch recht zweifelhaft, ob die An¬
legung von Apotheken an den genannten Grenzorten sich
so empfehle, wie die einer zweiten Apotheke in der Stadt
Eutin , zumal wenn die Angabe der Petenten, vaß die jetzige
Apotheke für 36,000 Thlr. Holsteinisch Courant verkauft
worden, richtig sei. Denn dieser Preis zeige, daß eine zweite
Apotheke dort recht gut bestehen könne und rechtfertige die
Concurrenz. Ihm scheine überhaupt, als ob die Staatsregie-
rnng in Hinsicht der Concessionirung neuer Apotheken jetzt
ein anderes Princip befolge, als früher. Denn nachdem sie
erst eine neue Apotheke in Stollhamm öffentlich ausgeboten
habe, sei sie jetzt wieder zurückgetreten und unterhandle wegen
einer dort zu errichtenden Filialapotheke; und doch sei die Er¬
richtung solcher weit weniger wünschenswerth, als die von
selbstständigen Apotheken. Er habe die Concessionirung einer
selbstständigen Apotheke in Jahde mit Freuden begrüßt und
gönne auch anderen Orten eine solche, halte es deshalb für
verkehrt, eine desfalls erlassene Aufforderung wieder zurückzu¬
nehmen.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
2. Petition des Rechnungsstellers Janssen zu Abbehausen,

betr. Abänderung des Gebührengesetzes vom 28. Juni 1858.
Abg. Dannenberg als Berichterstatter: Der Rech-

nnngssteller Jan ssen in Abbehauseu bitte, der Landtag möge
geneigen, seine Petition um Abänderung des Gebührengesetzes
der Großherzoglichen Staatsregierung zur möglichsten Berück¬

sichtigung zu empfehlen, indem er sich darauf berufe, daß er
von mehreren Collegen zu diesem Schritte aufgefordert sei,
und in mehreren Punkten zu verschiedenen Artikeln des ge¬
nannten Gesetzes Anstände mache. Der Ausschuß habe indeß
geglaubt, mit Rücksicht auf den nahe bevorstehenden Schluß
des Landtags auf das Detail der Petition nicht weiter ein¬
gehenzu dürfen und von allen materiellen Vorschlägen absehen
zu müssen, um so mehr, als der Landtag bereits zu den verschie¬
denen Voranschlägen an die Großherzogliche Staatsregierung das
Ersuchen gestellt habe, auf eine Revision des Gebührengesetzes Be¬
dacht zu nehmen und dem Landtage weitere Vorschläge darüber
zukommen zu lassen.

Er beantrage deshalb:
Landtag beschließe: Uebergang zur Tagesordnung.

Der Antrag wird angenommen.
3. Gesuch mehrerer Grundbesitzer aus Ihorst und Dink¬

lage, betr. Erlassung eines Entwässerungs- resp. Bewässerungs¬
gesetzes.

Abg. Dannenberg als Berichterstatter: Die Peten¬
ten bitten unter Hinweis auf die große Noth um ein solches
Gesetz, darum, daß der Landtag dahin wirken möge, daß der
Entwurf eines Ent- und Bewässerungsgesetzesihm noch in
der gegenwärtigen Session unterbreitet werde. Auch hier
glaube der Ausschuß, wegen des in Kurzem bevorstehenden
Schlusses des Landtags, aus die Petition nicht weiter eintreten
zu können und beantrage:

Landtag beschließe: Uebergang zur Tagesordnung.
Staatsminister v . Berg : Der Antrag des Petitions¬

ausschusses hätte auch dadurch motivirt werden können, daß
die Staatsregierung bereits erklärt habe, nur deshalb habe
der Gesetzentwurf dem diesjährigen Landtage noch nicht vor¬
gelegt werden können, weil der von der Commission festgestellte
Entwurf sehr spät an die Staatsregierung gelangt sei, und
weil auch für das Nachbarland Hannover ein denselben Ge¬
genstand betreffendes Gesetz zu erwarten gestanden habe, wel¬
ches bei der Feststellung des unsrigen vor Augen zu haben,
wünschenswerth gewesen wäre. Die Staatsregierung werde
aber dahin streben, jedenfalls dem nächsten Landtage Bvrkäge
darüber zu machen; der Hannoversche Entwurf sei jetzt bereits
in ihren Händen, indeß fürchte sie, daß derselbe für uns sehr
wenig nutzbares Material liefern werde.

Aehnliche Petitionen, wie die in Frage stehende, seien
aus demselben Landeötheile auch an die Staatsregierung ge¬
richtet, in denen besonders hervorgehoben, daß zur Zeit die
Ent - und Bewässerungsangelegenheitennicht auf Grund der
bestehenden Gesetzgebung geregelt werden. Da aber die für
das Münsterland besonders bestehende, vortreffliche Abwässe¬
rungsverordnungvom Jahre 1771 noch Gültigkeit habe, so
habe das Staatsministeriümhieraus Veranlassung genommen,
die Provinzialregierungüber die Anwendung derselben zum
Bericht aufzufordern.

Abg. Russell : Mit Freuden begrüße er die so eben
45 *
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ertheilte Zusicherung , da die Erlassung dieses Gesetzes insbe¬
sondere für das Münsterland ein dringendes Bedürsniß sei.

Er hoffe , daß die Petenten in Folge dessen das erreichen , was

sie erreichen wollen und was ihnen Noch thue.
Der Ausschnßantrag wird angenommen.

Es folgt auf der Tagesordnung der mündliche Bericht

des Eisenbahnausschusses über die Petition mehrerer Einwohner
von Rastede mit der Bitte:

1) Der Landtag wolle bei Genehmigung des Eisenbahn¬
vertrags mit Preußen zur Bedingung machen oder

doch die Voraussetzung ausjprechen , daß die Bahn
möglichst nahe an Rastede gelegt und dort eine Halte¬
stelle eingerichtet werde.

2 ) Daß statt der Zweigbahn Hude -Brake eine Zweigbahn
Rastede -Brake erbaut werde.

Abg . Strackerjan II - als Berichterstatter : Den ersten

Theil der Bitte motiviren die Petenten dadurch , daß dem
Vernehmen nach die Bahn in einer Entfernung von 15 bis
20 Minuten an Rastede Vorbeigehen solle , daß es für diesen

Ort von Wichtigkeit sei, in nähere Verbindung mit der Bahn

gesetzt zu werden und daß dies auch für die Rentabilität der¬
selben von Einfluß sein werde , da dann ein frequenter Besuch

Rastedes , als Vergnügungsort , erwartet werden dürfe . Wenn
der Ausschuß nun auch die Bedeutung dieser Gründe nicht
verkenne , so habe er doch nicht empfehlen können , die Geneh¬

migung des preußischen Vertrags von der Erfüllung dieses

Wunsches abhängig zu machen , namentlich auch , weil derselbe

zu unbestimmt ausgesprochen sei , so daß eine derartige Be¬

dingung immer zu Zweifeln in der Auslegung Veranlassung

geben werde . Die Empfehlung einer Haltestelle für Rastede

habe schon deshalb kein Bedenken , weil die Errichtung einer

solchen auch ohnedem wohl nicht zu bezweifeln stehe.
Für den zweiten Theil der Bitte werde als Grund an¬

geführt , daß eine Eisenbahn von Brake über Rastede billiger
sein werde , als über Hude , sowie daß diese Richtung für den
Verkehr innerhalb des Herzogsthums , namentlich für die

Hauptstadt des Landes , mehr Vortheile biete . Nachdem aber

die Erbauung einer Hude - Braker Bahn erst kürzlich vom
Landtage abgelehnt sei, habe der Ausschuß geglaubt , die Frage,

ob eine Bahn von Brake über Hude , oder über Rastede
zweckmäßiger sei, auf sich beruhen lassen zu können.

Sein Antrag gehe deshalb dahin:

Der Landtag wolle die Staatsregierung ersuchen , thun-
lichst dahin zu wirken , daß die Eisenbahn von Olden¬

burg nach Heppens möglichst nahe an Rastede gelegt
und dort eine Haltestelle errichtet werde , im klebrigen

aber über die Petition zur Tagesordnung übergehen.
Der Antrag wird angenommen und ist damit die heutige

Tagesordnung erschöpft.

Abg . Strackerjan II . : Der Finanzausschuß sei bereit,

dem vielseitig geäußerten Wunsche , daß die zweite Lesung des

Finanzgesetzes , wozu der Bericht wahrscheinlich schon während
der heutigen vertraulichen Sitzung zur Vertheilung komme , in
der morgen stattsindenden Sitzung vorgenommen werde , zu

entsprechen . Zugleich aber bitte er , den Bericht genau zu
prüfen und etwaige Erinnerungen morgen eine Stunde vor

der Sitzung ihm (Redner ) mitzutheilen . Er werde zur Ent¬

gegennahme derselben um diese Zeit im Landtagslokale gegen¬
wärtig sein.

Nächste Sitzung : Donnerstag , den 28 . April 1864,
Mittags 12 Uhr.

Tagesordnung derselben:

1) Zweite Lesung des Finanzgesetzes.

2 ) In geheimer Sitzung zweite Lesung des Eisenbahn¬
anleihegesetzes.

Um 1 Uhr Nachmittags Schluß des Landtags.

Schluß der heutigen Sitzung : 11 ^ Uhr Vormittags.
Es folgt eine geheime Sitzung zur Berathung über den

Entwurf des Eisenbahnanleihegesetzes.

Der Berichterstatter

Hayen.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

vierzehnten Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Neununddreisiigste Sitzung.
Oldenburg , den 28 . April 1864 . Bor mittags 11 Uhr.

—- - _ -- _

Tagesordnung : 1) Zweite Lesung des Finanzgesetzes.
2) In geheimer Sitzung: Zweite Lesung des Eisenbahnanleihegesetzes.

Vorsitzender: Präsident Becker.
Am Ministertische: Regierungscommissäre Bucholtz

und Ruhstrat.
Beim Beginne der Sitzung wird ein Schriftstück im Ab¬

klatsch vertheilt: „Gegen den Herrn Abgeordneten Stracker-
jan  III . in der Quotenfrage" vom Abg. Brockhaus.

Dasselbe lautet:
Der Herr Abgeordnete Strackerjan  III . ist von

seinem eigenen, in dreimaliger Abstimmung festgehaltenen
Anträge in so überraschender Weise abgesallen, daß für
diesen Abfall gewiß eine zwingende Nothwendigkeitvoraus¬
gesetzt werden mußte, welche Herr Strackerjan  denn
darin zu finden vermeint hat, daß die bisher als richtig
angenommenen Verbindungsgewichte der beiden Momente
Steuerkräfte und Domanialvermögen in Wirklichkeit grund¬
falsch seien. Ich habe die neue Strack  er jan 'sche Auf¬
fassung einer Prüfung unterzogen und bin sofort zu der
Ueberzeugung gelangt, daß der Werth derselben, wie das
bei neuen Entdeckungen so leicht zu geschehen pflegt, durch¬
aus überschätzt ist. Es gewinnt nach der von Herrn
Strackerjan  mitgetheilten Motivirung seiner Abstimmung
fast den Anschein, daß Oldenburg und Birkenseld sich glück¬
lich schätzen können, daß die neue Auffassung dem Landtage
nicht früher unterbreitet ist, indem dieselbe sonst zu einer
noch weiteren Erhöhung der Beitragsquoten Oldenburgs
und Birkenfelds hätte führen müssen. Aber es ist hier viel
Selbsttäuschung im Spiele, die Wirklichkeit gestaltet sich
anders, sie gestaltet sich nach meinem Erachten so, daß
Herr Strackerjan  sich vollständig hätte beruhigen können,

wenn er auch nach Auffindung des neuen Gesichtspunktes
seinem Anträge treu geblieben wäre.

Da wohl die wenigsten Abgeordneten sich die Mühe
geben werden, sich jetzt noch, wo die Quotensrage im Land¬
tage bereits abgethan ist, über den Werth oder Unwerth
der neuen Strackerjan 'schen  Auffassung ein Urtheil zu
bilden, es aber doch zu wünschen ist, daß über diesen
Gegenstand richtige Ansichten verbellet sind, so darf ich mir
wohl den Versuch gestatten, die neue Strackerjan 'sche
Auffassung auf ihre wahre Bedeutung zurückzuführen, und
betrete ich zu diesem Zweck denselben Weg aus demselben
Grunde, wie der Herr Abgeordnete Strackerjan.

Warum es sich hier handelt, ist, daß, wenn mit Groß¬
herzoglicher Staatsregierung der Reinertrag des Staats¬
vermögens zu 327,860 Thlr. angenommen wird, mit einem
ganzen Procent dieses Reinertrags (3278 Thlr .) zur Zeit
ein halbes Procent Centrallasten(3510 Thlr.) uicht völlig
gedeckt wird. Dieses ist zwar richtig und mir bei der Be¬
arbeitung der Quotenfrage auch keineswegs entgangen, ich
habe aber darauf kein besonderes Gewicht gelegt, weil
eines Theils der Fehlbetrag jedenfalls so unbedeutend ist,
daß darauf bei dem arbiträren Charakter, den die Quoten¬
frage immerhin doch hat , indem es sich schließlich um Er¬
höhung resp. Erminderung der Rechnungs-Resultate nach
allgemeinen Erwägungen handelt, eben bei diesen Erwägungen
noch Rücksicht genommen werden kann, andern Theils ich
bekanntlich die Ansicht vertreten habe, daß der Reinertrag des
Staatsvermögens durch theilweise Nichtanrechnung der Zinse»
der Landesschulden höher, und jedenfalls weit über den
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halben Betrag der Centrallasten hinaus , in Rechnung zu

ziehen sei. Zudem ist auch , wie später nachgewiesen werden
wird , mit Grund zu bezweifeln , daß die Forderung , ein

Procent des Domanialeinkommens müsse nothwendig einem

halben Procent der Centrallasten gleichkommen , eine in sich

berechtigte sei.
Wenn aber der Herr Abgeordnete Strackerjan  aus

seiner Wahrnehmung die Schlußfolgerung zieht , daß jedes
Domanialeinkommen , wenn auf dasselbe das gleiche Gewicht

gelegt wird , wie auf die Steuerkräfte , nicht nur ganz hin¬
gegeben werden müsse , sondern auch noch positiven Schaden
bringe , so beruht diese Schlußfolgerung jedenfalls ans einem

argen Jrrthnm ; denn der in Rechnung gezogene Reinertrag
des Staatsvermögens ist nur derjenige , welcher sich ergiebt,

nachdem die Zinsen der Landesschulden vorher in Abzug

gebracht sind , und ist demnach klar , daß den einzelnen
Landestheileu die Erträge ihrer Domainen jedenfalls in so

weit zu Gute kommen , als dieselben zur Verzinsung der

Laudesschuldeu erforderlich sind , und dies will für Olden¬

burg und Lübeck, wo die Zinsen 138,456 Thlr . beziehungs¬
weise 8745 Thlr . betragen , gewiß genug bedeuten.

Untersucht man ans der andern Seite , wie die Steuer¬

kräfte  zu den Centrallasten herangezogen werden , so stellt

sich hier das Verhaltuiß noch weit ungünstiger , als bei den
Domanialeinkommen . Die Steuerkräfte werden durch den

Gesammtertrag der Klassen - und Einkommensteuer reprä-

sentirt , welcher sich aus die Summe von 208,300 Thlr.

stellt . Hier kann also ein halbes Procent der Centrallasten

(3510 Thlr . ) mit einem ganzen Procent der Stenerkräfte

(2083 Thlr . ) noch weit weniger gedeckt werden , was ge¬
wiß sehr inS Gewicht fällt , Zwar läßt sich einwenden , die

Klassen - und Einkommensteuer sei einer Erhöhung fähig,
aber um sie nur auf die Höhe des Domanialeinkommens

zu bringen , müßte die Erhöhung schon über 50 Procent
betragen , was gewiß recht viel ist und insbesondere für

Lirkenfeld recht empfindlich wäre . Eine noch weitere Er¬

höhung würde kaum ausführbar sein.
Anlangend das von Herrn Strackerjan  mitgetheilte

Rechenexempel , so hat dasselbe im ersten Augenblicke etwas
Bestehendes , aber der ruhigen Prüfung müssen sich die

Schwächen desselben bald bloßtegen . Abgesehen davon , daß,
wenn sämmtliches Staatsvermögen in einer Provinz ver¬

einigt werde , das Staatsgrundgesetz ohne Zweifel ganz

spezielle Vorschriften über die Heranziehung desselben zu den

Centrallasten enthalten hätte , so kommt in Betracht , daß
Birkenfeld mehr noch , wie Oldenburg und Lübeck , Veran¬

lassung hätte , seine Domainen zu verschenken , indem ihm

von dem Ertrage derselben mir ftgg zu rein provinziellen

Zwecken ( Verzinsung der Landesschuld ) zu Gute kommt,
während Oldenburg reichlich Hz und Lübeck reichlich hg zu
genießen haben . Es wird aber im Interesse aller drei

Landestheile liegen , daß sie sich ihrer Domainen nicht ent-

änßern , denn ohne dieselben müßte die Steuerkraft ganz
anders in Anspruch genommen werden , wie jetzt . Denkt

man sich die Domainen einmal ganz hinweg , so müßten
Centrallasten durch Steuern aufgebracht werden , und hätten
dann nach der Steuerkraft zu zahlen:

Oldenburg 580,554 Thlr .,
Lübeck 49,842 -

Birkenfeld 71,604

und schössen die gesammten direkten Steuern dann zu
kurz:

für Olvenburg um etwa 160,000 Thlr .,
- Lübeck - - 27,500 -
- Birkenfeld - - 19,000 -

Man sieht hieraus , welche Steuerersparniß in den Do¬
mainen liegt , insbesondere für Oldenburg und Lübeck.

Wollte aber Oldenburg und Lübeck ihre Domainen gegen
jährliche Zahlung von 327,860 Thlr . zu den Centrallasten

an Birkenfeld verschenken , was der Herr Abgeordnete
Strackerjan  für vortheilhaft erachtet , so könnte Birken¬

feld nichts Eiligeres thun , als dieses Geschenk vankbarlichst
acceptiren , unbekümmert darum , woher nun Oldenburg und
Lübeck die Mittel zur Zahlung der Zinsen ' ihrer Landes¬
schulden nähmen.

Plan mag rechnen , wie man will , nie wird man,

wenn,iuan nach allen Seiten hin gerecht sein will , die

Rechnung so führen können , daß nicht alle Provinzen mehr
zu den Centrallasten beizutragen haben , als ihr ganzes

Domanialeinkommen beträgt . Die staatsgrnndgesetzliche
Vorschrift , daß die einzelnen Provinzen im Genüsse ihrer

Domainen bleiben sollen , kann bei der gegenwärtigen Höhe
der Centrallasten nur in soweit in Erfüllung kommen , als

die Domainen auch die Mittel zur Verzinsung der Landes¬

schulden bieten . Daß dem so ist , ist zwar sehr zu beklagen,

aber nicht zu ändern ; am wenigsten ist aber die Schuld
aus das bisherige Verfahren , Steuerkräfte und Domanial-

vermögen gleichmäßig heranzuziehen , zu schieben , denn dieses

Verfahren ist ein in der Natur der Sache begründetes und

entspricht am besten der oben gedachtenstaatsgrundgesetzlichen
Vorschrift . Wollte man zunächst das ganze Domanialein¬
kommen zu den Centrallasten heranziehen und den Rest der¬

selben nach den Steuerkräften vertheilen , so könnten die

Domainen auch dann , wenn die Centrallasten abnehmen
oder die Domainenerträge sich steigern , den einzelnen Pro¬

vinzen keinen weiteren Genuß , als den eben angegebenen,

gewähren.

Die Ansicht des Herrn . Abgeordneten Strackerjan,

daß Steuerkräfte und Domanialeinkommen so lange nicht
als gleichartige Factoren neben einander bestehen können,

als das Domanialeinkommen nicht einen Ueberschuß über

die Centrallasten hinaus gewährt oder mindestens diesen

gleichkommt , ist nach meinem Erachten entschieden unrichtig.
Der Reinertrag des Domanialvermögens ist nichts anderes



als Steuerkraft, er ist eitel Steuerkraft, uud als solche
vou um so größerem Werthe, als ihm die Eigenschaften
des fundirten Einkommens beiwohnen. Dian ist daher
auch nicht berechtigt, zu verlangen, daß das Domanium
nicht höher als zu seinem wirklichen Reinerträge zu den
Centrallasten herangezogen werde; dasselbe könnte man dann
von den Steuern verlangen. Wo die Zwecke des Staates
es erheischen, ist es unzweifelhaft gerechtfertigt, außer dein
Einkommen auch die Vermögenssubstanz in Anspruch zu
nehmen.

Das Fürstenthum Lübeck hat durch die jetzige Quoten-
feststelluug eine Begünstigung erhalten, die nach meinem
Erachten auch nicht im Entferntesten gebilligt werden
kann.

Oldenburg 1864, April 26.
Brockhaus.

Der Abg. Strackerjan III . verliest das Protokoll der
vorigen Sitzung; dasselbe wird genehmigt.

Eingegangen sind zwei Schreiben der Staatsregierung,
betr. Zustimmung zu den Gesetzentwürfen wegen Weideablösungeu
und wegen Zusatzes zu Art. 110 der Wegeordnung.

Erster Gegenstand der Tagesordnung: Zweite Lesung
des Finanzgesetzes.

Zu den Anlagen sind andere als im Ausschußbericht
und -Anträgen enthaltene Bemerkungen nicht zu machen.

Der Abg. Strackerjan II. als Berichterstatter ver¬
bessert einige Schreibfehler im Berichte und in den An¬
lagen.

Die Anträge 1 , 2 , 3 werden angenommen.
Antrag 4:
Abg. Ahlhorn : In der 63. Stitzuug des vorigen

Landtags vom 21. Juni 1861 sei eine Petition der Colonisten
aus Mentzhansen um Anlegung eines Weges von Nordermeutz-
hausen nach Jaderaltendeich der Staatsregierung zur geeigneten
Berücksichtigung dringend empfohlen. Die Anlegung dieses Weges
fei bis jetzt noch nicht zur Ausführung gekommen, da die erfor¬
derlichen Mittel, welche sich auf 1400 bis 1800 Thlr. belauftn
könnten, nicht disponibel gewesen, um die Anlegung dieses
Weges, der für vie Colouie Mentzhansen von großem Werth,
zu ermöglichen. Er habe sich daher erlaubt, einen Antrag
zu formuliren, nach welchem aus den Casseüberschüssen der
Staatsregierung die Anlegung dieses Weges zur Verfügung
gestellt würden.

Er hoffe, wenn dieses geschehe, werde die Regierung
gewiß den Weg Herstellen lassen, der auch für die Neustädte
von Wichtigkeit sei. Er müsse es dem Landtage anheim geben,
ob derselbe seinen Antrag zum Beschluß erheben wolle und
könne, er ( Redner) halte denselben für gerechtfertigt.

Der Antrag lautet:
in diesem Antrag zwischen„ Chausseebauten" und
und „dahin" einzuschalten: „und  zur Anlegung eines
Weges von Nordermentzhansen nach Jade."

Abg. Strackerjan II. : Er könne sich mit diesem
Anträge nur einverstanden erklären; die thalsächlichen Ver¬
hältnisse seien so, wie sie der Abg. Ahlhorn  dargestellt habe
und glaube er, durch die beantragte Ergänzung des Ausschuß¬
antrages würden der Staatsregierung die Mittel zu einer
willkommenen. Verbesserung gewährt.

Der Ahlhorn 'sche  Antrag und mit demselben der Aus-
schnßantrag4 werden angenommen.

Die übrigen Anträge des Ausschusses (Nr.  5 bis 13)
werden ohne Debatte angenommen.

Zweiter Gegenstand der Tagesordnung: Zweite Lesung
des Entwurfs eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg,
betr. die Aufnahme einer Anleihe zur Bestreitung der Eisen¬
bahnbaukosten.

Präsident : Der Entwurf stehe zur Beschlußfassung,
wie er in der gestrigen Sitzung in erster Lesung angenommen
sei; ein zur zweiten Lesung eingekommencr Antrag sei von den
Antragstellern wieder zurückgezogen.

Der Entwurf wird auch in zweiter Lesung angenommen.
Dritter Gegenstand der Tagesordnung: Mündlicher

Bericht des Petitionsausschnsses über zwei wesentlich gleich¬
lautende Petitionen des Gemeinderaths zu Bardenfleth und
des Gemeinderaths zu Neubrok, betreffend:

1. Uebernahme der Kosten der Unterdrückung der in
den Jahren 1856/57 und 1857/58 unter dein Rindvieh auf
dem Gehöfte des Rathsherrn Klävemann  zu Bürgerfelde
ausgebrochenen Lnngenseuche auf.die Staatskasse;

2. authentische Auslegung des Z. 6 des Gesetzes vom
20. August 1853 und namentlich die Auslegung der Worte
„zunächst betheiligten ".

Berichterstatter Abg. Dannenberg : Der erste An¬
trag der fast gleichlautenden Petitionen aus Bardenfleth und
Neuenbrok, wie derselbe in dem Rubrum der Gesuche bereits
mitgetheilt sei, werde dadurch motivirt, daß die Veranlassung
der auf dem Gehöfte des Rathsherrn Klävemann  zu
Bürgerfelde ausgebrochenen Lungenseuche die Einführung frem¬
den Viehes durch die Oldenburgische Landwirthschaftsgesellschaft,
also die Maßregel einer staatlichen Behörde gewesen sei. Es
sei nun zu bemerken, daß der Central-V'orstand der Olden-
burgifchen Landwirthschafts-Gescllschaft keineswegs eine staatliche
Behörde sei, andererseits würde der Umstand, daß eine
Staatsbehörde Veranlassung zum Ausbruch der Krankheit ge¬
geben, keineswegs ein Grund sein, die Kosten auf die Staats¬
kasse zu übernehmen. Auch hinsichtlich des anderen Antrags,
der eine Aenderung der gesetzlichen Bestimmung, daß eine
Gemeinde zu den Kosten der gegen eine Krankheit, die in einer
anderen Gemeinve ausgebrochen, ergriffenen Maßregeln bei¬
tragen müsse, sowie insbesondere eine authentische Interpretation
der Wortfassung jener Bestimmung wünsche, beantrage der
Ausschuß Uebergang zur Tagesordnung, lieber das fragliche
Gesetz habe der Landtag in Veranlassung einer Petition aus
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dem Jeverlande bereits einen Beschluß allgemeinerer Natur
gefaßt, dahin:

„die Petition der Staatsregierung mit dem Ersuchen
zu überweisen, zu erwägen, ob nicht vielleicht mehr
gerechte und sichere Normen, als wie das Gesetz sie
enthält, für die Vertheilung der fraglichen Kosten sich
auffinden lassen."

Die vorliegende Frage sei hiernach der Staatsregierung
zur Prüfung empfohlen. Zur Aufstellung eines Gesetzentwurfs
seitens des Landtags sei bei der vorgerückten Diät keine Zeit
mehr vorhanden.

Der Ausschußantrag auf Uebergang zur Tagesordnung
wird angenommen.

Nachdem der Präsident die Sitzung geschlossen und um
1 Uhr wirder eröffnet hat, erscheinen der Ministerpräsident
von Rössing und der Regierungscommissär Lier . Der
Ministerpräsident schließt den Landtag durch Verlesung folgen¬
der Anrede:

Meine Herren!
„Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mir den

Auftrag ertheilt, den Landtag des Großherzogthums, nachdem
derselbe die ihm obliegenden Geschäfte beendet hat , in Höchst
Ihrem Namen zu schließen.

Auch dem gegenwärtigen Landtage hat eine große Reihe
von Vorlagen gemacht und seine Thätigkeit eine geraume Zeit
in Anspruch genommen werden müssen. Seine Königliche Hoheit
der Großherzog, meine Herren! erkennen den Eifer, mit wel¬
chem Sie nun seit fast 5 Monaten Ihren Arbeiten obgelegen,
an, bedauern indessen, daß wegen verschiedener Vorlagen, auf
welche im Interesse des Landes Werth gelegt werden mußte,
eine Einigung hat nicht erzielt werden können. Unter Ihrer
Mitwirkung ist der Staatshaushalt in allen Theilen des

Großherzogthums neu geordnet und gehen die Verkehrsanstal¬
ten des Herzogthums einer neuen kräftigen Erweiterung ent¬
gegen." Seine Königliche Hoheit hoffen, daß dir Opfer, welche,
durch die Eisenbahnanlage dem Herzogthum zugemuthet sind,
auch eine Quelle reichen Segens eröffnen werden.

Nicht mit gleicher Befriedigung ist es schon jetzt gestatüet,
von unseren inneren Angelegenheiten hinweg den Blick auf
die, ungeachtet der glänzenden Waffenthaten der Oesterreichisch-
Preußischen Heere, noch immer ungelöste ernste Aufgabe zu
werfen, welche gegenüber dem Rechte der Herzogtümer Schles¬
wig-Holstein und Lauenburg der Deutschen Nation obliegt.
Welche Wechselfälle aber auch die Zukunft bieten mag, Seine
Königliche Hoheit unser Großherzog werden ferner an dem
Standpunkte festhalten, den Höchst Sie in dieser Angelegen¬
heit stets eingenommen haben und bei Eröffnung Ihrer Sitzun¬
gen Ihnen haben mittheilen lassen.

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs
erkläre ich den Landtag des Großherzogthums für geschlossen."

Abg. Ahlhorn : Wenn die Ansichten in diesem Saale
auch oft von einander abgewichen feien, wie es in einer solchen
Versammlung naturgemäß nicht anders sein könne, so träfen
dieselben deshalb in dem innigen Wunsche zusammen, dem
man dadurch Ausdruck geben könne, wenn er den Landtag
ausfordere, Seiner Königlichen Hoheit, unserem geliebten
Großherzoge, ein dreimaliges kräftiges Lebehoch zu bringen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog lebe hoch und
nochmals hoch und abermals hoch.

Die Versammlung stimmt in dieses Hoch lebhaft ein und
schließt der Präsident die Sitzung.

Der Berichterstatter

Rainsauer.
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